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Aorinativöestimmungen des Hemeinderales,
Sladtrates und des Magistrates.

Jahrgang ISIS.

Die  rä mischen  Ziffern bedeuten di- Nummern der betreffenden Blätter der „ Gesetze, Verordnungen -c. ", di- arabischen  Ziffern di- in diesen
Blättern fortlaufenden Seitenzahlen .)

(Jede der in diesem Jahre ausgegebenen . XU Nummern der „ Gesetze, Verordnungen -c." enthält ein Verzeichnis der in, Staats - und Landesgesetzblatte für
Oesterreich unter der Enns jeweilig erschienenen Gesetze und Verordnungen .)

Die Zusammenstellungen wichtiger Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen, sowie Normativbestimmungen
des Gemeinderates , Stadtrates und des Magistrates sind den Heften S . 2 » , 28 , » 5 , 4 » , « 2 , « 4, 70,

81 , 87 , S8 und IV4 des Amtsblattes angeschlossen.



A G
Amtliche Augelegenheiteu : Unzulässigkeit von Mit¬

teilungen über amtliche Angelegenheiten an
Pressevertreter . X 97

Amtsdiener : Verwendung von Amtsdienern bei der
städtischen Feuerwehr . IV , 48 ^

Angelobung : Abänderung der Gelöbnisformel für
städtische Beamte . - . . . VI 65

Approvisionierung.
— Errichtung einer deutschösterreichischen Lebens¬

mitteleinfuhrstelle . . . II 23
— Regelung des Fleischverkehres in Wien und

Abänderung der Marktordnung für den
St . Marxer Zentralviehmai kt . V, 56

Arbeitsbücher , Abschaffung der . Erbringung des Be¬
fähigungsnachweises . V, 55

Arbeitskarten für Kinder , Ausstellung von . . . . VI , 62
Arbeitslosenfürsorge : Unterstützung der arbeitslosen

Arbeiter . III , 35
Azetylenersay -Bcleuchtmig . - . XI , 105

B.
Banmeisterkonzession . » . VIII . 79
Bauten , städtische : Behandlung der städtische Neu -,

Zu - und Umbauten betreffenden Angelegen¬
heiten . . III , 38 ; iv , 48

Bezirksschuliiispektoren , Definitive Anstellung der . VI . 61
Bezirkswirtschastsamt Wien : Auflassung der Stelle 6 X . 97

D.
Deutschösterreich:

— Grundlegende Einrichtungen der Staatsgewalt . I, 1
— Die Staatsform . IV 41
— Die Volksvertretung . IV , 41
— Die Staatsregierung . IV . 42
— D .-ö. Vertretungsbehörden in den benachbarten

Nationalstaaten . V 57
Diensteszulagcu der als Referenten im Konzepts¬

dienste verwendeten Kanzleiorgane . . . . IV , 48
Dienstpragmatik : Abänderung der Dienstpragmatik

für die Gemeindebeamten und Diener hin¬
sichtlich des Diensteides , der Angelobung
und der Eideserinnerung der städtischen
Beamten . II 27

Drogistenkouzession , siehe Giftverschleiß.

E
Ehebewilligung aus Grund der Wehrgesetzgebung . VI , 65

* F-
Fahrverbot in der Lampigasse im 2. Bezirke . . . I . 17
— in der Hainburgerstraße im 3 . Bezirke . . . . I , 17
— für Lastkraftwagen in der Kaiserstraße und Neu¬

baugasse im 7. Bezirke . l , 17
— in der Windhabergasse im 19 . Bezirke . . . . ' I, 17
— durch die Gaheisgasse im 13 . Bezirke . . . . XI , 105
— durch die Veronikagasse im 17 . Bezirke . . . XII , 110
Frieseldecke, Zulassung der . II , 27

Gesangenhausleitung , städtische : Aenderung in der
bisherigen Bezeichnung der Amtsstelle . .

Gemeindeabgaben:
— Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegen¬

schaften im Gebiete der Gemeinde Wien . .
— Fortemhebung der städtischen Zuschläge zu den

direkten Steuern und zum Gebührenäquivalent,
sowie drr kommunalen Abgabe von gebrann¬
ten geistigen Flüssigkeiten und der Gemeinde¬
auflage aus den Besitz von Hunden , ferner
die Erhöhung des städtischen Zuschlages zur
Totalisateurabgabe in der Stadt Wien . .

— Einhebung einer Gemeindeabgabe von öffentlichen
Vorführungen und Tanzunterhaltungen (Lust¬
barkeitsabgabe ) in der Stadt Wien . . . .

Gesundheitsamt : Zuweisung der Personalangelegen¬
heiten der städnschen Armenspezialärzte an
das städtische Gesundheitsamt.

Gewerbeangelegenheitcn:
— Einführung des achtstündigen Arbeitstages in

fabriksmäßig betriebenen Gewerbeunter-
nehmungeu . I , 13;

— Uebernahme von elektrischen, sowie Gas - und
Wasserleitungsinstallationen behufs Aus¬
führung durch selbständige befugte Gewerbe¬
unternehmer , Verweigerung des Gewerbe¬
scheines . . '

— Verbot der Nachtarbeit in den Gewerbebetrieben
der Fleischhauer , Pferdefleischhauer , Fleisch¬
selcher und Wursterzeuger.

— Polizeiliche Sperrung von Gewerbebetrieben .
— Ausweiskarten für gewerbliche Hilfsarbeiter . .
— Errichtung von Betriebsräten.
— Vorarbeiten in Angelegenheit der Vergesell¬

schaftung von Unternehmungen durch die
Gemeinde und der Errichtung der Betriebs¬
räte .

— Lohgerbebewilligungen.

Giftverschleiß:
— Konzessionsverleihungen an:
- Birk  Karl.
-Fuchs Otto.
- Gert  Josef.
— — Glatz Ottokar . -
— — Grabherr  Karl . .
- Hanke  Ludwig.
- Hofmann  Felix.
— — Jaksch  Karl Richard.
- Kalte , Dr . W . F.
— — Kienzl  Hermann .
- Kutiak,  Dr . August.
— — Lin gl Joh . Matthias.
— — Meerkatz  Karl Josef.
- Mieke  Adolf.
— - Mittelbach  Ferdinand.
— — Noik  Rudolf.

II , 28

I , 14

VII , 76

VIII , 77 , 78

IX , 89

II , 24

II , 24

III , 35
III , 36
III , 37

V, 53

VIII , 80
VI , 63

II , 27
V, 57

XI 1,̂ 110
II . 27

XII , 110
IX , 87

XII , 110
VIII , 80

X. 96
VIII , 80

V, 57
VIII , 80

V, 57
XI , 106
V, 57

XI , 106



Mftverschleiß:
— Konzessionsverleihungen an:
— — Picka Ottokar.
— — Seifert  Anton.
— — Steinböck  Johann.
- Wechsler Max.
-Weidlich  Robert.
— Verlegung der Konzession des Richard Dobihal
— Verzeichnis der Giftverschleißer.
Grundbuchs-Angelegenheiten: Verfassung und Aus¬

fertigung von zruNdbücherlichen Urkunden .

H
Hauspläne: Abzeichnung der in der Plankammer

erliegenden Hauspläne . .
Holz: Zentralisierungder auf die Beschaffung' von

Holz bezughabenden Agenden.

Jugendfürsorge:
— Schutz von Ziehkindern und unehelichen Kindern
— Errichtung von Jugendgerichten.
— Stadtbuchhaltungsabt-'ilung für das städtische

Jugendamt.

K.

Kanzleihilssviener, Einreihung der städtischen. . .
Kehrordnung für Rauchfänge und Feuerstätten in

Wien.
Konsulate: Finnischer Berufskonsul.
Kontraheutenrcchnungen, beschleunigte Behandlung

der . . . . . II, 28;
Kraftstellwagen-Uitternehlnung. städtische: Zuweisung

zur GeschäftsgruppeL des Magistrates . .
Krankrnsürsorge:
— Krankenversicherung der Arbeiter.
— Abänderung der Bestimmungen über die Kran¬

kenfürsorge für die städtischen Arbeiter . .
Krankenkassen und Verbände: Aufsichtskommissäre.
Kriegerkinder und-Bräute:Legitimierung unehelicher

Kriegerkinder und Namensänderung der
Kriegerbräute.

L.
Landeezuschläge für das Jahr 1919.
Lastkraftwagen: Verkehr auf dem Rennweg im

3. Bezirke . . .
Leon-Banweisc, Zulassung der.
Lehrer: Abänderung von Bestimmungen des Gesetzes

vom 31. Juli 1917, betreffend die Regelung
der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an
den öffentlichen Volksschulen, sowie Bestim¬
mungen des Gesetzes vom 9. Juni 1892,
betreffend die Regelung der Personal- und
Dienstverhältnisse der der bewaffneten Macht
angehörigen Lehrpersonen an öffentlichen
Volksschulen für den Schulbezirk Wien . .

XIl, 110
IX, 87
X. 96
X. 96 !
X, 96 -
V, 57 ?
X. 96

IV, 49

II, 28 !

I . 18  !

II , 22
II, 23

II, 27

IV, 48

IX, 8b
I, 16

VIII, 80

VI, 65

III, 33

XI. 106
II, 26

X>, 106

II, 26

IX. 88
X, 94

VII, 69

M
Magistrat:
— Aenderung in der Zusammensetzung der Geschäfts¬

gruppen .
— Abstandnahme von der Prüfung der im Konzepts¬

dienste verwendeten Kanzleiorgane . . . .
— Auflassung der M. Abt. XVII ^ .
— Neuregelung der Bezüge der Kriegsdauer¬

diurnisten, der weiblichen Kanzleihilfskräfte,
der Kriegsaushilfsdiener und -Dienerinnen
und der Laufburschen des Magistrates . .

— Amtsleiterbestellung. — Zusammensetzung der Ge¬
schäftsgruppen des Magistrates.

— Neuregelung der Bezüge der Kriegsaushilfskräfte
des Magistrates.

— Auflassung der MagistratsabteilungXI» und
Zuweisung ihrer Geschäfte an die Magistrats¬
abteilung XVI . .

— Aenderung des Gemeinderatsbeschlusses vom
24. April 1919, P . Z. 6481 (Einreihung
der Beamten) . . .

— Pensionsversicherungder weiblichen Kanzlei¬
hilfskräfte des Magistrates . .

Medaillen: Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste
und Feusrwehrmedaille. Einstellung der
weiteren Verleihung.

Mieterschutz:
— Zinsenbeiträge bei einer auf ausländische Währung

lautenden Forderung . >.
— Entscheidungen Wiener Mietämter .
— Entscheidung über die Wiederhinaufsetzung eines

Mietzinses.
— Entscheidung über die Zulässigkeit der Mietzins¬

erhöhung . .
— Beschwerde des Franz Neugebauer.
Mietzins und Nebengebühren.
Minderjährigkeit, Altersgrenze der.

N.
Nationalversammlung, konstituierende:
— Ausschreibung der Wahlen.
— Wahlordnung.
— Ergänzung der Wahlordnung.
— Abänderung der Wahlordnung.
— Vornahme der Wahlen . . .
— Verfahren bei Vornahme der Wahl.
— Bildung der Wahlbehörden.
— Verzeichnung der Wahlberechtigten.
— Festsetzung des Wahltages.
— Einberufung. .
—Schutz der Wahl- und Versammlungsfreiheit .

P
Pateutangelcgeuheiten: BerussmäTige Vertretung

von Parteien.
— Preise für Gas und elektrische Energie. . . .

I , 18

V, 59
XII, 110

VI. 65

.Vl , 66

VIII, 80

VIII, 80

IX. 88

IX, 89

I, . 16

IV. 45
IV, 46

VI, 64

VI, 64
VIII, 79

IV, 44
III , 34

I. 2
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I, 5
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I. 5
I. 9
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I. 10
I, 12
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R.
Reiseverkehr:
— Regelung des Reise-- und Sommerverkehres nach

Oberösterreich . .
— Paßzwang bei Ein - und Ausreisen aus Kärnten
Religionsunterricht : Entlohnung des Religions-

unterr ' chtes an den öffentlichen Volksschulen
in Wien . . . . .

S.
Schlachtung von Pferden und anderen Einhufern .
Schrebergärten : Zuweisung der Angelegenheiten der

Schrebergärten an das Landwirtschaftsamt.
Sozialisierung , Vorbereitung der.
Sparmaßnahmen : Einschränkungen beim Verbrauche

von Gas , Elektrizität und Brennstoffen . .
Spitäler : Uebertragung der Agenden der Not - und

Barackenspitäler an das städtische Gesund¬
heitsamt . .

Staatsbürgerrecht , deutschösterreichisches.
Steuer:
— Einhebung direkter Steuern.
— Allgemeine Erwerb - und Grundsteuer . . . .
-- Kriegsgewinnsteuer -Vorschreibungvon den Dienst¬

bezügen der Beamten städtischer Unter¬
nehmungen .

Strafgewalt : Vorübergehende Uebertragung in kriegs¬
wirtschaftlichen Uebertretungsfällen vom
Wiener Magistrate an die Polizeidirektion
in Wien . .

T.

Telegramme an das Staatsamt für Aeußeres,
Adressierung . . . . . . . .

Tuberkulose , Anzeigcpflicht der . . . .

u.
Unfällen , Verhütungvon , bei Verwendung von kompri¬

miertem Sauerstoff . . . . . . / . . . ^ .

Berkanfsstände für Zuckerwaren . . ...„'. '.irr,.-.
Verpflegsgebiihren , Erhöhung der:
— Allentsteig . . . . . . . . . ..
— Baden.
-Rath ' sches Krankenhaus.
— Fondskrankenanstalten , Wiener öffentliche . . .
— Gars . . . ..
— Gebäranstalt , n .-ö.
— Hamburg.
— -» " M . . .

— Jubiläumsspitar im 13 . Bezirk.
— Klosterneuburg.
— Korneuburg . .
— Krems . VI , 65;
— Landesheil - und Pflegeanstalten . .

VI , 63
VI , 63

VII , 75

I, 15

II , 28
IV , 43

X , 93

II , 28
I . 1

I , 13, 14
lll , 33

III , 37

IX , 88

XII , 110
III , 34

X , 94

IX, 88

VI , 65
X, 96
II , 26

VI , 65
X, 96

VI , 65
I . 17

V, . 57
IX , 87
IX , 87
X, 96

XI , 105
I . 17

BerpflrgSgebühren , Erhöhung der :
— Landesirrenanstalten . . . . . ." .
— Landessiechenanstalten . V, 57;
— Landeszentralkinderheim . . . . . . . I , 17;
— Lilienfeld.
— Melk . .
— Mistelbach . . .
— Mödling . II , 26;
— Neunkirchen.
— Oberhollabrunn . . . . . V, 57 ; XI , 105;
— Scheibbs.
— Stockerau . 111,37;
— St . Pölten . . .
— Waidhofen a. d. Thaya . . . II , 26 ; VI , 65;
— Waidhofen , a . d. Abbs . II , 26;
— Wiener -Neudorf , Zwangsarbeits - und Besserungs¬

anstalt .
— Wiener -Neustadt . . . V 57;
— Zwettl.
— Verzeichnis der in den allgemeinen öffentlichen

Krankenanstalten und Landeswohltätigkeits¬
anstalten in Niedrrösterreich bestehenden
Verpflegstaxen.

Versichernngstechniker , Autorisation als . . . . .
Vertretungen fremder Staaten ; Geschäftsverkehr .
Beterin äramt:

— Beiziehung der Amtstierärzte zu Amtshandlungen
über gewerbliche Betriebsanlagen.

— Erweiterung des Wirkungskreises des städtischen
Veterinäramtes , Umgestaltung zu einem selb¬
ständigen magistratischen Amte . .

Vichverkehr : Regelung des Verkehres mit Pferden
und anderen Einhufern und der Schlachtung
solcher Tiere.

Volkslniigenheilstättc Stcinklamm : Uebernahme durch
die Gemeinde Wien . .

W.
WarenverkehrSbiüeau : Ausgestaltung.
Wasch- und Scheuermittel , Erzeugung und Ver¬

trieb von . .

Wohlfahrtsamt : Aenderung der Geschäftseinteilung .
Wohnuligsfiirsvrae:
— Wohnungsäiiderung . . .
— Errichtung eines deulschösterreichischen staatlichen

Wohnungssürsorgefonds.
— Enteignung ' zu Wohnzwecken . .
— Handhabung des § 2 der Ministerialverordnung,

betreffend Maßnahmen der Wohnungs¬
fürsorge .

— Erwerbung von Baracken und Unterkünften . .
— Anforderung von Wohnungen durch die Ge<

meinden . V, 56;

3- 'V
Zeitungsnachrichten , Berichtigung unwahrer . . .

II , 26
X. 96

XI , 105
VIII , 60
XII , 110
VI , 65
IX , 87
X , 96
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Gesetze, Verordnungen ,mi>Entscheidungen.
sowie

NmiilitivbestimiiiiiM» des Gemeiuderates, Stadtrates und des Magistrates
in Ingeiegenheitrii der Eeinelndenerwaitniig nnd politlschen Amtrkchrnnst.

I » h ^ r i.

Gesetze , Bollz « gsanweiiu » g >n , verordu « nge » und Knt'
schetdungeu:
' . DeuljchLfterreichifchks Staatsbürgerrecht.
2 . Grundlegende Einrichtungen der Staatsgewalt.
8 . Ausschreibung der Wahlen für die Nationalversammlung.
4 . Wahlordnung sür die Nationalversammlung.
5 . Ergänzung der Wahlordnung der Nationalversammlung.
6 . Abänderung der Wahlordnung für die Nationalversammlung.
7 . Vornahme der Wahl für die Nationalversammlung.
8 . Verfahren bei Vornahme der Wahl für die Nationaloersammlung.
!l. Wahlbehörden sür die Wahl der Nationalversammlung.

II). Verzeichnis der Wahlberechtigten der Nationalversammlung.
11. Wahltag für die Nationalversammlung.
12. Einberufung der Nationalversammlung
18 . Schutz der Wahl - und Versammlungsfreiheit.
14 . Einführung des achtstündigen Arbeitstages.
15 . Einhebung direkter Steuern (Gesetz).
16. Einhebung direkter Seuern (Vollzugsanweisung ).
17 . Geiiikindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegenschaften.
18 . Regelung der Schlachtung von Pferden.

19. Wohnungsänderung.
20 . Finnischer Berusskonsul.
21 . Ehrenmedaille sür 40jährige treue Dienste und Feuerwehrmedaille.
22 . LandeS -Zentral -Kinderhenn Berpslegsgebühren.
28 . N .-ö. Landesherl - und Pflegcanstaltcn . VerpflegSgebühren.
24 . Krankenhaus Hainburg . Verpslegstoxe.
25 . Erzeugung und Vertrieb von Wasch - und Scheuermitteln.
26 . Fahrverbot im 7 . Bezirke.
27 . Fahrverbot im 19 . Bezirke.
28 . Fahrverbot im 3 . Bezirke.
29 . Fahrverbot im 2 . Bezirke.

H . Rorm «ti»desttmm«nge -»:
Magistrat:

30 . Zusammensetzung der GeschästSgrupPen.
31 . Aenderung der Geschäftseinteilung (Wohlfahrtsamt ).
32 . Beschaffung von Holz.

Verzeichnis der im S t a a t S g e s e tz b l a t t c für den Staat
Deutschüsterreich und im Landergesetz - und Ver¬
ordn u n g s b l a t t e für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1918 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs-
anweisun  g en  u n d V e r o r d nu  n gen.

. Gesetze, Vlillzuiisunnieisuilgell, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

i

Deutschösterreichisches Staatsbürgerrecht.
Vollzugsanweisung des StaatSamtes dcs Innern vom

30 . Dezember 1918.

tz 1. Das in ^ 1 des Gesetzes vom ' 5-  Dezember 1918,
Zt .-G .-Bl . Nr . 91 , vorgesehene Bekenntnis und die in tz 2 dieses
Gesetzes vorgesehene Erklärung kann von Personen , welche vor dem
. . Jänner 1899 geboren und nicht entmündigt ., .puh, - sowie von
üngeren , cigenberechtigten Personen ohne Unterschied dzP' Geschlechtes
nd des Familienstandes abgegeben werden . ' ' '

tz 2 . Das Bekenntnis und die Erklärung eines Ehegatten oder
eines Vaters oder einer unehelichen Mutter gilt für die Gattin und
die Kinder , soweit diese nach den Bestimmungen des- Gesetzes vom
3 . Dezember 1863 , R .-G .-Bl . Nr . 105 , dem Ehegatten , beziehungsweise
dem Vater oder der unehelichen Mutter im Heimatrechte folgen und
soferne sie nicht selbständig ein Bekenntnis oder eine Erklärung gemäß
tz 1 abgeben . In allen anderen Fällen gilt daS Bekenntnis und die
Erklärung nur für die eigene Person . «>.'p

8 3. Diese VollzngSanweisung tritt mit dein Tage der Kund¬
machung in Wirksamkeit.

L.

Abänderung oder Ergänzung einiger Bestimmungen
»der die grundlegenden Einrichtungen der Staats¬

gewalt.
Gesetz vom 19 . Dezember 1918.

tz 1. Tic von der Provisorischen Nationalversammlung gewählten
drei Präsidenten sind gleichberechtigt . Die sichren den Vorsitz in der
Nationalversammlung (Präsident ini Hause ), leiten die Verhandlungen
des Staatsrates (Präsident ini Nalc > und stehen der Staatsregierung
vor . (Präsident im Kabinett ). -

tz 2 . Die Präsidenten wechseln in ihrer Dienstverwcndung in
vereinbarter Reihenfolge von Woche zu Woche ab . Der eine Präsident
ist jeweils mit der Präsidentschaft im Hause , der andere mit der
Präsidentschaft im Rate , der dritte init der Präsidentschaft im Kabinett
betraut . Im Falle der Verhinderung eines Präsidenten vertreten ihn
in vereinbarter Reihenfolge die beiden anderen Präsidenten.

tz 3 . Dem Staatsralc unterstehen unmittelbar die Staatskanztci
und das Staatssiegelamt . Der Leiter der Staatstanzlei führt den
Titel Staatskanzler , der Leiter des Staatssiegelamtes den Titel
Staatsnotar . Beide sind nach Maßgabe des tz 9 des Beschlusses der
Provisorische » Nationalversammlung über die grundlegenden Ein¬
richtungen der Staatsgewalt vom 30 . Oktober 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 1,
verantwortlich . Die Ausfertigungen des Staatsrates werden vom
Präsidenten gefertigt . Sie bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegen¬
zeichnung des Staatskanzlers oder eines Staatssekretärs . Ihre Be¬
urkundung erfolgt durch den Staatsnotar , tz 6, Absatz 2, des Beschlusses
der Provisorischen Nationalversammlung vom 30 . Oktober 1918 wird
aufgehoben.

tz 1, Vorschläge für Beschlüsse der Nationalversammlung gelangen
an diese als Vorlagen des Staatsrates . Das den Mitgliedern der
Nationalversammlung zustehendeVorschlagsrecht bleibt dadurch unberührt.
Der Staatsrat beurkundet die Beschlüsse der Nationalversammlung ; sein
Beurkundungs -Beschluß ist unwiderruflich . Hat der Staatsrat Bedenken,
einen von der Nationalversammlung gefaßten Beschluß zu vollziehen,
so kann er ihn vor der Beurkundung binnen zehn Tagen unter Angabe
der Gründe der Nationalversammlung mit dem Anträge auf Abändeung
oder Aufhebung vorlegen . Ein solcher Beschluß des Staatsrates bedarf
zu seiner Gültigkeit der Anwesenheit von mindestens 15 Mitgliedern
und einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

Beharrt die Nationalversammlung ans ihrem ursprünglichen
Beschluß , so ist dieser vom Staatsrat unverzüglich zu beurkunden . Die
vom Staatsrat beurkundeten Beschlüsse der Nationalversammlung sind
von der Staatskanzlei fundzumachen , tz 7 des Beschlusses der Pro¬
visorischen Nationalversammlung für Dentschösterreich über die grund¬
legenden Einrichtungen der Staatsgewalt vom 30 . Oktober 1918,
St .-G .-Bl . Nr . l , wird aufgehoben.
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8 5 . Staatsverträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung
durch den Staatsrat . Nur Handelsverträge und solche Staatsverträge
die eine Veränderung des Staatsgebietes zur Folge haben , bedürfen
zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch die Provisorische National¬
versammlung . Die Ratifikation der Staatsverträge erfolgt durch den
Präsidenten im Kabinett unter Gegenzeichnung des Staatskanzlers,
des Staatssekretärs für Aeußeres und des dem Gegenstände des
Vertrages nach zuständigen Staatssekretärs.

A 6 . Die drei Präsidenten bilden unter dem Vorsitze des jeweili¬
gen Präsidenten im Kabinette das Staatsrats -Direktorium . Seine Be¬
schlüsse bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des StaatS-
kanzlers . Sie werden vom Staatsnotar beurkundet . H 5, Absatz 2, des
Beschlusses der Provisorischen Nationalversammlung über die grund¬
legenden Einrichtungen der Staatsgewalt vom 30 . Oktober 19 8 wird
aufgehoben.

A 7 . Anordnungen , die in den Wirkungskreis des Staatsrates
fallen , sind , wenn dieser nicht tagt , im Falle besonderer Dringlichkeit
vom Staatsrats -Direktorium zu treffen . Die nachträgliche Genehmigung
des Staatsrates ist binnen drei Tagen einzuholen.

A 8 . Dem Staatsrats -Direktorium obliegt die Leitung und Ver¬
wendung der Wehrmacht.

A 9 . Das Staatsrats -Direktorium ernennt die Beamten von der
sechsten Rangsklasse — diese eingeschlm -n — aufwärts . Die Beamten
und Bediensteten bis zur siebenten Rangsklasse — diese eingeschlossen
— werden von den Staatssekretären ernannt . Das den Staats¬
sekretären zustehende Erncnnungsrecht wird für den Bereich der
Staatskanzlei vom Staatskanzler und für jenen des Staatssiegelamtes
vom Staatsnotar geübt . Alle Ernennungen haben im Rahmen der
von den zuständigen amtlichen Stellen erstatteten Besetzungsvorschläge
zu erfolgen . Die Bestimmungen des Grundgesetzes vom 27 . Novem¬
ber l9i8  über die richterliche Gewalt , betreffend die Ernennung von
Richtern , bleiben unberührt.

A lO . Das Staatsrats -Direktorium ist ermächtigt , mit den Re¬
gierungen der übrigen auf dem Gebiete der ehemaligen österreichisch¬
ungarischen Monarchie begründeten Nationalstaaten Staatsverträge
zur einstweiligen Regelung der gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehun¬
gen zu schließen. Die Ratifikation dieser .Staatsverträge erfolgt nach
A 5, Absatz 3.

All.  Ter Staatskanzler hat aus das einheitliche Zusammen¬
arbeiten aller Staatsämter und auf die Wahrung der allen Berwal-
tungszwcigen gemeinsamen Interessen hinzuwirken . Er führt in Ver¬
hinderung der Präsidenten den Vorsitz im Kabinette . A 15 des Be¬
schlusses der Provisorischen Nationalversammlung über die grund¬
legenden Einrichtungen der Staatsgewalt vom 30 . Oktober 1918,
Tt .-G .-Bl . dir . I , wird ausgehoben.

A >2 . Die Staatskanzlei besorgt alle mit dem Dienste des
Staatsrates zusammenhängenden Amtsgeschüfte . Ihr obliegt die Vor¬
bereitung der verfassungsrechtlichen Vorlagen des Staatsrates . Zur
Staatskanzlei ressortieren in administrativer Hinsicht die obersten Ge¬
richte öffentlichen Rechtes.

A 13 . Das Staatssiegelamt unterstützt den Staatsnotar in seiner
Mitwirkung bei den ihm obliegenden Beurkundungen . Ueberdies ver¬
wahrt es die Siegel , Embleme und Kleinodien des Staates . Dieses
Gesetz tritt am Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit . Mit dem
Vollzüge wird der Staatsrat betraut.

Ausschre bring der Wahle » für die konstituierende
Nationalversammlung.

Kundmachung des Slaalsrates vom 3 . Jänner 1919.

Aus Grund des A 26 des Gesetzes vom 18 . Dezember 1918,
St .-G .-Bl . Nr . 115 , über die Wahlordnung für die konstituierende
Nationalversammlung werden hiemit die Wahlen für die konsti¬
tuierende Nationalversammlung ausgeschrieben . Als Tag der Verlaut¬
barung der Wahlausschreibung gilt der 4 . Jänner 1919 . Der
Wahltag wird besonders festgesetzt werden.

4 .

Wahlordnung für die konstituierende Nationalver¬
sammlung.

Gesetz vom 18 . Dezember 1918.

A 1. Das Staatsgebiet wird für die Zwecke der Wahlen in
i folgende Wahlkreise eingeteilt : Wien Jnnenost , Wien Jnnenwest,

Wien Nordwest , Wien Nordost , Wien Südost , Wien Südwest , Wien
West , Viertel oberm Wienerwald , Viertel unterm Wienerwald , Viertel
oberm Manhartsberg , Viertel unterm Manhartsberg , Znaimer
Kreis;

Linz und Umgebung , Jnnviertel , Hausruckviertel , Traunviertel,
Mühlviertel , Böhmerwaldgau ; Land Salzburg ; Graz und Umgebung,
Mittel - und Untersteier , Oststeier , Obersteier ; Land Kärnten ; Nord-
Tirol , Deutsch -Süd -Tirol ; Land Vorarlberg ; Kreis Reichenberg und
Trautenau , Kreis Böhmisch -Leipa , Kreis Teplitz , Kreis Komotau,
Kreis Karlsbad , Kreis Eger ; West -Schlesien und Kuhländchen , Schön¬
berger Kreis und Schönhengstergau;

ferner die Einschlußgebiete : Brünn und Umgebung , Olmütz und
Umgebung , Sprachinsel Jglau -Stecken.

A 2 . Die Wähler jedes Wahlkreises bilden den Wahlkörpcr.
Jeder Wahlkörper wählt nach dem Verhältniswahlvcrfahren die im
Anhänge bezeichne» Zahl von Abgeordneten.

K 3 . Jeder Wähler übt sein Wahlrecht in der Ortsgemeinde
aus , in der er am Tage der Verlautbarung der Wahlausschreibung
seinen ordentlichen Wohnsitz hat . Jede Gemeinde ist Wahlork,
räumlich ausgedehnte Gemeinden können in mehrere Wahlorte geteilt
werden . Die Wahlkreise der Stadt Wien sowie Ortsgemeinden mit
mehr als 1000 Einwohnern werden zur Erleichterung der Wahl
nach Bedarf in Wahlsprengel geteilt.

A 4 . Wähler , die am Tage der Verlautbarung der Wahl¬
ausschreibung in aktiver militärischer Dienstleistung stehen, üben ihr
Wahlrecht in dem Wahlorte , beziehungsweise in dem Wahlsprengel
aus , in dem sie an diesem Tage gewohnt haben.

A 5 . Zur Durchführung und Leitung der Wahlen werden Wahl¬
behörden bestellt. Die Wahlbehörden bleiben bis zur Ausschreibung der
nächsten allgemeinen Wahlen zur Nationalversammlung im Amte . Die
Wahlbehörden erkennen in jenen Streitfällen , die sich in ihrem Bereiche
über das Wahlrecht oder die Ausübung der Wahl ergeben . Jeder
Wahlbehörde werden durch den Wahlleitcr die notwendigen Hilfskräfte
und Hilfsmittel aus dem Stande des Amtes , dem er vorsteht oder
von dem er entsendet ist, zugeteilt . Außerdem können Hilfsarbeiter aus
Zeit im Vertragsverhültnisse herangezogen werden.

H 6 . Für jeden Wahlort oder Wahlsprengel wird eine Orts¬
wahlbehörde eingesetzt. Sie besteht aus dem Gemeindevorsteher als
Wahlleiter und mindestens drei Beisitzern . Der Gemeindevorsteher kann
sich in allen Fällen durch einen von ihm entsendeten Wahlleiter ständig
vertreten lassen . Am Sitze jeder politischen Bezirksbehörde wird aus
dem Vorstande der Behörde oder dem von ihm entsendeten Stell¬
vertreter und mindestens sechs Beisitzern die Bezirkswahlbehörde ge¬
bildet . Ihr obliegt die Festsetzung und Abgrenzung der Wahlorte und
Wahlsprengel im Politischen Bezirke.

A 7 . Für jeden Wahlkreis wird in dem im Anhänge bezeichne» «
Vorort des Wahlkreises eine Kreiswahlbehörde eingesetzt. Sie besteht
aus dem Vorstände der politischen Bezirksbehörde des Vorortes oder
dem von ihm entsendeten Stellvertreter als Wahlleiter und aus
mindestens sechs Beisitzern . Die Wahlleiter und Beisitzer der KreiS-
wahlbehörden dürfen nicht gleichzeitig einer Ortswahlbehörde angehören.

A 8 . Für das ganze Staatsgebiet wird in Wien die Haupl-
^ wahlbehördc eingesetzt ; sie besteht aus dem Staatssekretär des Innern
i oder einem von ihm entsendeten Stellvertreter als > Vorsitzenden und

zwanzig Beisitzern , von denen fünf , ihrem Berufe nach dem richter¬
lichen Stande angehören oder angehört haben . Tie Hauptwahlbehörde
führt die Oberaufsicht über die Kreis -, Bezirks - und Ortswahlbehörden,
sie entscheidet endgültig in allen Streitfällen , die sich in ihrem Bereiche
über das Wahlrecht und die Ausübung der Wahl ergeben.

A 9 . Die nicht dem richterlichen Berufsstande entstammenden
Beisitzer der Hauptwahlbehörde und die Beisitzer der übrigen Wahl¬
behörden werden auf Grund von Vorschlägen der Parteien Verhältnis-
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mäßig nach der bei der letzten Wahl festgestellteu Stärke der Parteien
berufen . Die Beisitzer der Hanptwahlbehörde beruft der Staatsrat , die
Beisitzer der Kreiswahlbehörden die Hauptwahlbehörde , die Beisitzer
der Bezirksmahlbehörden die Kreiswahlbehörde , die Beisitzer der Orts - !
Wahlbehörden die Bezirkswahlbehörde . Für jeden Beisitzer ist in gleicher ^
Weise ein Ersatzmann zu berufen . Das Amt eines Mitgliedes der !
Wahlbchörde ist ein öffentliches Ehrenamt , zu dessen Annahme jeder ^
Wahlberechtigte verpflichtet ist , der am Sitze der betreffenden Wahl - !
behörde seinen ordentlichen Wohnsitz hat . Inwieweit und in welcher
.siöhe Mitglieder der Wahlbehörde während der Dauer und nach Maß¬
gabe ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme für Berdienstentgang eine Ent¬
schädigung in Geld aus Staatsmitteln erhalten , wird mit Bollzugs-
anweisung geregelt.

K 10 . Die Namen der vom Staatsrate und von den Wahl - ^
behörden berufenen Beisitzer und Ersatzmänner sind sofort öffentlich
bekanntznmachen.

K 11 . Wahlberechtigt ist jeder deulschösterreichische Staatsbürger z
ohne Unterschied des Geschlechtes, der vor dem 1. Jänner 1919 das
20 . Lebensjahr überschritten hat . Die Landesgesetzgebung kann be¬
stimmen , daß die innerhalb des betreffenden Landes Wahlberechtigten
verpflichtet seien, bei der Wahl der Mitglieder der konstituierenden
Nationalversammlung das aktive Wahlrecht auszuüben . In diesem
Falle ist die Erlassung näherer Vorschriften über die Wahlpflicht,
insbesondere die Erlassung von Durchführungs - und Strafbestimmungen
unter Einführung des Mandatverfahrens der Landesgesetzgebung Vor¬
behalten.

tz 12 . Wählbar ist ohne Unterschied des Geschlechtes jeder wahl¬
berechtigte deutschösterreichische Staatsbürger , der vor den, 1. Jänner
1919 das 29 . Lebensjahr überschritten hat.

A 18 . Vom Wahlrechte und van der Wählbarkeit sind aus - j
geschloffen:

al Personen , die voll oder beschränkt entmündigt sind;
bi Personen , welche wegen eines Verbrechens oder wegen der lieber - I

rretnng des Diebstahls , der Veruntreuung , der Teilnehmung
hieran , des Betruges , der Kuppelei , wegen der im ß 1 des ^
Gesetzes vom 28 . Mai 1881 , oder der in den W 2, 3 und 4 j
der Kaiserlichen Verordnung vom 12 . Oktober 1914 , oder der ^
im K 1 des Gesetzes vom 25 . Mai 1883 bezeichnten Straf¬
taten oder wegen Ucbertretung der im 8 1, 3 , 4 und 5 des
Gesetzes vom 24 Mai 1885 verurteilt worden sind , ferner !
Frauenspersonen , die wegen gewerbsmäßiger Unzucht von der !
Sicherheitsbehörde bestraft worden sind . Die Folge der Ver - I
urteilung hat , wenn die Verurteilung nicht schon früher getilgt ^
wird , bei den im 8 6, Z . 1 bis 10 des Gesetzes vom 15 . No¬
vember 1867 aufgezählten Verbrechen mit dem Ende der Strafe,
bei anderen Verbrechen mit dem Ablaufe von zehn Jahren , wenn l
der Schuldige zu einer wenigstens fünfjährigen Strafe verurteilt !
wurde , und außerdem mit dem Ablaufe von fünf Jahren , bei j
den übrigen oben angeführten Straftaten aber mit dem Ablaufe
von drei Jahren nach dem Ende der Strafe aufzuhören;

c) Personen , welche wegen eines Vergehens gegen die strafrechtlichen
Bestimmungen zum Schutze der Wahlfreiheit verurteilt worden
sind, wenn die Tathandlung bei Wahlen zur Nationalversamm¬
lung oder zu den Landesversammlungen begangen wurde , auf
die im 8 1^ des Gesetzes vom 26 . Jänner 1907 , R .-G .-Bl.
Nr . 18 , festgesetzte Dauer , wenn die Verurteilung nicht schon
früher getilgt wird;

ä ) Personen , welche unter Polizeiaufsicht gestellt oder in eine ^
Zwangsarbcitsanstalt abgegeben wurden , bis zum Ablauf von
drei Jahren nach Erlöschen der Polizeiaufsicht oder nach Ent - >
lassung aus der Zwangsarbeitsanstalt ; !

o) Personen , welchen seitens des Gerichtes die väterliche Gewalt !
über ihre Kinder entzogen wurde , so lange die Kinder unter >
fremder Vormundschaft stehen, jedenfalls aber während drei ,
Jahren nach der gerichtlichen Verfügung;

k) Personen , welche wegen Trunkenheit mehr als zweimal zu einer
Arreststrafe verurteilt worden sind , für die Dauer von drei
Jahren nach dem Ende der letzten Strafe , wenn die Verurteilung
nicht schon früher getilgt wird ;

g) Frauenspersonen , welche unter siitenpolizeilicher Ueberwachuug
stehen.

8 14 . Tie Ortswahlbchördc verzeichnet die Wahlberechtigten dcS
Wahlortes , beziehungsweise des Wahlsprengels im Ôrts - oder
Sprengelwählerverzeichnisse . Das Verzeichnis wird nach Straßen und
Hausnummern , beziehungsweise nur nach Hausnummern angelegt.
Das Verzeichnis wird durch vierzehn Tage in einem allgemein zu¬
gänglichen Amtsraumc aufgelegt ; die Auflegung ist vorher öffentlich
bekanntzumachen . Jedermann kann in das Verzeichnis Einsicht nehmen
und davon Abschriften sowie Vervielfältigungen Herstellen.

8 15 . Gegen das Wählerverzeichnis kann jede Person , der in
dem 'betreffenden Wahlkörper das Wahlrecht zusteht , innerhalb von
14 Tagen , vom ersten Tage der Auflegung an gerechnet, wegen Auf¬
nahme vermeintlich nicht Wahlberechtigter oder wegen Nichtaufuahme
vermeintlich Wahlberechtigter schriftlich oder mündlich bei der Orts¬
wahlbehörde Einspruch erheben . Personen , gegen deren Aufnahme in
die Wählerliste Einspruch erhoben wurde , sind hievon von der Wahl¬
behörde innerhalb von 24 Stunden nach Einlangen des Einspruches
zu verständigen . Der Einspruch ist für jeden Einspruchsfall abgesondert
zu überreichen.

8 16 . lieber den Einspruch entscheidet die Ortswahlbchörde
innerhalb dreier Tage . Die Entscheidung wird im Wählerverzeichnisse
sofort ersichtlich gemacht und demjenigen , der den Einspruch erhoben
hat , sowie auch dem durch die Entscheidung Betroffenen mitgetcilt.
Jede Person , der in dem betreffenden Wahlkörper das Wahlrecht zu¬
steht, kann die Berufung innerhalb dreier Tage nach Eintragung der
Entscheidung in das Wählerverzeichnis oder binnen drei Tagen , von
dem der Zustellung der Entscheidung nachfolgenden Tage an gerechnet,
bei der Ortswahlbchördc an die Kreiswahlbehördc und gegen deren
Entscheidung innerhalb von acht Tagen bei der Kreiswahlbehörde au
die Hauptwahlbehörde einbringen . Die Kreis - sowie die Hanptwnhl-
behörde entscheidet innerhalb von acht Tagen nach Einlangen der Be¬
schwerde. Die Hauptwahlbehörde entscheidet auf Grund des von der
Kreiswahlbehörde augenommenen Tatbestandes endgültig.

8 17 . Nach Abschluß des Einspruchs - und Berufungsverfahrens ist
das Wählerverzeichnis von der Ortswahlbehörde richtigzustellen , abzu-
zuschließen und der Kreiswahlbehörde in Abschrift vorzulegen . Wenn
die Kreiswahlbehörde in den vorgelegten Abschriften der Wähler¬
verzeichnisse offenbare Unrichtigkeiten wahrnimmt , so hat sie binnen
drei Tagen von Amts wegen ein Richtigstcllungsverfahren cinzuleitcn
und innerhalb acht Tagen durchzuführen . An der Wahl nehmen nur
Wahlberechtigte teil , deren Namen im richtiggestellten und ab¬
geschlossenen ' Wählerverzeichnisse enthalten sind . Wahlberechtigte Mit¬
glieder einer Ortswahlbehörde können ihr Wahlrecht bei der OrtS-
wahlbehörde ausüben , deren Mitglied sie sind.

8 18 . Wählergruppen , me sich an der Wahlbewegung beteiligen
(Parteien ), haben ihre Wählt , schlüge spätestens drei Wochen vordem
Wahltage der Kreiswahlbehörde vorzulegen . Der Wahlvorschlag muß
von wenigstens hundert Wählern des Wahlkreises unterschrieben sein;
er muß enthalten:

1. die unterscheidende Parteibezeichnung;
2 . die Parteiliste , das ist ein Verzeichnis von höchstens doppelt

so vielen Bewerbern , als im Wahlkreise Abgeordnete zu wählen sind,
in der beantragten , mit arabischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge;

3 . die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigen Vertreters der
Partei.

8 19 . Die Wahlvorschläge der Parteien werden nach dem Zeit¬
punkte ihrer Einbringung gereiht . Wenn mehrere Wahlvorschläge die¬
selben oder schwer unterscheidbare Parteibezeichnungen tragen , so hat
der Kreiswahllciter die Vertreter dieser Wahlvorschläge zu einer gemein¬
samen Besprechung zu laden und ein Einvernehmen über die Unter¬
scheidung der Parteibezeichnungen anzubahnen . Gelingt ein Einver¬
nehmen nicht , so kann die Aeiswahlbehörde nach ihrer Kenntnis der
Parteiverhältniffe einen , mehrere oder sämtliche dieser Wahlvorschläge
so behandeln , als ob sie ohne ausdrückliche Parteibezeichnung (§ 20)
eingereicht wären.

8 20 . Wahlvorschläge ohne ausdrückliche Parteibezeichnung werden
nach dem erstvorgeschlagenen Bewerber benannt . Wenn ein Wahlvor-



4 Amtsblatt der Stadt Wien . — Nr . 9 29 . Jänner 1919

schlag keinen zustellungsbevollmächtigten Vertreter anführt , so gilt der
Erstunterzeichnete als Vertreter der Partei.

8 21 . Jede Partei hat im Wählvorschlage oder in einer beson¬
deren Eingabe an die Krciswahlbehörde ihre Anträge über die zu
berufenden Beisitzer der Bezirkswahlbehörden (8 9) zu stellen. Ferner
hat jede Partei in einer Eingabe an die Bezirkswahlbehörde ihre
Anträge über die zu berufenden Beisitzer der Ortswahlbehörden zu
stellen sowie jene Personen zu bezeichnen, die bei der Wahlhandlung
in jedem Wahllokale als Wahlzeugen (Vertrauensmänner ) dienen sollen.
In jedes Wahllokal können von jeder Partei zwei Wahlzeugen ent¬
sendet werden ; sie erhalten von der Bezirkswahlbehörde einen Ein¬
trittsschein.

8 22 . Die Wahlbehörde überprüft , ob die in den Parteilisten
vorgeschlagenen Bewerber wählbar sind (K 12 ).

8 23 . Wenn ein Bewerber verzichtet , stirbt , die Wählbarkeit ver¬
liert oder nach 8 22 gestrichen wird , so kann die Partei ihre Partei-
liste durch Nennnng eines anderen Bewerbers ergänzen . Die Ergänzungs¬
vorschläge müssen jedoch spätestens sieben Tage vor der Wahl bei der
Kreiswahlbehörde einlangen . '

8 24 . Zwei oder mehrere in einem Wahlkreise eingereichte Wahl¬
vorschläge können miteinander verbunden (gekoppelt ) werden . Die Er¬
klärung der Koppelung wird durch die zustcllungsbevollmächtigten Ver¬
treter der Parteien schriftlich bis längstens am vierzehnten Tage vor¬
der Wahl der Kreiswahlbehörde abgegeben und von ihr sofort ver-
lantbart.

ß 25 . Am siebenten Tage vor der Wahl schließt die Kreis¬
wahlbehörde die Parteilisten ab und veröffentlicht sie in der Reihen¬
folge der Einbringung . Die Veröffentlichung erfolgt in ortsüblicher
Weise . Der Inhalt des Wahlvorschlages einschließlich der allsälligen !
Erklärung der Koppelung >8 24t muß aus der Veröffentlichung voll¬
inhaltlich ersichtlich sein.

8 26 . Die Wahlen werden vom SkaatSrate durch Verlautbarung
im Staatsgesetzblatte ausgeschrieben . Der Wahltag wird durch den
Staatsrat besonders festgesetzt. Die Wahl findet an einem Sonntag
statt . Die Ausschreibung wird ortsüblich tundgemacht . Die Bezirks¬
wahlbehörde bestimmt im Einvernehmen mit den Ortswahlbehörden
für jeden Wahlort oder Wahlsprengel das Wahllokal und die Wahlzeit . !
Im Gebäude des Wahllokales und in einem von der Bezirkswahl - ;
behörde durch ortsübliche Kundmachung bezeichnten Umkreise ist am
Wahltage jede Art der Wahlbewerbung sowie das Tragen von Waffen
jeder Art verboten . Der Ausschank von geistigen Getränken ist am
Wahltage sowie am Tage vorher verboten.

8 27 . Im Wahllokale befindet sich der Ämtstisch für die Wahl¬
behörde , in seiner unmittelbaren Nähe ein Tisch für die Wahlzeugen,
dann die Wahlzelle ; in der Wahlzelle steht ein Tisch mit Schreib¬
stiften . Für die Einrichtung der Wahllokale haben die Gemeinden
vorzusorgcn.

8 28 . Der Wähler tritt vor die Wahlbehörde , nennt seinen
Namen , bezeichnet seine Wohnung , legt eine Urkunde oder sonstige
amtliche Bescheinigung vor , aus der sein Personenstand ersichtlich ist,
und erhält daraufhin das undurchsichtige Wahlkuvert uud auf Ver¬
langen einen Stimmzettel . Der Wähler hat sich hierauf in die Wahl¬
zelle zu begeben, den ausgefüllten Stimmzettel in das Kuvert zu legen
und tritt dann aus der Zelle und übergibt das Kuvert geschlossen
dem Wahlleiter , der es unerösfnet in die Wahlurne legt . Der Name
des Wählers wird im Wählerverzeichnisse abgestrichen und in ein
eigenes Abstimmungsverzeichnis fortlaufend eingetragen . Hierauf verläßt
der Wähler das Wahllokal . Blinde und Bresthafte können sich von
einer Geleitperson führen und diese für sich abstimmen lassen . Besitzt
der Wähler einer Gemeinde unter 2000 Einwohnern eine Urkunde
oder Bescheinigung der erwähnten Art nicht , so ist er dennoch zur
Abftimmung zuznlafsen , wenn er de * Mehrheit der Mitglieder der
Wahlbehörde persönlich bekannt ist. Dieser Umstand ist in der Nieder¬
schrift über den Wahlvorgang ausdrücklich zu vermerken.

8 29 . Der Stimmzettel muß aus weichein Papier sein. Er ist
giltig ausgefüllt , wenn er die Parteibezeichnung und wenigstens den
Namen eines Bewerbers der Parteitiste unzweideutig dartut . Dies

geschieht entweder ans beliebigen Stimmzetteln durch Handschrift , Druck
oder sonstige Vervielfältigung oder aber ans den von der Wahlbehörde
vorbereiteten Stimmzetteln durch Einholung der ganzen Parteiliste
oder der Parteibezeichnung und mindestens eines Namens der Partei-
listc. Der Stimmzettel ist ungiltig , wenn mehrere Listen oder mehrere
Namen aus verschiedenen Listen bezeichnet sind. Wenn ein Kuvert
mehr als einen giltig ansgefüllten Stimmzettel enthält , sind alle
ungiltig.

8 30 . Wenn die für die Wahlhandlung festgesetzte Wahlzeit ab¬
gelaufen ist und alle bis dahin im Wahllokale oder in dem von der
Ortswahlbehörde bestimmten Warteraum erschienenen Wähler gestimmt
haben , erklärt die Wahtbehörde die Wahlhandlung für geschlossen;
sie entleert die Wahlurne , zählt die abgegebenen KnvertS und stellt
die Ueberenistimmung ihrer Zahl mit der Zahl der im Abstimmungs¬
verzeichnisse eingetragenen Wähler fest. Sodann eröffnet sie die KuvertS,
Prüft die Giltigkeit der Stimmzettel , stellt die Zahl der ungiftigen
Stimmzettel fest, ordnet die giltigen nach Parteilisten und stellt die
auf jede Parteilistc entfallende Zahl von Stimmen (die Partei-
snmme ) fest.

8 31 . Die Wahlbehörde beurkundet den Wahlvorgang in einer
eigenen Niederschrift . Diese Niederschrift enthält die Bezeichnung
der Mitglieder der Wahlbehörde , die Zeit des Beginnes und des
Schlusses der Wahlhandlung sowie allfülliger Unterbrechungen , die
Entscheidungen der Wahlbehörde über die Zulassung oder Nichtzu¬
lassung von Wählern , die sonstigen Verfügungen der Wahlbehörde,
endlich außergewöhnliche Vorkommnisse während der Wahlhandlung.
Außerdem ist darin anzngeben , wie viel männliche und weibliche
Wähler abgestimmt haben . Der Niederschrift wird daS Wählerver
zeichnis und das Abstimmungsverzeichnis angeschlagen . Die im 8 30
dezeichneten Feststellungen werden in die Niederschrift eingetragen.
Diese wird daraufhin geschlossen, von den Mitgliedern der Wahl¬
behörde gefertigt und samt den Stimmzetteln unter Siegel genommen
Damit ist die Wahlhandlung beendet.

8 32 . Der versiegelte Wahlakt (8 31 ) wird der Kreiswahl¬
behörde vorgelegt . Diese überprüft die Wahlergebnisse der örtlichen
Wahlen und stellt sie im vorbereiteten Kreiswahlprotokolle zusammen.

8 - 33 . Die Kreiswahlbehörde ermittelt die Gesamtzahl der im
Wahlkreise abgegebenen giltigen Stimmen (Gesamtsumme ) sowie die
Summen der aus jede Partei entfallenen Stimmen . (Parteisummen ),
beziehungsweise die Summen der ans gekoppelte Listen zusammen ent¬
fallenen Stimmen (Koppelungssummen ) und stellt zunächst fest, auf
wie viele Vertreter jede Partei , beziehungsweise jede gekoppelte
Parteigruppe Anspruch hat.

8 34 . Auf die Parteilisten K̂oppelnngSlisten ) werden die zu ver¬
gebenden Abgeordnetensitze mittels der Wahlzahl verteilt . Dabei werden
zunächst die gekoppelten Parteien als eine Partei gerechnet. Die Wahl¬
zahl wird , wie folgt , berechnet : Die Parteisummen werden , nach ihrer
Größe geordnet , nebeneinander geschrieben ; unter jede Parteisumme
wird die Hälfte geschrieben, darunter das Drittel , das Viertel und
nach Bedarf auch das Fünftel , das Sechstel u . s. w. Als Wahlzahl
gilt bei bloß einem im Wahlkreise zu vergebenden Sitze die größte,
bei zwei zu vergebenden Sitzen die zweitgrößte , bei drei solchen Sitzen
die drittgrößte , bei vier die viertgrößte Zahl u . s. w. der so ange¬
schriebenen Zahlen . Jede Partei erhält so viele Sitze , als die Wahl¬
zahl in ihrer Parteisumme enthalten ist. Innerhalb der gekoppelten
Parteien werden die auf die Einzelparteien entfallenden Sitze durch
eine besondere, auf dieselbe Weise gerechnete Wahlzahl ermittelt.

8 35 . Wenn nach dieser Berechnung (8 34 ) zwei Parteien auf
einen Sitz denselben Anspruch haben , so entscheidet zwischen ihnen
das Los.

8 36 . Von jeder Parteiliste sind so viele Bewerber , als ihr
Sitze zukommen, und zwar der Reihe nach, wie sie im Wahlvorschlage
angeführt find , von der Wahlbehörde als gewählt zu erklären ; ihre
Namen sind zu verlautbaceni Ist ein Wahlbewerber aus mehreren
Listen gewählt , so hat er binnen 14 Tagen an die Hauptwahlbehörde
zu erklären , für welche Parteiliste er sich entscheidet. Auf allen anderen
Listen wird er gestrichen. Wenn er sich in der Vorgesetzten Frist nicht
erklärt , entscheidet für ihn die Hanptwahlbehörde . NichtgewW sind
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Ersatzmänner für den Fall , daß einer ihrer Vordermänner derselben
Liste in Abgang kommt ; die Reihenfolge , in der sie die Eigenschaft
von Ersatzmännern erlangen , bestimmt sich nach der Reihenfolge des
Wahlvorschlages.

§ 37 . Wenn in einem Wahlkreise die Hälfte der Sitze durch
den Abgang der gewählten Abgeordneten und Ersatzmänner erledigt
ist, so verlieren auch alle anderen Abgeordneten und Ersatzmänner ihr
Mandat und ist binnen drei Monaten eine Neuwahl für den Wahl¬
kreis durchzuführen . Eine solche Neuwahl wird für den Wahlkreis
auch dann sofort au -geschrieben, wenn der Wahlgerichtshof die Wahl
wegen Ungesetzlichkeit für nichtig erklärt hat.

Z 38 . Nach Abschluß des Ermittlungsverfahrens bezeichnet die
Kreiswahlbchörde die Wahlzahl und das Wahlergebnis im Protokolle,
fertigt es, versiegelt den Wahlakt und sendet ihn an die Haupt¬
wahlbehörde . Die Einsendung des Aktes wird kundgemacht . Wenn
binnen 14 Tagen nach Einlangen des Aktes von dem zustellnngs-
bevollmächtigten Vertreter einer Partei gegen die Ermittlung des
Wahlergebnisses Einspruch erhoben wird , so überprüft die Haupt¬
wahlbehörde auf Grund der cingesendcten Schriftstücke die Wahl¬
handlung . Ergibt sich aus diesen Schriftstücken die Unrichtigkeit der
Ermittlung , so kann die Hauptwahlbehörde sofort das Ergebnis richtig
stellen, die Verlautbarung der Kreiswahlbchörde für nichtig erklären
und das richtige Ergebnis verlautbaren . Andernfalls wird der Be¬
schwerdeführer an den Wahlgerichtshof verwiesen . »

K 39 . lieber Beschwerden wegen Ungesetzlichkeit der Wahlhandlung
entscheidet der Wahlgerichtshof . Die Zusammenstellung des Wahl-
grrichtshoses , sein Verfahren und die Durchführung seiner Entschei¬
dungen wird durch ein besonderes Gesetz geregelt . Jnsolange der
Wahlgerichtshof nicht eingesetzt ist, entscheidet über die im ersten Ab¬
sätze dezeichneten Beschwerden der deutschösterreichische Vcrwaltnngs-
gerichtshof.

8 40 . Wenn die Wahlen infolge von Krieg , von inneren Un¬
ruhen , Störungen des Verkehres oder aus anderen Gründen nicht
gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt werden können,
und hiedurch die Bildung des Vertretungskörpers überhaupt oder die
Vertretung der Einwohner der betreffenden Gebiete Dentschöstcrreichs
unmöglich wird , so kann der Staatsrat durch Vollzugsanweisung die
Vornahme dieser Wahlen außerhalb des Wahlortes oder Wahlkreises,
die unmittelbare Einsendung der Stimmzettel an die Hauptwahl-
bchörde sowie jene sonstigen Aenderungen an den Vorschriften dieser
Wahlordnung verfügen , die zur Ausübung des Wahlrechtes unab-
weislich geboten sind . Im äußersten Notfälle beruft der Staatsrat
aus den behinderten Gebieten unter gewissenhafter Berücksichtigung
der Parteiverhältnisse selbst die gebührende Zahl von Vertretern in
die Nationalversammlung als deren vollberechtigte Mitglieder ein. Die
ordentlichen Wahlen sind, sobald die oben angeführten Hindernisse ent¬
fallen , ehebaldigst anznberanmen und durchzufnhren.

K 41 . Der Staatsrat kann , wenn die Umsiändc eine Beschleuni¬
gung der Durchführung der Wahl erfordern , zur Abkürzung des
Wahlverfahreus anorduen , daß von dem Richtigstellungsverfahren
(8 17 ) durch die Kreiswahlbehörde abzusehen ist und daß im Ein¬
spruchs - und Bernfnngsverfahren die Kreiswahlbchörden endgiltig und
ohne Offenlassnng der Berufung an die Hauptwahlbehörde ent¬
scheiden (Z 16 ).

8 42 . Der Gebietsnmsang der im Eingänge bezeichneten Ge-
richtsbezirkc , Kreisgerickttssprengel , Gemeindegebietc und Länder richtet
sich bei Anweudnng des gcgewärtigen Gesetzes nach dem Zeitpunkte,
an dem dieses Gesetz in Kraft tritt.

8 43 . Der Staatsrat ist ermächtigt , mittels Vollzngsanwcisung
alle zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verfügungen,
insbesondere auch über die Verpflichtung zur Mitwirkung bei der
Verzeichnung der Wahlberechtigten zu treffen und für die Uebcrtretung
der vorerwähnten Verpflichtung angemessene Geld - und Arreststrafen
festzusetzen. Mit der Durchführung wird der Staatssekretär des Innern
beauftragt . Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung'
in Kraft.
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Ergänzung der Wahlordnung der konstituierenden
Nationalversammlung.
Gesetz vom 9 . Jänner 1919.

§ l . Zwischen dem ersten und dritten Absätze des K 11 des
Gesetzes vom 18 . Dezember 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 115 , über che
Wahlordnung für die konstituierende Nationalversammlung ist folgender
Absatz einzuschalten : „Unter den gleichen Voraussetzungen sind unter
der Bedingung der Gegenseitigkeit auch jene d» ctschen Neichs-
angehörigen wahlberechtigt , die am Tage der Verlautbarung der Wahl-
ausschrcibung ihren ordentlichen Wohnsitz i« einer Gemeinde Dcntsch-
österreichs haben ."

8 2 . Im Artikel II des Gesetzes vom 18 . Dezember 1918,
St .-G .-Bl . Nr . 114 , über die Einberufung der konstituierenden
Nationalversammlung ist nach den Worten „ aller Staatsbürger " zu
zu setzen : „und — unter der Bedingung der Gegenseitigkeit — der
am Tage der Verlautbarung der Wahlausschreibnng in Dentfch-
österreich wohnhaften deutschen Reichsangehörigen " ?

8 3 . Die Erfüllung der Bedingung der Gegenseitigkeit ist vom
StaatSrntc im Staatsgesetzblattc zu verlautbaren.

8 4 . Dieses Gesetz iritt am Tage seiner Kundmachung in Kraft.
Mit der Durchführung wird der Staatssekretär des Innern be¬
auftragt.

V

Abänderung der Wahlordnung
snr die konstituierende Nationalversammlung.

Ge ctz vom 9 . Jänner 1919.

Artikel  I . Im 8 15, erster Absatz, des Gesetzes vom 18 . De¬
zember l9 >8,  St .-G .-Bl . Nr . I I 5, über die Wahlordnung für die
konstituierende Nationalversammlung hat es statt „innerhalb von
14 Tagen " zu heißen : „innerhalb von >0 Tagen " .

Artikel  II . Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in
Kraft . Mit seiner Durchführung wird der Staatssekretär des Innern
betraut.

7 .

Bornahme der Wahlen snr die konstituierende
Nationalversammlung.

Vollzu .Panwctsniig des Staalsrates vom 13 . Jänner 1919.

l . Der vom StaatSrate festgesetzte Wahltag wird in allen
Gemeinden ortsüblich kundgemacht.

8 2 . Die Bezirkswahlbehördc bestimmt im Einvernehmen mit
den Ortswahlbehörden für jeden Wahlort , beziehungsweise Wahlspreugel
das Wahllokal und die Wahlzeit (8 26 , Abs. 3, W . O .). Zu diesem
Zwecke hat der Ortswahlleiter (Gemeindevorsteher , beziehungsweise der
von diesem entsendete Wahllcster ) dem Bezirkswahlleiker (Bezirks¬
hauptmann über dessen Aufforderung binnen drei Tagen die ent¬
sprechenden Anträge zu stellen, widrigenfalls die Bezirkswahlbehördc
das Wahllokal und die Wahlzeit selbständig bestimmt . Der Beginn
und die Dauer der Stimmenabgabe (die Wahlzeit ) ist in der Weise
festzusetzen, daß den Wählern die Ausübung des Wahlrechtes tunlichst
gesichert wird . Das Wahllokal und die Wahlzeit wird vom Gemeinde¬
vorsteher für jeden Wahlort (Wahlsprengcl ) spätestens acht Tage vor
der Wahl in der vom Bczirkswahlleiter zu bestimmenden Weise , jeden¬
falls aber auch durch öffentlichen Anschlag am Gebäude des Wahl¬
lokales und an anderen .Gebäuden innerhalb des Wahlortes (Wahl-
sprengels ) bekanntgcmacht . Die von der Bczirkswahlbchörde getroffenen
Bestimmungen über die Bildung besonderer Wahlorte und Wahlsprengcl
sowie über die Wahllokale und Wahlzeiten sind vom Bczirkswahlleiter
der zuständigen Kreiswahlbchörde mitzuteilcn.

K 3 . Das Wahllokal muß für die Durchführung der Wahl¬
handlung geeignet sein. Die für die Vornahme der Wahl erforderlichen
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Einrichtungsstücke , wie der Amtstisch für die Wahlbehörde , in dessen
Nähe ein Tisch für die Wahlzcngen , die Wahlurne und die erforder¬
lichen Wahlzellen mit Einrichtung , sind von der Gemeinde des Wohl¬
ortes beizustcllen . Ebenso ist darauf zn sehen, daß in dem Gebäude , ^
wo daS Wahllokal sich befindet , ein entsprechender Warteranm für ^
die Wähler zur Verfügung steht. In Orten , die in mehrere Wahl - j
sprenge ! geteilt werden , kann das Wahllokal eines Wahlsprengels auch >
in ^ein den Wahlberechtigten ohne besondere Schwierigkeit erreichbares
Gebäude außerhalb des Wahlsprengels verlegt werden . Auch kann in ^
solchen Orten für mehrere Wahlbehörden ein gemeinsames Lokal be¬
stimmt werden , sofern das Lokal ausreichend Raum zur gleichzeitigen
Durchführung mehrerer Wahlhandlungen bietet und im Gebäude ent¬
sprechende Warteränmc für die Wähler vorhanden sind.

8 4 . Im Gebäude des Wahllokals und in einem vom Bezirks¬
wahlleiter zn bestimmenden Umkreise ist am Wahltage jede Art der
Wahlwerbnng insbesondere durch Ansprachen an die Wähler , durch
Verteilen von Wahlaufrufen oder voll Kandidatenlisten und der
gleichen, ferner jede Ansammlung sowie das Tragen von Waffen jeder
Art verboten . Es ist außerdem dafür Sorge zn tragen , daß der Ver¬
kehr der Wähler zn und von dem Wahllokale sich ungestört vollziehen
kann . Der Ausschank von geistigen Getränken ist am Wahltage sowie
am Tage vorher allgemein verboten . DaS Verbot des Tragens von !
Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen , die am Wahltage von j
öffentlichen , im betreffenden Umkreise im Dienste befindlichen Sicher¬
heitsorganen nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen werden müssen.

Die Anordnung des Bezirkswahllciters (Absatz 1) ist vom Ge¬
meindevorsteher durch ortsübliche Kundmachung , die mit der in 8 2, !
1. Absatz, vorgesehenen Knndmachnng vereinigt werden kann , jedenfalls j
aber auch durch Anschlag am Gebäude des Wahllokales allgemein be- >
kanntzumachcn . In der Kundmachung ist an das Verbot der Wahl - !
Werbung , der Ansammlungen , deS Wassentragens und des Ausschankes ,
von geistigen Getränken mit dem Beifügen zu erinnern , daß Ueber-
trctungen dieser Verbote den in der Ministerial -Verordunng vom
30 . September 1857 , R .-G .-Bl . Nr 198 , bestimmten Strafen unter¬
liegen.

8 5 . Die Wahlzelle ist derart herznstellen , daß der Wähler in j
der Zelle unbeobachtet von allen anderen im Wahllokale anwesenden .
Personen seinen Stimmzettel ausfnllcn und in das Kuvert geben kann . ^
Als Wahlzelle genügt , wo zn diesem Zwecke eigens konstruierte feste !
Zellen nicht zn Gebote stehen, jede Absonderungsvorrichtung im Wahl¬
lokal , welche eine Beobachtung der Manipulation des Wählers in der
Wahlzelle verhindert : die Wahlzelle wird somit beispielsweise durch
einfache, mit undurchsichtigen ! Papier oder Stofs bespannte Holzrnhmen,
durch die Anbringung eines Vorhanges in einer Zimmerecke, durch
Aneinanderschieben von größeren Kasten , durch entsprechende Aufstellung
von Schnltafeln u . s. w . gebildet werden können . Lie ist womöglich
derart anfznstellen , daß der Wähler die Zelle von einer -Leite be
treten und auf der anderen Seite verlassen kann . Jedenfalls ist dafür ,
Sorge zn tragen , daß die Wahlzelle während der Wnhlzcit ausreichend
beleuchtet ist. Die Wahlzelle ist mit einem Tisch und einem Stuhl oder -
mit einem Stehpult zu versehen , sowie mit dem erforderlichen Material für
die Ausfüllung deS Stimmzettels ausznftattcn . Außerdem stad ,die von der
Kreiswahlbehörde abgeschlossenen und von ihr veröffentlichten Parteilichen
(8 25 W . O .) in der Wahlzelle an einer sichtbaren Stelle anzuschlagen , lim
eine raschere Abfertigung der Wähler zn ermöglichen , können für eine
Wahlbehörde auch mehrere Wahlzellen ansgestellt werden , soweit die ^
llebcrwachnng der Wahlhandlung durch die Wahlbchörde dadurch nicht z
gefährdet wird.

8 6 . Die Leitung der Wahl in. Wahlorte steht der Ortswahl¬
behörde zn.

In jedes Wahllokal können von jeder Partei , deren Wahlvor - j
schlag von der Kreiswahlbehördc veröffentlicht wurde , zwei Wahl - '
zeugen entsendet werden Die Wahlzengen sind dem Bezirkswahlleiter
spätestens drei Tage vor der Wahl durch den znstellnngsbcvoll - ^
mächtigten Vertreter der Partei schriftlich namhaft zu machen ; jeder j
Wahlzeuge erhält vom Bczirkswahlleiter einen Eintrittschein , der ihn
znm Eintritt in das Wahllokal ermächtigt nnd beim Betreten des j
Wahllokals der Wahlbchörde vorznwcisen ist.

Die Wahlzengen haben lediglich als Vertrauensmänner der
wahlwerbeudcn Parteien zu fungieren ; ein weiterer Einfluß auf den
Gang der Wahlhandlung steht ihnen nicht zn.

8 7. Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe
nnd Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Beobachtung der
Bestimmungen der Wahlordnung Sorge zn tragen . Ueberschreitnngen
des Wirkungskreises der Wahlbehörde hat er nicht zuznlaffen.

In das Wahllokal dürfen nur die Wähler behufs Abgabe der
Stimmen , ferner die Mitglieder der Wahlbehörde , ihre Hilfsorgane
und die Wahlzeugen zn gelassen werden . Die Wähler , die nicht der
Wahlbehörde angehörcn oder als ihre Organe oder als Wahlzeugcn
zum Verweilen im Wahllokal berechtigt sind, haben das Lokal nach
Abgabe ihr ?r Stimme sofort zu verlassen . Sofern es zur ungestörten
Durchführung der Wahl erforderlich erscheint, kann der Wahllciter
verfügen , daß die Wähler nnr einzeln in das Wahllokal eingelassen
werden.

Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt
Folge zn leisten. Die Nichtbefolgung der Anordnungen wird nach
Maßgabe der Bestimmungen der Ministerial -Verordunng vom
30 . September 1857 , R .-G .-Bl Nr . 198 , geahndet.

8 8 . Die OrtSwahlbehörde faßt ihre Beschlüsse -unter dem Vor¬
sitze des Wahlleiters oder seines Stellvertreters in Anwesenheit von
wenigstens zwei Dritteilen der Beisitzer mit relativer Mehrheit der
Stimmenden ; bei Stimmengleichheit gilt jene Anschauung zum Be
schlusse erhoben , welche der Vorsitzende beigetreten ist.

Wenn die Ortswahlbehörde am Wahltage zur angegebenen
Stunde »i .lst in beschlußfähiger Anzahl znsammentritt oder während
der Wahlhandlung beschlußunfähig wird , hat der Vorsitzende dir
Wahl selbständig dnrchzuführcn In diesem Falle hat er der Wahl¬
handlung nach Möglichkeit und unter tunlichster Berücksichtigung der
Parteiverhältnissc Vertrauensmänner beizuziehen.

8 9 . Am Tage der Wahl zur festgesetzten Stunde und in dein
dazu bestimmten Wahllokale wird die Wahlhandlung durch den Orts
wahllciter eiugeleitet , der der Wahlbehörde das Wählerverzeichnis
nebst dem vorbereiteten Abstimmnngsverzeichnisse , den Wahlkuverts und
den Stimmzetteln übergibt.

llumittelbar vor Beginn der Abstimmung hat sich die Wahl,
behörde zn überzeugen , daß die znm Hineinlegen der Stimmzettel be¬
stimmte Wablnrne leer ist.

Die Abstimmung beginnt damit , daß die Mitglieder der Orts¬
wahlbehörde ihre Stimmen abgebcn . Gehört einer Ortswahlbehörde
ein Mitglied an , das nach seinem Wohnsitze nicht in das der Orts¬
wahlbehörde vorliegende Wählerverzeichnis eingetragen werden konnte,
und vermag dieses Mitglied sein Wahlrecht glaubhaft darzutun , so
ist cs von einem anderen Mitgliede der Wahlbehörde am Schlusse
des Wählerverzeichnisses einzntragen und zur Stimmabgabe zu¬
zulassen.

8 10 . Jeder Wähler tritt vor die Wahlbehörde , nennf seinen
Namen , bezeichnet seine Wohnung nnd legt eine Urkunde oder eine
sonstige amtliche Bescheinigung vor , ans der sein Personenstand er¬
sichtlich ist.

Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen zum Erweise des
Personenstandes kommen insbesondere in Betracht : Tauf -, Gebnrts-
nnd Trauscheine , der Hcimatschein , Staatsbürgerschaftsurkunden , An-
stcllnugsdekrete , Pässe jeder Art , amtliche Legitimationen , Arbeitsbücher,
Dienstbotcnbücher , Jagdkarten , Eisenbahn - und Tramwaypermanenz¬
karten , Gewerbescheine , Lizenzen , Diplome , Jmmatrikulationsscheine nnd
MeldungSbnchcr einer Hochschule, Hoch- und Mittelschulzeuguisse,
militärische Dokumente nnd dergleichen , überhaupt alle unter Beidrnck
eines AmtSstempcls ausgefcrtigten Urkunden , welche den Personen¬
stand des Wählers erkennen lassen.

Hat der Wähler sich ans diese Weise entsprechend ausgewiesen,
so erhält er von dem Wahllciter das undursichtige Wahlkuvert nnd
aus Verlangen einen Stimmzettel.

Der Wühler hat sich hierauf in die Wahlzelle zu begeben, den
ansgefüllten Stimmzettel in das Kuvert zu legen und tritt dann ans
der Zelle und übergibt das Kuvert geschlossen dem Wahlleiter , der es
»»eröffnet in die Urne legt.
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8 11 . Der Name des Wählers , der seine Stimme abgegeben hat , ^
wird von einem Beisitzer in ein eigenes , nach dem im Anhänge folgen¬
den Muster zu führendes Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender ^
Zahl und unter Beisetzung der fortlaufenden Zahl des Wählerver
zeichnisses eingetragen . Gleichzeitig wird sein Name von einem zweiten ^
Beisitzer im Wählerverzeichnisse abgestrichen und die forklanfcnde >
Zahl des Abstimmnngsverzeichnisses in die Rubrik „Abgegebene ^
Stimme " an entsprechende Stelle (männliche — weibliche Wahl - ^
berechtigte ) eingetragen . Hieraus verläßt der Wühler das Wahl i
lokal.

8 12 . Das Wahlrecht ist grundsätzlich persönlich auSznüben;
doch können sich Blinde und Bresthafte von einer Geleitperson führen
und diese für sich abstimmen lassen . Bon diesem letzterem Falle ab- j
gesehen, darf die Wahlzelle stets nur von einer Person betreten
werden.

8 13 . Besitzt der Wähler einer Gemeinde unter 2000 Ein - ^
wohnern eine Urkunde oder eine Bescheinigung der in, 8 10 er- !
wähnten Art nicht, so ist er dennoch zur Abstimmung znznlassen,
wenn er der Mehrheit der Mitglieder der Wablbeoörde persönlich !
bekannt ist. Dieser Umstand ist in der Niederschrift über den WaU - ?
Vorgang ausdrücklich zu vermerken.

8 11 . Eine Entscheidung über die Zulassung zur Stimmabgabe ^
oder über die Gültigkeit abgegebener Stimmen steht der Wahlbehörde -
mir dann zu : <0 wenn sich bei der Llimmenabgabe über die Iden ^
tität des Wävlers Zweifel ergeben ; b) wenn die Gültigkeit oder !
Ungültigkeit einzelner abgegebener Stimmzettel in Frage kommt ; ^
e) wenn gegen die Wahlberechtigung einer in dem Wählerverzeichnis !
eingetragenen Person bei der Wahlhandlung Einsprache erhoben i
wird.

Eine Einsprache im Sinne der Punkte a und e kann von den
Mitgliedern der Wahlbekörde , von den Wahlzengen sowie von den
allenfalls im Wahllokal anwesenden Wählern , und zwar nur insolange,
als die Person , deren Wahlberechtigung angefochken wird , ihre Stimkne
nicht abgegeben hat , und in dem unter c) angeführten Falle nur
insofern erhoben werden , als behauptet wird , daß die betreffende
Person mangels der deutschösterrcichischen Staatsbürgerschaft oder
infolge eines Ausschließungsgrundes (8 13 W .-O .) das Wahlrecht
und die Wählbarkeit nicht besitzt. Die Entscheidung der Wahlbehördc
muß in jedem einzelnen Falle vor Fortsetzung des Wahlaktes erfolgen.
Eine Berufung gegen die Entscheidung findet nicht statt.

8 15 . Trete » Umstände ein, welche den Anfang , die Fortsetzung
oder Beendigung der Wahlhandlung verhindern , so kann die Wahl¬
behördc die Wahlhandlung ans den nächsten Tag verschieben oder
verlängern . Jede Verschiebung oder Berlängernng ist sofort ans orts¬
übliche Weise zu verlantbaren . Hatte die Abgabe der Stimme bereits
begonnen , so sind die Wahlakten und die Wahlurne mit den darin
enthaltenen Wahlkuverts und Stimmzetteln von der Wahlbehördc bis
zur Fortsetzung der Wahlhandlung unter Tiegel zu legen und sicher
zu verwahren.

8 16 . Der Stimmzettel muß ans weichem Papier sein. Er ist
gültig ausgefüllt , wenn er die Parteibezeichnung und wenigstens den
Namen eines Bewerbers der Parteilistc unzweideutig dartut . Dies
geschieht entweder aus beliebigen Stimmzetteln durch Handschrift,
Druck oder sonstige Vervielfältigung oder aber auf den von der
Wahlbehörde vorbereiteten Stimmzetteln durch Einhakung der ganzen
Parteiliste oder der Parteibezeichnung und mindestens eines NamenS
der Parteiliste

Der Stimmzettel ist ungültig , wenn mehrere Listen oder mehrere
Rainen ans verschiedenen Listen bezeichnet sind . Wenn ein Kuvert
mehr als einen gültig ansgefüllten Stimmzettel enthält , sind alle
ungültig.

8 17 . Wenn die für die Wahlhandlung festgesetzte Wahlzcit
abgelaufen ist und alle bis dahin im Wahllokal oder in dem von der
Ortswahlbehördc bestimmten Warteraum erschienenen Wähler gestimmt
haben , erklärt die Wahlbehörde die Stimmabgabe für geschlossen. >
Nach Abschluß der Stimmabgabe ist das Wahllokal , in welchem nur ^
die Mitglieder der Wahlbehördc , deren Hilfsorgane und die Wahlzengen !
zu verbleiben haben , zu schließen . l

Die Wahlbehörde entleert darauf die Wahlurne , zählt die
abgegebenen Kuverts und stellt die Uebereinstimmnng ihrer Zahl mit
der Zahl der im Abstimmnngsverzeichnis eingetragenen Wähler fest.
Sodann eröffnet der Wahlleiter die Kuverts . Die Wahlbehördc ^ prüft
die Gültigkeit der Stimmzettel , stellt die Zahl der ungültigen Stimm¬
zettel fest, versieht diese Stimmzettel mit fortlaufenden Zahlen , ordnet
die gültigen nach Parteilsiten und stellt die ans >ede Parteilistc
entfallende Zahl von Stimmen (die Parteisnmme ) fest.

Stimmt die Zahl der in, Abstimmungsverzeichnis eingetragenen
Wähler mit der Anzahl der abgegebenen Kuverts nicht überein , so ist
der wahrscheinliche Grund hiefür in der Niederschrift über die Wahl¬
handlung besonders zu vermerken.

Die für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültrgen
Stimmzettel sonne die ungültigen Stimmzettel sind i »̂ abgesonderte
Umschläge zu geben, die außen mit einer auf den Inhalt bezug¬
nehmenden Anschrift zn versehen sind.

8 IN Die Wahlbehördc beurkundet den Wahlvorgang in einer
eigenen Niederschrift . Diese Niederschrift enthält die Bezeichnung
der Mitglieder der Wahlbehördc , die Zeit des Beginnes und
des Schlusses der Wahlhandlung sowie allfälliger Unterbrechungen,
die Entscheidungen der Wahlbehördc über die Zulassung oder
Nichtzulassung von Wühlern , die sonstigen Verfügungen der Wahl¬
behörde , endlich außergewöhnliche Vorkommnisse während der
Wahlhandlung . Außerdem ist darin anzngeben , wieviel männliche und
weibliche Wähler abgestimmt haben . Der Niederschrift wird daS Wähler¬
verzeichnis und das Alfftimmnngsverzeichnis sowie die Nachweise über
die ortsübliche Verlanbarnng des Wahllokales und der Wahlzeit (2,
4 . Absatz) angeschlossen.

Die in 8 17 bezeichneteu Feststellungen werden in die Niederschrift
eingetragen . Diese wird daraufhin geschlossen, von den Mitgliedern der
Wahlbehörde gefertigt und samt den abgesondert verpackten Stimm¬
zetteln unter Siegel genommen.

Wenn die Niederschrift nicht von allen Mitgliedern der
Wahlbehördc unterschrieben wird , so ist der Grund hievon in der
Niederschrift anznführen.

8 19 . Ter Srtswahlleiter hat die ans jede Parteilistc entfallende
Zahl von Stimmen Pie Parleisnnnueio sofort dein Kreiswahlleiter
ans kürzestem Wege (durch Boten , telegraphisch oder telephonisch)
bcknnntzugcben und die versiegelten Wahlakten der Kreiswahlbchörde
vorznlegen.

Die Kreiswahlbehörde überprüft die Wahlergebmsse der örtlichen
Wahlen , berichtigt etwaige Jrrtümer in den von den Ortswahlbehörden
ermittelten Wahlergebnissen und stellt die endgültig ermittelten Wahl
ergebnisse im vorbereiteten Krciswahl -Protokoüe in einer nach folgendem
Muster abgesaßten Uebersichtstabclle zusammen:

Uebe  r s i cht

über die Wahlergebnisse in den Wahlorten (Wahlsprengeln > deS
Wahlkreises . .

Wahlort
(Wahl-

sprenge!

Parteisnmme

christlich¬
sozial

sozial¬
demo¬
kratisch

deutsch-
freifinnig

Gesamtsumme
der abgegeben «»
gültigen Stimme»

im Wahlorte
(Wahlsprcngcl)

Gesamt¬
summe

im Wahl-
kreise
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8 20 . Nach Ermittlung der auf jede einzelne Partei im Wahl¬
kreise entfallenden Stimmenanzahl (Parteisumme ), wobei die gekoppelten
Parteien zunächst als eine Partei zu rechnen und die auf die Listen
dieser Parteien abgegebenen Stimmen zusammeuznzählen sind, werden
die zu vergebenden Abgeordnetensitze mittels der Wahlzahl ans die
Partcilisten verteilt.

8 21 . Die Wahlzahl wird , wie folgt , berechnet : Die Partei-
snmmen werden nach ihrer Größe geordnet nebeneinander geschrieben -
unter jede Parteisumme wird die Hälfte derselben geschrieben, darunter
ein Drittel der Partcisnmmc , das Viertel und nach Bedarf ' auch das
Fünftel , das Sechstel n . s. w. Als Wahlzahl gilt bei bloß einem im
Wahlkreise zu vergebenden Sitze die größte , bei zwei zu vergebenden
Sitzen die zweitgrößte , bei drei solchen Sitzen die drittgrößte , bei vier
die viertgrößte Zahl u . s. w., der so angeschriebenen Zahlen.

8 22 . Jede Partei erhält so viele Sitze , als die Wahlzahl in
ihrer Partcisnmme enthalten ist. Restziffern werden nicht berücksichtigt.
Innerhalb der gekoppelte » Parteien werden die ans die Einzelparteien
entfallenden Sitze durch eine besondere , ans diese Weise errechnet
Wahlzahl ermittelt.

Wenn nach dieser Berechnung zwei oder mehrere Parteien ans
einen Sitz Anspruch hätten , so entscheidet zwischen ihnen das LoS.

Dieser Fall ist gegeben , wenn infolge der Teilung sich die
Wahlzahl bei zwei oder mehreren Parteien ergibt , so daß die Zahl
der aus Grund der Berechnung den Parteien nach Maßgabe der
Wahlzah !« znznweisenden Mandate um eines oder mehrere größer
würde als die Zahl der im Wahlkreise zur Vergebung gelangenden
Mandate.

Beispiel I.

Im Wahlkreise sind 7 Abgeordnete zu wählen . Bon 39 .893 ab¬
gegebenen gültigen Stimmen entfallen ans die Parteilistc 20 086
auf die Liste 6 9189 , ans die Liste 0 6693 , ans die Liste I) 3623
und ans die Liste bl 302 . Werden die Parteisnmmen nach ihrer
Größe gereiht und dann durch 2, 3, 4 u . s. w. geteilt (beispielsweise
20 .086 .- 2 - - 10 .043 ; 20 .086 .- 3 6695 ; 20 .086 : 4 ----- 502 t
u. s. w.), so ergibt sich folgendes Bild:

20 .086
10 .043

6 .695
5 .021
4 .017

Liste
8 6 1) L

9 .189 6 .693
4 .594 3 .346
3 .392 2 .231
2 .594

3 .623 302
1.811 151
1.207

Die dadurch gewonnene siebengrößte Zahl ist die Zahl 4594
(20 .086 , 10 .043 , 9189 , 6695 , 6693 , 5021 , 4594 ) : die Wahlzahl.

Die Wahlzahl 4594 ist in 20 .086 4mal , in 9189 2mal und
in 6693 Imal enthalten . Auf .die Liste ä . entfallen somit 4 Mandate,
auf die Liste 8 2 Mandate , auf die Liste 6 1 Mandat . Die Listen v
und bl gehen leer aus , weil ihre Parteisummen die Wahlzahl nicht
erreichen.

Wie aus diesem Beispiel hervorgeht , ist es in der Regel nicht
erforderlich , die Teilung der Parteiensummen bis zu kleinen Bruch¬
teilen fortzusetzen . Die Teilung kann beendet werden , wenn die durch
die weitere Teilung zu gewinnenden Zahlen kleiner werden als die
der Mandatszahl entsprechende letzte Zahl.

Beispiel II.

Mandatszahl 4, Gesamtzahl der gültigen Stimmen 4045.
3 L 0 I) L

1017 1014 1000 978 36
508 507 509 489 18

Diese Teilung durch 2 ist nicht erforderlich ; denn jeder Quotient
ist kleiner als die der Mandatsziffer entsprechende viertgrößte Zahl (978 ).

In diesem Falle wäre 978 die Wahlzahl , und es würde auf die
Listen 8 , 6 und 0 je ein Mandat entfallen.
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Beispiel Ni.
(Lntscheidung durch das Los.)

Mandatszahl 5 ; Gesamtzahl der gültigen Stimmen 11 .628.
3 KO

5178 5452 2998
2589 1726 1499
1726

Die sünshöchste Zahl ist 1726 , die sich bei 3 und 8 ergibt.
Würden die Parteisummen durch diese Wahlzahl geteilt , müßten der

^ Partei 3. . 5178 : 1726 -- 3 Mandate
„ >i . 3452 : 1726 ^ 2
.. 0 . 2998 : 1726 -- 1 Mandat

zugcwiesen werden ; hiezu wären 6 Mandate erforderlich , während im
Wahlkreise nur 5 Mandate zur Vergebung gelangen.

Zwischen den Parteien /V und 8 muß daher das Los entscheiden,
welcher von beiden das fünfte Mandat zuzuweisen ist.

Mandatszahl

21 .605 ( 1)
10 .802 (3)

7 .201 (6(
5.401 (8)
4 .321

Beripiel IV.

Gesamtzahl der gültigen Stimmen 51 .852.
8

17.284 (2)'
8 .642 (4)
5 .761 (7 >
4 .321

0
8 .642 (5)
4 .321

v
1.321

Alle vier Parteien losen um das neunte Mandat . Aber auch
wenn 10 oder 11 Mandate zu vergeben wären , müßte das Los über
das 9 . und 10 ., beziehungsweise 9 ., 10 . und 11 . Mandat entscheiden.

Beispiel V. )
(Gekoppelte Listen.)

Mandatszisfer 7 ; Gesamtzahl der gültigen Stimmen 39 .893.
^ 8 0 0 8

20 .086 9189 6693 3623 302
L und 0 sind als gekoppelte Listen erklärt . Ihre Parteisummen

müssen daher vorerst zusammengezählt werden , somit
^ 6 und I) k L

20 .086
l 0 .043
6.695
5 .021
4 .017

10.316
5 .158
3 .438

9 .189
4.594
3 .392
2 .594

302
l5l

Die Wahlzahl (die siebentgrößte Zahl ) ist 5021 ; tL erhält vier
Mandate , 8 ein Mandat , 0 und v zusammen zwei Mandate . Diese
beiden Mandate werden auf 0 und O nach den gleichen Grundsätzen
aufgetcilt.

6 I)
6693 3635
3346 1811

Die Wahlzahl ist 3623 ; es entfällt ein Mandat aus 0 und ein
Mandat auf O. (Nach Beispiel I ohne Koppelung würden Ms ^ vier,
auf 8 zwei, auf 6 ein Mandat entfallen ; nach dem vorliegenden Bei¬
spiel erhielten dagegen infolge der Koppelung 3. vier und 6 , 0 und v>
je ein Mandat .)

Z 23 . Von jeder Parteiliste sind so viele Bewerber , als ihr Sitze
zukommen, und zwar der Reihe nach, wie sie im Wahlvorschlage
angeführt sind, von der Wahlbehörde als gewählt zu erklären . Das
Ergebnis des Ermittlungsverfahrens , und zwar die Gesamtsumme der
abgegebenen gültigen Stimmen , die einzelnen Parteisummen , die Wahl¬
zahl und die Namen der von der Kreiswahlbehörde als gewählt
Erklärten , ist von der Wahlbehörde den Bezirkswahlbehörden bekannt¬
zugeben und durch öffentlichen Anschlag in allen Gemeinden des
Wahlkreises zu verlaukbaren.

Ist ein Wahlbewerber auf mehreren Listen gewählt , so hat er
binnen 14 Tagen nach dem Wahltag an die Hauptwahlbehörde zu
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erklären , für welche Parteitiste er sich entscheidet. Auf allen anderen
Listen wird er gestrichen. Wenn er sich in der Vorgesetzten irrist nicht
erklärt , entscheidet für ihn die Hanptwahlbehörde.

Nichtgewählic sind Ersatzmänner für den /fall , das ; einer ihrer
Vordermänner derselben Liste in Abgang kommt ; die Reihenfolge , in
der sie die Eigenschaft von Ersatzmännern erlangen , bestimmt sich »ach
der Reihenfolge des Wahlvorschlages.

tz 24 . Nach Abschluß des Ermittlungsverfahrens verzeichnet die
Kreiswahlbehörde die Wahlzahl und das Wahlergebnis im Protokolle,
fertigt es, versiegelt den Wahlakt und sendet ihn an die Haupkwahl-
behördc . -

Der Wahlakt der Kreiswahlbehörde besteht ans den einzelnen
Wahlakten der Ortswahlbehördcn und dein Kreiswnhl -Protokollc , worin
auch nnznsühren ist, wie viele männliche und weibliche stimmen im
Wahlkreise abgegeben wurden.

Der Wahlakt ist derart zn verpacken, daß das Krciswahl -Proioköll
obenauf zn liegen kommt.

Der Tag der Absendnng des Aktes an die Hanptwahlbehörde
wird von dein Kreiswahlleiter sofort den Bezirkswahlleilern mitgetcilk
und von diesen am Sitze jeder Bezirks,vnhlbehörde in ortsüblicher
Weise vcrlautbart.

Wenn binnen 14 Tagen nach Einlangen des Aktes bei der
Hauptwahlbehördc von dem ziistcllnngSbcvollmächtigteu Bertrcter einer
Partei gegen die Ermittlung des Wahlergebnisses Einspruch erhoben
wird , so überprüft die Hanptwahlbehörde ans Grund der eingesendeten
Schriftstücke die Wahlhandlung . Ergibt sich aus diesen Schriftstücken
die Unrichtigkeit der Ermittlung , so kann die Hauptwahlbehördc sofort
das Ergebnis richtigstcllen , die Berlautbarung der Kreis,vahlbehörde
für nichtig erklären und das richtige Ergebnis verlautbarcn . Andern-
salls wird der Beschwerdeführer an den Wahlgcrichtshof zbcziehnngs-
weisc an den deutschöstcrrcichischen Berwaltnngsgcrichtshos ' verwiesen.

ts 25 . Diese Bollzugsanwcisung tritt mit dem Tage der Kund¬
machung in Wirksamkeit.

8 .

Abkürzung des Perfahrens bei Bornahme der Wahl
für die konstituierende Nationalversammlung.

Bollzugsanweisung vom 8 . Immer 1919.

8 1. Im Einspruchs - und Bernfnngsversahrcu entscheiden die
Kreiswahlbehörden endgültig und ohne Ofsenlassnng der Berusnng
an die Hauptwahlbehörde . Bon dem RichtigstellungSverfahre » G 17
des Gesetzes über die Wahlordnung für die konstituierende National¬
versammlung ) durch die Kreiswahlbehörde ist abzusehen.

8 2. Diese Bollzugsauweisnug tritt mit dem Tage der Kund
machung in Kraft.

S

Bildung der Wahlbehörden für die Wahl der kon¬
stituierenden Nationalversammlung.

Vollzugsanweisung vom 21 . Dezember 1918.

8 1. Bis zur Einsetzung der Wahlbehörden sind die in der
Wahlordnung (W . O .) als Wahlleiter oder Vorsitzende einer Wahl-
behördc bezeichneteu Organe berechtigt und verpflichtet , die »»ans
schiebbaren Geschäfte der betreffenden Wahlbchörden provisorisch als
„Wahlleiter " zu führen und insbesondere alle einlangenden Eingaben
cntgegenzunehmen . Für diese Zeit tritt sonnt an stelle der Haupt¬
wahlbehördc der Staatssekretär des Innern , an stelle der Kreiswahl¬
behörde und der Bezirkswahlbehörde der Bezirkshauptmann .Bürger¬
meister) des Vorortes des Wahlkreises , beziehungsweise Bezirkes , und
an Stelle der Orrswahlbehörde der Gemeindevorsteher . 'Nach der
Konstituierung - er Wahlbehörde hat der Wahlleiter seine provisorische
Funktion einzustellen und die von ihn, bisher geführten Geschäfte der
Wahlbchörde zu übergeben.

K 2 . Zur Durchführung und Leitung der Wahl für die kon¬
stituierende Rationalpersaimnlnng werden Wahlbehörden , und zwar
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Ortswahlbehördcn , Bezirkswahlbehördcn , Kreiswahlbehördcu und die
Hauptwahlbehörde bestellt.

A :l. Für jeden Wahlort oder Wahlsprengel wird eine Orts-
wahlbchörde eingesetzt, die ails dem Gemeindevorsteher als Wahlleiter
und mindestens drei Beisitzern besteht. Der Gemeindevorsteher kann sich
in allen Füllen durch einen von ihm entsendeten Wahlleiter ständig
vertreten lassen.

tz 4 . Am Sitze jeder politische» Bezirksbehörde und in jeder Stadt
mit eigenem Statut — mit Ausnahme der Stadt Wien — wird
eine Bezirkswahlbehörde gebildet . Sic btstelst aus dem Vorstände der
politischen Bezirksbehörde >Bürger »,eistM oder dem von ihm ent¬
sendeten Stellvertreter und aus mindestens sechs Beisitzern.

H 5 . Für jeden Wahlkreis wird ! im Vororte des Wahlkreises
eine Krciswahlbehörde eingesetzt, die ans dem Vorstande der politischen
Bezirksbehörde (Bürgermeister in Wien ans dem Vorstände des
magistratischen Bezirksamtes ) des Vorortes oder von ihm entsendeten
Stellvertreter als Wahlleiter und ans mindestens sechs Beisitzern
besteht. Die Kreiswahlbehörden der Stadt Wien übernehmen für ihr
Gebiet auch die Aufgaben der Bezirkswahlbehörden . Die Wahlleiter
und Beisitzer der Kreiswahlbehörden dürfen nicht gleichzeitig einer
Ortswahlbehörde angehören.

F ll. Die Hauptwahlbehörde wird in Wien eingesetzt, sie besteht
aus dem Staatssekretär des Innern oder einem von ihm entsendeten
Stellvertreter als Vorsitzenden und zwanzig , Beisitzern , von denen
fünf ihren , Berufe „ ach dem richterlichen Stande angehören oder
angehört haben . In jede Wahlbehörde wird für jeden Beisitzer ein
Ersatzmann berufen.

8 7 . Längstens acht Tage nach der Verlautbarung der Wahlaus-
schreibnng im Staatsgesetzblatte haben jene Wählcrgrnppen (Parteien)
eines Wahlkreises , welche Anträge über die zu bernfendcn Beisitzer
und Ersatzmänner der Wahlbehörde stellen wollen 9 und 21
der W . O .), ihre Anträge durch ihre Vertrauensmänner in besonderen
Eingaben getrennt für jede einzelne Wahlbehörde , an den zur
Entgegennahme der Anträge berufene » Wahlleiter zn stellen. Später
einlangendc Eingaben werden nicht berücksichtigt.

Sind dem Wahlleiter die Vertrauensmänner der Parteien
bekannt und ist er daher in der Lage , zn beurteilen , ob die cin-
reichenden Personen tatsächlich die Partei vertreten , so hat er den
Antrag sofort der weiteren Behandlung zu unterziehen . Ist dies nicht
der Fall oder handelt es sich »», eine in Nenbildnng befindliche
Partei , so hat er die Antragsteller zn veranlassen , daß die Eingabe,
sofern dies nicht bereits geschehen ist, noch innerhalb der im ersten
Absätze vorgesehenen Frist ' von acht Tagen von wenigstens 100
Wahlberechtigten des Wahlkreises unterschrieben , mit der unter¬
scheidenden Parteibezeichnung und der Bezeichnung des znstellungs-
bevollniächtigten Vertreters der Partei versehen wird.

Als Beisitzer und Ersatzmänner können eigcnberechtigte deutsch-
österreichische Staatsbürger ohne Unterschied des Geschlechtes, gegen
die kein Grund zur Ausschließung von, 'Wahlrechte und der Wähl¬
barkeit vorliegt , namhaft gemacht werde » . Die Namhaftmachung einer
Person als znstellungsbevollmächtigter Vertreter einer Partei schließt
ihre Berufung in eine Wahlbehörde nicht aus . Die sofortige Aus¬
stellung einer Parteiliste in der Eingabe ist nicht erforderlich ; sie
kann von der Partei innerhalb der gesetzlichen Frist (spätestens drei
Wochen vor dem Wahltage , 8 18 W . O . ' nachgetragen werden.
Wird die Parteiliste nachgetrage », so ist die Eingabe als Wahlvor¬
schlag zu behandeln . In diesem Falle gilt für die weitere Behandlung
des Wahlvorschlages der Zeitpunkt der Ueberrcichung des Nachtrages
als Zeitpunkt der Einbringung des Wahlvorschlages (ß 19 W . O .).

K 8 . Die Namen der vom Staatsrate berufenen Beisitzer und
Ersatzmänner der Hanptwahlbehörde werden in der „Wiener Zeitung"
öffentlich bekanntgegeben . .

K 9 . Die Beisitzer und Ersatzmänner der Kreismahlbehörden
werden von der Hanptwahlbehörde auf Grund der ihr vom Staats¬
sekretär des Innern mitzuteilenden Vorschläge der Parteien berufen
und den zuständigen Landesregierungen sowie den Kreiswahlleitern
bekanntgegeben . Ihre Namen werden von den Landesregierungen in
den zu amtlichen Kmidmochnngen bestimmten Zeitungen verlantbart.
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8 10 . Die Beisitzer und Ersatzmänner der BezirkSwahlbehörden
werden von der Kreiswahlbehörde auf Grund der Vorschläge der
Parteien berufen und dem Bczirkswahlleiter bckanntgegeben . Ihre
Namen werden in allen Gemeinden des Bezirkes sowie im Amtsblattc
des Bezirkes , sofern dort ein solches ausgegeben wird , verlautbart.

8 11 . Nach erfolgter Berufung der Beisitzer der Kreis - und
Bezirkswahlbehördm haben die Kreis - und Bezirkswahlleiter die Bei¬
sitzer sofort zu einer konstituierenden Sitzung zu laden und ihnen alle
bis dahin getroffenen Verfügungen zur nachträglichen Kenntnisnahme
vorzulegen . Die erfolgte Konstituierung ist in allen Gemeinden des
Wahlkreises , beziehungsweise des politischen Bezirkes in ortsüblicher
Weise kundzumachcn.

8 12 . Der Bezirkswahlbehörde obliegt vor allem die endgültige
Festsetzung und Abgrenzung der Wahlorte und Wahlsprengel im
politischen Bezirke . Die einzelnen Wahlorte und Wahlsprcngel sind
derart abzugrenzen , daß jeder Wahlbehörde nur eine Anzahl Wahl¬
berechtigter zugcwicscn wird , die nach der voraussichtlichen Wahl
beteiligung die Durchführung der Wahl an einein Tage zuläßt . Hiebei
ist von der Annahme auszugchen , daß von einer Wahlbehörde in
einer Stunde durchschnittlich etwa 50 Wähler abgcfertigt werden
können.

8 13 . Die Beschlüsse der Bezirkswahlbehörde über die Teilung der
Gemeinden in mehrere Wahlorte oder Wahlsprengel sind vom Bezirks-
wahlleiter unverzüglich allen Gemeindevorstehern des betreffenden Be¬
zirkes bekauntzugeben und von ihm sowie von den einzelnen Gemeinde¬
vorstehern in ortsüblicher Weise kundzumachcn.

8 14 . Jenen Parteien , die in ihrer auf Grund des tz 7 eingc-
brachtew Eingabe nicht auch Anträge bezüglich der Beisitzer und Ersatz¬
männer der Ortswahlbehörden erstattet haben , steht es frei , innerhalb
von 48 Stunden nach der Verlautbarung der Beschlüsse der Bezirks¬
wahlbehörde durch den Bezirkswahlleitcr ihre Anträge wegen Bildung
der Ortswahlbehörden dem Bczirkswahlleiter durch die zustellungs-
bevollmächtigten Vertreter der Partei schriftlich zu unterbreiten , In
gleicher Weise können bereits erstattete Anträge der Parteien von
diesen in der angegebenen Frist ergänzt werden.

^ 15 . Auf Grund der Anträge der Parteien werden von der
Bczirkswahlbehörde in die Ortswahlbchörde eines jeden Wahlortcs —
in ausgedehnten Gemeinden eines einzelnen Wahlortes — und eines
jeden Wahlsprcngcls mindestens drei Beisitzer und drei Ersatzmänner
verhältnismäßig nach der bei letzten in der Gemeinde vorgenommenen
Reichsratswbhl festgestellten Stärke der Parteien berufen . Die Berufung z
einer größeren Anzahl von Beisitzern und Ersatzmännern in eine Orts - !
Wahlbehörde ist auf jene Falle einzuschränken , in denen die tatsächlichen
Parteicnverhältnissc dies als unbedingt notwendig erscheinen lassen.

8 16 . Nach erfolgter Berufung der Beisitzer der Ortswahlbchörde
hat der Ortwahlleiter die Beisitzer sofort zu einer konstituierenden
Sitzung zu laden und ihnen alle bis dahin getroffenen Verfügungen
zur nachträglichen Kenntnisnahme vorzulegen . Die erfolgte Kon-
ftituierung ist in der Gemeinde in ortsüblicher Weise bckanntzumachen.

8 17 . Die Wahlbehördcn werden vom Vorsitzenden (Wahlleiter)
nach Bedarf einberufen . Der Ort , der Tag und die Stunde der Ver¬
sammlung der Wahlbehörde ist allen Beisitzern und Ersatzmännern
zcitgerecht bekanntzugeben.

8 18 . Die Beisitzer und Ersatzmänner haben bei Antritt ihres
Amtes in die Hände des Vorsitzenden (Wahlleiters ) das Gelöbnis
strenger Unparteilichkeit und gewissenhafter Erfüllung der mit dem
Amte verbundenen Pflichten abzulegen.

8 Id . Die Hauptwahlbehörde faßt ihre Beschlüsse unter dem
Vorsitze des Staatssekretärs des Innern oder des von ihm entsendeten
Stellvertreters in Anwesenheit von wenigstens 14 Beisitzern , von denen
drei ihrem Berufe nach dem richterlichen Stande angehören oder
angehört haben . Die Orts -, Bezirks - und Kreiswahlbehörden fassen
ihre Beschlüsse unter dem Vorsitze des Wahlleiters oder seiner Stell¬
vertreter in Anwesenheit von wenigstens zwei Dritteilen der Beisitzer.

8 20 . Die Wahlbehörden fassen ihre Beschlüsse mit relativer
Mehrheit der Stimmenden ; bei Stimmengleichheit gilt jene Anschauung
zum Beschluß erhoben , welcher der Vorsitzende (Wahlleiter ) beigetreten ist.

8 21 . Scheiden aus einer Wahlbehörhe ein Beisitzer oder der für
ihn berufene Ersatzmann aus oder üben dieselben ihr Amt nicht aus,
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so sind die betreffenden Parteien aufzusordern , neue Anträge zu stellen,
aus Grund welcher von jener Behörde , von der die ursprüngliche
Berufung ausgegangen ist, der Partei des Ausgeschiedcnen angehörende
Personen in die Wahlbehörde zu berufen sind.

8 22 . Wenn ungeachtet der zeitgerechten Einberufung die Wahl¬
behörde nicht in beschlußfähiger Anzahl Zusammentritt oder während
der Amtshandlung beschlußunfähig wird und die Dringlichkeit der
Amtshandlung einen Aufschub nicht znläßt , hat der Vorsitzende die
Amtshandlung selbständig durchzuführen . In diesem Falle hat er nach
Möglichkeit und unter tunlichster Berücksichtigung der Parteiverhältnissc
Vertrauenspersonen heranzuziehen.

8 23 . Das Amt eines Mitgliedes der Wahlbchördc ist ein
öffentliches Ehrenamt , zu dessen Annahme jedermann verpflichtet ist,
der am Sitze der betreffenden Wahlbehörde seinen ordentlichen Woimsitz
har . Mitgliedern , welche zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes ans
ihren täglichen Verdienst angewiesen und durch Teilnahme an den
Arbeiten der Wahlbehördc verhindert sind, ihrem Erwerbe nachzugchcn,
gebührt eine Entschädigung in ^ eld (Taggeld oder halbes Taggcld/,
die nach der Dauer und nach Maßgabe ihrer tatsächlichen Inanspruch¬
nahme zu bemessen ist. Die Höhe des Taggeldes wird in jedem Ver-
waltungsgebict für einzelne oder mehrere Wahlortc von der Landes¬
regierung bestimmt , lieber den Anspruch aus Zuerkennung einer Ent¬
schädigung entscheidet jene Stelle , welche die Beisitzer der betreffenden
Wahlbchördc berufen hat . Die Entscheidung ist endgültig.

K 24 . Die Entschädigungen für Mitglieder der Ortswahlbehördcn
fallen den Gemeinden , die Entschädigungen für Mitglieder der Bezirks¬
und Krciswahlbehörden den Ländern zur Last, die Entschädigung für
Mitglieder der Hanptwahlbehörde werde » den Anspruchsbcrcchtigtcn
Vom Ttoatsomte des ^ nnevn clNHewiel' en.

8 25 . Die Walstbehörden haben als Körperschaft ihre Tätigkeit
aus .allgemeine und grundsätzliche Verfügungen und die Entscheidungen
über grundsätzliche Fragen zu beschränken, alle anderen Arbeiten sind
durch Organe der Wahlleiter iBezirkshauptmannschaften , Magistrate
Gcmcindcvorstcbnngenl durchzuführen . Zu diesem Zwecke sind den
Wohlbehördcn durch den Wahllciter die notwendigen Hilfskräfte und
Hilfsmittel aus dem Stande des Amtes , dem er vorsteht oder
von dem er entsendet ist, zuznteilen . Außerdem können wenn
dies unbcdmgi geboten erscheint, Hilfsarbeiter aus Zeit im
Vertragsvcrhältnisse herangezogen werden . In der Regelfall die
Wahlbchördc ihren Sitz im Gebäude des Amtes haben , dem der

> Wahlleiter Vorsicht oder von dem er entsendet ist. Die Beistellunq der
j Amtsräumc hat durch den Wahlleiter zu erfolge », die Kosten für die

Arbeitsräume , Hilfsarbeiter , Arbeitsbehclfe und Schreibmaterial haben
für die Ortswahlbehörden die Gemeinden , für die Bezirks - und Kreis¬
wahlbehörden die Länder und für die Hauptwahlbehörde der Staal zn
tragen.

K 26 . Die an wem immer gerichteten Amtsschreibcn der staat
lichen Behörden und der Wahlbehörden in Wahl -Angelegenheiten sind
im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom Porto und
der Emschrcibegebühr befreit . Auch sind die an die genannten Be¬
hörden in Wahl -Angelegenheiten von wem immer gerichteten Eingaben
portofrei . Alle derlei Sendungen in Wahl -Angelegenheiten sind außer
mit den allgemein vorgeschriebenen Portofrecheitsvermerken („Dienst¬
sache" ,m Verkehre zwischen Behörden , „Portofreie Dienstsache" im
Verkehre von Behörden an Parteien und „lieber amtliche Auf¬
forderung " im Verkehre von Parteien an Behörden ) auch noch mit
der Bezeichnung „In Wahl -Angelegenheiten " zu versehen.

8 27 . Diese Bollzugsanwcisung tritt mit dem Tage der Kund¬
machung in Kraft.

1«

Verzeichnung der Wahlberechtigten zur Wahl der
konstituierenden Nationalversammlung.

Vollzugsanweisung des Staatt -rales vom 21. Dezember 1918.
Auf Grund des Gesetzes vom 18 . Dezember 1918 St .-G .-Bl.

Nr . . 115 , über die Wahlordnung für die konstituierende National¬
versammlung wird verordnet , wie folgt :
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8 4 . Wahlberechtigt ist jeder denkschösterreichischc Staatsbürger
ohne Unterschied des Geschlechtes , der vor dem 1. Jänner 1919 das
20 . Lebensjahr überschritten hat , somit jeder dentschöstcrreichische
Staatsbürger , der vor dein Jahre 1899 geboren ist, sofern er nicht
»ach 8 13 der Wahlordnung (W . O .) vom Wahlrechte und der
Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Das Wahlrecht steht solchen deutsch-
österreichischen Staatsbürgern auch dann zu, wenn sie die Staats¬
bürgerschaft erst nach dem Tage der Verlautbarung der WahlauS-
schreibung erwerben und vor Auflegung des Wählerverzeichnisses oder
im Einspruchsverfahren ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis er
wirken . Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme.

8 2 . Jeder Wühler übt sein Wahlrecht in der Ortsgemcindc
aus , in ^der er am Tage der Verlautbarung der Wahlausschreibung
seinen ordentlichen Wohnsitz hat . Der Wohnsitz einer Person ist
an dem Orte begründet , wo sie sich in der erweislichen oder aus den
Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat , daselbst ihren
bleibenden Aufenthalt zu nehmen . Werden in einer Ortsgemeindc
mehrere Wahlorte oder Wahlsprengel gebildet , so übt der Wähler
sein Wahlrecht in jenem Wahlortc (Wahlsprengel ) ans , dem er nach
seiner Wohnung angehört.

Wenn der Wahlberechtigte am Tage der Verlautbarung der
Wahlansschreibung mehrere Wohnsitze oder mehrere Wohnungen in
verschiedenen Wahlorten oder Wahlsprengcl » der Gemeinde seines
Wohnsitzes innehat , so ist für seine Eintragung in das Wählerver¬
zeichnis und die Ausübung der Wahl jene Wohnung maßgebend , in
der er zur Zeit der Ausschreibung der Wahl tatsächlich gewohnt hat.
Kann eine Entscheidung nach dieser Bestimmung nicht getroffen
werden , so steht dem Wahlberechtigten frei , in welcher Wohnsitz-
gemcindc, bczichnngswcisc an welchem Wahlortc oder Wahlsprengcl
er die Wahl ausübcn will . Ein Wechsel der Wohnung nach dem
Tage der Verlautbarung der WahlausschrcibutzMändert nichts an dem
Wahlrechte des Wählers.

8 3 . Wähler , die am Tage der Verlautbarung der Wahlaus-
schrcibnng in aktiver militärischer Dienstleistung stehen, üben ihr
Wahlrecht in dein Wahlorte (Wahlsprengcl ) aus , in dem sic an diesen
Tage gewohnt haben . Militärpersonen , die nicht kaserniert sind, sind
somit in das Wählerverzeichnis jenes Wahlortes (Wahlsprengels)
einzulragen , in dem sie am Tage der Verlautbarung der Wahlaus-
schrcibung tatsächlich gewohnt haben . Für Militärpersonen , die
kaserniert sind, gilt die Kaserne als Wohnung.

8 4 . Zum Zwecke der Anlegung der Wählerverzeichnisse haben
die Gemeinden nach Verlautbarung der Wahlansschreibung unver¬
züglich die Verzeichnung der Wahlberechtigten nach Ortschaften und
innerhalb jeder Ortschaft nach Straßen - und Hausnummern cinzu-
leitcn . In Ortschaften mit durchlaufender Numerierung hat die Ver¬
zeichnung nur nach Hausnummern zu erfolgen.

In den Wahlkreisen der Stadt Wien und in Gemeinden mit mehr
als 1000 Einwohnern kann die vorbereitende Aufnahme der Wahl¬
berechtigten nach Ortsteilen (Sprengel ») erfolgen , die derart abzu¬
grenzen sind, daß jeder einzelne Ortsteil (Sprengel ) nur eine Unzahl
Wahlberechtigter umfaßt , die nach der voraussichtichen Wahlbeteiligung
die Durchführung der Wahl für den Ortsteil an einem Tage zulassen
würde . Hiebei ist von der Annahme anszngehen , daß von einer Wahl¬
behörde in einer Stunde durchschnittlich etwa fünfzig Wähler abge¬
fertigt werden können.

§ 5 . Der Gemeindevorsteher kann , insbesondere in Orten , die
der Hauszinssteuer unterliegen , die allgemeine Verpflichtung zur Mit¬
wirkung bei der Verzeichnung der Wahlberechtigten nach Maßgabe
der Bestimmungen des 8 6 aussprechen . Die Verfügung des Ge¬
meindevorstehers ist in ortsüblicher Weise unter Bekanntmachung der
im 8 14 angedrohten Straffolgen zu verlautbare ».

8 6 . Im Falle einer nach ß 5 getroffenen Verfügung des Ge¬
meindevorstehers hat die Gemeinde den Hauseigentümern öder deren
Stellvertretern Hauslist n und Wähleranlageblätter in entsprechender
Anzahl zur Verfügung zu stellen. Die Hauseigentümer oder deren
Stellvertreter sind verpflichtet , eine Liste der im Hanse wohnenden
Wohnungsinhaber , allenfalls nach der Zahlenfolge der Türnummern
geordnet , anzulegen , die Wähleranlageblätter , in welche die für die
Beurteilung des Wahlrechtes maßgebenden Daten einzutragen sind, an
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die in jeder Wohnung befindlichen wahlberechtigten Personen zu ver¬
teilen und die ausgefüllte » Wahlblätter zu sammeln.

Jedem Wahlberechtigte » ist es freigestellt , sein Wähleraulageblalt
unmittelbar an die Wahlbchörde zu übeffendcn , wovon er dein Haus¬
eigentümer oder dessen Stellvertreter Mitteilung zu machen ,hak.

Die Wahlberechtigten sind verpflichtet , die. Wählcranlagcbtätter
gcnauestens ausznfüllen . <

Der Gemeindevorsteher kann anordnen , daß die Listen -und die
Wählcranlagebtätter innerhalb einer kurzen Frist vorzulegen oder beim
Hauseigentümer oder dessen Stellvertreter zur Abholung durch ein
Organ der Gemeinde ansznbewahreu sind.

Die Ueberprüfung der Listen und Wähleranlageblütter kann durch
Trgane der Gemeinde in jedem Hanse vorgenommen werden.

Die Vornahme dieser Amtshandlung , für welche der Hauseigen¬
tümer ein geeignetes Lokal beizustellen hat , ist dem Hauseigentümer
oder dessen Stellvertreter mindestens 24 Stunden vorher bekannt ; » -
geben, wovon er die Wohnungsinhabcr in Kenntnis zu setzen hat,
denen die weitere Verständigung aller in Betracht kommenden
Wohnungsinsasscn obliegt.

Im eigenen Interesse der Wahlberechtigten ist eS gelegen , den
amtlichen Organen alle für die Beurteilung ihres Wahlrechtes dien¬
lichen Auskünfte zu erteilen und ihnen die hicsür maßgebenden Doku¬
mente vorzulegen.

Nach Durchführung der häuserwciscn Aufnahme der Wahl¬
berechtigten ist von der Gemeinde in jedem Hause an einer allen
Hausbewohnern leicht zugänglichen Stelle (Hausflur oder dergleichen)
eine Kundmachung anzuschlagen , welche die einzelnen Wohnungen,
nach den allfälligen Türnummern geordnet , mit den Namen der
Wohnnngsinhaber anführt und bei jeder Wohnung die Angabe enthält,
wie viele männliche und weibliche Wahlberechtigte in der betreffenden
Wohnung ausgewiesen erscheinen.

8 7 . Erfolgt die Verzeichnung der Wahlberechtigten durch die
Gemeinde nicht auf Grund der im 8 6 vorgesehenen Erhebungen , so
sind von der Gemeinde von Amts wegen alle Personen anfznnehmcn,
deren Wahlberechtigung entweder bekannt ist oder durch die der Ge¬
meindebehörde zu,geböte stehenden Behelfe sichergestellt werden kann.
Die Eintragungen in die Verzeichnisse sind mit größter Genauigkeit
vorzunehmen.

8 8 . Nach Abschluß der vorbereitenden Arbeiten ist das Orts-
odcr Sprengelwählerverzeichnis von der Ortswahlbehörde nach dem
im Anhänge folgenden Muster .festzustellen . Das Wählerverzeichnis ist
für die einzelnen Mahlorte und Wahlsprengcl nicht alphabetisch , sondern
nach Straßen und Hausnummern , und für Ortschaften mit durch¬
laufender Numerierung nur nach Hausnummern anzulegen . In der
Regel wird für jede Straße , beziehungsweise Ortschaft mit durch¬
laufender Numerierung ein besonderes Wählerverzeichnis anzulegeu
sein. Wenn jedoch für eine Straße oder eine Ortschaft nur eine
geringe Anzahl von Wahlberechtigten in Betracht kommt, so können
die Wahlberechtigten mehrerer Straßen oder Ortschaften desselben
Wahlsprengels (Wahlortes ) in ein Wählerverzeichnis derart ausge¬
nommen werden , daß zunächst nach der Reihenfolge der Häusnummern
der Wahlberechtigten einer Straße oder Ortschaft und daran an¬
schließend nach Anmerkung der Bezeichnung der zweiten Straße oder
Ortschaft wieder nach der Reihenfolge der Hausnummern , unter fort¬
laufender Zahl , die Wahlberechtigten der zweiten Straße oder Ort¬
schaft u. s. w. eingetragen werden.

8 9 . Ergibt sich vor Auflegung des Wählerverzeichnisses die
Notwendigkeit einer Richtigstellung desselben , so ist an der betreffenden
Stelle anzumerken : „Amtlich richtiggestellt am . . 1919 ." Die
Anmerkung ist vom Wahlleiter der Ortswahlbehörde zu fertigen . Vom
ersten Tage der Auslegung des Wählerverzeichnisses an dürfen von
der Ortswahlbehörde Aenderungen und Richtigstellungen im Wähler¬
verzeichnisse nur auf Grund der im Einspruchsverfahren gefällten
Entscheidungen vorgenommen werden.

8 10 . Das von der Ortswahlbehörde festgestellte Wähler¬
verzeichnis ist durch 14 Tage in einen« von dein Gemeindevorsteher
zur Verfügung zu stellenden AmtSranm aufzulegen . Der AmtSraum ist
derart zu wählen , daß die Einsicht sin das Wählerverzeichnis und die
Abschriftnahme den Parteien möglichst leicht gemacht wird . Die Auf-
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legung ist vom Leiter der Ortswahlbehördc unter Bekanntgabe des
Amtsraumes , der Auflcgungsfrist und der von der Sahlbchördc für
die Einsichtnahme zu bestimmenden Tagesstunden vorher öffentlich zu
verlautbaren . In der Kundmachung ist insbesondere auch daran zu
erinnern , daß in der angegebenen Zeit jedermann in das Verzeichnis Einsicht
nehmen und davon Abschriften sowie Vervielfältigungen Herstellen kann,
ferner daß gegen das Wählerverzeichnis jede Person , der in dem be¬
treffenden Wahlkreise das Wahlrecht zusteht , innerhalb der Aufleguugs-
srist wegen Aufnahme vermeintlich nicht Wahlberechtigter oder wegen
Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter schriftlich oder mündlich
bei der Ortswahlbehördc Einspruch erheben kann und daß der Ein¬
spruch , wenn er schriftlich cingebracht wird , für jeden Einspruchsfall
in einer besonderen Eingabe einzubringen ist. Das Wählerverzeichnis
muß während der Auflegungsfrist an jedem Tage mindestens durch
vier Stunden zur Einsicht auflicgcn.

K 11 . Die Ortswahlbehörde hat jene Personen , gegen deren
Aufnahme in das Wählerverzeichnis Einspruch erhoben wurde , hievon
innerhalb 21 Stunden nach Einlangen deS Einspruches schriftlich z„
verständigen , lieber den Einspruch selbst entscheidet die Ortswahl-
behörde innerhalb dreier Tage , auch wenn in dieser Frist eine Aeuße-
rung des vom Einsprüche Verständigte » nicht eingelangt ist. Die
Entscheidung wird von der Ortswahlbehörde im Wählerverzeichnisse
sofort unter Angabe des Tages der Eintragung ersichtlich gemacht.
Handelt es sich hiebei um die Eintragung eines vorher im Wähler¬
verzeichnisse nicht verzeichnetcu Wühlers , so ist der Wähler unmittelbar
nach den im Wählerverzeichnisse in fortlaufender Zahl eingetragenen
Wählern zu verzeichnen und an jener Stelle des Verzeichnisses (Haus¬
nummer ) , an der er ursprünglich einzutragcu gewesen wäre , auf die
fortlaufende Zahl der neuen Eintragung hinzuweisen.

Die Entscheidung wird von der OrtSwahlbehörde demjenigen , der
den Einspruch erhoben hat , sowie dem durch die Entscheidung un¬
mittelbar Betroffenen schriftlich mitgeteilt und gleichzeitig mit der
Eintragung in das Wählerverzeichnis unter Angabe ^des Tages dieser
Eintragung durch öffentlichen Anschlag am Hause , in dem sich der
Amtsraum 10 ) befindet , allgemein bckanntgemacht . Der Anschlag
hat die wesentlichsten Daten der Entscheidung zu enthalten «beispiels¬
weise : „ In das Wählerverzeichnis des Wahlortcs sWahlsprcngelsj
.wurde infolge Einspruches

eingetragen:
.straße , Haus Nr . . . ., Tür Nr . . . .,
N . N ., geb. 18 . ., Beruf oder Beschäftigung)

gelöscht:
.straße , Haus 'Nr . . . ., Tür Nr . . . ., N . N .) . "

tz 12 . Gegen die Entscheidung der Ortswahlbehördc kann jede
Person , der in dem betreffenden Wahlkreise das Wahlrecht zusteht , die
Berufung innerhalb dreier Tage nach Eintragung der Entscheidung
in das Wählerverzeichnis oder binnen dreier Tage , von dem der Zu¬
stellung der Entscheidung nachfolgenden Tage an gerechnet, bei der
Ortswahlbehörde an die Kreiswahlbehörde einbringen . Die Ortswahl¬
behörde hat die Berufung nach Durchführung der allenfalls erforder¬
lichen Feststellungen , jedoch jedenfalls spätestens innerhalb dreier Tage
nach Einlangen der Berufung der Kreiswahlbchörde vorzulegen.

ß 13 . Die Kreiswahlbehörde entscheidet innerhalb von acht Tagen
nach Einlangen der von der Ortswahlbehördc vorgelegten Akten. Wird
vom Staatsrate gemäß K 11 der Wahlordnung zur Abkürzung des
Wahlversahrens der Kreiswahlbehörde die endgültige Entscheidung im
Einspruchs - und Berufungsverfahrcn (§ 17  W . O .) abgesehen, so ist
das Wählerverzeichnis von der Ortswahlbehördc auf Grund der Ent¬
scheidungen der Kreiswahlbchörde richtigznstcllen und abzuschließen.
In dieser Fassung ist das Wählerverzeichnis der Wahl zngrnndezu-
legcn.

ß 11 . Nebertretungen der Bestimmungen des tz 6 werden von
den politischen Behörden an Geld von 10 bis 1000 X oder mit
Arrest von 2 -1 Stunden bis zu 11 Tagen bestraft.

K 15 . Diese Vollzugsanwcisung tritt am Tage der Kund¬
machung in Kraft.

Wahl für die kousütuicrkvde Nationalversammlung.

Wählerverzeichnis.

Land . . . . . .

Wahlkreis , Anhang Nr . .

Ortsgemeindc . - . . .

Wahl , beziehungsweise Wahlsprengel .

Ortschaft , beziehungsweise Straße.

3 »-
und

Vor¬

name

(voll aus-

schreibcn)

Berus und

Stellung im

Berufe *)

Abgegebene
Stimmen

S

Wahl-

berechligtc sr

*) Der Beruf ist so genau wie möglich anzugeben . Ins¬
besondere soll daraus nicht nur hervorgehen , in welchem Bc-
rusSzweig der Wahlberechtigte tätig ist, sondern auch , ob als Selb¬
ständiger , Beamter , Arbeiter  u . s. w ., ferner ob im
Großbetriebe (Fabrik ) oder im Kleinbetriebe . Beispiele : Tischler¬
meister , Versicherungsbeamter , Handlungsgehilfe , Papierfabriks-
arbeiter . — Berufs »,iltlär , Studierende , Heimarbeiter sind aus¬
drücklich als solche zu bezeichnen.

Bei weiblichen Wahlberechtigten gilt das gleiche, wenn sie
selbst einen eigenen Beruf haben ; sonst ist ersichtlich zu machen,
ob sie im Berufe ihres Mannes , Vaters mittätig sind oder die
Führung des Haushaltes besorgen oder nur in der Familie leben.

,1

Festsetzung des Wahltages für die konstituierende
Nationalversammlung.

Kundmachung vom 8 . Jänner 1919.

Aus Grund deS H 26 des Gesetzes vom 18 . Dezember 1918,
St .-G .-Bt . Nr . 115 , über die Wahlordnung für die konstituierende
Nationalversammlung wird als Wahltag der 16 . Februar 1919 fest¬
gesetzt.

< , 2

Eittbernfung der konstituierenden Nationalversamm¬
lung.

Gesetz vom 18 . Dezember 1918.

Artikel  I . Die konstituierende Nationalversammlung wird für
zwei Jahre gewählt und 16 Tage nach dem Wahltage nach Wien
cinberufen . Die Provisorische Nationalversammlung läuft am Wahltage
ab . Die Wahlperiode ihrer Mitglieder bleibt bis dahin in Geltung.

Artikel  ll . Zur konstituierenden Nationalversammlung werden
im geschlossenen Staatsgebiete 250 und in den Einschlußgebieten 5
Abgeordnete auf Grund des gleichen Wahlrechtes aller Staatsbürger
ohne Unterschied des Geschlechtes, die vor dem 1. Jänner 1919 das
20 . Lebensjahr überschritten haben , nach dem Systeme der Verhältnis¬
wahl gemäß der »nt dem Gesetze vom 18 . Dezember 1918 , St .-G .-
Bl . Nr . 115 , erlassenen Wahlordnung gewählt.
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Artikel III . Die Wahl wird durch den Staatsral auf eiuen
Sonntag zu Beginn des Jahres 1919 ausgeschrieben.

Artikel  IV . Jeder gewählte Abgeordnete erhält von der Haupt¬
wahlbehörde (Wahlordnung H 8 ) einen Wahlschein , der ihn zum Ein
tritt in die konstituierende Nationalversammlung berechtigt.

Artikel  V . Die zur konstituierenden Nationalversammlung
gewählten Abgeordneten werden zur ersten Sitzung vom Präsidenten
des Staatsrates einberusen und haben sich vormittags um die elfte
Stunde in dem vom Staatsrate bezeichneten Sitzungssaale zu ver¬
sammeln . Die Sitzung wird durch den Präsidenten des Staatsrates
erössnet . Dieser ladet den Aeltesten des Hauses ein, einstweilen den
Borsilz zu führen.

Artikel  VI . Die Geschäftsordnung der Provisorischen National
Versammlung gilt so lange fürs die konstituierende Nationalversammlung,
bis diese eine eigene Geschäftsordnung beschlossen hat.

Artikel  Vll . Mit dem Vollzüge des Gesetzes ist der Staarsral
betraut . Es tritt am Tage seiner Kundmachung in Kraft.

I»
Strafrechtliche Bestimmungen zum Schutze der

Wahl - und Versammlungsfreiheit.
Gesetz vom 9 . Jänner 1919.

Artikel  I . Die Bestimmungen des Gesetzes vom 26 . sJänncr j
1907 , R .-G .-Bl . Nr . 18 , die sich auf die Wahlen zum Abgeordneten - ^
Hause des Reichsrates beziehen, finden sinngemäß Anwendung auf die
Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung . Die Bestimmung
des 8 13 des erwähnten Gesetzes findet auch ans die Mitglieder der
Wahlbehörden Anwendung.

Artikel  II . Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in
Wirksamkeit . Mit der Durchführung dieses Gesetzes wird der Staats¬
sekretär für Justiz und der Staatssekretär des Innern beauftragt.

Einführung des achtstündige » Arbeitstages in fabriks-
niärig betriebenen Gewerbe -Unternehmungen.

Gesetz vom 19 . Dezember 1918.

8 1. Vom Beginne der Wirksamkeit dieses Gesetzes bis zum
Friedensschlüsse darf in fabriksmäßig betriebenen Gewerbe -Unter¬
nehmungen die Arbeitszeit des gewerblichen Hilfsarbeiters ohne Ein¬
rechnung der Arbeitspausen nicht mehr als höchstens acht Stunden
binnen 24 Stunden betragen . Diese Vorschriften finden auch auf sene
Betriebe , deren Inhaber eine Körperschaft , insbesondere der Staat,
ein Land oder eine Gemeinde ist, unter der Voraussetzung Anwendung,
daß der Betrieb als fabriksmäßiger zu gelte » hätte , wenn er der
Gewerbeordnung unterliegen würde . In zweifelhaften Fällen entscheidet
das Staatsamt für soziale Fürsorge nach Anhörung des im H 6 vor¬
gesehenen Beirates.

8 2. In Betrieben der in K 1 bezeichneten Art darf die Arbeits - '
zeit der jugendlichen Hilfsarbeiter und der Frauenspersonen nicht mehr «
als 44 Stunden innerhalb der Arbeitswoche betragen und hat an
Samstagen um 12 Uhr mittags zu endigen.

8 3 . Eine Verlängerung der Arbeitszeit des Hilfsarbeiters ist
gegen bloße Anmeldung der Gewerbebehörde erster Instanz gestattet , I
wenn eine nicht vorzusehende und nicht periodisch wiederkehrende Bc-
triebsunterbrechnung dies zur Behebung der Betriebsstörung erheischt, j

ß 4 . Außerdem kann die Gewerbebehörde erster Instanz einzelnen
Gewerbe -Unternehmungen für die bei ihnen beschäftigten Hilfsarbeiter
eine Verlängerung der Arbeitszeit bis zu höchstens zehn Stunden
täglich , jedoch längstens für die Dauer von drei Wochen zur Be - I
friedigung eines erhöhten Arbeitsbedürfnisses bewilligen ; dies gilt !
insbesondere von den dem Einflüsse der Jahreszeiten unterworfenen
Gewerbearten (Saisonindustrie ). Wird die Verlängerung der Arbeits - I
zeit an höchstens drei Tagen in einem Monate in Anspruch ge- I
nommen , so genügt die Anmeldung bei der genannten Behörde . Die j

in den 88 3 und 1 vorgesehenen Anmeldungen find innerhalb
24 Stunden nach dem Beginne der Verlängerung der Arbeitszeit zn
erstatten . Die Aufgabe der Anzeige bei der Post gilt als Erstattung
der Anmeldung.

8 5. Die Vorschrift des 8 1 findet keine Anwendung , wenn
durch einen Kollektivvertrag die Tauer der auf die Arbeitswoche ent¬
fallenden Arbeitszeit des gewerblichen Hilfsarbeiters mit höchstens
48 Stunden bestimmt ist. In diesem Falle gelten die 88 3 und 4
mir der Maßgabe , daß die in dem Betriebe übliche tägliche Arbeits¬
zeit an Stelle der achtstündigen zu treten hat Unter Kollektivvertrag
im Sinne des Absatzes 1 wird jedes Uebereinkommen verstanden , das
zwischen einer Bereinigung der Arbeiter und einem oder mehreren
Arbeitgebern oder einer Bereinigung der letzteren abgeschlossen wurde
und die gegenseitigen , ans dem Arbeitsverhältnisse entspringenden
Rechte und Pflichten oder sonstige Angelegenheiten regelt , die für das
Arbeitsverhältnis von Bedeutung ' sind.

8 6 . Das Staatsamt für soziale Fürsorge kann nach Anhörung
eines gleichmäßig aus den Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeiter
zusammengesetzten Beirates durch Bollzngsanweisung für bestimmte
Gruppen von Gewerbe -Unternehmungen weitcrgehende Ausnahmen von
den Vorschriften dieses Gesetzes gewähren , erforderlichenfalls unter
Bezeichnung der Bedingungen , die bei der Verlängerung der Arbeits¬
zeit zu beobachten sind. Die Mitglieder des Beirates werden vom
StaatS -Sekretär für soziale Fürsorge ernannt . Zu den Sitzungen des
Beirates sind Vertreter der Staatsämter für Handel , Gewerbe und
Industrie und für Kriegs - und Uebergangswirtschaft , sowie Vertreter
des Zentral -Gewerbeinspektorates beizuziehen.

K 7 . Auf Hilfsarbeitcn , die dem eigentlichen Erzeugungsprozessc
des Betriebes vorangehen oder Nachfolgen müssen (Kcsselhcizung,
Säuberung u . dgl .), finden , sofernc diese Arbeiten nicht von jugend¬
lichen Hilfsarbeitern verrichtet werden , die Vorschriften der 88 1 bis
5 keine Anwendung . Diese Hilfsarbeiten find als Ueberstunden (8 8)
zn entlohnen.

8 8 . Ueberstunden , die sich für den gewerblichen Hilfsarbeiter
aus einer Verlängerung der Arbeitszeit über das in den 88 1, 2
und 5 vorgesehene Ausmaß ergeben , sind um mindestens 50 Prozent
höher zu entlohnen als die normale Arbeitszeit . Ist ein Akkordlohn
vereinbart , so gilt als Stundenlohn der im Durchschnitte in der
Arbeitswoche aus eine Arbeitsstunde entfallende Teil des Gesamtwochen¬
verdienstes des Hilfsarbeiters.

8 9 . Uebertretnngcn der Vorschriften dieses Gesetzes werden nach
den Strafbestimmungen der Gewerbeordnung geahndet.

8 10 Während der Geltungsdauer dieses Gesetzes hat 8 96 u
der Gewerbeordnung außer Wirksamkeit zn treten.

8 11 . Dieses Gesetz tritt am 15 . Tage nach seiner Kundmachung
in Wirksamkeit . Der kalendermäßige Tag des Friedensschlusses , an
dem die Wirksamkeit endet, wird vom Staatsrate verlautbart.

15 .
Einhebung direkter Steuern.

Gesetz vom 12 . Dezember 1918.

8 1. Steuerpflichtige , die im Zeitpunkte der Kundmachung dieses
Gesetzes auf Grund bereits erfolgter Vorschreibung oder mangels einer
solchen nach Vorjahrsgebühr bereits fällige Beträge an direkten
Steuern nicht binnen 30 Tagen zur Einzahlung bringen , haben vom
Kundmachungstage an erhöhte Verzugszinsen im Ausmaße von 1 L
für je 100 I< und für jeden Kalendermonat zu zahlen , Teilbeträge
bis einschließlich 50 ll und Monatsteile bis einschließlich 15 Tage
bleiben unberücksichtigt . Teilbeträge über 50 ll werden für 100 L
gerechnet . Monatsteile über 15 Tage gelten als voller Kalender¬
monat . Sofern die Jähresvorschreibung an der betreffenden Steuer
100 ll an Staatsgebühr ausschließlich Kriegszuschlag nicht übersteigt,
entfällt die Verzugszinsenpflicht.

8 2 . Kriegssteuerbeträge «Kriegsgewinnsteuerbeträge ), welche zur
Zeit der Kundmachung dieses Gesetzes bereits vorgeschrieben , jedoch
nach den bisherigen Vorschriften noch nicht fällig sind, werden sofort
zur Gänze fällig . Erfolgt ihre Einzahlung nicht binnen 30 Tagen,
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so sind Verzugszinsen in dem im K 1 festgesetzten Ausmaße zu
entrichten.

H 3 . Für das Stcuerjahr 1919 werden die Grundsteuer , die
Hansklassenstcuer , insoweit ihre Fälligkeit nicht früher cintritt , sowie
die vom Steuerpflichtigen unmittelbar zu entrichtende Renten - und
Einkommensteuer nicht in den in den betreffenden Stcuergesetzen
bezeichneten einzelnen Raten , sondern sink dem ganzjährige » Betrage
am 1. Februar , die allgemeine und die besondere Erwerbsteuer in
drei gleichen Raten , am l . Februar , 1. April und 1. Juni , fällig.
Die Entrichtung hat bei Fehlen einer Vorschreibnng gemäß 8 5 des
Gesetzes vom 9 . März 1870 , nach der Borjahrsgebühr zu erfolgen.

K 4 . Die nach Kundmachung dieses Gesetzes zur Vorschreibnng
kommenden Kriegssteuerbeträge (KriegSgewiunsteiierbeträge ^ werden mit
der Zustellung des Zahlungsauftrages fällig.

K 5 . Die Steuerbehörde erster Instanz kann uuvorgreiflich der
endgültigen Festsetzung im ordentlichen Verfahren die besondere Erwerb-
stencr und die Einkommensteuer bis einschließlich des Stenerjahres 1919
und die Kricgssteucr (Kricgsgewinustener ) ermitteln und den Steuer¬
pflichtigen mit dem Aufträge bekanntgeben , den Betrag binnen 30 Tagen
bei Vermeidung der Verzugszinsen und der Zwangsfolgen einzuzahlen.
Die Ermittlung hat nach den Bekenntnissen zu erfolgen . Erscheint das
Bekenntnis in auffälligem Maße bedenklich oder wurde ein Bekenntnis
überhaupt nicht eingebracht , kann die Steuerbehörde die vorläufige
Ermittlung der Steuer auf Grund der ihr vorliegenden Behelfe vor¬
nehmen.

Die vorläufige Ermittlung der besonderen Erwerbstener und der
Einkommensteuer für das Stenerjahr 1919 und der Kriegsstener für
das Kriegsjahr 1918 kann jedoch immer erst nach Ablauf der Frist
zur Einbringung des für die betreffende Steuer maßgehenden
Bekenntnisses erfolgen . Gegen eine solche Zahlungsaufforderung ist
ein Rechtsmittel unzulässig . Bleibt der später endgültig vorgeschricbenc
Betrag hinter dem vorläufig zur Zahlung auferlegtcn Betrag zurück,
so können für die Uebcrzahlung die Vergütungszinsen im Sinne der
Kaiserlichen Verordnung vom 16 . Juli 1904 , R .-G .-Bl . Rr . 79,
jedoch im Ausmaß von 50 b für je 100 k und für jeden Kalender-
mo.nat beansprucht werden . Bei der Zinsenberechnung wird nach K 1,
letzter Satz , vorgegangen.

H 0 . Stundungen nnd die Nachsicht der Verzugszinsen können
nur ausnahmsweise insoweit bewilligt werde », als der Steuerpflichtige
aus Grund vorliegender Behelfe darzntun in der Lage ist, daß die
endgültige Steuervorschreibung des betreffenden Stenerjahres voraus¬
sichtlich in einer wesentlich geringeren Höhe erfolgen wird oder daß
er durch die Zahlung in wirtschaftliche Bedrängnis gerät oder wenn
in seinem Gebiet besondere Verhältnisse obwalten , welche die recht¬
zeitige Entrichtung der Steuer vorübergehend ausschließen.

K 7. Dieses Gesetz tritt acht Tage nach seiner Kundmachung
in Kraft.

8 . Mit dem Vollzüge des Gesetzes wird der Staatsrat betrank.

1«.
Einhebnng direkter Steuern.

Vollzugsanweisung vom 3 . Jänner 1919.

Zu § 1. Die erhöhten Verzugszinsen sind anzulasten , wenn die
am Kundmachungstage des Gesetzes, das ist am 22 . Dezember 1918,
fälligen , nach Absatz 2 des K 1 des Gesetzes zinsenpflichtigen Beträge
an direkten Steuern nicht binnen 30 Tagen nach Wirksamkeitsbcginu
des Gesetzes , das ist also nicht spätestens am 29 . Jänner 1919,
entrichtet werden . Die innerhalb der 30tägigen Frist vollzogene
Zahlung befreit nicht von den nach dem Gesetze vom 9 . März 1870,
R .-G .-Bl . Nr . 23 , beziehungsweise nach dem Gesetze vom 23 . Jänner
1892 , R .-G .-Bl . Nr . 26 , bereits aufgelaufenen Verzugszinsen . Tritt
die Verpflichtung zur Zahlung der erhöhten Verzugszinsen ein, so ist
deren Berechnung die Zeit vom Kundmachungstage an — diesen Tag
miteinbczogen — zugrunde zn legen . Die für die vorangehende Zeit
nach den bezogenen Gesetzen entfallenden allgemein geltenden Verzugs¬

zinsen sind bis zn dem der Kundmachung des Gesetzes vorangehenden
Tage zn berechnen . -

Zn K 2. Die Fälligkeit der am Kundmachungstage bereits
vorgeschriebeneu Kriegssteucr -(Kriegsgewinnstener )Beträge tritt am
Tage des Inkrafttretens des Gesetzes ein . Erfolgt die Zahlung nicht
binnen 14 Tagen nach diesem Fälligkeitstage , das ist am 13 . Jänner
1919 , so sind die allgemein geltenden Verzugszinsen , erfolgt die
Zahlung nicht binnen 30 Tagen , so sind die erhöhten Verzugszinsen
(tz 1) von dem dem Wirksamkeitsbeginne des Gesetzes folgenden Tage
an zn entrichte ».

Zu K 3 . Die mehr als lltügige Ueberschreitung der
Zahlungstermine zieht die Verpflichtung zur Zahlung der allgemein
geltenden Verzugszinsen nach sich. Durch die vorübergehende Vor¬
rückung der Fälligkeit der allgemeinen und besonderen Erwerbsteuer
für das Steuerjahr 1919 werden die auf der Steueraufteilung nach
Stcuerqnartalen beruhenden Bestimmungen des Personalstenergesctzcs
über die Bor - und Abschreibung im Falle des Besitzüberganges oder

j Aufhörens einer Unternehmung maßgebenden Zahlungstermine nicht
berührt.

Zu Z 4 . Bei der nach Kundmachung des Gesetzes zur Vor¬
schreibung kommenden Kriegssteuer (Kriegsgewinnstener ) sind die
allgemein geltenden Verzugszinsen zu entrichten , wenn die Bezahlung
nicht innerhalb 14 Tagen nach der Zustellung des Zahlungs¬
auftrages erfolgt.

Zn K 5 . Erfolgt die vorläufige Ermittlung abweichend von
einem für bedenklich erachteten Bekenntnisse , so hat die Steuerbehörde
vor ihrer Entscheidung nach Tunlichkeit zwei sachverständige Ver¬
trauensmänner , und zwar soweit es sich um Einschätzung deS Ein¬
kommens von Einzelpersonen handelt , womöglich je ein gewähltes und
ein ernanntes Mitglied der Schätzungs -Kommission anzuhören . Wird
die vorläufige Ermittlung der besonderen Erwcrbsteuer für 1919 noch
vor Ablauf der im K 5 , Absatz 1, festgesetzten EinzahlnngStermine
vorgeuoinmen , so darf die Zahlung nicht vor jenen Zeitpunkten
gefordert werden , in denen sie bei rechtzeitiger endgültiger Vor¬
schreibung gemäß H 3 , Absatz 1, zn erfolgen hätte.

Zu K 6 . Mit jeder nach tz 6 gewährten Stundung ist die
Nachsicht der Vcrzugszinsenerböhnng für die Zeit von der Erteilung
der Stundungsbewilligung au unter der Bedingung ' verbunden , daß
die erteilte Frist pünktlich eingehalten wird . Die gänzliche Nachsicht
der Verzugszinsen kann nur in besonderen Ausuahmsfallen bewilligt
werden . Sofern der Steuerpflichtige nachweist , daß ihm liquide
Forderungen aus Kriegslieferungen gegen das k. k. österreichische,
beziehungsweise gegen das k. und k. Aerar zustehen, kann er bean¬
spruchen , daß ihm bis zum Höchstansmaße von 20 Prozent der
vollen Forderung der Rückstand an Erwerb - , Einkommen - und Kriegs¬
steuer (Kriegsgewinnsteuer ) bis zur unmittelbaren Ueberweisung dieses
Teilbetrages an die Steuerkasse gestundet , werde . Gesuche um
Stundung und Berzugszinsennachsicht sind stets bei der Steuerbehörde
1. Instanz einzubringcn nnd von dieser , soferne sie nicht zur Ent¬
scheidung berufen ist, unverweilt an die Vorgesetzte Finanzlandesbchörde
zu leiten ; letztere hat Gesuche, zu deren Entscheidung sic nicht
ermächtigt ist, unverzüglich dem Staatsamtc der Finanzen vorzulegen.

17 .

Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegen¬
schaften im Gebiete der Gemeinde Wien.

Beschluß der Provisorischen n . - ö.  Landesversammlung am
18 . Dezember 1918.

Die Gemeinde Wien wird ermächtigt , die Gemeindeabgabe vom
Wertzuwachse von Liegenschaften in ihrem Gebiete auf Grund der im
L.-G - und B .-Bl . 108 er 1916 kundgemachten Abgabeordnung und
der hiezu erlassenen Durchführungsverordnungen auch im Jahre 1919
einzuheben.
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18 .

Regelung des Verkehres mit Pferde » und andere»
Einhufer » und Schlachtung solcher Tiere.

Vollzugsanweisung des Staalsamtes für Kriegs - und Ueber-
gangSwirtschaft vom 16 . Dezember 1918

K 1. Die Besitzer von Pferden , Maultieren , Mauleseln , Eseln
haben ihren Bestand an diesen Tieren »nt dem Stichtage vom
25 . Dezember 1918 bis längstens 1. Jänner 1919 bcini Gemeinde¬
vorsteher auzumeldcn ; hiebei ist anzngeben , welche Tiere nach dem
3 >. Oktober >9 >8 erworben , beziehungsweise übernommen wurden.
Die in dieser Vollzugsanweisung bezüglich der Pferde getroffenen
Bestimmungen gelten in gleicher Waise auch für die Maultiere , Maul¬
esel und Esel.

K 2 . Der Gemeindevorsteher hat ein Verzeichnis der nach dem
31 . Oktober 1918 erworbenen Pferde längstens bis 5 . Jänner I9c9
an die ' Bezirksbehördc zur Wciterleitnng an die für das betreffende Ge¬
biet bestimmte Pserdebergungsstelle vorznlegen . Die Pfcrdebergungsstellen
haben ans je einem von den Staatsämkern für Kriegs - und lleber-
gangswirtschaft und für Heerwesen zu entsendenden Mitglied « sowie
ans zwei von der Landesregierung zu bestimmenden Mitgliedern zn
bestehen. Wenn sich unter diesen Kommissionomitgliedern kein Tier¬
arzt befindet , ist ein solcher von der Landesregierung beiznziehen.
Anzahl und Sitz der Pferdebergungsstellcn werden vom Staatsamte
für Kriegs - und Uebergangswirtschaft über Vorschlag der Landes¬
regierung bestimmt . Die Landesregierung kann , falls in ihrem Ver¬
waltungsgebiete bereits gleiche Ziele verfolgende Pferdebergnngsorgani-
sationen bestehen, diese zur Mitwirkung bei der Durchführung der
Pserdebcrgung im Rahmen der nachstehenden Bestimmungen heran¬
ziehen . Nähere Bestimmungen über die Geschäftsführung der Pferde¬
bergungsstellen werden vom Staatsamte für Kriegs - und llebergangs-
wirtschaft erlassen . Für Pferde , die nach dein 3i . Oktober 19 >8 er¬
worben , beziehungsweise übernommen wurden , dürfen Viehpässc nur
mit Zustimmung der politischen Bezirksbehördc ' im Einvernehmen mit
der Pferdcbergniigsstclle ausgefolgt werden . Tie erteilte Zustimmung
ist auf den Viehpässcn ersichtlich zu machen.

K 3 . Pferde , die von ihren gegenwärtigen Besitzern nach dem
31 . Oktober 19 t 8 von der Militärverwaltung unmittelbar oder mittel¬
bar erworben , beziehungsweise übernommen wurden , sind der zustän¬
digen Pserdebergungsstelle auf deren Verlangen als deutschöster-
rcichisches Staatseigentum zn übergeben . Diese Verpflichtung erlischt
mit dein Tage des Abschlusses der Tätigkeit der Pserdebergungsstelle,
der besonders verlantbart werden wird . Dem Uebergeber gebührt für
die Rückstellung des Pferdes grundsätzlich mir der Ersatz der Bergungs-
kosten, die von der Pserdebergungsstelle mit höchstens 20 Prozent des
Schätzwertes des Pferdes zn bemessen sind. Hat der Uebergeber das
Pferd unmittelbar oder mittelbar von einer öffentlichen Stelle er¬
worben , die im Interesse der Pferdebergung tätig war , so kann
ihm der bei dieser Stelle bezahlte Preis vergütet werden , jedoch keines¬
falls mit einem höheren Betrag , als dem Schätzwert des Pferdes ent¬
spricht . Die Pserdebergungsstelle hat den der Partei zukommenden
Betrag in einer ihr ausznfolgende » Bestätigung über die Uebernahme
des Pferdes ersichklich zu machen. Der Betrag wird binnen 14 Tagen,
vom Tage der Uebernahme des Pferdes an gerechnet , entweder bar
bezahlt oder im Wege der Post überwiesen.

Die Pserdebergungsstelle ist berechtigt , Pferde , bezüglich deren
die Verpflichtung zur Üebcrgab 'e nicht besteht,- den bisherigen Besitzern

-auf deren Antrag zu belassen , wenn sic den von der Pferdebcrgungs-
stelle bestimmte» Kaufpreis zn deren Händen sofort bar bezahlen . Als
Kaufpreis ist der Schätzungswert des Pferdes abzüglich des dem Be¬
sitzer gebührenden Entschädignngsbctrages zu bestimmen . Ueber
die Belassnng des Pferdes ' ist dem Besitzer eine Bestätigung mit
Angabe des bezahlten Preises auszufolgen . Bei der Entscheidung,
welchem Besitzer die Pferde zn belassen sind , ist ans die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse ihrer Betriebe Rücksicht zu nehmen . Die Pferde-
bergnngsstclle entscheidet cngültig . Den Parteien bleibt es Vorbehalten,
ihre allfälligen Gewährlcistnngsansprüche gegen Vormänner oder An¬
sprüche an den Teutschösterreichischcn Staat im ordentlichen Rechtswege
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geltend zu machen. Die Pflicht zur Uebergabc wird durch -ein all¬
fälliges gerichtliches Verfahren nicht aufgeschoben.

8 4 . Die Hausschlachtung von Pferden ist verboten . Andere
Schlachtungen von nach dem 31 . Oktober 1918 erworbenen , be¬
ziehungsweise übernommenen Pferden sind nur mit Bewilligung der
zuständigen politischen Bezirksbehördc gestattet . Diese Bewilligung darf
nur im Einvernehmen mit der Pserdebergungsstelle gegeben werden.
Die Beschau hat , wie bei allen Pferdeschlachtungen , durch einen Tier¬
arzt zu erfolgen . Ist die Notschlachtnng eines Pferdes derart dringend,
daß die Intervention des Tierarztes vor der Schlachtung nicht mehr
veranlaßt werden kann , so ist dieser von der vorgenommenen Schlach¬
tung zwecks Vornahme der Beschau des geschlachteten Tieres sofort
zn 'verständigen . Das Fleisch eines notgcschlachteten , nach 8 2 der
Verzeichnung unterliegenden Pferdes ist der Pserdebergungsstelle zur
Verwertung anzumctden und auf Verlangen zu übergeben . Für die
Ermittlung und Auszahlung der Entschädigung sowie die allfällige
Ueberlassnng des Fleisches an den bisherigen Besitzer gelten sinnge¬
mäß die Bestimmungen des 8 3.

8 5 . Wer den Bestimmungen des 8 H des H 2, des 8 3 oder
des 8 4 dieser Bollzugsanweisung zuwiderhandelt , wird — wenn die
Handlung nicht nach einer anderen Vorschrift einer strengeren Strafe
unterliegt — von der politischen Behörde mit Geld bis zu 20 .000 X
oder mit Arrest bis zn sechs Monaten bestraft ; bei erschwerenden
Umstände » können Geld und Arreststrafen nebeneinander verhängt
werden . Ueberdies kann ans den Verfall der Sachen , auf die sich die
strafbare Handlung bezieht, erkannt und , wenn die Uebertretung in
Ausübung eines Gewerbes begangen worden ist, auch der Verlust der
Gewerbeberechtigung ausgesprochen werden . Den gleichen Strafen wie
der Täter unterliegt , wer zn einer nach dieser Bollzugsanweisung
strafbaren Handlung anstiftet oder bei ihrer Verübung mitwirkt.

tz 3 . Ist die Verfolgung oder Bestrafung einer bestimmten
Person nicht zulässig oder nicht ausführbar , so kann ans den Verfall
auch selbständig erkannt werden.

8 7. Di ? politischen Behörden und die staatlichen Polizeibehörden
können zur Sicherung des Verfalles die erforderlichen Sicherstellungs-
maßnahmen treffen , wogegen kein Rechtsmittel zulässig ist. Die sicher-
gestellten Gegenstände können , wenn durch ihre Verwahrung Kosten
erwachsen würden oder die Gefahr ihres Verderbens besteht, noch vor
der Verfallserklärung von der zur Sicherstellung berechtigten Behörde
veräußert werden . ,

8 8 . Diese Bollzugsanweisung tritt mit dein Tage ihrer Kund¬
machung in Wirksamkeit.

18

Wohnnngsändernng — Der Umstand , daß ein Ge¬
bäude weder bewohnt noch vermietet ist, hindert nicht
die Anwendbarkeit der Bestimmungen der Ministerial
Verordnung vom 28 . März 1818,N .-G . Bl . Nr . 114,

s . Abschnitt.
BGH . . Z . 15037.

Im Namen der DtUtschösterreichischen Republik!
Der Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des Senats¬

präsidenten Dr . Grafen Polzer -Hoditz in Gegenwart der Räte des
VerwaltungsgecichtShofes , und zwar des SenatSpräsidcitten Ritter
v. Falser sowie der Hofrate Freiherrn v. Weiß , Dr . Ritter v.
Kamler und Dc . Peer , dann des Schriftführers Statthalterei-
Sekretärs Ritter v. Boeckmann über die Beschwerde der
„Jntersa " , Säckekonsektions -Gescllschafi », . b . H . in Wien , gegen
die Entscheidung der bestandenen k. k. Statthalterei in Wien vom
7. Juni 19 ! 8 , Z . XII -586 , betreffend die Benützung Von Gcbäude-
räumen für Fabrikszwerke , nach der am 28 . November 1918 durch-
gesührten öffentlichen mündlicher Verhandlung , und zwar nach An-
böcung des Vortrages des Referenten sowie der Ausführungen
d s Statthaltereirates Dr . Raab in Vertretung der belangten Be¬
hörde zu Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet
abgewiesen.
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Entscheid ungsgründe:

DaS Ansuchen der beschwerdeführende » Gesellschaft , das Arbeiterwohnhaus
17 ., Rosensteingafse 70 , in Fabriksräume umgestalten zu dürfen , wurde vom
Magistrate Wien uijler Berufung auf 88 2 und 4 der Verordnung vom
28 . März 1918 , R . G »Bl . Nr . 114 , und 8 1 der Statthalterei -Verorduung
vom 9. April 1918 , >L.»G - Bl . Nr . 58 , zurückgewiesen . Es wurde zur Be¬
gründung bemerkt , daß das im Jahre 1891 von der Wienerberger Ziegelfabriks-
Aktiengesellschaft errichtete Haus bis zum Kriegsausbrüche den Ziegelarbeitern
als Arbeiterhcim diente . Wenngleich infolge der Anordnung der Räume und
der Bauweise das Gebäude nicht in normaler Weife vermietet werden lönnte,
fo eigne es sich dennoch als Ledigenheim , als Arbeiterkaserne oder zu einem
anderen ähnlichen Zwecke. Insbesondere für Bauarbeiter könne das Haus passend
verwendet werden . Der Umstand , daß die beschwerdeführende Gesellschaft die
Lieferungen für Hcereszwccke ausführt , sei bclangslos , weil nach Z 2 , Absatz 2,
der Ministerial -Verocdnung vom 28 . März >918 das öffentliche Jiuercsse nur
dann eine Rolle spiele , wenn der neue Verwendungszweck im öffenüichen
Interesse gelegen ist. Dies sei jedoch nicht der Fall , cS handle sich hier um
rein privatgewerbliches Unternehmen , das u vhl Lieferant der Heeresverwaltung
sei, aber sicherlich nicht allein aus solche Lieferungen sich beschranke.

Dem Rekurse gegen diese Entscheidung wurde mit der >ctzr angefochtenen
Siatthalterci -Eatscheidung keine Folge gegeben . Die Verweigerung der Zustimmung
zur Umgestaliung des Hauses in Fabriksräume sei rechtlich möglich , weil die
Momente des 8 2, Absaß 1, der berufenen Ministerial -Berordnung , die die
Anwendbarkeit der Verordnung ausschließen , im vorliegenden Falle nicht zu-
trefsen . Die Tatsache , daß die Räume in den letzten Jahren nichl bewohnt
waren , hindere nicht die Anwendbarkeit der Verordnung , da es sich nach dem
Eingänge des 8 2 der Verordnung um Räumlichkeiten handle , die Wohn¬
zwecken dienen , und nicht darum , ob sie tatsächlich bewohnt werden . Denn
die Verordnung bezwecke die Aufrechterhaltung des derzeilgen Wohnungs-
bestandes . Die Unternehmung habe nachgewiese », daß sie mit Heereslicferungcn
dringlich beschäftigt ist, die Statthalter « habe keinen Ani ß , zu bezweifeln , daß
das bisherige Betricbslokal für die übernommenen Aufträge unzulänglich sei,
wogegen die Gefahr des Einbruches nicht von Belang sei, weil die Hintanhaliung
durch entsprechende Ueberwachung möglich ist. Allein auch der augenblickliche Mangel
an Räumen und die Bedeutung der Ware , die die Firma erzeuge , rin r Ware , nach
der hervorragend Bedarf bestehe, könne es nicht rechtfertigen , einen so wesentlichen
Bestand an Wohnungsräumen seinem Zwecke z» entziehen . Der Wohnungs¬
abgang sei so groß , das Steigen des Wohnungsbedarfes so offenkundig,
daß nur dann von der Absicht der Verordnung , Wohnräumc ihrer Bestimmung
zu erhalten , ausnahmsweise abgegangen werden kann , wenn ein weil über¬
wiegend öffentliches Interesse eine solche Annahme unbedingt erheische. Es sei
aber ausgeschlossen , daß von dieser oder einer anderen Unternehmung für
Produktion der Ware Räume durchaus nicht beigistellt oder beschafft werden
könnten , ohne Wohnräumr ihrem Zwecke zu entziehen.

In der Beschwerde wird ausgeführt , daß aus der Aufnahmeschiift des
Wohnungsamtes der Stadt Wien vom 13 . Mai 1918 herorgehe , daß die ge¬
nannte Realität für normale Wohnungen nichl verwendbar sei, weil bloß die
an den Flügel enden der einzelnen Trakte gelegenen Gemcinschaflsküchen mil
den anstoßenden Räumen in jddein Geschosse sich zu Wohnungen umgestalten
ließen ; die übrigen fünf Räume in jenem Geschoß ließen sich nur schwer um¬
gestalten , da feuerpolizeiliche Bedenken obwalten dürsten , da im Keller eine
Zentralheizung und Herdeinbauten nicht durchführbar wären . Es gehe daraus
hervor , daß diese Räumlichkeiten Wohnzwecken nicht dienen , sondern erst zu
solchen umgestaltet werden müssen . Eine Verpflichtung des Hauseigentümers,
leerstehende Räumlichkeiten seines Hauses zu Wohnungen umzngestallen , be¬
stehe nicht . Die Verweigerung der Zustimmung , das Haus für Fadrikszwecke
zu verwenden , könne also nicht den beabsichtigten Erfolg herbeisühren , nämlich
der Wohnungsnot zu steuern , da die beschwerdeführende Firma die Räumlich¬
keiten dieser Realität niemals mit den unter den heut gen Verhältnissen ab»
normal hohen Preisen zu Wohnungen adaptieren lasten könnte . Es wird ferner
eingewendet , daß nach der Verordnung (8 2 , Absatz 1) bloß Räumlichkeiten,
die Wohnungszwcckrn dienen , nur aus wuchtigen Gründen diesen Zwecken
entzogen werden dürfen . Die eben in Rede stehenden Räumlichkeiten dienen
aber nicht Wohnungszwecken , dir Realität sei nachgewiesenermaßen durch mehr
als drei Jahre unbewohnt gestanden , da die darin b>kindlichen Räume ftir
Wohnungszwecke nicht geeignet waren . Angenommen , daß die Räumlichkeiten für
Wohnungszwecke bestimmt waren , liege doch ein öffentliches Interesse vor , das
die Verwendung der Räume für Fabriksräume fordere ; denn es stehe fest,
daß die beschwerdeführende Gesellschaft die Realität für die Erzeugung von
Säckn für das Militärärar erworben habe . Dieser neue Verwendungszweck
liege aber im öffentlichen Interesse . Es sei übersehen worden , daß die Realität
nichl vermietet sei, und doch setze § 4 der Verordnung , der von der Anhörung
der anderen Vertragspartei spreche, voraus , daß ein solches Mietveihältnis
bestehe. Auch der Punkt 3 des 8 7 der Verordnung sei außer acht geblieben.
Nach dieser Bestimmung finde die Verordnung auf alle für miluärische Zwicke in
Aussicht genommenen Gebäude keine Anwendung . Die Realität sei aber von
der Gesellschaft nur d ' shalb erworben worden , um darin Sack : für ärarische
Zwecke herzustellen.

Der Verwaltungsgerichtshof konnte die Bcschwerde nicht als begründet
erkennen.

Es wird in der Beschwerde vorausgesetzt , daß das Verbot der Aenderung
der Bestimmung eines Gebäudes nur für solche Häuser bestehe, die normale»
Wohnungen dienen , die also für einzelne Haushalte in Teile zerl ' gt sind,
deren jeder mehrere Räumlichkeiten enthalte . Eine solche Einschränkung ist
aber dem 8 2 der Verordnung fremd . Diese Bestimmung setzt nicht voraus,
daß rin Gebäude in Abteilungen zerlegt ist, deren jede als Wohnung mit

mehreren Bestandteilen zu gelten hat . Räumlichkeiten , welche Wohnungszwecken
dienen , dürfen nur aus wichtigen Gründen diesem Zwecke entzogen werden.
In welcher Art der Wohnzweck befriedigt werden kann , ist ohne Belang . Wenn
also in der Aufaahm .schrifl des Wohnungsamtes der Stadt Wien festgestellt
wurde , es lasse sich das Haus als Arbeiterheim , als Ledigenheim und zu
ähnlichen Zwecken verwenden , so ist damit dargelan , daß das Haus Wohn-
zwecken dient , mag auch das Haus nicht in einzelne Wohnungen für Haus¬
halte zerlegt sein . Es kommen also nicht nur die in der Beschwerde als normale
Wohnungen bezeichneten Räumlichkeiten in Betracht , sondern alle Räumlich¬
keiten , die irgendwie für Wohnzwecke verwendet werden können.

Ebenso ist es unrichtig , wenn in der Beschwerde vorausgesetzt wird , daß
das Haus zur Zeit des Inkrafttretens der Beiordnung tatsächlich bewahrt
sein müsse , damit die Beiordnung darauf Anwendung finden könne . Nur die
Bestimmung für Wohnzwecke , das ist der Umstand , daß ein Gebäude nach der
Art seiner Einrichtung für Wohnzwecke verwendet werden kann , ist im § 2 als
Voraussetzung für das Verbot der Verwendung für andere Zwecke aufgestellt.
D r Umstand also, daß ein Gebäude , daß seiner Bestimmung nach , wenn auch
nur als Arbeiter - oder Ledigenheim Wohnzwecken dient , zur Zeit des Inkraft¬
tretens der Verordnung 1e?r stand , hindert nicht die Anwendung des in der
Verordnung enthaltenen Verbotes.

Es ist auch keine Voraussetzung für die Anwendbarkeit der berufenen
Ministerial -Berordnung , baß ein Haus vermietet sei, aus der Bestimmung
des 8 4 ist nur zu folgern , daß dann , wen » ein HauS schon vermietet ist, die
andere Vertragspartei ( Mieters zu hären ist ; es folgt aber daraus nicht , daß
ein nichl vermietetes , aber doch Wohnzwecken dienendes Gebäude von den
materiellen Vorschriften de Verordnung unberührt zu bleiben hätte.

Es ist ferner ohne Belang , daß zur Herstellung von Wohnungen im
Sinne der Zusammensaffung mehrerer Räumlichkeiten für die Unterbringung
eines Haushaltes eine Adapti rung des Gebäudes notwendig wäre , zu der die
beschwerdeführende Gesellschaft als Hauseigenlüiüerin nicht verpflichtet werden
könnte , denn wie schon bemerkt wurde , ist es überhaupt nicht eine Voraus-
setzung für das in der Verordnung enthaltene Verbot , daß Wohnungen im
Sinne der Zusammenziehung mehrerer Räumlichkeiten für die Unterbringung
eines Haushaltes bestehen, es genügt , wie schon ausgeführt wurde , daß die
Räume des Hauses für die Unterbringung von Arbeitern oder ledigen Per¬
sonen benützbar sind.

Es ist auch die Bestimmung des K 7, Z . 3 , der Verordnung hier nicht
verwendbar . Denn das Gebäude kann nicht als für militärische Zwecke benütztes
oder in Aussicht genommenes Gebäude deshalb gelten , weil die Gesellschaft
darin die Erzeugung von Säcken , die das Militär bestellt hat , vorzunehmen
gedenkt . Als ein für militärische Zwecke benütztes oder in Aussicht genommenes
Gebäude kann nur ein solches Gebäude betrachtet werden , über das die
Militärverwaltung oder ein Organ der Militärverwaltung die Verfügung
bat . Es fällt aber nicht darunter der Fall , daß eine gewerbliche Unternehmung
Lieferungen für das Militär unternommen hat und zur Erzeugung der zu
liefernden Ware in irgend einem Gebäude , das bisher Wohnzwecken diente,
einen Betrieb eiuzurichtcn gedenkt.

Wenn endlich in der Beschwerde behauptet w rd , es liege ein wichtiger
Grund vor , der die Verwendung des Gebäudes für andere als Wohnzwecke
fordere (erster und zweiter Absatz des 8 2), so konnte der Verwallungs-
gerichtshof auf diesen Punkt nicht eingehen , denn die Frage , ob ein solcher
wichtiger Grund vorliege , wie auch die Frage , ob insbesondere die Verwen¬
dung der Räume für den Betrieb der gesellschaftlichen Unternehmung durch
öffentliche Interessen gefordert sei, ist inangcls irgendwelcher gesetzlichen Be-
jäiränkungen für Feststellung der Wichtigkeit eines solchen Grundes dem freien
Ermessen der entscheidenden Behörde überlassen ; in dieser Richtung ist also der
Berwälmngsgerichtshof zur Ueberprüfung der angefochtenen Entscheidung nach
8 3 e des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .- Al . Nr . 36 er >876,
nicht zuständig.

2 «.

Finnischer Berufskonsul.
Laut Erlasses des Ministeriums des Innern vom 30 . Okiober 1918,

Z . 24126 , bat die finnische Gesandistaft in Berlin dem Ministerium des
Acußer . n die Ernennung des Herrn Johannes Palmgreen zum finnischen
Berusskonsul in Wien angezcigt und um Erwirkung der provisorischen An¬
erkennung für den Genannten dis zum Ei " langen dessen Bcstallungsdiplomes
gebeten.

Der Genannte wird sonach in der Eigenschaft ein s finnischen Konsuls
in Wien mit einem ganz Oesterreich umfassenden Amtssprengel durch die in
Betracht kommenden Behörden provisorisch anzuerkennen und zur Ausübung
der konsularischen Funktionen znzulassci , sein.

Be 'gesügk wird , daß Herr Palmgreen als sein - Adresse dermalen das
„finnische Konsulat in Berlin " angegeben hat . ( M . Abt . XXll , 2032 .)

2 ,.

Ehrcnmedaille für 4 « jährige treue Dienste und
Fetterwehrmedaille . — Einstellung der weiteren

Verleihung.
.0  Erlasses des deutschösterreichischen Staatsaintes des Innern vom
13 . Dezember 1918 , Z . 1332 , ist j», Hinblicke auf die durch das Gesetz vvni
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12 . November 1918 , St .- G .-Bl . Nr . 5 , vollzogene Aenderung der Strats - >
und Regierungssorm von Deutschöstcrreich in Hinkunft die mit dem Aller¬
höchsten Handschreiben vom 18. August 1898 gestiftete Ehrenmedaille für i
40jährige treue Dicnile und die mit Allerhöchster Entschließung vom 24 . No¬
vember 1995 gestiftete Ehrenmedaille fstr 25jährig - verdienstliche Tiit gkcil auf
dem Gebiete des Feuerwehr - und Rettun swesens nicht mehr zu verleih » ,
auch wenn der Anspruch auf die Verleihung schon vor der Bcrkmi ' igu g der
Republik gegebne war . (M . Abt . IV , 42l1 .>

22 .
Niederösterrcichifches Landes -Zeutral -Kinderheim . —

Erhöhung der Berpflegsgebühren
Laut Kundmachung des n .-ö. Landesrates vom 19 . Dezember 1918

werden die täglichen Berpflegsgebühren für die dem Verbände des n .-ö.
Landes -Zentral -Kinderheimes angehörenden Kinder pro Kopf und Tag vom
1. Jänner 1919 an bis auf Weiteres in folgender Höhe festgesetzt:

Für Heimkinder (auf Rechnung der Landesfonds verpflegt ) im 1. Lebens¬
jahre mit 2 X 30 K, im 2. Lebensjahre mit 1 X 80 b , vom 3. Lebensjahre
an mit 1 X 25 ü (auch für jeile Kinder gütig , die nach erreichtem Normal¬
alter auf Rechnung der n .-S. Armenbehörden in der . verlängerten Obsorge"
des n .-ö. Landes -Zentral -Kinderheimes verbleiben ) .

Für Asylkinoer (für Rechnung der Armenbehörden ausgenommen ) im
1. Lebensjahre 2 X 30 b , im 2 . Lebensjahre I X 80 b , vom 3. Lebensjahre
au 1 X 25 ü.

23

Niederösterreichische Landesheil - » ud Pflegeanstalten'
— Berpflegsgebührenerhöhnng.

Laut Kundmachung des n -ö. Landesrates vom 17 . Dezember 1918
G Z . 4677 , XXVII 431 a , werden per Kopf und Tag vom 1. Jänner 1919
bis auf Weiteres die täglichen Berpflegsgebühren der letzten (allgemeinen)
Klasse in den n .-ö. Landes -Jrrenanstalten , sowie in den n .-ö. Landesheil - und
Pflegeanstalten für Geistes - und Nervenkranke und die Berpflegsgebühren der
I . und II . (allgemeinen ) Klaffe in den n .-ö. Landespflege - und Beschäftigungs-
anftalten für schwachsinnige Kinder gleichmäßig für Geisteskranke und Geistes-
sieche, sowie für Nervenkranke in folgender Höhe festgesetzt:

N .-ö. Landesbeil - und Pflegeanstalten für Geistes - und Nervenkranke
„Am Steinhos " in Wien , 13 ., 4 . (allgemeine ) Klaffe mit 6 X.

N -ö. Landesirrenanstalt in Klosterneuburg , Untere Stadt , Martinstraße,
n .-ö. Landesirrenanstalt in Gugging , n .-ö. Landesheil - und Pflegeanstalt in
Mauer -Oehling und Landespflegeanstalt für Geisteskranke in Dbbs a . d . D.
3 . (allgemeine ) Klaffe mit 5 X.

N .-ö. Landespflege , und Beschäfiigungsanstalten für schwachsinnige i
Kinder zu Gugging und in Oberhollabrunn : 1 . Klaffe mit 4 X , 2 . (allge - j
meine ) Klaffe mit 3 X.

24.

Krankenhaus Hainburg , Erhöhung der Verpflegstaxe.
Laut Kundmachung der n .-ö. Landesregierung vom 7. Dezember 1918'

Z . V1- 1016/3 , hat der n .-ö. Landesrat im Einvernehmen mit der Landes
regierung die Verpflegstaxe für die allgemeine Berpflegsklaffe im allgemeinen
öffentlichen Krankenhause in Hamburg vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angefangen aus die Dauer eines Jahres mit 4 X 30 d per
Kopf und Tag festgesetzt. (M . A . X , 9552 .)

25

Untersagung der Erzeugung und des Vertriebes von
Wasch - und Scheuermitteln.

Das bestandene k. k. Handelsministerium , „General -Kommissariat

für Kriegs - und Uebergangswirtschaft , beziehungsweise das deutsch¬
österreichische Staatsamt für Kriegs - und Uebergangswirtschaft haben
im Grunde des § 3 der Ministerinl -Verordnung vom 25 . August
1917 , R .-G .-Bl . Nr . 359 die Erzeugung und den Vertrieb der nach¬

folgend angeführten Wasch - und Scheuermittel untersagt:

Maximilian Rudolf , 7., Breitegaffe 1, Waschmittel „ Toco -Toco ", Be-
triebseinstellung Ende Juli 1918.

Friedrich Eiermann , 12 ., Tivoligaffe 70 , Kopfwaschpulver „ Ei -Shampo ",
Betriebseinstellung sofort.

Markus Frühzeitig , 14 ., Sechshauserstraße 70 , Wasch - und Scheuer¬
mittel , Betriebseinstellung sofort.

Josef Hofmeister , 13 ., Linzerstraße 49 , Waschmittel „ Wäschermädel ",
Betriebseinstellung sofort.

Chemische Fabrik und Handels - Gesellschaft für Fettwaren und chemische
Produkte , Wasch - und Scheuermittel . Hage " , Betriebseinstellung sofort.

Moritz Weiß , 2 , Lichtcnauergaffe 4/19 , Wasch - und Scheuermittel „ Mira " ,
Betriebseinstellung sofort.

Johann Rous , 14 ., Dreihausgaffe 7, Waschmittel „ Morin " (mit der
Bezeichnung als fettloses Scheuermittel zulässig ), Betriebseinstellung sofort.

Schmierseife - und Seifenpulver -Erzeugungs -Gesellschaft m . b. H ., 14 .,
Wurmsergaffe 21 , Waschmittel „ Dr . Faust ' s Heliosol ", Betriebsein-
stellung sofort.

Alfred Barany , 9 ., Liechtensteinstraße 22 , Toiletteseifenersatz und Reini¬
gungspasta „ Baranol ", Betriebseinstellung sofort.

M . A XVIl , 8270,18 .)

2 «

Fahrverbot für Lastkraftwagen in der Kaiserstrahe
und Neubangafse im 7 . Bezirke.

Kundmachung dcS Wiener Magistrates vom l O. Dezember 1918
M . Abt . IV, 2009:

Auf Grund der W 46 und 100 des Gemeindestatutes für Wien vom
24 . März 1900 , L.-G .- und V .-Bl . Ne . 17 wird die Durchfahrt von Last¬
kraftwagen durch die Kaiserstraße zwischen Westbahnstraße und der Stollgaffe
und durch die Nrubaugaffe zwischen der Westbahnstraße und der Lerchenfelder-
flraßc verboten . Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen
lns zu 400 X oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

27.

Fahrverbot für Lchwerfuhrwerk und Lastkraftwagen
in der Windhabergasse im IS . Bezirke.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 17 Dezember 1918,
M . Abt . IV , 1550 : -

Auf Grund der W 16 und 100 des Gemeindeftatutes für Wien vom
4. März 1900 , L.-G .- und B .-Bl . Nr . 17 , wird die Durchfahrt durch die
Windhabergaffe im 19. Bezirke für Lastkraftwagen und sonstiges Schwerfuhr¬
werk verboten . Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen
bis zu 400 X oder Arreststrafen bis zu 14 Tage » geahndet.

28.

Fahrverbot für Lastkraftwagen in der Hainbnrger-
ftrafle im 8 . Bezirke.

Kundmachung des Wiener Magisi tes vom 10 . Dezember 1918,
M . Abt . IV , 2009 :

Auf Grund der W 46 und 100 des Gemeindestatutes für Wim vom
24 . März 1900 , L.-G .- und B -Bl . Nr . 17 wird die Durchfahrt von Last¬
kraftwagen durch die Hainburgerstraße zwischen der Leonhardgaffe und dem
Kardinal Nagl -Platz im 3 . Bezirke verboten . Uebertretungen dieser Kund¬
machung werden mit Geldstrafen bis zu 400 X oder Arreststrafen bis zu
14 Tagen geahndet.

2S.

Fahrverbot für Lastkraftwagen in der Lampigaffe
im 2 . Bezirke.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 10 . Dezember 1918,
M . Abt . IV , 2009:

Auf Grund der ßZ 46 und 100 des Gemeindestatutes für Wien vom
24 . März 1900 , L.-G - und V .-Bl . Nr . 17 , wird die Durchfahrt von Last¬
kraftwegen durch die Lampigaffe im 2 . Bezirke verbalen . Uebertretungen dieser
Kundmachung werden mit Geldstrafen bis zu 400 X oder Arreststrafen bis
zu 14 Tagen geahndet.
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ll. Normativbeftimiiiungen
Magistrat:

so.
Aeuderung der Zusammensetzung der Geschäfts

gruppen des Magistrates
Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawelka vom 6. De¬

zember 1918 , M . D . 7131 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 48 ) :

Der Herr Bürgermeister hat mit der Entschließung vom 3. Dezembe
1918 , P . Z . 12014 , die nachfolgenden Anordnungen getroffen : ^ i

„Dem Herrn Magistrats -Direktor Karl Pawelka obliegt die allgemein-
Oberleitung und Oberaufsicht über alle städtischen Aemter (ausgenommen die
Stadlbuchhaltung ), Anstalten und Unternehmungen sowie die unmittelbare
Dienstaufsicht und Oberleitung über die Magistrats -Abteilung XIX (Staats-
steuern u . s. w .) . . !

Gleichzeitig ändere ich unter Auflassung der bisherigen Geschäftsgruppe L
des Magistrates die Zusammensetzung der Geschäftsgruppen dabin ab , daß ich
die Magistrats -Abteilung X (Rechts -Angelegenheiten des öffentlichen Gesund¬
heitswesens u . s. w .) und das städtische Gesundheitsamt der Geschäftsgruppe ^
(Vorstand Herr Ober -Magistratsrat Dr . August Mayr ) , das Wohnungsamt der
Stadt Wien und das Arbeiterfürsorgeamt der Stadt Wien der bisherigen
Geschäftsgruppe 0 (Vorstand Herr Ober -Magistratsrat Dr . Josef Müller ), die
hinkünftig die Bezeichnung Geschäftspruppe 6 zu führen hat , sowie die Magistrats-
Abteilungen XI v (städtisches Wohlfahrtsamt ) und XVIII (Versicherungs-
Angelegenheiten ), das ftädtilche Jugendamt und das Jnvalidenamt Wien der
bisherigen Geschäftsgruppe k (Vorstand Herr Ober -Magistratsrat Dr . Viktor
Winkler ), die nunmehr als Geschäftsgruppe v zu bezeichnen ist, zuweise.

Die bisherige Geschäftsgruppe 6 (Vorstand Herr Ober -Magistratsrat Josef
Langthaler ) erhält hinkünftig die Bezeichnung Geschäftsgruppe II."

Diese Anordnungen sind sofort in Kraft getreten.

31 .

Aenderuugder Geschäftseinteilung für den Magistrat
Wirkungskreis des Wohlfahrtsamtes.

Erlaß des Magistrats -Direktors Kart Pawelka vom 1. De¬
zember 1918 , M . D . 7324 (Normalienblatt des Magistrates ^
Nr . 49 ) :

Mit Genehmigung des Herrn Bürgermeisters wird die Geschäftseinteilung '
für den Magistrat (Wien 1916 ) in der nachstehenden Weise abgeändert:

Bei Aufzählung der Geschäfte der Magistrats -Abteilung XI treten an
Stelle des Absatzes : „ Heilbäder . . . » die Worte : „Armenbäder (Wannen - i
bäder u . s. w .), während der Absatz „ Lupuskranke . . . " vollkommen entfällt . !

Bei Aufzählung der Geschäfte der Magistrats -Abteilung XI o werden nach
den Worten „ Rekonvaleszentenfürsorge ohne Beschränkung aus Arme ' die nach¬
folgenden Sätze eingeschaltet : Vernnttlung der Aufnahme erwachsener Wiener
Mittellosen in nicht gemeindliche Heilsürsorge - und Mittelstandsfürsorgeanstalten,
Abschluß darauf abzielender Vereinbarungen . Uebernahme der Bezahlung der
Verpflegskosten für erwachsene Mittellose in solchen Anstalten , städtische An-
stalten der Heilsürsorge für erwachsene Mittellose unv der Mittelstandsfürsorge,
alle Angelegenheiten einschließlich der Verwaltung mit Ausnahme des Baues
und der Instandhaltung sowie der Besorgung des Heizungs -, Beleuchtung - -
Lüftungs - und Jnstallationsdienstes.

Gleichzeitig werden zufolge Verfügung des Herrn Bürgermeisters alle
Geschäfte , betreffend den Bau und die Instandhaltung der städtischen Anstalten
der Heilfürsorge für erwachsene Mittellose und der Mittelstandsfürsorge ein¬
schließlich der Besorgung des Heizungs -, Beieuchtungs -, Lüflungs - und Jn¬
stallationsdienstes in diesen Anstalten , wie die Personal -Angelegenheiten der für
diesen Dienst erforderlichen technischen Angestellten dem Stadtbauamte übertragen,

S2

Zentralisierung der ans die Beschaffung von Holz
beznghabenden Agenden , Erweiterung des Wirkungs¬
kreises der Stelle 8 des Bezirkswirtschaftsamtes

Wien.
Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawelka vom 13 . De¬

zember 1918 , M . D . 6715 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 50 ) :

Der Herr Bürgermeister hat mit der Entschließung vom 9 . Dezember
1918 , P . Z . 12249/die nachfolgenden Verfügungen getroffen:

„Ich finde mich bestimmt , den Wirkungskreis des Bezirkswirtschafts-
amtes Stelle 8 dahin zu erweitern , daß ich dieser Stelle auf die Dauer der
außerordentlichen Verhältnisse  auch die Behandlung aller die
Beschaffung von Nutzholz  für die eigenen Zwecke der Gemeinde Wien
betreffenden Angelegenheiten und die Verwaltung sämtlicher Holzlagerpliitze
der Gemeinde Wien (mit Ausnahme jener der städtischen Unternehmungen ) über¬
trage . Soweit eS sich um die Beschaffung von Bauholz handelt , hat die Stelle
hiebei stets das entsprechende Einvernehmen mit der Stadtbauamts -D ' rektton
zu Pflegen . Im Uebrigen ist im Bedarfsfälle immer auch das fachliche Gut¬
achten der Magistrats -Abteilung für Forstwirtschaft einzuholen . "

Diese Verfügungen sind sofort in Kraft getreten.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und im Laudesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatts für Oesterreich unter der Enns im
Jahre LSI8 veröffentlichten Gesetze , Bollzugs-

anweisungea und Verordnungen.
(Die mit Sternchen versehenen Gesetze, Verordnungen rc . sind im vorliegenden

Blatte enthalten .)

-O Stnatsge (chbl»tt.

Nr . S4 Gesetz vom 4. Dezember über die Ablösung der
Zilisgründe.

Nr . S5 Vollzugsanweisulig des Staatsamtes für Justiz vom
7. Dezember über die Aktivierung des Bezirksgerichtes in
Gießhübl.

Nr . S « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬
und Uebergangswirtschaft vom 9 Dezember , betreffend die
Außerkraftsetzung der Ministerial -Berordnungen vom 19 . De¬
zember 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 493 (Regelung des Betriebes der
Personenkraftfahrzeuge ) und vom 20 . Februar 1918 , R .-G .-
Bl . Nr . 64 (Verkehr mit Ersatzbereifungen ) .

Nr . S7 . Vollzugsanweisung des Staatsrates vom 9. Dezember
über die Dienstverhältnisse der Angestellten von Theater-
und ähnlichen Unternehmungen während der Betriebs¬
einstellung.

Nr . S8 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Unterricht
im Einvernehmen mit den Staatsämtern für Heerwesen
und für öffentliche Arbeiten vom 10 . Dezember , betreffend
die Zuerkennung der Mittelschulreife an Offiziere , Militär¬
beamte und Offiziersaspiranten des Bsrufsstandes sowie
ihre Zulassung zu Hochschulstudien.

Nr . SS . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Fürsorge vom 11 . Dezember , betreffend die Standorte und
Sprengel der Industriellen Bezirks -Kommiffi ^ .-n in Ober¬
österreich, Salzburg . Tirol und Vorarlberg.

Nr . L« S . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬
und Uebergangswirtschaft vom 1l . Dezember , betreffend die
Festsetzung von Preisen für Kerzen.

Nr . IOL . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung im Einvernehmen mit dem Staatsamte für
Finanzen vom 13 . Dezember , betreffend die Regelung der
Erzeugung und des Verkehres mit Zucker, Zuckerrüben sowie
den Neben - und Abfallprodukten der Zucker-Erzeugung.

Nr . LS2 Vollzugsanweisung des Staatsrates vom 14. De¬
zember , betreffend die Verwaltung und Verwertung der
Sachgüter der Flüchtlingsfürsorge.
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Ne . 102 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 13 . Dezember wegen Abänderung der Bestimmungen
der Mineralölsteuer -Vollzugsvorschrift vom 9. Juli 1903
hinsichtlich des steuerfreien Bezuges von steuerbarem
Mineralöl.

Nr . 104 Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Slaats-
amtes für Justiz im Einvernehmen mit den Staatsämtern
der Finanzen und für Volksgesundheit vom 12 . Dezember
über eine zeitweise Erhöhung der Gebühren der gerichts¬
ärztlichen Sachverständigen in Verfahren außer Streit¬
sachen.

Nr . 105 Vollzugsanweisungdes Deutschöstcrreichischcn Staats-
amles für Justiz im Einvernehmen mit den Staatsämtern
des Inner » und der Finanzen vom 13 . Dezember über
die Verlängerung der Verjährungsfristen.

Nr . 106 Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Staats-
amleS für Volksernährung vom 16. Dezember , betreffend !
die Regelung des Verkehres mit Kaffee.

Nr . 107 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für VolkS-
ernührung im Einvernehmen mit dem Staatsamte der !
Finanzen vom 16. Dezember , betreffend die Errichtung
einer Deutschösterleichlschen Kriegs -Getreideanstalt.

Nr . 108 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Fürsorge vom 16 . Dezember , betreffend die Aenderung
des Umfanges einiger Gewerbeiuspektions -Aufsichtsbezirle.

Nr . 100 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Krwgs-
und Uebergangswirtschaft vom 11 . Dezember , betreffend die
Errichtung einer Deutschöstcrreichischen Hauptanstalt für
Sachdemobilisierung.

Nr . 110 . Kundmachung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft , betreffend die Erlassung eines Statutes
der Deutschösterleichlschen Hauptanstalt für Sachdemobili-
sierung.

Nr . 111 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für öffentliche
Arbeiten , betreffend die Abänderung der Amtsbezirke einiger
Revierbergämter.

Nr . 112 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für öffentliche
Arbeiten vom 12. Dezember über die Einrichtung des Elch¬
dienstes im deutschen Siedlungsgebiete der südlichen Teile
Böhmens und Mährens.

Nr . 1LL Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Justiz über
das Inkrafttreten der Scrafprozeßnovelle.

*Nr . 114 . Gesetz vom 18. Dezember über die Einberufung der
konstituierenden Nalioi >alver >ammluiig.

*Nr . 115 . Gesetz vom 18. Dezember über die Wahlordnung für
die konstituierende Nationalversammlung.

«Nr . 116 . Gesetz des Staatsamtes für Kriegs- und Uebergangs- !
Wirtschaft vom 16. Dezember , betreffend die Regelung des
Verkehres , mit Pferden und anderen Einhufern und der
Sch lachlnWM ^ LTiere.

Nr . 11/ . Vol̂ ^ ^ WW^ d̂ s Staatsamtes für Kriegs- und
UebergangSwlrljchaslvom 18. Dezember , betreffend die
Regelung des Verbrauches von Zmungsdruckpapier.

Nr . 118 . Vollzugsanweisungdes DeulfchöslerrelchischenStaats¬
rates vom 27 . November , mit welcher die Verordnung vom
11. Dezember 1917 , betreffend die Regelung des Verkehres
mit Notkleesamen , außer Kraft gesetzt wird.

- Nr . 9, 29 . Jänner 1919.

Nr . 110 . Vollzugsanweisung des Deulschösterreichischen Staats-
amtes für Heerwesen vom 30 . November , betreffend die
Außerkraftsetzung mehrerer Ministerial -Verordnungen über
die Aufbringung von Metallen für Kriegszwecke.

Nr . 120 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Heerwesen vom 30 . November , betreffend Evi-
denzblattpferde.

*Ni . 121 . Gesetz vom 12. Dezember, betreffend die Einhebung
direkter Steuern.

Nr . 122 . Gesetz vom 19. Dezember gegen die Steuerflucht.
Nr . 122 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬

amtes für Volksernährung vom 19 . Dezember , mit welcher
die Vorschriften über die Regelung des Verkehres mit Wein¬
trestern aufgehoben werden.

Nr . 124 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes der Finanzen im Einvernehmen mit den Deutsch¬
österreichischen Staatsämtern des Innern und der Justiz
vom 21 . Dezember zum Gesetze vom 19 . Dezember gegen
die Steuerflucht.

Nr . 125 . Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Heerwesen vom 16 . Dezember , betreffend die Aus¬
zahlung von Unterhaltsbeiträgen an die Angehörigen von
Volkswehrmännern.

*Nr 126 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
rates vom 21 . Dezember , betreffend die Bildung der Wahl¬
behörden für die Wahl der konstituierenden Nationalver¬
sammlung.

Nr . 127 . Erlaß des Deutschösterreichischen Staatsamtes der
Finanzen vom 21 . Dezember , betreffend die Ausgabe der
neuen Banknoten zu 10.000 X mit dem Datum vom
2. November 1918.

*Nr 128 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats-
rales vom 21 . Dezember , betreffend die Verzeichnung der
Wahlberechtigten zur Wahl der konstituierenden National¬
versammlung.

Nr . 120 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz im
Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom 23 . De¬
zember über Erleichterungen bei der Erfüllung privatrecht¬
licher Geldforderungen und über verfahrensrechtliche Be¬
günstigungen für Militärpersoneu.

Nr . 120 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz im
Einvernehmen mit den beteiligten Staatsümtern vom
23 . Dezember über Bilanzen und Abweichungen von statu¬
tarischen Bestimmungen.

Nr . 121 . Gesetz vom 19. Dezember, betreffend die zeitweilige
Unzulässigkeit von Exekutionen und einstweiligen Verfügun¬
gen wegen Ansprüchen gegen das k. k. Aerar , k. und k.
Aerar und gewisse Anstalten und Fonds.

Nr . 122 . Gesetz vom 19. Dezember über Feststellung und
Verfolgung von Pflichtverletzungen militärischer Organe im
Kriege.

Nr . 122 . Gesetz vom 19. Dezember, womit die Funktionsdauer
der wirklichen Mitglieder der Handels - und Gewerbe¬
kammern bis 30 . Juni 1919 verlängert wird.

Nr . 124 . Gesetz vom 19. Dezember über die Versetzung von
Richtern des Verwaltungsgerichtshofes in den Ruhestand.

Nr . 125 . Gesetz vom 19. Dezember, betreffend Aenderungen
in der Organisation der Finanzverwaltung.
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Nr . 138 Gesetz vom 19. Dezember über die Verwendung von
Teilen der Gebarungsüberschüsse der gemeinschaftlichen
Wüisenkassen.

Nr . 137 Gesetz vom 19. Dezember über das Miluärstraf-
verfahrcn (Militärstcafprozeßnooelle vom Jahre 1918 ).

*Nr . 138 . Gesetz vom 19. Dezember über Einführung des
achtstündigen Arbeitstages in fabriksmäßig betriebenen
Gewerbe -Unternehmungen.

*Nr 138 Gesetz vom 19. Dezember, womit einige Bestim¬
mungen des Beschlusses der Provisorischen Nationalver¬
sammlung für Deutschösterreich über die grundlegenden
Einrichtungen der Staatsgewalt vom 30 . Oktober 1918
abgeändert und ergänzt werden.

Nr . ! 48 Gesetz vom 19. Dezember über die Regelung der
Arbeits - und Lohnverhältmsse in der Heimarbeit.

Nr . 141 . Gesetz vom 19. Dezember über die Kinderarbeit.
Nr . 142 . Vollzugsanweisnng des Staatsamtes für Justiz vom

21 . Dezember zur Durchführung des Gesetzes vom 4. De¬
zember über die Ablösung der Zinsgründc.

Nr . 143 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬
und UebcrgangSwirlsckaft , betreffend die Aushebung der
bestehenden Höchstpreis für einige Mineralölprodukie sowie
für Handelsbenzol und die Festsetzung neuer Höchstpreise
für Leuchtpetroleum.

Nr . 144 . Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Landwirtschaft im Einvernehmen mit den be¬
teiligten Staatsämlern vom 21 . Dezember , mit welcher die
MinisteUal -Verordnung vom 31 . Oktober 1917 , betreffend
die Einführung von Transportbescheinigungen für Holz
außer Kraft gesetzt wird.

Nr . 145 . Vollzugsanweisungdes Deutschösterre chischen Ltaats-
amtes für Justiz im Einvernehmen mit den Staatsämtern des
Innern , der Finanzen , für Volksgesundheit und für Land¬
wirtschaft vvm 24 . Dezember über eine zeitweise Erhöhung
der Gebühren der gerichisärztlichen Sachverständigen im
Strafverfahren.

Nr . 148 . Vollzugsanweisung des Staalsamtes für Justiz vom
27 . Dezember , womit die Vollzugsanweisung des Staats¬
rates vom 18 . November 19 >8 über die Beschränkung der
Kündigung bestimmter Dienstverhältnisse teilweise abgeändert
wird.

Nr . 147 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
21 . Dezember über die Befreiung der aus dem Militär¬
dienste heimgekehrten Richteramlsanwärter von der rechts-
wissenschastlichen Hausarbeit.

Nr . 148 . Erlaß des Staalsamtes der Finanzen vvm 24. De¬
zember , betreffend die von der seinerzeit veröffentlichten
Beschreibung abweichende Ausstattung eines Teiles der
Banknoten zu 200 L.

Nr . 148 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
27 . Dezember , betreffend die Gewährung von außerordent¬
lichen Zuschüsfen zu den Zehrgeldern , Gangqeldern und
Pauschal -Wegcntschädigungen der gerichtlichen Organe.

— Nr . 9 . 29 . Jänner 1919

Nr . 158 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Voiks-
crnahrung vom 28 . Dezember , beteffend die Uebernahms-
preise für einzelne im Jahre 1918 geerntete Fruchtgattungen.

Nr . 151 . Vollzugsanweisnng des Staatsamtes für Volks-
ernährung vom 29 . Dezember , betreffend die Festsetzung von
Höchstpreisen für den Kleiuverkauf von Rindfleisch und
Rindsinnereien in Wien.

U. Landesges.h- »nd Verordnungsblatt.

Nr . 247 . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom
23 . November 1918 , betreffend die der Gemeinde Allentsteiq
im Gerichtsbezirke Allentsteig erteilte Bewilligung zur Ein¬
hebung von 100 Piozent der direkten Steuern des Jahres
19 >8 übersteigenden Umlagen.

Nr . 248 . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom
23 . November , betreffend die der Gemeinde Reisenberg im
Gerichtsbezirke Ebreichsdorf erteilte Bewilligung zur Ein¬
hebung von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres
1918 übersteigenden Umlagen.

Nr . 248 . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom
23 . November , betreffend die der Gemeinde Bogenneustedl-
Strelfing im Gerichtsbezirke Wollersdorf erteilte Bewilli¬
gung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern
des Jahres 1918 übersteigenden Umlagen.

Nr . 258 . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom
23 November , betreffend die der Gemeinde Enzersfeld im
Gerichtsbezirke Korncuburg erteilte Bewilligung zur Ein¬
hebung von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres
1918 übersteigenden Umlagen.

Nr . 25 S. Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom
23 . November , betreffend die der Gemeinde Altendort im
Gerichtsbezirke Gloggnitz erteilte Bewilligung zur Einhebung
von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1918
übersteigenden Umlagen.

Nr . 252 . Vollzugsanweisung der n.-ö. Landesregierung vom
4 . Dezember , betreffend die durch die Not an Brennstoffen
verursachten unvermeidlichen Einschränkungen beim Ver¬
brauche von Gas , Elektrizität und Brennstoffen.

Nr . 253 . Kundmachung der n -ö. Landesregierung vom
29 . November , betreffend die der Gemeinde Hirschenschlag
im Gerichlsbezirke Lllschau erteilte Bewilligung zur Ein - ,
Hebung von 100 Prozent der direkten Sieuern des Jahres
1918 übersteigenden Umlagen.

Nr . 254 . Kundmachung der n-ö. Landesregierung vom
30 . November , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe
im allgemeinen öffentlichen Krankcuhause in St . Pölten.

Nr . 255 . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom
9. Dezember , betreffend die Anforderung non Wohnungen
in Gemeinden Niederösterreichs »" Znaim.

Nr . 258 . Kundmachlni' vom
26 . November , bet: Kaumberg im
Gerichtsbezirke Hainfew eu -ulte Bewilligung zur Einhebung
von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1918
übersteigenden Umlagen.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Beraittworlllchec Schriftleiter : Friedrich Schönsteiiier.
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Gesetze, Verordnungen und Enlscheidungen,
ii

sowie

RormativbestimmunM der Gemciuderates, Stadtrates und des
in Angelrgrnheitrn der OemeindeneWllitllng md poiittSchen Amtskührnng.
Inh alt.

Gesetze, Vollzugsanweimngcn , «Verordnungen und « ut-
schetduugen r

1. Errichtung eines DcutschLsterreichi ' chen staatlichen Wohnungsfür¬
sorgefonds.

2 . Enteignung zu Wohnzwecken.
3 . Schutz von Ziehkindern und unehelichen Kindern.
4 . Errichtung von Jugendgerichten . , ^ ^
5 Errichtung einer Deulschösterreichifchen Lebensmittelemfuhrstelle.
6 . Einführung des achtstündigen Arbeitstages

triebenen Gewerbe -Unternehmungen.
7 . Uebernahme von elektrischen sowie Gas¬

installationen
8 . Maßnahmen der Wohnungsfürsorge.
9 . Ausgstaltung des Warenverkehrsbureaus.

10 . Landeszuschliige für das Jahr 1919.
11 . Krankenkassen und Verbände , Aufsichts -Kommissare
12 . Landes -Jrrenanstalten , Verpflcgsgebühren.
13 . Rath ' sches Krankenhaus Baden , Verpflegstaxe.

in sabriksmäßig be-

und Wafserleitungs-

14 . Krankenhaus Waidhof -n a . d MbS , V -rPflegstax -n.
15 Krankenhaus Waidhofcn a . d. Thaya , Verpflegstaxe.
16. Krankenhaus Mödling , Verpflegstaxen.
17 . Gift -Verschleiß.
18 . Zulassung der Friesel -Decke.

,1 . Normativbeftimmuugeu:
19 Stadtbuchhaltungs -Abteilung für das städtische Jugendamt.
2<>. Diensteid und Angelobung der städtischen Beamten.
21 . Agenden der Not - und Barackenspitäler.
22 . Angelegenheiten der Schrebergärten.
23 . Städtische Gefangenhauslektung.
24 . Abzeichnung , von Hausplänen.
25 . Kontrahentenrechnungen.

Verzeichnis der im Staatsgesctzblattefür den Staat
D - utschösterreich und tm Landesgesetz - und V er-
ardnungsblatte für Oesterreich » « t er d e r En n s , m
Jahr  1918/19 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs-
anweisun genund Verordnungen.

I. Gesetze, VollMMinveisumM, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

L

Errichtung eines Deutschösterreichischen staatlichen
Wohnungsfürsorgesonds.
Gesetz vom 25 . Jänner 1919.

H 1. Behufs Verbesserung der Wohnverhältnisse der minder¬
bemittelten Bevölkerung wird der vom Staatsamte für soziale Fürsorge
im Einvernehmen mit dem Staatsamte der Finanzen zu verwaltende
Deutschösterreichische staatliche Wohnungsfürsorgesonds errichtet.

8 2 Diesem Fonds wird für das zweite Verwaltungshalbjahr
1918/19 (1. Jänner bis 30 . Juni 1919 ) der Betrag von 600 .000 L
zuqewiesen . Dieser Betrag ist im Staatsvoranschlage einzustcllen und
wird in monatlichen gleichen Antizipativraten an den Fonds aus-

' Z. Die Gesamtsumme der vom 1. Jänner bis 30 . Juni 1919
übernommenen Bürgschaften darf den Betrag von 4'8 Millionen
Kronen nicht übersteigen . Für diese Verbindlichkeiten des Deutsch¬
österreichischen staatlichen Wohnungsfürsorgesonds haftet der Staat
Deutschösterreich subsidiär bis zu diesem Höchstbetrage.

Z 4 . Auf den Deutschösterreichischen staatlichen Wohnungsfürsorge¬
fonds , der getrennt von dem in Nguidation befindlichen österreichischen
staatlichen Wohnungsfürsorgesonds zu verwalten ist, haben im übrigen
bis auf weiteres die Bestimmungen des österreichischen Gesetzes vom
22 Dezember 1910 , R .-G .-Bl . Nr . 242 , und des hiezu erlassenen
Statutes vom 9 . Februar 1912 , R .-G .-Bl . Nr . 28 , sinngemäße
Anwendung zu finden.

tz 5 . Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung
in Kraft.

-
S.

Enteignung zu Mohiizwecken.
Gesetz vom 4 . Februar 1919.

Z 1. Behufs Verbesserung der Wohnverhältnisse der minder-
emittelten Bevölkerung können Grundstücke und hiezu gehörige Ge¬

bäude enteignet werden (8 365 a . b. G . B .). Die Bestimmungen der
68 2 und 3 des österreichischen Gesetzes vom 18 . Februar 1878
(Eiscnbahnenteignungsgesetz ) über Gegenstand und Umfang der Ent¬
eignung finden sinngemäß Anwendung.

8 2 . Die Enteignung ist unter der im Z 365 a. b. G . B
enthaltenen Voraussetzung zulässig : a) wenn zur Abhilfe gegen eine
in einem Orte bestehende Wohnungsnot der Bau von Kleinwohnungen
in diesem Orte oder in dessen Umgebung im öffentlichen Interesse
nötig erscheint ; b) wenn durch Anlage neuer Straßen , Straßenbahnen,
Eisenbahnen , Wasserstraßen oder anderer Verkehrsmittel neues Bau¬
gelände aufgeschlossen wird ; o) wenn aus Anlaß der Gründung oder
Erweiterung von industriellen Betrieben Kleinwohnungsanlagen (h 4,
Absatz 2) geschaffen werden sollen.

8 3 Die Enteignung kann in Anspruch genommen werden:
1. von Selbstverwallun .qskörpern (Staat , Land , Bezirk , Ge-

meinde ) sowie von öffentlichen Körperschaften und Anstalten;
2 . von gemeinnützigen Vereinigungen (Baugenossenschaften , Bau-

gesellschaften, Bauvereinen , Stiftungen u . dgl .) , wenn sie vom Staats-
amte für soziale Fürsorge als im Sinne des österreichischen Gesetzes
vom 22 . Dezember 1910 , R .-G .-Bl . Nr . 242 , und des hiezu ge¬
hörigen Statuts erklärt werden und ein eigenes Vermögen von
mindestens 200 .000 K besitzen. Falls das Tätigkeitsgebiet solcher
gemeinnütziger Vereinigungen sich satzuugsgemäß bloß auf bestimmte
ländliche oder kleine städtische Gemeinden beschränkt, kann das Staats,
amt für soziale Fürsorge auf Verlangen eine Herabsetzung des er¬
forderlichen eigenen Vermögens , jedoch nicht unter 50 .000 L , be¬
willigen . ^ .

Wird dasselbe Grundstück von zwei oder mehreren Enteignungs¬
berechtigten in Anspruch genommen , so gebührt , wenn nicht eine ent¬
sprechende Aufteilung unter die Bewerber vorteUH-fft ist, -jenem der
Vorzug , von dessen Unternehmung die ausgiebigste und zweckmäßigste
Erstellung von Kleinwohnungen zu erwarten ist. Im Zweifel
haben die unter 1 genannten öffentlich -rechtlichen Enteignungs¬
berechtigten den Vorrang vor den unter 2 genannten.

tz 4 . Die zu Wohnzwecken enteigneten Grundstücke müssen binnen
einer festzusetzcnden Frist mit Kleinwohnungen verbaut werden und
durch 50 Jahre diesem Zwecke gewidmet bleiben (Z 9). Als Häuser
mit Kleinwohnungen sind jene anzusehen , für welche nach Z 7 des
österreichischen Gesetzes vom 22 . Dezember 1910 , R .-G .-Bl . Nr . 242,



22 Amtsblatt der Stadt Wien.

Mittel des staatlichen Wohnungsfürsorgefonds verwendet werden können.
Wenn auf den enteigneten Grundstücken jedoch ganze Gruppen von
Häusern mit Kleinwohnungen (Kleinwohnungsanlagen ) geschaffen
werden sollen , so wird das in der bezogenen Gesetzesstelle geforderte
Verhältnis der bewohnbaren Gesamtfläche der Kleinwohnungen
zur bewohnbaren Gesamtfläche des Hauses nach dem Durch¬
schnitte der ganzen Häusergruppe berechnet . Hiebei werden Kinder¬
gärten , Lesehallen , Badehäuser und andere der gemeinsamen Benützung
gewidmete Wohlfahrtseinrichtungen der bewohnbaren Gesamtfläche der
Häuser nicht zugezahlt . Die Bewilligung zur Anlage derartiger Wohff
fahrtseinrichtungen kann auch nach Fällung des Enteignungserkennt¬
nisses (8 6, Absatz 2) von der Landesregierung erteilt werden.

8 5 . Der Enteignungswerber hat dem Enteignungs -Anträge die
Pläne der beabsichtigten Bauführung anzuschließen und das Zutreffen
der Voraussetzung für die Enteignung (H 2) darzutun.

Z 6. Ueber die Zulässigkeit der Enteignung entscheidet in erster
Instanz die Landesregierung , in zweiter Instanz das Staatsamt für-
soziale Fürsorge . Auf das Enteignungsverfahren finden die Be¬
stimmungen des österreichischen Gesetzes vom 18 . Februar 1878 , R --
G .-Bl . Nr . 30 , sinngemäße Anwendung.

In dem Enteignungserkenntnisse sind der Zweck der Enteignung
und die Bauten , zu deren Errichtung die Enteignung bewilligt wurde,
insbesondere auch die Anlage von Wohlfahrtseinrichtungen unter Be¬
ziehung auf die vorgelegten Pläne möglichst genau zu bezeichnen und
Fristen für den Beginn und die Vollendung der Bauten festzusetzen.
Aus wichtigen Gründen kann die Landesregierung die festgesetzten
Fristen verlängern , jedoch nicht über das Doppelte des ursprünglichen
Zeitraumes . Die gleiche Behörde kann , falls die Fristen nicht einge¬
halten werden , die enteigneten Grundstücke oder Teile derselben an
andere Enteignnngsberechtigte überweisen . Auf dieses Verfahren finden
die Bestimmungen des Gesetzes über , die Enteignung sinngemäß mit
der Maßgabe Anwendung , daß statt der Zulässigkeit der Enteignung
(8 2) die Zulässigkeit der Ueberweisung nach den Bestimmungen dieses
Paragraphen auszusprechen und daß in keinem Falle für die über¬
wiesenen Liegenschaften eine höhere Entschädigung zuzuerkennen ist,
als die bei der Enteignung seinerzeit festgesetzte unter Hinzurechnung
des etwaigen nützlichen Aufwandes (Straßenbau u . s. w.) beträgt.

8 7 . Die Feststellung der Entschädigung steht dem Bezirksgericht^
zu, in dessen Sprengel sich der Gegenstand der Enteignung be¬
findet . Um diese Feststellung kann jede Partei nach Rechtskraft des
Enteignungserkenntnisses ansuchen . Für die Ermittlung der Ent¬
schädigung für das hiebei einzuhaltende gerichtliche Verfahren sowie
für die Wahrnehmung der Ansprüche , welche dritten Personen auf die
Befriedigung aus der Entschädigung auf Grund ihrer dinglichen Rechte
zustehen , sind die 'Bestimmungen des österreichischen Gesetzes vom
18 . Februar 1878 , R .-G .-Bl . Nr . 30 , sinngemäß anzuwenden.

8 8 Die Enteigung wird auf Antrag einer der Parteien von
der politischen Bezirksbehörde in Vollzug gesetzt, sobald die Ent¬
schädigung durch Uebereinkommen oder rechtskräftigen Entscheidung
festgestellt und erlegt oder sichergestellt wurde.

8 9 . Die grundbücherliche Uebertragung des Eigentumsrechtes
auf den Enteigner wird nur bei gleichzeitiger Eintragung der Wid¬
mung (8 4 ) bewilligt . Diese Widmung verpflichtet zur Erbauung und
Erhaltung von Kleinwohnungsanlagen auf die Dauer von 50 Jahren
und zur Einhaltung jener Bestimmungen des österreichischen Gesetzes
vom 22 . Dezember 1910 , R .-G .-Bl . Nr . 242 , und des hiezu ge¬
hörigen Statuts , welche den gemeinnützigen Charakter der Wohnungs¬
anlage sicherstellen.

Die Widmung ist unter kalendermäßiger Festsetzung des End-
termines zugunsten des Staates als Reallast , und zwar in der Rang¬
ordnung vor allen Hypothekarlasten im Grundbuche einzuverleibcn.
Die Reallast ist im Falle einer Zwangsversteigerung des belasteten
Grundstückes als eine Last dieses Grundstückes aufrechtzuerhalten und
vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen.
Das Staatsamt für soziale Fürsorge ist ermächtigt , auf Ansuchen
des Eigentümers nach Einholung eines Gutachtens der Gemeinde
die Aufhebung der Widmung ganz oder teilweise zu bewilligen.
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8 10 . Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in
Kraft . Mit seinem Vollzüge wird daS Staatsamt für soziale Fürsorge
im Einvernehmen mit den Staatsämtern für Justiz und des Innern
betraut

Schutz von Ziehkindern und unehelichen Kindern.
Gesetz vom 4 . Februar 1919.

8 1. - Der Staatssekretär für soziale Fürsorge wird ermächtigt,
unbeschadet anderweitiger gesetzlicher Anordnungen durch Vollzugs¬
anweisung :

Die Uebernahme von fremden Kindern unter 14 Jahren in
Pflege (Ziehkinder ) von einer behördlichen Bewilligung abhängig zu
machen;

die Aufsicht über solche Kinder sowie über die bei ihren Eltern
in Pflege befindlichen unehelichen Kinder unter 14 Jahren zu
regeln und

die Befugnisse zur Erteilung , zur Verweigerung und zum
Widerruf der Bewilligung und zur Aufsichtsführung geeigneten
Organen der .öffentlichen und privaten Jugendfürsorge unter staat¬
licher Ueberwachung insoweit und insolange zu übertragen , als nicht
mit den Rechten des 8 35 der ersten Teilnovelle zum allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuche ausgestattete Vormundschaftsräte bestehen.

8 2 . Die mit der Aufsicht über die Pflege und Erziehung von
Ziehkindern und unehelichen Kindern betrauten Personen sind den
Pflegeparteien oder Eltern und deren Hausgenossen gegenüber-
berechtigt , die Wohnung der Pflegepartei oder Eltern und die zum
Aufenthalte des Kindes bestimmten Räume sowie dieses selbst zu
besichtigen und zu verlangen , daß ihnen über die Verhältnisse des
Kindes , über dessen Unterbringung , Ernährung , Pflege und Erziehung
wahrheitsgemäß Auskunft erteilt sowie daß das Kind ihnen oder
einem von ihnen zu bezeichnenden Arzt , allenfalls auf dessen Ver¬
langen , regelmäßig vorgeführt werde . Die Vormundschaftsgerichte
und die sonst zuständigen Behörden haben den Aufsichtspersonen
erforderlichenfalls den zur Durchsetzung dieser Befugnisse nötigen
Beistand zu leisten.

8 3 . Wer ein Ziehkind ohne die vorgeschriebene Bewilligung
in Pflege nimmt ; wer es nach Verweigerung , Widerruf oder nach
Erlöschen der Bewilligung , in letztem Falle ohne um ihre neuerliche
Erteilung anzusuchen , in Pflege behält ; wer die ihm nach 8 2,
Absatz 1 dieses Gesetzes auferlegten Pflichten verletzt ; wer die ihm
vorgeschriebenen Anzeigen unterläßt oder bei diesen Anzeigen oder bei
den Auskünften an die Aufsichtspersonen wissentlich unrichtige Angaben
macht , wird , sofern darin nicht eine nach dem Strafgesetze zu ahndende
Straftat gelegen ist, wegen Uebertretung durch die politischen Behörden
mit Geldstrafen bis zu 1000 X oder mit Arrest bis zu einem Monat
bestraft . Die Verbindung der Geldstrafe mit der Arreststrafe ist
zulässig.

8 4 . Die Gemeinde des Ortes , in dem ein nach dem 8 1
geschaffenes Organ der Ziehkinderaufsicht seinen Sitz hat , hat diesem
im Bedarfsfälle die nötigen Amtsräume unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen und für deren Instandhaltung Sorge zu tragen . Die
übrigen Kosten , die mit der Aufsichtsführung über Zieh - und uneheliche
Kinder verbunden sind, trägt der Staat , soweit sie die dem
bezeichnet« : Organ bisher obliegende oder von ihm tatsächlich geübte
Beaufsichtigung übersteigen.

8 5 . Alle Gesuche, Protokolle , Pflegebüchcr und Zeugnisse , die
zur Durchführung dieses Gesetzes nötig sind, genießen die Befreiung
von den Stempel - und unmittelbaren Gebühren.

8 6 . Dieses Gesetz tritt mit den: Tage der Kundmachung
in Kraft.

8 7 . Mit dem Vollzüge des Gesetzes wird der Staatssekretär
für soziale Fürsorge im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
sekretären betraut.
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4

Errichtung von Jugendgerichten.
Gesetz vom 25 . Jänner 1919.

8 1. Bis zur Erlassung gesetzlicher Bestimmungen über die
Jugendfürsorge und das Jugendstrafrecht ist der Staats -Sekretär für
Justiz ermächtigt , durch Vollzugsanweisung Jugendgerichte zu errichten
oder die Bestellung von Jugendrichtern anzuordnen und über deren
Wirkungskreis und Verfahren nach folgenden Grundsätzen besondere
Bestimmungen Zu treffen:

Die Pflegschaftsgerichtsbarkeit über Minderjährige oder bestimmte
Gruppen von Minderjährigen kann ganz oder zum Teile mit der
Strafgerichtsbarkeit in Jugendsachcn vereinigt werden . Jugendsachen
sind alle llcbertretungssachen unmündiger und jugendlicher (vierzehn-
bis achtzehnjähriger ) Personen und die Uebertretiingen nach den
88 377 , 378 , 414 bis 418 , 420 St .-G ., 8 2, Z . 2 und 8 5, Z . 5
des Gesetzes vom 24 . Mai 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 89 und — wenn
durch die strafbare Handlung eine unmündige oder jugendliche Person
verletzt oder gefährdet worden ist — die Uebertretnngen nach den
88 360 , 376 , 501 , 504 bis 506 und 512 bis 516 St .-G.

Den Jugendgerichten und den Gerichten , bei denen ein Jugend¬
richter bestellt ist, kann auch die Pflegschaft über solche Minderjährige
übertragen wcrd n, die nach den allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften
einem anderen Pflegschaftsgericht unterstehen.

8 2 . Alle Gerichte können sich, soweit es sich um unmündige
oder jugendliche Personen handelt , bei ihren pflegschaftsbehördlichen
und strafgcrichtlichcn Geschäften der Mithilfe von Personen , Körper¬
schaften oder Gesellschaften bedienen , die in der Jugendfürsorge tätig
sind und sich dem Gerichte zur Verfügung stellen (Jugendgerichts-
Hilfe). Die Mithilfe kann insbesondere in der Erhebung der persön¬
lichen^ Verhältnisse des Minderjährigen , in der Aufsicht über ihn , in
der Fürsorge für seine Person und in dem Beistände bestehen, dessen
er im gerichtlichen Verfahren bedarf.

8 3 - Für das Verfahren in den den Jugendgerichten und Jugend¬
richtern übertragenen Strafsachen gelten außerdem folgende besondere
Vorschriften:

Einem unmündigen oder jugendlichen Beschuldigten , für dessen
Verteidigung nicht anderweitig gesorgt ist, ist für die Verhandlung
ein Verteidiger von amtswcgen zu bestellen, wenn der gesetzliche Ver¬
treter an der strafbaren Handlung beteiligt ist oder wenn es wegen
der geringeren geistigen Entwicklung des Beschuldigten oder aus
anderen wichtigen Gründen notwendig oder zweckmäßig ist. Zur Ver¬
teidigung vor einem Bezirksgerichte können in solchen Fällen , wenn
die Bestellung eines in der Verteidigerliste eingetragenen Verteidigers
oder eines bei Gericht angestellten , znm Richteramte befähigten Be¬
amten nicht tunlich ist, auch andere geeignete Personen berufen werden,
die zur Uebernahme der Verteidigung bereit sind.

Der Richter oder Vorsitzende kann den unmündigen oder jugend¬
lichen Beschuldigten während einzelner Erörterungen , von denen ein
nachteiliger Einfluß auf ihn zu befürchten ist, aus dem Sitzungssaal
abtreten lassen . Haben sich während seiner Abwesenheit neue Ver¬
dachtsgründe wider ihn ergeben , so ist er darüber nach seinem Wieder¬
erscheinen zu vernehmen . Die übrigen in seiner Abwesenheit gepflogenen
Erörterungen sind ihm nur mitzuteilen , wenn es zur Wahrung seiner
Interessen erforderlich ist.

Die Oeffentlichkeit der Hauptverhandlung und der Bernfsver-
handlnng ist von amtswegen oder ans Antrag auch ausznschließen,
wenn cs im Interesse des unmündigen oder jugendlichen Beschuldigten
oder im Interesse der durch die strafbare Handlung verletzten oder
gefährdeten unmündigen oder jugendlichen Person notwendig ist. Die
Verkündung des Urteiles hat in der Regel öffentlich zu geschehen.
Die Oeffentlichkeit ist jedoch ausznschließen , wenn es im Interesse
einer der im vorstehenden Absgche genannten Personen notwendig ist.
Gegen den Beschluß ist kein Rechtsmittel zulässig . Die öffentliche
Verlautbarung des Inhaltes des Urteiles ist untersagt , wenn es nicht
öffentlich verkündet worden ist. Die Verletzung dieses Verbotes ist als
gesetzwidrige Verlautbarung zu bestrafen (W 309 , 310 , Absatz 2,
St .-G .). Außer den im H 230 St .-P .-O . genannten Personen können
auch die Eltern , Pflegeeltern und der Vormund eines minderjährigen

und der Lehrer , Seelsorger und Arbeitgeber eines unmündigen oder
jugendlichen Beschuldigten der geheimen Sitzung und der nichtöffent¬
lichen Urteilsverkündung beiwohnen . Das Gericht kann auch Personen
den Zutritt gestatten die ein tätiges Interesse an der Jugendfürsorge
nehmen , insbesondere Vertretern von Anstalten und Vereinen , die für
die Unterbringung hilfsbedürftiger Jugendlicher sorgen.

Gegen Unmündige und Jugendliche ist die Untersuchungshaft nur
zu verhängen , wenn ihr Zweck nicht durch andere Maßregeln erreicht
werden kann . Bei Vollziehung der Untersuchnngs - und der Strafhaft
an solchen Personen ist dafür zu sorgen , daß sie vor schädlichen Ein¬
flüssen bewahrt bleiben . Sie sind während der Haft zu beschäftigen
und zu unterrichten.

Das Gericht kann die Vollstreckung der Strafe unter den durch
Vollzugsanweisung zu bestimmenden Voraussetzungen aufschieben, wenn
es für den Fall der Bewährung des unmündigen jugendlichen Ver¬
urteilten während einer bestimmten Probezeit einen Gnaden -Antrag
auf Nachsicht oder Milderung der Strafe in Aussicht nimmt . Die
Untersuchungshaft und Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten können
an Unmündigen und Jugendlichen in nicht staatlichen Anstalten voll¬
zogen werden , die durch Vollzugsanweisnng als hiefür geeignet be¬
zeichnet worden sind .'

Z 4 . Allen oder einzelnen Jugendgerichten und Jugendrichtern
kann durch besondere Verfügung des Staats -Sekretärs für Justiz das
vereinfachte Verfahren in Verbrechens - und Vergehenssachen jugend¬
licher Personen übertragen werden . Das Verfahren richtet sich nach
den allgemeinen Bestimmungen mit der Abweichung , daß der Einzel-
richter vor der Hauptverhandlung Vorerhebungen pflegen kann und
daß die in Z . 2 bis 5 des ersten Absatzes und im zweiten Absätze
des 8 3 gegebenen Vorschriften auch für das vereinfachte Verfahren
zu gelten haben.

8 5 Die näheren Bestimmungen werden durch Vollzugsanweisnng
getroffen.

A 6 . Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung
in Kraft.

5
Errichtung einer Dentschösterreichischen Lebens¬

rnittel einfnhrstell e.
Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volksernährung im
Einvernehmen mit dem Staatsamte für Kriegs - und Ueber-
gangswirtschaft und dem Staatsamte der Finanzen vom

23 . Jänner 1919.

8 1. Zur Vermittlung und Abwicklung der Einfuhr von Lebens¬
mitteln aus dem Auslande sowie zur Durchführung aller mit der Er¬
füllung dieser Aufgaben verbundenen Geschäfte wird — soweit diese
nicht fachlichen Organisationen durch Verfügung des Staats -Sekretärs
für Volksernährung übertragen werden — die „ Deutschösterreichische
Lebensmittcleinfuhrstcllc " mit dem Sitze in Wien errichtet . Diese
Stelle ist eine juristische Person und ist unter der Firma „Deutsch¬
österreichische Lebensmitteleinfuhrstelle " als Kaufmann beim Handels¬
gericht in Wien zu protokollieren . Sie untersteht den Weisungen des
Staats -Sekretärs für Bolksernährnng.

8 2 . Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung und die
Aufgaben der „Deukschösterreichischen Lebensmitteleinfuhrstelle " trifft
der Staats -Sekretär für Bolksernährnng durch ein im Einvernehmen
mit dem Staats -Sekretär für Kriegs - und Uebcrgangswirtschaft und
dem Staats -Sekretär der Finanzen zu erlassendes Statut . '

8 3 . Im Rahmen der Lebensmitteleinfuhrstelle wird für Vieh,
Fleisch , Fleischware und Schwcinefettware die amtliche UebernahmS-
stelle für Vieh und Fleisch in Wien mit der Durchführung jener
Aufgaben betraut , - welche der Staats -Sekretär für Bolksernährnng
durch ein im Einvernehmen mit dem Staats -Sekretär für Landwirt¬
schaft zu erlassendes Statut festsetzt.

8 4 . Die in den nachfolgenden Verordnungen festgestcllte Anzeige -,
Anmelde - oder Anbotspflicht an bestimmte Stellen findet fortan bei
der Einfuhr der in diesen Verordnungen genannten Artikel nach
Deutschösterreich gegenüber der „Deutschösterreichischen Lebensmittel¬
einfuhrstelle " Anwendung:
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Verordnung des Ministers des Innern vom 8 . Mai 1916,
R .-G .-Bl . Nr . 133 , betreffend die Einfuhr von Schweinefett und
Schweinespeck aus dem Zollauslande,

Verordnung des Amtes für Volksernährung vom 11 . Jänner
1917 , R .-B .-Bl . Nr . 15 , betreffend die Versorgung der Bevölkerung
mit Molkereiprodukten und mit Schweinefett,

Verordnung des Amtes für Volkscrnährung vom 26 . Februar
1917 , R .-G .-Bl . Nr . 70 , betreffend die Jnverkehrsetzung bestimmter
Lebensmittel in Oesterreich,

Verordnung des Amtes für Volkscrnährung vom 14 . Mai
1917 , R .-G .-Bl . Nr . 221 , betreffend die Jnverkehrsetzung von Ge¬
müse und Obst sowie von Gemüse - und Obstpräparaten , die nach Oester¬
reich eingebracht werden,

Verordnung des Amtes für Volksernährung vom 1. Februar
1918 , R .-G .-Bl . Nr . 42 , betreffend die Errichtung einer amtlichen
Uebernahmsstelle für Vieh und Fleisch in Wien , St . Marx,

Verordnung des Amtes für Volksernährung vom 6. Mai 19t8,
R .-G .-Bl . Nr . 166 , betreffend die Regelung des Verkehres mit
Schlachtpferden und Pferdefleisch,

Verordnung des Amtes für Volksernährung vom 25 . September
1918 , R .-G .-Bl . Nr . 344 , betreffend die Einfuhr von lebendem und
geschlachtetem Geflügel nach Oesterreich.

tz 5 . Alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen , welche die Be¬
schaffung von Lebensmitteln im Auslande gegen Kompensationen zum
Gegenstände haben , sind von der „Deutschösterreichischen Lebensmittel¬
einfuhrstelle " zwecks Mitwirkung dem Deutschösterreichischen Waren¬
verkehrsbureau anzumelden . Alle übrigen Geschäfte hat die „Deutsch-
österreichische Lebensmitteleinfuhrstelle " dem Deutschösterreichischen
Warenverkehrsbureau zur Kenntnis zu bringen.

§ 6 . Die Geschäftsführung der „Deutschösterreichischen Lebens¬
mitteleinfuhrstelle " hat nach kaufmännischen Grundsätzen zu erfolgen
und ist derart einzurichten , daß die Ausgaben in den einfließenden
Einnahmen ihre Deckung finden . Sollte sich ein Abgang ergeben , so
wird er vom Staate getragen.

Die „ Deutschösterreichische Lebensmitteleinfuhrstelle " kann zur
Durchführung ihrer Aufgaben staatliche Vorschüsse erhalten , die nach
den für den Wechseleskompte bei der Oesterreichisch -ungarischen Bank
geltenden Sätzen zu verzinsen sind. Die näheren Bestimmungen über
die Art der Anweisung und Abrechnung der Vorschüsse trifft das
Staatsamt der Finanzen.

Ein Wechsel - oder Bankkredit darf von der „Deutschösterreichi¬
schen Lebensmitteleinfuhrstelle " ohne vorherige Ermächtigung des
Staatsamtes der Finanzen nur dann in Anspruch genommen werden,
wenn das Erfordernis an Zinsen und Provision niedriger ist als der
Wechselzinsfuß der Oesterreichisch -ungarischen Bank . Allfälligen Zweig¬
stellen der „Deutschösterreichischen Lebensmitteleinfuhrstelle " steht das
Recht zur selbständigen Aufnahme solcher Kredite nicht zu.

8 Die Liquidierung der Firma „ Deutschösterreichische Lebens¬
mitteleinfuhrstelle " wird vom Staats -Sekretär für Volksernährung im
Einvernehmen mit dem Staats -Sekretär für Kriegs - und Uebergangs-
wirtschaft und dem Staats -Sekretär der Finanzen verfügt werden.
Ergibt die Liquidierung einen Ueberschuß , so ist dieser an die Staats¬
kassa abzuführen , im gegenteiligen Falle ist der Abgang vom Staate
zu decken.

8 8 . Diese Vollzugsanweisung tritt am 1. Februar 1919 in
Kraft.

» s , ,
S

Einführung des achtstündigen Arbeitstages in
fabriksrnästig betriebenen Gewerbe -Unternehmungen.

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Fürsorge vom
12 . Februar 1919.

Nach den Vorschriften des Gesetzes vom 19 . Dezember 1918
über die Einführung des achtstündigen Arbeitstages in fabriksmäßig
betriebenen Gewerbe -Unternehmungen werden im Sinne des 8 6
dieses Gesetzes nachstehende Ausnahmen gewährt:

1. In jenen fabriksmäßig betriebenen Gewerbe -Unternehmungen,
in denen die Arbeitsleistung der weiblichen und jugendlichen Arbeiter
mit jener der männlichen derart zusammenhängt , daß die Beobachtung
der Vorschriften des 8 2 des Gesetzes entweder eine entsprechende
Kürzung der Arbeitszeit der männlichen Arbeiter zur Folge hätte oder
die Verwendung der weiblichen und jugendlichen Arbeiter in Frage
stellen würde , finden die Bestimmungen des 8 2 des Gesetzes keine
Anwendung.

2 . Die Vorschriften des 8 1 des Gesetzes finden keine Anwendung
auf die Arbeitszeit der Torhüter , Portiere , Feuer - und Nachtwächter
und andere zur Beaufsichtigung der Gebäude und Betriebsanlagen
verwendeten Personen . Insoweit ihre Arbeitszeit acht Stunden inner¬
halb 24 Stunden übersteigt , ist diese Mehrleistung als Ueberstundcn-
arbeit im Sinne des 8 8 des Gesetzes zu vergüten.

3. Die Arbeitszeit der Kutscher , Fuhrwerker , Chauffeure , des
Personales der Industriebahnen und anderer bei der Lenkung und Be¬
dienung von Transportmitteln verwendeten Personen kann derart ge¬
regelt werden , daß sie innerhalb zweier Arbeitswochen 96 effektive
Arbeitsstunden nicht übersteigt . Eine Ueberschreitung dieser Arbeitszeit
durch 16 Ueberstunden innerhalb zweier Arbeitswochen ist ohne An-

! Meldung bei der Gewerbebehörde zulässig.
4 . In den ununterbrochenen Betrieben kann zur Herbeiführung

des Schichtwechsels der Arbeitszeit des gewerblichen Hilfsarbeiters
derart geregelt werden , daß sie innerhalb dreier Arbeitswochen
168 Stunden nicht übersteigt.

5 . In den kontinuierlichen Betriebs -Abteilungen der Zucker¬
industrie , der Malzfabrikation , der Sauerstoff - und Jndustriegas-
fabrikation , der Papier -, Zellulose -, Pappen - und Holzstofffabrikation , der
keramischen Industrie (Brenner ) darf die Arbeitszeit des gewerblichen
Hilfsarbeiters 12 Stunden innerhalb 24 Stunden betragen , soferne
nicht durch vertragsmäßige Vereinbarungen zwischen dem Unternehmer
und der Arbeiterschaft vorgesehen ist . Den kontinuierlichen Betriebs-
Abteilungen der chemischen Industrie wird diese Ausnahme bis zum
28 . Februar 1919 gewährt.

6 . In Glasfabriken darf die Arbeitszeit des gewerblichen Hilfs¬
arbeiters derart geregelt werden , daß sie 54 Stunden innerhalb einer
Arbeitswoche nicht übersteigt . Die Arbeitszeit der Schmelzer , Schmelzer¬
gehilfen und Einleger wird durch die Dauer des Schmelzprozesses
bestimmt.

7 . In den Sudhäusern der Bierbrauereien , der Spiritus - und
Preßhefefabriken kann auch dann , wenn der Betrieb kein ununter¬
brochener ist, die Arbeitszeit des gewerblichen Hilfsarbeiters derart
geregelt werden , daß sie 96 Stunden innerhalb zweier Arbeitswochen
nicht übersteigt.

8 . In den Fabriken zur Erzeugung von Kartonagen für phar¬
mazeutische Zwecke sind für den gewerblichen Hilfsarbeiter zehn Ueber¬
stunden in der Arbeitswoche zulässig.

Diese Vollzugsanweisung tritt am Tage ihrer Kundmachung in
Kraft.

V.

Uebernahme von elektrischen , sowie Gas - und
Wasserleitungsinstallationen behufs Ausführung
durch selbständige befugte Gewerbe -Unternehmer,

Verweigerung des Gewerbescheines.

Mit der Entscheidung vom 11 . Juli 1918 , Z . I s, 1046 , hat
die Statthalterei in Bestätigung des Bescheides des magistratischen
Bezirksamtes für den 1. Bezirk in Wien vom 14 . Juni 1918,
Z . 935 , die von H . 8 . am 11 . Jänner 1918 erstattete Anmeldung
deS Gewerbes „ gewerbsmäßige Uebernahme von elektrischen, Gas - und
Wasserleitungsinstallationen behufs Ausführung durch selbständige
befugte Gewerbe -Unternehmer " nicht zur Kenntnis genommen und der
Genannten den Beginn , beziehungsweise die Fortsetzung des Gewerbe¬
betriebes untersagt , weil die angemeldete Tätigkeit einen wesentlichen
Bestandteil des elektrotechnischen Gewerbes , beziehungsweise des Ge¬
werbes der Ausführung von Gasrohrleitungen , Beleuchtungseinrich-
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tungen und Waffereinleitungen bildet , deren Ausübung an eine Kon¬
zession und an den Nachweis einer besonderen Befähigung ge¬
bunden ist.

Das Handelsministerium gibt mit Erlaß vom 2 Oktober 1918,
Z . 2924 , dem hiegegen eingebrachten Rekurse der H . L. aus den
Gründen der angefochtenen unterinstanzlichen Entscheidungen keine
Folge . Nicht nur die gewerbsmäßig betriebene Herstellung von An¬
lagen zu Zwecken der Erzeugung und Leitung von Elektrizität , sondern
auch schon die Uebernahme von Bestellungen auf diese Arbeiten zum
Zwecke deren Ausführung durch hiezu befugte Gewerbetreibende fällt
in den Umfang des gemäß Ministerial -Verordnung vom 25 . März
1883 , R .-G .-Bl . Nr . 41 , beziehungsweise der Ministerial -Verordnung
vom 20 . Dezember 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 188 , für konzessioniert
erklärten und an einen Befähigungsnachweis gebundenen Gewerbes.
Auch fällt sowohl die Ausführung von Gasrohrleitungen , Beleuchtungs¬
einrichtungen und Wassereinleitungen , als auch die Uebernahme von
Bestellungen auf diese Arbeiten zum Zwecke deren Ausführung durch
hiezu befugte Gewerbetreibende in den Umfang des gemäß § 15,
Punkt 17 Gewerbe -Ordnung konzessionierten und gemäß ß 21,
Absatz 1 Gewerbe -Ordnung an einen Befähigungsnachweis gebundenen
Gewerbes.

Die zum Antritte dieser konzessionierten Gewerbe erforderlichen
Befähigungsnachweise sind nun seitens der Rekurrentiu weder erbracht,
noch auch nur als vorhanden behauptet worden

Die vorliegende Entscheidung fußt auf der Erwägung , daß der
vom Gesetzgeber verfolgte gewerbepolitische Zweck der Konzessionierung
dieser Gewerbe und der Festsetzung von Befähigungsnachweisen darin
besteht, die wirtschaftliche Selbständigkeit des Unternehmertums der
eigenen Produktiven Arbeit , wie es in dem Handwerkertum repräsentiert
ist, zu gewährleisten . Soll dieser Zweck erreicht werden , ist es not¬
wendig , daß eben jene Befugnisse , in deren Zusammenwirken sich die
Unternehmerfunktion des Handwerkers technisch und ökonomisch äußern,
vereinheitlich bleiben , weil eine Zerlegung derselben den Unternehmer¬
gewinn an andere als die das Handwerk charakterisierenden Hand¬
werksleistungen verschieben und die eigentliche Handwerkerarbeit zur
bloßen Lohnarbeit im Dienste eines eingeschobenen Zwischengewinners
gestalten würde.

In diesem Sinne kann es mit dem Geiste und den Anordnungen
des Gewerbegesetzes nicht vereinbar befunden werden , daß bei einem
an einen fachlichen Befähigungsnachweis gebundenen Gewerbe , der eine
selbständige Vermittltungsfaktor , der nicht die gesetzliche, durch die
Festsetzung eines fachlichen Befähigungsnachweises bedungene Quali¬
fikation besitzt, die kaufmännische Seite des Gewerbebetriebes mit der
Entgegennahme der Aufträge und der Preisbestimmung für die fach¬
liche Arbeitsleistung besorgt , also den Unternehmergewinn des Hand¬
werkers ganz oder überwiegend lukriert , während der andere Faktor,
der legitime Handwerker , nur als Arbeitssubjekt auf einen im Wesen
als Lohn zu qualifizierenden Verdienst gesetzt bleibt.

Hiezu kommt weiters , daß bereits die Uebernahme von elektrischen,
Gas - und Wasserleitungsinstallationen behufs Ausführung durch be¬
fugte Gewerbetreibende schon im öffentlichen Interesse gewisse gewerbe¬
technische Vorkenntnisse auf diesem Gebiete erfordert , über welche nur
ein in der Technik dieser Gewerbe ausgebildeter Fachmann verfügt.

Aus diesen Darlegungen ergibt sich, daß auch schon die Ueber¬
nahme von elektrischen, Gas - und Wasserleitungsinstallationen behufs
ihrer Ausführung durch befugte Gewerbetreibende als ein integrierender
Bestandteil der betreffenden konzessionierten , an einen Befähigungs¬
nachweis gebundenen Gewerbe behandelt werden muß . . Die Nichtzur-
kenntnisnahme der von H . L. erstatteten Gewerbeanmeldung ist somit
gesetzlich begründet.

Die im Ministerial -Rekurse behauptete seinerzeitige Ausfertigung
eines ähnlichen Gewerbescheines durch das magistratische Bezirksamt
für den 1. Bezirk in Wien an die Geschäftsvorgängerin R . M . kann
an der Rechtslage bei Beurteilung des vorliegenden Falles nichts
ändern , weil der eine andere Partei betreffende Fall rechtskräftig aus¬
getragen ist und von der Rekurrentin nicht als für sie rechtsbegrün¬
dendes Präjudikat herangezogen werden kann . (MZ .A. l 27220,
M .Abt . XVII 4207 .) j

8 .

Die Handhabung des 8 2 der Ministerial -Ber-
ordnung , betreffend Maßnahmen der Wohnungs-

fürforge , liegt im freien Ermessen der Behörde.
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 28 . Dezember

1918 , Z . 1Ü804 (Wohn .-A . Z . 917 ) .

Der Verwaltungsgerichtshof hat die am 17 . Oktober 1918
präsentierte Beschwerde  des Vereines „Herzstation " in Wien
gegen die Entscheidung der bestandenen k. k. Statthalterei in Wien
vom 9 . August >9t8 , betreffend die Bewilligung zur Benützung von
Wohnräumlichkeiten , nach Einsicht in die Administrativakten nach den

3, lit . s und 21 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl.
Nr . 36 ex 1876 ohne Fortsetzung des Verfahrens zu rück ge¬
wiesen,  weil die Beurteilung , ob im Sinne des 8 2 der Verordnung
vom 28 . März 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 114 , wichtige Gründe vor¬
handen sind, die dafür sprechen, Wohnräumlichkeiten ihrer bisherigen
Benützung für Wohnzwecke zu entziehen , ob ein Verwendungszweck im
öffentlichen Interesse liege und ob es möglich sei, dafür andere als
bisher bewohnte Räumlichkeiten zu beschaffen, dem durch keinerlei ge¬
setzliche Schranken eingeengten Ermessen der zur Entscheidung be¬
rufenen Behörde , in letzter Instanz der Politischen Landcsbehörde,
überlassen ist, weil demnach in derlei Fragen die Zuständigkeit des
Verwaltungsgerichtshofes kraft 8 3, lit / s des Gesetzes vom 22 . Ok¬
tober 1875 , G .-G .-Bl . Nr . 36 «x 1876 , im vollen Umfange aus¬
schlossen ist. >.

Ausgestaltung des Warenverkehrsbureaus.
Erlaß der n .-ö . Landesregierung (Landeswirtschaftsamt ) .

Die von dem auf dem Gebiete Oesterreichs entstandenen National¬
staaten gehandhabte Absperrung Deutschösterreichs von dem Bezüge
von Lebensmitteln und wichtigen Rohstoffen zwingt die deutschöster¬
reichische Regierung , auch ihrerseits mit Aus - und Durchfuhrverboten
vorzugehen , um einerseits die bei einem freien Handel notwendig ein¬
tretende Entgüterung des Inlandes zu verhindern und anderseits
die von den Nationalstaaten benötigten Jndustrieproduktc für Kompen
sationszwccke verfügbar zu machen.

Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Zusammenfassung des ge¬
samten Kompensationsverkehres an einer Stelle unerläßlich , ein Zweck,
der durch die Ausgestaltung des Warenverkehrsbureaus verwirklicht
werden soll. Durch die auf diese Weise erzielte Uebersicht über die
vorhandenen , zu Kompensationszwecken geeigneten Güter , über die
Leistungsfähigkeit der inländischen Produktion einerseits und die durch
kaufmännische Organe festgestelllen Absatzmöglichkeiten unserer In¬
dustrie -Erzeugnisse im nunmehrigen Auslande anderseits wird nicht nur
durch die Handhabung der Ein -, Aus - und Durchfuhrverbote bedeutend
erleichtert werden , sondern auch durch die vorgesehene kaufmännische
Beratung der staatlichen Unterhändler bei den Kompensationsver¬
handlungen selbst ein gewisser Ausgleich in den Preisen oder Quanti-
täten der Austauschgüter zu erzielen sein.

Der Hauptzweck , der durch die Heranziehung des Warenverkehrs¬
bureaus zum Kompensationsverkehre mit dem Auslande verfolgt wird,
ist der, durch die freiwillige Zusammenarbeit von Industrie , Gewerbe
und Handel im Verein mit den zur Aufbringung von Lebensmitteln
bestimmten Organisationen eine raschere und gleichmäßigere Ver¬
sorgung Deutschösterreichs mit Lebensmitteln und den wichtigsten Roh¬
stoffen (Kohle rr .) im Wege von Verhandlungen mit den Nachbar¬
staaten herbeizuführen , so lange eben der Austauschverkehr durch die
Haltung dieser Nachbarstaaten unbedingt geboten erscheint . Es handelt
sich also keineswegs um eine zentrale Bewirtschaftung aller industriellen
oder gewerblichen Erzeugnisse , um eine Beschränkung des reellen
Handels oder die Schaffung neuer Zwangsmaßnahmen , sondern
lediglich darum , die für Kompensationszwecke geeigneten Produkte
durch eine Hand unter staatlicher Kontrolle zweckmäßig verwerten zu
lassen.
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Aus diesem Grunde muß das Staatsamt für Kriegs - und Ueber-
gangswirtschast den größten Wert , darauf legen , daß von nun an
alle separaten Kompensationsgeschäfte , sei es, daß sie von amtlichen
Stellen , öffentlichen Korporationen , Gemeinden , sei es, daß sie von
einzelnen Industrie -Unternehmungen oder Privaten eingeleitet werden,
unterbleiben , da sonst an eine im gesamtstaatlichen Interesse gelegene
Verwertung unserer Erzeugnisse im Auslande und auf der anderen
Seite an eine gleichmäßige Verteilung der im Kompensationswege
heremgebrachten Lebensmittel nicht zu denken ist. Es werden daher
auch in Zukunft die erforderlichen Ausfuhrbewilligungen unter allen
Umständen verweigert und die aus derartigen Geschäften , wie die Er¬
fahrung zeigt , gewöhnlich sich ergebenden Abgänge keinesfalls mehr
vom Staatsamte der Finanzen übernommen werden können.

I«.
Landesznschläge für das Jahr ISIS.

Die n .-ö. Landesversammlung hat den n .-ö. Landesrat ermächtigt,
n der Zeit vom i . Jänner bis 30 . Juni >919 zu den direkten
Steuern Landeszuschläge in nachstehender Höhe einzuheben:

s.) Grundsteuer : 30 ll von jeder Steuerkrone ; '
b) Hauszinssteucr : 28 ll von jeder Steucrkrone;
e) Hausklassensteuer : 30 ll von jeder Steuerkrone;
6 ) fünfprozentige Steuer von dem Ertrage jener hauszinssteuer¬

freien Häuser , welche die Zinsstcuerfreiheit auf Grund der kaiser¬
lichen Verordnung vom 4 . Mai 1859 und auf Grund des
Gesetzes vom 5 . April >893 , R .-G .-Bl . Nr . 54 und L.-G .-Bl.
Nr . 16 der kaiserlichen Verordnung vom 21 . August 1899,
R .-G .- Bl . Nr . 167 , und des Landesgcsetzes vom 5 . Oktober 1899,
L.-G .- und V .- Bl . Nr . .67 genießen , und bezüglich welcher
daher eine ideale Hauszinssteuer nicht vorgeschrieben wird : 33 ll
von jeder Steuerkrone;

«-) Erwerbsteuer der zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten
Unternehmungen : 43 ll von jeder Steuerkrone;

k) allgemeine Erwcrbsteuer , und zwar:
bei den Erwerbsteuerpflichtigen der 1. Klasse : 43 ll,
bei den Erwerbsteuerpflichtigen der 2 . Klasse : 36 d,
bei den Erwerbsteuerpflichtigcn der 3 . und 4 . Klasse (ein¬

schließlich Hausier - und Wandergewerbe ) : 23 b von jeder Steuer¬
krone ;

x) Rentensteuer auf Grund von Bekenntnissen : 36 ll von jeder
Steuerkrone;

ll) Besoldungssteuer von höheren Bezügen der Privatbediensteten:
31 ll von jeder Steuerkrone;
Die Landesschulumlage für das Jahr 1919 beträgt 2I V- Prozent.

LI

Krankenkassen und Verbände , Aufsichts -Kommissäre.
Das Ministerium für soziale Fürsorge hat mit dem Erlasse vom

31 . Oktober 1918 , Z . 27716 nachstehendes der n . - ö. Landesregierung
eröffnet:

Die Bestellung von Aufsichts -Kommissären verfolgt den Zweck, die
Staatsausfichl aus einer mehr oder weniger formalen in eine effektive derart
auszugestalten , daß sie, g stützt aus eindringliche Kenntnis der Gebarung . Ein¬
richtung und Bedürfnisse der beaussichtigten Krankenkassen imstande sei. diesen
Instituten auch ratend und helfend zur Seite zu stehen . Dieses Ziel baden die
Aussichls -Krinmiffäre noch den rhnen erteilten Inst rüixoiien stets im Auge zu
behalten . Dadurch sollen sie auch befähigt werden , den Aufsichtsbehörden der
unteren Instanzen nicht nur als „Vertreter " im « innc des H 19 , K.-V .-G .,
sondern auch als Fachorgane Dienste zu leisten um als solche insbesondere
über die Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit der von diesen Behörden etwa
beabsichtigten Aussichtsmaßnahmen über Verlangen ein auf Sach - und Fach-
kenntnis gestütztes Votum abzugeben . Auf eine dementiprechende Mitwirkung
der Aufsichts - Kommiffä e, sowie auf ein einvernehmliches Vorgehen der Auf¬
sichtsbehörde mit diesen über die Intentionen des Miniüeiiums für soziale
Fürsorge stets unterrichteten Fachorganen ist im Interesse der Einh itlichleit
und Eindringlichkeit der Staalsaussicht größter Wert zu legen.

IS.

Landes Irrenanstalten . — Festsetzung der Berpflegs-
gebühren.

Der n .-ö. Landesrat hat die Verpflegsgebühren letzter (allgemeiner ) Klaffe
in den Landes -Jrrenanstalten , sowie in den Landes -Heil - nnd . Pflegeanstalten
für Geistes - und Nervenkranke und die Verpflegsgebühren I . und 2 . (allgemeiner)
Klaffe in den Landcs -Pflege - und Beschäftigungsanstalten für schwachsinnige
Kinder ab 1 . Jänner 1919 bis auf weiteres in folgender Höhe festgesetzt:

Niederösterreichische Landes -Heil - und Pflegeanstallen für Geistes - und
Nervenkranke „ Am Steinhof " in Wien , 4 . (allgemeine ) Klaffe 6 L.

Riede , öste, reichische Landes -Jrrenanstalt in Klosterneuburg und in Guggmg,
Niederösterreichische Landes -Heil - und Pflegeanstalt in Mauer -Oehling und
Landes -Pflegeanstalt für Geisteskranke m Mbs an der Donau 3 . (allgemeine)
Klasse 5 11.

Niederösterreichische Landes - Pflege - und Beschäftigungsanstalten für
schwachsinnige Kinder zu Gugging und in Oberhollabrunn 1. Klaffe 4 X,
2 . (allgemeine ) Klasse 3 L ; durchwegs per Kopf und Tag.

Die Verpflegsgebühren der allgemeinen Klaff n der Landesanstalten
haben auch für die in diesen untergebrachten Geistessiechen Geltung . (M .Abt.

I».
Rath 'sches Krankenhaus Baden . — Erhöhung der

Verpflegstaxe.
Laut Kundmachung der n .-ö. Landesregierung vom 6. Februar 1919

Z . V1159/10 , bat der n .-ö. Landesrat im Einvernehmen mit der n .-ö Landes¬
regierung die Verpflegstaxe für die dritte (allgemeine ) Berpflegsklaffe des
Ralh ' schen allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Baden für die Dauer
eines Jahres vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung angefangen,
per Kopf und Tag mit 5 L 20 ü festgesetzt.

14 .

Krankenhaus Waidhosen a. d. Ubbs . — Erhöhung
der Verpflegstaxe » .

Laut Kundmachung der n .-ö. Landesregierung vom 8 . Februar 1919,
Z . VI 158/9 , hat der n .-ö. Landesrat im Einvernehmen mit der n .-ö. Landes¬
regierung die Bervflegstaxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Waldhosen a . d. Dvvs und zwar für eje erste Berpflegsklaffe mit 15 L . für
die zweite Verpflegsktass mit 10 X und für die drille (allremeine ) Verpflegs-
klaffe mit 4 X 30 d per Kopf und Tag , letztere auf die Dauer eines Jahres
vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung angcfanqen , festgesetzt.
(M .Abt . X 599 .)

15

KrankenhansWaidhosen an der Thaya . — Erhöhung
der Verpflegstaxe.

Laut Kundmachung der n .-ö. Landesregierung vom 2 . Jänner 1919,
Z . VI 388/7/18 , hat der n .-ö. Landrsrat im Einvernehmen mit der n .-ö. Landes¬
regierung die Bei Pflegstaxen für da - allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Waidboien an der Thaya für die I . Berpflegsklaffe mit 20 X , für die 2 . Ver-
pfleasklasse Mit 10 X und svr die 3 . (allgemeine ) Berpflegsklaffe mit 4 X 20 Ir
per Kopf und Tag vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an«
gefangen , und zwar für die 3 . (oll emeine ) Berpflegsklaffe auf die Dauer
eines Jahres festgesetzt. (M .Ab X 54 .)

1«.
Krankenhaus Mödling . — Erhöhung der Berpflegs-

taxen.
Laut Kundmachung der n .-ö. Landes,egierung vom 2. Jänner 1919,

Z . VI -429/I3/I8 . hat der n .-ö Landesrat im Einvernehmen mit der n .-ö. Landes¬
regierung die Verpfle ^staxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Mödling , für die I . Berpflegsklaffe mit 20 X , für die 2. Berpflegsklaffe mit
10 X und für die 3 . (allgemeine ) Berpflegsklaffe mit 5 X per Kopf und Tag
vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung angefangen , und zwar für
die 3. (allgemeine ) Berpflegsklaffe auf die Dauer eines Jahres festgesetzt.
(M .Abt . X 53 .)
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17 .
Gift -Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirk amtes sür den 2 . Bezirk vom
23 . Jänner 1913 , M . B . A. 314/1.

DaS magistratishe Bezirksamt für den 2 . Bezirk als Gewerbebebörde
1. Instanz verleiht dem Drogisten Ottokar Matz die Konzession zum Berkaufe
von Giftstoffen und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten , insofern dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist,
sowie von künstlichen Mineralwässern mit dem Standorte in Wien , 2 . , Karme¬
literplatz l.

Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter der Z . 4898/11/l ( ein¬
getragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 4 . Bezirk vom
27 . Jänner 1919.

Das magistratische Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt dem Karl Birk
die Konzession für den Betrieb nach Z 15, P . 14 G .-O ., zum Verkaufe von
Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Prä¬
paraten , mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoserne
dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße
von künstlichen Mineralwässern im Standorte 4 . Bezirk , Favoritenstcaße 23:

Dieses Gewerbe ist im Gewerderegister unter Reg .-Z . 1894/k ein¬
getragen.

18 .
Zulassung der Friesel -Decke.

Erlaß des Wiener Magistrates vom 13 . Jänner 1919.
(M . Bau -Abt . XIV n, Z . 2000 .)

In Erledigung des Ansuchens deS Ing . A . Friesel , technisches Bureau,
6 . , Linke Wienzeile 64 , wird die Verwendung der Plattenbalkendecke „ Friesel-
Deckc ' bei Erbauung der Familicnwohnhäuser der Bau -Genoffenschaft sür
Eisenbahner , reg . Gen . m . b. H . in Wien , 21 ., Jedlersdorf , unter folgenden
Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Dem Baugesuchc ist eine statische Berechnung der Decke bei¬
zuschließen.

2 . Die Baupläne und Berechnungen sind von einem behördlichen
autorisierten Zivil - oder Bau -Ingenieur , behördlich autorisierten Zivil -Architekten
oder einem Baume,st r zu unterfertigen , welcher sowohl die Herstellung ' als
auch di- Aufbringung , beziehungsweise Verlegung der Balken zu leiten und zu
überwachen , und für die der Berechnung entsprechende Tragfähigkeit der Decke
auch nach deren Einfügung in den Bau die volle Haftung zu übernehmen hat.

3 . Auf die vorliegende Dcckenkonstrukiion hat di - mit Erlaß deS
k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten vom 16 . Juni 191 l , Z . 42/30 - IL
ex 1911 , genehmigte Vorschrift über die Herstellung von Tragwerken aus
Eisenbeton oder Stampfbeton sinngemäß Anwendung zu finden.

4 . Das Mischungsverhältnis des Betons darf nicht magerer sein als 1 : 3
und hat das Zumeffen der zur Betonbereitung verwendeten Baustoffe mittels
entsprechender Meßgefäße zu ersolgen.

5 . Die Herstellung der Balken darf nur auf oder in unmittelbarer Nähe
der Baustelle , aus welcher die Balken zur Verlegung kommen , ersolgen , so daß
jede Verführung derselben zu entfallen hat.

6 . Jeder Tragbalken hat wegen der Beanspruchung bei der Aufbringung
zur Verlegungsstelle eine obere Rundelsenemlage von mindestens 6 mm Durch¬
messer zu erhalten.

7. Auf den Balken muß in unve wischbarer Weise an auch nach dem
Versetzen noch sichtbaren Flächen das Dalum der Herstellung , die zulässige freie
Spannweite uv » Nutzlast angezeichnet werden.

8 . Es ist verläßlich dafür Sorge zu tragen , daß die Balken , insbesondere
bezüglich der Ausbildung der schwalbenschwanzsöiMigen Dübel möglichst kanten-
rem hergestcllt werben.

9 . Das Ausbringen der Balken von der Erzeugungs - zur Verlegungs¬
stelle darf nur in ihrer normalen Lage (oben , unien und wagrechl ) statlfinden.

10 . Es ist vom Bauführer um die bauämlliche Besichtigung und Ueber-
prüfung der Balken vor deren Versetzung anzusuchen und bleibt dem Sladt-
bauamle auch die Ueberprüfung der fertiggcstelllen Decke anläßlich der vor¬
zunehmenden Rohbaubesichtigung vorbehallen . Es bleibt dem Stadlbauamte
Wetters Vorbehalten , die einwandfreie Herstellung , den erreichten Härtegrad und
die Tragfähigkeit durch besondere Erprobungen festzustellen . und zwar durch:
s ) Belastungsproben , b) stichprobenweise Bruchproben und e) Festigkeitsproben
des Belons und des Eisens , welche von einer amtlichen Prüfungsanstalt vor¬
zunehmen sind . Die Kosten der Erprobung hat der Bauführer zu tragen . Fallen
die Erprobungen ungünstig aus , so sind die betreffenden Batten , beziehungs¬
weise wenn es das Stadtbauamt verlangt , alle bei dem Bau verwendeten
Betonbalken zu entfernen und durch lragsähige zu ersetzen.

11 . ES ist vom Bauführer Vorsorge zu treffen , daß die Decke bei dem
inneren Ausbau des Gebäudes nicht geschwächt oder beschädigt wird.

12 . Bei Wohngebäuden haben die Decken unter dem Fußbokenbelag eine
Ueberschütlung von mindestens 8 o » Höhe oder eine hinsichtlich Druckverteilung
und Schalldichtigkeit gleichwertige Schichte aus einem anderen feuerbeständigen
Materiale zu erhalten.

>3. Die Auflagerlänge der Balken darf nicht unter 15 cm betragen.
14 . Bei Ausführung einer ebenen Deckenuntersicht sind die zur sicheren

Aufhängung der Stukkatorung erforderlichen Drähte bei der Herstellung der
Balken mit einzubetonieren.

15 . Die Abänderung und Ergänzung , beziehungsweise Zurücknahme dieser
Bewilligung nach den Ergebnissen der praktischen Erfahrungen bicibt Vor¬
behalten.

u. Normativ beflimmunlM.
IS

Errichtung einer Stadtbuchhaltungs -Abteilung für
das städtische Jugendamt.

Der Bürgermeister hat mit Erlaß vom l 1. Jänner 1919 , P . Z . 443 , geneh¬
migt , daß von den bisher der Stadtbuchhaltungs -Aoteilung VI o (Armenkinder-
pflcge ) zugewiesenen AmlSgeschäslen die nachfolgend bezeichneten Geschäfte auj-
zuscheiden und der neu zu errichtenden StadtbuchhaltungS -Abteilung VI <1
,,Jugendfürsorge " (Abteilungsleiter Rech ungsrat Cyrill Kollroß ) zuzuweiscn
sind , und zwar Städtisches Jugendamt , Säuglingssürsorge und Mütterberatungs¬
stellen, Kindergärten , Tageserholungsstätten , Jugendspielplätze , Beiträge für
Zwecke der Jugendfürsorge , FUrsorgeheime in Obcrhollabrunn und Pottendorf,
Durchzugs -Kinderheim im 20 . Bezirke , Elisabeth -Kinderhospital in Bad Hall,
Maria Thercsia -Seehospiz in San Pelagio und Franz Josef -Kinderhospiz in
Sulzbach bei Ischl.

SO.
Abänderung der Dienstpragmatik für die lKemeinde-
veaniten und Diener der Stadt VZic« hinsichtlich des
Diensteides , der Angelobung und der Eid *Seriuueruug

der städtische « Beamten.
Erlaß des Magistrats - Direktors Karl Pawelka vom

3. Jänner 1919 , M . D . 6281 ex 1918:
Der Gemeinderat der Stadt Wien hat in der Sitzung am 30 . Dezember

1918 zur P . Z . 12818 den nachfolgenden Beschluß gefaßt:
1 . Die W 2l bis 26 der Dienstpragmalik für die Gemeindebeamten und

Diener der Stadt Wien haben zu lauten:

8 21.
Eidesstättiges Gelöbnis und Angelobung.

Der Angestellte hat bei dem Eintritte in den städtischen Dienst und be-
seiner Wiederanstellung ein Gelöbnis nach der vorgejchricbenen Formel an
EideSstatl abzulegen und mit seinem Handschlage zu bekräftigen . Dasselbe
Gelöbnis haben auch die Praktikanten nach der mit gutem Erfolge zurück-
gelegten Probepraxis zu leisten . Bei dem Eintritt in die Probepraxis haben-
diese die Bewahrung des Amtsgeheimnisses und die Erfüllung ihrer Dienst¬
pflichten mittels Handschlag anzugeloben.

' 8 22 .

G e l S b n i s e r i n n e r u n g.

Wird ein städtischer Beamter , welcher das Gelöbnis bereits abgelegt hat,
zu einer anderen Stelle in der Gemeindeverwaltung berufen oder auf eine
höhere Dienstesstelle befördert , so ist ihm kein neues eidesstättiges Gelöbnis
abzunehmen ; er ist vielmehr nur an dieses von ihm abgelegte Gelöbnis zu
erinnern und hiebei die Erfüllung der neu übernommenen Pflichten besonders
hervorzuheben.

8 23.

Abnahme des eid esst ätti g en Gelöbnisses , Entgegen
nähme der Angelobung und Vornahme der Gelöbnis-

c r i n n e r u n g.

Die Gelöbnisleistting und die Angelobung geschieht in die Hände des
Bürgermeisters ; ebenso hat die Gelöbniserinn rung durch den Bürgermeister
zu ersolgen.

Bei der Abnahme des eidesstättigen Gelöbnisses eines Beamten sowie
bei der Vornahme der Gelöbniserinnerung hat der Leiter des Magistrates
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der Vorstand deS betreffenden Personalbureaus und der Vorsteher des Amtes
oder der Anstalt , welchem der Beamte zugehört , anwesend zu fein.

Der Abnahme des eidesstiitligen Gelöbnisses von Buchhaltungsbeamlen
und der Gelöbniserinnerung an diese hat der Leiter der Sladtbuchhaltung
beizuwohnen.

§ 24.

Ablegung des eidesstiittigen Gelöbnisses.

Bei der Ablegung des eidesstiittigen Gelöbnisses ist dem Gelobenden die
vorgeschriebene Gelöbnisformel vorzulesep.

Nach Verlesung derselben hat der Bürgermeister das Gelöbnis in
folgenden Worten des Gelobenden entgegenzunehmen:

„Ich gelobe dies eidesstiittig und bekräftige dieses Gelöbnis mit meinem
Handschlages
^ Z 25.

Vorgang bei der Gelöbniserinnerung.

Bei der Gelöbniserinnerung hat der Bürgermeister den Beamten auf das
bereits geleistete Gelöbnis zu verweisen und ihn daran zu erinnern , daß er
schon mittels desselben die gewissenhafte und redliche Erfüllung aller mit der
neuen «der höheren Stelle verbundenen Pflichten eidesstiittig gelobt hat.

8 26.

Feststellung der erfolgten Gelöbnisleistung und -Er¬
innerung.

Die Gelöbnisformel ist nach Beisetzung des Tages der Ablegung des
Gelöbnisses von dem Gelobenden eigenhändig zu unterfertigen.

Ebenso ist bei der Gelöbniscrinnerung das darüber aufgenommene
Protokoll von dem Beförderten oder auf einen anderen Dicnstposten berufenen
Beamten zu unterschreiben.

Die Gelöbnisablegung , beziehungsweise die Gelöbniserinnerung ist nebst
dem Tage , an welchem sie erfolgte , auf dem Anstellungs - oder Beförderungs-
Dekrete ersichtlich zu machen.

Die im Z 24 der Dienstpragmatik für die Gemeindebeamten und -Diener
der Stadt Wien » Vorgesehene Gelöbnisformel hat zu lauten :

„Sie werden bei Ihrer Ehre und Treue eidesstiittig geloben , der deutsch-
österreichischen Republik treu und gehorsam zu sein , die von der dcutschöster-
reichischen Nationalversammlung beschlossenen Grundgesetze und übrigen Gesetze
sowie die auf Grund dieser erlassenen Vollzugsanweisungen des deutschöster¬
reichischen Staatsrates getreu und unverbrüchlich zu befolgen , die Interessen
der Gemeinde Wien nach allen Ihren Kräften zu fördern und jeden Nachteil
von ihr abzuwenden . Sie werden ferner geloben , alle Ihnen anvertrauten Amts-
geschäftet treu und gewissenhaft zu besorgen , sich in allem genau in dem für
die Mischen Beamten und deren Amtsverrichtungen bestehenden Vorschriften
zu benehmen , sich auf keine Weise durch Eigennutz oder aus Nebenabsichten
von der redlichen Erfüllung Ihrer Amtspflichten abwenden zu lassen , dem Ge¬
meinderate und den übrigen beschließenden Organen der, Gemeinde , sowie dem
Bürgermeister und Ihren sonstigen Vorgesetzten die schuldige Achtung und in
Dienstsachen Gehorsam zu leisten , das Amtsgeheimnis zu bewahren und über¬
haupt sich alles dasjenige sorgsältigst gegenwärtig zu halten , was den Pflichten
eine - eifrigen , redlichen und würdigen Beamten der Stadt Wien angemessen ist."

LI.
Uebertragung bei Agenden der Not - und Baracken¬

spitäler an das städtische Gesundheitsamt.
Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawelka  vom

10 . Jänner 1919 , M . D . 7636/18:
Der Herr Bürgermeister hat mit Entschließung vom 2. Jänner 1919,

P- 3 >27, die Agenden der städtischen Not- und Barackenspiläler dem städtischen
Gesundheitsamte zugewiesen und demnach versügt , daß in der Gcschäftsein-
teilung der Magistrats -Abteilung X der Absatz „städtische Notspitäler (Epidemie-
und Barackenspitäler ), alle Angelegenheiten mit Ausnahme der . . . . . . be¬
treffenden Geschäfte " zu entfallen hat und in der Geschäftseinteilung des
städtischen Gesundheitsamtes zwischen den Punkten 28 und 29 als Punkt 28 s
anzufügen ist, und daß ferner in der Geschäftseinteilung der Magistrats -Ab¬

teilung X in dem letzten Absätze „ Personal -Angelegenheiten " die Stelle Per¬
sonal der städtischen Notspitäler (städtische Epidemie - und Barackenspitäler ) mit
Ausnahme des technischen Personales " zu entfallen und im Punkte 45 der
Geschäftseinteilung des städtischen Gesundheitsamtes nach der Stelle „ Sanitäts¬
personen in den Sanitälsstationen " ejnzuschalten ist.

22 .

Zuweisung der Angelegenheiten der Schrebergärten
an das Landwirtschastsamt . Aenderung der Geschäfts-

rinteilung für den Magistrat.
Erlaß des Magistrats - Direktors Karl Pawelka vom

2. Jänner 1919 , M . D . 44/19:

Der Herr Bürgermeister hat mit der Entschließung vom 26 . November
1918 die Angelegenheiten d r Schrebergärten an das Landwirtschaftsamt der
Stadt Wien übertragen und gleichzeitig die nachfolgenden Aenderungen der
Geschäftseinteilung für den Magistrat verfügt

1. In der Geschäftseinteilung des Landwirtschaftsamtes ist unter
Punkt k beizufügen : „und Schrebergärten , und zwar in jenen Fällen , wo
der Schrebergarten als Wohnungsergänzung in Betracht kommt , im Einver¬
nehmen mit dem Wohnungsamte . "

2. In der Geschäftseinteilung des Wohnungsamtes entfällt der vorletzte
Absatz und es tritt an se ne Stelle folgende Beüimmung:

Angelegenheiten der Schrebergärten im Einvernehmen mit dem
städtischen Landwirtschaftsamte insoweit der Schrebergarten als Wohnungs¬
ergänzung in Betracht kommt . "

Diese Verfügung ist bereits in Kraft getreten.

2 »

Abänderung in der bisherigen Bezeichnung der
Amtsstclle : „ Städt . Gefangenhausleitung , H .,

Hahngasse Lv ".
Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawelka vom 4. Jänner

1919 acl M . D . 7407/18:

Der Herr Bürgermeister hat mit Entschließung vom II . Dezember 1918,
P. Z. 12252, genehmigt, daß die an die Stelle der ausgelassenen Magistrals-
Abteilung XX getretene Amtsstelle,  der auch die unmittelbare Verwaltung
des städtischen Polizcigefangenhauses und die Beaufsichtigung des Dienstes in
dieser Anstalt obliegt , in Hinkunft „ Städtische Gefangenhausleilunq , IX ., Hahn¬
gasse 10 " bezeichnet werde . '

^Hiedurch erscheint auch das h. ä . Normale Nr . 37 er 1917 zum Teile
abgeändert Der bisherige Titel „ Städt . Gesangenhaus -Jnspektor " für den je¬
weiligen Leiter  der bezeickneten Amtsstelle bleibt unberührt.

24 .

Behandlung der Ansuchen um Bewilligung der Ab¬
zeichnung der in der Plankammer erliegenden Haus-

Pläne.
Erlaß des Magistrats - Direktors Karl Pawelka vom

13 . Februar 1919 , M . D . 1005:
Der Herr Bürgermeister hat mit der Verfügung vom 11 . Februar 1919

P . Z . 2121 , im Hinblicke da auf , daß der Stadtbauamts -Direktion gemäß
P . 1, letzter Absatz des Präsidial -Erlasses vom 18 . Juli 1918 , P . Z 7428,
zur Behandlung geringfügiger Rechts -Angelegenheiten laufender Art rechts¬
kundige Beamte ständig zugeieilt si d, die Behandlung von Ansuchen um Ab¬
zeichnung eines in der Plankammer erliegenden Hausplanes der Stadtbau-
amls -Direktion übertragen . Diese hat jedoch Bewilligungen zur Abzeichnung
von Hausplänen an Parteien  nur auf Grund eines förmlichen Gesuckes
zu erteilen , mit welchem andere Personen als die betreffenden Hausinhabungen
die Zustimmung dieser  und ein entsprechendes rechtliches Inter¬
esse  an der Abzeichnung nachzuweisen haben.

Diese Verfügung ist sofort in Kraft getreten.

2S.
Beschleunigte Behandlung der Koutrahentenrech-

uungen.
Erlaß des Magistrats - Direktors Karl Pawelka vom

16. Jänner 1919 , M . D . 418:
Der Herr Bürgermeister hat am 14 . Jänner 1919 zur P . Z . 264 den

nachfolgenden Erlaß an mich gerichtet:
„Schon zur Zeit meines Amtsantrittes als Bürgermeister der Stadt

Wien habe ich mir dem Erlasse vom 25 . Jänner 1913 , P . Z . 1718 , alle
städtischen Organe angewiesen , der Behandlung der Kontrahentenrechnungen
alle jene Aufmerksamkeit zuzuwenden , die den berechtigten Anforderungen und
Interessen der Gewerbetreibenden entspricht.

Die gegenwärtigen , durch den Ausgang des Krieges verursachten Ver¬
hältnisse erheischen umso dringender , daß die städtischen Aemter die Konirahenten-
rechnungen mn aller Beschleunigung der Erledigung zuführen , als infolge des
Zerfalles des österreichilchen Staates gewaltig große Verdienstsummen für
Kriegslieferungen vorläufig nicht zur Auszahlung gelangen . Hiedurch erhöht
sich aber auch die Gefahr , daß zahlreiche gewerbliche und industrielle Unter¬
nehmungen ihren Betrieb einstellen müssen , wodurch sich die Zahl der Arbeits¬
losen in Wien , die ohnehin schon eine außerordentliche Höhe erreicht hat , noch
in bedeutendem Maße erhöhen würde.
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Ich ersuche daher Euer Hochwohlgeboren , die städtischen Aemter neuerlich
aus das nachdrücklichste anzuweisen , die Rechnungen der städtischen Kontrahenten
mit aller nur immer tunlichen Beschleunigung zu behandeln und dafür zu
sorgen , daß diese Rechnungen stets in der kürzesten Zeit zur Auszahlung ge¬
langen . "

Indem ich diesen Erlaß zur Kenntnis der städ ' ischen Aemter bringe,
mache ich es jedem einzelnen Angestellten,  der Kontrahenten¬
rechnungen zu behandeln hat , zur strengsten Pflicht , der raschesten
Erledigung dieser Rechnungen stets das vollsteAugenmerk  zuzuwenden.
Gleichzeitig weise ich auch die Herren Amtsleiter an , durch ununterbrochene
persönliche Einwirkung und entsprechende Maßnahmen
dafür zu sorgen , daß B e rz ö g er u n g en in der Behandlung dieser Rech¬
nungen in keinem Falle Vorkommen.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und im Laudesgesetz- und Ver¬
ordnungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre 1818/18 veröffentlichten Gesetze, Vollzngs-

anweisungeu und Verordnungen.
Staatsgeschblatt.

Nr . 1. Vollzugsanweisung des Staatsamtes des Innern vom
30 . Dezember , betreffend das deutschösterreichische Staats¬
bürgerrecht.

Nr . 2 . Vollzugsanweisung.des DeutschösterreichischenStaats¬
amtes für Landwirtschaft vom 22 . Dezember 19l8 , be¬
treffend die Einsetzung eines Fachbeirates im Staatsamte
für Landwirtschaft.

Nr . 3 Kundmachung des Deutschösterreichischen Staatsrates
vom 3. Jänner 1919 , betreffend die Ausschreibung der
Wahlen für die konstituierende Nationalversammlung.

Nr . 4 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
rates vom 3. Jänner 1919 über die das deutschösterreichische
Staatsgebiet bildenden Gerichtsbezirke , Gemeinden und
Ortschaften.

Nr . 5 . Erster Nachtrag vom 3. Jänner 1919 zu der Vollzugs¬
anweisung zum Gesetze vom 19 . Dezember 1918 , St .-G .-Bl.
Nr . 122 , gegen die Steuerflucht.

Nr . 6 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
, Uebergangswirtschaft vom 5. Dezember 1918 , betreffend

Beschränkungen im Warenverkehr « über die Grenzen Deutsch¬
österreichs.

Nr . 7 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Für¬
sorge im Einvernehmen mit dem Staatsämtern des Innern
und der Justiz vom 26 . Dezember 1918 wegen Verlänge¬
rung der Wirksamkeit und Abänderung der Ministerial-
Verordnung vom 28 . März 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 114 , be¬
treffend Maßnahmen der Wohnungsfürsorge.

Nr . 8 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
rates vom 3. Jänner 1919 über die Berichtigung von
Druckfehlern und sonstigen Unrichtigkeiten im Staatsgesetz¬
blatte sowie über die Herstellung nachträglicher Verviel¬
fältigungen bereits erschienener Stücke des Staatsgesetz¬
blattes.

Nr . 8 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen
vom 7. Jänner 1919 zur Durchführung des Gesetzes vom
19 . Dezember 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 137 , über das Militär-
strafverfahren (Militärstrafprozeßnovelle vom Jahre 1918 ).

Nr . 18 . Vollzugsanweisung des Staatsrates vom 3. Jänner
1919 zur Durchführung des Gesetzes vom 12 . Dezember
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1918 , St .-G .-Bl . Nr . 121 , betreffend die Einhebung
direkter Steuern.

Nr . 11 . Kundmachung des Deutschösterreichischen Staatsrates
vom 8. Jänner 1919 , betreffend die Festsetzung des
Wahltages für die konstituierende Nationalversammlung.

Nr . 12 . Vollzugsanweisung des DeutschösterreichischenStaats¬
rates vom 8. Jinner 1919 über die Abkürzung des Ver¬
fahrens bei Vornahme der Wahl für die konstituierende
Nationalversammlung.

Nr . 13 . Vollzugsanweisung des DeutschösterreichischenStaats¬
rates vom 8 Jänner 1919 über Vornahme der Wahl für
die konstituierende Nationalversammlung im 26 . Wahlkreise
„Deutsch -Südtirol " .

Nr . 14 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 5. Jänner 1919 , betreffend die
Regelung des Verkehres mit chemischen Produkten und
Hilfsstoffen.

Nr . IS . Gesetz vom9. Jänner 1919, betreffend die Ergänzung
des Gesetzes über die Wahlordnung für die konstituierende
Nationalversammlung.

Nr . 1« . Gesetz vom9. Jänner 1919, betreffend die Abänderung
der Wahlordnung für die konstituierende Nationalver¬
sammlung.

Nr . 17 . Gesetz vom 9. Jänner 1919, betreffend strafrechtliche
Bestimmungen zum Schutze der Wahl - und Versammlungs¬
freiheit.

Nr . 18 . Vollzugsanweisung vom 31. Dezember 1918, betreffend
die Verwendung von Stempelmarken zur Entrichtung von
Frachturkundengebühren.

Nr . 18 . Vollzugsanweisung vom 8. Jänner 1919, betreffend
die Errichtung eines Einigungsamtes in Bregenz.

Nr . 28 . Vollzugsanweisung vom 13 . Jänner 1919 über die
Beschränkung der Kündigung bestimmter Dienstverhältnisse.

Nr . 21 . Vollzugsanweisung vom 13. Jänner 1919 über die
Vornahme der Wahlen für die konstituierende National¬
versammlung.

Nr . 22 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
im Einvernehmen mit den Staatsämtern für Verkehrs¬
wesen und für Gewerbe , Industrie und Handel vom
3. Jänner 1919 , betreffend Gebührenerleichterungen für
Lebensmittelsendungen.

Nr . 23 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 12. Jänner 1919 , betreffend die Festsetzung
von Höchstpreisen für versteuerten raffinierten Spiritus.

Nr . 24 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung im Einvernehmen mit dein Staatsamte der
Finanzen vom 12 . Jänner 1919 , betreffend die Festsetzung
von Höchstpreisen für Brennspiritus (für mit dem allgemeinen
Denaturierungsmittel vergällten Spiritus ) .

Nr . 23 . Kundmachung des DeutschösterreichischenStaatsrates
vom 1b . Jänner 1919 , betreffend die Wahlberechtigung der
deutschen Reichsangehörigen für die konstituierende National¬
versammlung.

Nr . 26 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
ämtern vom 10 . Jänner 1919 , betreffend die Errichtung
einer landwirtschaftlichen Warenverkehrsstelle beim Deutsch-
österreichischen Staatsamte für Volksernährung.
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Nr . 27 . Vollzugsanweisung des Staatssekretärs für Justiz
vom 31 . Dezember 1918 über die Ernennung der fach¬
männischen Laienrichter aus dem Kreise der Bergbau¬
kundigen beim Kceisgericht in Mährisch 'Schönberg.

Nr . 28 . Bollzugsanweisuug des Deutschösterreichischen Staats¬
rates vom 10 . Jänner 1919 , betreffend das Verbot der
Ausfuhr und der Veräußerung von Gegenständen von
geschichtlicher, künstlerischer und kultureller Bedeutung.

Nr . 20 . Vollzugsanweisung des Slaatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 13 . Jänner 1919 , betreffend die
Liquidierung der Metallzentrale Aktiengesellschaft.

Nr. Av. Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
rates vom 20 . Jänner 1919 über die Form der bei den
Wahlen für die konstituierende Nationalversammlung zu
verwendenden Wahlkuverte und Stimmzettel.

Nr . 31 « Vollzugsanweisung des DeutschösterreichischenStaats¬
rates für Heerwesen vom 20 . Jänner 1919 wegen Außer¬
kraftsetzung der Verpflichtung von Betriebs - und Industrie¬
anlagen nach § 18 des Gesetzes vom 26 . Dezember 1912,
R .-G .-Bl . Nr . 236 , betreffend die Kriegsleistungen.

Nr . 32 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 21 . Jänner 1919 , betreffend die
Aufhebung der Höchstpreise für Blech - und Gußwaren.

Nr . 33 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 22 . Jänner 1919 , womit die
Transportscheinpflicht für einige Waren aufgehoben wird.

Nr . 34 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung im Einvernehmen mit dem Staatsamte für
Kriegs - und Uebergangswirtschaft und dem Staatsamte der
Finanzen vom 23 . Jänner 1919 , betreffend die Errichtung
einer „Deutschösterreichischen Lebensmittel -Einfuhrstelle ".

Nr . 35 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft im Einvernehmen mit dem Staals-
anue für Volksernährung und dem Staatsamte der
Finanzen vom 25 . Jänner 19i9 , betreffend die Errichtung
des Deutschösterreichischen Warenverkehrs -Bureaus in Wien.

Nr . 36 . Gesetz vom 23. Jänner 1919, betreffend die dringliche
Anforderung von Lebens - und Futtermitteln.

Nr . 37 . Gesetz vom 23. Jänner 1919 über die Aenderung
einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 23 . Mai 1873,
R .-G .-Bl . Nr . 121 , betreffend die Bildung der Geschwornen-
listen.

Nr . 38 . Gesetz vom 24. Jänner 1919, womit Bestimmungen
des Gesetzes vom 27 . November 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 218,
betreffend die Gewerbegerichte , abgeändert werden.

Nr . 30 . Gesetz vom 25. Jänner 1919 über die Gewährung
von einmaligen Anschaffungsbeiträgen an die aktiven und
Pensionierten Lehrpersonen der öffentlichen Volks - und
Bürgerschulen sowie an die Witwen und Waisen nach
solchen Lehrpersonen für das Jahr 1918.

Nr . 4V . Gesetz vom 25. Jänner 1919 über die Gewährung
von Teuerungszulagen für das erste Halbjahr 1919 an
die aktiven und pensionierten Lehrpersonen von Volks¬
und Bürgerschulen sowie an die Witwen und Waisen nach
solchen Lehrpersonen.

Nr . 41 . Gesetz vom 25. Jänner 1919, betreffend die
Errichtung eines Obersten Gerichtshofes.

Nr . 23 ! 19 . März 1910

Nr. 42 . Gesetz vom 25. Jänner 1919 über die Aufhebung
der Arbeitsbücher und über die ungerechtfertigte Lösung des
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeiter.

Nr 43 . Gesetz vom 25. Jänner 1919, betreffend das Jagd¬
recht auf Staatsgütern und vom Staate verwalteten Fonds¬
gütern.

Nr. 44 . Gesetz vom 25. Jänner 1919, betreffend die Ermäch¬
tigung zur Regelung der Sozialversicherung im zwischen¬
staatlichen Verkehr.

Nr. 45 . Gesetz vom 25. Jänner 1919, betreffend die Errichtung
eines deutschösterreichischen staatlichen Wohnungsfürsorge¬
fonds.

Nr. 46 . Gesetz vom 25. Jänner 1919 über die Errichtung
von Jugendgerichten.

Nr. 47 . Gesetz vom 25. Jänner 1919, betreffend die Abän¬
derung und Ergänzung des Gesetzes vom 18 . Dezember
1918 , St .-G -Bl . Nr . 115.

Nr. 48 . Gesetz vom 25 Jänner 1919 über die Errichtung
eines deutschösterreichischen Verfassungsgerichishofes.

Nr - 40 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Kriegs - und Uebergangswirtschaft vom 22 . Jänner
1919 , betreffend die Aufhebung der Inanspruchnahme der
Schaswollvorräte und der Konfektionsabsälle gegerbter
Schaf -, Lamm - und Ziegenfelle sowie der Höchstpreise und
der Verkehrsbeschränkungen für Schafwolle.

Nr. 50 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Kriegs - und Uebergangswirtschaft vom 22 . Jänner
1919 , betreffend die Aufhebung der Beschränkungen des
Verkehres mit Tierhaaren.

Nr . 5L. Vollzugsanweisung des Deutschösterreich-schen Staats-
anites für Kriegs - und Uebergangswirtschaft vom 22 . Jänner
1919 , betreffend die Aufhebung der Beschränkungen des
Verkehres mit Hadern.

Nr . 52 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Kriegs - und Uebergangswirtschaft vom 22 . Jänner
1919 , betreffend die Aufhebung der Verarbeitunosbeschcän-
kungen für Schafwolle , Kammzug , Kämmlinge , Wollabfälle,
Kunstwolle und Tiechaare , allein oder in Verbindung mit
anderen Spinnmaterialien.

Nr . 53 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Volksernährung vom 28 . Jänner 1919 , betreffend
die polizeiliche Sperrung von Gewerbebetrieben.

Nr . 54 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
rates vom 29 . Jänner 1919 über die Vornahme der Wahl
für die Konstituierende Nationalversammlung in einzelnen
Gemeinden des 24 . Wahlkreises „Kärnten " .

Nr . 55 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬
und Uebergangswirtschaft vom 23 . Jänner 1919 , betreffend
die Festsetzung von Höchstpreisen für Garne , welche ganz
oder zum Teil aus Hanfmaterial (Langhanf und Hanfwerg)
hergestellt sind , sowie für Bindfaden , Schnüre und Pack¬
stricke.

Nr . 56 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Heerwesen und des Staatsamtes hes ' Innern
vom 28 . Jänner 1919 über die Aufhebung der Verordnung
des Ministers für Landesverteidigung und des Ministers
des Innern vom 25 . Juli 1914 , R .-G .-Bl . Nr . 166.



31Amtsblatt der Stadt Wien. —

Nr . 57 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
rates vom 29 . Jänner 1919 , betreffend die Errichtung einer
deutschösterreichischen General -Direktion für Post -, Tele¬
graphen - und Fernsprechwesen.

Nr . 58 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen
im Einvernehmen mit dem Staatsamte für Justiz vom
29 . Jänner 1910 , betreffend die Exekutions - und Abzugs¬
freiheit der Abfertigungen von Militär - und Marinegagisten
(Gagistenanwärtern ).

Nr . 59 . Kundmachung des Staatskanzlers im Einvernehmen
mit dem Staats -Sekretär des Innern vom 30 . Jänner 1919,
betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im Staals-
gesetzblatte.

Nr . 66 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz im
Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom
29 . Jänner 1919 über die Gewährung richterlicher Stundung
an Militärlieferanten.

Nr . 6L« Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Volksgesundheit vom 29 . Jänner 1919 , betreffend
die Abänderung der siebenten Ausgabe der Arzneitaxe zu
der österreichischen Pharmakopöe Ed . VIII.

Nr . 62 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Volksgesundheit vom 29 . Jänner 1919 , betreffend
die achte Abänderung ' der zweiten Ausgabe der Arzneitaxe
zu der österreichischen Pharmakopöe Ed . VIII für begünstigte
Parteien (Krankenkassentaxe ) .

Nr . 63 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichifchen Staats¬
amtes für Heerwesen vom 29 . Jänner 1919 , betreffend die
Abänderung der Vollzugsanweisung vom 16 . Dezember 1918
St .-G .-Bl . Nr . 125.

Nr . 64 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz im
Einvernehmen mit den Staatsämtern für Unterricht und
für Gewerbe , Industrie und Handel vom 30 . Jänner 1919
über eine Verlängerung der Frist des § 20 Urheberrcchts-
gesetz.

Nr . 65 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 29 . Jänner 1919 , betreffend die
Regelung des Verkehres mit Erdöl -Erzeugnissen , Kerzen
und Benzol.

Nr . 66 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 31 . Jänner 1919 , betreffend die Erhöhung des Zoll¬
aufschlages.

Nr . 67 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 2 . Februar 1919 , betreffend den
Tätigkeitsbeginn der Deutschösterreichifchen Hauptstelle für
Volksbekleidung.

Nr . 68 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 25 . Jänner 1919 , betreffend den
Verkehr in Häuten , Fellen und Leder.

Nr . 66 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 25 . Jänner 1919 , betreffend
Preis - und Erzeugungsvorschriften für Häute und Felle,
Leder - und Maschinenriemen.

Nr . 76 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 25 . Jänner 1919 , betreffend die
Vorräte und Ueberschüsse der Lederwirtschaftszentralen.

Nr . 23 , 19. März 1919.

Nr . 71 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 28 . Jänner 1919 , betreffend die
Errichtung eines Fach -Ausschusses für den Handel mir
Häuten und Fellen.

Nr . 72 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
rates vom 3. Februar 1919 über die Ausübung des
Wahlrechtes durch die Angehörigen der im Abwehrdienste
stehenden Formationen der Kärntner Volkswehr.

Nr . 73 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
rates vom 3. Februar 1919 über die Ausübung des
Wahlrechtes durch die Angehörigen der im Abwehrdienste
stehenden Formationen der Volkswehr in Steiermark.

Nr . 74 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Justiz im Einvernehmen mit dem Staatsamte
der Finanzen vom 31 . Jänner 1919 über die Gebühren
der Angestellten der Gerichte und staatsanwaltschaftlichen
Behörden im Gemeindegebiete von Wien für Amts¬
handlungen außerhalb des Amtsgebäudes.

Nr . 75 . Bollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Volksernährung vom 3. Februar 1919 , mit
welcher die Höchstpreise für Marmelade außer Kraft gesetzt
werden.

Nr . 76 . Gesetz vom 4. Februar 1919 über den Schutz von
Ziehkindern und unehelichen Kindern.

Nr . 77 . Gesetz vom 4. Februar 1919, mit welchem einige
Bestimmungen des Gesetzes vom 19 . Dezember .1918,
St .-G .-Bl . Nr . 122 , gegen die Steuerflucht abgeändert und
ergänzt werden.

Nr . 78 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes des Innern vom 7. Februar 1919 über die Aus¬
übung des Wahlrechtes durch Angehörige der im Abwehr¬
dienste stehenden Formationen der Volkswehr in einigen
Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 76 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes des Innern vom 7. Februar 1919 über die Aus¬
übung des Wahlrechtes durchs Angehörige der Gendarmerie.

Nr . 86 . Gesetz vom 4. Februar 1919 über die Berechnung
der Haftzeit während .der Dauer der verschlechterten Er¬
nährungsverhältnisse.

Nr - 81 . Gesetz vom 4. Februar 1919 über die Verwendbarkeit
der Stücke der ersten deutschösterreichischen Staatsanleihe
zur Entrichtung der einzuführenden einmaligen Vermögens¬
steuer.

Nr , 82 . Gesetz vom 4. Februar 1919, betreffend die Ent¬
eignung zu Wohnzwecken.

Nr . ^3 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 4 . Februar 1919 , betreffend die
Regelung des Verbrauches von Zeitungspapier.

Nr . 84 . Gesetz vom 6. Februar 1919, womit ArtikelI des
Gesetzes vom 18 . Dezember 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 14, über
die Einberufung der Konstituierenden Nationalversammlung
ergänzt wird.

Nr . 85 . Gesetz vom 6. Februar 1919 über den Staats¬
rechnungshof.

Nr . 86 . Gesetz vom 6. Februar 1919, betreffend Maßnahmen
auf dem Gebiete der Krankenversicherung der Arbeiter.
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Nr . 87 . Gesetz vom 5. Februar über die Uebertragung der
dem ObersthofmarschallamteVorbehalten gewesenen Gerichts¬
barkeit an die ordentlichen Gerichte.

Nr . 88 . Gesetz vom 6. Februar über die Errichtung eines
deulschösterreichischen Verwaltungsgerichtshofes.

Nr . 89 . Gesetz vom6. Februar über die Zensur des Post- und
Telegrammverkehres mit dem Auslande.

Nr . 90 . Gesetz vom 6. Februar, betreffend den Wahlgerichts¬
hof für die Wahlen zur Konstituierenden Nationalversammlung.

Nr . 91 . Gesetz vom 6. Februar, betreffend vorläufige Bestim¬
mungen über die bewaffnete Macht

Nr . 92 . Gesetz vom 6. Februar, betreffend die Handhabung
der disziplinären Strafgewalt bei der Gendarmerie des
Deutschösterreichischen Staates.

Nr . 9 » Gesetz vom 6. Februar, womit Bestimmungen des
Gesetzes vom 1. April 1872, R.-G.-B. Nr. 40, betreffend die
Handhabung der Disziplinargewalt über Advokaten und
Advokaturskandidaten, abgeändert und ergänzt werden.

Nr . 94 . Gesetz vom 3. Februar, womit Bestimmungen des
Gesetzes vom 25. Juli 1871, R.-G.-Bl. Nr. 75 (Notariats¬
ordnung), abgeändert und ergänzt werden.

Nr . 93 Gesetz vom 6. Februar, womit Bestimmungen des
Gesetzes vom 6. Juli 1868, R.-G.-Bl . Nr. 96 (Advokaten¬
ordnung), abgeändert werden.

Nr . 90 . Gesetz vom 6. Februar über die Herabsetzung der
Altersgrenze der Minderjährigkeit.

Nr . 97 . Vollzugsanweisung des DeutschösterreichischenStaats¬
amtes des Innern vom 11. Februar über die Ausübung
des Wahlrechtes durch Angehörige einiger Truppen-Abtei-
lungen, deren Standort in der letzten Zeit verlegt wurde.

Nr . 98 . Gesetz vom 6. Februar über die Gebühren von un¬
entgeltlichen Vermögensübertragungen.

Nr . 99 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
im Einvernehmen mit dem Deulschösterreichischen Staats¬
amte für Justiz vom 10. Februar zur Durchführung des
Gesetzes vom 6. Februar über die Gebühren von unentgelt¬
lichen Vermögenübertragungen.

Nr . 109 Gesetz vom 5. Februar, betreffend die teilweise
Aenderung des Dienstverhältnisses der Kanzlei-Offizianten
und Kanzlei-Offiziantinnen, der Kanzleigehilfen und Kanzlei¬
gehilfinnen, ständigen Aushilssdiener und Landpostdiener.

Nr . 1 « 1 Gesetz vom 6. Februar über die Geschäftsordnung
der Konstituierenden Nationalversammlung.

Nr . 102 . Gesetz vom 6. Februar, betreffend die Neuregelung
der staatlichen Salz -Verschleißpreise und der bei der Ein¬
fuhr von Salz zu entrichtenden Lizenz-Gebühr.

Nr . 10 » . Vollzugsanweisungdes Deulschösterreichischen Staats¬
amtes für Volksernährung vom 10. Februar, betreffend die
Festsetzung von Höchstpreisen für Himbeerrohsaft und Him¬
beersaft.

Nr . 104 . Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Staats¬
amtes des Innern vom 12. Februar über die Aus¬
übung des Wahlrechtes durch Angehörige der im
Abwehrdienst stehenden Formationen der Volkswehr in
Steiermark.

L. Laiidcsgesch- und Verordnungsblatt.
1918.

Nr . 237 . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom
7. Dezember, betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe
im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Hainburg.

Nr . 238 . Beschluß der provisorischenn.-ö. Landesversammlung
vom 12. Dezember 1918, betreffend die Gemeindeabgabe
vom Wertzuwachse von Liegenschaften im Gebiete der Ge¬
meinde Wien.

Nr . 259 . Kundmachung des n.-ö. Landesrates vom 17. De¬
zember, betreffend die Verpflegsgebühren in den niederöster¬
reichischen Landesirren- sowie niederösterreichischen Landes¬
heil- und Pflegeanstalten für Geistes- und Nervenkranke
und in den niederösterreichischen Landespflege- und Be¬
schäftigungsanstalten für schwachsinnige Kinder ab 1. Jänner
1916 bis auf weiteres.

Nr . 260 . Kundmachung des n.-ö. Landesrates vom 19. De¬
zember, betreffend die Verpflegsgebührenim niederöster¬
reichischen Landes-Zentral-Kinderheim ab 1. Jänner 1919
bis auf weiteres.

Nr . 261 . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom
19. Dezember, betreffend die Anforderung von Wohnungen
in den Gemeinden Fischamend(Markt), Fischamend(Dorf)
und Neunkirchen.

Nr 262 . Vollzugsanweisnng der n.-ö. Landesregierung vom
19. Dezember 1918, betreffend die Aushebung der Obst¬
mostbewirtschaftung.

1919

Nr . 1 . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom 21. De¬
zember 1918, betreffend Abänderung der Kundmachung
vom 31. Jänner 1918 hinsichtlich Neueinteilung von Nieder¬
österreich in staatliche Forstaufsichtsgebiete.

Nr . 2 . Kundmachung dern.-ö. Landesregierung vom1. Jänner
1919, betreffend die Aufhebung der Sperre der Obsttrester
im politischen Bezirke Amstetten.

Nr . » Vollzugsanweisung der n.-ö. Landesregierung vom
2. Jänner, mit welcher Höchstpreise für den Kleinverkauf
von Rindfleisch und Rindsinnereien für Niederösterreich mit
Ausnahme von Wien festgesetzt werden.

Nr . 4 . Verordnung dern.-ö. Landesregierung vom 3. Jänner,
betreffend die Verlängerung des Termines zur Räumung
von Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten im Februar¬
termin 1919 für das Gebiet der Stadt Wien.

Nr . 3 . Kundmachung dern.-ö. Landesregierung vom2. Jänner
1919, betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxen im all¬
gemeinen öffentlichen Krankenhause in Waidhofen a. d.

. Thaya.
Nr . 6 . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom2. Jänner,

betreffend'die Erhöhung der Verpflegstaxen im allgemeinen
öffentlichen Krankenhause in Mödling.

Nr . 7 . Verordnung dern.-ö. Landesregierung vom 11.Jänner, be¬
treffend Betriebsvorschriften für das Platzfuhrwerk in Wien.

Herausgeber-. Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter: Friedrich Schönsteiuer.
Papier aus der Pittnrr Papierfabrik . - BuchduckerereiE . Kainz vorm. I . « . Wallishauffer.
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1919.

Geletzk , Verordnungen »ni>Entscheidungen.
in

sowie

NormakivbcstiilimiiiMil des Gcmeindcrates, Stadtrates „nd des Bkagistrates
in Aligckgrnheitrii drr OMkindearrilillltmifl and politischen AmtMriW._
Iußalt.

I Gesetze , VvllzugSanweiungen , v «rordua « nei> «ud V » t-
tlhclduugri » i

1. Erwerb - und Grundsteuer.
2 . Krankenversicherung der Arbeiter.
3 . Herabsetzung der Altersgrenze der Minderjährigkeit.
4 . Anzeigepflicht der Tuberkulose.
5 . Verbot der Nachtarbeit in Gewerbebetrieben,
k. Unterstützung der arbeitslosen Arbeiter.
7 . Polizeiliche Sperrung von Gewerbebetrieben.
8. Ausweis karten fiir gewerbliche Hilfsarbeiter.
9 . lkriegsgewinnsteuer -Borschreibung von den Dienstbezügen der Beamten

stüdlischer Unternehmungen.

10 . Lerpflegstaxen . — Krankenhaus Stockerau.
11 . Verpslegstare . — Zwangsarbeits - und Befferungsanstalt Wiener-

Neudorf.

Id. -tormativdeftimmu««-» :
12 . Städtische Bauten betreffende Angelegenheiten.
13. Erwerbung von Baracken und Unterkünften.

Verzeichnis der im S t a » t s g e s e tzb l a t t e für denStaat
Deulschösterreich und im Landesgesetz - und B e r-
ord nu n g s b l alte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1919 veröffentlichten Besetze , Vollzugs-
anweisungen und Verordnungen.

!. Gesetze, Viül;ilg'.li>lweisiingkii, Ver-
iirtnnmgen und Entscheidungen.

Allgemeine Erwerbsteuer und Grundsteuer für die
Steuerjahre 1» 18 und ISIS.

Gesetz vom 6 . Februar 1919.
Artikel l.

A 1. Die Veranlagung der allgemeinen Erwerbsteuer für die
Steuerjahre 1918 und >919 hat für jedes der beiden Jahre gesondert
stattzufindeu . Die Erwerbsteuerhauptsumme für die Veranlagungsperiode
1918 '19 wird mit jenem Teilbeträge von 50 Millionen Kronen
bestimmt , der sich unter Zugrundelegung der Gesellschaftskontingentc
für 1914/15 des früheren österreichischen Staatsgebietes als der auf
Deulschösterreich entfallende Anteil ergibt . Die Kontingent -Kommission
hat die rechnungsmäßige Ermittlung in der Weise vorzunehmen , daß
sie die auf das deutschösterreichische Staatsgebiet entfallenden Gesell¬
schaftskontingente summiert . Für jene Kommissionssprengel , welche nur
mit einem Teile ihres Gebietes zu Deutschösterreich gehören , wird
das Gesellschaftskontingent nach der Bevölkerungszahl ermittelt . Im
übrigen hat die Kontingent -Kommission in Ausübung der ihr in den
AZ 53 bis 56 P .-St .-G . übertragenen Aufgaben sowohl für das
Jahr 'l9i8 als für das Jahr 19lS darüber Beschluß zu fassen , ob
und welche Acnderungen in der Aufteilung der Erwerbsteuerhauptsumme
aus die einzelnen Steuer -Gesellschaften geboten sind. Hiebei ist auch
für das Jahr >9 Ul auf die verhältnismäßige Steuerbelastung der
verschiedenen Steuer -Gesellschaften und etwaige seit der Bemessung für
das Jahr 19 ! 8 eingetretene Verschiebungen der Steucrkraft Bedacht zu
nehmen.

A 2 . Auf die Veranlagung jedes der beiden Jahre finden die
Bestimmungen des Personalsteuergesetzes insoweit volle Anwendung , als
nicht in diesem Gesetze eine Abweichung angeordnet wird . Der
Staatsrat setzt durch Verordnung die Zahl und Art der Berufung der
Mitglieder der Erwerbstcuer -Landes -Kommission (A >9 und Schema ^
zu A 19 P .-St .-G .) und der Mitglieder der Kontingent -Kommission
(A 53 B .-St .-G .) fest, die auf jene Länder entfallen , welche Teil¬
gebiete früherer österreichischer Länder umfassen.

A 3 . Die Veranlagung und die Reparation ist in beiden Jahren
innerhalb der für das Jahr I9t8 gebildeten Steuer -Gesellschaften zu
vollziehen . Der Bemessung für das Jahr 19 . 8 sind die Betriebs-
Verhältnisse nach ihrem durchschnittlichen Stande im Jahre 19 i 7 und
ür daS Jahr 1919 jene des Jahres 1918 zugrunde zu legen . Hat

eine Unternehmung nicht das ganze Jahr 1917 hindurch bestanden , so sind
für -das Jahr 1918 die Betriebsverhältnisse nach dem durchschnittlichen
Stande während des kürzeren Zeitraumes ihres Bestandes maßgebend.
Für Unternehmungen und Betriebsstätten , die außerhalb des Kon¬
tingentes zu besteuern sind, ist die Steuer für das Jahr 1918 und 1919
nach den voraussichtlichen Betriebsverhältnissen des betreffenden Jahres,
beziehungsweise des noch erübrigenden Teiles desselben zu bemessen.
Bringt ein Steuerpflichtiger die Erwerbsteuererklärung nicht innerhalb
der durch öffentliche Kundmachung bestimmten Frist (39 P .-St .-G .)
ein, so kann mit der Steuerbemessung nach A 42 , Absatz 1, P .-St .-G.
auch ohne vorherige individuelle Aufforderung zur Einbringung der
Erklärung vorgegangen werden . In diesem Falle ist jedoch der Steuer¬
pflichtige ' berechtigt , im Rechtsmittelverfahren seine Angaben mit der
Wirkung einer rechtzeitig eingebrachtcn Erklärung nachzutragen.

Artikel ll.

Für die Steuerjahre 1918 und 1919 beträgt die Grundsteuer
einschließlich des besonderen Beitrages für Elementarschadensnachlässe
25 Prozent ; dieser Prozentsatz gilt auch als Grundlage für die
Berechnung der Kriegszuschläge und Umlagen . Die bestehenden Be¬
stimmungen über den besonderen Beitrag für Elementarschäden bleiben
im übrigen aufrecht.

Artikel III.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirk¬
samkeit Die Bestimmung des A 4 der kaiserlichen Verordnung vom
7. März 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 109 , tritt - vorbehaltlich ihrer
Anwendung auf Unternehmungen und Beschäftigungen , deren Aus¬
reihung für eines der Jahee 1914 bis 1917 noch vor dem 1. Jänner
19 . 8 kommissionell beschlossen wurde — mit 1. Jänner 1918 außer
Kraft.

Artikel IV.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist der Staatsrat beauftragt.

S.

Maßnahmen auf dem Gebiete der Krankenversicherung
der Arbeiter.

Gesetz vom 6 . Februar 1919.

A 1. Zur Förderung der Vereinheitlichung des Krankenkassen¬
wesens werden in Abänderung und Ergänzung bisher geltender gesetz¬
licher Vorschriften folgende Bestimmungen getroffen : Krankenkassen in
Wien und in Gemeinden mit über 10 .000 Einwohnern , .deren Mit-
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qliederzahl weniger als 1000 beträgt , ferner Krankenkassen in anderen
Gemeinden , deren Mitgliederzahl weniger als 500 beträgt , sind aus¬
zulösen oder mit anderen Kassen zu vereinigen oder es ist ihnen die
Berechtigung zur obligatorischen Krankenversicherung zu entziehen
Doch können über Antrag der Kommission c.8 2) solche Kassen ' wenn
sie ehren Mitgliedern erhebliche Mehrleistungen gegenüber den Bezirks¬
krankenkassen ihres Gebietes oder sonstige besondere Vorteile dauernd
zu bieren vermögen , ausnahmsweise auch bei geringerer Mitgliederzahl
ausiechtcrhalten werden , ^ m übrigen können Krankenkassen , die bei
einer größeren als der erwähnten Mitgliederzahl nach ihren Ver-
mögensyerhältnisscu oder nach ihrer Einrichtung und Gebarung keine
ausreichende Gewähr für die volle Erfüllung ihrer Ausgaben und für
ihre dauernde Leistungsfähigkeit bieten , aufgelöst werden ' Vereinskassen
und registrierten Hilfskassen kann im gleichen Falle die Berechtigung
zur obligatorischen Krankenversicherung entzogen werden . Für die
Vereinigung von Krankenkassen gleicher oder verschiedener Gattung,
sofern eine solche nach dem Krankenversicherungsgesetze statthaft ist,
sind mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßte Beschlüsse der General¬
versammlungen der beteiligten Krankenkassen ausreichend.

8 2 . Für die Angelegenheiten der Vereinheitlichung des Kranken-
kassenwcsens werden bei den Landesregierungen besondere, aus Ver¬
tretern der beteiligten Kreise zusammengesetzte Kommissionen bestellt,
denen insbesondere obliegt : 1. einen Plan für die Zusammenfassung
des Krankenkaffenwescns für ihren Bezirk zu entwerfen , 2 . die zur
Duichsetzung des Planes erforderlichen Maßnahmen , namentlich die
Auflösung von Kassen , zu beantragen , 3 . eine vermittelnde Tätigkeit
im Sinne de> freiwilligen Auflösung oder Verschmelzung von Kassen
ausznüben.

Die Kommst,ion ist derart zusammenzusctzcn , daß zwei Drittel
threr Mitglieder dem Kreise der versicherten Arbeit - oder Dienstnehmer,
ein Drittel dem Kreise der Arbeit - oder Dienstgeber angehören.
Außerdem sind die Gewerbe -Inspektoren des Landes Mitglieder , den
Vorsitz führt ein Vertreter der Landesregierung . Wo Landesverbände
der K lankenkassen bestehen, sind die Kommissionsmitglieder durch die
Verbände , und zwar !m Verhältnis zur Zahl der 'durch jeden Ver¬
band vertretenen Versicherten , zu entsenden.

8 3 . lieber die von den Kommissionen gestellten Anträge
entscheiden die Landesregierungen . Der betroffenen Kaffe und der
.üommission steht ^>ie Berufung an das Deutschösterreichische Staats¬
amt für soziale Fürsorge frei , das nach Einholung des Gutachtens
mies entsprechend zusammengesetzten Beirates entscheidet. Der Beirat
ist aus Entsendeten der Landes -Kommissionen zu bilden , und zwar
sind zwei Drittel seiner Mitglieder ans dem Kreise der versicherten
Arbeit - und Dienstnehmer , ein Drittel ans dem Kreise der Arbeit¬
oder Dienstgeber unter Rücksichtnahme auf die Zahl der Versicherten
in den einzelnen Ländern zu berufen . Mitglied ist ferner der Zentral-
Gewerbe -vUispektor, den Vorsitz führt der Staats -Sekretär für soziale
Fürsorge oder der von ihm bestellte Vertreter , lieber die bei der
Vereinheitlichung des Krankenkassenwesens zu befolgenden Grundsätze
über die Zusammensetzung und Geschäftsführung der Kommissionen,
dann über die Liquidierung des Vermögens aufgelöster Kassen und
die Aufteilung ihres Abganges oder lleberschusses auf andere Kaffen
trifft der Ltaatsrat die näheren Bestimmungen.

8 4 . Bescheinigungen im Sinne des 8 7, Absatz 2, des Gesetzes
Vuli 1b92 , R .-G .-Bl . Nr . 202 , betreffend die registrierten

Hilfskassen , sind nicht mehr zu erteilen . 8 1, Absatz 4, des genannten
Gesetzes findet auf Krankengeld keine Anwendung.

8 5 . An Stelle des 8 9 a des österreichischen Gesetzes vom
20 . November 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 457 , betreffend Aenderungen
des Krankenversichernngsgesetzes , treten folgende Bestimmungen : Durch
Statut kann den versicherungspflichtigen Kassenmitgliedern und jenen,
die eine Pflichtversicherung freiwillig fortsetzen , der Anspruch auf
Gewährung von Kassenleistungen an ihre Familienangehörigen ein¬
geräumt werden (Familienversicherung ). Die Familienversichcrung kann
sich auf jede Kassenleistung mit Ausnahme des Krankengeldes erstrecken.
PN die Familienversichcrung könne» nur solche Familienangehörige
embezogen werden , die mit dem Versicherten ständig im gemeinsamen
Haushalte leben , von ihm wesentlich versorgt werden und nicht selbst
versicherungspflichtig oder freiwillig versichert sind . Wenn für die

Begründung des Anspruches auf Familienversicheruug mehrere Ver¬
sicherte eines Haushaltes in Frage kommen, ist dieser Anspruch zunächst
vom Haushaltungsvorstande , dann von dem Nächstverwandten des
Anspruchswerbers abzuleiten . In die Familienversicherung dürfen im
Monats - oder Jahresgehalt stehende Angestellte nicht embezogen
werden , wenn ihr Gehalt eine bestimmte Grenze übersteigt . Diese
Grenze beträgt für Wien «00 ll , für die Orte , die zur ersten Klassc
der Aktivitätsznlagen der Staatsbeamten gehören , 700 ll , für Orte
der zweiten Klasse 600 ll , für Orte der dritten Klasse 500 L , für
Orte der vierten Klasse 400 K monatlich . Maßgebend ist hiebei der
Dienstort des Versicherten . Der Staats -Sekretär für soziale Fürsorge
kann im Einvernehmen mit dem Staats -Sekretär für Volksgesnndheit
nach Anhörung der beteiligten Kreise

s ) die Bedingungen für die Einbeziehung in die Familienversicherung
erleichtern,

d) die Familienversicherung allgemein oder für bestimmte Gebiete
als verbindliche Kassenleistung im Sinne des 8 6 des Kranken¬
versicherungsgesetzes erklären und deren Durchführung näher regeln
8 6. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. März 1919 in Wirksam¬

keit. Mit seinem Vollzüge ist der Staats -Sekretär für soziale Fürsorge
im Einvernehmen mit den beteiligten Staats -Sekretären betraut.

».
Herabsetzung der Altersgrenze der Minderjährigkeit.

Gesetz vom 6. Februar 1919.

8 1. Im 8 21 a. b. G . B . ist an Stelle des Wortes „ vier
nndzwanzigste " zu setzen „ einundzwanzigste " .

8 2 . 8 174 a. b. G . B . hat zu lauten : „Kinder , die das achtzehnte
Lebensjahr vollendet haben , können auch vor Zurücklegung des cin-
undzwanzigsten Jahres aus der väterlichen Gewalt treten , wenn der
Vater sie mit ihrer Einwilligung und mit Genehmhaltnng deS Ge¬
richtes ausdrücklich entläßt ."

8 3 . Im 8 247 a. b. G . B . ist an Stelle des Wortes
„zwanzigste " zu setzen „ achtzehnte " und im 8 24 « au Stelle des
Wortes „zwanzigsten " das Wort „achtzehnten " .

8 4 . ß 252 a . b. G . B . hat zu lauten : „ Einem Minder¬
jährigen , welcher das achtzehnte Lebensjahr zurückgelegt hat , kann das
vormundschaftliche Gericht nach eingeholtem Gutachten des Vormundes
und allenfalls auch der nächsten Verwandten mit seiner Einwilligung
die Nachsicht des Alters verwilligen und ihn für volljährig erklären ."

8 5 . Im 8 266 des Patentes vom 9 . August 1854 , R .-G .-Bl.
Nr . 208 , entfallen die Worte : „in den Fällen , wo sie zufolge 8 174
a . b. G . B . einer gerichtlichen Genehmhaltnng bedarf ."

8 6 . Personen , die vor Beginn der Wirksamkeit dieses Gesetzes
das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben und nach den bisher
geltenden Vorschriften noch nicht volljährig sind, werden mit dem
Beginne des Tages , an dem dieses Gesetz in Wirksamkeit tritt , voll¬
jährig . Giltigkeit und Wirkungen von Rechtshandlungen , die sil vor
diesem Zeitpunkte vorgenommen haben , sind nach dem bisher geltenden
Rechte zu beurteilen.

8 7 . Die Ausfolgung des in der gemeinsamen Waisenkasse an¬
gelegten Vermögens an Personen , die bis zum 31 . Dezember 1920
die Eigenberechtigung erlangen , kann bis zu diesem Tage , wenn sie
aber früher das vierundzwanzigste Lebensjahr vollenden , bis zn dem
Tage , an dem dieses Alter erreicht wird , aufgeschoben werden.

8 8 . Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in
Wirksamkeit . Mt diesem Tage treten alle entgegenstehenden Vor¬
schriften außer Kraft . Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist das
Staatsamt für Justiz betraut.

4 .

Die Anzeigepflicht der Tuberkulose.
Vollzngsanwcisung des Staatsamtes für Volksgesundheit vom

24 . Februar 1919.

8 1 . Der Anzsigepflicht unterliegt jeder Fall von Erkrankung
oder Tod an ansteckender (offener ) Lungen - und Kehlkopftnberkulose:



i . In Krankenanstalten und sonstigen Fürsorgeanstalten , sowohl bei
der Aufnahme als auch bei . der Entlassung des Kranken ; 2 . in Wohn¬
gemeinschaften , die öffentlichen Zwecken dienen ffAsyle, Arbeitshäuser,
Gefangenhäuser , Strafanstalten , Kasernen u . dgl .), und solchen Wohn¬
gemeinschaften , die ausschließlich oder vorwiegend samilienfremde Personen
für längere Zeit umfassen (Internate , Konvikte , geistliche Wohngemein¬
schaften, Logierhäuser , Pensionen ul dgl .) ; 3 . bei Einzelpersonen , wenn
eine Weiterverbreitung der Krankheit zu befürchten ist.

8 2 . Unter ansteckender (offener ) Tuberkulose im Sinne dieser
Pollzugsanweisung sind jene Fälle von Lungen - oder Kehlkopstnberknlose
zu verstehen , bei denen Tuberkelbazillen nachgewiesen oder die Kranken
schon durch ihre klinischen Erscheinungen (vorgeschrittenes Stadiums
als Bazillenausscheider erkennbar sind.

8 3 . Zur Erstattung der Anzeige sind verpflichtet : >. Der Leiter
einer Kranken - oder sonstigen Fürsorgeanstalt , beziehungsweise der durch
besondere Vorschriften hiezu verpflichtete Vorstand einer Abteilung dieser
Anstalt ; 2 . der zugezogene Arzt ebenso wie der Vorstand der im 8 >,
Punkt 2 , bezeichneten Wohngemeinschaften . Diese Anzeige kann von den
beiden genannten Personen gemeinsam erstattet werden ; der zugczogene
Arzt hinsichtlich der im F i , Punkt 3, genannten Einzelfälle ; 1. die
berufsmäßige Krankcnpflegeperson , die mit der Pflege von Kranken in
den im 8 l , Punkt 2, bezeichneten Wohngemeinschaften betraut ist,
jedoch nur dann , wenn ein nach Punkt 1 und 2 Verpflichteter nicht
vorhanden ist ; 5 . der Toteubeschauer.

Die behandelnden Aerzte , beziehungsweise die zur Anzeige ver¬
pflichteten Personen können auch nichtanzeigepflichtige Fälle von Tuber¬
kulose unter Angabe der empfehlenswerten Maßnahmen zur Anzeige
bringen . Besonders soll dies geschehen, wenn die Kranken mit Kindern
im Kleinkindcralter in Wohngemeinschaften leben.

8 l . Die Anzeigepflicht tritt ein, sobald die im 8 3 , Punkte 1
dis 5, bezeichneten Personen wissen oder nach den begleitenden , für
jedermann erkennbaren Umständen annehmen können , daß ein anzeige¬
pflichtiger Fall von Tuberkulose (88 1 und 2) vorliegt.

8 5 . Die Anzeige hat bei dem Vorsteher jener Gemeinde , in
deren Gebiete der Erkrankte sich aufhält oder der Tod erfolgt ist, zu
erfolgen . Inhalt Form und Art der Anzeigewerden durch besondere
Vorschriften geregelt.

8 6 . Jede Anzeige über einen anzeigepflichtigen Erkranknngsfall
oder Todesfall an Tuberkulose (H I ) hat der Gemeindevorsteher , sofern
die betreffende Gemeinde nicht selbst mit der Besorgung der Angelegen¬
heiten der politischen Verwaltung betraut ist, der politischen Bezirks¬
behörde fallweise bekanutzugebcn.

8 7. Unbeschadet dieser Anzeige hat der Gemeindevorsteher durch
den mit den sanitären Angelegenheiten der Gemeinde betrauten Arzt
und unter Mitwirkung der allfällig bestehenden Tubcrkulosefürsorgestelle
alle erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen , hinsichtlich der im 8 1,
Punkt 2, genannten Wohngemeinschaften jedoch nur insoweit , als diese
der politischen Behörde unterstehen.

8 8. Die nach dieser BollzugSanweisung zur Erstattung der
Anzeige verpflichteten Personen (8 3) sind von der Entrichtung der
Portogebühr für die nicht rekommandierte und nicht mit Zustelluags-
nachweis erfolgende Postbesörderuug solcher Anzeigen und Meldungen
befreit . Die Kosten der betreffenden Beförderung werden — sofern sie
nicht nach Maßgabe der bestehenden Gesetze die Portofreiheit genießen
— vom Staatsamte für Volksgesundhcit in einem jährlichem Pauschal¬
beträge vergütet . Zur Befreiung von der Entrichtung der Porto-
gebührcn sind die Briefumschläge der Anzeige mit der Aufschrift
„Jnfektionsanzeige , Porto pauschaliert " zu versehen.

8 9 - Wer der Vollzugsanweisung über Erstattung der Anzeige
znwiderhandelt , wird von der politischen Bezirksbehörde mit einer
Geldstrafe bis zu 400 L oder mit Arrest bis zu >4 Tagen bestraft.
Die Strafverfolgung tritt nicht ein, wenn die Anzeige zwar nicht von
den zunächst Verpflichteten , jedoch rechtzeitig gemacht worden ist.

8 10 . Diese Vollzugsaiiweisung tritt mit dem Tage ihrer Kund¬
machung in Kraft.

S6

5

Verbot der Nachtarbeit in de » Gewerbebetrieben
der Fleischhauer , Pferdeslcischhauer , Fleischselcher

und Wurst -Erzeuger.
Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Fürsorge am

28 . Februar 1919.

8 1. Vom Beginne der Wirksamkeit dieser BollzugSanweisung
sind in den Gewerbebetrieben der Fleischhauer , Pferdefleischhaucr,
Fleischselcher und Wurst -Erzeuger alle Verrichtungen , die der Ver¬
arbeitung von Fleisch, insbesondere der Exzeugung von Selchwaren
und Würsten dienen , in der Zeit von 8 Uhr abends bis 5 Uhr
morgens verboten . Bon diesem Verbote sind jene Betriebe ausge¬
nommen , in welchen die Arbeitszeit derart geregelt ist, daß — vom
Schichtwechsel abgesehen — kein Hilfsarbeiter innerhalb 24 Standen
niit Einrechnung der Arbeitspausen durch mehr als acht Stunden
beschäftigt ist. <r

8 2 . Die politische Landesbehörde ist ermächtigt , aus Anlaß von
Festtagen (Weihnachten , Ostern , Fest des Landespatrons u. dgl .) für

! ihren Bereich das Verbot der Nachtarbeit außer Wirksamkeit zu setzen;
desgleichen nach Anhörung der zuständigen Genossenschaften und Fach¬
organisationen für einzelne Gemeinden , wenn örtliche Veranstaltungen
infolge des Zuströmens Ortsfremder einen verstärkten Bedarf an
Fleisch- und Wurstwaren zur Folge haben . Die Gewerbebehörde erster
Instanz ist ermächtigt , einzelnen Betrieben über Ansuchen Ausnahmen
von dem Verbote der Nachtarbeit an höchstens zehn Tagen innerhalb
eines Jahres zu gewähren , wenn eine unvorhergesehene Unterbrechung
ccher Störung deS Arbeitsprozesses dies rechtfertigt oder wenn dies
erforderlich ist, um das Verderben von Rohstoffen oder das Mißlingen
der Produktion zu verhüten.

8 3 . Diese Vollzugsanweisung tritt 14 Tage nach ihrer Kund¬
machung in Wirksamkeit.

«
Unterstützung der arbeitslosen Arbeiter.

Vollzugsanweisuug des Staatsamtes für soziale Fürsorge vom
14 . Februar 1919.

8 1. Jeder nach dem Gesetze vom 30 . März 1888 , R .-G .-Bl.
Nr . 33 , betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter , und dem
Gesetze vom 28 . Juli 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 127 , betreffend die
Regelung der Verhältnisse der Bruderladen , der Krankenversicherungs-
Pflicht unterliegende arbeitslose Arbeiter dsutschösterreichischer Staats¬
bürgerschaft , ohne Unterschied des Geschlechtes, erhält , insolange durch
den Entgang des Arbeitsverdienstes sein Lebensunterhalt gefährdet ist,
vom 16 . Februar 19 . 9 an bis einschließlich 3 >. Mürz l9l9  für
jeden Tag seiner nachgewiesenen Arbeitslosigkeit eine Arbeitslosen¬
unterstützung in dem im ß 2 bezeichneten Ausmaße . Diese Bestimmung
gilt auch für jeden anläßlich der Demobilisierung aus dem Militär¬
dienste entlassenen ehemaligen Arbeiter , der zur Zeit seiner Einrückung
zum Militärdienste krankenversicherungspflichtig gewesen ist.

8 2 . Das Ausmaß der Arbeitslosenunterstützung wird für Arbeiter
ohne Unterschied des Geschlechtes durch das nach dem Gesetze vom
20 . Nov :mber 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 457 , ihm zustehende tägliche
Krankengeld bestimmt . Der Unterstützungsbetrag jener Arbeiter , die
anläßlich der Demobilisierung aus dem Militärdienste entlassen wurden,
wird auf Grund des im Zeitpunkte der Zuerkennung des Anspruches
am Orte der Zuerkennung maßgebenden durchschnittlichen Kranken¬
geldes jener Berufsgruppe bestimmt , welcher der ans dem Militär¬
dienste Entlassene zur Zeit seiner Einrückung angehörte.

8 3. Für jedes unversorgte , in seiner Erhaltung von dem
Arbeitsverdienste des Arbeitslosen abhängige , nicht im Genüsse einer
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln stehende Familienmitglied ge¬
bührt dem Arbeitslosen eine Familienzulage in der Höhe von l ll
täglich . Als Familienmitglieder gelten die Ehegattin oder Lebens¬
gefährtin , ferner eigene (eheliche oder uneheliche), Stief -, Wahl - und
Pflegekinder unter 14 Jahren ; andere Familienmitglieder nur dann,
wenn sie am 6 . November 1918 sin Gewisse des staatlichen Unter¬
haltsbeitrages standen.
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8 4 . Behufs Geltendmachung des Anspruches auf die Arbeits¬
losenunterstützung hat sich der aus der Arbeit oder aus dem Militär¬
dienste entlassene Arbeitslose bei der von der Industriellen Bezirks-
Kommission (8 10 ) bezeichnten Arbeitsvermittlungsstelle seines Auf¬
enthaltsortes (Arbeitslosenamt ) zu melden , seinen Meldezettel und
seine Jdentitätspapiere (Heimatschein , Arbeitsbuch u . dgl .) vorzulegeu
und sich mit einer Bestätigung seines letzten Arbeitgebers darüber
auszuweisen , daß er bei diesem keine Beschäftigung findet . In der
Bestätigung ist ferner die Zeit und Art der letzten Beschäftigung des
Arbeiters , die Höhe seines Arbeitsverdienstes und der Grund der
Lösung des Arbeitsverhältnisses anzugeben . Jeder Betriebsinhaber ist
verpflichtet , diese Bestätigung auf Verlangen auszustellen , wenn er
einen Arbeiter entläßt oder wenn er einem früher bei ihm beschäftigten
aus dem Militärdienste entlassenen Arbeiter keine Beschäftigung geben
kann . Von der Erbringung dieser Bestätigung ist abzusehen , wenn
der Arbeiter glaubhaft machen kann , daß es ihm unmöglich ist, die
Bestätigung zu erlangen.

8 5 . Der Arbeitslose ist verpflichtet , eine ihm angebotene ent¬
sprechende Beschäftigung anzunehmen . Als entsprechend ist jede Be¬
schäftigung anzusehen , die den körperlichen Fähigkeiten des Arbeits¬
losen entspricht , seine Gesundheit und Sittlichkeit nicht gefährdet , an¬
gemessen entlohnt ist und dem Arbeitslosen eine künftige Verwendung
in dem von ihm vor dem Kriege oder durch mindestens drei Jahre
während des Krieges ausgeübten ' Berufe nicht wesentlich erschwert.
Der Arbeitslose ist verpflichtet , auch eine außerhalb des Wohnortes
nachgewiesene entsprechende Arbeit anzunehmen , soferne in seinem
künftigen Arbeitsorte eine einwandfreie Unterkunft und Ernährung
möglich ist und die Versorgung der anspruchsberechtigten Familien¬
mitglieder infolge der Annahme der Arbeit nicht gefährdet wird . Für
die Arbeiterin gilt als entsprechend jede Beschäftigung im Rahmen
der von ihr vor dem Kriege ausgeübten Tätigkeit . Qualifizierten
männlichen Arbeitern , die infolge der Arbeitslosigkeit in ihrem Berufe
aus freien Stücken eine andere Arbeit übernommen haben , ist hierüber
auf Verlangen vom Arbeitslosenamte eine Bestätigung auszusolgen.

8 6 . Kann die Arbeitsvermittlungsstelle (ß 4 ) dem Arbeitslosen
keine entsprechende Arbeit (8 5 ) beschaffen, so hat sie auf Grund der
Bestätigung des Arbeitgebers oder in deren Ermanglung auf Grund
glaubwürdiger Nachweisungen des Arbeiters das Ausmaß der ihm
gebührenden Arbeitslosenunterstützung einschließlich der etwaigen
Familienzulage festzusetzen und dem Arbeitslosen eine Bescheinigung
zum Bezüge der Arbeitslosenunterstützung auszustellen.

8 7 . Auf Grund dieser Bescheinigung wird die Arbeitslosen¬
unterstützung von der durch die Industrielle Bezirks -Kommission
(8 10 ) bekanntgegebenen Zahlstelle vom Tage der Geltendmachung
des Anspruches (8 4 ) während der Dauer der nachweisbaren Arbeits¬
losigkeit wöchentlich im nachhinein ausbezahlt . Zur SicherunL des
Anspruches auf den Bezug der Unterstützung hat sich der Arbeitslose,
wöchentlich mindestens zweimal als Arbeitsuchender unter Vorweisung
der Bescheinigung bei der Arbeitsvermittlungsstelle (8 4 ) persönlich
zu melden . Der Arbeitslose verliert den Anspruch auf weitere Aus¬
zahlung der Unterstützung , wenn und insolange eine der Voraus¬
setzungen für die Anspruchsberechtigung nicht mehr zutrifft . Ist der
Arbeitslose ohne gerechtfertigte Ursache aus der Arbeit ausgetreten,
so steht ihm auf die Dauer von zwei Wochen ein Anspruch auf die
Arbeitslosenunterstützung nicht zu . Unterläßt der Arbeitslose ohne
triftige Entschuldigung die vorgeschriebenen Meldungen oder weigert
er sich, eine ihm angebotene entsprechende Beschäftigung anzunehmen
(8 5 ), so verliert er den Anspruch auf die Arbeitslosenunterstützung
auf die Dauer von einer Woche.

8 8 . Der im Genüsse der Unterstützung stehende Arbeitslose ist
verpflichtet , den Eintritt in eine entlohnte Beschäftigung dem Arbeits¬
losenamte (8 4 ) unverzüglich anzuzeigen und die Bescheinigung zurück¬
zustellen.

8 9. Erachtet sich der Arbeitslose durch einen Beschluß des
Arbeitslosenamtes , insbesondere über die Aberkennung oder Entziehung
der Unterstützung oder über ihr Ausmaß beschwert, so entscheidet
über sein Begehren die mit Vollzugsanweisung des Staatsrates vom
4 . November >918 , St .-G .-Bl . Nr . 18 , errichtete zuständige Industrielle
Bezirks -Kommission (Ortsstelle ) endgiltig.

8 10 . Den Industriellen Bezirks -Kommissionen obliegt innerhalb
ihres Bezirkes die Leitung aller Angelegenheiten dieser Arbeitslosen¬
unterstützung . Sie haben jene Arbeitslosenämter (8 4 ) zu bezeichnen,
bei denen sich die Arbeitslosen behufs Geltendmachung ihres Anspruches
auf die Unterstützung zu melden haben und die Zahlstellen bekannt¬
zugeben (8 7). Sie haben insbesondere unter Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse Weisungen zur Bestimmung der Höhe ' des durch¬
schnittlichen Krankengeldes der einzelnen Berufsgruppen (8 2) zu erteilen
und entsprechende Anordnungen zur Verhütung eines Mißbrauches der
Arbeitslosenunterstützung zu erlassen . Die Aufsicht über die Bezirks-
Kommissionen und die oberste Leitung der Arbcitslosenfürsorge steht
dem Staatsamte für soziale Fürsorge zu.

8 11 . Wer wissentlich die Arbeitslosenunterstützung in Anspruch
nimmt oder genießt , ohne hiezu berechtigt zu sein, oder sonst die Ein¬
richtung der Arbeitslosenunterstützung in gewinnsüchtiger Absicht miß¬
braucht , wird , wenn die Handlung nicht nach einem anderen Gesetze
einer strengeren Strafe unterliegt , von der politischen Behörde erster
Instanz mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft ; außerdem kann ihm
durch das Arbeitslosenamt die Unterstützung bis zur Dauer von vier
Wochen eingestellt werden . Arbeitgeber oder deren Angestellte , welche
die Ausstellung der im 8 4 vorgesehenen Bestätigung grundlos ver¬
weigern oder in der Bestätigung wissentlich unrichtige Angaben machen,
werden , wenn die Handlung nicht nach einem anderen Gesetze einer
strengeren Strafe unterliegt , von der politischen Behörde erster Instanz
an Geld bis zu >000 X, wenn aber Schädigungsabsicht vorliegt , mit
Arrest bis zu 14 Tagen bestraft.

8 12 . Die Kosten der Arbeitslosenunterstützung werden vom
Staate getragen . Inwieweit die Arbeitgeber zur Beitragsleistung heran¬
zuziehen sind, wird abgesondert geregelt werden.

8 13 . Fremdzuständige Arbeitslose werden in die Arbeitslosen¬
unterstützung nach Maßgabe der mit ihrem Heimatstaate getroffenen
Vereinbarungen einbezogen.

8 14 . Diese Vollzugsanweisung tritt am 16 . Februar 1919 in
Wirksamkeit.

Gleichzeitig tritt die Vollzugsanweisung vom 6. November 1919,
St .-G .-Bl . Nr . 20 , außer Wirksamkeit.

7.

Polizeiliche Sperrung von Gewerbebetrieben.
Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staatsamtes für Volks¬

ernährung vom 28 . Jänner 1919.

8 1 . Gewerbebetriebe , in denen die geltenden Ernährungsvor-
schriften wiederholt oder unter Umständen übertreten worden sind, die
öffentliches Aergernis erregt haben , können innerhalb des Rayons
einer staatlichen Polizeibehörde von dieser, anderwärts von der
politischen Bezirksbehörde bis auf weiteres oder auf bestimmte Zeit,
und zwar entweder fortlaufend oder für bestimmte Tage oder bestimmte
Tageszeiten gänzlich oder teilweise gesperrt werden.

8 2 . Gegen die Anordnung einer derartigen Betriebssperre kann
binnen 14 Tagen nach ihrer Bekanntgabe die Berufung an die
politische Landesbehörde bei der verfügenden Behörde eingebracht
werden . Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung . Die Ent¬
scheidung der politischen Landesbehörde ist endgiltig.

8 . 3 . In besonders rücksichtswürdigen Fällen kann das Staats-
ämt für Volksernährung rechtskräftige Betriebssperren aufheben oder
ihre Bedingungen mildern.

8 4 . Uebertretungen der auf Grund dieser Vollzugsanweisung
erlassenen Anordnungen werden von der im 8 1 genannten Behörde
mit Geldstrafen bis zu 20 .000 X oder mit Arrest bis zu sechs
Monaten bestraft . Bei erschwerenden Umständen können diese Strafen
auch nebeneinander verhängt werden.

8 5 . Diese Bollzugsanweisung tritt am 1. Februar 1919
in Kraft.
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Ausstellung von Ausweiskarten für gewerbliche
Hilfsarbeiter.

Vollzugsanweisung des SlaatSanues für soziale Fürsorge vom
12 . Februar 1919.

8 1. Das Ansuchen um Ausstellung einer Urkunde ftAusweis-
karte) zur Beglaubigung der Eigenschaft als gewerblicher Hilfsarbeiter
ist bei der Gemeindebehörde des Aufenthaltsortes des Hilfsarbeiters
anzubringen und mit einer Bestätigung des Arbeitgebers über die
Art der Verwendung , einer amtlichen Wohnungsbestätigung (Melde¬
zettel ) und einer sonstigen Ausweisurkunde (Tauf - oder Geburtsschein,
Heimatschein , Staatsbürgerschaftsnachweis , Arbeitsbuch , Reisepaß u . dgl .)
zu belegen . Das Ansuchen ist stempclfrei.

H 2 . Die Ausweiskarte ist, wenn möglich , sofort , längstens
jedoch binnen zwei Tagen nach dem vorgeschriebenen Muster
auszustellen , vom Gemeindevorsteher , dessen Stellvertreter oder
dem mit der Ausfertigung betrauten Beamten zu fertigen und mit
dem Amtssiegel der Gemeinde zu versehen . Der Hilfsarbeiter hat vor
der Gemeindebehörde eigenhändig seine Unterschrift oder , wenn er des
Schreibens unkundig oder unfähig ist, sein Handzeichen mit Tinte
beizusetzen.

ß 3 . Kanu der Hilfsarbeiter seine Angaben über Alter , Geburtsort
und Heimatsgemeinde nicht durch entsprechende Urkunden Nachweisen,
so sind in der Ausweiskarte die betreffenden Rubriken mit dem Bei¬
satze „laut Angabe " auszufüllen.

8 4 . Zwischen inländischen und ausländischen Hilfsarbeitern ist
bei Ausstellung der Ausweiskarte kein Unterschied zu machen . Durch
die Ausweiskarte wird lediglich die Eigenschaft als gewerblicher Hilfs¬
arbeiter beglaubigt . Für die Ausstellung der AnsweiSkarte dürfen,
abgesehen von den Beschaffungskosten , keinerlei Gebühren eingehobcu
werden.

8 5 . Diese Bollzugsanweisung tritt am 14 . Februar 1919
in Kraft.

S

Kriegsgewinnsteuer -Borschreibung von den Dienst¬
bezügen der Beamten städtischer Unternehmungen.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 20 . Dezember 1918,

Z . 16482 ( M . D . 1668/19 ) :

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Ingenieurs Eugen Karel in Wien gegen die Entscheidung der Finanz-
Landes -Direktion in Wien , betreffend die Kriegsgewinnsteuer pro 1915,
nach der am 20 . Dezember 1918 durchgeführten öffentlichen münd¬
lichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des
Referenten sowie der Ausführungen des Dr . Rudolf Hauenschild , als
Vertreters der Beschwerde und der Gegenausführungen des Finanz-
Kommissärs Dr . Lang , als Vertreters der belangten Behörde , zu-
Recht erkannt : Die augefochtene Entscheidung  wird als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe.

Der Beschwerdeführer ist Direktor der städtischen Elektrizitäts¬
werke in Wien . - Er hat die ihm von der Steueradministration für
das Jahr 1915 von seinem Mehreinkommen aus Dienstbezügen vor¬
geschriebene Kriegsgewinnsteuer im Rekurswege als ungesetzlich
angefochten , weil er sie aus der Wiener Gemeindekassa empfängt und
8 10 der kaiserlichen Verordnung vom 16 . April 1916 , R .-G .-Bl.
Nr . 103 , ausdrücklich bestimmt , daß Mehreinkommen aus Dienst - und
Lohnbezügen aus inländischen Staats -, Hof -, Länder -, Bezirks - oder
Gemeindekassen nicht der Kriegsgewinnsteuer unterliegen . Die Finanz-
Landes -Direktion hat der Berufung  des Beschwerdeführers keine
Folge  gegeben , weil Beschwerdeführer Direktor eines Erwerbs-
Unternehmens der Gemeinde Wien ist, seine Bezüge aus den Erträg¬
nissen dieses Erwerbs -Unternehmens fließen und der Kassa der städti¬
schen Elektrizitätswerke als Erwerbs -Unternehmen nicht der Charakter
einer öffentlichen Kassa zukommt.
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Der Verwaltungsgerichtshof ist bei seiner Entscheidung von
nachstehenden Erwägungen ausgegangen : Nach 8 10 der kaiserlichen
Verordnung vom 16 . April 1916 , R .-G .-Bl . Nr . 103 , unterliegen
Mehreinkommen von Dienst - und Lohnbezügen aus inländischen Staats -,
Hof -, Länder -, Bezirks - oder Gemein de  kaffen nicht der Kriegs¬
gewinnsteuer.

Die kaiserliche Verordnung macht also die Befreiung der Lohn-
und Dienstbezüge von der Kriegsgewinnsteuer einzig und allein davon
abhängig , daß sie aus inländischen Staats -, Hof -, Länder -, Bezirk¬
oder G .em eind  ckaffen gezahlt werden.

Es kommt also gar nicht darauf an , was für eine Dienstleistung
den einzelnen Bediensteten obliegt . Jnsoferne der Staat , die Länder,
Bezirke oder Gemeinden eine Unternehmung betreiben , fließen die Ein¬
nahmen aus diesen Unternehmungen wirtschaftlich dem Staate , den
Ländern , den Bezirken oder Gemeinden auch dann zu, wenn eine
abgesonderte Verrechnung stattfindet . Der Rechtsanschauung der
belangten Behörde , daß der Kassa einer Gemeinde -Unternehmung nicht
der Charakter einer Gemeindekassa zukomme und daß die Bezüge der
Beamten einer solchen Gemeinde -Unternehmung nicht den Charakter
eines Bezuges „ aus einer Gemeindekassa"  haben , da sie aus den
Erträgnissen des Erwerbs -Unternehmers fließen , kann nicht beigetreten
werden , zumal die Bediensteten der Gemeinde -Unternehmung Bedienstete
der Gemeinde sind und denselben die festgesetzten Lohn - und Dienst-
bczüge von der Gemeinde , also aus der Kassa der Gemeinde  gezahlt
werden , ohne Rücksicht darauf , ob die Erwerbs -Unternehmung ein
Erträgnis abwirft oder nicht.

Hiebei kann nicht außeracht bleiben , daß , wie der Gerichtshof
bereits in seinem Erkenntnisse vom 26 . November 1912 , Z . 12845,
Nr . 9231 ausgcführt hat , die Gemeinde als Träger der öffent¬
lichen Verwaltung zur Erfüllung öffentlicher Verwaltungsausgaben
berufen ist und auch jene Unternehmungen , welche die Gemeinde zwar
nach Art privat -wirtschaftlicher Unternehmungen , aber für ihre speziellen
Verwaltuugszwecke (zum Beispiel Straßenbeleuchtung ) oder auch in
der Absicht betreibt , um sich die Mittel zur Erfüllung ihrer öffent¬
lichen Aufgaben zu beschaffen, öffentlichen Zwecken dienen , so daß
auch die in diesen Unternehmungen verwendeten Gemeindebediensteten
in öffentlichen Diensten augestellt sind.

Es mußte daher die augefochtene Entscheidung als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben werden.

I«.
Krankenhaus Stockeran . — Erhöhung der Berpslegs-

kosten.
Laut Kundmachung der n -ö. Landesregierung vom 19 . Februar 1919,

Z . VI -81/5 , hat der n .-ö. Landcsrat im Einvernehmen mit der n -ö . Landes¬
regierung die Verpflegstaxe für die III . (allgemeine ) Verpflegsklaffe des Allge¬
meinen öffentlichen Krankenhauses in Stockerau auf die Dauer eines Jahres
vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an gerechnet mit 5 L Per
Kops und Tag festgesetzt. (M .Abt . L 828 .)

II

Zwangsarbeits - und Besserungsanstalt Wr . -Neudors.
— Erhöhung der Berpflegskosten.

Der Landesrat hat mit Zustimmung der Landesregierung vom 1. Jänner
1919 an die Verpflegskosten für die Anhaltung von Zwänglingen und Korri-
gendinnen in der Zwangsarbeits - und Besserungsanstalt iu Wiener -Nendorf,
und zwar für Zwänglinge von 1 L 80 b auf 2 L 20 b und für Korr-
gendinnen von 1 L 50 auf 2 L 40 k per Kopf und Tag erhöht . (Z . VII d
506/9 .)
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ll. Nornmlivbekimmuntien.
SS.

Zuständigkeit für die Behandlung der städtische
Neu -, Zu - und Umbaute » betreffenden Angelegen¬

heiten.
Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawclka  vom

13 . Februar 1919 , M . D . 189:
Anläßlich der Uingestalvm , des Stadtbauamtes zu einem selbständigen

magistratischen Amte wurden mit dem Erlasse deS Herrn Bürgermeisters vom
18 . Juli 1918 , P . Z 7428 , unter andere « alle Angelegenheiten , die eine
städtische Bauführung  oder die Instandhaltung  städtischer Ge¬
bäude betreffen , aus dem Geschäftsbereiche der Magistrats -Abteilungen , des
Wohnungsamtes der Stadt Wien , des städtischen Jugendamtes u . s. w . auS-
geschiedcu und dem Stadtbauamte zur selbständigen Behandlung überwiesen.

Uebcr mehrfache Auflagen , wie weit  nunmehr im Hinblicke aus
diese Erweiterung  des Wirkungskreises des StadtbauamieS in d,m
biefür in Betrachi kommenden Verwaltungszwcig ! die Geschäftsführung den
Magistrats -Abteilungen , beziehungsweise den ihnen gleichgestellten städtischen
Aemtern zukommt und in w et ch c m A b s chn i k t e der Geschäsis-
behandlung  die Zuständigkeit de- Stadtbauamtes emsetzt, gebe ich mit
Genehmigung des Herrn Bürgermeisters zum Zwecke einer gleichmäßigen
AnilSsührung folgendes bekannt:

In Angelegenheiten , welche die Fiage der Errichtung von Zwecken der
Gemeindeverwaltung dienenden Gebäuden (Neu -, Zu - oder Umbauten ) zum
Gegenstand - haben , kommt den Magistrals -Abteilungen »nd den anderen
städtischen « efforlämtern die Geschäftsführung bis einschließlich  der E -
Wirkung der grundsätzlichen Genehmigung der Ballführung,
beziehungsweise für den Fall , als ein generelles Projekt sVorentwurf ) er¬
forderlich ist, bis einschließlich d e r Er w i r ku n g der Ge-
nehmlgung dieses Projektes zu . Für die weitere  Durchführung
solcher Angelegenheiten einschließlich der Einholung der Genehmigung even¬
tueller Kostenüberschreitungen ist das Stadtbauamt zuständig . Kommen jedoch
hiebei  solche wesentliche Abweichungen von der grundsätzlichen Genehmigung,
beziehungsweise von dem generellen Projekte in Betracht , die ein , neue
Genehmigung  eifordern , jo obliegt die Erwirkung dieser  wieder dem
Refforr -Resereuten , und zwar auch dann , wenn diese. Abweichungen eine
Kostenüberschreitung nicht zur Folge haben.

Die Frage , ob eine bestehende städtische Baulichkeit einer anderen als
ihrer bisherigen Zweckbestimmung zugeführt werden soll, ist naturgemäß von
»cm magistratischen R e s s o r l-Reserenlen zu behandeln.

IS

Nebertragung der Geschäfte wegen Erwerbung von
Baracken und Unterkünften an die Magistrats-
Abteilung Ho VIS » , Aenderung der Gefchäfts-

einteilung für den Magistrat.
Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawelka vom 14 Fe¬

bruar 1919 , M . D . 511:
Der Herr Bürgermeister hat mir Entlchließung vom 6 . Februar 1919,

M . D . 511 , angeordnet , daß die Geschäfte wegen Inanspruchnahme der von
dm Zivil - oder Militärbehörden während des Krieges errichteten einstweiligen
Unterkünfie vom städtischen Wohnungsamte an di - Magistrats -Abteilung XVII u
zu übertragen sind.

Eine Ausnahme bilden nur die Angelegenheiten wegen Sicherung der
von der Zentralstelle der Fürsorge für Kriegsflüchtlinge in Wien geschaffenen
Unterkünfte und Einrichtungen , sowie die Angelegenheiten wegen Sicherung
der außerhalb Wiens gelegenen Flüchtlingslager , für deren Behandlung auch
weiterdin das städtische Wohnungsamt zuständig >st.

Aus Grund die,er Verfügung des Herrn Bürgermeisters wird der im
Normalienblaite Nr . 10 er 1918 ve lautbarte Vorbehalt der eingangs
erwähnten Geschäfte ' ür das städtische Wohnungsamt mit Ausnahme der >m
vorhergehenden Absätze bezeichneten Angelegenheiten gegenstandslos ; feiner
wird die Geschäftseinteilung für der Magistrat (5 . Auflage 1916 ) in der nal-
fol enden Weise abgeänderl:

Der erste Absatz der Geschäfte der Magistrats -Abteilung XVII a hat zu
«Uten : ^ ^ .

„Sachlich - Abrüstung , alle Angelegenheiten , mit Ausnahme der Angelegen-
beiten wegen Sicherung der von der Zentralstelle der Fürsorge für Kriegs
stüchtliuge in Wien geschaffenen Unterkünfte und Einrichtungen , der Angelegen¬
heiten wegen Sicherung der außerhalb Wiens gelegenen Flüchtlingslager,
sowie der Behandlung der Entschädigungsansprüche für die auf Grund des
Kriegsleistungsgesetzes von der Heeresverwaltung in Anspruch genommenen
Sachgüter ."

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutfchösterreich und im Laudesgefetz - und Ver¬
ordnungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre 1010 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs-

anweifungeu und Verordnungen.
» .4 . Staatsgeschblntt.

Nr . 10S Vollzugsanweisungdes DeuischöiterreichischenStaats-
amkes der Finanzen vom 12 . Februar zum Ge etze, be¬
treffend die Neuregelung der staatlichen Salz -Verschleiß¬
preise und der bei der Einfuhr von Salz zu entrichtenden
Lizenz-Gebühr.

Nr 100 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Fürsorge im Einvernehmen mit dem Staatsamle sür Ge¬
werbe , Industrie und Handel und dem Staalsamte des
Innern vom 12 Februar , betreffend die Ausstellung von

AuPvciskarten für gewerbliche Hilfsarbeiter.
Nr . 107 . Vollzugsanweisung deS Deulschösterreichischen Staats¬

amtes des Innern vom 12 . Februar , betreffend die Bezüge
der SicherheitSwach - und Polizeiagentenkorps.

Nr 108 . Vollzugsanweisung des Staat -Samtes für Volls-
crnähcung vo n 12 Februar , betreffend die Liquidierung
der Österreichischen Zentral -Einkauss -Gesellschast A. G.

Nr . 10V . Vollzugsanweisungder Deutschösterreichischen Slaats-
amtes für Verkehrswesen vom 7. Februar , betreffend die
Bestellung euieS vorläufigen deutschösterreichischen Staats¬
eisenbahnrates.

Nr . 110 . Vollzugsankdeisuug des Deutschösterreichlschen Slaats-
amles für Volksecnährung lm Einvernehmen mit dem Staats¬
amte der Finanzen vom 12 . Februar , betreffend die Er¬
richtung der deutschösterrelchischen Brauerstelle.

Nr . 111 . Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Volksernährung vom 12. Februar , betreffend cie
Regelung des Verkehres mit zur Käse-Erzeugung dienenden
Labmagen von Kälbern.

Nr . 112 . Gesetz vom 6. Februar, betreffend die Biersteuer.
Nr . IIS Vollzugsanweisung des Staatsamtes sür Finanzen

vom 14 . Februar , betreffend die Biersteuer.
Nr . 114 Vollzugsanweisung des SlaatSamtes der Finanzen

vom 15 . Februar , betreffend zeitweilige Beschränkungen des
Zahlun ^sverkehres.

Nr . IIS . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 15 . Februar über die aus Anlaß des Verbotes der
Einfuhr von Banknoten der Oesterreichisch-ungarischen
Bank und der Ueberweisungen von Kronenbeträgen nach
Deutschösterreich zu treffenden Maßnahmen.

Nr . 110 . Gesetz vom ü. Februar, betreffend tue Ueber¬
weisungen aus Staatsmitteln an die Länder in den Jahren
1917 , 1918 und 1919 hUeberwcisungsgesetz).

Nr . «17 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichlschen
Staatsamtes für soziale Fürsorge vom 12. Februar zam
Gesetze vom 19. Dezember 1918 über die Einführung des
achtstündigen Arbeitstages in fabriksmäßig betriebenen
Gewerbe -Unternehmungen.

Nr . 118 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes sür Kriegs¬
und Uebergangswirtschaft vom 12 . Februar , betreffend die
Festsetzung von Höchstpreisen für Harz und Harz¬
produkte.
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Nr . II « Vollzugsanweisungdes Dcutschösterreichischen Staats¬
amtes für Justiz im Einvernehmen mit den Staatsämtern
des Innern , für Landwirtschaft und für öffentliche Ar¬
beiten vom 12 . Februar über die Anlegung der Liste der
Zwangsverwalter.

Nr 12V . Bollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für soziale Fürsorge vom 11 . Februar , betreffend
die Unterstützung der arbeitslosen Arbeiter.

Nr . 121 Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischeu Staats¬
amtes für soziale Fürsorge vom 14. Februar , betreffend die
Unterstützung der arbeitslosen Angestellten.

Nr . 122 . Vollzugsanweisuug des Staatsamtes der Finanzen
>m Einvernehmen mit dem Staatsamte für Volksernährung
vom 13 . Februar , betreffend die Einschränkung der Bier-
Erzeugung.

Nr . 125 Vollzugsanweisungdes Dcutschösterreichischen Staats¬
amtes für Volksernährung vom 13. Februar , mit
welcher die Verordnung des Amtes für Volksernährung
vom 16. Februar 1918 , R -G .-Bl . Nr . 62 , betreffend die
Verkehrsregelung sowie die Festsetzung von Höchstpreisen
für Kunsthonig und Zuckersirup , abgeändert wird.

Nr . 124 . Vollzugsan-eisung des Deutschösterreichischeu Staats-
amtcs für Volksernährung vom 14 . Februar , betreffend die
Festsetzung von Höchstpreisen für bestimmte Gattungen von
Znckerwarcn (Z ckerl, Kanditen ).

Nr . 125 Gesetz vom 6. Februar über die Weinsteuec.
Nr . 12V. Gesetz vom 6. Februar, betreffend die Schaumwein-

stener.
Nr . 127 Gesetz vom 6. Februar wegen Aenderung des

Gesetzes vom 9. März 1897 . R -G .-Bl . Nr . 195 , betreffend
die Besteuerung des Umsatzes von Effekten (Effektenumsatz¬
steuer).

Nr . 12 >4. Bollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬
und Uebcrgangswirtschaft vom 12 . Februar , betreffend die
Aufhebung der Beschränkungen des Verkehres mit Gummi-
mischungen , Gummilösungen , Factis , Gummiabfällen und
daraus hergestcllten Regeneraten.

Nr . I2N . Kundmachung des Staatskanzlers im Einvernehmen
mit dem Staats -Sekretär des Innern vom 16 . Februar,
betreffend die Berichtigung von Druckfehlern im Staats¬
gesetzblatte.

Nr . 15 « Vollzugsanweisung des Staotsamtes des Innern
vom 17. Februar , betreffend die Nachsicht des Verfalles
von Bedarfsgegenständen oder ihres Erlöses.

Nr . 151 Vollzugsanwestungdes Deutschösterreichischen Staats¬
amtes der Finanzen vom 18 . Februar , betreffend die
Schaumweinsteuer.

Nr 152 Vollzugsanweisung des Dcutschösterreichischen Staats-
anurs für Justiz im Einvernehmen mit den Staatsämtern
des Innern , der Finanzen , für Volksgesundheit , für Land¬
wirtschaft und für Heerwesen vom 18 . Februar über die
Gebühren der Zeugen , Sachverständigen und Dolmetsche im
Strafverfahren.

Nr 158 . Vollzugsanweisungdes Dcutschösterreichischen Staats-
anncs für Justiz im Einvernehmen mit den Staatsämtern
des Innern , der Finmzen , für Volksgesundheit , für Land¬
wirtschaft und für Heerwesen vom 18 Februar über die

Gebühren der gerichtsärztlichen Sachverständigen im Straf¬
verfahren.

Nr . 154 . Gesetz vom 6. Februar, betreffend die Branntwein¬
besteuerung

Nr . 15 » . Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Volksgesundheit vom 18. Februar , wodurch die
Bestimmungen der Ministerial -Verordnung vom 5. März
1912 , R .-G .-Bl . Nr . 47 , betreffend die Verwendung von
Hilfskräften im Betriebe von Apotheken , ergänzt werden.

Nr . 15 « Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats-
amtes für Volksgesundheit im Einvernehmen mit den Staats¬
ämtern für Unterricht und Heerwesen vom 18 . Februar,
womit aus Anlaß des Krieges Ausnahmsbestimmungcn
auf dem Gebiete des Apothekenwesens erlassen werden.

Nr . 157 - Vollzugsanweisungdes DeutschösteireichischenStaats-
amtes für Justiz im Einvernehmen mit den Staatsämtern
der Finanzen und der Volksgesundheit vom 18. Februar
über eine zeitweise Erhöhung der Gebühren der gerichts¬
ärztlichen Sachverständigen im Versahren außer Streit¬
sachen.

Nr . 158 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 20 . Februar , betreffend die Branntwcinbesteuerung.

Nr . 15« Kundmachung des Staatskanzlers im Einvernehmen
mit dem S .aats -Sckretär für Justiz vom 20 . Februar , be¬
treffend die Berichtigung von Druckfehlern im Staatsgesetz¬
blatte.

Nr . 14« Bollzugsanweisung des Dcutschösterreichischen Staats¬
amtes für Heerwesen vom 23 . Februar , betreffend die Aus¬
zahlung von Unterhaltsbeiträgen au die Angehörigen von
Volkswehrmännern.

Nr . 14 t . Vollzugsanweisung des Staatsumtes für soziale
Fürsorge vom 22 . Februar 1919 , betreffend Erlassung eines
Statutes für die Deutschöstcrreichische Peusionsanstalt für
Angestellte und von Geschäftsordnungen für ihre Landes¬
stellen.

Nr . 14S . Bollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Fürsorge vom 22 . Februar 1919 , betreffend die Pensions¬
versicherung von Angestellten.

Nr . »45 . Bollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen
vom 22 . Februar 1919 über die Aushebung der Ministerial-
Verordnung vom 20 . Juni 1916 , betreffend die Inanspruch¬
nahme von Gummibereifungen.

Nr . 144 Vollzugsanweisung des Deulschösterreichischen Staats¬
rates vom >2. Februar 19 !9 , betreffend Abänderungen
und Ergänzungen der Superarbitrierungsvorschrift.

Nr . 145 . Kundmachung des Staatsamtes der Finanzen vom
19. Februar 1919 , betreffend die Erhöhung des Gebühren-
tarifes für chemisch-analytische Untersuchungen durch das
Gsneralprobieramt in Wien.

Nr . 14 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 20 . Februar 1919 , betreffend die Ausgabe von allge¬
meinen Stempelmarken und Effektenumsatzsteuer -Stempel¬
marken mit dem Aufdrucke „Deutschösterreich " .

Nr . 147 . Bollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬
und Uebcrgangswirtschaft vom 21 . Februar 1919 , womit
der K 8 der Vollzugsanweisung vom 25 . November 1918,
betreffend die Errichtung einer deutschösterreichischen Haupt¬
stelle für Volksbekleidung , abgeändert wird.
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Nr . 148 . Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Staats¬
rater vom 26 . Februar 1919 , betreffend die teilweise
Aenderung des Dienstesverhältnisfes der Kanzleioffizianten
und Kanzleioffiziantinnen . der Kanzleigehilfen und Kanzlei¬
gehilfinnen , ständigen Aushilfsdiener und Landpostdiener.

Nr . 148 . Gesetz vom 6. Februar l919 , betreffend die allge¬
meine Erwerbsteuer und die Grundsteuer für die Steuer¬
jahre 1918 und 1919.

Nr . 180 . Gesetz vom 6. Februar 1919, betreffend die Ab¬
änderung einiger Bestimmungen über die Rentensteuer,
ferner die Kriegszuschläge zu den direkten Steuern für die
Jahre 1918 und 1919.

Nr . 181 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
gesundheit vom 24 . Februar 1919 , betreffend die Anzeige¬
pflicht bei Tuberkulose.

Nr . 182 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 27 . Februar 1919 , betreffend die Kennzeichnung der
für den Umlauf in Deutschösterreich bestimmten Noten der
Oesterreichisch-ungarischen Bank.

Nr . 183 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 27 . Februar 1919 , betreffend weitere zeitweilige Be¬
schränkungen des Zahlungsverkehres.

Nr . 134 . Gesetz vom 6. Februar̂ 1919, betreffend die Be¬
steuerung von Mineralwässern und künstlich bereiteten
Getränken.

Nr . 138 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬
und Urbergangswirtschait vom 21 . Februar 1919 über den
Verkehr in Alteisen für Einschmslz - und Paketierzwecke.

Nr . 180 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes des Innern
vom 28 . Februar 1919 , betreffend den Wirkungskreis des
Kreis -Ausschusses und der Kreishauptmannschaft des Kreises
Deutsch -Südmähren.

Nr . 137 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom
3. März 1919 , betreffend die Besteuerung von Mineral¬
wässern und künstlich bereiteten Getränken (Mineralwasser-
fteuer -Vollzugsanweisung ) .

Nr . 188 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬
und Uebergangswirtschaft vom 26 . Februar 1919 , betreffend
Beschränkung im Warenverkehre über die Grenzen Deutsch¬
österreichs.

Nr . 188 . Kundmachung, betreffend die Berichtigungeines
Druckfehlers im Staatsgesetzblatte.

Nr . 100 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 22 . Februar 1S19 , betreffend die vorübergehende
Aenderung einiger Bestimmungen des Eisenbahnbetriebs¬
reglement.

Nr . 101 . Vollzugsanweisung des Staatsamtcs des Innern
vom 2. März 1919 , betreffend die Erlassung einer
Disziplinarvorschrift für die Gendarmerie des Deutsch¬
österreichischen Staates.

Nr . 102 Gesetz vom 5. März 1919 über die Geschäfts¬
ordnung der konstituierenden Nationalversammlung.

Z. Laiidesgefch- und Verordnungsblatt.

Nr . 8 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 23 . November 1918 , betreffend die der Gemeinde
Wetzleinsdorf im Gerichtsbezirke Korneuburg erteilte Be-
willigung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1918 übersteigenden Umlagen.

Nr . V. Kundmachung des Ober-LandeSgerichtes in Wien vom
17 . Dezember 1918 , betreffend die im Jahre 1919 in den
Fällen der Enteignung zum Zwecke der Ausführung der
Wasserstraßen in den Ländern Oesterreich unter und ob
der Enns zu verwendeten Sachverständigen.

Nr . 10 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 1b. Jänner 1919 , betreffend die der Gemeinde Gain-
sarn erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Musik - und
Verschönerungstaxe für die 1919 bis einschließlich 1923.

Nr . »1 . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 28 . Jänner 1919 . betreffend das polizeiliche MeldungS-
wesen in der Ortsgemeinde Baden.

Nr 12 . Kundmachung des Ober-Landesgerichtes in Wien vom
24 . Dezember 1918 , betreffend die Verlautbarung der
Liste der Sachverständigen in Fällen der Enteignung zum
Zwecke der Herstellung und des Betriebes von Eisenbahnen
für das Jahr 1919.

Nr . 13 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 5. Februar , betreffend die Enthebung , beziehungsweise
Ernennung eines Dampfkesselprüsungs -Kommissärs für die
politischen Bezirke Baden , Mödling , Neunkirchen , Wiener-
Neustadt und Stadtgebiet von Wiener -Neustadt.

Nr . 14 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 13 . Februar , betreffend die Anforderung von
Wohnungen in den Gemeinden Hainfeld und Retz.

Nr . 13 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 13 . Februar , betreffend die Einführung des Wohnungs¬
nachweises in den Gemeinden Amstetten , PreinSbach und
Schönbichl.

Nr . 10 . Kundmachung der Landesregierung vom 15. Februar,
betreffend des Verbot des Ausschankes von Getränken am
17 . Februar in ganz Niederösterreich.

Nr 17 . Kundmachung der Landesregierung vom 6. Februar,
betreffend die Erhöhung der Verpflcgsgebühren im Rath-
schen Krankenhause in Baden.

Nr . 18 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 8. Februar , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
laxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Waid¬
hofen an der Ibbs.

Nr . 18 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 17 . Februar , betreffend die Anforderung von Wohnungen
in mehreren Gemeinden des politischen Bezirkes Tulln.

Nr 20 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 19 . Februar , betreffend die der Gemeinde Fischau
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Verschönerungs¬
taxe für die Jahre 1919 bis einschließlich 1922.
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I. Gesetze, VoÛ lgsanweisungen , Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

L.

Die Staatsform.
Gesetz vom 12 . März 1919.

Artikel 1. Die Konstituierende Nationalversammlung wiederholt,
bestätigt und bekräftigt feierlich die im Gesetze vom 12 . November
1918 , St .-G .-Bl . Nr . 5, über die Staats - und Regicrungsform von
Deutschösterreich niedergelegten Beschlüsse der Provisorischen National¬
versammlung , wie folgt : Deutschösterreich ist eine demokratische Re¬
publik . Alle öffentlichen Gewalten werden vom Volke eingesetzt. Dentsch-
österrcich ist ein Bestandteil des Deutschen Reiches.

Artikel 2 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird der Staats¬
kanzler betraut . Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in
Kraft.

2 .

Die Volksvertretung.
Gesetz vom 14 . März 1919.

Artikel 1. Die vom Volke Deutschösterreichs gewählte Kon¬
stituierende Na tionalversammlnng übernimmt als höchstes Organ des
Volkes die oberste Gewalt der Republik . Sie allein hat das Recht,
Krieg zu erklären und Friedensverträge zu genehmigen . Alle öffent¬
lichen Gewalten beruhen auf den von ihr beschlossenen Gesetzen. In
der von der Konstituierenden Nationalversammlung zu beschließenden
endgiltigen Verfassung sind Verfassungsänderungen der Volksab¬
stimmung zu unterwerfen (Vcrfassungsreferendum ) und die Bedin¬
gungen sowie das Verfahren für diese Volksabstimmung näher zu
regeln . Die provisorische Verfassung der Republik Deutschösterrcich
bleibt , soweit sie nicht durch die folgenden Bestimmungen abgeändert
wird , ?n Geltung . Die Konstituierende Nationalversammlung tritt an
Stelle der Provisorischen.

Artikel 2 . Die Sitzungsperiode der Konstituierenden National¬
versammlung fällt mit ihrer Wahlperiode (Artikel 1 des Gesetzes vom
18 . Dezember 1918 über die Einberufung der Konstituierenden
Nationalversammlung , St .-G .-Bl . Nr . 114i zusammen . Eine Ver¬
tagung der Nationalversammlung kann nur durch Beschluß des Hauses
erfolgen . Das Haus ist vor Ablauf der Vertagungszeit vom Präsi-

9 . Einreihung der Kanzleihilfsdiener.
10. Verwendung von Amtsdienern bei der Feuerwehr.

Magistrat:
11 . Beiziehung von Amtstierärzten zu Amtshandlungen über gewerbliche

Betriebsanlagen.
12 . Behandlung der städtisch- Bauten betreffenden Angelegenheiten.
13 . Verfassung von grundbucherlichen Urkunden.

Verzeichnis der im Staatsgcjetzvlatte für den Staat
Deutschösterreich und em , Landergesetz - und Ver¬
ordnungsblatt ? für Oesterreich unter der Gn ns rm
Jahre  1919 v e r S s f e n t l i ch t e n Gesetze , Vvllzugs-
a n w e i s u n g e n u n d B e r o r d nun  gen.

deuten wieder zu berufen , wenn es mindestens 50 Mitglieder
schriftlich verlangen . Tag und Stunde der Sitzungen des Hauses
werden , wofern das Haus nicht anders beschließt, vom Präsidenten
festgesetzt.

Artikel 3 . Das Haus wählt aus seiner Mitte aD di- Dauer
der Wahlperiode den Präsidenten , den Zweiten m .->-n Dritte»
Präsidenten . Der Präsident führt nach Maßgabe der Geschäftsordnung
den Vorsitz im Hanse . Er wird darin sowie bei der Führung der
ihm sonst gesetzlich zustchendcn Geschäfte im Falleseiner Verhinderung
vom Zweiten Präsidenten und , wenn auch dieser verhindert ist, vom
Dritten Präsidenten vertreten.

Artikel 4 . Gesctzesvorschläge gelangen an das Haus entweder
als Vorlagen der Staaisregierung oder als Anträge der Mitglieder
des Hauses . Die Gesetzcsbeschlüsse der Nationalversammlung er¬
langen Gesetzeskraft dadurch , daß sie vom Präsidenten durch seine
Unterschrift beurkundet , vom Staatskanzler und dem mit der
Durchführung betrauten Staatssekretär gegengezeichnet und vom
Staatskanzler im Staatsgesetzblatt kundgemacht werden.

Artikel 5 . Hat die Staatsregierung Bedenken , einen von der
Nationalversammlung gefaßten Beschluß zu vollziehen , so kann sie
gegen ihn vor der Kundmachung binnen 14 Tagen unter Angabe
der Gründe bei der Nationalversammlung Vorstellung erheben . Be-
harrt die Nationalversammlung auf ihrem ursprünglichen Beschlüsse,
so ist dieser unverzüglich kundzumachen.

Artikel 6 . Die Mitglieder der Nationalversammlung können
wegen der in Ausübung ihres Berufes geschehenen Abstimmungen
niemals , wegen der in diesem Berufe gemachten Aeußerungen nur
von dem Hause verantwortlich gemacht werden . Kein Mitglied der
Nationalversammlung darf während der Dauer der^ Wahlperiode
wegen einer strafbaren Handlung — den Fall der Ergreifung auf
frischer Tat ausgenommen — ohne Zustimmung des Hauses ver¬
haftet oder behördlich verfolgt werden . Selbst in dem Falle der Er¬
greifung auf frischer Tat hat die Behörde dem Präsidenten des Hauses
sogleich die geschehene Verhaftung bekanntzngeben . Wenn es das Haus
verlangt , muß oec Verhaft aufgehoben oder die Verfolgung für die
ganze Sitzungsperiode aufgeschoben werden . Nach Beendigung der
Wahlperiode ' gelten die in diesem Artikel der Nationalversammlung
und ihren Mitgliedern eingerttumten Rechte sinngemäß für den
Hauptausschuß und seine Mitglieder.

Artikel 7 . Die der Nationalversammlung angehörenden öffent¬
lichen Angestellten und Funktionäre bedürfen zur Ausübung ihres
Mandates keines Urlaubes.
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Artikel 8 . Die Mitglieder der Staatsregierung sowie die von
ihnen entsendeten Vertreter sind berechtigt , an allen Beratungen der
Nationalversammlung und der Ausschüsse teilzunehmen und die Vor¬
lagen der Staatsregiernng zu vertreten . Sie müssen auf ihr Verlangen
jedesmal gehört werden . Die Nationalversammlung kann die Anwesen¬
heit der Mitglieder der Staatsregierung verlangen.

Artikel 9 . Die Nationalversammlung ist befugt , die Geschäfts¬
führung der Staatsregierung selbst oder durch den Hauptausschuß zu
überprüfen , deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung
zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen sowie ihren
Wünschen über die Ausübung der Regiernngs - und Vollzugsgewalt
in Entschließungen Ausdruck zu geben.

Artikel 10 . Zur Regelung der Arbeiten des Hauses , zur stän¬
digen Verbindung zwischen Gesetzgebung und Vollziehung sowie zur
Mitwirkung an der Bestellung der Staatsregierung (Artikel 2 des
Gesetzes über die Staatsregierung ) wählt das Haus aus seiner Mitte
einen Hauptausschuß . Der Hauptausschuß besteht aus dem Präsidenten
der Nationalversammlung , der den Vorsitz führt , aus dem Zweiten
und Dritten Präsidenten , die ihn im Vorsitze vertreten , und aus elf
auf Grund der Verhältniswahl gewählten Mitgliedern . Die Einbe¬
rufung des Hauptausschusses obliegt dem Präsidenten . Sie hat jeden¬
falls zu erfolgen , wenn sie fünf Mitglieder unter Angabe des Ver¬
handlungsgegenstandes verlangen . Die Mitgliedschaft des Hauptaus¬
schusses ist unvereinbar mit der Stellung des Staatskanzlers , eines
Staatssekretärs oder eines Unterstaatssekretärs.

Artikel 11 . Der Hauptausschuß ist ständig und bleibt im Amte,
bis die neugewählte Nationalversammlung einen neuen Hanptausschuß
gewählt hat . Im Falle des Rücktrittes des ganzen Ausschusses oder
einzelner seiner Mitglieder ist unverzüglich eine Nachwahl einzuleiten.
Zu einem giltigen Beschluß des Hauptausschusscs ist die Anwesenheit
der Mehrheit der gewählten Mitglieder und die einfache Mehrheit der
abgegebenen Stimmen erforderlich . Im Falle der Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden . An den Sitzungen des
Hauptausschusses nehmen Mitglieder der Staatsregierung nur über
Einladung durch den Vorsitzenden teil . Der Hauptausschuß kann von
ihnen alle Aufklärungen und Auskünfte verlangen . Die Beratungen
des Hauptausschnsses sind vertraulich.

Artikel 12 . Die Gesetzgebung über alle Gegenstände , die nach
de .̂ bestehenden Verfassung der Laudesgesetzgebung unterliegen , wird
von den Landesversammluugen der einzelnen Länder nach den jeweils
gebenden Landesordnuugen und den durch Landesgesetze eingeführten
G ŝchäftsordnungen ausgeübt.

^ Artikel 13 . Die Landesregierungen sind verpflichtet , alle Gesetzes¬
beschlüsse der Landesversammlungen vor ihrer Kundmachung der Staats-
rcgierung mitzuteilen.

Artikel 14 . Hat die Staatsregierung gegen einen solchen Beschließ
der Landesversammlung Bedenken , so kann sie gegen ihn binnen 14
Tagen nach Einlangen der Mitteilung bei der Landesversammlung im
Wege der Landesregierung Vorstellung erheben . Vor Ablauf dieser
Frist kann das Landesgesetz ohne Zustimmung der Staatsregieruug
nicht kundgemacht werden . Beschließt die Landesversammlung , auf ihrem
ursprünglichen Beschlüsse zu beharren , so hat dessen Kundmachung
durch die Landesregierung zu erfolgen . Die Gcsetzesbeschlüsse der Landes¬
versammlungen erlangen Gesetzeskraft dadurch , daß sie vom Landeshaupt¬
mann durch seine Unterschrift beurkundet , vom Landesamtsdirektor mit¬
gefertigt und von der Landesregierung im Landesgesetzblattc kund¬
gemacht werden . Gesetze, zu deren Vollziehung die Mitwirkung der
Staatsregierung notwendig ist, bedürfen der Gegenzeichnung des zu¬
ständigen Staatssekretärs oder des Staatskanzlers . Die Gegenzeich¬
nung hat binnen 14 Tagen zu erfolgen . Die Verweigerung der
Gegenzeichnung kann nur über Beschluß der gesamten Staatsregiernng
erfolgen , ist zu begründen und unter sinngemäßer Anwendung des
Artikels 5 binnen 14 Tagen der Landesregierung bekanntzugeben.

Artikel 15 . Gesetzesbeschlüsse einer Landesversammlung können
wegen Verfassungswidrigkeit (Artikel 12 ) von der Staatsregieruug
binnen 14 Tagen nach Einlangen der Mitteilung (Artikel 13 ) beim
Verfassungsgcrichtshofc angefochten werden . Diese Anfechtung ist der
Landesregierung unverzüglich mitzuteilen . Die Kundmachung des an¬
gefochtenen Beschlusses darf erst erfolgen , wenn der Verfassungs¬
gerichtshof die Verfassungsmäßigkeit dieses Beschlusses anerkannt hat.

Nr. 3S, 30. April 1S19.

Der Verfassungsgerichtshos hat binnen einem Monat das Erkenntnis
zu fällen.

Artikel 16 . Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in
Kraft . Mit der Durchführung ist der Staatskanzler betraut.

rr.
Die Staatsregierung.

Gesetz vom 14. März 1919.

Artikel 1. Mit der Ausübung der Regieruugs - und Vollzugs¬
gewalt werden nach den folgenden Bestimmungen Volksbeauftragte,
und zwar der Staatskanzler und die Staatssekretäre betraut . Sie bilden
in ihrer Gesamtheit die Staatsregierung . Den Vorsitz in dieser führt
der Staatskanzler und in seiner Vertretung der Vizekanzler.

Artikel 2 . Zur Erstattung von Vorschlägen über die Bestellung
der Staatsregieruug ist der von der Nationalversammlung aus ihrer
Mitte gewählte Hauptausschuß berufen . (Artikel 10 des Gesetzes über
die Volksvertretung .) Die Staatsregierung wird über einen solchen
Vorschlag des Hauptausschusses von der Nationalversammlung gewählt.
Die Nationalversammlung nimmt die Wahl der Staatsregierung durch
namentliche Abstimmung über den Gesamtvorschlag des Hauptausschusses
vor . Ist die Nationalversammlung uicht versammelt , so wird die Staats-
regicrung bis zum Zusammentritte der Nationalversammlung vom
Hauptansschusse bestellt. Die Angelobung des Staatskanzlers wird vom
Präsidenten der Nationalversammlung vor dem Hauptansschusse , die
der übrigen Mitglieder der Staatsregierung bei Anwesenheit des
Staatskanzlers vorgenommen . Treten nur einzelne Mitglieder der
Staatsregierung zurück oder werden sie ihres Amtes verlustig , so
bestellt das Haus oder gemäß Absatz 2 der Hauptausschuß den Nach¬
folger . Der Präsident der Nationalversammlung gelobt ihn im Beisein
des Staatskanzlers an . Die Bestalluugsurkunden des Staatskanzlers
und der Staatssekretäre werden vom Präsidenten mit dem Datum
des Tages der Angelobung ausgefcrtigt und vom neubestellten Staats¬
kanzler gegengezeichnet.

Artikel 3 . Bis die neue Staatsregierung gebildet wird , hat der
Präsident entweder die scheidende Regierung unter dem Vorsitze des
bisherigen Staatskanzlers oder eines Staatssekretärs mit der einst¬
weiligen Fortführung der Geschäfte zu beauftragen oder leitende
Beamte der Staatsämter unter dem Vorsitze eines dieser leitenden
Beamten oder eines eigens hiezu bestellten Beamten mit der einst¬
weiligen Leitung der Verwaltung zu betrauen.

Artikel 4 . Versagt das Haus der Staatsregierung oder einzelnen
Mitgliedern derselben durch ausdrückliche Entschließung sein Vertrauen,
so ist eine neue Regierung zu bestellen, beziehungsweise der betreffende
Staatssekretär seines Amtes zu entheben . Zu einem Beschlüsse , mit
welchem das Vertrauen versagt wird , ist die Anwesenheit der Hälfte
der Mitglieder der Nationalversammlung erforderlich . Doch ist, wenn
vierzig Mitglieder es verlangen , die Abstimmung auf den zweitnächsten
Werktag zu vertagen . Eine neuerliche Vertagung der Abstimmung
kann nur auf Beschluß der Nationalversammlung erfolgen . Die gesamte
Staatsregierung und die einzelnen Mitglieder der Staatsregierung
werden in den gesetzlich bestimmten Fällen oder über ihren Wunsch
vom Präsidenten der Nationalversammlung ihres Amtes enthoben.

Artikel 5. Die Mitglieder der Staatsregierung sind nach Maß¬
gabe des § 9 des Beschlusses vom 30 . Oktober 1918 über die grund¬
legenden Einrichtungen der Staatsgewalt , St .-G .-Bl . Nr . i , der
Nationalversammlung verantwortlich.

Artikel 6. Die Geschäfte des Staatsrates und des Staatsrats¬
direktoriums gehen auf die Staatsregierung über , soweit gesetzlich nicht
anders bestimmt ist. Die in den ßß 14 und 17 des Gesetzes vom
6 . Februar 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 85 , über den Staatsrechnungshof
dem Staatsrate oder seinem Direktorium übertragenen Befugnisse gehen
auf den Präsidenten der Nationalversammlung über.

Artikel 7 . Die in den bisherigen Gesetzen dem Staatsrate oder
dem Staatsratsdirektorium vorbehaltenen Ernennungen und Bestäti¬
gungen von Beamten und sonstigen öffentlichen Organen sowie die
Verleihungen von Amtstitcln vollzieht der Präsident der National¬
versammlung über Vorschlag der Staatsregierung . Die Ernennung
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des Präsidenten des Staatsrechnungshofes erfolgt über Vorschlag des
Hauptausschnsses , von höheren Beamten über Vorschlag des Präsi¬
denten des Staatsrechnungshofes . Bezüglich der Ernennung von
Richtern bleiben die bestehenden gesetzlichen Vorschriften mit der Aende-
rung in Geltung , daß die Behörden , denen das -Vorschlagsrecht zusteht,
die Besetzungsvorschläge dem zuständigen Mitglieds der Staatsregierung
zur Weiterleitung an die Gesamtregierung erstatten und diese ans
Grund dê Vorschlages dem Präsidenten der Nationalversammlung
einen Bcsctzungsantrag unterbreitet , den dieser im Sinne des ersten
Absatzes vollzieht . Soweit es sich nicht um die Präsidenten und Mit¬
glieder der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes handelt , kann der
Präsident der Nationalversammlung den Staatssekretär für Justiz zur
Ernennung von Richtern ermächtigen . Alle diese Akte des Präsidenten
der Nationalversammlung bedürfen der Gegenzeichnung des Staats¬
kanzlers oder des ressortmäßig berufenen Mitgliedes der Staats¬
regierung . Die gemäß 8 16 , Absatz 2 und 3 , des Grundgesetzes vom
22 .. November 1918 , St .- G .-Bl . Nr . 38 , über die richterliche Gewalt
dem Staatsrate zustehcnden Befugnisse hat der Präsident der National¬
versammlung im Einvernehmen mit dem Zweiten und Dritten Präsi¬
denten unter Gegenzeichnung des Staatskanzlers und des Staats¬
sekretärs für Justiz auszuüben.

Artikel s . Der Präsident der Nationalversammlung vertritt die
Republik Deutschösterreich nach außen , empfängt und beglaubigt die
Gesandten und ratifiziert die Staatsverträge gemäß K 5, 3 . Absatz,
und 8 10 , 2 Absatz, des Gesetzes vom 19 . Dezember >918 , St .-G .-Bl.
Nr - 139 (Verfassnngsnovelle ).

Artikel 9 . Zur Durchführung der Aufgaben der obersten Staats¬
verwaltung werden in Hinsunft folgende Staatsämtcr mit dauernden
Aufträgen und Vollmachten bestehen : die Staatskanzlei mit ihrem bis¬
herigen Wirkungskreise unter der Leitung des Staatskanzlers ; dann:
das Staatsamt für Inneres und Unterricht mit der Zuständigkeit
der bisherigen Staatsämter des Innern und für Unterricht ;, das
Staatsamt für Justiz mit der Zuständigkeit des bisherigen gleich¬
namigen Staatsamtes ; das Staatsamt für Finanzen mit der Zuständig¬
keit des bisherigen gleichnamigen Staatsamtes ; das Staatsamt für
Land - und Forstwirtschaft mit der Zuständigkeit des bisherigen gleich¬
namigen Staatsamtes ; das Staatsamt für Handel und Gewerbe , In¬
dustrie und Bauten mit der Zuständigkeit der bisherigen Staatsämter
für Gewerbe , Industrie und Händel , dann für öffentliche Arbeiten
sowie für Kriegs - und Uebergangswirtschaft , jedoch unter Ausschluß
der Schiffahrtsangelegenheiten sowie der Post -, Telegraphen - und
Telephonangelegenheiten ; das Staatsamt für soziale Verwaltung mit
der Zuständigkeit der bisherigen Staatsümter für soziale Fürsorge,
Volksernährung und Volksgesundheit . Das Staätsamt für Inneres
und Unterricht steh' , wenn mit dessen Führung nicht ein eigener
Staatssekretär betraut wird , unter der Leitung des Staatskanzlers , die
übrigen Staatsämter stehen unter der Leitung von Staatssekretären.

Artikel 10 . Außer den in Artikel 9 bezeichneten Staatsämtern
und bis zu deren endgiltigen Errichtung , beziehungsweise bis zur Er¬
lassung der zur Durchführung des Artikels 2 des Gesetzes vom
12 . November 1918 , St . G . Bl . Nr . 5 , über die Staats - und
Regierungsform von Deutschösterrcich erforderlichen besonderen Gesetze
haben unter der Leitung von Staatssekretären noch fortzubestehen:
das Staatsamt für Aeußeres , das Staatsamt für HeereSwesen, das
Staatsamt für Volksernährnng , mit der Zuständigkeit der bisherigen
gleichnamigen Staatsämter , und das Staatsamt für Verkehrswesen
mit der Zuständigkeit des bisherigen gleichnamigen Staatsamtes unter
Einbeziehung der Schiffahrtsangelegenheiten sowie der Post -, Tele¬
graphen - und Telephonangelegenheiten.

Artikel 11 . Zur Vertretung des Staatskanzlers wird ein Vize¬
kanzler bestellt . Das Amt des Vizekanzlers kann einem mit der
Führung eines Staatsamtes beauftragten oder einem mit bloß persön¬
lichem Wirkungskreise betrauten Staatssekretär (Artikel 13 , Absatz 2)
übertragen werden . DaS Amt des Staatsnotars und das ihm bisher
unterstellte Staatssicgelamt sind aufgehoben.

Artikel 12 . Die Staatsregierung ist ermächtigt , innerhalb der
allgemeinen Richtlinien der Artikel 9 und 10 über die Zuständigkeit
der einzelnen Staatsämter unter Zustimmung des Hauptausschusses
durch Bollzugsanweisung die zur fachgemäßen Aufteilung der Geschäfte
der Staatsverwaltung und namentlich zur Erleichterung des Ueber-

Nr . 35 , 30 . April 1919.

ganges erforderlichen näheren Verfügungen zu treffen und den
Wirkungskreis der Staatsümter im einzelnen festznscpen.

Artikel 13 . Ausnahmsweise und vorübergehend kann der Staats¬
kanzler , der Vizekanzler oder ein Staatssekretär auch mit der Führung
eines ihm nicht nach Artikel 9 und 10 unterstellten Staatsamtes be¬
traut werden . Anderseits können in besonderen Fällen auch Staats¬
sekretäre mit einem bloß persönlichen AnfgabeukreiS ohne gleichzeitige
Betrauung mit der Führung eines Staatsamtes bestellt werden . In
jedem Staatsamte wird in der Regel dem verantwortlichen Leiter zur
Wahrung der Einheit und Stetigkeit des Geschäftsganges ein Beamter
zur Seite gestellt , der den Anitstitel eines Staatsamtsdirektors führt.

Artikel 14 .7-Dem Staatskanzler und den Staatssekretären können
zur Unterstützung in der politischen Geschäftsführung und zur parla¬
mentarischen Vertretung von der Nationalversammlung oder gemäß
Artikel 2, Absatz 2, vom Hauptausschusse Unterstaatssekretäre beigcgebem
werden , welche die ihnen übertragenen Geschäfte im Einvernehmen
mit dem verantwortlichen Leiter des Staatsamtes zu besorgen haben.

Artikel 15 . Dieses Gesetz tritt - mit dem Tage seiner Kund - '
machung in Kraft . Mit seinem Vollzüge ist der Gtaätskanzler betraut.

4 .

Vorbereitung der Sozialisierung.
Gesetz vom 14 . März 1919.

8 1
1. Aus Gründen des öffentlichen Wohles können hiezu geeignete

Wirtschaftsbetriebe zugunsten des Staates , der Länder und der Ge¬
meinden enteignet , von dem Staate , den Ländern oder de i Gemeinden
entweder in eigene Verwaltung übernommen oder unter die Ver - "
waltung öffentlich -rechtlicher Körperschaften gestellt werden . (8 365
a. b. G . B .)

2 . Die Ausübung dieser Rechte wird durch besondere Enteig-
nungs -, Bodenreform - und Bcsiedeluygsgesetze geregelt.

8 2.

Durch Gesetz können hiezu geeignete .Wirtschaftsbetriebe zu
Genossenschaften öffentlichen Rechtes vereinigt , unter die Aufsicht des
Staates oder anderer öffentlich - rechtlicher Körperschaften gestellt
werden.

8 3.
Die Vertretung der Angestellten und Arbeiter in der Verwaltung

der Wirtschaftsbctriebe , in denen sie beschäftigt sind, wird durch ein
besonderes Gesetz gewährleistet werden.

8 4.

Mit der Vorbereitung der in den 1, 2 und 3 vorgesehenen
Gesetze wird -eine Staatskommission für Sozialisierung betraut . Der
Vorstand der Sozialisierungskommission besteht aus dem Präsidenten,
den, Vizepräsidenten und drei Mitgliedern . Er wird von der National¬
versammlung über Vorschlag des Hauptausschusses gewählt Der
Präsident hat das Recht und die Verantwortung eines Staatssekretärs
(Artikel 13 , Absatz 2, des Gesetzes über die Staatsregierung ). >

8 5.
Als Mitglieder der Sozialisierungskommission beruft der Vor¬

stand ans ein Jahr Vertreter der beteiligten Staatsämter , der öffentlich-
rechtlichen Körperschaften und Sachverständige aus dem Kreise der
Arheiter , Angestellten und Unternehmer sowie andere Fachmänner.

8 6.

1. Der Präsident der Sozialisierungskommission hat das Recht,
selbst oder durch Beauftragte die für die Vorbereitung der ihr über¬
tragenen Arbeit erforderlichen Erhebungen zu Pflegen und zu diesem
Zwecke Auskunftspcrsonen einznvernehmen , Wirtschaftsbetricbe zu
besichtigen, in deren Handelsbttcher und geschäftliche Aufzeichnungen
Einsicht zu nehmen und von ihnen alle auf den Betrieb bezüglichen
Nachweisungen einzuholen.
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2. Auf Ersuchen des Präsidenten werden diese Erhebungen von
den zuständigen Staatsämtern durchgeführt.

8 7-
Wer die geforderten Auskünfte verweigert, den Zugang zu

den Betriebsstätten oder den Einblick in Handelsbücher und geschäft¬
liche Aufzeichnungen verwehrt oder die eingeholten Nachweisungcn
nicht beibringt oder unrichtige Nachweisungen beibringt, wird wegen
Uebertretung mit Geld bis zu 20.000 X und mit Arrest bis zu drei
Monaten bestraft.

8 8.
lieber die Durchführung der im Z 6 vorgesehenen Erhebungen

ist das Amtsgeheimnis strenge zu wahren. Die bei den Erhebungm
beteiligten Beamten und sonstigen Funktionäre sowie die Mitglieder
der Sozialisierungskommissionwerden, wenn sie ihnen auf diese Weise
zur Kenntnis gelangende Verhältnisse der Betriebe oder die darüber
gepflogenen Verhandlungen unbefugt offenbaren, wegen Vergehens mit
Arreststrafe bis zu drei Monaten oder Geldstrafe bis zu 20.000 X
bestraft.

8 9.
1. Für die persönlichen und sachlichen Erfordernisse der Kanzlei

der Sozialisierungskommission ist im Staatsvoranschlage Vorsorge
zu treffen.

2. Die Vergütung für die Arbeiten, die von den Mitgliedern
der Sozialisierungskommission und von anderen zur Arbeit heran¬
gezogenen Fachmännern geleistet werden, wird vom Vorstande fest¬
gesetzt.

8 w.
1. Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Kundmachung in Wirk¬

samkeit.
2. Mit dem Vollzüge des Gesetzes ist der Staatskanzler betraut.

5
Nebengebül .ren , die der Mieter zu leiste» hat, müssen
in einer Relation zu n Hauptzinse stehen nnd sich
ebenfalls auf die Ueberlassnng des Mietobjektes

beziehen.
Entscheidung des deutschösterrcich scherz Verwaliungsgerichts-

hofes vom 5. März 1919, Nr. 1217 (Wohn.-A. Z. 2782).
Der Verwaltungsgerichtshoshat über die Beschwerde des Jakob

Epstein in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes in Wien6.,
vom 5. November 1918, Z. 125/18, betreffend Mieterschutz, nach
der am 5. März 1919 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhand¬
lung zu Recht erkannt: Tie Beschwerde wird als unbegründet ab-
gewies  e n.

E n t s chei dun g s gr ün de.
Laut der der Beschwerde in Abschrift beigeschlossenen Korrespon¬

denz vom 23. September 1917 haben die Eheleute Josef und Anna
Minarik, die damaligen Eigentümer des Hauses Wien, 6., Gumpen-
dorferstraße Nr. 120, dem Siegmund Altbach die im Souterrain und
im Parterre dieles Gebäudes gelegenen Mietobjekte um den Mietzins
von 8000 X jährlich, zahlbar in Vierteljahresraten im vorhinein
vermietet. Außerdem wurde Siegmund Altbach in diesem Vertrage
verpflichtet, den Vermietern „für die Herstellungskosten der seinen
Zwecken dienenden Mietsobjektc den Betrag von 3000 zu bezahlen."
Die Mietsdauer wurde auf ein Jahr bestimmt. Die Herrichtungen,
di? die Vermieter ans eigene Kosten zu veranstalten sich verpflichteten,
wurden einzeln anfgeführr nnd schließlich noch bestimmt, daß der
Mieter den Mehrverbrauch, des Wassers selbst zu bezahlen habe.

In diesem Vertrag trat am 28. Februar 1918 Jakob Beck für
Siegmund Altbach als Mieter mit denselben Bedingungen ein. Die
Realität erwarb dann später Jakob Epstein, der heutige Beschwerde¬
führer, und mit ihm schloß Jakob Beck am 2l . August 19 >8 einen
neuen Vertrag mit folgendem maßgebenden Inhalte: „Ich miete von
Ihnen die . . . Lokalitäten, welche ich gegenwärtig bis 31. Oktober!

1918 in Bestand habe, ab 1. November 1918 bis 31. Oktober 1919
um den vereinbarten Jahresmietzins von 16.000 17, zahlbar in vier
gleichen Merteljahresratenä 4000 17. Ueberdies habe ich das der
Höhe des Mietzinses entsprechende Reinigungsgeld zu bezahlen."

Am 31. Oktober>918 stellte nun Jakob Beck beim Mietamte
Wien 6., in Wien den Antrag auf Entscheidung über die Zulässigkeit
der Mietzinserhöhung nnd am 5. November 1918 erkannte das Miet¬
amt, daß die mit I. November >918  vorgenommeneErhöhung des
Mietzinses von 8000 X auf >6000 17 „nach den vor dem Senate
gemachten Parteienangaben gemäß Z 2 a der Ministerialverordnung
vom 26. Oktober 19>8, Nr. 38l R.-G.-Bl . unzulässig" sei, weil
„das Mietamt auf Grund der Parteienausführungen zu der Ueber-
zeugung gelangt ist, daß eine Mietzinssteigernng den Umständen des
Falles nicht angemessen ist".

Der Verwaltungsgerichtshos bat vor allem die vom Vertreter
der mitbeteiligten Partei bei der öffentlichen Verhandlung vorgebrachte
Einwendung der Unzuständigkeit zur Entscheidung in der vorliegenden
Streitsache in Gemäßheit seiner ständigen einschlägigen Rechtssprechung
als unbegründet zurückgewiesen, weil einerseits die Mietämtcr im
Sinne der ZK 10 und l2 bis 18 der zitierten Verordnung ihrer
Struktur sowohl als auch ihrer Aufgabe nach als Verwaltungs¬
behörden in Gemäßheit des Z 2 des Gesetzes vom 22. Oktober>875,
Nr. 36 R.-G.-Bl. «x 1876, erkannt werden müssen und weil ander¬
seits die Anordnung des Z 10 der zitierten Verordnung, wonach die
Entscheidung des Mietamtes„durch keinerlei Rechtsmittel angefochten"
werden kann, zwar eine weitere Anfechtung einer solchen Entscheidung
im Wege des ordentlichen administrativen Jnstanzenzuges, nicht aber
auch im Wege des außerordentlichen Rechtsmittels der Beschwerde¬
führung vor dem Verwaltungsgerichtshofeausschlstßt.

Im übrigen aber hat der Berwaltungsgerichts-of erwogen: Die
Beschwerde macht vor allem geltend, daß die angesochtene Entscheidung
mit Unrecht von der Annahme ausgehe, daß eine Erhöhung des Miet¬
zinses von 8000 X auf 16.000 vorgenommcn worden sei. Der
alte Mietzins habe nicht 8000 ll, sondern unter Einzurechnung der
Nebengebühren per 3000 17 tatsächlich 11.000 17 betragen. Der An¬
trag des Beschwerdeführersauf Zulassung des Beweises, daß der
Mietzins früher tatsächlich diese Höhe erreicht habe, sei in gesetz¬
widriger Weise zurückgewiefen worden. Ja, daS Mietamt habe sogar
seinen Antrag auf Protokollierung dieser Abweisung mit der Moti¬
vierung abgelc nt, daß eine Protokollierung von Partcienvorbringnngen
in der Verhandlung vor dem Mietamte nicht statthabe. Jedenfalls
wäre vom Mietamte zu prüfen gewesen, ob eine Erhöbung des Miet¬
zinses von 11.000 >7 und nicht von 8000 17 auf 16.000 b zu¬
lässig war. Demgegenüberhat der Verwaltungsgerichtshosvor allem
erwogen, daß nach dem maßgebenden Bestimmungen der ZK 16 und
17 der zitierten Micterschutzverordnung die Protokollierung weder
der von den Parteien bei der mündlichen Verhandlung gestellten An¬
träge selbst noch auch der hierüber vom Mietamtc gefaßten Beschlüsse
vorgeschrieben ist. Von einer Verletzung einer Vcrfahrensvorschrift kann
also keinesfalls die Rede sein.

In der Sache selbst war aber Folgendes zu erwägen: Der Z 2o,
der Micterschutzverordnung bestimmt allerdings, daß eine Erhöhung
des „Mietzinses samt Nebengebühren, den der Mieter bisher oder den
der letzte Mieter zu zahlen hatte, mir unter den dort genannten Voraus¬
setzungen statthaft sein soll", und cs ist also allerdings davon auszu-
geheu, daß, wenn die Voraussetzungen für die Mietzinserhöhung nicht
gegeben sind, eine Erhöhung über jene Leistung hinaus nicht gestattet
sein soll, die der Mieter früher, oder die der frühere Mieter als
Mietzins samtN e ben g cbü hren zu bestreiten hatte. Unter Neben- ^
gebühren können aber hier nur solche ebenfalls für die ganze Dauer
des Bcstandverhältnisses verabredete wiederkehrende Leistungen ver¬
standen werden, die gleichfalls' für den Gebrauch der unverbrauchbaren
Sache, sei es nach dem Gesetze, sei es nach herrschender Uebnng, sei
es endlich kraft besonderer Verabredung vom Bestandnehmergewährt
werden müssen(zum Beispiel Reinigungsgeld rc.). Von Nebeu-
gebühren  aus einem Mietverträge  kann nur in Relation zu
dein Hauptzinse  gesprochen werden. Dieser ist im Sinne des
Z 1090 des bürgerlichen Gesetzes jener Preis, wodurch jemano den
Gebrauch einer unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit und
gegen einen bestimmten Preis erhält: N e ben g ebüh r en, die der
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Mieter zu leisten hat , sind dagegen jene Leistungen , die er darüber
noch hinaus ebenfalls für die Ueberlassung des M i e t o b- !
jektes  auf sich genommen hat oder auf sich nehmen muß . Im vor¬
liegenden Falle nun hat der Mieter im 7 ertrage vom 23 . September ^
19 . 7 die Leistung jener 3000 ll allerdings auch aus dem Anlasse
der Verabredung des Mietvertrages und zwar für eine vom Vermieter j
aus eben diesem Anlasse übernommene Verbindlichkeit versprochen , er
hat sie aber nicht für den Gebrauch der gemieteten Geschäftslokalitäten !
auf sich genommen.

Die Leistung jener 3000 ll stellt sich als eine Zahlung aus
einer Nebenverabredung zum Mietverträge , und zwar für die zum
ordentlichen Gebrauche der Sache als erforderlich erkannten Herstellungen,
nicht aber als eine im Mietverträge selbst zum Hauptzinse verabredete
Nebengebühr dar . Nach dem Gesagten kam aber die im Mietverträge
vom 23 . September 19 t7 enthaltene Verabredung der Zahlung von
3000 ll vom Standpunkte des K 2 a der Mieterschutzverordnung
nicht weiter in Betracht.

Dann führt die Beschwerde noch aus , es sei nach der Bestimmung
des § 2 a die Erhöhung eines Mietzinses für Geschäftsräumlichkeitcn
wenn er den Betrag von 2000 L , wie hier , übersteige , grund¬
sätzlich zulässig.  Eine Einschränkung sei nur dahin gemacht,
daß die Erhöhung nur in einem Betrage vereinbart werden dürfe , der
nach den Umständen des Falles angemessen sei.

Die Anordnung der Verordnung lautet hier allerdings : „Ueber-
steigt der Mietzins . . . . samt Nebengebühren . den an¬
geführten Betrag , so darf eine Erhöhung . . . samt
Nebengebührcn . . . . . vereinbart werden , jedoch nur in einem
Betrage , der nach den Umständen des Falles angemessen ist. „Aus
dem so gewählten Wortlaute der Norm darf aber nicht etwa gefolgert
werden , daß , wenn der Mietzins eines Geschäftslokales den Jahres¬
betrag von 2000 L übersteigt , eine weitere Erhöhung unter allen
Umständen gestattet sein und das Mietamt ausschließlich nur über die
Frage zu entscheiden berufen sein soll, bis zu welchem Betrage diese
an sich unbedingt zulässige Mictzinserhöhnng gestattet sei. Ist es dem
Mietamte überlassen , zu erkennen , bis zu welchem Betrage eine solche
Zinserhöhuug nach den Umständen des Falles verabredet werden dürfe
und gelangt es nach Prüfung dieser Umstände zur Anschauung , daß
diese eine Zinserhöhung überhaupt nicht zu rechtfertigen vermögen,
so hat es nach dem Sinne und der Absicht dieser Norm die Erhöhung
des Mietzinses als für überhaupt unstatthaft zu erklären . Es kann
daher auch in dieser Richtung von einer Verletzung des Gesetzes nicht
die Rede sein.

Endlich rügt die Beschwerde noch, daß in der angefochtenen
Entscheidung beststnmte und konkrete Umstände , die die Erhöhung des
Mietzinses trotz der Verabredung im Ausnahmsfalle als unzulässig
erscheinen lassen , nicht angeführt sind . Demgegenüber ist vor allem
zu erwägen , daß eine Vorschrift , die cs dem Mietamte zur Pflicht
machen würde , derartige Umstände in seiner nach freiem Ermessen zu
fällenden Entscheidung ausdrücklich anzuführen , in der Verordnung
nicht besteht und daß daher in der Unterlassung einer solchen An¬
führung keinesfalls ein wesentlicher Berfahrensmangel gelegen sein kann.

Die Beschwerde war daher abzuweisen.

«
„Mieterschutz " . Es ist nicht als eine Zinsfust-
erhöhung anzusehen , wenn der Hypothekarschnldner
zugunsten einer in ausländischer Währung lautenden
Forderung wegen der Kursgestaltnng höhere Zinsen¬

beträge zu entrichten hat.
Entscheidung des deutschösterreichischen Verwaltungsgerichtshofes
vom 16 . Jänner 1919 , Z . 104 ex 1919 , Wohn .-A. Z . 1874.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Philipp
Forsten in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
9 . Bezirk in Wien vom 13 . September 1918 , betreffend Mieterschutz
nach der am 6 . Jänner 1919 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen
Verhandlung zu Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet
abgcwiesen.

E n t s ch e i d u n g s g r ü u d e.

Mit der angefochtenen Entscheidung hat das Mietamt die zum
Novembertermine 19 >8 vorgenommene Erhöhung des Mietzinses für
die Wohnung Tür Nr . 3 im Hause Wien 9., Brünnlbadgasse >6,
von 350 L ans 405 L vierteljährlich gemäß 8 2 der Ministerial-
Verordnung vom 20 . Jänner 9 >8, Nr . 21 R .-G .-Bl ., für unzu¬
lässig erklärt , weil keine der in diesem 8 2 angeführten Voraus¬
setzungen für die Zulässigkeit einer Mietzinssteigerung zutreffe.

Die Beschwerde sieht vor allem in der ihres Erachtens unzu¬
länglichen Begründung des angefochtenen Erkenntnisses einen Mangel
des Verfahrens . Der Verwaltungsgerichtshof vermochte ihr nicht
beizupflichten . Denn ganz abgesehen davon , daß dem Mietamte in ß 8
der Ministerial -Berordnung vom 9 . Februar 1917 , Nr . 53 R .-G .-Bl .,
nur eine „kurze Begründung " seiner Entscheidung aufgetragen ist,
gibt der Beschwerdeführer durch seine weitere Ausführung , es habe
sich im vorliegenden Falle einzig und allein darum gehandelt , ob bei
Hypothekarschuldeu in ausländischer Valuta die durch Verschlechterung
der heimischen Valuta eintretenden Erhöhung der Zinsenlast einen
zulässigen Stcigerungsgrund bilde, klar zu erkennen , daß ihn das
Mietamt über den wesentlichen Grund seiner Entscheidung durchaus
nicht im Unklaren gelassen hat . Wäre also selbst die angefochtene
Entscheidung in einer der Vorschrift des zitierten § 8 nicht vollauf
entsprechenden Weise begründet , so erwiese sich doch, daß der Beschwerde¬
führer in der Verfolgung seiner prozessualen Rechte nicht behindert
war und daß also keinesfalls von einem wesentlichen Verfahrensmangel
die Rede sein könnte.

Zur Sache selbst ist vorauszuschicken , daß der Beschwerdeführer
nach seiner eigenen Darstellung von einem ans dem fraglichen Hause
lastenden Darlehen der Leipziger Lebensversicherungs -Gesellschaft per
1 15 .000  Mark jährlich an 4L igen Zinsen 4600 Mark zu bezahlen
hat , die sich vor dem Kriege zum normalen Kurse von 117 L 60 ll
für 100 Mark auf 5409 ll 60 ll bezifferten , während sie jetzt zum
gegenwärtigen Kurse von 172 ll für 100 Mark mit 7912 ll zu
beziffern seien. Die Erhöhung des Zinsenerfordernisses für die Hypothek
beträgt demnach jährlich 2502 ll 40 ll . Um das Gesamterträgnis
des Hauses auf dem Stande , was es vyr dem Kriege war , zu erhalten,
sei es daher notwendig geworden , die Mehrleistung an Passivzinsen
auf die einzelnen Wohnungsmietzinse zu repartieren , was eben
geschehen sei.

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen : Nach 8 2, Absatz 1,
der Mieterschutz -Verordnung darf eine Erhöhung des Mietzinses samt
Nebengebühren , den der Mieter bisher oder den der letzte Mieter zu
bezahlen hatte , „nur in demMaße vereinbart werden als
dies begründet  i st" durch eine der in den folgenden Punkten
1 bis 3 aufgezählten Voraussetzungen. In Betracht kommt heute
unstreitig nur die Bestimmung des Punktes 3 daselbst . Hienach wird
aber die Erhöhung des Mietzinses gerechtfertigt durch eine vor¬
genommene zulässige (8 8) Erhöhung des Zins¬
fußes oder der Nebengebühren der ans der Ver¬
mieteten Liegenschaft haftenden Hypothek.  Aus dem ini
ersten Absätze des 8 2 verwendeten Wörtchen „nur " geht in einer
jeden Zweifel ausschließenden Deutlichkeit hervor , daß die Aufzählung
jener Fälle , in denen die Mietzinserhöhung für zulässig erklärt werden
sollte , in den Absätzen 1 bis 3 taxativ vorgenommen worden ist. Bei
diesem Aufbane der Anordnung ist aber die analoge Anwendung der
für einen bestimmten Fall getroffenen normativen Verfügung auf einen
anderen Fall ausgeschlossen . Denn wenn eine Norm eine Anordnung
ausdrücklich nur für einen bestimmten Fall oder für mehrere taxativ
aufgezählte Fälle trifft , so ergibt sich hieraus mit zwingender Folge,
daß diese Anordnung für alle andern Fälle nicht gelten darf , so daß
es also dann an der im 8 7 des bürgerlichen Gesetzbuches für die
analoge Anwendung einer Gesetzesstelle geforderten Voraussetzungen
einer Lücke in der Gesetzgebung unbedingt fehlt.

Daß nun der Fall der Balutaverschlechterung und der in ihrer
Folge dem Hypothekarschuldner erwachsenden höheren Zinsenlast im
8 2, Absatz 1, Punkt 3, der Mieterschutz -Verordnung nicht als Grund
für die Erhöhung des Mietzinses mit aufgezählt und anerkannt ist,

! angesichts des Wortlautes dieser Gesetzesstelle unbestreitbar.
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Die Beschwerde fährt hiezu noch des weiteren aus , daß wenn
im ß 8 dieser Verordnung Fälle angeführt werden , die einer Erhöhung
des Zinsfußes gleichzuhalten sind und dabei die Wendung „und
dergleichen " gebraucht wird , sich daraus ergebe, daß eine Reihe von
Fällen , deren beispielsweise Aufzählung sich aus jener Wendung
ergebe, bezüglich der Frage der Zulässigkeit der Mietzinserhöhung
genau zu behandeln sei wie die im H 2 erwähnten . Auch hier ist die
Beschwerde im Unrechte . Zutreffend führt die Gegenschrift des
belangten Mietamtes hiegegen aus , daß der Ausdruck „dergleichen"
im K 8 einzig nur den Zweck verfolge , zu verhindern , daß der
Begriff „ Nebengebühren " eine Hypothek auf Regiebeträge oder
Provisionen allein beschränkt und nicht auch auf andere bei der Auf¬
nahme einer Hypothek üblichen Zahlungen ausgedehnt werde . Daß
aber die durch die Valutaverschlechterung bedingte Mehrleistung an
Kronenzinsen nicht unter den Begriff der Nebengebühren subsumiert
werden könne, gibt auch die Beschwerde zu.

Im übrigen aber soll nach Punkt 3 des ersten Absatzes des H 2
die Erhöhung des Mietzinses nur durch eine zulässige  Erhöhung
des Zinsfußes gerechtfertigt werden und gerade an dieser Stelle wird
zur Frage , welche Zinsfnßerhöhung als zulässig  zu gelten hat,
auf ß 8 verwiesen . Hieraus geht im Zusammenhänge mit der
Bestimmung diese K 8, wonach nur sine solche Erhöhung des Zins¬
fußes zulässig sein soll, die durch die allgemeine Aenderung der Zins¬
fußverhältnisse oder mit Rücksicht auf den Zinsfuß der vor Beginn
der Anwendbarkeit der Mietcrschntzbestimmungen eingegangenen Ver¬
pflichtungen des Gläubigers notwendig geworden ist, ebenfalls hervor,
daß diese Verordnung eine Erhöhung des Mietzinses nicht Anlassen
wollte , die lediglich auf eine Mehrleistung in Kronen Rücksicht nimmt für
die der Eigentümer der belasteten Realität nur darum anfznkommen
hat , weil der Kurswert der ausländischen Valuta , in der er die
Passivzinsen zu zahlen hat gegenüber dem Kronenkurse gestiegen ist.
(Vergleiche Erkenntnis vom 3 . Dezember 1918 , Z . 15508 .)

Aus allen diesen Gründen war die Beschwerde abzuweisen.

7 .
Entscheidungen Wiener Mietämter.

Nichtentsprechende Hauserträgnisse und hohe Jimandhaltnngslosttii
rechtfertigen keine Erhöhung des Zinses.

Antrag des K . G . auf Entscheidung über die Zulässigkeit einer
Erhöhung des Mietzinses im Hause 21 ., Patrizigasse 12 , Tür 12
(bestehend aus zwei Zimmern , Küche, Vorzimmer , Badezimmer , Klosett .)

Das Mietamt XX l der Stadt Wien hat nach durchgeführter
mündlicher Verhandlung durch seinen Senat , zusammengesetzt ans
Ob .-Mag .-R . Franz Fürst als Vorsitzenden , Rudolf Musil als Bei¬
sitzer aus dem Kreise der Vermieter und Josef Fürst als Beisitzer
aus dem Kreise der Mieter entschieden wie folgt : Die zum 1. Februar
1919 vorgenommene Erhöhung des Mietzinses für die genannte
Wohnung von 180 X auf 210 X vierteljährig ist gemäß K 2,
Punkt 1 und 10 der Ministerial -Berordnung vom 26 . Oktober 1918,
R .-G .-Bl . Nr . 381 , unzulässig . "

Gründe:

Die Steigerung des Mietzinses im vorangegebenen Maße
erscheint nach den vor dem Senate gemachten Parteiangaben
und nach den vorgelcgten Schriftstücken gemäß Z 2, Punkt l der vor¬
bezogenen Verordnung unzulässig , da die gesetzlichen Voraussetzungen,
welche die Erhöhung rechtfertigen , im vorliegenden Falle nicht zutreffen.
Der Umstand , daß das Haus kein entsprechendes Erträgnis abwirft
und daß in nächster Zeit bedeutende Jnstandhaltungsarbeiten vor¬
zunehmen sind, erscheint nicht geeignet , derzeit eine Erhöhung des
Zinses für zulässig zu erklären.

Das Mietamt ist nur berechtigt über die Erhöhung des Miet¬
zinses , nicht aber über die Wicderheistellling des ursprünglichen

Mietzinses zu entscheiden.

Antrag des Herrn O . H . auf Entscheidung über die Zulässigkeit
einer Erhöhung des Mietzinses im Hause 6 ., Kapistrangasse 2, Tür 22
(bestehend aus vier Zimmern samt Nebenräumen ). .

— Nr. 35 , 30 . April 1919.

Das Mietamt VI "der Stadt Wien hat in obiger Angelegenheit
nach durchgcführter mündlicher Verhandlung durch seinen Senat,
zusammengesetzt aus Mag .-R . Dr . Plachy als Vorsitzenden , BR . Joh.
Bockhorni als Beisitzer aus dem Kreise der Vermieter und GR . Alex.
Langer als Beisitzer aus dem Kreise der Mieter entschieden wie folgt:
Die zum 1. Mai 1919 vorgenommene Erhöhung des Mietzinses für
die genannte Wohnung von 2400 X auf 4000 X jährlich ist gemäß
88 4 und 10 der Ministcrial -Vcrordnnng vom 26 . Oktober 1918 , '
R .-G .-Bl . 38 >, unzulässig.

Gründ e:

Die Steigerung des Mietzinses im vorangegebeucn Maße
erscheint nach den vor dem Senate gemachten Parteiangaben und
nach den vorgelegten Schriftstücken gemäß 88 2 und 4 der vor-
bezogenen Verordnung unzulässig , da von Seite der Hausverwaltung
für die E Höhung lediglich als Grund angeführt wurde , daß für die
vollständig gleiche Wohnung Nr . l9 ein Mietzins von 4000 X
bezahlt wird . Daher würde nur eine Erhöhung im Sinne des Z 4,
Absatz 3 stattfinden . Durch die vorgelegten Auszüge aus den betreffen¬
den Zinsfassionen erscheint jedoch fcstgestellt, daß für die Wohnung
Nr . 22 bis zum Kriegsausbrüche ein Mietzins von 3000 X bestimmt
war , welcher bei Eingehung des Mietverrrages mit dem derzeitigen
Mieter auf 2400 X herabgesetzt wurde , ferner , daß für die ver¬
glichene Wohnung Nr . 19 bis zum Februarterminc 918 ein Zins
von jährlich 3l00 X und erst von da ab ein solcher mit 4000 X
bestimmt wurde . Demnach war zur Zeit , als der Bestandvertrag für
die Wohnung Nr . 22 abgeschlossen wurde , für die Wohnung Nr . 19
ein Zins von 4000 X noch nicht festgesetzt, daher konnte auch nicht
im Vergleiche mit dieser Wohnung dem Mieter der Wohnung Nr . 22
eine erhebliche Ermäßigung vom Mietzinse per 4000 X zugestanden
worden sein. Eine nachträgliche Erhöhung des ^ Mietzinses der ver¬
glichenen Wohnung könnte jedoch nur dann in Betracht gezogen
werden , wenn sie als begründet erscheint, d. h. wenn sie vom Miet¬
amte als angemessen zugelassen worden wäre . Auch die Frage , ob
eine Erhöhung nach Z 2 zulässig wäre , muß das Mietamt verneinen,
da von Seite der Hausverwaltung keine Gründe geltend gemacht
wurden , welche die beantragte Erhöhung als angemessen erscheinen
ließen . Sofern es sich endlich um die Wiederhinaufsetzung des Miet¬
zinses Per 2400 X ans den zur .Zeit des Kriegsausbruches bestandenen
Mietzins Per 3000 X handelt (8 4, Absatz l ), so erscheint für eine
diesbezügliche Entscheidung das Mietamt nicht kompetent , da es nach
8 10 der Ministerial -Berordnung nur zur Entscheidung über
Erhöhungen des Mietzinses , nicht aber über Wiederherstellungen
ursprünglicher Mietzinse berufen ist ; es mußte daher eine Entscheidung
hierüber ablehnen.

Die Neuaufnahme einer Hypothek zu einem höheren Zinsfüße
»nd verhältnismäßig niedrige Mietzinse rechtfertigen nicht eine

Erhöhung der Mieten.

Antrag des Vermieters Th . Ue. auf Entscheidung über die Zu¬
lässigkeit einer Erhöhung der Mietzinse im Hause 8 ., Mölkergasse 4,
Tür 1 — 20 (bestehend aus sämtlichen Wohnungen ).

Das Mietamt Vlll der Stadt Wien hat in obiger Ange¬
legenheit natss dnrchgeführter mündlicher Verhandlung durch seinen
Senat , zusammengesetzt aus Mag .-Sek . Dr . Felix Lippert als Vor¬
sitzenden, Hermann Resch als Beisitzer aus dem Kreise der Vermieter
und Hans Preyer als Beisitzer aus dem Kreise der Mieter entschieden
wie folgt : Die zum Februartermine 1919 vorgenommene Erhöhung
der Mietzinse für obige Wohnungen um zehn Prozent ist gemäß
88 2 und 10 der Ministerial -Berordnung vom 26 . Oktober 19 8,
R .-G .-Bl . Nr . 381 , unzulässig.

Gründe:

Der Hauseigentümer beruft sich darauf , daß er eine Satzpost
von 50 .000 X am I . Mai 1918 zu zahlen hatte und zur Tilgung
dieser Schuld genötigt war , bei der n .-ö. Landes -Hypothekenanstalt ein
Darlehen von 54 .000 X zu dem Zinsfüße von 5 0g Prozent auf¬
zunehmen und daß ihm die Beschaffung eines Darlehens zu 1 Prozent
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„„möglich war. DK Differenz von 1' /, Prozent beträgt jährlich
580 - und unter Hinzurechnung eines 60prozentigcn<2tenerzuichlage,'
von 348 X ergibt sich eine Mehrbelastung um 928 X. Wenn dieser
Betrag dem Bruttozinje von 79 >2 X hinzugeschlagen wird, müßte-
eine 1 -72prozentige Zinssteigernng cintreten. Außerdem beruft fich
der Hauseigentümer Th Ue. darauf, daß in seinem Hanse die Miet¬
zinse im Vergleiche zu anderen Mieten im 8. Bezirke äußerst
niedrig seien.

Nach 8 2, Punkt 3 der Ministerial-Berordnung vom 2t>. Oktober
19>8 R -G -Bl . Nr. 381 ist die Erhöhung des Mietzinses begründet
durch' eine nach Beginn der Anwendbarkeit der Bestimmungen über
den Schutz der Mieter vorgenommene zulässige Erhöhung des Zins¬
fußes der auf der vermieteten Liegenschaft hastenden Hypotheken. Die
auf dem Hause einverleibte Hypothek von 50.000 X hatte einen
Zinsfuß von 4 Prozent, der nicht erhöht wurde. Behufs Tilgung
dieses Betrages wurde eine neue Hypothek zu einem höheren Kapitals¬
betrage zu einem höheren Zinsfüße und bei einem anderen Gläubiger
ausgenommen. Es ist daher K 2, Punkt 3 der zitierten Ministerial-
Berordnung nicht anwendbar. Da diese Angelegenheit dem Mietamte
bereits am 2 >. Dezember 1948 vorlag, hätte gemäß 8 >0 der Antrag
des Hauseigentümers ohne Verhandlung zurückgewieseu werden können,
wenn sich der Antragsteller nicht überdies darauf berufen hätte, daß
die Zinse äußerst niedrig seien. Bei der Verhandlung ergab sich nach
Einvernahme der Mietparteien, daß das Hauŝ sehr alt ist, die
Wohnungen keinen modernen Komfort anfweisen und daß die
Niedrigkeit der Zinse dem Zustande der Wohnungen entspräche. Der
Senat war daher nicht in der Lage, eine Zinssteigerung ans diesem
Grunde für begründet zu erklären.

Wenn die Erhöhung des Mietzinses vom Mietamte jür zulässig
erklärt wurde, ist ein Zurück reisen aus den früheren niedrigen

Mietzins unzulässig.
Antrag der Frau H. W. durch Tr . Emil v. Hofmannsthal auf

Entscheidung über die Zulässigkeit der Erhöhung des Mietzinses im
Hanse 4., Seisgasse 18, Tür 1 (bestehend aus vier Zimmern samt
Nebenränmen).

Das Mietamt IV hat in obiger Angelegenheit nach durchgeführter
mündlicher Verhandlung durch seinen Senat, zusammengesetzt aus
Dr . Oskar Löblich als Vorsitzenden, Franz Kubäcsek als Beisitzer aus
dem Kreise der Vermieter und Franz Fürst aus dem Kreise der Mieter-
entschieden wie folgt: Die ab 1. August >9 :8 vorgenommene Fest¬
setzung des Mietzinses für obige Wohnung mit 4775 X jährlich kann
vor dem Mietamte nicht angesochten werden. Das Mietamt erklärt
sich für nicht kompetent zur Entscheidung, und zwar aus folgenden

Vermieterin für die Ueberlassnng eines dreifenstrigcn Gassenwohn- und
eines zweifenstrigenMassenschlafzimmers mit Einrichtung und Vcdknung
geforderte Entgelt von 20 X täglich ist gemäß ßß 2 d (3) und 10
der Ministerial-Verordnung vom . 4. Oktober>9 8, R.-G.-Bl. Nr. 38 >,
angemessen, beziehungsweise die Entscheidung des Mietamtes vom
II . Dezember 1918, Rg. 84/18 , wird aufrecht erhalten.

Gründe:

Grs. A. begründet ihren Antrag auf Aenderung obiger Mktamts-
Entscheidung damit/daß in dieser für die Miete und Möbelbeistettung
ein Tageszins von rund 3 X' , für die Bedienung ein Preis von
täglich 7 X als angemessen angenommen wurde, letzterer Betrag aber
viel zu hoch sei, weil im ursprünglichen Vertrage für ein Stuben¬
mädchen nur 20 X monatlich vereinbart worden sei. Diese Einwendung
trifft aber nicht zu, weil, abgesehen davon, daß ein einzelner Bewertungs¬
punkt des ursprünglichen Vertrages nicht als rechtsverbindlich anfrecht-
erhalten werden kann, wenn die Gesamtbewertung durch die Mietamts-
Entscheidung als unzulässig erkannt wurde, dieser Betrag von 0 X
monatlich aber auch derart geringfügig ist, daß er auch bei der
ursprünglichen Abmachung nicht als Entgelt für die ganze Bedienung
einer Wohnung während eines Monates ansgcfaßt werden konnte,
sondern offenbar nur als Trinkgeld, beziehungsweiseals Beitrag zu
den Kosten des Stubenmädchens gedacht war. Der Einwand trifft aber
insbesondere deshalb nicht zu, weil bei der Bewertung der Bedienung
mit 7 X täglich das vom Mietamte gewühlte Wort Bedienung im
weitersten Sinne des Wortes, im vorliegenden Falle als Inbegriff
aller einer Fremdenbeherbergerin üblicherweise außer der Wohnungs¬
und Möbelbeistellnng obliegenden weiteren Leistungen zu verstehen ist.
Als solche übliche weitere Leistungen einer Fremdenbeherbergerin wurden
vom Mietamte insbesondere angenommen: Beleuchtung und Beheizung,
beides in einem nach den gegenwärtig geltenden Vorschriften zulässigen
beschränkten Umfange, Bettzeug und Bettwäsche, Beistellung und
Reinigung, Wohnungsaufräumen, persönliche Bedienungu. s. w. Für
all diese Leistungen erscheint ein Entgelt von 7 X täglich vollkommen
angemessen.

Insoweit die beiden Parteien darüber nicht einig find, ob und
in welchem Umfange solche Nebenleistnngen im vorliegendem Falle
vertragsmäßig von der Vermieterin zu tragen find, wird eine Ent¬
scheidung des Mietamtes abgelehnt, weil diese Streitpunkte nicht nach
den Vorschriften der Mieterschutz-Verordnung, sondern nach den
Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches durch die
ordentlichen Gerichte zu entscheiden sind.

Untervermielung einer Wohnung obne Beistellnng von Ein-
richtnngsgegensländen.

Gründen:

Die Wohnung war bis zum 1. Mai 1918 vom bisherigen
HauseigentümerL- K. mit einem fatierten Miettverte vom 2600 X
bewohnt. Vom I . Mai bis I . August 19>8 war diese Wohnug von
demselben als Mietpartei um 5000 X jährlich gemietet. Die Erhöhung
von 2600 X auf 5000 X war nach K 3 des Mietcrschutzgesetzes
zulässig. Am >. August 19 >8 wurde die Wohnung an Frau H. W.
nm 4775 X jährlich vermietet. Es liegt daher eine Erhöhung des Miet¬
zinses gegen den letzten Meter überhaupt nicht vor; daher der letzte
Mieter an das Mietamt gesetzlich gar nicht herantreten kann.

Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter über Nebenleistnngen
gehören nicht in den Wirkungskreis der Mietämter.

Antrag der Grs. A. ans Aenderung der Entscheidung des Miet¬
amtes IV vom I I. Dezember 9 8, Rg. 84 / 8, über die Angemessen¬
heit des Entgeltes für die im Hause 4., Favoritenstraße r4 , Tür 10,
gemietete Wohnung (bestehend ans einem Wohn- und einem Schlaf¬
zimmer nebst Bedienung).

Das Mietamt IV hat in obiger Angelegenheit nach dnrchgeführter
mündlicher Verhandlung durch seinen Senat, zusammengesetzt aus
Dr . Zauner als Vorsitzenden, Wielemansv. Monteforte als Beisitzer
aus dem Kreise der Vermieter und Rudolf Wieraky als Beisitzer aus
dem Kreise der Mieter entschieden wie folgt: Das von Frau S . Li als

Requisition des Bezirksgerichtes Landstraße auf Entscheidung
über die Angemessenheit des vom Hauptmietcr begehrten Mietzinses
im Hanse 3., Löwengasse 51, Tür 8 (bestehend aus drei Zimmern,
einem Kabinett, Küche, Bade-, Dienstboten- und Vorzimmer).

Das Mietamt HI hat in obiger Angelegenheit näch durchgeführtcr
mündlicher Verhandlung durch seinen Senat, zusammengesetzt ans
Ob.-Mag.-R. Dr. Karl Schaad als Vorsitzenden, GR . Hans
Huschauer als Beisitzer aus dem Kreise der Vermieter und BR . Hans
Nehasil als Beisitzer ans dem Kreise der Mieter entschieden wie folgt:
Das vom Hnuptmieter für die Beistellung von Einrjchtungsgegen-
ständen in die von ihm an den Untermieter weiter vermietete oben¬
genannte Wohnung begehrte Entgelt per 1600 X jährlich entbehrt
nicht nur der Angemessenheit nach ß 2 b, Absatz3, beziehungsweise
Z 7, Absatz2, Punkt 7 der Ministerial-Verordnung vom-26. Oktober
1918, R.-G.-Bl. Nr. 381, sondern überhaupt jeder rechtlichen Grund¬
lage vom Standpunkte der obbezogenen Verordnung.

G r ün de:

Nach den übereinstimmenden Angaben der Parteien und der zur
Verhandlung geladenen Ausknnftsperson hat der Hauptmieter die
ganze Wohnung, wofür er einen Mietzins von 2000 X jährlich zu
entrichten hat, um den Betrag von monatlich 300 X (das sind jähr¬
lich 3600 X) weiter vermietet. Es würde sich sonach das Entgelt
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für die angebliche Beistellung von Einnchtungsgegenständen bei dem
Umstande , als nach H 2 d, Absatz 2 für einen Mietgegenstand der
im wesentlichen ohne Beistellung weiter vermietet wird , nur ein Miet¬
zins vereinbart werden darf , welcher den vom Hauptmieter zu ent¬
richteten Mietzins (das sind 2000 8 ) nicht übersteigt , mit 1600 L
pro Jahr beziffern . Nach obigen Angaben hat jedoch der Untermieter
die Wohnungseinrichtung aus Eigenem beigestellt , ja sogar dem
Hauptmieter überdies ein Zimmer unentgeltlich zur Aufbewahrung
eines Teiles seiner (des Hauptmieterss Möbel und sonstigen Ein¬
richtungen zur Verfügung gestellt ; eine Benützung der Einrichtungs¬
gegenstände des Hauptmieters durch den Untermieter findet überhaupt
nicht statt . Es fehlt sonach vom Standpunkte der Mieterschutz-
Verordnung dem Hauptmieter überhaupt jede Berechtigung , ein
Entgelt für Einrichtungsbeiftellnng nach Z 2 b, Absatz 3 zu ver¬
langen ; umsoweniger kann von einer Angemessenheit des Entgeltes
hiefür die Rede sein.

II. Normativbeftimmimgen.
Hemeindei at:

Diensteszulagen der als Referenten im Konzepts-
dienfte verwendeten Kanzleiorgane.

Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawelka vom 21 . März
1919 . M . D . 219:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13 . März 1919 zur P . Z . 74z
den nachfolgenden Beschluß gefaßt:

In Ergänzung und Erweiterung der Gcmeinderats -Beschlusses vom
25 . Oktober 1918 , P . Z . 9941 , wird mit der Rechtswirksamkeit vom gleichen
Tage bestimmt:

„1 . In die nach dem ersten Absätze des Punktes 3 des obigen Beschlusses
für die Diensteszu ' age der als Referenten im KonzepiSdienste verwendeten
Kanzleiorgane anrechenbare ununterbrochene  Dienstzeit sind auch jene
Zeiträume mit einzurechnen , während welcher ein Kanzleiorgan vorher  mit
Unterbrechungen in den im P . 1 desselben Beschlusses bezeichnen » Aemtern
ausschließlich oder doch vorwiegend in der Eigenschaft eines Referenten im
Konzeptsdienste zufriedenstellend verwendet worden ist , soweit eine einzelne
Unterbrechung dieser Verwendung nicht sechs Jahre überschreitet . Ist eine solche
Ueberschreitung vorhanden oder liegt eine Unterbrechung nicht außer Schuld
und Zutun des Kanzleiorganes , so bleibt jede  dieser Unterbrechung zeitlich
vorausgegangene Verwendung als Referent -̂ im Konzeptsdienste unberück¬
sichtigt.

2 . Durch die Militärdienstleistung während d-s Krieges wird der Lauf
der für die bezeichnet - Diensteszulage anrechenbaren Dienstzeit des im Konzepts¬
dienste als Referent verwendeten Kanzleiorganes weder unterbrochen noch
gehemmt ; doch kann die Diensteszulage erst von jenem Zeitpunkte an bewilligt
werden , zu dem das Kanzleiorgan den städtischen Dienst wieder angetreten
hat und nebst der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen im Gesamten eine
mindestens zweijährige tatsächliche  Verwendung als Referent im Kon-
zeplsdienste aufweisen kann . Jl ^ .keinem Falle aber kann die Zulage mit einem
Zeitpunkte vor dem 1. NovemKr 1918 bewilligt werden . Auch wenn die bis
zu ihrer Einrückung zum Militärdienste als Referent im Konzeptsdienste tätige
Kanzleiperson nach ihrer Rücklehr aus tem Militärdienste nicht wieder in der
gleichen Eigenschaft in Verwendung kommt , bleibt ihr dessenungeachtet die
volle Zeit der,Militärdienstleistung für die Diensteszulage anrechenbar ."

S

Einreihung der städtischen Kanzleihilfsdiener in den
Amtsdienerstatns.

Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawelka ' vom 18 . März
1919 , M . D . 7844/18:

Der Wiener Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18 . März 1919
zur P . Z . 1621/19 folgenden Beschluß gefaßt:

Jene Kanzleihilfsdiener , welche eine mindestens zehnjäbrige effektive
ununterbrochene Dienstzeit bei der Gemeinde Wien aufweisen , sind unter der
Voraussetzung ihrer Unbescholtenheit und vollkommen zufriedenstellenden Ver-
Wendung über ihr Ansuchen entsprechend ihrer Dienstzeit in den Amtsdiener-
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status einzureihen , und zwar bei einer Dienstzeit von 10 bis 20 Jahren als
Amtsdiener 2 . Bezugsklaffe und bei einer Dienstzeit von mehr als 20 Jahren
als Amlsdiener 1. BezugSklasse.

Der Genuß des neuen Gehaltes beginnt mit dem ersten Tage des auf
die Ernennung folgenden Monates , der Bezug des Quartiergeldes mit dem
ersten Tage des der Ernennung folgenden Zinsquartales.

Hievon sind die zugeteilten Kanzleihilfsdiener in Kenntnis zu setzen.

I«
Verwendung von Amtsdiener » bei der städtischen
Feuerwehr ; erhöhte Anrechnung der Feuerwehr¬

dienstzeit ; Belastung der Ergänzungszulage
Erlaß des Magistrats - Direktors Karl Pawelka vom

7 . März 1919 , M . D . 6773/18:

Der Wiener Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27 . Februar 1919
zur P . Z . 12479 , folgendes beschlossen:

,1 . Den aus der städtischen Feuerwehrmannschaft auf andere Dienstposten
Ernannten hat die ihnen auf Grund der Gemeinderats -Beschlüffe vom
2l . April 1911 , P Z . 5194 (Amtsdiener ). vom 29 . März 1912 , P . Z . 3730
(Schuldiener ) und vom 27 . Mai 1913 , P . Z . 7080 (Mahnboten ), gebührende
Ergänzungszulage vom I . Jänner 1919 an ohne Rücksicht auf die Vorrückung
in höhere Bezüge als unveränderliche , für die Pensionsbemessung anrechen¬
bare Personalzulage im ursprünglichen Ausmaße zu verbleiben.

2 . Der 8 5 , lit . a, der Pensionsvorschrift für die Gemeiudebeamten und
Diener der Stadt Wien wird abgeändert und hat zu lauten wie folgt:

a) bei den Beamten , zu deren definitiver Anstellung . . . . . ferner bei
den Marktamtsbeamten , beiden Offizieren und Unterbeamien der städti¬
schen Feuerwehr sowie bei sonstigen Angestellten , die im städtischen Feuer¬
wehrdienste gestanden sind , nach Maßgabe der in diesem Dienste voll¬
streckten Dienstzeit um 3 Prozent . "
Die Flüssigmachung der Zulagen erfolgt von amtswegen.

Magistrat:
ii

Beiziehung der Amtstierärzte zu Amtshandlungen
über gewerbliche Betriebsanlagen

Erlaß des Magistrats - Direktors Karl Pawelka vom
11. März 1919 , uci M . D . 4183 ex 1918:

Der § 25 der Dienstesvorschrist für die Amtstierärzte der Stadt Wien
enthält die Beüimmung , daß die Amtstierärzte zu Amtshandlungen über ge¬
werbliche Betriebsanlagen , bei denen veterinärpolizeiliche Momente in Betracht
kommen , behufs Abgabe von Gutachten beizuziehen sind und die betreffenden
Betriebsanlag n beständig zu überwachen haben . Ueberdies sind die Gewerbe-
behördcn durch den Erlaß des österreichischen Handelsministeriums vom
14 . Dezember 1906 , Z . 24081 , angewiesen , bei Genehmigung von Schlacht¬
häusern und anderen Anlagen , die auch vom Standpunkte der veterinären
Anforderungen zu beurteilen sind , die Amtstierärzte den kommiffionellen Ver¬
handlungen beizuziehen.

Ich mache auf diese Bestimmungen zur genauen Darnachachtung auf¬
merksam.

12 .

Zuständigkeit für die Behandlung der städtische
Neu , Zu - und Umbauten betreffenden Angelegen¬

heiten.
Erlaß des Magistrats - Direktors Karl Pawelka  vom

13. Februar 1919 , M . D . 189:
Anläßlich der Umgestaltung des Stadtbauamtes zu einem selbständigen

magistratischen Amte wurden mit dem E >lasse des Herrn Bürgermeisters vom
18. Juli 1918 , P . Z . 7428 , unter anderem alle Angelegenheiten , die eine
städtische Bauführung  oder die Instandhaltung  städtischer Gebäude
betreffen , aus dem Geschäftsbereiche der Magistrats -Abteilungen , des Wohnungs¬
amtes der Stadt Wien , des städtischen Jugendamtes u . s. w. ausgeschieden und
dem Stadtbauamte zur selbständigen Behandlung überwiesen.
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Ueber mehrfach - Anfragen , wie weit  nunmehr im Hinblicke auf
diese Er Witterung  des Wirkungskreises des stadtbauamtes m dem
hiefür in Betracht kommenden Berwaltungszweige die Geschäftsführung den
Magistrats -Abteilungen , beziehungsweilc den ihnen gleichgestellten Mtlfch ^n
Aemtern zukommt und in welchem A b s ch n i t r e d e.r Geschäfts-
behandlung  die Zuständigkeit des Stadtbauamtes entsetzt, gebe ich mit
Genehmigung des Herrn Bürgermeisters zum Zwecke einer gleichmäßigem
Amtsführung folgendes bekannt . . ^ ^ .

Zn Angelegenheiten , welche die Frage der Errichtung von Zwecken der
Gemeindeverwaltung dienenden Gebäuden (Neu -, Zu - oder Umbauten ) zum
Gegenstände haben , kommt den Magistratsableilungcn und den anderen
städtischen Rlsforlämtern die Geschäftsführung bis einfch  l l e ß l t ch der i . r-
wirkung der grundsätzlichen Genehmigung der B a ufuhrung
beziehungsweise für den Fall , als ein generelles ProM (Vorentwurs ) er¬
forderlich ist, bis einschließlich der Erwirkung der Ge¬
nehmigung dieses Projektes  zu . Für die w e i t er - Durchführung
solcher Angelegenheiten einschließlich der Einholung der Genehmigung eoem-
meller Kostenüberschreitungen ,st das Sladtbaua .nr zuständig Kommen , -doch
hiebei  solche wesentliche Abweichungen von der grundsätzlichen Genehmigung
beziehungsweise von dem generellen Projekte in Betracht , die eine neue
Genehmigung  erfordern , so obliegt die Erwirkung d l e s e r wieder dem
Ressortreferenten , und zwar auch dann , wenn diese Abweichungen eine
Kostenüberschreitung nicht zur Folge haben.

Die Fraae , ob eine bestehende städtische Baulichkeit einer anderen al.
ihrer bisherigen Zweckbestimmung zugeführt werden soll , ist naturgemäß von
dem magistratischen R e s s o r t referenten zu behandeln.

1».

Zuständigkeit für die Verfassung und Ausfertigung
von grundbiicherlicheu Urkunden.

Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawelka vom I . März 1919
M.D. 1516:

Nach der Geschäftseintcilung für den Magistrat obliegt di- Verfassung
und ' Ausfertigung aller grundbücherlichen  Urkunden , soweit hiesiu
nicht die Magistrms -Abl -ilung V (Eisenbahnen , Wiener Verkehrsanlagen n s. w
zuständig ist (letzter Absatz der Geschäftseintcilung für diese Abt -llnngj de
Magistrats - Abteilung  I (Rechts -Angelegenheiten ) 3 ^ Absatz
der Geschäftseinteilung für dieses Amts . Der letzlbezeichneten Abteilung st h
demnach insbesondere auch die Verfassung und Ausfertigung der b au pol,-
zetlichen  Tabularurkunden , wie Reverse , Löjchungs - und Aufjandung ^-

Diese "Zentrali 'saUon «hinsichtlich der bezcichnctw Geschäft - wurde schon
deshalb bisher ausrechterhalten , weil die Magistrals -Abteilung I auch da » Lager-
tuch üb -r den sämtlichen Grundbesitz und alle bürgerlichen Rechte der Gemeind . ,
ihrer Fonds , Anstalten , Stiftungen und Unternehmungen führt . Die durch
das Lagerbuch erschaffene , unbedingt notwendige Zentral -Evidenz würde zum
Nachteile der Gemeindeverwaltung verloren gehen , " s" " die Ausfertigung der
Grundbuchsur künden durch die verschiedenen magistratischen Aemter erfolgen wind .

Insoweit es sich uw die Verfassung und Ausfertigung von gründbücher¬
lichen Urkunden handelt und nicht die Zuständigkeit ^ Maglstrats -Äbtel .ung V
in Betracht kommt , sind demnach in Hinkunft die Geschaftsstücke ausnahms¬
los der Magistrats -Abteilung I zu übermitteln.

Verzeichnis der im Ltaatsgcsetzblatte für den Staat
Deutfchösterreich und im Landesgesetz- und Ver¬
ordnungsblatts für Oesterreich unter der Enns im
Jahre ISIS veröffentlichten Gesetze, Bollzngs-

anweifungen und Verordnungen.
Staatsgcsetzbtatt.

Nr . 18 » Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Fürsorge vom 28 . Februar 1919 , betreffend das Verbot
der Nachtarbeit in den Gewerbebetrieben der Fleischhauer,
Pferdefleischhauer , Fleischselcher und Wurst -Erzeuger.

Nr . 184 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Landwirt¬
schaft vom 4. März 1919 , betreffend den Verkehr m,t
Saatgut.

Nr . 188 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬
und Uebergangswirtschaft vom 4 März ISIS , betreffend

die Aushebung der Sperre über Teer und Teer -Erzeugnisse
sowie betreffend die Aufhebung der Höchstpreise für rohen
und destillierten Steinkohlenteer.

Nr . 188 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 8. März 1919 , betreffend Stempel - und Gebühren¬
befreiungen aus Anlaß der Kennzeichnung der für den
Umlauf in Deulschösterreich bestimmten Noten der ^Oester-
reichisch-ungarischen Bank.

Nr . 187 . Vollzugsanweisungdes Deulschösterreichischen Staats¬
amtes der Finanzen vom 10 . März 1919 , betreffend die
Einführung des Legitimationszwanges für die Behebung
von Geldeinlagen und Werlpapierdepots.

Nr . 188 . Gesetz vom 12 . März 1919 über die Bestrafung
von Uebertretungen der Einfuhr -, Durchfuhr - und Ausfuhr¬
verbote.

Nr . 181 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom
12 . März 1919 über die Anmeldung und Kontrolle ge¬
wisser Vermögensschasten.

Nr . 178 Kundmachung des Staatsamtes für Landwirtschaft
vom 6 März , betreffend die freiwillige Anmeldung zum
Anbauc von Mohn.

Nr . 171 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Gewerbe,
Industrie und Handel vom 8. März , betreffend den Ver¬
kehr in Eisenmaterialien.

Nr . 172 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 8. März , betriffend die Errichtung
eines Wirtschaftsverbandes der Eisengießereien.

Nr . 17 » Vollzugsanweisung des Slaatsamtes für Krieas-
und Uebergangswirtschaft vom 8. Mäiz , betreffend den
Verkehr in Gießereiroheisen und Gußbruch.

Nr . 174 Gesetz vom 12. März über me Staatsform.
Nr . 178 . Gesetz vom 12. März über das besetzte Staatsgebiet.
Nr . 178 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Kriegs¬

und Uebergangswirtschaft vom 11. März , betreffend Verbot
der Erzeugung gewisser Waren aus Fasermatcrialien.

Nr . 177 . Kundmachung des Slaatsamtes für Kriegs- und
Uebergangswirtschaft vom 11 . März , betreffend die Ver¬
lautbarung der Liste jener Waren , bei deren Herstellung
Fasermaterialien nicht verwendet werden dürfen.

Nr . 178 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes des Innern
im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom
13 . März , betreffend die Staatsaufsicht über Vereine (Ge¬
sellschaften) und Sparkassen.

Nr 17S Gesetz vom 14. März über die Volksvertretung.
Nr . 188 . Gesetz vom 14. März über die Staatsregierung.
Nr . »81 . Gesetz vom 14. März über die Vorbereitung der

Sozialisierung.
Nr . 182 . Vollzugsanweisung des Staatsrates vom 11. März

zum Gesetze vom 6. Februar 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 150,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen über die
Rentensteuer , ferner die Kriegszuschläge zu den direkten
Steuern für die Jahre 1913 und 1919.

Nr . 18 » . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Landwirt¬
wirtschaft vom 11. März , betreffend Regelung des Fleisch¬
verkehres in Wien und die Marktordnung für den Zentral¬
viehmarkt St . Marx.
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Nr . 184 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für öffentliche Nr . 201 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
Arbeiten vom 14 . März , betreffend die Betrauung der vom 30 . März , betreffend die Weinsteuer.
Revierbergbeamten in Graz und Leoben mit der Funktion
eines Kohlenversorgungsinspektors.

Nr . 185 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 17 . März , mit welcher die Höchstpreise für
Dörrobst und Pflaumen (Zwetschken)mus außer Käst ge¬
setzt werden.

Nr . »88 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 20 . März , betreffend Verfütterung von
Zuckerrübe.

Nr . 187 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 22 . März über die Anmeldung und Kontrolle gewisser
Vermögensschaften . (Zweite Vollzugsanweisung .)

Nr . 188 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung im Einvernehmen mit dem Staatsamte der
Finanzen vom 22 . März , betreffend die Festsetzung der
Zuckerpreise.

Nr . 180 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für Inneres
und Unterricht und für Justiz vom 2l . März über die
Pflicht der Aktiengesellschaften zur Bestellung von Ver¬
tretungen.

Nr . 100 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks-
ecnährunz vom 21 . März , betreffend den Verkehr mit
Kriegsmargarine.

Nr . 101 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 25 . März , betreffend den Banknotenumlauf.

Nr . 102 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 19. März über
die Anzeige von Drahtseilen.

Nr . 103 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 19 . März , be¬
treffend Aufhebung der Beschlagnahme des Leinsamens.

Nr 104 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 25 . März über die Befreiung von Erklärung -m welche
behufs Erlangung der Auszahlung fälliger Zinsen und
Kapitalsbeträge der Staatsschnld abzugeben sind , von den
Stempel - und unmittelbaren Gebühren.

Nr . 105 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 24 . März , betreffend Unterstützung
Artbeitsloser.

Nr . 106 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft vom 21 . März, . betreffend die Organisation
der technischen Gehilfen bei den Agrarämtern.

Nr . 107 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 27 . März 1919 über die Beschränkung der Kündigung
bestimmter Dienstverhältnisse.

Nr . 108 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
ämtern vom 26 . März , betreffend die Aufbringung von
Holz und die Regelung des Verkehres mit Holz.

Nr . 100 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen
vom 29 . März , betreffend die Ausbezahlung von Unter¬
haltsbeiträgen an die Angehörigen der aktiv dienenden
Personen.

Nr . 200 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 31 . März , betreffend die Aufhebung über¬
holter Ernährungsvorschriften.

Nr . 202 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 1. April zum Gesetze über den Schutz
von Ziehkmdern und unehelichen Kindern (Ziehkinder¬
ordnung)

Nr . 203 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 2. April , betreffend die Regelung der
Erzeugung und des Verkehres mit Preßhefe und Spiritus.

Nr . ^04 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 22 . März,
betreffend die Freigabe einiger beschlagnahmter chemischer
Produkte.

Nr . 205 . Vollzugsanweisung des Staatsamles der Finanzen
vom 5. April , betreffend eine Aenderung der Schluß-
cinheiten der an der Wiener Börse notierten Effekten als
Grundlage für die Bemessung der Effektenumsatzsteuer.

Nr . 206 . Vollzugsanweisung des Startsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 31 . März,
betreffend den Verkehr in Maschinen -, Näh -, Binde -,
Schlagriemenleder - und Riemen.

Nr 207 . Kundmachung, betreffend die Berichtigung von
Druckfehlern im Staalsgesetzblatte.

Nr . 208 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Justiz vom
4 . April über die Einführung von Legitimationen für
Rechtsanwälte.

Nr . 200 . Gesetz vom 3. April, betreffend die Landesverweisung
und die Uebernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-
Lolhringen.

Nr . 210 . Gesetz vom 3. April über die Abschaffung der nicht
im Völkerrecht begründeten Exterritorialität.

Nr . 211 . Gesetz vom 3. April über die Aufhebung des Adels,
der weltlichen Ritter - und Damenorden und gewisser Titel
und Würden.

Nr . 212 . Gesetz vom 3. April über die Errichtung eines
Deutschösterreichischen Verfaffungsgerichtshofes.

Nr . 213 . Gesetz vom 3. April über die Begnadigung von
russilchen und finnischen Kriegsgefangenen und internierten
Zivilangchörigen.

Nr . 214 . Gesetz vom 3. April über die Kriegsgefangenen-
uud Zivilinterniertenfürsorge.

Nr . 215 . Gesetz vom 3. April über die Abschaffung der
Todesstrafe.

Nr . 2 »6 . Gesetz vom 2. April, betreffend Kreditoperationen
Nr . 217 . Gesetz vom 3. April über die Regelung der Arbeit

in den Betrieben zur Erzeugung von Backwaren (Bäckerei¬
arbeitergesetz ).

Nr . 218 . Gesetz vom 4. April, betreffend eine besondere Brot¬
auflage im Jahre 1919.

Nr . 210 . Gesetz vom 4. April über die Inanspruchnahme
von Grundstücken zur Gewinnung von Torf (Abtorfungs-
gesetz) .

Nr . 220 . Gesetz vom 4. April über die Errichtung von
Einigungsämtern für Streitigkeiten aus bestimmten Lieferungs-
Verträgen.

Nr . 221 . Gesetz vom 4. April über die Bezüge der Volks¬
beauftragten.
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Nr . 222 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Baut -n vom 1. April , betreffend
die Geschäftsführung der Bergbaugenossenschaften.

Nr . 223 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 9 . April , betreffend die Anforderung von
Wohnungen durch die Gemeinden.

Nr . 224 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 8. April über den Schutz des Urheberrechts an Werken
der Literatur , Kunst und Photographie im Verhältnisse
zum Tschecho-slowakischen Staate.

Nr . 225 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 8. April über die Exekution auf Grund von Akten
und Urkunden , die im Tschecho-slowakischen Staate errichtet
wurden.

Nr . 22 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom II . April , betreffend Zuckerrübe und Roh¬
zucker.

L . Landcsgrjch - und Verordnungsblatt.

Nr . 21 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 19 . Februar , betreffend die der Gemeinde Breitenstein
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Verschönerungs¬
taxe für die Jahre 1919 bis 1923.

Nr . 22 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 19 . Februar , betreffend erhöhte Umlagen in Thier¬
mannsdorf im Gerichtsbezirke Gloggnitz.

Nr . 23 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 19 . Februar , betreffend erhöhte Umlage in Gaming.

Nr . 24 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 19 . Februar , betreffend erhöhte Umlage in Aalfang
im Gerichtsbezirke Schreins.

Nr . 25 . Verordnung der n.-ö. Landesregierung vom 27. Fe¬
bruar , betreffend Ausnahmsbestimmungen für den Betrieb
des Wiener Platzfuhrwerkes.

Nr . 2 « . Verordnung der n.-ö. Landesregierung vom 27. Fe¬
bruar , betreffend die Sonn - und Feiertagsruhe im Handels¬
gewerbe , in einigen Produktionsgewerben und bezüglich der
Comptoir - und Bureauarbeit in Gewerbebetrieben jeder Art.

Nr . 27 . Kundmachung der n.-ö Landesregierung vom 24. Fe¬
bruar , betreffend die Landesumlagen für das Jahr 1918
und die notwendigen Ausgaben des Landes Niederösterreich
und Landesumlagen für die Zeit vom 1. Jänner bis
30 . Juni 1919.

Nr . 28 . Kundmachung dern.-ö. Landesregierung vom 25. Fe¬
bruar , betreffend die der Gemeinde Pyhra im Gerichts¬
bezirke St . Pölten erteilte Umlagenbewilligung.

Nr . 2S . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom 25. Fe¬
bruar , betreffend die der Gemeinde Klein -Höflein im Gerichts¬
bezirke Retz erteilte Umlagenbewilligung.

Nr . 3 « . Kundmachung der n.-ö. Landesregierung vom 25. Fe¬
bruar , betreffend die der Gemeinde Höflein im Gcrichts-
bezirke Neunkirchen erteilte Umlagenbewilligung.

Nr 31 . Kundmachung der niederösterreichifchen Landesregierung
vom 19. Februar , betreffend die Erhöhung der Verpflcgs-
taxe im Allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Stockerau.

Nr 32 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 3. März , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Sieding im Gerichtsbezirke Neunkirchen.

Nr . 33 . Kundmachung der niederösterreichiscken Landesregierung
vom 12 . März , betreffend die Einführung des Wohnungs¬
nachweises in der Gemeinde Markt Fischamend.

Nr . 34 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 12 . März , betreffend die Ansorderung von Wohnungen
durch die Gemeinden.

Nr . 3 » . Gesetz vom 20. März, womit die Landesordnung
von Niederösterreich abgeändert w-rd.

Nr . 3 « . Gesetz vom 20. März, womit eine neue Landtags¬
wahlordnung  für Niederösterreich erlassen wird.

Nr . 37 . Gesetz vom 12. März, betreffend Acnderung des
Gemeindestatuts  der Stadt Wien.

Nr . 38 . Gesetz vom 12. März, womit eine neue Gemeinde¬
wahl  o rd  n u n g für die Stadt Wien erlassen wird.

Nr . 3 « . Gesetz vom 20. März, betreffend die Durchführung
der Wahlen für den ersten niederösterreichischen Landtag,
für den Gemeinderat und die Bezirksvertretungen in Wien.

Nr . 4 « . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 24 . März , betreffend die Vorbereitung und Durch¬
führung der Wahlen in den ersten niederösterreichischen
Landtag.

Nr . 41 , Kundmachung des niederösterreichischen Landesrates vom
26 . März , betreffend die Ausschreibung der Wahlen für den
ersten niederösterreichischen Landtag.

Nr . 42 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 24 . März , betreffend die Durchsührung der Wahlen
für den ersten niederösterreichischen Landtag , für den Ge
meinderat und die Bezirksvertretungen in Wien.

Nr . 43 . Gesetz vom 28.«März, womit eine neue Gemeinde-
Wahlordnung für die Stadt Wiener -Neustadt erlassen wird.

Nr . 44 . Gesetz vom 28. März, betreffend die Durchfühung
der Landtags - und Gemeinderatswahlen in Wiener -Neustadt.

Nr . 45 . Gesetz vom 28. März, womit eine neue Gemeinde¬
wahlordnung für die Stadt Waidhofen an der Ibbs er¬
lassen wird.

Nr . 4 « . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 29 . März , betreffend die Durchführung der Wahlen
für den ersten niederösterreichischen Landtag und den Ge¬
meinderat in Wiener -Neustadt.

Nr . 47 . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 28 . März , betreffend die Verlängerung des Termines
zur Räumung von Wohnungen im Maitermin für Wien.

Nr . 48 . Kundmachung der niederösterreichschen Landesregierung
vom 20 . März , betreffend Ernennung eines Dampskessel-
prüfungskommissärs.

Nr . 4» . Vollzugsanweisung der niederösterreichischenLandes¬
regierung vom 30 . März , betreffend die Abgabe von un¬
gesäuertem Brot (Mazzoth ).

Nr . 5« . Verordnung der niederösterreichischcn Landesregierung
vom 4. April , mit welcher Bestimmungen über die Be¬
schaffung der Jagdkarten abgeändert werden.
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Nr 51 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 28 . März , betreffend die der Stadtgemeinde Wien
erteilte Ermächtigung zur Aufnahme einer Anleihe  von
250 Millionen Kronen.

Nr 52 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 29 . März , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Grünbach am Schneeberg.

R r . 53 Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 29 . März , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Reitzenschlag im Gerichtsbezirke Litschau.

Nr . 54 . Kundmachung der niederösterreichischcn Landesregierung
vom 29 . März , betreffend erhöhte Umlagen sür die Gemeinde
Lang -Schwarza im Gerichtsbezirke Schreins

Nr . 55 . Kundmachung der niederösterreichischcn Landesregierung
vom 31 . März , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Amaliendorf im Gerichtsbezirke Schrems.

Nr . 56 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 31 . März , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Zuggers im Gerichtsbezirke Gmünd.

Nr . 5V . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 31 . März , Z . XI b— 370/3 , betreffend erhöhte Um¬
lagen für die Gemeinde St . Valentin -Landschach im Gerichts¬
bezirke Gloggnitz.

! Nr . 58 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 31 . März , Z . XI b —376/1 , betreffend erhöhte Um¬
lagen für die Gemeinde Mollram im Gerichtsbezirke Neun¬
kirchen.

Nr . 58 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 1. April , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Rohr im Gebirge im Gerichtsbezirke Gutenstein.

Nr . 66 . Vollzugsanweisung der niederösterreichischenLandes¬
regierung vom 6. April , betreffend Einschränkungen beim
Verbrauche von Gas , Elektrizität und Brennstoffen.

Nr . 61 . Verordnung der uiederösterreichischen Landesregierung
vom 31 . März , betreffend den Erwerbsteuerzuschlag für die
niederösterreichische Handels - und Gewerbekammer.

Nr . 62 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 10 . April , betreffend die Regelung des Verbrauches
von Petroleum.

Nr . 63 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 31 . März , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Feldsberg im Gerichtsbezirke Feldsberg.

Nr . 64 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 1. April , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Gundschachen im Gcrichtsbezirke Schrems.

Nr . 65 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 1. April , betreffend erhöhte Umlagen sür die Gemeinde

Sölling im Gerichtsbezirke Scheibbs.
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ordnungen und Entscheidungen.

Errichtung von Betriebsräten
Gesetz vom 15 . Mai 1919.

tz 1. Betriebsräte der Arbeiter und Angestellten werden er¬
richtet in allen fabrikSmäßigcu Betrieben sowie in allen anderen Be¬
trieben , wenn in diesen mindestens 20 Arbeiter oder Angestellte dauernd
gegen Entgelt beschäftigt sind, insbesondere:

in allen gewerblichen Betrieben einschließlich der Handels-
gewerbe;

in allen industriellen Nebenbetrieben der Landwirtschaft und in
den forstwirtschaftlichen Betrieben;

in den Betrieben des Bergbaues und dessen Nebcnbetrieben;
in allen dem Personen -' und dem Güterverkehre dienenden Be¬

trieben ;
bei allen privaten und öffentlichen Bauarbeiten;
in allen dem Geld - und Kreditverkehr dienenden Betrieben,

wie Banken , Sparkassen , Kreditgenossenschaften , Pfandlcihanstalten;
in Bersicherungsinstituten jeder Art , wie Versicherungsgesell¬

schaften , Anstalten der Sozialversicherung , Versorgnngs - und Renteu-
instituteu , Kranken - und registrierten Hilfskassen sowie deren Ver¬
bänden;

in den ErwerM - und Wirtschaftsgenossenschaften sowie deren
Verbänden;

in den Betrieben der Monopolvcrwaltung;
in den Kanzleien von Advokaten , Notaren , Patentanwälten , be¬

hördlich autorisierten Zivilingenieuren , Handelsmäklern , Privatgeschäfts¬
und Arbeilsvermittlungsinstitnten , Auskunftsinstituten;

in Snnitätsanstalten jeder Art , wie Spitälern , Heil - sowie Er-
holungsinstitnten und -Heimen;

in Hotel -, Pensions -, Gast - und Schankbetrieben;
in den Betrieben von Unternehmungen für Belehrung , Unter¬

haltung und Schaustellungen , wie Unterrichtsinstituten , Theatern , Sing¬
spielhallen , Kinos;

in den Betrieben von Unternehmungen ,für die Herstellung von
Druckerzeugnissen oder deren Verschleiß.

In Betrieben , in welchen nicht nach Absatz l Betriebsräte zu
errichten sind, werden Vertrauensmänner mit der Besorgung einzelner
Aufgaben der Betriebsräte im Sinne dieses Gesetzes, soweit dies dem
Umfange und der Art des Betriebes entspricht , betraut (tz 4 ). Voraus¬
setzung hiefür ist, daß in dem Betriebe mindestens 5 Arbeiter oder

Angestellte dauernd gegen Entgelt beschäftigt sind, welche das 18 . Lebens¬
jahr vollendet haben . In Betrieben mit 5 bis 10 Beschäftigten ist ein
Vertrauensmann , in solchen mit 10 bis 20 Beschäftigten sind zwei
Vertrauensmänner zu bestellen.

Die Rechtsverhältnisse der in landwirtschaftlichen Betrieben Be¬
schäftigten und die Einrichtungen zur Wahrung ihrer Interessen werden
durch ein besonderes Gesetz geregelt.

tz 2. Bei den öffentlichen Aemtern sowie bei den vom Staats¬
amte für Verkehrswesen betriebenen oder seiner Aufsicht unter¬
stellten Unternehmungen der Eisenbahnen , der Schiffahrt , der Post,
des Telegraphen und ' des Telephons werden den Betriebsräten im
Sinne des Gesetzes entsprechende Einrichtungen auf Grund besonderer
Vereinbarungen zwischen den zuständigen Verwaltungen und dem be¬
teiligten Personal durch Bollzugsanweisung geschaffen.

tz 3 . Die Betriebsräte sind berufen , die wirtschaftlichen , sozialen
und kulturellen Interessen der Arbeiter und Angestellten im Betriebe
wahrzunehmen und zu fördern . Ihre Tätigkeit hat sich tunlichst ohne
Störung des Betriebes zu vollziehen . Insbesondere fallen folgende

I Aufgaben in ihren Rechts- und Pflichtenkreis:
Wo kollektive Arbeitsverträge bestehen, die zwischen dem Unter-

! nehmcr oder dem Unternehmerverbande einerseits , den Gewerkschaften
der Arbeiter und den Angestelltenorganisalionen anderseits abgeschlossen
sind, haben die Betriebsräte die Durchführung und Einhaltung dieser
kollektivenArbcitsverträge zu überwachen ; unter Mitwirkung der Gewerk¬
schaften der Arbeiter und der Angestelltenorganisationen mit dem Be-
triebsinhabcr , der zur Beizichnng der Unteruehmerorganisation be¬
rechtigt ist, Ergänzungen in jenen Punkten der Kollektivverträge zu
vereinbaren , deren Sonderregelung in den letzteren selbst vorgesehen
ist. Diesen Ergänzungen kommt der Charakter eines Kollektiv-
Vertrages - zu.

Wo kollektive Arbeitsverträge nicht bestehen, sollen die Betriebs¬
räte solche Verträge im Einvernehmen mit den Gewerkschaften der
Arbeiter und den Augestclltenorganisationen anbahnen.

Im allgemeinen kann die Festsetzung von Akkord-, Stück - und
Gedinglöhnen sowie von bestimmten Durchschnitts - oder Mindestver¬
diensten , soweit diese nicht durch kollektive Arbeitsverträge geregelt
sind, nur mit Zustimmung des Betriebsrates unter Mitwirkung der
zuständigen Gewerkschaften der Arbeiter sowie der Unternehmerorgani-
sationcn erfolgen . Akkord-, Stück - oder Gedinglöhne für die einzelnen
Arbeiter oder einzelne Arbeiten , die kollektiv nicht vereinbart werden
können , werden einzeln zwischen dem Betricbsinhaber und Arbeiter fest¬
gesetzt. Wenn über den dem einzelnen Arbeiter oder ' für die einzelne
Arbeit zugcsprochenen Akkord-, Stück - oder Gedinglohn eine Einigung
zwischen dem Betriebsinhaber und Arbeiter nicht zustande kommt, so
erfolgt die Festsetzung dieses Akkord-, Stück - oder Gedinglohnes unter
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Beiziehung zweier Mitglieder des Betriebsrates . Im Streitfälle ent¬
scheidet das Einigungsamt . Ans Antrag des Betriebsrates kann das
Einigungsamt durch beeidete Sachverständige behufs Feststellung der
für die Berechnung der Mord -, Stück - oder Gedinglöhne in Betracht j
kommenden Umstände in jene Aufzeichnungen des Bctriebsinhabers !
Einsicht nehmen lassen , die über die Erzeugungs - und Lohnverhält¬
nisse Aufschluß geben . Die Sachverständigen sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet.

Die Erlassung und Aenderung der Arbeitsordnung kann , soweit
sie nicht zwischen den Gewerkschaften der Arbeiter oder den Angcstellten-
organisationeu und den Unternehmerorgauisationen vereinbart ist, nur
mit Zustimmung des Betriebsrates erfolgen.

Die Betriebsräte haben die Durchführung und Einhaltung der
Gesetze und Vorschriften über Arbeiterschntz , Betriebshygiene und Unfall
Verhütung und Arbeiterversicherung zu überwachen , erforderlichenfalls j
die zuständigen Aufsichtsbehörden anzurufen und zur Teilnahme an j
deren Erhebungen Mitglieder zu entsenden . In den der Gewerbe - !
und Bergwerksinspektion unterliegenden Betrieben sind die vorge - !
schrieben«» Besichtigungen unter Teilnahme von Mitgliedern des Be¬
triebsrates durchzuführen.

Die Betriebsräte haben an der Aufrechterhaltung der Disziplin
in den Betrieben mitzuwirken . Disziplinarstrafen können nur gemäß ^
der Arbeitsordnung und nur durch einen Ausschuß verhängt werden , !
in welchen sowohl der Betriebsinhaber als der Betriebsrat je einen
Vertreter entsenden.

Die Betriebsräte haben das Recht , die Lohnlisten zu prüfen und
die Lohnauszahlung zu kontrollieren.

Der Betriebsrat nimmt teil an der Verwaltung der Wohlfahrts¬
einrichtungen , wie Werkswohnungen , Betriebskonsumanstalten , Pensions¬
und Unterstützungskassen sowie der Einrichtungen zur Abgabe von
Lebensmitteln und sonstigen Bedarfsartikeln . Tie nähere Regelung
dieser Teilnahme erfolgt durch das Staatsamt für soziale Ver¬
waltung.

Die Betriebsräte können die Kündigung oder Entlassung eines
Arbeiters oder Angestellten mit der Begründung anfechten , daß sie ans
politischen Gründen , im Zusammenhänge mit der Tätigkeit als Mit
glied des Betriebsrates oder deswegen erfolgt sei, weil der Betroffene
vom Vereins - oder Koalitionsrecht Gebrauch gemacht habe . Die An - ?
fechtung hat binnen 8 Tagen schriftlich beim Einigungsamt zu er- ^
folgen , die Tage des Postenlaufes werden nicht eingerechnet . Erachtet
das Einignugsamt die Gründe der Anfechtung als gegeben, so ist die j
Kündigung oder Entlassung ungültig.

Der Betriebsinhabcr ist berechtigt und auf Verlangen des Be - j
triebsrates verpflichtet , gemeinsame Beratungen über Verbesserungen ^
der Betriebseinrichtungen und über allgemeine Grundsätze der Betriebs-
führnng allmonatlich abzuhalten . In Handelsunternehniungen mit !
mindestens 30 Angestellten und Arbeitern und in allen Industrie - und
Bergwerksnnternehntungen können die Betriebsräte alljährlich vom
1 . Jänner 1920 ab die Vorlage einer Bilanz für das verflossene
Geschäftsjahr und eines Gewinn - und Verlnstansweises sowie einer
lohnstatistischen Aufstellung verlangen.

In Unternehmungen , welche in der Rechtsform der Aktiengesell¬
schaft gebildet sind , entsenden die Betriebsräte der Arbeiter und An¬
gestellten in den Verwaltungsrät oder Direktionsrat , unbeschadet der
im Statut vorgesehenen Mitgliederzahl , zwei Vertreter aus dem Kreise
jener Betriebsratsmitglieder , denen das aktive Wahlrecht in den Vc-
triebsrat 7) zusteht . Diese haben dieselben Rechte und Pflichten wie
die anderen Mitglieder des Verwaltungs - oder Direktionsrates , sie
haben jedoch keine Vertretungs - und Zeichnungsbefugnis und keinen
Anspruch auf eine andere Vergütung als den Ersatz ihres in dieser
Tätigkeit gemachten Aufwandes . Die vorstehenden Bestimmungen sind
sinngemäß anzuwenden hinsichtlich des AnfsichtSrates von Kommandit¬
gesellschaften auf Aktien und des Aufsichtsrates von solchen Gesell¬
schaften mit beschränkter Haftung , bei denen das Stammkapital
1,000 .000 übersteigt und ein Aufsichtsrat besteht.

Die Betriebsräte können auch sonst eigene Anregungen beim
Betriebsin Haber und bei den Behörden Vorbringen Nach Maßgabe
etwa zu ihrer Verfügung stehender Mittel können sie zur Wohlfahrt
der im Betriebe Beschäftigten dienende Einrichtungen treffen oder sich
an derartigen Maßnahmen und Veranstaltungen beteiligen.
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ß 4 . Den Vertrauensmännern stehen die im ß 3 anfgezählten
Befugnisse zu.

5 . Wenn eine Unternehmung mehrere Betriebe umfaßt , sind"
für jeden einzelnen Betrieb Betriebsräte zu bestellen. Zur Besorgung
gemeinsamer Angelegenheiten können diese Betriebsräte Vertreter zu
gemeinsamen Beratungen entsenden . Nähere Bestimmungen hierüber
enthält die Geschäftsordnung . Die vorstehenden Bestimmungen finden
auch Anwendung , wenn ein Betrieb in selbständige Betriebsabteilungen
zerfällt . Hiebei ist bei der Berechnung der Gesamtzahl der Bctriebs-
ratsmitglieder der Betrieb als Einheit ansznfassen . *

K 6 . Die Mitglieder des Betriebsrates werden von den Arbeitern
und Angestellten des Betriebes oder der Betriebsabteilung in unmittel¬
barer geheimer Wahl , und zwar für Betriebsräte mit mindestens vier
Mitgliedern nach den Grundsätzen der Verhältniswahl , bestellt.

Wahlberechtigt sind sämtliche am Tage der Wahl seit mindestens
ciueni Monat im Betriebe beschäftigte Personen ohne Unterschied des
Geschlechtes, wenn sie im Zeitpunkte der Wahl .das >8 . Lebensjahr
vollendet haben und im Vollgcnnffc der bürgerlichen Rechte stehen.

Wählbar sind die Wahlberechtigten , wenn sie mindestens sechs
Monate im Betriebe beschäftigt sind und das 21 . Lebensjahr voll¬
endet haben , ferner in Betriebsräten von mindestens vier Mitgliedern
die Vorstandsmitglieder und Beamten vgn Berufsorganisationen der
Arbeiter und Angestellten . Doch dürfen von den Mitgliedern des Be¬
triebsrates nicht inehr als ein Viertel Nichtwähler sein . Doch könne»
die Vorstandsmitglieder und Beamten der Organisationen der Arbeiter
und Angestellten gleichzeitig nur ei-neni Betriebsrat oder , wenn eine
Unternehmung mehrere Betriebe umfaßt oder ein Betrieb in mehrere
selbständige Betriebsabteilungen (Z 5 ) zerfällt , nur den Betriebsräten
dieser Unternehmung oder dieses Betriebes angehören . Durch Voll-
zugsanweisnng kann für bestimmte Betriebsgruppen bestimmt werden,
daß auch Wahlberechtigte wählbar sind, die durch weniger als sechs
Monate im Betriebe beschäftigt sind.

Bei nichtständigen oder neuentstandenen Betrieben sind die in der
Bestimmung der Absätze 2 und 3 bezeichneten Personen auch dann
wahlberechtigt , wenn sie noch nicht einen Monat , und wählbar , wenn
sie noch nicht sechs Monate im Betriebe beschäftigt sind.

ß 7. Die Tätigkcitsdaner des Betriebsrates betrügt ein Jahr.
Erfolgte die Wahl des Betriebsrates nach den Grundsätzen der Ver¬
hältniswahl (K 6), so hat der Betriebsrat znrückzutreteu , wenn dies
von so viel Wahlberechtigten verlangt wird , als die Hauptwahlliste
Stimmen ans sich vereinigt hat . In Betriebsräten mit weniger als
vier Mitgliedern hat der Betriebsrat zurückzutretcn , wenn die Mehr¬
heit der Wahlberechtigten es fordert . Die Neuwahl ist unverzüglich
vorzunchmen . Die Mitgliedschaft erlischt, wenn Umstände eintreten oder
bekannt werden , welche die Wählbarkeit ausschließen/

tj 8 . Die erstmalige Wahl eines Betriebsrates ist durch die drei
ältesten Wahlberechtigten des Betriebes oder der Betriebsabteilung
durchzuführeu . Die späteren Wahlen sind durch den zurücktretende»
Betriebsrat zu leiten . Die vollzogene Wahl ist dem Betriebsinhaber
und dem Einigungsamte anzuzeigen und von diesem den Gewerk¬
schaften der Arbeiter und den Organisationen der Angestellten und der
Unternehmer mitzuteilen . Bei den Betrieben des Bergbaues treten nach
der ersten allgemeinen Wahl des Betriebsrates die- Vorschriften deS
I 23 des Gesetzes vom 1 l . August >896 , R .-G .-Bl . Nr . 156 , über
die Lokalarbeiteransschüffe außer Wirksamkeit.

i- !>. In Betrieben , die bis 50 Arbeiter oder Angestellte be-
> schäftigen , besteht der Betriebsrat aus drei Mitgliedern , in Betrieben
^ mit mehr als 50 Beschäftigten erhöht sich die Mitgliederzahl für je

weitere 100 Beschäftigte um eines . Bruchteile von 100 werden für-
voll gerechnet . In Betrieben mit mehr als 1000 Beschäftigten entfällt

! auf je weitere 500 ein Vertreter , wobei Bruchteile für voll gerechnet
j werden.

K 10 . Sind in demselben Betriebe dauernd mehr als 10 Arbeiter
und >0 Angestellte beschäftigt , so wählt jede Gruppe einen besonderen
Betriebsrat , der die seine Gruppe betreffenden Geschäfte führt ; ge¬
meinsame Angelegenheiten werden gemeinsam geführt . Nähere Be¬
stimmungen werden in der Geschäftsordnung getroffen . In jenen Be¬
trieben , in welchen Arbeiter und Angestellte gemeinsam den Betriebsrat
wühlen , hat mindestens ein Angestellter dem Betriebsrat anzugehören.
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Bei der Wahl der besonderen Betriebsräte (Absatz t ) finden die Be¬
stimmungen des 8 sinngemäß Anwendung.

H r > Der Betriebsrat beschließt ans Grund einer vom Staats-
amte für soziale Verwaltung erlassenen Mustergeschäftsordnung seine
Geschäftsordnung mit Stimmenmehrheit.

8 12 . Die Mitgliedschaft im Betriebsräte ist ein Ehrenamt,
das neben den eigentlichen Berufspflichten ausgeübt wird (8 3 . Absatz I ) ;
für unvermeidlichen Verdienstentgang und für erwachsene Barauslagen
gebührt den Mitgliedern des Betriebsrates eine Entschädigung . Die
Betriebsräte sind berechtigt , zur Deckung dieser sowie der sonstigen
Kosten ihrer Geschäftsführung und zur Errichtung und Erhaltung von
Wohlfahrtseinrichtungen , die den Arbeitern und Angestellten des Be¬
triebes und ihren Familien gewidmet sind , eine Umlage von höchstens
ein halb vom Hundert des Arbeitsverdienstes auf die im Betrieb Be¬
schäftigten nmznlegen , wenn die Mehrheit der letzteren durch Urab¬
stimmung der Ausschreibung einer solchen Umlage zustimmt . Inwieweit
für den Verdiensteutgang nach dem Gesetze der Betriebsinhaber anfzn-
tommen hat , entscheidet im Streitfälle das Einignngsamt . Die Um¬
lagen sind vom Betriebsinhäber in den durch die Geschäftsordnung
bestimmten Fristen bei der Lohnzahlung den Arbeitern und Angestellten
anzurechnen und an den Betriebsrat abznführcn . lieber die Verwaltung
dieser Beträge muß der Betriebsrat mindestens 14 Tage vor Ablauf
seiner Wirksamkeit oder bei deren vorzeitiger Beendigung binnen acht
Tagen schriftlich Rechnung legen . Das Gtaatsaml für soziale Ver¬
waltung kann über die Verwendung dieser Beträge Vorschriften
erlassen . Das Staatsamt hat für die Revision der Gebarung der
Betriebsräte Sorge zu tragen . Es kann diese Revision den Gewerk¬
schaften der Arbeiter und dem Angestelltenorganisationen übertragen.

8 13 . lieber Streitigkeiten , die zwischen den Beschäftigten eines
Betriebes oder zwischen ihnen und dem Betriebsinhaber aus der Er¬
richtung und Geschäftsführung eines Betriebsrates insbesondere über
den Umfang des Rechts - und Pslichtenkreises der Betriebsräte entstehen,
entscheidet das Einignngsamt.

8 14 . Der Betriebsinhaber darf seine Arbeiter und Angestellten
in der Ausübung des Wahlrechtes zum Betriebsrat und in der
Tätigkeit als Mitglied des Betriebsrates oder Wahlvorstandes nicht
beschränken und sie nicht aus diesen Gründen benachteiligen . Ein Mit
glied des Betriebsrates darf nur entlasse » werden , wenn es sich einer
Handlung schuldig macht, die nach den bestehenden Gesetzen die Ent¬
lassung rechtfertigt . Kündigungen oder Entlassungen ans anderen
Gründen dürfen ' nur mit Zustimmung des Einignngsamtes erfolgen.
Vertragsbestimmungen , die diesen Bestimmungen zuwiderlaufen , sind
nichtig . Uebertretungcn dieser Vorschriften werden von der politischen
Behörde mit Geldstrafen bis zu 2000 st oder mit Arrest bis zu acht
Tagen bestraft.

8 >5. Nähere Bestimmungen über die Wahlordnung und die
Durchführung der Wahl (8 6), über die Geschäftsordnung (Z N)
und über die Art der Geschäftsführung der Betriebsräte , ferner über
die Wahl und die Geschäftsführung ' der Vertrauensmänner (8
Abs. 2) werden durch Vollzugsanweisung erlassen . Auf die Vertrauens¬
männer sind die Bestimmungen der 88 6, 7, 8, 13 und I 1 sinn¬
gemäß anzuwenden . Die Schaffung von EinignngSämtern erfolgt
durch ein besonderes Gesetz. Jnsolange das Gesetz über die Einigungs¬
ämter noch nicht in Kraft getreten ' ist und diese ihre Tätigkeit noch
nicht ausgenommen haben , wird das gemäß der Vollzugsanweisung
vom 4 . November 1918 bestellte Einigungsamt zur Durchführung
der in diesem Gesetze den Einigungsämtern zugewiesenen Aufgaben
berufen . In diesen Fällen setzt sich das Einignngsamt lediglich aus
je einem Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und einem vom
Staatssekretär für Justiz ernannten Vorsitzenden zusammen . Die Ent¬
scheidungen dieses Einigungsamtes in den ihm durch dieses Gesetz
zngewiesenen Fällen sind mit Ausschluß des Rechtsweges endgiltig.

tz 16 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist das Slaatsamt für
soziale Verwaltung .im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
ämtern betraut . Das Gesetz tritt zwei Monate nach seiner Kund¬
machung in Kraft.
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2 .

Abschaffung der Arbeitsbücher . Erbringung des
Befähigungsnachweises.

Runderlaß der n .- ii. Landesregierung vom 6 . Mai 1919.

Das Gesetz vom 25 . Jänner 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 42 , hat die
Arbeitsbücher abgeschafft und die Verpflichtung der Gewcrbcinhnbcr,
dem Hilfsarbeiter beim Austritte ans dem Arbeitsverhältnisse ein
Zeugnis auszustellen , aus der Gewerbeordnung eliminiert . Mit der
Vollzngsanweisung vom 12 . Februar 1919 , St .-G .-Bl . 4W 106,
wurde die Ausstellung von Ausweiskarten angeordnet , welche jedoch
lediglich als Urkunde ' zur Beglaubigung der Eigenschaft als gewerb¬
licher Hilfsarbeiter dienen . Hieraus ergeben sich für die Erbringung
des bei den handwerksmäßige », dann bei einigen Handels - und kon¬
zessionierten Gewerben vorgeschriebenen formellen Befähigungs¬
nachweises  nachstehende Erwägungen : . . .. .

Da die bisherigen Normen über den Nachweis der Befähigung
durch obige Neuerungen nicht aufgehoben erscheinen, werden bei Er¬
bringung des formellen Befähigungsnachweises , soferne es sich nicht
um den ' in einem Arbeitsbnche enthaltenen Verwcndungsnachweis über
eine frühere Zeit handelt , fortab in der Regel die 8 ehr und
D ienstzengnisse  die dokumentarischen Belege für die behauptete
Tätigkeit bilden müssen.

Eine erhöhte Bedeutung kommt unter den gegebenen Verhältnissen
der genossenschaftliche» Evidenthaltung der Hilfsarbeiter zu. Bei dem
Umstande , daß die bisher in der Gewerbeordnung uiedergelegt gewesene
Zeuqnisp 'flicht des Gewerbcinhabers beim ordnnngSmäßigen Austritte
des Hilfsarbeiters ans dem Arbeitsverhältnisse nicht mehr ans diesem
Gesetze, sondern in Ermanglung einer Ucbereinkunft oder allfällig be¬
stehender Sondernormen in letzter Linie,anft K 1163 a. b. G . B.
All . Tcilnovclle vom 19 . März 1916 , R .-G .-Bl . Nr . 69 siißt , ist
es geboten , die gewerblichen Hilfsarbeiter in ihrem eigensten Interesse
darauf aufmerksam zu machen, daß es zur Ermöglichung der künftigen
Erbringung des Befähigungsnachweises beim ordnungsmäßigen Aus¬
tritte ans dem Arbcitsverhältnisse ihre Sache sein wird , von den Ge¬
werbeinhabern die Ausstellung von A r b c i t s z e u g ni sse n zu ver¬
langen , in welchen nicht nur die Dauer , sondern auch die Art der
Verwendung in dem genau anzugebenden Gewerbe ersichtlich zu
machen wäre , für diese Dokumente die genossenschaftliche, beziehungs¬
weise gemeindcamiliche Bestätigung  zu erwirken und sie sodann
sorgfältig auszubewahren , weil den Hilfsarbeitern aus dem Verluste
dieser Dokumente schwerer Nachteil erwachsen kann.

Hervorznheben ist, daß die ans 8 404 Gewerbeordnung gegründete
Verpflichtung  des Lehrherrn zur Ausstellung des Lehr-
zcugnisses  in keiner Weise berührt wordeü ist. Im Einzelnen sei
erwähnt , daß ß 13 s , Abs. 2 (Befähigungsnachweis in Handels¬
gewerben ) ausdrücklich auf 8 49 , Abs. 1, hinweist . ine Aufhebung
des Z 79 Gewerbeordnung hat , abgesehen von dem Gesagten , die
weitere Folge , daß die dort statuiert gewesene gesetzliche Verpflichtung
zur behördlichen Vidierung der Zeugnisse des kaufmännischen Hilfs-
personales entfallen ist : eS wird daraus hinzuwirkcn sein, daß die Be¬
hörden , insöferne sic trotzdem auch noch in Hinkunft zur Erhöhung
der Beweiskraft der Zeugnisse um deren Vidierung angegangen werden,
solchen Ansuchen gegenüber sich nicht ablehnend verhalten.

Die Zitierung deS 8 81 im 814 , Abs. 2, Punkt 2 (Befähigungs¬
nachweis bei handwerksmäßigen Gewerben ) ist gegenstandslos ge¬
worden . Dagegen ist die bei den handwerksmäßigen Gewerben rm
ß 14 vorgesehene Verpflichtung der Genossenschaften und Ge¬
meinden  zur Bestätigung der Zeugnisse im vollen Umfange aufrecht
geblieben . Angesichts der wiederholt gemachten Wahrnehmung , daß bei
Einzelzeugnisscn Fälschungen oder Unrichtigkeiten viel öfter Vorkommen
als in den Arbeitsbüchern , wird von der Bestimmung des 8 >1 1,
wonach Nachweisdokumente , die solche Mängel aufweisen , bei Prüfung
des Befähigungsnachweises den Parteien nicht znrückznstellen sind,
öfter Gebrauch gemacht werden niüsscn.

Zu 8 99 Abs. 1 : Da die Ausnahme der wesentlichsten Vertrags¬
bedingungen in das Arbeitsbuch (bisher 8 99 , Abs. 4) wcgfällt,
gewinnt der schriftliche Originallehrvcrtrag noch an Bedeutung : ebenso
erhöht sich die Wichtigkeit seiner Verwahrung in einem Exemplare be,
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der Genossenschaft oder seiner Verzeichnung in dem hiefür bestimmten
Protokollbuche der Gemeinde.

Die Bestimmung des Z 102 , Abs. 2, wonach die Kündigung in
dem Arbeitsbuche des Lehrlings ersichtlich zu machen ist, und die Be¬
stimmung des 104 , Abs. 4 , betreffend Eintragungen durch den
Lehrherrn und die Genossenschaft in das Arbeitsbuch wurden zwar
nicht ausdrücklich außer Kraft gesetzt, sind aber durch den Wegfall der
Arbeitsbücher undurchführbar geworden . (M .Abt . XVII 2685 .)

Anforderung von Wohnungen durch die Gemeinden.
VollzugZanwcisung des Staatsamtes für soziale Ve .-

waltung vom 9. April 1919.

Artikel 1. Die Landesregierungen werden ermächtigt , die Be¬
stimmungen der Vollzugsanweisung vom 13 . November 1918,
St .-G .-Bl . Nr . 22 , betreffend die Anforderung von Wohnungen durch
die Gemeinden , über die Anzeigepflicht und Anzeigefrist (ZZ 1 und 3),
über die unbenützten und unzulänglich benützten Wohnungen (ß 3),
über den Kreis der der Anforderung unterliegenden Wohnungen und
anderen Räumlichkeiten (A 4), über die Räumungsfrist (ß 6), über
den Verzicht auf Anforderung (K 12 ) und über das Besichtigungs-
recht (A 17 ) für Gemeinden , in denen es die örtlichen Verhältnisse
erheischen, durch Kundmachung nach Bedarf abzuändern und zu er¬
gänzen . Bei den Bestimmungen über unzulänglich benützte Wohnungen
haben Wohnungen , die aus drei oder weniger Wohnräumen bestehen,
außer Betracht zu bleiben , wenn sie von mehr als einer Person be¬
wohnt werden.

Artikel 2 . Von der Verpflichtung zur Wiederherstellung des
früheren Standes (H 13 ) kann sich die Gemeinde durch Leistung eines
angemessenen Betrages befreien . Hinsichtlich der Höhe der Vergütung
gelten die Bestimmungen des ß 7, Absatz 2.

Artikel 3 . Die Besichtigung von Wohnungen und anderen Räum¬
lichkeiten kann einer Kommission übertragen werden , welche auch die
Unzulänglichkeit der Benützung der hiefür geltenden Vorschriften fest¬
stellt . Ueber die Zusammensetzung und die Beschlußfassung der Kom¬
mission sind nähere Bestimmungen zu erlassen.

Artikel 4 . Die Landesregierung kann für ein aus mehreren Ge¬
meinden bestehendes Wohngebiet auch ein Mietamt als allein zuständig
für alle Einsprüche gegen Entscheidung der Gemeinden (Z 18 , Ab¬
satz 1) erklären . Diesem Mietamte kann auch die Entscheidung über
die Notwendigkeit von Doppelwohnungen gemäß K 2, Absatz 3, über¬
tragen werden.

Artikel 5 . Die Landesregierung kann anordnen , daß Mietverträge
über angeforderte Wohnungen (Wohnbestandteile ) vor dem Mietamt
oder einer anderen bestimmten Stelle abzuschließen sind.

Artikel 6 . Wo der außerordentliche Mangel , an Wohnungen
nicht mehr besteht, werden durch Kundmachung der Landesregierung
die auf Grund dieser Vollzugsanweisung und der Vollzugsanweisung
vom 13 . November 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 22 , erlassenen Vorschriften
außer Kraft gesetzt. Hiebei ist die Frist zu bestimmen , innerhalb welcher
die Gemeinden die noch angeforderten Wohnungen und andere Räum¬
lichkeiten zurückzustellen haben.

Artikel 8 . Diese Vollzugsanweisung tritt mit dem Tage der
Kundmachung in Kraft.

4.

Regelung des Fleischverkehres in Wien und Ab¬
änderung der Marktordnung für den St . Marxer

Zentralviehmarkt.
Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Landwirtschaft

vom 11. März 1919.

Artikel 1. Als Schlachttiere im Sinne dieser Vollzugsanweisung
gelten zur Schlachtung bestimmtes Großhornvieh sowie zur Schlachtung
bestimmte Kälber , Schafe , Ziegen und Schweine.

Artikel 2 . Die Abhaltung der Märkte für den Verkauf von
Schlachttieren auf dem Wiener Zentralviehmarkte in St . Marx wird
eingestellt . An Stelle des marktmäßigen Verkaufes tritt die im nach¬
folgenden (Artikel 7 und 8) geregelte amtliche Verfügung über die
auf diesen Markt gebrachten Schlachttiere . Im Gemeindegebiete der
Stadt Wien und den im A 2 der Marktordnung für den Wiener
Zentralviehmarkt in St . Marx genannten Gemeinden ist auch außer¬
halb dieses Marktes der marktmäßige Verkauf von Schlachttieren
untersagt.

Artikel 3 . Die ZZ 23 , Absatz 2 und 3, 24 , 25 , 26 , 30 , 34,
35 , 37 , 42 , 44 , 45 , 47 , 52 , 53 , 54 und 57 der Marktordnung für
den Wiener Zentralviehmarkt in St . Marx , welche besondere Be¬
stimmungen für den Rindermarkt , für den Jung - und Stechviehmarkt,
für den Schweinemarkt und für den Schafmarkt enthalten , ferner die
AK 2, 7, 8 , 9, 13 , 14 , 15 , 19 , 20 , 58 bis 75 und 78 derselben
Marktordnung werden außer Kraft gesetzt. Die übrigen Bestimmungen
der Marktordnung behalten auch bezüglich des nach den folgenden
Bestimmungen auf dem Zentralviehmarkte in St . Marx stattfindenden
Schlachttierverkehres ihre Geltung.

Artikel 4 . Schlachttiere im lebenden Zustande dürfen im Eisen¬
bahnverkehre nur über den Zentralviehmnrkt in St . Marx in das
Gemeindegebiet der Stadt Wien und die im A 2 der Marktordnung
für den Wiener Zentralviehmarkt in St . Marx genannten Gemeinden
der Umgebung Wiens eingeführt werden . Die niederösterreichische
Landesregierung kann Ausnahmen von dieser Bestimmung bewilligen.

Artikel 5 . Der Verkauf von Schlachttieren aus dem Gemeinde¬
gebiete der Stadt Wien und den im K 2 der Marktordnung für den
Wiener Zentralviehmarkt in St . Marx genannten Gemeinden der
Umgebung Wiens , nach Gemeinden außerhalb dieses Gebietes ist nur
mit Bewilligung der Amtlichen Uebernahmsstelle für Vieh und Fleisch
(Artikel 7) zulässig . Auf dem Wiener Zentralviehmarkte in St . Marx
einlangende Schlachttiere dürfen vor der käuflichen Uebernahme durch
die Amtliche Uebernahmsstelle für Vieh und Fleisch nicht anderweitig
veräußert werden . Schlachttiere , welche ans dem Wiener Zentralvieh¬
marke in St . Marx durch die amtliche Uebernahmsstelle für Vieh und
Fleisch bereits zugewiefen wurden , dürfen von den Personen , an welche
die Zuweisung erfolgt ist, lebend oder geschlachtet in unzerteiltem Zu¬
stande nicht mehr veräußert werden.

Artikel 6 . Die Ein - und Auszahlung der Kaufschillinge für alle
von der Amtlichen Uebernahmsstelle für Vieh und Fleisch über den
Zentralviehmarkt in St . Marx durchgeführten Verkäufe von Schlacht¬
tieren und die Einräumung von Krediten zum Ankäufe solcher Tiere
erfolgt ausschließlich bei der Wiener Vieh - und Fleischmarktkasse . Die
Vieh - und Fleischmarktkasse behält die weiteren , ihr im Grunde des
VII . Abschnittes der Marktordnung für den Wiener Zentralviehmarkt

: in St . Marx zustehenden Befugnisse bezüglich der Schlachttiere inso-
^ weit , als sie nicht mit den Bestimmungen dieser Vollzugsanweisung
j im Widerspruche stehen. Die näheren Bestimmungen über die Führung
^ der Wiener Vieh - und Fleischmarktkasse werden durch ein Ueberein-

kommen mit einer hiefür geeigneten Stelle getroffen . ,
Artikel 7. Alle auf dem Wiener Zentralviehmarkte in St . Marx

I oder etwa mit Bewilligung der niederösterreichischen Landesregierung
anderweitig nach Wien gelangenden Schlachttiere sind von der Amt-

I liehen Uebernahmsstelle für Vieh und Fleisch käuflich zu erwerben und
, an die von ihr zu bestimmenden Käufer in lebendem oder geschlachtetem
i Zustande abzugeben.

Artikel 8 . Der Amtlichen Uebernahmsstelle für Vieh und Fleisch
I obliegt in Bezug auf die Versorgung des Gemeindegebietes der Stadt
! Wien und der im Z 2 der Marktordnung für den Wiener Zentral-
! viehmarkt in St . Marx bezeichnten Gemeinden mit Schlachttieren

insbesondere:
! a) Die Beratung über die wegen Versorgung der Stadt Wien mit

Schlachtieren und Fleisch zu treffenden Maßnahmen , darunter
b) hauptsächlich der Beratung über die zur Deckung des Fleisch¬

bedarfes der Zivilbevölkerung der Stadt ' Wien erforderlichen
Mengen an Schlachttieren und Fleisch und die zu deren Be¬
schaffung notwendigen Vorkehrungen,

o) die Aufstellung des Planes für die Zuweisung der innerhalb
j^ >er Woche ans den Zentralviehmarkt gelangenden Schlachtticre
an die von ihr jeweils zu bestimmenden Käufer,
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ä) die Feststellung des Vorganges bei der Zuweisung der Schlacht¬
tiere sowie die Bestimmung der Tage und Stunden , in denen
diese Zuweisung vorzunehmen ist,

e) die Feststellung der für die Preisbewertung der Schlachttierc
maßgebenden Qu ali täts klaff en,

1 . die Feststellung der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes anzu-
wendenden Verkaufspreise für Schlachttiere nach diesen Oualitäts-
klasf en,

x ) die Einreihung der auf den Zentralviehmarkt gelangenden
Schlachttiere in die Qualitätsklassen und die Bestimmung der
Preisstufe des einzelnen Schlachttieres innerhalb seiner Qualitäts¬
klasse für den Verkauf,

I>) die Festsetzung der für die Manipulation und die Durchfiihrnng
der Zuweisung zulässigen Spesen und Vcrdienstzuschläge,

i) die Bestimmung , in welcher Art über die Zufuhr und die Ab¬
gabe von Schlachttieren öffentlich zu berichten ist,

1c) die Durchführung der ihr vom Ttaatsamte für Landwirtschaft,
vom Staatsamte ' für Vvlksernährung oder vom Staatsamte der
Finanzen fallweise zugewiesenen , die Versorgung Wiens mit
Schlachttiercn betreffenden Aufgaben.
Artikel 9 . Die in den Artikeln 7 und 8 dieser Vollzugsanweisung

bezüglich der Schlachttiere getroffenen Anordnungen finden sinngemäße
Anwendung auf Schlachttiere , welche bereits in geschlachtetem Zu¬
stande , im Ganzen oder in Teilen , in das Wiener Gemeindegebiet
eingeführt werden.

Artikel 10 . Diese Vollzngsanweismig tritt mit dem Tage ihrer
Kundmachung in Kraft . Gleichzeitig treten die Verordnungen vom
1. Februar 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 45 , und vom 15 . Juni 1918,
R .-G .-Bl . Nr . 221 , außer Wirksamkeit.

5

Deutschösterreichische Vertretungsbehörden in den
benachbarten Nationalstaaten

Das Staatsamt für Inneres und Unterricht hat mit dem Er¬
lasse vom 12 . April 1919 , Zahl 12950 , mitgcteilt , daß sich in
Budapest eine deutschösterreichische Gesandtschaft , in Prag eine deutsch¬
österreichische Vertretung und in Laibach ein Vertreter des deutsch¬
österreichischen Staatsamtes für Aenßeres , die sämtlich mit Paß¬
befugnissen ausgestattct sind, befinden . In Brünn und Krakau bestehen
lediglich deutschösterreichische Paßstellen . (Erlaß des Präsidiums der
niederösterreichischen Landesregierung vom 22 . April 1919 , Zahl 802 .)

«
Erhöhung der Verpflegsgebuhren.

Krankenhaus Scheibbs.

Laut Kundmachung der niederöstcreichischen Landesregierung vom
15 . April 1919 bat der niederösteereichische Laudesrat im Einvernehmen mit
der niederösterreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine
öffentliche Krankenhaus in Scheibbs , und zwar für die 1. Verpflegsklaffe mtt
20 X. für die 2 .' Verpflegsklaffe mit 10 X und sür die 3 . (allgemeine ) Ler-
pflegsklaffe mit 4 X Per Kopf und Tag ans die Dauer °' " °s Jahres - von der
Verlautbarung dieser Kundmachung au gerechnet , festgesetzt. ( M . Abt . X 1533 .)

Krankenhaus Wiener -Neustadt.

Laut Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
15 . April 1919 hat der nieder österreichische Landesrat im Einvernehmen mit
der niederösterreichischen Landesregierung die Verpflegst «; - für die allgemeine
Verpflegsklaffe des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses m Wiener -Neustadt
auf die Dauer eines Jahres , vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung
an gerechnet , mit 7 X per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 1531 .)

Krankenhaus Zwettl.

Laut Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
17 . April 1919 hat der niederösterreichische Landesrat im Einvernehmen mit
der niederösterreichischen Landesregierung die Berpflegstaxen sür das allgemeine
öffentlich - Krankenhaus in Zwettl , vom Tage der Verlautbarung dlffer Kund-
machuna ang -sangen , auf die Däner eines Jahres , und zwar . ^ er-
pfleqsklaffe mit 10 X , für die 2 . (allaemeine ) Verpflegsklaffe mit 4 ll t>0 t>
per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 1b8ö .)

7 .

Drogistenkonzeffion ( Giftverschleih ) .
Erlaß des Magistratischen Bezirksamtes für den 1. Bezirk , Z . 70.

Das Bezirksamt erteilt auf Grund der gepflogenen Erhebungen dem
Ferdinand Miltelbach , Apotheker , gemäß § 15, Punkt 14 der Gewerbeordnung,
die Konzession zur Zubereitung von zu arzneilicher Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten sowie zum Großhandel mit diesen Stoffen und Prä-
paraten , insofern - di-S nicht ausschließlich den Apotheken Vorbehalten ist, nn
Standorte 1. Bezirk . Hoher Markt 8 . Dies - Konzession wurde ,m Gewerbe-
rcgister unter Reg .-Z . 4606 , lc eingetragen.

Erlaß des Magistratischen Bezirksamtes sür den 3. Bezirk.
Z . 1931.

Das Bezirkamt erteilt dem Dr . August Kutiak die Konzeffion zur Dar¬
stellung von Giften und Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung ve-
stimmtcn Stoffe und Präparate sowie zum Verkaufe von beiden , wsoscriw dies
nicht ausdrücklich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte o . ^ ezirl,

Erlaß des Magistratischen Bezirksamtes für den 4 . Bezirk , Z . 593.
Die Verlegung des von Richard Dobihal auf Grund der Asdffwns-

urkunde vom 3. Mai 1912. Magistratisches Bezirksamt lV , Z. 10084. de-
triebenen Konzession zum Betriebe des V -rkauses von Glsten und der zur
ärztlichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate vom 4 . Bezirke,
Große Niugassc 27 in den 4 . Bezirk , Waaggaffc 15 , wird gcmag 8 39 der
Gewerbeordnung genehmigt.

Niederösterrcichijche Landesstechenanstalten.

Laut Kundmachung des niederösterreichischen Landesrates wurden die ,
Verpslegsgebühren für die 'niederösterreichischen Landessrechenanstalten in
Allentsteig , St . Andrä vor dem Hagentale und Mistelbach , sowie für die Ab¬
teilung für steche Kinder in der Siechenanstalt zu Allentsteig entsprechend dem
auf Grund der gegenwärtigen Gestehungspreise sämtlicher Lebensmittel und
aller übrigen Bedarfsgegenstände ermittelten Betriebsaufwande dieser Anstalten
vom 1. April 1Sl9 an bis auf weiteres mit 3 X für den Kopf und Tag fest¬
gesetzt. (M .Abt . X 1693 .)

Krankenhaus Horn.

Laut Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
15 . April 1919 hat der niederösterreichische Landesrat im Einvernehmen mtt
der niederösterreichischen Landesregierung die Verpflegstoxen sür das allgemeine
öffentliche Krankenhaus in Horn auf die Dauer eines Jahres vom Tage der
Verlautbarung dieser Kundmachung an gerechnet , sür die 1. Verpflegsklaffe
mit 10 X , für die 2 . Verpflegsklaffe mtt 3 X 50 ü per Kopf und Tag fest¬
gesetzt. (« .Abt . X 1562 .)

Krankenhaus Oberhollabrunn.

Laut Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
15 . April 1912 hat der niederösterreichische Landesrat im Einvernehmen mit
der niederösterreichischen Landesregierung die VerpstegSlaxen für das allgemeine
öffentliche Krankenhaus in Oberhollabrunn auf die Dauer eines Jahres , vom
Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an gerechnet , sür die 1. Ver-
pflegsklaffe mit 20 X , für die 2. Verpflegsklaffe mit 10 X und sür die 3 . (all-
gemeine ) Verpflegsklaffe mit 5 X per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 1563 .)

Erlaß des Magistratischen Bezirksamtes sür den 13 . Bezirk,
Z . 1494.

Das Magistratische Bezirksamt sür den 13 . Bezirk verleiht dem Otto
Fuchs , geboren 1894 in Ung .-Hradffch , gemäß Z 15 , Punkt 13 der Gewerbe-
ordnung , zufolge Rückleguug der Konzession des Karl Litinsly die Konzesston
rum Verkaufe von Glsten und zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten (einschließlich medikamentös imprägnierter Verband¬
stoffe), insofern - dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, zum
Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Standorte 13 . Bezirk , Lmzer-
straße 54 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Reg .-Z . 1852 ein¬
getragen.

Erlaß des Magistratischen Bezirksamtes für den 13 . Bezirk,
Z. 1947.

Das Magistratische Bezirkamt für den 13 . Bezirk in Wien erteilt dem
Karl Josef Meerkatz , geboren 9 . März 1879 in Budapest , zuständig nach
Wien , gemäß H 15 der Gewerbeordnung die Konzession für den Großhandel
mit Gislen und zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Prä
paraten einschließlich pharmazeutischer Zubereitungen und Spezialitäten, ^ tzlso-
serne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ish mit dem Stand¬
orte 13 . Bezirk , Rohrbacherflraße 4 ». Diese Konzesston wurde im Gewerbe-
register unter Reg .-Z . 1951 eingetragen.
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n. Uormlllivbejiimmungkn.
8 . /

Erweiterung des Wirkungskreises des städtischen
Veterinäramtes ; Umgestaltung desselben zu einem

selbständigen magistratischen Amte.
Erlaß dks Magistrats - Direktors Karl Pawelka vom

11 . März 1919 , M .D . 4l83 e:x 1918:
Der Herr Bürgermeister hat mit der Entschließung vom 8 . März 1919,

Pr . Z . 3567 , die nachfolgenden Verfügungen getroffen:
»Zum Zwecke der Umgestaltung des städtischen BeterinäramteS , das bisher

bloß die Stellung eines begutachtenden Fachorganes  einnimmt,
zu einem auch mit Entscheidungsrecht  ausgcstatteten ma gistrat  ischen
Amte , finde ich mich bestimmt , alle Angelegenheiten des selbständigen
und des übertragenen Wirkungskreises  der Gemeinde , die
vorwiegend das Veterinärfach bezw . den städtischen Veterinärdienst betreffen,
im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse des Magistrates insoweit dem Bet erinär-
amte zu selbständiger Behandlung und Erledigung  zuzu¬
weisen , als diese Angelegenheiten nicht durch die Geschästseinteilung der
Magistrats -Abteilung IX für Approvisionierungs - und Veterinär -Angelegenheiten
Vorbehalten oder sonst durch eine Verfügung der selbständigen Behandlung und
Erledigung durch das Veterinäramt entzogen find . Die Bestimmungen der
Zß 97 bis 99 des Gemeindestatutes für die Stadt Wien finden sonach in
Hinkunft auch auf das Velerinäramt Anwendung , soweit es magistratische
Angelegenheiten selbständig zu erledigen hat.

Auch die zum Wirkungskreise des Magistrates als Politische
Behörde I . Instanz  gehörenden Angelegenheiten veterinär-
polizeilicher  Natur sind , soweit gesetzliche oder sonstige Vorschriften

H nicht entgegenstehen , in Zukunft vom Beterin äramle selbständig
zu behandeln; roch  bedürfen hiebei Entscheidungen und
Verfügungen,  wenn es sich um Gesckäsle der V c t e r i n ä r a m t s-
Abteilungen  der magistratischen Bezirksämter handelt , der Ge-
nehmigung des zuständigen Bezirks « in tsleiters und
sonst der namens des Magistrats - Direktor - zu
erteilenden Genehmigung des Vorstandes der
Magistrats - Abteilung  IX für Approvisionierungs - und Veterinär
angelegenheiten ; auch ist die Unterfertigung von derlei  übrigens
ausdrücklich mit der Bez -ichnung „ als politische Behörde I . Instanz " zu
versehenden schriftlichen Erledigungen,  insoweit diese von den
V e t e r i n ä r a m t s - A b t e i l u n g e n der magistratischen Bezirksämter
ausgehen , dem zuständigen B e z i r k s a m r s l e i t e r und sonst
dem bezeichn etcn Abteilungsvor stände,  dem sie im Wege
des Veterinäramts -Dircktors zuzumitteln sind , Vorbehalte,i ; dieser Abteilungs¬
vorstand hat solche Schriftstücke mit dem Besteche „ Für den Magistrats -Direktor :"
zu unterzeichnen.

Schriftliche Erledigungen  in den dem Beterinäramte
zur Behandlung und Erledigung zukommendcn Angelegenheiten des selbständigen
und des übertragenen Wirkungskreises der Gemeinde sind, falls sie dem
Geschäftsbereiche der Beterinäramt ' - - Abteilungen der
magistratischen Bezirksämter  zuzehörm . von de»
Leitern dieser Abteilungen  mit dem Beisatze „ Für den
Bezirksamtsleitersonst aber vom Veterinäramts - Direktor
ohne Beisatz zu unterfertigen.

Im Hinblicke auf diese Umgestaltung des städtischen Velerinäramtes hat
dieses in Zukunft die Bezeichnung „M agistratWien . Städtisches
Velerinäramt"  zu führen ; gleichzeitig wird dieses Amt der derzeitigen
Gcschästsgruppe 4 des Magistrates zugewiescn.

Die Ausfertigungen des Veterinäramtes find demnach , wenn sie von den
im Rahmen der magistratischen Bezirlsämter bestehenden Abteilungen dieses
Amtes herrühren , mit der Bezeichnung : „ Magistratisches Bezirksamt für den
. . Bezirk . Städtische Veterinäramts -Abteilung " zu versehen.

Im besonderen  treffe ich hinsichtlich der hinkünftigen m a gi-
st r a t i s ch e n Geschäftsführung des städtischen Veterinäramtes die nach¬
folgenden Verfügungen:

Die im Z 73 des allgemeinen Tierseuchengcsetzes vom ö . August 1909,
R .-G .-Bl . Nr . 177 , vorgesehenen Vorkehrungen  wegen der Verwahrung
und Erhaltung der dem Verfalle unterliegenden Gegenstände sind gegen die in
jedem einzelnen Falle vorher einzuholende Genehmigung
des Leiters des zuständigen magistratischen Bezirksamtes bezw . des Vorstandes
der Magistrats -Abteilung für Approvisionierungs - und Veterinär -Angelegenheiten
vom Beterinäramte (Leiter der Veterinäramts -Abteilung , Veterinäramts -Direktor)
selbständig zu treffen.

Der aus Grund der Bestimmung des ersten Absatzes des K 6 des Lungen-
scuchengesetzes vom 17 . August 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 142 ( in der Fassung des
Gesetzes vom 6. August 1909 , R .-G .-Bl . Nr . 182 ), zur Leitung der Scuchen-
Kommission berufene städtische Amtstierarzt ist, falls cs sich nur um einen kleinen
Viehbestand handelt und voraussichtlich die Möglichkeit einer entsprechenden Ver-
Wertung der verwertbaren Teile besteht, in Hinkunft ermächtigt , nach Vornahme
der ersten Erhebungen , Kennzeichnung des Rindviehstandes des verseuchten
Stalles , protokollarische Feststellung der Erhebungsergcbniffe und JnventarS-
aufnahme mit der weiteren Durchführung der gesetz¬
lichen Amtshandlung selbständig vorzngehen.

«
Die Fällung von Sträferkenntnissen  und die Erlassung von

! Strafverfügungen  bei veterinärpolizeilichen Uebertretnnge » , die Zu¬
oder Aberkennung eines Schadensersatzes  anläßlich der Beschlagnahme,
Veräußerung oder Tötung von Tieren gelegentlich veterinärpolizeilichcr Zu-

! Widerhandlungen und die Auflegung des Ersatzes  der dem Staate durch
! die strafbare Handlung erwachsenen Kosten der Seuchentilgung gehören nicht

zum Agendenlrcise des Beterinäramles . Doch ist in zweifelhaften  oder
in Fällen von Bedeutung  vor tKr Fällung des Straferkenntniffes

' bezw. vor dem Ausspruche Uber den Sladeneisatz oder vor der Auflegung
des Ersatzes der Seuchenkostentilgung im mündlichen Wege das Einvernehmen

^ mit dem Beterinäramte (Leiter der Veterinäramts -Abteilung , Beterinäramts-
j Direktor ) zu pflegen.

Die Erlassung von Vorschriften über die Behandlung der Tiere auf dem
Zentral - Vieh markte  in St . Marx behufs Hintanhaltung von
Tierquälereien kommt dem Veterinär « ,, tc (Veterinäramts -Direktor ) zu.

Hinsichtlich dieses Marktes  obliegt die Behandlung von Vieh¬
paßanständen , die Ausstellung von Vichpässen , von Duplikaten solcher und von
Beschau -Zertifikaten , sowie dieAuskunstserteilung an Behörden in Angelegenheiten,
die dem Veterinäramte zur selbständigen Behandlung zugewiesen sind , ebenfalls
dem Beterinäramte (Veterinäramts -Direktor ) .

Hingegen bleibt die Regelung deS Viedverkehres auf de», Zentral -Vieh-
ma kte, die Umkartie ung von Viehtransporten wie auch die Behandlung
allgemeiner oder grundsätzlicher Angelegenhellen des Zentral -Viehmarktes der
Magistrats - Abteilung  für Approvisionierungs - und Veterinär-
Angelegenheiten Vorbehalten , die jedoch hiebei das Einvernehmen mit dem
Veterinäramte zu Pflegen hat.

Die Erlassung von Vorschriften Uber den Fleisch - und Knochen¬
transport  fällt in Hinkunft in den Wirkungskreis des Veterinäramtes
(Beterinäramts -Direkiors ).

Besondere  M a ß n a h m e n i n> S ch l a ch t h a u s d i e n st e,
die eine Rückwirkung auf die Beschickung des Wiener Marktes mit Schlacht¬
tieren ausüben und daher für die Fleischapprovisionierung Wiens von Bedeutung
sein können (Absperrung eines Schlachthauses für den Eintricb , Anordnung
der Keulung einer größeren Anzahl scuchenerkranktcr Tiere und dergleichen
mehr i, sowie allgemeine oder grundsätzliche Anordnungen
sürden  Schlacht - und KUHlhausbetrieb (Erlassung von
Haus - und Betricbsanordnungen für die Schlachthäuser , von Vorschriften über
die Benützung der Kühlräume u . s. w .) bleiben ebenfalls der Magistrats-
Abteilung für Approvisionierungs - und Veterinär -Angelegenheiten überlassen,
die sich jedoch auch hiebei mit dem Beterinäramte in das Einvernehmen zu
setzen hat.

Die Besorgung der sich auf die Reinigung  der Räumlichkeiten,
Hallen und Stallungen , der Sb aßen , Wege und Höfe des Zentral-
Viehmarktes und des Schlachthauses in St . Marx
(mit Ausnahme der Parteiengebäudc ) sowie der übrigen Schlacht¬
haus  e r beziehende » Angelegenheiten einschließlich der Rattenvertilgung
kommt dem Veterinäramte zu und obliegt den leitenden Amtstierärztcn dieser
Anstalten . Diesen steht auch die Aufnahme der hiezu erforderlichen Liehmarkt-
und Schlachthvfarbeiter (früher Reinigungs - und Desinfektionsarbriter ) , die
ihnen unmittelbar unterstellt sind, zu.

Soweit Anordnungen des Gebäudeinspektors in St . Marx oder des
technischen Betriebsleiters der Kühlanlage des Schlachthauses in St . Marx
auch den veterinäramtliche „ Wirkungskreis des
Markt - und Schlachthofbetriebes (einschließlich der Kühl¬
anlage ») im allgemeinen oder die Handhabung der Veterinär-
Polizei in diesen Anlagen  im besonderen berühren , iü vor
Erlassung solcher Anordnungen das Einvernehmen mit dem Beterinäramte
(den leitenden Amlstierärzlen dieser Anlagen ) zu Pflegen.

Die Einhebung der Mietzinse  sür Schlacht - und Kühlhans-
räumc steht dem Veterinäramte (Schlachthausleiter ) zu, der auch sür die
möglichst zulässige Vereinfachung der Kaffengebarung zu sorgen hat . Die
Vermietung  der Schlacht - und Kühlhausräumlichkeiten obliegt nach wie
vor der Magistrats -Abteilung IX.

Die Ausschließung  aus einem bestimmten oder aus allen
Schlachthäusern auf die Dauer bis zu 30 Tagen  auf Grund der
Haus - und Betriebsordnungen für die Schlachthäuser wird in Hinkunft vom
Schlachthausleiter  verfügt . Die Verfügung der Ausschließung für
einen längeren Zeitraum sowie die Verfügung von Geld - oder Arreststrafen
bei Uebertcetungen der Haus - und Betriebsordnungen verbleibt der Magistrats-
Abteilung IX . . .. . ^

Zu Verhandlungen wegen Errichtung  eines städtischen Schlacht¬
hofes bezw . einer damit zusammenhängenden Anlage oder wegen Aus¬
gestaltung  eines bestehenden derartigen Betriebes ist das Veterinäramt
als Sachverständigenamt beizuziehen und ein Gutachten desselben einzuholen.
Auch bei Neuherstellung s - oder Wiederinstandsetzungs¬
arbeiten  an solchen Anlagen ist das Einvernehmen mit diesem Amte zu
pflegen.

Die Handhabung der Körungsvorschriften  steht in Hinkunft
dem V e t e r i n ä r a m t e (Veterinäramts -Direktor ) zu. Auch die Behandlung
der die Tierhaltung und Tierzucht  betreffenden Angelegen¬
heiten , soweit diese nicht in den Wirkungskreis des städtischen Landwirtschafts¬
amtes fallen , wird dem Beterinäramte (Veterinäramts -Direktor)
übertragen.

Diesem Amte obliegt es hinfort , die Tierärzte , Kur - und
Hufschmiede in Evidenz  zu führen,

i Weiters wird dem Veterinäramte die s e l b st ä n d i g e U e b e r-
! wachung  der städtischen Wasenmeisterei (thermochemischen Anstalt)
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und die selbständige Ueberwachung der Einhaltung
der Dien st instruktiv n des städtischen Wasen Meisters
in veterinär polizeilicher Hinsicht überwiesen ; hingegen
obliegt die Ueberwachung des  kommerzielle » Teiles des Wasen-
weistereibetriebes und die Einhaltung der  Vertragsbestimmungen
der Magistrats -Abteilung IX , Diese hat aber vor Vertragsabschlüssen mit dem
Pächter der thermochemischen Anstalt ein Gutachten des Veterinäramles einzu-

« holen.
Die Behandlung der Personal - Angelegenheiten  der

Beamten und Diener des Veterinäramtes , der Biehmarkt - und Schlachthof¬
arbeiter (früher Reinigung ? - und Desinseltionsarbeiter ) auf dem Zentral-
Viehmarktc und in den Schlachthäusern kommt zukünftig dem Veterinärarntc
(VeterinäromiS -Dircklor ) zu ; nur die Personal -Angelegenheiten d.' S Veterinär-
amts -DirektorS selbst find vom Magistrais -Direklwnsbureau zu behandeln.

Soweit dem Velerinäramle überwiesene magistratische Angelegenh iten
Fragen rechtlicher Natur  in sich schließen, ist die Behandlung
dieser Fragen der Magistrats -Abteilung für Approvisionierungs - und Veterinär-
Angelegenheiten Vorbehalten.

Die Magistrals -Abteilung IX wird ermächtigt , die Dienstvorschrift für
die Amtstierärzte der Stadt Wien und di- Vorschrift für den Dienst in den
städtischen Schlachthäusern in Wien , soweit sie durch die vorstehenden Verfügungen
berührt find , im Sinne derselben s e l b st ä n d i g abzuändcrn Auch d e
Bestimmungen der sonstigen einschlägigen städtischen Vorschriften find mit diesen
Verfügungen in Einklang zu bringen.

Im Zusammenhänge mir diesen Anordnungen bestimme ich gleichzeitig die
Geschäftseinteilung der Machst ats -Abt -ilung IX in der nachfolgenden Weise:

M a g i st r a t s - A b t e i l u n g IX.

Approvisionierungs - und besondere Veterinär -Angelegenheiten.

A p P r o v i s i o n i ew u n g s w e s e n.
Lebensmittelversorgung,  grundsätzliche Verhandlungen.
Lebens - und Futtermittel.  Förderung des Anbaues.
Vieh , und Fleischtransporl,  soweit es sich nicht um rein

veterinäre Angelegenheiten handelt.
Eisenbahntarif - Angelegenheiten  über Approvisio ..ierungs-

gegenstände.
Vieh - und Fleischbeschau,  grundsätzliche Angelegenheiten.
L e b e n s m i t t e l p o l i z ei , allg meine Angelegenheiten.
M a r k t a m t, Organisation und Aussicht.
Maß- und  G e w i ch t s w e s e n , Eichangclegenhciten ; städtische

Wagen.
Offene Märkte  mit Einschluß aller auf denselben befindlichen

Objekte , städtische Markthallen , Schlacht - und Kühl¬
häuser,  alle Angelegenheiten mit Einschluß der Verwaltung , jedoch mit
Ausnahme der nicht zu den besonderen Maßnahmen
im Schlachthausdienste und der nicht zu den a l l g e m e i n e n b c z >v.
grundsätzlichen Anordnungen  des Schlacht - und Kühih - us-
betriebes gehörenden Geschäfte , weiters mit A u s n a h m e der d e n Bau
und die Instandhaltung  von Markthallen , Schlacht - und Kühl¬
häusern und den Betrieb von  M a f ch i n - n a n l a g c n be¬
treffenden Angelegenheiten und ausschließlich der Zuweisung
der in den unmittelbar folgenden Absätzen nicht bezeichueten Verkaufsplätz.

N a s ch m a r k t, Zuweisung der Verkaussplätze.
Fleisch mark,  in und bei der G . oßmarkihalle ; Vergebung der

Verkaussplätze und Staude.
Verkaufs st ände für Rindfleisch  auf Maiktp .ätzen und

außerhalb derselben : Derkaufsstände für Grttnwaren " Nd Obst außerhalb der
Marktplätze , wenn diese Stände neben Fleifchverkaufsständen zur Aufstellung
kommen.

Zentral - Biehmarkt,  grundsätzliche Angelegenheiten , Regelung
des Bi -hverkehrcs , Umlarlierunq von Viehtransporten , Fouragebeistellung.

Vieh- und  F l e i s ch m a r k t k a s s e, Verhandlungen in betreff
derselben.

Marktordnungen,  grundsätzliche Verhandlungen , Handhabung
der Marktordnungen für den Zentral -Viehmarkr und die Großmarklhollc,
Abteilung für Fleischwaren.

Börse  für landwirtschaftliche Produkte in Wien.
Veterinärwesen,  Rechtsangelcgenhciten .'
Veterinärpolizei,  grundsätzliche Angelegenheit . » .
W a s e n m e i st e r c i, Aasplätze,  sämtliche Angelegenheiten inst

Ausnahme  der vekerinärpolizeilichen Ueberwachung der städtischen Wasen¬
meisterei (thermcchlmischen Anstalt ) und der vetcrinärpolizcilichen U-berwachling
der Einhaltung der Dienstesinstruklion des städtischen Wasenmeisters.

Tierschutz,  grundsätzliche Angelegenheiten.
V i e h v e r k e h r , grundsätzliche Angelegenheiten.
Landeskultur - Angelegenheiten,  grundsätzlich - Ver¬

handlungen mit AuSnahmc  der die Tierhaltung und Tierzucht betreffenden
Angelegenheiten und der Handhabung der Körungsvorschriften.

Fischereirecht  im Donaukanal.
Personal - Angelegenheiten  und zwar der Beamten und

Diener des Maiktamtes , der provisorischen oder >m Laglobn stehenden
Bediensteten des Marktamtes , der Märkte und Markthallen mit Ausnahme
jener , deren Aufnahme dem bezüglichen Amts - oder Anstaltsleiter übertragen ist.

*
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Die ê Verfügungen und Bestimmungen treten am 1 . Mai 1919 in Kraft.
Die Magistrats -Direktion wird angewiesen , das Weitere zur Durchführung

dieser Anordnungen zu veranlassen/

S

Abstandnahme von der Ablegung der Prüsnng , die
für die Bewilligung der Dienstzulage der im Kon¬
zeptsdienste als Referenten verwendeten Kanzlei¬

organe vorgeschrieben ist.
Erlaß des Magistratsdirektors Karl Pawelka vom 11 . Mai

!919 , M . D . 2839:
Bezugnehmend auf die Bestimmungen des P . 3, ai . 3 des Gemeinde-

ratsbeschluffes vom 25 . Oktober 19l8 , P . Z . 9941 (Normalienblatt Nr . 42
si 1918 ), bringe ich zur Kenntnis , daß die Magistratsdirektion von der Ab¬
legung der Prüfung , die für die Bewilligung der mit diesem Beschlüsse ge¬
schaffenen DiensteSzulagc vorgeschrieben ist, Uber Ansuchen dann absehen wird,
wenn ein Kanzleiorgan im allgemeinen mindestens 20 Dienstjahre im Wiener
Gemeindebezirke wirklich  vollstreckt hat und hiebei ungefähr seit 10 Jahren
alS Referent im Konzeplsvienste zufriedenstellend tätig ist.

Hiebei mache ich darauf aufmerksam , daß P . 3 , a >. 3 des berufenen
Gemeinderatsbeschluffes die Abstandnahme von der bezeichnten Prüfung jedoch
auf solche Kanzleiorgane beschränkt, bei denen die sonst für die Bewilligung
der Zulage vorgesehenen Bedingungen bereits zur Zeit des Ge¬
meinderatsbeschlusses vorhanden  waren , und daß somit die
Abstandnahme von der Ablegung der Prüfung bloß als eine Uebergangs-
Maßnahme  gedacht ist.

Verzeichnis der im Staatsgcsetzblatte für den Staut
Deutschösterreich und im Landesgesetz - und Ver
ordnnngsblatte für Oesterreich » nter der Enns im
Jahre 1« 1« veröffentlichten Gesetze , Vollzugs-

anweisnngen und Verordnungen.
eX. Staatsgesehlilutt.

Nr 227 . Vollzugsaliweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 5. April über
Ausnahmsbestimmungen für Prioritätsfristen zugunsten der
Angehörigen Dänemarks und Norwegens.

Nr . 228 . Vollzugsanweisung vom 5. April über Ausnahms¬
bestimmungen für Prioritätsfristen zugunsten der Angc - -
hörigen Frankreichs und Schwedens.

Nr . 22 « Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 10 . April , betreffend die Bildung einer Grund¬
verkehrslandeskommission in Vorarlberg.

Nr . 23 « Dritte Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
Finanzen vom 14 . April über die Anmeldung und Kontrolle
gewisser Vermögensschaflen und die Sicherung der Ver¬
mögensabgabe.

Nr . 231 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks-
ernähruug vom 6. April , betreffend die Einfuhr von ge¬
brannten geistigen Flüssigkeiten nach Deutschösterreich.

Nr . 232 . Vollzngsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 6. April , betreffend den Verkehr mit
Spirituosen.

Nr . 233 . Vollzugsaliweisung der Staatsämter für Land- und
Forstwirtschaft und für Justiz vom 14 . April über die Ver¬
äußerung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Sie Ge¬
nehmigungspflicht von Holzabstockungsverlrägen.

Nr . 234 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 11 . April , betreffend die Einsetzung
eines provisorischen Beirates für die Staatsaufsicht über
die Versicherungsunternehmungeil.
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Nr . 238 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für 'Volks¬
ernährung vom 13 . April , betreffend die Versorgung der
Bevölkerung mit Molkereiprodukten und mit Schweinefett.

Rr . 236 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom
15 . April über die Einführung der Sommerzeit für das
Jahr 1919.

Nr . 237 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht und des Staatsamtes für Justiz vom
18 . April über die Aufhebung des Adels und gewisser
Titel und Würden.

Nr . 238 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
14 . April 1919 über die Zwangsvollstreckung auf Grund
von Exekutionstiteln , die im Gebiete der ' Landesregierung
für Slowenien in Laibach entstanden sind.

Nr . 239 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom
15. April , betreffend Festsetzung der Zuständigkeit hinsicht¬
lich der staatshoheitsichen und staatsaufsichtsrechllichen An¬
gelegenheiten des Luftfahrtwesens.

Nr . 240 . Vollzugsanweisung der Staatsrecherung vom
18 . April über die Aufhebung der auf Grund des Gesetzes
vom 5. Mai 1869 getroffenen Ausnahmsverfügungen.

Nr . 241 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land-
und Forstwirtschaft vom 19 . April , betreffend die Ver¬
wertung von Gegenständen animalischer Herkunft in Tier¬
körperverwertungsanstalten (Tierköiperverwcrtung ) .

Nr . 242 . Kundmachung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 8. April , be
treffend d' ie Erzeugung und den Vertrieb von Seife.

Nr . 243 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 19 . April , be¬
treffend die Regelung des Verbrauches von Petroleum.

Nr . 244 - Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom
24 . April , betreffend Aufhebung der Vvllzugsanweisung
über die Einführung der Sommerzeit.

Nr . 2LS . Gesetz vom 25. April über die staatliche Ent¬
schädigung der Kriegsinvaliden , -Witwen und -Waisen (Jn-
validenentschädigungsgesetz ) .

Nr . 246 . Gesetz vom 25. April über die Erklärung des
12 . November und des 1. Mai als allgemeine Ruhe - und
Festtage.

Nr . 247 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 16 April,
betreffend die Regelung des Verkehres in Fichten - und
Eichenrinde und Lohe.

Nr . 248 . Vollzugsanweisung vom 26 April, betreffend die
Berechnung der Prämienreserven der Lebensversicherungen.
(Zweite Ergänzung zum Versichernngsregulativ .)

Nr . 240 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 17. April , mit welcher Bestimmungen
über die Erlangung des Doktorates der Staatswissen-
schafren an den rechts - und staatswissenschaftlichen Fakul¬
täten der deutschösterreichischen Universitäten erlassen werden.

Nr . 2SO . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 22 . April , betreffend die Zulassung
von Frauen zu den rechts - und staatswissenschaftlichen Studien.

k . Landesgesth- und Verordnungsblatt.
Nr . 66 . Kundmachung des Landesrates vom 11. April, be¬

treffend die Festsetzung des Wahltages für den Landtag.
Nr . 67 . Verordnung der Landesregierung vom 12. April,

betreffend die Regelung des Viehverkehres in Nieder¬
österreich.

Nr . 6 ^. Verordnung der Landesregierung vom 12. April, mit
welcher Höchstpreise für den Kleinverkauf von Kalbfleisch
sowie Kalbsinnereien festgesetzt werden.

Nr . 60 . Kundmachung der Landesregierungvom 12. April,
betreffend die Anforderung von Wohnungen.

Nr 70 . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 18 . April , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen
für den Kleinverschleiß von Mahlprodukten.

Nr . 71 . Verordnungder niederösterreichischen Landesregierung
vom 18. April , betreffend die Erzeugung und den Vertrieb
von Brot und Gebäck.

Nr . 72 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 1. April , betreffend die der Gemeinde Frauenhofen im
Gerichtsbezirke Horn erteilte Bewilligung zur Einhebung
von erhöhten Umlagen.

Nr . 73 . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 19. April , Z . Wahl 129 , über die Ausübung des
Wahlrechtes für den niedcrösierreichischen Landtag durch
Angehörige der Gendarmerie . >

Nr . 74 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 15 . April , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxen
im allgemeinen öffentlichen Krankenhaus in Scheibbs.

Nr . 7S . — — — in Wiener-Neustadt.
Nr . 76 . — — — in Horn.
Nr . 77 . — - in Ober-Hollabrunn.
Nr 78 . Gesetz vom 1. Mai, betreffend die Einführung einer

Gcmeindeabgabe vom Wein für die Stadt Wien.
Nr . 70 Vollzugsanweisung der niederösterreichischenLandes¬

regierung im Einvernehmen mit der niederösterreichischen
Finanzlandesdirektion vom 1. Mai , betreffend die Gemeinde¬
abgabe von Wein , Weinmost , Obstmost u. s. w. im Ge¬
meindegebiete der Stadt Wien.

Nr 80 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 17 . April , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxen
im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Zwettl.

Nr . 8 4. Kundmachung des niederösterreichischenLandesrates,
betreffend die Verpflegsgebühren in den niederösterreichischen
Landessiechenanstalten in St . Andrä und Mistelbach.

Nr . ^2 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 10 . April , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Kilchberg am Wechsel.

Nr . 83 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 19 . April , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Gloggnitz.

Nr . 84 . Gesetz vom 12. März , wirksam für Niederösterreich,
womit die 31 , 78 und 111 des Gesetzes vom 31 . Juli
1917 , L.-G .-Bl . Nr . 158 , betreffend die Regelung der
Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volks¬

schulen , abgeändert , beziehungsweise ausgehoben werden.

Herausgeber :' Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
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Geichs Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normativbestimmungen des Gemcindcrates, Stadtrates und des Magistrates
in Angelegenheiten der Oemrindroerwaltung und politischen Amtsführung.
Inhalt.

I Gesetze, Vollzugsanweisungen , Berordoungcn und « nt-
schciduugen:

1. Definitive Anstellung der Bezirksschulinspektoren.
2 . Ausstellung von Arbeitskarten für Kinder.
3 . Regelung des Reise - und Sommerverkehres nach Oberüsterreich.
4 . Paßzwang bei Ein - und Ausreisen aus Kärnten.
5 . Lohgerbebewilligungen.
6. Mieterschutz . — Zur Entscheidung über die Wiederhinaufsetzung eines

Mietzinses gemäß Z 4 Mieterschutzverordnung sind nicht die Miet¬
ämter , sondern ausschließlich die Gerichte zuständig.

7 . Mieterschutz . — Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Mietzins-
erhöhung gemäß Z 2 a der Mieterschutzverordnung liegt im freien Er¬
messen des Mietamtes.

8 . Erhöhung der Verpflegsgebühren.

II . Rormativbeftimmuugen:
s . Ehebewilligung auf Grund der Wehrgesetzgebung.

10 . Abänderung der Gelöbnisformel für städtische Beamte.
11 . Zuweisung der städtischen Kraftstellwagenunternehmung zur Geschäfts-

gruppe L des Magistrates.
12 . Neuregelung der Bezüge der Kriegsdauerdiurnisten , der weiblichen

Kanzleihilsskräftc , der Kriegsaushilfsdiener und -dienerinnen und der
Laufburschen des Magistrates.

13. Amtsleiterbestellung . — Zusammensetzung der Geschäftsgruppen des
Magistrates.

Verzeichnis der im S t a a t s g es e tz b l a t t e für den Staat
Dcutschösterreich und im LandeSgcsetz - und Ver-
ordnungsblatle für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1919 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs¬
anweisungen und Verordnungen.

l. Gesetze , VMMMiluieisumM , Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

i.
Definitive Anstellung der Bezirksschnlinsvektoren.

Gesetz vom 14 . Mai 1S19.

8 1. Als Bezirksschulinspektoren werden für dieses Amt geeignete,
sachlich vurgcbildete Lehrpersonen ohne Unterschied des Geschlechtes,
die sich auf dem Gebiete des Volksschulwesens bereits betätigt Habens
vom Staatsamte für Inneres und Unterricht auf Vorschlag der
Landesschulbehörde zunächst provisorisch in Verwendung genommen.
Jedem Vorschläge der Landesschulbehörde hat eine ordnungsmäßige
Kontursausschreibung und Bewerbung voranzugehen . Zur Berufung
von Lehrkräften öffentlicher Volks - und Bürgerschulen zum Amte eines
Bezirksschulinspektors ist die Zustimmung der Schulerhalter nicht er¬
forderlich . Sobald behördlich anerkamrte Landeslehrerkammeru bestehen,
hat die Landesschulbehördc ihren Vorschlag erst nach Anhörung der
Landeslchrerkammcr zu erstatten . Nach einer im Schnlaufsichtsdienste
zugebrachten , in jeder Hinsicht zufriedenstellenden Verwendung in der
Dauer von drei Jahren werden die provisorisch wirkenden Bezirks¬
schulinspektoren , die dieses Amt nicht , bloß in Nebeuvcrwendung ' ver¬
sehen, vom Staatsamte für Inneres und Unterricht ans Antrag der
Landesschulbehörde definitiv ernannt.

K 2 . Die definitiven Bezirksschulinspektoren werden als Staats¬
beamte angestellt . Hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten werden sie
als Staatsbeamte , hinsichtlich ihrer Aktivitätsbezügc sowie der Ein¬
reihung in die Rangsklassen nach den für die Professoren an Staäts-
mittelschnlen geltenden Vorschriften behandelt , wobei ihnen die im
öffentlichen Schuldienste sowie in der Eigenschaft eines provisorischen
Bezirksschuliuspektors Angebrachte, für den Rnheg .-nuß anrechenbare
Dienstzeit für die Bemessung der Quinquennalznlagen zur Gänze un¬
gerechnet wird.

8 3 . Ergibt sich bei der Anstellung eines definitiven Bezirks¬
schulinspektors , daß die ihm in dieser Eigenschaft zukommenden Bezüge
geringer sind als seine bisherigen Lehrerbezüge , so wird der Unter¬
schied durch eine nach Maßgabe der Erlangung höherer Bezüge ent¬
sprechend zu vermindernde und einzuziehende Personalzulage ausge¬
glichen . Durch Vollzugsanweisung wird bestimmt , welche Bezüge bei
Bemessung der Pcrsonalzulage in Anschlag zu bringen und inwieweit
Bezirksschulinspektoren , die in ihrem früheren Dienstverhältnisse noch

Anspruch auf Gehaltserhöhungen hatten , Personalzulagen auch bei Er¬
langung höherer Bezüge zu belassen sind.

8 4 . Bei der Bemessung des Reisekosten- und Diätenpauschales
der Bezirksschulinspektoren ist auf die Anzahl der Schulen , Klaffen,
verschiedene Kurse u . dgl . sowie auf die Verkehrsvcrhältnisse und die
Ausdehnüng des Jnspektionsgebietes Rücksicht zu nehmen . Bei kommiffio-
nellen Verhandlungen und außerordentlichen Delegierungen außerhalb
des Dienstortes gebühren dem Bezirksschulinspektor die seiner Rangs¬
klasse entsprechenden Reisegebührcn und Diäten.

8 5 . Die Bezirksschulinspektoren sind von Kanzleigeschäften durch
Bestellung der erforderlichen Hilfskräfte zu entlasten . Die zu bestellenden
Hilfskräfte sind nach Tunlichkeit aus dem Stande der vorzeitig ganz
oder teilweise berufsunfähig gewordenen Volks - oder Bürgerschullehr¬
kräfte zu entnehmen.

8 6 . Für die Pensionsbehandluug der definitiven Bezirksschul¬
inspektoren hat der Grundsatz zu gelten , daß der Ruhegenuß eines
solchen Bezirksschulinspektors nicht geringer sein darf als derjenige,
welcher ihm auf Grund seines früheren Dienstverhältnisses gebührt hätte,
falls er im Zeitpunkte seiner definitiven Anstellung als Bezirksschul¬
inspektor in den Ruhestand versetzt worden wäre . Auch dürfen die
Versorgungsgenüsse der Hinterbliebenen nach solchen Bezirksschul¬
inspektoren nicht geringer sein, als diejenigen , welche ihnön zugefallen
wären , wenn der Gatte oder der Vater im Zeitpunkte seiner definitiven
Anstellung als Bezirksschulinspektor gestorben wäre . Die im Volks¬
schuldienste zugebrachte , nach den Bestimmungen der Landesgesetze für
den Rnhcgenuß anrechenbare Dienstzeit wird dem Bezirksschnlinspektor
bei der Uebernahme in den Ruhestand voll in Anrechnung gebracht.
Eine Nachzahlung von Pensionsbeiträgen findet nicht statt , jedoch sind
die von den Bezirksschulinspektoren in der Eigenschaft als Volks - oder
Bürgerschullehrer zu Pcnsionszwecken geleisteten Beiträge durch die in
Betracht kommenden Fonds an die Staatskasse abzuführen . Bei der
Pensionsbehandlnng eines definitiven Bezirksschulinspektors finden die
Bestimmungen der 88 3 und 4 des Gesetzes vom 9 . April 1870,
R .-G .-Bl . Nr . 47 , sowie hinsichtlich der in der Eigenschaft eines
definitiven Bezirksschuliuspektors zugebrachten Dienstjahre die Be¬
stimmungen des 81 , Absatz 2, des bezogenen Gesetzes keine An¬
wendung.

8 7 . Bezirksschulinspektoren , die das 60 . Lebensjahr zurückgelcgt
haben und eine anrechenbare Dienstzeit von 35 Jahren aufweisen,
werden nicht mehr definitiv angestellt . Solche Bezirksschulinspektoren
aus dem Stande der Volks - und Bürgerschnllehrer erhalten , wenn sie
nach einer mindestens zehnjährigen , in jeder Hinsicht zufriedenstellenden



«2 Amtsblatt d« Stadt Wien.

Verwendung im Schulaufsichtsdienste als Lehrer in den dauernden
Ruhestand treten und vom Schulaufsichtsdienste enthoben werden , zu
ihren Ruhebezügen eine jährliche Zulage aus Staatsmitteln , die ihren
Ruhegenuß auf denjenigen Betrag erhöht , der ihnen gebühren würde,
wenn sie als definitive Bezirksschulinspektorcn im Genüsse der vierten
Quinquennalzulagen stehen und mit ihrer für den Ruhegenuß an¬
rechenbaren Dienstzeit in den Ruhestand treten würden . Hw ^ bleibt
ihnen der Titel eines Bezirksschulinspektors gewahrt.

ß 8 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes, das mit dem Tage
seiner Kundmachung in Wirksamkeit tritt , wird der Staatssekretär für
Inneres und Unterricht beauftragt.

z
Ausstellung von Arbeitskarten für Kinder

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Verwaltung
vom 17 . Mai 1919.

§ 1. Wer ein fremdes Kind unter 14 Jahren gegen Entgelt
oder regelmäßig zu Arbeiten verwenden will , ist verpflichtet , vorher
eine Arbeitskarte für das Kind anzusprechen . Der Arbeitskarte bedarf
es nicht , wenn es sich um eine Verwendung in der Landwirtschaft
handelt , die nicht länger als zwei aufeinanderfolgende Wochen dauern
soll . Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte während des Arbeitsver¬
hältnisses aufzubewahren und den berufenen Aufsichtsorganen auf
Verlangen vorzuweisen . Als fremde Kinder gelten Kinder , die mit
dem Arbeitgeber nicht im gemeinsauren Haushalte leben , ferner Kinder,
die zwar mit dem Arbeitgeber im gemeinsamen Haushalte leben , aber
weder mit ihm bis zum vierten Grade verwandt oder verschwägert
sind , noch zu ihm im Verhältnisse von Wahlkindern , Mündeln
oder Pflegekindern stehen.

Z 2 . Das Ansuchen um die Ausfertigung der Arbeitskarte ist
von dem Arbeitgeber bei der Gemeindebehörde des Aufenthaltsortes
des Kindes mündlich oder schriftlich anzubringen ; es hat über alle für die
Bewilligung des Ansuchens maßgebenden Umstände Aufschluß zu
geben und insbesondere nachstehende ' Angaben zu enthalten : Name,
Beschäftigung und Wohnort des Arbeitgebers und des gesetzlichen
Vertreters des Kindes , Name , Wohnort und Jahr , Monat und Tag
der Geburt des Kindes , Art und Standort des Betriebes (Arbeits¬
stätte ), in welchem das Kind verwendet werden soll , nähere Bezeichnung
und voraussichtliche Dauer der für das Kind in Aussicht genommenen
Verwendung , Entlohnung und Unterkunft des Kindes , erforderlichen¬
falls Bezeichnung der Person , die vom Arbeitgeber mit der besonderen
Fürsorge für das Kind betraut wird . Jahr , Monat und Tag der
Geburt des Kindes sind urkundlich (Auszug aus der Tauf -, beziehungs¬
weise Geburtsmatrik , Schulzeugnis , Heimatschein und dergleichen ) zu
bescheinigen.

§ 3 . Die Gemeindebehörde hat die erforderlichen Erhebungen
über die Gesuchsangaben , insbesondere über die Persönlichen Verhält¬
nisse (körperliche und geistige Eignung ) des Kindes , die Vertrauens¬
würdigkeit des Arbeitgebers und die gesundheitlichen und sittlichen
Verhältnisse der Arbeitsstätte durchzuführen und den gesetzlichen Ver¬
treter des Kindes und die zuständige Schulleitung über das Ansuchen
zu hören . Ergeben sich Zweifel an der körperlichen oder geistigen
Eignung des Kindes zu der beabsichtigten Arbeit , so ist die amts¬
ärztliche Untersuchung des Kindes , zu veranlassen . Vor Ausstellung
einer Arbeitskarte ist erforderlichenfalls durch Anfrage bei der Ge¬
meindebehörde des früheren ständigen Aufenthaltsortes des Kindes
festzustellen , ob für dasselbe Kind bereits früher eine Arbeitskarte
ausgestellt worden ist. In diesem Falle ist darauf zu achten, daß die
bisherige Arbeitskarte vor Aushändigung der neuen abgeliefert wird.
Die Gemeindebehörde hat sich bei der Durchführung dieser Erhebungen
der Ziehkinderaufsichtsstelle (Vollzugsanweisung vom 1 . April 1919,
St .-G .-Bl . Nr . 202 , Ziehkinderordnung ) zu bedienen . Solange Zieh¬
kinderaufsichtsstellen nicht bestehen, sind diese Erhebungen durch
Kinderschutz -, Jugend - oder Gesundheitsämter der Landes - und
Gemeindeverwaltungen sowie von öffentlichen Verwaltungskörpern
erhaltene Berufsvormundschaften , ferner durch Bezirksvereine (Bezirks-
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kommissionen ) oder andere Aweigvereine (Zweigstellen ) der Landes¬
organisationen für Kinderschutz und Jugendfürsorge oder durch sonstige
geeignete Jugcndfürsorgeorganisationen zu besorgen.

K 4 . Die Kosten der amtsärztlichen Untersuchung (K 3, Absatz 1)
trägt der Gesuchsteller , lieber ihre Angemessenheit entscheidet ini
Streitfälle die politische Behörde . Die Kosten sind erforderlichenfalls
im Wege der politischen Exekution einzubringen.

tz 5 . Ist nach der Beschaffenheit der Arbeit und der Betriebs¬
stätte und mit Rücksicht auf die Person des Arbeitgebers ein Schaden
für die Sittlichkeit , die körperliche und geistige Entwicklung des
Kindes nicht zu befürchten , so ist — die Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters vorausgesetzt — die Arbeitskarte nach dem angeschlosseuen
Muster (Beilage L ) auszustellen , vom Gemeindevorsteher oder dessen
Stellvertreter , beziehungsweise von dem mit der Ausfertigung betrauten
Beamten zu fertigen und mit dem Amtssiegel der Gemeinde zu ver¬
sehen. Bon der Ausstellung der Arbeitskarte ist die zuständige Schulleitung
zu verständigen . Die Verweigerung der Arbeitskarte ist in einem schrift¬
lichen, mit einer ordnungsmäßigen Rechtsmittelbelehrung versehenen Be¬
scheide zu begründen . Beschwerden gegen die Verweigerung sind innerhalb
14 Tagen , von dem auf den Zustcllungstag nachfolgenden Tage an
gerechnet , bei der der Gemeindebehörde Vorgesetzten politischen Behörde
cinzubringeu.

K 6. Die Arbeitskarte ist für die voraussichtliche Dauer der
Verwendung des Kindes , höchstens jedoch für ein Jahr "auszustellen . Die
Ausstellung hat kosten- und stempelfrei zu erfolgen . Bei der wegen
Ablaufes der Giltigkeitsdauer (Jahresfrist ) nötigen Erneuerung der
Arbeitskarte kann die urkundliche Bescheinigung des Jahres , Monates
und Tages der Geburt des Kindes (Z 2 , Absatz 2) unterbleiben,
wenn die Richtigkeit der betreffenden Angaben durch die bisherige
Arbeitskarte dargetan wird . Auch können die in K 3 vorgeschriebenen Er¬
hebungen entfallen ; nur der gesetzliche Vertreter des Kindes und die
zuständige Schulleitung sind jedenfalls zu hören . Wird eine neue
Arbeitskarte deshalb ausgestellt , weil die frühere verlorengegangen oder
unbrauchar geworden ist, so ist dicsrr Umstand in der neuen Arbeits¬
karte sowie im Verzeichnisse über die ausgestellten Arbeitskarten (K 8,
Absatz 1) zu vermerken.

K 7 . Kinder bis zum vollendeten 14 . Lebensjahre dürfen nicht
verwendet werden : a. im Betriebe des Gast - und Schankgcwerbes bei
dem Anfüllen der Getränke und bei der Bedienung der Gäste ; b.
bei öffentlichen Schaustellungen und Aufführungen , soferne nicht die
Bezirksschulbehörde im einzelnen Falle eine Ausnahme gestattet ^ e.
in den im Anhänge zum Gesetze über die Kinderarbeit bezeichncteu
Betriebsstätten und Beschäftigungen ; ä . zu regelmäßigen gewerblichen
Beschäftigungen in fabriksmäßig betriebenen Gcwerbennternehmungeu;
so. zum Feilbieten im Umherziehen von Ort zu Ort sowie zum Um-
hertragen und Anbieten von Waren von Haus zu Haus oder auf
der Straße ; f. im Bergbau . Die Ausstellung von Arbeitskarten für
die vorerwähnten Berwendungs » und Beschäftigungsarten ist verboten.
Für Kinder vor dem vollendeten 12 . Lebensjahre dürfen Arbeits¬
karten nur insoweit ausgestellt werden , als es sich um die Verwendung
zu leichten Arbeiten in der Landwirtschaft oder im Haushalte handelt
und die Kinder das 10 . Lebensjahr vollendet haben.

K 8 . Die Gemeindebehörde hat über die ausgestellten Arbeits¬
karten ein für jedes Kalenderjahr abzuschließeudcs Verzeichnis nach
dem angeschlossenen Muster (Beilage ö ) zu führen . Die Nummer
der Arbeitskarte muß mit der laufenden Nummer des Verzeichnisses
übereinstimmeu . Auf Grund der gemäß K 175 , Absatz 1, des Gesetzes
über die Kinderarbeit cinlangcnden Anzeigen ist von der Gemeinde¬
behörde nach dem angeschlossenen Muster (Beilage 0 ) ein Verzeichnis
derjenigen Betriebe zu führen , welche fremde Kinder beschäftigen.
Das Verzeichnis ist den zuständigen Anfsichtsorgancn auf Verlangen
zur Einsicht vorzulegen . Die von den Arbeitgebern nach tz 15 , Ab¬
satz 2, des erwähnten Gesetzes zu führenden Verzeichnisse der fremden
Kinder sind nach dem angeschlossenen Muster (Beilage v ) an¬
zulegen.

ß 9. Diese Vollzugsanweisung tritt mit dem. Tage ihrer Kund¬
machung in Wirksamkeit.
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Regelung des Reise und Dommerverkehres nach
Oberöfterreich.

Auf Grund der Vollzugsanweisungen der Staatsregierung vom
29 . April 19i 9 und vom 19 . Mai 1919 wird verordnet wie folgt:

LZ ! . Personen , welche sich in einer oberösterreichischen Gemeinde,
in welcher sie weder heimatberechtigt sind, noch ihren ordentlichen
Wohnsitz haben , länger als 3 Tage aufhalten wollen , bedürfen , ab¬
gesehen von den im 8 4 erwähnten Ausnahmen einer Aufenthalts¬
bewilligung der politischen Behörde.

ß 2 . Die Ackfenthaltsbewilligung wird in der Regel nur über
schriftliches Ansuchen von der politischen Bezirksbchörde der Anfent-
haltsgemeinde bis zur Dauer von 8 Tagen erteilt . Die Erteilung von
Bewilligungen zu längeren Sommeraufenthalten ist der Landes¬
regierung Vorbehalten . Dem Aufenthaltsansuchen ist eine Erledigungs¬
gebühr von 10 X für jeden Haushalt beizuschließen.

ß 3 . Die Aufenthaltsbewilligung wird in der Regel nur für
solche"Gemeinden erteilt , in welchen nicht gemäß H 4 der Bollzugs-
anweisung der Staatsregierung vom 29 . April 19 >9, St .-G .-Bl.
Nr . 25>ch der Aufenthalt von Sommergästen überhaupt verboten ist.
Die Liste dieser Gemeinden wird vcrlautbart werden . Die Landes¬
regierung behält sich vor , auch in solchen Gemeinden in besonders
rücksichtswürdigen Fällen zum Beispiel zugunsten von Kindern , Be¬
suchern von Erholungsheimen u . s. w. Aufenthaltsbewilliguugen zu
erteilen . In Gemeinden , welche den Aufenthalt von Sommergästen
im Sinne der ßK >, lit . b, und 3 der bezogenen Vollzungsanwei-
snng auf 4 Wochen beschränkt haben , wird ein längerer Aufenthalt
nicht bewilligt werden . In der Regel ist die Aufnahme von Sommer¬
gästen in den für den Fremdenverkehr zngclasscuen Gemeinden Obcr-
österreichs ans die Zeit vom 1. Juli bis 15 . September beschränkt.
Anfcnthaltsbewilligungen außerhalb dieses Zeitabschnittes werden nur
in ganz besonderen Ausnahmsfällen erteilt.

Von der Einholung einer Aufcnthaltsbewillignng sind befreit:
ns Beamte und andere öffentliche Organe , die mit schriftlichem Dienstauf-
rrage nachzuweisen vermögen , daß sie sich im dienstlichen Aufträge in der
Gemeinde aufhalten müssen , für die Dauer der Dienstverrichtung;
b) alle Personen , denen über amtliche Verfügung eine Gemeinde in
Oberöstcrreich zum Aufenthalte angewiesen wurde , für die Dauer
dieser Verfügung ; c) Personen , die ihre nächsten Angehörigen (das ist
Elt . rn , Kinder ) besuchen wollen , für die Dauer von höchstens 14 Tagen;
cl) gewerbliches , landwirtschaftliches und häusliches Hilfspersonal , in¬
sofern und « solang cs den aufrechten Bestand eines Dienstverhält¬
nisses in der betreffenden Gemeinde nachzuweisen vermag ; e) Schüler
und Schülerinnen , die außerhalb des Wohnortes ihrer Angehörigen
eine oberösterreichische Lehranstalt besuchen, für die Dauer der Schul¬
zeit ; 1) Personen , welche außerhalb des politischen Bezirkes Gmunden
eigenen Grund und Boden in einer für den Reise - und Sommerver¬
kehr nicht gesperrten Gemeinde Oberösterreichs besitzen und dortselbst
über eine Wohnungsgelegenheit im eigenen Gebäude verfügen , für
sich und die Angehörigen des Haushaltes.

tz 5 . Hausbesitzern und Wohnungsinhabern in Oberösterreich ist
zur Sicherung obiger Anordnungen bis ans weiteres das Vermieten
oder gastliche Ueberlassen von Wohnräumen nur an Personen ge¬
stattet , die nach Obigem zum Aufenthalte dortselbst berechtigt sind.
In gleicher Weise ist jenen Personen , bei denen die im vorstehenden
Absätze genannten Bedingungen nicht gegeben sind, das Mieten , bezie-
hungsmeise Beziehen von Wohnungen verboten.

Z 6 . Gastwirte dürfen Personen , ' welche in dem betreffenden
Orte nicht ihren ständigen Wohnsitz haben oder im Besitze einer dies¬
bezüglichen, das heißt auf einen längeren Aufenthalt im Gasthause
lautenden Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft stehen, nur während
drei Tagen beherbergen . Bei der Verabreichung von Speisen haben
sich die Gastwirte den von den politischen Behörden 1. Instanz zu
erlassenden Vorschriften zu unterwerfen.

K 7 . Die Gemeinden können mit Genehmigung der Landes¬
regierung von den Sommergästen eine Gebühr zur Bestreitung er¬
höhter Approvisionserungsauslagen cinheben.

K 8. Zugereiste oder zum Sommeraufenthalte zugelassene Per¬
sonen , welche Lebensmittel verbotswidrig erwerben oder bei Ankauf
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von Lebensmitteln die ortsüblichen Preise überzahlen oder sich nicht
über die Bewilligung des Aufenthaltes answeisen , können unabhängig
von dem allfällig einzuleitenden Strafverfahren von der politischen
Bezirksbehörde zwangsweise zum Verlassen des Gemeindegebietes , des
Bezirkes oder des Landes verhalten werden . Gegen eine solche Ver¬
fügung steht der innerhalb 24 Stunden anzumeldende , binnen drei
Tagen auszuführende Rekurs an die Landesregierung offen.

H 9 . Uebertretungen dieser Verordnung werden von der poli¬
tischen Bezirksbehörde mit Geldstrafen bis zu 5000 L oder mit Arrest
bis zu sechs Wochen bestraft . Diese Strafen können bei erschwerenden
Umständen auch nebeneinander verhängt werden.

A >0 . Diese Verordnung tritt mit >. Juli 1919 in Kraft.
Gleichzeitig treten die Verordnungen der Landesregierung vom l . April
1919 , L.-G . u . V .-Bl . Nr . 36 , und vom 22 . Mi 1919 , L.-G .- u.
V .-Blt Nr . 72 , außer Kraft.

4

Pastzwang bei Ein - und Ausreisen aus Kärnten.
Verordnung der Landesregierung für Kärnten vom 22 . Juni 1919.

° Zur Ergänzung der Verordnung der Landesregierung in Kärnten
vom 1. April 19 19, Zahl >993 , werden mit Beziehung des ß 8 des
Gesetzes von : 5 . Mai 1869 , folgende Anordnungen erlassen:

H 1. Jedermann , der kärntnerisches Gebiet betritt oder verläßt,
hat sich nebst der im Sinne der Verordnung vom 1. April 1919 er¬
forderlichen Einreisebewilligung überdies mit einem von der politischen
Behörde des Aufenthaltsortes ausgestellten Passe , welcher die Photo¬
graphie des Paßinhabers samt Unterschrift und Jdentitätsbescheinigung
zu enthalten hat , ausznweisen . Wer diese Dokumente (beziehungsweise
im Z 3 genannten ) vorzuweisen vermag , wird unbedingt von der Ein¬
reise, beziehungsweise Weiterreise ausgeschlossen und bei der Ausreise
aus Kärnten an den Abreiseort , beziehungsweise an die Landesgrenze
zurückinstradiert.

H 2 . Den Paß ersetzt nur eine mit Photographie und eigen¬
händiger Unterschrift versehene amtliche Legitimation für aktive Staats¬
beamte oder ein amtlicher Borladungsbescheid oder Dienstauftrag einer
staatlichen Verwaltungs - oder Gerichtsbehörde für die Reise vvm Auf-

! enthaltsorte bis zum Sitze der Borladungsbehörde und zurück oder
! für das auf den, Dienstauftrage genau zu bezeichnende Reiseziel . Auch

der Inhaber einer Vorladung oder eines Dienstauftrages muß sich
glaubhaft legitimieren können.

^ 3 . Vorstehende Bestimmungen gelten auch ausnahmslos für die
deutschösterreichischen Militärpersonen jeglichen Grades.

tz 4 . Uebertretungen dieser Verordnung werden nach Z 9 des
Gesetzes vom 5 . Mai 1869 , R .-G .- Bl . Nr . 66 , mit einer Geldstrafe
bis zu 5000 L oder mit einer Arreststrafe bis zur Dauer von sechs
Monaten , unbeschadet etwaiger weiterer polizeilicher Maßnahmen
bestraft.

Z 5 . Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

5
Lohgerbebewillig «« gen.

Die n .-ö. Landesregierung hat mit Erlaß vom 15 . April 1919,
Zahl X 907 , Folgendes dem Magistrat mitgeteilt:

Gemäß Z 4 , Absatz 2, der Bollzugsanweisung des Staatsamtes
für Kriegs - und Üebergangswirtschaft vom 25 . Jänner 1919 , St .-G .-
Bl . Nr . 68 , ist sowohl die Uebergabe als auch Uebernahme von
Häuten und Fellen zur Lohgerbung innerhalb des Kontingentes,
welches vom genannten Staatsämte zufolge Erlasses vom 28 . Februar
19 r9 , Z . 8839/IV , für das Land Niederösterreich mit 700 Stück
Rindshänten monatlich festgesetzt worden ist, an eine Bewilligung der
Landesbehörde , beziehungsweise der von ihr beauftragten Stelle ge¬
bunden . Da der Landesbehörde derzeit keinerlei Daten über die Anzahl
der erforderlichen Lohgerbebewilligungen für die einzelnen Bezirke zur
Verfügung stehen, kann eine Aufteilung des erwähnten Monats-
kontingentcs auf die Bezirke noch nicht stattfinden . Um jedoch den
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Vorgang bei der Ausfertigung der bezüglichen Bewilligungen ' zu ver¬
einfachen und zu vermeiden , daß jeder Häutebesitzcr bei der Landes¬
behörde selbst um die Bewilligung einschreiten müsse, wird Nachstehen¬
des verfügt:

Die Lohgerbcbewilligungen für die Gerber werden denselben von
der Landesbehördc unter Zugrundelegung eines bestimmten Monats¬
kontingentes erteilt . Ans Grund dieser hierämtlichen Bewilligungen
(Monatskontingent ) haben sodann die politischen Behörden I . Instanz
für jeden einzelnen Fall sowohl dem Hüutebesitzer als auch dem Loh¬
gerber besondere , auf Namen lautende Bewilligungen anszufertigen.
Die Ausfertigung dieser Bewilligungen hat derart zu erfolgen , daß
eine für den Häutebesitzcr bestimmte und als solche bezeichnte , mit
fortlaufenden Ordnungsnummern versehene Ausfertigung mit Angabe
des Namens des Häntebcsitzers und des Gerbers , weiterS der Gattung,
des Gewichtes und der Stückzahl der Häute und Felle, ans die sich
die Bewilligung bezieht, dem Häutebesitzcr ausgehündigt wird . Werden
an Stelle von Rindshäuten andere Häute oder Felle zur Lohgerbung
gebracht , so sind für das Kontingent 2 Roßhäntc oder 4 Kalbfelle
für eine Rindshant in Anrechnung zu bringen . Eine zweite, im
Durchschreibeverfahren herzustellende , für den Gerber bestimmte und
als solche bezeichnte Ausfertigung ist dem Gerber und eine dritte
Durchschrift direkt der dentschösterreichischen Ledcrstelle (Hänteabtcilnng ),
Wien , 2 , Bezirk , Aspernbrückengasse 2/4 , cinzuscnden .. Der Gerber
hat die erste Ausfertigung vom Häutebesitzcr bei der Uebernahmc der
Haut einzuziehen und bei Ablieferung derselben samt der ihm erteilten
besonderen Bewilligung der politischen Behörde I . Instanz einzn-
senden.

Ansuchen von Privatpersonen um Lohgerbebewilligungen sind
daher nicht an die Landesbehörde , sondern direkt an die politische
Behörde l . Instanz zu richten , welche sodann im Sinne der vor¬
stehenden Weisungen Sonderbewilligungen auf Grund der dem Loh¬
gerber von hiergmts erteilten Bewilligung anszufertigen hat.

Falls eine Partei um Bewilligung der Lohgerbung bei einem
Gerber einschrcitct , dem von hicramts noch keine Bewilligung erteilt
worden ist oder dessen Kontingent durch die erteilten Sonderbewilli¬
gungen bereits überschritten ist, müßte daher vor Erledigung dieses
Ansuchens der betreffende Gerber selbst um Erteilung der Bewilligung
oder um Kontingentserhöhnng Hieramts einschreiten.

Die Lohgerber jind insbesonders darauf aufmerksam zu machen,
daß sie nach erfolgter hieramtlicher Bewilligung des Monatsköntingents
für Lohgerbung auch der für jeden Fall seitens der politischen Be¬
hörde I . Instanz ausznfertigcndcn oben erwähnten Lohgerbebewilli-
gungen bedürfen.

«
Mieterschutz . — Zur Entscheidung über die Wiedcr-
hinaufsetzung eines Mietzinses gemäß 8 4 Mieter-
chntzverordnnng sind nicht die Mietämter , sondern

ausschließlich die Gerichte zuständig
Verwaltungsgerichtshofsentscheidung vom 28 . November 1918-

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Moritz
Jokl in Wien gegen die Entscheidung des Mictamtes V in Wien vom
7 . März 1918 , betreffend die Zulässigkeit der Zinserhöhung , nach
der am 28 . November 1918 dnrchgesührtcn öffentlichen mündlichen
Verhandlung in Vertretung der belangten Behörde zu Recht erkannt:
Die angcfochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet ans-
gehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Ent¬
scheidung wurde ausgesprochen , es sei die bis zum Februartermine 1918
vorgcnommene Erhöhung des Zinses für Wohnung und Geschüfts-
lokal Nr . 3 im Hause 5 ., Wiedner Hauptstraße 118 , von 85 X auf
100 X monatlich gemäß W 4 und 10 der Verordnung von,
20 . Jänner 1918 unzulässig . Es wurde zur Begründung bemerkt,
daß die Partei (Paula Weleba ) die bezeichnten Lokalitäten im
Juni 1915 um den Betrag monatlicher 85 X mietete , daß dieser Zins im
Jänner 1916 ans 100 X monatlichgesteigert worden sei,daßmitKorrespon-
denzkarte vom >2 . Februar 19 t 6 der Hauseigentümer erklärte , er überlasse
die Räume auf Kriegsdauer um den monatlichen Zins von 85 daß
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demnach dieser Nachlaß auf eine bestimmte Zeit gewährt sei, nach
deren Ablauf erst die Wiederherstellung des Zinses auf 100 X nach
8 4 der Verordnung über den Mieterschutz eintreten könne, daß des¬
halb die derzeitige Steigerung abznweisen gewesen sei.

. Der Verwaltnngsgerichtshof mußte diese Entscheidung des Miet¬
amtes als außerhalb der Zuständigkeit des Mietamtcs fallend gemäß
§ 7 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 aufheben . Denn die Ver¬
ordnung vom 20 . Jänner 1916 über den Schutz der Mieter be¬
handelt die Erhöhung des Mietzinses anders als die Hinanssctzung
eines nach Kriegsbeginn herabgesetzten Mietzinses ans den ursprüng¬
lichen Betrag . Die Erhöhung des Mietzinses wird erwähnt in den

: 88 2 , 2s , 2d der Verordnung , ferner im zweiten Satze des ersten
Alinea und im zweiten Alinea des 8 ' 4 der Verordnung . Dagegen
handelt der erste Satz des ersten Alinea des 8 4 der Verordnung
von dem Falle , daß der Vermieter nach Kriegsbeginn eine Herab¬
setzung des Mietzinses zugestandcn hat . In diesem Falle darf ' nach

^ Ablauf der Zeit , für die der Nachlaß gewährt wurde , der Mietzins
! wieder bis zum Betrage des ursprünglich vereinbarten Mietzinses

,hinaufgesetzt . werden . Diese Hinaufsetzung des Mietzinses an dem
ursprünglich vereinbarten Betrage fällt nach der Terminologie der
Verordnung nicht unter den technischen Begriff der Mictzinserhöhnng,
wovon allerdings auch im ß 4 die Rede ' ist, aber nicht im ersten
Satze , sondern in den folgenden Sätzen dieses Paragraphen . Nach
8 10 der Verordnung hat aber das Mietamt nur zu entscheiden, ob
eine Erhöhung des Mietzinses gemäß 88 2 , 2 b und 4 der Verord¬
nung zulässig sei. Es hat sich aber nicht mit der Frage zu befassen,
ob der Vermieter berechtigt sei, nach Ablauf der Zeit , für die ein
Nachlaß des Mietzinses nach Kriegsbeginn gewährt wurde , den Miet¬
zins bis zum Betrage des ursprünglich vereinbarten Mietzinses wieder
hinaufzusetzen . (Erster Satz des ersten Alinea nach 8 4 der Ver¬
ordnung .)

Die Frage ferner , ob und aus wielange die vom Hauseigen¬
tümer im Februar 1916 gewährte Herabsetzung des Mietzinses ans
85 X zivilrechtlich verbindlich sei, ist eine Frage des Privatrechtes'
(88 861 , 1090 , 1100 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches.)
lieber diese Frage steht die Entscheidung nicht dem Mictamte , desse"
Entscheidnngsgcwalt nach 8 W der Mietcrschutzverordnung ans die
Frage der Zulässigkeit der Mietzinserhöhung eingeschränkt ist, sondern
ausschließlich den Gerichten zu. (8 1 der Jurisdiktionsnorm .)

Mit Rücksicht aus den Mangel der Kompetenz entfiel für den
Verwaltnngsgerichtshof jeder Anlaß , sich mit der gerügten Mangel¬
haftigkeit des Verfahrens zu befassen, ebenso ist es belanglos , ob der
Beschwerdeführer — was aus dem Akte nicht zu entnehmen ist —
eine Steigerung auf Grund des 8 4 , Absatz 2, der Verordnung durch¬
setzen wollte , denn beim Bestand einer Vereinbarung zwischen Mieter
und Vermieter ist die Berufung ans 8 4 , Absatz 2, von vornherein
ausgeschlossen.

Es mußte daher die angefochtenc Entscheidung als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben werden.

7.

Mieterschutz . Die Entscheidung über die Zulässigkeit
der Mietzinserhöhnng gemäß 8 Sr» der Mieterschutz-
Verordnung liegt im freien Ermessen des Miet¬

amtes.
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 24 . Mai 1919

(Wohn .Ä. 6288 ).

, Der Verwaltungsgerichtshof hat die am 15 . Dezember 1918
präsentierte Beschwerde der Ocsterreichischcn Holzverkehrsgescllschaft
m. b. H. in Wien , gegen die Entscheidung des Mietamtes 1 der
Stadt Wien vom 19 . November 1918 , betreffend die Zulässigkeit
einer Erhöhung des Mietzinses im Hause 1., Nibelungengasse 13,
nach Einsicht in die Administrativakten nach den 886 », 3e  und 21
des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 ohne Fortsetzung des Ver¬
fahrens zurückgewiesen, weil die Zulässigkeit der Erhöhung des Miet¬
zinses vom Mietamte nach 8 2a der Mieterschutzordnung vom
26 . Oktober 1918 „ nach den Umständen des Falles " als „ anqe-
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messen " zu erklären , somit die Beurteilung der „ Zulässigkeit " von
diesem Gesichtspunkte aus nach dem freien Ermessen der Behörde zu
erfolgen hat , weshalb die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes
zu einer Ueberprüfuug der Entscheidung in diesem Belange nicht
gegeben ist.

Die Frage jedoch, ob eine vom Mietamte als nach der Mieter-
schntzordnnng prinzipiell zulässig erklärte Erhöhung des Mietzinses
mit Rücksicht aus einen rechtsbeständigen Mietvertrag tatsächlich giltig
Zustandekommen kann , ist nach den Privatrechtlichen Gesichtspunkten,
dke sich aus den Bestimmungen des Mietvertrages ergeben , von den
ordentlichen Gerichten zu entscheiden und daher nach 8 3a , I . o.
der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofgesetzes entzogen.

8 .
Erhöhung der Berpflegsgebühren

Wiener öffentliche Fondskrankenanstalten.

Die n -ö. Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes-
rat die Taxe für die Verpflegung und Behandlung von Kranken in den neun
Wiener öffentlichen Fondskrankenanstalten (diese sind das Allgemeine Kranken¬
haus . das Krankenhaus Wieden , die Krankenanstalt Rudolfstiftung , das Franz
Josefspital , das Elisabethspital , das Stephaniespital , das Wilhelminenspital,
das Rochusspital und das Sophienspital ) vom l . Juni 1919 angefangen , für
die 3 . Klaffe mit 12 X , für die 2 . Klaffe mit 24 X , für die I . Klaffe mit
50 X per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 2243 .)

Niederösterreichische Gebäranstalt.

Die n .-ö. Landesregierung bat dem Wiener Magistrate folgende KuM'
machung übermittelt : , ,Mit Rücksicht auf die stetig zunehmende Steigerung
der Einkaufspreise aller Art Lebensmittel und insbesondere der für die Wöchnc-
rinnenpflege nötigen Bedarfsgegenstände sind entsprechend den seitens der
n .- ö. Landesregierung namens des Wiener Krankenanstaltenfonds diesbezüglich
getroffenen Maßnahmen die Verpflegsgebühren für die 3 . (letzte) Klaffe der
n .-ö. Landcsgebäranstalt (erste und zweite geburtshilfliche Klinik und Nieder-
österreichische Landesgebärklinik ) in Wien vom 1. Juni 1919 an mit dem Be¬
trage von 12 X 20 ü für den Kopf und Tag festgesetzt worden . (M .Abt . X
2713Ü

Krankenhaus Krems.

Der n .-ö. Landesrat hat im Einvernehmen mit der n .-ö. Landesregierung
die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Krems auf
die Dauer eines Jahres vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachgng
an gerechnet , für die I . Verpflegsllaffe mit 20 X, für die 2 . Verpflegsklaffe
mit l5 X und für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklaffe mit 4 X 50 ll per
Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 2599 .)

Krankenhaus Allentsteig.

Der n .°ö. Landesrat bat im Einvernehmen mit der n .-ö. Landesregie,ung
die Verpflegstaxe für die allgemeine Beipflcgsklafse des allgemeinen öffentlichen
Krankenhauses der St . Ulrichsstiftung in Allentsteig auf die Dauer eines
Jahres vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an mit 4 X per
Kopf und Tag festgesetzt. (M Abt . X 2814 .)

Krankenhaus Mistelbach.

Der n .-ö. Landesrat hat im Einvernehmen mit der n .-ö. Landesregierung
die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Mistelbach
von dem Verlantbarungstage dieser Kundmachung an gerechnet , auf die Dauer
eines Jahres für die 1. Verpflegsklaffe mit 20 X , für die 2. Verpflegsklaffe
mit IO X und für die 3 (allgemeine ) Verpflegsklaffe mit 6 X 60 ü per Kopf
und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 2666)

Krankenhaus Waidhofen an der Thaha.

Der n .-L Landesrat hat im Einvernehmen mit der n .-ö. Landesregierung
die Verpflegstaxe für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklaffe im allgemeinen öffent¬
lichen Krankenhause in Waidhofen an der Thaya auf die Dauer eines Jahres
vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung angefangen mit 4 X 60 ll
per Kopf und Tag festgesetzt.

Der n .-ö. Landesrat hat im Einvernehmen mit der n .-ö. Landesregierung
die Operationsgebühren für die I . und 2. Verpflegsklaffe im allgemeinen
öffentlichen Krankenhause in Waidhofen an der Thaya wie folgt festgeseet:
Für kleine Operationen mit dem Betrage bis einschließlich 100 X , für
mittlere Operationen von 100 X ausschließlich bis einschließlich 200 X , für
große Operationen von 200 X ausschließlich bis einschließlich 800 X.
(M .Abt . X 1919 .)
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II. Normalinbeliimmungen.
s . //

Ehebcwilligung ans Grund der Wehrgesetzgebuug.
1.

Runderlaß der niederösterreichischeil Landesregierung vom
18 . Februar 1919 , Z . II — 132/17 , 1919 (M .Abt . XVI , 1864/19 ) :

Eheschließungen deutschösterreichischer Staatsbürger , die der Stellungs¬
pflicht noch nicht entsprochen haben , sind nicht mehr an den Nachweis der
besonderen Bewilligung gemäß Z 40 des alten Wehrgesctzes gebunden . Es
werden daher solche Bewilligungen von der niederösterreichischen Landesregierung
auch nicht mehr erteilt werden . Angehörige fremder Staaten haben sich in
dieser Hinsicht nach den Vorschriften ihres «Staates zu richten.

2.

Runderlaß der niederösterreichi 'chen Landesregierung vom
11 . März 1919 , Zahl 11- 132/19 (M .Abt . XVI , 2223/19 ) :

Das Staatsamt für Heerwesen hat mit dem Erlasse vom 28 . Februar
1919 , Abt . 19 , Nr . 181 , hinsichtlich der Ehebewilligung nach Z 40 des alten
Wehrgesetzes Folgendes eröffnet:

Das Gesetz vom 6. Februar 1919 , St -G .-Bl . Nr . 91 , betreffend vor¬
läufige Bestimmungen über die bewaffnete Macht kennt eine Stellungspflicht
nicht . Es erklärt zwar in - tz 7 alle männlichen Staatsbürger vom 19. bis
42 . Lebensjahre für aufgebotpflichtig und stellt in den ZZ 10 und 11 bis zum
Inkrafttreten eines auf den Grundsätzen des Milizsystems beruhenden Landes-
verteidigungsgesetzes die Aufgebotpfltelitigen der Geburtsjahrgänge 1896 bis
1900 unter bestimmten Voraussetzungen für die Einberufung zu einer außer¬
ordentlichen Dienstleistung zur Verfügung , ohne aber — sei es für die Auf¬
gebotpflichtigen überhaupt , fei es für die Aufgebotpflichtigcn der vorgenannten
Alters lassen — ein Eheverbot oder die Einholung einer Ehebewilligung vor-

' Zusehen.
Daraus ergibt sich, daß insolange nicht das in Aussicht gestellte Landes¬

verteidigungsgesetz etwas anderes bestimmen sollte , de malen deutschösterreichische
Staatsbürger m der Freiheit ihrer Verehelichung aus nuhrgesetziichen Gründen
nicht beschränkt sind.

IO.
Abänderung der Gelöbnisformcl für städtische

Beamte

Erlaß des Magistratsdirektors Karl Pawelka vom 22 . April 1919,
M .D . 2619/19:

Der Gemeindcrat der Stadt Wien hat in der Sitzung vom 15 . April ! 919
zur P . Z . 5696/19 den nachfolgenden Beschluß gefaßt:

„Der erste Satz der im Z 24 der Dicnstpragmaük für die Gemeinde-
bcamten und Diener der Stadt Wien vorgesehenen Gelöbnisformel hat zu
lauten:

Sie werden bei Ihrer Ehre und Treue eidesstättig geloben , der deutsch¬
österreichischen Republik treu und gehorsam zu sein , die Grundgesetze und alle
übrigen Gesetze und die auf Grund derselben erlassenen Vollzugsanweisungcn
getreu und unverbrüchlich zu befolgen , chie Interessen der Gemeinde Wi <n
nach allen Ihren Kräften zu fördern und jeden Nachteil von ihr abzu¬
wenden . "

II
Zuweisung der städtischen Kraftstellwagenuntcr-

nehmnng zur Geschäftsgruppe des Magistrates.
Erlaß des Mag stratsdireklors Karl Pawelka  vom 27 . Mai

1919 , M . D . 4104:

Der Herr Bürgermeister Jakob Reumann  bat mit der Entschließung
vom 26 . Mai 1919 , P . Z 9«64 , die städtische Kraststellwagenunternehmung
der Geschäflsgruppe 0 des Magistrates (Vorstand : Herr Obermagistratsral
Dr . Joses Müller)  zugewiesen.

IS . . -i .

Nenregelnng der Bezüge der Kriegsdauerdinrnisten,
der weiblichen Kanzleihilfskräste ^der Kriegsanshilfs-
dicner und -diencrinnen und der Laufburschen des

Magistrates.
Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Pawelka  vom 30 . Mai

1919 , M . D . 3750/19:

Der Sladlrat hat am 21 . Mai 1919 zur P . Z . 8530 aus Grund de«
Punktes I , 11 des Gemeinderatsbeschlufses vom 24 . April 1919 , P . Z . 6481,
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hinsichtlich der Bezüge einiger Gruppen von städtischen Angestellten , welche
der „Allgemeinen Dienstordnung für die Angestellten der Gemeinde Wien"
nicht unterstehen , nachstehende Beschlüsse gefaßt:

.1 . Die auf Kriegsdauer aufgenommenen Kanzleidiurnisten und die
weiblicken Kanzleihilfskräfte des Magistrates erhalten einen Jahresbczug von

Diejenigen , welche bereits zwei Jahre im Dienste ' der Gemeinde Wien¬
stehen , erhalten einen Jahresbezug von 2600 X.

Die Tagqelder der Kriegsaushilfsdiener und -dienerinnen sowie die der
Laufburschen des Magistrates werden um 100 Prozent erhöbt.

2 . Ferner erhalten diese Angestellten an Stelle der bisherigen Kriegs¬
zulage gemäß P inkt 18 des bezogenen Gemeinderatslvschlaffes e ne Teuerungs¬
zulage von jährlich 2400 ; die männlichen überdies für jedes unversorgte
Kind eine tolcke von 660 X jährlich.

8 . Ein Qumtiergeld kommt de" obigen Angestellten nickt zu.
4 . Für die Bemessung der mit Stadtratsbesckluß vom 4.. beziehungs¬

weise 27 März 1919 , P . Z . 2661 und 4652 , festgesetzten Abfertigungen
b eiben die awn Bezöge maßgebend

5 . Die neuen Bezüge treten mit 1. Mai 1919 in Kraft . "
Hievon sind die zugeteilten Kriegsdauerdiurnisten , weiblichen Kanzlei-

hillskräfte , Kriegsaushilfsdiener und -dienerinnen und Laufburschen in K nntnis
zu setzen.

1 «.

Amtsleiterbekielliliig — Zusammensetzung der
Geschäftsgrupven des Magistrates.

Erlaß des Maaistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
10 . Juli 1919 , M . D . 8036:

Der Herr Bürgermeister hat mit Verfügung vom 9. Juli 1919 den
Herrn Obermagistratsrat Dr . Jakob Dont  von der Leitung der Kriegs-
flirsoraezentralc und des Kriegsküchenkommiffariates enthoben und den Herrn
Magistratslekretär Dr . Anatol Plan!  mit der Leitung dieses Amtes betraut.

Gleichzeitig bat der Herr Bürgermeister folgende Geschästseinteilung
beim Magistrat angeordnet:

a) Dem Herrn Magistratsdirektor Dr . Karl Hartl  obliegt die allgemeine
Oberleitung und Oberaufsicht über alle städtischen Aemter (ausgenommen
die Stadtbuchhaltung ) , Anstalten und Unternehmungen sowie die unmittel¬
bare Oberleitung über die Magistratsabteilung II (Finanzangelegen-
heitens;

b) die Geschästsqruppen des Magistrates sind künftig in nachstehender Weise
zusammengesetzt (H 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat ) :

Geschäftsgruppe .4.

Vorstand : Herr Magistratsvizrdircktor Dr . August Mayr.

Maqistrotsabteilungen IX <Avvrovist « uerungs - und besondere Veterinär¬
angelegenheiten ) . XVII , (Sachabrüstung und Uebergangswirtschaft ) . Bezirks-
wilschaftsamt Wien (sämtliche  Stellen ), Milchversorgungsstelle Wien,
städtisches Gesundheitsamt , städtisches Landwirtschaftsamt , städtisches Veterinär-
amt und städtisches Wirlsckaftsawt.

Geschäftsgruppe  8.

Vorstand : Herr Obermagistratsrat Dr . Jakob Do nt.

Magistratsabteilunqen XI (Armenwesen im allgemeinen , offene Armen-
pflege , geschloffene Armenkinderpflegei , XI b (geschloffene Armenpflege für
Personen über 14 Jahre ) . XI o (städtisches Wohlfahrtsamt ), XIII (Stiftungen ),
X VIII (Versicherungsangelegenheiten , städtisches Wohnungsamt , städtisches Jugend¬
amt , städtisches Arbeiterfürsorgeamt und Jnvalidenamt Wien.

Geschäftsgruppe  6.

Vorstand : Herr Obermagistratsrat Dr . Josef Müller.

Magistratsabteilung V (Eisenbahnen , Wiener Verkehrsanlagen u . s. w.),
städtische Unternehmungen , das sind Gaswerke , Elektrizitätswerke , Straßen¬
bahnen , Brauhaus der Stadt , Lcichenbestatt mg und Lagerhäuser.

Geschäftsgruppe  v.

Vorstand : Herr Obermogistralsrat Dr . Adolf Rucks.

Magistratsabtcilungen I (Rechtsangelegenheiten ), III lFondsgüter , städtische
L:egenschaUen u . s. w ), IV (Sicherheit - und Reinlichkeitspolizei u . s. w .),
VI : Ia (Forstwirtschaft ). X (R chksangelegenheiten des öffentlichen Gesundheits¬
wesen u s. w .) , XV (Schulangelegenbeiten ), XXI (Statistik ) und XXII (Amts¬
häuser , Kultusangelegniheitcn u . s. w ).

Geschäftsgruppe  8.

Vorstand : Herr Obermagistratsrat Dr . Otto Hürsch.

Magistratsabteilungen XI a (Heimatgesetznovelle ) , XIV (Baupoffzei ),
XVI (Militär - und Bevölkerungswesen ) , XVll (Gewcrbeangelegenheiten ),
X VII d (Genoffenschaftsangelegenheiten ) . XIX (Staatssteuern , Wahlen u . s. w .),
Visitation der magistratischen Bezirksämter , Revision der bezirksämtlichen
Vorlagen . ^

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für de » Staat
Deutschösterreich und im Landesgesetz - und Ber
ordnnngsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre ISIS veröffentlichten Gesetze , Vollzugs-

anweisnngen und Verordnungen.
X. Stnatsgrschblatt.

Nr . 2Z1 . Vollzugsanweisung des Staatssekretärs für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 5. Mai , be¬
treffend den Sitz und Beginn der Tätigkeit des Einigungs-
amtes für Streitigkeiten aus Liefernngsverträgen in Wien.

Nr . 252 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom
29 . April über die Regelung des Reise- und Sommerver¬
kehres.

Nr . 25 « Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 2 . Mai,
betreffend die Feststellung der Gebühren für die eichamtliche
Behandlung von Meß - und Wägemitteln (Eichgebühren ).

Nr . 254 . Vollzngsanweisung des Staatsamtts für soziale
Verwaltung vom 19 . April , betreffend Gewährung eines
Zuschlages zu den Taxpreisen der alkoholhältigen Prä¬
parate.

Nr . 255 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 19. April , betreffend Gewährung eines
Zuschlages zu den Taxpreisen der alkoholhältigen Präparate
für begünstigte Parteien (Krankenkasscntaxe). Neunte Ab¬
änderung.

Nr . 25 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 22 . April,
betreffend die Anmeldung und Verwendung bestimmter
Metalle und Legierungen.

Nr . 257 . Gesetz vom 8. Mai über das Staatswappen und
das Staatssiegel der Republik Deutschösterreich.

Nr . 258 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
8 . Mai , betreffend die Zehrgelder , Ganggelder , Zustell¬
gebühren und Uebernachtungsgebühren aus Anlaß von
Amtshandlungen außerhalb der Amtsgebäude.

Nr . 25 !>. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 9. Mai , betreffend die Unterstützung der
arbeitslosen Arbeiter und Angestellten.

Nr . 280 Vollzugsanweisungdes Staatssekretärs für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 16 . April , be¬
treffend die Ergänzung und Aenderuug der Ministerial-
verordnung vom 7. August 1912 , R -G .-Bl . 168 , über
die Verleihung des Rechtes zur Abhaltung von Meister¬
prüfungen an einzelne Anstalten.

Nr . 2 « 1. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten im Einvernehmen mit
den beteiligten Staatsämtern vom 8. Mai , betreffend die
Einführung einer Betriebsstoffkarte für Explosionsmotore.

Nr . 2 « 2 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 9. Mat über den Urlaub von jugend¬
lichen Lehrlingen , Arbeitern und Angestellten im Jahre
1919.

Nr 28 « . Vierte Vollzugsanweisung des Staatsamtes der
Finanzen vom 12 . Mai über die Anmeldung und Kontrolle
gewisser Vermögenschaften und die Sicherung der Ver¬
mögensabgabe.
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Nr. 264 . Anlage zum Gesetze vom8. Mai über das Staats¬
wappen und das Staatssiegel der Republik Deutsch¬
österreich.

Nr . 263 und 266 . Kundmachungen des Staatskanzlers vom
12 . Mai , betreffend die Berichtigung von Druckfehlern im
Staatsgrundgesetzblatte.

Nr . 267 . Gesetz vom 14. Mai, womit Artikel 11 des Gesetzes
vom 14 . März über die Staatsregierung ergänzt wird.

Nr . 268 . Vollzugsanweffung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 14 . Mai über die Einstellung von Arbeits¬
losen in gewerbliche Betriebe.

Nr . 268 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 22 . Aprll , be¬
treffend die Pflicht zur Anzeige und Abgabe verschiedener
Waren an den Wirtschaftsverband der Oel - und Fett¬
industrie.

Nr . 276 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 12 . Mai , betreffend die Errichtung einer neuen
Staatsbahndirektion . ,

Nr . 274 . Vollzugsanweisung des Staatssekretärs für Justz
vom 14 . Mai über die Einrechnung militärischer Dienst¬
leistung in die Praxis der Justizberufe (Einrechnungsvor¬
schrift) .

Nr . 272 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom
19 . Mai mit welcher die Vollzugsanweisung vom 29 . April
St .-G .-Bl . Nr . 252 , ergänzt wird.

Nr . 273 . Gesetz vom 6 . Mai , womit die Bestimmungen des
Gesetzes vom 5. Februar , betreffend die teilweise Aenderung
des Dienstverhältnisses der Kanzleiofsizianten und Kauzlei-
offiziantinnen re. teilweise abgeändert werden.

Nr . 274 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 8( Mai , be¬
treffend die Aushebung einer Bestimmung über die Aus¬
setzung der Bekanntmachung von Patentanmeldungen.

Nr . 273 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel-
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 12 . Mai . be¬
treffend Aufhebung der Beschränkungen der Herstellung,
der Veräußerung und der Ablieferung von Spinnpapier-
cczeugnisseii.

Nr . 276 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 21 . Mai über die Aenderung der Bezeichnung des
Kceisgerichtes Feldkirch in „Landesgericht Feldkirch " .

Nr 277 . Gesetz vom 6. Mai, betreffend die Ermächtigung der
Regierung zu zoll - und handelspolitischen Verfügungen.

Nr . 278 . Vollzugsanweisung des Staatsanues der Finanzen
vom 22 . Mai , betreffend die Zollbehandluug des Waren¬
verkehres mit der tschechoslowakischenRepublik , Polen und
Jugoslawien.

Nr . 276 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 22 . Mai , betreffend die Außerkraftsetzung der Zölle
für mehrere Waren.

Nr . 286 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 22 . Mai , betreffend die Erhöhung des Zollaufschlages.

Nr . 281 . Gesetz vom 14. Mai über das Verbot der Nacht¬
arbeit der Frauen und Jugendlichen in gewerblichen Betrieben.

Nr . 282 . Gesetz vom 15. Mai über die Mindestruhezeit, den
Ladenschluß und die Sonntagsruhe in Handelsgewerben
und anderen Betrieben.
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Nr . 283 . Gesetz vom 15. Mai, betreffend die Errichtung von
Betriebsräten.

Nr 284 . Vollzugsanweisung des Staatsamles für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 15 . Mai , mit der die
Vollzugsanweisung vom 21 . Dezember 1918 , betreffend die
Aushebung der bestehenden Höchstpreise für einige Mineralöl¬
produkte sowie sür Handelsbenzol und die Festsetzung neuer
Höchstpreise für Leuchtpetroleum abgeändert wird.

Nr . 283 . Vollzugsanweisung des Staatsamles für Finanzen
vom 18. Mai , betreffend die Besetzung und Kündigung der
Tabakverschleißgeschäfte.

Nr . 286 . Fünfte Vollzugsanweisung des Staatsamtes der
Finanzen vom 22 . Mai über die Anmeldung und Kontrolle
gewisser Vermögenschaflen und die Sicherung der Ver¬
mögensabgabe.

Nr . 287 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 28 . April , betreffend
Aufhebung der Beschränkungen im Verkehre mit Flachs.

Nr . 288 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom 29. April,
betreffend die Uebertragung der vom Staatsamte für Handel
und Geweiche, Industrie und Bauten besorgten Geschäfte
der staatlichen Fremdenverkehrsförderung auf das Staats¬
amt für Verkehrswesen.

Nr . 288 . Gesetz vom 6. Mai, betreffend die Einhebung der
inneren Abgaben und Lizenzgebühren sür eingeführte Ver¬
brauchssteuergegenstände und Gegenstände des Staats-
mouopols.

Nr . 286 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Hdndel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 13 . Mai , betreffend
die Anmeldung von Marken.

Nr . 281 . Gesetz vom 14. Mai, betreffend die definitive An¬
stellung der Bezirksschulinspektoren.

Nr . 282 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für soziale Ver¬
waltung vom 17. Mai über die Ausstellung von Arbeits¬
karten sür Kinder.

Nr . 283 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen
vom 26 . Mai , betreffend die Ausbezahlung von Uuterhalts-
beürägen an die Angehörigen von aktiv dienenden Personen.

Nr . 284 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
24 . Mai , betreffend die Anwendbarkeit der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 9. August 1915 über die Veräußerung land-
uud forstwirtschaftlicher Grundstücke in den Gemeinden
Bludenz , Dornbirn und Hohenems in Vorarlberg.

Nr . 233 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes sür soziale
Verwaltung vom 28 . Mai , betreffend die Peusionsver-
sicherung von Angestellten.

Nr . 236 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes sür soziale
Verwaltung vom 28 . Mai , betreffend Erlassung eines
Statutes für die Deutschösterreichische Pensionsanstalt für
Angestellte.

Nr . 287 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 30 . Mai , betreffend den Beginn der
Wirksamkeit, Behörden und Verfahren des Jnvalidenent-
schädigungsgesetzes . (1. Vollzugsanweisung zum Invaliden-
entschädigungsgesetz,)
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U. Landesgefeh- und Verordnungsblatt.
Nr . 8 » . Gesetz vom 2. Mai, betreffend die Abänderung der

Gemeindeordnung und die Erlassung einer neuen Gemeinde¬
wahlordnung für Niederösterreich.

Nr . 8 « . Kundmachungdes niederöstcrreichischenLandesrates
vom 5. Mai , betreffend die Ausschreibung der allgemeinen
Neuwahl der Gememderäte.

Nr . 87 . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 3. Mai , mit welcher neue Höchstpreise für den Verkauf
von Milch in Wien festgesetzt werden.

Nr . 88 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 6. Mai , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Steinbach.

Nr . 89 . Kundmachung der niedcrösterreichischen Landesregierung
vom 6. Mai , betreffend die Einführung des Wohnungs-
nachweises in der Gemeinde Eggenburg.

Nr . 9V . Kundmachung der niedcrösterreichischen Landesregierung
vom 6. Mai , betreffend die Anforderung von Wohnungen.

Nr 91 . Kundmachung des niederösterreichischen Landesrates vom
10 . Mai , betreffend die Festsetzung des Wahltages für die
Gemeinderäte.

Nr . 92 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 10 . Mai , betreffend die Abänderung der Gemeinde¬
ordnung und die Erlassung einer neuen Gemeindewahl¬
ordnung für Niederösterreich.

Nr . 99 . Verordnung der niederöstcrreichischenLandesregierung
vom 9. Mai , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für
Jung -, beziehungsweise Einstellschweine.

Nr . 94 . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 12 . Mai , betreffend die Vorbereitung und Durchführung
der Gemeindewahlen in Niederösterreich.

Nr . 95 . Kundmachung der niederösterrcichischen Landesregierung
vom 10 . Mai , betreffend die Ernennung eines Dampskessel-
peüfungskommissäcstellvertreters.

Nr . 96 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 9 . Mai , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Schrattenbach.

Nr 97 . Kundmachung der niederösterrcichischen Landesregierung
vom 9. Mai , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Jarolden.

Nr . 98 . Kundmachung der niederöstecreichischenLandesregierung
vom 8. Mai , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Limbach.

Nr . 99 . Kundmachung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 10 . Mai , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Türnitz.

Nr . 190 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 15 . Mai , betreffend die Errichtung einer Landes-
holzstelle.

Nr . 101 . Kundmachung der niederösterrcichischen Landes¬
regierung vom 9. Mai , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Feichsen im Gerichtsbezirke Scheibbs.

Nr . 102 . Kundmachung der niederöstcrreichischen Landes¬
regierung von , 9 . Mai , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Feistritz am Wechsel im Gerichtsbezirke
Aspang . ^
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Nr . 109 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 9. Mai , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Schandachen im Gerichtsbezirke Litschau.

Nr . 104 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 10 . Mai , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Türnitz im Gerichtsbezirke Lilienfeld.

Nr - 105 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 15 . Mai , betreffend die Festsetzung der Höhe
der Operationsgebühren im allgemeinen öffentlichen Kranken¬
hause in Waidhofen an der Thaya.

Nr . 106 . Kundmachung der niederösterrcichischen Landes¬
regierung vom 16 . Mai , betreffend Urlaube jugendlicher
Arbeiter.

Nr . 107 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 13 . Mai , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Molzegg im Gerichtsbezirke Aspang.

Nr . 108 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 21 . Mai , betreffend die Anforderung von
Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 109 . Kundmachung der niederösterreichischenLandes¬
regierung vom 21 . Mai , betreffend die Einführung des
Wohnungsnachweises in der Gemeinde Ebenfurth.

Nr . 110 . Gesetz vom 22. Mai , betreffend die Abänderung der
Gemeindewahlordnung für Niederösterreich mit Ausnahme
der Städte mit eigenem Statut.

Nr . 111 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 26 . Mai , betreffend die Anforderung von
Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 1t2. Kundmachung der niederösterreichischenLandes¬
regierung vom 27 . Mai , betreffend die Herstellung eines
Schleppgeleises zur landwirtschaftlichen Maschinenfabrik
Whitehead L Komp . A.-G . in St . Pölten.

Nr . 1 l L. Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 28 . Mai , mit welcher die Statthaltereiverordnung vom
20 . Februar 1917 , betreffend die Regelung des Ninder-
verkehres in Niederösterreich , neuerlich abgeändert wird.

Nr . 111 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 28 . Mai , mit welcher Höchstpreise für den Kleinverkauf
von Rindfleisch , sowie von Nindsinnereien für Niederösterreich,
mit Ausnahme von Wien , festgesetzt werden.

Nr . 115 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 21 . Mai , betreffend die Festsetzung der
Verpflegstaxen in den neun Wiener öffentlichen Fonds-
krankenanstalten.

Nr . 116 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Mai , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Schreins im Gerichtsbezirke Schreins.

Nr . 117 . Gesetz vom 16. April, betreffend die Aufnahme einer
Kontokorreiitanleihe durch die Gemeinde Wien.

Nr . 118 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 31 . Mai , betreffend die Aenderung der
niederösterreichischen Landes -, Lebens - und Rentenver¬
sicherungsanstalt in Wien.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
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Tesche, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normlltivbestimmungen der Gcmeinderates, Stadtrates und des Magistrates
in Angelegenheiten der Gemrindenemaltllng and politischen Amtsführung.

Inhalt.

Gesetze , Vollzugsantveiiuugcn , Verordnungen und Ent¬
scheidungen :

I . Abänderung von Bestimmungen des Gesetzes vom 31 . Juli 1917,
L.-G .-Bl . Nr . 158 , betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse des
Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen , sowie Bestimmungen des
Gesetzes vom S, Juli 1892 , L.- G .-Bl . Nr . 46 , betreffend die Regelung der
Personal - und Dienstverhältnifse der der bewaffneten Macht angehörigen
Lehrpersonen an öffentlichen Volksschulen , für den Schulbezirk Wien.

2 . Bestimmungen über die Entlohnung des Religionsunterrichtes an den
öffentlichen Volksschulen in Wien.

3 . Forteinhebung der städtischen Zuschläge zu den direkten Steuern und
zum Gcbübrenäquivalente sowie der kommunalen Abgabe von gebrannten
geistigen Flüssigkeiten und der Gemeindeanflage auf den Besitz von
Hunden , ferner die Erhöhung des städtischen Zuschlages zur Totalisateur-
abgabe in der Stadt Wien.

Verzeichnis der im S t a a t s g es c tz b l a t t e für den Staat
Deutfchöst -erreich und rm Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatt « für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1919 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs¬
anweisungen und Verordnungen.

Gosche, VollzmMllweisumM, Ver-
orkmmuM und Entscheidungen.

1.

Abänderung von Besiimmnngen des Gesetzes vom
Juli 1817 , L. -G .-Bl . Nr . 158 , betreffend die

Regelung der Rechtsverhältnisse des Lchrstandes an
den öffentlichen Volksschulen , sowie Bestimmungen
des Gesetzes vom S Juli 18S2 , L -G -Bl . Nr . 4 « ,
betreffend die Regelung der Personal und Dienst¬
verhältnisse der der bewaffneten Macht angehörigen
Lehrpersonen an öffentlichen Volksschulen , für den

Schulbezirk Wien.
Gesotz vom 3. Juli 9̂19.

Der niederösterrcichische Landtag hat beschlossen:
Artikel 1.

Im Schulbezirke Wien haben hinsichtlich der Bezüge der aktiven
Lehrpersonen an den öffentlichen Volksschulen , der Rnhegenüsfe dieser
Lehrpersonen und der Versorgungsgenüsse der Hinterbliebenen nach
solchen die nachstehenden Bestimmungen zu gelten:

Einteilung und D ien st ein k o mm en des Le hr p er s o n a les.

Lchrerkätegoricn.

K l . Die definitiv eingestellten Lehrpersonen der öffentlichen
Volksschulen werden in folgende sechs Kategorien eingeteilt , und zwar:

I . Kategorie : Bürgerschuldirektoren und Bürgerschuldsrektorinnen
sowie die Leiter und Leiterinnen von Spezialschulen;

II . Kategorie : Oberlehrer und Oberlehrerinnen;
III . Kategorie : Bürgerschullehrer und Bürgerschullehrerinnen sowie

die Lehrer und Lehrerinnen an Spezialschulen;
IV . Kategorie : Volksschullehrer und Volksschullehrerinnen;
V. Kategorie : Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten;
VI . Kategorie : Lehrer und Lehrerinnen für den Unterricht in

Freigegenständen.
Für jede dieser Kategorien ist ein gesonderter Ltatns aufzu¬

stellen.
Lehrerstatus ..

H 2 . Für die Reihung in den Status ist die ununterbrochene
Gesamtdienstzeit maßgebend , während welcher die Lehrperson -an einer
öffentlichen Volksschule Deutfchösterreichs gewirkt hat.

Dienstzeiten , welche bis einschließlich 31 . Dezember 1918 an
einer öffentlichen Volksschule eines der ehemals im Reichsrate ver¬
tretenen Königreiche und Länder zurückgelegt wurden , sind der in
Deutschösterreich zurückgelegten Dienstzeit gleichzuhalten.

Für die Schuldienstzeit ist auch die in militärischer Dienstleistung
vollstreckte Frist anrechenbar , wenn die Lehrperson zur Zeit des An¬
trittes des militärischen Dienstes bereits im Schuldienste stand und der
Antritt des militärischen Dienstes nicht den Charakter einer Schnl-
dienstentsagung hatte.

Den definitiven Lehrpersonen , welche im Sinne des Artikels IV
! der Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht vom

31 . Juli 1886 , Z . 6033 , V .-Bl . Nr 52 , nach Erlangung des
Lehrbcfähigungszeugniffcs für Mittelschulen die Lehrbefähigung für
Bürgerschulen oder für allgemeine Volksschulen erworben haben , ist
für diese Einreihung jene Dienstzeit anzurechnen , während welcher sie
nach abgelegter Lehrbefähigungsprüfung für Mittelschulen an einer
öffentlichen Volks - oder Mittelschule Deutschösterreichs gewirkt haben.

Das im 2 . und 3 . Absätze dieses Paragraphen Gesagte gilt
sinngemäß auch für solche Dienstzeiten.

Die an Privatvolksschulen der Wiener städtischen Waisenhäuser
außerhalb Wiens zugebrachte Dienstzeit ist der an einer öffentlichen
Volksschule in Wien zugebrachten gleichzuhalten.

Eine Unterbrechung , mag sie vor oder nach Wirksamkeit dieses
Gesetzes eingetreten sein, hebt die Anrechenbarkeit der bereits voll¬
streckten Dienstzeit nicht auf , wenn sie erwiesenermaßen außer Schuld
und Zutun der Lehrperson lag.

Die für die Erlangung einer höheren Bezugsklasse oder Bezugs¬
stufe mit Zustimmung des Stadtrates miteingerechnete Dienstzeit au
einer Privatvolksschule mit Oeffentlichkeitsrecht ist bei der Einreihung
in den Status gleichfalls zu berücksichtigen.

Beim Uebcrgange von Lehrpersonen der V. oder VI . Kategorie
in eine andere Kategorie erfolgt die Einreihung derart , daß die in
der höchsten in Betracht kommenden Bezugsstufe der bisherigen
Kategorie vollstreckte Dienstzeit in der gleichen oder nächsthöheren
BezugSstufc der neuen Kategorie , und zwar bei gleicher Stufen¬
vorrückungsfrist voll , bei ungleicher aber nur nach dem Verhältnisse
der beiden Stufenvorrückungsfristen ausgerechnet wird . Hiebei sind
Fristen unter einem halben Monate außer Betracht zu lassen , Fristen
von mindestens einem halben Monat aber als voller Monat zu
rechnen.

Wenn eine Lehrperson von einer außerhalb des Schulbezirkes
Wien gelegenen Schule übernommen wird , so wird sie bei ihrem Ueber-
tritte nach den vorstehenden Bestimmungen behandelt.
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Die Reihung in den Status sowie die sich dadurch ergebende
Bestimmung des Rangstages beschließt oer Bezirksschulrat im Ein¬
vernehmen mit dem Stadtrate.

Gehalte.

8 3 . Die Lehrpersonen der Kategorien I bis IV werden zum
Behufe der Bemessung ihrer Bezüge in fünf Bezugsklassen und inner¬
halb derselben in Bezugsstufen eingereiht.

Die Bezugsklassen und Bezugsstufen sind aus dem folgenden
Gehaltsschema ersichtlich:

Bczugr-

kwsse stufe

4.

5.

6

7.

8.

4
8
2
1

8
2
1

2
1

2
1

2
I

Gehalt

12.800 L
I I .600 L
10.600 L
9.600 L

8.800 L
8.000 L
7.200 L

6.600 L
6.000 L

5.400 L
4.800 L

4 .200 L
3.600 L

Quaitiergeld

2200 L

1900 L

1500 L

1200 L

1000 L

Vorrückungs-
frist in
Jahren

8
3
3

3
2
2

3
2

2
2

2
2

Die 4 . Bezugsstufe der 4 . Bezugsklasse erreichen nur die Lehr-
personen der 1. und 3 . Kategorie . Diese Lehrpersonen haben Anspruch

Bezü^ l ^ " " ^ Dienstjahren für die Vorrückung in höhere

Z ^ Lehrpersonen der 5 . und 6. Kategorie werden zu»,
Bemessung ihrer Bezüge in fünf Bezuqsklassen und

innerhalb derselben in Bezugsstufen eingereiht . Die Bezugsklassen - und
Bezugsstufen sind aus dem folgenden Gehaltsschema ersichtlich:

Bezugs-

klaffe stufe
Behalt Quartiergeld

7.200 L

6.900 L
6.600 L
6.800 tl
8.000 K

5.700 L
5.400 L
5.100 L
4.800 L

4.500 L
4.200 L
3.900 L
3.800 L

3.200 L
2.800 L

I960 L

' 1500 L

1200 L

1000 L

600 L

Vorrückungs
frist in

Jahren

Die Lehrpersonen der 6..Kat -g °rie haben Anspruch auf Zurechnung
von zwei Dienstsahren für die Vorrückung in höhere Bezüge . ^

, m Rangstag in der in Betracht kommenden Bezuqsklaffc
und Bezugsstufe wird nach den .in , 8 2 angeführten

festgesetzt. Diesem Rangstage entsprechen kalendermäßig die Ranqstaqe

und Bezng ? stuf "n . ^ ^ ' ablauf erreichbaren Bezugsklassen

§6 . Sämtliche in den einzelnen Bezugsklassen und Bezugs-
stufen vorgesehenen Bezüge sind durch Zeitvorrückung erreichbar , und
zwar nach Vollstreckung der für die einzelnen Bezugsstufen in den
88 3 und 4 festgesetzten Vorrückungsfristen.

Hinsichtlich der Anrechenbarkeit von Dienstzeiten für eine solche
Vorrückung in eine höhere Bezugsstufe oder Bezugsklasse gilt das im
8 2 Gesagte sinngemäß.

In d.e für die Vorrückung in eine höhere Bezngsklasse oder
Bczugsstufe erforderliche Dienstzeit kann in besonders rücksichtswürdigen
Fällen mit Zustimmung des Stadtrates auch die an Privatvolksschulen
mit Oefsentlichkeitsrecht nach Erlangung der Lehrbefähigung zurück¬
gelegte Dienstzeit miteingerechnet werden.

Die Vorrückung in eine höhere Bezugsklasse oder Bezugsstufe
wird vom Bezirksschulräte ausgesprochen.

Inwiefern hiebei eine von der Lehrperson verschuldete Ver¬
zögerung in Abrechnung zu kommen hat , mag sie durch Disziplinar-
erkenntnis , Verzug bei der Ablegung einer vorgeschriebenen Prüfung
oder durch nicht entsprechende Beschreibung verursacht worden sein
wird durch ein besonderes Gesetz geregelt.

Solange dieses Gesetz nicht erlassen ist, kann einer Lehrperson,
die wegen einer Pflichtverletzung eine schriftliche Rüge oder eine
Disziplinarstrafe erhalten hat , die Vorrückung in die nächsthöhere
Bezugsstufe , beziehungsweise gegebenenfalls in die nächsthöhere Bezuqs-
klasse von der Stelle , welche die Rüge oder die Disziplinarstrafe
verhängt hat , auf bestimmte Zeit vorenthalten werden , jedoch nicht
länger , als das Doppelte der Vorrückungsfrist beträgt . Die Dauer
der Vorenthaltung ist im Disziplinarerkenntnis auszusprechen.

Dienstwohnung und Quartiergelder.

8 7 - Die Lehrpersonen der 1. und 2. Kategorie erhalten nach
freiem Ermessen der Gtmeinde Wien entweder eine Dienstwohnung
welche mindestens aus zwei Zimmern und einem Kabinett samt den
erforderlichen Nebenräumlichkeiten zu bestehen hat , wobei das Recht
der au Kosten der Gemeinde Wien beizustellendeu Beheizung und
Beleuchtung mit inbegriffen ist, oder ein Quartiergeld . Die Dienst¬
wohnung kann, falls eine solche im Schulhanse selbst nicht eingerichtet
ist, auch ,n dessen Nähe angewiesen werden . Wird die Beheizung und
Beleuchtung der Dienstwohnung nicht als Naturalleistung beiqrstelll
so gebührt den Lehrpersonen dieser Kategorie eine Entschädigung , die
für du Beheizung mit 200 kl jährlich , kür die Beleuchtung mit 120 L
sahrlich zu bemessen ist. Den Lehrpersonen , denen eine Dienstwohnung
zugewiescu ist, gebührt außerdem jener Teil des Ouartiergeldes aist
aus Mangel « „ er Dienstwohnung Anspruch hätten , der sich
ö" Al . Schätzung ^ Dienstwohnung als Unterschied zwischen
der Bewertung der Wohnung und dem sonst gebührenden Quartier-

Unterschied nicht weniger als 25 Prozent
des Ouarticigewes betragen (Quartiergelddifferenz ) . Beim 'Vorrücken

" Wir ^ die ? ^ ? Easse ^ dieser Unterschied neuerlich zu bemessen.
, e ZEennung der Dienstwohnung widerrufen , so gebührt

r Lehrperson diesen,ge Quote des Qnartiergeldes , die auf die Zeit
Quartal ? der Wohnung bis zum nächstfolgenden
Duartale ( 1 Februar , 1 . Mai , 1 . August und 1. November iedes

stckowe ö Mehrauslageu , die der Lehrperson
infolge der Uebersiedlung erwachsen, sind zu vergüten . '

Die Dienstwohnung ist im Falle der Entlassung und Dienstes-
entsagung sofort in , Falle der Versetzung in den Ruhestand mit diesem
Zeitpuiikte im Falle der aus Dienstesrücksichten oder strafweise ver-
fugten Versetzung oder des aus Dienstesrücksichtcn erfolgten Widerrufes

Zuerkennung der Dienstwohnung innerhalb der vom Berirks-
schulrate gestellten Frist zu räumen , doch ist diese Frist so zu stellen
daß der Lehrperson d,e zeitgerechte Miete einer Wohnung möglich ist'

Die Lehrpersonen der 3 . bis 6 . Kategorie haben Anspruch aus
ein Quartiergeld (§§ 3 und 4 ) . ^ " Iprucy aus

' Leiterzulagen.

8 8 . Die Lehrpersonen der 1. und 2 . Kategorie haben Anspruch
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Provisorische Lehrpersonen.

m Provisorische Lehrer und Lehrerinnnen an öffentlichen Volks-
nnd Bürgerschulen erhalten einen Jahresgehalt von 2400 L und
werden , wenn sie im Besitze eines Lehrbefähigungszeugnisses für all-
gemeine ^ olls,chulen ,md und eine zweijährige ununterbrochene un.d
entjprcchcnde Dienstleistung (Vorrückungsfrist ) an öffentlichen Volks-
schnlen ml Schulbezirke Wien Nachweise»' mit dem Tage der Voll¬
endung dieses Zeitraumes zu definitiven Volksschnllehrcrn, ' beziehungs-
wei,e denmtlven Volksschullehrinnen (IV . Kategoriel ernannt falls
dê näMU ^ 'lte °ines Monates ist, sonst ' mit dem ersten Tagedes nächstfolgenden Monates . ^

Eine Unterbrechung ' mag sie vor oder nach Wirksamkeit einqe-
treteu sei»' hebt die Anrechenbarkeit der bereits vollstrecktcn Dienstzeit
nicht auf ' wenn sie erwiesenermaßen außer Schuld und Zutun der
Lehrperson lag.

^i -ge °^er " ne Disziplinarstrafe ' welche
die piovisonschc Lehrperson während der zweijährigen Vorrückunqs-
kri,t erhalten hat , verlängert die normale Dauer dieser Frist um ein
bis zwei Jahre ; das Ausmaß der Fristverlängerung ist im Disziplinar-
erkenntnisse auszusprechen . Bei Ablauf der Hälfte der Fristverlängerung
kann die restliche Wartezeit ans Ansuchen der betreffenden Lehrperson
ganz oder teilweise nachgcsehcn werde « ' wenn ihr Verhalten in

Schule ^ der Pflichtverletzung vollkommen
zufriedenstellend war ; die Entscheidung über derartige Ansuchen
steht Mer Stelle , welche das Disziplinarerkenntnis gefällt hat im Ein¬
vernehmen mit der Gemeinde Wien zu.

die Lehrperson neuerlich eine schriftliche Rüge oder
Disziplinarstrafe ' so ist der Zeitpunkt dieser Vorrrückung abermals
linauszuschieben ; doch dürfen die Verlängerungen der Vorrückunqs-

frist zusammen den normalen Fälligkeitstermin der Vorrückung zu
definitiven Volksschullehrern , beziehungsweise Volksschullehrerinncn um
nicht mehr als zwei Jahre hiuausschieben.

Falls dem Stadtratc die gesetzlichen Voraussetzungen für die Er-
6" " ' definitiven Volksschullehrer (Volksschullehrerin ) nicht

erfüllt scheine»' trifft der Landesschulrat die Entscheidung . Rekurse
gegen derartige Entscheidungen haben aufschiebende Wirkung.

8 10 Provisorische Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten,
welche nicht zugleich Fach - oder Klasscnunterricht erteilen , und pro-
visorische Lehrer (Lehrerinnen ) für den Unterricht in den Freigeqen-
standei, ' welche nicht zugleich Fach - oder Klassenunterricht erteilen , er-
halten wenn sie mindestens zwölf Stunden wöchentlich an einer öffent¬
lichen Volks -, . beziehungsweise Bürgerschule im Wiener Schulbezirke
unterrichten ' einen Jahresgehalt von 2400 L.

Solche Lehrpersonen werden , wenn sie eine zweijährige ununter-
brochene und entsprechende Dienstleistung (Vorrückungsfrist ) an öffent¬
lichen Volks -, beziehungsweise Bürgerschulen im Schulbezirke Wien

I Nachweisen, mit dem Tage der Vollendung dieses Zeitraumes zu
de ini lveu Handarbeitslehrerinnen (V. Katcgoriet , beziehungsweise

Ides,nitlven Lehrern (Lehrerinnen ) für den Unterricht in Frcigegenständen
I -I 'r '̂ egone ! ernannt , falls dieser Tag der Erste eines Monates
Irjt , sonst mit dem ersten Tag des nächstfolgenden Monates.
I Die in den Absätzen 2 bis 5 des Z 9 enthaltenen Bestimmungen
Igelten sinngemäß auch für derlei Ernennungen.

e) den für Bürgerschulen geprüften und an solchen Provisorisch ver¬
wendeten sowie den für Spezialschulen geprüften und an solchen
Provisorisch verwendeten Lehrpersonen für die tatsächliche Dauer
dieser Unterrichtserteilung eine Remuneration in der Höhe des
Unterschiedes zwischen ihren bisherigen Bezügen und .jenen , welche
ihnen als Bürgerschullehrern (Bürgerschullehrcrinnen ), beziehungs¬
weise --rpezialschullehrern (Spezialschullehrerinnen ) zukämen Nach
einer solchen einjährigen Dienstleistung haben diese Lehrpersonen
in der Regel auch weiterhin an Bürger -, beziehungsweise Spezial-
ichulen m Verwendung zu bleiben . Die Zuweisung an Bürqer-
beziehungsweise Spezialschulen erfolgt nach de», ' Termine der
abgelegten Nachprüfung;

ck) den für Spezialschulen nicht geprüften , aber an solchen ver¬
wendeten Lehrpersonen , mit Ausnahme der Lehrerinnen für weib¬
liche Handarbeiten , jährlich 360 L , den letzteren jährlich 100 X
für die tatsächliche Dauer dieser Verwendung:

oi den Lehrkräften , welche Fach - oder Klassenunterricht erteilen -
mit Ausnahme der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten und
der Lehrer und Lehrerinnen für den Unterricht in den Frei-
gcgenständcn — wenn sic an Bürgerschule » in den Gegenständen
der l . Gruppe mehr als 21 , in jenen der ! ' . und III Gruppe

^ -Stunden , an allgemeinen Volksschulen aber mehr
als - 6 Munden wöchentlich unterrichten , und zwar an Bürger¬
schulen 150 L und an allgemeinen Volksschulen HOL jährlich
für jede wöchentliche Ueberstnnde für die tatsächliche Dauer dieser
Unternchtserteilung . "

Bei der Berechnung der Ueberstunden ist die Zeit für die
Erteilung des Unterrichtes sowie für die etwa notwendige be¬
sondere vom Bezirksschulräte verfügte Beaufsichtigung des Ünter-

-nchtes iin Turnen , ferner für die Erteilung des ' Unterrichtes
nn Gesänge , rin Schreiben und weiblichen Handarbeiten in An¬
rechnung zu bringen;

I) den definitiv angestellten Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten
21 Stunden wöchentlich unterrichten 100 L

lahrlich für sede wöchentliche Ueberstnnde für die tatsächliche Dauer
dieser Unternchtserteilung;

^ weibliche Handarbeiten lehrbcfähigten , provisorisch ^ be¬
stellten Lehrerinnen an den öffentlichen allgemeinen Volksschulen
und den öffentlichen Bürgerschulen , welche an denselben nicht

" zirglnch Fach - oder Klassenunterricht erteilen und weniger als
12 Stunden in den Handarbeiten unterrichten , jährlich 100 L
für jede wöchentliche Unterrichtsstunde , und zwar bei bloß aus-
hilfswerser Verwendung für die Dauer der tatsächlichen Dienst¬
leistung , sonst aber in , Falle der unverschuldeten Dienstunfähigkeit
noch durch ein Jahr vom Tage der Unterbrechung des Schul¬
dienstes an gerechnet . " ^

Diese Renmnerationen werden durch den Bezirksschulrat zuerkannt
und m am -Schlüsse eines jeden Monates fälligen Raten ausbezahlt.

Remunerationen für den Unterricht in Pflichtgegenstände ».

». . ^ Z " die Pension nicht einrecheubare Remunerationen werden
»n folgenden Fällen , die vorübergehende Supplierung einer Lehrperson
»in Unterrichte ausgenommen , gewährt:

->) Den mit der Leitung einer Schule provisorisch betraute » Lehr¬
personen jährlich 600 L für die tatsächliche Dauer dieser Dienst¬
leistung ; '

b) den Leitern einer Bürgerschule oder einer Volks - und Bürger¬
schule von mehr als neun Klassen und den Leitern einer allqe-
memen Volksschule von mehr als zehn Klassen jährlich 120 L
für jede überzählige definitive oder Provisorische Klasse : dieselbe
Remuneration gebührt den Leitern einer Volksschule , die mit der.
administrativen Leitung einer Spezialschule betraut sind, unter
der Bedingung , daß an der allgemeinen Volksschule und an der
Spezialschule zusammen mehr als zehn Klassen bestehen:

Remunerationen für den Unterricht in den Freigegenstände » .

8 >2. Die für den Unterricht in der französischen Sprache , in
der Stenographie oder im Molinspiel geprüften Lehrpersonen , welche
zugleich Fach - und Klassenunterricht erteilen , für jede wöchentliche
Unterrichtsstunde m diesen Fächern eine Remuneration von jährlich
200 ? , welche nach einer ununterbrochenen zehnjährigen Erteilung
diesev Unterrichtes bei entsprechender Verwendung auf jährlich 240 L
und nach 20jähriger ebensolcher Unternchtserteilung auf jährlich 280  L
erhöht wird . ' ^

- ^Remuneration erhalten die für den Unterricht in der
französischen Sprache , in der Stenographie oder im Violinspiel ge¬
prüften Lehrpersonen , welche nicht zugleich Fach - oder Klnssennnter -'
ncht erteilen und weniger als zwölf Stunden wöchentlich unterrichten
Den letztgenannten Lehrpersonen gebührt diese Remuneration im Falle
der unverschuldeten Dienstnnfählgkeit noch durch ein Jahr , vom Tage
der Unterbrechung des Schuldienstes an gerechnet.
.. Eine  Unterbrechung hebt die Anrechenbarkeit der bereits voll¬
streckten Dienstzeit nicht auf , wenn sie erwiesenermaßen außer Schuld
und Zntnn der Lehrperson liegt.
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H 13 . Die geprüften Lehrer und Lehrerinnen in der französischen
Sprache , der Stenographie und des Violinspicles , welche nicht Fach - j
oder Klassenunterricht erteilen , erhalten , wenn sie mehr als 15 wöchent¬
liche Unterrichtsstunden erteilen , eine Remuneration jährlicher 150 L
nr jede solche Ucberstunde , den Fall der snppletorischen Erteilung
jnsgenommen , welcher durch das Substitutionsnormale geregelt wird,

ß 14 . Für die Erteilung des Handfertigkeitsnntcrrichtes an einer
Spezialschule gebührt eine Remuneration von jährlich 150 L für die
atsächliche Dauer dieser Unterrichtscrteilnng.

Z 15 . Die in den ZK 12 bis 14 genannten Remunerationen
werden durch den Bezirksschulrat znerkannt und in zwölf am Schluffe !
eines jeden Monates fälligen Raten für die Dauer der tatsächlichen ^
Dienstleistung ausbezahlt.

Supplierungsgebühren.

tz 16 . Lehrpersonen , welche zu einer Supplierung an einer
Schule herangezogen werden , haben aus diesem Anlasse nur dann
einen Anspruch ans Entlohnung , wenn ihre suppletorische Verwendung
länger als einen Monat dauert und hierdurch das Maß ihrer Lehr¬
verpflichtung überschritten wird.

Die näheren Bestimmungen über die Art der Vorkehrungen bei
Störungen im Unterrichtsbetriebe und über die Entlohnung von
Mehrleistungen aus Anlaß von Supplierungen werden durch ein Sub-
stititionsnormale geregelt , das zwischen der Gemeinde Wien und dem
Landesschulrate zu vereinbaren ist und der Bestätigung des Staats¬
amtes für Inneres und Unterricht bedarf.

Uebersiedlungsgcbühren.

ß 17 . Einer aus Dienstesrücksichten versetzten Lehrperson werden
die mit der Versetzung verbundenen Uebersiedlungskosten dann ' ver¬
gütet , wenn sie durch die Versetzung gezwungen war , ihre Wohnung
zu wechseln. Die Uebersiedlung muß jedoch längstens innerhalb eines
Jahres nach der Versetzung erfolgen ; der Anspruch auf die Ueber¬
siedlungsgcbühren muß bei sonstigem Verluste derselben binnen vier
Wochen nach der Uebersiedlung beim Bezirksschulräte erhoben werden.

Ein Anspruch auf Uebersiedlungsgebühren besteht dann nicht,
wenn sich die Notwendigkeit der Versetzung dadurch ergibt , daß die
Lehrperson eine definitive Anstellung erlangt oder in eine höhere
Lehrerkategorie eingereiht wird.

Eine Uebersiedlungsgebühr steht einer Lehrperson 1. und 2 . Kate¬
gorie auch anläßlich aufgetragener Räumung oder Jnbenntzungsnahme
einer Dienstwohnung zu.

Das Ausmaß der Uebersiedlungsgebühren wird durch ein eigenes
Gebührennormale bestimmt , daß zwischen der Gemeinde Wien und
dem Landesschulrate zu vereinbaren und vom letzterem kundzumachen ist.

8 18 . Sämtliche Bezüge des Lehrpersonalcs werden vom Be¬
zirksschulräte zuerkannt , vom Magistrate angewiesen und aus der Ge¬
meindekasse flüssig gemacht . Ebenso ^wird das Recht der Benutzung
einer Dienstwohnung vom Bezirksschulräte znerkannt , der auch den
Auftrag für die Räumung oder Jnbenntzungsnahme einer Dienst¬
wohnung erteilt.

Die Gehalte der definitiven Lehrpersonen und die Leiterzulagen
sind in monatlichen , am 1. jedes Monates fälligen Teilbeträgen , das
Onartiergeld , die Qnartiergelddifferenz , die Entschädigung für Be¬
heizung und Beleuchtung in vierteljährlichen , am 1. Februar , 1 . Mai,
1. August und t . November jedes Jahres fälligen Teilbeträgen im
vorhinein flüssig zu machen.

Den zu Lehrpersonen , der 1. bis 3 . Kategorie ernannten Lehr¬
personen gebührt der Gehalt vom Tage des Dienstantrittes , falls dies
der Erst , eines Monates ist, sonst aber mit dem Ersten des auf den
Tag des Dienstantrittes folgenden Monates . Das Quartiergeld , be¬
ziehungsweise wo eine Dienstwohnung bbigestellt wird , diese nebst der
Qnartiergelddifferenz sowie der Entschädigung für Beheizung nnd
Beten chtung , gebührt ebenfalls vom Tage des Dienstantrittes , falls
dies der erste Tag eines Quartals (1. Februar , 1. Mai , 1. August
und 1. November jedes Jahres ) ist, sonst vom ersten Tage des auf
den Dienstantritt folgenden Quartals . Erfolgt die Anstellung an dem
bisherigen Dienstorte , so gebühren die vorgenannten Dienstesbezüge
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von dem auf den Ausstellungstag des schulbchördlichen Anstellungs¬
dekretes nächstfolgenden Mvnntsersten , beziehungsweise nächstfolgenden
Onartalscrsten . ^

Den zu definitiven Lehrpersonen der 4 ., 5 . oder 6 . Kategorie
ernannten Lehrpersonen werden die ihnen hierdurch zukommenden Be¬
züge an Gehalt und Onartiergeld mit dem Tage der Vollstreckung
der Vorrücknngsfrist flüssig gemacht , falls dies der Erste eines Monats,
bezieh» agsweisc auch eines Quartals ist ; fällt der Zeitpunkt der Voll¬
streckung der Vorrücknngsfrist nicht ans einen Monats -, beziehungs¬
weise Quartalsersten , so wird der Gehalt mit dem ersten Tage des
nächstfolgenden Quartals flüssig gemacht.

Die im vorstehenden Absätze genannten Termine für den Anfall
von Bezügen haben für sämtliche definitiven Lehrpersonen hinsichtlich
der Vorrückung in höhere Bezugsstnfen und -klaffen zu gelten.

Der Gehalt der provisorischen Lehrer und Lehrerinnen , der pro»
pisorischen Handarbeitslehrerinnen , welche nicht zugleich Fach - oder
Klassenunterricht erteilen , und der provisorischen Lehrer nnd Lehrerinnen
für den Unterricht in Freigegenständen , welche nicht zugleich Fach-
öder Klasscnnnterricht erteilen , gebührt vom Tage des Dienstantrittes
an . Wird das Dienstverhältnis außer dem Falle des Todes ohne
Schuld und Zutun der Lehrperson aufgelöst , bevor dieselbe eine defi¬
nitive Lehrstelle erlangt , so gebührt ihr der Gehalt noch durch ein
Jahr vom Tage der Unterbrechung des Schuldienstes an gerechnet.
Für Bruchteile eines Monats gebührt die. entsprechende Quote des
Gehaltes . Der Gehalt der provisorischen Lehrpersonen ist monatlich im
nachhinein flüssig zu machen.

Religionsunterricht.

ß 19 . Die Rechtsverhältnisse der Religionslehrer an den öffent¬
licher? Volksschulen Wiens regelt ein eigenes Gesetz.

Die Versetzung des L c h r P e r s o n a ls in den Ruhestand
und die Versorgung d er Lehre rs witwen nnd -Waisen.

Pensionsanspruch . Gründe der Pensionierung.

8 20 . Die definitiv eingestellten Lehrpersonen der Kategorien 1
bis 6 sowie die Witwen und Waisen der männlichen Lehrpersonen
der Kategorien 1 bis 4 und 6 haben im Sinne der nachstehenden
Bestimmungen Anspruch ans Ruhe -, beziehungsweise Bcrsorgnngs-
genüsse (8 56 R .-B .- G .).

Die Versetzung in den dauernden Ruhestand findet statt:

1. Wenn eine Lehrperson wegen schwerer körperlicher oder geistiger
Gebrechen oder wegen anderer berücksichtigungswertcr Verhältnisse zur
Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten bleibend untauglich erscheint;

2 . wenn eine Lehrperson der 1. und 4 . Kategorie « 212 an¬
rechenbare Dicnstjahre oder eine Lehrperson der 5 . oder 6 . Kategorie
35 anrechenbare Dienstjahre vollendet hat;

3 . wenn eine Lehrperson das 60 . Lebensjahr vollstrcckt hat.
Die Versetzung in den Ruhestand wird bei Nachweis einer der

unter 1 bis 3 angeführten Voraussetzungen auf Ansuchen der be¬
treffenden Lehrperson vom Landesschulrate nach Einvernehmung des
Bezirksschulrates bewilligt.

Von amtswegen kann die Versetzung einer Lehrperson in den
dauernden Ruhestand angeordnet werden , wenn die unter 1 ang^
führten Voraussetzungen zutrefftn oder wenn die Lehrperson die durch
bloße Zeitvorrückung erreichbaren Höchstbezüge ihrer Kategorie bereits
erlangt und entweder die unter 2 bezeichnte Dienstzeit vollendet oder
aber daS 60 . Lebensjahr zurückgelcgt hat . Vor der Einleitung des
Verfahrens ist der Lehrperson vom Bezirksschulräte eine angemessene
Frist zu bestimmen, innerhalb der sie um ihre Versetzung in den
dauernden Ruhestand ansuchen kann.

8 21 . Freiwillige Dicnstesentsagung oder eigenmächtige Dienstcs-
verlassung zieht den Verlust des Anspruches auf die Versetzung in den
dauernden Ruhestand nach sich. .

Das Ausgeber, des Schuldienstes zufolge der freiwilligen Dienstes¬
entsagung kann vor Ende eines Schuljahres nur mit besonderer Be¬
willigung der Landesschnlbehörde erfolgen.
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Bemessungsgrundlage für die Ruhegenüsse.

H 22 . Die Höhe des RuhcgenusseS ist einerseits von den an¬
rechenbaren Jahresbezügen , anderseits von der anrechenbaren Dienstzeit
des in den Ruhestand Besetzten abhängig.

Z 23 . Als Grundlage für die Berechnung der Ruhegennssc sind
die gesamten anrechenbaren Jahresbezüge , in deren Genuß sich eine
Lehrperson unmittelbar vor der Versetzung in den Ruhestand befindet,
anzunehmen.

Zu den für den Ruhegcnuß anrechenbaren Bezügen gehören der
Gehalt , das Quartiergeld und die Leiterzulage . Stand eine Lehrperson
vor ihrer Versetzung in den Ruhestand im Besitze einer Dienst¬
wohnung , so ist als Grundlage für die Bemessung der Ruhegenüsse
außer dem Gehalte und der Leiterzulage jenes Quartiergeld anzu¬
nehmen , das der betreffenden Lehrperson beim Mangel einer Dienst¬
wohnung gebührt hätte.

Falls eine Lehrperson bei weiterer Dienstleistung noch Anspruch
ans eine Gehaltssteigerung , auf die nächste Bezugsstnfc derselben Be¬
zugsklasse oder ans die erste Bezugsstnfe der nächsthöheren Bezugs¬
klaffe gehabt hätte , ist auch die « teigerungsquote unter die anrechen¬
baren Jahresbezüge zu rechnen . Diese Steigernngsquote beträgt so
viele Teile der (Äehaltssteigerung , als der Anzahl der in der betreffen¬
den Bezugsstufe bereits znrückgelegten Jahre im Verhältnis zur Ge¬
samtzahl der Jahre der für diese Bezugsstnfc vorgeschriebenen (allenfalls
im Disziplinarwcge verlängerten ) Vorrücknngsfrist entspricht.

Hierbei werden Bruchteile eines Jahres , die sechs Monate über¬
schreiten, für ein volles Jahr gerechnet , geringere Bruchteile aber nicht
berücksichtigt.

tz 24 . Anrechenbar ist jene Dienstzeit , welche eine Lehrperson an
einer öffentlichen Volksschule Deutschöstcrreichs zugebracht hat . Eine
Unterbrechung hebt die Anrechenbarkeit der bereits vollstreckten Dienst¬
zeit nicht ans , wenn sie erwiesenermaßen außer Schuld und Zutun
der Lehrperson liegt.

Dienstzeiten , welche bis einschließlich 31 . Dezember 1918 an einer
öffentlichen Volksschule eines der ehemals im Reichsrate vertretenen
Königreiche und Länder zurückgelegt wurden , sind den in Deutschöster-
rcich gleichzuhalten.

Für den Schuldienst ist auch die in militärischer Dicnstlcistnng
vollstreckie Zeit anrechenbar , wenn die Lehrperson zur Zeit des An¬
trittes des militärischen Dienstes bereits im Schuldienste stand^ und
der Antritt des militärischen Dienstes nicht den Charakter einer Schnl-
dienstentsagnng hatte.

Den definitiven Lehrpersonen , welche im Sinne dds Artikels tV
der Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht vom
3 !. Juli 1886 , Zahl 6033 , B .-Bl . Nr . 52 , nach Erlangung des
Lehrbefähigungszeugnisses für Mittelschulen die Lehrbefähigung für
Bürgerschulen oder für allgemeine Volksschulen erworben haben , ist
für den Anspruch ans Ruhcgenuß jene Dienstzeit anznrechnen , während
welcher sie nach abgelegter Lehrbefähigungsprüfung für Mittelschulen
an einer öffentlichen Volks - oder -Mittelschule Deutschösterreichs gewirkt
haben . -—

Das im 2 . und 3 . Absätze dieses - Paragraphen Gesagte gilt
sinngemäß auch für solche Dienstzeiten.

Die an den Privatvolksschulen der Wiener städtischen Waisen¬
häuser außerhalb Wiens zugebrachte Dienstzeit ist der an einer öffent¬
lichen Volksschule in Wien zugebrachten gleichzuhalten.

In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann mit Zu¬
stimmung des Stadtrates auch die an Privatvolksschulen mit Qeffent-
lichkeitsrecht nach Erlangung .der Lehrbefähigung zugebrachte Dienstzeit,
falls hiefür die gesetzlichen Beiträge zum Lehrerpensionsfonds entrichtet
werden , eingerechnet werden . »

Ausmaß des Ruhegenusses.

ß 25 . Der Ruhennß ist entweder eine Pension oder eine Ab¬
fertigung.

Definitive Lehrpersonen , welche mit dem vollendeten zehnten an¬
rechenbaren Dienstjahre in den Ruhestand versetzt werden , erhalten
50 Prozent der anrechenbaren Jahresbezüge (Z 23 ) als Pension.
Dieser Betrag erhöht sich für jedes weitere zurückgelegte anrechenbare
Dienstjahr bei den Lehrpersonen der I . bis IV . Kategorie um jährlich
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2 -25 Prozent , bei Lehrpersonen der V. und Vl . Kategorie um jährlich
2 Prozent der anrechenbaren Jahresbezüge , so daß mit zurückgelegten
32 ' /2, beziehungsweise 35 anrechenbaren Dienstjnhren der ganze mn-
rechcnbare Jahresbezug als Pension gebührt.

Bei Berechnung dieser Tienstzeit werden Bruchteile eines Jahres,
welche sechs Monate überschreiten , als volles Dienstjahr angerechnet;
Bruchteile unter sechs Monaten bleiben außer Betracht.

Den Lehrpersonen der I . bis IV . Kategorie werden jene Dienst¬
jahre , welche sie nach dem zehnten anrechenbaren Dienstjahre als Lehr¬
personen der V. oder Vl . Kategorie zurückgelegt haben , mit 2 Prozent
angerechnet , jenes Dienstjahr aber , in welchem der Uebertritt in die
höhere Kategorie erfolgte , mit dem Prozentsatz jener Kategorie , welcher
die betreffende Lehrperson mehr als sechs Monate dieses Dienstjahres
angehörte.

Z 26 . Denjenigen definitiven Lehrpersonen , die bei ihrer Ver¬
setzung in den Ruhestand eine anrechenbare Dienstzeit von zehn Jahren
noch nicht vollstreckt haben , gebührt nur eine Abfertigung , welche für
eine anrechenbare Dienstzeit bis zu fünf Jahren mit dem eineinhalb¬
fachen, für eine anrechenbare Dienstzeit von mehr als fünf Jahren
mit dem zweifachen Betrage der anrechenbaren Jahresbezüge (Z 23 ) zu
bemessen ist.

Wenn eine definitive Lehrperson infolge eines in Ausübung ihres
Dienstes ohne ihr vorsätzliches Verschulden erlittenen Unfalles dauernd
dienst- und arbeitsunfähig wird , so werden ihr sowohl hinsichtlich der
anrechenbaren Bezüge , als auch der Prozentcrmittlnng , wenn sie aber
bloß dauernd dienstunfähig wird , lediglich hinsichtlich der Prozent¬
ermittlung zur anrechenbaren Dienstzeit zehn Jahre für die Bemessung
d.s Ruhebezuges zngerechnet , doch darf der letztere nicht weniger als
2400 L jährlich betragen.

Provisorische Lehrpersonen erhalten , wenn sie infolge eines in
Ausübung des Dienstes ohne ihr vorsätzliches Verschulden erlittenen
Unfalles dauernd dienstunfähig werden , den letzten Jahresbezug als
Pension.

Definitive Lehrpersonen , die infolge Krankheit oder infolge irgend
einer von ihnen nicht absichtlich herbeigefnhrten körperlichen Beschädigung
dauernd dienstunfähig geworden sind, erhalten , wenn sie mindestens
fünf anrechenbare Dienstjahre zurückgelegt haben , 50 Prozent ihrer
anrechenbaren Jahresbezüge als Pension , haben sie aber weniger als
fünf anrechenbare Dienstjahre , den eincinhalbfachcn Betrag der an¬
rechenbaren Jahresbezüge als Abfertigung . Provisorische Lehrpersonen
erhalten in diesen Fällen für jedes tatsächlich vollstreckte Dienstjahr
20 Prozent der anrechenbaren Jahresbezüge als Abfertigung . Bei
der Bemessung dieser Abfertigung bleiben Bruchteile eines Jahres
außer Betracht.

8 27 . Die Lehrer und Lehrerinnen für den Unterricht in den
Freigegenständen , welche gleichzeitig Fach - oder Klasscnuntcrricht er¬
teilen , erhalten im Falle der Dienstunfähigkeit nach 15jähriger un¬
unterbrochener Dienstzeit die einfache Jahresrcmuneration , nach
20jähriger ununterbrochener Dienstzeit die eineinhalbfache Jahres¬
remuneration nach dem Durchschnitte der letzten drei Jahresremunera¬
tionen wls Abfertigung.

B er -s org u n gsg en ü s s e der Witwen und Waisen.

Anspruch darauf.

. H 28 . Die Witwen . und die ehelichen Kinder der männlichen
Lehrpersonen haben nur dann einen Anspruch auf Versorgnngsgenüsse,
wenn der verstorbene Gatte oder Vater selbst Anspruch auf einen
Ruhegenuß hatte pder vor vollendetem zehnten Dienstjahre infolge
eines in Ausübung seines Dienstes ohne sein vorsätzliches Verschulden
erlittenen Unfalles gestorben ist.

Wurde die Ehe erst während des Ruhestandes geschlossen, so hat
die Witwe nur dann Anspruch auf Versorgungsgenüsse , wenn die Ehe
mindestens drei Jahre gedauert hat und die Ehegatten im gemeinsamen
Haushalte miteinander gelebt haben.

Im Falle der Entlassung eines definitiven Lehrers aus dem Schul¬
dienste haben die Gattin und die Kinder des Entlassenen , wenn sie
an der Entlassung keine Schuld haben , Anspruch auf diejenigen Vcr-
sorgungsgenüsse , die sie hätten beanspruchen können , wenn der Lehrer
im Zeitpunkte seiner Entlassung gestorben wäre.



74 Amtttlatt der « t,dt Me «. — Nr. 64, 9. August 1919.

Uneheliche Kinder männlicher Lehrpersonen , deren Erhaltung der
Vater ans Grund eines gerichtlichen Spruches oder freiwillig über¬
nommen hat , sind den ehelichen gleichzuhalten.

In rücksichtswürdigen Fällen kann mit Zustimmung des Stadk-
rates auch den leiblichen Kindern einer weiblichen Lehrperson , wenn
sie den Unterhalt ihrer Kinder bestritt , eine Waisenpension im gleichen
Ausmaße wie nach einer männlichen Lehrperson bewilligt werden.

Hinterläßt eine definitive Lehrperson keinen der in den vor¬
stehenden Absätzen dieses Paragraphen genannten Angehörigen , so kann
auch anderen Verwandten bis zum vierten Grade , die nachweisbar von
dem Verstorbenen erhalten wurden , mit Zustimmung des Stadt¬
rates eine Jahresgabe auf die Dauer ihrer Bedürftigkeit bewilligt
werden.

Z 29 . Wenn der Verstorbene bereits das zehnte anrechenbare
Dienstjahr vollendet hatte , so erhält die Witwe eine Pension , welche
mit 50 Prozent der von dem Verstorbenen zuletzt bezogenen , anrechen¬
baren , beziehungsweise im Sinne des 8 ^ 26 , Absatz 2, zu ermittelnden
Bezüge einschließlich einer allfälligen Steigerungsquote , wenn die Ehe¬
schließung aber erst während des Ruhestandes erfolgte , mit 50 Prozent
der vom Verstorbenen bezogenen Ruhegenüsse zu bemessen ist. Das
gleiche Ausmaß der Versorgungsgenüsse wie in diesen Fällen gebührt
der Witwe auch dann , wenn die betreffende definitive Lehrperson vor
vollstrecktem zehnten Dienstjahre infolge eines in Ausübung ihres
Dienstes ohne ihr vorsätzliches Verschulden erlittenen Unfalles gestorben
ist oder nach vollendetem fünften , aber vor vollstrecktem zehnten Dienst¬
jahre infolge Krankheit oder infolge einer nicht absichtlich herbei-
gcführten körperlichen Beschädigung dienstunfähig geworden ist.

In allen übrigen Fällen , in denen eine definitive Lehrperson zur
Zeit ihres Todes das zehnte anrechenbare Dienstjahr noch nicht voll¬
endet hatte , erhält die Witwe eine Abfertigung in der Höhe von je
20 Prozent des anrechenbaren Jahresbeznges für jedes tatsächlich voll-
strcckte Dienstjahr , wobei Bruchteile eines Jahres außer Betracht zu
bleiben haben.

8 30 . Ein Anspruch aus Versorgungsgenüsse steht der Witwe
dann nicht zu, wenn zur Zeit des Todes ihres Gatten die eheliche
Gemeinschaft aus ihrem Verschulden durch gerichtliche Scheidung aus¬
gehoben war.

8 Sl . Im Falle einer Wiederverehclichung kann die Gattin sich
für einen abermaligen Witwenstand ihre Versorgungsgenüsse Vor¬
behalten oder , falls sie auf den Fortbezug derselben binnen einem
Jahre vom Tage ihrer Wiederverehelichung verzichtet , einen dreijährigen
Betrag dieser Versorgungsgenüsse als Abfertigung anznsprechen.

Hat sich die Witwe die Versorgungsgenüsse Vorbehalten und er¬
wächst ihr aus zweiter Ehe ein neuer Pensionsanspruch , so gebührt
ihr nur eine Pension , und zwar die höhere.

8 32 . Der Witwe und den Kindern eines Schulleiters , der im
Besitze einer Dienstwohnung stand , bleibt im Falle seines Ablebens
das Benutzungsrecht auf diese Wohnung bis zum Beginne des nächsten
Quartals , mindestens aber durch sechs Wochen gewahrt.

Lüirbt eine Lehrperson , die im Genüsse eines Quartiergeldes
stand , so gebührt ihren im gemeinsamen Haushalte mit ihr gestandenen
Hinterbliebenen , wenn diese Anspruch auf einen Versorgungsgenuß
haben , und zwar zunächst der Witwe , in Ermanglung einer solchen
aber den im gemeinsamen Haushalte gestandenen Kindern noch das
Quartiergeld für ein Vierteljahr . In Ermanglung solcher Anspruchs¬
berechtigter kann dieses Quartiergeld mit Zustimmung des Stadtrates
auch jener Person bewilligt werden , die mit der verstorbenen Lehr¬
person im gemeinsamen Haushalte gelebt hat.

Erziehungsbeitrüge.

8 » 3 . Hat der Vorstorbene Kinder hinterlassen , die von einer
pcnsionsberechtigten Witwe tatsächlich verpflegt werden , so gebühri
dieser ein Erziehnngsbeitrag in der Höhe von einem Fünftel der
Versorgungsgcnüsse der Witwe für jedes unversorgte , in ihrer Ver¬
pflegung stehende Kind bis zur Vollendung des 24 . Lebensjahres oder
bis -zur früheren Versorgung desselben , bei einer Tochter insbesondere
bis zu ihrer früheren Verehelichung.

Im Falle einer solchen Verehelichung hat eine Tochter eine
Abfertigung in der Höhe des doppelten jährlichen Erziehnngsbeitrages
zu erhalten.

Wird der Unterhalt des Kindes von der Witwe selbst nicht
bestritten , so gebührt der Erziehungsbeitrag dem gesetzlichen Vormunde
für den Unterhalt des Kindes.

Die Summe aller Erziehungsbeiträge einschließlich der Ver-
sorgnngsgcnüsse der Witwe dürfen 80 Prozent der anrechenbaren
Bezüge des Vorstorbenen , wenn aber die Lehrperson im Ruhestande
verstorben ist, deren Rnhegenuß nicht übersteigen.

Wurde die Ehe erst während des Ruhestandes eingegangen , so
darf die Summe der Erziehungsbeiträgr und der Bersorgungsgenüsse
der Witwe 80 Prozent des Ruhegennsses des Verstorbenen nicht
übersteigen.

Würde der Gesamtbezug der Hinterbliebenen einer Lehrperson
den zulässigen Höchstbetrag übersteigen , so sind die einzelnen Ver¬
sorgungsgenüsse verhältnismäßig zu kürzen.

Waisenpension und Waisenabfertigung.

8 34 . Stirbt eine männliche Lehrkraft ohne Hinterlassung einer
Witwe oder hat die Witwe keinen Anspruch auf Versorgungsgenüsse,
so gebührt den unversorgten Kindern des Verstorbenen, ' welche das
24 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben , eine gemeinsame Waisen¬
pension , welche bei Vorhandensein von einem Kinde oder zwei Kindern
mit der Hälfte der Witwenpension , bei Vorhandensein von mehr als zwei
Kindern nach dem im 8 33 , Absatz 1, aufgestellten Grundsätze derart
berechnet wird , daß die Summe dieser Beträge die Witwenpension
nicht überschreiten darf.

Die Waisenpension gebührt bis zur Vollendung des 24 . Lebens¬
jahres oder bis zur früheren Versorgung des Kindes , bei einer Tochter
insbesondere bis zu ihrer früheren Verehelichung.

Im Falle einer solchen Verehelichung hat eine Tochter eine
Abfertigung in der Höhe des doppelten Betrages der jährlichen Waisen¬
pension zu erhalten.

Die Waisenpension bleibt in der ursprünglichen Höhe bis zu dem
Tage bestehen, an welchem kein unversorgtes Kind des Verstorbenen
unter dem Alter von 24 Jahren vorhanden ist.

8 35 . Stirbt eine Lehrperson vor Erlangung des Anspruches
auf einen Rnhegenuß , so gebührt den unversorgten Kindern desselben,
die das 24 . Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben , dann , wenn die
Witwe keinen Anspruch auf eine Abfertigung hat , eine Waisen¬
abfertigung mit der Hälfte der letzten von dem Verstorbenen bezogenen,
beziehungsweise rechnungsmäßig (8 29 ) ermittelten anrechenbaren
Jahresbezüge.

8 36 . Wenn die Witwe einer Lehrperson sich wieder verehelicht,
so tritt an die Stelle der Erziehungsbeiträge für die Kinder des
Verstorbenen die Waisenpension ; hat sich die Witwe für den Fall
eines abermaligen Witwenstandes das Wiederaufleben ihrer Pension
Vorbehalten und tritt dieser Fall ein, so bezieht sich dieser Vorbehalt
auch auf die Erziehungsbeiträge.

8 37 . Wann ein Kind vor vollendetem 24 . Lebensjahre - als
versorgt zu betrachten ist, entscheidet der Bezirksschulrat.

Sterbequartal.

8 38 . Falls eine definitiv angestellte oder bereits im Ruhestande
befindliche Lehrperson stirbt , wird zur Bestreitung der letzten Krank-
heits - und Beerdigungskosten ein Sterbequartal in der Höhe des
dreifachen Betrages der von ihr zuletzt als Gehalt oder Gehalts-
Pension ohne Quartiergeld , beziehungsweise ohne Quartiergcldpension
bezogenen Monatsgebühr angewiesen.

Das Sterbequartal gebührt dem überlebenden Ehegatten , be¬
ziehungsweise in Ermanglung eines solchen der Nachkommenschaft;
haben die Ehegatten die Ehegemeinschaft aufgegeben — es sei denn , daß
sie nur wegen der Erziehung der Kinder , aus Gesundheitsrücksichten , aus
wirtschaftlichen oder ähnlichen , nicht in ihren Persönlichen Beziehungen
gelegenen Gründen abgesondert gelebt haben — so hat der überlebende
Ehegatte keinen Anspruch auf das Sterbequartal . In Ermanglung
solcher Anspruchsberechtigter gebührt das Sterbequartal jener Person,
die mit dem Verstorbenen im gemeinsamen Haushalte gelebt und
ihn in seiner letzten Krankheit gepflegt hat . Fehlt auch eine solche
anspruchsberechtigte Person , so kann das Sterbequartal mit Zu¬
stimmung des Stadtrates ganz oder teilweise jener Person zuerkannt
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bestritten ^ hat ^ " ^ ^ ' di - Krankhnts - oder Leichenkosten ans eigenem

Anweisung der Ruhe - und Versorgungsgenüsse.

r ^ ^ Gemäßheit dieser BestimiUungcn gebührenden Ver-
sorgungsgenüsse werden dadurch , daß eine Lehrperson durch Selbstmord
geendet hat , nicht berührt.

D " Ruhe - und Versorgungsgenüsse werden vom Bezirksschulräte
zuerkannt und durch den Magistrat angewiesen.

Die in Gemäßheit dieser Bestimmungen gebührenden Gehalts-
pen,ronen der Lehrpersonen , die Pensionen ihrer Witwen sowie die
Erziehungsbeitrage und Waisenpcnsionen werden in gleichen, am 1 eines

ausge2 ^ E ^ u und zahlbaren Teilbeträgen im vorhinein

Der Bezug der im vorhergehenden Absätze bezeichnten Ruhe - und
Versorgungsgenüsse beginnt mit dem ersten Tage des der Versetzung
m den Ruhestand oder dem Tod - der Lehrperson und bezüglich deS
^rzlehungsbeltrages , beziehungsweise der Waisenpension dem Tode des
Vaterch beziehungsweise der Mutter nächstfolgenden Monats.

Das Recht zum Bezüge der Quartiergeldpension erwächst Lehr-
"Eisbar vor ihrer Versetzung in den Ruhestand in

V rseM.na Dienstwohnung standen , mit dem Zeitpunkte der
l » den Ruhestand , allen übrigen Lehrpersonen mit dem

nächst« , für das Ouartiergeld normierten Anfallstermine.
Die Qnartiergeldpension wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zu

n Quartiergeld festgesetzten Anfallsterminen auf die Dauer
des Ruhestandes flüssig gemacht.

^ 40 . Die Bestimmungen über die Ruhe - und Äersorgungs-
genufsc finden auf Lehrpersonen , welche vor dem 1. Mai 1919 in
den Genuß eines Rghebezuges getreten sind, sowie auf ebensolche
l^ditwen und Waisen keine Anwendung.

Die Hinterbliebenen nach Lehrpersonen , die vor dem 1. Mai 1919
m den Ruhestand getreten sind, sind ebenfalls von diesen Bestimmunaen
rusgenommeri . ^

Schlußbestiinmungen.

j. ^ / 1. Keine im Geltungsbereiche die Gesetzes bereits angcstellff
chiknift dürf ist ihrkst bisherigeü Bezügen geschädigt werden.

, 8 ^ 2 . Insofern in früheren Landesgesetzen die Bezeichnung -
-olksschullehrer (Volksschullchrerin ) 1. Klasse , Volksschullchrer (Volks-

chullehreny ) 8 . Klasse , Bezirksänshilfslehrer sBezirksaushilfslehrerin)
n allgemeinen Volksschulen und Bezirksänshilfslehrer (Bezirksaushilfs-

sehrerln) an Bürgerschulen vorkommt , sind nunmehr in den ersten drei
die Volksschullehrer (BolksschullehrerinneiZ , im letzten

alle die Bürgerschullehrer (Bürgerschullehrerinnen ) zu verstehen.
H 43 . Die vör dem Infiafttreten dieses Gesetzes für den Anfall
^ienstalterszulagcn mit Zustimmung des Wiener Städtrates erföchte

^ ^ ^ ^°n Dienstzeiten an Privatvolksschulen mit Oesfentlichkeits-
^ stir d,e Vorrückung in eine höhere Bezugsstnfe oder
ezugsklasse zu gelten . Ebenso ist die darauf bereits angerechnete
"enstzelt b« der Einreihung in den Status zu berücksichtigen.
> l ^ . - Ruhegcnüsse der vor dem 1. Mai 1919 in den
ttihestand versetzten Lehrpersonen sowie die Versorgunqsqenüsse der
'lnterbliebenen nach Lehrpersonen , die vor diesem Tage gestorben
nd, werden im nachstehenden Ausniaße erhöht:

4000 L um 100 Prozent , Bezüge von mehr als
„ " ^ ^" . ^ OOÔ x um 80 Prozent , Bezüge von mehr als
00 L blo zu 5000 uni 60 Prozent und Bezüge von mehr als
>00 L um 50 Prozent , jedoch mit der' Maßgabe , daß sich in einer

cheren der obigen Bezugsstufen kein geringerer Mehrbezug ergeben
i f, als beim höchsten Bezug der nächstniederen Bezugsstnfe , und daß-
^ Vbzug nicht über das bei Anwendung der neuen
!zngovorschriften gebührende Ausmaß erhöht wird.
.des  Prozentsatzes sind die VcrsorgungSgenüsse

Hlnterbllebcnen einer Lehrperson zusammenzuzählen.
k- ^ "Personen der öffentlichen Volksschulen wird die

die Vorrnckung in die höhere Bezugsklasse oder Bezugs-
Remunerationen und für die Pension , nicht aber für

Erlangung einer definitiven Lehrstelle der 4 . bis 6 . Kateaorie nacb
aßgabe der folgenden Bestimmungen angerechnet;

1 . Für jedes der Kalenderjahr 1914 bis 1918 , in welches
mindestens ein halbes Dienstjahr fällt , wird ein halbes Dienstjahr
zugerechnet (Kriegsmehrdienstzeit ) .

2 . Die Zurechnung erfolgt derart , daß die nach dem 4 . Oktober
1918 eintretenden Anfallstage systemisierter Bezugserhöhungen um die
Kriegsntehrdi -nstzeit zurückverlegt werden.

3 . Die Bestimmungen hinsichtlich der für die Vorrückung in
höhere Bezüge geltenden Voraussetzungen haben auch bezüglich des
Anfalles höherer Bezüge auf Grund der Anrechnung der Kriegsmehr¬
dienstzeit Anwendung zu finden.

4 . Lehrpersonen , die am 1. Oktober 19 l 8 bereits im Genüsse
der höchsten durch Zeitablauf erreichbaren Bezüge standen oder sie
durch Anrechnung der Kriegsmehrdienstzeit an diesem Tage erlangten,
wird eine weitere Erhöhung im Ausmaße der letzten systemisterten
Erhöhung bewilligt , deren Anfallstag nach der für letztere bestehenden
Anfallsfrist unter Anrechnung der Kriegsmehrdienstzeit bestimmt wird.

5 . Eine Nachzahlung der nach diesen Bestimmungen vor dem
1. Oktober 1918 fälligen Bezugserhohungen findet nicht statt.

6 . Den provisorischen Lehrpersonen wird bei ihrer Ernennung zu
definitiven Lehrpersonen die Kriegsmehrdienstzeit bis 30 . April 1919
für den Anfall der Dienstalterszulagen , nach diesem Tage aber für
die Vorrückung in höhere Bezugsstufen in Anrechnung gebracht.

Den Lehrpersonen , die vor Erlangung des Anspruches auf den
vollett Ruhegenuß wegen Dienstunfähigkeit in der Zeit nach Kriegs-
beginn bis zum 30 . April 1919 in den dauernden Ruhestand versetzt
wurden , ist für jedes der Kalenderjahre 1914 bis 1918 , in dem sie
durch mindestens drei Monate im Schuldienste gestanden sind, ein
halbes ^ ahr zu ihrer für die Bemessung des Nuhegennsses anrechen¬
baren Dienstzeit zuzurechnen , so daß sich der anzurechnende Prozentsatz
der Bemessungsgrundlage des Ruhegenusses entsprechend erhöht . Diese
Bestimmung ist auch bei der Bemessung der Versorgnngsgenüsse der
Hinterbliebenen solcher Lehrpersonen zu berücksichtigen.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für diejenigen Lehr¬
personen , die während des Krieges in militärischer Dienstleistung
gestanden sind.

Artikel II.

Dieses Gesetz tritt vom 1. Mai 1919 an in Kraft ; mit demselben
Zeitpunkt treten die mit demselben in Widerspruch stehenden, aus die
Rechtsverhältnisse des Lehrstandes im Schulbezirke Wien bezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen außer Wirksamkeit.

Artikel  III.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist der Staatssekretär für
Inneres und Unterricht beauftragt.

2 .

Bestimmungen über die Entlohnung - es Religions¬
unterrichtes «n den öffentlichen Volksschulen in

Wien.
. Gesetz vom 3. Juli 1919.

- Der niederösterreichische Landtag hat beschlossen : .
Artikel  I.

Die nach Z 11 des Gesetzes vom 31 . Juli 1917 , L.-G .-Bl . Nr . 157,
den Seelsorgern , beziehungsweise den Religionslehrern einer gesetzlich
anerkannten Religionsgesellschaft gebührenden Remunerationen werden
im Schulbezirke Wien für die wöchentliche Unterrichtsstunde an Bürger¬
schulen mit 200 17, an Volksschulen mit 180 L bemessen.

Den an Spezialschulen in Wien in Verwendung stehenden
Relegionslehrcrn gebührt auf die Dauer dieser Verwendung eine für
die Pension nicht einrechenbarc Jahresremnneration von 120 x.

Artikel  II.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Mai 1919 in Wirksamkeit.
Artikel  III.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist der Staatssekretär für
Inneres und Unterricht beauftragt.
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3.

Forteinhebnng der städtischen Zuschläge zu den
direkten Stenern und zu », Gevübrenäqnivalente
sowie der kommunalen Abgabe von gebrannten
geistigen Flüssigkeit « und der Gemeindeanflage aus
den Besitz von Hunden , ferner die Erhöhung des
städtische « Zuschlages r« r Totalisatenrabgave ,n - er

Stadt Wien.

Gesetz von 17 . Juni 1919.

Die Landesversammlung deS Landes Niederösterreich hat be¬
schlossen : .

8 1. Die Gemeinde Wien wird ermächtigt:
1. die städtischen Zuschläge zu den direkten Steuern , und zwar:
zur Grundsteuer im Ausmaße von 30 Prozent,
zur Hauszinssteuer im Ausmaße von 25 Prozent,
zur Sprozentigen Steuer hauszinsfrcier Gebäude nn Ausmaße

von 30 Prozent , . ^ ^ .
zur allgemeinen Erwerbstencr 1. Klasse im Ausmaße von

40
zur allgemeinen Erwerbstencr 2 . Klasse im Ausmaße von

34 ArvHknl
zur allgemeinen Erwerbstencr 3 . und 4 . Klasse im Ausmaße von

20 Prozent , ^ .
zur Erwerbstencr von der öffentlichen Rechnungslegung unter¬

worfenen Unternehmungen im Ausmaße von 40 Prozent,
zur Rentenstener im Ausmaße von 32 Prozent,
zur Besoldnngssteuer von höheren Dienstbezügen im Ausmaße

von 28 Prozent , . . . ,
2 die kommunale Abgabe von gebrannten geistigen Flüssigkeiten

in dem mit Landcsausschußbeschlnß vom 23 . Mai 1916 L.- M -Ll.
Nr 84 festacsetzten Ausmaße , im übrigen gemäß den Bestimmungen
der Gesetze vom 27 . Juni 19 0 , L.-G .-Bl . Nr . 144 und vom
25 . April >9 ' 2,  L .-G .-Bl . Nr . 66 , sowie auf Grund der dazu er¬
lassenen Durchführungsverordnungen vom 26 . August 1910 , L.-G .- Bl.
Nr . >85 , und vom 30 . April 1912 , L.-G .-Bl . Nr . 67,

3 . den städtischen Zuschlag zu», Staatsgebührenäguivalent im
Ausmaße von 20 Prozent , ^

4 . die Gemeindeanflage auf den Besitz von Hunden im Anmnas>
von 20 ll für jeden in Wien gehaltenen Hund
weiter einzuheben . . , .

8 2 . Die Gemeinde Wien wird ferner ermächtigt , den lOpro-
zentigen Zuschlag zu der durch daS Gesetz vom 3 , März >890,
R . G .-Bl . Nr . 53 , Angeführten staatlichen Abgabe von den durch be¬
sondere Unternehmungen (Totalisatcure ) vermittelten Wetten des, en
Entrichtung nach dem Gesetz vom 22 . Mürz 1898 , L--G . und B .- Bl.
Nr . 16 , angeordnet wurde , im doppelten Ausmaß (80 Prozent ) em-

'̂ ^ 3 . Dieses Gesetz tritt am 1 . Juli 1919 in Wirksamkeit . Mit
seinem Vollzüge ist der Staatssekretär der Finanzen im Einvernehmen
mit den beteiligten Staatssekretären betraut.

-z,. Stanlsgrsehbiatt.

Verzeichnis der im Staatsgefetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und im Landesgesetz - und Ver
ordnnngsblatte für Oesterreich unter de>- Enns im
Jahre ISIS veröffentlichten Gesetze , Vollzugs-

anweisnngen und Verordnungen.
Nr . 288 . Vollzugsanwcisung des Stoalsamtes für Handel

und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 28 . Mai,
betreffend die statistische Erfassung des Warenverkehres mit
der Tschechoslowakischen Republik , Polen und Jugoslawien.

Nr . 288 . Kundmachung des Staatsamtes der Finanzen vom
29 . Mai , betreffend die Errichtung von Zollexposituren in
Gmünd , Waldkirchen . Retz, Laa an der Thaya , Hohenau,
Marchcgg , Hainburg , Snmmerau , Ehrenhausen , Arnoldstein,
Schwarzbach , Leonfelden und Aigen.

Nr . 388 . Vollzugsanweifung des Staatsamtcs für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 24 . Mai,
betreffend die Termine zur Wiederholung der Baugewerbe-
Prüfungen durch Kriegsbeschädigte und Kriegsteilnehmer.

Nr . 384 .' Vollzugsanweifung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 2. Juni über den Schutz von Dienst¬
nehmern bei Verlegung von Unternehmungen ins Ausland.

Nr . 382 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 4 . Juni über die Freigabe des Rauhfutter-
verkehres.

Nr 383 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 31 . Mai,
betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für Zündhölzchen.

Nr . 384 . Vollzugsanweifung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 1. Juni , mir welcher die Verordnung des
k. k. Amtes für Volksernührung vom I . September 1917,
betreffend die Verarbeitung von Obst zu Obstkonserven
sowie die Regelung des Verkehres mit Obstkonserven , teil¬
weise abgeändert und der Verkehr mit Obst , Gemüse und
dessen Verwertungsprodukten sowie mit Gemüsesamen,
Obstmost und Obstmostesfig neu geregelt wird.

L. Landesgcsrtz- und Verordnungsblatt.
Nr . 418 . Kundmachung der niederösterrcichischen Landes-

'regierung vom 31 . Mai , betreffend die Aenderung der
Satzungen der niederösterreichisch '-n Landesbrandschoden-
versichsrungsanstalt in Wien.

Nr . 128 . Kundmachung der niederösterreichischenLandes-
'regierung vom 5. Juni , betreffend erhöhte Umlagen für

die Gemeinde Wiesmath im Gerichtsbezirke Kirchschlag.
Nr . 124 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes-

'regierung vom 5. Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Muthmannsdsrf im Gerichtsbezirke Wiener-
Neuüadt.

Nr . 122 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 5. Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Flandorf im Gerichtsbezirke Korneuburg.

Nr . 123 . Kundmachung der niederösterrcichischen Landes¬
regierung vom 5. Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Grillenberg im Gerichtsbezirke Pottenstein.

Nr . 124 . Kundmachung>der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 5. Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Wmflach im Gerichtsbezirke Neunkirchen.

Nr . 4ÄS . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 5. Juni , betreffend erhöhte Umlagen für die
Gemeinde Sallingstadt im Gerichtsbeznke Zwettl.

Herausgeber : Die Gemeinde Wie « . - Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
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ISIS . VIII

Gesetzt' , Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normativbestimmiillgeii des Gcmcmderates, Stadtrates un»»cs Magistrates
in Angelegenheiten der Oemeindevrrmltung und politischen Amtsführung.

Inhalt.
I. Gesetze, Bollzugsantveismigen , Serorduiugeu u«d S «t-

icheiduuge« r
1. Einhebung einer Gemeindeabgabe von öffentlichen Vorführungen ünd

Tanzuntcrhaltungen (LustbarkeitSabgabe ) in der Stadt Wien.
2.  Baumeisterkonzesfiou.
3 . Mieterschutz.
4. Erhöhung der Verpflegsgebühren.
5 . Drogistenkonzession.

it Rsrm «tt»j»efttmmu«geu:
8 . Vorarbeiten in Angelegenheit der Vergesellschaftung von Unternehmungen

und der Errichtung der Betriebsräte.

7 . Beschleunigte Behandlung der Kontrahentenrechnungen.
8 . Auflassung der Mag .-Abt . XI a und Zuweisung ihrer Geschäfte an die

Mag .-« b. XVI.
9 . Neuregelung der Bezüge der KriegSaushilfskräste des Magistrates.

lO . Uebernahme der Volkslungcnheilstätte Steinklamm durch die Gemeinde
Wien.

e
Verzeichnis der im S t a a t s g e s e tz b l a t t e für den Staat

Deutschösterreich und im Landesgesetz - und Ver¬
ordn u n g s b l a tt e für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1919 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs¬
anweisungen und Verordnungen.

Gesetze , VollMMimlnsuMii , Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

L.
Einhebung einer Gemeindeabgabe von öffentlichen
VorführttngenttndTantunterhaltuttgen ( Lnstbarkei1s-

abgabe ) in der Stadt Wien.
Gesetz vom 17 . Juni 1919.

Die Landesversammlung des Landes Niederösterreich hat be¬
schlossen :

tz 1. A b g a b e p fl i ch t.

Die Gemeinde Wien wird ermächtigt , bei folgenden in ihrem
Gebiete veranstalteten öffentlichen Vorführungen , und zwar Theater¬
vorstellungen aller Art , Mnsikaufführungen , Rezitationsveranstaltungen,
Zirkusvorstellungen , Lichtbildcrvorführungen , sportlichen Vorführungen
und Wettbewerben , Variete - und Kabarettvorstellungen , dann bei
Tanzunterhaltungcn eine Abgabe im Ausmaße vou 10 Prozent des
Eintrittspreises für Zwecke der Armenpflege cinznhcben , mit Ausnahme
der Pferderennen , für die 30 Prozent eingehobcn werden.

tz 2 . Ausnahmen.

Von der Abgabe ausgenommen sind:
a) Einzelne Veranstaltungen , deren Reinertrag ausschließlich all¬

gemeinen wohltätigen Zwecken gewidmet -ist;
d) Vorführungen , die entweder von Schülern oder für solche zu

Bildungszwecken veranstaltet werden;
o) Veranstaltungen , für welche ein im voraus bestimmtes Entgelt

nicht verlangt wird.
Ueberdies ist die Gemeinde berechtigt , Vorführungen , die aus¬

schließlich oder doch vorwiegend wissenschaftlichen oder Bildungszwecken
dienen , von der Abgabe auszunehmen.

tz 3 . B em e s s un g s g r un d l a g e.'

Als Eintrittspreis gilt die Summe aller Teilbeträge , die der
Besucher für die Teilnahme an den Veranstaltungen ans was immer
für einem Titel zu entrichten hat . Bei Abonnements - und ermäßigten
Karten wird die Abgabe nach dem Abonnements - oder ermäßigten
Preise berechnet.

Von Beträgen , die für Fonds eingehoben werden , welche rechts¬
verbindlich der Fürsorge für Angestellte der Unternehmen oder anderen
Wohlfahrtszwecken gewidmet sind, ist keine Abgabe zu entrichten.

tz 4 . Vorschriften für die Einhebung.

Die Einhebung und rechtzeitige Abfuhr der Abgabe hat der
Unternehmer der Veranstaltung zu besorgen . Als Unternehmer gilt
jeder , der sich öffentlich als Veranstalter ankündigt oder deü Behörden
gegenüber als solcher auftritt , im Zweifel derjenige , für dessen
Rechnung einkassiert wird.

Mehreren Unternehmern obliegt die obige Pflicht zur ungeteilten
Hand.

Die Unternehmer abgabepflichtiger Veranstaltungen haben den
Besuchern Eintrittsnachweise auszufolgen ; auf ihnen sowie auf den
zugehörigen Kontrollbehelfen (Juxten u . dgl .) muß der Eintrittspreis
und die Höhe der Abgabe angegeben sein.

Die Gemeinde Wien ist berechtigt , zu verlangen , daß nur von
ihr gekennzeichnete oder amtlich aufgelegte Eintrittsnachweise aus¬
gegeben werden.

tz 5 . A n z e i g e pf li ch t.

Der Unternehmer von Veranstaltungen der im tz 1 bezeichnten
Art hat diese dem Magistrate spätestens drei Tage vor dem Beginne
der einzelnem Veranstaltung oder einer Reihe von Veranstaltungen
oder der Spielsaison anzuzeigen.

Wird ein Ausnahmegrund (tz 2 ) geltend gemacht , so ist er in
der Anzeige anzugeben und über Verlangen des Magistrates nach¬
zuweisen.

tz 6 . S i ch e r h e i t s lH st u n g.

Ein Unternehmer , der nicht in Wien ansässig ist, hat vor Be¬
ginn der Veranstaltungen eine angemessene Sicherheit zu leisten,
welche den der Anzahl der Veranstaltungen und der Anzahl und dem
Preise der Plätze entsprechenden Abgabebetrag nicht überschreiten darf.

Einvernehmlich zwischen der Gemeinde Wien und der Polizei¬
behörde kann der Beginn der Veranstaltung von der Sicherheits¬
leistung abhängig gemacht werden.

Einem in Wien ansässigen Unternehmer kann eine solche Sicher¬
heitsleistung aufgetragen werden , wenn es sich um keine ständigen
Veranstaltungen handelt oder wenn er mit der Entrichtung einer
fälligen Abgabe im Verzüge ist.
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8 7 . Rechnungslegung und Einzahlung.

Der Unternehmer hat der Gemeinde Wien innerhalb der in den-
Durchführungsbestimmungen festzusetzenden Frist über die ausgegebenen
Eintrittsnachweise und die zu entrichtende Abgabe unter Anschluß der
entsprechenden Belege Rechnung zu legen und den ausgewiesenen
Abgabebetrag gleichzeitig bei der städtischen Hauptkasse zu entrichten,
widrigenfalls dieser Betrag als rückständig behandelt wird . Der
Unternehmer ist außerdem verpflichtet , den mit der Kontrolle der Ab¬
gabe betrauten behördlichen Vertretern die Einsichtnahme in die ge¬
schäftlichen Aufzeichnungen , soweit sie sich auf die Verrechnung der
Eintrittspreise beziehen, sowie die Kontrolle der Beobachtung der Vor¬
schriften dieses Gesetzes und der hiezu erlassenen Durchführungs¬
bestimmungen zu gestatten . Ist die gelegte Rechnung nicht richtig oder
eütspricht der erlegte Betrag nicht der Rechnung , so bemißt der
Magistrat die Abgabe mittels Zahlungsauftrages unter Mitteilung der
Gründe . Erhält der Unternehmer binnen zwei Monaten keinen
Zahlungsauftrag , so gilt die Rechnung als anerkannt . Ist der Unter¬
nehmer trotz Aufforderung mit der Vorlage der Rechnung im Verzüge,
so wird die Abgabe von amtswegen , und zwar nach der vollen An¬
zahl der vorhandenen Plätze und deren Preisen für die ganze Rech¬
nungsperiode bemessen.

8 8 . Strafen.

Handlungen oder Unterlassungen , wodurch die Abgabe verkürzt
oder der Verkürzung ausgesetzt wird , werden als Uebertretung mit
dem zwei- bis achtfachen Betrag bestraft , um welchen die Gemeinde¬
abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wurde.

Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe hat eine ange¬
messene Arreststrafe einzutreten . Diese darf aber vier Wochen nicht
übersteigen.

Die sonstigen Uebertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes
werden mit Geldstrafen von 5 bis 200 L geahndet.

Die Strafamtshandlung hat in allen Fällen in erster Instanz
der Wiener Magistrat vorzunehmen , und zwar nach Maßgabe der für
das Verfahren der politischen Behörden in Uebertretungsfällen be¬
stehenden Vorschriften.
s Die Strafbarkeit der Uebertretungen verjährt nach einem Jahre.

Die Geldstrafen fließen in den Wiener allgemeinen Versorgungs -,
fonds.

8 9 . Verzinsung und Verjährung.

Rückständige Abgabebeträge sind mit fünf vom . Hundert zu ver¬
zinsen.

Auf die Verjährung des Bemessungs - und Einforderungsrechtes
fälliger Abgaben sind die nach dem Gesetze vom 18 . März 1878,
R .-G .-Bl . Nr . 31 , für die Stempel - und unmittelbaren Gebühren
geltenden Vorschriften anzuwenden.

8 10 . Durchführungsbestimmungen.

Die näheren Bestimmungen über Bemessung , Sicherstellung und
Einhebung der Abgabe , sowie die Kontrollvorschriften erläßt die nieder-
österreichische Landesregierung über Antrag des Wiener Magistrates.

ßll . Uebergangsbe st immun  g.

Beträge , die auf Grund der Abgabeordnung , betreffend die Ein¬
hebung einer Gemeindeabgabe von öffentlichen Vorführungen in der
k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien (L.- G .- u. V .-Bl . Nr . 17
er 1918 ), aus Anlaß von Vorführungen vor dem 1. Juli 1919 zu
entrichten sind, können auch nach dem Außerkrafttreten dieser Abgabe¬
ordnung eingeholt werden.

8 12 . Wirksamkeitsbeginn und Vollzug des
Gesetzes.

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1919 in Kraft . Mit seinem
Vollzüge ist der Staatssekretär der Finanzen im Einvernehmen mit
den beteiligten Staatssekretären betraut.

Nr. 70 , 30 . August 1919.

Vollzugsanweisung der niederösterretchischen Landesregierung vom
4 . Juli 1919.

Artikel  1 . (Zn 88 1 und 2 des Gesetzes.) Der Abgabe unter¬
liegen alle im 8 1 des Gesetzes aufgezählten Vorführungen und Tanz¬
unterhaltungen , sofern sie nicht im 8 2 ausgenommen sind.

Unter „Tanzunterhaltungen " sind auch die sogenannten „Per¬
fektionen " von Tanzschulen zu verstehen , das sind periodisch statt¬
findende Tanzstunden , an denen gegen Eintrittsgeld auch solche Per¬
sonen teilnehmen können , welche nicht als Schüler der betreffenden
Tanzschule diese regelmäßig besuchen.

Da nach 8 2, Punkt a, nur einzelne Veranstaltungen ausge¬
nommen sind, ist ein Unternehmen (zum Beispiel Kinematographen-
theater ), das einem Humanitären Verein gehört , abgabepflichtig.

Da nur allgemeine und wohltätige Zwecke in Betracht kommen,
sind sogenannte Benefizvorstellungen abgabepflichtig.

Der wohltätige Zweck muß von vornherein bestimmt sein.
Artikel  2 . (Zu 8 3 des Gesetzes .) Teilbeträge im Sinne des

8 3 , Absatz 1, des Gesetzes sind insbesondere auch die sogenannten
Bormerk - oder Vorverkaufsgebühren.

Abonnements - oder Dauerkarten sind mit dem auf jede einzelne
Veranstaltung entfallenden Teilbeträge abgabepflichtig.

Von Freikarten , das heißt von Karten , für welche keinerlei Ein¬
trittspreis , auch kein sogenannter Regiebcitrag entrichtet wird , ist keine
Abgabe zu entrichten.

Artikel  3 . (Zu 8 4 des Gesetzes.) Die Höhe der Abgabe
kann auch in der Art angegeben werden , daß der volle Eintrittspreis
mit dem Zusätze „ einschließlich . . . . Prozent Gemeindeabgabe " er¬
sichtlich gemacht wird.

Werden die Eintrittsnachweise sogenannten Mazzetten entnommen,
so darf bei Ausgabe von Eintrittsnachweisen zu ermäßigten Preisen
die für die Bollzahlung geltende Karte nicht mit ansgegeben werden.

Bei allen nicht Mazzetten entnommenen Eintrittsnachweiseu für-
fortlaufende Veranstaltungen kann der Magistrat von der Angabe des
Eintrittspreises und der Abgabe absehen , wenn

1. die Eintrittsnachweise den Namen (die Firma ) des Druckers
enthalten und für jede Platzkategorie mit derart fortlaufenden Nummern
versehen sind, daß sich die gleiche Nummer erst nach Ablauf einer
Reihe von Veranstaltungen wiederholt , und

2 . an der Kasse des Unternehmens für die Besucher deutlich
sichtbar eine vom Magistrat vidierte und mit dem Amtssiegel ver¬
sehene Preistabelle angebracht wird , welche außer den Preisen für alle
Platzkatcgorien noch folgende Zusätze zu enthalten hat:

„In den obigen Preisen ist die 10 (30 )prozentige Gemeinde¬
abgabe inbegriffen.

Höhere als diese Preise dürfen nicht verlangt werden.
Jede Eintrittskarte darf bei sonstiger Strafe nur einmal aus¬

gegeben und benutzt werden ."
Wenn für gewisse Veranstaltungen , zum Beispiel an Sonntagen,

höhere Preise verlangt werden sollen , so sind diese mit einer ent¬
sprechenden Bezeichnung auf derselben Tabelle ersichtlich zu machen
und sind für solche Veranstaltungen auch besondere Eintrittsnachweise
mit der gleichen Bezeichnung auszugeben . Das gleiche gilt für etwaige
ermäßigte Karten.

Die Nummern aller neu angeschafften Eintrittsnachweise sind
nach Kategorien geordnet vor Gebrauchnahme dem Magistrat bekannt¬
zugeben.

Ebenso hat der Unternehmer jede Aenderung der Preise vor
deren Inkrafttreten unter Vorlage einer neuen Preistabelle anzu¬
zeigen.

Verlangt die Gemeinde Wien nach 8 4 , Absatz 4 , der Abgabe¬
ordnung die Ausgabe von ihr gekennzeichneter oder amtlich aufgelegter
Eintrittsnachweise , so sind die amtlichen Kennzeichen oder die Merk¬
male der amtlich aufgelegten Eintrittsnachweise mittels Anschlages an
der Kasse des Unternehmens für die Besucher deutlich sichtbar bekannt¬
zugeben . Die Kosten der amtlich aufgelegten Eintrittsnachweise hat der
Unternehmer dem Magistrat zu ersetzen.

Artikel  4 . (Zu 8 5 des Gesetzes .) Die im § 5 des Gesetzes
vorgesehene Anzeige an den Magistrat (Abteilung II ) hat folgende
Daten zu enthalten:
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1. Den Vor - und Zunamen sowie die Adresse des Unternehmers
(Z 4 , Absatz I , des Gesetzes),

2 . die Art der Veranstaltung,
3 . die Anzahl der Veranstaltungen , beziehungsweise bei fort¬

laufenden Veranstaltungen , die voraussichtliche Dauer der Veran¬
staltungen,

4 . den Ort der Veranstaltung,
5 . die Kategorien der Sitz - und Stehplätze mit Anzahl und

Preisen,
6 . die Anzahl und Kategorie der etwaigen von Behörden vor¬

geschriebenen Dienstsitzkarten,
7 . die etwa bestehenden Ermäßigungen in Prozenten des vollen

Preises oder in festen Ansätzen,
8 . ob die Entrittsnachweise Mazzetten entnommen werden oder

nicht . In letzterem Falle sind außerdem noch Anzahl und Nummern
der Eintrittsnachweise nach Kategorien geordnet anzugeben,

9 . im Falle ein Ausnahmegrund (§ 2) geltend gemacht wird,
die Angabe desselben.

Erhält der Unternehmer vom Magistrat einen Fragebogen über
die obigen Daten , so ersetzt dessen ordnungsmäßige und rechtzeitige
Beantwortung die vorgeschriebene Anzeige.

Artikel  5 . (Zu K7  des Gesetzes .) Die Vorlage der Rechnung
an den Magistrat und die Einzahlung des darin auSgewiesenen Ab¬
gabebetrages bei der städtischen Hauptkasse hat zu erfolgen:

1 . Bei einzelnen Veranstaltungen binnen acht Tagen nach der
Veranstaltung,

2 . bei täglich oder sonst regelmäßig wiederkehrenden Veran¬
staltungen für jeden Kalenderhalbmonat , und wenn die Eintrittsnach¬
weise regelmäßig Mazzetten entnommen werden , für jeden Kalender¬
monat binnen fünf Tagen nach Ablauf desselben.

Bei Säumigkeit eines Unternehmers können diesem vom Magistrat
auch kürzere Termine für die Rechnungslegung und die Einzahlung
der Abgabe vorgeschrieben werden.

Die Rechnung hat aus den Tagesausweisen (Kassenrapporten)
und einer addierten Zusammenstellung der nach den Tagesausweisen
sich ergebenden Abgabebeträge zu bestehen.

Die Tagesausweise jener Unternehmungen , welche die Eintritts¬
nachweise regelmäßig Mazzetten - entnehmen , müssen nach Platzkategorien
geordnet die Anzahl der ausgegebenen vollbezahlten , ermäßigten und
Freikarten sowie die eingenommenen Beträge , dann jene Beträge , von
denen nach der Vorschrift des Z 3, Absatz 2, des Gesetzes keine Ab¬
gabe zu entrichten ist, und schließlich die entfallende Abgabe enthalten,
die TageSausweise der anderen Unternehmungen überdies die Anfangs¬
und Endnummern der ausgegebeven Karten aller Preiskategorien.

Die mit der Kontrolle der Abgabe betrauten Beamten der Ge¬
meinde Wien haben sich mit einem entsprechenden amtlichen Aufträge
auszuweisen.

Artikel  6 . Diese Vollzugsanweisung tritt gleichzeitig mit dem
Gesetze vom 17 . Juni 1919 , L -G .- und V .- Bl . Nr . 163 , das ist am
1. Juli 1919 , in Kraft.

Baumeisterkonzession.

Die niederösterreichische Landesregierung hat dem Rudolf Ullmann
die Konzession zum Betriebe des Baumeistergewerbes mit dem Stand¬
orte in Wien 18 ., Messerschmidtgasse 46 , erteilt . Hiegegen kann v»n
der Genossenschaft der Bau - und Steinmetzmeister in Wien binnen
vier Wochen , von dem dem Zustellungstage folgenden Tage an
gerechnet, bei der Landesregierung in Wien der Rekurs ' an das
Staatsamt für Gewerbe , Industrie , Handel und Bauten eingebracht
werden.

Der Genossenschaft wird noch seitens der niederösterreichischen
Landesregierung folgendes bemerkt : Die Genossenschaft der Bau - und
Steinmetzmeister , uralte Haupthütte , in Wien spricht sich in ihrem
Gutachten vom 11 . Feber 1919 , Zahl 114 , gegen die Konzessions-
crteilung mit der Begründung aus , daß 1 . die Erlernung nicht nach¬
gewiesen, 2 . ihr nicht bekannt sei, ob der nachgewiesene Militärbau¬
ingenieurkurs den im § 12 , Absatz 6, des Baugewerbegesetzes erwähn¬

ten höheren Kurs für Offiziere der Genicwaffc entspricht und 3 . ihr
auch nicht bekannt sei, ob die Verwendung bei der Militärbauabteilung
der Einteilung beim Geniestabe entspricht . .

Hiezu ist zu bemerken : aä 1. Infolge Anerkennung der
8 ' / jährigen Tätigkeit bei der Militärbauabteilung erscheint die
fehlende Lehrzeit gemäß tz 10 , Punkt b) des Baugewerbegesetzes durch
eine um zwei Jahre längere Verwendung als die vorgeschriebene
Praxis beträgt , ersetzt, aä 2. Das Handelsministerium hat mit dem
Erlasse vom 9 . Oktober 1918 , Zahl 3117/1 , über hieramtliche Anfrage
ausgesprochen , daß der Militärbauingenieurkurs dem höheren Genie¬
kurs gleichwertig ist. aä 3 . Der Gesuchsteller wird in der Bestätigung
der Militärbauabteilung des Militärkommandos in Wien vom 3 . März
1919 ausdrücklich die Verwendung bei der Projektierung und Aus¬
führung von Hochbauten und insbesondere die selbständige Leitung
eines umfangreichen Baues (Genesungsheim in Grimmenstein ) bestätigt,
welche Bestätigung in der Gesamtdauer von rund 8 '/ , Jahren zweifellos
geeignet war , dem Gesuchsteller die zur Ausführung von Hochbauten
erforderlichen praktischen Kenntnisse zu vermitteln . Da in konkreten
Fällen außerdem die Verwendung als technische Hilfskraft bei von
öffentlichen Stellen geführten Hochbauten vom Handelsministerium
und auch vom Verwaltungsgerichtshof als Nachweis der praktischen
Ausbildung ini Baumeistergewerbe anerkannt wurde , kann sinngemäß
die noch umfassendere Tätigkeit Ullmann 's bei Bauausführungen der
Heeresverwaltung angerechnet werden.

».
Mieterschutz.

Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 9 . Jänner 1919.

Der Berwaltungsgerichtshof hat die am 6. Oktober 1918
präsentierte Beschwerde des Franz Neugebauer , Hausbesitzers in Wien,
gegen die Entscheidung des Mietamtes XV der Stadt Wien vom
14 . September 1918 , betreffend die Zulässigkeit der Erhöhung des
Mietzinses , nach Einsicht in die Administrativakten nach den ZK 5
und 21 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 ohne Fortsetzung des
Verfahrens zurückgewiesen, und zwar aus folgenden Gründen:

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde auf Antrag des
Mieters der Wohnung Nr . 19 im Hause des Beschwerdeführers 15 .,
Volkerplatz 5, die zum Augusttermine 1918 vorgenommene Erhöhung
des Mietzinses dieser Wohnung von 70 auf 80 X monatlich als un¬
zulässig erklärt . Begründet wurde dieser Anspruch damit , daß das
Mietobjekt durch Entfernung des Gasmessers und des Elektrizitäts¬
zählers , stowie durch Sperrung des gemeinsamen Hausbades im Keller
teilweise entwertet sei. Weder aus dem Inhalte dieser Entscheidung,
noch aus den Administrativakten geht hervor , daß dem genannten
Mieter vom Hausbesitzer nach Kriegsbeginn eine Herabsetzung des
Mietzinses — sei es auf bestimmte , sei es auf unbestimmte Zeit —
zugestanden worden wäre und daß das Mietamt sich über die Frage
aussprach , ob nach Ablauf der etwa vereinbarten Zeit die Hinauf¬
setzung des Mietzinses auf den ursprünglich zwischen dem Mieter und
dem Vermieter ansbedungenen höheren Mietzins zulässig wäre ; es
ergibt sich aus den Administrativ alten überhaupt kein Anhaltspunkt
für die Annahme , daß der genannte Mieter jemals den höheren Miet¬
zins , als den dermalen bestehenden ZinS monatlicher 70 X zu zahlen
verpflichtet gewesen wäre.

Die Beschwerde ficht dagegen die Mietamtsentscheidung einzig
und allein deshalb an , weil es sich in diesem Falle „in Wirklichkeit"
nicht um eine Erhöhung des Mietzinses , sondern lediglich um das
Begehren des Beschwerdeführers gegenüber dem Mieter handelte , dieser
habe „ den ursprünglich vereinbarten Zins gegenüber dem infolge des
Krieges von 80 auf 70 X ermäßigten Zins " zu zahlen . Die Be¬
schwerde macht Unzuständigkeit des Mietamtes zur Entscheidung über
diese den ordentlichen Gerichten zufallendc zivilrechtliche Frage
geltend.

Weil aber weder aus den Administrativakten , noch aus dem
Inhalte der angefochtenen Entscheidung selbst entnommen werden kann,
daß das Mietamt über diese zivilrechtliche Frage erkannt hättz oder
erkennen wollte , weil ferner ein Antrag des Beschwerdeführers oder
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des Mieters auf Erlassung eines derartigen Ausspruches dem Miet-
antte überhaupt nicht vorlag , so ist über die in der Beschwerde auf¬
geworfene Frage der zivilrechtlichen Zulässigkeit der Hinanfsetzung des
Mietzinses auf den nach der Beschwerdeangabe ursprünglich mit dem
Mieter (Professor Dr . Franz Uzun ) vereinbarten Mietzins von 80 lr
monatlich bisher weder in betreff der Zuständigkeit des Mietamtes,
noch in sachlicher Beziehung abgesprochen worden . Die in der Be¬
schwerde berührte Angelegenheit ist demnach bis jetzt im Verwaltungs¬
verfahren überhaupt nicht ausgetragcn . (H 5 des Gesetzes vom
22 . Oktober 1875 .)

4 . '

Krankenhaus Lilienfeld Erhöhung der Berpflegs-
taxen.

Laut Kundmachung der n .-ö. Landesregierung vom 23 . Juni 1919,
Z . VI 678/3 , hat der n . -ö. Landcsrat im Einvernehmen mit der n .-ö. Landes¬
regierung die Errichtung einer 1. Verpflegsklasse im allgemeinen öffentlichen
Krankenhause in Lilienfeld genehmigt und die Verpflegstaxen auf die Dauer
eines Jahres vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an für die
I . Verpflegsklasse mit 10 L , für die 2. (allgemeine ) Verpflegsklasse mit 5 L
per Kopf und Tag festgesetzt . (M .Abt . X 2781 .)

S

Drogistenkonzession ( Giftverschleiß ) .
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 13 . Bezirk

(Zahl 12) .
Das magistratische Bezirksamt für den 12 . Bezirk hat mit Erlaß vom

21 . Juni 1919 dem Hermann Kienzl die Konzession zum Großhandel mit
Giften und v»n zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Prä¬
paraten , insofern « dieselben nicht ausschließlich den Apotheken Vorbehalten find,
im Sinne de» g 15. Punkt 14, K .-O ., im Standorte 12 ., « chönbrunner-
straße 264 , erteilt . Diese Konzession wurde in das Gewerberegister , Zahl 2233/Ir,
eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 10 . Bezirk
(Zahl 452 ).

Da » magistratische Bezirksamt für den 10 . Bezirk erteilt dem Karl
Richard Jaksch die angesuchte Konzession zum Verkaufe von Liften und von
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , soweit die»
nicht ausdrücklich den Apothekern Vorbehalten ist sowie zum Verkaufe von
künstlichen Mineralwässern und medikamentös imprägnierten Verbandstoffen
mit dem Standorte in Wien , 10 ., Quellenplatz 8 . Die Konzession würde im
Gewerbercgister unter der Zahl 2911/ü eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 4 . Bezirk
(Zahl 715 ).

Das magistratische Bezirksamt für den 4 . Bezirk verleiht dem Johann
Matthias Lingl gemäß Z 15, Punkt 14 , G .-O ., die Konzession zum Verkaufe
von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , in¬
sofern die» nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist sowie zum Ver¬
schleiß von künstlichen Mineralwässern mit dem Standort - 4 ., Favoriten-
straße 72 . Diese Konzession wurde in da » Gewerberegister unter Neg .-Z . 1981/ä
eingetragen.

ll Normativbestimmungen
«

Vorarbeiten in Angelegenheit der Vergesellschaftung
von Unternehmungen durch die Gemeinde und der

Errichtung der Betriebsräte.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom 13 . Juni

1919 , M .D . 4843/19:
Der Herr Bürgermeister hat zufolge Verfügung vom 8. Juli 1919 , P-

Z . 18439 , dem MagistratSrat Dr . Karl Hubmayer  unter Belassung aus
seiner Dienstesstelle als Leiter des BWA . 2 , aä porsonaw die Einleitung
der Vorarbeiten über die Vergesellschaftung von Unternehmungen durch die
Gemeinde sowie die Vorarbeiten für die Errichtung der Betriebsräte über¬
tragen.

MK der Oberaufsicht über diese Arbeiten wurde Obermagistratsrat Doktor
Müller  betraut.

7 .
Beschleunigte Behandlung der Kontraheuten-

rechnungen.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

14 . Juli 1919 , M .D . 5193/19:

Der Herr Bürgermeister hat am 11 . Juli 1919 zur P . Z . 12683 nach-
stehenden Erlaß an mich gerichtet:

„Die außerordentlich schwierigen Verhältnisse , die auf gewerblichem und
industriellem Gebiete dermalen herrschen , erheischen es als eine Forderung
der unbedingten Notwendigkeit , daß es sich die städtischen Organe unentwegt
angelegen sein lassen , die Rechnungen der städtischen Kontrahenten mit aller nur
möglichen Raschheit zu behandeln . Kein städtischer Kontrahent soll auf die
Begleichung seiner Forderung an die Gemeinde auch nur um einen Tag länger
warten müssen , als dis Behandlung der Rechnung unbedingt Zeit beansprucht.
Die rascheste Liquidierung der Rechnungen der städtischen Kontrahenten liegt
auch im eminenten Interesse einer geregelten Lohnauszahlung an die von ihnen
beschäftigten Arbeitskräfte .' '

Ich bringe sohin im Austrage des Herrn Bürgermeisters den Präsidal-
erlaß vom 14 . Jänner 1919 , P . Z . 264 (Norm .-Bl . Nr . 5 sr 1919 ), zur
genauesten Darnachachtung mit allem Nachdruck in Erinnerung und erwarte,
daß alle in Betracht kommenden Aemler sich der raschesten Erledigung der
Rechnungen befleißigen werden.

8 .

Auflassung der Magistratsabteilung Xll rr und
Zuweisung ihrer Geschäfte an die Magiftrats-

abteilungH Î.
Erloß des Maglstratsvizedireltors Dr . August Mayr  vom

23 . Juli 1919 , M .D . 5294/19 :
Der Herr geschäftsführende Bizebürgermeister hat am 19 . Juli

1919 , P . Z . 13537 , die Auflassung der Magistratsabteilung Xl s und die
Zuweisung ihrer Geschäfte an die Magistratsabteilung XVI verfügt.

Hiedurch wird die Geschäftseinteilung für den Magistrat abgeändcrt,
wie folgt:

Die Magistratsabteilung XI a ist in der Geschäftseinteilung zu streichen
und bei der Aufzählung der Geschäfte der Magistratsabteilung XVI nach dem
Absätze . Staatsbürgerschastsverleihung " die folgenden Absätze einzufiigen:

„Prüfung und Vorlage  sämtlicher Ansuchen um die A u f n a h m e,
beziehungsweise ZusicherungderAufnahme  in den Wiener Heimat¬
verband  auf Grund der Hcimatgesetznovelle vom 5. Dezember 1886,
R .-G .-Bl . Nr . 222 , der Ansuchen um Herabsetzung , beziehungsweise Nachsicht
der Heimatrechtstaxen ; endlich der Ansuchen um Verleihung des Bürgerrechtes
der Stadt Wien gegen Erlag der vvrgeschriebenen Taxe ; ' Amtshandlung
hinsichtlich aller Berufungen gegen die nach diesem Gesetze getroffenen Ent¬
scheidungen des Gemeinderatsausschuffes für Verleihung des Heimat - und
Bürgerrechtes sowie über die nach Z 6 des bezogenen Gesetzes erhobenen
Beschwerden.

Amtshandlungen  über alle außerhalb Wiens wohnhaften Personen
betreffenden Ansuchen und Ansprüche wegen Aufnahme oder Zusicherung der
Aufnahme in den Wiener Heimatverband . "

Neuregelung der Bezüge der Kriegsaushilfskräfte des
Magistrates.

Erlaß des Magistratsvizedirektors Dr . August Mayr  vom
30 . Juli 1919 , M .T4 5218/19:

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18 . Juli 1919 zur P . Z . 13132
nachstehende Beschlüsse gefaßt:

1. Die männlichen und weiblichen auf Kriegsdauer aufgenommenen
Aushilfskräfte des Magistrates — mit Ausnahme der aus Grund des Stadt¬
ratsbesch luffes vom 12. Oktober 1916 , P . Z . 9871 , aufgenommenen — werden
unvorgreistich der Entscheidung über ihre definitive Anstellung und ohne
Aenderung der rechtlichen Natur ihres gegenwärtigen Dienstverhältnisses im
Sinne des Punltes II des Gemeinderatsbeschlusses vom 24 . April 1919 , P.
Z . 6481 , in anologer Anwendung dieses Punktes 9 dieses Beschlusses nach
Maßgabe der folgenden Bestimmung entlohnt:

a) Gehalt.
Die weibliche » Kanzlcihilfskräfte , welche die Bürgerschule und eine zwei-

klassige ganztägige Handelsschule absolviert haben , erhalten die Gehalts-
bezöge der Gruppe IV ; jene , bei denen diese Erfordernisse nicht zu¬
treffen , die der Gruppe V . Allen übrigen Kriegsaushilfskräften wird
der Gehalt nach den Sätzen der ihrer Diensteseigenschast entsprechenden
Angestelltengruppe bemessen.
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d) Quartiergeld.
Außerdem erhalten die männlichen Aushilfskräfte das ihrem Ge¬

halte entsprechende Quartiergeld.
ch Teuerungszulagen.

Allen Aushilfskräften werden die Teuerungszulagen nach Maßgabe
des Punktes 13 des bezogenen Gemeinderatsbeschkusses zuerkannt.
2 . Den obigen Aushilfskräften werden Erholungsurlaube in dem im

67 der allgemeinen Dienstordnung festgesetzten Ausmaße gewährt.
3 . Für die Bemessung der Abfertigungen anläßlich der Auslösung des

ienstverhältnisses bleiben die diesbezüglichen besonderen Bestimmungen

Die neuen Bezüge sind vom l . August 1919 an flüssig zu machen.
Hievon sind die in Betracht kommenden Kriegsaushilfskräfte mit dem

eifügen in Kenntnis zu setzen, daß die Anweisung der auf Grund dieses Be-
,lusseS sich bis 1. September 1919 ergebenden Bezugserhöhungen von amts-
egen vorgenommen werden wird.

1«.

Leber,»ahme der Bolkslnugeuheilstätte Steinklamm
durch die Gemen,de Wien . — Aendernng der .

Geschäftseinteilung.
Erlaß des Magistratsvizedirektors Dr . August Mayr  vom

29 . Juli 1919 , M .D . 5457/19:

Der Herr Bürgermeister hat am 26 . Juli 1919 zur P . Z . 13880 sol-
ende Verfügungen getroffen : - , .

1. Die Geschäfte der Volkslnngenhetlstatte « temklamm de: Gemeinde
Wien werden vom Zeitpunkte der Uebernahme durch die Gemeinde Wien —
>as ist vom 15 . August 1919 an — dem städtischen Gesundheitsamt - über¬
ragen : doch werden die Geschäfte , die sich aus dem zwischen der Gemeinde
Wien und dem Staate abzuschließenden Kaufvertrag - ergeben , bis zur end-
ziltigen Erledigung dem städtischen Wohnungsamt - belassen

2 . Demgemäß wird die Geschäftseinteilung des städtischen Gesundheits-
rmtes abgeändert wie folgt:

Nach dem Absatz- «Josefine von Kömgswarter ' sches Kmderspital ist als
veiterer Absatz einzufügen : ^

Sämtliche Geschäfte der Volkslungenheilstatte Stemkiamm der Gemeinde
Wien mit Ausnahme der aus dem Kaufvertrag - sich ergebenden.

Staatsgksthblatt.

Verzeichnis der im Staatsgcsetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und in» Landesgesetz - und Wer
ordnungsblatte für Oesterreich unter der Enns in,
Jahre ISIS veröffentlichten Gesetze , Vollzngs-

anweisnngen und Verordnungen.

Nr . » SS . Vollzugsanweisung de- Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 1. Juni , womit unter teilweiser Abändernng
der Vollzugsanweisuug vom 10 . Jänner neue Bestimmungen
für die landwirtschaftliche Warenverkehrsstelle des Deutsch¬
österreichischen Staatsamtes für Volksernährung erlassen
werden.

Nr . » « « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 7. Juni , betreffend die Außerkraftsetzung
der Vorschriften über den Verkehr mit Leimleder.

Nr ' » « 7 . Gesetz vom 30. Mai über die Außerkraftsetzungdes
Gesetzes vom 22 . November 1918 über die Verwendbarkeit
der von der Salzburger Landesversammlung auszugebenden
Teilschuldverschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung
von Stistungs - , Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . » « 8 . Gesetz vom 30. Mai über das Verfahren bei.der
Enteignung von Wirtschaftsbetrieben.

Nr . » « » .Gesetz vom 30. Mai über die Errichtung und
Unterbringung von Volkspflegestätten.

Nr . » 1 « . Gesetz vom 31. Mai über die Wiederbesiedlung ge¬
legter Bauerngüter und Häusleranwesen (Wiederbesiedlungs-
gesetz) .

Nr . » 11 . Gesetz vom 31. Mai über die Erhöhung der Wert-
grenzen im bürgerlichen Streitverfahren (Streitwertnovelle ) .

Nr . » 12 . Vollzugsauweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 31 . Mai,
betreffend die Regelung des Verkehres mit Raps , Rübsen,
Rüböl und Rapskuchen.

Nr . » 1 » . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe . Industrie und Bauten vom 30 . Mai , be¬
treffend die Uebertragung der nach dem Abtorfungsgesetze
der Staatsverwaltung zustehenden Berechtigungen an die
Alpenländische Torfindustriegesellschaft m. b. H.

Nr . » 14 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 31 . Mai , betreffend
Aufhebung der Beschränkungen im Verkehre mit Hanf¬
material und daraus hergestellten Erzeugnissen.

Nr . » IS . Gesetz vom 31. Mai, betreffend die Uebernahme
der zur Besorgung der Handleistungen beim Zollverfahren
amtlich bestellten Hilfskräfte in den Staatsdienst.

Nr . » 1 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen
vom 11 . Juni , betreffend die Aushebung der Vollzugsan¬
weisung vom 15 . Februar 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 115.

Nr . » 17 . Sechste Vollzugsanweisung des Staatsamtes der
Finanzen vom 12 . Juni über die Anmeldung und Kontrolle
gewisser Vermögenschaften und die Sicherung der Ver¬
mögensabgabe.

Nr . » 18 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 15 . Mai . nut
welcher die Ministerialverordnung vom 30 . September 1918,
betreffend die Regelung des Verkehres mit Ammoniaksoda
und Aetznatron und Festsetzung von Höchstpreisen für diese
Produkte teilweise abgeändert wird.

Nr . » IS . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 16. Juni , betreffend die Erzeugung und
den Verkauf von Gebäck, Zuckerbäckerwaren . Mehlspeisen,
und Brot.

Nr . » 2V . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung , über den Vollzug der Auszahlung für Rech¬
nung der Jnvalidenentschädigungskommissionen durch die
Postsparkasse . (Zweite Vollzugsanweisung zum Jnvaliden-
entschädigungsgesetz .)

Nr . » 21 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen-
betreffend die Einschränkung der Biererzeugung.

Nr . » 22 . Vollzügsanweisung des Staatsamtes für Justiz über
Erleichterungen bei der Erfüllung privatrechtlicher Geid-
forderungen und über verfahrungsrechtliche Begünstigungen
für Militärpersonen (Stundungsverordnung ).

Nr . » 2 » . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
über Bilanzen und Abweichungen von statutarischen Be¬
stimmungen (Bilanzverordnung ).

Nr . » 24 . Kundmachung des Staatsamtes für Finanzen über
die Errichtung einer Zweigstelle des Hauptzollamtes Wien
in Straßhof und die Einschränkung d r Befugnisse der
Zweigstelle Hohenau.
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Nr . 325 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Justiz über
die Beschränkung der Kündigung bestimmter Dienstver¬
hältnisse.

Nr . 326 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten über die Sonntags¬
ruhe in den Kanzleien der Patentanwälte.

Nr . 327 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung , betreffend die Unterstützung der arbeitslosen
Arbeiter und Angestellten.

Nr - 328 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten , betreffend Aufhebung
der Beschränkungen des Verkehres in Knoppern und Auf¬
hebung der Höchstpreise für Knoppern , Eichenholz -, Fichten¬
rinden - und Kastanienholzextrakte österreichischer Herkunft.

Nr . 32 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung , betreffend die Anlage der Licferungsbücher in
der Heimarbeit.

Nr . 38 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung , betreffend die Führung von Verzeichnissen über
die in der Heimarbeit tätigen Personen.

Nr . 331 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen, betreffend die Auflösung der Nordbahndirektion , der
Direktion für die Linien der Staatseisenbahngesellschaft und
der Nordwestbahndirektion und die Errichtung einer neuen
Staatsbahndirektion.

Nr . 332 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen, betreffend vorübergehende Aenderungen des Eisen¬
bahnbetriebsreglements.

Nr . 333 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht , betreffend Erweiterung des Wirkungskreises
und der Organisation der Polizeidirektion in Graz.

Nr . 334 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Inneres
urd Unterricht , betreffend den Vollzug von Auszahlungen
für Rechnung jenes Teiles des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Inneres und Unterricht , dem der Wirkungskreis
des ehemaligen Staatsamtes für Unterricht zukommt , durch
die Postsparkasse.

Nr . 335 . Vollzugsanweisung des Vizekanzlers über die Ein¬
reihung einzelner Beamtenkategorien.

Nr . 33 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für sozial-
Verwaltung , betreffend den Taxpreis für Diphtherieheil¬
serum.

Nr . 337 . Vollzugsanweisungdes Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Finanzen über die Erhöhung der staatlichen Salz¬
verschleißpreise.

Nr . 338 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten , betreffend die Er¬
höhung der Mirgliederzahl des Verbandsausschusses des
Wirtschaftsverbandes der Eisengießereien.

Nr . 33 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung , betreffend die Durchführung von Bestimmungen
des Jnvalidenentschädigungsgesetzes.

Nr . 34 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht über das Paßwesen.

Nr . 341 . Siebente Vollzugsanweisung des Staatsamtes der
Finanzen über die Anmeldung und Kontrolle gewisser Ver-
mögenschaften und die Sicherung der Vermögensabgabe.
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c Nr . 342 . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats
amtes für soziale Verwaltung über die Wahl der Betriebs
räte.

Nr . 343 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs
wesen, betreffend die Einführung neuer Postbegleitadressen

Nr . 344 . Gesetz über die Führung des Staatshaushaltes von
1. Juli bis 31 . Dezember 1919.

Nr . 345 . Gesetz über die Regelung des Verkehres mit Ge
treibe und Mahlprodukten.

Nr . 34 « . Vollzugsanweisungdes Staalssekretärs für Volks¬
ernährung über die Regelung des Verkehres mit Getreidi
und Mahlproduktcn.

Nr . 347 . Vollzugsanweisungdes deutschösterreichischen Staats¬
regierung vom 4 . Juli , betreffend die Vergebung staatlicher
Lieferungen und Arbeiten.

Nr . 348 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten , betreffend die Ein¬
führung einer Betriebsstoffkarte für Explosionsmotoren.

Nr . 34 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung über die Einrichtung und Führung von öffent¬
lich erklärten Volkspflegestätten.

Nr . 35 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung , betreffend die Errichtung , die Zusammensetzung
und den Wirkungskreis des Aufsichtsausschusses für Volks¬
pflegestätten.

Nr . 351 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung über die Errichtung , die Zusammensetzung , den
Wirkungskreis und das Verfahren der Landeskommissionen
für Volkspflegestätten.

Nr . 352 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht über die billanzmäßigen Überschüsse der
Versicherungsanstalten.

Nr . 353 . Gesetz über die Sicherstellung ausländischer Lebens¬
mittel - und Rohstoffkredite durch Inanspruchnahme von im
privaten Besitze befindlichen Goldmünzen und ausländischen
Wertpapieren.

Nr . 354 . Gesetz über die Sicherstellung ausländischer Lebens¬
mittel - und Rohstoffkredile durch Holzausfuhr und Ver¬
pfändung von Forstbesitz.

Nr . 355 . Gesetz, mit welchem die Staatsregierung zur Er¬
lassung vorläufiger neuer Bestimmungen über die Versorgung
der Personen des militärischen Berufsstandes und ihrer
Hinterbliebenen ermächtigt wird.

Nr . 356 . Gesetz, mit welchem die Staatsregierung zur Er¬
lassung vorläufiger Bestimmungen über die Anwendung des
Jnvalidenentschädigungsgesetzes auf Personen des militäri¬
schen Berufsstandes und ihrer Hinterbliebenen ermächtigt
wird.

Nr . 357 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft , betreffend den Verkehr mit Saatgetreide.

Nr . 358 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung über die Regelung des Verkehres mit Kartoffeln.

Nr . 35 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Justiz über
die Ausdehnung der Vorschriften der Vollzugsanweisung
.vom 18 . November 1S18 auf deutsche Reichsangehörige.

Nr . 36 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
ü ^er die Gebühren der Diener und Zustellboten für Zu¬
stellungen und andere Amtshandlungen in Strafsachen.
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tr . 361 Vollzugsanweisung der Staatsamtes für Volks-
' ernährung , betreffend die Festsetzung der Zuckerpreise.

362 . Vollzugsanweisuug des Staatsamtes für Heeres¬
wesen, betreffend die Uebernahme von Steuern und
Quittungsstempelgebühren zu Lasten des Staates hinsichtlich
der Versorgungsgenüsse von Heeres -(Landwehr -, Landsturm -,
Marine -)Angehörigen sowie Witwen und Waisen nach solchen.

'kr. 3 « » . Vollzugsanweisung des Deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Volksernährung , betreffend die Regelung des
Verkehres mit Kaffeemischungen und Kaffeesurrogaten.

lLr. 264 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht , betreffend die Umlegung der Kosten der
Staatsaufsicht auf die Versicherungsanstalten.

Kr. 365 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung über die Geschäftsordnung der Betriebsräte.

Kr. » 66 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung über die Geschäftsführung der Vertrauens¬
männer.

Kr. » 67 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung , mit welcher die Uebernahmspreise für einzelne
im Jahre 1912 geerntete Getreidegattungen festgesetzt werden.

6 . Landesgesetz- und Verordnungsblatt.
Nr . 126 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬

regierung vom 31 . Mai , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Waidhofen an der Thaya.

Nr . 127 . Gesetz vom 11. Juni, betreffend Abänderung der
Gemeindewahlordnung für Niederösterreich mit Ausnahme
der Städte mit eigenem Statut.

Nr . 128 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 10 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Müggendorf im Gerichtsbezirke Gutenstein.

Nr . 12S . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 10 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Hochwolkersdorf im Gerichtsbezirke Wiener-
Neustadt.

Nr . 1» 6 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 10 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Purrath im Gemeindebezirke Großgerungs.

Nr . 131 . Kundmachung des niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 10. Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya.
1» 2 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬

regierung vom 10 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Großrutzbach im Gerichtsbezirke Korneuburg.

Nr . 1» » . Kundmachung der niederästerreichischen Landes¬
regierung vom 10 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde St . Bernhard im Gerichtsbezirke Horn.

Nr . IS ». Kundmachung des niederösterreichischen Landes¬
rates vom 22 . Mai , betreffend die Verpflegsgebühren für
die niederösterreichische Gebäranstalt ab 1. Juni bis auf
weiteres.

Nr

Kr. I » S . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 11 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für die
Gemeinde St . Lorona im Gerichtsbezirke Pottenstein.

Kr. 1 <L6. Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 11 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für die
Gemeinde Karlstein im Gerichtsbezirke Dobersberg.

Nr . ! » 7 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 11 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Reitzenschlag im Gerichtsbezirke Litschau.

Nr . 1S8 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 11 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Matzendorf im Gerichtsbezirke Wiener -Neu¬
stadt

Nr . ISS . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 11 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Rutzendorf im Gerichtsbezirke Großenzerudmf.

Nr . 146 . Kundmachung der niederöstereichischen Landes¬
regierung vom 11 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Tiefenthal im Gerichtsbezirke Stockerau.

Nr . 141 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 12 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Annaberg im Gerichtsbezirke Lilienfeld.

Nr . 142 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 12 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Stollhof im Gerichtsbezirke Wiener -Neustadt.

Nr . 14 » . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 12 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Senftenbergeramt im Gerichtsbezirke Gföhl.

Nr . 144 . Gesetz vom 17. Juni, betreffend die Abänderung und
Ergänzung einiger Bestimmungen des niederösterreichischen
Schulaufsichtsgesetzes vom 25 . Dezember 1904 , L.-G .-Bl.
Nr . 97.

Nr . 145 . Verordnung des niederösterreichischenLandesschul¬
rates vom 20 . Juni , womit eine Wahlordnung für die
Wahl der Vertreter des Lehrstandes in den Bezirksschulräten
erlassen wird.

Nr . 146 . Kundmachung der niederösterrerchischen Landes¬
regierung vom 13 . Juni , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Krems.

Nr . 147 . Kundmachung der niedecösterreichischen Landes¬
regierung vom 21 . Juni , betreffend die Einführung des
Wohnungsnachweises in einigen Gemeinden des politischen
Bezirkes Baden.

Nr . 148 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 12 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Brand -Laaben im Gerichtsbezirke Neu¬
lengbach.

Nr . 14S . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 16. Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Ernstbrunn im Gerichtsbezirke Mistelbach.

Nr . 156 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 16 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Höllenstein an der Ybbs im Gerichtsbezirke
Waidhofen an der Ybbs.

Nr . 151 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 16 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Kranichberg im Gerichtsbezirke Gloggnitz.
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Nr . 152 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 16 . Juni , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Ktttlach im Gerichtsbezirke Gloggnitz.

Nr . 153 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 6. Juni , betreffend erhöhte Umlagen für die
Gemeinde Amt -Aspang im Gerichtsbezirke Aspang.

Nr . 154 . Kundmachung der mederösterreichischen Landes¬
regierung vom 23 . Juni , betreffend die Anforderung von
Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 155 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 23 . Juni , betreffend die Einführung des
Wohnungsnachweises in der Gemeinde St . Valentin im
politischen Bezirke Amstetten.

Nr . 158 . Kundmachung der mederösterreichischen Landes¬
regierung vom 18 . Juni , -betreffend die Erhöhung der
Verpflegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Mistelbach.

Nr . 157 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend Schaffung eines niederösterreichischen
Landesjugendamtes.

Nr . 158 . Verordnung der mederösterreichischen Landesregierung,
betreffend die Einführung von Transportbescheinigungen
für Holz.

Nr . 158 . Kundmachung der Landesregierung, betreffend erhöhte
Umlagen für die Gemeinde Grimmenstein im Gerichts¬
bezirke Aspang.

Nr . 188. Kundmachung der niederösterreichischenLandesregierung,
betreffend die Anforderung von Wohnungen durch die
Gemeinden.

Nr . 181 . Kundmachung der niederösterreichischenLandes¬
regierung . betreffend Maßnahmen der Wohnungsfürsorge
in den Gemeinden Amstetten und St . Valentin.

Nr . 182 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung,
betreffend Verlängerung des Termines zur Räumung von
Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten im Augusttermine
1919 für das Gebiet der Stadt Wien.

Nr . 163 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Gemeinde¬
abgabe von öffentlichen Vorführungen und Tanzunter¬
haltungen (Lustbarkeitsabgabe ) in der Stadt Wien.

Nr . 184 . Gesetz, betreffend die Forteinhebung der städtischen
Zuschläge zu den direkten Steuern und zum Gebühren¬
äquivalent sowie der kommunalen Abgabe von gebrannten
geistigen Flüssigkeiten und der Gemeindeauflage auf den
Besitz von Hunden , ferner die Erhöhung des städtischen
Zuschlages zur Tvtalisateurabgabe in der Stadt Wien.

Nr . 165 . Vollzugsanweisungder niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die näheren Bestimmungen über Be¬
messung , Sicherstellung , Einhebung und Kontrolle der
Gemeindeabgabe von öffentlichen Vorführungen und Tanz¬
unterhaltungen in der Stadt Wien.

Nr . 167 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande
regierung , betreffend die der Gemeinde Eggenburg ertei
BewilUgung zur Einhebung einer Beerdigungsgebühr v
2d X.

Nr . 168 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande
regierung . betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe i
allgemeinen öffentlichen Krankenhause der St . Ulric
stiftung in Allentsteig.

Nr . 168 . Kundmachung der ntederösterreichischenLande
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemein
Altenmarkt an der Triesting im Gcrichtsbezirke Pottenstei

Nr . 178 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemein«
Zöbern im Gerichtsbezirke Aspang.

Nr . 171 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemein!
Neulengbach im Gerichtsbezirke Neulengbach.

Nr . 172 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeini
Aspang -Amt im Gerichtsbezirke Aspang.

Nr . 173 . Kundmachung der niederösterreichischen Landet
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeint
Kürnberg im Gerichtsbezirke St . Peter in der Au.

Nr . 174 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeind
Seibersdorf im Gerichtsbezirke Ebreichsdorf.

Nr . 175 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeind
Lichtenegg im Gerichtsbezirke Kirchschlag.

Nr . 176 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeind
Wetzleinsdorf im Gerichtsbezirke Korneuburg.

Nr - 177 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung , betreffend die der Gemeinde Böhmzeil im Ge
richtsbezirke Gmünd erteilte Bewilligung zur Weiterein
Hebung einer Mietzinsauflage von Itt Hellern von jede
Krone der in der Katastralgemeinde Böhmzeil bestehendei
Mietzinse für die Jahre 1917 und 1918.

Nr . 178 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung . betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeind«
Simonsfeld im Gerichtsbezirke Korneuburg.

Nr . 178 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeind«
Geras im Gerichtsbezirke Geras.

Nr . 188 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeind«
Zwentendorf im Gerichtsbezirke Atzenbrugg.

Nr . 181 , Kundmachung der ntederösterreichischenLandes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Wilhelmsdorf im Gerichtsbezirke Pohsdorf.

Nr . 166 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die Errichtung einer 1. Verpflegsklasse -_
und die Festsetzung her Verpflegstaxen im allgemeinen
öffentlichen Krankenhaus « in Lilienfeld.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
Papier aus der Pittener Papierfabrik . — BuchdruckereiE . Kainz vorm. I . B . Watlishansser.
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Gesetze , Verordnungen und Entscheidungen,

ix.
sowie

Normativbcstimmungen des Gememderates, Stadtrates und des Magistrates
in AngrikgeliiMli der GeimilidmrMilnlig und politischen Nmtskichrnng.

Inhalt.
I . Gesetze, Vollzugsanweisunge«, Berordunugeu »ud 8 »t-
/ scheitzun»en

1. Kebrsrdnung für Rauchfönge und Feuerstätten in Wien.
2 . Berufsmäßige Vertretung von Parteien in Paterttangelegenheltcn.
3 Erhöhung der Verpfiegstaxen : Jubiläuivsspital tm 13 . Bezirke , Kloster-

' neuburg , Waidhofen aj d. Ybbs , Mödling.
4 . Drogistenkonzession : Ludwig Hanke , Anton Seifert.
5 . Verkehr von Lastkraftwagen auf dem Rcunweg nn 3 . Bezirke.

II . RormattvbeMmmnnae « :
6 . Vorübergehende Uebertragung der Strafgewalt in kriegswirtschaftlichen

Uebertretungssällcn vom Wiener Magistrate an die Pollzeldn ektnni in Wien.

7 . Aenderung des G -meindcratsbeschlusses vom 24 . April 1919 , P . Z . 6481
(Einreihung der Beamten ).

8 . Verkaufsstände für Zuckerwaren.
S Pensionsversichcrung der weiblichen Kanzleihilfskräfte des Magistrates.

10 Zuweisung der Peisonalangelegenheiten der städtischen Armenspezmlärzte
^ an das städtische Gesundheitsamt . Amdcrung der Geschäftsemtellung.

Verzeichnis der im S t a a t s g e s e tz b l a t t e für den Staat
Deutschösterreich und im Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatt « für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1819 veröffentlichten Gesetze , Bollzugs-
anweisungen und Verordnungen.

I . Gesetze , V »lsi» NS>l» i»eismu,e » . Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

I.
K-Hrordnung für Rauchfänge und Feuerstättenin Wien.

Auf Grund des § b des Landesgesetzes vom 19 . März 1892,
L .-G .- und V .-Bl . Nr . 18 , werden für die Reinigung der Rauch-
fänae und Feuerstätten im Wiener Gemeindegebiete die folgenden
Bestimmungen erlassen , die am 12 . September 1919 in Kraft traten.

Allgemeines.

1. Die Hausbesitzer haben alle durch mehr als ein Jahr nicht
benützten Rauchfänge vor der Benützung durch einen berechtigten
Rauchfangkehrer untersuchen zu lassen , damit Uebelstände entdeckt und
beseitigt werden . Wer für einen Herd , einen Ofen oder sonstige Feuer¬
stätten eine neue Einmündung in einen Rauchfang Herstellen will , hat
ihn vorerst auf seine Eignung durch einen berechtigten Rauchfang¬
kehrer untersuchen zu lassen . . „ . , .. . -

2 . Rauchfänge , die angeblich nicht benützt werden , sind gelegentlich
der ersten Fegung jedes Jahres einer Ueberprüfung zu unterziehen,
ob sie tatsächlich zur Ableitung von Rauch nicht verwendet werden.
Ausgenommen hievon sind Rauchfänge in Gebäuden oder Gebäudeteilen,
in denen keine Feuerungsanlagen vorhanden sind . ^

3 . Alle Rauchfänge und Feuerstätten sind während der Dauer
ihrer Benützung einer regelmäßigen Reinigung zu unterziehen . Die
Fequna der Schornsteine und der gemauerten Rohrleitungen m ihrer
ganzen Ausdehnung und der nicht transportablen Herde und sonstigen
derartigen Feuerstätten (ausgenommen Kachelöfen ) und dre damit
zusammenhängende sofortige Entfernung des Rußes hat durch berechtigte
Rauchfangkehrer auf Kosten der Hauseigentümer so zu erfolgen , daß
eine Entzündung der Ablagerungen (Ruß , Pech u . dgl .) vermieden
wird . Die Ablagerungen sind vom Dachboden und aus den Keller-
räumen unverzüglich nach der Kehrung unter Verantwortung und auf
Kosten des Hauseigentümers zu entfernen.

Für die Wegschaffung des Rußes nach vollzogener Fegung der
Rauchfänge aus den Wohnungen und Geschäftsräumen haben die
Wohnungs -(Geschäfts -)Jnhaber zu sorgen

4 . Für die Reinigung der m den Wohnungen und Geschäfts¬
räumen befindlichen Oefen , transportablen Herde und ihrer Rauchrohre

und für die damit zusammenhängende Entfernung des Rußes haben
die Wohnungs -<Geschäfts -)Jnhaber zu sorgen.

5 . Die Zeit und Zahl der Fegungen der Rauchfänge und Feuer¬
stätten ist abhängig von der Art und Stärke der Feuerung und der
Beschaffenheit der Feuerstätten und Rauchfänge.

Der Rauchfangkehrer , der die Reinigungsarbeiten übernommen
hat , ist dafür verantwortlich , daß sie rechtzeitig und oft genug vor-
genommcn werden , um eine Rauchbelästigung und eine Selbstentzündung
der Ablagerungen hintanzuhalten.

Während der Dauer der Benützung sind die Rauchfänge achtmal
im Jahre , die nicht transportablen Herde und ihre Rauchrohre sind
viermal im Jahre zu fegen . Enthält jedoch ein solcher Herd die untere
Ausmündnng des Rauchfanges , ist somit kein besonderes unteres Rauch-
fangputztürchen vorhanden , so ist er zum selben Zeitpunkte wie der
zugehörige Rauchfang zn fegen.

Findet der Rauchfangkehrer , daß diese Fegungen nicht ausrerchen,
so hat er beim Kommando der städtischen Feuerwehr die Feststellung
der Notwendigkeit kürzerer Reinigungsfristen vorzuschlagen . Wird ihm
die Vornahme der vom Feuerwehrkommando für notwendig erachteten
öfteren Kehrung trotz Vorweisung des amtlichen Sachverständigen¬
gutachtens verweigert , so hat er die Entscheidung des magistratischen
Bezirksamtes einzuholen . Bei außergewöhnlich geringer Benützung der
Feuerungsanlagen kann die Zahl der Fegungen vom Bezirksamte
vermindert werden.

6 . Die Rauchfangkehrerarbeiten sind derart auszuführen , daß die
gewöhnliche Benützung der Feuerstätten womöglich nicht behindert wird
und die Bewohner der Häuser nicht belästigt werden . Der vereinbarte
Kchrtag ist einzuhalten . Eine ausnahmsweise notwendige Abweichung
ist vom Rauchfangkehrer den Parteien mindestens einen Tag vorher
bekanntzugeben.

7 . Ohne Zustimmung des Hauseigentümers und der Mieter darf
die Fegung nicht vor 6 Uhr morgens und nicht nach 5 Uhr nach¬
mittags vorgenommen werd » i ' ausgenommen hievon sind jene gewerb¬
lichen Betriebe , in denen eine Fegung mit Rücksicht auf die besonderen
Betriebsverhältnisse während der Zeit von 6 Uhr morgens bis 5 Uhr
nachmittags unmöglich ist.

8 Enge Rauchfänge oder Rauchrohre , die selbst durch eine sorg¬
fältige fachgemäße Arbeit nicht mehr entsprechend gereinigt werden
können , dürfen nach vorheriger Anzeige beim Kommando der städtischen
Feuerwehr ausgebrannt werden . Das Ausbrennen der Rauchsänge
darf nur bei Tag unter Ueberwachung des Ranchfangkchrermeisters
vorgenommen werden.
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Bei heftigem Winde , Hitze oder strengem Frost ist das Ausbrennen
nicht zulässig.

9 . Schliefbare Rauchfänge dürfen nicht ausgebrannt werden . Ist
eine entsprechende Reinigung durch Abkratzen des Peches nicht mehr
zu bewerkstelligen , so ist der Rauchfang in seiner ganzen Höhe an
der Innenseite mit einem Lehmanstrich zu patschokieren.

10 . Die Einhaltung der Kehrordnung und insbesondere die
Reinhaltung der Schornsteine und Feuerstätten überwacht das magi¬
stratische Bezirksamt.

Besondere Verpflichtungen der Hauseigentümer
und Mieter.

11 . Die Hauseigentümer sind verpflichtet , zur regelmäßigen Aus¬
führung der Kehrarbeiten auf ihre Kosten einen berechtigten Rauchfang¬
kehrer zu bestellen und die regelmäßige Durchführung der Kehrarbeiten
sowie den sorgfältigen Verschluß der Rauchfangputztürchen zu über¬
wachen oder durch einen Bestellten überwachen zu lassen.

12 . Die Wohnungs -(Geschäfts -)Jnhaber sind nicht verpflichtet,
sich für die ihnen obliegende Reinigung der transportablen Herde,
Oefen und ihrer Rauchrohre des Rauchfangkehrers zu bedienen/ dem
die Durchführung der Kehrarbeiten im Hause obliegt . Sie können
diese Reinigungsarbeiten selbst ausführen oder durch Bestellte aus¬
führen lassen.

13 . Der Hauseigentümer hat für die Durchführung der Kehr-
arbeiten , die auf seine Kosten vorzunehmen sind , mit dem bestellten
Rauchfangkehrer den Zeitpunkt der regelmäßigen Fegung zu verein¬
baren , ihn den Mietparteien bekanntzugeben und die Arbeiten zu dem
festgesetzten Zeitpunkt ungehindert vornehmen zu lassen. Letzteres obliegt
auch den Mietern . Mehrarbeiten , die dem Raufang kehrer aus ungerecht¬
fertigten Verhinderungen erwachsen, sind ihm vom Hauseigentümer,
beziehungsweise von der Partei , der die Verhinderung zur Last fällt,
zu vergüten . Andauernde Verhinderung der Ausführung der Kehrarbeit,
insbesondere wenn Gefahr naheliegt , ist durch den Rauchfangkehrer
unverzüglich dem magistratischen Vezirksamte zur Anzeige zu bringen ..

il . Die Entlohnung für die Rauchfangkehrerarbeiten hat im
Sinne der einschlägigen behördlichen Tarife zu ersolgen . Der Rauch-
fangkehrermcister hat die Vereinbarung der Entlohnung selbst vorzu¬
nehmen und die Entgegennahme der letzteren durch die Gehilfen zu
vermeiden . Die Rauchfangkehrergehilfeu oder Hilfsarbeiter sind nicht
berechtigt , für die auf Kosten der Hauseigentümer auszuführenden
Arbeiten von den Mietern irgend eine Entlohnung oder überhaupt
Nebenkosten , Neujahrsgelder , Trinkgelder , Besichtigungsgebühren u. dgl.
in irgend einer Form zu fordern.

15 . Die Hausbesitzer , beziehungsweise deren Bestellte und die
Mieter sind berechtigt , die Anzeige an das magistratische Bezirksamt
zu erstatten , wenn der Rauchfangkehrer zum vereinbarten Zeitpunkte
nicht zur Vornahme der Reinigungsarbeiten erschienen ist, oder wenn
sie von einem anderweitigen Versäumnisse oder einer Mangelhaftigkeit
in der Reinigung der Rauchfänge und Schläuche , der Herde , der Oefen
und ähnlicher Feuerstätten sowie von Pflichtvernachlässigungen oder
Unziemlichkeiten des Arbeitspersonales der Rauchfangkehrer Kenntnis
erlangen.

Bet Anzeigen über das Personal des Rauchfangkehrermeisters
sind die Abzeichennummern anzuführen , welche die Rauchfangkehrer¬
gehilfen und -Lehrlinge bei ihren Arbeitsleistungen am Leibgürtel zu
tragen haben.

Beschwerden können auch in das Kehrbuch eingetragen werden.
16 . In allen Streitigkeiten , die wegen der Art der Ausführung

der Rauchfangkehrerarbeiten auf Grund dieser Kehrordnung zwischen
dem Hauseigentümer und dem Mieter oder zwischen einem dieser beiden
und dem Rauchfangkehrer entstehen , entscheidet zunächst das magistratische
Bezirksamt.

Besondere Verpflichtungen der Rauchfangkehrer.
17 . Die Rauchfangkehrer sind verpflichtet , die ihnen übertragenen

Reinigungsarbeiten auf das sorgfältigste auszuführen , sich hiebei streng
an die gesetzlichen Bestimmungen sowie an jene dieser Kehrordnung
zu halten und die für ihre Arbeiten notwendigen Werkzeuge stets in
gutem Zustande zu erhalten . Zu den Kehrarbeiten , insbesondere bei
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den engen Schornsteinen , dürfen nur Werkzeuge verwendet werden,
welche die gründliche Abfegung ' des Rußes und sonstiger Ablagerungen
sichern.

18 . In Ausübung des Dienstes hat jeder Rauchfangkehrergehilfe
und -Lehrling am Leibgürtel eine 7 Zentimeter lange und 5 Zenti¬
meter hohe Nummertafel nstt deutlichen Ziffern als Kennzeichen zu
tragen . Jede derartige Nummer wird nur an eine bestimmte Person
von der Genossenschaft ausgegeben und ist bei Austritt des Gehilfen
(Lehrlings ) aus der Arbeit (Lehre) durch den Rauchfangkehrer der
Genossenschaft zurückzustellen. Alljährlich im Jänner hat die Genossen¬
schaft dem Stadtbauamte ein Verzeichnis der mit den Abzeichennummern
beteilten Personen vorzulegen.

19 . Die Rauchfangkehrer haben ihre Hilfsarbeiter von ihren
Obliegenheiten und den Vorschriften dieser Kehrordnung in Kenntnis
zu setzen und haben bei der Auswahl dieser Arbeiter darauf zu sehen,
daß diese nüchtern , verläßlich , gut beleumundet sind und die erforderliche
Geschicklichkeit besitzen. Lehrlinge dürfen nur unter Anleitung und Auf¬
sicht des Rauchfangkehrers arbeiten.

20 . Jeder Rauchfangkehrer hat Kehrbücher zu führen , in denen
er die übernommenen Reinigungsarbeiten und die vereinbarten Zeit¬
punkte der Fegung einzutragen hat . In diesen Büchern ist die Vor¬
nahme jeder Fegung unter Anführung des Tages vom Hauseigentümer
oder seinem Stellvertreter (Hausbesorger ) in Gegenwart des Rauchfang¬
kehrers zu verzeichnen und durch die Unterschrift zu bestätigen . «Das
Buch ist für diese Eintragung .bereitzuhalten , damit jeder unnötige
Aufenthalt des Rauchfangkehrers vermieden wird.

Den behördlichen Organen ist das Kehrbuch über Verlangen
jederzeit vorzuweisen . Rauchfangfeuer werden darin von der Feuerwehr
eingetragen.

Bei der Anlage der Kehrbücher ist das amtliche Formular zu
verwenden.

Das Kehrbuch ist von der mit der Aufsicht des Hauses betrauten
Person (Hausverwalter , Hausbesorger ) in Verwahrung zu nehmen.

21 . Ueber Aufforderung hat jeder Rauchfangkehrer dem magi¬
stratischen Äezirksamte seines Standortes ein Verzeichnis der von ihm
zur Besorgung der Kehrarbeiten übernommenen Gebäude , nach Bezirken
getrennt , und der von ihm Beschäftigten unter Anführung ihrer
Abzeichennummern vorzulegen.

22 . Die Rauchfangkehrer haben zur Ueberprüfung der von ihren
Gehilfen ausgeführten Arbeiten mindestens in jedem Halbjahre einmal
in jedem Gebäude der Arbeit der Gehilfen beizuwohnen und diese
Ueberprüfung in dem Kehrbuch besonders anszuweisen . Die Hausbesitzer
(oder deren Bestellte ) haben diese Ueberprüfung im Kehrbuche zu
bestätigen.

23 . Die Rauchfänge und Rauchleitungen sollen bei jeder Fegung
auf ihre ganze Länge der Reinigung unterzogen werden . Die Reinigungs¬
arbeiten in den Rauchfängen müssen derart ausgeführt werden , daß
die gänzliche oder teilweise Verstopfung der Rauchzüge oder Feuerungs¬
anlagen vermieden , ihre Benützbarkeit nicht verschlechtert und der Ruß
nicht aus den Oeffnungen der Rauchfänge und Feuerstätten in die
Wohn - und Arbeitsräume getrieben wird.

24 . Bei der Herausnahme des Rußes aus den Feuerstätten und
Rauchfängen ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen , um Verstaubungen
der Wohnräume oder sonstige Belästigungen der Bewohner der Häuser
hintanzuhalten . Die Reinigungsöffnungen sind nach jeder Fegung
sorgfältig zu verschließen.

25 . Die Rauchfangkehrer und ihre Gehilfen haben bei Ausführung,
ihrer Arbeiten ein besonderes Augenmerk auf schadhafte Stellen , vor¬
schriftswidrige Beschaffenheit der Rauchfänge und Feuerungsanlagen
und auf sonstige feuergefährliche Verhältnisse zu richten , hierauf die
Hauseigentümer und Mieter unverzüglich aufmerksam zu machen und
in dringenden Fällen sogleich die Anzeige an das magistratische Bezirks¬
amt zu erstatten . Die Rauchfangkehrer haben die Vorgefundenen Mängel
in das Kehrbuch einzutragen.

26 . Beim Ausbrennen der engen Schornsteine hat in der Regel
der Rauchfangkehrermeister oder sein Stellvertreter und mindestens ein
Gehilfe anwesend zu sein, welchen auch die Vorsorge für ' den Verschluß
der Nächstliegenden Dachöffnungen und die Ueberwachung des in
Brand gesetzten Rauchfanges , insbesondere aber der ausgeworfenen
Funken , obliegt . Während der Dauer des Ausbrennens muß bei den
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Rauchfangputztürchen und auf dem Dachboden eine entsprechende
Wassermenge bereitgehalten werden . Vor und nach dem Ausbrennen
sind die betreffenden Rauchfänge durch den Rauchfangkehrermeister
oder dessen berechtigten Vertreter einer Untersuchung zu unterziehen.

Während der Dauer des Rauchfangausbrennens muß an dem
Haustore des betreffenden Gebäudes eine wenigstens 30 Zentimeter
lange und 20 Zentimeter hohe rote Tafel angebracht sein, die in
weißen Buchstaben die Aufschrift „Rauchfangausbrennen " enthält . Die
Beistellung der Tafel obliegt dem Rauchsangkehrermeister . Die dem
Ausbrennen unterzogenen Rauchfänge sind unter Anführung der
Wohnungsnummer oder sonstiger kennzeichnender Angaben sowie des
Zeitpunktes , in dem sie ausgebrannt wurden , aus den leeren Seiten
des Kehrbuches vom Rauchfangkehrer einzutragen.

27 . lieber Aufforderung des magistratischen Bezirksamtes haben
die Rauchfangkehrer die Untersuchung von Feuerungs - und Rauchfang¬
anlagen , sowie zwangsweise auszuführende Kehrarbeiten gegen ent¬
sprechende Entschädigung vorzunehmen.

Bestimmungen für Dampfschornsteine , Kesselfeue¬
rungen und Abzüge der Gasbeleuchtungs - und

-beheizungsanlagen.

28 . Große Schornsteine (sogenannte Dampfkesselrauchfänge ),
Dampfkessel , die zugehörigen Rauchkanäle , sowie Rauchfänge für Gas¬
beleuchtungs - und Gasbeheizungsanlagen sind mindestens vierteljährlich
einmal einer Reinigung durch einen berechtigten Rauchfangkehrer zu
unterziehen , dem auch die Entfernung der Ablagerungen (Ruß , Flug¬
asche, Pech und dergleichen ) aus den Rauchzügen obliegt.

Dem magistratischen Bezirksamt bleibt Vorbehalten , unter Berück¬
sichtigung der örtlichen Verhältnisse auch andere Fristen festzusetzen.
Die bestellten Rauchfangkehrer sind verpflichtet , ihre Wahrnehmungen,
die eine Abänderung der festgesetzten Fristen mit Rücksicht auf die
Feuersicherheit als notwendig erscheinen lassen , unverweilt dem magi¬
stratischen Bezirksamte , in dessen Sprengel die Baulichkeit gelegen ist,
zur Anzeige zu bringen.

Die Reinigung der Dampfkesselfeuerzüge haben die Kesselbesitzer
(Belriebsinhaber ) durch berechtigte Rauchfangkehrer vornehmen zu lassen.
Für die Entfernung des aus den Feuerzügen durch den Rauchfang¬
kehrer entnommenen Rußes und der Flugasche haben die Betriebs¬
inhaber zu sorgen.

29 . Die Bestimmungen dieser Kehrordnung treten mit der
Kundmachung in Wirksamkeit . Die Kehrordnung vom Jahre 1894,
M . Z . 433409/XIV er 189l , und die Magistratskundmachung vom
Jahre 1918 , M . Abt . IV 2866/18 , werden gleichzeitig außer Kraft
gesetzt.

Erläutcrungsbericht.
Die im Jahre 1894 auf Grund der Feuerpolizeiordnung für Wien vom

Wiener Magistrate erlassene Kehrordnuna erwies sich in einigen Punlten als
abänderungsbedürftig . Die wirtschaftliche Loge der Bevölkerung macht es not¬
wendig , die Zahl der jährlichen Fegungen der Rauchfänge und Herde soweit
herunterzusetzen , als vom feuerpolizeilichen Standpunkte zulässig erscheint.
Es wird daher für Rauchfänge eine achtmalige und für Herde eine viermalige
Kehrung festgesetzt, da nach dem Gutachten der Sachverständigen diese
Kehrungen , die ordentliche Ausführung vorausgesetzt , genügen . Ist bei größerer
Inanspruchnahme der Feuerungsanlage (zum Beispiel in Gastwirtschaften,
Selchereien und sonstigen Betrieben ) oder wegen schlechter Ziehung des Rauch¬
fanges eine öftere Kehrung nötig , so hat bei Weigerung des Hauseigentümers,
sie vornehmen zu lassen , ler Rauchfangkehrer eine behördliche Feststellung über
die Notwendigkeit einer Verkürzung der Kehrfristen zu erwirken.

Entgegen den Bestimmungen der Feuerpolizeiordnung (Z 7) und der
Kchrordnung (Punkt 5, Abs. 3 ) ist es in Wien üblich , daß nicht die Haus¬
eigentümer , sondern die Mieter das Kehren der nicht transportablen Herde
bezahlen . Es wird daher darauf aufmerksam gemacht , daß die Mieter für das
Reinigen der nicht transportablen (gemauerten ) Herde nichts zu zahlen haben.
Die Forderung einer Bezahlung vom Mieter seitens des Rauchfangkehrers
wird in Hinkunft geahndet werden . Auf eine genaue Führung des Kehrbuches
(bisher Kontrollbuch genannt ) muß besonderes Gewicht gelegt weiden , weil
sonst die zum Feuerschutz notwendige behördliche Aufsicht erschwert ist. Die
Unterlassung der Eintragungen oder die Eintragung oder Bestätigung un¬
wahrer Angaben (insbesondere die Bestäti ung nicht vorgenommener Fegungen)
wird geahndet werden . Das Kehrbuch wird von der mit der Hausaussicht
betrauten Person am Kehrtage bereitzuhaltcn sein, damit der Rauchfangkehrer
nicht aufgehalten ist, wenn er Mängel eintragen muß

Die Reinigung der Dampfkesselfeuerungen muß nunmehr durch befugte
Rauchfangkehrer vorgenommen werden , weil es unzweckmäßig ist, die Fegung
der Dampfschornsteine , Rauchkanäle und Feuerzüge verschiedenen Personen
zu übertragen und dadurch die Feststellung der Verantwortlichkeit zu erschweren.

Nr. 81, 6. Oktober 1919.

Die Vorschriften über die Ausgestaltung der Feuerungsanlagm , die Be¬
stimmungen über die Feuerschutzmaßnahmen für Bauten und die Straf¬
bestimmungen , die fast die Hälfte der Kehrordnung vom Jahre 1894 aus-
machten , sind weggelaffen , weil sie ohnehin in verschiedenen Gesetzen und
Vorschriften (Bauordnung , Feuerpolizeiordnung , Magistratskundmachungen)
bereits enthalten find . Sie sind im Anhänge als Belehrung zusammengcstellt.
Die Einhaltung der Bestimmungen der Kehrordnung wird überwacht werden.
Zuwiderhandelnde haben entsprechende Ahndung zu gewärtigen.

2 .

Berufsmäßige Bertretuüg von Parteien in Patent-
angelegenheita ».

Die niederösterreichische Landesregierung hat mit Erlaß
vom 31 . Juli ISIS , Z . L .- I . 382/8 , bekanntgegeben , daß
zufolge Zuschrift des Präsidiums des deutschösterreichischen Patent¬
amtes vom 16 . Juli 1S19 , Z . 815/Präs . 18 , der Zivilingenieur für
daS Bauwesen Ing . Gottfried Hackler, 18 ., Rieglergasse b, behufs
Berechtigung zur berufsmäßigen Parteienvertretung in Patent-
angelegenheiten nach seiner im Sinne deS Z 10 der Ministerial-
verordnung vom 15 . November 18S8 , R .-G .-Bl . Nr . 161 , am
8 . Juli 1919 , erfolgten Angelobung in das beim deutschöster
reichischen Patentamt geführte Ziviltechnikerregister eingetragen
wurde . (M .-Bau -Abt . XIV b 1982 .)

Ls.

Erhöhung der Berpflegstaxen.
Jubiläumsspital im 13 . Bezirke.

Die Landesregierung hat die Genehmigung zur Einhebung einer Ver-
pflegstaxe 3 . Klasse von 12 X per Kopf und Tag für das Kaiferjubiläums-
fpital der Stadt Wien von dem der Verlautbarung der bezüglichen Kund¬
machung im L.-G -- und V .-Bl . (23 . August 1919 ) folgenden Tage an
gerechnet , erteilt . (M .Abt . X 3735 .)

Krankenhaus Klosterneuburg.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die Berpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Klosterneuburg auf die Dauer von zwei Jahren vom Tage
der Verlautbarung dieser Kundmachung per Kops und Tag mit SO X für
die 1., 15 X für die 2 . und 6 X für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklaffe fest¬
gesetzt. (M .Abt . X 3801 .)

Krankenhau 's Waidhosen an der Abos.

Der niederösterreichische Landesrat bat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die Berpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Waidhofen an der Idbs aus die Dauer eines Jahres vom
Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an für die 1. Verpflegsklaffe mit
80 X , für die 2 . Verpflegsklaffe mit 18 X und für die 3 . (allgemeine ) Ber»
Pflegsklasse mit 6 X SO tr per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 3880 .)

Krankenhaus Mödling.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die Berpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Mödling für die l . Verpflegsklaffe mit 24 5 , für die 2. Der-
pflegsllasse mit 14 X und für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklaffe mit 7 X
per Kopf und Tag auf die Dauer von zwei Jahren vom Tage der Verlaut¬
barung dieser Kundmachung rngefangm festgesetzt. (M .Abt . L 3800 .)

4.

Drogistenkonzession.
Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 1 . Bezirk (Zahl 202 ) .

Das Bezirksamt erteilt dem Ludwig Hanke,  wohnhaft 3 ., Fasan¬
gasse 22 , aus Grund der gepflogenen Erhebungen im Sinne des Z 15,
Punkt 14 der Gewerbeordnung die Konzession zum Verkaufe der zur arznei¬
lichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate , mit Einschluß der
medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insofern ? dies nicht ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineral¬
wässern im Standorte I . , Wollzeiie Nr . 2b . Diese Konzession wurde im Ge-
werbercgister unter Zahl 4685 eingetragen.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 19 . Bezirk (Zahl 672 ) .
Das magistratische Bezirksamt für den 19 . Bezirk erteilt dem Anton

Seifert,  3 ., Gerlgaffe 20 wohnhaft , die Konzession nach Z 15, Punkt 14
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der Gewerbeordnung zum Verkaufe von Giften und zur arzneilichen Ver¬
wendung bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß der medikamentös
imprägnierten Verbandstoffe , infoserne dies nicht ausschließlich den Apothekern
Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im
Standorte 19 ., Greinergaffe 55 . Diese Konzeffiou wurde im Äewerberegister,
Zahl 1665 , eingetragen.

S

Berkehr von Lastkraftwagen auf dem Rennweg
im 3 . Bezirke.

Auf Grund der ZZ 46 und 100 des Gemeindestatutes für Wien
vom 24 . März 1900 wird für Lastkraftwagen die Durchfahrt in
dem Teile des Rennweges zwischen der Kreuzung mit der Ungar-
und Fasangasse und der oberen Einmündung der Aspangstraße untersagt.
Die Lastkraftwagen haben statt dieses Teiles des Rennweges die
Aspangstraße zu benützen . Uebertretungen dieser Kundmachung werden
mit Geldstrafen bis zu 400 Kronen oder Arreststrafen bis zu 14
Tagen geahndet . (M .Abt . IV 2379 .)

!!. NormatirrbestimmuiMN.
«

Vorübergehende Uebertragung der Strafgewalt
in kriegswirtschaftlichen Uebertretungsfällen vom
Wiener Magistrate an die Polizeidirektio » in Wien.
Erlaß der n .-ö. Landesregierung vom 4 . September 1919,

Z . W . II , 2575/10 , M . D . 6268/19:
Zufolge Erlasses des deutschösterreichischen Staatsamtes des Innern vom

10 . Februar 1919 , Z . 3496 , wird im Interesse der Beschleunigung und
Vereinfachung des Strafverfahrens auf Grund des § 49 , Absatz 2 des mit
dem Landcsgeseye vom 24 . März 1900 , L.-G .< und V .-Bl . Nr . 17, erlassenen
Statutes für die Stadt Wien verfügt , daß in Bezug auf Uebertretungen der
seit 25 . Juli 1914 erfloss -nen kriegswirtschaftlichen Vorschriften (Gesetze,
Verordnungen , Kundmachungen und Vollzugsanweisungen ), insoweit sie den
Verkehr mit Bedarfsgegenständen (K 1 der kaiserlichen Verordnung vom
24 . März 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 131 ), betreffen , die Strafgewalt vom
1. Oktober 1919 angefangen an Stell - des Wiener Magistrates vorübergehend
durch die Polizei -Direktion (K. W .) in Wien ausgeübt werde.

Diese Anordnung erstreckt sich jedoch nicht auf jene Uebertretungen der
angegebenen Art , hinsichtlich welcher die Anzeige vor dem 1. Oktober 1919
beim Wiener Magistrate beziehungsweise bei einem der magistratischen Bezirks¬
ämter eingelangt ist ; diese Strafsälle sind vielmehr noch von den eben
genannten Aeintern in Verhandlung zu ziehen und zum Abschlüsse zu bringen.

Gleichzeitig mit der Ausübung der Strafgewalt wird der Polizei-
Direktion (K. W .) in Wien auch das Recht übertragen , auf den Verfall von
Bedarfsgegenständen selbständig zu erkennen , wenn die Verfolgung oder
Bestrafung einer bestimmten Person nicht durchführbar ist. Auch die Leistung
der Rechtshilfe (Einvernahme , Erkenntnis -Verkündigung ) wird in Ueber¬
tretungsfällen der bezeichnten Art vom 1. Oktober 1919 an der Wiener
Polizei -Direktion obliegen . Hingegen hat es bezüglich der Anforderung im
Zuge von Strafamtshandlungen sowie hinsichtlich der Verfügung über ver¬
fallen erklärte Gegenstände oder über den aus dem Verkaufe solcher Gegen¬
stände erzielten Erlös bei dem bisherigen Vorgänge zu verbleiben.

7 .
Aenderung des Geineinderatsbeschlusses vom

24 . April 1S1 » , Pr . Z . « 481.
Erlaß des Magistratsvizedirektors Dr . August Mayr  vom

19 . August 1919 , M .D . 5150/19:
Der Gemeinderat der Stadt Wien hat in seiner Sitzung vom II . Juli

1919 zur Pr Z . 12S75 den nachfolgenden Beschluß gefaßt:
„1 . Die Beilage 0 zum G -meinderatsbeschlusse vom 24 . April 1919,

Pr Z 6481 wird nachstehend abgeändert:
In den Gruppen V, VI und VII entfallen die 2 . und 4 . Stufe der

9 . Bezugsklaffe.
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In den Gruppen V und VI werden je zwei weitere Stufen mit drei¬
jähriger , in der Gruppe VII zwei weitere Stufen mit vierjähriger Vor¬
rückungsfrist eröffnet . .

Die Vorrückungsfrist wird in der V. Gruppe in der 1. und 2 . Stufe
der 7 . Bezugsklasse auf 2 Jahre , in der Gruppe VI in der 1. und 2 Stufe
der 7 . Bezugsklaffe auf 3 Jahre , in der Gruppe VII in allen Stufen der
8. Bezugsklasse auf 3 Jahre herabgesetzt.

2 . In den Gruppen III bis VII ist eine Privatdienstzeit im Fachberuse,
wenn eins solche Fachbildung ein Erfordernis für die Aufnahme in den
betreffenden städtischen Dienst bildet , mit Ausnahme der Lehrdienstzeit und der
vor dem 18 . Lebensjahre zurückgelegten Dienstzeit im halben Ausmaße , jedoch
im Höchstmaße von 6 Jahren bei der Einreihung der am 1 . Mai laufenden
Jahres im städtischen Dienste gestandenen Angestellten für die Bemessung der
Aktivitäts - und Ruhebezüge anzurechnen.

3 . Diese Bestimmungen gelten rückwirkend vom 1. Mai 1919 . "

Das abgeänderte Gihallsschema ist nachstehend abgedruckt.

Gehaltsschema.
(Gemeinderatsbeschluß vom II . Juli 1919 , Pr . Z . 12575 .)

« Probedienstzeit ohne Quartiergeld.
— Höchste durch Zeitvorrückung erreichbare Gehaltsstufe.

8 .

Berkaufsstände für Zuckerwaren.
Erlaß des Magistratsdirektors Tr . Karl Hartl  vom 6. Sep¬

tember 1919 , M .D . 6239/19:
Der Stadtrat hat anläßlich der Beschwerde einer Partei gegen di - Ent-

scheidung eines magistratischen Bezirksamtes , womit ihr Ansuchen um Be¬
willigung eines Verkaufsstandes für Zuckerwaren abgewiesen wurde , fo ' genden
Beschluß gefaßt:

„Der Stadtratsbeschluß vom 6. November 1901 , Z . 13454,01 , betreffend
die Nickterteilung von Bewilligungen von Veikaufsständen für Zuckerwaren,
wird aufgehoben . Die Bewilligung ist jedoch nur in besonders berücksichtigungs-
würdigen Fällen zu erteilen . "

Hievon werden die magistratischen Bezirksämter zur Darnachachtung
verständigt.
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S

Pensionsversicherung der weiblichen Kanzleihilfs¬
kräfte des Magistrates.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 29 . Juli 1919 , P . Z . 13013,
beschlossen, von der Ergreifung des Rekurses gegen die Entscheidungen
der niederösterreichischen Landesregierung , womit eine Anzahl von auf
Kriegsdauer aufgenommenen weiblichen Kanzleihilfskräften des Magi¬
strates für pensionsversicherungspflichtig erklärt wurden , abzusehen und
gleichzeitig angeordnet , daß auch in Hinkunft bei derartigen Fällen
von der Rekurserhebung abzusehen ist.

I«.
Zuweisung der Personalangelegenheite » der städti¬
schen Armenspezialärzte an das städtische Gesund¬

heitsamt . Aenderung der Geschäftseinteilung.

Erlaß des Magistratsdirektors vom 10 . Februar 1919,
MD . 1063/19:

Der Herr Bürgermeister hat mit Verfügung vom 7. Februar 1919,
Pr . Z . 1901 , die Personatangelegenheiten der städtischen Armenspezialärzte,
das sind des Armenaugenarztes , des Armenohrenarztes und des Armm-
arztcs für ^Orthopädie , aus dem Wirkungskreise der Magistratsabteilung XI
ausgeschieden und dem städtischen Gesundheitsamte zugewicsen.

Demgemäß ist die Geschäftseinteilung für den Magistrat abzuändern,
wie folgt : .

In dir Geschäftseinteilung des städtischen Gesundheitsamtes ist >m
Punkte 45 nach dem Worte „ Armenärzte " einzufügen : „ einschließlich der
Armmspezialärzle " .

In der Geschäftseinteilung der Magistratsabteilung X haben nach dem
Absätze „Personalangelegenheiten'  die Worte : des „ Armenaugen-
arztcs , des Armenohrenarztes , des Armenarztes für Orthopädie " zu entfallen.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Dentschösterreich und im Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre ISIS veröffentlichten Gesetze , Vollzngs-

anweisungen und Verordnungen.
H,. Staatsgesthblatt.

Nr - 368 . Kundmachungdes Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten , betreffend d>e Preise für
Häute , Felle , Leder und Maschinenriemen.

Nr . 36S . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten , betreffend die
Errichtung einer Schutzstellr für deutschösterreichische Ver¬
mögen im Auslande.

Nr . 37V . Vollzugsanweisung des Staats «,nles für Justiz
über die Geschäftsaufsicht.

Nr . 371 . Vollzugsanweisung des Staatamtes für Volks¬
ernährung . betreffend Kartoffelübernahmspreise der Ernte
1919.

Nr . 372 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten , betreffend die Errichtung
eines Wirtschaftsverbandes der Papierwaren - und Pappe¬
warenerzeuger.

Nr . 373 . Kundmachung des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft , betreffend Saatgutanerkennungskommissionen.

Nr . 374 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen,
betreffend die Weinsteuer.

Nr . 37 » . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten , betreffend Aufhebung der
Beschränkungen der Verarbeitung von Flachs und der Ver¬
arbeitung und des Verkehres in Leinengarnen und Leinen¬
waren.

Nr. 376 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land-
und Forstwirtschaft , betreffend den Verkehr mit Saat¬
kartoffeln.

Nr. 377 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung , betreffend die Einbeziehung der Teuerungs¬
zulagen in die bei der Pensionsversicherurg der Angestellten
anrechenbaren Bezüge.

Nr - 378 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung über die
Einbeziehung der Post - , Telegraphen - und Telephon¬
angelegenheiten , sowie der Schiffahrtsangelegenheiten in die
Zuständigkeit des Staatsamtes für Verkehrswesen.

Nr . 37S . Vollzugsanweisung der Staatsregierung, betreffend
Zuständigkeit des Staatsamtes für Verkehrswesen für alle
Kraftfahrangelegenheiten.

Nr . 38V . Vollzugsanweisungder Staatsregierung, betreffend
einheitliche Regelung des gesamten staatlichen Vermessungs-
Wesens.

Nr . 38 ! . Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen Staats¬
amtes für Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten,
betreffend die Aufhebung einiger kriegswirtschaftlicher Vor¬
schriften.

Nr . 382 . Vollzugsanweisung des Staatssekretärs für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten , betreffend die An¬
rechenbarkeit der Abgangszeugnisse der ehemaligen k. u . k.
Maschinenschule der Kriegsmarine in Pola bei Erbringung
des gewerblichen Befähigungsnachweises.

Nr . 383 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 22 . Juli,
mit der die Vollzugsanweisung vom 31 . Dezember 1918,
betreffend die Aufhebung der bestehenden Höchstpreise für
einige Mineralölprodukte sowie für Handelsbenzol und die
Festsetzung neuer Höchstpreise für Leuchtpetroleum , ab¬
geändert wird.

Nr . 384 . Achte Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
Finanzen vom 30 . Juli über die Anmeldung und Kontrolle
gewisser Vermögenschaften und die Sicherung der Ver¬
mögensabgabe.

Nr . 383 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 30 . Juli , betreffend eine Abänderung der Vollzugs¬
anweisung vom 23 . Juni über die Beschränkung der
Kündigung bestimmter Dienstverhältnisse.

Nr . 386 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 31 . Juli , betreffend Anforderung der Goldmünzen.

Nr . 387 . Gesetz vom 28. Juli über die Gewährung eines
Zuschusses zu den Unterhaltsbeiträgen an die Angehörigen
von Kriegsgefangenen und über Aenderungen und Ergän-

- zungen zu den Gesetzen vom 27 . Juli 1917 und vom
31 . März 1918 (Unterhaltsbeitragsnovclle ) .

Nr . 388 . Gesetz vom 28. Juli , betreffend Gebühren von
Totalisateur - und Buchmacherwetten sowie Maßnahmen
zur Unterdrückung des Winkelwettwesens.

Nr . 38S . Gesetz vom 29. Juli über gemeinwirtschaftliche
Unternehmungen.
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Nr. SSO Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 30 . Juli , betreffend Maßnahmen zur
Vereinheitlichung , des Krankenkaffenwesens.

Nr. SSI . Kundmachung des Vizekanzlers im Einvernehmen
mit dem Staatssekretär für Finanzen vom 30 . Juli,
betreffend die Berichtigung von Druckfehlern im Staats¬
gesetzblatte.

Nr. SS2 Kundmachung des Vizekanzlers im Einvernehmen
mit den Staatssekretären für Inneres und Unterricht und
für Justiz vom 31 . Juli , betreffend die Berichtigung von
Druckfehlern im Staatsgesetzblatte.

Nr. SSS Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 2. August zur Durchführung der gebührenrechtlichen
Bestimmungen des Gesetzes vom 28 . Juli 1919 , betreffend
Gebühren von Totalisateur - und Buchmacherwetten sowie
zur Unterdrückung des Winkelwettwesens.

Nr. SS4. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 22 . Juli über die Revision der Gebarung
der Betriebsräte.

Nr. SS». Gesetz vom 30. Juli über den Urlaub von
Arbeitern.

Nr. SSV. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 26 . Juni,
betreffend die Festsetzung von Preisen für Harz und Harz¬
produkte.

Nr. SS7 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 22 . Juli,
betreffend Erzeugungsvorschriften für Leder.

Nr. SS8 . Gesetz vom 30. Juli, betreffend Aenderungen des
Krankenversicherungsgesetzes (vierte Novelle zum Kranken¬
versicherungsgesetz ) .

Nr . SSS Gesetz vom 30. Juli , betreffend die Abänderung
einiger Bestimmungen über die Unfallversicherung der
Arbeiter (vierte Novelle zum Unfallversicherungsgesetz ) .

Nr. 4VS. Gesetz vom 30. Juli, betreffend die Verlängerung
der Funktionsdauer der wirklichen Mitglieder der Handel .-
und Gewerbekammern bis 31 . Dezember.

Nr. 4SI . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 6 . August über die Vermehrung der Beisitzer und

Ersatzmänner beim Gewerbegerichte Wien und beim Landes¬
gerichte Wien als Berufungsgericht in gewerblichen
Streitsachen.

Nr. 402 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 2 . Juli , betreffend die Bindung der Ab¬
gabe von Räudemitteln an tierärztliche Verschreibung.

Nr. 40S Vollzugsanweisung der Staatsämter für Justiz und
für Land - und Forstwirtschaft vom 5. August über den
Schutz der Kleinpächter.

Nr. 04 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 11 . August , womit einige Bestimmungen der
Postordnung vom 22 . September 1916 abgeändert werden.

Nr. 405 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 11 . August , betreffend Aenderung der mit der
Verordnung des Handelsministers vom 21 Juni 1910
verlautbarten Normalbestimmungen über die Besorgung
der Dienerschaftsoerrichtungen bei den Postämtern 1. und
2 . Klasse.
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Nr . 406 Gesetz vom 28. Juli über die Beschäftigung von
jugendlichen und weiblichen Arbeitern , dann über die Arbeits¬
zeit und die Sonntagsruhe beim Bergbau.

Nr . 407 . Gesetz vom 29. Juli , mit welchem Maßnahmenfür
den Zivilstaatsdienst aus Anlaß des Krieges getroffen
werden.

Nr . 408 . Gesetz vom 29. Juli , betreffend die Zeitvorrückung
der Supplenten und Assistenten an staatlichen mittleren
Unterrichtsaustalten.

Nr . 40S . Gesetz vom 29. Juli über die Gewährung von An¬
schaffungsbeiträgen an die aktiven und pensionierten Lehr¬
personen der öffentlichen Volks - und Bürgerschulen
sowie an die Witwen und Waisen nach solchen Lehr¬
personen für das Jahr 1919.

Nr . 410 . Gesetz vom 30. Juli , betreffend die Schaffung einer
Gehaltsklasse zur Sicherung von Dienstaltersbezügen der
in den öffentlichen und Anstaltsapolheken angestellten
Pharmazeuten.

Nr . 411 . Gesetz vom 30. Juli , womit Maßnahmen zur Er¬
leichterung von Zivilstaatsangestellten in den dauernden
Ruhestand getroffen werden.

Nr . 412 . Gesetz vom 30. Juli über die Gebühren für die Be¬
willigung der Aenderung des Namens von Einzelpersonen.

Nr . 41S Vollzugsanweisungdes Staatsamles der Finanzen
zur Durchführung des Gesetze- vom 30 . Juli über die
Bewilligung der Aenderung des Namens von Einzel¬
personen.

Nr . 414 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen,
betreffend die Beteilung der aus der Kriegsgefangenschaft
oder Zivilinternierung heimkehrenden mittellosen Deutsch-
österreicher mit Zivilkleidern aus Staatsmitteln.

Nr . 415 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 30 . Juli über die für die Zeit vom 30 . Juli bis ein¬
schließlich 29 . September maßgebenden Umrechnungskurse
für die in fremder Währung gutgebrachten Zinsen von
Geldern , welche durch gewerbsmäßige Bankiergeschäfte be¬
treibende Unternehmungen gegen Verzinsungsverpslichtung
entgegengenommen wurden.

Nr . 416 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 2. August , betreffend die Aufhebung der
Höchstpreise für versteuerten raffinierten Spiritus und Brenn¬
spiritus.

Nr . 417 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 7. August über die Einziehung der allgemeinen
Stempelmarken und Effekcenumsatzsteuerstempelmarken ohne
Aufdruck „Deutschösterreich ".

Nr . 418 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 11. August , womit die Vollzugsanweisung
vom 9. April , betreffend die Anforderungen von Wohnungen
durch die Gemeinden , ergänzt wird.

Nr . 41S Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom
26 . Juli über die Erlassung einer Dienstvorschrift für den
deutschösterreichischen Verwaltungsgerichtshof

Nr . 420 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 1. August , betreffend den Schutz von
Dienstnehmern in polizeilich gesperrten Betrieben.
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6 . Laiidksgesetz- und Verordnungsblatt.
Nr . 182 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬

regierung . betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Harmannsdorf im Gerichtsbezirke Körneuburg.

Nr . 18 » . Kundmachung der niederösterreichischenLandes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Kronberg im Gerichtsbezirke Wölkersdorf.

Nr . 184 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Hochneukirchen im Gerichtsbezirke Kirchschlag.

Nr . 185 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die der Stadtgemeinde Krems nn Ge¬

richtsbezirke Krems erteilte Bewilligung zur Einhebung
einer Mietzinsauflage von 9 Hellern von jeder Mietzins¬
krone für das Jahr 1919.

Nr . 188 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Edlitz im Gerichtsbezirke Aspang.

Nr . 187 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Payerbach im Gerichtsbezirke Gloggnitz.

Nr . 188 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes-
. regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde

Scheiblingkirchen im Gerichtsbezirke Neuukirchen.
Nr . 188 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes;

regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Oberpiesting im Gerichtsbezirke Wiener -Neustadt.

Nr . 188 Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Obersulz im Gerichtsbezirke Zistersdorf.

Nr . 181 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Dreistetten im Gerichtsbezirke Wiener -Neustadt.

Nr . 182 Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die Anforderung von Wohnungen in
Gemeinden Niederösterreichs . -

Nr . 18 » Gesetz, betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse
des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen.

Nr . 84 Gesetz, mit welchem Bestimmungen über die Ent¬
lohnung des Religionsunterrichtes an den öffentlichen
Volksschulen in Wien getroffen werden.

Nr . 185 Kundmachung der deutschösterreichischen Finanz¬
bezirksdirektion in Wien , betreffend die Bodenständigkeit der
Herstellung von Weinmost und Wein , beziehungsweise von
Obstmost und Obstwein in den in einem besonderen Ver¬
zeichnisse angeführten Gemeinden.

Nr . 88 . Kundmachung der deutschösterreichischenFinanz-
bezirksdircktion in St . Pölten , betreffend die Bodenständigkeit
der Herstellung von Weinmost , Wein , Obstmost , Obstwein.

Nr . 187 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Miesenbach im Gerichtsbezirke Gutenstein.

Nr . 188 Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Gloggnitz im Gerichtsbezirke Gloggnitz.

Nr . 188 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen ffür die Gemeinde
Erlach im Gerichtsbezirke Wiener -Neustadt.
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Nr . 288 Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend erhöhte Umlagen für die Gemeinde
Manhartsbrunn im Gerichtsbezirke Wölkersdorf.

Nr . 281 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung,
womit für den Bereich des Landes Niederösterreich Durch¬
führungsbestimmungen zur Vollzugsanweisung des Staats¬
amtes für Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten
vom 1. Juli , St .-G .-Bl . Nr . 348 , betreffend die Abänderung
der Vollzugsanweisung über die Einführung einer Betriebs¬
stoffkarte für Explosionsmotoren , erlassen werden.

Nr . 282 Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die der Gemeinde Zistersdorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Beerdigungsgebühr von
24 L.

Nr . 28 » . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die der Gemeinde Gloggnitz erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Beerdigungsgebühr von
25 L.

Nr . 284 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die den Gemeinden Wilhelmsburg,
Kreisbach und Göblasbruck erteilte Bewilligung zur Ein¬
hebung einer Beerdigungsgebühr von 56 L.

Nr . 285 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend den Urlaub von jugendlichen Lehr¬
lingen , Arbeitern und Angestellten.

Nr . 288 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die Anforderung von Wohnungen in
Gemeinden Nicderösterreichs.

Nr . 287 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in
mehreren Gemeinden des politischen Bezirkes Horn.

Nr . 288 . Gesetz, betreffend die Funltionsdauer einiger Mit¬
glieder der Ortsschulräte , der Bezirksschulräte , des Landes¬
schulrates und der Landeslchrerernennungskommission.

Nr . 288 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die der Gemeinde Vöslau im Gerichts¬
bezirke Baden erteilte Bewilligung zur Weitereinhebung
einer Auflage von 7 b von jeder Mietzinskrone der in der
Gemeinde bestehenden Mietzinse im Jahre 1918 .'

Nr . 218 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung,
betreffend die Vermahlung und Verschrotung der für den
Wirtschaftsbedarf der Unternehmer landwirtschaftlicher Be¬
triebe belassenen Getreidemengen eigener Ernte.

Nr . 211 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung,
betreffend die Regelung des Reife - und Sommerverkehres.

Nr 212 . Vollzugsanweisung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die Einstellung des Personenverkehrcs
mit Elektromobilen.

Nr . 21 » . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend einen Anhang an die Statuten der
Arbeiterunfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in
Wien.

Nr . 214 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung , betreffend die Abänderung der Marktgebühren
für den Pferdemarkt und für den Kontumazschlächterpferde¬
markt der Gemeinde Wien.
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Nr . 215 . Kundmachung der niederösterreichischeu Landes¬
regierung vom 10 . Juli , betreffend die notwendigen Aus¬
gaben des Landes Niederösterreich und die Landesumlagen
für die Zeit vom 1. Juli bis 30 . September.

Nr . 216 . Gesetz vom 19. März, betreffend die Trennung der
Katastralgemeinde Wolfsbrunn von der Ortsgemeinde
Sonnberg und deren Erhebung zur selbständigen Orts¬
gemeinde.

Nr . 21V. Gesetz vom 19. Juli, wirksam für das Land Nieder¬
österreich , betreffend die Verbauung des Schild - und des
Jodlbindergrabens in den Gemeinden Schildern und
Thernberg . ^

Nr . 218 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 18 . Juli , betreffend die Festsesung von
Höchstpreisen für Bier.

Nr . 218 Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 23 . Juli , betreffend die Einführung des
Wohnungsnachweises in der Gemeinde Poysdorf.

Nr . 226 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 23 . Juli , betreffend die Anforderung von
Wohnungen in der Gemeinde Wiener -Neudorf.

Nr . 221 . Kundmachung der niedeiösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . Juli , betreffend die Anforderung von
Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 222 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . Juli , betreffend Maßnahmen der
Wohnungsfürsorge in der Gemeinde Götzendorf des poli¬
tischen Bezirkes Bruck an der Leitha.

Nr - 223 » Verordnung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . Juli , betreffend die Einrichtung und
Handhabung des polizeilichen Meldungswesens in Nieder¬
österreich mit Ausnahme des Wiener Polizeirayons und
des Rayons des Polizeikommisfariates in Wiener -Neustadt.

Nr . 224 . Verordnung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 3. August , betreffend die Schaffung von
Kehrbezirken in Niederösterreich außerhalb Wiens.

Nr . 225 . Kundmachung des niederösterreichischenLandesrates
vom 18 . Juli , betreffend die Verpflegsgebühren in den
niederösterreichischen Landesanstalten zu Mauer -Oehling,
Ibbs , Klosterneuburg , Gugging und Oberhollabrunn ab
1. August bis auf weiteres.

Nr . 226 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . Juli , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Kirchschlag im Gerichtsbezirke Kirchschlag.

Nr . 22V . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . Juli , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Furth an der Triesting im Gerichtsbezirke
Pottenstein.

Nr . 228 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . Juli , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Felling im Gerichtsbezirke Retz.

Nr . 226 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juli , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Pottenstein im Gerichtsbezirke Pottenstein.

Nr . 236 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 2 . August , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Litschau im Gerichtsbezirke Litschau.

Nr . 231 . Kundmachungder niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 2 . August , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Hadersfeld im Gerichtsbezirke Tulln.

Nr . 232 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 2. August , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Kasten im Gerichtsbezirke St . Pölten.

Nr . 233 . Kundmachung der niedcröfterreichischen Landes¬
regierung vom 2. August , betreffend erhöhte Umlagen sm
die Gemeinde Erdweis im Gerichtsbezirke Gmünd.

Nr . 234 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 2. August , betreffend erhöhte Umlagen fü,
die Gemeinde Gaiselberg im Gerichtsbezirke Zistersdorf.

Nr . 235 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung vom 2. August , betreffend erhöhte Umlagen sw
die Gemeinde Thaures im Gerichtsbezirke Litschau.

Nr. 236 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung vom 28 . Juli , betreffend die Aenderung de
Satzungen der Niederösterreichischen Landesunfall - und Haft
Pflichtversicherungsanstalt in Wien.

Nr . 23V . Kundmachung der niederösterreichischen Lckvdes
regierung vom 2. August , betreffend die Anforderung voi
Wohnungen in Gemeinden Niederöstecreichs.

Nr . 238 . Gesetz vom 1., August, betreffend die Einhebun
von Zuschlägen zu den durch das Gesetz vom 28 . Jul
festgesetzten staatlichen Gebühren von Totalisatcur - und Buch
macherwetten.

Nr . 236 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanz?
zur Durchführung des Gesetzes vom 1. August über di
Einhebung von Zuschlägen zu den festgesetzten Gebühre
von Totalisatcur - und Buchmacherwetten.

Nr . 246 . Verordnung der niederösterreichischen Landes
regierung vom 6. August , mit welcher die Statthaltere
Verordnung vom 31 Oktober 1917 , betreffend den Verkel
mit Obstmost und Obstmostessig , und die Statthaltereive
ordnung vom 8. Juli 1918 , betreffend Abänderungen d«
erstgenannten Statthaltereiverordnung , aufgehoben werde,

Nr . 241 . KundmachM der niederösterreichischen Lander
regierung vom 28/Juli , mit welcher das zwischen d
Staatsverwaltung und dem niederösterreichischen Landesra
geschlossene Uebereinkommen , betreffend die Bildung ur
Verwendung eines Landeserhaltungssonds für Wildbac
Verbauungen , Gewässerregulierungen und Talsperren , ve
lautbart wird.

Nr . 242 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande
regierung vom 6. August , betreffend die Anforderung v
Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 243 . Kundmachungder niederösterreichischen Lande
regierung vom 6. August , betreffend erhöhte Umlagen s

' die Gemeinde Höflein im Gerichtsbezirke Neunkirchen.
Nr . 244 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande

regierung vom 4 . August , betreffend erhöhte Umlagen s
die Gemeinde Enzersfeld im Gerichtsbezirke Korneuburg.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
Papier aus der Pittener Papierfabrik . — Buchdruckerei E . Kainz vorm . I . B . Wallishaufser.
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Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Norulativbestiululilngcll des Gemeiuderates, Stadtrates und des Magistrates
in Angelegenheiten der Gemrindmrmltnng und politizchen AmtMhrnng.

An - alt.
I . Gesetze, Vollzugsanweisungen , Berorduuuge « «ud « ut-

scheiduugeu:
1. Einschränkungen beim Verbrauche von Gas , Elektrizität und Brenn-

stoffen.
2 . Verhütung von Unfällen bei Verwendung von komprimiertem Sauerstoff.
3. Zulassung der Lean -Bauweise.
4 . Verzeichnis der in den allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten und

Landeswohltätigkeitsanstalten in Niederösterreich bestehenden Ver-
Pflegstaxen.

5 . Erhöhung der Verpflegsgebühren.

6 . Verzeichnis der Giftverschleißer.
7 . Drogistenkonzeffion.

II . Rormativbeftimmuuge « :
8 . Auflassung der Stelle 6 des Bezirkswirtschaftsamtes Wien,

d Preffevmreter Mitteilungen Uber amtliche Angelegenheiten an

^ Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und im Landesgesetz . und Ver-

S " l -,tte für O e st err eich unter der Snns im
Jahre 1919  veröffentlichten Gesetze , Bollzuas-
anweisungen undBerordnungen.

I. Gesetze, Vochllgslimveisungen, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

1 . O
Einschränkungen beim Verbrauche vKn Gas , Elektri¬

zität und Brennstoffen.
Vollzugsanweisung der nikderösterreichischen Landesregierung vom

9 . Oktober 1919.

Ueber Ermächtigung des Deutschösterreichischen StaatSamtes für
Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten werden auf Grund des
8 29 der Ministerialverordnung vom 1. September 1917 , R .-G .- Bl.
Nr . 370 , für den Umfang des Gemeindegebietes von Wien und für
jene Verbraucher außerhalb desselben , welche an die der Gemeinde
Wien gehörigen städtischen Gas - und Elektrizitätswerke (einschließlich
der Ueberlandzentrale ) angeschlossen sind, endlich für alle an die
Wienerberger Gasanstalt angeschlossenen Verbraucher nachstehende Be¬
schränkungen im Verbrauche von Brennstoffen , insbesondere von Gas
und elektrischer Energie , angeordnet , wie folgt:

8 1- Der Verbrauch von Gas und elektrischer Energie zur
Naumbeheizung ist nur im Betriebe von Krankenanstalten und zur
Beheizung von ärztlichen Ordinationszimmern während der Ordinations¬
stunden mit den bereits vorhandenen Heizeinrichtungcn gestattet und
sonst ausnahmslos verboten . Die Herstellung neuer oder die Verstärkung
bestehender Hausanschlüsse für Gas oder Elektrizität ist verboten,
insofernc sie nicht aus öffentlichen Rücksichten von der Behörde bewilligt
werden , wobei jedoch die Abgabe ohne Vorschaltung eines Zählers
untersagt ist.

8 2 . Der Betrieb der städtischen Straßenbahnen in Wien wird
für den Personenverkehr auf die Zeit von 6 Uhr früh bis V- 9 Uhr
abends an Wochentagen und von Vr8 Uhr früh bis V,9 Uhr abends
an Sonn - und Normatagen beschränkt. Gleichzeitig ist durch die
weitestgehende Verminderung der Haltestellen und durch ' weitere Ein¬
schränkungen im Sonntagsverkehre der Stromverbrauch einzuschränken.
Der Betrieb der Lokalbahnen Wien — Baden und Wien — Landesgrenze
nächst Hamburg ist derart einzuschränken , daß der Stromverbrauch um
2b Prozent gegenüber der ersten Oktoberwoche 1919 vermindert wird.

8 3 . In Fabriken und gewerblichen Betrieben darf der monatliche
Gesamtverbrauch von Gas und elektrischer Energie 75 Prozent des
Verbrauches im Monate September 1919 nicht überschreiten . Die
Beleuchtung in Arbeitsräumen und Werkstätten ist auf das Notwendigste

zu beschränken. Von 5 Uhr nachmittags bis 7 Uhr früh ist in diesen
Räumen — mit Ausnahme einer etwa aus Sicherheitsgründen er¬
forderlichen Notbeleuchtung — jede Art Beleuchtung untersagt . Aus¬
genommen sind nur notwendige Approvisionierungs - und sonstige
wichtige Betriebe , welche ihrer Natur nach ohne Unterbrechung betrieben
werden müssen . Ueber die Notwendigkeit und den Umfang solcher Aus¬
nahmen entscheidet die Behörde.

8 4 . Ladengeschäfte , Verkaufslokale und Magazine dürfen nach
5 Uhr nachmittags weder offengehalten , noch beleuchtet, noch beheizt
werden . Nur beim Handel mit notwendigen Lebensmitteln sowie beim
Zeitungsverschleiß und an Samstagen beim Friseurbetriebe dürfen die
betreffenden Räume bis 7 Uhr abends offengehalten und beleuchtet,
jedoch nicht beheizt werden . In Geschäften , in denen Lebensmittel mit
anderen Artikeln in gemeinsamer Betriebsstätte verkauft werden , dürfen
nach . 5 Uhr nachmittags nur Lebensmittel zur Abgabe gelangen . Diese
Bestimmungen gelten auch für den Warenverkehr der Konsumvereine
und anderer Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften . In allen diesen
Verbrauchsstcllcn darf der monatliche Gesamtverbrauch von Gas und
elektrischer Energie 75 Prozent des Verbrauches im Monate Sep¬
tember 1919 nicht überschreiten . Jede Reklame - und Schaufenster¬
beleuchtung ist untersagt.

8 5 . In Kanzleien und Kontoren einschließlich jener in öffentlichen
Aemtern und Anstalten darf der monatliche Gesamtverbrauch an Gas
und elektrischer Energie 50 Prozent des Verbrauches im gleichen
Monate des Vorjahres nicht überschreiten.

8 6 . Gast - und Schanklolalitäten jeder Art , einschließlich der
Automatenbufette , sowie Kaffeehäuser und Bars dürfen ihre Räumlich,
leiten mit Gas oder elektrischer Energie nur bis 8 Uhr abends be¬
leuchten. Hiebei wird die von den Gas - und Elektrizitätswerken im
Einvernehmen mit der Behörde für sie festgesetzte zulässige Höchst¬
verbrauchsmenge auf 50 Prozent herabgesetzt . Von 8 Uhr abends an
wird diesen Betrieben Ersatzbelenchtung , und zwar ausschließlich mit
Azetylen , nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften , gestattet . Gast-
und Schanklokalitäten jeder Art , einschließlich der Automatenbufette,
müssen bis VslO Uhr abends , Kaffeehäuser und Bars bis V2II Uhr
abends von den Besuchern verlassen und von den Unternehmern ge¬
schlossen werden.

8 7 . Für Vereins -, Versammlungs -, Klub - und andere Gesell-
schaftsräume , auch in Privathäusern , gelten die für Kaffeehäuser fest¬
gesetzten Bestimmungen.

§ 8 . Konzert - und Vortragssäle aller Art , Theater , Lichtspiel-
Häusern , Varietees und ähnlichen Vergnügungslokalen ist der Betrieb
nur unter Aufrechterhaltung der bisher vorgeschriebenen bOprozentigen
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Stromersparnis gestattet . Konzert - und Vortragssäle aller Art,
Varietees und ähnliche Vergnügungslokale müssen unter Beschränkung
ihrer Spielzeit auf drei Stunden täglich bis V21 I Uhr abends von
den Besuchern verlassen und von den Unternehmern geschlossen werden.
Der Schluß der Aufführung darf jedoch im Interesse einer geregelten
Abwicklung des Straßenbahnverkehres zur Zeit des Betriebsschlusses
nicht in die Zeit von 8 bis Uhr abends fallen . Die Veranstaltung
je einer Nachmittagsvorstellung in den vorerwähnten Betrieben ist nur
an zwei Tagen der Woche gestattet . Sollten einzelne Aufführungen
eine längere Spielzeit als drei Stunden erfordern , so ist der Mehr¬
aufwand innerhalb eines Monates durch Auflassung von Nachmittags¬
vorstellungen hereinzubringen . Die Spielzeit der Lichtspielhäuser wird
an Wochentagen von 5 bis V2IO Uhr abends , an Sonn - und Feier¬
tagen von 4 bis V,10 Uhr abends festgesetzt. Außerhalb dieser Spiel¬
zeit ist den Lichtspielhäusern nur an zwei Tagen der Woche die Ver¬
anstaltung einer Schülervorstellung gestattet . Den Lichtspielhäusern
einzelner ganzer Bezirke oder Orte kann die Behörde eine einheitliche
Verlegung der in der Dauer unveränderten Spielzeit auf einen früheren
Tagesabschnitt bewilligen.

ß 9 . Die Vorträge der Volksbildungsanstalten müssen unter
Aufrechterhaltung der bisher vorgeschriebenen SOprozentigen Strom¬
ersparnis so angesetzt sein , daß die Anstaltsräume bis 10 Uhr abends
von den Besuchern verlassen und von den Unternehmern geschloffen
werden.

Z 10 . Soweit nicht schon bisher ein geringerer Gasverbrauch
vorgeschrieben war , darf die täglich zulässige Gesamtgasverbrauchsmenge
in privaten Haushaltungen , in welchen sich außer den Gaskochein¬
richtungen kein anderer Kochherd befindet , höchstens drei Kubikmeter,
in privaten Haushaltungen , in welchen sich ein für feste Brennstoffe
eingerichteter Kochherd befindet , höchstens ein Kubikmeter betragen.
Bei allen übrigen Verbrauchsstellen bleiben die bisher nach § 6 der
Statthaltereiverordnung vom 11 . September 1917 , L.-G .-Bl . Nr . 164,
berechneten täglichen Gasverbrauchsmengen auf die Hälfte herabgesetzt.
Hiebei dürfen bisher erteilte Bewilligungen eines Mehrverbrauches
ausnahmslos nicht in Anrechnung gebracht werden . In privaten Haus¬
haltungen darf die täglich zulässige Gesamtverbrauchsmenge bis zum
15 . November 1919 höchstens zwei Hektowattstunden und vom
16 . November 1919 bis S1 . Jänner 1920 höchstens 3 7 Hektowatt¬
stunden , vom 1. Februars ! 920 an höchstens zwei Hektowattstunden betragen.

ß 11 . Die Haustore sämtlicher Häuser find um 8 Uhr abends
zu schließen . Die ständige Beleuchtung von Hauseinfahrten , Stiegen
und Gängen ist nach 8 Uhr abends nicht gestattet.

Z 12 . Ausübenden Aerzten , bestehenden Apotheken sowie Heim¬
arbeitern kann in unabweiSlichen Fällen eine auf den strengsten
Berufsbedarf eingeschränkte Erhöhung der zngelassenen Höchstverbrauchs¬
mengen an Gas und Elektrizität über ihr Ersuchen von der Behörde
zugestanden werden . Die für diese Zwecke bisher nach dem 4 . Dezember
1918 gewährten Erleichterungen bleiben aufrecht.

§ 13 . Die Verwendung von Personenelektromobilen — den
Stellwagenbetrieb ausgenommen — ist nur Aerzten in Ausübung
ihres Berufes gestattet.

tz 14 . Die Bewilligung anderer als der in dieser Vollzugs¬
anweisung vorgesehenen Ausnahmen oder die Gewährung neuer
Ausnahmen ist untersagt.

tz 15 . Die Gas - und Elektrizitätswerke sind verpflichtet , die
genaue Einhaltung dieser Vorschriften zu überwachen und bei Ueber-
schreitung des zulässigen Höchstverbrauches unbedingt sofort mit der
Einstellung der Strom - und Gaslieferung , beziehungsweise mit der
Entfernung der Strom - und Gaszähler vorzugehen.

Z 16 . Uebertretungen dieser Vollzugsanweisung und der auf
Grund derselben getroffenen Anordnungen werden gemäß § 34 der
Ministerialverordnung vom 1. September i9i7 , R .-G .-Bl . Nr . 370,
mit Geldstrafen bis zu 20 .000 L oder mit Arrest bis zu sechs
Monaten bestraft . Bei erschwerenden Umständen können diese Strafen
auch nebeneinander verhängt werden . Wird die Uebertretung bei
Ausübung eines Gewerbes begangen , kann neben der Geld - und
Arreststrafe mit Entziehung der Gewerbeberechtigung vorgegangen werden.

§ 17 . Gegen die auf Grund der Vollzugsanweisung getroffenen
Entscheidungen und Verfügungen , mit Ausnahme der Straferkenntniffe,
ist eine Berufung unzulässig.

§ 18 . Unter Behörde wird in dieser Vollzugsanweisung die
politische Bezirksbehörde , in Wien aber die Polizeidirektion verstanden.

8 19 . Die Anordnungen der Vollzugsanweisungen der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 6. April 9,9 , Z . 2/69 X, und
vom 18 . Juli 1919 , Z . 2/89 X, und die mit den vorstehenden Be¬
stimmungen in Widerspruch stehenden Anordnungen der Ministerial¬
verordnung vom I . September 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 370 , sowie der
Verordnung der niederösterreichischen Statthalterei vom 11 . September
1917 , L.-G .-Bl . Nr . 164 , werden außer Kraft gesetzt.

§ 20 . Diese Vollzugsanweisung tritt am 12 . Oktober 1919
in Kraft.

Verhütung von Unfällen bei Verwendung von kom¬
primiertem Sauerstoff.

Zwei im Monate Juni 1919 erfolgte schwere Unfälle , die auf
die Verwendung von komprimiertem Sauerstoff beim Anlassen von
Rohölmotoren zurückzuführen find und bei denen zwei Menschen
getötet wurden und vier mehr oder weniger schwere Verletzungen
erlitten haben , weisen neuerlich auf die großen Gefahren hin , welche
durch die Unkenntnis der Gefährlichkeit verdichteter Gase verursacht
werden können . In beiden Fällen wurde der Sauerstoff deshalb ver¬
wendet , weil infolge des schlechten Rohölmateriales die sonst beim
Anlassen des Motors verwendete Preßluft nicht ausreichte.

Um in Hinkunft derartige Unglücksfälle zu verhüten , wird jede
Verwendung verdichteter , chemisch aktiver Gase , insbesondere auch des
Sauerstoffes , zum Anlassen von Gasexplösionsmotoren verboten.
Dieses Verbot ist in dem Gasmotorraume durch Anschlag zu verlaut¬
baren . Unternehmungen , welche GaZexplosionsmotore Herstellen, haben
das vorstehende Verbot in auffallender Schrift in die Betriebsvor¬
schriften aufzunehmen . Uebertretungen dieses Verbotes werden , soferne
sie nicht nach dem allgemeinen Strafgesetze zu ahnden sind, nach den
Bestimmungen der Gewerbeordnung bestraft . (M . Abt . XVII , 3911 .)

T.
Zulassung der Lean -Bauweise.

In Erledigung deS Ansuchens der Lean -Baugesellschaft m . b. H.,
Wien , 4 ., Lothringerstraße 2, um die Zulassung der Lean -Bauweise
wird die Anwendung dieser Bauweise gemäß den vom österreichischen
Ingenieur - und Architektenverein aufgestellten Beisätzen über Beton¬
hohlsteinbauten und auf Grund der durchgeführten Festigkeitsvcrsuche,
sowie der bisherigen Praktischen Erfahrungen für das Gemeindegebiet
von Wien bei Hochbauten unter folgenden Bedingungen als zulässig
erklärt:

1. Für die Lean -Bauweise haben im allgemeinen die für Beton¬
bauten geltenden Vorschriften (derzeit Ministerialverordnungen vom
15 . Juni 1911 und vom 15 . September 1918 über die Herstellung
von Tagwerken aus Eisenbeton oder Stampfbeton bei Hochbauten)
sinngemäß Anwendung zu finden . Ist für einen Bau die Verwendung
dieser Bauweise vorgesehen , so ist dies in den Einreichungsplänen
anznführen und die erforderliche statistische Berechnung beizubringen.

2 . Die Steine müssen den vorgelegten Zeichnungen , beziehungs¬
weise den beim Stadtbauamte erliegenden Mustern entsprechen . Die Breite
der Steine hat demnach 23 om, die Wandungsstärke 4 om und die
Stegstärke 2 5cm zu betragen . Für ebenerdige und einstöckige Bauten
unter erleichterten Bedingungen gemäß H 84 der Wiener Bauordnung
kann fallweise eine Wandungsstärke von 3 em zugelassen werden.
(Steine von 15 em Breite dürfen nur für unbelastete Innenwände
verwendet werden .) Die Steine sind aus Kiesbeton im Mischungs¬
verhältnisse von mindestens 315 Icg Zement auf 1 n? Sand und
Schotter (RaummischungsverhältniS 1 : 4 5) herzustcllen . Die mittlere
Steinfestigkeit muß nach sechswöchiger Erhärtung mindestens 120 Lg/em^
betragen.

3 . Als Bindemittel der Steine ist Portland - oder ein gleichwertiger
Zementmörtel mit wenigstens 280 leg Zement auf 1 m^ feinen Sand
zu verwenden . In diesem Mörtel kann bis zu einem Viertel die
Zementmenge durch Weißkalk ersetzt werden . (Verlängerter Zement-
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Mörtel .) Die Druckfestigkeit deS Mörtels , erprobt an Würfeln von
50 en? Querschnittsfläche muß nach sechswöchiger Erhärtung mindestens
60 Ls/en ? betragen.

4 . Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauaus¬

führungen den Nachweis über die Stein - und Mörtelfestigkeit durch
Proben zu verlangen.

5 . Die Mauern sind auf jeder Seite mit einem wenigstens 1 om
starken Verputz , dem Gips nicht zugesetzt werden darf , zu versehen,
wobei mindestens zum Grundieren mit Zement vermischter Mörtel

zu verwenden ist.
6 . Die nutzbare Querschnittsfläche ist bei Steinen von 4 cm

Wanduugs - und 2 5 cm Stegestärke mit 130 » en? , bei Steinen
mit 3 cm Wandungs - und 2 5 cm Stegstärke mit 1100 om -- auf 1 m
Mauerlänge anzunehmen . Die rechnungsmäßige Druckspannung der
nutzbaren Querschnittsfläche darf 12 IrA/ou? nicht übersteigen . Beträgt
die freie Mauerhöhc ü mehr als das Zwölffache der Mauerdicke b
(ohne Verputz ) , so ist der obige Wert der zulässigen Inanspruchnahme
von 12 kA/eii ? durch Multiplikation mit der Abminderungszahl
2 ^ 1 90 — 0 75 d/b zu verringern . Die Höhe lasttragender Hohl¬

mauern darf nicht mehr als das Sechzehnfache der Mauerdickc betragen.
7 . Das Gewicht der verputzten Mauern ist bei Steinen von

23 om Breite mit mindestens 300 bg und bei Steinen von 21 cm
Breite mit mindestens 260 ÜA und bei Steinen von 15 om Breite
mit mindestens 200 üx für 1 n? der Maueransichtsfläche anzunehmen,
falls nicht der Gewichtsnachweis besonders erbracht wird.

Für einen guten Stein - und Mauerverband und für einen

geeigneten Anschluß der Zwischenwände an die Hauptmauern ist Sorge
zu tragen . In jedem Geschosse ist ein durchlaufender , den ganzen
Gebändegrundriß umfassender , als Deckenauflager dienender Betonrost
von wenigstens 15 om Höhe anzuordnen . Durch diesen Rost dürfen
Rauch - und Lustabzüge dnrchgeführt werden . In jedem Stockwerke ist
ein Schließennctz anznordnen . Die Mauerschließen sind in der Regel
in den Betonrost zu verlegen . Insbesondere ist bei Holzdecken für eine

gute Verhängung und ein entsprechendes Auflager der Deckenträme
zu sorgen . Die Hohlsteinmauern sind in Entfernungen von höchstens
7 in durch geeignete Querwände oder durch Pfeiler zu versteifen.

9 . Mauervorlagen oder Hohlpfeiler aus Leansteinen dürfen wohl

zur Mauerversteifung , aber nicht als Tragpfeiler angewendet werden.
Bei Pfeilern , deren Hohlraum mit Beton ausgefüllt ist , darf als
tragender Querschnitt nur die Fläche des Füllbetons in Rechnung
gestellt werden . m

10 . Die Rauchfänge sind ans Beton oder aus Ziegeln in Port¬

landzementmörtel herzustellen.
11 . Beiderseits aufliegende Stufen dürfen nicht unmittelbar m

Hohlmauern eingreifen . Es ist mindestens bei den Stufenauflagern
Stampfbeton oder volles Mauerwerk in solchem Ausmaße auszuführen,
daß eine Störung des Steinverbandes oder ein Verhau der Hohlsteine
vermieden wird . Hohlmauern dürfen nicht als Auflager freitragender

Stufen verwendet werden.
12 . Die Fundamente sind mindestens bis auf eine der Sohlen¬

breite gleiche Höhe aus Vollmauerwerk oder Beton herzustellen . Die
Verbreiterung der Fundamente hat in der gleichen Weise zu erfolgen,
wie bei vollem Mauerwerk.

13 . Die Abänderung und die Ergänzung der vorstehenden

Bedingungen , sowie die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung
bleibt nach Maßgabe der praktischen Erfahrungen Vorbehalten.

Die Leanbauweise ist besonders dadurch gekennzeichnet , daß die Steine zum
«wecke eines erhöhten Wärmeschutzes mehrere hintereinander gelegene Hohl-
räume besitzen. Die Steine werden ans Ki -sbeton im RaummischungSverhältnis
1 : 4 5 mit Handpressen hergestellt . Sie sind 30 om lang , 16 om hoch und
23 om breit . Die Wandungsstärke b trägt 4 om , die St - gstärke 2 5 cm . Für
untergeordnete Bauten sollen Stein - von 21 om Breite (3 om Wandungs-
und 2 5 cm Stegstärk -) verwendet werden . Für Scheidewände dienen 15 cm
breite Steine mit zwei Hohlräumen und 25 mm Wandstarke . Außer der
gewöhnlichen Steinform (Läufer ) werden besonders geformte Ecksteine und
Steine von und -/ « der ganzen Länge erzeugt Die St -me werden an
der Unter - und Stirnseite in Mörtel getaucht und Voll auf Fug vermauert.
Die Fenster - und Türstöcke werden während der Mauerung versetzt. Die
Zwischenwände werden entweder auS 15 om breiten Steinen oder sonst zu¬
lässigen Baustoffen , welche mit den Hauptmauern durch Eiseneinlagen verbunden
werden , hergestcllt . Die beigebrachten Zeichnungen , Beschreibungen , Prüfung »-
Zeugnisse und Mustersteine werden der Plankammer zur Verwahrung übermittelt.

Verzeichnis der in den allgemeinen öffentlichen
Krankenanstalten und Landeswohltätigkeitsanstalte«

in Niederösterreich bestehenden Berpflegstaxeu.
Allgemeine öffentliche Krankenanstalt „ St . Ulrichstiftung Allentsteig,

3 Verpsleattaxe X 2 80 , giltig ab 17 . Juni 1918 . „ „ „ , . _
Allgemeine öffentliche Krankenanstalt Amstetten , 3 . DerpflegStage X 3 20,

Rath ' s-̂ er allgemeiner öffentliche » Krankenhaus Baden , I . VerpflegStaxe
X 25 . 2 . VerpflegStaxe X 16 . 3 . VerpflegStaxe X 4 80 gütig ab 5 . August
1S18 X 5 '20 gütig ab 17 . Februar 1919 , OperatronSgebühren 1. Klaffe bi»
X 500 , 2 . Klaffe bir X 200.

Allgemeine » öffentliche » Krankenhaus:

Eggenburg , 1. VerpflegStaxe X 5, 2. VerpflegStaxe X 2 -50 , gilt !, ab

*0 ' ^ Feldrberg ', 1 . VerpflegStaxe X 6, 2 . VerpflegStaxe X 2 , giltig ab
1 Mai 1910.

Gars , 3 . VerpflegStaxe X 3. giltig ab 3 . März 1918
Hainburg , 3 . VerpflegStaxe X 4-30 , giltig ab 30 . Dezember 1913
Oberhollabrunn , I . VerpflegStaxe X 15, 2 . VerpflegStaxe X 8, 3 . Verpfleg »-

taxe X 3. giltig ab 27 . Juli 1917 , 1 . VerpflegStaxe X 20 , 2 . VerpflegStaxe X 10,
3 VerpflegStaxe X 5, giltig ab 23 . April 1919 , Op -rationSgebühren 1 . Klaffe
bis X 600, 2. Klaff- bis X 250 . ^ ^ »

Horn . 1. VerpflegStaxe X5 , 2 . VerpflegStaxe X 2 30 , gütig ab 30 . August
1916 , 1 . VerpflegStaxe X 10, 2 . VerpflegStaxe X 3 50 , gütig ab 23 . April
1919.

Klosterneuburg , 1. VerpflegStaxe X 15 , 2 . VerpflegStaxe X 10, 3 . Ver-
pfl -gStaxe X 4 30 , giltig ab 10 . Mai 1918 . ^

Korneuburg . 3 . VerpflegStaxe X 5 , giltig ab 1 . November 1S1X
KremS , 1 . VerpflegStaxe X 15 , 2 . VerpflegStaxe X 9, 3 . VerpflegStaxe

X 3 -50 , giltig ab 3 . März 1918 , 1. VerpflegStaxe X 20 , 2 . VerpflegStaxe
X 15 , 3. VerpflegStaxe X 4 50 , giltig ab 23 . Juni 1919 - Op -rat, °n»g-bühr -n:
kleine Operationen , 1 - Klaffe bi» X 300 , 2 . Klaffe bis X 100 , mittlere
Operationen , 1. Klaff - X 300 bis 600 , 2 . Klane ^ ^00 bis 200 ; große
Operationen l . Klasse X 600 bis 1000 . 2 . Klaffe X 200 bis 300.

Lilienfeld , 3 . VerpflegStaxe X 2 70 , giltig ad l . November 1915.
Melk . 3 . VerpflegStaxe X 3, giltig ab 1 . März 1918
Mistelbach , 1 . VerpflegStaxe X 15 . 2 . VerpflegStaxe X 6, 3 . VerpflegS-

tare X 4 gütig ab 30 . Oktober 1918 ; Operationsgebühren : kleine Operationen
1 Klaffe bis X 300 , 2 . Klaffe bis X 100 ; mittlere Operationen , 1 . K affe
X 300 bis 600 , 2 . Klaffe X 100 bis 200 ; groß - Operationen 1. Klaffe
X 600 bis 1000 , 2 . Klasse X 200 bis 300.

Mödling . 1. VerpflegStaxe X 20 , 2 . VerpflegStaxe X 10 , 3 . VerpflegS.
tare X 5 , giltig ab 7 . Februar 1919 ; Operatlonsgebühren : 1 . Klaffe bis
X 600 , 2. Klaffe bis X 300 , ambulatorische Behandlung bemittelter Kranker

^ ^ bNeunkirchen , 1. VerpflegStaxe X 16 , 2 . VerpflegStaxe X 12, 3 . Ver-
pflegStaxe X 4, giltig ab 29 . März 1918 . ^ , ois

Wiener -Ncustadt , 3 . VerpflegStaxe X 480 , gütig ab 1. April 1918,
3 . VerpflegStaxe X 7, giltig ab 23 . April 1919 . , ^

St . Pölten , 3 . VerpflegStaxe X 5 ' 20 , giltig ab 12 . Dezember 1818.
Scheibbs , 1 . VerpflegStaxe X 12, 2 . VerpflegStaxe X 6, 3 . B » pflegstaxe

X 3 giltig ab 1. März 1918 , 1 . VerpflegStaxe X 20 , OperationSgebühr bis
X 400 , 2 . VerpflegStaxe X 10 , Operationsgebühr bis X 200 , giltig ab
23 . April 1919 , Röntgenapparat bis X 30 . ^ m ,

Stock -rau , I . VerpflegStaxe X 15 . 2 . VerpflegStaxe X 10 , 3 . VerpflegS-
taxe X 3-50 , giltig ab 26 . Februar 1918 , 1. VerpflegStaxe X 15 . 2 . Ver-
pflegStaxe X 10, 3 . V -rpfl -gStaxe X 5 , giltig ab 20 . März 1919.
" Waidhofen °. d. Th ., 1. VerpflegStaxe X 14 2. Verpfleg« °x- X S,
3 . VerpflegStaxe X 8 80 , giltig ab 23 . April 1918 , 1 . VerpflegStaxe X 20,
2 . VerpflegStaxe X 10 , 3 . VerpflegStaxe X 4-20 , giltig ab 7 . Jänner 1919,
X VerpflegStaxe X 20 . 2. VerpflegStaxe X 10 , 3 . Verpflcgstake X 4 60 , gütig
ab 14 . Juni 1919 ; OperationSgebühr in der 1. und 2 . Klasse : kleine Opera¬
tionen bis X 100 , mittlere Operationen X 100 bis 200 , große Operationen

^ ^ ^ d. YbbS , I . VerpflegStaxe X 12 , 2 . VerpflegStaxe X 8,
3 . VerpflegStaxe X 3 50 , giltig ab 27 . Juli 1917 , 1. Verpflegst «^ X 15,
2 . VerpflegStaxe X 10 , 3. VerpflegStaxe X 4 30 , giltig ab 24 . Februar 1919,
für Operationen besondere Gebühr . ^ .. . .

Zwettl , 1. VerpflegStaxe X 5 , 2 . VerpflegStaxe X 3 50 , giltig ab
11 August 1918 , 1. Berpfleg »taxe X 10 , 2 . VerpflegStaxe X 4b0 , gütig ab
1 . Mai 1919.

Krankenanstalten in Wien:

Allgemeiner Krankenhaus , 1 . VerpflegStaxe X18 , 2 . VerpflegStaxe X 10.
3 . VerpflegStaxe X 5 ' 37 , giltig ab 1. März 1917 1 . V -rPfl -gStax - X 50,
2 VerpflegStaxe X 24 , 3 . VerpflegStsre X 12 , ob I . April 1919.

Krankenhaus Wieden , 1. Verpfl -g»tax - X 18 , 2 . VerpflegStaxe X 10,
3 . VerpflegStaxe X 5 37 . giltig ab I . März 1917 I - V -rPfl -gstax - X 50,
2.  VerpflegStaxe X 24 , 3. VerpflegStaxe X 12 , gütig ab 1. Juni 1919.

Krankenhaus Rudolfstiftung , 1 . VerpflegStaxe X 18, 2 . VerpflegStaxe
X 10 . 3. VerpflegStaxe X 5 87 , gütig ab 1 . März 1917 , 1 . VerpflegStaxe
X 50, 2. VerpflegStaxeX 24, S. VerpflegStaxeX 12, giltig ab1. Jum 1919.
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Erhöhung der Berpflegsgebühren.
Niederöste .rrc .ichische Landess iechcnanstalten.

1919 die hat mit Sitzungsbeschluß vom 16. Juli
nna ^ ,.» Gebühren in den nachbenannten ni-derösterr-ichischen Landes-
^ ?b k '^ ugust Ä/9

mO q X . 7,77.' 17- ^ " mies»r,a,,e mir 20 x , I . Verpflegsklaff
7 V» ?fl'-°? kla6^ 7 »^ V ° Landerpflegeanstalt für Geisteskrank- in Yb b 7
mit ° F -t So X 2. Verpflegsklafse mit 18 X. 3. Verpflegsklaff-
^ E^ N ederösterrelchlscheLandeSlrrenanstalt in Kl o st e r n e u b u r a -

. krpflkgSklasse mit 10 X ' Niederösterrcichische Landesirrenanstalt in
b- V-rpflegsklaffe mit 10 X ; NiederösterreichischeLandeSpflege?

in? N^ aä - «0schwachsinnige  Kinder in Gugging:  Allge-
snniae ^ Ä ^ n ^ 7 " ^ ^ ; NiederösterreichischeLandesanstalt für schwach.
? L (M Abt X 85̂ « clg-.ne,n° VerPfleMZ mit

Krankenhaus St . Pölten.

öflerrê 7lLe»^ P«n!.7/ '^ ^ ° Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder,
üflerreichlschen Landesregierung die Verpflegstaxen für d,S allgemeine öffent¬

liche Krankenhaus in St . Pölten auf die Dauer von iwei Jahren vom Tage
der Verlautbarung dieser Kundmachung an mit 20 X für die 1., 12 X für

Krankenhaus Korneuburg.
^ Der njedergsterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder,
österreichischen Landesregierung di- Erhöhung der Verpflegst »» für die allqe-
meine VerpfleMaffe des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Korneu¬
burg auf die Dauer eine« Jahres vom Tag - der Verlautbarung dieser Kund¬
machung an Per Kopf und Tag mit 7 X festgesetzt. (M .Abt. X 3932.)

Krankenhaus Gars.
^ ^Öberösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-

österreichischcn Landesregierung die V-rpflegstax- für di- allgemeine Verpfl-aS.
klaffe des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Äars für die Dauer
eines Jahres vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an per Kops
und Tag mit 5 L festgesetzt. (M .Abt. X 3931 .) "

Rath 'sches Krankenhaus Baden.
>>» Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
osterreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das Rath 'sche allgemeine
öffentliche Krankenhaus u, Baden für di- 1. VerpflegSllaffe mit 40 L , für di-
7 " ^ ^ (allgemeine) V-rpflegsklaffe mit
7 X per Kopf und Tag. und zwar für die 3. (allgemeine) Verpflegsklafse auf die

J °h(eS vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung fest-
gesctzt. G n̂chätttig wurde die Erhöhung der Operationsgebühreu genehmigt
und IN nachstehender Weise festgesetzt: In der 1. Klaff- für kleine Operationen
bis zu 300 L mittlere Operationen über 300 bis zu 600 X, große Opera-

über t>00 bis zu 1000 X. In der 2. Klaffe für kleine Operationen bis
ö . IO" ^ (lir mittlere Operationen über 100 bis zu 200 X, für große Ope-
raticnen über 200 bis zu 300 X. (M .Abt. X 3959 .) v v ^ i-

Krankenhaus Neunkirchen.
Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder,

österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Ncunkircheu vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung
angcfaiigen auf die Dauer -ines Jahres für di- 1. Verpflegsklafse mit 30 X.

derpflcgsklaffe mit 16 X, für die 3. (allgemeine) Verpflegsklafse
mit 6 X per Kopf und Tag festgesetzt. Gleichzeitig wurde die Einführung von
Oper - .lonSg-bühren genehmigt und deren Höhe in nachstehender Ä -ise fest,
gesetzt: In der 1. Klaffe für kleine Operationeil bis zu 300 X, mittlere Ope-
rattonen bis zu 600 X, große Operationen bis zu 1000 X, in der 2. Klaffe
für kleine Operationen bis zu 100 X, mittle e Operationen bis zu 200 X,
große Operationen bis zu 300 X. (M.Abt. X 4044 .)

6

Verzeichnis der Giftverschleißer.
Die n.-ö. Landesregierung hat mit dem Erlasse vom 28 . Auaust

1919 Nachstehendes eröffnet:
In Anbetracht der außerordentlichen Verhältnisse war es vor¬

läufig nur möglich , einen I . Teil des im Z 1 der Ministerialver-
verordnuug vom 2 . Jänner 1886 . R .-G .-Bl . Nr . 10 , erwähnten
Verzeichnisses der auf Grund der Gewerbeordnung zum Absätze von
Giften berechtigten Gewerbsleute nach dem Stande vom 31 . Oktober
1918 erscheinen zu lassen , worin die in Frage kommenden Gewerbs¬
leute Niederösterreichs , Oberösterreichs , Salzburgs , Steiermarks,
Kärntens , Tirols und Vorarlbergs enthalten sind . (G .-A. 21435)

Drogistenkonzessiott.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3.

(Z - 1223 ) :
Bezirk

Das Bezirksamt erteilt dem Robert Weidlich, 3., Bechardgaffe II , die
Konzession zum Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß der medikamentös impräg,
inerten Verbandstoffe, insofern- dies nicht ausschließlich den Apothekern vorbe-
Hallen ist, sowie zum Verschleiße künstlicher Mineralwässer im Sinne des
§ 15, Pkt. 14 d. G . O . im Standorte 3.. Seidlgaffe 14. Diese Konzession
wurde im Gewerbereglster unter Z . 8345 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3. Bezirk
(Z . 242 ) :

, . Dos Bezirksamt erteilt dem Max Wechsler als veranwortlichen Ge
schästSführer der Firma Herlango, photographischeIndustrie G. m. b. H. di
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onzessisn zum Betriebe des Gifthandels , beschränkt auf die für photographische
wecke benötigten Chemikalien im Standorte 3 ., Landstraßer Hauptstraße 95.
uese Konzession wurde im Gcwerberegister unter Z . 3290 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirkamtes für den 6. Bezirk
Z. 905 ):

Das magistratische Bezirksamt für den 6 . Bezirk erteilt dem Dr . Wilhelm
riednch Kalle die angesuchte Konzession gemäß Z 15 , Pkt . 14 d. G .-O . mit
>r Berechtigung zum Verkaufe der zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffe und Präparate im großen , inssoweit dieser nicht ausschließlich den
pothekcrn Vorbehalten ist, im Standorte 6 ., Mariahilferstraße 115 . Diese
onzefsion wurde im hierämtlichen Äewrrbcregister unter der Z . 2284 ein-
etragen.

Erlaß des magistratischen Bezirkamtes für den 16 . Bezirk
Z. 54463 ):

Das magistratische Bezirksamt für den 16 . Bezirk erteilt dem Johann
Steinböck die Konzession zum Verkaufe von Giften und von zu arzneilicher
ierwcndung bestimmten Stoffen und Präparaten , sowie zum Verschleiße von
«den , insofern dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, und
am Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Standorte 16 ., Kirch-
etterngassc 40 , nach ß 15 , Pkt . 14 d. K .-O , Diese Konzession wurde im
lewerberegister unter Z . 2602 eingetragen.

l!. NvrmMcheflimmnmM.
8 .

lnflassiing der Stelle 6 des Bezirkswirtschafts¬
amtes Wie « .

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
. Oktober 1919 , M D . 6662/19:

Der Herr Bürgermeister hat am 3 . Oktober 1919 nachstehenden Erlaß
N mich gerichtet:

„Auf Grund des Ergebnisses der Beratungen des vom Stadtrate ein-
rsetzten Komitees für den Abbau des BezirkwirtschaftsamteS ordne ich an:

Zunächst ist die Stelle 6 dieses Amtes und die ihr angegliederte
Kartofselabgabestelle ." ab 6 . Oktober 19 >9ia »fzulassen ; die bisher von diesen
Stellen durchgesührte Beschaffung von Kartoffeln , Gemüse , Obst und Obst¬
zeugnissen ist, da diese Aufgabe nunmehr zur Gänze von der Wiener
iemüse- und Obstübernahms - und Verteilungsstelle durchgeführt wird , mit
:m gleichen Tage einzustellen.

Jene Geschäfte , welche sich aus der bisher durchgeführten Waren-
cschaffung  der ausgelassenen Stellen ergeben , hat die Mogistrats-
dteiluug IX als LiquidierungSstellc abzuwickeln ; diese hat vorläufig bis zu
ner anderweitigen Regelung oder Vereinfachung der behördlichen Tätigkeit
es Bezirkswirtschastsamtes überhaupt , auch jene Geschäfte , welche sich aus
!r behördlichen Tätigkeit der ausgelassenen Stellen ergeben (wie Aartofsel-
-rteilung , Kontrolle der Kartoffelabgabestellen , sogenannte Zwangsmäikte
. s. w .) zu besorgen ."

In Durchführung dieser Verfügung wird die Magistratsabteilung IX an-
-wiesen , die ihr als Liqwdierungsstelle zukommendcn Geschäftstücke in einem
'gesonderten Geschäftsbuch - zu führen und dieses sowie die bezüglichen Ge-
häftsstücke selbst mit der Bezeichnung , .M .Abt . IX - ft " zu versehen . (Z 14,
ziehungsweise 13 der Geschäftsordnung für den Magistrat .)

9.
lnzulässigkeit von Mitteilungen über amtliche Ange¬

legenheiten an Pressevertreter.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

9. September 1919 , M .D . 6673/19:
Mit dem Magistratsdirektionserlasse vom 24 . Februar 1914 , M D . 500

stormalienblatt des Magistrates Nr . 11 s : 1914 ), wurde den städtischen
lngestellten bei sonstiger Behandlung nach den Bestimmungen des 3 . Abschnittes
er Dienstpragmatik für die Gemcmdebeamten und -diener der Stadt Wien
ntersagk , über Angelegenheiten , die ihnen in Ausübung ihres Dienstes oder
tfolge ihrer dienstlichen Stellung bekanntgewordcn sind, ohne ausdrückliche
Genehmigung ihrer Vorgesetzten Dienststelle Mitteilungen zu veröffentlichen.
Vergleiche 8 22 , 2 . Absatz der Allgemeinen Dienstordnung .)

In Ergänzung dieses Normales gebe ich im Aufträge des Herrn Bürger-
ikisters bekannt , ^daß auch Mitteilungen über amtliche Angelegenheiten an
Vertreter der Presse  unzulässig und Auskunft verlangende Presse-
ertreter an daS Präsidium oder an die Magistratsdirektion zu weisen sind.

- Nr . 87 , 29 . Oktober 1919.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschöfterreich und im Landesgesetz- nnd Ver¬
ordnungsblatts für Oesterreich unter der Enns im
Jahre 191V veröffentlichten Gesetze, Bollzngs-

anwei ungen und Verordnungen.
Stcmtsgksehblatt.

Nr . 421 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 7. Juli , betreffend
die Außerkraftsetzung der Ministerialverordnung vom
6. September 1918 über den Verkehr mit Kork aller Art.

Nr . 422 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 22 , Juli , be¬
treffend der Bcschlagnan .ahme und der Beschränkungen in
der Gewinnung der Torffaser.

Nr . 423 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 30 . Juli , mit
der die Vollzuqsanweisung vom 31 . Mai , betreffend die
Regelung des Verkehres mit Raps , Rübsen , Nüböl und
Rapskuchen , abgeändert wird.

Nr . 424 . Kundmachung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 3. August , mit welcher
die Kundmachung vom 11 . Dezember 1918 , betreffen '' die
Erlassung eines Statute » der deutschösterreichischen Haupt¬
anstalt für Sachdemobilisierung , teilweise abgeändert wird.

Nr . 42F , Vollzugsanweisung der Staatsämter für Handel
und Gewerbe Industrie und Bauten , für Land - und Forst¬
wirtschaft und für Finanzen vom 19 . August , betreffend die
Außerkraftsetzung , beziehungswei 'e Ermäßigung der Zölle
für verschiedene Waren.

Nr . 428 . Zweite Vollzugsanweisnng des Staatsamtes der
Finanzen vom 20 . August zum Gesetze vom 4. Juli,
Ueberlaffnng ausländischer Wertpapiere an den Staat.

Nr . 427 . Gesetz vom 28. Juli, betreffend die Rechtsfolgen
von Uebertretunaen der Vollzuqscmweisungen über die An¬
meldung und Kontrolle gewisser Vermögenschaften und die
Sicherung der Vermögensabgabe.

Nr . 428 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für soziale Ver¬
waltung vom 20 . August , betreffend die Unterstützung der
arbeitslosen Arbeiter und Angestellten.

Nr . 429 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für soziale Ver¬
waltung vom 20 . August über die Erhaltung des Arbeiter¬
standes in gewerblichen Betrieben.

Nr . 439 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe . Industrie und Bauten vom 31 . Juli , mit
welcher die Regelung des Verkehres mit Knochen und
Knochenfett abgeändert wird.

Nr . 431 . Kundmachung des Staatsamtes für Finanzen vom
18 . August über die Errichtung von Zollhilfsstellen in
Litschau , Haugschlag und Jllmcmns.

Nr . 432 . Erste Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
soziale Verwaltung vom 20 . August zum Gesetze vom
30 . Juli 1919 , betreffend die Schaffung einer Gehalts-
klaffe zur Sicherung von Dienstaltersbezüaen der in den
öffentlichen und Anstaltsapotheken beschäftigten Pharma¬
zeuten (Gehaltsklassengesetz ) .

Nr . 433 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom
25 . Juni , betreffend die Anwendung der Bestimmungen
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des Gesetzes vom 25 . April über die staatliche Entschädi¬
gung der Kriegsinvaliden , -Witwen und -Waisen (Jnvaliden-
entschädigungsgesetz ) auf Personen des militärischen Berufs¬
standes und ihre Hinterbliebenen.

Nr . 434 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 11 . August,
betreffend Aushebung der Höchstpreise für Kerzen.

Nr . 435 Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 12 . August , betreffend die dritte Ausgabe
der Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe 26 .VUI
für begünstigte Parteien (Krankenkassentaxen ).

Nr 486 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 12 . August , betreffend die achte Ausgabe
der Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakovöe 26. VIII.

Nr . -<37 . Vollzngsanweisimg des Staatsamtes für Finanzen
im Einvernehmen mit dem Staatsamte fürBolksernährung
vom 28 . Anaust weaen Einschränkung der Biererzeuaung.

Nr 438 Vollzuasanweisungdes Staatsamtes für Justiz
vom 26 . August über die Beschränkung der Kündigung be¬
stimmter Dienstverhältnisse.

Nr . 436 . Vollzugsanweisnna des Staatsamtes für Heerwesen
vom 27 . August , betreffend die Ausbezahlung von Unter¬
haltsbeiträgen an die Angehörigen von aktiv dienenden
P -rlonen.

Nr . 44 '». Vollzuasanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 23 August, mit der eine Prüfunas-
vorschrist für das Lehramt der Stenoaraphie an öffentlichen
mittleren Lehranstalten und für den Nachweis einer steno-
gravh 'schen Fertigkeit für Praktische Berufe erlassen wird.

Nr . 441 . Vollzuasanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Baut -n Vom 28 . August , be¬
treffend das Verbot der Verarbeitung von Sägeblochen
zur Herstellung von Holzschliff und Zellulose.

Nr 442 . Vollzuasanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 30 . August über die Abänderung des
Wirksamkeitsbeginnes der Ziehkinderordnunq.

Nr . 443 . Vollzuasanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 27 . August , be¬
treffend die Feststellung der Gebühren für die cichamtliche
Behandlung von Elekrizitatszählern und Wasserverbrauchs¬
messern (Eichgebühren ).

Nr - 444 . Dritte Vollzugsanweisung des Staatsamtes der
Finanzen vom 31 . Auchist zum Gesetze vom 4 . Juli 1919,
Uebsrlaffung ausländischer Wertpapiere an den Staat.

Nr . 448 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für Land- und
Forstwirtschaft , für Justiz und für Finanzen vom 31 . August,
womit die Gemeinden bezeichnet werden , in denen die Be¬
stimmungen des Gesetzes vom 31 . Mai 1919 über die
Wiederbesiedlung gelegter Bauerngüter und Häusleranwesen
(Wiederbesiedlungsgesetz ) keine Anwendung finden (I . Voll¬
zugsanweisung zum Wiederbesiedlungsgesetze ).

Nr . 446 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für Land- und
Forstwirtschaft , für Justiz und für Finanzen vom
31 . August zur Durchführung des Gesetzes vom 31 . Mai
über die Wiederbesiedlung gelegter Bauerngüter und
Häuslerauwesen (Wiedcrbesiedlungsgesetz ) (II . Vollzugs¬
anweisung zum Wiederbesiedlungsgesetze ).

Nr . 447 . Zweite Vollzugsanweisung des Staatsamtes ft
Finanzen vom 31 . August zur Durchführung der gebühre:
rechtlichen Bestimmungen des Gesetzes vom 28 . Juli , bi
treffend Gebühren von Totalisateur - und Buchmacherwette
sowie Maßnahmen zur Unterdrückung des Winkelwettwesens

Nr . 448 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für HeereS
wesen vom 27 . August , betreffend die Durchführung d<
Uiiterhaltsbeiiragsnovelle.

Nr . 446 . Vollzugsanweisung des Staatsamies für Finanze
vom 1. September zum Gesetze vom 19 . Dezember 191!
betreffend Aenderungen in der Organisation der Finan
Verwaltung.

Nr . 486 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks
ernährung vom 1. September über die Regelung des Ve
kehres mit Abfallprodukten aus staatlich bewirtschaftete
Getreide.

Nr - 451 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vo
4 . September über die Führung des Handelsregisters ft
gemeinwirtschaffliche Anstalten.

Nr . 482 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vo
9 . September über die Zahlung des fortlaufenden Gehalts
an Dienstnehmer im Sinne des Handlungsgehilfengesetze

Nr . 453 . Vollzugsanweisuug des Staatsamtes für Finanz,
vom 1. September , betreffend die Erhöhung des Zollau
schlages.

Nr . 484 . Vollzuqsanweisung des Staatsamtes für Hand
und Gewerbe . Industrie und Bauten vom 6. Septembe
betreffend Begünstigungen zur Erlangung einer Zivi
technikerbefugnis für Militäringenieuroffiziere und Geni
stabsoff ' ziere.

Nr . 453 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanz,
vom 11 . September über die Gewährung von Gebührei
begünstigungen für die aus Anlaß des Ueberganges z:
Friedenswirtschaft errichteten , öffentlichen Interessen dienende
Unternehmungen und Anstalten.

6 . Laiidesgeseh- und Verordnungsblatt.
Nr . 248 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes

regierung vom 5. August , betreffend erhöhte Umlagen ft
die Gemeinde Schrems im Gerichtsbezirke Schrems.

Nr . 246 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung vom 5. August , betreffend erhöhte Umlagen fr
die Gemeinde Dietmannsdorf im Gerichtsbezirke Retz.

Nr . 247 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande
regierung vom 5 . August , betreffend erhöhte Umlagen ft
die Gemeinde Mollmannsdorf im Gerichtsbezirke Korne:

. bürg.
Nr . .̂248 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande

regierung vom 5. August , betreffend erhöhte Umlagen ft
die Gemeinde Meinem im GerichtSbezirke Raabs.

Nr . 246 . Kundmachung der niederösterreichischsn Landes
regierung vom 5. August , betreffend erhöhte Umlagen ft
die Gemeinde Lunz am See im Gerichtsbezirke Gaming.

Nr . 286 Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung vom 6 . August , betreffend erhöhte Umlagen ft
die Gemeinde Atzenbrugg im Gerichtsbezirke Atzenbrugg.
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r. 251 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 6. August , betrcffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Weidling im Gerichtsbezirke Klosterneuburg.

!r. 232 . Gesetz vom 13. April, betreffend die Bildung einer
selbständigen Ortsgemeinde Semmering,

lr. 253 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 7. August , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Schönau im Gebirge im Gerichtsbezirce
Kirchschlag.
254.  Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬

regierung vom 7. August , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde St . Veit an der Triesting im Gerichtsbezirke
Pottenstein.
255.  Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬

regierung vom 5. August , betrcffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Frankenfels im Gerichtsbezirke Kirchberg an
der Pielach.
25 « . Kundmachung der niederösterreichischrn Landes¬
regierung vom 5. August , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Pernitz im Gerichtsbezirke Gutenstein.

>tr. 257 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes-
regierung vom 5. August , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Hainfeld im Gerichtsbezirke Hanffeld.

Nr . 258 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 4 . August , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Stickelberg im Gerichtsbezirke Kirchschlag.

Hr. 25 B. Kundmachung der niederösterrcichischen Landes¬
regierung vom 4 . August , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Wiesmath im Gerichtsbezirke Kirchschlag.

Nr . 2 « « . Gesetz vom April, betreffend die Abtrennung der
Katastralgemeinden Untergrub und Viendorfer Weingebirge
von der Ortsgemeinde Göllersdorf.

Nr . 2 « . Gesetz vom 30 . April , betrcffend die Teilung der
Ortsgemeinde Bösendürnbach in zwei selbständige Orts-
gemeinden.

Nr . 262 . Gesetz vom 30. April,
Ortsgemeinde Leitzersdorf in
gemeinden.

Nk . 263 . Gesetz vom 30. April,
Ortsgemeinde Oberhantzenthal
gemeinden.

Nr . 264 . Gesetz vom 19. März, betreffend die Erhebung der
Katastralgemeinden Dürnleis und Kleinsierndorf zu selb-
ständigen Ortsgemeinden.

Nr . 265 . Gesetz vom 2. Llpril, betreffend die Teilung der
Ortsgemeinde Bergau in drei selbständige Ortsgemeindsn.

Nr . « 6 . Gesetz vom 2. April, betreffend die Teilung der
Ortsgemeinde Gaisruck in zwei selbständige Ortsgemeinden.

Nr . 267 . Gesetz vom 19. März, betreffend die Abtrennung
der Katastralgemeinde Windpassing von der Ortsgemeinde
Schöngrabern.

Nr . 268 . Gesetz vom 19. März, betreffend die Trennung der
Katastralgemeinde Wischathal von der Ortsgemeinde Eitzers-
thal und Erhebung jener zur selbständigen Ortsgemeinde.

Nr . 266 Gesetz vom 2. April, betreffend die Teilung der
Ortsgemeinde Steinabrunn in drei selbständige Orts¬
gemeinden.

betreffend die Teilung der
zwei selbständige Orts-

betreffeud die Teilung der
in drei selbständige Orts-

Nr . 276 - Gesetz vom2. April, betreffend die Teilung der Orts-
gemeinde Stranzendorf in zwei selbständige Ortsgemeinden.

Nr . 271 . Gesetz vom 2 April , betreffend die Teilung der
Ortsgemeinde WetzleinSdorf in zwei selbständige Orts¬
gemeinden.

Nr . 272 . Gesetz vom 2. April , betreffend dir Teilung der
Ortsgemeinde Bogenneusicdl -Streifing in zwei selbständige
Ortsgemcinden.

Nr . 273 . Gesetz vom 19. März, betreffend die Erhebung ner
' Katastralgemeinde Furth zur selbständigen Ortsgemeinde.

Nr . 274 . Gesetz vom 2. April, betreffend die Teilung der
Ortsgemeinde EnzerSdorf im Tal in zwei selbständige Orts¬
gemeinden.

Nr . 275 . Gesetz vom 2. April, betreffend die Teilung der
Ortsgemeinde Roggendorf in drei selbständige Orts¬
gemeinden.

Nr 276 . Gesetz vom 30. April, betreffend die Teilung der Orts¬
gemeinde Großmugl in zwei selbständige O . tsgemeinden.

Nr . 277 . Gesetz vom 30. April, betreffend die Teilung der
Ortsgemeinde Jnzersdors ob der Traisen in zwei selbständige
Ortsgemeinden.

Nr . 27A . Gesetz vom 1. August , betreffend die Einhebung
einer Landesabgabe von öffentlichen Vorführungen und
Tanzunterhaltungen (Lustbarkeitsabgabe ) im Lande Nicder-
österreich.

Nr 276 . Vollzugsanweisung der niederösterreichischen Landes-
regierung vom 12 . August , betreffend die näheren Be-
stimmungen über Bemessung , Sicherstellung . Einhebung und
Kontrolle der Landesabgabe von öffentlichen Vorsührungen
und Tanzunterhaltungen in Niederösterreich.

Nr . 286 . Gesetz vom 16. Juli , betreffend die Ermächtigung
der Gememde Wien zu einer Krediroperation.

Nr . 281 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 16. August , betrcffend die Anforderung von
Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr - 282 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 21 . August , betreffend den Verkauf von Petroleum an
die Verbraucher in Wien.

Nr . 283 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 21 . August , betreffend den Verkauf von Petroleum an
die Verbraucher in Niederösterreich außerhalb Wien.

Nr . 284 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 18 . August , betreffend die der Gemeinde
Mautern erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Be¬
erdigungsgebühr von 31 L.

Nr . 285 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 14 . August , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
St . Pölten.

Nr . 286 . Gesetz vom 1. August , betreffend die Ausnützung
der Wasserkräfte der Donau.

Nr . 287 . Verordnung der niederösterreichischeu Landesregierung
vom 21 . August , betreffend einen Maxtmaltarif für Kohlen-
und Koksverfrachtung in Wien.

Nr . 288 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 21 . August , betreffend die Regelung des Abtragens und
Abschaufelns von Kohle , Koks und Briketts im Gebiete der
Gemeinde Wien.
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Nr . 289 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 21 . August , betrestend die Abänderung des bestehenden
Tarifes sür die Kohlenverfrachtung von den Vorortebahn¬
höfen in Wien.

Nr . 299 Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 3. August , betrestend die Erhöhung der
Verpflegstaxe 3 . Klasse im KaiserjubiläumSsPitale der Stadt
Wien.

Nr . 29 k. Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 25 . August , betreffend die Aufbringung des für das
Land Niederösterreich erforderlichen Brennholzes.

Nr . 292 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 25 . August , betreffend die Festsetzung eines neuen
Maximaltarifes für das Rauchfangkehrergewerbe in Wien.

Nr . 293 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . August , betreffend die Anforderung von
Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 294 . Kundmachung der niedcrösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . August , betreffend die Einführung des
Wohnungsnachweises in einigen Gemeinden.

Nr . 29 » . Gesetz vom 23. Juli , betreffend die einstweilige
Bestellung der Gemeindevertreter in den Bezirksstraßen-
ausichüssen.

Nr . 29 « . Gesetz vom 23. Juli , betreffend die Abänderung
einiger Bestimmungen des niederösterreichischen Schulauf¬
sichtsgesetzes vom 25 . Dezember 1904.

Nr . 297 . Gesetz vom 13 . Juli , betreffend die einstweilige
Bestellung der Gemeindeoertreter in den Bezirksarmenrälen.

Nr . 288 . Verordnungd r niederösterreichischen Landesregierung
vom 28 . August , betreffend die Ausfuhr von Heu aus
Niederösterreich.

Nr . 299 . Gesetz vom 2. April, betreffend die zeitliche Um¬
lagenbefreiung von Wohngebäuden in Wiener -Neustadt.

Nr . 38 « . Gesetz vom 1-. August, betreffend die Emhebung
einer Gemeindeabgabe von öffentlichen Vorführungen und
Tanzunterhaltungen , die der Abgabe nach dem Gesetze vom
17 . Juni 1919 nicht unterliegen (Ergänzungslustbarkeits-
abgabe ) .

Nr . 391 . Verordnung der nieder-österreichischen Landesregierung
vom 5. September , betreffend die Festsetzung von Höchst¬
preisen für den Kleinverkauf von Brot.

Nr . 382 . Verordnung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 6. September , mit welcher die Statthallerei¬
verordnungen vom 11 . September 1917 , beziehungsweise
vom 29 . April 1918 , betreffend die Regelung des Ver¬
brauches von Kohle , Koks, Briketts und sonstigen Brenn¬
stoffen , abgeändert werden.

Nr . 393 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . August , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstoxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Klosterneuburg.

Nr . 394 . Gesetz vom 30 . April , betreffend die Abgabe von
Master aus dem Wasserwerke der Katastralgemeinde Neu¬
siedl , Ortsgemeinde Waidmannsfeld , in Niederöstcrreich
sowie die Einhebung von Gebühren hiefür.

Nr . 893 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung vom 28 . August , betreffend die Erhöhung de
Verpflegstoxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause ii
Mödling.

Nr . 396 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung vom 6. September , betreffend Richtigstellung vor
Druckfehlern in der Verordnung der niederösterreichischer
Landesregierung vom 21 . August.

Nr . 397 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 6. September , betreffend die der Gemeind,
Hmterbrühl im Gerichtsbezirke Mödling erteilte Bewilligunc
zur Emhebung einer von 6 d auf 8 ii erhöhten Mietzins-
auflage für die Jahre 1916 , 1917 und 1918.

Nr . 398 . Kundmachung des niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 6. September , betreffend die der Stadt¬
gemeinde Mödling erteilte Bewilligung zur Weitereinhebung
einer M -etstnsauflage von 6 I, für die Zeit vom 1. Jänner
bis 30 . Juni.

Nr . 399 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 6 . September , betreffend die der Gemeinde
Siebenhirten bei Wien erteilte Bewilligung zur Weiterein¬
hebung einer Mietzinsauflage von 6 b für das Jahr
1919 . ^

Nr . 319 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 6. September , betreffend die der Stadt¬
gemeinde St . Pölten erteilte Bewilligung zur Einhebung
einer Mietzinsauflage von 12 b für das Jahr 1919.

Ne . 311 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 9. September , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstoxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Waidhofen an der Ibbs.

Nr . 312 . Kundmachung der ntederösterreichischen Landes¬
regierung vom 11. September , betreffend die Anforderung
von Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 313 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 11 . September , betreffend die Bestimmung
der Ziehkinderaufsichtsstellen und deren Sitze und Sprengel
für Niederösterreich mit Ausnahme der Stadt Wien.

Nr . 314 . Verordnung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 22 . September , betreffend Betriebsvorschriften
für das Platzfuhrwerk für die Dauer der Einstellung oder
Einschränkung des Straßenbahnverkehres.

Nr . 3 ! S Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 12 . September , betreffend die Erhöhung
der Verpflegstoxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause
in Korneuburg.

Nr . 31 « . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 12 . September , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Gars.

Nr . 317 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes-
regierung vom 15 . September , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstoxen und Operationsgebühren im Rath ' schen all¬
gemeinen öffentlichen Krankenhause in Baden.
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1919.

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
XI.

sowie

Normativbestimmungen des Gemeinderatts, Stadtrrtes und des Magistrates
in Angelegenheiten der Oemeindenemattllng nnd politischen AmtSkührnng.

Iuy akt.
I . Gesetze , Bollzugsanweisungc « , Verordnungen und Ent¬

scheidungen :
1. Anforderungen von Wohnungen durch die Gemeinden.
2 . Autorisation als Versicherungstechniker.
3 . Azetylen -Ersatzbeleuchtung.
4 . Durchfahrt durch die GaheiSgafse im 13 . Bezirke.
5- Erhöhung der VerpslegSgebiihren.
6 . Drogistenlonzesfion.

I. Gesetze , Vochugsmiweisungen , Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

>.
Anforderung von Wohnungen durch die Gemeinden.

Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
30 . Juni 1919.

Auf Grund der durch die Vollzugsanweisung des Staats¬
amtes für soziale Verwaltung vom 9. April 1919 , St .-G .-Bl.
Nr . 223 , den Landesregierungen erteilten Ermächtigungen wird
angeordnet , daß mit der Wirksamkeit vom 15 Juli 1919 ab
die Bestimmungen der Vollzugsanweisung des deutschösterreichi¬
schen Staatsrates vom 13 November 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 22,
für Niederösterreich in der folgenden geänderten Fassung zu
gelten haben.

Artikel  1.

(1) Durch Kundmachung der politischen Landesbehörde kann
für Gemeinden , in welchen ein außerordentlicher Mangel an
Wohnungen eingetreten oder zu gewärtigen ist, angeordnet
werden , daß die nachfolgenden Vorschriften Anwendung finden.

(2) Die Anwendung der Bestimmungen über Doppel¬
wohnungen kann auch für ein Wohngebiet angeordnet werden,
welches mehrere Gemeinden umfaßt.

(3) Die nachstehenden Bestimmungen gelten auch für jene
Gemeinden , bezüglich welcher Kundmachungen über die Anfor¬
derung von Wohnungen bereits erlassen worden find.

I. Doppelwohuungen.
8 1.

(1) Wer in einer Gemeinde oder in einem Wohngebiete
zwei oder mehrere Wohnungen hat , ist verpflichtet , bei jeder
Gemeinde , in deren Gebiet eine Wohnung gelegen ist, eine An¬
zeige zu erstatten , welche enthält : den Namen und den Beruf
des Anzeigepflichtigen , den Namen und die Adresse der Haus¬
eigentümer oder ihrer Bevollmächtigten , bei Wohnungen in Unter¬
miete (Aftermiete ) überdies den Namen und die Adresse des
Untervermieters ; dann für jede Wohnung Adresse, Größe (Be¬
standteile ), Mietzins , Kündigungsfrist und Kündigungstermin;
bei Wohnungen , die auf bestimmte Zeit gemietet oder bereits
gekündigt find , den Ablauf des Mietverhältnisses.

II . RormativbeMmmnugeu:
7 . Krankenfürsorge.
8 . Legitimierung unehelicher Kriegerkinder und Namensänderung für

Kriegerbräute.
9. Richtigstellung.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblattc für den Staat
Deutschösterreich und im LandeSgesrtz - und Ver«
«rdnungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1919 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs¬
anweisungen und Verordnungen.

(2s Anzeigepflichtig sind auch die mit einem Wohnungs¬
inhaber im gemeinsamen Haushalte lebenden Familienangehörigen,
wenn sie in der Gemeinde oder im Wohngebiete noch eine eigene
Wohnung haben.

(3) Den Wohnungen in Untermiete sind Wohnungsbestand¬
teile in Untermiete gleichzuhalten.

(4) In der Anzeige ist die Wohnung zu bezeichnen, welche
der Anzeigepflichtige für eigene Wohnzwecke benötigt . Bezeichnet
er mehr als eine Wohnung als für eigene Zwecke nötig , so hat
er die Gründe hiefür anzuführen und anzugeben , welche von
den Wohnungen er wählt , wenn gemäß K 2 nicht alle be¬
anspruchten Wohnungen als benötigt anerkannt werden . Die
Anzeige ist zu erstatten binnen acht Tagen nach der Kund¬
machung der politischen Landesbehörde (Artikel 1) ; nachher
binnen acht Tagen nach Eintritt des die Anzeigepflicht begründen¬
den Umstandes (8 1, Absatz 1) .

(5 ) Tritt nach der Anzeige , aber bevor die Gemeinde ihr
Anforderungsrecht gemäß Z 4 ausübt , eine Aenderung ein, wie
durch Kündigung oder , sonstige Endigung des Mietvertrages,
durch Vermietung , Untervermietung oder andere Abgabe einer
Wohnung , so hat der Anzeigepflichtige diese Aenderung anzu¬
zeigen.

8 2.
(1 ) Wird mehr als eine Wohnung als für eigene Wohn¬

zwecke benötigt bezeichnet, so entscheidet über den behaupteten
Bedarf die Gemeinde nach Prüfung der in ' der Anzeige vor¬
gebrachten Gründe . Lautet die Entscheidung auf weniger Woh¬
nungen als der Anzeigepflichtige als benötigt bezeichnet hat , so
gilt die in der Anzeige getroffene Wahl . Hat der Anzeige¬
pflichtige in der Anzeige die Wahl unterlassen , so trifft sie die
Gemeinde.

(2 ) Liegen die als benötigt bezeichnten Wohnungen in ver¬
schiedenen Gemeinden des Wohngebietes , so haben diese einver¬
nehmlich die Entscheidung zu treffen.

(3) Kommt ein Einvernehmen nicht zustande , so trifft die
politische Bezirksbehörde die Enlscheidung . Liegen die Gemeinden
in verschiedenen politischen Bezirken oder ist eine der Gemeinden
eine Stadt mit eigenem Statut , sn entscheidet die politische
Landesbehörde.

II . Anzeigepflicht bezüglich unbenützter und unzulänglich benützter
Wohnungen und überzähliger Wohnräume.

8 3.
(1) Innerhalb der im K 1, Absatz 4 , festgesetzten Frist sind

der Gemeinde die Wohnungen , die im Sinne des § 4, Absatz 1,
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Z . 3 und 4 , als unbenutzt oder unzulänglich benützt und die
Wohnräume , die nach Z . 5 als überzählig anzusehen sind , an¬
zuzeigen.

(2) Die Anzeigen sind hinsichtlich der unbenützten und un¬
zulänglich benützten Wohnungen vom Hauseigentümer , hinsichtlich
der überzähligen Wohnräume von den Wohnungsmhabern oder
ihren Bevollmächtigten zu erstatten.

III. Anforderung von Wohnungen und anderen Räumen durch
die Gemeinde.

8 4.
(1) Die Gemeinde kann für Wohnzwecke von Personen , die

in der Gemeinde heimatberechtigt oder durch zwingende Gründe
dort zu wohnen genötigt sind und keine entsprechende Wohnung
finden können , Wohnungen anfordern , und zwar:

1. Leerstehende Wohnungen , gleichgiltig ob sie vermietet
oder nicht vermietet sind.

2 . Doppelwohnungen , die in der Anzeige (ß 1) nicht als
für eigepe Wohnzwecke benötigt bezeichnet werden oder deren
Belassung nicht als notwendig anerkannt wurde (8 2).

3 . Unbenützte Wohnungen , das sind Wohnungen , die ent¬
weder a) seit mindestens vier Wochen wdiol ch Aufbewahrung
von Gegenständen dienen , b ) den Fall einer drei Monate nicht
übersteigenden Abwesenheit des Inhabers zu Kur - oder Er¬
holungszwecken ausgenommen , zwar zum Bewohnen eingerichtet
sind , aber tatsächlich nicht benützt werden.

4 . Unzulänglich benützte Wohnungen , das sind Wohnungen,
die regelmäßig nur durch unherhältmsmäßig kurze Zeit benützt
werden (zum Beispiel Sommerwohnungen , Absteigquartiere und
dergleichen ). Bom Hauseigentümer selbst benützte Sommer¬
wohnungen sind von der Anforderung ausgenommen , wenn sie
jährlich durch mindestens drei Monate benützt werden und nicht
unter Punkt 2 oder 5 fallen.

5.  Ueberzählige Wohnräume in Wohnungen mit mehr als
drei Wohnräume », und zwar insoweit als die Zahl der Wohn¬
räume die Anzahl der den Hausstand bild -nden Bewohner der
Wohnung (Haus - und sonstiges Dienstpersonal wird hiebei nicht
berücksichtigt) um mehr als einen Narm übe :siei^ und insofern,
als diese Wohnräume , erforderlichenfalls nach baulicher Um¬
gestaltung , abgesondert benützbar sind . (Hiebei werden Küchen,
Vorzimmer , Badezimmer , Dienstbotenzimmer und sonstige Neben¬
räume nicht als Wohnräume mitgezählt .) Dasselbe gilt von
einem Wohnraum einer aus drei Wohnräumen bestehenden , von
einer Person bewohnten Wohnung.

Die Anforderung solcher überzähliger Wohnräume wird
durch eine allenfalls auch schon früher erfolgte Untervermietung
nicht ausgeschlossen , doch hat die Gemeinde auf den Umstand,
daß eine Untervermietung seit länger als Jahresfrist besteht,
unbedingt Rücksicht zu nehmen.

6 . a) Wohnungen , welche als Ganzes untervermietet sind,
ferner Wohnungen und Wohnräume , bezüglich welcher die Ge¬
meinde feststellt , daß sie der Wohnungsinhaber in Untermiete
zu geben beabsichtigt ; b) weiters Wohnungen und Wohnräume,
hinsichtlich deren rechtskräftig festgestellt ist, daß sie der Mieter
mit oder ohne Beistellung von Einrichtungsgegenständen gegen
eine im Vergleiche zu dem von ihm zu entrichtenden Mietzins
unverhältnismäßig hohe Gegenleistung einem anderen überläßt
(8 7, Absatz 1, Z . 7, der Ministerialverordnung vom 26 . Ok¬
tober 1918 , N .-G .-Bl . Nr . 381 , über den Schutz der Mieter ) ;
c) endlich solche Wohnungen und Wohnräume , bezüglich welcher
der Mieter nach dem 1. Juli 1919 wegen Ueberlretung der
Ministerialverordnung vom 26 Oktober 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 381,
über den Schutz der Mieter mit rechtskräftigem Erkenntnisse
bestraft worden ist, oder welche nach dem 1. Juli 1919 zu un¬
erlaubten Zwecken (Spielhöhle und dergleichen) verwendet
wurden.

7. Leerstehende Räumlichkeiten , die nach dem 1. August 1914
dem Wohnzwecke entzogen wurden , gleichviel, ob sie vermietet
oder nicht vermietet sind.

8. Wohnungen in nahezu fertiggestellten Bauten , sofern
die Gemeinde auf ihre Kosten die Bauten bewohnbar macht.

9. Wohnräume der gewerbemäßigen Fremdenbeherbergung
unter gleichzeitiger Einräumung des Mitbenützungsrechtes an
den vorhandenen Nebenlokalitäten , doch darf , soferne es sich nicht
um einen Betrieb mit dem ausgesprochenen Charakter eines
Stundenhotels handelt , die Anzahl der hiernach angeforderten
Wohnräume ein Viertel der im betreffenden Hause vorhandenen
Fremdenzimmer nicht überschreiten . Die Anforderung solcher
Zimmer soll vorwiegend zur Unterbringung von Einzelpersonen
dienen.

10 . Wohnungen , deren Mieter oder Inhaber Ausländer
sind , soferne der Mieter oder Inhaber seit 1. August
1914 wegen Preistreiberei oder einer aus Gewinnsucht be¬
gangenen strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt wurde.

(2) Bei der Ausübung des Anforderungsrechtes hat die
Gemeinde auf die beruflichen und Familienverhältnisse des
Wohnungsinhabers billige Rücksicht zu nehmen.

8 4a.

Das Ansorderungsrecht kann auch zum Zwecke der Unter¬
bringung von Kanzleien und Geschäften ausgeübt werden , wenn
hiedurch gleichzeitig eine bisher für solche Zwecke besetzte Wohnung
für Wohnzwecke frei wird . Ebenso kann das Anforderungsrecht
auf bisher zu Kanzleien und Geschäftszwecken benützte Wohnungen
ausgeübt werden , um diese Räume , erforderlichenfalls nach bau¬
licher Umgestaltung , dem Wohnzwecke zuzuführen , wenn zur
Unterbringung der Kanzleien und Geschäfte anderweitige Räume
beschafft werden können.

8 4 b.

(1) Zur Benützung als Wohnungen geeignete oder zu diesem
Zwecke ohne erhebliche bauliche Veränderung umzugestaltende
Räume , die öffentlichen Zwecken dienen , können mit Zustimmung
der niederösterreichischen Landesregierung von der Gemeinde,
eventuell unter gleichzeitiger Zuweisung anderer geeigneter Räum¬
lichkeiten für die betreffenden öffentlichen Zwecke, angefordert
und dem Wohnzwecke zugefiihrt werden . Hiebei macht es keiner
Unterschied, ob es Räume in öffentlichen oder privaten Ge¬
bäuden sind.

(2) Bei einer derartigen Anforderung oder A -' wcisunc von
Räumen ist auf Schonung künstlerisch oder gesapchtlich wert¬
voller Räume Bedacht zu nehmen.

8 4c.

(1) Eine Gemeinde , in der ganz besondere Wohnungs¬
schwierigkeiten bestehen, kann mit Zustimmung der Vorgesetzten
politischen Behörde , der der Widerruf der Zustimmung nach
ihrem Ermessen Vorbehalten bleibt , verfügen , daß von einem
bestimmten Tage an jede vermietete Wohnung und alle in Unter¬
miete gegebenen Wohnräume in der Gemeinde mit Ausnahme
der Wohnräume der gewerbemäßigen Fremdenbeherbergung mit
dem Ende der bestehenden oder einer folgenden Miete , bezie¬
hungsweise Untermiete als von der Gemeinde angefordert zu
gelten haben , soferne die Gemeinde nicht vorher eine ihr vom
Vermieter mitgeteilte schon abgeschlossene oder abzuschließende
neue Vermietung anerkannt und auf die Anforderung schriftlich
verzichtet hat.

(2) Eine solche neue Vermietung muß anerkannt werden,
wenn der Nachweis vorliegt , daß der Mieter in der Gemeinde
heimatberechtigt oder zu entsprechend dauerndem Aufenthalt in
der Gemeinde beruflich gezwungen ist und weiter in beiden Fällen
seine Erklärung vorliegt , daß er die Miete zum Zwecke der
eigenen Benützung des Mietgegenstandes abschließe.

(3 ) Die Ueberlassung des ganzen Mietgegenstandes oder
eines Teiles dieses Gegenstandes durch einen solchen Mieter an
andere ohne Zustimmung der Gemeinde macht den Mieter straf¬
bar . Das Uebereinkommen bezüglich der Ueberlassung des Miet¬
gegenstandes ist unwirksam.
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(4) Die eben erwähnte Zustimmung der der Gemeinde Vor¬
gesetzten politischen Behörde kann nur dann erteilt werden , wenn
die Gemeinde nachweist , daß sie im Rahmen der geltenden
Gesetze und Vorschriften Einrichtungen trifft , durch die die Ver¬
mieter gegen Behinderung der Verwertung ihrer Mietobjekte,
soierne sie nicht tatsächlich anforderungsweise vergeben werden,
gesichert werden.

(5) Die Zustimmung der politischen Behörde ist zurückzu¬
nehmen , wenn sich aus der Gebarung der Gemeinde Unzukömm¬
lichkeiten ergeben oder die Notwendigkeit der getroffenen Ver¬
fügung entfallen ist.

8 5.

(N Durch die Anforderung wird dem Hauseigentümer und
dem Mieter die Verfügung über die angeforderten Räume ent¬
zogen . Bestehende Mietverträge gelten als mit dem Ablauf der
Räumungsfrist lZ 6) aufgelöst.

(2) Die Anforderung bleibt auch im Falle eines Wechsels
in der Person des Hauseigentümers oder des Mieters aufrecht.

(3) Fordert die Gemeinde in Untermiete gegebene Wohnungen
oder Wohnräume an , so kann sie die Anforderung auf die vor¬
handenen , den üblichen billigen Ansprüchen angemessenen Ein¬
richtungsgegenstände ausdehnen . Auf Verlangen des Untermieters
ist sie dazu verpflichtet.

(4 ) Auch bei Anforderung von Fremdenzimmern gemäß Z 4,
Absatz 1, Z . 9, kann der Anspruch auf die übliche Einrichtung
dieser Zimmer ausgedehnt werden.

(5 ) Bei anfarderungsweiser Uebernahme möblierter Wohn¬
räume und von Fremdenzimmern in Gewerbebetrieben kann die
Gewcind ? d u Wohnungs -, beziehungsweise Betriebsinhaber
verpflichten , dem zugewiesenen Mieter die nach Art der Wohnung
:nd des Betriebes üblichen Nebenleistungen , eventuell gegen

angemessene Vergütung , beizustellen.

8 6.
sl ) Der Beschluß der Gemeinde , welcher die Anforderung

ausspricht , hat den Tag der Uebernahme kalendermäßig zu
bezeichnen und ist den Beteiligten (Hauseigentümer , Mieter,
Untermieter ) bckanntz »g<'ben.

(2 ) Der Tag de - Uebernahme ist derart festzusctzen, daß
zur Räumung von Wohnungen , Wohnräumen und anderen
angkforderten Räumen eine angemessene Frist zur Verfügung
steht/ Bei leerstehenden Wohnungen und Räumen kann die
sofortige Uebergabe verlangt werden.

(3) Die Inhaber der angeforderten Wohnungen , Wohn¬
räume und sonstigen Räume haben diese vor dem Tage der
Uebernahme zu räumen.

8 7.^
(1) Fordert die Gemeinde ein Objekt an , welches der Haus¬

eigentümer selbst benützt oder zur unentgeltlichen Benützung
überlassen hatte , so hat sie ibm vom Tage der Uebernahme bis
zum Tage der Rückstellung (Z 12) eine angemessene Vergütung
zu leisten.

(2) Dasselbe gilt im Falle der Anforderung von Fremden¬
zimmern im Sinne des § 4 , Punkt 9 ; wird die betreffende
Herberge nicht vom Eigentümer des Hauses betrieben , so gebührt
die Vergütung dem Inhaber des Gewerbebetriebes.

(3) Falls über die Höhe der Vergütung ein Uebereinkommen
nicht zustande kommt, wird die Vergütung vom zuständigen
Mietamte nach Anhörung von Auskunftspersonen , die mit den
örtlichen Verhältnissen vertraut sind , bestimmt . Wo kein Miet¬
amt besteht, entscheidet das Bezirksgericht , in dessen Sprengel
sich die Liegenschaft befindet , im Verfahren außer Streitsachen.

(4) Inwiefern die Kosten des Verfahrens von einer der
Parteien zu ersetzen oder unter die Parteien zu teilen sind,
entscheidet das Mietamt (Bezirksgericht ) nach freiem Ermessen.

(5) Gegen die Entscheidung des Mietamtes (Bezirksgerichtes)
ist ein Rechtsmittel unzulässig.

>8) Durch die Verhandlung über den Vergütungsanspruch
wird die Uebernahme des Objektes nicht hinausgeschoben.

(7) Ein Antrag auf Aenderung der vom Mietamte (Be¬
zirksgericht ) bestimnuen Vergütung kann jederzeit gestellt werden,
doch sind Anträge , die nicht auf neue Tatsachen gestützt sind,
ohne Verhandlung zurückzuweisen.

8 8.
(1) Fordert die Gemeinde ein Mietobjekt an , so obliegt ihr

vom Tage der Uebernahme bis zum Tage der Rückstellung (8 12)
die Leistung einer Vergütung in der Höhe des zuletzt bezahlten
Mietzinses samt Nebengebühren an den Hauseigentümer (Unter¬
vermieter ).

(2) Eine Erhöhung der Vergütung über diesen Betrag kann
der Hauseigentümer (Untervermieter ) nur in dem Ausmaße,
welches den Bestimmungen über den Mieterschutz entspricht,
verlangen.

(3) War bisher für das Objekt noch kein Mietzins bestimmt,
war der bisherige Mietzins offenbar übermäßig oder werden

^ lediglich einzelne Räume (Z 4, Absatz 1) einer als Ganzes ver¬
mieteten Wohnung angefordert , so finden mangels einer güt¬
lichen Vereinbarung die Bestimmungen des Z 7 sinngemäße
Anwendung.

8 9.

(1) Ist die angeforderte Wohnung mit Einrichtungsgegen¬
ständen versehen , so übernimmt die Gemeinde , falls diese Gegen¬
stände nicht gemäß 8 5 , Absatz 3 , ebenfalls angefordert werden,
mangels eines besonderen Uebereinkommens mit dem Besitzer der
Gegenstände alle Pflichten und Rechte eines Verwahrers
(88 961 ff. a . b. G . B .) und der Besitzer die Pflichten und
Rechte eines Hinterlegers (8 967 a. b. G . B .). Die Kosten der
Verwahrung fallen der Gemeinde zur Last.

(2) Wenn jedoch dem Hauseigentümer , Wohnungsinhaber,
Untermieter , ungeachtet der Anforderung noch genügende Räum¬
lichkeiten zur Aufbewahrung dieser Sachen bleiben , ohne daß er
durch die Widmung Vieser Räume zu diesem Zwecke einen erheb¬
lichen Nachteil zu gewärtigen hat , so kar>n im Anforderungs-
beschlusse von der Gemeinde die Uebernahme der Verwahrung
dieser Gegenstände abgelehnt werden.

(3) Wenn die der Gemeinde nach Absatz 1 obliegende Ver¬
wahrung von Einrichtungsgegenständen unverhältnismäßtge
Kosten verursacht , kann die Gemeinde die Gegenstände , und zwar
in der Regel im Wege der öffentlichen Versteigerung , auf Rech¬
nung des Besitzers veräußern , wenn dieser, unter Androhung
der Veräußerung nach Ablauf einer angemessenen Frist , zur
Verfügung über die Gegenstände aufgefordert , nicht rechtzeitig
verfügt hat.

8 10.
(1) Die G > m angeforderte Objekte auf eigene

Kosten Herrichten " nc -sta' ren.
(2) Die Vornab ne m Herrichtungen und Umgestaltungs¬

arbeiten ist dem H use n n̂mer vorher bekanntzugeben ; einer
allfälligen Baukommission ist er beizuziehen . Die von ihm
bezüglich der Umgestaltung geäußerten Wünsche sind , insoweit sie
nicht dem Zwecke der Anforderung widersprechen , tunlichst zu
berücksichtigen, wenn der Hauseigentümer aus den Anspruch auf
seinerzeitige Wiederherstellung des früheren Zustandes verzichtet.

8 11-

(1) Bei der Vermietung angeforderter Objekte hat die
Gemeinde billige Wünsche des Hauseigentümers und des Unter¬
mieters zu berücksichtigen.

(2) Die Gemeinde hat sich bei der Weitervermietung stet»
eine vierzehntägige , jeweils am 1. und 15 . Monatstage zulässige
Kündigung vorzubehalten.

(3 ) Auf die Weitervermietung angeforderter Objekte finden
die Bestimmungen über Mieterschutz keine Anwendung.

8 12.
(1) Die Gemeinde kann jederzeit auf die Anforderung ver¬

zichten.
»
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(2) Die Gemeinde hat auf die Anforderung zu verzichten,
wenn der Hauseigentümer oder der ursprüngliche Untervermieter,
sofern es sich nicht um eine Person nach § 4 , Punkt 10 , handelt,
die angeforderte Wohnung (Räume ) selbst benötigt und keine
öffentlichen Interessen entgegenstehen oder wenn zwischen dem
Hauseigentümer (Mieter ) und demjenigen , dem die Gemeinde die
angeforderte Wohnung (Räume ) vermietet hat , mit Zustimmung
der Gemeinde ein Mietvertrag abgeschlossen wurde . In jenen
Gemeinden , in denen ein Wohnungsamt oder ein Vollzugsaus¬
schuß für Wohnungswesen besteht , muß dieser Mietvertrag vor
einer dieser Stellen abgeschlossen werden.

(3 ) Wenn die Gemeinde auf die weitere Anforderung ver¬
zichtet, hat sie dies dem Hauseigentümer (Untervermieter ) unter
kalendermäßiger Angabe des Rückstellungstages bekanntzugeben.

(4) Mangels eines besonderen Uebereinkommens darf die
Gemeinde das angeforderte Objekt nur innerhalb der ortsüblichen
Rüumungsfrist zurückstellen, jedoch nicht vor Ablauf von vier
Wochen , gerechnet vom Tage der Verständigung des Hauseigen¬
tümers oder des Untervermieters Absatz (3) .

(5) Wenn nach der Anforderung einer in Untermiete ge¬
gebenen Wohnung (Räumlichkeit ) die Hauptmiete gekündigt wird
oder in sonstiger Weise endigt , hat der Hauseigentümer dies der
Gemeinde unverzüglich anzuzeigen . Die Gemeinde hat innerhalb
der Frist von acht Tagen nach dem Einlangen der Anzeige zu
entscheiden, ob sie die Anforderung gegenüber dem Hauseigen¬
tümer aufrecht erhält ; andernfalls hat sie die angeforderte
Wohnung (Räumlichkeit ) spätestens am Tags , an welchem die
Hauptmiete endigt , zurückzustellen.

' 8 13.
(1) Der Hauseigentümer kann , wenn er nicht gemäß Z 10-

Absatz 2 , auf dieses Recht verzichtet hat , bei Rückstellung des
Objektes verlangen , daß es, abgesehen von der Abnützung infolge
ordnungsmäßigen Gebrauches , in den Zustand rückversetzt werde,
in welchem es zur Zeit der Anforderung übernommen wurde.
Dieses Verlangen muß er jedoch spätestens binnen acht Tagen
nach Bekanntgabe des Verzichtes auf die weitere Anforderung
(Z 12 , Absatz 3) schriftlich mitteilen.

(2 ) Die Gemeinde kann sich von dieser Verpflichtung dadurch
befreien , daß sie dem Hauseigentümer einen angemessenen Betrag
zum Zwecke der Wiederherstellung des früheren Zustandes aus¬
bezahlt.

(3 ) Falls über die Höhe dieses Betrages eine Einigung
nicht zustande kommt, entscheidet hierüber das zuständige Mietamt
nach Anhörung von Auskunftspersonen , die mit den örtlichen
Verhältnissen vertraut sind , nach billigem Ermessen endgiltig.
Wo kein Mietamt besteht, entscheidet das Bezirksgericht , in dessen
Sprengel sich die Liegenschaft befindet , im Verfahren außer
Streitsachen.

8 14 . '

(1) Wurde ein von der Gemeinde angefordertes Objekt,
abgesehen von der Abnützung infolge ordnungsmäßigen Ge¬
brauches , beschädigt oder durch Mißbrauch abgenützt , so haftet
die Gemeinde sowohl für eigenes Verschulden als auch für das
Verschulden von Personen , denen sie das Objekt vermietet hat,
nicht auch für den Zufall und für höhere Gewalt . Das gleiche
gilt , wenn die Gemeinde das Objekt samt Einrichtungsgegen¬
ständen vermietet hat , hinsichtlich dieser Gegenstände.

(2) Hat die Gemeinde auf ein angefordertes Objekt einen
zur Benützung unerläßlichen Aufwand oder einen Aufwand ge¬
macht , der dem Hauseigentümer einen klaren , überwiegenden
Vorteil verschafft , so hat ihr der Hauseigentümer die daraus
verwendeten Kosten , im ersten Falle unbedingt , im zweiten Falle
dann zu ersetzen, wenn er die Wiederherstellung des früheren
Standes nicht verlangt . Die Aufstellung eines Küchenherdes in
einem nach der Wohnungsanlage offenbar als Küche bestimmten
Raum gilt als unerläßlicher Aufwand.

(3) Die Gemeinde hat dem Hauseigentümer die Höhe des
Aufwandes ziffermäßig bekanntzugeben.

Nr . 93 , 6. Dezember 1919.

8 15.

Auf die angeforderten Wohnungen finden die Bestimmungen
einer bestehenden Hausordnung , insoweit sie nicht dieser Ver¬
ordnung zuwiderlaufen , Anwendung.

8 16.

Auf Verlangen des Hauseigentümers muß die Gemeinde
von der vorbehaltenen 14tägigen Kündigung Gebrauch machen,
wenn

1. der Mieter durch beharrliche oder gröbliche Uebertretung
der geltenden Hausordnung oder durch sein rücksichtsloses , an¬
stößiges oder sonst ungehöriges Verhalten den Mitbewohnern
das Wohnen im Hause verleidet oder die Ordnung im Hause
schwer stört . Dem Verhalten des Mieters steht das Verhalten
der von ihm in die gemieteten Räume aufgenommenen Personen
gleich, insoweit der Mieter es unterließ , die ihm mögliche Ab¬
hilfe zu schaffen;

2 . gemäß Z 1118 a . b. G . B . die Aufhebung des Ver¬
trages ohne Kündigung verlangt werden kann.

8 17-

(1) Die Gemeinde hat das Recht, über Wohnungen und
andere Räume Auskünfte zu verlangen und sie durch ordnungs¬
mäßig Bevollmächtigte der Gemeinde besichtigen zu lassen. Diese
Besichtigung kann aber auch durch eine Kommission erfolgen,
welche für diese Zwecke gebildet werden kann.

(2 ) Mindestens ein Mitglied der Kommission muß sich mit
einer Vollmacht der Gemeinde ausweisen können.

(3) Vor der Besichtigung ist tunlichst der Hauseigentümer,
bei vermieteten Objekten der Mieter , mit dem Beisatze zu ver¬
ständigen , daß er oder sein Bevollmächtigter verpflichtet ist, dem
Augenscheine beizuwohnen.

8 18-

(1) Gegen die auf Grund der Kundmachung (Artikel 1)
gefällte Entscheidung der Gemeinde kann binnen drei Tagen
Einspruch erhoben werden . Der Einsvruch ist bei der Gemeinde
einzubringen und hat aufschiebende Wirkung . Ueber den Einspruch
entscheidet das Mietamt , wo ein solches nicht besteht , die politische
Bezirksbehörde endgiltig.

(2) Wenn in einer Gemeinde mehrere Mietämter bestehen,
kann die Gemeinde , wo ein aus mehreren Gemeinden gebildetes
Wohngebiet besteht , die Landesregierung anordnen , daß für alle
Einsprüche gegen Entscheidungen der Gemeinde ein Mietamt
allein zuständig ist.

(3) In diesem Falle ist dieses Mietamt auch berechtigt , über
die Notwendigkeit von Doppelwohnungen zu entscheiden (H 2,
Absatz 3) , sofern diese Doppelwohnungen im Gemeinde -, be¬
ziehungsweise Wohngebiete gelegen sind.

(4) Gegen die gemäß Z 2 getroffenen Entscheidungen der
politischen Bezirks - oder Landesbehörde ist ein Rechtsmittel nicht
zulässig.

(5 ) Ueber alle aus der Anwenduug der Bestimmungen der
Kundmachung (Artikel 1) sich ergebenden vermögensrechtlichen
Ansprüche gegen die Gemeinde mit Ausnahme der Feststellung
der Höhe der Vergütung (W 7 und 8) und des Abfindungs¬
betrages l8 13) ist im ordentlichen Rechtswege zu entscheiden.

(6) Ansprüche nach § 14 , Absatz 1, sind binnen längstens
einem Jahre , Ansprüche nach ß 14 , Absatz 2 , binnen längstens
sechs Monaten nach Rückstellung des angeforderten Objektes
gerichtlich geltend zu machen, sonst ist die Klage erloschen.

8 19.

Die Anzeigen gemäß KZ 1 und 3 sind nach Tarifpost 44,
lit . g des Gebührengesetzes stempelfrei.

8 20.
(1) Uebertretungen der Kundmachung (Artikel 1) und der

auf Eirund derselben erlassenen Verfügungen werden , insofern sie
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nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen , von den
politischen Behörden mit Geldstrafen bis zu 5000 L oder mit
Arrest bis zu sechs Wochen geahndet . Diese Strafen können
auch nebeneinander verhängt werden.

(2 ) Wer zu einer solchen Uebertretung anstiftet oder bei
ihrer Verübung nntwirkt , ist in gleicher Weise zu strafen.

Artikel  2.

Wo die außerordentlichen Verhältnisse (Artikel 1) entfallen,
werden durch Kundmachung des Sraatsamtes für soziale Ver¬
waltung oder durch Kundmachung der Landesregierung die Be¬
stimmungen über die Anzeigepflicht (Z§ 1 und 3 ) und über das
Anforderungsrecht der Gemeinden (§§ 4 bis 17 ) außer Kraft
gesetzt . Die Gemeinden haben sämtliche noch angeforderten Ob¬
jekte innerhalb der im § 12 , Absatz 4 , festgesetzten , vom Tage
des Inkrafttretens zu berechnenden Frist zurückzustellen.

Ä.

Autorisation als Versicherungstechniker.
Das Staatsamt für Inneres und Unterricht hat mit dem Erlasse

vom 1. August 1919 dem Dr . Heinrich Hamm erschmidt,  7 ., Neu¬
stiftgasse 104 , und dem Dr . Rudolf Mucha 16 ., Lienfeldergasse 11,
auf ' Grund der Ministerialverordnung vom 3 . Februar 1895,
R .-G .-Bl . Nr . 23 , die Berechtigung zuerkannt , sich als „behördlich
autorisierte Versicherungstechniker " zu bezeichnen.

».
Azetylen -Ersatzbeleuchtung.

Durch die Einführung der Azetylen -Ersatzbeleuchtung in zahl¬
reichen Geschäftsbetrieben und Haushalten wird insoferne eine Explo-
sions - und Feuersgefahr geschaffen, als vielfach das Karbid Licht
zweckmäßig gelagert , die Behandlung der Gas - und Beleuchtungs¬
körper Leuten anvertraut ist, die hierin nicht genügend bewandert und
bezüglich der Gefahrenmomente nicht ' unterrichtet sind . Die Haupt¬
gefahr ist aber in der Behandlung der Karbidrückstände gelegen , die
meist noch unvergaste Teile enthalten , so daß im Hinterlegungsorte
die Azetylenentwicklung unbehindert weiterschreitet , wobei sich Dämpfe
bilden , die, mit atmosphärischer Luft gemischt, ein gefährliches Gemenge
ergeben , das bei Zutritt von offenem Lichte zu Explosionen und
Bränden führen kann.

Für die Herstellung und Verwendung von Azetylen und für den
Verkehr mit Karbid sind genaue Vorschriften in der Ministerialver¬
ordnung vom 10 . September 1912 enthalten , deren Uebertretung
unter Strafandrohung gestellt sind.

Die für die Allgemeinheit wichtigsten Bestimmungen sind die
§ § 1, 2 , 7 und 48 , welche lauten:

§ 1. Karbidbehälter.  Kalziumkarbid und dessen Prä¬
parate (Beagid , Briquett und andere ), sowie andere durch Wasser
zersetzbare Karbide dürfen nur in wasserdicht verschlossenen Behältern
in den Verkehr gebracht und aufbewahrt werden . Diese Behälter
dürfen nicht aus Kupfer oder anderen Metallen , die mit Azetylen
explosible Verbindungen cingehen , hergestellt sein und müssen , wenn
sie mehr als 10 leg fassen , in auffälligen Lettern die Aufschrift tragen:
„Karbid ! Stets gut verschlossen zu halten und vor Nässe zu schützen!"
Das Oeffnen verlöteter Karbidbehälter darf nur auf mechanischem
Wege ohne Anwendung von Entlötungsapparaten erfolgen . Gelangt
nicht der ganze Inhalt eines Behälters auf einmal zur Verwendung,
so ist das Karbid daraus nur nach Maßgabe des jeweiligen Bedarfes
zu entnehmen und der Behälter wieder dicht zu verschließen oder
mittels eines wasserdichten , übergreifenden Deckels zu verdecken. Die
Behälter sind so zu lagern , daß kein Wasser zu ihnen gelangen kann.

§2 . Aufbewahrung in Wohngebäuden.  In
Wohngebäuden dürfen höchstens 300 kg Karbid oder ähnliche Prä¬
parate , und ' zwar in Behältern von höchstens 100 kg aufbcwahrt
werden . Mit Rücksicht auf die handelsübliche Verpackung dürfen die

angegebenen Ziffern um 10 Prozent überschritten werden . Die zur
Aufbewahrung bestimmten Räume müssen gegen das Eindringen von
Feuchtigkeit möglichst geschützt sein . Kellerräume sind ausgeschlossen.

§7 . Zerkleinerung.  Die Zerkleinerung des Karbids
muß mit möglichster Vermeidung jeder Staubentwicklung erfolgen;
für länger andauernde Arbeiten dieser Art sind entweder geeignete , die
Staubentwicklung verhindernde Vorrichtungen zu verwenden oder die
dabei beschäftigten Personen mit Respiratoren und Schutzbrillen aus¬
zustatten.

§48 . Beseitigung der Rückstände.  1 . und 3. Ab¬
satz. Die bei der Azetylenerzeugung verbleibenden Rückstände (Kalk,
Azetylenwasser , Reinigungsmasse und dergleichen ) müssen auf unschäd¬
liche Weise beseitigt werden , wobei darauf zu achten ist, daß die Rück¬
stände keine noch unvergaste Karbidteile enthalten . Für die Abla¬
gerung der Rückstände aus Apparaten mit größerem Gasverbrauche
sind eigene Gruben anzulegen . Diese Gruben können offen sein,
wenn sie mit einer entsprechenden Umfriedung versehen sind, oder sie
müssen eine tragsichere Eindeckung und eine geeignete Entlüftungs¬
vorrichtung erhalten . Die Anbringung von Beleuchtungskörpern oberhalb
solchen Gruben ist unzulässig . Zu letzterem Paragraphen wird erläu¬
ternd bemerkt, daß die unschädliche Beseitigung der Karbidrückstände
am besten auf die Art geschieht, daß sie in Abwesenheit von Flammen
oder glühenden Körpern vorgenommen wird , die Rückstände in eisernen
Behältern an einem gut lüftbaren Orte hinterlegt und schichtweise
mit trockenem, feinkörnigem Sande bedeckt und diese Behälter samt
Inhalt in einer jede Gefahr ausschließenden Weise entfernt werden.
Auf keinen Fall dürfen die Rückstände in Aborte , Einlaufgitter , Aus¬
güsse oder Kanäle geleert werden . (M .Abt . IV 2767 .)

4

Durchfahrt durch die Gaheisgasse im 18 Bezirke.
Auf Grund der Z§ 46 und 100 des Gcmeindestatutes für Wien

vom 24 . März 1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 . wird die Durch¬
fahrt durch die Gaheisgasse (früher Naschgasse ) im 13 . Bezi ' ke
verboten . Ferner wird die Talfahrt durch die Radelmayergasse im
19 . Bezirke für beladenes Schwerfuhrwerk nur mit Radschuh gestattet.
Uebertrctungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis zu
400 L oder Arrcststrafen bis zu 14 Tagen geahndet . (M .Abt . IV
2790 .)

5
Erhöhung der Bervflegsgebiihren.

Niederösterreichisches Landeszentralkinderheim.

Der niederösterr -üchische Landtag bat in seiner Sitzung vom 1. Ok¬
tober 1919 die täglichen Vervfleasgebübren für die dem Verbände de? nieder¬
österreichischen LandeszentralkinderbeimeS anaebörenden Kinder vo n 1. Ok¬
tober 1919 an bis auf weiteres in folgender Höbe festgesetzt:

s ) Für Heimkinder (auf Rechnung der LandeSfonds vervfl gt ; §8 3 . 8,
Absatz 0 , Punkt 1. 18 und 39 des Avstiltsstatutes . L.-G . uim V .-Bl.
Nr . 82 vom Jahre 1910 ) im I . Lebensjahre 3 X 30 b , im 2. Lebensjahre

-2 X 50 b , vom 9. Lebensjahre an 2 L (auch für jene Kinder giltiq , die nach
erreichtem Normalalter »ick Rechnung der niederösterreichischen Armenbehörden
in der „ verlängerten Obsorge " des niederösterreichischen Landeszentralkinder-
heimes verbleiben : Z 4 , Punkt 1 , 8, Absatz L . Punkt 2 , 19 nnd 40 des An-
stalisstatutes ).

d) Für Asylkinder (aus Rechnung der Armenbehörden ausgenommen:
§ 4 . Punkt 2 , 8 . Absatz O, Punkt 2 . 20 nnd 41 des Anstaltsstatute ») im
1. Lebensjahre 3 X 30 b . im 2 . Lebensjahre 2 X 50 b , vom 3 . Lebensjahre
an 2 X . Durchwegs per Kopf und Tag . (M .Abt . X 4363 .)

Krankenhaus Krems.

Der niederösterrrichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine öffent¬
liche Krankenhaus in Krems auf die Dauer eines Jahres vom Tage der
Verlautbarung dieser Kundmachung an gerechnet für die 1 . Berbslegsktasse mit
25 L und tür die 3 . (allgemeine ) Verpslegsklasse mit 7 X per Kopf und Tag
festgesetzt. (M .Abt . X 4500 .)

Krankenhaus Stockerau.

Der niederösterreichische Landerrat bat im Einvernehmen mit der nieder,
österreichischen Landesregierung die VerpflegStaxen für das allgemeine öffentliche
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Krankenbaus in Stockerau fstr die 1. Vervsteasklaffe mit 8» X und für die
2 . Berpfl -qsklaffe mit 13 8 " per Kops und Tag auf die Dauer eines Jahres
vom Tape der Verlautbarung dieser Kundmachung an , festgesetzt.
(M .Abt . X 4510 .) , 'iv " -

Kranlenbaus W i ener - Neustadt.

Der niede »äffe' reichilche sta" d-srat bat im ^ iun -rnebm -n mit der ni -der-
österreiebischen stände reoiernna die V -rvstwstare fiir die allae -̂ e ne Vervst -aS-
flasse de« ollo -m - in -n öff-n " ich-n Krank -nbaiis -s in Wiener .N -ustad ' ans die
Dauer eines Jalwes , non . T - a - der V - ' ->n »barnn -- diesen K„ n »>n,a -bunq an
gerechnet , mit 12 X ver Kov « und f ffgeseg . (M Ab' . X 4648)

Krankenstans Oberbollabrnnn.

Der mederäüerreichilche standesrat bas im l̂ lnv -rnebrnen mi ' der nieder-
öff-"reichu » n ? "ndeseeaier „ no die Vervff e« ' ar - sstr da ° öff-ntliche
Krankenbaus in Obe "hoff - brnnu ans dj ? D ->u °r eine » na - . Taa - de-
Verlan ' barnna diesen Knndmaebnna an a -e-chne' . sst" die 1 B "-vfl -a«kl',ffe
mi ' 80 X für die " B -rvfl a»»̂ ff - -ui » K-; er g allaem -in -v V -r-
pflegsklasse mit 9 X ver va „k „ nd T - a sestgei-tz' .

Gl -ichreitig Wurde die Mrbisb„ na de Ov -r ' tinn»aeb,ibren a-nebmiasund
M nachstehender Weise festgesetzt: In der 1 K' aN s„ f-.in - Ove-atian -n bi«
.800 X. für mittlere Overattonen bi? 60si x f,w qraste Ov -ratton -n bis
1000 X In der 2. Klaff- für kleine Ov r̂asianen b!« 100 X sstr mitt ' -re
Operationen bis ?00 X. für aroße Ov -ra ' ionen bis 800 X. lM Mt 4422)

Krankenbaus Waidboken a . d. Tbava

Der niederdst -rreichlsche stand -Sras ba ' im Einn -rnebmen mi ' der nieder-
österreichischen flandes - egi- ung die V -"vff -gstaren für dos affaem -in - öfs-ntlich-
Krank -nbau » in Wai ' b fen a d Tb va sstr die 1 V ' rvff -a»klaffe mit
.80 X für di - 2 Bervffeask ' aff - mit 1« X und s«r die 8 laffaemeinel "r-r-
vffegsklaffe mit 8 X per Kons und Taa aus die Dauer ein « Jabres Nom
Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an festgesetzt. (M Abt . X 45900

6

Droqiste «konzession.
Erlaß das magistratischen Bezirksamtes für den 2 . Bezirk

(A - 542 ) :

, Da - Berirksamt ert -l ' t Vd «>ss Mieke di? Aornessson ^um Vprk^nfe
vo - Giften nnt » ^ur ar ^neil ' ^ -n V ^ bestimmt «"* Stoffen und Prä
paraten mit Einssstlnß der m ^d^ a imvräqnii ' i'ten Verbandstoffe , insofern?
dies nicht ansskbsi «'ßsich den Unotbpfen n-orbebaften ist sowie zum Verschleiße
von künstlichen Mineralwäffevn im Sinne d ŝ 15 . M 14 der Gew ^ be-
ordnunq im Standorte «>. . Untere Anaartenstraste 16 . D 'e Konzession wurde
im Gewerbereqister unter Z . 5045 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 13 . Bezirk
(Z - 423 ) : '

Das magistratisch - Bezirksamt für den 18 . Pe -irk in Wi -n erteilt dem
Rudolf Roik zufolge Zurücklegung des gleichen Gewerbes durch den Geschäfts-
Vorgänger Adalbert (Bela ) Hajek gemäß Z 15 , Pkt . 14 der Gewerbeordnung
die Konzession zum Verkaufe von Giften und giftbältiaen Drogen , ferner von
zu arzneilichen Zwecken verorbeit -ten Stoffen und Präparaten einschließlich
medikamentös imvrägnierter Verbandstoffe , insoweit dies nicht den Avotbelern
Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße künstlicher Mineralwässer im Standorte
13 . , Aubofstroße 171 als Zweigniederlassung des im Standorte 5 ., Reinprechts-
dorferstraße 43 bestehenden gleichen Gewerbes . Die Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 1992 eingetragen.

II. Normativlielttmmuiigen.
7.

Krankenfiirsorge
Zufolge Beschlusses des Wiener Gemeinderates vom 18 . Okto¬

ber 1919 sind die Bestimmungen über die Fürsorge für die erkrankten
städtischen Arbeiter (Bediensteten ) in nachstehender Weise abgeändert,
beziehungsweise ergänzt worden:

1. Der Anspruch auf den Fortbezug des vollen Lohnes (Arbeits¬
verdienstes ) wird den städtischen Bediensteten im Erkrankungsfalle —
wie bisher — auf die Dauer von 26 Wochen gewährleistet . Nach

Ablauf dieser Zeit gebührt den erkrankten städtischen Arbeitern
(Bediensteten ), welche im Zeitpunkte ihrer Erkrankung mindestens
30 Wochen ununterbrochenbei der Gemeinde Wien in Diensten
standen , noch eine Krankenunterstützung in der Höhe des jeweiligen
Lohnes (Arbeitsverdienstes ) jedoch nur im Höchstausmaße von 20 X
täglich bis zur Höchstdauer von 26 Wochen . Als Lohn gilt der
Gesamtarbeitsverdienst . Für die Krankenunterstützung sind sohin außer
dem systemisierten Lohne auch regelmäßig gewährte Zuschüsse aller Art
(Teuerungs -, Verwendungszulagen , Quartiergeldentschädigungen , ferner
die Naturalbezüge ) in Anrechnung zu bringen.

2. Im Falle des Ablebens eines städtischen Arbeiters (Bediensteten)
leistet die Gemeinde Wien den Hinterbliebenen , welche das Begräbnis
veranstaltet haben , ein Begräbnisgeld , das mit dem 45fachen des als
Krankcnmiterstntzung gewährleisteten täglichen Lohnbeznges des Ver¬
storbenen , mindestens mit dem Betrage von 80 X, höchstens aber mit
600 X festgesetzt wird . Ein ans Grund anderer Bestimmungen aus
Gemeindemitteln den Hinterbliebenen etwa gebührender Beitrag zur
Bestreitung der Leichenkösten ist einzurechnen.

3 . Die Krankenunterstützung wird vom ersten Krankheitstage an
gewährt.

4 . Gleichzeitig werden die mit dem Gemeinderatsbeschlusse vom
3 . Juli 1908 über den Wciterbczug des halben Lohnes und mit dem
Gemeinderatsbeschlusse vom 4 . Mai 1917 erweiterten Bestimmungen
außer Kraft gesetzt.

5 . Im übrigen bleiben die Bestimmungen über die Fürsorge der
Gemeinde Wien für die erkrankten städtischen Arbeiter (Bediensteten)
unverändert.

Diese Aendcrungen . beziehungsweise Ergänzungen treten mit
1. Oktober 1919 in Wirksamkeit. '(M.Abt. XVIII 4137.)

Legitimierung ««ehelicher Kriegerkinder «nd
Namensänderung für Krieqerbränte.

Erlaß der n -ö : Landesregierung vom 24 . September 1919,
Z . Mb 1651/10 (M .Abt . XVI 7.131/19 ) :

Nach der Bestimmung deS Matzes 8 d-s 81 „p -^wss-z des bestandenen
k. k. Miniüeriums des Innern vom 2 . Juni 1917 Z ist Frauen und
Mädchen , die m >r einem gefallenen oder ne st Krieger verlobt waren,
die Annahme des Familiennamens ihres B n *8 ^ nn nicht zu gestatten,
wenn der Verehelichung ein Ehehindernis en ' g aengestanden wäre , wovon
Nachsicht n -cht erteilt zn werden vff' llt.

Das S ' aotsamt für Inneres  und Unterricht bat sich mit dem Staats¬
amte für Justiz in der Anschauung geeinigt , daß diese Einschränkung auf jene
Fälle , wo gleichzeitig mit der Namensänderung NM die Ehelicherklärung eines
vorhandenen unehelichen Kindes anaesucht wird , nicht unbedingt anzuwenden
ist, daß somit in solcken Fällen das Fehlen ei- es Ehehinderniffes keine Voraus¬
setzung für die Bewilligung dieses Ansuchens bildet.

Dies trifft bauvtsächlich dann zu, wenn der gefallene oder verstorbene
Krieger unverehelicht war . weil in diesem Falle keine Witwe in Frage kommt,
deren Rechte oder Interessen durch die der Kindesmutter bewilligte Namens¬
änderung verletzt oder gekränkt werden ' önnten

Hievon ergeht über Erlaß d-z Staatsamtes fürInneres  und Unterricht
vom 3 . September 1919 , Z . 20960 , im Nachhange zum h. o. Runderlaß woin
20 . Juni 1917 , Z . XIII 2899 *) , die Verständigung.

s.
Richtigstellung.

In der Normativbestimmung des Maaistrates „ Abstandnahme von der
Ablegung der Prüfung , die für die Bewilligung der Dienstzulage der im
Konzeptsdienste als Referenten verwendeten Kanzleiorgane vorgeschrieben ist"
(Verordnungsblatt Nr . 5 ex 1919 , Seite 59 ) soll es in der siebenten Zeile
des ersten Absatzes anstatt „ Gemeindebezirle " richtig heißen „ Gemeindedienste " .

'1 Veröffentlicht in den Normalienblättern vom Jahre 1S17, Nr . rü.
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Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und im Landesgesetz - nnd Ver¬
ordnungsblatts sür Oesterreich unter der Enns im
Jahre IS RS veröffentlichten Gesetze , Vollzugs¬

anweisungen und Verordnungen.
H.. Staatsgefitzblatt.

Nr . 486 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen
vom 21 . September im Einvernehmen mit den beteiligten
Staatsämtern , betreffend die Außerkraftsetzung einiger
Ministerialverordnungen über Kriegsleistungen.

Nr . 487 . Vierte Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
Finanzen vom 21 . September zum Gesetze vom 4 . Juli
1919 , betreffend Ueberlassung ausländischer Wertpapiere
an den Staat.

Nr . 488 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 21 . September
über vorläufige Vorkehrungen zur Regelung des Marken¬
schutzes und des Musterschutzes im Verhältnisse zum polnischen
und zum tschechoslowakischen Staate.

Nr . 48S . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 22 . September,
betreffend die Aufhebung der Verarbeitungs - und Ver¬
äußerungsbeschränkungen für Baumwolle , Baumwollabgänge,
Buumwollabfäll , Effilochös (Kunstbaumwolle ) und aus¬
schließlich od >u ormiegend aus diesen Materialien her¬
gestellte Gespw. te, Webwaren und sonstige Erzeugnisse.

Nr - 460 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 6. September , betreffend die Auf¬
hebung des 8 6 über die Disziplinarordnung für Univerfitäls-
studierende.

Nr . 461 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 18 . September , betreffend Auflassung der
Staatsbahndirektionen Teplitz und Jägerndorf.

Nr . 462 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Justiz vom
25 . September über die Beschränkung der Kündigung be¬
stimmter Dienstverhältnisse.

Nr . 468 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 25 . September wegen Erhöhung der staatlichen Salz¬
verschleißpreise.

Nr . 464 . Vollzugsanweisungder Staatsregierung vom
5. August , mit der vorläufige Bestimmungen erlassen
werden , durch welche die Versorgung der Personen des
militärischen Berufsstandes und ihrer Hinterbliebenen mit
der Versorgung der Zivilstaatsangestellten und ihrer
Hinterbliebenen in Uebereinstimmung gebracht wird.

Nr . 468 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 16 . September , betreffend die Aufhebung
des Transportscheinzwanges für Genußessig.

Nr . 466 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes sür Justiz vom
27 . Sepiember über die Aenderung des Rechtsanwalts-
tarifes.

Nr . 467 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen
im Einvernehmen mit dem Staatsamte für Finanzen vom
27 . September , betreffend die Weitergewährung eines
Zuschusses zu den Unterhaltsbeiträgen an die Angehörigen
von Kriegsgefangenen.

Nr . 468 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 23 . Siptember,

betreffend Beschränkungen im Warenverkehre über die
Grenzen Deutschösterreichs.

Nr . 46S . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom
22 . September über den Wortlaut des Effektenumsatzsteuer¬
gesetzes.

Nr . 470 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 30 . September , betreffend die Sicher¬
stellung der Versorgungsansprüche der Angestellten und
ihrer Familienangehörigen bei nach Z 66 , lit . b der kaiser¬
lichen Verordnung vom 25 . Juni 1914 (Pensionsver-
stcherungsnovelle ) bestehenden Ecsatzemrichtungen.

Nr . 471 . Kundmachung des Staatkanzlers im Einvernehmen
mit dem Staatssekretär für soziale Verwaltung vom
24 . September , betreffend die Berichtigung von Druck¬
fehlern im Staatsgesetzblatle.

Nr . 472 . Vollzugsanweisungder Staatsamtes für soziale Ver¬
waltung im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
ämtern vom 30 . September , betreffend die Umwandlung
von Renten nach dem Jnvalidenentschädigungsgesetz . (Vierte
Vollzugsanweisung zum Jnvalidenentschädigungsgesetz .)

Nr . 478 . Vollzugsanweisung des Sraatsamtes für Handel
und Gewerb . , Industrie und Bauten vom 22 . September,
betreffend die Abänderung der geltenden Höchstpreise für
Ammoniaksoda und Kristallsoda.

Nr . 474 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 1. Oktober , betreffend Beschränkungen
bei der Abgabe von Neosalvarsan in den öffentlichen
Apotheken.

Nr . 478 . Fünfte Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
Finanzen vom 7 . Okrober zum Gesetze vom 4 . Juli 1919,
Ueberlassung ausländischer Wertpapiere an den Staat.

Nr . 476 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz im
Einvernehmen mit den Staatsämtcrn für soziale Ver¬
waltung , für Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten
und für Finanzen vom 5. Oktober über die Vermehrung
der Beisitzer und Ersatzmänner beim Gewerbegrichte Wien
und beim Landesgerichte Wien als Berufungsgericht in
gewerblichen Streitsachen.

Nr - 477 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 7. Oktober , betreffend die Freigabe des
Verkehres mit Bohnenkaffee.

Nr . 478 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 11. Oktober,
betreffend die Anmeldung und Ueberlassung von Kessel¬
wagen.

Nr . 47S . Gesetz vom 16. Oktober, womit die Staatsregierung
zur Verpfändung , Veräußerung und Ausfuhr einzelner
Gegenstände aus staatlichem Besitz ermächtigt wird.

Nr . 480 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Staatsamte für
Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 6. Ok¬
tober , betreffend die Verwendung einiger für Heilzwecke
benötigter Stoffe.
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L. Landrsgkseh- und Verordnungsblatt.
Nr . 3L8 Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung

vom 22 . September , womit für das Automobilplatzfuhrwerk
im Wiener Polizeirayon Erleichterungen der in der Voll¬
zugsanweisung vom 1. Juli 1919 erlassenen Verkehrsbe¬
schränkungen für Personenautomobile mit Explosionsmotoren
verfügt werden.

Nr. 31S Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 18 . September , betreffend die Erhöhung
der Verpflegstaxen und Einführung von Operationsgebühren
im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Neunkirchen.

Nr. 32V . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 21 . September , womit die Kundmachung
des Statthalters im Erzherzogtume Oesterreich unter der
Enns vom 24 . Dezember 1912 , betreffend die Prüfung der
Kinematographenoperateure , abgeändert wird.

Nr. 32t . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 23 . September , betreffend die Anforderung
von Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 322 Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 6. Oktober , betreffend die Festsetzung von Zustell¬
gebühren für das von den Kohlenkleinhändlern übernommene
Zutragen von Kohle , Koks und Briketts im Gememde-
gebiete Wien.

Nr. 323 . Vollzugsanweisungder niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 9. Oktober , betreffend die näheren Bestim¬
mungen über Bemessung , Sicherstellung , Emhebung und
Kontrolle der Gemeindeabgabe von öffentlichen Vorführungen
und Tanzunterhaltungen in Wien , die der Abgabe nach
dem Gesetze vom 17. Juni 1919 nicht unterliegen (Er¬
gänzungslustbarkeitsabgabe ).

Nr . 324 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 1. August , beuchend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Mitterbach im Äerichtsbezirke Lilienfeld.

Nr . 325 Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 2. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Nußdorf an der Traisen im Gerichtsbezirke
Herzogenburg.

Nr . 326 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 4. Oktober , betreffend die Anforderung von
Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 327 . Vollzugsanweisung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 9. Oktober , betreffend Einschränkungen beim
Verbrauche von Gas , Elektrizität und Brennstoffen.

Nr . 328 . Kundmachung des niederösterreichischen Landesrates,
betreffend die Verpflegsgebühren im niederösterreichischen
Landeszentralkinderheim ab 1. Oktober 1919 bis auf
weiteres.

Nr. 32S . Gesetz vom 30. April, wirksam für Niederösterreich
mit Ausschluß von Wien , betreffend die erhöhte Anrechnung
der Kriegsjahre in die Dienstzeit der Lehrpersonen an den
öffentlichen Volksschulen.

Nr. 33V. Gesetz vom 23. Juli, betreffend die Einhebung von
Verzugszinsen von den nicht innerhalb der gesetzlichenFrist
eingezahlten Landeszuschlägen.

- Nr. 98, 8. Dezember ISIS.

Nr . 33 L. Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 26 . September , mit welcher Höchstpreise für den Klein¬
verkauf von Rind - und Kalbfleisch, sowie von Rinds - und
Kalbsinnereien für Niederösterreich , mit Ausnahme von
Wien , festgesetzt werden.

Nr . 3 : 2 Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 26 . September , betreffend die Regelung des Rinder¬
verkehres in Niederösterreich.

Nr . 333 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 29 . September , betreffend die Regelung des Rinder¬
verkehres in Niederösterreich.

Nr . 334 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Loibersdorf im Gerichtsbezirke Pöggstall.

Nr . 335 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Hölles im Gerichtsbezirke Wiener -Neustadt.

Nr . 336 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Oberdanegg im Gerichtsbezirke Gloggnitz.

Nr . 337 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Leiben im Gerichtsbezirke Persenbeug.

Nr . 338 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Frauenhofen im Gerichtsbezirke Horn.

Nr . 33V . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für

. die Gemeinde Fuchsenbügl im Gerichtsbezirke Groß-
enzersdorf.

Nr . 34V . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Buchbach im Gerichtsbezirke Gloggnitz.

Nr . 344. Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Altenmarkt an der Isper im Gerichtsbezirke
Persenbeug.

Nr . 342 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Thallern im Gerichtsbezirke Mautern.

Nr . 343 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober, - betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Schlag im Gerichtsbezirke Lilschau.

Nr . 344 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Stollhof im Gerichtsbezirke Wiener -Neustadt.

Nr . 345 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Troibetzberg im Gerichtsbezirke Pöggstall.

Nr . 346 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Gänserndorf im Gerichtsbezirke Matzen.

Nr . 347 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 9. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Grundschachen im Gerichtsbezirke Schreins.

Herausgeber : Die Gemeinde Wie « . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
Papier au- der Pitteuer Papierfabrik . — BuchdruckernE . Kainz vorm. I . B . Wallishaufser.
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1. Regelung der Preise für Gas und elektrische Energie.
2. Geschäftsverkehr mit Vertretungen fremder Staaten.
3. Adressierung von Telegrammen an das Staatsamt für Aeußeres.
4. Berkehrsverbotin d'r Veronikagasse im 17. Bezirke.
5. Berpflegsgebührcnerh'öhung.
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7 . Auflassung derM.-Abt. XVII a für Tachabrüstung und Uebergangswirt-
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Verzeichnis der im Staatsgc s e tzb l atte für den Staat
D e u ts ch öste r re i ch und im r a n d e s g e s e tz- und V c r-
ordnungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1919 veröffentlichten Gesetze , Bollzugs-
anweisiingen und Verordnungen.

l. GeschO Vochugsnnwkisnngen, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

Regelung der Preise für Gas und elektrische Energie
bei wesentlich geänderten Gestehungskosten.

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und Gewerbe,
Industrie und Bauten vom 6 . Dezember.

ZI . ( 1) Gas - und Elektrizitätswerke haben Anspruch auf eine
entsprechende Erhöhung der Lieferpreise , welche vor Inkrafttreten dieser
BollzugDanweisung in langfristigen Lieferungsverträgen mit ihren Ab¬
nehmern oder durch besondere Vereinbarungen mit der Gemeinde des
Lieferortes (Konzesfionsvcrträge ) festgesetzt sind, sobald die Gestehungs¬
kosten abzüglich von Mehreinnahmen bei der Verwertung der Neben¬
produkte infolge der durch den Krieg geschaffenen außerordentlichen
wirtschaftlichen Verhältnisse um mehr als 20 Prozent gegenüber dem
Stande bei Vertragsabschluß gestiegen sind. (2) Hat infolge Steigens
der Gestehungskosten eine Preiserhöhung innerhalb des letzten Halb¬
jahres vor Wirksamkeit dieser Vollzugsanweisung bereits stattgefunden
oder wird sie auf Grund dieser Vollzugsanweisung vorgenommen , so
kann bei einem weiteren Steigen der Gestehungskosten eine neuerliche
Preiserhöhung erst nach Ablauf eines halben Jahres seit der letzten
Preiserhöhung begehrt werden . (3) Als langfristig gelten Lieferungs¬
verträge , wenn sie das Gas - oder Elektrizitätswerk nicht vor Ablauf
eines Jahres , gerechnet vom Zeitpunkte der Stellung des Begehrens
um Preiserhöhung , gegenüber dein anderen Bertrggstcile aufzulösen
berechtigt ist. (4) Ist in den bezeichnten Verträgen eine Neuregelung
der Preise für den Fall einer Erhöhung der Gestehungskosten Vor¬
behalten , so kann eine Preiserhöhung auf Grund dieser Vollzugs¬
anweisung nur bezüglich der nicht schon durch den vertragsmäßigen
Aufschlag berücksichtigten Mehrauslagen erfolgen . (5) Die Preis¬
erhöhung ist auf Verlangen des anderen BertragSteiles in dem Aus¬
maße rückgängig zu machen , als sich die Gestehungskosten ermäßigt
haben . Bei fortschreitendes Ermäßigung dieser Kosten kann eine
neuerliche Preisherabsetzung erst nach Ablauf eines halben Jahres nach
der letzten Preißermäßigung begehrt werden.

Z 2 . ( 1) Die Gas - und Elektrizitätswerke haben bei den im
Z 1 bezeichnten Vertragsverhältnissen auf Verlangen der Abnehmer
oder der Gemeinde eine entsprechende Herabsetzung der Preise vor-
zunehmeu , sobald die Gestehungskosten gegenüber dem Stande bei
Vertragsabschluß sich nach Inkrafttreten dieser Vollzugsanweisung um
mindestens 20 Prozent ermäßigen . Dies gilt insbesondere auch für
den Fall einer Betriebskostenver -minderung durch Einführung technischer

Neuerungen oder Aenderungen , hiebei ist jedoch von der Betriebs¬
kostenersparnis ein angemessener Betrag für Verzinsung und Tilgun-
des für Pie Neuerungen (Aenderungen ) investierten Kapitals abzuziehen
(2 ) Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 5 des Z 1 sind bei Preis¬
herabsetzungen siflngemäß anzuwendcn . '

Z 3 . ( 1) lieber die Preisfestsetzungen und deren Wirksamkeits-
beginn entscheidet im Streitfälle ein Schiedsgericht , welches für jedes
Land am Sitze der Landesregierung .mit je einer Abteilung für Gas-
und Elektrizitätslieferungsvcrträge errichtet wird . (2) Jede Abteilung
besteht aus einem Richter als Vorsitzenden und je einem Vermieter der
Werke und der Abnehmer als Beisitzer . Für jedes Mitglied ist aus
denselben Berufskreisen ein Stellvertreter zu bestellen. Die Vor¬
sitzenden und ihre Stellvertreter werden vom Staatsamte für Justiz,
die Beisitzer vom Landeshauptmann !: bestellt . (3) Die Mitgliedschaft
ist ein Ehrenamt , jedoch erhalten Mitglieder , welche nicht am Sitze
des Schiedsgerichtes wohnen , den Ersatz der Fahrtauslagen und ein
Taggeld von 30 L . (4) Die Räumlichkeiten und Kanzleierfordernisse
für das Schiedsgericht werden von der Landesregierung beigestellt.

Z 4 . ( I ) Die Verhandlungen des Schiedsgerichtes sind nicht
öffentlich . (2) Die Mitglieder haben über geschäftliche und Betriebs¬
verhältnisse , welche ihnen vermöge dieser Stellung zur Kenntnis
gelangen , Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Verwertung
solcher Kenntnisse zu enthalten.

Z 5 . ( 1) Das Schiedsgericht entscheidet unter Abwägung der
Interessen der Beteiligten nach den Grundsätzen der Billigkeit . Seine
Entscheidungen gelten als Ergänzungen der im K 1 bezeichnet?«
Verträge und sind eudgiltig . Der Preisfestsetzung darf eine Rück¬
wirkung höchstens auf den Tag der Anrufung des Schiedsgerichtes
zuerkannt werden . (2) Das Verfahren richtet sich nach den Bestim¬
mungen des vierten Abschnittes des sechsten Teiles der Zivilprozeß¬
ordnung , soferne in dieser Vollzugsanweifung nichts anderes bestimmt
ist . (3) Das Schiedsgericht ist befugt , nach den für das bezirks-
gcrichtliche Verfahren in Zivilsachen geltenden Vorschriften Beweise
aufzunehmen , insbesondere Zeugen , Sachverständige und Parteien unter
Eid zu vernehmen . Die vor dem Schiedsgerichte abgelegte Aussage
steht einem gerichtlichen Zeugnisse gleich. (4) Die Schlußfassung
erfolgt mit absoluter Stimmenmehrheit . Kommt eine solche für einen
bestimmten Lieferpreis nicht zustande , so bestimmt der Vorsitzende den
Preis . (5) Inwiefern die Kosten des Verfahrens von ' dem einen Teil
zu ersetzen oder unter beide Parteien aufzntoilen sind, entscheidet das
Schiedsgericht nach freiem Ermessen.

Z 6 . ( 1) Die Anwendung dieser Vollzugsanweisung kann durch
Parteivereinbarung nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden.
(2 ) Die Zuständigkeit de? Schiedsgerichtes und die Anwendung dieser
Vollzugsanweisung wird dadurch nicht ausgeschlossen , daß ein mit der
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strittigen Preisfestsetzung zusammenhängendes Verfahren vor den ordent¬
lichen Gerichten anhängig ist. (3) Wenn von der Entscheidung des
Schiedsgerichtes ganz oder zum Teile die Entscheidung eines Rechts¬
streites abhängt , so muß das ordentliche Gericht auf Antrag einer
Partei die Unterbrechung des Verfahrens bis zur Entscheidung des
Schiedsgerichtes anordnen.

Z 7 . Diese Vollzugsanweisung tritt am 15 . Dezember 1919
in Kraft.

re.
Geschäftsverkehr mit Vertretungen fremder Staaten
Erlaß der niederösterreichischen Landesregierung vom 24 . No¬

vember 1919 , P . Z . 2393 , M -D . 7999.

In der letzten Zeit kam es wiederholt vor , daß sich ausländische
Vertretungen , und zwar Vertretungen der auf dem Boden der ehe¬
maligen österreichisch-ungarischen Monarchie entstandenen National¬
staaten , in Angelegenheiten , die über den Charakter der einfachen
Konsulartätigkeit hinausgingen , direkt an Behörden 1. und 2 . Instanz
wandten . Diese Wahrnehmung wurde vor allem bei der im Zuge
befindlichen Ausweisungsaktion gemacht.

Derartige direkte Interventionen auswärtiger Vertretungen sind,
soweit es sich nicht um einen Akt der Konsulartäligkeit handelt , jeweils
lediglich mit dem Ersuchen zu beantworten , die betreffende Vertretung
möge sich an das Staatsamt für Aeußeres wenden.

. - 8.
Adressierung der Telegramme an das Staatsamt sür

Aeußeres.
Erlaß der niederösterreichischen Landesregierung vom 21 . No¬

vember 1919.

Behufs Erzielung eines einheitlichen Vorganges bei der
Adressierung der an das Staatsamt für ' Aeußeres gerichteten Tele¬
gramme der österreichischen Vertretungsbehörden im Auslande hat das
österreichische Staatsamt für Aeußeres mit dem Erlasse vom 8 . No¬
vember 1919 diese Stellen angewiesen , ihre Telegramme künftighin
mit der Adresse „Außenamt Wien " zu versehen . Hievon wird wegen
Anwendung der gleichen Telegrammadresse mit dem Beifügen die
Mitteilung gemacht , daß seitens des österreichischen Staatsamtes für
Aeußeres auch die Generaldirektion für Post -, Telegraphen - und
Fernsprechspesen ersucht wurde , wegen Registrierung dieser Konven-
tionaladresse und Verständigung der in Betracht kommenden Tele¬
graphenämter das Entsprechende zu veranlassen.

4

Durchfahrt durch die Beronikagasse im 17 . Bezirke.
Auf Grund der ZK 46 und 100 des Gemeindestatutes für Wien

vom 24 . März 1900 , L.-G .-s und V .-Bl . Nr . 17 , wird die Durch¬
fahrt durch den engen Teil der Veronikagasse im 17 . Bezirke zwischen
der Ottakringerstraße und -der ' Hernalser Hauptstraße für Lastkraft¬
wagen verboten . Uebertretungen dieser Kundmachung ŵerden mit
Geldstrafen bis ' zu 400 X oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen
geahndet . (M .Abt . IV 3253 .)

S

Erhöhung der Vervflegsgebühren
Kr an len haus Melk.

Der niederösterreichische ^Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landerregierung die VerpflegSlaxen für da» allgemeine affe, t-
liche Krankenhaus in Melk vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung
an gerechnet sür die 1. VerpflegSklasse mit 25 X , sür die 2 . VerpflegSklasse
Mit 15 X , für die 3 . (allgemeine ) VerpflegSklasse mit 6 X per Kops und Tag i
festgesetzt.

Nr . 10(1, 31 . Dezember 1919.

Ferner wurde im Einvernehmen mit dem niederösterreichischen Landes-
rate die Einhebung von Operationstaxen in der 1 . und 2. VerpflegSklasse
genehmigt und wurden dieselben wie folgt festgesetzt : FürMe 1. Vnpflegs-
klaffe : Für kleine Operationen bis 300 X , sür mittlere -Operationen von
800 X bis 600 X , für groß - Operationen von 600 X bis 1000 X . Für die
2. VerpflegSklasse : Für kleine Operationen bis 100 X , für mittlere Opera¬
tionen von 100 X bis 200 X , für große Operationen von 200 X bis 300 X.
Gleichzeitig wurde im Einvernehmen mit dem niederösterreichischen Landesrate
auch die Einhebung einer Gebühr sür die Benützung des , Röntgenapparates
in der 1 . und 2 . VerpflegSklasse genehmigt und deren Höhe mit 30 X fest-
gesetzt. (M .Abt . X 5032 .)

Krankenhaus  O b e r h o l l ab ru  n n.

Der niederösterreichische LandeSrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die VerpflegStaxe für die 1 . VerpflegSklasse des
allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Oberhollabrunn vom Tage der Ver¬
lautbarung dieser Kundmachung an gerechnet , mit 50 X per Kopf und Tag
festgesetzt. (M .Abt . X 5087 .)

«.
Drogisteukouzessioneu

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3 . Bezirk
(Z . 2301 ) :

Das magistratische Bezirksamt erteilt dem Felix Hofmann die Konzession
zum Großhandel mit Giften und zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten einschließlich pharmazeutischer Zubereitungen und
Spezialitäten sowie medikamentös imprägnierter Verbandstoffe , insoferne dies
nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten , ferner zum Verkaufe von
künstlichen Mineralwässern im großen , im Standorte 3., Slrohgafse 8.

Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 3368 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 19 . Bezirk
(Z. 1164) :

DaS magistratische Bezirksamt erteilt dem Ottokar Pick» die Konzession
nach Z 15 , Pkt . 14 G .-O ., zum Verkaufe der zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffe und Präparate , soferne dieser nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineral¬
wässern im Standorte 19 ., Döblinger Hauptstraße 27 . Die Konzession wurde
im Gewerberegister unter Z . 1612 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 13 . Bezirk
(Z . 1280 ) :

Das magistratisch - Bezirksamt für den 13 . Bezirk in Wien erteilt dem
Karl Grabherr , geboren 1888 in Wien , zuständig Wien , als Alleininhaber der
Firma Karl Grabherr , gemäß ß kb , P !t. 14 der Gewerbeordnung die Kon¬
zession sür den Großhandel mit Giften und mit zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten einschließlich Pharmazeutischer Zuberei¬
tungen sowie medikamentös imprägnierter Verbandstoffe , insoweit dies nicht
ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, ferner sür den Verkauf von
künstlichen Mineralwässern im großen , im Standorte 13 ., Winzerstraße 9.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 2 . Bezirk
(Z . 419 von 1918 ) :

DaS Bezirksamt erteilt dem Josef Gert die Konzession zum ( Verkaufe
der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate , sinsoferne
dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Sinne des Z 15,
Pkt . 14 der Gewerbeordnung im Standorte 2 ., Obere Augartenstraße 93/95
(Dianabad ). Die Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 5060 einge¬
tragen.

ll. Normativtiestiinmungen.
7 .

Auflassung der Magistratsabteiluug rr für
Sachabrüstung und Übergangswirtschaft.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
j 3 . Dezember 1919 , M .D . 7886:

Der Herr Bürgermeister hat mit Verfügung vom 28 . November 1919
die Auflassung der Magistratsabteilung XVII s angeordnet und deren Agenden

mit Ausnahme der Gewerbcförderung , welche der MagistratSabteilung
XVII b zugeteilt wird — dem Wirtschastsamte zugewresen.
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Hiedurch wird die Geschitftseinteilung abgeiindert wie folgt:
Die Magistratsabteilung XVII » ist in der GefchLstseinteilung zu

streichen ; bei der Aufzählung der Geschäfte des Wirtschastsamtes ist als vor¬
letzter Absatz einzuschalten:

„Abwicklung der durch den Ankauf von Sachgütern aus der Deüiobiü-
fierung für die Gemeindeverwaltung entstandenen Geschäfte . "

Bei den Agenden der Magistratsabteilung XVII b ist als zweiter Ab¬
satz anzufügen : „ Gewerbeförderung " .

^ 8 .
Berichtigung unwahrer Zeitungsnachrichten.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

24 . Oktober 1919 , M .D . 7102:
Der Herr Bürgermeister hat am 18 . Oktober 1919 , zur P . Z . 20221,

nachstehenden Erlaß an die Magistratsderektion gerichtet:
„Die Magistratsdirektion wird eingeladen , den Zeitungsnachrichten über

Angelegenheiten der Wiener Gemeindeverwaltung mit Rücksicht auf den Um¬
stand , daß die Fälle unrichtiger Darstellungen in letzter Zeitlich mehren , eine
erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwender.

Zu diesem Zwecke wären die städtischen Aemter , Anstalten und Unter¬
nehmungen anzuweisen , über Zeitungsnachrichten , welche derlei Unrichtigkeiten
enthalten , unaufgefordert der Magistratsdireltion Bericht zu erstatten . Du
Magistratsdirektion hat diese Berichte zu überprüfen und mir — gegebenenfalls
mit dem Entwürfe einer Berichtigung nach dem Prcßgesetze — vorzulegen,"

Hievon werden die städtischen Aemter , Anstalten und Unternehmungen
zur Darnachachtung in Kenntnis gesetzt.

Gleichzeitig ersuche ich, diese Berichte womöglich noch am Tage d s
Erscheinens der Zeitungsnachricht , längstens aber am nächstfolgenden Tage au
die Magistratsdirektion gelangen zu lassen , weil Berichtigungen nur dann eine
entsprechende Wirkung haben , wenn sie unmittelbar nach dem Erscheinen des
berichtigten Artikels der Oefsmtlichkeit zur Kenntnis kommen . Dem Berichte
wolle auch stets ein Entwurf der Berichtigung oder nach der Sachlage , eines
aufklärenden Schreibens beigesügt werden.

Verzeichnis der im Staatsgeschblatte für den Staat
Dentschösterreich nnd im Landesgesetz- nnd Ver¬
ordnungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre ISIS veröffentlichten Gesetze, Vollzugs-

anwei 'nngen und Verordnungen.
Staatsgcschblatt.

Nr . 481 . Gesetz vom 17. Oktober über die Abänderung des
Gesetzes über das deutschösterreichische Staatsbürgerrecht
und über die zeitweise Unzulässigkeit von Aufnahmen in den
Heimalverband.

Nr . 482 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heeres¬
wesen vom 14. Oktober , betreffend die Erstreckung der
Altersgrenzen im Z 17 , lir . c und ä, des Gesetzes vom
19. April 1872 , über die Verleihung von Anstellungen an
ausgediente Unteroffiziere.

Nr . 483 . Vollzugsanweifung des Staatsamtes für Verkehrs-
. wesen vom 15 . Oktober , betreffend vorübergehende Aende-
rungen des Eisenbahnbetriebsreglements.

Nr . 484 . Gesetz vom 21. Oktober über die Staatsform.
Nr . 485 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Justiz vom

15 . Oktober , betreffend die Anwendbarkeit der Kaiserlichen
Verordnung vom 9 . August 1915 über die Veräußerung
land - und forstwirtschaftlicher Grundstücke in der Gemeinde
Spittal in Kärnten.

Nr . 488 . Gesetz vom 21. Oktober über die Vornahme einer
außerordentlichen Volkszählung.

Nr . 487 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft , im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
ämtern vom 17 . Oktober , mit welcher die Strafvorschriften
der Ministerialverordnung vom 27 . August 1917 , betreffend
die Regelung des Rindviehverkehres , abgeändert werden.
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Nr . 488 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
22 . Oktober über den Notariatstarif.

Nr . 489 . Vollzugsanweisung tws Staatsämtes für soziale
Verwaltung vom 16 . Oktober über die Erhaltung des
Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben.

Nr . 499 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 18. Oktober über die Unterstützung der
arbeitslosen Arbeiter und Angestellten.

Nr . 491 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heeres¬
wesen vom 23 . Oktober , betreffend die Ausbezahlung von
Unterhaltsbeiträgen an die Angehörigen von aktiv dienenden
Personen.

Nr . 492 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 16 . Oktober , betreffend die Versicherungs¬
zuständigkeit der aus der Pensionsversicherung bei aus-
landjschen Ersatzeinrichtungen ausscheidenden Angestellten.

Nr . 493 . Vollzugsanweisung der Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 20 . Oktober , be¬
treffend die Aufhebung der Beschlagnahme aller Arten von
Glyzerin , Glyzerinwässern und Seifensiederunterlaugen.

Nr . 494 . Gesetz vom 21. Oktober über die Umwandlung der
Exportakademie in Wien zu einer Hochschule für Welt¬
handel.

Nr . 495 . Gesetz vom 21. Oktober, betreffend Auflösung der
Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen und Ein¬
beziehung der Geschäfte derselben in den engeren Wirkungs¬
kreis des Staatsamles für Verkehrswesen.

Nr . 499 , Vollzugsanweisungder Staatsregierung vom
21 . Oktober über die Trennung der Verwaltung des Tele¬
graphen -, Fernsprech - und Rohrpostwesens von der Post¬
verwaltung.

Nr . 497 . Kundmachung der Staatsregierung vom 30. Okto¬
ber, betreffend die Inkraftsetzung des Gesetzes vom 6. Fe-
truar 1919 über die Effektenumsatzsteuer.

Nr . 498 . Vollzugsanweifung des Staatsamtes für Finanzen
vom 30 . Oktober zur Durchführung des Gesetzes vom
6. Februar 1919 über die Effektenumsatzsteuer.

Nr . 499 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 28 . Oktober über
Ausnahmsbestimmungen für die im Pariser Unionsvertrage
zu Schutze des gewerblichen Eigentums festgesetzten Priori-
tätssristen zugunsten der Angehörigen Dänemarks , Norwegens
und Schwedens.

Nr . 599 . Gesetz vom 30, Oktober über die Aufhebung der
Steuerbegünstigung für Alkohol zur Herstellung von Heil¬
mitteln.

Nr . 591 . Gesetz vom 30. Oktober, betreffend die Landes¬
verweisung und die Uebernahme des Vermögens des Hauses
Habsburg -Lothringen.

Nr . 592 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 30 . Oktober,
betreffend die Regelung des Verbrauches von Zeitungs¬
druckpapier.

Nr . 593 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 11 . Oktober , betreffend die Weinsteuer . (Zweiter Nach¬
trag zur Weinsteuervollzugsanweisung .)
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Nr . 504 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 22 . Oktober , mit der eine Prüfungs¬
vorschrift für das Lehramt der Musik an Mittelschulen sowie
Lehrer - und Lehrerinnenbildungsanstalten erlassen wird.

Nr . 505 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft vom 27 . Oktober zur Durchführung des
Gesetzes vom 31 . Mai 1919 über die Wiederbesiedlung
gelegter Bauerngüter und Häusleranwesen (Wiederbesied¬
lungsgesetz .) (Dritte Vollzugsanweisung zum Wiederbesied-
lungsgesetzs .)

Nr . 586 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks-
ernährung vom 24 . Oktober , betreffend den Verkehr mit j
Kaffeesurrogaten.

Nr . 507 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
29 . Oktober über die Bezeichnung der fachmännischen Laien¬
richter der Gerichtshöfe erster Instanz.

Nr « 508 . Gesetz vom 30. Oktober, womit das Gesetz vom
3. Juli 1919 über die Regelung des Verkehres mit Getreide
und Mahlprodukten abgeändert wird.

Nr . 500 . Kundmachung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 1. November , betreffend
Preisoorschriften für Häute , Felle und Leder.

Nr . 510 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten im Einvernehmen mit den
beteiligten Staatsämtern vom 25 . Oktober 1919 , betreffend
die Einführung von Legitimationen für Ziviltechniker !
(Zivilingenieure und Zivilgeometcr ) und behördlich autori¬
sierte Bergbauiugenieure.

Nr . 511 . Vollzugsanweisung des Staalsamtes für Inneres
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Staatsamte für
Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten sowie mit dem
Staatsamte der Finanzen vom 31 . Oktober , betreffend die
Anrechnung der militärischen Dienstleistung während des
Krieges für Supplenten und Assistenten an staatlichen
mittleren Unterrichtsanstalten (einschließlich der gewerblichen
Staatslehranstalten ) .

Nr . 518 . Vollzugsanweisung des .Staatsamtes für Volks,
ernährung , vom 31 . Oktober , betreffend die Preise für
Zuckerrübe im Betriebsjahre 1919/20 und den Verkehr mit >
Rübenzucker.

Nr . 513 . Gesetz vom 6. November über die Einstellung von
Untersuchungen , die Nachsicht von Strafen und die Tilgung
von Verurteilungen aus Anlaß der Beendigung des Welt¬
krieges (Friedensamnestie ) .

Nr . 514 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
ämtern vom 21 . Oktober , mit welcher die Vollzugsanweisung
des Staatsamtes für Volksernährung im Einvernehmen mit
den beteiligten Staatsämtern vom 15 . Juni , betreffend
Uebernahmspreise für einzelne im Jahre 1919 geerntete
Getreidegattungen , ergänzt wird.

Nr . 515 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 27 . Oktober , betreffend den Wohnungs¬
nachweis.

Ktr. 104 , 31 . Dezember 191L.

k . Laiidesgeseh- und Verordnungsblatt.
Nr . 348 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬

regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Peigarten im Gerichtsbezirke Dobersberg.

Nr - 340 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Miesenbach im Gerichtsbezirke Guten tein.

Nr . 350 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Gschaidt im Gerichtsbezirke Kirchschlag.

Nr . 351 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Oktober , betreffend erhöhte Umlagen für
die Gemeinde Matzen im Gerichtsbezirke Matzen.

Nr . 352 . Gesetz vom 22. Juli, betreffend die Umwandlung
von bestehenden Gemeindezuschlägen zur Verzehrungssteuer auf
Wein in selbständige Auflagen auf den Verbrauch von Wein.

Nr . 3S3 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 16. Oktober , betreffend die Verlängerung des Termines
zur Räumung von Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten
im Novembertermin 1919 für das Gebiet der Stadt Wien.

Nr . 354 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 15 . Oktober , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstaxen und Operationsgebühren im allgemeinen
öffentlichen Krankenhause in Oberhollabrunn.

Nr . 355 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 15 . Oktober , betreffend die Erhöhung der Ver¬
pflegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Krems.

Nr . 356 . Gesetz vom 9. April, womit einige Bestimmungen
des Gesetzes vom 30 . November 1907 , beziehungsweise des
Gesetzes vom 24 . April 1909 , betreffend die gewerblichen
Fortbildungsschulen in Niederösterreich , abgeändert werden.

Nr . 357 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 16 . Oktober , betreffend , die Erhöhung der
Verpflegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Stockerau.

Nr . 358 - Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 16 . Oktober , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Waidhofen an der Thaya.

Nr . 350 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 23 . Oktober , betreffend die Verlegung des
Amtssitzes der Bezirksforstinspektion Gmünd nach Zwettl.

Nr . 360 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . Oktober , betreffend die Anforderung von
Wohnungen in Gemeinden Niederösterreichs.

Nr . 361 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 4 . November , womit für das Automobilplatzfuhrwerk
im Wiener Polizeirayon Erleichterungen der in der Voll¬
zugsanweisung vom 1. Juli 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 348,
erlassenen Verkehrsbeschränkungen für Personenantomobile
mit Explosionsmotoren verfügt werden.

Nr . 382 . Kundmachungder deutschösterreichischenFinanz-
bszirksdirektion in Wien vom 24 . Oktober , betreffend die
Bodenständigkeit der Herstellung von Weinmost und Wein,
beziehungsweise von Obstmost und Obstwein in den in einem
beigegebenen Verzeichnisse angeführten Gemeinden.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
Papier aus der Pittener Papierfabrik . — Buchdruckerei E . Kainz vorm . I . B . Walli - Haufser.
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— Neueinteilung der ^ Aufnahmsbezirke . V,
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bereich der M .Abt . 18 . . XII , 105
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Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
s»wte

Normativbcstimmlliigcn des Gemeinderates, Stadtrates m,d des Magistrates
in Angelegenheiten der GenirindmrMltllng und politirchen AmtMhrnng.

I u y a kt.
I . Gesetze , BollzngSanweisnnge « , Vecord » « « « - » nud Tut.

schetduugeu:

1 . Unzulässigkeit einer MietzinSsteigerung aus dem Grunde der Aufnahme
eines neuen Häher verzinslichen Hypothekardarlehens.

2. Kriegsfiirsorgkfonds beim ehemaligen Kuiserschiitzenregiment Nr . II.
3 . Wohnungsvereinigung.
4 . Drogistenkonzessionen.
5 . Erhöhung der Verpflegsgebühren.

II . :

5 . Maßnahmen zugunsten der « »gestellten der Gemeinde Nie » .
7 . Krankengeld , Anrechnung auf den Gehalt.
8 . Aeuerungszulage städtischer Angestellter . Quartiergeld an Aushilfskräfte.

verzeichnis d e r im Gta » tsge s e tzdlat t e für den Staat
Deutschästerreich und tm Landergesetz . und 8 er-
»rdnungsblatte für Oesterreich unter der Tn .ns  im
Jahre 1919  veröffentlichten Gesetze , Vollzugs-
anweisungen und Verordnungen.

l. Gesetze, Volhilgsnniveisimgeii, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

L.
Unzulässigkeit einer Mietzinsfteigerunz ans dem
Grunde der Aufnahme eines neuen höher verzins¬

lichen Hypothekardarlehens.

Entscheidung des BerwaltungsgerichtshofcS vom 4 . No¬
vember 1919 , Z . 5374.

Der Berwaltnngsgerichtshos hat unter dem Vorsitze des Senats-
Präsidenten Dr . Schuster , in Gegenwart der Rate des Verwaltungs¬
gerichtshofes Hock , Dr . T e z n e r , Bonfioli  und Dr . K a in i tz,
dann , des Schriftführers Statthaltereisekretär Boeckmann,  über die
Beschwerde des Theodor lieb erb ach er in Wien gegen die Ent¬
scheidung des Mietamtes der Gemeinde Wien für den 8 . Bezirk vom
25 . Jänner 1919 , Z . Bg 1/19 , betreffend die Unzulässigkeit einer
Mietzinserhöhung nach der am 4 . November 1919 durchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung dcs
Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen deS Magistratsrates
Dr . Franz Bertolas,  in Vertretung dcs belangten Mietamtes , zu
Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet abgewicsen.

Entscheidungsgründe:

Beschwerdeführer hat in dem vom 15 . Jänner 1918 datierten,
an das belangte Mietamt in Wien VIII gerichteten Gesuche auS-
geführt , daß er zwecks Rückzahlung einer am 1. Mai 1918 fälligen,
auf seinem Hause 8 ., Mölkergasse 4 , pfandrechtlich sichergestellten,
mit 4 Prozent verzinslichen Forderung von 50 .000 ü genötigt war,
ein wegen der Konvertierungskosten erhöhtes , zu 5V- Prozent ver¬
zinsliches Hypothekardarlehen von 54 .000 L aufzunehmcn und mit
Berufung auf diese Tatsache den Antrag gestellt , vom 1. Februar
1919 die Mietzinse in bezeichntem Hause um 11 Prozent zu er¬
höhen.

Das belangte Mitamt hat mit der angefochtenen Entscheidung
die inzwischen vom Beschwerdeführer zum Februartermine 1919 vor-
genommene Erhöhung dcs Mietzinses für die Wohnungen Nr . 1 bis
20 bei dem gedachten Hause nm 10 Prozent gemäß den tztz 2 und
10 der Ministerialverordnnng vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl.
Nr . 381 , als unzulässig erklärt.

Der Gerichtshof fand diese Entscheidung im Gesetze begründet.
Nach tz 2, Z . 3 der MNerschutzverordnnng vom 26 . OAober 1918 -,
R .-G .-Bl . Nr . 381 , darf die Erhöhung des Mietzinses samt Neben¬

gebühren , den der Mieter bisher oder den der letzte Mieter zu zahlen
hatte , erfolgen , wenn dies begründet ist, durch eine nach Beginn der
Anwendbarkeit der Bestimmungen über den Schutz der Mieter vor¬
genommene , gemäß tz 8 dieser Verordnung zulässige Erhöhung des
Zinsfußes oder der Nebengebühren der auf der vermieteten Liegen¬
schaft haftenden Hypotheken.

Aus K 8 der Micterschutzvcrordnnng geht hervor , daß die Frage
der Zulässigkeit der Erhöhung dcs Mietzinses wegen Steigerung des
Hypothekarzinsfußes nur dann erörtert werden ' kann , wenn ' diese
Steigerung durch einen bereits auf dem Hause sichergestellten Hypo¬
thekargläubiger erfolgt und im Sinne des tz 11 als zulässig erkannt
wurde.

Nach der einleitenden Bestimmung des tz 2 der bczeichneten
Mieterschutzverordnung sind nun die Fälle der zulässigen Mietzins-
steigecung , wie aus dem Gebrauche des Wörtchens „nur " zu ersehen
ist, erschöpfend angeführt . Es geht aus diesem Grunde nicht an,
die Mietzinssteigerung auch in dem im tz 2, Z . 3, nicht angeführten
Falle für zulässig zu erklären , als der Vermieter , gleichviel ob er
dazu durch seine wirtschaftliche Lage genötigt ist oder nicht, zwecks
Rückzahlung einer Hypothekarforderung , die auf dem für die Miet¬
zinssteigerung in Betracht kommenden Hause haftet und die niedriger
verzinslich ist, eine höher verzinsliche Hypothekarforde ung anfnimmt.
Für die wirtschaftliche Zwangslage , in die der Hypothekarschuldner
durch die Fälligkeit einer Hypothekarforderung geraten ist, steht die
Mieterschutzverordnung ausschließlich mittels Zulassung richterlicher
Stundung innerhalb der Grenzen des tz 9 vor , nicht aber in der
Weise , daß sic die Aufnahme einer höher verzinslichen Hypothekar¬
forderung zwecks Rückzahlung mit der Wirkung der Zulässigkeit der
Ueberwälzung der Zinserhöhung auf die Mieter gestattet.

Es war deshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

L.

Kriegsfürsorgefonds beim ehemaligen Kaiserschiitzen¬
regiment Nr . 1L.

Kundmachung der n .- ö. Landesregierung.

Beim Tiroler Schützenregiment Nr . 11 besteht zur Unterstützung
von nachgewiesen bedürftigen Personen ein im Kriege von Offizieren
geschaffener Fürsorgefonds „ Eisernes Edelweiß " . Die Fondsgelder
sind in erster Reihe für Witwen und Waisen von gefallenen oder
infolge von Kriegsunbill verstorbenen Mannschaftspersonen , in zweiter
Reihe für durch die Kriegseinflllsse erwerbsunfähig gewordenen Kriegs¬
teilnehmer des Mirnnschaftsstandes gewidmet ; zur Erlangung einer
Unterstützung ans diesen, Aoüds ist die Einbringung eines einfachen
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ungestempelten Gesuches an das Ersatzbataillon des Tiroler Schützen-
rcgimentes Nr . 11 , derzeit in Braunau am Jny , erforderlich.

In dem Ansuchen muß die Dürftigkeit des Gesuchstellers und
die Zugehörigkeit der in Frage kommenden Mannschaftspersonen zum
1t . Tiroler Kaiserschützenregimente amtlich bestätigt sein.

L.
Wohnungsvereinigung.

Das Staatsamt für soziale Verwaltung hat im Einvernehmen
mit dem Staatsamte für Justiz mit Erlaß vom 16 . Dezember 1919,
Z . 352b 1, eröffnet , daß eine Wohnungsvineinigung im Sinne der
Verordnung vom 28 . März 1918 , R .-G -Bl . 114 , nur dann vor¬
liegt, ^ wenn die Zusammenlegung zweier oder mehrerer bisher getrennt
vermieteter Wohnungen durch bauliche Veränderungen hergestellt wird.

4.

Drogistenkonzessionen.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 1 . Bezirk(Z- 653):
Auf Grund der gepflogenen Erhebunoen wird der dermalen aus den

Gesellschaftern Jsak Silber und David A ' -xunder Bergler bestehenden offenen
Handelsgesellschaft „ chcm.-pharm . kosmeiücher Produkte Bergan und Ring¬
drogerie I . Silber und B . A. Bergler " im Sinne des Z 15 , Punkt 14 , der
Gewerbeordnung die Konzession zum Verkaufe von Giften sowie zur Zu¬
bereitung und zum Verkaufe der zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffe und Präparate insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vor¬
behalten ist, im Standorte 1 ., Schottenring 10 , erteilt . Diese Konzession wurde
im hierämtlichen Gewerberegister unter der Reg -Z . 4744 eingetragen . Gleich¬
zeitig wird die Bestellung des Jsak Silber zum verantwortlichen Stellvertreter
dieses Betriebes gemäß der Aß 3 und 55 der Gewerbeordnung genehmigt.
Zum Nachweise der handelsgewchtlichen Protokollierung wird der genannten
offenen Handelsgesellschaft eine Frist von 6 Wochen , von dem der Zustellung
dieses Dekretes folgenden Tage an gerechnet , eingeräumt , nach deren frucht¬
losem Verlaufe die Konzesston im Sinne des Z 3 , Absatz 3 , der Gewerbe¬
ordnung als ungiltig eingezogen werden würde.

Erlaß des magist . atischett Bezirksamtes für den 3 . Bezirk
(Z . 2237 ) :

Das Bezirksamt erteilt dem Alfons Lorenz die Konzession zum Groß¬
handel mit Giften und zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten mit Ginschluß der pharmazeutischen Zubereitungen und Spezialitäten
sowie medikamentös imprägnierten Verbandstoffen insoferne dies nicht aus¬
schließlich den Apothekern Vorbehalten ist, ferner zum Verkaufe von künstlichen
Mineralwässern iin Großen im Standorte 3 ., Klimschgasse 8 . Diese Konzession
wurde im Gcwerberegister unter Z . 3386 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 1 . Bezirk(Z. 2599):
Das Bezirksamt erteilt/dem Ferdinand Fritsch die Konzession zum

Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe
insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist sowie zum
Verschlüße von künstlichen Mineralwässern im Standorte 3 ., Nennweg 42.
Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 3388 eingetragen.

Erlaß des magistratischen ^Bezirksamtes für den 6 . Bezirk
(Z -- 1867 ) :

Das magistratische ^ Bezirksamt für den 6 . Bezirk erteilt dem Jakob
Brady auf Grund des SenatSbescklusses deS Wiener Magistrates vom
17 . Dezember 1919 im Sinne des A 15 , Punkt 14 , Gewerbeordnung , die
Konzession zur Erzeugung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe
und Präparate und zum Verkaufe derselben im Großen insoferne dies nicht
ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, für den Standort 6 ., Brücken-
gassc 6 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2344 ein¬
getragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 11 . Bezirk(Z. 973):
Das magistratische Bezirksamt für den 11 . Bezirk erteilt dem Josef

Hasenöhrl , Gemischtwarenhändler , gemäß Z 15 , Punkt 14 , Gewerbeordnung,
die Konzession zum Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten init Einschluß der medikamentös
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imprägnierten Verbandstoffe insofern - dies nicht ausschließlich den Apothekern
Vorbehalten ist sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im
Standorte II ., Simmeringer Hauptstraße 73 . Bei der Ausübung dieses
Gewerbes sind die Vorschriften über die Aufbewahrung , den Verkehr und die
Versendung von Giften , gifthältigen Drogen und gcsundheitsgefährlichen
Präparaten im Sinne der Ministerialverordnungen vom 21 . April 1876,
R .-G .-Bl . Nr . 86 , und vom 2. Jänner 1886 , R .- K .-Bl . Nr . 10 , genaucstens
einzuhallen . Ferner wird auf die Vorschriften der Ministerialverordnungen
vom 17 . September 1883 , R .-G .-Vl . Nr . 152 , und vom 17 . Juni 1886,
R .-G .-Bl . Nr . 97 , betreffend die Abgrenzung de : Berechtigung der Apotheken
gegenüber den Materialwarenhandlungen und den einschlägigen anderen
Gewerben , hingewiesen . Diese Konzession wurde nn Gewerberegister unter
Z . 777 eingetragen.

5
Erhöhung der Berpflegsgebühren.

Krankenhaus Amstetten.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Amstetten für die Dauer eine - Jahres vomsTage der Verlaut¬
barung dieser Kundmachung an gerechnet mit 40 X für die I ., 20 X für die 2.
und 7 11 für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklasse Pro Kopf und Tag festgesetzt.
(M .Abt . L 5130 .)

Krankenhaus Klosterneuburg.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen ' mit der nieder-
österreichischen Landedregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Klosterneuburg auf die Dauer eines Jahres vom Tage der
Verlautbarung dieser Kundmachung cn gerechnet mit 40 X für die 1. , 80 X
für die 2 . und 10 X für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklasse pro Kopf und Tag
festgesetzt. (M .Abt . X 5253 .)

Krankenhaus Korne u bürg.

Der niederösterreichische Landcsrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die Berpflegstaxe für die allgemeine Verpflegs¬
kiasse im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Korneuburg aus ^die Dauer
eines Jahres vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an gerechnet
mit 9 X pro Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 5209 .)

Krankenhaus Neunkirchen.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Neunkirchen vom Tage der Verlautbarung der Kundmachung
angefaugen auf die Dauer eines Jahres in der 1. Verpflegsklasse mit 50 X,
in dir 2 . Verpflegsklasse 25 X , in der 3. (allgemeinen ) Verpflegsklasse 10 X
pro Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 5208 .)

Krankenhaus Scheibbs.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Scheibbs aul die Dauer eines Jahres vom Tage der Verlaut¬
barung dieser Kundmachung an gerechnet mit 30 X für die 1. , 15 X für die 2.
und 7 X für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklasse pro Kopf und Tag festgesetzt.
(M .Abt . X 5210 .)

Krankenhaus St . Pölten.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit dermieder-
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in St . Pölten ouf die Dauer eines Jahres vom Tage der Ver¬
lautbarung dieser Kundmachung an gerechnet mit 40 X für die 1., 20 X für
die 2 . und 10 X für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklasse pro Kopf und Tag
festgesetzt. (M .Abt . X 5254 .)

Krankenhaus Allentsteig.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder,
österreichischen Landesregierung die Berpflegstaxe für die allgemeine Verpflegs-
klasse des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses der St . Ulrichs -Stiftung in
Allentsteig für die Dauer eines Jahres vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung an mit 6 X Pro Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 89 .)

Krankenhaus Mödling.

Der niederösterreichische LandeSrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen im allgemeinen öffentlichen
Krankenhause in Mödling auf die Dauer eines Jahres vom Tage der Ver-
lautbarung dieser Kundmachung an für die I . Verpflegsklasse mit 50 X , für
die 2. Verpflegsklasse mit 25 X und für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit
12 X pro Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 121 .)
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Niederösterreichisches LandeSzentralkinderheim.

Der niederösterreichische Landesrat hat in seiner Sitzung vom 12 . Dezember
1919 die täglichen Verpflegsgebühren für die dem Verbände des niederöster-
reichischen Landeszentralkmderheimes angehörenden Kinder vom 1. Jänner 1920
an bis auf weiteres in folgender Höbe festgesetzt : 4 . Für Heimkinder (auf
Rechnung der Landesionds verpflegt : 88 9 . 8, Absatz 6 , Punkt 1, 18 und 39
des Anstaltsstatutes , L.-G .- und B .-Bl . Nr . 82 vom Jahre 1910 ) im ersten
Lebensjahre 5 L SO Ii, im zweiten Lebensjahre 4 L 80 k , vom dritten
Lebensjahre an 4 L (auch für jene Kinder giltig , die nach erreichtem Normal-
alter auf Rechnung der niederösierreichischen Armenbehörden in der »ver¬
längerten Obsorge " des niederösterreichischen Landeszentralkmderheimes ver¬
bleiben ; Z 4 , Punkt ls; 8 8 , Absatz 0 , Punkt 2 ; 88 19 und 40 d. s Anstalts-
statutes ). L . Fü - Ashlkinder (sür Rechnung der Armenbehörden ausgenommen;
tz 4, Punkt 2 : ß 8 , Absatz 6 , Punkt 2 ; 88 20 und 41 des Anstaltsstatutes)
im ersten Lebensjahre 5 L 50 b , im zweiten Lebensjahre 4L 80 b , vom
dritten Lebensjahre an 4 L . 0 . Für Zahlkinder (gegen Vorauszahlung der
Verpflegsgebühren seitens der Parteien ; 88 9 , 21 , Punkt 3 ; 8 42 des Anstalts-
statutes , L.-G .- und B .-Bl . Nr . 82 vom Jahre 4910 , Kundmachung des
Landesausschusses des Erzherzogtumes Oesterreich unter der Enns vom 16 . März
1910 . Z . 1047/3 -XXVI ) Für Brustkinder 12 L , für .künstlich ernährte Säuglinge
und für Kinder zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahre 6 L , durchwegs
pro Kopf und Tag . (M .Abl . X 88 .)

NarmMulisstimmmuM.
s.

Maßnahme » zng >r»sten der Angestellten der
Gemeinde Wien.

Beschluß des provisorischen Geneinderates der Stadt Wien vom
24 . April 1919 , P . Z . 6481/19.

1. G r n p p e n e i n t c il u n g und Bezüge der aktiven
städtischen Angestellten einschließlich der Lehr¬

personen.

1. Die in den Beilagen oX und L bezeichneten ständigen An¬
gestellten der Gemeinde Wien (einschließlich der Lehrpersonen ) und
ihrer Unternehmungen werden in die aus diesen Beilagen ersichtlichen
Gruppen eingeteilt.

2 . Ihre ständigen Bezüge an Gehalt (Lohn ) und Quartiergeld
werden ab 1. Mai 1919 gemäß der Beilage L festgesetzt.

Diese Bezüge werden bis zu der in dieser Beilage durch einen
wagrechten Strich bezeichneten höchsten Stufe im Wege der Zeitvor¬
rückung nach Blaßgabe der Bestimmungen der Dienstesordnung in
der durch arabische Ziffern angegebenen Jahresanzahl erreicht . Die
Ausnahmen für einzelne Angestelltenkategorien sind der betreffenden
Gruppe in den Beilagen -X und 6 als „Besondere Bestimmungen"
beigesetzt.

Leitende Stellen , die bisher in durch Zeitbeförderung oder
Klassenvorrückung nicht mehr erreichbaren Rangsklassen systemisiert
waren , bleiben in jenen Bezugsklassen systemisiert , welche der früheren
Rangsklasse entsprechen, jedoch nnr dann , wenn die entsprechende
nunmehrige Bezugsklasse für die betreffende Gruppe auch künftig
nicht durch Zeitvorrückung erreichbar ist, und zwar mit dem Änfangs-
gehalt in jener Stufe , in der (Beilage L ) dis unterste I !1 ein¬
getragen ist.

Die Stellen der Direktoren der Kanzlei , des Exekutionsamtes
und des ssZentralwahl - und Stenerkatasters werden ' ( aber in der
3 . Bezngsklasse systemisiert.

3 . Die bisherigen Summarstände der Rangsklassenbeamten werden
um jenej,Stellenanzahl erhöht , die bisher in der niedersten durch Zeit¬
beförderung oder Klassenvorrückung nicht mehr erreichbaren Rangs¬
klasse systemisiert waren ; eine Aenderung in der Anzahl derffür jede
Schule systemisierten ^ Lehrstellen tritt durch diese Bestimmungen
nicht ein.

4 . Den zu" Leitern in einer Amtsabteilung , einer " Schule oder
einer Abteilung bei den städtischen Unternehmungen bestellten Angestellten
gebührt/swcmi , es. sich nicht um die Stellen der im. Punkt 2 , Abs. 3
und 4 ' bezeichneten " Art handelt , nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen eine Zulage (Leiterzulage ).

In der Gruppe I
Ha

s) Die Höhe dieser Zulage richtet sich nach der Gruppe , welcher
der Dienstzweig angehört , dessen Abteilung (Anstalt ) in Betracht
kommt und beträgt:

' ' - - 2400 - 3600 L,
1200 — 2400 „

Ilbl  1200 — 2000 „
II 1,2 900 - 1200 - - ,,

. I ' I 600 - 900 ,.
in den übrigen Gruppen 300 — 600 „ (Chargcnzulagen ).
b) Innerhalb dieser Grenzen sind die Zulagen über einen von

der Magistrats (Stadtbnchhaltungs -)direktion nach Anhörung der
Personalvertretung zu erstattenden Antrag vom Stadtrate nach der
Größe der Abteilung , dem Geschäftsumfange und dem Maße der
Verantwortlichkeit abgestuft festzusetzen.

e) Diese Zulagen gebühren den Leitern ohne Rücksicht auf die
sonstigen ständigen Bezüge für die Dauer ihrer Bestellung.

ck) Bereits bestehende, ans dem Titel der Leitung verliehene Zu¬
lagen sind in diese Leiterzulagen einzurechnen.

v) Die Anzahl der Leiterzulagen ist nicht feststehend ; sie richtet
sich nach der jeweiligen Anzahl der in Betracht kommenden Amtsab¬
teilungen , Schulen und Abteilungen bei den Unternehmungen . Vor
einer Einschränkung der Anzahl ist aber die Perfonalvertretnng zu
hören.

k) Diese Zulagen werden im Ausmaße der unteren Grenzen der
obigen Beträge der Bemessungsgrundlage der Ruhe - undVersorgungs-
gcnüsse zugerechnet , jedoch nur dann , wenn die Bestellung zum Leiter
vor Vollstreckung der Dienstzeit (mit Anrechnung der Kriegsmehr¬
dienstzeit ) erfolgt ist und die Leitung mindestens ein Jahr gedauert hat.

5 . Für die Angestellten des Magistrates mit technischer Mittel¬
schulbildung werden zwei Stellen in der 3 . Bezngsklasse systemisiert.

Außerdem sind in dieser Angestelltenkategorie sechs Beamten der
4 . Bezngsklasse ab 1. Mai 1919 Personalzulagen von je 1200 L
nach den Grundsätzen der Stellenbefördernng zu verleihen.

6. Jenen Angestellten , welche die Kost von der Gemeinde
beziehen, ist der hiefür entfallende Betrag , nach den eigenen Regie¬
preisen gerechnet, vom Gehalte in Abzug zu bringen . Die sonstigen
Bestimmungen über Naturalzuwendungen an Angestellte , insbesondere
die Anrechnung einer Naturalwohnnng bleiben aufrecht.

7 . Den Stellvertretern der Direktoren der magistratischen
Aemter in Gruppe II a und ll d (Vizedirektoren ) wird ihre derzeitige
Zulage derart erhöht , daß sie der höchsten Grenze der für ihr Amt
in Betracht kommenden Leiterzulagen entspricht.

8 . Der Stadtrat wird ermächtigt , die derzeitigen Titel der
städtischen Angestellten über einen von der Magistratsdirektion nach
Anhörung der Perfonalvertretnng zu erstattenden Antrag möglichst zu
vereinfachen.

9 . Für die Einreihung der am 1. Mai 1919 im städtischen
Dienste stehenden , im Punkte 1 bezeichneten Angestellten in die obigen
Bezüge für ihren Rang und ihre weiteren Vorrückungen haben
folgende Grundsätze zu gelten:

a) Für die Einreihung ist die ununterbrochene Gesamtdienstzeit
maßgebend , das ist die seit dem Eintritte in den st, tischen Dienst
abgelaufene Zeit unter Zurechnung der Kriegsmehrd : zeit im Sinne
des Punktes 1 des Gcmcinderatsbcschlnsscs vom 13 . November 1918,
P . Z . 11001/18 , sowie der bei der Anstellung geforderten oder an¬
gerechneten anderweitigen praktischen Verwendung und unter Abrechnung
der vor Vollendung deS 18 . Lebensjahres vollstreckten Dienstzeit sowie
der vom Angestellten verschuldeten Verzögerungen der ' fördernng
oder Vorrückung , mag sie durch Disziplinarerkenntnis , Serzug bei
Ablegung einer vorgeschriebenen Fachprüfung oder nach de bisherigen
Vorschriften nicht entsprechende Beschreibung verursacht worden sein.
Die Militärdienstleistnng gilt nicht als Unterbrechung der Gesamt¬
dienstzeit.

b) Wurde nicht die ganze Dienstzeit in derselben Gruppe zu¬
gebracht , so wird sie staffelweise eingerechnet, mit der Maßgabe , daß

j beim Uebergang von einer Gruppe ^ die andere die in e r höchsten
in Betracht kommenden Stufe der crstcren vollstreckte Dienstzeit in

! der entsprechenden Stufe der letzteren bei gleicher Stufenvorrückungs-
! srist voll , bei ungleicher aber nur nach dem Verhältnisse t der beiden
! Stüf 'envorriickungsfristen angerechnet wird . Hiebei sind Fristen unter
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einem halben Monate außer Betracht zn lassen , Fristen von mindestens
einem halben Monate aber als voller Monat zu rechnen.

o) In der Regel soll ei» Angestellter mindestens jene Bezüge
erhalten , welche dem nach dem bisherigen Rangsverhältnis Mnittelbar
auf ihn folgenden Angestellten zugewiesen werden und welche im neuen
Bezngsschema der von ihm bereits erreichten früheren RangSklasse und
Gehaltsstufe entsprechen.

6 ) Die Einreihung der Beamten , die durch Zeitvorrückung nicht
mehr erreichbare Stellen bekleiden (Punkt 2, Abs . 3 und 4), erfolgt
nach den in der betreffenden Rangs (Bezugs )klasse vollstreckten' Dienst¬
jahren unter Zurechnung der Kriegsmehrdienstzeit.

s ) Den besonderen Verhältnissen bei manchen Augestellten-
kategorien und in Einzelfällen ist durch entsprechendes Abgehen von
den obigen Grundsätzen Rechnung zu tragen.

t ) Nach den unter a bis « angeführten Grundsätzen wird auch
der Rangstag in der in Betracht kommenden Bezugsklasse und -Stufe
festgesetzt.

x) Diesem Rangstage entsprechen kalendermäßig die Rangstage
in den weiteren noch durch bloßen Zeitablauf erreichbaren Bczugs-
klassen und -Stufen.

10 . Die Einreihung sowie die Bestimmung des neuen Rangs-
tages der im Punkt 9 be,zeichneten Angestellten beschließt der Stadtrat
über einen von den betreffenden Personalreferenten im Einvernehmen
mit der Personalvertretung zu stellenden Antrag.

1 >. Die ständigen Bezüge jener Angestellten , die in den Gruppen
der Beilagen L. und L nicht enthalten sind, sind über einen von dem
betreffenden Personalreferentcn im Einvernehmen mit der Personal¬
vertretung zu stellenden Antrag vom Stadtrate unter möglichst ana¬
loger Anwendung der vorstehenden Bestimmungen und im ' Sinne der
diesbezüglich bereits vorliegenden Vorschläge deS vom Gemeinderate in
seiner Sitzung vom 27 . Februar 1919 , P . Z . 1816/19 , gewählten
Komitees sowie unter Bedachtnahme auf die im Punkt 13 bewilligte
Teuerungszulage festznsetzen.

12 . Für alle Angestellten , sowie für Hinterbliebene nach solchen
übernimmt die Gemeinde Wien die für ihre Dienst -, Ruhe - und Ver-
sorgnngsbczüge zu entrichtende Einkommen - und Bcsoldungssteuer
samt Kriegszuschlag zur Zahlung , jedoch mit Ausschluß des Zuschlages
zur ersteren für minderbelastete Haushalte (Z 172a  P .-St .-Ges .), für
das Jahr 1919 aber nur zwei Drittel dieser Steuern.

Desgleichen übernimmt die Gemeinde die nach Tappost 40 des
Gebührcngesetzcs zn entrichtenden Stcmpclgebührcn zur Zahlung , jedoch
erst für Beförderungen und Vorrückungen ab 1. Mai ° 1919 sowie
für die auf Grund des Gemcinderatsbeschlusses vom " 27 . Februar
1919 , P . Z . 1816 19 , erfolgte Einreihung in die Bezüge höherer
RangZklassen.

13 . Alle aktiven Angestellten der Gemeinde Wien , deren Dienst-
bezüge nicht durch Kollektivvertrag oder anderweitige besondere Ab¬
machung festgesetzt sind, erhalten ab 1 . Mai 1919 bis ans weiteres
eine Teuerungszulage von 2400 ist die männlichen überdies für jedes
unversorgte Kind eine solche von 600 X jährlich . Hiebei kommen nur
jene Kinder in Betracht , die nach den Pensionsvorschriften Anspruch
auf einen Versorgungsgenuß hätten . Im Gemeindedienste - stehende
Kinder sind keinesfalls mitzuzählen.

Die Teuerungszulagen sind von der die ständigen ' Bezüge an¬
weisenden Dienststelle zu bemessen ^und in denselben Zeitabständen wie
die Gehalte (Löhne ) auszuzahlen.

Die bisherigen Bestimmungen ' über Kriegszulagcn für aktivesAn-
gestellte der Gemeinde Wien (einschließlich der LehrpersonenjZ haben
mit 30 . April 1919 außer Kraft zu treten.

14 . Mit Rücksicht auf die längere Dauer der Durchführung
obiger Maßnahmen ist den Angestellten nebst den derzeit in Vor¬
schreibung befindlichen Bezügen für den Monat Mai (für die erste
Woche im Monat Mai 1919 ) eine Anzahlung von 200 L flüssig
zu machen.

15 . Die bestehenden Vorschriften hinsichtlich des^ Dienstverhält-
nisses der Angestellten , die mit den obigM Bestimmungen in Wider¬
spruch stehen, sind aufgehoben.

Der Stadtrat wird ermächtigt , über einen von der Magistrats¬
direktion nach Anhörung der Personalvertretung zn stelleMn Antrag
diesen Gegenstand betreffende Vorschriften außer Kraft zischest sind
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die noch in Wirksamkeit bleibenden in zusammenfassender Form z»
beschließen.

II . Bezüge der Angestellten im Ruhestände und der
Witwen und Waisen nach Angestellten

1. Die normalmäßigen Ruhebezüge der vor dem 1. Mai 1919
in den Ruhestand versetzten Angestellten (Lehrpersonen ) sowie die
normalmäßigen Versorgungsgenüsse der Hinterbliebenen nach Angestellten
(Lehrpersonen ), die vor diesem Tage gestorben sind, werden samt allfälliger
Gnadenzulage im nachstehenden Ausmaße erhöht:

Bezüge bis zu 1000 X um 100 Prozent,
Bezüge von mehr als 1000 L bis zn 3000 L um 80 Prozent,
Bezüge von mehr als 3000 L bis zu 5000 L um 60 Pro¬

zent und
Bezüge von mehr als 5000 um 50 Prozent,

jedoch mit der Maßgabe , daß sich in einer höheren der obigen Bezugs¬
stufen kein geringerer Mehrbezug ergeben darf als beim höchsten Bezug
der nächstniederen Bezugsstnfe , und daß der bisherige Bezug nicht über
das bei Anwendung der neuen Bezngsvorschriften gebührende Ausmaß
erhöht wird.

Für die Auswahl des Prozentsatzes sind die Versorgungsgenüsse
aller Hinterbliebenen eines Angestellten zusammenzuzählen.

2. Die ohne rechtliche Verpflichtung gewährten Ruhe - und Ver¬
sorgungsgenüsse (Gnadengaben ) werden ab 1. Mai 1919 um
100 Prozent erhöht.

3 . Die Versorgungsgenüsse der Hinterbliebenen der vor dem
1. Jänner 1912 in den Ruhestand versetzten Angestellten , die sich am
I . Mai 1919 am Leben befinden , werden ebenso bemessen, wie wenn
sie nach dem 1. Jänner 1912 in den Ruhestand versetzt worden wären.
(Abänderung des Gemcinderatsbeschlusses vom 20 . Dezember 1911
P . Z . >8744 .)

4 . Die derzeit mit 4000 k festgesetzte oberste Grenze der Witwen-
pensian wird aufgehoben.

5 . Zu den normalmäßigen Ruhe - und Versorgnngsgcnüssen wird
ab 1. Mai 1919 bis auf weiteres eine Teuerungszulage im Betrage
von 1200 L jährlich bewilligt . Die Hinterbliebenen eines Angestellten
erhalten zusammen eine  solche Teuerungszulage.

Diese Teuerungszulage ist in Monatsraten im vorhinein aus¬
zuzahlen.

Die bisherigen Bestimmungen über Kriegsznlagen zu Ruhe - und
VersorgnngSgeuüssen haben mit 30 . April 1919 außer Kraft zu
treten.

III . Hilfsmaßnahmen zur Beschaffung von Lebens¬
mitteln und Bedarfsgegenständen für die städtischen

Angestellte u.

1. Für Beschaffung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
für die städtischen Angestellten einschließlich der Lehrpersonen bewilligt
der Gemeiuderat einen unverzinslichen Kredit bis zum Höchstbetragc
von 10 Millionen Kronen.

2 . Der Gemeinderat widmet weiters für hie Verbilligung der
beschafften Lebensmittel und Bedarfsgegenstände durch fallwcise Zuschüsse
aus Gemeindemitteln einen Betrag von 10 Millionen Kronen.

3 . Mit der Aufbringung und Beschaffung der Lebensmittel und
Bedarfsgegenstände wird eine eigene Amtsstelle der Gemeinde betraut,
welcher ein Beirat , bestehend aus Vertretern der Gemeinde , des Magi¬
strates , derft Stadtbuchhaltung und des Verbandes der Fachvereine
städtischer Angestellter zur Seite gestellt wird.

4 . Die Verteilung der beschafften Wären erfolgt ausschließlich
durch die Verteilungsstellc der Angestellten.

5 . Der Stadtrat wird ermächtigt , nach Anhörung des Komitees
zur Vorberatung von Maßnahmen zugunsten der städtischen Angestellten
die näheren Bestimmungen der Durchführung , insbesondere den Kreis
der bezugsberechtigten Personen , den Wirkungskreis der mit der Waren¬
beschaffung zu betrauenden Amtsstelle und die Zusammensetzung des
Beirates sowie) den Wirkungskreis des letzteren, ferner die näheren
Bestimmungen für die Rückzahlung des unverzinslichen Darlehens
festznsetzen und ^ die Kontrolle der Nmtsstelle über die VerteilnngSstelle
der Angestellten zu regeln.
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7.

Anrechnung des Krankengeldes auf den Gehalt —
Ergänzung des 8 38 der Allgemeinen Dienst¬

ordnung.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

27 . Dezember 1919 , M .D . 7464/19:
Dir Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19 . Dezember 1919 zur

P . Z . 21500 beschlossen:
Nach dem 1. Satze des Absatzes 1 des Z 38 der Allgemeinen Dienst¬

ordnung ist folgender Satz einzufiigen:
„Angestellten , welche von der Gemeinde Wien bei einer Krankenkasse

versichert sind , wird im Falle der Erkrankung das von dieser Krankenkasse ge¬
zahlte Krankengeld auf den Gehalt angerechnet . "

8 .

Aenderung des Gemeiuderatsbeschlusses vom
24 . April ISIS , P . Z . « 481 , und des Stadtrats¬
beschlusses vom 18 . Juli ISIS , P . Z . 13132.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
13 . Dezember 1919 , M .D . 6423/19:

1 . Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 5 . Dezember 1919 zu
P . Z . 2 !>875 beschlossen:

„ „ Der erste Absatz des Punktes 13 des Gemeinderatsbeschlusses vom
2t April 1919 , P . Z 6t81 , wird abgeändert und hat zu lauten:

.All - aktiven Angestellten der Gemeinde Wien , deren Dienstbeziige nicht
durch Kollektivvertrag oder anderweitige besondere Abmachung festgesetzt sind,
erbalten ab 1 . Mai 1919 bis auf weiteres eine Teuerungszulage von 2100 L,
die männlichen und diejenigen verwitweten weiblichen , welche keine Ver-
sorgungsgeniisse benehen , überdies für jedes unversorgte Kind eine solche von
600 I( jährlich . Hiebei kommen nur jene Kinder in Betracht , hinsichtlich deren
die Voraussetzungen vorliegen , unter denen die Kinder eines verstorbenen
männlichen Gemeindeongestellten Anspruch auf einen Erziehungsbeitrag haben
(ZZ 56 und 58 der Allgemeinen Dienstordnung ) . Im Gemeindedienst stehende
Kinder sind keinesfalls mit, »zählen ."

Diese Bestimmung tritt rückwirkend mit 1. Mai 1919 in Kraft . " "
Weiters hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 4. Dezember 1919 zu

P . Z . 20875 beschlossen:
„ „Der Punkt I , lit . b , des Stadtratsbeschlusses vom 18 . Juli 1919,

P . Z . 13132 , wird abgeändert und hat zu lauten:
..d ) Quartiergeld ."
Außerdem erhalten alle Aushilfskräfte das ihrem Gehalte entsprechende

Quartiergeld.
Diese Bestimmung tritt rückwirkend mit 1 . August 1919 in Kraft . " "
Die Durchführung wurde bereits verfüg ' .

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschösterreich nnd im Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatts für Oesterreich unter der Enns im
Jahre ISIS veröffentlichten Gesetze , Vollzngs-

anweisungen und Verordnungen.
Staatsgchctzlilatt.

Nr . 31 ^ Gesetz vom- 30. Oktober, betreffend Einreihung der
aktiven Finanzwachunterbeamten in die Kategorie der Staats¬
beamten.

Nr . 317 . Gesetz vom 30. Oktober, betreffend die Dienst¬
verhältnisse der Mitglieder der Sicherheitswach - und
Polizeiagentenkorps (Polizeidienstgesetz ).

Nr. 318 . Gesetz vom 30. Oktober über die Verwendbarkeit
der von der Gemeinde Wien auf Grund des mit dem nieder¬
österreichischen Landesgesetze vom 16 . Juli bewilligten
Anlehens auszugebenden Schatzscheine zur fruchtbringenden
Anlegung von Snftungs -, Pupillar - und ähnlichen Kapitalien-

Nr . 3 IS . Gesetz vom 30. Oktober, betreffend die Neuregelung
des Dienstverhältnisses und der Dienstbezüge der Gendamerie
(Gendarmeriedienstgesetz ) .

Nr. 32 « . Gesetz vom 30. Oktober, betreffend Gebühren¬
begünstigungen aus Anlaß der Aufhebung und Ablösung
der Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden.

Nr . 321 . Gesetz vom 30. Oktober über die Gewährung von
Teuerungszulagen für die Zeit vom 1. Juli 1919 b 's zum
31 . Dezember 1919 an die aktiven und pensionierten Lehr¬
personen der öffentlichen Volks - und Bürgerschulen sowie
an die Witwen und Waisen nach solchen Lehrpersonen.

Nr . 522 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heer¬
wesen vom 11 . November zur Durchführung des Gesetzes
vom 6. November über die Einstellung von Unter¬
suchungen , die Nachsicht von Strafen und die Tilgung von
Verurteilungen aus Anlaß der Beendigung des Welt¬
krieges (Friedensamnestie ) .

Nr . 323 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 21 . Oktober,
mit welcher die Vollzugsanweisung vom 15 . Mai , betreffend
die Festsetzung eines staatlich genehmigten Preises für
Aehnatron , aufgehoben wird.

Nr . 324 . Vollzugsanweisunq des Staatsamtes für Handel
" '" und Gewerbe . Industrie und Bauten im Einvernebmen mit

dem Staatsamte für Finanzen und dem Staatsrechnungs¬
hofe vom 24 . Oktober , betreffend den Vollzug von Zahlungen
für Rechnung der Staatsmontanverwaltung durch die Post¬
svarkasse.

Nr . 323 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 31 . Oktober,
betreffend die Aufhebung der Beschränkungen in der
Erzeugung gewisser Waren aus Fasermaterialien.

Nr . 326 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz im
Einvernehmen mit dem Staatsomte für Finanzen vom
14 . November über die Gebühren der Diener (Unter¬
beamten ) für Amtshandlungen außerhalb des Amts¬
gebäudes.

Nr . 327 . Vollzugsanweisnng des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 21 . November , womit die Postordnung geändert
wird.

Nr . 328 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen' vom 21 . November , betreffend die Aenderung der
Telegraphenordnung und der Festsetzung einiger Telegraphen¬
gebühren.

Nr. 32S . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 21 . November , betreffend die Abänderung einiger
Bestimmungen der Fernsprechordnung und der Fernsprech-
gebnhrenordnung.

Nr . 3ÜO . Gesetz vom 21. November, betreffend Krcdit-
operationen.

Nr . 531 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für Volks¬
ernährung und für Finanzen vom 21 . November , betreffend
die Festsetzung der Zuckerpreise.

Nr . 332 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks-
ernährnng vom 17 . November , betreffend die Aushebung
überholter Ernährungsvorschriften.
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Nr . 833 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft vom 20 . November , beteffend die Ergänzung
der Verordnung des Gesamtministeriums vom 1. Februar
1914 über die Einreibung der einzelnen Beamtenkaregorien
der Dienstzweige und Ressorts.

Nr . 534 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 25 . November über die Einhebung der Empfangs¬
bestätigungsgebühren für die aus dem Auslande einlangenden
Sendungen im Eisenbahn - und Flußschiffahrtsverkehre.

Nr . 538 . Vollzugsanweisunq des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 28 . November über die bilanzmäßigen
Ueberschüsse der Versicherungsanstalten.

Nr . 536 . Vollzugsanweisunq des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 1. Dezember , betreffend die Einteilung
der unfallversicherunqspflichtigen Betriebe in Gefahrenklassen
und die Feststellung der Prozentsätze.

Nr . 537 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 28 . November über die Aufrechterhaltunq von Dienst¬
verhältnissen . die dem Handlunasgehilfengesetz unterliegen,
während des Krieges und der Abrüstung.

Nr . 538 Vollruasanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 28 . November über die Umrechnungskurse für d>e in
fremder Währung qutaebrachten Zinsen von Geldern , welche
durch gewerbsmäßig Bankiergeschäfte betreihende Unter¬
nehmungen gegen Vcrzinsnngsverpflichtung cntgegen-
genommen wurden.

Nr . 53S Vollzugsanweisung des Staatsamtts für Inneres
und Unterricht vom 25 . November zur Durchführung des
Gesetzes, betreffend die definitive Anstellung der Bezirks¬
schulinspektoren.

Nr . 54V . Vollzugsanweisunq des Staotsamtes *ür Heerwesen
vom 29 ? November , betreffend die Weitergewährung eines
Zuschusses zu den Unterhaltsbeiträgen an die Angehörigen
von Kriegsgefangenen.

Nr . 541 . Gesetz vom 26. November über die Konsular¬
gebühren.

Nr . 542 . Gesetz vom 28. November über die Errichtung von
Staatserziehungsanstalten.

Nr . 543 - Gesetz vom 28. November, betreffend laufende Vor¬
schüsse für Staatsbedienstcte und Teuerungszulagen für die
Mitglieder der Nationalversammlung und die Volks¬
beauftragten.

Nr . 544 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 30 . November,
betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für Zünd¬
hölzchen.

Nr . 5 ^5 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen,
für Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten und für
Land - und Forstwirtschaft vom 3. Dezember über die Zoll¬
behandlung des Warenverkehres mit Ungarn.

Nr . 546 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 4. Dezember,
betreffend die statistische Erfassung des Warenverkehres mit
Ungarn.

Nr . 547 . Vollzugsanweisung der Staats'eaierung vom
6 . Dezember über das an die Republik Oesterreich fallende
Aktivvermögen der ehemaligen österreichisch - ungarischen
Monarchie und des ehemaligen österreichischen Staates.

- Nr. 10, 4. Februar 1S20.

Nr. 548 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 4. Dezember über die Vornahme einer
außerordentlichen Volkszählung.

Nr. 54S . Vollzugsanweisung der Staatsamter für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 27 . November,
betreffend die Einrichtung und den Wirkungskreis der
Zentralstelle für Ein -, Aus - und Durchfuhrbewilligungen.

Nr. 55V. Sechste Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
Finanzen vom 8. Dezember zum Gesetze „Ueberlassung aus¬
ländischer Wertpapiere an den Staat " .

Nr. 55L. Vollzugsauweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 6. Dezember,
betreffend die Regelung der Preise für Gas und elektrische
Energie bei wesentlich geänderten Gestehungskosten.

Nr - 552 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
4 . Dezember über die Zulassung tschechoslowakischer Gesell¬
schaften mit beschränkter Haftung zum Geschäftsbetrieb in
der Republik Oesterreich.

Nr. 553 . Kundmachung des Staatsamtes für Finanzen vom
11. Dezember über die Errichtung eines Nebenzollamtes in
Tisis und von Zollhilfsstellen in Nofels und Hub , sowie
über die Auflassung der Nebenzollämter in Bendern,
Schaan , Vaduz und Balzers.

Nr . 554 . Vollzugsanweisung des Staatsamles für Inneres
und Unterricht vom 15 . Dezember über das Recht der
Versicherungsanstalten zur Einhebung eines Prämien¬
zuschlages.

Nr. 555 . Gesetz vom3. Dezember, betreffend den Nuhegenuß
des gewesenen Staatssekretärs Dr . Steinwender.

Nr . 556 . Gesetz vom 3. Dezember, betreffend Abänderung
einiger Bestimmungen des Volkspflegestättengesetzes.

Nr. 557 . Gesetz vom 5. Dezember, betreffend das Dienst¬
verhältnis der Hochschulassistenten.

Nr. 558 . Gesetz vom5. Dezember, betreffend den Vorspann
und die Einquartierung.

Nr. 55V. Vollzugsanweisnng des Staatsamtes für Heerwesen
vom 5 . Dezember , womit die derzeit für den Militär¬
vorspann entfallenden Vergütungssätze verlautbart werden.

Nr. 56V. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heer¬
wesen vom 5. Dezember , beireffend das Erlöschen der Ver¬
pflichtung zu Kriegsleistungen.

Nr . 561 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 17 . Dezember , betreffend vorübergebende
Aendcrung einiger Bestimmungen des Eiscnbahnbetriebs-
reglements.

Nr . 562 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 28 . November,
betreffend die Beschlagnahme von Häuten , Fellen und
Leder.

Nr . 563 . Kundmachungdes Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 28 . November , be¬
treffend die Preise für Häute , Felle , Leder und Maschinen¬
riemen.

Nr. 564 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 28 . November,
betreffend das Verbot der Beschwerung von Leder und der
Jnverkehrsetzung beschwerender Gerbextrakte.
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Nr . 63 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 28 . November,
betreffend Preisbeschränkungen für Schuhwaren.

Nr - 566 . Kundmachung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 1. Dezember , be¬
treffend Vorschriften für die Preisberechnung von Schuh¬
waren.

Nr. 367 . Kundmachung des Staatsamtes für Finanzen vom
26 . November über die Einhebung eines Zuschlages
zu den tarifmäßigen Gebühren für die beim General¬
probieramte in Wien für Parteien vorzunehmenden chemisch¬
analytischen Untersuchungen.

Nr . 368 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 14 . Dezember,
betreffend die staatlichen Jndustriewerke.

Nr . 36 « . Gesetz vom 17. Dezember über die Gewährung von
Anschaffungsbeiträgen an die aktiven und pensionierten
Lehrpersonen der öffentlichen Volks - und Bürgerschulen
sowie an Witwen und Waisen nach solchen Lehrpersonen
für das Jahr 1919.

Nr . 376 . Gesetz vom 18. Dezember zur vorläufigen Regelung
der Besoldung der Zivilstaatsbeamten , Unterbeamten und
Diener und der Volksbeauftragten . (Besoldungsübergangs-
yesetz) .

Nr. 371 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Stellung
und die Bezüge der Professoren an den staatlichen Hoch¬
schulen und gleichgehaltenen staatlichen Unterrichtsanstalten.

Nr . » 72 . Gesetz vom 18. Dezember zur vorläufigen Regelung
der Besoldung der Lehrerschaft an staatlichen mittleren und
niederen Unterrichtsanstalten.

Nr- 373 . Gesetz vom 18. Dezember über denKciegsgeschädigten-
fonds.

Nr. 574 . Gesetz vom 20. Dezember über die Ermächtigung
der Staatsregierung zu vorläufigen Verfügungen auf dem
Gebiete des Notenbankwesens.

Nr . 573 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes vom 22/ De¬
zember über vorläufige Verfügungen auf dem Gebiete des
Notenbankwesens.

Nr . 576 . Gesetz vom 18. Dezember, womit das Gesetz vom
3. April 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 212 , abgeändert wird.
(2 . Verfassungsgerichtshofnovelle .)

Nr . 57 7. Gesetz vom 18. Dezember, womit in Abänderung
des Artikels 4 des Gesetzes vom 12 . November 1918,
St .-G .-Bl . Nr . 5, über die Staats - und Regierungsform
Bestimmungen bezüglich der Auseinandersetzung mit Len
Staaten , zulvelchen Gebietsteile der ehemaligen österreichisch¬
ungarischen Monarchie gehören , getroffen werden.

6 . Landcsgksetz- und Verordnungsblatt.
Nr . »63 . Kundmachung der deulschösterreichischenFinanz¬

bezirksdirektion in Wien vom 24 . Oktober , mit welcher die
Bodenständigkeit ^ der Herstellung von Weinmost und Wein,
beziehungsweise von Obstmost und Obstwein in den in
einem beigegebenen Verzeichnisse angeführten Gemeinden
widerrufen wird . (Richtigstellung des im Landesgesetzblatte
Nr . 19b ex 1919 enthaltenen Verzeichnisses .)
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Nr. 364 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 29 . Oktober , betreffend die Erhöhung der
Verpflcgstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhaus in
Wr .-Neustadt.

Nr . 365 . Kundmachung der nieder österreichischen Landes¬
regierung vom 6. November , betreffend die Herstellung einer
Schleppbahnanlage zum Neubau einer Tabakfabrik in Stein
an der Donau.

Nr . 366 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 17. November zur Durchführung des Gesetzes über die
Wiederbesiedlung gelegter Bauerngüter und Häusleranwesen
(Wiederbesiedlungsgesetz ).

Nr . 367 . Vollzugsanweisung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 14 . November , betreffend Einschränkungen
beim Verbrauche von Gas , Elektrizität und Brennstoffen.

Nr . 368 bis 376 . Gesetze vom 1. Oktober, betreffend die
Teilung der Ortsgemeinden Hauskirchen , Simonsseld,
Grafensulz , Eichenbrunn , Kronberg , Zwentendorf , Ober-
kreuzuelten , ManhartSbrunn und Theras in je zwei selb¬
ständige Ortsgemeinden.

Nr . 377 . Verordnung der niederösterreichischeri Landesregierung
vom 18 . November , betreffend Höchstpreise für den Ausschank
von inländischem Faßbier im Sradtgebiete von Wien.

Nr . 378 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 25 . November , mit welcher neue Höchstpreise für den
Verkauf von Milch in Wien festgesetzt werden.

Nr. 376 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 25 . November , mit welcher der Milchverkehr in Nieder¬
österreich mit Ausnahme von Wien geregelt wird.

Nr- 386 . Verordnung vom 29. November, betreffend die
Freigabe des Verkehres mit Bohnenkaffee.

Nr. 38t . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 4 . Dezember , mit welcher Höchstpreise für den Klein¬
verkauf von Rindfleisch sowie von Rindsinnereien für Nieder-
österrsich mit Ausnahme von Wien festgesetzt werden.

Nr . 382 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 4 . Dezember , betreffend die Regelung des Rindvieh-
Verkehres in Niederösterreich.

Nr. 383 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 29 . November , betreffend die Anforderung
von Wohnungen in Gemeinden Nlederösterreichs.

Nr . 384 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 2 . Dezember , betreffend die der Gemeinde
Mallecsbach im Gerichtsbezirke Retz erteilte Bewilligung zur
Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 385 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 5 . Dezember , betreffend die der Stadtgemeinde
Stockerau erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Auflage
von 8 b von jeder Mielzinskrone für das Jahr 1919 und 1920.

Ne . 386 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 24 . November , betreffend die Errichtung
einer ersten und zweiten Verpflegsklasfe , die Erhöhung der
Verpflegstaxen und Festsetzung von Operationstaxen sowie
einer Taxe für Benützung des Röntgenapparates im allge¬
meinen öffentlichen Krankenhause in Melk.
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Nr . 387 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 26 . November , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstaxe der ersten Vcrpflegsklasse im allgemeinen
öffentlichen Krankenhause in Oberhollabrunn.

Nr . 388 . Kundmachung der nkederösterreichischen Landes¬
regierung vom 3 . Dezember , betreffend die Erhöhung der
Verpslegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Amstetten.

Nr . 380 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 2. Dezember , betreffend die Neuregelung der
Benzinverteilung.

Nr . 300 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 11 . Dezember , betreffend den Ladenschluß
im Handelsgewerbe und in verwandten Geschäftsbetrieben
sowie die Sonntagsruhe in Handelsgewerben für das Ge¬
biet der Gemeinde Wien.

Nr . 301 Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 5. Dezember , betreffend die der Gemeinde
Mauer bei Wien erteilte Bewilligung zur Weitereinhebung
einer Auflage von 7 d von jeder Krone der in der Ge¬
meinde Mauer bei Wien bestehenden Mietzinse für das
Jahr 1919 , 1920 und 1921.

Nr . 30S bis 400 Kundmachungen der niederösterreichischen
Landesregierung vom 5 .Dezember , betreffend die den Gemeinden
Groß -Pertholz im Gerichtsbezirke Weitra , Süßenbach im
Gerichtsbezirke Schreins , Wopfing im Gerichtsbezirke Guten¬
stein , Kollmitzgraben im Gcrichtsbezirke Raabs , Kirchau im
Gerichtsbezirke Neunkirchen , Amaliendorf im Genchtsbezirke
Schreins , Hernstein im Genchtsbezirke Pottenstein , Alt¬
mann » im Gerichtsbezirke Lltschau und WatzmannS im
Gerichtsbezirke Weitra erteilte Bewilligung zur Emhebung
von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1919
übersteigenden Umlagen.

Nr . 401 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 9. Dezember , betreffend d:e Einführung des
Wohnungsnachweises in mehreren Gebieten und Gemeinden
Niederöstecreichs und in der Gemeinde Wien.

Nr . 402 bis 40 « . Kundmachungen der niederösterreichischen
Landesregierung vom 9. Dezember , betreffend die den
Gemeinden Pernitz im Gerichtsbezirke Gutenstein , Wurm-

, , brandt im Gerichrsbezuke Groß -Gerungs , Winzendorf im
Gerichtsbezirke Wiener -Neustadl , Walpersbach im Gerichts¬
bezirke Wiener -Neustadt und Schwallenbach im Gerichts¬
bezirke. Spitz erteilte Bewilligung zur Einhcbung von
100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1919 über¬
steigenden Umlagen.

Nr . 407 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 3. Dezember , betreffend die Erhöhung der
Verpslegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Scheibbs.

Nr . 408 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 3 . Dezember , betreffend die Erhöhung der
Verpslegstaxen im allgemeinen ' öffentlichen Krankenhausein
Neunkirchen.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien.
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Nr . 400 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 3. Dezember , betreffend die Erhöhung der
Verpslegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Korneuburg.

Nr . 410 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 4 . Dezember , betreffend die der Gemeinde
Heinrichs erteilte Bewilligung zur Linhebung einer Toten¬
beschaugebühr von 8 L.

Nr . 411 . Verordnung der niederSsterreichischen̂ Landes¬
regierung vom 11 . Dezember , mit welcher die Verordnungen
vom 21 . August 1S19 . betreffend einen Maximaltarif für
Kohlen - und Koksverfrachtung in Wien , und vom 21 . August
191S , betreffend die Abänderung de» Tarife » für die
Kohlenverfrachtung von den vorortebahnhöfen in Wien
außer Kraft gesetzt werden.

Nr . 41 » . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 26 . November , betreffend die Aenderung
der Satzungen der städtischen Kaiser Franz Josef -Jubiläums-
Leb nS- und Rentenversicherungsanstalt in Wien.

Nr . 413 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 3. Dezember , betreffend die Erhöhung der
Verpslegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause
in Klosterneuburg.

Nr . 414 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 5. Dezember , betreffend die Erhöhung der
Verpslegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
St . Pölten.

Nr . 415 bis 433 . Kundmachungen der niederösterreichischen
Landesregierung , betreffend die den Gemeinden Ramplach
im Gcrichtsbezirke Neunkirchen , Stössing im Gerichtsbezirke
St . Pölten , Mautcrn im Gerichtsbezirke Mautern , Stcin-
bach im Gerichtsbezirke Schreins , Böheimkirchen im Gerichts-

, bezirke St . Pölten , Altcndorf im Gerichtsbezirke Gloggnitz,
Eggendorf im Gerichtsbezirke Wiener -Neustadt , Schratten-
bach im Gcrichtsbezirke Neunkirchen , Mollram im Gerichts¬
bezirke Neunkirchen, Grimmenstnn im Gerichtsbezirke Aspang,
Dürnbach im Gcrichtsbezirke Gutenstein , Reinberg -Litschau
im Gerichtsbezirke Litschau , Puchberg am Schneeberg im
Gcrichtsbezirke Neunkirchen , Warnungs im Genchtsbezirke
Schreins , Breitenfeld im Gcrichtsbezirke Allentsteig . Ostra
im Gerichtsbezirke Krems , Schandachen im Gerichtsbezirke
Litschau, Altpölla im Gerichtsbezirke Allentsteig und K,um-
bach im Gerichtsbezirke Kirchschlag erteilte Bewilligung zur
Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 434 . Gesetz vom 30. Oktober, womit Bestimmungen des
Gesetzes vom 31 . Juli 1917 , betreffend die Regelung der
Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen
Volksschulen sowie Bestimmungen des Gesetzes vom
9. Juli 1892 , betreffend die Regelung der Personal - und
Dienstverhältnisse der der bewaffneten Macht angehörigen
Lehrpersonen an öffentlichen Volksschulen für das Land
Niederösterreich mit Ausschluß des Schulbezirkes Wien,
abgeändert werden.

- Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.

Buchdrutkerei E . Kainz vorm . I . P . WnlltShnnsser.
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II.
Gesetze, Verordnungen uni»Entscheidungen,

sowie

Normativbestimmiingen des Gcmcinderates, Stadtrates »cs Magistrates
mAngelegenheiten der Oemrindelierwllltllng and politischen Amtsführung.

Inst alt.
I . Gesetze , BollzugSanweisungen , »Verordnungen and Ent¬

scheidungen:

1. Kanal - und S -nkgrubenriiumung , Einhebung der Gebühren.
2 . Staat - Vertrag van St . Germain , Durchführung des A . t . 66.
3 . Staatsschulv , Februarfiilligkeiten.
4 . Mieterschutz . Privatrechtliche Vereinbarungen über eine Nichterhöhung

des Mietzinses.
5 . Zuständigkeit des Bezirksgerichtes bei einer Mietzinserhöhung.
6 . Benützung von Wohnröumen als Geschiiftslokale.
7 . Wohnungsanforderung.
8. Ladenschluß und Sonntagsruhe in Wien.

9 . Feuer - und explosionssichere Einlagerung.
10 . Drogistcnkonzession.
11 . Erhöhung der Verpflegstaxen.
12 . Zufuhrt in die Türkcuschauzstraße , Lazaristen - und DitteSgasse im

18 . Bezirke.

» . Normntivbestimmungeu:
13 . Auflassung der M .Abt . XI e (Wohlfahrtsamt ).

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und tu , Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatt - für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1919 veröffentlichten Besetze , Vollzug s-
a « Weisungen und Verordnungen.

l. Gesetze, VollzmMnniejsungen, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

L.
Besorgung der Kanal - und Scnkgrubenränmung
innerhalb des Gemeindegrbictes Wien und Er¬
mächtigung der Gemeinde Wien zur Einhebung von

Gebühren für die Besorgung dieser Räumung.
Landesgesetz vom 30 . Oktober 1919.

tz 1. Die Räumung der privaten Unratsobjekte als Hauskanäle,
Rohrleitungen , Ausgüsse und Senkgruben innerhalb des Wiener Ge¬
meindegebietes hat ausschließlich durch die Gemeinde Wien zu erfolgen.
Ausnahmsweise kann jedoch einzelnen Hauseigentümern über ihr An¬
suchen vom magistratischen Bezirksamte aus rücksichtswürdigeu Gründen
namentlich für landwirtschaftliche Zwecke die Bewilligung erteilt
werden , ihre Senkgruben selbst räumen zu lassen.

K 2. Die Gemeinde Wien wird ermächtigt , für die Räumung
der privaten Unratsobjekte Gebühren nach Maßgabe der budgetmäßig
vorgesehenen Ausgaben von den Hauseigentümern eiuzuheben . Die
Gebührenansätze sind durch den Wiener Gemeinderat jährlich oder für
eine bestimmte Anzahl von Jahren festzusetzen und öffentlich kund¬
zumachen . Den Gebührensätzen für die Räumung der schliefbaren
Kanäle und Rohrleitungen ist der richtiggestellte Durchschnitts (Jahres )-
zius zugrunde zu legen . Für Häuser , die von der Hauszinssteuer
dauernd befreit sind, ist der Gebührensatz im Wege der Einschätzung
unter Zuziehung der Eigentümer von Fall zu Fall festzusetzen; ebenso
ist bei der Bemessung der Gebühren für die Räumung der Senk¬
gruben vorzugehen.

tz 3 . Der auf jedes Haus entfallende Betrag ist in vier gleichen,
zu den gewöhnlichen Zahlungsterminen der Hauszinssteucr fälligen
Raten bei der Steueramtsabteilung des Bezirksamtes cinzuzahlen.

K 4 . Wird für die Räumung der Rohrleitungen nnd schlief¬
baren Kanäle ein getrennter Tarif aufgestellt , so ist in Häusern mit
Rohrleitungen und schliefbaren Kanälen die Gebühr nach dem für die
schliefbaren Kanäle festgesetzten Tarife zu entrichten . Für Häuser , in
denen sich außer der Rohrleitung oder schliefbaren Kanälen auch
Senkgruben befinden , ist nebst der Gebühr für die Räumuug der
ersteren auch die Gebühr für die Räumung der Senkgruben zu entrichten.

H 5 . Die zwangsweise Eintreibung der durch dieses Gesetz fest¬
gesetzten Gebühr erfolgt in gleicher Weise wie die der Gemeinde¬
zuschläge zur Hauszinssteuer.

ß 6 . Uebertretungen der im Z 1 dieses Gesetzes erlassenen An¬
ordnungen werden mit Geldstrafen bis 1000 L oder mit Arrest bis
zu 14 Tagen bestraft.

ß 7 . Dieses Gesetz tritt mit 1. November 1919 in Wirksamkeit.
§ 8 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist .der Staatssekretär

für Inneres und Unterricht im Einvernehmen mit den beteiligten
Staatssekretären betraut.

L.

Durchführung des Art . 86 des Staatsvertrages von
St Germain

Erlast der niederösterreichischen Landesregierung vom
15. Jänner 1920 . -

Der Artikel 66 , Absatz 3 des Staatsvertrages von St . Germain
enthält folgende Bestimmungen : „Keinem österreichischen Staatsange¬
hörigen werden in freiem Gebrauch irgend einer Sprache im Privat¬
oder Geschäftsverkehr , in Angelegenheiten der Religion , der Presse
oder irgend einer Art von Veröffentlichungen oder in öffentlichen
Versammlungen Beschränkungen auferlegt . Unter „ öffentlichen Ver¬
sammlungen " im Sinne dieser Bestimmungen sind Versammlungen
nach dem Gesetze vom 15 . November 1867 , R .-G .-Bl . Nr . 134 und -
Nr . 135 , zu verstehen ."

Ueber Erlaß des Staatsamtes für Inneres und Unterricht vom
24 . November 1919 , Z . 42650 , ergeht die Aufforderung , dem freien
Sprachgebrauch ? in der Presse und anderen Veröffentlichungen ferner
in öffentlichen Versammlungen keine wie immer gearteten Schwierig¬
keiten in den Weg zu legen ; insbesondere wird bemerkt , daß der
Gebrauch auch nicht landesüblicher Sprachen an sich keinen Anlaß zu
Verboten von Veröffentlichungen irgend einer Art oder Abhaltung
von öffentlichen Versammlungen bieten kann.

Die unterstehenden Organe sind entsprechend zu belehren.
(M .D .- 482 .)

».
Februarfälligkriten der allgem inen und der öster¬

reichischen Staatsschuld.
Kundmachung des Staatsamtes für Finanzen vom 24 . Jänner

1920:

Die Fiuanzverwaltung wird die Februarfälligkeiten der allge
meinen und der österreichischen Staatsschuld unter den in der Kund



10
Amtsblatt der Stadt Wien. — Nr . 17, 28 . Februar 1920

machung des StaatsamteZ der Finanzen vom 12 . Oktober 1919 für
den Ankauf der Oktoberfülligkeitcn bestimmten Boraussetzungen ün-
kaufen . Soweit jedoch nach den Erklärungen , Formular L , I) und
O die jüngsten Einkommen -, beziehungsweise Erwerbstcuerdaten von
Bedeutung sind , werden jene für das Stcuerjahr 1920 nicht in
Betracht zu kommen haben . Demgeniäß haben die aufgelegten For¬
mularien eine Acndcrnng erfahren , die zum Ausdruck bringt , daß die
Daten der letzten Bemessung mit Ausschluß jener für das Steuer¬
jahr 1920 maßgebend sind . Soweit noch alte Formularien benützt
werden , sind die Ankaufsstellen angewiesen , sie entweder selbst oder
durch die Parteien mit einem entsprechenden Zusatz versehen zu lassen.

Bei bereits der Kontrollbezeichnung unterzogenen Kriegsanleihen
treten ferner für den Ankauf der Fülligkeiten (mit Einschluß der
Restanten ) nachstehende Vereinfachungen ein : 1. Bei den staatlichen
Kassen kann der Ankauf ohne Beibringitng der sonst geforderten Er¬
klärungen lediglich gegen Vorweis der mit der Kontrollbezeichnung
versehenen Titres oder der die Kontrollbezeichnung erweisenden Ein¬
lagen erfolgen . Es steht den Parteien jedoch frei , den Ankauf wie
bisher gegen Vorlage der Erklärung zu erwirken . 2 . Jene Kredit¬
institute , die als Anmeldestellen für die Vermögensabgabe fungiert
haben , sind hinsichtlich der bei ihnen verwahrten Kriegsanleihetitres,
deren Kontrollbezeichnung bereits durchgeführt oder zumindest bewilligt
wurde , ermächtigt , den Ankauf ohne Vorlage einer Erklärung zu voll¬
ziehen . Hiebei wird jedoch, sofcrne dies nicht schon geschehen sein
sollte , festzustellcn sein, daß die Kontrollbezeichnung im Sinne des
angeordneten Revisionsverfahrens aufrecht zu bleiben hat.
^ ?xür den im ^ Schalterverkehre zu realisierenden Ankauf von
Fälligkeiten im Höchstbetrage von 11 ll per Fülligkeit und für
den bei der Depotstelle zugunsten eines Depotkunden zu vollziehenden
Ankauf von Fälligkeiten im Höchstbetrage von 55 L bleibt es all¬

gemein bei Heu bisherigen Erleichterungen , das heißt der Ankauf er-
i folgt ohne weitere Förmlichkeiten , lediglich gegen Uebergabe der be¬
itreffenden Werturtuuden.

Rach den bisher ergangenen Kundmachungen können sich
Parteien , die- wegen der Höhe ihrer in anderen Nationalstaaten be¬
stehenden Vermögensinteressen nicht in der Lage sind, die für den
Ankauf erforderliche Erklärung abzugeben , wegen Ankaufes eines ent¬
sprechenden Teiles der in ihrem Besitze befindlichen Staatsschuldfällig-
keiten unter Darstellung der für ihr Begehren sprechenden Umstände
an die Direktion der Staatsschuld wenden . Derartige Ansuchen. Hab n
in Hinkunft , wenn der Einschreiter Kriegsanleihe besitzt, eine Erklärung
zu enthalten , aus welcher ersichtlich ist, ob ein Teil dieser Kriegs¬
anleihe und welcher Teil hievon bereits zur Kontrollbczeichuunq zuae-
lassen worden ist.

Auf diese Erklärungen finden die Bestimmungen der Vollzugs¬
anweisung des Staatsamtes für Finanzen im Einvernehmen mit dem
Staatsamte für Inneres und Unterricht vom 25 . März 19 9,
Lt .-G .-Bl . Nr . 194 , über die , Befreiung von Erklärungen , welche
behufs Erlangung der Auszahlung fälliger Zinsen und Kapitals¬
beträge der allgemeinen und der österreichischen Staatsschuld abzu¬
geben find , von den Stempel - und unmittelbaren Gebühren und über
die Strafbarkeit unrichtiger Angaben in diesen Erklärungen , An¬
wendung . .

Vom Ankäufe bleiben vorläufig die im Februar 1920 ein¬
tretenden Fälligkeiten folgender Schuldkategoricn ausgeschlossen , und
zwar : der 4 prozentigen Staatseisenbahngesellschaft -Prioritäten vom
30 . September 1900 , der 4 prozentigen Asch-Roßbach Lokaleisenbahn-
Prwrrtätsobligationen vom Jahre 1903 und der 4 prozentigen Kaiser'
Ferdinands -Nordbahn -Prioritätsobliqationen vom 28 . Februar 1898
Vllk . Emission.

4

Äliieterschutz . — Privatrechtljche Vereinbarungen über
eine Nichterhöhung des Mietzinses kommen für das

Mietamt nicht in Betracht.
Verwaltungsgerichtshof -Entscheidung vom '. 9 . November 1919 ,

Z . 5722 er 1919:

Der Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des Senats¬
präsidenten Dr . Schuster , in Gegenwart der Räte des Berwaltungs-

gcrichtshofeS Dr . Tezncr , Dr . Sachs , Dr . Karnitz , Dr . Schubert , dann
! des Schriftführers Statthaltercisekrctärs Chavanne , über die Beschwerde

des Dr . Moritz Zwcigenthal in Wien gegen die Entscheidung des
Mietamtes Innere Stadt in Wien vom 30 . Mai , rekte 12 . Mai
1919 , Z . 30/19 , betreffend eine Mietzinssteigerung , nach der am 29 . No-

. vember 1919 durchgeführten mündlichen öffentlichen Verhandlung , und zwar
nach Anhörung des .Vortrages des Referenten sowie der Ausführungen
des Beschwerdeführers , ferner des Vertreters der belangten Behörde,
Magistatsoberkommissärs Höchsmann , und des Vertreters der mit¬
beteiligten Partei (Firma Max Kohn k Komp , in Wien ) Max
Stiegnitz zu Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet
ab gewiesen.

Tutscheidungsgrünbe:

Mit der angefochtenen Entscheidung deS belangten Mietamtes wurde
die van der Firma Max Kohn L Komp zum Novembertermine 19 !9 vor¬
genommene Erhöhung des Mietzins s für die von dieser Firm « dem Beschwerde¬
führer vermietete Wohnung Nr . 13 ,n ih em Hause , Wien , 1. , Eternqasse >1
von dem Jahr, «betrage von 3535 L auf den Jahresbeirag von 38S8L 50 5

88 2 » und 10 der Ministerialverordnung vom 28 . Oktober 1918,
R .-G .-Bl . lür zulässig erklärt . Zugleich wurde ausgesprochen , daß
auf den bezüglich dieser Wohnung abgeschlossenen Mietvertrag , demzufolge eine
Zmrsteigcrung bis zum Jahre 1924 unzulässig sei, keine Rücksicht genommen
werden konnte , weil der Mietvertrag rein privatrechtlichcn Charakters sei
daher auf die H a n d h a b u n g der zum Schutze der Meter erlassenen Ver¬
ordnungen öffentlich - rechtlichen  Charakters keinen Einfluß übenkonnte . '

, ^ Beschwerde .wird diese Entscheidung deshalb angefochten , weil die
bewilligte M >etz,iissteigerm,g im Hinblicke auf den von der belangten Behörde
selbst angenommenen und durch die Aktcinlage nachgewiesenen privatrechtlichen
Verlrag , demzufolge eine Mielzinssteigerung bis zum Jahre 1924 unzulässig
sei, nichc halte für zulässig erklärt werden dürfen und das Mictamt sich im
Hinblicke auf diesen Vertrag in der Sache für unzuständig erklären müsse.
Be - den Men erliegt eine Eingabe der Firma Max K«dn L Komp ., worin
sie die Einleitung cnicc Verhandlung über die iar nachträzlich bewilligte
Mnlzinscri,öh " ng „ trotz ihres mit dem Beschwerdefühier ge chlossenen Kon¬
traktes » verlangt.
. . . Der Gerichtshof hat folgendes ' erwogen : Der in der öff-ntlichen münd¬
lichen Verhandlung von - Vertreter des Mietamtes erhobenen , aus Z 8 . llr . s
des Verwaltungsgerickrshofes abgeleiteten Einwendung der Unzuständigkeit des
Veiwaltungsgecichtshof s veimochte der Gerichtshof nicht stattzugeben , da die
vom Beschwerdeführer zur E >ör,e >w . g gebrachte Frage um den Umfang und
die Schranken der Zuständigkeit des Mietamtes eine Rechts - und keine Er¬
messensfrage i ».

Im übrigen ist gegenüber der Beschwerde zu bemerken : Mit der ange-
fochtril -n Entscheidung ist Nicht mehr ausgesprochen worden , als daß die
Eulschkiduiig der Frag -, ob die von der Firma Max Kohn L Komp , dem
Beschwerdeführer gegenüber vo >genommene Mietzinserhöhung vom Stand-
Punlle der angeführten Bestimmungen der Mielerschutzverordnung , somit in
öffentlicher , wahnungsvolizeilicher Beziehung zulässig sei, nur nach Maßgabe
vieler Bchimmungen getrofff . werden und bei der aus diese Zulässigkeitsfrage
beschränkt n Entscheidung auf den zwischen dem Beschwerdeführer und der ge-
nannten Firma geschlossenen Mietvertrag kein Bedacht genommen werden
an, „ e. sonach ist durch die ang . fochienc Entscheidung über d:e Frage , ob die

für p o l i z e i li ch als zulässig erklärte Mietzinssteigernn « angesichts dieses
Mletoerlrages und emes etwa darin erklärten Steigerungsverzichtes auch
durch steführ  r werden könne , als eine der Entscheidung der ordentlichen
F " ' ^ "/ ° ^ ihaliene Rechtsfrage gar nicht erkann ! worden . Di - Erklärung der
Zulmsigkeck eanr Mieizinscrhöhuiig noch Maßgabe der Mieterschiitzoerordnung
d tnfst nur d s Oft kr und nicht die prioatrechtlichcn Beziehungen des Ber-

" " " Feststellung den ordentlichen Gerichten Vorbehalten
bleibt . Das V ihällnis ist zu vergleichen mit der Erklärung der Zulässigkeit
eines Baues , einer gewerblichen Betricbsanlagc in öffentlicher Hinsicht und
gleichzeittger Verweisung der privalrechtüchen , dagegen erhobenrn Einwendungen
auf den ordentlichen Rechtsweg . ° »

Die Beschwerde mußee demnach als unbegründet abgewiesen werben.

S

Zuständigkeit des Bezirksgerichtes bei einer Miet
zinserhöhung.

Verwaltungsgerichtshof -Entscheidnng vom 5. Dezember 1919 ,
Z . 5812:

De > Verwaltungsgcrichtshof hat unter dem Vorsitze des Präsi¬
denten Dr . Grabmayer , in Gegenwart der Räte des Vcrwaltungs-
gerichtshofes Dr . Schimm , Dr . Hiller -Schöneich , Dr . Sachs und
Dr . Peer , dann des Schriftführers Hofsekretär Dr . Fabritius über
die Beschwerde des Leopold /Grasen ) Verchtold in Wien gegen die
Entscheidung des Mietamtes IX der Stadt Wien vom 13 . Dezember
1919 , Z . 140/18 , betreffend die Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung,
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nach der am 5 , Dezember 1919 durchgeführten öffentlichen mündlichen
Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten
sowie der ÄnSMrungen des Dr , Richard Morawetz , Rechtsanwaltes
in Wien , als Vertreters der Beschwerde , und der Gcgenausführungen
des Magistratsratcs Dr , Siegl , in Vertretung der belangten Behörde,
zu Recht erkanrt : Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben,

Entscheidungsgründe:

Mit der angefochtenen Entscheidung hat das Mietamt IX der Stadt Wien
die zum Mai I9 >8 beoi >lp ->cht- Erhöhung des Mietzinses für das Geschäfts¬
lokal des Herrn Jocqms Sch -varz ,m Hause Nr . 5t Wasagasse , 9 . Bezirk,-
von 300 X auf 850 !< Viertels 'br -g unter Berufung auf 88 4 , Absatz 1, und
kO der Minist ' rialverordnung vom 26 , Oktober 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 381 , als
unzulässig erklärt.

Der Tatbestand , von dem die belangte Behörde bei Fällung dieser Ent¬
scheidung , wie dies das den Akten beiliegende Berhandlungsrcserat ergibt , aus.
gegangen ist, ist der folgende:

Der Hausadministrator des Beschwerdeführers bat im Rahmen der Ver¬
handlungen mit J -nques Schwarz wegen der Vernum,ng des fraglichen
l' nkal s am 22 . August !916 dm Jahresmietzins von llO X als „ letzten Preis
mnannt dann aber am 1l . September  1916 das Lokal dem Genannten
um >200 X auf ein I a b r " vermietet und hiezu bemerkt , daß v o m
1. Sep t emb er >917 an gefangen  der Mietzins auf 1400 X erhöht
werde Am 4 . 'Mai >9>8 w 'de  der Mieter sodann e r i n n e rt , daß er ab
1 September 1017 1400 X zu zahlen habe und es wurde die entsprechende
Nachzahlung gef irdert . Dieser Tatbestand , der gemäß der Bestimmung des 8 6
des Gesetze» vom 22 , O tober 1878 , R -G .-Bl . Nr , 36/76 , auch dem Erkennt-
nisse des Verwaltungsgerichtshofcs zugrundczulegen war , wird von keiner
Seite bestritten . Im Gegenteile gebt auch die B,schm rdc ausdrücklich davon
ouS . daß der Streit dadurch entstanden sei, daß der Mi t ?r üch un Mal 1u18
q>weigert habe , de- für die Zeit vom 1. September 1916 bis zur Beendigung
des Mietvertrages lAugusttermin 1918 ) entfallenden Mebrbeirag von 1d7 X
zu bezahlen , und Jacques Schwarz hinwiederum führt in seiner Gegenschrift
aus , daß ihn , nach dem am 25 , August 1916 zustaudegekommenen Metoer.
träges das Lokal für das erste Jahr um den Jahresmietzins von 1200 X, ver¬
mietet worden und daß ihm dann von der Hauswiwaltunss am 11 , Sev-
lember 1916 mitgeteilt worden sei, daß der Mietzins ob 1. Sevtember 1917
erhöht werden müsse , worauf er am 13 , September 19 >6 eMschnstien erklärt
habe , daß es ihm derzeit ganz unmöglich sei, eine verbindliche Zusage der
Mietzinserhöhung ab 1. September 1917 abzugeben , da er noch nicht wissen
könne , ob sein neu eröfsneter Betrieb sich rentieren würde ; er habe also un-
zweideutig erklärt , daß er ein - Verpflichtung zu einer sumrellm Zahlung eines
höheren Mietzinses nicht anerkenne.

Die » »«rausgeschickt , war aber folaend ' s zu erwägen : Die Mietschutz¬
verordnung vom 26 . Oktober 1918 , R, -« .-Bl . Nr , 381 , normiert »> >wcm
8 g daß wenn der Vermieter nach Kriegsbeginn eine Herabsetzu g des Miet¬
zinses -ugestanden hat , der Mietzins - jedoch nicht vor Ablauf der bestimmt n
Zelt für di- der Nachlaß gewährt wurde - wieder bis zum Benage ' es ur¬
sprünglich vereinbarten Mietzinses hinaufgeletzt w -rdc » dürfe , eulg -oei st bmde

B -r - mbarungen ' erklärt der 8 6 ibiämn «Ur ungiftig und der Z I» weist
die Frage , ob eine Erhöhung des Mietzi fts gemäß W 2 bis 2 b und 4 zu¬
lässig war oder nicht , in die Kompetenzsphäre der Mietämter

Im vorliegenden Falle nun handelt es sich nicht um die Frage der
Giltigkeit oder Ungiftigkeit einer unter der Herrschaft der Mieterichutzvervrdnung
getroffenen Vereinbarung , mittels derer der nach Kr egshcginn von ursprünglich
1400 X aus 1200 X herabgesetzte Mietzins wieder auf di- ursprüngliche Hohe
von 1400 X hinaufgcsctzt worden wäre;  es handelt sich überhaupt nicht
darum , daß an Stelle de« ursprünglich zwischen dem Hauseigentümer un'
dem Mieter im Jahre 1916 geschloffenen « rstaudvertrag -s , m dem gemäß
8 1090 des allgemeinen bürgerlichen Gesitzbuches der „bestimmte Vre ^ nnt
1200 X verabredet worden war , eine neue V rabredung eines Bestand-
Verhältnisses mi , ein in bestimmten Preise van 1400 X getreten >st und treten
dürste . Der Fall liegt v elmehr nach dem oben wiedergegebenen Tatbestände
so daß der Hauseigentümer , ohne das Recht , eine neue Vereinbarung tr Isen
zu dürfen , für sich in Anspruch zu nehmen , einfach aus den im August und
September 1916 getroffenen Ve >einbarungen die Pflicht des Mieters ableitet,
vom 1 September 1917 angesangen sür die ganze weitere Dauer d,S Bestands.
Verhältnisses d-n erhöhte » Mi - 'z.ns von 1400 X zu entrichten und daß -r^
aus dieser Rechtsanschauung fuff ud, die sür die Zeit vom 1, September 19 ' 7
zum Augustlermine 1918 -.» fallend - Nachzahlung des Mehrbelrages von 187 X
einforderte , während der Mieter , ebensalls aus die im Jahre 1916 getrvff neu
Vereinbarungen sich stützend , j de Pflicht zur Zahlung d' °s°s M -Hrbkna,es
ablehnle . Demnach handelt es sich aber vorliegenden Falles zweifelsohne m
ein - Streitigkeit au « einem Bestandvertrage , zu deren Entscheidung nach 8Z 49.
Punkt 5 , und 50 der Jurisdikftonsnorm vom 1. August 1895 , R .-G .-Bl,
Nr . IN , die ordentlichen Gerichte berufen sind , „

Die ausnahmsweise Kompetenzbestimmung des 8 10 der Mieterschutz-
Verordnung trifft hier mangels ihrer gesetzlichen Voraussetzungen nicht zu und
di- angefochtene Entscheidung erwies sich demnach als von nicht zuständiger
Stelle erfloffen . Eie war daher aufzuheden.

, - 6 .

Benützung von Wohnräum ' n als Geschäftslokale.
Das Wohnungsamt hat es mit Bescheid vom 7 , November 1919,

Z . 9539 , als unzulässig erklärt , daß die Wohnung Nr , 4 des Hauses
! 2, , Obermüllnerstraße 4 die, ursprünglich ein GeschäftslokaL , erst im

Jahre 1919 als Wohnung in Benützung -genommen wurde , nunmehr
> dem Wohnzwecke, dem diese Wohnung im Zeitpunkte der Entscheidung

diente , entzogen und wieder als Geschäftslokal verwendet werde.
lieber die von der ansuchenden Hauseigentümerin gegen diesen

- Bescheid erhobene Beschwerde hat die niederösterreichische Landes¬
regierung mit Erlaß vom 9 . Februar 1920 folgendes eröffnet : lieber

! die Beschwerde wird der angefochtene Bescheid als gesetzwidrig behoben,
' weil die für Geschästszwecke beanspruchten Räumlichkeiten durch zirka

20 Jahre bis zum April 1919 , also auch zur Zeit der Kundmachung
der niederösterreichischen Statthalterei (Verordnung vom 9 , April
1918 , Z , X1 > 353/2 , L.-G .-Bl . Nr . 58 , ausgegeben und versendet
am >2 , April 1918 ) über die Anwendung der Ministerialverordnung
vom 28 . März 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 114 , bereits für Geschäfts¬
zwecke, somit für andere als Wohnzwecke bestimmt waren . Für die
Zulässigkeit einer anderen Raumbenütznng als zu Wohnzwecken war
also die Geltendmachung wichtiger Gründe , beziehungsweise eine Zu¬
lässigkeitserklärung (W 2 und 4 der letztgenannten Verordnung ) nicht
erforderlich.

Wohnuu isansorderung . In tv- lchor Art di - b -lanqte
Behörde bei der Würdigunq der voro - legten Er ¬
weise den Schluß zieht, daß der Sachverhalt geklärt
ist und weitere B -weise nicht mehr notia ersch »nen,
entzieht sich der Prüfung des Berwaltnngs -richts-
hoses , soserne k '« Aktenwidri »keit und B .rsahrens-

mängel vorhanden sind.
Verwaltungsgerichlshos- Entscheidung vom 31 . Dezember 1919,

Z . 6222:

Der Verwaltungsgerichtshof hat unten dem Vorsitze des Präsi¬
denten Dr . Grabmayer , in Gegenwart der Räte des Verwaltungs-
aerichtshofes Dr . Hiller -Schöneich , Bonfioli -Cavalcabo , Dr . Kanntz
und Dr Binder , dann des Schriftführers Ministcrialsekretärs Neu-
paner über die Beschwerde des Alois Schodl in Wien , gegen die
Entscheidung des Mietamtcs der Stadt Wien vom 21 . August 1919,
Z Reg . 453/1 ' , betreffend die Anforderungen von Wohnungen nach
der am 31 Dezember 1919 durchgcführtcn mündlichen Verhandlung,

' „ ud zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der
Auss 'ührnngen des Dr . Hans Rainer , Rechtsanwaltes m Wien , als
Vertreter der Beschwerde , und der Gegenausführungcn des Magistrats-
Oberkommissärs Albert Höchsmann , als Vertreter der belangten Be¬
hörde , zu Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet ab-
gewiesen.

tzntscheidungsg ründ c:

Das Wohnungsamt der Stade Wien Hai mit Dekret vom 22 . Juli 1919,
Z . 580/51 -2 19 . im Häuft des A. S . 16 . Beftrk 22 Wohnungen auf /Grund
per Kundmachung der n .-ö. Landesregierung vom 30 . Juni 1919 angefordert.
weil festg stellt eischeine , daß die Wohnungen nur stundenweise vergeben , mithin

"Aufgrund ^ d" ^ vom Hauseigentümer dagegen erhobenen Einspruches
würbe am 21 . August 1919 die Verbandlung vor dem M,et - rMe der Stadt
Wien (Senat für Wahnungsanforderungm ) durchgeführt . Bei dieser Verhand¬
lung beantragte »er Vertreter des Hauseigentümers unter anderem die Em-
vernchme des bereits erschienenen „Abgesandten des Gremiums der Hotelier-
über die Richftgl -il der Führung des Fremdenbuches und des Meldevorganges,
sowie die Anhörung der st-olizei darüber , ob das Haus als stundenhstel anzu-
sehen sei. Dm elftere Antrag wurde von dem Senate deshalb abgelebnt weil
sich die zur EiurernaLme erschienene Persönlichkeit weder als Bevollmächtigter,
nach als Angestellter des Gremiums der Hotelier - auSzuwnsen vermochte und
der Senat mit Rücksicht auf die von ihm selbst vorgenommene Durchsicht d-S
Fremdenbuches und d' e Prüfung des Mcldevorganges -m - weitere Beweis¬
führung in diesem Punkt - nicht mehr für notwendig erachtet -, ruwal auch d
Anforderung nicht wegen eines etwa vorhandenen unrichtigen Vorganges her
der Führung des Fremdenbuches oder de, der polizeilichen Meldung aus-
gesproäien wurde . Die Anhörung der Polizei aber wurde m .t der Begründung
obaelebnt daß der Senat im Hinblicke auf das Ergebnis der Verhandlung
und die Aussage des Bezirksvorstehers über den Charakter des Hotels nicht
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mehr im Zweifel war . Das Mietamt erlannte sodann mit der Entscheidung
vom 21 . August 1919 , Rg . Z . 453/19 , doß dem Einsprüche keine Folge
gegeben werde . In der Begründung wird insbesonders darauf hingewiesen,
daß , wie sich aus der Prüfung des Fremdenbuches ergeben habe , der größte
Leu der Hotelgäste nur einen einzigen Tag eingetragen sei, indem auf den
Tag der Anmeldung regelmäßig gleich der Tag der Abmeldung folge . Die

vorgelegten 22 Meldezettel von „Jahresparteien " habe ergeben,
daß sich der Eigentümer nach dem Zeitpunkte der kommissionellen Erhebung
Zu anderen Art der polizeilichen Meldung entschlossen habe . Es seien
nam tch über 20 Personen zwar an demselben Tage (25 . Jmi 1919 ) als
Hotelgäste abgemeldet und als Jahresparteien angemeldet worden , doch sei in
dem Rechtsverhältnisse zu dichn Parteien keine Aenderung einaetreten , weil
weder ein neuer Mietvertrag abgeschlossen, noch die Kündigungsfristen und
Zahlungstermine abg ?ändert wo den seien . Trotz dieser „Jahr sparteien " weise
das Honl au fälligerweile auch nach dem 25 . Juli zahlreiche nur eintägige
Hotelgäste auf . Aus den Ausfuhr uisgen des Bezirksvorstehers und des Wohnunqs-
kommissars gehe hervor , daß die Gäste dieses Hotels nur eind ganz kurre
Stunden bemessene Zeit dort zu verweilen genötigt . seien . Die abseitige Lagn
der allgemeine Ruf in der Umgebung , die zahlreiche » Auftritte und das ständige
wechseln der Gäste stellen den ausgesprochenen Charakter eines Stundenhotels
außer Zweifel.

Diese Entscheidung wird vom Hauseigentümer wegen mangelhaften Ber-
bekämpft , weil die belangte Behörde uut Unrecht seine bei der

Linspruchsverhandlung gestellten Beweisantrage abgelehnt habe
Der V -rwaltungsgerichishof gelangte aus folgenden Erwägungen zur

Abweisung der Beschwerde : o
L,n Erkenntnis des Berwaltnngsgerichtshofes im Sinn - des 8 6 des

Gesetzes vom 22 Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36/1876 , setzt voraus , daß
der Tatbestand aktenwidrig angenommen wurde oder in wesentlichen Punkten
einer Ergänzung bedarf oder daß wesentliche Formen des Administrativ-
verfahrcns außer Acht gelassen worden sind . Im gegebenen Falle zielt die Be-
mänglung des Verfahrens dahin , di - Unvollständigkeit der Tatbestands-
fesistillung dorzutun . In dieser Richtung vermochte jedoch der Beschwerdeführer
keine maßgebenden Umstände namhaft zu machen , deren Feststellung außer Acht

denn di - Umstände , auf welche sich die abgelehn . en
Bew isantuige (Einvernahme des erschienenen „ Abgesandten " des Gremiums
der Houltere und Änhö . ung der Pol,ze >) bezogen , waren bereits in anderer
W sie Gegenstand der behördlichen Feststellung gewesen . So hatte der ent-
scheidende Senat selbst das Fremdenbuch einer Durchsicht und den M l »e
Vorgang einer Prüfung unterzogen und lag ibm über den Charakter ecS
Hotels neben dem U stände , daß es der allgemeine Ruf als Stunde,ibot i
bezeichnet -, noch tue Aussage dxs Beznlsoorstehers vor . Insoweit aber die
belangte Behörde bei dieser Sachlage bei der Wertung der bereits aus-
genommenen Beweise zu dem L-chlusse kam, daß es zur vollständigen Kwr-
»rÄ . Beschwerdeführer beantragten weiteren
Beweise nicht mehr bedürfe , konnte dieser Schluß gemäß 8 3 lit -> ins
Gesetzes vorn 22 . Oktober 1875 , R .-G . Bl .' Nr . 36/1876 , vom Berwaltu gs-
, ' richtshofe einer Prüfung nicht urile -zogen werden . ^

8 .

Ladenschluß und Sonntagsruhe in Wien.
^ In dem am 13 . Dezember 1919 ausgcgcbenen und versendeten

64 . Stücke des Landesgesetz - und Verordnungsblattes ist unter
Nr . 390 die Verordnung der n .-ö. Landesregierung vom 11 . De¬
zember 1919 erschienen, mit welcher auf Grund der Ladenschluß - und
Sonntagsruhe -Gesetzesnovelle vom 15 . Mai 1919 , St .-G .-Bl . !
Nr . 282 , für das Gebiet der Gemeinde Wien die bisher bestehenden
Ladenschluß - und Sonntagsruhe -Bestimmungen abgeändert werden.
Ueber den gleichzeitig an den Magistrat ergangenen Erlaß der
Landesregierung werden hiemit die magistratischen Bezirksämter , die
Gewerbeinspektorate und die Polizeidirektion sowie alle in Betracht
kommenden gewerblichen Zwangs - und freien Organisationen hievon mit
dem Beifügen verständigt , daß durch die Verordnung , die auf Grund der
Lichtsparmaßnahmen verfügte Gcschäftssperre selbstverständlich nicht
berührt wird . Die Landesregierung eröffnet ferner , daß der auf
Grund der Novelle provisorisch ergangene Erlaß vom 11 . Juli 1919 ,
betreffend die Samstagsperre in den Betrieben mit mindestens 50
Hilfsarbeitern , in welchen der Groß - und Kleinhandel gemischt aus¬
geübt wurde , mit 15 . Dezember 19,9 (dem Tage der Wirksamkeit
der neuen Verordnung ) formell außer Kraft gesetzt wird.

Da durch die besagte Verordnung die verschiedenen strittigen
Fragen , welche seit Erscheinen der Novelle im Zuge der Vorer¬
hebungen , insbesondere gelegentlich der vomMagistrate im August 1919
durchgeführten Enquete von den beteiligten Kreisen aufgeworfen
wurden , nicht restlos gelöst werden , wird behufs Vermeidung von
Mißverständnissen noch auf folgendes aufmerksam gemacht:

Der I . Abschnitt der neuen Verordnung , welcher vom Laden¬
schlüsse handelt , gilt , obwohl dies nicht ausdrücklich gesagt ist, sowie

der II .- Abschnitt nur für das Wiener Gemeindegebiet , da er an
Stelle der nur für Wien erlassenen Statthaltereiverordnung vom
з . Juni 1916 , L.-G .-Bl . Nr . 64 , tritt , die nunmehr zur Gänze
behoben ist. Seine Bestimmungen sind klar und dürfte deren Aus¬
legung keinen Schwierigkeiten begegnen . Wie aber oben gesagt , haben
sie insolange keine» praktischen Wert , als die infolge der 'Lichtspar¬
maßnahmen getroffenen Anordnungen in Kraft stehen.

Der II . Abschnitt , welcher die Sonntagsruhe behandelt , tritt
an Stelle des II . Abschnittes der bisher in Kraft gestandenen
Sonntagsruheverorduung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 27 . Februar 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 26 . Es bleibt demnach der
I . Abschnitt der obenerwähnten älteren Verordnung bis auf weiteres
in Geltung . Da nun in diesem I . Abschnitte im Sinne des Z 7 der
Ministerialverordnung vom , 2 . September 1912 , L.-G .-Bl . Nr . 186
auf welcher er fußt , nicht bloß Erzeugungs -, sondern auch Handels-
gewerbe , insbesondere aber auch der Warenverschleiß im Erzeugungs-
gewerbc hinsichtlich der Sonntagsruhe , beziehungsweise Sonntagsarbeit
geregelt werden , ergibt sich die unliebsame Regelwidrigkeit , daß die
scheinbar ganz allgemein für das Handelsgewerbe und den Waren¬
verschleiß der Erzeugungsgewerbe getroffenen Anordnungen des II . Ab¬
schnittes der neuen Verordnung auf gewisse Handelsbetriebe doch nicht
anwendbar sind . So bleibt beispielsweise den Bäckern und Zucker¬
bäckern — abgesehen von der Erzeugung , welche nach dem Bäckerei-
arbeitcrgesetze vom 3 . April 19 : 9, Sr .-G .-Bl . Nr . 217 , H 4 , 2 . Ab¬
satz, an Sonntagen verboten ist der Verschleiß ihrer Erzeugnisse
an Sonntagen nach den Bestimmungen der Punkte 1 und 2 , des H 2,
der alten Verordnung vom 27 . Februar >91 > trotz der gegenteiligen
allgemeinen Bestimmungen -des Z 4 der neuen Sonntagsruheverordnüng
(vom 11 . Dezember 1919 ) im bisherigen Ausmaße gestattet , das ist
den Bäckern von 6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags , den Zuckerbäckern
während des ganzen Sonntags unbeschränkt , der Verschleiß von Leb-
zclterwaren stttzwährend des ganzen Jahres an Sonntagen ebenfalls
unbeschränkt erlaubt (Punkt 3 des K 2 der alten Verordnung)
и . s. w. Auch hinsichtlich der Kastanienbrater (Paukt 4) bleibt die
alte Anordnung (Verschleißerlaubnis von 9 Uhr vormittags ab)
aufrecht . ,

Für die Fleischhauer , Pferdefleischhauer , Fleischselcher und Wurst¬
erzeuger (Punkte 5, 6, 7), deren Warenverschleiß an Sonntagen im
Wiener Gemeindegebiete schon bisher nach dem II . Abschnitte der
(alten ) Sonntagsruheverordnung zu beurteilen war , gelten nunmehr
die Anordnungen der M 4, 5 und 6 der neuen Verordnung , das ist
im allgemeinen ist der Verkauf an Sonntagen (§ 4) nur von 7 bis
9 Uhr vormittags , an - den gewissen Sonntagen (Z 5) oder unter-
gewissen Umständen (§ 6) ist der Sonntagsverkauf durch 5 , beziehungs¬
weise 6 und 8 Stunden zulässig . Der Wildbret - und Geflügelver¬
schleiß (Punkt 8 des K 2 der alten Verordnung ) bleibt wie bisher
an Sonntagen bis 10 Uhr vormittags gestattet . Auch für die
Molkereien , Milchmeier und Milchverschleißer gelten nach wie vor
die Bestimmungen des Punktes 9 im Z 2 der alten Verordnung be¬
treffs des Verschleißes , das heißt dieser ist an Sonntagen von 6 Uhr
früh bis 12 Uhr mittags , den Molkereien und Milchmeiern , also
den Erzeugern , auch von 7 bis 8 Uhr abends erlaubt.

In gleicher Weise ist auch der Warcnverschleiß der Handels¬
gärtner , Naturblumenbinder und -Händler (Punkt 10 ) an Sonntagen
noch nach den bisherigen Anordnungen der alten Verordnung zu
beurteilen , welche über die allgemeinen Sonntagsruhevorschriften der
neuen Verordnung weit hinausgehen : Naturblumenverkauf an Sonn¬
tagen vom 15 . Oktober bis 15 . Juni von 6 Uhr früh bis 2 Uhr
nachmittags , sonst bis 12 Uhr mittags . Hinsichtlich des Beginnes
der Sonntagsruhe aber am Samstag gilt hier K 3, letzter Absatz der
neuen Verordnung.

Bezüglich der Kunstblumen -, Kunstlauberzeuger ui>d Kranzbinder
(Punkt 11 ) schafft die alte Verordnung nur für die Sonntage in
der Zeit vom 15 . Oktober bis einschließlich 15 . November hinsichtlich
des Verkaufes von Kränzen aus getrockneten Blumen oder von
sonstigen Grabkränzen eine weitgehende Ausnahme : Dieser Verkauf
ist von 7 Uhr früh bis 12 Uhr mittags und von 2 Uhr bis 5 Uhr
nachmittags zugelassen , für die übrigen Sonntage gelten sonach in
diesem Gewerbe die strengen Bestimmungen der neuen Verordnung,
das heißt es ist volle Sonntagsruhe zu halten.
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Den Kunsteiserzeugern und Kunst - und Ratureishändlern
unkt 13 ) bleibt der Verschleiß chic Zustellung ) an Sonntagen nach
n Bestimmungen der alten Verordnung bis 12 Uhr mittags , den
odawasscrerzeugern und -Verschleißern (Punkt 14 ) während des
nzen Tages gewährt.

In diesem Zusammenhänge muß noch insbesondere darauf ver-
esen werden , daß nach der gegenwärtigen Rechtslage auch für die
nseure , Raseure und Perückenmacher (Punkt 12 ) sowie für die
lorträtZPHotographen (Punkt 15 ) bei dem Mangel anderer Be-
mmungen die Anordnungen des I . Abschnittes der alten Sonntags-
iheverordnung !vom 27 . Februar 1919 > aufrechtbleiben . Zwar hat
züglich der ersteren die Landesregierung niit Erlaß vom >1. April
N9 , Z . Ia 1012 (den Bezirksämtern und der Marktamtsdirektion
itgeteilt mit Rundschreiben vom 26 . Juni 19 l 9, M .Abt . XVII
k08/19 >, angeordnet , daß vom 1. Mai 1919 au die Sonntags-
:beit im Friseurgewerbe in Wien vollständig zu ruhen hat und hat
e Verlautbarung dieser Vorschrift im Landesgesetzblatte flU später

Aussicht genommen i jedoch ist diese Verlautbarung bis jetzt nicht
folgt und , da durch die neu verlautbarte Verordnung vom t l . De-
mber >919 ausdrücklich nur der il . Abschnitt der Verordnung vom
?. Februar 19 9 novelliert , somit indirekt gesagt wird , daß der

Abschnitt in Kraft bleibt , so muß geschlossen werden , daß hin-
chtlich der Sonntagsarbeit im Friseurgewerbe die alte Bestimmung
:s Punktes 12 deS H 2 des I. Abschnittes der Verordnung vom
7 . Februar 1919 wiederhergestellt ist. Dies erhellt übrigens auch
>1 einer Entscheidung der niederösterreichischeu Landesregierung vom
0 . Dezember >9 >9,  Z . In  4062 , durch welche in einem Einzelfalle
lnsuchen des Friseures Im Römischen Bade um Zulassung der
-onutagsarbeit bis 12 Uhr mittags ) der Magistrat angewiesen
urdc , daß die Partei an der Hand der bestehenden gesetzlichen Be-
immungeu zu belehren ist. Es ist demnach den Friseuren , Raseuren
nd Perückenmacheru auch in Wien im Sinne der obangeführteu
lcstimmung des noch geltenden I . Abschnittes der alten Verordnung
ie Sonntagsarbeit bis 12 Uhr mittags gestattet.

Rücksichtlich der Photographen ist die Rechtslage ohneweiters
lar , da die Novellierung nur die Handelsgewcrbe betrifft und gegen-
ülige Anordnungen bisher nicht erflossen sind . Es gelten also für
e, wie schon erwähnt , nach wie vor die Bestimmungen des Punktes 15
es ß 2 des I. Abschnittes der alten Verordnung vom 27 . Februar
919.

Wichtig sind in der neuen Verordnung noch die allgemeinen
Bestimmungen des Z 8, insbesondere in Bezug auf den Marktverkehr
nd den Handel im Umherziehen (Absatz 1, 2 und 3), die Schließung
er Geschäftsräumlichkeiten (Absatz 5) und die Behandlung gemischter
betriebe (Absatz 6). Auch ist auf die authentische Interpretation , was
nter Handel mit Lebensmitteln zu verstehen ist, zu achten (Absatz 4).
luch die Bestimmung des Absatzes 7 , der dem Absatz 9 des K 3 der
lten Verordnung entspricht und wonach von Gast - und Tchank-
ewerben in jenen Stunden , in denen der Handel mit Lebensmitteln in
esten Betricbsstätten untersagt ist, kalte Eßwaren über die Straße
icht verkauft werden dürfen , wird ebenfalls aufmerksam gemacht . Von
er im Absätze 8 erwähnten gesetzlichen Ermächtigung , gewisse Tage
on der Anwendung der Ladenschlußbestimmuugcu auszunehmen , wird
er Magistrat demnächst Gebrauch machen.

Die Bestimmungen der neuen Verordnung über den Beginn der
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und den Warenverschleiß der gleich-
rtigen Erzeugungsgewerbe (Samstagbeginn K 3) sind ohneweiters
lar , bedürfen sohin keiner weiteren Ausführung.

Sehr fraglich ist dagegen die Rechtslage hinsichtlich der Sonn-
agsruhe für die Bureau - und Kontorarbeit . Diese war bisher durch
>en III . Abschnitt der alten Verordnung vom 27 . Februar 1919 ge¬
igelt . Dieser Abschnitt ist nun durch die neue Verordnung nicht
mßer Kraft gesetzt. Es wäre demnach anzunehmen , daß er noch in
Wirksamkeit stehe. Dem widerspricht aber Punkt 3 des Artikels 2
irr Sonntagsruhcnovelle vom 15 . Mai 1919 , St .-G .-BI . Nr . 282.
Dadurch ist nämlich der Artikel XIla  des Sonntagsruhegesetzes , auf
Hrund dessen die Landesstellen ermächtigt waren , die an Sonntagen
zulässigen Kontor - und Bnreauarbeiten so wie für die Handels - auch
ür alle anderen Gewerbe besonders zu regeln , ausdrücklich aufgehoben ,

worden . Durch den Wegfall dieser Ermächtigung dürfte nach An-

— Rr . 17 , 38 . Februar 1920.

schauung des Magistrates auch der ganze Ilk . Abschnitt der alten Ver¬
ordnung , ohne daß er ausdrücklich behoben wurde , von selbst hinfällig
geworden sein . Eine Regelung der Bureau - und Kontorarbeit ist in
der Sonntagsruhenovelle selbst nur im Artikel 2, Punkt 1, Absatz 2,
hinsichtlich der Erzeugungsgewerbe enthalten , bezieht sich aber nur aus
den Samstagbeginn . Die Frage ist also derzeit gesetzlich nicht be¬
sonders geregelt , da , auch der novellierte Artikel 9 (siehe Punkt 2 des
Artikels 2) der Sonntagsruhenovelle im Gegensätze zum alten Artikel 9
des Sonutagsruhegesetzes keine diesbezüglichen Anordnungen trifft.

Was schließlich die Ersatzruhe betrifft , so ist hiezu folgendes zu
bemerken : Die neue Verordnung vom 11 . Dezember 1919 enthält
nur im ß 7 eine Anordnung , die sich naturgemäß nur auf das
Handelsgewerbe bezieht und auf die Wiedergabe des Gesetzestextes aus
der Sonntagsruhenovelle beschränkt. Die Ersatzrnhebestimmüngen der
alten Verordnung sind im 4 . Abschnitte (M Z, 9) enthalten , welcher
nicht aufgehoben ist. Es muß also angenommen werden , daß diese
Anordnungen noch zu Recht bestehen, dies umsomehr , als ß 8 von
den im (noch geltenden ) I . Abschnitte der alten Verordnung geregelten
Gewerben , also zumeist Erzcugungsgewerben , handelt , der Z 9 ( „Er¬
satzruhe im Handelsgewerbe ") nur die Wiedergabe des Gesetzestextes
des Artikels 10 des ' Sonntagsrnhegesctzcs enthält , welcher noch auf¬
recht ist. Es bestehen demnach für die Ersatzruhe im Handelsgewerbe
zweierlei Bestimmungen : K 7 der neuen Verordnung , der für die
Angestellten , welche am Sonntag über zwei Stunden beschäftigt wurden,
in der darauffolgenden Woche einen halben Ersatzruhetag anordnet,
und Z 3 der alten Verordnung (vom 27 . Februar 1919 ), der für
das Personal , welches an Sonntagen länger als drei Stunden be¬
schäftigt wurde , Ersatzruhebestimmungen (abwechslungsweise Freigabe,
jedes zweiten Sonntags oder ein halber Wochentag ) trifft . Diese Be¬
stimmung wird allerdings , da ja die Regel nur die zweistündige
Sonntagsarbeit im Lebensmittelkleinhandel ist, wenn überhaupt , so
höchstens in den Fällen des H 5 und A 6 der neuen Verordnung
(Sonntagsarbeit bis zu sechs und acht Stunden ) praktisch werden
können.

S.
Feuer - und explosionssichere Einlagerung feuer¬

gefährlicher Flüssigkeiten.
Auf Grund der vom Wiener Stadtbauamte und vom Kommando

der städtischen Feuerwehr gepflogenen Erhebungen wird gegen die
Anwendung des von der ' Dampfapparatebaugesellschaft m . b.̂ H .,
6., Wallgasse 39 , in den Verkehr gebrachten Verfahrens , feuergefähr¬
liche Flüssigkeiten , die explosive Gase entwickeln, unter Schutzgas nach
dem System „Type Automat 1917 " (Patent Dabeg ) in der aus der
vorgelegren Beschreibung und Zeichnung ersichtlichen Weise zu lagern
und abzusüllen , vom feuer - und sicherheitspolizeilichen Standpunkte
unter folgenden Bedingungen kein grundsätzlicher Anstand erhoben:

1. Der Lagerbchältcr samt Dom ist in einer außerhalb von
Bauobjekten gelegenen , gemauerten oder ausbetonierten wasserdichten
Grube , welche keinen Abfluß besitzen darf , standsicher , allseitig schliefbar
zu lagern und nachher mit Sand , Äsche oder Erde derart zu umgeben,
daß jeglicher Hohlraum ausgefüllt wird.

2 . Die Beschüttung über dem Lagerbehälter muß mindestens
0 60 m hoch sein.

3 . Die Schutzgasflaschen sind an einem kühlen , zweckentsprechend
gelegenen Ort standsicher aufzustellen und vor Wärmeeinflüssen,
Beschädigungen , sowie dem Zutritt Unberufener in geeigneter Weise
zu versichern.

4 . Der Lagerbehälter ist bezüglich seiner Wandstärke , die nie
unter 5 mm betragen darf , den fallweise auftretenden , genau zu
berechnenden äußeren und inneren Kräften entsprechend widerstands¬
fähig herzustellen.

5 . Der Lagerbehälter sowie sämtliche in Verwendung kommenden
Röhren sind aus Schweiß - oder Flußeisen herzustellen und gegen
äußere und innere zerstörende Einflüsse durch Anstrich oder zweck¬
mäßige Umhüllung zu versichern.

6 . Sämtliche Bestandteile des Lagerbehältsrs und die in Betracht
kommendeü Rohrleitungen müssen vollkommen dicht sein . Lagerungs¬
anlagen über 1000 1 sind vor Inbetriebsetzung einer Druckprobe auf
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2 Atm . unter Zuziehung des Stadtbauamtes zu unterziehen und ist
das Ergebnis dieser Prüfung in ein Vormerkbuch einzutragen , das
vom Besitzer der Lagerung zu verwahren und zur Einsichtnahme für
behördliche Organe bereitzuhalten ist.

7 . Alle derartigen Anlagen über 1000 I sind alle Jahre von
einem geeigneten Fachmann einer Untersuchung zu unterwerfen und
alle drei Jahre bei vollständiger äußerer Freilegung einer Druckprobe
auf 2 Atm . und einer gründlichen äußeren und inneren Ueberprüiung
nach fachgemäßer Entleerung des Lagerbehälters zu unterziehen . Die
Ergebnisse dieser Untersuchungen und Proben sind in das bestehende
Vormerkbuch einzutragen , Vorgefundene Schäden sind soforr zu beheben.

8 . Anlagen , die beim Füllen von feuergefährlichen Flüssigkeiten
Luft ansaugen , sind sofort solange äußer Betrieb zu setzen, bis alle
Mängel behoben sind.

9 . Die Anlage darf nur von Personen ' bedient und in Betrieb
gesetzt werden , die mit der gesamten Einrichtung und Wirkungsweise
der Lagerungsform vollkommen vertraut sind . Gegen den Gebrauch
durch Unberufene sind die Füll - und Zapfvorrichtungen verläßlich
abzusperren.

10 . Beim Füllen sowie beim Entleeren der Lagerung muß
ständig vom Schutzgas in weitgehendstem Maße Gebrauch gemacht
werden ; die Ausnützung der Heberwirkung zur ' Ersparung von
Schutzgas ist strengstens untersagt.

11 . Ein Manometer , von welchem der jeweilige Gasdruck im
Lagerbehälter rasch und sicher abgelesen werden kann und ein Jnhalts-
anzeiger sind stets einzubauen.

12 . Die zur Verbindung der Lagerung mit den Transport¬
gefäßen verwendeten Schläuche müssen genügend stark mit Metall
umwehrt , und mit dichten Schraubenschlüsseln versehen sein. Die
sorgfältige , zweckmäßige Entleerung von feuergefährlicher Flüssigkeit
und Verwahrung dieser Schläuche ist genauestens durchzuführen.

13 . Der Name der mit der Bedienung und Wartung der
Anlage betrauten Person ist im Vormerkbuch einzutragen ; dieselbe
hat sich bei jeder Gasflasche in geeigneter Art zu überzeugen , daß
nur Schutzgas von richtiger Beschaffenheit in Verwendung kommt.
(Stickstoff darf nie mehr als 13 Prozent Sauerstoff enthalten .)

14 . Um die Bewilligung zur Einlagerung der in Frage kommenden
Flüssigkeiten ist in jedem einzelnen Falle , wenn es sich um eine
gewerbliche Betriebsanlage handelt , bei der Gewerbehörde , sonst bei
dem zuständigen magistratischen Bezirksamte anzusuchen.

15 . lieber der Erde angebrachte Meßgefäße find grundsätzlich
unzulässig.

16 . Bei der Âbschlauchstelle ist der Boden in entsprechender
Ausdehnung muldenartig auszugestalten und mit einem genügend
starken Betonbelage zu versehen.

17 . Kanalöffnungen , die sich in der Nähe der Abschlauchstellen,
beziehungsweise Zapfstellen befinden , sind mit gut wirkenden Oel-
fängern , Oelabscheidern u . dgl . auszustatten.

18 . In der Nähe der Lagerung ist das Rauchverbot und das
Verbot des Gebrauches von offenem Feuer und Licht deutlichst sichtbar
und haltbar anzuschlagen und strengstens einzuhalten.

19 . In der Nähe der Zapfstellen und Abschlauchstellen ist 1
Sand mit einer Wurfschaufel für Löschzwecke ständig gebrauchsfähig
bereitzustellen.

20 . In der Nähe großer Lagerungen ist erforderlichen Falles
eine Schaumlöschanlage bewährten Systems herzustellen.

21 . Das Abschlauchen der angelieferten Benzinfässer hat unver¬
züglich nach der Anlieferung zu erfolgen . Die leeren Benzinfässer
sind sofort sorgfältig zu verschrauben und abzuführen.

22 . Wenn die Zapfstellen , beziehungsweise Abschlauchstelleu in
einem geschlossenen Raum liegen , so ist für die ausgiebige Entlüftung
dieses Raumes vorzusorgen.

23 . Alle Türen - und Fensterverschlüsse dieses Raumes sind
feuersicher, elftere nach außen aufgehend und selbstschließend, letztere
feststehend auszuführen.

24 . Zur künstlichen Beleuchtung des Zapfraumes und des
Lagerungsbereiches dürfen nur elektrische Glühlampen mit doppelten
Glashüllen , im Falle des Versagens dieser örtlich eingerichteten
Beleuchtung nur elektrische Sicherheitslampen verwendet werden.

- Nr . 17 , 3ö . Februar 1936

25 . Elektrische Schalter und Sicherheitseinrichtungen sind außer
halb des Zapfraumes an einer ungefährlichen Stelle anzubringen
oder gasdicht herzustellen , beziehungsweise gasdicht zu umhüllen.

26 . Die Erwärmung dieses Raumes darf nur mittels eine»
Heizung erfolgen , bei der offene Flammen und glühende Flächen nicht
Vorkommen.

27 . In großen Garagcbetrieben sind die Zapfstellen in der
Regel , die Abschlauchstelleu (zur Füllung für den Lagerbehälter
unbedingt  außerhalb der Garage anzulegen.

28 . Bei in der Erde verlegten Rohrleitungen der Anlage dürfei
Kreuzungen mit Kanälen innerhalb des Lichtqucrschnittes oder Durch-
querungen von unterirdischen Räumen nicht stattfinden . Sichtbare und
unterirdische Rohrleitungen sind außerhalb von Bauobjekten leicht
freilegbar zu führen . Türen - und Fensteröffnungen in deren Nähe
sind feuersicher auszugestalten.

29 . Zur Entnahme von Benzin und ähnlichen Stoffen dürfen
nur erplosionssichere Gefäße und Behälter verwendet werden.

30 . Für den Fall , als mit diesem Verfahren ungünstige Er¬
fahrungen gemacht werden sollten , behält sich der Magistrat die
Stellung weiterer Bedingungen , allenfalls auch die Zurücknahme der
Zulassungserklärung vor.

Hiedurch wird der Anwendung der Bestimmungen der Ministcrial-
verordnung vom 23 . Jänner 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 12 (siehe Nor¬
malienblatt 600 ), in jedem einzelnen Falle nicht vorgegriffen
(M .Abt . IV , 40 .)

L<».

Dro istenkouzession . ( Giftverschleiß .)
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 16 . Bezirk

(Z . 197 ) .
D - s moc strotiiäe Bezi ksamt für dm t6 . Bezirk erteilt der offenen

Handels,uftlüchaft Weiß L RinzcnHofer gem ?ß Z 15, Pkt . 14 der G .-O . die
Konzession mm Verlaus : von Giften und Präparaten mit Einschluß der
mcdikamenlös imprägn ertni Verbandstoffe , insoferne dies nicht ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße künstlicher Mineral¬
wässer im Standorte 16 . Rnnhartgasse 41 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter der R .-Z . 26 i6 eingetragen . Die Bestellung des Franz
Joses Weiß zum Geschäftsführer des Betriebes wird genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 4 . Bezirk
(Z - 79b ) .

Dos magistratische Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt der ans den
Gesellschaftern Dr . Emil Weiß , Stephan Gergelq , August König und Martin
Szerekcs bestehenden offenen Handelsgesellschaft Dr . E . Weiß L Komp , gemäß
H 15, Pkt . 14 der G .-O . die Konzession zum Großhandel mit Giften uve zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß
der pharmazeutischen Zubereitungen und Spezialitäten , sowie mcdikann -uiös
imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies nicht einschließlich den Apolhekern
Vorbehalten ist, int Standorte 4 ., Margaretenstraße 5 . Diese Konzession wurde
im Gewerberegister unter Z . 2015 eingetragen . Gleichzeitig wird die Be¬
stellung des Dr . Emil Weiß zum veranwortlichen Stellvertreter dieses Be¬
triebes gemäß ZZ 3 und 55 der G .-O . genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 12 . Bezirk
(Z . 389 ) .

Auf G ii id t er gepflogenen Erhebungen wird mit dem Beschlüsse vom
ll . Ap -il >9lb , F . m.  4834 , Reg .-Abt . X I- 88 , Handelsgericht Wien , Ab-
v iliiug Vlli , k:r handelsgerichtlich protokollierten offenen Handelsgesellschaft
Kienzl L Mol .naii im Sinne des Z 15 , Pkt . l4 der G -O.  die Konzession
zum Grnßdaiilnl wtt Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffen und P äporaten , insofern dieselben nicht ausschließlich Apothekern Vor¬
behalten st,d , für ! en Standort 12 ., Schönbrunnirstraße 264 , erteilt . Bei
Ausübung dieser Konz -ssion sind in jeder Beziehung die gewerb ' polizeilichen
Bestimmungen und Vmschriften der Abgabe an bezugsberechtigte Personen,
sowie die Bestimmungen der Minislerialverordniing vom l7 . September 1883,
N .-G -Bl . Nr . 152 , unk vom 17. Juni 1886 . R .-G .-Bl . Nr . 97 , genau zu
beobachten . Diese Koi z ff on wurde in das Gewerberegister unter Z . 13479
eingetragen . Als verantwortlicher Geschäftsführer wird der Gesellschafter
Heimich Kienzl genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 12 . Bezirk
(Z . 11 ).

Die Anzeige , daß Hermann Kienzl , 12., Schänbrunnerstraße 264 , seine
! betriebene Konzession zum Großhandel mit Giften und von zur arzneilichen

Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten am 3. Februar >920 zurück¬
gelegt hat , wird gewerbebehördlich zur Kenntnis genommen.
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Erhöhung der Verpflegstaxen.
Ratd ' schcs Krankenhaus Baden.

, Der niedciösrerrOchffchc Landesral hat im Linvernehmcmn mit der
»iederösterreiäuschm Lonbesregieruiig die Veipflgstaxen für das Ruit , ,che
allqemeine öfs nlliäie Kro -ckenhaus in Baden für die I . Verpsicgsliaffe nnt
nt ) Li. für die 2. Verpflegsklasfe mit 30 X und für die 3. (allgemeine ) Ver-
Mgsriaffc mit 12 X per Kopf und Tag vom Tag - der Verlautbarung dieser
Kundmachung »n für die Dauer einer Jahres festgesetzt. (M .Abt . X 4 d .)

Krankenhaus .Stocket«  u.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der n eder-
Ssterreichischen Landesregierung die Berpfiegstaxen -m allgcm men öffentlichen
Krankenhause in Stockerau für die 1 . Verpflegsklasfe m>« ^0 L , für die
pi. V -ipfleqsklass - mit 20 X und für die 3 . (allgemeine ) Lerpflegsk affe m,l
NI X per Kopf und Tag auf die Dauer einer JahreS vom Tage der Vcr-
^lauldarung dieser Kundmachung an festgesetzt. (M .Abt . X 436 .)

Kranken hausM,st elb  ach.

> Der niederösterreichische Landcikrat hat im Einveruehmen mit dcr nieder-
österreichischen Landesregierung die Verpflegstoxen für das allgemeine össent-
liche Krankenhaus ,n Mistelbach vom Tage der Verlautbarung dieser Kund,
machlinq anaefangen auf die Dauer eines Jahres für die 1. Veipfl ' g'- lasse
mit 40 X , für die 2 . Verpflegsklasfe mit 18 X , für di- 3 . iallgemeine ) Ber-
spflegsklaffe mit 9 X per Kopf und Tag fcstg' sctzt. (M .Abl . X 75 .)

Krankenhaus Eggenburg

, Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder
österreichischen Landesregierung die V -rpflcgstaxen für tms allge neu, " off rtl ĉhe
Krankenhaus in Eggenburg vom Tage dcr Verlautbarung dies, c Kundmachung
anqcfangen auf die Dauer eines Jehres für die I . Verpflegt .! aste vnl I .> v,
für die 2 . (allgemeine ) Verpflegsklasfe mit 7 X Per Kopf und Tag scsigoetzl.

I(M .Abt . X 74 .)
Krankenhaus Hainburg.

. Dcr niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit de rm-d-r-
öst ' rreichischrn Landesregierung die Verpflegstaxe für die allgemeine V pstegs-
kl- ffe des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Hainburg sü, du- Dme
eines Jahres vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an mit b X
per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 73)

Krankenhaus Horn.

Dcr niederösterreichische Landesrat i>at im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxe , für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Horn ' vom Tage dcr Verlautbarung dieser Kundmachung
angefangen auf die Dauer eines Jahres für die 1/ Verpflegsklasfe mit 15 X.
für die 2. (allgemeine ) Verpflegsklasfe mit 7 X per Kopf und Tag feflg :setzt.
M .Abt . X 72 .)

IS.
Zufahrt in die Türkenfchanzftrast, , Lazaristengasfe

und Dittesgasse im 18 . B zirke.
Auf Grund der ZK 46 und 100 des Gemeindestatutes für Wien

vom 24 . März 1900 .' L.-G .- und V .-Bl . Nr . >7 , wird folgende An¬
ordnung getroffen : D) e Zufahrt zu den Häusern der Türkenschanz¬
straße , der Lazaristengasse und der Dittesgasse im >8 Bezirke ist für
schwer beladenes Fuhrwerk bloß durch die Mymnasiumstraße , dann
Hofstattgasse oder Haizingergasse gestattet . Bei der Abfahrt von den
Häusern ist der umgekehrte Weg einzuhalten . Uebertrctungen dieser
Kundmachung werden mit Geldstrafen bis zu 400 L oder Arrest-
strafcn bis zu 14 Tagen geahndet . (M .Abt . IV 136 .)

i!. NormativbestimmuiMR
L».

Auflassung der Magistratsabteilung k, städtisches
Wohlfahrtsamt.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
3 Februar 1920 . (M .D . 650/1920 .)

Der Herr Bürgermeister hat mit Verfügung vom 31 . Jänner 1920 die
Auflassung der Magistratsabteilung XI o, städtisches Wohlfahrtsamt , angeordnet
und die Aufteilung der Agenden in nachstehender Weise genehmigt:

Angelegenheiten , betreffend die Rcchtshilsestelle der . . . . .. -
Gemeinde Wien für Bedürftige . Nagistratsabterlung l,

-Heilfürforge für mittellose Erwachsene , insbesondere
Unterbringung in Heilanstalten . ^ undhensamt.

Städtisches Erholungsheim in Neulengbach . . . . Gelundheitsaml,
MNtelstandssanatorium , Errichtung . - - Gesundheitsamt,
Soziale Fürsorgestelle im SpNale der Stadt Wien . Gesundheitsamt,
Städtisches Erziehungsheim sür Kinder des Mittel¬

standes . . ' - - - Jugendamt,
Angelegenheiten der staatlichen Mittelstandssürsvrge,

Erhebu g und Antragstellung , sonstige Mittel-
standsaklionen . . . . - - . . Magestatsabtillung XI,

Subventionen und Darlehen für Gemm .schaflslüchen Knegssirrsorgezentrale,
GeschiUtSst-lle des FürsorgeausschusseS sür Kriegs-

Hinterbliebene . Jnvalidenamt,
Beteiligung der Gemeinde Wim an den Aktionen

sür heimkehrende Kriegsgefangene . Jnvalidenamt . .
Die Geschäftseinteilung wird sohm in der angegebenen Weise g,ändert.
Di - Ag -nden der Akademie sür soziale Verwaltung sowie für die Vor¬

arbeiten für die Krankmsürsorge der Gemeinde Wien für ihr - Angestellten
w .rden bis auf weiter s dem Magistratsrat - Dr . Rudolf Hornel all persona « .

Die Auflassung der Magistratsabteilung Xl o wird sofort durchgesührt

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für de « Staat
Deutschösterreich und im Landesgesetz , und 'Ver¬
ordnungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre ISIS veröffentlichten Gesetze , Vollzugs

anweisungen und Verordnungen.
/r . Staatsgrsehblatt.

Nr . 578 . Gesetz vom 10. Dezember, betreffend die vorläufige
Regelung der Luftfahrt.

Nr . 571 » Gesetz vom 10. Dezember, betreffend Aenderungen
in der Unfallversicherung der Bergarbeiter und in der Zu¬
ständigkeit für Bruderladenaugelegenheiten.

Nr . 58 « . Gesetz vom 13 . Dezember , betreffend das Schieß-
und Sprengmittelmonopol.

Nr . 581 . Gesetz vom 17. Dezember über den achtstündigen
Arbeitstag.

Nr . 582 . Gesetz vom 17. Dezember, womit das Gesetz vom
19 . Dezember 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 132 , über die Fest¬
stellung und Verfolgung von Pflichtverletzungen militärischer
Organe im Kriege ergänzt wird.

Nr . 583 . Gesetz vom 13. Dezember über die Veräußerung
land - und forstwirtschaftlicher Grundstücke (Grundverkehrs¬
gesetz) .

Nr . 581 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 20 . Dezember , betreffend die Abänderung einiger
Bestimmungen der Fernsprechordnuug und der Fernsprech¬
gebührenordnung.

l Nr . 585 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
im Einvernehmen mit dem Staatsamte für soziale Ver¬
waltung vom 29 . November über die Aufhebung der
Steuerbegünstigung für Alkohol zur Herstellung von Heil¬
mitteln.

Nr . 58 « . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
im Einvernehmen mit den beteiligten Slaatsämtecn vom
18 . Dezember über Bilanzen und Abweichungen von statu¬
tarischen Bestimmungen (Bilanzverordnung ).

Nr . 587 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 18 . Dezember über eine Verlängerung der Geltungs¬
dauer der Slundungsvorschriften.

Nr . 588 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
und für soziale Verwaltung vom 18 . Dezember über Fristen
für die Kündigung von Hausbesorgerverträgen.
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Nr « 888 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für Justiz
und für Land - und Forstwirtschaft vom 18. Dezember über
den Schutz der Kleinpächter und der Pächter ' mittlerer
landwirtschaftlicher Betriebe (Pächterschutzverordnung ).

Nr . 888 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 12 . Dezember , betreffend die Abänderung
der achten Ausgabe der Arzneitaxe zu der österreichischen
Pharmakopöe Ed . Vlll.

Nr . 88L Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 20 . Dezember , betreffend die Errichtung
einer ständigen Jnvalidenfürsorgekommission im Staatsamte
für soziale Verwaltung.

Nr . 882 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 23 . Dezember , betreffend die Uebertragung
der Unfallversicherung der Bergarbeiter an die territorialen
Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten.

Nr . 88S . Gesetz vom l8 . Dezember über die Verwendungvon
Teilen der Gebarungsüberschüsse der gemeinwirtschaftlichen

^ Waisenkassen.
Nr . 884 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Festsetzung

der bei der Einfuhr von Tabak und Tabakfabrikaten zu
entrichtenden Lizenzgebühr.

Nr . 888 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Bezüge
des systemisierten Lehrpersonales an den katholischen
theologischen Diözesanlehranstalten.

Nr . 888 . Gesetz vom 18. Dezember, mit welchem vorläufige
Erhöhungen des Minimaleinkommens und der Ruhegenüsse
der katholischen Seelsorger sowie des Minimaleinkommens
der Dignitäre und Kanoniker bei den Metropolitan - und
Kathedralkapiteln der katholischen Kirche festgestellt werden.

Nr . 387 . Gesetz vom 19. Dezember, betreffend die Ermächtigung
der Regierung zu zoll --.und handelspolit schcn Verfügungen , l

Nr . 888 . Gesetz vom 19. Dezember über die Vereinbarkeit des
Amtes eines Volksbeauftragten mit der Rechtsanwaltschaft
und dem Notariate.

Nr . 388 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 21 . Dezember , betreffend die Schaumweinsteuer . (Erster
Nachtrag zur Schaumweinsteuer -Vollzugsanweisung .)

Nr . 688 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 18 . Dezember zur Durchführung des
Gesetzes vom 5. Dezember 1919 , betreffend das Dienst¬
verhältnis der Hochschulassistenten.

Nr . 68L Gesetz vom 20. Dezember über die Folgen militär¬
gerichtlicher Verurteilungen.

Nr . 682 . Gesetz vom 20. Dezember über die Eisenbahn-
verkehrssteucrn.

Nr . 688 . Gesetz vom 20. Dezember zur vorläufigen Regelung
der Besoldung der Personen des militärischen Berufsstandes
(Militärbesoldungs -Uebergangsgesetz ) .

Nr . 684 . Gesetz vom 20. Dezember, betreffend die Ver¬
längerung der Funktionsdauer der wirklichen Mitglieder
der Handels - und Gewerbekammern bis 31 . März 1920.

Nr . 68 Vollzugsanweisungdes Staatssekretärs für Finanzen
vom 22 . Dezember über die Aenderung der Verbrauchs¬
abgabe und Lizenzgebühr für künstliche Süßstoffe.

- Nr. 17, 28 . Februar 1920.

6 . Landesgeseh- und Verordnungsblatt.

Nr . 48 » bis 488 . Kundmachungen der niederöstcrreichisch
Landesregierung , betreffend die den Gemeinden Eibenste
im Gerichtsbezirke Gmünd , Grünbach am Schneeberg i
Gerichtsbezirke Neunkirchen , Grafensulz im Gerichtsbezi,
Mistelbach , Gansbach im Gerichtsbezirke Melk, Langel
im Gerichtsbezirke Schrems , Poigen im Gerichtsbezi,
Horn , Lang -Schwarza im Gerichtsbezirke Schrems , Thie
mannsdorf im Gerichtsbezirke Gloggnitz , Sittendorf i
Gerichtsbezirke Mödling , Tastern im Gerichtsbezirke Dober
berg , Stattersdorf im Gerichtsbezirke St . Pölten . Obe
meisling im Gerichtsbezirke Gföhl , Eberweis im Gericht
bezirke Litschau , Niederedlitz im Gerichtsbezirke Dobersber
Raglitz im Gerichtsbezirke Neunkirchen und Scheidcldo

. im Gerichtsbezirke Allentsteig erteilte Bewilligung z,
Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern d,
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 431 . Gesetz vom 30. Oktober, betreffend die Besorgur
der Kanal - und Senkgrubenräumung innerhalb de» G
meindegebietes Wien und die Ermächtigung der Gemein!
Wien zur Einhebung von Gebühren für die Besorgun
dieser Räumung.

Nr . 482 . Vollzugsverordnung der niederösterreichischen Landet
regierung vom 1. Dezember für die Ausführung der Ve
bauung des Schild - und Jodlbindergrabens in den G

- meinden Schildern und Thernberg im Sinne des § 5 de
Gesetzes vom 19 . Juli 1919.

Nr . 488 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande«
regierung vom 9. Dezember , betreffend die Landesfondr
Zuschläge für das Jahr 1919.

Nr . 484 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes
regierung vom 15 . Dezember , betreffend die der Gemeint
Mödling im Gerichtsbezirke Horn erteilte Bewilligung zu
Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern de
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 488 . Verordnung der niederösterreichischen Landcsregierun
vom 30 . Dezember , womit deren Verordnung vo,
28 . Juni 1919 , betreffend die Einführung von Transport
bescheinigungen für Holz abgeändcrt und ergänzt wird

Nr . 486 . Kundmachung der Landesregierung vom 30. Dezember
betreffend die Zusammensetzung des Vorstandes de
niederösterreichischen Landesholzstelle.

Nr . 487 . Kundmachung des Landesrates vom 29. Dezember
betreff nd die Verpflegsgebühren im Landeszentralkinder
hlim ,b 1. Jänner 1920 bis aus weiteres.

Nr . 438 Gesetz vom 22. Oktober 1919 über die Abänderun
des Z 80 der Gemeindeordnung (Gesetz vom 23 . Juli 1904)

Nr . 488 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend dieEinhebun,
erhöhter Gemeindeabgaben von gebrannten geistig«
Flüssigkeiten , Bier und Wein sowie einer Gemeindeabgab
von Schaumwein in der Stadt Wien.

Nr . 468 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Einhebunc
einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegen'
schaffen im Gebiete der Stadt Wien.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . - Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
Papier aus der Pittener Papierfabrik . - Buchdruckerei E . «ain » v,rm . I . « . Wakishankser.
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Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normativbestimmungcn des Gcmcinderatcs, Stadtrates m,d des Magistrates
in IlWlegelcheitrn der Oemeindecierwaltllng und politischen Amtsführung.

Inhalt.
I . Gesetze, BollzugSanweisunge «, Berordmiageu and Sut-

scheidungen:

I . Mieterschutz . Zeitliche Wirksamkeit der Mietzinserhöhung . — Auskünfte.
2: Mieterschutz . Untermieten.

3 . Wohnungsansorderung . Ursachen der Nichtbenützung.
4 . BerpflegsgebUhrcn -Erhöhung . (Landesanstalten für Geisteskranke und

für schwachsinnige Kinder . — Krankenhaus Scheibbs .)

5 . Drogistenkonzession . (Viktor Mauser , Ottokar Fries . Richtigstellung .)
6 . Durchfahrt durch die Kellermanngasse im 7. Bezirke.

tl . Normativbcftimmuage « :
7. Wirkungskreis des städtischen Wirtschaftsamtes.
8 . Dienstzeitanrechnung für ehemalige kriegsprotnsorisch Angestellte.

B e r z ei ch n i s d e r im S t a a t s g e s e tz b l a t t e für den Staat
Deutschösterreich und im Landcsgesetz - und Ver-
ar d n u n q s b l a t t e für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1919 u . 1920 veröffentlichten Besetze , Vollzugs¬
anweisungen und Verordnungen.

I. Gesetze, VollzulMlilweisuiigen, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

L.
Mieterschutz Der Ausspruch , von welchem Zeitpunkte
an die für zulässig erklärte Mietzinserhöhung wirk¬
sam ist, fällt nicht in die Kompetenz des Mietamtes.
— Es liegt keine Verletzung der zu beachtenden
Verfahrensformen vor , wenn Auskünfte auch in
anderer Art als durch Ladung von Auskunfts-

Personen eingeholt werden.
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 17 . Jänner

1920 , Z . 51 , Wohn .A . Z . 1624.

Der Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des Prä¬
sidenten Dr . Grabmayr , in Gegenwart der Räte des Verwaltungs¬
hofes Dr . Hiller -Schönaich , Bonfioli , Dr . Kamitz und Dr . Binder,
dann des Schriftführers Sektionsrates Dr . Georgi , über die Be¬
schwerde der Olga H . und Genossen in Wien gegen die Entscheidung
des Mietamtes für den 13 . Bezirk in Wien vom 15 . August 1919,
Z . 63 , betreffend Zulässigkeit einer Mietzinssteigerung , nach der am
17 . Jänner 1920 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten sowie der
Ausführungen des Dr . Paul Weigert , Rechtsanwaltes in Wien , in
Vertretung der Beschwerde, sowie der Gegenausführungen des
Magistratsrates Franz Böser , in Vertretung der belangten Behörde,
und des Dr . Robert Steiner , Rechtsanwaltes in Wien , in Vertretung
der mitbeteiligten Partei , zu Recht erkannt : Die Beschwerde wird als
unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Die Eheleute Adolf und Mathilde A., Eigentümer des Hauses
Wien 13 ., H .-Straße 34 a, haben beim belangten Mietamte den
Antrag gestellt , gegenüber den in diesem Hause eingemieteten sieben
Parteien , den heutigen Beschwerdeführern , auf den 1. November 1919
eine Erhöhung der von ihnen bisher bezahlten Mietzinse , und zwar
bei den sechs Beschwerdeführern : 1. Olga und Paula H., 2 . Elsa S .,
3 . Ludwig Sch ., 4 . Dr . Anton K ., 5 . Dr . Heinrich W . und 6 . Nelly
Sch ., welche bisher einen Jahresmietzins von 4180 X entrichteten,
auf 6002 X und bei der siebenten Partei , dem Beschwerdeführer
Max . A ., der bisher eine Jahresmiete von 1980 X bezahlte , auf
3073 X jährlich als zulässig zu erklären . Mit einer weiteren Ein¬
gabe stellten sie den bisher von der Partei Olga und Paula H . be¬

zahlten Jahreszins im Hinblicke auf die weiters für ein von ihr be¬
nütztes Souterrainlokal bezahlte Miete von 300 X auf 4180 - j- 300 X
mit dem Anträge richtig , diesen erhöhten Betrag bei Festsetzung der
Steigerung zu berücksichtigen. Im Zuge « der in mehreren Terminen
durchgeführten mündlichen Verhandlung dehnten sie ihren ursprüng¬
lichen Antrag dahin aus , daß bei den erstgenanten sechs Parteien eine
Erhöhung auf 6400 X und bei der Partei Max A. eine solche auf
3300 X jährlich für zulässig erklärt werden möge.

Der ursprüngliche Erhöhungsantrag wurde begründet mit dem
Hinweise auf die schon in der Hcizungsperiode 19 >8/i9  gegenüber
jener 1917/18 tatsächlich erwachsenen und in der Periode 1919/20
sicher zu gegenwärtigenden weiteren Mehrkosten der Zentralheizung
im genannten Hause , für welche der Mieter laut der mit ihnen ab¬
geschlossenen Mietverträge aufzukommen haben ; die Ausdehnung be¬
gründeten die Hauseigentümer mit dem Hinweise auf die anderen
Mehrauslagen außer den Heizungskosten und auf den Mietwert der
Wohnungen überhaupt.

Das belangte Mietamt hat nach durchgeführter mündlicher Ver¬
handlung mit der nun Hiergerichts angefochtenen Entscheidung vom
15 . August 1919 , Z . 63 , dahin entschieden, daß die zum 1. No¬
vember 1919 vorgenommene Erhöhung des Mietzinses für die
Wohnungen im fraglichen Hause bei der Wohnung der Partei Olga
und Paula H . nur bis zum Betrage von 4681 X 60 ll - s- 336 X,
bei den Wohnungen der übrigen Beschwerdeführer mit Ausnahme des
Max A. nur bis zum Betrage von je 4681 X 60 ll und endlich
bei jener des Max A. nur bis zum Betrage von 2217 X 60 p zu¬
lässig sei, wobei für letztere Wohnung die Bestimmungen der ZK 2
und 10 der Mieterschutzverordnung vom 2 . Oktober 1918 , Z . 381,
R .-G .-Bl ., und für die übrigen Wohnungen jene der KZ 2 s. und
10 dieser Verordnung zur Anwendung gebracht wurden . Dieser als
zulässig erkannten Steigerung wurde die Annahme zugrundegelegt,
daß nur die den Vermietern in der Heizungsperiode 19 >8/19 gegen¬
über jener 1917/18 tatsächlich erwachsenen Mehrauslagen im
rechnungsmäßig ermittelten Betrage von 3457 X 33 I: in Betracht
kommen, welche bei dem mit 28 .660 X angenommenen Gesamtbrutto-
zinse für sämtliche Wohnungen des fraglichen Hauses eine 12pro-
zentige Steigerung der bisher gezahlten Mietzinse als zulässig , be¬
ziehungsweise angemessen erscheinen lassen.

Die Hiergerichts eingebrachte Beschwerde sämtlicher Mietparteien
macht unter Formulierung folgender Beschwerdepunkte die Gesetz¬
widrigkeit der angefochtenen Entscheidung und die Mangelhaftigkeit des
Verfahrens geltend:

1. Eine Gesetzwidrigkeit der angefochtenen Entscheidung sei darin
zu erblicken, daß sie die für zulässig erklärte Mietzinserhöhung an
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einen Zeitpunkt ( 1. November 1919 ) binde , wodurch in die Kotmpetenz
der ordentlichen Gerichte eingegriffen werde . Sämtliche Mietverträge
erneuern sich mangels vorläufiger Kündigung je um ein weiteres
Halbjahr unter denselben Bedingungen und nachdem die Beschwerde¬
führer von der beabsichtigten Zinserhöhung erst am 27 . Mai 1919
durch das Mietamt Kenntnis erholten hätten , seien die Hauseigen¬
tümer verpflichtet , die Mietverträge bis zum Maitermine 1920 ohne
Zinserhöhung einzuhalten . Nach der Mieterschutzverordnung vom
2 . Oktober 1918 . Z . 381 , R .-G .-Bl ., habe sich der Ausspruch des
Mietamtes auf die Erklärung zu beschränken, ob die Zinserhöhung
zulässig sei ; über die Festsetzung des Anfangstermines enthalte sie
keine Bestimmung . Als Gesetzwidrigkeit wird von den ersten sechs
Mietern weiters geltend gemacht , daß die angefochtene Entscheidung
den Mietwert ihrer Wohnungen per Zimmer mit 900 U bis 930 U
einschätze, obschon ein den gleichen Eigentümern gehöriges Nachbarhaus
um volle 25 Prozent geringere Zinse abwerfe . Hiebei verweist die
Beschwerde auch darauf , daß die Wohnungen der Beschwerdeführer
nicht ans fünf , sondern laut der schriftlich gewechselten Mietschluß¬
briefe nur aus vier Zimmern samt Nebenräumen bestünden.

2 . Das Verfahren wird aus folgenden Gründen als mangelhaft
bezeichnet : n) Die angefochtene Entscheidung habe sich mit der Fest¬
stellung jener Menge an Heizmaterial begnügt , welche vom Haus¬
eigentümer bezogen und bezahlt worden sei, nicht aber das wirklich
zur Heizung verwendete Material der Menge nach festgestellt, was
mit Rücksicht auf die juristische Natur der bezüglichen Leistung der
Hauseigentümer als einer solchen ans einem Werkverträge und auf
die Bestimmung des ß 1168 des a b. G .-B . hätte geschehen sollen,
d) Eine Verletzung der wesentlichen Formen des bei Mietsamtverhand-
lunqen gemäß K lO der Mieterschntzverordnung anzuwendenden Ver¬
fahrens außer Streitsachen liege darin , daß der Verhandlungsleiter
einmal während der Verhandlung ohne vorherige Verständigung der
Beschwerdeführer mit den Vertretern der Gegenseite den Saal ver¬
lassen und nach seiner Rückkehr erklärt habe , er habe telephonisch bei
dem Vertreter der Koksabteilung der Länderbank erhoben , daß die
Koksarten des Jahres 1918 einen geringeren Heizwert aufweisen,
als die der vorhcrgegangenen Jahre . Abgesehen von der Unzulässigkeit
der Art einer solchen Erhebung sei der betreffende Bankbeamte auch
nicht berufen , als Sachverständiger über technisch-chemische Fragen
aufzutreten , c) Der Tatbestand sei insoferne aktenwidrig angenommen
worden , als die Gründe der angefochtenen Entscheidung anführen , die
Beschwerdeführer hätten behauptet , aber nicht bewiesen, daß ihre ur¬
sprünglichen Mietverträge mit einer Beheizungspauschalsumme von
400 U, beziehungsweise von 200 L abgeschlossen worden seien,
während laut Vcrhandlungsprotokolles eine diesbezügliche mündliche
Verabredung seitens der Beschwerdeführer behauptet und damit von
ihnen auch der Beweis durch ihre Vernehmung als Auskunftspersonen
angeboren worden sei. Dieser Beweis hätte umsomehr ausgenommen
werden müssen , als die jetzigen Hauseigentümer das Haus erst im
Jahre 19 >7 erworben hätten , daher über die von den Beschwerde¬
führern schon mit den früheren Hauseigentümern getroffenen Verein¬
barungen nichts wissen konnten , ä ) Die Beschwerdeführerinnen Olga
und Paula H . machen endlich als Verfahrensmangel geltend , daß
die von ihnen widersprochene Behauptung der Antragsteller , daß für
das von ihnen benützte Souterrainlokal ein Jahreszins von 300 L
bezahlt werde , ohne Vornahme weiterer Erhebungen hierüber der
Entscheidung bei Berechnung der zulässigen Mierzinserhöhung zu¬
grundegelegt wurde.

Der Gerichtshof ist bei Fällung seiner Entscheidung von
folgenden Erwägungen ausgegangen:

Anlangend zunächst die von sämtlichen Beschwerdeführern er¬
hobenen Einwendungen , die belangte Behörde habe dadurch , daß sie
die als zulässig erkannten Mietzinserhöhungen an einen bestimmten
Zeitpunkt band ( 1. November 1919 ) mit Ueberschreitung ihrer
Kompetenz in jene der ordentlichen Gerichte eingegrisfen , hat der
Gerichtshof erwogen , daß die Vermieter den Ausspruch über die Zu¬
lässigkeit der Mietzinserhöhungcn ab 1. November 1919 , offenbar als
dem Beginne der neuen Heizperiode , verlangten und das Mietamt
gerade mit Rücksicht auf den von ihm eingenommenen , von keiner
Seite bekämpften und mit der Anordnung des K 2, Absatz 1, Z . 1
der Mieterschntzverordnung im Einklänge stehenden Standpunkte , daß

nur bereits eingetretene Erhöhungen der regelmäßigen jährlichen Aus¬
lagen für die Heizung eine Mietzinsstcigerung zu rechtfertigen ver¬
mögen , seiner Erklärung über die Zulässigkeit der Steigerung emen
Anfangstermin zur Bezeichnung jenes Zeitpunktes beifügen müßte , in
welchem sie die Voraussetzungen hiefür als bereits eingetreten erachtete.
Wenn auch nach der Sach - und Aktenlage der Eintritt dieser Voraus¬
setzungen schon früher erfolgt ist, so konnte das Mietamt doch nicht
über das von den Antragstellern angeführte Datum , ab welchem sie
die Steigerung eintreten lassen wollten , zurückgehen.

Das Mietamt hat sich an die ihm durch die Bestimmung des
H 10 der Mieterschutzverordnung gesteckten Kompetenzgrenzen gehalten,
indem es sich auf den Ausspruch beschränkte, daß die begehrte Zins-
stcigerung in dem von ihm festgesetzten Ausmaße zulässig sei und hat
hiedurch der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte zur Entscheidung
darüber , ob die Beschwerdeführer im Hinblicke auf den von ihnen
behaupteten Mangel einer termingerechten Kündigung seitens der Ver¬
mieter und die dadurch herbeigeführte stillschweigende Verlängerung
des Mietvertrages auf ein weiteres Halbjahr zu den bisherigen Be¬
dingungen auch schon zur Zahlung des erhöhten Mietzinses ab
1. November 1919 oder erst ab einem späteren Zeitpunkte verpflichtet
seien, in keiner Weise vorgegriffen . Somit erweist sich die Beschwerde
in diesem Punkte als unbegründet . Aber auch die in der Beschwerde
gerügten Verfahrensmäugel fand der Gerichtshof nicht gegeben.

Hä Beschwerdepunkt 2 a : Der angefochtenen Entscheidung ist
die Tatbestandsannahme zugrunde gelegt , daß den Vermietern für das
tatsächlich beigestellte, in das Haus eingebrachte und dort verheizte
Material in der Periode 1918/19 gegenüber 1917/18 effektive Mehr¬
auslagen im Betrage von 3457 U 33 ll erwachsen seien. Hiebei hat
das Mietamt auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß infolge
von Transportschwund , Beimengung von Steinen und derzeit trotz
aller Sorgfalt nicht zu vermeidenden Diebstählen sich Differenzen
zwischen den Mengen einerseits des bezahlten und bezogenen , anderseits
des tatsächlich verheizten Brennmateriales ergaben und daß von d. n
Mietparteien eine grobe Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt
seitens der Hauseigentümer weder bewiesen, noch auch nur behauptet
worden sei. Sind nun solche, nicht nachgewiesenermaßen auf ein grobes
Verschulden des Hauseigentümers zurückzuführende Differenzen , wie
im vorliegenden Falle , entstanden , so kann es auch keinem Zweifel
unterliegen , daß die dem Hauseigentümer für das bestellte und be¬
zogene Heizmaterial erwachsenen Auslagen nach der obzitierten Be¬
stimmung der Mieterschutzverordnung der Entscheidung über das
Ausmaß der zulässigen Mietzinssteigeruug zugrunde zu legen sind.
Hiernach vermag auch die Unterlassung einer Feststellung , wie groß
die Differenz der angeführten Art war , einen Mangel des Verfahrens
nicht zu begründen.

/1ä Beschwerdepunkt 2 k>: Die die Stelle eines Berhandlungs-
protokolles vertretenden , in den Akten erliegenden , äußerst eingehenden
Aufzeichnungen über die Ergebnisse der vor dem Mietamte durch¬
geführten mündlichen Verhandlungen , die hinsichtlich ihrer Vollständig¬
keit auch von der Beschwerde nicht bekämpft werden , enthalten aller¬
dings die Feststellung , daß der Verhanülungsleiter bezüglich zweier
Fragen , nämlich hinsichtlich der Menge des von der Länderbank an
die Hauseigentümer verkauften Koks und bezüglich der von ihnen
behaupteten geringeren Heizkraft des Koks aus der Produktion des
Jahres 1918 gegenüber jenen aus früheren Jahren , sich telephonisch
an den Vorstand der Koksabteilung der Länderbank um Auskunft
gewendet hat . Weder die Mieterschutzverordnung noch die Bestimmungen
des Verfahrens außer Streitsachen schließen es aus , daß eine Erhebung
auf kurzem Wege in der angegebenen Weise durchgeführt werde . Wenn
die Beschwerde die Unzulässigkeit eines solchen Vorganges aus der
Bestimmung des § 17 , Absatz 3 und 4 der Mieterschutzverordnung
und der dort vorgesehenen „Ladung " von Auskunftspersonen ableiten
will , so übersieht sie, daß nach den zitierten Bestimmungen das Miet¬
amt Auskunftspersonen laden und vernehmen kann und daß diese
Bestimmungen nur die Verpflichtung der Geladenen zum Erscheinen
vor Amt und zur Aussage statuieren wollten.

Von wesentlichem Belange aber erschien in dieser Richtung dem
Gerichtshöfe der Umstand , daß aus den, wie erwähnt , sehr eingehenden
Aufzeichnungen über den Gang der Verhandlungen einerseits nicht zu
entnehmen ist, daß der Beschwerdeführer sich gegen den beobachteten
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Vorgang ausgesprochen oder , wie es ihm freigestanden wäre , die
persönliche Ladung der Auskunftsperson vor Amt beantragt hätte,
wohl aber anderseits aus diesen Aufzeichnungen erhellt , daß beide
Streitteile sich gegen die Anregung , einen Sachverständigen aus dem
Beheiznngsfache beizuzichen , ablehnend verhalten haben.

Aus diesen Gründen fand der Gerichtshof die gerügte Mangel¬
haftigkeit des Verfahrens nicht als gegeben.

^ .ä Beschwerdepunkt 2 c : Für die Entscheidung des vorliegenden
Falles ist es belanglos , ob bloß der als bisher bezahlte Mietzins
angenommene Betrag oder ein geringerer mit dem Zuschläge der
Differenz als Heizpauschale vereinbart wurde . Insoweit nach der
Mieterschutzverordnung eine Erhöhung des Mietzinses samt Neben¬
gebühren zulässig ist, bleibt es für die Beurteilung des einzelnem
Falles belanglos , ob neben dem Mietzinse auch ein Beheizungs¬
pauschale als Nebengebühr vereinbart wird . Denn ein diesem Zweck
gewidmeter Pauschalbetrag bildet nicht bloß ein Entgelt für die Aus¬
lagen für das zur Verwendung gelangte Heizmaterial , sondern auch
die Vergütung für die übrigen mit der Beistellung der Heizung ver¬
bundenen Auslagen und Aufwendungen (Verzinsung und Amortisierung
der Kosten der Heizanlage , Reparaturskosten u . s. w.) dar , wonach
die aus der Vereinbarung eines Heizpauschales von der Beschwerde
gezogenen Folgerungen sich als hinfällig erweisen.

Bcschwerdepnnkt 2 ct : Das belangte Mietamt hat , wie bereits
hcrvorgehoben wurde , lediglich die Zulässigkeit der Mietzinssteigerung
bejaht , hiedurch aber keineswegs der Frage vorgegriffen , ob den Ver¬
mieter im Hinblicke auf ein bestehendes Mietverhältnis vom Mieter,
in diesem Falle von den Beschwerdeführerinnen Olga und Paula H .,
die tatsächliche Entrichtung dieser Erhöhung fordern dürfe . Diese
letztere Frage ist vielmehr , da der Bestand des zugrundeliegenden
Mietverhältuisscs bestritten ist, vom zuständigen ordentlichen Gerichte
zu beantworten.

A.

Mieterschutz . Die Bestimmung des A S , Absatz 1, der
Mieterschutzverordnung findet bei Untermieten keine

Anwendung.
Entscheidung des d.-ö. Verwaltunqsgerichtsh 'ofes vom

29 . Jänner 1920 , Z 392 , Wohn .-A . Z . 1712.

Der Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des Senats-
Präsidenten Dr . Schuster , in Gegenwart der Räte des Verwaltungs¬
gerichtshofes Dr . Tezner , Dr . Schneller , Bonsioli und Dr . Kamitz,
dann des Schriftführers , Negierungskonzipisten Dr . Schanis , über die
Beschwerde des Isidor Gottlieb in Wien gegen die Entscheidung des
Mietamtes für den 1. Wiener Gemeindebezirk vom 8 . August 1919,
Z . Reg . 55/19 , betreffend die Bestimmung eines Mietzinses , nach der
am 29 . Jänner 1920 durchgeführten öffentlichen mündlichen Ver¬
handlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten,
sowie der Ausführungen des Magistratsobcrkommissärs Höchsmann,
als Vertreters der belangten Behörde , und des Dr . Ignaz Leiches,
Rechtsanwalt in Wien , als Vertreters des mitbeteiligten Artur
Kassik, zu Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet ab¬
gewiesen.

Entscheidungsgründe:

Nach dem unbestrittenen Tatbestände hat der Kaufmann Isidor
G . in dem Hanse l ., Rabensteig 3 , eine aus 4 Zimmern , 2 Vor¬
zimmern und 1 Küche bestehende Wohnung um einen Jahreszins von
2200 L ab 1. Februar 1919 gemietet und einen Teil dieser
Wohnung , bestehend aus 1 Zimmer und 1 Vorzimmer , an Artur
K . um einen halbjährigen Mietzins von 1050 L ab 1 . Februar
1919 in Untermiete gegeben, wobei dem Untermieter auch noch der
Anspruch auf die Benützung eines Telephonapparates , die Beistellung
von elektrischem Licht und Aufräumungsarbeiten eingeräumt wurde.
Der Untermieter rief die Entscheidung des Mietamtes über die An¬
gemessenheit des von ihm zu entrichtenden Mietzinses an und dieses
erkannte nach Durchführung der Entscheidung vom 8 . August 1919,
Reg . 55/l9 , gemäß M 2 b und 10 der Ministerialverordnung vom
25 . Oktober 1918 , Z . 381 , R . G - Bl ., für die Untermiete einen
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halbjährigen Mietzins von 500 L als angemessen . Diese Ent¬
scheidung wird vom Hauptmieter in der Beschwerde als gesetzwidrig
bekämpft , weil es sich im gegebenen Falle um eine erste Vermietung
nach Beginn der Anwendbarkeit der Mieterschutzbestimmungen handle,
bei welcher gemäß Z 3 der Mieterschutzverordnung die Bestimmung
des Mietzinses keiner Beschränkung unterliege.

Der Verwaltungsgerichtshof gab hierüber nachstehenden Erwä¬
gungen Raum : Die Mieterschutzverordnung enthält im ß 2 b die
Bestimmung , daß der für Untermieten bisher entrichtete Mietzins nur
um einen Prozentsatz erhöht werden darf , um den der Mietzins des
Hauptmieters .zulässigerweise (tzZ 2 und 2 u) erhöht wurde . Sodann
bestimmt Absatz 2 : „Für einen Mietgegenstand , der im wesentlichen
ohne Beistellung von Einrichtungsgegenständen weiter vermietet wird,
darf nur ein Mietzins vereinbart werden , der samt Nebengebühren
den vom Hauptmieter zu entrichtenden Mietzins samt Nebengebührcn
nicht übersteigt ." Es fragt sich nun , ob — wie der Beschwerdeführer
vermeint — Z 3 , Absatz 1 der Mieterschutzverordnung , wonach die
Bestimmung des Mietzinses für die erste Vermietung nach Beginn
der Anwendbarkeit der Micterschutzbestimmungeu dann keiner Beschrän¬
kung unterliegt , wenn der Mietgegenstand seit Kriegsbeginn nicht
vermietet war , auch auf Untermieten Anwendung findet . Diese Frage
muß verneint werden , denn würde die Bestimmung des Mietzinses
für die erste Untervermietung nach Beginn der Anwendbarkeit der
Mieterschutzbestimmungen keiner Beschränkung unterliegen , mit anderen
Worten , wollte die Mieterschutzverordnung nur solche Untervermietungen
schützen, die seit der Wirksamkeit der Mieterschutzbestimmungen
bereits bestanden haben , dann wäre gegen eine unzulässige Erhöhung
des Mietzinses durch die Bestimmung des ersten Absatzes des ß 2 b
bereits in ausreichender Weise vorgesorgt und der zweite Absatz über¬
flüssig.

Erwägt man ferner , daß der zweite Absatz des §25,  der schon
seinem Wortlaute nach sich als eine selbständige Bestimmung und
nicht als eine Ausführung zum Absätze 1 darstellt , im Gegensätze
zum Absätze 1 nicht auf einen bisher entrichteten Mietzins Bezug
nimmt , sodann durch das Wort „Vereinbaren " auf die erste Festsetzung
des Mietzinses anläßlich des Vertragsabschlusses hinweist , so gelangt
man zu dem Schluffe , daß der zweite Absatz des tz 2 b der Mieter-
schntzverordnuug auf solche Untervermictuugcu bezogen werden muß,
die sich als erste nach dem Beginne der Wirksamkeit der Mieterschutz¬
bestimmungen darstellen.

Die belangte Behörde ist daher im gegebenen Falle , wo unbe¬
strittenermaßen die betreffenden Räume seit Kriegsbeginn bereits
Gegenstand eines Bcstaudvertrages gewesen waren , weshalb der Aus¬
schließungsgrund des K 3 der Mieterschutzverordnung nicht vorlag,
mit Recht auf die Entscheidung der Frage cingegangen , ob ein Miet¬
zins in der vereinbarten Höhe zulässig war . Die Beschwerde war
demnach als unbegründet abzuwciscn.

S

Wohnungsanforderuug Auf die Ursache , aus der
eine Wohnung nicht oder nicht zulänglich benützt

wird , kommt es nicht an
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 17 . Jänner

1920 , Z . 164 , Wohn .-A . Z . 183R

Der Verwaltungsgerichtshof hat unter den: Vorsitze des Präsi¬
denten Dr . Grabmayer , in Gegenwart der Räte des Verwaltungs¬
gerichtshofes Dr . Hiller -Schönaich , Bonsioli , Dr . Kamitz und
Dr . Binder , dann des Schriftführers , Sektionsrates Dr . Georgi,
über die Beschwerde des Jules Philippot in Brüssel gegen die Ent¬
scheidung des Mietamtes der Stadt Wien (Senat für Wohuungsan-
forderung ) vom 9 . September 1919 , Z . 626/1919 , betreffend eine
Wohnungsanforderung , nach der am 17 . Jänner 1920 durchgeführtcn
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortrages des Referenten sowie der Ausführungen des Dr . Robert
Blohn , Rechtsanwaltes in Wien , in Vertretung ' der Beschwerde , so¬
wie der Gegcnausführungen des Magistratsrates ' Dr . Engelbert Siegl,
in Vertretung der belangten Behörde , zu Recht erkannt : Die Be¬
schwerde wird als unbegründet ab gewiesen,
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Entscheidungsgründe:

Mit der angefochtenen Entscheidung hat das belangte Mietamt
die Anforderung der vom Beschwerdeführer in Wien , 9 ., Kolingasse 5,
gemieteten Wohnung mit der Begründung für gerechtfertigt erkannt,
daß er diese Wohnung schon seit Kriegsbeginn nicht mehr benützt
habe . Diese Tatsache bestreitet der Beschwerdeführer nicht ; er gibt sie
vielmehr ausdrücklich zu, führt aber ins Treffen , daß er als Reprä¬
sentant einer belgischen Gesellschaft in Wien habe Wohnung nehmen
müssen , zur Zeit des Kriegsausbruches jedoch zufällig gerade in
Brüssel sich aufgehalten habe und als Angehöriger des feindlichen
Auslandes nicht mehr nach Oesterreich habe zurückkehren können ; auch
jetzt habe er die Einreisebewilligung hierher noch nicht erlangt ; außer¬
dem könne er als siebenundsiebzigjähriger Mann insbesondere jetzt im
Winter die dermaligen Schwierigkeiten einer Reise von Brüssel nach
Wien nicht auf sich nehmen ; er habe nicht die Absicht, seine Wiener
Wohnung aufzugeben , sondern warte im Gegenteile nur den geeigneten
Zeitpunkt ab , seine Wohnung hier wieder in Besitz zu nehmen;
darum hätte sie nicht angefordert werden dürfen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber Nachstehendes erwogen:
Nach der Bestimmung des H 4 , Absatz 1 , Punkt 3, lit . b , der Kund-

/machung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
Z . 160 8 . G . Bl ., kann die Gemeinde Wien unter anderem Woh¬
nungen anfordern , die zwar zum Bewohnen eingerichtet sind, aber
tatsächlich nicht benützt werden . Ausgenommen wird hier nur der Fall
„einer drei Monate nicht übersteigenden Abwesenheit des Inhabers
(der Wohnung ) zu Kur - oder Erholungszwecken ." Dieser Ausnahms¬
fall liegt hier nicht vor , und es ist unbestritten , daß die umstrittene
Wohnung zwar zum Bewohnen eingerichtet , aber tatsächlich nicht , und
zwar seit Jahren nicht benützt ist. Demnach ist aber auch unstreitbar,
daß der Gemeinde Wien auf Grund der zitierten Kundmachung das
Recht zustand , diese Wohnung anzufordern , und dies umsomehr als
es, wie der Verwaltungsgerichtshof schon in dem Erkenntnisse vom
31 . Dezember 1919 , Z . 6223 , ausgesprochen hat , auf die Ursache,
aus der eine Wohnung nicht oder nicht zulänglich benützt wird , nicht
ankommt . Von einer Verletzung subjektiver Rechte der Partei kann
daher keine Rede sein , und muß sich demnach die Frage , ob nicht
etwa die in der Beschwerde geschilderten Verhältnisse die Gemeinde
Hütten bestimmen können , von ihrem Anforderungsrechte keinen Gebrauch
zu machen , der Beurteilung durch den Verwaltungsgerichtshof ent¬
ziehen.

Auf die erst in der öffentlichen mündlichen Verhandlung vorge¬
brachte Berufung auf den Absatz 2 des H 4 der zitierten Kund¬
machung konnte der Verwaltungsgerichtshof gemäß H 44 seines Ge¬
setzes nicht eingehen . Die Beschwerde war daher abzuweisen.

4

Erhöhung der Berpflegsgebiihrerr.
Niederösterreichische Landesanstalten fürGeisteskranke

und für schwachsinnige Kinder.

Der niederösterreichische Landtag hat mit Sitzungsbeschluß vom 11 . Fe¬
bruar 1920 die Verpflegsgebührm in den niederöflerreichischen Landesanstalten
für Geisteskranke und für schwachsinnige Kinder vom 1. März 1920 angesangin
bis auf weiteres in folgender Höhe festgesetzt, und zwar:

X . In den Landes -Heil « und Pflegeanstalten am Steinhof in Wien:
o) Sanatorium : 1 . Klaffe mit eigener Pensionärwohnung : für Neueintretende
täglich je 160 X , für vor dem X März 1920 Anfgenommene täglich je 140 X.
1. Klaffe mit eigenem Zimmer : für Neueintretende täglich je 100 X , für vor
dem 1. März 1920 Aufgenommene täglich je 80 X , nebstdem für eine etwaige
Begleitperson täglich je 60 X . 2 . Klaffe : für Neueintretende täglich je 60 ff,
für vor dem 1. März 1920 Aufqenommene täglich je 50 II , nebstdem für eine
etwaige Begleitperson täglich je 50 X . 2 a -Klaffe : Täglich je 40 X . b) Heil-
und Pflegeanstalten : 3 . Klaffe : Täglich je 25 X . 4 . Klaffe : Täglich je 18 X.
Dann für die etwaige Beistellung eines Exlrapflegers in allen Fällen monat¬
lich 600 X.

ö . In der Landes -Heil - und Pflegeanstalt Mauer -Liebling : 1. Klaffe:
Täglich je 45 X . 2 . Klaffe : Täglich je 30 X . 3. Klaffe : Täglich je 12 X.

L . In der Landespflegeanstalt für Geisteskranke in Ibbs : 2 . Klaffe:
Täglich je 25 X . 3 . Klaffe : Täglich je 12 X.

v . In der Landesirrenanstalt in Klosterneuburg : 3 . Klaffe : Täglich je
12 X.

X . In der Landesirrenanstalt in Gugging : 3 . Klaffe : Täglich je 12 X.
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X. In den Landesanstalten für schwachsinnige Kinder in Gugging und
Oberhollabrunn : Allgemeine Verpflegsklaffe täglich je 8 X , hiebei sämtliche —
auf Pfleglinge und etwaige Begleitpersonen sich beziehenden — Gebührensätze
für je einen Kopf und einen Tag.

Weiters hat der niederösterreichische Landtag mit dem Beschlüsse vom
11 . Februar 1920 noch den Bcnrag der niederösterreichischen Armenbehörden
für die Vervflegung Geistessiecher m den Anstalten am Steinhof in Wien,
in Mauer -Ochling , Dbbs , Klosterneuburg und Gugging ab 1. März 1920 mit
4 X für je einen Kops und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 878 .)

Krankenhaus Scheibbs.

Der niederösterreichische Landesrat bat im Einvernehmen mit der nieder
österreichischen Landesregierung die Veipflegstaxen für das allgemein - öfsent --
liche Krankenhaus in Scheibbs auf die Dauer eine » Jahres vom Tage der
Verlautbarung dieser Kundmachung an gerechnet , für die 1. Verpflegsklaffe mit
45 X . für die 2 . Verpflegsklaffe mit 30 X , für die 3 . (allgemeine ) Verpflegs-
klaffc mit 15 X per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 943 .)

S

Drogiftenkouzession.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 4 . Bezirk

(Z- 706).
Das magistratische Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt dem Viktor

Mauser  im Sinne des 8 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung die Konzession
zum Großhandel mit Giften und zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten mit Einschluß der parmazeutischen Zubereitungen und
Spezialitäten sowie medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insofern - dies
nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, ferner zum Verlaufe von
künstlichen Mineralwässern im großen im Standorte 4 ., Rainergaffe 27 . Diese
Konzession wurde im Gewerberegtster unter Z . 2016 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 21 . Bezirk
(Z- 721).

Auf Grund des Ansuchens vom 19 . Februar 1920 wurde dem Ottokar
Fries  die Konzessionsurkunde für den Betrieb der Herstellung von Giften
und Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung bestumnten Stoffe und
Präparate mit Einschluß medikamentös imprägnierter Verbandstoffe sowie zum
Verkauf - derselben , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten
ist, im Standorte 21 . Bezirk , Progerstraße 67 ausgefertigt . Dieses Gewerbe ist
im Gewerberegister unter Z . 808 eingetragen.

Richtigstellung.

Zuschrift des magistratischen Bkzirksamtes für den 12. Bezirk.
Bei der mit h. ä . Erlaß vom 6 . Februar 1920 , Z . 389 , erfolgten Er¬

teilung der Konzession zum Großhandel mit Güten und zur ärztlichen
Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insoferne dieselben nicht aus¬
schließlich den Aoothekern Vorbehalten sind , an die offene Handelsgesellschaft
Kienzl L Molinari , im Standort - 12 ., Schönbrunnerstrare 264 , verlautbart
im Verordnungsblatt II , Seite 14 , haben sich zwei Fehler eingeschlichen, die
hiewit richtiggestellt werden : 1. Der Name des verantwortlichen Geschäfts-
sührers ist Hermann Kienzl (statt Heinrich ). 2 . Die richtige Gewerberegister-
zahl lautet 2329.

«.
Durchfahrt durch die Kellermaungasse im 7 . Bezirke.

Auf Grund der HZ 46 und 100 des Gemeiudestatutes für Wien
vom 24 . März 900 , 8 -G .- und V .- Bl . Nr . 17 , wird die Durch¬
fahrt durch die Kellermanngasse im 7. Bezirke in beiden Richtungen
für Schwerfuhrwerk verboten . Uebertretungen dieser Kundmachung
werden mit Geldstrafen bis zu 400 X oder . Arreststrafen bis zu
14 Tagen geahndet . (M .Abt . IV 4269 .)
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II Normativbeflimmungen.
7

Wirkungskreis des städtischen Wirtschaftsamtes.
Eclaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

7. Februar 1920 , M .D . 8404/19.
Der Herr Bürgermeister hat mit Verfügung vom 4 . Februar 1920.

P . Z . 2502 , die Geschäftseinteilung des städtischen Wirtschaftsamtes festgesetzt
wie folgt:

„Dem städtischen Wirtschastsamte obliegt grundsätzlich die Beistellung der
sachlichen Erfordernisse für den Bedarf der städtischen Aemter , Anstalten und
Betriebe.

Ausgenommen sind bauliche Herstellungen , Arbeiten , welche an der Bedarfs¬
stelle selbst ansgesührt werden müssen , die Beschaffung von Lebensmitteln , von
sachlichen Erfordernissen für die städtischen und von der Gemeinde Wien
gemischtwirtschaftlich geführten Unternehmungen und die städtischen Sparkassen;
das Wirtschaftsamt ist jedoch berechtigt , an diese Unternehmungen und Anstalten
die für ihre Zwecke erforderlichen Materialien gegen Ersatz der Kosten abzu-
gebrn.

Derzeit fallen in den Wirkungskreis des städtischen Wirtschaftsamtes:
k . Die Beschaffung und Zuweisung:

a ) der Brennmaterialien , Beheizung ? - und Beleuchtungsgegenstände , Reini-
gungs - und Desinfektionsmittel , des Papieres , der Drucksorten und aller
Kanzleiersordernisse sowie sämtlicher Textilwaren für alle Aemter , An¬
stalten und Betriebe;

b ) aller übrigen sachlichen Erfordernisse für den laufenden Bedarf der
Aemter , Schulen und Kindergärten mit Ausnahme der Möbel und Lehr¬
mittel für Schulen und Kindergärten , die Beschaffung von Natural¬
beihilfen der Armenversorgung mit Ausnahme von Lebensmitteln.
2 . Systemisierung der Amtskleidung.
3 . Ueberwachung des Verbrauches der vom städtischen Wirtschaftsamte

den Aemtern , Anstalten und Betrieben beigestellten sachlichen Erfordernisse.
4 . Die Verwaltung und der Verkauf der Altmaterialien.
5 . Betrieb der lithographischen Presse , Buchbinderwerkstätte und der zur

Instandhaltung und Ausbesserung der beizustellendcn Erfordernisse notwendigen
Werkstätten.

6 . Aktentransport.
7 . Anweisung der Rechnungen Uber die Lieferung sachlicher Trforder-

niste , deren Beistellung in den Wirkungskreis des städtischen Wirtschaftsamtes
stillt und aller sonstigen mit dem Betriebe des städtischen Wirtschaftsamtes
zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben.

8 . Die Angelegenheiten grundsätzlicher Natur des Li-ferungswesens.
9 . Sicherstellung der kurrenten Arbeiten und Lieferungen.

10 . Herausgabe des städtischen Preistarifes und Erledigung aller damit
im Zusammenhänge stehenden Angelegenheiten.

11 . Statistik über den gesamten Warenbedarf der städtischen Aemter,
Anstalten und Betriebe , mit Ausnahme von Lebensmitteln.

12 . Die Verwahrung von Gemeindeeigentum , welches dem städtischen
Wirtschastsamte zur Einlagerung übergeben wird.

13 . Die Vorlage von Anträaen städtischer Aemter auf Warenankäufe an
das mit Stadtratsbeschluß vom 17 . Oktober 1919 , Pr . Z . 19906 , eingesetzte
Komitee.

14 . Die Personalangelegenheiten der Angestellten des städtischen Wirt¬
schaftsamtes . Aufnahme von vorübergehend beschäftigten , im Tag - oder Wochen¬
lohn stehenden Arbeitern für den Betrieb des städtischen Wirtschafsamtes im
Einvernehmen mit der Magistratsdirektion.

15 . Vorlage des Jahresberichtes j über die Gebarung des städtischen Wirt-
schastsamtes an den Stadtrat . " ^

Hievon ergeht zur Kenntnisnahme und Darnachachtung die Ver¬
ständigung.

8 .

Dienstzeitanrechnring für ehemalige kriegsprovisorisch
Angestellte.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
11 . Februar 1920 , M . D . 4985/19:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 30 . Jänner 1920 zur
P . Z . 12194/19 beschlossen:

„Jenen Angestellten (Bediensteten ), die während des Krieges provisorisch,
längstens aber auf Kriegsdaucr ausgenommen wurden , sodann wegen ihrer
militärischen Einberufung entlassen werden mußten und nach ihrer Rückkehr
aus dem Felde wieder in den städtischen Dienst getreten sind, wird die vor-
ihrer militärischen Einrückung verbrachte Dienstzeit für die Vorrückung in die
höheren Bezüge einschOeßlich des Wohnungsgcldes unk für die Bemessung des
Ruhegenusses angerechnet.
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Hiebei wird ihnen im Sinne des Gemeinderatsbeschlusses vom 13 . No¬
vember 1918 , P . Z . 11001/18 , fürs -des in den Kalenderjahren 1914 bis 1918
bei der Gemeinde verbrachte ganze Dienstjahr , beziehungsweise für einen sechs
Monate erreichenden oder übersteigenden Rest je ein halbes Dienstjahr zuge¬
rechnet (Kriegsmehrdienstzeit ) .

Die für die Erlangung des Definitivums vorgeschriebene vrovvornche
Dienstreit wird durch diese Zurechnung der » riegsmehrdienüreit nicht verkürzt ."

Die Durchführung , und rwar die Bestimmung des für di? Vorrückung
in höhere Bezugsklaffen und Stufen maügeb -nden Tages , allenfalls die An¬
weisung der nach den bestehenden Vorrückungsbestimmungen gebübrenden
böheren Bezüge und die Bestimmung des für den Beginn der provisorischen
Dienstzeit maßgebenden Tages hat durch die Personalstellen zu erfolgen.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und im Landesgesetz - « nd Ver¬
ordnungsblatts für Oesterreich unter der Enns im
Jahre ININ und IN20 veröffentlichten Gesetze , Boll-

zugsanweisungen und Verordnungen.
H.. Staatsgesthblatt.

INI»
Nr . 606 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel

und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 24 . Dezember
über die Erneuerung der Registrierung von Marken.

Nr . 807 . Vollzugsanweisunades Staatsamtes für Heereswesen
vom 24 . Dezember , betreffend die Ausbezahlung von Unter-
baltsbeiträgest an die Angehörigen von aktiv dienenden
Personen.

Nr . 608 . Gesetz vom 20 . Dezember über die Führung des
S 'aatshausbaltes vom 1. Jänner bis 30 . Juni 1920.

Nr . 60N . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 19 . Dezember über die Erhaltung des
Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben.

Nr . 610 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 19 . Dezember über die Unterstützung der
arbeitslosen Arbeiter und Angestellten.

Nr - 611 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 22 . Dezember wegen Verlängerung der
Wirksamkeit und Abänderung der Ministerialverordnung
vom 28 . März 1918 , betreffend Maßnahmen der Wohnungs¬
fürsorge.

1S30.
Nr . 1 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom

29 . Dezember über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren
der Sachverständigen und Dolmetsche im Strafverfahren.

Nr . L Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
und des Staatsamtes iür Aeußeres vom 30 . Dezember
zur Durchführung des Gesetzes vom 26 . November 1919
über die Konsulargebühren.

Nr . 3 . Vollzugsanweisung der Staatsamtes für Finanzen
vom 30 . Dezember , betreffend die Festsetzung des bei Ent¬
richtung der in Goldkronen bemessenen Konsulargebühren
maßgebenden Umrechnungsverhältnisses.

Nr . 4 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 30 . Dezember über die Festsetzung der Umrechnungs¬
werte ausländischer Währungen zum Zwecke der Ermittlung
der nach dem Gesetze vom 6. Februar 1919 zu entrichtenden
Effektenumsatzsteuer.
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Nr . 5. Vollzuasanweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 16 . Dezember,
betreffend den Umtausch und Verschleiß bandelsstatistischer
Anmeldi -tormulare und M-bührenmarken.

Nr. 6 . Vollzuasanweisuna des Staatsamtes ffir soziale Ber-
waltuna dom 30 . Dezember , betreffend die Abänderung des
Gebübrentarises der staatlichen Untersuchungsaustalten für
Lebensmittel.

Nr V Vollzuasanweisuna des Staatsamtes für Justiz dom
31 . Dezember , beveffmd eine Abänderung des Notariats-
taris -s.

Nr . 8. Kundmachung des Staatsamtes ffir soffale Verwaltung
vom 22 . Dezember , betreffend die der Verkehrsregelung im
Sinne der Verordnung des Ministeriums des Innern vom
1. Juni 1918 unterliegenden Arzneimittel.

Nr 8 Vollzuasanweisunq des Staatsamtes für soziale Ver¬
waltung vom 31 . Dezember , betreffend die Abänderung der
dritten Ausgabe der Arzneitaxe zu der österreichischen
Pharmakopöe Ed . VIII für begünstigte Parteien lKranken-
kassentaxe).

Nr. IO- 1. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heeres¬
wesen vom 24 . Dezember zum Gesetze, betreffend das Schieß-
und Sprengmittelmonopol.

Nr . 1 .̂ 2. Vollzuqsauweisung des Staatsamtes für Heeres,
wesen vom 24 . Dezember zum Gesetze, betreffend das
Schieß - und Sprengmittelmonopol.

Nr . 12 . Bollzugsanweffung des Staatsamtes für soziale Ver¬
waltung vom 30 . Dezember über einen außerordentlichen
Zuschuß zur Unterstützung arbeitsloser Arbeiter und Ange¬
stellten.

Nr . HI. Vollzugsauweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 31 . Dezember,
betreffend den Zeitpunkt der Ablegung der Baugewerbe¬
prüfungen.

Nr . 14 . Vollzugsanweisung des Staatssekretärs für Verkehrs-
wesen vom 31 . Dezember über die Durchsübrung des
Gesetzes vom 21 . Oktober 1919 , betreffend Auslösung der
Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen und Ein¬
beziehung der Geschäfte derselben in den engeren Wirkungs¬
kreis des Staatsamtes für Verkehrswesen.

Nr . 15 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 6 . Jänner 1920 über den für die Zeit vom 30 . Juni
bis einschließlich 29 . September 1919 , dann für die Zeit
vom 30 September bis einschließlich 30 . Dezember 1919
maßgebenden Umrechnungskurs für die in türkischen Pfund
gutqebrachten Zinsen von Geldern , welche durch gewerbs¬
mäßig Bankiergeschäfte betreibende Unternehmungen gegen
Verzinsungsverpffichtung entgegengenommen wurden.

Nr. 16 . Gesetz vom 18. Dezember über die Errichtung von
Einigungsämtern und über kollektive Arbeitsverträge.

Nr. 17 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom5. Jänner
über die Exekution auf die Bezüge der im öffentlichen Dienste
stehenden Personen und ihrer Hinterbliebenen.

Nr. 18 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 25 . Dezember,
betreffend die Regelung des Messewesens.

Nr- 18 Vollzugsanwcisung des Staatsamtes für Heereswesen
vom 3. Jänner , mit der in Durchführung der Vollzugs-
anweffung vom 14 . Oktober 1919 , betreffend die Erstreckung
der .Altersarenzeu im § 17 . lit . c und cl des Gesetzes vom
19 . April 1872 über die Verleihung von Anstellungen an
auSaediente Unteroffiziere , nähere Vorschriften erlassen werden.

Nr 26 Vollzugsanweiffina des Staatsamtes ffir Finanzen
dom 27 . Dezember über Gebührenerleichterungen für Lebens-
mittelsendnnoen.

Nr . 21. Volffnasanweisungder Staatsreaiernna vom9 Jänner
zur Durchführung des Gesetzes dom 18 . Dezember 1919
zur dorlänstaen Regelung der Besoldung der Ziv 'lstaats-
beamten , Unterbeamten und Diener und der Volksbeauf-
traaten ' Besoldungsüberaanasaesetzs . ^

Nr. 22 Vollzugsanweiffina der Staatsregierung vom9.Jänner
zur vorläufigen Regelung der Entlohnung des Kanzleihilss-
personales und der Ausbilssdiener bei den staatlichen
Bebörden , Aemtern und Anstalten.

Nr. 23 . Vollzuasanweisuna des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 9. Jänner , betreffend
die Bewirtschaftung von Häuten und Fellen , beziehungs¬
weise Leder.

Nr. 21 - Vollzugsanweiffinades Staatsamtes für Justiz und
für Land - und Forstwirtschaft vom 20 . Jänner über eine
Verlängerung des H 9, Absatz 4 der Pächterschutzver¬
ordnung.

Nr. 25 . Nollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 9. Jänner über Errichtung und Aufgaben des Abrech-
nunasamtes.

Nr. 26 Vollzuasanweisuna des Staatsamtes für Finanzen
vom 17 . Jänner über die für die Zeit vom 31 . Dezember
1919 bis einschließlich 30 . März 1920 maßgebenden Um¬
rechnungskurse für die in fremder Währung autgebrachten
Zinsen von Geldern , welche durch gewerbsmäßig Bankier-
geschäste betreibende Unternehmungen gegen Verzinsungs-
Verpflichtung entgegengenommen wurden.

Nr. 27 . Vollzuasanweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 2 . Jänner , mit welcher
die Vollzugsanweiffing vom 22 . September 1919 , betreffend
die Abänderung der geltenden Höchstpreise für Ammoniak¬
soda und Kristallsoda , aufgehoben wird.

Nr. 28 . Vollzuasanweisuna des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft vom 15 . Jänner über eine Abänderung der
2 . Vollzugsanweisung zum Wiederbesiedlungsgesetze vom
31 . August 1919.

Nr. 26 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft vom 15 . Jänner zur Durchführung des
Gesetzes vom 31 . Mai 1919 über die Wiederbesiedlung
gelegter Bauerngüter und Häusleranwesen . (Wiederbesied-
lungsgesetz .) (IV. Vollzugsanweisung zum Wiederbesiedlungs¬
gesetze.)

Nr. 36 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 9. Jänner , betreffend die Kennzeichnung der für den
Umlauf in der Republik Oesterreich bestimmten Noten der
Oesterreichisch-ungarischen Bank zu 1 L und zu 2 L.

Nr. 31. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Ver¬
waltung vom 23 . Jänner über die Ueberwachung der
Kinderarbeit.
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Nr . 32 - Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom 20 . Jänner , mit der die Vollzugsan¬
weisung vom 31 . Oktober 1919 , betreffend die Anrechnung
der militärischen Dienstleistung während des Krieges für
Supplenten und Assistenten an staatlichen mittleren Unler-
richtsanstalten (einschließlich der gewerblichen Staatslehr¬
anstalten ) abgeändert wird.

Nr . 33 . Vollzugsanweisung des St -atsamtes sür Volkser¬
nährung vom 21 . Jänner , betreffend den Verkehr mit
Spirituosen.

Nr . 34 . Gesetz vom 14. Jänner, womit einige Bestimmungen
des Militärstrafgesetzes abgeändert und ergänzt werden
(2. Militärstrafgesetznovelle ) .

Nr . 35 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom 27.
Jänner , womit zur Durchführung des Gesetzes vom
18 . Dezember 1919 Bestimmungen über die bisher zwischen¬
staatlich besorgte Liquidation getroffen werden.

Nr . 36 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung (Volksgesundheitsamt ) vom 28 . Jänner , be¬
treffend die Anzeigepfllcht bei Grippe (Influenza ).

Nr . 37 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes sür soziale
Verwaltung (Volksgesundheitsamt ) vom 29 . Jänner , be¬
treffend die Abgabe von ^ .cicknrn LLLt̂ lo -salic^licurn und
des wortgeschützten Präparates „Aspirin " gegen ärztliche
Verschreibung.

Nr . 38 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
30 . Jänner zur Durchführung des Gesetzes vom 13 . De¬
zember 1919 über die Veräußerung land - und forstwirt¬
schaftlicher Grundstücke (Geschäftsordnung für die Grund¬
verkehrskommissionen ).

Nr . 38 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 28 . Jänner über die Standorte und
Sprengel der Einigungsämter.

Nr . 4V . Gesetz vom 30. Jänner über die Verwertung des
Tabakmonopols als Sicherstellung zur Beschaffung aus¬
ländischer Zahlungsmittel.

Nr . 4 t . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten vom 27 . Dezember 1919,
mit welcher die Vollzugsanweisung vom 19 . November 1918,
betreffend die Regelung,des Verkehres mit chemischen Pro¬
dukten, abgeändert wird.

Nr 42 . Gesetz vom 23. Jänner, betreffend Kredit¬
operationen.

Nr . 43 . Gesetz vom 23. Jänner wegen Einführung eines
Monopoles für Mineralwässer und Mineralwasserprodukte.

Nr . 44 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 29 . Jänner , betreffend die Weinsteuer (dritter Nachtrag
zur Weinsteuervollzugsanweisung ) .

Nr . 45 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 30 . Jänner , womit die Gemeinden bezeichnet werden,
in denen das Gesetz vom 13 . Dezember 1919 über die
Veräußerung land - und forstwirtschaftlicher Grundstücke
(Grundverkehrsgesetz ) keine Anwendung findet.

Nr 4k . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Justiz vom
30 . Jänner über Maßnahmen zur Ermittlung eines geeig¬
neten Erwerbes bei Unabwendbarkeit der Veräußerung
land - oder forstwirtschaftlicher Grundstücke (Mittlerstellen¬
verordnung ) .

— Nr . 26 , 31 . März 1820.

6 . Landesgesetz- und Verordnungsblatt.
1820.

Nr . L Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 3. Jänner , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen
für den Kleinverkauf von Brot.

Nr . 2 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 3. Jänner , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen
für Jung - , beziehungsweise Einstellschweine.

Nr . 3 . Kundmachung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 24 . Dezember , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Horn.

Nr . 4 . Kundmachung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 24 . Dezember , betreffend die Erhöhung der Berpflegs-
taxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Mistel-
bach.

Nr . 5 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 24 . Dezember , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause der Sankt
Ulrichsstiftung in Allentsteig.

Nr . 6 . Kundmachung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 24 . Dezember , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Ham¬
burg.

Nr . 7 . Kundmachung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 24 . Dezember , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Eggen¬
burg.

Nr . 8 Kundmachung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 1. Jänner , betreffend die Bestimmung der Ziehkinder¬
aussichtsstellen und deren Sitze und Sprengel für das
Gebiet der Stadt Wien.

Nr . 8 . Gesetz vom 18. Dezember, wirksam für Niederösterreich
mit Ausschluß von Wien , Wiener -Neustadt und Waidhofen
an der Ibbs , betreffend die Durchführung der nach dem
Gesetze vom 17 . Juni 1919 vorzunehmenden Neuwahl von
fünf Mitgliedern der niederösterreichischen Landeslehrer¬
ernennungskommission durch die Vertreter der Gemeinden
in den Bezirksschulräten.

Nr . 18 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Einführung
einer Abgabe von höheren Mietzinsen im Gebiete der Stadt
Wien.

Nr . 11 . Gesetz vom 12. Dezember, betreffend die Einführung
einer Abgabe vom gemeinen Bodenwerte (Bodenwertabgabe)
im Gebiete der Stadt Wien.

Nr . 12 . Kundmachung der Finanzbezirksdirektion St . Pölten
vom 13. Dezember , betreffend Bodenständigkeit der Her¬
stellung von Weinmost . Wein , Obstmost und Obstwein.

Nr . 13 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 31 . Dezember , betreffend die der Gemeinde Herzogen-
burg erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Beerdigungs¬
gebühr von 32 L.

Nr . 14 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 31 . Dezember , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxen im allgemeinen öffentlichen Kranlenhause in Mödling.

Nr . 15 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 31 . Dezember , betreffend die Festsetzung der Verpflegs-
taxen in den Wiener öffentlichen Fondskrankenanstalten.
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Nr . 16 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. Jänner , betreffend die Einführung des
Wohnungsnachweises in allen Gemeinden des politischen
Bezirkes Oberhollabrunn.

Nr . 17 . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 5. Jänner , betreffend Betriebsvorschriften für das
Platzfuhrwerk in Wien.

Nr . 18 . Gesetz vom 30. Oktober, womit Bestimmungen über
die Entlohnung des Religionsunterrichtes an den öffent¬
lichen Volksschulen des Landes Niederösterreich mit Aus¬
nahme Wiens getroffen werden.

Nr . 18 . Vollzugsanweisung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 15 . Jänner , betreffend Einschränkungen beim
Verbrauche von Gas und Elektrizität.

Nr . 28 . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 15 . Jänner , betreffend Höchstpreise für Bier.

Nr . 2L . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 16 . Jänner , betreffend die Festsetzung von Höchst¬
preisen für den Kleinverkauf von Brot.

Nr . 22 . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 16 . Jänner , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen
für den Kleinverschleiß von Mehl.

Nr . 23 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 16 . Jänner , betreffend die der Gemeinde
Spitz an der Donau im Gerichtsbezirke Spitz erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Mietzinsausflage von 8 ü
für die Jahre 1917 bis 1919.

Nr . 24 . Kundmachung der Finanzdirektion Wien vom 5. Jänner.
Nr . 25 . Vollzugsanweisung der niederösterreichischenLandes¬

regierung vom 21 . Jänner , betreffend Einschränkungen beim
Verbrauche von Gas und Elektrizität.

Nr . 26 . Gesetz vom 30. Oktober, betreffend die Teilung der
Gemeinde Tribuswinkel in zwei selbständige Ortsgemeinden.

Nr . 27 . Verordnung der Landesregierung vom 26. Jänner, '
betreffend dir Verlängerung des Termines zur Räumung
von Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten im Februar-
termim 1920 für das Gebiet der Stadt Wien.

Nr . 28 . Vollzugsanweisung der Landesregierung vom
24 . Jänner , betreffend Einschränkungen beim Verbrauche
von Gas und Elektrizität.

Nr . 28 . Kundmachung der Landesregierung vom 16. Jänner,
betreffend die Abänderung der Gebühren für die Prüfung
von Kraftfahrzeugen und der Führer von Kraftfahrzeugen.

Nr . 38 . Kundmachung der Landesregierungvom 22. Jänner,
betreffend die Bestimmung der Ziehkinderaufsichtsstellen und
deren Sitze und Sprengel für das Gebiet der Stadt Wien.

Nr . 31 . Kundmachung der Landesregierung vom 24. Jänner,
betreffend die Enthebung , beziehungsweise Ernennung eines
Stellvertreters des Dampfkessel -Prüfungskommissärs.

Nr . 32 . Kundmachung der Landesregierungvom 24. Jänner,
betreffend die Enthebung , beziehungsweise Ernennung eines
Dampfkessel -Prüfungskommissäcstellvertreters für den 3.
Wiener Aufsichtsbezirk.

Nr . 33 . Verordnung der Landesregierung vom 29. Jänner,
betreffend die Regelung des Schweineverkehres in Nieder¬
österreich.

- Nr . 26 , 31 . März 1920.

Nr. 34 . Verordnung der Landesregierung vom 29. Jänner,
betreffend die Regelung des Viehverkehres in Niederöster¬
reich.

Nr . 35 . Verordnung der Landesregierung vom 29. Jänner,
mit welcher Höchstpreise für den Kleinverkauf von Kalb¬
fleisch sowie Kalbsinnereien für Niederösterreich mit Aus¬
nahme von Wien festgesetzt werden.

Nr. 36 . Verordnung der Landesregierung vom 29. Jänner,
mit welcher Höchstpreise für den Kleinverkauf von Schweine¬
fleisch für Niederösterreich mit Ausnahme von Wien fest¬
gesetzt werden.

Nr . 37 . Vollzugsanweisung der Landesregierung vom 30. Jänner,
betreffend die Einhebung erhöhter Gemeindeabgaben von
gebrannten geistigen Flüssigkeiten , Bier und Wein sowie
einer Gemeindeabgabe von Schaumwein in der Stadt Wien.

Nr . 38 . Vollzugsanweisung der Landesregierung vom 30. Jänner
zur Vollziehung des Gesetzes vom 18 . Dezember 1919,
betreffend die Einführung einer Abgabe von höheren Miet¬
zinsen im Gebiete der Stadt Wien.

Nr . 38 . Vollzugsanweisung der Landesregierung vom 30. Jänner,
betreffend die näheren Bestimmungen über die Bemessung
und Einhebung einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse
von Liegenschaften im Gebiete der Stadt Wien.

Nr. 48 . Kundmachung des Landesrates vom 31. Dezember
1919 , betreffend die Verpflegsgedühr in der niederöster¬
reichischen Landesgebäranstalt ab 1. Jänner bis auf weiteres.

Nr . 41 . Kundmachung der Landesregierung vom 19. Jänner,
betreffend die Zählung von Nutzgeflügel im Lande Nieder¬
österreich mit Ausnahme des Gemeindegebietes Wien.

Nr . 42 . Kundmachung der Landesregierungvom 28. Jänner,
betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe dritter Klasse
im Kaiserjubiläumsspitale der Stadt Wien.

^Nr . 43 . Kundmachung der Landesregierungvom 30. Jänner,
betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxen im allgemeinen
öffent ' ichen K .ankenhause in Stockerau.

Nr . 44 . Gesetz vom 4. Dezember 1919, betreffend die Ab¬
trennung der Katastralgemeinde Unterrohrbach von der
Gemeinde Oderrohrbach

Nr . 45 . Gesetz vom 4. Dezember 1919, betreffend die Ab¬
trennung der Katastralgemeinde Heinrichsreith von der
Gemeinde Wolfsbach.

Nr . 46 . Gesetz vom 4. Dezember 1919, betreffend die
Abtrennung der Katastralgemeinde Schauboden von der
Gemeinde Hochrieß.

Nr . 47 . Gesetz vom 4. Dezember 1919, betreffend die Teilung
der Ortsgemeinde Waiden in zwei selbständige Orts¬
gemeinden.

Nr . 48 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 30 . Jänner , betreffend die Erfassung und Verwertung
der bei der öffentlichen Viehbewirtschaftung anfallenden
Häute und Felle.

Nr . 48 . Kundmachung der niederösterreichifchen Landes¬
regierung vom 3. Februar , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstaxen im Rath ' schen allgemeinen öffentlichen
Krankenhause in Baden.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
Papier aus der Pittener Papierfabrik . — Buchdruckerei E . Kainz vorm . I . B . Wallishanffer.
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Anhalt.
ll Gesetze, Bollzngsanweisunge «, Belord -.nuge« »ud Ent-

scheidnugeu
1. Wohnungsanforderung . — Es genügt , wenn am Anforderungserkennt-

nisse der Verwendungszweck dadurch bekanntgegeben wird , daß die
Anforderung für den Kreis der anspruchsberechtigten Personen erfolgt.

2. Mieterschutz . — Die Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung gemäß g 2 a
fällt in das freie Ermessen des Mietamtes.

3 . Mieterschutz . — Der Ausspruch , ob im kouk etui Falle das Mictamt
im Sinne der Mieterschutzverordnung zuständig ist , fällt m die Kon,
petenz des Mietamtes.

4 . Einschränkende Bestimmungen für den Lastkraitwagenverleh . ,m Wiener
Gemeindegebiete.

5 . Fuhrweckverkehr im 18. Bezirke . ^
6 . B gräbniz . und Gcäberordnung für die Fnedhöfe der Stadt Wien.
7 ^ Erhöhung des Tarifes für den Bezug oon Kopien der Operatc des

Grundsteuerkatasters.
8 . Di -nsteinteilung der G -werbeirsp -ktoiate.
9. Erhösung der VerpflegSgebühlcu.

I » - :

10 . Maßnah - en zugunsten der städt ' chcn Angestellten.

Berz -' ich ^ is der im Staats , letz >uce  für den Staat
Deutschösterreich und tt Lano - sgesetz - und Ber-
vrnnungsblatte für Oeste,reich uv - r der Enns im
I . dre 1920  veröffentlichten Vollzug «,
anweisungen und Verordnungen.

l. Geskhe, VoUVlgsnnwklsungt'n, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen

L.

Wohnungsanforderung.
Es genügt , wenn am Anfordeiungse . kenntnisse der Verwendungs¬
zweck dadurch bekanntgegeben wird , daß die Anforderung für

den Kreis der änspruchsberechtirtcn Personen erfolgt.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshoies vom 5 Februar
1920 , Z . 413.

Im Namen der Republik Bcsterrcich!

Der Verwaltungsgerichtshof hat gegen die Entscheidung des
Mietamtes der Stadt Wien (Senat für Wohnungsanforderungen)
vom 12 . August 1919 , Z . 521 , betreffend die Anforderung der
Wohnungen des Hauses Wien , 1., Gluckgasse 1, nach der am
5 . Februar 1920 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten sowie der
Ausführungen des Dr . Robert Steiner , Rechtsanwaltes in Wien,
in Vertretung der Beschwerde , und der Gegenausführungen des
Magistratsrates Dr . Franz Bertolas , in Vertretung der belangten
Behörde , zu Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet
abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Im Jahre 1917 hatten die heutigen Beschwerdeführer das ihnen ge-
hörige Haus 1., Gluckgasse 1, das bisher dem Hotelbetrjebe gedient hatte,
dem Aerare zur Unterbringung des Ministeriums für Bolksgesundheit für die
Dauer von elf Jahren gegen einen Mietzins von jährlich 120 .000 K in Be¬
stand gegeben ; der größere Teil dieses Mietzinses war nach den Angaben der
Partei als Entschädigung für die Aufgabe des Hotelbetriebes zugestanden
worden . Im Frühjahre 1919 übersiedelle das Unterstaatssekretariat in das
Albrechtspalais . Das Haus in der Gluckgasse stand unbestritten bis auf eine
kleine, vom Hausdiener benützte Wohnung leer , als am 9 . Juli 1919 das
Wohnungsamt der Stadt Wien an Ignaz Dungl und an das liquidierende
Staatsamt für Volksgesundheit « nen Bescheid richtete , laut dessen es angesichts
der in Wien herrschenden Wohnungsnot das genannte Haus gemäß der Be¬
stimmungen der 8Z 3 , 4 , 5 und 6 der Vollzugsanweisung des deutschöster-
reichischen StaatSrates vom 13 . November 1918 sür Wohnzwecke von Personen,
die in der Gemeinde Wien heimatberechtigt oder durch zwingende Gründe zu
wohnen genötigt sind , anforderte , da fcstgrstellt sei, daß das ganze Haus
leer stehe. - Ignaz Dungl überreicht - dagegen den Einspruch , in dem er vor
allem in formeller Beziehung einwendete , daß seine Gattin Aloisia Mittigen-
tümerin des Hauses sei und die Anforderung daher auch gegen sie zu richten
gewesen wäre ; daß weiters nicht das Staatsamt für Bolksgesundheit , sondern
das Aerar als Mieter des Odjektes anzusehen sei, weshalb die Anforderung

nicht an jenes , sondern an dieses hätte gerichtet werden sollest ; daß ferner
nach der Vollzugsanweisung nur einzelne Währungen oder Wohnungskestand-
teile , nicht aber ganze Häuser angefo dert w rden dürfen ; und daß endlich
die Anforderung naw dieser Norm nur sür Wohnzwecke von Personen , nicht
aber sür Zwecke von Kanzleien rriolgen düife — und wenn auch das An-
farderung - dekrck von einem Beöarie an Wohnungen für Wohnzwecke von
P 'rionen spreche, so iei , wie der Partei bekannt sei, die Anforderung in
Wirklichkeit doch zu dem Ende ergangen , um ein - Unterkunft sür die Waren-
verkehrszentrale zn schaffen Wut rs wurde im Einsprüche noch ausgefühit,
daß das Haus für W bnzw cke ü ° ->chaupt nicht verwendbar sei und dies zwar
im Hinblicke aus die vom Staai » mke für BottSgesundheit vorgenommenen
Adaptierungen . Partei befind - sich jetzt in Ausgleich «Verhandlungen mit dem
Aerare , in deren Zuge sie einen Ausgleichscor,chlag gemacht habe , bei besten
Annahme der Hotelbetrieb jochet wieder ausgenommen würde . — Mit dem
Bescheide vom 25 . Juli 1919 erklärt - da » Wohnungsamt , die unterm
9 . Juli 1919 angesprochene Anforderung über Einspruch des Ignaz Dungl
zurückzunehmen . Da jedoch durch eine neuerlich am 25 . Juli 1919 gepflogene
E Hebung an Ort und Stelle sestgest-llt worden fei, daß das ganze Gebäude
vollständig unbenützt sei und nur eine einzige Wohnung , die des Haus-
Wächters , gegenwärtig bewohnt werde , finde das Wohnungsamt , im Grunde
„des 8 4 , Punkt 1 und des ß 4 a " der Kund machung der niederösterreichischen
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.- G .-Bl . Nr . 160 , zu entscheiden,
daß die sämtlichen im Hause befindlichen leerstehenden Räume angefordert
werden.

Dieser Bescheid war einerseits an Ignaz und Aloisia Dungl und ander-
seits an daS liquidierende k. k. Finanzministerium gerichtet . Dagegen wurde
seitens der hentigm Beschwerdeführer abermals der Einspruch erhoben , mdem
zunächst ausgeführt wurde , daß und warum es nicht angängig sei, eine An-
sorderung zurückzunehmen und gleichzeitig neuerdings auszusprechen . Der
neue Bescheid sei außerdem darum ungesetzlich , weil er nicht auSspreche , für
welche Zwecke die Wohnungen angesordert würden . Tatsächlich geschähe d,e
Anforderung ttir Geschäftszwecke ; ein - solche Anforderung sei aber vor dem
Erscheinen der zitierten Kundmachung vom 30 . Juni 1919 überhaupt unzu¬
lässig gewesen . Im Besonderen aber ergebe sich in diesem Falle die Unzulässig¬
keit auch darum , weil nicht dargetan sei, daß durch die Heranziehung der
Wohnungen im Hause Gluckgasse für Kanzleizweck - irgendwo in Wim
Wohnungen für Wohnzwecke frei würden ; die Warenzentrale werde ja letzt
erst errichtet ; außerdem benötige der Einspruchswerber das Haus für seine
Berussausübung , nämlich zum Betriebe des Hotelgewerbes , Räume der
gewerbsmäßigen Fremdenbeherbergung dürfen aber überhaupt nur tus zu einem
Viertel der vorhandenen Fremdenzimmer angefordert werden . Das Mietamt
der Stadt Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) gab mit der heute an¬
gefochtenenen Entscheidung dem Einsprüche mit nachstehender Begründung keine
Tkolge:

Es stehe fest, daß Herr und Frau Dungl als Eigentümer des Hauses
sich des Vcrfügungsrechtes über ihr Haus auf zehn Jahre durch einen Miet¬
vertrag mit dem österreichischen Staate begeben haben ; das Vcrsügungsrecht
über die angrsorderten Räumlichkeiten stehe dem Mieter des Gebäudes zu,
der durch das liquidierende Finanzministerium vertreten werde . Letzteres sei
von der Anforderung verständigt worden , habe jedoch keinen Einspruch erhoben.
Aus der Aktenlage und der Verhandlung ergebe sich, daß die angesorderten
Räumlichkeiten leer stehen . ^ .

Demnach sei die Anforderung gemäß H 4, Absatz 1, Punkt 1, der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung begründet . Auf
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berufliche Interessen der Einspruchsleger könne nicht Bedacht genommen
werden , weil durch den mehrjährigen Mietvertrag die Ausübung des Hotelier-
gewerbes in diesem Hause unmöglich erscheine.

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen : Die Beschwerde führt in
erster rmie abermals aus , daß es nicht angehe , in einer und derselben Ent¬
scheidung eme Anforderung zurückzunehmen und neuerdings auszujprechcn:
die zweite Anforderung sei mit der ersten identisch gewesen : sie habe sich von
dieser nur dadurch unterschieden , daß alle von der Partei gerügten Mängel
des ersten Anforderungscrkenntnifses dem zweiten nicht mehr anhafteten . Es
ist nun aber durchaus nicht einzusehen , welche , seien es mentale , seien es
prozessuale Rechte der Partei dadurch verletzt erscheinen können , daß die
Behörde sofort und gleichzeitig mit der Zurücknahme ihres von ihr als formell
verfehlt erkannten ersten Bescheides zur Hinausgabe des neuen Erkenntniffes
geschritten ist und dieses zweite Erkenntnis nicht , wie die Beschwerde dies als
ordnungsmäßigen Vorgang bezeichnet , erst später gesondert erlaffen hat : diese
Einwendung war daher unbegründet . '

In zweiter Linie bemängelt die Beschwerde das Verfahren als
mangelhaft , indem sie rügt , daß weder in der Entscheidung erster
Instanz noch auch in der angefochtenen Entscheidung selbst ausgesprochen

Zweck - die fraglichen Wohnungen angefordert wurden:
das Gesetz schreibe vor , daß eme Anforderung nur für Wohn - oder für Ge¬
schäftszwecke geschehen dürfe ; der Partei aber müsse die Möglichkeit offen
bleiben , zu prüfen , od die Voraussetzungen für die konkrete Anforderung auch
»erliegen ; die angefochtene Entscheidung berufe nun sowohl die Bestimmung
des tz 4^ Absatz 1, Punkt 1, als auch die des § 4 a der Kundmachung ; diese
beiden Bestimmungen schlöffen aber einander aus ; für jeden der beiden Fälle
verlange das Gesetz bestimmte Voraussetzungen und die Entscheidung müsse klar
aus,prechen , welche Voraussetzungen gegeben sein sollen und so die Möglich¬
keit zur Ueberprllfung bieten . " ^

In dieser Richtung ist nachstehendes zu erwägen:
dlach ß 4 der Kundmachung der n .-ö. Landesregierung vom 30 . Juni

1919 , Z . 160 , L.-G .-Bl . (in Wirksamkeit getreten mit 15. Juli 1919 ) können
laut des Absatzes 1 für Wohnzwecke von Personen , die in der Gemeinde
heimatberechtigt oder durch zwingende Gründe zu wohnen genötigt sind,
Wohnungen unter den weiteren in diesem Paragraphen aufgezählten Be-
dmgungen angefordert werden , und zwar ist hier eine direkt-  Anforderung
zugunsten der im Absatz I genannten Wohnungsbedürftigen vorgesehen so daß
also die angeforderten Wohnungen von den Wohnungsbedürst gen unmittelbar
m Benützung genommen werden . In logischer Bedachtnabme auf die Erwägung
aber daß dem Wohnungsbedürfniffe Physischer Personen gegebenen Falles
zweckdienlich auch damit abgeholfen werden könne , daß Räumlichkeiten die aus
irgend welchen Gründen weniger zu eigentlichen Wohnzwecken als zur Unter,
bringung von Kanzleien oder Geschäften geeignet sind , nicht unmittelbar für
Wohnungsbcdürstige angesprochen , sondern daß sie zur Unterbringung solcher
Kanzleien oder Geschäfte verwendet werden , die bisher sich in Räumlichk -iten
befanden , die zu Wohnzwecken bester taugen , hat nun der Z 4 s. weiters noch
anerkannt , daß das Anforderungsrecht auch zum Zweck - der Unterbringung
von Geschäften oder Kanzleien dann ausgeübt werden dürfe , wenn hiedurch
gleichzeitig eine bisher für solche Zwecke besetzte Wohnung für Wohnzwecke
frei wird.

Immer also — und insofern - sind die Voraussetzungen des 8 4a die
gleichen wie die des 8 4 , Absatz 1 — darf die Anforderung nur zu dem End¬
geschehen, um für P ->sonen , die in der Gemeinde heimatberechtigt oder dort
durch zwingend - Gründe zu wohnen genötigt sind . Wohnungen zu schaffen —
Macht nun die Gemeinde von ihrem Anforderungsrechte zugunsten einer
individuell bestimmten Person Gebrauch , die sie dem Hauseigentümer oder
bisherigen Wohnungsinhaber im Ansorderungsrrkenntniffe bezeichnet so muß
allerdings derjenige , g gen den das Erkenntnis gerichtet ,st, auch befugt s-in
zu prüfen , ob die Voraussetzungen des ersten Absatzes des 8 4 hinsichtlich der
Person , für die die Wohnung - » gefordert wurde , auch tatsächlich gegeben sind
oder nicht , um gegebenen Falles einschlägige Einwendungen zu ihrem Ein¬
sprüche vorzubringen Es kann aber auch der Fall so liegen , daß der Kieis
der im Absatz - 1 des § 4 genannten Personen notorisch ein größerer ist als
die Anzahl der zur Befriedigung ihres Wohnungsdedürfniffes jeweils zur V -r
fügung stehenden Wohnungen oder Wohnungsbeüandteile , daß also im Be.
reiche der fraglichen Gemeinde ein Zweifel am Vorhandensein jener Voraus
setzungen überhaupt nicht bestehen kann.

Dann nimmt die Gemeinde die nach der Norm anforderbaren W ° h>
nungen zweckmäßigerweise eben nicht für je eine bestimmte anspruchsberechtiqt,
Person , sondern für den gesamten Kreis dieser P - . sonen in Anspruch , um
sie ihnen dann je nach der Dringlichkeit und dem Umfange ihres Beb 'arfes
zuzuweisen.

In einem solchen Falle kann dann vom prozeffualen Rechie des Haus-
eigentümers oder des bisherigen Wohnungsinhabers auf eine U-tcrprüfuna
der Voraussetzungen des 8 4 , Absatz 1, nicht die Rede sein (vergleiche das
Erkenntnis vom 31 . Dezember 1919 , Z . 6223 ) . Es kann nun heute m,e : ö» cu
bleiben , ob es der Gemeinde auch frei steht, im Falle sie von - er B stiimnung
des 8 4 a Gebrauch macht , ein allgemeines Anforderungserkennttus zu erlaffen
ohne zu sagen , für welches Unternehmen sie die Anforderung ausspricht und
also die Ueberprüsung dessen auszuschließen , ob durch die Unterbringung des
Unternehmens in den angesorderten Räumen gleichzeitig - eine bisher für
Kanzlei , oder Geschäftszwecke benützte Wohnung für Wohnzwecke frei wird.
Denn im heutigen Falle hat sich die ang . fochtene Entscheidung des Mictamtcs
ausdrücklich nur auf die Bestimmung des 8 4, Absatz 1. Punkt I , und nicht
auch auf die des ß 4a berufen , und es geat auch aus der Aktenlage nicht
hervor , daß die Anforderung speziell zu Zwecken der Unterbringung von
Kanzleien oder Geschäften erfolgt wäre . Die gegenteiligen Ausführungen des

Herren Beschwerdevectreters sowohl als auch des Herrn Vertreters des be'
langten Mietamtes waren als durch die Aktenlage nicht gedeckt zu übergehen-

Der Berwaltungsgerichtshof fand also die hier behandelte Bemänglung
der angefochtenen Entscheidung für nicht begründet.

Die Beschwerde führt dann aus , daß die angesorderten Räume , wie dies
schon im Einsprüche vorgebracht worden sei, für Wohnzwecke überhaupt nicht
geeignet seien ; bei der Adaptierung der Räume zu Bureauzwecken seien sämt¬
lich- Küchen , Herde und Badezimmer rc . aus dem Gebäude entfernt worden;
zur Zeit der Anforderung bestanden im Gebäude überhaupt keine Wohnungen,
sondern nur Kanzleiräume , die mit einander in Der indung standen und als
Wohnungen nicht benützbar waren ; eine vieffnonatige Bautätigkeit wäre
erforderlich , um sie für Wohnzwecke herzu,ächten ; die Räume seien für längere
Zeit ausschließlich für Kanzleizwecke und nach allerdings sehr kostspieligen
Adaptierungen auch für Hotelzwccke , nicht aber für Wohnzwecke geeignet . Hier
liege ein Mangel des Verfahrens vor . Demgegenüber war zu erwägen , daß
nach 8 4 Absatz I , Punkt 9 der Kundmachung auch Wohnräume der gewerbe-
mäßigen Fremdenbeherdergung unter gleichze tiger Einräumung des Mit-
benützungSrechtes an den vorhandenen Nebenlokalitäten — und daß nach 8 4a
ebenda auch „ bisher zu Kanzleien und Geschäftszwecken benützte Wohnungen"
angefordert werden können , um diese Räumlichkeiten erforderlichen Falles nach
baulicher Umgestaltung dem Wohnzwecke zuzuführen . Hieraus geht aber einer-
jeils hervor , daß kein grundsätzliches Bedenken bestehen kann , die fraglichen
Räume , die nach den eigene » Ausführungen der Beschwerde nicht nur bisher
Kanzleizwecken dienen , sondern auch für die Fremdenbeherbergung wieder
instand gesetzt werden können , für Wohnzwecke , eventuell für Einzelzimmer in
Anspruch zu nehmen , und anderseits , daß es dem Ermessen der Gemeinde
überlassen bleiben muß , darüber zu beschließen , ob sie die mit der etwa er
forderlichen bauliche » Umgestaltung der Räume verbundenen Kosten nach 8 10
Absatz 1, auf sich nehmen will.

Die Beschwerde bezeichnet weiters die angefochtene Entscheidung als
-ine Umgehung der Bestimmung des 8 4 , Absatz 1, Punkt 9, der Kund-
machung Denn wenn auch im Jahr - 1917 ein zehnjähriger Mietvertrag
geschloffen wurde , so habe sich doch das liquidierende Finanzministerium nach
dem Umstürze den Beschwerdeführern gegenüber sofort auf den Standpunkt
gestellt , daß diese den Hotelbeirieb nun wieder aufnehmen sollten , womit diese
im Prinzipe auch einverstanden waren ; ehe sie dann m der Lage waren , den
Hotelbrtrieb zu eröffnen , sei die Anforderung erfolgt . Es gehe nicht au , di-
fraglichen Räume als leerstehend im Sinne der Norm zu betrachten , es sei
nur eine vorübergehend - Leerstehung Vorgelegen . Demgegenüber war aber zu
erwägen , daß zur Zeit der Anforderung von einem zMelbetriebe in den
fraglichen Räumen gewiß nicht di - Rede sein konnte.

Der Mietvertrag mit dem liquidierenden Finanzministerium , der den
Hotelbelrieb vollständig ausschloß , bestand nach den eigenen Angaben der
Partei noch zurecht ; infolgedessen waren auch die gewerberechrlichen Voraus-
setzungen für den Betrieb der Fremdenbeherbergung nicht gegeben . Es waren
zweifellos nicht „ Wohnräume der gewerbsmäßigen Fremdenbeherdergung " ,
die die Gemeinde im vorliegenden Falle anforderte , und darum war für sie
di - Beschränkung des 8 4 , Absatz I , Punkt 9 , nicht gesetzt

Wenn die Beschwerdeführer zu diesem Punkte und in der Absicht, aus
der Unterlassung weiterer einschlägiger Erhebungen der Behörden noch ferner
die Behauptung aufstellen , cs sei zur Zeit der Anforderung das fragliche
Haus ihnen bereits wieder zur Verfügung gestellt worden , so muß anderseits
auf die Ausführungen des Einspruches gegen das Erkenntnis vom 25 . Juli 1919
Bedacht genommen we -den, denen zufolge damals lediglich di- Absicht des
Gegenkontrahenten bestand , den Mietvertrag aufzulösen und das Gebäude den
heutigen Beschwer : eführern wieder zum Betriebe des Hotels zu überlassen;
übrigens wird ja auch in der Beschwerde späterhin aüsgeführt , daß die
Beschwerdeführer ..nach formeller Einigung den Betrieb des Hotels wieder
eröffnen sollten " . Die schon oben erörterte Voraussetzung für den Umfang der
Anforderung , daß nämlich die angeforderten Räume nicht der gewerosmäßigen
Fremdenbeherbergung dienten , stand demnach nach den eigenen Angaben der
Partei fest, so daß einschlägige Erhebungen entbehrlich waren.

Da aber , wie schon erörtert wurde , die gewerbeiechtlichen Voraus¬
setzungen für den Betrieb des Hotelgewerbes durch dm Beschwerdeführer gar
nicht gegeben waren , konnte er sich in der Beschwerde mit Recht auch weder
auf die Bestimmung des ß 4 , Avsatz 2 , noch auch auf die des 8 12, Absatz 2,
der Kundmachung berufen ; denn es waren eben keine beruflichen Verhältnisse
der Partei vorhanden , auf di- die Gemeinde hätte Rücksicht nehmen müssen
und es konnte auch nicht gesagt werden , daß der Beschwerdeführer die frag¬
lichen Räume zum Betriebe der Fremdenbeherbergung selbst benötigt hätte.

Endlich erwies sich aber auch die Berufung auf die Bestimmung des
8 4 t>, und zwar schon darum als verfehlt , weil die angeforderten Räume
zur Zeit der Anforderung nicht mehr öffentlichen Zwecken dienten und dem-
nach eine Zustimmung der niede . österreichischen Landesregierung zur Anfor¬
derung nicht erforderlich war.

Aus allen diesen Erwägung .» war die Beschwerde als unbegründet ab-
zuweisen . D

, Mieterschutz.
Die Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung gemäß Z 2 a fällt in

das freie Ermessen des Mietamtes.

Der Berwaltungsgerichtshof hat mit Beschluß vom 3. März
1920 , Z . 899 20 , die Beschwerde des E . E . in Wien gegen die



27Amtsblatt der Stadt Wien.

Entscheidung des Mietamtes III in Wien »om S. Dezember 1919,
Z . Rg . 28919 , betreffend die Mietzinssteigerung nach den D 3
lit . e und 21 des Gesetzes vom 22 Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr '. 36
«x 1876 ohne weiteres Verfahren zurückgewiesen,  weil der
vom Beschwerdeführer bis zur Steigerung , deren Zulässigkeit in der
nur in einfacher Ausfertigung überreichten Beschwerde bekämpft wird,
entrichtete Mietzins K 12 .000 jährlich betrug , somit den in ß 2 a
Abs. 4 der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918 , Z . 381
R .-G .-Bl . , festgesetzten Betrag übersteigt , daher gemäß Z 2 a der
Mieterschutzverordnung die Entscheidung über die Zulässigkeit seiner
Erhöhung vom belangten Mietamte nach freiem Ermessen zu fällen
war und bestimmte Rechte in Bezug auf das Verfahren den Parteien
durch die Mieterschutzverordnung nicht eingeräumt erscheinen

S.

Mieterschutz.
Der Ausspruch , ob im konkreten Falle das Mietamt im Sinne
der Mieterschutzverordnung zuständig ist, fällt in die Kompetenz

des Mietamtes.

Entscheidung des Verwalmngsgerichtshofes vom 24 Fe¬
bruar 1920 , Z . 812.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des M . H.
gegen die Entscheidung H>es Mietamtes IV der Stadt Wien vom
23 . September 1919 , R .-G . 98/19 , wegen Ablehnung der Kompetenz
zum Abspruche über die Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung die ange-
fochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

En ticheidungSgründe

Im Zuge eines bei dem Bezirksgerichte Margareten in Wien anhängig
gewordenen Prozesses über die Einwendung , welche vom Beschwerdeiührer als
Mieter der Wohnung Tür Nr . 17 im Hause Wien , 4 ., Mühlgaffe 24 , gegen
die von der Vermieterin V . G . ausgesprochene Kündigung erhoben worden ist,
hat das Bezirksgericht bei dem belangten Mietamte den Antrag auf Ent¬
scheidung über die Angemessenheit der Höhe des ab 1. Juli 1919 von
280 X auf 320 X monatlich gesteigerten Entgeltes für diese Wohnung
gestellt. Mit der angefochtenen Entscheidung erklärt sich jedoch das Mietamt
unter Berufung auf Z 1, Absatz 2 der damals geltenden Mieterschutzverordnung
vom 20 . Jänner 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 21 , für nicht kompetent , weil die Ver¬
mieterin B . G . nachgewiesen habe , daß sie im Besitze einer Konzession zum
Betriebe des Gewerbes der ssremdenbehcrbergung ist.

Die dagegen gerichtete Beschweide fand der Gerichtshof insvferne unbe-
gründet , als sie den Standpunkt einnimmt , die in dem oberwähntcn Antrag
zum Ausdrucke gekommene Rechtsanschauung des Gerichtes , daß die Mieter-
schutzverordnung auf das in Rede stehende Mietverhällnis Anwendung finde,
sei sür das Mietamt bindend gewesen.

Darin , daß durch Z 10 der zitierten Mieterschutzverordnung das Mietamt
zur Entscheidung darüber berufen wird , ob eine Erhöhung des Mietzinses
gemäß den W 2 bis 2b und 4 dieser Verordnung zulässig ist, liegt zugleich
die Bsgiündung der Zuständigkeit des Mietamtes zum Abspruche darüber , ob
die eben angeführten Paragraphen im konkreten Falle überhaupt Anwendung
finden können , ob also das betreffende Mietverhällnis unter die M eterschutz-
verordnung fällt . Demgegenüber stellt sich die in A 18 M .-Sch .-B . vorge¬
schriebene Unterbrechung eines gerichtlichen Slreilverfahrens , behufs Einholung
der Entscheidung des Mietamtes über die Zulässigkeit einer Mielzinserhöhung
lediglich als ein prozeßleitender Beschluß im Sinne der ZZ t86 , beziehungs¬
weise 481 der Zivilprozeßordnung — nach Analogie des in Z 190 Z .-P .-O.
vorgesehenen Beschlusses — dar , an Beschlüsse prozeßleitender Natur ist aber
gemäß Z 425 Z .-P .-O . nicht einmal das Gericht selbst, geschweige denn das
zur Beurteilung der Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung unter dem Gesichts¬
punkte öffentlicher Rücksichten berufene Mietamt gebunden.

Als begründet war dagegen die Beschwerde zu erkennen , soferne sie ein-
wcndet , d r Umstand allein , daß die Vermieterin eine gcwerberechtliche Kon¬
zession zum Betriebe der Fremdenbeherbergung besitzt, reiche nicht aus , um die
Anwendbarkeit der Mieterschutzverordnung aus das fragliche Mietverhältnis
auszuschließen.

Denn eine „im Betriebe des Gewerbes der Beherbergung von Fremden"
geschehene Vermietung , wie sie gemäß dem zweiten Absätze des Z 1 M .-Sch .-B
von den Bestimmungen dieser Verordnung ausgenommen ist, kann nur dann
angenommen werden , wenn der Mieter wußte oder aus den Umständen
erkennen konnte , daß der Vermieter in Ausübung eines Gewerbes handelt.
Dies geht insbesondere aus der Vorschrift des § 44 der Gewerbeordnung
hervor , wonach die Gewerbetreibenden verpflichtet sind, sich einer entsprechend ««:
äußeren Bezeichnung auf ihren festen Belriebsstätten oder ihren Wohnungen
zu bedienen , eine Vorschrift , die offensichtlich den Zweck verfolgt , bei dem¬
jenigen , der eine Ware oder Leistung erlangen will , keinen Zweifel darüber
aufkommen zu lassen , daß ihm diese Ware oder Leistung von de« anderen
Vertragsteil in Ausübung eines Gewerbes geboten wird.

— Nr . 36 , b . Mai 1920.

Da das belangte Mietamt , von der unrichtigen Rechtsanschauung geleitet,
als ob schon die Tatsache des Bestehens einer gewerblichen Berechtigung zur
Fremdenbeherbergung auf Seite der Vermieterin den von dem Beschwerde¬
führer abgeschlossenen Mietvertrag zu einer Vermietung im Betriebe dieses
Gewerbes machte , nicht klargestillt hat , ob der Beschwerdeführer wußte oder
wissen mußte , daß ihm die Wohnung in Ausübung des bezcichneten Gewerbes
in Bestand gegeben worden ist, war die angefochtene Entscheidung als gesetzlich
nicht begründet aufzuheben.

4.

Einschränkende Bestimmungen sür den Lastkraft¬
wagenverkehr im Wiener Gemeindegebiete

Auf Grund der W 46 und 100 des Gemeindestatutes für Wien
vom 24 . März 1900 , 8 -G .- und V .-Bl . Nr . 17 , werden im Ein¬
vernehmen mit der Polizeidirektion in Wien folgende Bestimmungen
erlassen:

Vom 1. Mai 1920 an darf kein Lastkraftwagen oder Anhänge¬
wagen im Gemeindegebiete von Wien verkehren , dessen Radkränze mit
Erhöhungen versehen sind.

Vom I . März 1921 an ist der Verkehr von Lastkraftwagen und
Anhängewagen ohne Gummibereifung in Wien unzulässig . Bis zu
diesem Zeitpunkte sind sogenannte „Sommergleitschutzvorrichtuugen ",
das sind Vertiefungen , die sticht die ganze Breite der Radkranzes ein¬
nehmen , falls ihr Flächeninhalt 30 Prozent der gesamten Radkranz¬
fläche und ihre Tiefe 10 mm nicht überschreiten , gestattet.

Ab I . Mai l920 dürfen im Wiener Gemeindegebiete nur mehr
Lastkraftwagen verkehren , deren Eigengewicht 5 Tonnen und deren
Gesamtgewicht im beladenen Zustande >0 Tonnen nicht übersteigt.
Die Gesamtnutzlast eines Transportes mit Anhängewagen darf von
diesem Zeitpunkte an nicht größer als 10 Tonnen sein . Mehr als
ein Anhängewagen darf nicht verwendet werden . Ausnahmen von den
drei letztgenannten Bestimmungen können vom Magistrate , insbesondere
hinsichtlich des Durchzugsverkxhres , entweder für Einzelfahrzeuge oder
für Typen bewilligt werden.

Die Bestimmungen der Magistratskundmachung vom 30 . De¬
zember >911 , M .Abt . IV 43l2/1I , betreffend das Befahren der
Straßen mit Lokomobilen , Straßenwalzen und bespannten Lastwagen,
deren Gewicht einschließlich der Ladung 10 Tonnen übersteigt , bleiben
aufrecht.

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 400 X oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

(M .Abt . IV 626 .)

S

Fuhrwerkverkehr im 18 . Bezirke.
Auf Grund der ZZ 46 und 100 des Gemeindestatutes für Wien

vom 24 . März 1900 , 8.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 , wird angeordnet :
1 . In der Khevenhüllerstraße , Ludwiggasse , Karl Beckgasse

zwischen Schulgasse und Währingerstraße , und in der Währingerstraße
zwischen Weinhausergaffe und Aumannplatz dürfen Schwerfuhwerke,
namentlich Lastkraftwagen , nur im Schrittempo fahren.

2 . Die Durchfahrt durch die Eyblergasse ist für Fuhrwerk jeder
Art verboten . Die Zufahrt zu den Häusern dieser Gasse wird durch
dieses Verbot nicht berührt.

3 . Während der Marktzeit ist das Befahren der Kutschkergasse
von der Schopenhauer - bis zur Währingerstraße verboten.

Der Wagenverkehr in der Schopenhauerstraße zwischen der
Theresien - und Hans Sachsgassc wird dahin geregelt , daß während
der Marktzeit die aus der Theresiengasse kommenden Wagen in die
Schulgasse , und die aus der Hans Sachsgassc kommenden in die
Canongaffe einzubiegen haben , wogegen die von der Währingerstraße
(im 9 . Bezirke ) kommenden Wagen in die Staudgafse einlenken
müssen . Den Bewohnern der zeitweilig abgesperrten Straßen und den
Geschäftsleuten , die daselbst Geschäftsräume innehaben , ist die Zu-
und Abfahrt gestattet.

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 400 X oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet . Die h. ä.
Kundmachung vom 15 . Oktober 190 >, M .-Z . 27533/XI V ox 1901
wird hiemit außer Kraft gesetzt. MAbt . tV 873 .)
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«.
Begräbnis - und Gräberordnung für die Friedhöfe

der Stadt Wien.

Gemeinderatsbeschluß vom 19 . März 1920.

tz 1. Einleitung.

Die Friedhöfe der Gemeinde Wien sind öffentliche Sanitäts¬
anstalten im Sinne des Z 3 des Gesetzes vom 13 . April 1870,
R .-G .-BI . Nr . 68.

Die derzeit noch zur Belegung bestimmten städtischen Friedhöfe
zerfallen in zwei Gruppen : Hauptfriedhöfe , 8 . Vororte¬
friedhöfe.

Zu den Hauptfriedhöfen gehören derzeit der Wiener Zentral¬
friedhof und der Stammersdorfer Friedhof . Die Errichtung Mehrerer
anderer Hauptfriedhöfe ist beabsichtigt.

Vorortefriedhöfe sind : Im 11 . Bezirke der Simmeringer und
der Kaiser -Ebersdorfer Friedhof ; im 12 . Bezirke der Meidlinger,
Altmannsdorfer und Hetzendorfer Friedhof ; im 13 . Bezirke der
Hietzinger , Lainzer , Ober -St . Veiter , Hütteldorfer und Baumgartner
Friedhof ; im 16 . Bezirke der Ottakringer Friedhof ; im 17 . Bezirke
der Hernalser und der Dornbacher Friedhof ; im 18 . Bezirke der
Gersthofer , Pötzleinsdorfer und Neustifter Friedhof ; im 19 . Bezirke
der Döblinger , Heiligenstädter , Grinzinger und Sieveringer Friedhof.

Für die Friedhöfe des 21 . Bezirkes bleiben vorläufig die alten
Bestimmungen über die Zuweisung der Leichen aufrecht . Außer diesen
noch zur Belegung bestimmten städtischen Friedhöfen ist in Wien noch
eine Reihe ausgelassener städtischer Friedhöfe vorhanden , für deren
Instandhaltung bis auf weiteres von der Gemeinde gesorgt wird , in
denen jedoch Beerdigungen nicht mehr stattfinden dürfen . Neben diesen
Gemeindefriedhöfen bestehen innerhalb des Gemeindegebietes auch kon¬
fessionelle Friedhöfe , deren Instandhaltung und Verwaltung der be¬
treffenden Religionsgenossenschaft obliegt . Die mit dem Gemeinderats-
beschlusse vom 9. Dezember 1898 zu P . Z . 6511 mit der Gemeinde
Albern getroffenen Vereinbarungen über die Mitbenützung des städtischen
Friedhofes in Kaiser -Ebersdorf durch die Bewohner der Gemeinde
Albern bleiben hinsichtlich der eigenen Gräber und Grüfte aufrecht;
soll jedoch eine Leiche aus Albern in einem gemeinsamen Grabe be¬
erdigt werden , dann ist sie dem Wiener Zentralfriedhofe zuzu¬
weisen.

Z 2 . Anmeldung von Todesfällen.

Sobald jemand gestorben ist oder eine Frauensperson eine tote
Frucht geboren hat , haben die Angehörigen oder Hausgenossen , be¬
ziehungsweise die Hebamme beim Amte ohne Verzug die Anzeige zu
erstatten.

In Kranken -, Versorgungs - und sonstigen Fürsorgeanstalten sind
die Betriebsvorschriften für die Art der Anmeldung von Todesfällen
maßgegebend . Wird eine Leiche aufgefunden , so ist gemäß Z 5 der
Totenbeschauordnung vom 21 . Juli I 06 , L.-G .-Bl . Nr . 62 , sogleich
die Anzeige bei der Polizeibehörde zu erstatten.

Todesfälle sind behufs Vornahme der Leichenbeschau 1. in den
Bezirken 1 bis 20 in der Regel in den Konstriptionsamtsabteilungen
des magistratischen Bezirksamtes , in dessen Sprengel eine Person ge¬
storben ist ; 2 . in den entfernt gelegenen Bezirksteilen des 11 . Bezirkes,
und zwar in Kaiser -Ebersdorf , des 12 . Bezirkes , und zwar in Alt¬
mannsdorf und Hetzendorf , des 13 . Bezirkes , und zwar in Lainz,
Speifing , Ober - und Unter -St . Veit , Breitensee , Baumgarten und
Hütteldorf , des 17 . Bezirkes , und zwar in Dornbach und Neuwaldcgg,
des 18 . Bezirkes , und zwar in Gersthof , Pötzleinsdorf , Neustift und
Salmannsdorf , des 9. Bezirkes , und zwar in Kahlenbcrgerdorf,
Josefsdorf , Sievering , Grinzing und Nußdorf und in allen Bezirks¬
teilen des 21 . Bezirkes in der Wohnung des mit der Totenbeschau
betrauten städtischen Arztes zu melden.

Bis zum Erscheinen des mit der Leichenbeschau betrauten städti¬
schen Arztes ist die Leiche am Sterbeorte zu belassen und darf weder
umgekleidet noch ohne amtliche Verfügung in eine Leichenkammer über¬
tragen werden.

H 3 . Beerdigung im Z en tr a lf ri ed h o fe und im
Stammersdorfer Friedhofe.

Findet die Beerdigung im Wiener Zentralfriedhofe statt , dann
hat sich die Partei mit dem ihr vom Beschauarzte ausgefolgten Toten¬
beschaubefunde in das Totenbeschreibamt ( 1. Bezirk , neues Amthaus ),
wird die Leiche im Stammersdorfer Friedhofe beerdigt , dann hat sie
sich in die Konskriptionsamtsabteilung für den 21 . Bezirk zu begeben, wo
ihr die Grabstellanweisung und die sonstigen für den betreffenden Fall
notwendigen Anweisungen ausgefolgt werden.

8 . Beerdigung in gemeinsamen Gräbern des Meid¬
linger , Baumgartner , Ottakringer und Hernalser

Friedhofes.

Soll eine Leiche in einem gemeinsamen Grabe des Meidlinger,
Baumgartner , Ottakringer oder Hernalser Friedhofes beerdigt werden,
dann hat sich die Partei an die für die genannten Friedhöfe zuständige
Konskriptionsamtsabteilung um Ausfolgung der Grabstellanweisung
zu wenden.

0 . Beerdigung in Vorortefriedhöfen einschließlich
der Friedhöfe im 21 . Bezirke.

Wünscht eine Partei die Beerdigung einer Leiche in einem
eigenen Grabe oder in einer Gruft auf einem anderen Friedhofe,
dann hat sie sich mit dem Totenbeschaubefisttde an folgende Konskrip¬
tionsamtsabteilungen zu wenden : Bei Beerdigungen im Simmeringer
und Kaiser -Ebersdorfer Friedhof an die Konskriptionsamtsabteilung für
den II . Bezirk , Meidlinger , Hetzendorfer und Altmannsdorfer Fried¬
hof an die Konsknptionsamtsabteilung für den 12 . Bezirk , Hietzinger,
Lainz -Speisinger , Ober -St . Veiter , Hütteldorfer und Baumgartner
Friedhof an die Konskriptionsamtsabteilung für den 13 . Bezirk , Otta¬
kringer Friedhof an die Konskriptionsamtsabteilung für den 16 . Bezirk,
Hernalser und Dornbacher Friedhof an die Konskriptionsamtsabkilung für
den 17 . Bezirk , Gersthofer , Pötzleinsdorfer und Neustifter Friedhof
an die Konskriptionsamtsabteilung für den 19 . Bezirk , Stammersdorfer,
Jedleseer , Strebersdorfer , Groß -Jedlersdorfer , Leopoldauer , Kagraner
Friedhof an die Konskriptionsamtsabteilung für den 2 >. Bezirk , Asperner,
Stadlauer und Hirschstettner Friedhof an die Konskriptionsamtsabteilung
für den 21 . Bezirk in der Expositur Stadlau . Dort erhält sie die
zur Beerdigung notwendigen Anweisungen . Mit der Jmmatrikulierungs-
anweisung hat die Partei das zuständige Pfarramt (Kultusgemeinde)
zu verständigen.

0 . Beerdigung in den konfessionellen Friedhöfen.

In jenen Fällen , wo die Beerdigung einer Leiche auf einem
konfessionellen Fricdbofe gewünscht wird , hat sich die Partei , wenn
der Sterbcort , beziehungsweise der letzte ständige Wohnort des
Verstorbenen in den Bezirken 1 bis 10 und 20 gelegen ist, in das
Totenbeschreibamt , wenn der Sterbeort in einem der anderen Bezirke
gelegen ist, in die Konskriptionsamtsabteilung des betreffenden Be¬
zirksamtes zu begeben, dort die Totenbeschau - und -beschreibgebühr zu
erlegen und erhält hierauf von diesem Amte die Beerdigungsanweisung,
mit der sie sich an das betreffende Pfarramt (Kultusgemeinde ) zu
wenden hat , das gegen Entrichtung der Beerdigungsgebühr die Grab¬
stellanweisung ausstellt.

§4 . Leichentransport.

Leichen, deren sofortige Beisetzung aus Rücksichten der öffent¬
lichen Gesundheitspflege notwendig ist (das sind Jnfektions - und so¬
genannte Polizeileichen und solche, deren Belastung am Sterbeorte
nach Ausspruch des Totenbeschauers unzulässig ist), sind mit Gemeinde¬
fuhrwerk in die Leichenkammer zu überführen . Die Transporte aller
Jnfektionsleichen , der Leichen in das Pathologische Institut zur Vor¬
nahme der sanitätspolizeilichen Obduktion oder gerichtlichen Sektion
und der Freileichen in die Bezirksleichenkammern 1 bis 9 und 20
sowie der Freileichen aus dem 11 . Bezirke auf den Zentralfriedhof,
aus den Bezirken l2 bis 16 in die neue Lcichenkammer im 13 . Be¬
zirke und aus den Bezirken 17 bis 19 in die Leichenkammer, 18 .,
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Semperstraße , obliegen den städtischen Sanitätsstationen . Die Über¬
führungen der Freileichen und Polizeileichen des 21 . Bezirkes in die
betreffende Leichenkammer und der Obduktionsleichen in das Patho¬
logische Institut sind gleichfalls von den städtischen Sanitütsstationen
vorzunehmen . Die Ueberführnng der Freileichen aus den vorgenannten
Bezirksleichenkammern der Bezirke 1 bis 20 auf die Hauptfriedhöse
obliegt der städtischen Leichenbestattungsunternehmung . Als Freileichen
gelten jene, deren Beerdigung vorläufig aus Gcmeindemitteln zu be¬
streiten ist, weil von privater Seite die Kosten nicht getragen werden.
In diesem Falle trägt die Gemeinde die Kosten der Totenbeschau,
Totcnbeschreibung , des Leichentransportes , der Sargbeistellung und des
gemeinsamen Grabes . Kommt nachträglich ein Vermögen zum Vor¬
schein, dann sind die aufgelaufenen Kosten aus dem Nachlasse herein¬
zubringen . Werden nach Einleitung der Beerdigung einer Leiche als
Freileiche von der Partei für die Beerdigung besondere Aufwendungen
gemacht, so sind sämtliche aus diesem Anlasse bestrittenen Leistungen
der Gemeinde nach dem Gebührentarife zu vergüten . Besondere Vor¬
schriften , beziehungsweise Vereinbarungen regeln den Vorgang über
die Todesfallsanmeldung , die Totenbeschau und Leichentransport für
Personen , die in öffentlichen oder privaten Krankenanstalten gestorben
sind . Der , Transport von Leichen, deren Beerdigung nicht auf Kosten
der Gemeinde stattfindet , ist durch eine Leichenbestattungsunternehmung
zu besorgen . Zum Leichentransporte dürfen nur besonders eingerichtete
Leichenwagen verwendet werden , deren Bauart und Ausstattung be¬
hördlich genehmigt wurde ; sie müssen außen und innen gut lackiert
oder mit Oclfarbe gestrichen sein . Die für Särge bestimmte Einschub¬
öffnung ist mit Doppeltüren zu versehen . Für den öffentlichen Personen¬
verkehr bestimmte Wagen dürfen zum Leichentransporte nicht ver¬
wendet werden . Zur Ueberführnng der Leichen von Kindern unter
zwei Jahren kann ausnahmsweise Personenfuhrwerk dann zugelassen
werden , wenn hiezu der städtische Amtsarzt die ausdrückliche Er¬
laubnis erteilt.

§5 Leichenbegängnis.

Leichenbegängnisse , die vom Sterbehause oder der Einsegnungs¬
kirche aus stattfinden , sind derart einzurichten , daß die Leiche noch vor
der Sperre des Friedhofes eintrifft und vor Eintritt der Dunkelheit
bestattet werden kann . Der Leichenzug hat den kürzesten Weg zum
Friedhofe zu nehmen ; Leichenbegängnisse zum Zentralfriedhofe sind
womöglich über die Lastenstraße zu führen ; auf der Ringstraße ist
nur die Benützung der Seitenbahn gestattet ; der Durchzug durch die
Innere Stadt ist untersagt . Die Verwendung von Fackelträgern von
der Kirche aus ist unzulässig ; Musikbegleitung ist nur vom Trauerhause
bis zur Kirche gestattet.

Z 6 . Sammelleichen.

Leichen, die im Sammelwagen von der Gemeinde abgeführt
werden , sind unmittelbar nach der Beschau (allenfalls nach der Ein¬
segnung ) in die Leichenkammer, in der folgenden Nacht auf den Friedhof
zu führen und am nächsten Tage bis längstens 11 Uhr vormittags
zu beerdigen.

K 7 . Särge.

Die Leichen können entweder in Holz - oder in Metallsärgen zur
Beerdigung überbracht werden ; bei Verwendung von doppelten Metall¬
särgen können die inneren Särge am Kopfende des . Sargdeckels mit
einer verglasten Oeffnung versehen werden . Die Holzsärge sind mit
hinreichend dicken, haltbar verbundenen Wänden sowie einem fest
schließbaren Deckel herzustellen und längs des ganzen Bodenteiles und
bis auf zwei Dritteile der Wandhöhe , vom Sargboden an gerechnet,
besonders aber in den zusammenstoßenden Fugen derart mit Pech
auszugießen , daß ein Durchsickern von Leichenflüssigkeit nicht möglich
ist. Metallsärge müssen versteift und im Innern gut lackiert sein. Als
Unterlage für die Leichen sind Hobelspäne oder Torfmull und der¬
gleichen Stoffe zu verwenden . Die Verwendung allzu großer Särge
und Uebersärge , die die Normalmaße der Gräber und Grüfte (§ 11)
überschreiten , ist verboten.

Z 8. Leichentransport innerhalb der Friedhöfe.

Jeder Leichenzug ist beim Friedhofstore von dem hiezu bestellten
Bediensteten der Gemeinde zu empfangen und nach seinen Weisungen
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innerhalb des Friedhofes zu führen . In den Hauptfriedhöfen dürfen
Leichenwagen auf den hiezu bestimmten Friedhofsstraßen in die nächste
Nähe der Grabstelle fahren ; sie haben nach der 2 eerdigung den
Friedhof unverzüglich zu verlassen und hiebei den von den Ver-
waltungsorganen bezeichneten Weg einzuhalten . Das Abtragen der
Leichen in diesen Gemeindefriedhöfen darf nur von den Gemeinde¬
bediensteten gegen Entrichtung der festgesetzten Gebühr besorgt werden.
In den Vorortefriedhöfen kann das Abtragen der Leichen bis zum
Grabe den Parteien , beziehungsweise den Leichenbestattungsunterneh¬
mungen überlassen werden . Die Bedienung der Leichenversenkungs¬
apparate steht ausschließlich den Bediensteten der Gemeinde zu.

K 9 . Ausweispapiere.

Keine Leiche darf ohne die vom Totenbeschreibamte des Magi¬
strates oder vom zuständigen magistratischen Bezirksamte ausgefertigte
Grabstellanweisung beerdigt werden . Die Grabstellanweisung ist am
Sarge haltbar zu befestigen oder von den Angehörigen auf den Fried¬
hof mitzubringen , widrigenfalls die Bestattung zu verweigern ist. Bei
Leichen, welche aus den Leichenbeisetzkammern oder aus den Spitälern
auf einen Friedhof überführt werden , ist unter allen Umständen der
an der Grabstellanweisung haftende Abschnitt am Sarge haltbar
zu befestigen und die Grabstellanweisung durch die Leichen¬
begleitung zu überbringen . Bei Beilegungen und Beerdigungen in
Grabstellen , die bei Lebzeiten erworben wurden , ist stets die Amts¬
quittung , laut welcher das Benützungsrecht auf das betreffende Grab
oder die Gruft erworben wurde , sowie die zustimmende Erklärung des
Benützungsberechtigten beizubringen . Wenn eine solche Amtsquittung
in Verlust gerät , so hat die Partei im Sinne der Hofdekrete vom
4. März 1784 , J .-G.-S . Nr. 254 , und vom 15. März 1784,
J .-G .-S . Nr . 262 , auf ihre Kosten rechtzeitig die Amortisation dieser
Urkunde zu veranlassen . Sollte mittlerweile in der Familie desjenigen,
welchem die Amtsquittung in Verlust geraten ist, ein Todesfall Vor¬
kommen, so wird , wenn das Benützungsrecht auf ein Grab oder eine
Gruft in sonst glaubwürdiger Weise darzetan ist, die Grabstell -, be¬
ziehungsweise Beilegungsanweisung ausgefertigt . Die Beerdigung der
Leiche erfolgt in einem solchen Falle aber stets auf Gefahr und Kosten
der betreffenden Partei ; sie ist daher verpflichtet , die Kosten der allen¬
falls notwendigen Enterdigung der Leiche zu tragen . Fehlt bei Ueber-
bringung der Leiche in den Friedhof die Grabstellanweisung , so ist die
Leiche daselbst in der Leichenkammer beizusetzen ; falls diese Anweisung
binnen zwölf Stunden nicht beigebracht werden sollte , hat,die Fricd-
hofsverwaltung (der Totengräber ) die Anzeige an die zuständige
Konskriptionsamtsabteilung zu erstatten . Zur Verhütung von allfälligen
Verwechslungen der überbrachten Leichen sind sowohl die Grabstell-
anweisungen als auch die Särge bei der Uebernahme von den hiezu
bestimmten Organen Mit gleichlautender Nummer in fortlaufender
Reihe zu bezeichnen und sind diese Nummern vor der Einsenkuug der
Leichen in das Grab von demselben miteinander zu vergleichen ; erst
noch Feststellung der Uebereinstimmung ist die Leiche in das Grab zu
versenken ; zugleich wird den Angehörigen des Verstorbenen die Nummer
der Gräbergruppe , der Gräberreihe und des Grabes unentgeltlich ein¬
gehändigt . Außerdem ist beim Einlangen jeder Leiche, welche in einem
gemeinsamen Grabe beerdigt wird , auf der Außenseite des Sarges
eine Zinkblechmarke , auf welche die betreffende Grabstellnummer ein¬
geschlagen wird , mittels verzinkter Nägel zu befestigen

Z 10 . Zeit der Beerdigung.

Alle im Friedhofe anlangenden oder beigesetzten Leichen sind in
jener Reihenfolge zu beerdigen , in der sie eingelangt sind. Leichen,
die in der Nacht auf den Friedhof gelangen , sind längstens bis Mittag
des darauffolgenden Tages , die untertags eingelangten längstens bis
8 Uhr abends desselben Tages zu beerdigen . Belegte Gräber sind
sogleich zuzuschütten , Grüfte zu schließen.

Z 11. Gräbergattungen.

Zur Aufnahme der Leichen dienen folgende Gräbergattungen:
1. n) Gemeinsame Gräber von 2 bis 2 '5 m Tiefe und der im

Friedhofsplane bestimmten Länge ; b) einfache Gräber mit einer Länge
von 2 '5 w, einer Tiefe von 2 5 w und einer Breite von 14 w.
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2 . Eigene Gräber mit einer Länge von 3 w, einer Tiefe von
2 '5 m und einer Breite von 1'4 m. Die innere Uchte dieser Gräber
beträgt 2 2 m in der Länge und 0 '8 m in der Breite . Zwischen den
Schachten benachbarter Gräber ist ein Erdkern von 60 om Breite
freizuhalten . Der am Kopfende des Grabes zur Herstellung der
Untermauerung des Denkmales bestimmte Flächenraum beträgt 80 em
im Geviert . Der Belagraum eigener Gräber ist zur Aufnahme von
drei Leichen Erwachsener bestimmt . Zwei Kinder unter zehn Jahren
werden einem Erwachsenen gleichgehalten . Im Simmeringer und Otta¬
kringer Friedhofe bestehen neben den eigenen Gräbern noch Kinder¬
gräber . die zur Beerdigung von zwei Kindern unter zehn Jahren
bestimmt sind und nur auf zehn Jahre vergeben werden . Auf den
Friedhöfen des 21 . Bezirkes bestehen neben den eigenen Gräbern
Einzelgräber , die 2 '8 m lang , 14 m breit und 1'9 m tief anzulegen
sind . Sie werden auf zehn Jahre vergeben und dienen zur Auf¬
nahme von zwei Leichen Erwachsener . Zwei Kinder unter zehn Jahren
sind einem Erwachsenen gleichzuhalten . Die Gemeinde behält sich
vor , in Zukunft auch auf anderen Friedhöfen Einzelgräber anzulegen.
Die Beerdigung in allen Gräbergattungen ist derart einzurichten , daß
zwischen den einzelnen übereinander bestatteten Särgen eine Erdschichte
von je 15 om Stärke vorhanden ist und über dem letzten Sarge
mindestens eine 1 w hohe Erdschichte übrigbleibt . Erdhügel sind in
einer Höhe von 0 3 w zu erhalten.

3 . Grüfte : Alle Grüfte besitzen eine Länge von 3 '6 m und eine
Tiefe von 2 ' 50 m . Einfache Grüfte sind 1-60 m, Doppelgrüfte
2 50 m breit anzulegen . In einer einfachen Gruft dürfen höchstens
sechs, in einer Doppelgruft höchstens neun Leichen beerdigt werden;
diese Höchstzahl kann nur erreicht werden , wenn die Särge die Maße
von 2 ' 10 m in der Länge und je 0 70 m in der Höhe und Breite
nicht überschreiten . Zwei Kinder unter zehn Jahren sind einem Er¬
wachsenen gleichzuhalten.

tz 12 . Grabstellenvergebung.
Jedermann in der Gemeinde hat Anspruch auf die Benützung

der jeweils noch zur Belegung bestimmten Gemeindefriedhöfe nach
Maßgabe der in der Gräberordnung und dem Gebührentarife ge¬
troffenen Bestimmungen . Die Leichen von im Gemcindegebiete von
Wien verstorbenen oder von Personen , die ihren letzten ständigen
Wohnort in Wien hatten , können daher in einem gemeinsamen Grabe
der Hauptfriedhöfe , sowie vorläufig im Meidlinger , Baumgartner,
Ottakringer und Hernalser Friedhof oder in einem in laufender Reihen¬
folge zur Vergebung gelangenden eigenen Grabe auf sämtlichen Wiener
Gemeindefriedhofen gegen Entrichtung der tarifmäßigen Gebühr be¬
erdigt werden . Bis auf weiteres ist auch die Beerdigung der Leichen
der im 21 . Bezirke verstorbenen oder dort zuletzt wohnhaften Per¬
sonen in einfachen Gräbern des dem betreffenden Bezirksteile zuge¬
wiesenen Friedhofes zulässig . In allen anderen Fällen werden Grab¬
stellen nur über besonderes Ansuchen gegen Entrichtung der jeweils
vom Stadtrate bestimmten Gebühr überlassen . Anspruch auf die Be¬
nützung einer Notgruft besteht in folgenden Fällen : 1. wenn die für
die Leiche bestimmte Gruft noch nicht fertiggestellt ist. 2 . wenn Leichen
aus einer bestehenden Gruft enterdigt uud vorübergehend beigesetzt
werden . Der Magistrat ist ermächtigt , die Beerdigung einer Leiche
in einem Grabe gegen Erlag einer Sicherstellungssumme zu gestatten,
wenn die endgiltige Grabstellgebühr nicht mehr rechtzeitig festgesetzt
werden konnte.

tz 13 . Benützungsrecht.

Auf gemeinsamen und einfachen Gräbern können auf die Dauer
von zehn Jahren , vom Beerdigungstage an gerechnet, nach Maßgabe
des auf dem Grabhügel vorhandenen Raumes einfache, höchstens 1 '4 m
hohe Grabkreuzc ohne Untermauerung angebracht und Blumen gesetzt
werden . Der Erwerber eines eigenen Grabes oder einer Gruft hat
während der Dauer des Benützungsrechtes das Recht , 1 . in seiner
Grabstelle die nach den Bestimmungen der Gräberordnung zulässige
Anzahl von Leichen verstorbener Familienangehöriger beizusetzen, 2.
die Grabstelle auszuschmücken und 3 . ein Denkmal aufzustellen . Die
Höhe eines bei eigenen Gräbern und Grüften aufgestellten Denkmales
darf ohne besondere Bewilligung 2 m nicht überschreiten . Der untere,
Querschnitt der Denkmäler darf bei Grüften die Ausmaße der Unter¬

mauerung , bei eigenen Gräbern 80 om im Geviert nicht überschreiten.
4 . Mit besonderer Bewilligung des Magistrates ist bei eigenen Gräbern
die Anbringung von Grabeinfaffungen mit einer inneren Lichte von
0 '80 m zu 2 20 m und auf den Vorortefriedhöfen auch die Auf¬
stellung von Gittern ohne Eisenspitzen in einer Höhe von 0 '80 m
zulässig . Unter den gleichen Bedingungen ist die Gitteraufstellung bei
Grüften auf allen Friedhöfen zulässig ; die Doppeltüren an der
Vorderseite dieser Gitter sind so einzurichten , daß die Ver¬
wendung des Versenkungsapparates möglich ist. Die Gemeinde
behält sich das Recht vor , bei Eröffnung neuer Friedhöfe oder
Friedhofsteile zur Erzielung einer einheitlichen Ausgestaltung der An¬
lagen die Ueberlassung und Benützung von Grabstellen von der Er¬
füllung und Einhaltung bestimmter Bedingungen hinsichtlich der an¬
zubringenden Denkmäler , Einfriedungen und Ausschmückungen abhängig
zu machen. Diese Bedingungen und Beschränkungen werden durch
Kundmachung im Friedhofe Verlautbart und den Bewerbern anläßlich
des Erlages der Grabstellgebühr bekanntgegeben werden . Notgrüfte
dürfen höchstens sechs Monate benützt werden . Wird nach Ablauf
dieser Frist die beigesetzte Leiche trotz amtlicher Aufforderung nicht

' enterdigt , dann steht der Gemeinde das Recht zu, sich auf Kosten der
Angehörigen von Amtswegen herausnehmen und in einem gemein¬
samen Grabe wieder beerdigen zu lassen . Auf Notgrüften dürfen nur
Kränze niedergelegt werden ; die Aufstellung von Denkmälern ist un¬
statthaft . Die Notgruftgebühr ist für sechs Monate im voraus zu
erlegen.

8 14 . Dauer des Benützungsrechtes.
Das auf bestimmte Zeitdauer erworbene Bcnützungsrecht an

einem eigenen -Grabe erlischt mit Ablauf der in der Friedhofsordnung
festgesetzten Frist . Durch Beilegung von Leichen sowie durch die Ein¬
zahlung der Erneuerungsgebühr wird das Benützungsrecht auf die im
Gebührentarife festgesetzte Frist verlängert . Eigene Gräber , die auf
Friedhofsbestand erworben wurden , sowie Gruftplätze und Grüfte
bleiben in der Regel solange im Benützungsrechte der Familie , als
der Friedhof oder jener Teil , in dem sie liegen , seinem Zwecke als
Totenflätte dient . Wird ein Friedhof von der Gemeinde gesperrt , so
behält sie sich das Recht vor , Beilegungen in Grabstellen und die
Ausschmückung derselben nach Ablauf ^einer festzusetzenden Frist nach der
Sperrung zu untersagen . Im Falle der Abräumung eines Friedhofes
oder eines Teiles desselben erlischt das Benützungsrecht an allen auf
diesen Teilen befindlichen Grabstellen , ohne daß den bisherigen Be¬
nützungsberechtigten aus diesem Anlasse irgendwelche Rechtsansprüche
an die Gemeinde zustehen.

§ 15 . Uebergang des Benützungsrechtes.
Das Benützungsrecht steht zunächst nur dem Erleger der Grab¬

stellgebühr zu und geht nach seinem Ableben auf die Erben über . Es
kann durch Rechtsgeschäfte auf den Todesfall oder unter Lebenden auf
einen anderen nicht übertragen werden . Sind mehrere Erben vor¬
handen , so haben sie einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten zur
Ausübung des Benützungsrechtes zu bestellen und denselben der zu¬
ständigen Konskriptionsamtsabteilung behufs Vormerkung im Gräber¬
protokolle bekanntzugeben.

Z 16 . Rückvergütung.
Wird ein eigenes Grab , das noch unbelegt oder durch Enter-

digung der Leichen leer geworden ist, vor Ablauf des Benützungs¬
rechtes unter Verzicht auf die Weiterbenützung der Gemeinde zurück¬
gestellt , dann wird jener Teil der Grabstell -, Beilege - oder Erneue¬
rungsgebühr rückvergütet , der nach Abzug der für die Anzahl der
bisherigen Benützungsjahre berechneten jährlichen Benützungsquote
als Rest erübrigt . Beilegegebühren werden jedoch nur dann rückver¬
gütet , wenn die Beilegung in einem nach dem 31 . März 1920 er¬
worbenen eigenen Grabe stattgefunden hat . Als Benützungsquote gilt
der auf ein Benützungsjahr entfallende Teil der Grabstell - Beilege-
Erneuerungsgebühr , wobei das begonnene Jahr für ein volles ge¬
rechnet wird . Bei Rückstellung von Grüften , Gruftplätzen und Gräbern,
die auf Friedhofsdauer erworben sind, bestimmt der Stadtrat fall¬
weise den Rückvergütungsbetrag nach freiem Ermessen unter Berück¬
sichtigung der Benützungsdauer und des Bauzustandes der Grüfte.
Andere Gebühren werden in keinem Falle rückvergütet.
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8 17 . Erlöschen deZlBenützungs rechtes.

Wird bei einem eigenen Grabe oder einer Gruft das Denkmal
baufällig oder hat sich der Bauzustand einer Gruft derart verschlechtert,
daß sie einzustürzen droht , dann sind die Benützungsberechtigten über
amtliche Aufforderung verpflichtet , binnen drei Monaten für ihre
Instandsetzung zu sorgen , widrigenfalls das Benützungsrecht erlischt
und der Gemeinde die weiteren Verfügungen über die Grabstelle
nach freiem Ermessen Vorbehalten find , ohne daß dem früheren Be¬
sitzer ein Ersatzanspruch zusteht . Ist der Aufenthalt der Besitzer unbe¬
kannt , dann ist die Aufforderung zur Instandsetzung dreimal in der
„Wiener Zeitung ** und in den gelesensten Tagesblättern zu verlaut¬
baren . Das Benützungsrecht an eigenen Gräbern , die bei Lebzeiten
auf Friedhofsdauer erworben wurden , und bei Gruftplä ^ en erlischt
nach Ablauf von 15 Jahren , wenn innerhalb dieser Zeit in dem be¬
treffenden Grabe keine Beerdigung stattfindet oder auf dem Grnft-
platze eine Gruft nicht errichtet wird.

8 18 . Pflichten der Benützungsberechtigten.

Die Benützungsberechtigten aller Grabstellen haben die Pflicht,
die auf diesen aufgestellten Grabdenkmäler während der Benützungs¬
dauer in gutem Zustande zu erhallen . Bei eigenen Gräbern sind die
Hügel in der vorgeschriebenen Höhe zu erhalten : bei Grüften ist für
den ordnungsmäßigen Bauzustand stets Sorge zu tragen

8 19 . Oeffnen und Schließen der Grabstellen.

Das Oeffnen und Schließen der Gräber und jener Grüfte , die
mit einem dreiteiligen Deckel aus gestocktem Mauthausener Granit
versehen sind, besorgt ausschließlich die Gemeinde gegen Entrichtung
der tarifmäßigen Gebühr . Anders eingedeckte Grüfte werden von der
Gemeinde nach jeweiligem besonderen Uebereinkommen geöffnet und
geschlossen. Der Gemeinde steht das Recht zu, die Ilebernahme dieser
Arbeiten auch abzulehnen.

Z 20 . Herstellung von Grüften.
Wenn nur ein Gruftplatz erworben wurde , hat die Partei auf

eigene Kosten die Ausmauerung der Gruft und die Herstellung des
vorschriftsmäßigen Steinbelages nach Erwirkung der Baubewilligung
durch befugte Gewerbsleute zu veranlassen . In den Hauptfriedhöfen
wird die Erdaushebung zur Herstellung von Grüften ausschließlich
von der Gemeinde besorgt . Die Einfassung der Grüfte und der Deck¬
platten sind aus hartem Stein herzustellen . Die Grüfte müssen her¬
metisch verschlossen werden ; die Deckplatten müssen daher mit einem
Falz in den Steinbelag übergreifen und alle Fugen an der Ober¬
fläche mit Steinkitt sorgfältig ausgefüllt werden . Der Boden kann
unter Einhaltung der vorschriftsmäßigen Tiefe mit Ziegeln oder
Platten belegt werden.

ß 21 . Untermauerung.

Die Untermauerung der Denkmäler und Einfassungen eigener
Gräber besorgt in der Regel die Gemeinde gegen Entrichtung der
tarifmäßigen Gebühren ; wo dies nicht der Fall ist, hat die Partei
die Untermauerung auf eigene Kosten nach den Weisungen der Fried¬
hofsverwaltung (des Totengräbers ) zu veranlasfen.

8 22 . Grabinschriften.

Der Inhalt der Grabinschriften darf der Weihe und dem Ernste
des Friedhofes nicht widersprechen , widrigenfalls sie über amtliche
Aufforderung zu entfernen sind. Ist die Partei nicht bekannt oder
weigert sie sich, dieser Aufforderung nachzukommen , dann wird die
Inschrift von Amtswegen entfernt.

8 23 . Entfernung von Kreuzen und Denkmälern.
Die bei einer Grabstelle aufgestellten Denkmäler und Kreuze

dürfen nur zum Zwecke der Ausbesserung oder Auswechslung mit Be¬
willigung der Friedhofsverwaltung (des Totengräbers ) entfernt werden,
wenn das Einverständnis des Eigentümers nachgewiesen wird . Die
endgiltige Wegnahme eines Denkmales oder Kreuzes ist nur mit Be¬
willigung des Magistrates zulässig . Ist das Benützungsrecht an einer
Grabstelle erloschen, dann hat der bisherige Benützungsberechtigte das
Denkmal (Kreuz ) auf eigene Kosten von der Grabstelle zu entfernen.
Kommt er dieser Verpflichtung nicht binnen Jahresfrist , vom Verfalls¬

tage gerechnet , nach, dann kann die Gemeinde über das Denkmal frei
verfügen . Denkmäler (Kreuze ), die vor Ablauf des Benutzungsrechtes
baufällig werden , ohne daß die Partei rechtzeitig für ihre Instand¬
setzung gemäß 8 17 Sorge trägt , können aus Sicherheitsgründen von
der Friedhofverwaltung ohne Haftung für allfällige Beschädigungen
auf die Grabstelle umgelegt werden . Die Denkmäler von Gräbern,
deren Benützungsrecht abgelaufen ist, werden durch eine Aufschrift als
„heimgefallen " gekennzeichnet ; ihre Ausfolgung kann von den Parteien
innerhalb eines Jahres , vom Ablauf des Benützungsrechtes gerechnet,
gegen Nachweis des Eigentumes verlangt werden.

8 24 . Verschiedene Friedhofsarbeiten.
Die Beerdigungsarbeiten , die Herstellung der Grabhügel , die

Numerierung der Gräber , das Versetzen der Gruppen - und Reihen¬
ständer , sowie der Grabnummernpflöcke , dann die Arbeitsleistung bei
Vornahme der behördlich bewilligten Ausgrabung von Leichen oder
Leichenresten sind von den hiezu berufenen Organen der Gemeinde
auszuführen.

8 25 . Anpflanzungen.

Das Anpflanzen von Bäumen und Ziersträuchern bei eigenen
Gräbern und Grüften ist insoweit gestattet , als hiedurch der Zutritt
zu den nebengelegenen Gräbern nicht erschwert und das nachbarliche
Grab oder das bei demselben befindliche Denkmal nicht verdeckt wird.
Wird ein Nachbargrab durch daS zunehmende Wachstum eines Baumes
verdeckt oder gefährdet , so ist die Gemeinde berechtigt , ohne weitere
Einvernahme des Benützungsberechtigten auf seine Kosten den Baum
entsprechend zu beschneiden oder ganz zu entfernen . Das Anpflanzen
von Obstbäumen am Friedhofe ist unter keiner Bedingung erlaubt.

8 26 . Verkehr , von Gewerbsleuten im Friedhofe.

Die zur Ausführung von Arbeiten im Friedhöfe bestellten Ge¬
werbsleute haben sich vor Beginn der Arbeiten in der Friedhofs¬
kanzlei zu melden und die bestehenden Vorschriften , sowie die Weisungen
des Friedhofspersonales zu beobachten . Die Einfahrt von Schwer¬
fuhrwerk , insbesondere von Steinmetzwagen in jene Friedhöfe , die keine
Straßen mit Unterbau besitzen, ist grundsätzlich verboten . Zuwider¬
handelnde werden für hen durch das Befahren verursachten Schaden
haftbar gemacht.

8 27. Friedhofsplan.
Für die Anordnung der Grabstellen , für die Gattungen der

Gräber und die Reihenfolge , die Zwischenräume und die Verbindungs¬
wege ist der für den Friedhof genehmigte Plan allein maßgebend.

8 28 . Trinkgelder.
Die Annahme von Trinkgeldern ist allen Bediensteten des Fried¬

hofes bei sonstiger Entlassung untersagt.

8 29 . Friedhpfsbesuch.
Sämtliche Bedienstete am Friedhofe sind verpflichtet , jedermann,

welcher den Friedhof besucht, mit Anstand zu begegnen . Es ist aber
auch jedes der Weihe und dem Ernste des Ortes abträgliche Be¬
nehmen seitens des Publikurns unzulässig und unterliegt der gesetz¬
lichen Ahndung.

8 30 . Uebertretungen der ' Begräbnis - und Gräber¬
ordnung.

Uebertretnngen dieser Begräbnis - und Gräberordnung werden,
insoweit sie sich nicht als nach dem Strafgesetze zu ahndende
Handlungen darstellen , nach 8 l00 des Gesetzes vom 24 . März 1900,
L.-G .- u. V .-Bl . Nr . 17 , oder anderen Gesetzen bestraft.

8 31 . Auskünfte in Friedhofsangelegenheiten.
Auskünfte in Friedhofsangelegenheiten werden von den Friedhofs¬

verwaltungen (den Totengräbern ), von den magistratischen Bezirks¬
ämtern , sowie vom Magistrate erteilt.

8 32 . Beginn der Wirksamkeit dieser Begrab nis-
und Gräberordnung.

Die Bestimmungen dieser Begräbnis - und Gräberordnung treten
am 1. April 1920 in Kraft.

Vom Magistrate der Stadt Wir,,
- im selbständigen Wirkungskreise.
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Gebiihreiitarif.

Verwaltungsgebühren

Post Nr.

Il

III

IV

ebühreng attun

Totenbeschaugebühr . .

Totenbeschreibgebühr

Gebühr für die Amtshandlungen
städtischer Aerzte.

Gebühr für die Beförderung von
Leichen:

a) bei Beringung in gemeinsamen
oder einfachen Gräbern . . .

b) in eigenen Gräbern . . . .
o) in Grüften.

Gebühr für die Beistellung eines
einfachen Holzsarges.

Gebühren-

10 L

5 L

100 L

50 L
200 II
500 L

Anmerkung

Diese Gebühr ist jedesmal zu entrichten , wenn eine'
Leiche von einem städtischen Amtsärzte beschaut wird.

Diese Gebühr ist für jede Leiche in Wien zu ent¬
richten.

bis zu
1 m Länge

80 k,
über

1 m Länge
150 L

Diese Gebühr ist zu entrichten für Amtshandlungen
städtischer Aerzte bei Leichenausgrabungen , Leichenabfuhren und
anderen bei Begräbnissen vorkommenden sanitätspolizeilichen
Anlässen . Bei gleichzeitiger Enterdigung mehrerer Leichen
aus derselben Grabstätte ist die Gebühr nur einmal zu ent¬
richten , in allen übrigen Fällen für jede Leiche zu er¬
legen.

Diese Gebühr ist zu entrichten , wenn die Leiche von
Amtswegen in eine Leichcnkammer und auf den Friedhof in
folgenden Fällen überführt wird:

1 . bei Todesfällen nach einer Infektionskrankheit.
2 . bei Ueberführungen zur Obduktion oder Sektion,
3 . wenn der Amtsarzt die Wegführung aus der Woh¬

nung anordnet^
4 . bei Freileichen , wenn nachträglich ein Nachlaß zum

Vorschein kommt.*)
aä c) Im Falle der Beerdigung in einer Notgruft ist

eine Gebühr von 500 L zu erlegen.

Diese Gebühr ist zu entrichten , wenn die Gemeinde von

Amtswegen einen Sarg beistellt

Die Gemeinde behält sich das Recht vor , im Bedarfsfälle zu den unter Post I bis V bezeichneten Gebühren auf '
Grund eines Gemeinderatsbeschlusses Teuerungszuschläge bis zu 200 °/g einzuheben.

*) Zu den Freileichen gehören auch die in den Punkten 1 bis 3 angeführten Leichen, wenn von privater Seite für ihre Beerdigung
nicht gesorgt wird . '
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L . G r a b st e l l sse b ü h r e n.

Post
Nr.
VI

Gebührengattung

>»

-- s -§ L.te.
^ § L

8  "
-- Z ^

§ Z

Bororte¬

friedhöfe
mit Aus¬

nahme der
Friedhöfe
des XXI.

Bezirkes

Hietzinger,
Grinzinger

und

Döblinger
Friedhof

Anmerkung

3.

4.

Gemeinsame und einfache Gräber:

u) für Erwachsene über zehn
Jahre . . .

b) für Kinder unter zehn
Jahren.

Eigene Gräber auf 15 Jahre:

a) Jnnengräber
b) Außengräber.
e) Gräber in bevorzugter Lage

Einzelgräber auf zehn Jahre für
zwei Leichen:

a) Jnnengräber.
b) Außengräber.
o) Gräber in bevorzugter Lage

Kindergräber im Ottakringer und
Simmeringer Friedhofe auf zehn
Jahre für zwei Leichen . . .

Eigene Gräber auf Friedhofs¬
dauer :

a) Jnnengräber.

b) Außengräber.
e) Gräber im Kapellenhof .
ä ) Gräber hinter den Arkaden
e) Gräber in besonderer Lage

100 L

50 L

900 X
1350 X

100 X**

50 X**

1800 X 3600 X

Die Gebühr wird fallweise vom
Stadtrat festgesetzt.

600 X 1200 X
900 X

Die Gebühr wird fallweise vom
Stadtrat festgesetzt.

450 X

5400 X 10800 X2700 X
4050 X

10800 X
8100 X

Die Gebühr wird fallweise vom
Stadtrat festgesetzt.

** Diese Gebühren beziehen sich nur auf
die einfachen Gräber in den Friedhöfen des
XXI . Bezirkes und vorläufig auf die gemein¬
samen Gräber in den Friedhöfen Meidling,
Baumgarten , Ottakring und Hernals.

* Für die Beerdigung in den Fried¬
höfen des XXI . Bezirkes sind bis auf weiteres
die gleichen Grabstellgebühren wie im Wiener
Zentralfriedhofe zu entrichten.

Ueber die Zuweisung zu einem Haupt¬
friedhofe oder Friedhöfe im XXI . Bezirk ent¬
scheidet der Sterbeort oder letzte ständige
Wohnort des Verstorbenen in dem betreffen¬
den Zuweisungssprengel . — Als Zuweisungs¬
sprengel für den Wiener Zentralfriedhof
gelten die Bezirke I— XX , für den Stammers-
dorfer Friedhof der XXI . Bezirk und für die
kleineren Friedhöfe im XXI . Bezirk das Ge¬
biet der betreffenden ehemaligen Ortsgemeinde.
Wünscht eine Partei die Beerdigung einer
Leiche in einem nicht zugewiesenen Friedhofe
des XXI . Bezirkes , dann hat sie die doppelten
Grabstellgebühren zu entrichten.

Zu Punkt 2 :

aä a) Auf den Vorortefriedhöfen ent¬
fällt in der Regel die Unterscheidung zwischen
Innen - und Außengräber.

uä o) Als Gräber in bevorzugter Lage
gelten : Gräber außer der Reihenfolge , mit
Uebermaßeu , Eckgräber , heimgefallene Gräber
und zusammengezogene Gräber.

Zu Punkt 5:

L<t e und ck) Werden nur im Zentral¬
friedhof mit besonderer Bewilligung des Herrn
Bürgermeisters vergeben.

Für die nachträgliche Erwerbung eines eigenen Grabes auf Friedhofsdaucr sind folgende Gebühren zu entuchten^
1. Der Ergänzungsbetrag zwischen der ursprünglich erlegten Grabstellgebühr und Mer Gebuh^
für die Erwerbung auf Friedhofsdauer zu entrichten wäre ; 2 . die 5 »/ «igen Verzugszinsen dieses Erganzungsbetrages gerechn
vom ursprünglichen Ankaufstage bis zum Erlagstag . Ueberschreitet die auf diese Art berechnet- Gebühr d' e n ue ^ abst-ll-
gebühr für Friedhofsbestand , so ist nur die letztere zu entrichten . Die Erwerbung von Einzel - und Kmdergrabern auf
hofsdauer ist untersagt.
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Post
Nr.
Vl

6.

8.

9.

10.

11.

ebührengattung

Erwerbung bei Lebzeiten:

Wird ein eigenes , Einzel - oder
Kindergrab bei Lebzeiten er¬
worben , dann ist zu den nach
den Tarifsätzen 2 bis 4 berech¬
neten Grabstellgebühren ein
50 prozentiger Zuschlag zu ent¬
richten.

Erneuerungsgebühren auf zehn
Jahre:

2 °2 ° --

L 8 Z>2-

L 8 - -« L
-- L --

iS

Bororte¬

friedhöfe
mit Aus¬

nahme der
Friedhöfe
des XL!

Bezirke«

Hietzinger,
Grinzinger

und

Döblinger
Friedhof

Anmerkung

b)

e)
«y

eigene Gräber:
« ) Jnnengräber . . . .
st) Außengräber . . .

Einzelgräber:
« ) Jnnengräber . . . .
st) Außengräber . . . .
Kindergräber . . . .

Gräber in bevorzugter Lage

Beilegegebühren . Mit Verlänge¬
rung des Benutzungsrechtes auf
zehn Jahre , vom Tage der Bei¬
legung an gerechnet . . . ' . .

Grüfte und Gruftplätze:

s) Kirchengrüfte, Arkadengrüfte
und Kolumbariennischen . .

b) Gruftplätze:
Die Gebühr wird vom Stadtrat

festgesetzt. Ein einfacher Gruft-
Platz in gewöhnlicher Lage mit
normalen Ausmaßen wird bis
auf weiteres in der Regel fol¬
gendermaßen bewertet : . . . .

Beilegegebühr für Grüfte

Notgruftgebühr , monatlich . .

600 L
kOO L

600 L
900 L

1200 L

1200 L

450 L

2400 L

Die Gebühr beträgt zwei Drittel
der vom Stadtrat festgesetzten Grab¬
stellgebühr für eigene Gräber ; bei
Einzelgräbern ist sie gleich hoch wie

die Grabstellgebühr.

Läuft zur Zeit der Beilegung einer
Leiche das Benützungsrecht nicht
mehr volle zehn Jahre , dann ist
für die Verlängerung der Be¬
nützungsdauer auf volle zehn Jahre
der für jedes Jahr berechnete quoten¬
mäßige Teil der zur Zeit der Bei¬
legung giltigen tarifmäßigen Er¬
neuerungsgebühr zu erlegen . Dauert
das Benützungsrecht zur Zeit der
Beilegung noch volle zehn Jahre,

dann entfällt die Beilegegebühr.

Die Gebühreir sind in einer Sonder¬
vorschrift festgesetzt.

9000 8 14 .000 L 23 .000 L

Entfällt

300 L 450 L 600 L

Zu Punkt 8 :

Ein angebrochenes Jahr wird voll ge¬
rechnet . Bei Gräbern , die auf Friedhofs¬
dauer erworben sind, entfällt die Beilege¬
gebühr.

Zu Punkt 11:

Ein begonnener Monat wird als voll
gerechnet.

Die Notgruftgebühr ist für 6 Monate
im voraus zu erlegen.
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6 . Arbeitsgebühren.

Post
Nr.
VII

ebüh rengattung r: E

L 8 ^L 8^ X2
AG Z

Vororte,

friedhöfe
mit AuS-

nähme der
Friedhöfe
der XLI.

Bezirkes

Hietzinger,
Grinzinger

und

Döblinger
Friedhof

Anmerkung

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8 .

9.

Oeffnen und Schließen bei Beerdi¬
gungen und Beilegungen:

a) eines eigenen oder Einzel¬
grabes . - . .

d) eines Kindergrabes . . . .
o) einer einfachen oder Doppel¬

gruft mit dreiteiligem Deckel
aus gestocktem Mauthausener
Granit.

200 X

800 X

200 X
140 X

800 X

200 X

800 X

Beistellung und Anbringung von
Sargträgern:
a ) bei einer einfachen sGruft
d ) „ Doppelgruft . .

nach jeweiliger Vereinbarung mit
der Friedhofsverwaltung.

Enterdigung einer Leiche:
a) aus einem eigenen oder ge¬

meinsamen Grabe . . . .
d) ans einer einfachen oder

Doppelgruft mit dreiteiligem
Deckel aus gestocktem Maut¬
hausener Granit . . . . .

400 X

1200 X

Vertiefung eines Grabes unter die
Grabsohle. 100 X

Vornahme einer Probegrabung 50 X

Versetzung eines Sargschirmes 150 X

Aufstellung von eisernen oder
steinernen Kreuzen auf gemein¬
samen oder einfachen Gräbern.

Beistellung des Sargversenkungs¬
apparates :
a , bei eigenen und Einzelgräbern
d) bei einfachen oder Doppel¬

grüften .

Entschädigungen für sonstige Arbeits¬
leistungen sind von der Ver¬
waltung mit den Parteien be¬
sonders zu vereinbaren.

30 X

100 X

200 X

400 X

1200 X

400 X

1200 X

100 X 100 X

50 X

150 X

30 X

100 X

200 X

50 X

150 X

30 X

100 X

200 X

Zu Post Nr . VII . Punkt 1:

aä v) Wird der Gemeinde das Oeffnen
und Schließen von Grüften übertragen , die
in anderer Weise eingedeckt sind, dann ist
die Gebühr mit der Friedhofsverwaltung be¬
sonders zu vereinbaren.

Zu Punkt 3:

In der Gebühr für die Enterdigung ist
die Entschädigung für das Oeffnen und
Schließen der Grabstelle mitinbegriffen . Bei
gleichzeitiger Enterdigung mehrerer Leichen
aus einer Grabstelle ist die Gebühr nur ein¬
mal zu entrichten . Für die Enterdigung aus
Einzel - oder Kindergräbern ist die gleiche
Gebühr zu entrichten wie für die aus eige¬
nen Gräbern.

Zu Punkt 8:

Für Beerdigungen in gemeinsamen Grä¬
bern wird der Versenkungsapparat unent¬
geltlich beigestellt.

s.ä a) und d) Die Gebühr ist für jeden
zur Versenkung gelangenden Sarg zu ent¬
richten
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v . Aufbahrungsgebühren.

P - st
Nr.

vm

i.

ebührengattun Gebühren¬
satz

Für die Benützung städt . Leichen¬
kammern zu Aufbahrungen:

a) Bei einem Leichenbegängnis I . Klasse

I I IV- ""
V. u . VI . I

i>) Bei Aufbahrungen im Hietzinger Fried¬
hofe erhöhen sich vorstehende Ge¬
bühren um.

Anmerkung

60 L
50
40 „
30
20 ..

100 °/„

Aufbahrungen sind:

1. in den Bezirksleichenkammern:

I Bezirk , Schotten,
II . „ Dresdnerstraße,

III . „ St . Othmar,
X. „ Gudrunstraße,

XIII . „ (in Errichtung begriffen ),
XVIII . „ Semperstraße und

2 . in sämtlichen Friedhofsleichenkammern,

3 . in den übrigen städtischen Bezirksleichenkammern nur
mit besonderer Bewilligung des städtischen Gesundheits¬
amtes zulässig , wenn eine Leiche nach auswärts über¬
führt wird.

Die Beisetzung von Leichen in den städtischen Leichen¬
kammern erfolgt unentgeltlich.

Diese Bestimmungen treten am 1. April 1920 bezw. mit dem Inkrafttreten der betreffenden Landesgesetze in Wirk¬
samkeit . Erworbene Rechte werden durch sie nicht berührt . Die Gemeinde behält sich die jederzeitige Aenderung der vor¬
stehenden Tarifsätze vor . Im Falle einer Tarifänderung haben daher die Benützungsberechtigten aller nach dem vorstehenden
Tarife erworbenenen Grabstellen für die Erneuerung , nachträgliche Erwerbung auf Friedhofsdauer und die Leichenbeilegung
sowie die allfälligen sonstigen Leistungen der Gemeinde die neuen Gebühren zu erlegen.

7.

Erhöhung des Tarifes für den Bezug von Kopien
der Operate des Grundsteuerkatasters.

Auf Grund des Z 58 des Gesetzes vom 23 . Mai 1883,
R .-G .-Bl . Nr . 83 , wird mit Wirksamkeit vom l5 . Februar 1920
die Vergütung für den Bezug von Kopien , Abschriften und Auszügen
aus den Katastraloperaten wie folgt festgesetzt : Die Preisansätze in
dem mit Finanzministerialerlaß vom 1. Dezember 1809 , Z . 67284,
hinausgegebenen und mit Erlaß vom 16 . März 1912 , Z . 665 , teil¬
weise abgeänderten Tarife sind für die Post 1, dann 3 bis 5 , 9 bis
14 und 16 bis 23 mit dem vierfachen , für die Post 2, dann 7 und
8 mit dem sechsfachen, für die Post 6 mit dem fünffachen und für
die Post 15 , soferne es sich um Ausfertigungen für Parteien handelt
mit dem vierfachen , beziehungsweise wenn für Amtszwecke bestimmt,
mit dem dreifachen Betrag in Anrechnung zu bringen . Der erhöhte
Preis für Tarifpost 10 0 gilt auch dann , wenn die Mappenkopie
anstatt auf Pausleinwand auf extrafestem Pauspapier hergestellt wurde.
Bei Ausfertigungen nach Tarifpost 11 bis einschließlich 16 ist für die
verwendeten Drucksorten eine nach der erhöhten Post 22 zu berech¬
nende Vergütung zu leisten . Der allgemeine Verschleiß der unter Tarif¬
post 22 angeführten Drucksorten , sowie der Anmeldungsbogen bleibt
auch weiterhin eingestellt und ist die AnsfoHung dieser Drucksorten

nur bei Vorhandensein triftiger Gründe (insbesonders öffentlicher Rück¬
sichten) gestattet.

Die den einzelnen Behörden und Instituten zugestandenen Preis¬
ermäßigungen , sowie das prozentuelle Ausmaß der Anteile , welche
bisher den die Ausfertigung vornehmenden Funküonären an den Ver¬
gütungskosten gewährt worden sind, bleiben auch weiterhin aufrecht,
jedoch sind den Berechnungen die nunmehr geltenden Preise zugrunde
zu legen.

Bezüglich des Preises der den Gerichten zur Herstellung und
Erhaltung der Grundbuchsmappen zu überlassenden Abdrücke wird
eine Weisung folgen.
(Staatsamt für Handel und Gewerbe , Judustrie und Bauten , Z . 3321 .)

8 .

Diensteinteilung der Gewerbeinspektorate.
Innerhalb des ganzen , durch die Verordnung des Handels¬

ministeriums vom 7 . Mai 1911 , R .-G .-Bl . Nr . 109 , in vier Auf¬
sichtsbezirke geteilten Gemeindegebietes der Stadt Wien werden auf
Grund des K 3 der zitierten Verordnung die im nachfolgenden ge¬
kennzeichneten Agenden einem vom Zentralgewerbeinspektorate be¬
stimmten Wiener Territorialgewerbeinspektorate zur Behandlüng zu¬
gewiesen : <
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1. Alle Angelegenheiten , die eine ganze Branche der gewerblichen
Tätigkeit betreffen , wie beispielsweise die Begutachtung von Arbeits - ^
ordnungen , die für eine Gruppe gleichartiger Betriebe gemeinsam auf¬
gestellt werden , dann die Intervention bei Branchen - oder Grnppen-
streiken, beziehungsweise Aussperrungen , dann die Begutachtung von
Eingaben der ' Arbeitgeber , beziehungsweise Arbeitnehmerverbände
und dergleichen.

2 . Die Erstattung von Berichten an das Zentralgewerbeinspektorat,
beziehungsweise an das Staatsamt für ^ soziale Verwaltung , an die
Landesregierung , die Arbeiterunfallverficherungsanstalt und sonstige
öffentliche Behörden , Anstalten , Organisationen u . s. w. in allen das
ganze Gemeindegebiete von Wien betreffenden Angelegenheiten.

3 . Der gesamte direkte Verkehr mit der Wiener Magistrats¬
direktton , mit dem Stadtbauamte , dem Stadtphysikate , der städtischen
Feuerwehr und sonstigen städtischen Zentralstellen in allen Angelegen¬
heiten , die das gesamte Gemeindegebiet Wiens berühren oder sich in
sonstiger Beziehung als allgemeiner Natur darstellen.

4 . Alle auf das gewerbliche Genossenschaftswesen bezughabendcn
und den Wirkungskreis der Gewerbeinspektoren berührenden Angelegen¬
heiten , wie beispielsweise generelle Angelegenheiten des Lehrlingswesens,
der Krankenkassen , Heimarbeit , Jugendfürsorge.

5 . Insoweit diese gemeinsamen Angelegenheiten in den Wirkungs¬
kreis der durch besondere Vollzugsanweisungen errichteten Spezial-
gewerbeinspektorate fallen , sind dieselben nur von dem letzten allein zu
behandeln.

Das mit der Wahrnehmung dieser gemeinsamen Angelegenheiten
betraute Gewerbeinspektorat hat die Erledigung der ihm zusallenden
Aufgaben stets im Einvernehmen mit den betreffenden anderen Ge-
werbeinspektorattn durchzuführen und ist befugt , im erforderlichen Falle
Organe dieser anderen Gewerbeinspektorate zur Mitwirkung heran¬
zuziehen . Im Verhinderungsfälle wird der Amtsvorstaud des mit der
Behandlung der gemeinsamen Agenden betrauten Gewerbeinspektorates
durch den mit der vorübergehenden Leitung seines Jnspektorates be¬
trauten /Gewerbeinspektor vertreten.

Um auch bei der Erledigung aller übrigen , wenn auch nicht
instruktionsmäßig der Behandlung durch ein bestimmtes Wiener Ge-
werbeinspcktorat vorbehaltenen Angelegenheiten die Einhaltung der
schon für das Ansehen des Aufsichtsdienstes unbedingt erforderlichen
Gleichförmigkeit zu sichern, hat das mit der Behandlung auf das ge¬
samte Gemeindegebiet von Wien bezughabender Agenden betraute
Gewerbeinspektorat steten Kontakt mit den übrigen Wiener Territorial-
und Spezialgewerbeinspektoraten zu Pflegen und diesen durch die Ab¬
haltung gemeinsamer Besprechungen zu erhalten . Diese Besprechungen
sind Amtshandlungen und haben denselben die Amtsvorstände der
Wiener Territorial - und Spezialgemerbeinspektorate , in ihrem Ver¬
hinderungsfälle die ihnen im Range zunächst stehenden Funktionäre als
Stellvertreter der Amtsvorstände teilzunehmen . Jedes der bei der
Besprechung durch seinen Amtsvorstand oder dessen Stellvertreter teil¬
nehmende Amt wohnt der jeweiligen Sitzung mit beschließender Stimme
bei . Beschlüsse werden mit einfacher Majorität gefaßt , bei Stimmen¬
gleichheit entscheidet der rangsälteste , als Vorsitzender fungierende
Beamte.

Den Amtsvorständeu steht das Recht zu, zu den Besprechungen
fallweise auch zugeteilte Funktionäre hinzuzuzieheu , insbesondere solche
gegebenenfalls als Spezialfachleute zu den Sitzungen zu emseuden.
Diesen Teilnehmern kommt eine beschließende Stimme nicht zu . Die
Besprechungen sind nach Bedarf abzuhalteu und ist das Einberufen
derselben dem Ermessen des mit der Behandlung der gemeinsamen
Angelegenheiten betrauten Gewerbeinspektorates anheimgestellt . Im
Falle mindestens zwei Amtsvorstände der Wiener Gewerbeinspektorate
dies unter Angabe des zur Besprechung vorgeschlagenen Gegenstandes
verlangen , ist eine solche Besprechung binnen kürzester Frist einzu¬
berufen . Jede Einberufung einer Besprechung hat unter Angabe der
Verhandlungsgegenstände spätestens 24 Stunden vor dem anberaumten
Sitzungsbeginne zu erfolgen und ist jedesmal von Ort und Zeit der
Sitzung auch das Zentralgewerbeinspektorat unter Vorlage der Tages¬
ordnung zu verständigen . Ueber den Verlauf der Sitzung sind kurze
Protokolle (Beschlußprotokolle mit kurzer Skizzierung der Debatte ) zu
führen . Den Schriftführer habe» im Abwechslungswege die sämtliche»

territorialen Gewerbeinspektorate Wiens aus dem Kreise der zugeteilten
Funktionäre beizustellen . Die Protokolle sind vom Vorsitzenden und
allen Stimmberechtigten , sowie vom Schriftführer zu zeichnen und
binnen längstens acht Tagen nach der Sitzung in je einem Exem¬
plare dem Zentralgewerbeinspektorate und allen Wiener Gewerbe-
inspektoraten zuzustellen . Die Protokolle sind bei den einzelnen Aemtern
zu sammeln und chronologisch geordnet und gesondert von den Akten
aufzubewahren . Es sind hierüber auch geeignete Sachregister zu

sichrem^ Handelsministeriums vom 2 . Juli 1904,
Fahl 26048 , wird hiemit außer Kraft gesetzt. ^

(Staatsamt für soziale Verwaltung , Zahl 3210 .)

S.
Erhöhung der Vervflegsgedühre » .

Ni - d - röst - rr - ichisch - Land - ssiechenanstalt - n in All - nt-
steig , St Andrä vor dem Hagentale und Mistelbach.

Die Berpfleqsgebiihren der niederösterreichischen Landessiechenanstalt in
Allentsteig St . Andrä vor dem Hagentale undMistelbach , sowie der Abteilung für
siech- Kinder in der Anst .lt für Allmtsteig werden mit Rücksicht auf den durch d,e
atlaemeinen Preissteigerungen bedeutend erhöhten Betnebsaufwand vom 1. Ma^
>920 an bis auf weiteres für jeden in Armensürsorge stehenden Pflegling mit täglich
8 X festgesetzt. Für zahlende Pflegling - werden die Verpflegsgebühren vom
al . ichen Tage an nach Maßgabe deS tatsächlichen Aufwandes und der Zahlung «-
fäiiiateit «es betreffenden , beziehungsweise seiner Angehörigen van 8 X pro
Tag Mi aufwärts im gegenseitigen Uebereinkommen fallweise berechnet.
(M .Abt , X 1039 .)^

KrankenhausSt . Pölten.

D e niederösterreichlsche Landesral hat im Einvernehmen mit der nieder-
östeirkick ichen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Kranken !,aus in Sk . Pölien vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung
a, getan .! n au » r»e Laue , eines Jahr s für die I . Verpflegsklaffe Mit 50 X,
für di - il . Ve . pfl .ftskiass'. mit 25 X , für die III . (allgemeine ) B -rpflegsktass-
uiit l5 X per Kopf und Tag festgesetzt. (M Abt . X 1200 .)

Krankenhaus Korn - u bürg.
Der niederöstwreichische Land -srat hat im Einvernehmen init der nieder-

österreichischen Lau ksregierung die Verpflegstaxe der allgemeinen Verpfleg «Nasse
für das allg -n,eine öffentliche Krankenhaus in Korn -uburg sür dl- Dauer eines
Jahres vom Tage Ser Verlautbarung dieser Kundmachung angefangen mit
18 X Per Kops und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 1275 .)

Krankenhaus Neunkirchen.

Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mir der nieder-
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen sür das allgemeine öffent¬
liche Krankenhaus in Neunkirchen vom Tage der Verlautbarung dieser Kund-
machung angefangen aus di- Dauer eines Jahres für die 1. V -rpfl -gSIlaffe mit
60 X für die II . Verpflegsklaffe mit 30 X , sür die III . (allgemeine ) Ver-
pfl -gs 'klaff- mit 15 X per Kopf und Tag festgesetzt. Gleichzeitig wurden die
Op -ra .ionSgel -Uhrm sür di - I . Verpflegsklaffe « HW . und zw ° r für leichtere
Operationen bis 500 X, für mittlere Operationen bis 1000 X , für schwere
Operationen bis 2000 X. (M .Abt . X 1196 .)

Krankenhaus Horn.

Der niederösterreichischr Land -srat hat im Einvernehmen mit der nieder,
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen sür das allgemeine öffent¬
lich- Krankenhaus in Horn auf di- Dauer eine« Jahres vom Tage der V -r-
lautbarung dieser Kundmachung an gerechnet , für die I . Verpflegsklaffe mit
20 L für die II . (allgemeine ) Berpfl -gsilasse mit 10 X per Kopf und Tag
festgesetzt. (M .Abt . X 1160 .)

Krankenhautz Lilienfeld.
Der niederösterreichisch - Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-

österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgenieine öffentliche
Krankenhaus in Lilienfeld sür die Dauer eines Jahres vom Tage der Ver¬
lautbarung dieser Kundmachung an gerechnet für die 1. Verpflegsklaffe mit
25 X für die II . Verpflegsklaffe mit 12 X per Kopf und Tag festgesetzt.
(M .Abt . X 1102 .)

Krankenhaus Mistelbach.

Der nied -rösterr -ichisch- Landksrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Mistelbach vom Tag - der Verlautbarung dieser Kundmachung
angesangen auf die Dauer eines Jahres für die I . Verpflegsklaffe mit 40 X,
für di- II . Verpflegsklaffe mit 25 X , für die lll . (allgemeiue - Berpst -gsnIe
mit 15 X per Kopf und Tag festgesetzt. Gleichzeitig wurden die Op -ranons-
gebühren wie folgt erhöht : In der I . Verpflegsklaffe für klein - Operationen
bis 500 X , sür mittlere Operationen bis tOOO X , für große Operationen
bis 2000 X : in der II . Verpflegsklaffe für kleine Operationen bis l-OO X , für
mittlere Operationen bis 400 X , für große Operationen bis 1000 X.
(M .Abt . X 1199 .)
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Krankenhaus Waidhofen a. d. UbbS.
Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬

österreichischen Landesregierung die Veipflegslaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Waidhofen a . d. Nbbs vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angefangen aus die Dauer eines Jahres für die I . VerpflegS-
klaffe mit 40 X , für die II . BerpslegSklaffe mit 25 X , für die III . kallgemeine)
VerpflegSklaffe mit 15 X per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 1198 .)

Krankenhaus Waidhofen a. d. Thaya.
Der niederösterreichische LandeSrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬

österreichischen Landesregierung die Bcrpflegstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Waidhofen a. d . Thaya vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angefangen auf die Dauer eines Jahres für die I . Berpste - s-
klaffe mit 50 X , für di - II . VerpflegSklaffe mi ! 25 X , für die III . ( , llgemein-
Verpflegsklaffe mit 12 X per Kopf und Tag festgesetzt. Gleichzeitig wurden die
Operationsaebühren wie folgt festgesetzt : In der I . VerpflegSklaffe für leichtere
bi S 300 X , für mittlere bis 600 X , für schwere bis IDO X . In der
II . VerpflegSklaffe für leichtere bis 100 X , für mittlere bis 200 X , für
schwere bi« 300 X . (M .Abt . X 1197 .)

ll . Normativbestimmungen.
L«.

Maßnahme » »gunsten der städtischen Angestellten.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

14 . April 1920 , M . D . 1815/1920:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 30 . März 1920 zur
P . Z . 6508/20 beschlossen:

I. Regelung der Bezüge aktiver Angestellter.
1 . Ortszuschlag.  Die in das Gehaltsschema (Beilage L

des Gemeinderatsbeschlusses vom 24 . April 1919 , P . Z . 6481)
und die bei den Unternehmungen in das Schema für Oberbeamte
eingereihten Angestellten der Gemeinde Wien und ihrer Unter¬

nehmungen , ferner die Direktoren der städtischen Unternehmungen
und die nach besonderen Sätzen entlohnten Direktoren der städti¬
schen Aemter erhalten unter Einstellung des bisherigen Quartier¬
geldes einen Ortszuschlag.

Der Ortszuschlag beträgt mit der aus dem 4 . Absätze dieses
.Punktes ersichtlichen Einschränkung für Angestellte mit dem

Dienstorte Wien oder mit einem zum Wohngebiete Wien ge¬
hörigen Dienstorte (Bezugsklasse I ) 100 vom Hundert , für Ange¬
stellte , deren Dienstort in die I . oder II . staatliche Aktivitäts¬

zulagenklasse eingereiht ist (Bezugsklasse II ) . 70 vom Hundert und
für solche , deren Dienstort in die III . oder IV . staatliche Aktivitäts¬
zulagenklasse eingereiht ist (Bezugsklasse III ) , 40 vom Hundert
ihres Gehaltes.

Für Angestellte , deren Dienstort von der Staatsregierung
äuf Grund der gesetzlichen Ermächtigung wegen der ganz besonderen
Teuerungsverhältnisse in die Zwischenklasse I » , beziehungsweise 11a
eingereiht werden sollte , wird der Ortszuschlag mit 85 , beziehungs¬
weise 55 vom Hundert ihres Gehaltes vom Wirksamkeitsbeginne
der diesbezüglichen staatlichen Verfügung an festgesetzt.

Für Angestellte , deren Jahresgehalt den Gehalt der 1 . Stufe
der 1 . Bezugsklasse übersteigt , wird der Ortszuschlag , je nach¬
dem sie ihren Dienstort in einem Orte der Bezugsklasse I
II oder III haben , mit 30 , 20 oder 10 vom Hundert ihres Gehaltes
zuzüglich eines Betrages von 18 .200 X , 13 .000 L oder 7800 L
bemessen.

Von dem Ortszuschlage tritt ein Teil in der Höhe des
bisherigen jeweiligen Quartiergeldes an dessen Stelle . Dieser
Quartiergeldteil des Ortszuschlages unterliegt bezüglich . des

Anfalles und der Auszahlung den derzeit für das Quartiergeld
geltenden Vorschriften.

Der restliche Teil des Ortszuschlages richtet sich bezüglich
des Anfalles und der Auszahlung nach dem Gehalte.

Der Ortszuschlag ist in den Ruhegenuß im vollen Aus¬
maße einrechenbar.

Für die Ermittlung der Abfertigungen und der forllausenden
Ruhegenüsse jener Angestellten , die nach dem 1. März 1920 in
den Ruhestand getreten sind oder treten werden , ist der Orts¬
zuschlag nach dem Dienstorte des Angestellten zur Zeit der Ver¬
setzung in den Ruhestand zu bemessen.

Der Stadtrat wird ermächtigt , über einen von der Magi¬
stratsdirektion im Wege der gemeinderätlichen Personalkommission
zu stellenden Antrag die durch die Gewährung des Ortszuschlages
bedingte textliche Aenderun g der geltenden Vorschriften zu beschließen.

2 . Teuerungszulagen.  Die Teuerungszulagen der
im vorstehenden Punkte bezeichnten Angestellten werden bis auf
weiteres für Angestellte der Bezugsklasse I auf 8400 L , für
solche der Bezugsklasse II auf 6720 X , für solche der Bezugs-
klaffe III auf 5040 X jährlich erhöht:

Für Angestellte , deren Dienstort in die Zwischenklasse Is,

beziehungsweise IIa cingereiht worden ist (Punkt 1, Absatz 3) ,
beträgt die Teuerungszulage bis auf weiteres 7560 X , be¬
ziehungsweise 5880 L jährlich.

3 . Frauenzulage.  Verheiratete Angestellte der im

Punkte 1 erwähnten Art erhalten für ihre Gattin , soferne diese
nicht selbst im aktiven Staats -, Landes - oder Gemeindedienste
steht , bis auf weiteres eine zur Ruhegenußbemessung nicht an¬
rechenbare Teuerungszulage von 1200 L jährlich.

Geschiedene Angestellte sind , wenn sie für den Unterhalt der
geschiedenen Gattin zu sorgen verpflichtet sind , verheirateten,
sonst den ledigen gleichzuhalten.

4 . Wirksamkeit.  Die vorstehenden Bestimmungen
(Punkt 1 bis 3) treten für die am 1. März 1920 in aktiver

Dienstleistung gestandenen Angestellten in Kraft , und zwar für
die Angestellten der Unternehmungen unter Anrechnung der mit
dem Gemeinderatsbeschlusse vom 27 . Februar 1920 , P . Z . 4279,
bewilligten einmaligen Zuwendungen und der auf die Monate
Jänner , Februar , März und April 1920 entfallenden Quartier¬

geldteile mit 1 . Jänner 1920 , für die übrigen Angestellten unter
Anrechnung der auf die Monate März und April 1920 ent¬

fallenden Quartiergeldteile mit 1 . März 1920 ; die auf die Bezugs¬
regelung gegebenen Vorschüsse sind in allen Fällen anzurechnen.

Obige Bestimmungen treten für die dem Gesetze vom
4 . Juli 1919 , L .-G .>Bl . Nr . 193 , unterstehenden Lehrpersonen
unvorgreiflich der gesetzlichen Regelung in Kraft.

5 . Gleitende Zulage.  Die Bestimmungen der Ge¬
meinderats beschlösse vom 12 . Dezember 1919 , P . Z . 23563,
vom 10 . Dezember 1919 , P . Z . 23673 und vom 27 . Fe¬
bruar 1920 , P . Z . 4279 , über die gleitende Zulage werden mit
Wirksamkeil vom I . März 1920 in nachstehender Weise abgeändert:
.Allen ständigen , nicht bloß nebenberuflich verwendeten aktiven

Angestellten der Gemeinde Wien und ihrer Unternehmungen
einschließlich der dem Gesetze vom 4 . Juli 1919 , L .-G .-Bl.

Nr . 193 , unterstehenden Lehrpersonen wird , soferne sie nicht im
Kollektivvertrage stehen oder Staats - , Landes - oder Gemeinde¬

pensionsparteien sind , bis auf weiteres eine gleitende Zulage
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt:

s ) Der Grundbetrag dieser Zulage wird für jeden einzelnen
Angestellten, seine etwaige Gattin und jedes für die Teuerungs-
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zutage in Betracht kommende eheliche Kind in der Bezugsklasse I
mit 100 X , in der Bezugsklasse II mit 80 X und in der

Bezugsklasse III mit 60 X monatlich festgesetzt . Für Angestellte,
deren Dienstort in die Zwischenklasse la , beziehungsweise II s
eingereiht worden ist . wird der Grundbetrag mit 90 X . beziehungs¬
weise mit 70 X monatlich bestimmt.

Im Haushalte des Angestellten lebende oder von ihm er¬
haltene Stiefkinder , Wahlkinder oder eigene uneheliche Kinder,
welche das 24 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben und als
unversorgt anzusehen sind , werden bei der Berechnung der gleitenden
Zulage den ehelichen Kindern gleichgehalten.

Im Naturalkostbezuge stehende Angestellte bleiben für ihre
Person bei Ermittlung der gleitenden Zulage außer Betracht.

Verheiratete männliche Angestellte erhalten , wenn die Gattin
im aktiven Staats - , Landes - oder Gemeindedienste steht und

selbst die gleitende Zulage bezieht , für ihre Gattin diese Zulage
nicht . Solche Angestellte sind verpflichtet , der liquidierenden
Stelle die Verwendung ihrer Gattin im aktiven Staats - , Landes¬
oder Gemeindedienste anzuzeigen.

8 ) Zu den Grundbeträgen werden für den Angestellten und
die obgcnannten Familienangehörigen die Preisunterschiede zu¬
geschlagen , die sich aus den seit 1 . März 1920 vorgenommenen,
beziehungsweise noch durchzuführenden Erhöhungen der am
29 . Februar 1920 amtlich festgesetzten Preise für die vorschrifts¬
mäßigen Berbrauchsmengen an Mehl , Brot , Fett und Zucker
ergebe « haben , beziehungsweise jeweils ergeben werden.

c) Die gleitende Zulage wird mit Ende jedes Monates
aus Grund der vom Staatsamte für Volksernährung bekannt¬
gegebenen Preisunterschiede ausbezahlt werden.

cl) Die gemäß Punkt b) zu vergütenden Betrüge sind jennils
in ganzen Kronen auszuzahlen . Hiebei sind Beträge bis zu
50 ll zu vernachlässigen , Beträge von mehr als 50 K auf eine
Krone aufzurunden ."

6 . Aushilfe.  Angestellten , die mit Verwandten in auf-
oder absteigender Linie im gemeinsamen Haushalte leben , zu
deren Unterhalt sie gesetzlich verpflichtet sind , kann , wenn sie
diese Verwandten wegen deren Mittellosigkeit tatsächlich erhalten,
eine gleichzeitig mit der gleitenden Zulage auszuzahlende Aus¬
hilfe im jeweiligen Ausmaße der für eine Person festgesetzten
gleitenden Zulage vom Stadtrate bewilligt werden.

7 . Sonstige Bestimmungen.  Der Stadtrat wird

ermächtigt , für die im Punkt 1 nicht aufgezählten Angestellten
)er Gemeinde Wien und ihrer Unternehmungen , deren Dienst-
lerhältnis nicht durch Kollektivverträge geregelt ist , innerhalb
)es Rahmens der vorstehenden Maßnahmen -"(Punkt 1 bis 4)
über Antrag der Magistratsdirektion entsprechende Erhöhungen
ihrer Bezüge zu beschließen.

Für die im Kostbezuge stehenden Angestellten sind mit
Wirksamkeit vom 1. April 1920 die Regiepreise nach den tat¬
sächlichen Gestehungskosten über Antrag der Magistratsdirektion
vom Stadtrate neu festzusetzen

II. Regelung der Bezüge von Pensioiisparteien.
Von der nachstehenden Regelung sind Ruhe - und Versorgungs-

zenüsse , welche nach Kollektivvertragsbestimmungen bemessen
vurden , sowie die aus der Pensionskasse der städtischen Straßen-
mhnen liquidierten Ruhe - und Versorgungsgenüsse ausgenommen,
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ebenso Pensionsparteien , die ihren ordentlichen Wohnsitz außer¬
halb der Republik Oesterreich haben.

X . Sonderbestimmungen für Altp ensionisten.
1. Den Angestellten im Ruhestande und den Witwen nach.

Angestellten , deren Ruhe - und Versorgungsgenüsse aus Grund der
vor dem 1 . März 1920 in Geltung gestandenen Vorschriften
bemessen wurden oder künftig bemessen werden , wird bis aus
weiteres eine erhöhte Teuerungszulage gewährt.

Die erhöhten Teuerungszulage beträgt:
a) Für Angestellte im Ruhestande 6000 X jährlich,
b ) für Witwen 3600 X jährlich.
2 . Ruhe - und Versorgungsgenüsse , die auf Grund der vor

dem 19 . Dezember 1911 in Geltung gestandenen Bestimmungen
bemessen sind , werden ab 1. März 1920 auf jenes Ausmaß
erhöht , das den Bestimmungen der Gemeinderatsbeschlüsse vom
19 . Dezember 1911 , P . Z . 18200 und 18742 , entspricht.

3 . Ruhe - und Versorgungsgenüsse von und nach Lehr¬
personen , die nach ungünstigeren älteren gesetzlichen Bestimmungen
bemessen sind , werden ab 1. März 1920 auf jenes Ausmaß
erhöht , das dem Gesetze vom 29 . März 1912 , L - G .-Bl . Nr . 60,
entspricht.

4 . Die Ruhegenüsse weiblicher Lehrpersonen werden ab
1 . März 1920 auf jenes Ausmaß erhöht , welches sich unter
Zugrundelegung der jeweiligen für männliche Lehrpersonen
geltenden Bestimmungen ergibt , jedoch nur dann , wenn die Ver¬

setzung in den Ruhestand nach Vollendung von 20 anrechen¬
baren Dienstjahren erfolgt ist.

8 . SonderbestimmungenfürNeupensionisten.

Den Angestellten im Ruhestande , deren Ruhegenüsse nach den
Bestimmungen des Abschnittes I dieses Gemeinderatsbeschlusses
bemessen worden sind oder künftig bemessen werden , wird bis

auf weiteres eine erhöhte Teuerungszulage von 3600 X jährlich
gewährt.

L . Gemeinsame Bestimmungen.

1 . Die den Angestellten im Ruhestande bewilligte Teuerungs¬
zulage für Kinder wird bis auf weiteres auf 1200 X jährlich
erhöht.

2 . Diese erhöhte Teuerungszulage für Kinder wird bis auf
weiteres auch den Witwen nach städtischen Angestellten für die
im Genüsse von Erziehungsbeiträgen stehenden Kinder gewährt

3 . Die den Vollwaisen nach einem Angestellten dermalen
gebührende Teuerungszulage von 2400 L wird bis auf weiteres
für jede Vollwaise um je 1200 X jährlich erhöht.

4 . Den städtischen Pensionsparteien wird die gleitende Zulage
gewährt , welche den aktiven Gemeindeangestellten jeweils zukommt.

Die gleitende Zulage richtet sich nach dem ordentlichen
Wohnsitz des jeweiligen Bezugsberechtigten.

v . Wirksamkeit.  Diese Bestimmungen (X bis L ) treten
mit 1 . März 1920 in Wirsamkeit . Die neuen Bezüge sind unter

Anrechnung des mit dem Stadtratsbeschlusse vom 18 . März 1920,
P . Z . 5960 , bewilligten Vorschusses von Amtswegen flüssig zu
machen.

III . Gemeinsame Bestimmung.
Wenn nach den obigen Bestimmungen für ein und dieselbe

Person sich mehrere Teuerungszulagen ergäben , gebührt nur die
höhere.
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IV . Außerordentliche Zuwendungen.

Die ohne rechtliche Verpflichtung gewährten Ruhe - und
Versorgungsgenüsse (Gnadengaben ) werden ab 1. März 1920 um
100 vom Hundert , mindestens aber um 1200 L jährlich erhöht.

Hehaltsschema.
(Gemeinderatsbeschluß vom 30. März 1920, P . Z. 6508)

Bezugs-

Klasse Stufe
Schalt

30.000
26.000
24.000
21.000
16.400
15 200
14.000
12.800
11600
10.600
9.600
8.800
8.000
7.200
6.900
6.600

Ortszufchlag

Bezug«,
klaffe 1

27.200»)
26.000

6.300
6.000
5700
5.400
5.100
4.800
4.500
4.200
3.900
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400

24.000
21.000
16.400
15.200
14.000
12.800
11.600
10.600
9.600

Bezugs-
klaffe II

19.000»)
18.200
18800
14 700
11.480
10.640

9.800
8.960
8.120
7 420

8.800
8.000
7.200
6.900
6.600
6.300
6.000
5.700
5.400
5.100
4.800

4.500
4.200
3.900
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600

6.720
Ho

BezugS-
klasse III

10.800»)
10.400
9.600
8.400
6.560
6.080
5.600
5.120
4.640
4 240

5 600
5.040
4.830
4.620
4.410
4.200
3.990
3.780
3.570
3.360

8.840
'8 .520

Quartiergeld >
teil des Orts-

zuschlageS

6000

3000

2500

3.200
2.880
2.760
2.640
2.520
2. -00

S200

1900

1500

2 xt>
2.1- 0
2 04 -
>920

1200

8.150 1> 00
2.940
2.730
2.520
2.380
2.240
2.100
1.960
1.820

*) Gemäß Abschnitt
beschlusseS.

2.400

I , Punkt

I .- -0
1 56»
1.44»

.1 .-60
1.280
1.200
I.I20
1.040

1.680
1, Absatz

>-100

600

960
4 des Gemeinderats-

V. Endgiltige Zuwendung von Vorschüssen.

Angestellten , welchen der mit dem Gemeinderatsbeschlusse
vom 28 . November 1919 , P . Z 22650 , bewilligte Vorschuß
rechtmäßig ausbezahlt wurde und bisher nicht anzurechnen war,
wird dieser Vorschuß als endgiltig gewährte Zuwendung belassen,
soferne sie nicht auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom
12 . Dezember 1919 , P . Z . 23563 , eine für die Monate November
und Dezember 1919 wirksame Erhöhung ihrer Bezüge (Teuerungs¬
zulagen ) erfahren.

VI . Genehmigung der Vorschüsse.
Die vom Stadtrate mit dem Beschlüsse vom 18 . März 1920

P . Z . 5960 , bewilligten Vorschüsse werden genehmigt.

VII . Amtszeit.

Die Amtszeit aller Angestellten der Gemeinde und ihre
Unternehmungen wird einheitlich mit sieben Stunden festgesetzt
soferne nicht nach den gellenden Bestimmungen schon eine höher»
Amts -(Arbe >ts -)zeit besteht.

Diese Bestimmung gilt als Dienstvorschrift im Sinne de-
Absatz 2 des H 25 der allgemeinen Dienstordnung für die Ange
stellten der Gemeinde Wien.

Die Festsetzung der Lehr -(Dienst -)verpflichtung der städtische!
Lehrpersonen hat in gleicher Weise wie beim Staate zu erfolgen

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staa
Deutschösterreich und im Landesgesetz - und Ver
ordnungsblatte für Oesterreich unter der Enns in
Jahre 1820 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs

anweisungen und Verordnungen.
H.. Staatsgesetzblatt.

Nr . 47 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Innere
und Unterricht vom 31 . Jänner , betreffend die Neuregelun
des Dienstverhältnisses und der Dienstbezüge der Ge
darmerie.

Nr . 48 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanze
und des Staatsamtes für Verkehrswesen vom 31 . Jänne
zur Durchführung des Gesetzes vom 19 . Juli 1902 , be
treffend die Einführung einer Fahrkartensteuer vo
Personentransporte auf Estenbahnen , und des Gesetz!
vom 20 . Dezember 19l9 über die Eisenbahnverkehr
steuern.

Nr , 48 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanze
vom 29 . Jänner über die Bewertung von Wertpapiere
ausländischen Geldsorten und inländischen HandelsmüNze
bei Ermittlung der Stempel - und unmittelbaren Gebühre

6 . Landesgesetz- und Verordnungsblatt.
Nr . 50 . Kundmachung der niederösterreichischen Lande

regierung vom 6. Februar , betreffend Höchstpreise fr
Himbeersaft.

Nr . 51 . Gesetz vom 4. Dezember, betreffend die Einhebur
einer Beerdigungsgebühr in der Gemeinde Spitz an d
Donau.

Nr . 32 Gesetz vom 4. Dezember, betreffend die Einhebun
einer Beerdigungsgebühr in der Gemeinde Ravelsbach.

Nr . 32 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Einhebu
einer Beerdigungsgebühr in der Gemeinde Neunkirchen.

Nr . 84 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Einhebu
einer Beerdigungsgebühr in der Stadtgemeiude Mödlin

Nr . 33 . Gesetz vom 19. Dezember, betreffend Echöhm
der Beerdigungsgebühr in der Stadtgemeinde Waidhof
an der Mbs.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
Papier aus der Pittener Papierfabrik . — BuchdruckereiE . Kainz vorm. I . B . Walli - Haufter.



> AmUldlau drr Stützt Wirk . — Nr . 43 , 29 Mai ^ 920

>920 . ^

Gelchk , Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Noruiativbcstinlvlilllgcu dcs Gemeinderates, Stadtrates mis dcs Magistrates
in Angelegenheiten der GemrindeneriiiMlig und politischen Amtsführung.

Anhalt.
I . Gesetze, BollzugSanweisungc «, >verordu «ugeu »nd « «t-

schetduugen:
1. Mieterschutz . — Mietzinssteigirung.
2 . LandeS -Heil - und Pflegeanstalten für Geisteskranke . — Neueinteilung der

Aufnahmsbezirke.
3. Erhöhung der VerpflegSgcbühren.
4 . Drogistenkonzession.

I. Gesrhk, VochugSllilmeisuilgeNi Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

1.
Mieterschutz.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 28 . Februar
1920 . Z . 849 :

Der Vcrwaktungsgerichtshof hat über die Beschwerde der H . G.
und M . W . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes XIl
der Stadt Wien vom 11 . Juni 1919 , Z . 244 bis 253 , betreffend
eine Mietzinssteigerung , nach der am 28 . Februar l 920 durchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Magistrats¬
rates Dr . Rudolf Bibl , als Vertreter der belangten Behörde , zu
Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.

Die Beschwerde geht von folgendem , in der Gegenschrift der belangten
Behörde als zutreffend anerkanntem Sachverhalte aus:

1. Mit Entscheidung vom IS . Mai ISIS , Neg -Nr . I3l , 134 und 140,
hat das Mietamt XII bei neun Wohnungen in den den Beschwerdeführerinnen
gehörigen Hause l2 ., Schönbrunner Schloßstraß : 4t , zum Augusttermin
eine 25 p r o z entig  e Zinserhöhung für zulässig erklärt . Die Begründung
dieser Entscheidung beruhte — soweit dies für den vorliegenden Bcschiverdefall
von Belang ist — tt ' ter anderem darauf , daß die Mehrkosten der im Herbst
1918 durchgeführtcn Anstreicherarbeiten auf zwei Jahre  verteilt wurden.
Das Mietamt hielt hiebei an einer früheren , das gleiche Haus betreffenden
Entscheidung fest.

2. Am gleichen Tage , wie bezüglich dieses Hauses , wurde auch bezüglich
des ganz gleichgebamen , ebenfalls den Beschwerdeführerinnen gehörigen Hauses
12 , Schönbrunner Schloßstraße 43 , in dem die Beschwerdeführerinnen infolge
ähnlicher Reparatursarbeit .n ebenfalls eine 25prozentige Zinssteigerung durch¬
führen wollten , auf Antrag von sechs Parteien über die Zulässigkeit dieser
Zinserhöhung verhandel . Bei dieser Verhandlung wurde über die Haltbarkeit
der gegenständlichen Anstceicherarbeiteu ei » Beamter des GtadtbauamteS als
Auskunftsperson befragt und auf Grund dieser Auskunft eine fünfjährige
Haltbarkeit der fraglichen Arbeiten angenommen . Das Mietamt erklärte
deshalb in diesem Falle mit Entscheidung vom IS . Mai ISIS , Neg .-Nr 130,
135 bis 139 . eine Erhöhung des Zinses nur um 13 Prozent für zulässig
Dies « Entscheidung bezog sich gleichfalls aus den Augusttermin ISIS.

3 . Daraufhin beantragten zehn Parteien  des ersterwähnten Hauses
12 ., Schönbrunner Schloßstraße 44 , beim Mietamte XIl eine Abänderung der
unter 1. angeführten En scheidung . Das Mietamt änderte sodann mit der in
Beschwerde gezogenen Entscheidung vom II . Juni >919 , Reg .-Nr . 244 bis 253,
die unter I . angeführte Entscheidung auf Grund des Z 10 der Mieterschutz-
Verordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 381 , mit Wirksamkeit für
den N o v c m b e r t er m i n 1919 dahin ab , daß eine ZinSsteigcrung nur bis
zu den in einer beigesetzten Tabelle angeführten geringeren Beträgen als

>1. Rormativbeftimmuugeee:
5 . Sicherheitsvorschriften des Elektrotechnischen Vereines.
6 . Vorschrift über die Anfwandgebühren.
7 . Errichtung einer Lebensmitteluntersuchungsstelle im Beterinäramte.
8 . Bezeichnung der politischen Behörden in der tschechoslowakischen Republik.

Berzeichnis der im StaatSgc s c ydlal t e für den Staat
Deukschösterrcich und im Landergesetz - und Ver-
ordnungsblatle für Oesterreich unier der Enns im
Jahre  1920 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs¬
anweisungen und Verordnungen.

zulässig erkannt wurde . In der Tabelle ist bei drei Wohnungen eine I6pro-
zentige und bei sieben Wohnungen eine LOprozentige Zinserhöhung angesetzt.

Da das Mietamt seine Entscheidungen nicht selbst aufheben könne , werde
die neuerliche Entscheidung gemäß § 10 der Mieterschutzverordnung erst für
den nächsten Mietzinstermin , das ist November 1919 , wirksam.

In der Begründung dieser Entscheidung geht das Mielamt von der
Annahme einer vier - bis fünfjährigen Haltbarkeit der Anstreicherarbeiten aus.
Es verteilt demnach den Mehrkostenbetraq der Austreicherarbeiten auf sünf —
anstatt wie früher auf zwei — Jahre , woraus sich je nach der Steuerfreiheit
oder Steuerpflicht der Wohnung eine 16 - oder 20prozentige Erhöhung ergebe.

Dabei wird festgestellt , daß bei der dieses Haus betreffenden , durch den
erwähnten Wiederaufnadmsantrag von zehn Parteien veranlaßtcn Verhandlung
vom 11 . Juni 1919 seitens eines Beamten des Stadlbauamtes nach Unter¬
suchung die Auskunft erteilt wurde , daß mit Rücksicht auf die außergewöhnliche
Güte der verwendeten Materialien , dann im Hinblicke auf die günstige Lage
(Südwest ) und die noch erkennbare Güte des im Jahre  1913
ausgeführten Anstriches  der im Jahre 1918 ausgeführte , derzeit
noch tadellose Abstrich auf eine vier - bis sünfjährige Zeitdauer zu veran¬
schlagen sei.

In dem mehrerwähnten Gesuche der zehn Mietparteien haben mehrere
von ihnen den Zw ifel angeregt , ob sich die Rechnung über den Oelanstrich
der Fenster lediglich aus das Haus Nr . 44 beziehe, und mit Rücksicht auf die
Höhe des Betrages von 4000 X die Vermutung ausgestellt , daß diese Rechnung
für mehrere Häuser zu gelten hatte . Es wurde ferner auf den Widerspruch
aufmerksam gemacht , daß bei gleichartigen Verhältnissen für das Haus Nr . 43
eine fünfjährige , für das Haus Nr . 44 eine zweijährige Amortisationsdauer
angenommen wurde.

Die qeq n die Entscheidung dcs Mietamtes erhobene Beschwerde enthält
folgende Bes ^ Wen depunkte:

1. Die Auskunft des Stabtbauamtes sei in sich widersprechend , da sie
dem Anstriche des Jahres 1918 dieselbe Bestanddauer wie jenem vom Jahre
19t3 zuspreche , t . otzdnn die Anstrichmateriauen dcs Jahres 1918 jenen des
JahreS 1913 nicht gleichwertig erachtet werden könnten . Die anzcfochtene
Entscheidung leide darum , soferne sie sich auf dieses Gutachten stützte, an einem
wesentlichen Mangel des Verfahrens.

2 . Die angefochtene Entscheidung stehe im Hinblicke auf das von den
Beschwerdeführerinnen ans der Entscheidung vom 19 . Mai 1919 erworbene
Recht mit dem Grundsätze der Wahrung der materiellen Rechtskraft im Wider¬
spruche und in diesem Sinne auch mit Z 10 der Mnterschutzverordnung vom
26 . Oktober 1918 , R .- G -Bl . Nr . 381 , der die Abänderung einer vo r der
zuständigen Behörde in Sachen des Mieterschutzes getroffenen Entscheidung
nur dann zulaffe , wenn das auf eine solche Abänderung gerichtete Einschreiten
auf neue Tatsachen gestützt würde.

3 . Die Festsetzung der Wirksamkeit der angefochtenen Entscheidung für
den Novembertermin 1919 verletzte das den Beschwerdeführerinnen gemäß Z 2
der angeführten B rordnung zustehcnde Recht , eine etwa weiter zulässige Er¬
höhung des Zinses infolge Erhöhung der Auslagen für Erhaltung , öffentliche
Abgaben , Hypothekarzinsen zu begehren.

Der Gerichtshof hat über diese Beschwerde folgendes erwogen:
Xü I . Dieser Beschwerdepunkt erledigt sich schon durch die Erwägung,

daß das in der angefochtenen Entscheidung bezogene Gutachten nach der Fest¬
stellung der Entscheidung , deren Richtigkeit in diesem Punkte nicht mit der
durch 18 des Berwaltungsgerichtshofgesetzes geforderten Deutlichkeit bestritten
wird , keine Gleichstellung des Wertes der aus dem Jahre 1918 stammenden
Anstrichmaterialien mit jenen des Jahres 1913 vocgenommm , sondern nur
ausgesprochen hat , daß die Haltbarkeit des Anstriches anS den im Gutachten
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angegebenen Gründen aus vier bis fünf Jahre zu veranschlagen sei. Aber ab¬
gesehen davon , daß in dem Gutachten »» t der Güte der im vorliegenden Falle
verwendeten , hinsichtlich der zeitlichen Herkunft nicht näher  bezeichneten
Stoffe , mit der Lage des Hauses und mit der noch erkennbaren Güte des
Anstriches auS dem Jahre 1913 gerechnet wird , hätte sich selbst die ausdrück¬
liche Feststellung des gleichen Wertes der Anstrichmaierialien aus den Jahren
1913 und 1918 , wie die Beschwerde überdies selbst zugibt , der Ueberprüfung
des Verwaltungsgerichtshoses entzogen , da es sich hiebei um keine Rechts -,
sondern um eine t e ch n i s ch e Frage handelt,

2 . Zu diesem Punkte ist zu bemerken , daß nach Z 10 der Mieter-
sch itzverordnuug für jeden Zinstcrmin eine andere Bestimmung des Mietzinses
durch das Mietamt auf Antrag der Parteien auf Grund neuerlicher
Würdigung aller in Betracht kommenden Verhältnisse zulässig ist,

Xci 3 , Die angefochkene Entscheidung besaß nur Giltigkeit mit Be¬
schränkung auf den ihr zugrundeliegenden Tatbestand und schloß krasi des
Grundsatzes der Pflicht zur jeweiligen Bcdachtnahme auf nachträgliche Aende-
rungcn des Tatbestandes durchaus nicht aus , daß unter den gesetzlichen Vor-
aussetzungen des Z 2 eine weitere Erhöhung des Zinsfußes auch noch für
den Novembertermin 1919 durch das Mietamt zugelasien worden wäre.

AuS diesen Gründen mußte die Beschwerde abgewiesen werden.
Die Beschwerdeführerinnen haben in der Beschwerde schließlich noch be¬

mängelt , daß in der angefochtenen Entscheidung auch der im Hause Nr . 44
der Schönbrunner Schloßstraße hinter Tür Nr . 2 wohnhaften Partei W . St.
Erwähnung getan wird , obgleich diese nicht unter jenen neun Parteien dieses
Hauses war , über deren Antrag die später abgeänderte Entscheidung des Mtet-
amtes vom 19 . Mai 1919 crflossen war . Durch die in der Gegenschrift des
belangten Mietamtes gebotene Aufklärung wird diese Erwähnung , die übrigens
bereits durch die Begründung der angefochtenen Entscheidung auf das Maß
ihrer wahren Bedeutung zurückgesührt war , als ein Versehen bezeichnet und
dainit dieser Bemängelung die Grundlage entzogen.

A.

Landes -Heil - und Pflegeanstalten für Geisteskranke.
— Neueinteilung der Aufnahmsbezirke

Laut einer demnächst im n .-ö. 8 . G . u . Vdg . Bl . zur Verlaut¬
barung gelangenden Kundmachung des n .-ö. Landesrates hat dieser
aus Betriebsrücksichten die bisher zum Aufnahmsbezirke der n.-ö.
Landesirrenanstalt Klosterneuburg gehörigen Bezirks - und Ortssprengel
vom 1. April  1920 an zum Teile den n .-ö. Landes -Heil - und
Pflegeanstalten „Am Stcinhof " in Wien und zum Teile der n .-ö.
Landesirrenanstalt in Gugging zugewiesen , und zwar : Den n .-ö.
Landes -Heil - und Pflegeanstalten für Geistes - und Nervenkranke „Am
Steinhof " in Wien der Stadtbezirk Wiener - Neustadt sowie die
politischen Bezirke Baden , Hietzing -Umgebung , Mödling , Neunkirchen
und Wiener -Neustadt und L . der n .-ö. Landesirrenanstalt Gugging
das Stadtgebiet Klosterneuburg sowie die Landes -Siechenanstalten
Allcntsteig , St . Audrä vor dem Hagentale und Mistelbach , ferner die
Siechenabteilung des Bezirksarmenhauses Klosterneuburg , schließlich
die Landesanstalt für schwachsinnige Kinder in Oberhollabrunn.

Hinsichtlich der übrigen (vorstehend nicht angeführten ) politischen
Bezirke und Ortsgebiete bleiben die bisherigen Bestimmungen über die
Zugehörigkeit zum Aufnahmsbereiche der Landesanstalten „Am Stein¬
hof " in Wien , der Landesirrenanstalt in Gugging und der Landes¬
anstalten in Mauer -Oehling und Abbs auch fernerhin unverändert
in Geltung.

»
Erhöhung der Bervflegsgebühren.

Krankenhaus Stockerau.

Der Landesral hat im Einvernehmen mit der Landesregierung die Ber-
pflegstaxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Stockerau für die
Dauer eines Jahres , vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an
gerechnet , für die I . Verpflegsklasse mit 80 X , für die II . Verpflegsklasse mit
40 X , für die III . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit 20 X per Kopf und Tag
festgesetzt. (M .Abt . X 1709 .)

Krankenhaus Mödling.

Der Landesrat hat im Einvernehmen mit der Landesregierung die Ver-
rsiegstaxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Mödling für die
Dauer eines Jahres , vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an
geie ^ nee , für d e I . Verpflegsklasse mit 80 X , für die II . Verpflegsklasse mit
- o X, für die jll (all>e,»eine) Verpflegsklasse mit 20 X per Kopf und Tag
se,,g letzt. (M . Abt X 1752 .)
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Krankenhaus Wiener - Neustadt.

Der LandeSrat hat im Einvernehmen mit der Landesregierung die Der-
pflrgstaxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Wiener -Neustadt auf
die Dauer eines Jahres , vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung
an gerechnet , für die I . Verpflegsklasse mit 120 X , für die II . Berpflegskl >sse
mit 60 X , für die III . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit 22 X per Kopf und
Tag festgesetzt. (M .Abt . X 1591 .)

Krankenhaus Oberhollabrunn.

Der Landesrat bat im Einvernehmen mit der Landesregierung die Ver-
pflegstaxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Oberhollabrunn für
die Dauer eines Jahre », vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung
an gerechnet , für die I . Verpflegsklasse mit 60 X , für die II . Verpflegsklasse
mit 40 X, für die III . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit 20 X per Kopf und
Tag fellgesetzt.

Gleichzeitig wurde die Erhöhung der Operationsgebühren genehmigt und
wie folgt festgesetzt : In der I . Verpflegsklasse : für kleine Operationen bis
500 . X , für mittlere Operationen bis 1000 X, für große Operationen bis
2000 X ; in der II . Verpflegsklasse : für kleine Operationen bis 200 X , für
mittlere Operationen bis 400 X, für große Operationen bis 1000 X.
M .Abt . X 1778 .)

Krankenhaus Amstetten.

Der Landesrat hat im Einvernehmen mit der Landesregierung die Ver-
pflegStazen für da - allgemeine öffentliche Krankenhaus in Amfietten für die
Dauer eines Jahres , vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an
gerechnet , für die I . Verpflegsklasse mit 60 X , für die II . Verpflegsklasse mit
40 X , für die III . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit 15 X per Kopf und Tag
festgesetzt. (M .Abt . X 177L)

Krankenhaus Waidhofen a. d. Thaya.

Der LandeSrat hat im Einvernehmen mit der Landesregierung die Ver-
PflegStaxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Waidhösen a. d.
Thaya für die Dauer eines Jahres , vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung an gerechnet , für die erste Verpflegsklasse mit 60 X , für die
II . Verpflegsklasse mit 90 X , für die III . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit
15 X per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . X 1708 .)

4 .

Drogistenkonzession.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 19. Bezirk

(Z . 1825/19 ) :
DaS magistratische Bezirksamt erteilt dem Aladar Pawlowszky die Kon-

zession nach ß 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung zum Verkauf von Giften und
zur arzneilickien Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insoferne dies
nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 19 ., Döblinger
Hauptstraße 23 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Reg .-Z . 1732
eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 13 . Bezirk
(Z- 2743):

Das Bezirksamt erteilt dem Friedrich Peltsarszkq die Konzession für den
Großhandel mit Giften und mit zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten einsMeßlich pharmazeutischer Zubereitungen und
Spezialitäten sowie medikamentös imprägnierter Verbandstoffe , insoferne dies
nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, ferner Großhandel mit
künstlichen Mineralwässern gemäß H 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung im
Standorte 13 ., Linzerftraße 411 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister
unter Reg -Z . 2084 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 10 . Bezirk:
DaS magistratische Bezirksamt für den 10. Bezirk hat avs Grund der

gepflogenen Erhebungen dem Anton Blaschka die Konzession zum Betriebe de»
Verkaufe » von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten
ist, sowie zum Verschleiß von medikamentös imprägnierten Stoffen und von
künstlichen Mineralwässern mit dem Standorte in Wien , 10 ., Laxenburger-
straße 109 , erteilt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 1-l. Bezirk
(Z . 3230 ) :

Ueber die gepflogenen Erhebungen wird der Firma Franz Grabherr L
Sohn , Nachfolger Böhmer L Dr . Kammerlander , die Konzession zum Verkaufe
von Bisten und zur , arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen (auch
medikamentös imprägnierten Verbandstoffen ) und Präparaten , insoferne dies
nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, und zum Kleinverschleiß
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von «ebrannten geistigen Getränken sür dm BezirkSort in Wim , 13 ., Niffel-
aaste S mil dem Betlatze erteilt , daß dieselbe bei der Ausübung dieser Kon¬
zession in jeder Beziehung die bestehenden Vorschristrn über Aufbewahrung,
Berkauf und Versendung von Bisten strengstens einzuhaltm hat . Diese Kon¬
zession wurde in daS Gewerberegister unter Z . 2090 eingetragen.

H Normalivdestimmuntttu
s

Sicherheitsvorschriften des Elektrotechnischen Ver¬
eines in Wien . — Ergänznng ( 11 . Anhang ) .

Runderlaß der niederdsterreichischen Landesregierung vom 17 . No¬
vember 1919 , Z . B . V . 1226/7 aus 1919 (M .Abt . V 132/20 ) .

Der Elektrotechnische Verein in Wien hat über Beschluß seiner Regulativ-
komiteeS zu den „ Sicherheitsvorschriften sür elektrische Starkstromanlagen"
einen 11 . Anhang herausgegeben , durch den der mit Erlaß des bestandenen
Ministeriums sür öffentliche Arbeiten im Einvernehmen mit den beteiligten
Zentralstellen unter Z . 897I8/VI vom 31 . Dezember 1916 (h. - . Z . B . V. 20
ei 2 vom 10 . Jänner 1917 *) anerkannte 5 . Anhang (Bestimmungen für Frei-
lcitungen ) abgeändert wird . . .. . .

Durch diese Aenderungen werden verschiedene Erleichterungen für dre
Ausführung von Freileitungsanlagcn geschaffen, die vor allem die Zulassung
einer höheren spezifischen Beanspruchung dir Leitungen betreffen . Ls werden
nunmehr unter Voraussetzung einer Bruchfestigkeit sür hartgezogene Kupfer-
drähte von mindestens 40 l-A/mw ' und sür Aluminiumdrähte von mindesten-
18 kg/min » folgende Beanspruchungen zugelassen : Für Seile au » hartgezogenen
Kupferdrähten 20 bx/mm ,̂ für Seile aus Aluminiumdrähten 9 kx/mm - und
sür Leitungen au » anderem Material die Hälfte seiner Bruchfestigkeit . Weiter»
wurde die bisher giltigc Bestimmung , wonach die zusätzliche Belastung durch
Vereisung sür den laufenden Meter der Leitung mit 190 -s- 50 <i Gramm an-
zunehmen war , dahin abgeändert , daß diese Belastung nunmehr mit 1801 ^ ä
Gramm anzunehmen ist, wobei 1 den Durchmesser des dem Leitungsquer-
schnitte umschriebenen Kreises in mm bedeutet . Endlich wurden auch bei
einzelnen Bestimmungen über die Berechnung der Leitungsmaste und der Mast-
sundamente sowie Uber di - Ausführung an stark benützten öffentlichen Verkehrs¬
wegen die derzeitigen Anschauungen in der Freileitungstechnik entsprechend zur
Geltung gebracht . , -

Durch diese Aenderungen soll eine bessere AuSnützung des für den Frei-
leitungsbau verwendeten Materiales erzielt werden ; sie ermöglicht auch eine
bedeutende Verminderung des Durchhanges und damit eine Vergrößerung der
M - stentsernungen , wodurch den Bedürfnissen nach Einführung des Spann-
systemS  beim Baue von Fernleitungen und nach Verwendung von Aluminium
hiebei entsprechend Rechnung getragen wird.

Das Staatsamt für Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten hat
mit dem Erlasse vom 24 . Oktober 1919 , Z . 21795/XXIl/Arb ., im Einvernehmen
mir dem Staatsamte für Inneres und Unterricht und dem Staatsamte für
Verlehiswesen die in diesem Anhänge zu den „ Sicherheitsvorschriften für
elektrische Starkstromanlagen " zum Ausdrucke kommenden Abänderungen mit
dem Vorbehalte zustimmend zur Kenntnis genommen , daß Starkstromanlagcn
sür Zwecke der elektrischen Zugförderung auf Eisenbahnen von der Geltung
diese» Anhanges auch weiterhin ausgenommen sind . Ebenso bleiben beim
Zusammentreffen von Starkstromleitung mit staatlichen oder in staatlicher
Instandhaltung stehenden Schwachstromanlagen sowie mit Eisenbahnanlagen
die für solche Fälle geltenden besonderen Vorschriften auch weiterhin unberührt;
in letzterem Belange find ' cs insbesondere die vom Vereine deutscher Eisen-
bahnverwaltungen herausgegebene „ Anleitung sür Bestimmungen über die
Ausführung und den Betrieb fremder elektrischer Starkstromleitungen bei
Kreuzungen mit und Näherungen an Eisenbahnen " und die hiezu vom Staats¬
amte sür Verkehrswesen mit den Erlässen vom 8 . Dezember 1918 , Z . 42126,
und vom 14 . August 1919 , Z . 3131 (veröffentlicht im „Amtsblatte des Staats-
amtes für Verkehrswesen ", 6 . Stück , Nr . 15 , beziehungsweise 60 . Stück,
Nr . 104 aus 1919 ) verfügten Abänderungen.

Bei Amtshandlungen über elektrische Starkstromanlagen werden sonach
gegebenenfalls nebst der Einhaltung deS Hauplteiles der behördlich bereits an-
erkannten „Sicherheitsvorschriften für elektrische Starkstromanlagen " auch die
Vorschriften des II . Anhanges unter Bedachtnahme auf die angeführten Ein-
schränkungen in Anwendung zu ko nmen haben.

Sonderabdrvcke der 11 . Anhanges sind beim Elektrotechnischen Vereine
in Wien , 6 ., Theobaldgasse 12 , erhältlich.

6 .
Vorschrift über die Aufwandgebühreu.

Gemeinderatsbeschluß vom 26 . April 1920.

Z 1. Die Angestellten der Gemeinde Wien erhalten als Ver¬
gütung des Aufwandes anläßlich von Dienstleistungen über die vor-
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geschriebenen Dienststunden oder außerhalb der gewöhnlichen Dienst¬
stelle, bei Dienstreisen und dienstlich notwendigen Übersiedlungen,
soweit nicht besondere Gebührenvorschriften bestehen, bis auf weiteres
Gebühren nach Maßgabe dieser Vorschrift.

^ Aliswaudgedühren für Dienstleistung -n im Dienstorte und
Umgebung

I . Gebühren für Dienstleistungen über die vorge¬
schriebenen Dienststunden.

1. Zeitgebühren.

ß 2 . Für Dienstleistungen im Bureau über die vorgeschriebenen
Dienststunden erhalten die Angestellten bei Tag , d. i. von 7 Uhr
früh bis 10 Uhr abends , Gebühren nach Maßgabe der Bezugsklasse
und der Zeitdauer lZeitgebühren ) . Die Zeitgebühr beträgt für jede
Stunde für Angestellte ' der l . bis 3 . Bezugsklasse 6 X, für Ange¬
stellte der 4 . bis 6. Bezugsklasse 5 X, für Angestellte der 7 . bis
8 . Bezugsklasse 4 X und für Angestellte der 9 . Bezugsklaffe 3 X.
(Stundengebühren . An dienstfreien Tagen erhöhen sich die Stunden¬
gebühren um je 1 X.

tz 3 . Für eine Dienstleistung , die weniger als eine Stunde
dauert , kann eine ganze Stundengebühr verrechnet werden . Weitere
Stundengebühren werden nur für volle Stunden vergütet . Mehrere
an einem Tage vorgenommene Dienstleistungen gelten für die Ver¬
rechnung der Zeitgebühren als eine Dienstleistung , deren Dauer gleich
der Summe der Zeiträume ist, die die einzelnen Dienstleistungen in
Anspruch nehmen . Für eine Dienstleistung unmittelbar vor Beginn
oder nach Schluß der vargeschriebenen Dienststunden kann die Zeit¬
gebühr nur dann verrechW werden , wenn sie mindestens eine Stunde
vorher beginnt oder darüber hinaus dauert.

8 4 . Der Stadtrat kann über einen von der Magistratsdirektion,
im Einvernehmen mit der Personalvertretung zu stellenden Antrag
für bestimmte Angestellte oder für bestimmte Dienstleistungen die Ver¬
rechnung der Zeitabschnittsgebühren an -Stelle der Zeitgebührcn
anordnen.

2 . Zeitabschnittsgebühren.

H 5 . Für andere als die im tz 2 , Absatz 1 bezeichnten Dienst¬
leistungen über die vorgeschriebencn Dienststunden sowie für den
Bureaudienst bei Nacht und den Bereitschaftsdienst erhalten die An¬
gestellten anstatt der Zeitgebühren Gebühren nach Maßgabe der Be¬
zugsklaffe und der Tageszeit (Zeitabschnittsgebühren ). Die Zeit¬
abschnittsgebühr beträgt bei Tag die doppelte Stundcngebühr (Z 2,
vorletzter und letzter Absatz), bei Nacht in der Zeit von 10 Uhr bis
1 Uhr und von 4 Uhr bis 7 Uhr die dreifache Stundengebühr und
in der Zeit von 1 Uhr bis 4 Uhr die vierfache Stundcngebühr . Für
den Anwesenheits - und Bereitschaftsdienst sowie für solche Arten von
Dienstleistungen , die im wesentlichen in der Zurücklcgung des Weges
bestehen (Botengang , Zustellung u. dgl .), wird nur die halbe Zcit-
abschnittsgebühr und für den Bereitschaftsdienst zu Hause nur ein
Viertel der Zeitabschnittsgebühr vergütet.

tz 6 . Für alle in einen Zeitabschnitt fallenden Dienstleistungen
darf nur eine Zeitabschnittsgebühr verrechnet werden . Für eine Dienst¬
leistung , die in zwei Zeitabschnitte fällt , darf in der Regel nur eine
Zeitabschnittsgebühr verrechnet werden . Daüert eine solche Dienstleistung
in jedem der beiden Zeitabschnitte mindestens zwei Stunden , so kann
die Zeitabschnittsgebühr für jeden der beiden Zeitabschnitte verrechnet
werden . Außer diesem Falle kann für eine Dienstleistung , die außer¬
halb der vorgeschriebenen Dieuststundcn über vier Stunden dauert,
die anderthalbfache Zeitabschnittsgebühr und für eine Dienstleistung,
die bei Tag über sieben Stunden dauert , die doppelte Zeirabschuitts-
gebühr verrechnet werden . Für eine Dienstleistung unmittelbar vor
Beginn oder nach Schluß der Dienststunden darf die Zeitabschnitts¬
gebühr nur daun verrechnet werden , wenn sie mindestens eine Stunde
vor den Dienststunden beginnt oder darüber hinaus dauert . An dienst¬
freien Tagen sind die um je eine Stunde am Beginn und am Schluß
vermehrten Dienststunden als eigener Zeitabschnitt anzusehen . Mehrere
in unmittelbarer Folge vorzunehmende Dienstleistungen gelten für die
Verrechnung der Zeitabschnittsgcbührcn als eine Dienstleistung ; hiebei
können auch die zwischen den einzelnen Dienstleistungen liegende
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Weg (Fahrt )zeit sowie die zur Einnahme der Mahlzeiten notwendigen
Pausen in die Dauer der Dienstleistung eingerechnet werden.

8 7 . Der Stadtrat kann über einen von der Magistratsdirektion
im Einvernehmen mit der Personalvertretung zu stellenden Antrag
für bestimmte Angestellte oder für bestimmte Dienstleistungen die Ver¬
rechnung der Zeitgcbühren anstatt der Zeitabschnittsgebühren anordnen.
In diesem Falle betragen die Stundengebühren in der Nacht von
10 tlhr bis l Ilhr und von 4 Uhr bis 7 Uhr das Eineinhalbfache
und von 1 Uhr bis 4 Uhr das Doppelte.

II . G -ebühren für Dienstleistungen außerhalb der
gewöhnlichen Dienststelle (Weggebühren ).

8 8 . Für Dienstleistungen außerhalb der gewöhnlichen Dienststelle
erhalten die Angestellten eine Weggebühr von 8 X und , wenn da¬
neben eine Zeitgebühr oder eine Zeitabschnittsgebühr verrechnet wird,
eine solche von 6 X.

8 9 . Für eine Dienstleistung darf die Weggebühr nur einmal
verrechnet werden . Ebenso darf sie in einem Zeitabschnitte nur einmal
verrechnet werden ; hiebei haben jedoch die vorgeschriebencn um je eine
Stunde am Beginn und am Schluß vermehrten Dienststunden als
eigener Zeitabschnitt zu gelten.

8 10 . Angestellte , die für den Außendienst in einem bestimmten
Sprengel bestimmt sind, haben für Dienstleistungen in ihrem Sprengel
bei Tag keinen Anspruch auf Wcgegebühren . Aerzte haben für die
ihnen obliegende Behandlung von Kranken in ihrem Sprengel bei
Tag keinen Anspruch auf Weggebühren . Angestellte , denen ein Dienst¬
wagen oder das Entgelt dafür angewiesen stst, haben keinen Anspruch
auf Weggebühren . Angestellte , die zu einN Dienstleistung ein Fuhr¬
werk auf Rechnung der Gemeinde benützen oder freie Fahrt auf der
Straßenbahn oder sonstigen Verkehrsmitteln haben , haben Anspruch
auf die halbe Weggebühr . Ein Wagen auf Rechnung der
Gemeinde darf mit Genehmigung des Vorstandes nur dann benützt
werden , wenn besondere Umstände , wie Dringlichkeit , schlechtes Wetter,
große Zahl der vorzunehmenden Dienstleistungen oder in Ermanglung
anderer Verkehrsmittel die große Entfernung (über 3 km ), die Mit¬
nahme von Gepäck, größeren Geldsummen oder Wertgegenständen
dies rechtfertigen.

III . Gebührenzulagen.

8 II.  Angestellten , 'die regelmäßig gebührenpflichtige Dienst¬
leistungen verrichten , sind über einen von der Magistratsdirekton ein¬
vernehmlich mit der Personalvertretung zu stellenden Antrag an Stelle
der Gebühren tägliche oder monatliche Bauschbezüge (Gebühren¬
zulagen ) vom Stadtrate anzuweisen . Angestellten in leitender Stellung
sind an Stolle der Gebühren angemessene Diensteszulagen zu ge¬
währen.

8 12 . Der Stadtrat ist ferner berechtigt , über einen von der
Personalstelle einvernehmlich mit der Personalvertretung zu stellenden
Antrag Angestellten für bestimmte Arbeitest anstatt der Gebühren einen
Bauschbctrag anzuweisen , der zu einem Drittel mit Beginn und zu
zwei Dritteln nach Vollendung der Arbeiten auszuzahlen ist. Den
mit der Rechnungsabnahme bei Gemeindebauführungen betrauten Buch-
haltungsbeamtcn sind in jedem Falle solche Bauschbeträge von der den
Bau genehmigenden Stelle anzuweisen.

8 >3 Ebenso kann der Stadtrat für den Dienst in bestimmten
Aemtern , in bestimmten Sprengeln für die Verwaltung bestimmter
Objekte oder überhaupt für bestimmte Arbeiten ein für alle Mal ohne
Ansehung des jeweils den Dienst versehenden Angestellten bestimmte
tägliche , monatliche , jährliche oder einmalige Bauschgebührenbeträge
festsetzen.

Z 14 . Die Gebührcnzulagen , mit Ausnahme der im ß 1,
Abs. 2 , erwähnten , dürfen für die Tage , wo der Bezugsberechtigte
durch Krankheit , Urlaub oder andere seine Person betreffenden Um¬
stände dem Dienste entzogen ist, nicht aufgerechnet werden . Diese Be¬
stimmung ist auch hinsichtlich *des Bezuges der übrigen Bauschbeträge
sinngemäß anzuwenden . In der Regel sind allen Angestellten einer
Dienststelle mit gleichartiger Dienstesverwendung Gcbührenzulagen
nzuweisen . Von der Pauschalierung können nur Gebühren
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Dienstleistungen bei Nacht und an dienstfreien Tagen ausgenommen
werden.

8 15 Bei Bemessung der Gebührcnzulagen ist auf solche Dienst¬
leittungen , für die nach den bisherigen Gebührenvorschriften Satz¬
gebühren vergütet wurden , besonders Bedacht zu nehmen.

IV . T a g es g e b ü h r e n.

8 16 . Für bestimmte Dienstleistungen erhalten die Angestellten
eine nur einmal im Tage ausrechenbare '» ebühr (Tagesgebühr ), und
zwar : 1. für den behördlichen Aufsichtsdienst bei einer Genossenschafts¬
oder Krankenkassenversamnillmg , sowie für den Dienst bei Wahlen in
einen öffentlichen Vertretungskörper , in eine Steuerkommission , bei
Gewerbegerichtswahlen und bei genossenschaftlichen Wahlen eine Tages¬
gebühr von 24 X ; 2 . für den gemäß 8 109 des Gesetzes vom
>4. März >911 , L.-G .-Bl . Nr . 57 , vorgeschriebenen Jnspektions-
dienst in theatcrmäßigen Betrieben 20 X, in singspielhallenmäßigen
Betrieben und Zirkussen für Abendvorstellungen 30 X und für Nach¬
mittagsvorstellungen 20 X, Generalproben sind wie Vorstellungen zu
behandeln ; 3 . für die Vornahme des sanitätspolizeilichen Augenscheines
bei Leichenausgrabungen und Ueberführungen über Ansuchen der
Partei 24 X ; 4 . für die Vornahme der veterinärpolizeilichen Obduk¬
tionen in der städtischen Wasenmeisterei ^ 4 X.

8 17 . Die im Z 16 bestimmten Gebühren erhöhen sich auf
36 X, wenn der Dienst über 7 Stunden dauert , und vermindern sich
um ein Drittel , wenn ein Dienstwagen oder ein Wagen auf Rechnung
der Gemeinde (8 10 , letzter Absatz) benützt wird.

8 18 . Der Stadtrat kann über einen von der Magistratsdirektion
einvernehmlich mit der Personalvertretung zu stellenden Antrag noch
weitere Tagesgcbühren festsetzen.

k. Aieisegcliiihrcn.
8 19 . Die Reisegebühren bestehen aus den Taggeldern , den

Fahrt - oder Weggebühren und den besonderen Vergütungen.
8 20 . Die Taggelder betragen die zwölffache Stundengebühr

(8 2, Abs. 2 ) . Für die Dauer der außerordentlichen Verhältnisse wird
ein Teuerungszuschlag zu den Taggeldcrn von 60 X gewährt . Unter
Taggeldern werden in den folgenden Bestimmungen die Taggclder
einschließlich des Teuerungszuschlages verstanden.

8 21 . Für Dienstreisen außerhalb des österreichischen Staates
können an Stelle der Taggelder bis auf weiteres die notwendigen
tatsächlichen Auslagen verrechnet werden.

8 22 . Die Taggelder werden für ganze Reisetage von Mitternacht
bis Mitternacht gerechnet ; für Tagesteile unter 12 Stunden gebührt
das halbe Taggeld . Ebenso gebührt bei Dienstreisen , die innerhalb
eines Tages erledigt werden können , das halbe Taggeld . Die Taggclder
gebühren für die Dauer der zur Besorgung des Dienstgeschäftes not¬
wendigen Abwesenheit . Erkrankt ein Beamter während der Reise , so
gebühren die Taggelder auch während der Krankheit , sofern sie nicht
offenbar durch leichtsinniges Verschulden des Erkrankten selbst herbei¬
geführt wurde.

8 23 . Die Fahrtgebühren bestehen in dem Ersätze der zur
Zurücklegung der Reisestrecke erforderlichen Fahrtauslagen nach,
folgenden Grundsätzen : Für Eisenbahnfahrten gebührt den Angestellten
der 1. bis 4 . Bezugsklasse der Fahrpreis der I . Wagenklasse , den
Angestellten der 5 . bis 8 . Bezugsklasse der Fahrpreis der II . Wagen¬
klaffe und den Angestellten der 9 . Bezugsklasse der Fahrpreis der
III . Wagenklasse , wenn der benützte Zug fahrplanmäßig Wagen dieser
Klassen führt ; bei Reisen über 100 Km gebührt auch den Angestellten
der 9. Bezugsklasse der Fahrpreis der II . Wagenklasse . Für Schiffahrten
gebührt den Angestellten der 1. bis 5 . Bezugsklasse der Fahrpreis
der I . Klasse und den übrigen Angestellten der Fahrpreis der II . Klasse.
Wagenfahrten dürfen nur in den im 8 10 , letzter Absatz, erwähnten
Fällen verrechnet werden , und zwar gebührt der Tarifsatz oder in
Ermanglung eines solchen der Ersatz des wirklichen Fahrpreises . Wurde
jedoch ein Wagen nicht benützt, so kann für jeden Teilnehmer und
für jeden zurückgelegten Kilometer 6 X aufgerechnet werden . Für
Fahrten von und zu den Bahnhöfen des Dienstortes dürfen nur die
in den Abschnitten I und II dieser Vorschrift vorgesehenen Gebühren
verrechnet werden.



45
Amtsblatt der Stadt Wien. - Nt . 43 , 29 . Mai 1920.

H 24 . Besonders vergütet werden im Falle einer während der
Reise eingetrctenen Erkrankung , die nicht offenbar durch leichtsinniges
Verschulden des Erkrankten selbst herbcigeführt worden ist, die nach¬
gewiesenen Kosten für notwendige ärztliche Behandlung , Pflege und
Heilbehelfe.

H 25 . In geeigneten Fällen kann der Stadtrat über einen von
der Magistratsdirektion einvernehmlich mit der Personalvertretung zu
stellenden Antrag Angestellten anstatt der Rcisegcbühren angemessene
monatliche oder jährliche Zulagen oder für bestimmte Reisen ent¬
sprechende Bauschbeträge anweisen.

6 . Uebersiedlungsgebühreo.

Z 26 . Angestellte , die auf einen anderen Dienstposten versetzt
werden , erhalten Uebersiedlungsgebühren , wenn der Versetzte nicht selbst
um seine Versetzung angesucht hat oder wegen eines Verwandlschafts-
oder Schwägerschaftsverhältnisses , das er verschwiegen oder herbei¬
geführt hat , oder auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses ver¬
setzt wird . Nicht als Versetzung gilt die zeitweilige Verwendung auf
einen anderen Dienstposten ; in oiesem Falle hat der Stadtrat eine
angemessene Entschädigung zu bestimmen . Eine Uebersiedlungsgebühr
steht dem Angestellten auch anläßlich der Jnbenützungnahme oder der
aufgetragenen Räumung einer Naturalwohnung (Dienstwohnung ) zu.
Bei Versetzungen innerhalb des Geltungsgebietes des Abschnittes -L
dieser Vorschrift kommt einem in Wien wohnhaften Angestellten eine
Uebersiedlungsgebühr nur dann zu, wenn er durch die Versetzung
gezwungen war , seine Wohnung zu wechseln ; die Uebersiedlung muß
jedoch innerhalb eines Jahres nach der Versetzung erfolgen.

Z 27 . Die Uebersiedlungsgebühr besteht aus der Vergütung der
Reisekosten und der Möbelentschädigung.

tz 28 . Als Vergütung der Reisekosten erhält der Angestellte für
sich und seine mitübersiedelnden Familienmitglieder die Reisegebühren
gemäß Abschnitt ö dieser Vorschrift.

tz 29 . Die Möbelentschädigung ist der Ersatz für dre durch den
Umzug verursachte Abnützung , die Kosten der Verpackung , der Ver¬
frachtung und einer notwendigen Aufbewahrung des Hausrates . Die
Möbelentschädigung kann jedoch nur bis zur Höhe des dreimonatigen
Gehaltes einschließlich der Teuerungszulagen verrechnet werden.

ß 30 . Bei Uebersiedlungen innerhalb des Geltungsgebietes des
Abschnittes A dieser Vorschrift gebührt dem Angestellten nur der
Ersatz der wirklich aufgelaufenen , durch Rechnungsbelege nachweis¬
baren Kosten der Verfrachtung des Hausrates.

8 34 . Die Magistratsdirektion hat die Einhaltung dieser Vor¬
schriften zu überwachen , in ihrem Rahmen auch die nötigen allge¬
meinen und besonderen Verfügungen zu treffen und über Beschwerden
acqcn die vom Vorstände , von der Personalstelle oder von der Stadt-
buchhaltung erhobenen Anstände nach Anhörung der Personalvertretung
zu entscheiden. Gegen Entscheidungen der Magistratsdirektion ist die
Berufung an den Stadtrat binnen acht Tagen zulässig.

8 35 . Der Stadtrat ist berechtigt , das örtliche Geltungsgebiet
des Abschnittes L dieser Vorschrift nach Maßgabe der jeweiligen
Verkehrsverhältnisse auszudehnen.

8 36 . Allfällige Aenderungs -, Ergänzungs - und Durchführungs¬
bestimmungen zu dieser Vorschrift werden gemäß 8 25 der allge¬
meinen Dienstordnung vom Gemeinde - beziehungsweise Stadtrate nach
Anhörung der gemeinderätlichen Personalkommisston erlassen.

7.

Errichtung einer Lebensmittelnntersuchungsstelle im
Veterinäramte.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
2. März 1920 , M D . 152:

Der Herr Bürgermeister hat mit der Entschließung vom 18 . Februar
1920 V . '8 . 3860 , die Errichtung einer selbständigen Lebensmittelunter»
suchunqsstelle im Veterinäramte unter dem Titel „Magistrat Wien , städtisches
Beterinäramt , Untersuchungsstelle " genehmigt und die entsprechende Aenderung
der Geschäftseintcilung verfügt.

Hievon ergeht die Verständigung.

8 .

Bezeichnung der politischen Behörden in der Tschecho¬
slowakischen Republik.

Erlaß des Magfftratsdireüors Dr . Karl Hartl  vom
14 . April 1920 , M . D . 2247/1920:

Ueber - in - Anfrage des Magistrates hat die tschechoslowakische Gesandt»
schast milgeleilt , daß die amtliche Bezeichnung der Bezrrkshauptmannschasten
derzeit „ politische Bezirksverwaltung " und jene der Statlhaltereien und
Landesregierungen „ polilnche Landesverwaltung " larttet.

Hievon ergeht zur Kenntnisnahme die Verständigung.

v . Allgemeine Bestimmungen.

8 31 . Gebühren dürfen nur für solche Dienstleistungen verrechnet
werden , die zur zweckmäßigen Erledigung der Dienstgeschäfte not¬
wendig sind und deren Vornahme vom Vorstande , von der PersLnal - .
stelle oder vom Bürgermeister angeordnet oder genehmigt wurde.
Keinen Anspruch auf Gebühren geben die aus der Dienststellung an
sich entspringenden dienstlichen Verrichtungen , wie Vorstellungen und
Berichterstattungen , Einholung von Aufträgen , Teilnahme an dienst¬
lichen Besprechungen und Feierlichkeiten.

8 32 . Bei der Anordnung und Vornahme gebührenpflichtiger
Dienstleistungen ist darauf Bedacht zu nehmen , daß der Dienstbetrieb
so wenig als möglich gestört und unnötiger Kostenaufwand vermieden
wird . Für Dienstleistungen bei Nacht darf , abgesehen von Fällen
offenbarer Notwendigkeit , eine Gebühr nur dann verrechnet werden,
wenn die Vornahme zur Nachtzeit ausdrücklich angeordnet oder in
dringenden Fällen nachträglich genehmigt wurde . Für den Bureau¬
besuch außerhalb der vorgeschriebenen Dienststunden wird eine Gebühr
nur dann und insoweit vergütet , wenn dazu ein Auftrag des Vor¬
standes vorliegt . Die Anordnung eines solchen Bureaubesuches für
mehr als zehn Tage im Monat obliegt der Personalstelle , die An¬
ordnung eines regelmäßigen Ueberstundendienstes in der Dauer von
mehr als einem Monat obliegt dem Bürgermeister.

8 33 . Die Vorstände und die Personalstellen sind verpflichtet,
Ungehörigkeiten ihrer Angestellten bei Vornahme von gebührenpflich¬
tigen Dienstleistungen und bei der Aufrechnung von Gebühren hintan¬
zuhalten,

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und im Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre 1020 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs

anweisungen und Verordnungen.
^ .. Staatsgesetzblatt.

Nr . 50 . Kundmachung des Staatskanzlers vom 30. Jänner,
betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im Staats¬
gesetzblatte.

Nr - 51 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen
vom 23 . Jänner , betreffend die Weitergewährung eines
Zuschusses zu den Unterhaltsbeiträgen an die Angehörigen
von Kriegsgefangenen.

Nr . 52 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 28 . Jänner , betreffend die Pensionsver¬
sicherung von Angestellten.

Nr . 55 . Kundmachung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 31 . Jänner , betreffend
Ergänzung der Vorschriften für die Preisberechnung von
Schuhwaren.
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Nr . 54 . Kundmachung des Staatsamtes für Land- und Forst¬
wirtschaft vom 31 . Jänner , betreffend die Bezeichnung der
Mittlerstellen für den Grundverkchr.

Nr . 55 . Gesetz vom 28. Jänner über die Pensionsanstalt für
Angestellte und über die Liquidierung ehemals gemeinsamer
Sozialversicherungs -Einrichtungen.

Nr . 56 . Vollzugsanweisung des Staatsamtcs für Finanzen
vom 1. Februar über das Verfahren bei Stempelung ge¬
bundener Handels - und Gewerbebücher.

Nr . 57 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für soziale
Verwaltung und für Justiz vom 6. Februar über die
Geschäftsordnung der Einigungsämter.

Nr . 58 . Kundmachungdes Staatsamtes für Finanzen im
Einvernehmen mit dem Staatsamte für Justiz und für Inneres
und Unterricht vom 20 . Jänner , betreffend die Veiwend-
barkeit der vom Österreichischen Kreditinstitute für öffent¬
liche Unternehmungen und -Arbeiten in Wien auf Grund
der 8Z 11 und 84 seines Statines auszugebenden Bank¬
schuldverschreibungen „pupillarsichere Kategorie Emission
1919 " zur fruchtbringenden Anlegung von Sliftungs -,
Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 5S Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 4 . Februar über Privatverkehrspreise für Effekten.

Nr . 66 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht und des Staalsamtes für Finanzen vom
11 . Februar zur Durchführung des Gesetzes vom 18 . De¬
zember 1919 , mit welchem vorläufige Erhöhungen des
Minimaleinkommens und der Ruhegenüsse der katholischen
Seelsorger sowie des Minimaleinkommens der Dignitäre
und Kanoniker bei den Metropolitan - und Kathedralkapiteln
der katholischen Kirche festgestellt werden.

Nr . « 1 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 15 . Februar über die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes
Innere Stadt in Wien für Klagen der Berufsvormund-
schafren in Oesterreich.

Nr . 62 Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
im Einvernehmen mit dem Staatsamte für Finanzen vom
16 . Februar über die Entschädigung der Geschwornen und
der bei der Bildung der Jahresliste mitwirkenden Ver-
trauenspcrsonen für Reisekosten.

Nr . « 3 . Kundmachuug des Staatsamtes für Handel und Ge¬
werbe , Industrie und Bauten vom 17 . Februar über den
Beitritt Belgiens zu den Washingtoner Verträgen , betreffend
die internationale Union zum Schutze des gewerblichen
Eigentums und betreffend die internationale Marken¬
registrierung.

Nr . « 4 . Kundmachung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 17. Februar über
den Beitritt der Tschechoslowakischen und Polnischen Republik
zu dem Pariser Unionsvertrag zum Schutze des gewerblichen
Eigentums und zu dem Madrider Abkommen über die
Registrierung vy« Fabriks - oder Handelskammern.

Nr . « 5 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
ämtern vom 13 . Februar , betreffend die Einführung von
Transportbescheinigungen für Holz.

Nr . 68 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen
vom 16. Februar , mit der die Vollzugsanweisung von
23 . Jänner , betreffend die Weitergewährung eines Zuschusses
zu den Unterhaltsbeiträgen an die Angehörigen von Kriegs¬
gefangenen , abgeändert wird.

Nr . 67 . Gesetz vom 11. Februar zur Durchführung der
Artikel 191 und 192 des Staatsvertrages von St .-Germain.

Nr . 68 . Gesetz vom 11. Februar über die Aufhebung ver
mögensrechtlicher Beschränkungen von Militärpersoncn.

Nr - 66 Gesetz vom 11. Februar über die Zuständigkeit des
Bezirksgerichtes Ursahr in Linz zur Führung der Grund¬
bücher für die Katastralgemeinden Urfahr und Pöstlingberg.

Nr . 76 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
11. Februar über die Gerichtsbarkeit des Bezirksgerichtes
Urfahr in Linz.

Nr . 71 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres und
Unterricht vom 21 . Februar , betreffend die von den Stu¬
dierenden an den Universitäten zu entrichtenden Kollegien¬
gelder und sonstigen Zahlungen , sowie die Gewährung von
Befreiungen.

Nr . 72 . Vollzugsanweisung des Staatsamtcs für Inneres
und Unterricht vom 21 . Februar , betreffend die von den
Studierenden an den Technischen Hochschulen und an der
Hochschule für Bodenkultur zu entrichtenden Unterrichts¬
gelder und sonstigen Zahlungen , sowie die Gewährung von
Befreiungen.

Nr . 73 . Vollzügsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Staatsamt für
Land - und Forstwirtschaft vom 21 . Februar , betreffend die
von den Studierenden an der Tierärztlichen Hochschule in
Wien zu entrichtenden Unterrichtsgelder und sonstigen
Zahlungen , sowie die Gewährung von Befreiungen.

Nr . 74 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 21 . Februar , betreffend
die von den Studierenden an der Montanistischen Hoch¬
schule in Leoben zu entrichtenden Unterrichtsgelder und
sonstigen Zahlungen.

Nr . 75 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres
und Unterricht vom . 21 . Februar , betreffend die von den
Studierenden an der Akademie der bildenden Künste und
an der akademischen Spezialschule für Mcdailleurkunst
in Wien zu entrichtenden Unterrichtsgelder und sonstigen
Zahlungen , sowie die Gewährung von Befreiungen.

Nr . 76 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für Inneres und
Unterricht , sowie für Handel und Gewerbe , Industrie und
Bauten im Einvernehmen mit dem Staatsamte für Land-
und Forstwirtschaft vom 21 . Februar , mit welcher für die
Hochschulen mit einheitlich festgesetztem Unterrichtsgelde der
Vorgang zur Ermittlung des hievon den Lehrkräften ge¬
bührenden Anteiles geregelt wird.

Nr . 77 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für Volks¬
ernährung und für Finanzen vom 20 . Februar , betreffend
die Festsetzung der Zucketpreise.

Nr . 78 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Volks¬
ernährung vom 23 . Februar , betreffend den Verkauf von
ausländischem Zwieback, Kakes und Teigwaren.
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Nr. 7S . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und
' Gewerbe . Industrie und Bauten vom 20 . Februar , betreffend

die Erzeugung und den Vertrieb von Seife und Seifen¬
pulver.

Nr. 80 Kundmachung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 20 . Februar , betreffend
die Erzeugung und den Vertrieb von bestimmten Typen
von Seife und Seifenpulver.

Nr. 8t . Gesetz vom 17. Februar über die Gewährung von-
Uebergangsbeiträgen an die aktiven Lehrpersonen der öffent¬
lichen Volks - und Bürgerschulen für das Jahr 1919.

Nr. 82 . Gesetz vom 17. Februar über die Aenderungssdes
Dienstverhältnisses der Diener (Unterbcamten ) des Justiz-
ressorrs als Vollstreckungsorgane.

Nr- 8 ». Gesetz vom 17. Februar, betreffend Aenderungen des
Gesetzes über die Verhütung und Bekämpfung übertrag¬
barer Krankheiten (Epidemiegesetznovelle ) .

Nr. 84 . Gesetz vom 17. Februar über das Dienstverhältnis
der Gefangenoberaufseher und Gefangenaufseher der Gerichts¬
gefängnisse und Männerstrafanstalten (Aufseherdienstgesetz) .

Nr. 85 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 20 . Februar , betreffend
die Feststellung der Gebühren für die eichamtliche Behand¬
lung der Meß - und Wägemittel (Eichgebühren ).

Nr. 8V. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrs¬
wesen vom 20 . Februar , betreffend Inkrafttreten der Voll¬
zugsanweisung des Staatsamtes für Verkehrswesen vom
12 . Mai 1919 über die Errichtung der Staatsbahndirektion
Wien -Nordost.

Nr. 87 . Vollzugsanweisungdes Staatsamtes für Heereswesen
vom 24 / Februar , betreffend die Ausbezahlung von Unter¬
haltsbeiträgen an die Angehörigen von aktiv dienenden
Personen.

Nr. 88 . Gesetz vom 11. Februar über die Rechtsverhältnisse
der Journalisten (Journalfftengesetz ).

Nr. 8» . Vollzugsanweisung des Slaatsamtes für Inneres
und Unterricht im Einvernehmen mit den Staatsämtern für
Justiz und für soziale Verwaltung vom 25 . Februar.

Nr. 80 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für Inneres
und Unterricht , sowie für soziale Verwaltung vom
25 . Februar , mit der die Bedingungen für die Zulassung
zum pharmazeutischen Studium teilweise abgeändert werden.

Nr. S1 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für soziale Ver¬
waltung und für Justiz vom 25 . Februar über die Ge¬
schäftsordnung des Obereinigungsamres.

Nr. S2 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 21 . Februar über die Unterstützung der
arbeitslosen Arbeiter und Angestellten.

Nr. SS. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 21 . Februar über die Erhaltung des
Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben.

Nr. Sl . Gesetz vom 26. Februar, womit Artikel7 des Gesetzes
vom 14 . März 1919 über die Staatsregierung ergänzt
wird.

Nr. S5 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 27 . Februar , betreffend die Festsetzung der bei der
Einfuhr von Tabak und Tabakfabrikaten zu entrichtenden
Lizenzgebühr.
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Nr. S6 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom
28 . Februar , betreffend die Zuweisung der Gerichtsbezirke
Lienz , Sillian und Windisch-Matrei zum Sprengel des
Landesgerichtes Innsbruck.

Nr. S7 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom 15. Jänner
zur Durchführung des Gesetzes vom 20 . Dezember 1919,
zur vorläufigen Regelung der Besoldung der Personen des
militärischen Berufsstandes.

Nr. S8 . Gesetz vom 25. Februar über Kammern für Handel,
Gewerbe und Industrie.

Nr. SS . Kundmachungdes Staatsamtes für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten vom 29 . Februar,
betreffend Vorschriften für die Preisberechnung von Schuh¬
waren.

Nr. 10V. Gesetz vom 26. Februar über die Errichtung von
Kammern für Arbeiter und Angestellte.

Nr. 01 . Gesetz vom 26. Februar über, den Dienstvertrag
der Hausgehilsen.

Nr. 102 . Gesetz vom 26. Februar, mit welchem das Gesetz
vom 5. Dezember 1919 . betreffend das Dienstverhältnis
der Hochschulassistenten , teilweise abgeändert wird.

Nr 10A. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
im Einvernehmen mit den Staatsämtern für Finanzen und
für soziale Verwaltung vom 29 . Februar über eine zeitweilige
ErhöhungderGebührcn der gerichtsärztlichen Sachverständigen
im Verfahren außer Streitsachen.

Nr. 104 . Vollzugsanweisung der Staatsämter für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten und für Finanzen
vom 4 . März , betreffend die Versendung von Waren , deren
Ein -, Aus - oder Durchfuhr an die Beibringung einer
Bewilligung gebunden ist.

Nr. «05 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 10 . März wegen Errichtung des Beirates für die
Schaumweinsteuer.

Nr 100 . Gesetz vom 3. März wegen Bewilligung einer
einmaligen , nicht wiederkehrenden Aushilfe an die Staats¬
angestellten.

Nr. 107 . Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom4. März
über die Einführung der Sommerzeit für das Jahr 1920.

Nr. 108 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 6 . März über die Verwendung von
Frauen und Jugendlichen im Gast - und Schankgewerbe zur
Nachtzeit.

Nr . 1VS. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 11 . März über den Rechtsanwaltstarif.

Nr. 110 . Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen
vom 12 . März , betreffend die Schaumweinsteuer.

6 . Landesgesetz- und Verordnungsblatt.
Nr. 56 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Einhebung

einer Beerdigungsgebühr in der Gemeinde Scheibbs.
Nr . 57 Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Einhebung

einer Beerdigungsgebühr in der Gemeinde Mank.
Nr. 58 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung

vom 13 . Februar , betreffend die Sonntagsruhe im Gewerbe
der Friseure , Raseure und Perückenmacher in Wien.
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Nr . 58 . Verordnung der Landesregierung vom 14. Februar,
mit welcher der Milchverkehr für das Gemeindegebiet der
Stadt Wien geregelt wird.

Nr . 68 . Verordnung der Landesregierungvom 14. Februar,
betreffend die Festsetzung von Uebernahms - und Höchstpreisen
für Schweinefett inländischer Herkunft.

Nr . 61 . Kundmachung der Landesregierung vom 6. Februar,
betreffend die Enthebung , beziehungsweise Ernennung eines
Dampfkessel -Prüfungskommissärs -Stellvertreters.

Nr . 62 . Gesetz vom 18. Dezember, betreffend die Einhebung
von Umlagen in der Gemeinde Klein -Rust.

Nr . 63 . Verordnung der Landesregierung vom 17. Februar
über die Wiederbesiedlung gelegter Bauerngüter und Häusler¬
anwesen (Wiederbesiedlungsgesetz ) .

Nr . 64 . VollzugsanweisungderLandesregierung voml 8.Februar,
betreffend Einschränkungen beim Verbrauche von Gas,
Elektrizität und Brennstoffen.

Nr . 63 Gesetz vom 4. Dezember, betreffend die Abtrennung
der Katastralgemeinden Eggersdorf von der Gemeinde
Ladendorf.

Nr . 66 . Gesetz vom 4. Dezember 1919, betreffend die Teilung
der Ortsgemeinde Karnabrunn in vier selbständige Orts¬
gemeinden.

Nr . 67 . Gesetz vom 4. Dezember 1919, betreffend die Teilung
der Ortsgemeinde Wenjapons in drei selbständige Orts¬
gemeinden.

Nr . 68 . Gesetz vom 4. Dezember 1919, betreffend die Ab¬
trennung der Katastralgemeinde Stronegg von der Gemeinde
Stronsdorf.

Nk . 68 . Gesetz vom 4. Dezember 1919, betreffend die Teilung
der Ortsgemeiude Kematen in zwei selbständige Orts
gemeinden.

Nr . 70 . Gesetz vom 4. Dezember 1919, betreffend die Los¬
trennung der Gemeinde Pommersdorf von der Gemeinde
Speisendorf.

Nr . 7 ! . Verordnung der niederösterreichischenLandesregierung
vom 14 . Februar , betreffend das Dienstzeichen der zum Schutze
der Landeskultur bestellten und beeideten Wachorgane.

Nr . 72 . Kundmachungdes niederösterreichischen Landesrates
vom 14 . Februar , betreffend die neuen Verpflegsgebühren
in de» niederösterreichischen Landesansialten für Geistes¬
kranke und für schwachsinnige Kinder ab 1. März bis auf
weiteres.

Nr . 73 bis 80 . Gesetz über die Einhebung von Umlagen in
den Gemeinden Waidmannsfeld , Schlatten , Mauer bei
Melk , St . Veit an der Gölsen , Himberg , Karnabrunn,
Kirchberg am Wechsel und Klein -Zell.

Nr . 81 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 4. März , betreffend die Anforderung von Wohnungen
in Gemeinde » Niederösterreichs.

Nr . 82 . Kundmachung des niederösterreichischen Landesrates
vom 21 . Februar betreffend die Verpflegsgebühren in den
niederösterreichischen Landessiechenanstalten in Allentsteig,
St . Andrä vor dem Hagentale und Mistelbach ab 1. März'
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Nr . 83 Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 28 . Februar , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Scheibbs.

Nr . 84 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Klausen -Leopoldsdorf im Gerichtsbezirke Baden erteilte Be¬
willigung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 83 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Eschenau im Gerichtsbezirke Lilienfeld erteilte Bewilligung
zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 86 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Dorfstetten im Gerichtsbezirke Persenbeug erteilte Bewilligung
zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 87 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Feldsberg im Gerichtsbezirke Feldsberg erteilte Bewilligung
zur Emhebung von 100 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 88 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
St . Valentin -Landschach im Gerichtsbezirke Gloggnitz er¬
teilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der
direkten steuern des Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 88 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Enzersfeld im Gerichtsbezirke Korneuburg erteilte Be¬
willigung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1919 übersteigenden Unilagen.

Nr - 80 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Alt -Weitra im Gerichtsbezirke Weitra erteilte Bewilligung
zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 81 . Kundmachung der niederösteneichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Wagram an der Donau im Gerichtsbezirke Groß -Enzers-
dorf erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent
der direkten Steuern des Jahres 1919 übersteigenden Um¬
lagen.

Nr . 82 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Oberkreuzstetten im Gerichtsbezirke Mistelbach erteilte Be¬
willigung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 83 . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 28 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Hinterbrühl im Gerichtsbezirke Mödling erteilte Bewilligung
zur Einhebung einer Mietzinsauflage von 10 b für . die
Jahre 1919 , 1920 und 1921.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . - Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
Bavier aus der Pittener Papierfabrik . - Buchdruck «« ! E . Kainz vorm . I . « . Wallishaufser.
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1920.

Gesetze Verordnungen und Entscheidungen.
VI.

sowie

Normativbestimmiigeli des Gemciuderates, Stadtrates und des Magistrates
in Angelegkiihriten der KeMilldmrllllütnug und pvliÜSlljen AmiMhrlliig.

i

Anhalt.
Gesetze, >vollzugSanweis «ligen, Berordrmngcu »uL Ent-
scheidunge« :
1. Wohnungsanforderung . - Wegen unerlaubter Verwendung.
2 . Wohnungsanforderung . - Entrichtung des bisherigen Mietzm,es.
Z. Wohnungsanforderung . — Einlagerung im Rahmen des Geschäfts¬

betriebes . . .
4 . Wohuungsanforderung . — Zur Gänze m Untermiete gegeben.
5 . Mieterschutzverordnung.
6 . Befreiung von der Wertzuwachsabgabe.
7 . Erhöhung der Verpflegsgebiihren.
8 . Privatschulen . — Bauverhandlung und Kollaudierung.

,s . RgrmativbcstiM «m«ge» :
9 . Aenderun » der Geschäftsordnung für de» Magistrat

10 . Auflassung des LandwirtschaftsamteS und der Stelle 7 des Landwirt-

11 . Mrlfgewalt der politischen Behörden Uber Militärpersonen
12 . Bestellung von Oberbeamten.

V -rzeichni » der im StaatSgesetzblaile für denStaal
D - utschösterreich und im LandeSgesetz - und Ver¬
ordnungsblatt . für Oesterreich unter ^ nS tm

^Jahre 1920  veröffentlichten Gesetze , Vollzugs,
an Weisungen und Verordnungen.

I. Gesetze, VoUstlgsanweismigk». Oer-
«rdnnngen und Eiitscheidungk»

Wohvnugsanforderuug.
r.

Zur Anforderung einer Wohnung wegen unerlaubter Verwendung
P es nicht erforderlich , daß diese Verwendung wiederholt geschieht

oder längere oder kürzere Zeit andauert.
Erkenntnis deö Verwaltungsgerichtshofes vom 8. April

1920 . Wohn .Amt Z . 2074/20:
D -r Berwaltungsgerichtshos hat über di- Beschwerde d-S Ludwig Sp.

in Wien «egen die Entscheidung des Mietamtes der Stadt Wien (Senat für
Wohnungsanforderungen ) vom 23 . Dezember 1919 , Z . 1787/19 , betreffend eine
Wohnungsanforderung , nach der am 8 . April 192h durchgesührten öffentlichen
mündlichen Verhandlung dir Beschwerde teils als unbegründet , teils als unzu-

»i.jsig j d sngsgründe:  Die Wohnung de» Beschwerdeführers
wurde von der Stadtgemeinde Wien unter Berufung auf di« Bestimmung des
8 4 Absatz 1, Punkt 6 , lit . o, der Kundmachung der niederösterreichischen
Landesregierung vom 80 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , und unter Hinweis
darauf angesprochen , daß sie am 9 . und 10 . November 1919 als Spielhöhle,
somit nach dem 1 . Juli 1919 zu unerlaubten Zwecken verwendet worden sei.
Dem Einspruch des Wohnungsinhaber », in dem die inkriminiert - Benützung
der Wohnung am genannten Tage ausdrücklich zugegeben wurde , gab das
Mietamt mit der angefochtenen Entscheidung keine Folge , da die Tatsache , auf
die die Anforderung sich stütze, daß nämlich die Wohnung nach dem 1. Juli
1919 zu unerlaubten Zwecken benützt wurde , durch die Menlage erwiesen und
auch bei der Verhandlung nicht bestritten worden sei, zumal d°S Erfordernis
einer wiederholten unerlaubten Benützung a »S der schon bezogenen Be¬
stimmung nicht erhelle.

Die Beschwerde des Ludwig Sp . macht geltend , daß in der Wohnung
nur ein einziges Mal Hasard gespielt worden sei, woraus sich noch nicht mit
der angefochtenen Entscheidung deduzieren laste , daß di - Wohnung einzig und
allein nur zu unerlaubten Zwecken benützt wurde . In Wirklichkeit diene die
Wohnung zu Wohnungs - und Bureauzwecken . Daß , wie die vngefochtene Ent
scheidung annehme , eine wiederholte unerlaubt « Benützung nicht vorzuliegen
brauche , sei nicht richtig . AuS dem Worte . Spielhöhle " sei zu schließen, daß
es sich um eine gewerbs » oder gewohnheitsmäßige Ausübung des unerlaubten
Spiele » in der Wohnung handeln müsse . „ , ^ >. «

Der B -rwaliungSgerichtShof hat erwogen : Nach 8 4, Absatz 1 , Punkt 6,
lit . o, der Kundmachung kann die Gemeinde unter anderen Wohnungen an-
fordern , welche nach dem 1. Juli 1919 zu unerlaubten Zwecken (Spielhöhlen
und dergleichen ) verwendet wurden . Daß diese Voraussetzung der Norm im
vorliegenden Falle , » trifft , kann ernstlich nicht bestritten werden . Weder ver¬
langt das Gesetz, daß di- Wohnung zu nichts anderem als zu unerlaubtem
Zwecke benützt werde , noch auch, daß die Verwendung zu solchem Zwecke
wiederholt werde , oder länger - oder kürzere Zeit andauers und gewohnheitS¬

oder gewerbsmäßig geschehe. N .chtS anderes s° rd » t d' ° Kundmachung . als d e
Tatsache , daß dis Wohnung zu einem unerlaubten Zwecke — hier als Spiel
höble — verwendet wurde und zu diesem Zweck« wurde di« Wohnung
Beschwerdesührcrs in d-r Nacht vom 9. au ben 10 . November 1919 un-
b-stritten -rn, ° ß-n tatsächlich verwendet ; m dieser Nacht diente st- als Spiel
höhle . Es mag der Beschwerde ohmweiteres zugegeben werden . d°ß man von
einer Verwendung einer Wohnung zu unerlaubten Zwecken nur dann sprechen
önne wenn di . Wohnung als Mittel zur Verfolgung d-S unerlaubten Zweckes

aedffni bat Ab » ° uch dies-S trifft hier zu : Mit Wissen des Wohnung »-
Inhabers , wie weder im Einsprüche noch in der schriftlichen Beschwerde be¬
stritte » wurde , wurde von dritter Seite , die dieser Wohnung eben sirs  ch
Zwecke bedurfte , di - Wohnung zur Abhaltung unerlaubter Spiele benutzt . Sie
hat also dieser dnlten Seite »1s Mittel zur Verfolgung eines unerlaubten
Zweckes gedient , das heißt , sie Lurde zu solchem Zwecke verwende
o Die Behauptung , daß die für Bureauzwecke verwendeten Räume süi
Spielzweck - nicht mit herangczogen wurden wurde im Einspruch - mch auf.
gestellt (88 5 und 6 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 46

1870 ) .
Die Beschwerde war daher abzuweise » .

S.

Bei angeforderten Mietwohnungen ist, wenn nicht einer der drei in
Z 8. Absatz 3 , angeführten AusnahmsfLlle vorliegt , der bisherige

Mietzins als Vergütung zu entrichten.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 1. April
1920 , Z . 1325 , Wohn .A. 2113:
^ D «r Berwaltungsgerichtshos hat über die Beschwerde der Union -Baugesell.
schuft in Wien gegen di - Entschiidung des MietamteS 4 in Wien vom 2 . Dezember
1919 , Z . 165/Rg ., betreffend di - Bestimmung von Mitzinsen für angesorderte
Wohnungen im Freihause , nach der am 1 . April 1920 burchgeführten öffent¬
lichen mündlichen Verhandlung die angefochtene Entscheidung als ge.etzlich Nicht

^ ° ŝ i d°u n g s g r ü n d e : Dis Entscheidung d-Z MietamteS
für den 4 . Wiener Gimeindebezirk wurde angerufen , weil zwischen dem
Wohnungsamt - der Stadt Wien und der Union - Ban, «sellschaft ein
U-dereinkommen über di - Höh » der Vergütung für die vom Erst-
genannten im September 1819 angefordertm LS Wohnungen im Freihause
4 ., Wi -dner Hauptstraße 10 , nicht zustande «»«!. Die 33 Wohnungen « arm

Anfang des Jahres 1915 auf Grund d»s Kriegsleistungs, «fetze» vom ylatz-
kommando Wien zur vequartierung von MannschastSpersouen ang -fordert und
bis Mitt , 1919 benützt worden und warm vordem im Jahre «,, » je von
zusammen 18 .968 L vermietet . Da « Wahnungsamt der Stadt Wien schlug für
dies« angeforderten Wohnungen der Univn -Vaugesellschaft Mit Rücksicht ««rauf,
daß sich di , Wohnungen nach der Rückgabe von Seite d- r Heerisv -rwaltung
in einem sehr schlechten Zustands befanden (die Heeresverwaltung hatt « für die
Benützung und an Wiederherstellmigskosten einen vereinbarten Betrag von
588 .082 L 77 k g-liistet ) ein « jährliche Vergütung von 18 .732 L vor und
verwies di« Hausbesitzerin hinsichtlich eines eventuellen Einspruches an das
Mietamt der Stadt Wien . Der beim Mi -iamte der Stabt Wien bestehende
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Senat hat im Sinne der 88 7 nnd 6 , Alinea S, der Kundmachung der nteder-
österre .chischen LandesreAl -rung vom 80 . Juni 1919 , Z . 1 a- 1677/49 . L.-G -Bl.

i v° m Wohnungsamte beantragten Höhe festgesetzt,
wobei , wie es in der Entscheidung heißt , auf die derzeitige Unbenützbarkeil der

durch die jahrelang , Einquartierung des Militärs
Rücksicht genommen wurde und mit Rücksicht auf welchen Bau . ustand die
vom W . nungsamte vorg . fchlagene » Zinse für völlig angemeflen gelten können.

. »̂ ^. . ^ ^ scheldung ist dis Beschwerde der Union -Bauaesellschaft
Anw . . w.n? a?»N. «" Z wird als ungesetzlich bezeichnet , weil k-in - r der
Anwendungsfäll « de» tz 8 , Absatz 8 , der bezogenen Kundmachung , also kein
Anlaß , u einer Reubest,mmung des Mietzinses gegeben sei ferner wird ein
Mangel de« Verfahrens darin erblickt, daß , wenn schon di - zitierte Bestimmung
zu Anwendung kommen könnte , nach z 7. Absatz 8 . der Sundmachuna der
Ast !' »» «« der Vergütung die Anhörung von AnSkunftSperfonen , die mit den
ürllliHen VerhllltmAen vertraut vorauöjugehen hatte

erwaa ^ " ° b°r die, . Beschwerde Nachstehendes
erwogen . Nach 8 8, Absatz I , der , liierten Kundmachung hat als Regel zu
L » " '. « °m -,nd . di - Vergütung für an, -forderte Mi . tobjekte kn der

^ ( " letzt bezahlten M,ew .nse- zu leisten hat . Bon dieser Regel normi . rt
drei Ausnahmen , nämlich , daß bisher für das Objekt

noch kein Mietzin « bestimmt war , der bisherige Mietzins offenbar übermäßig
war oder lediglich einzelne Räume einer als Ganzes vermieteten Mabnuno
angefordert werden Bon diesen drei « usnahmssällen kann der letztmals der
Sachlage nicht entsprechend , überhaupt nicht , der erst» aber deshalb ' nicht in
Betracht kommen , da Mi -tzins . sür di« Wohnungen seinerzeit bereüs bMimm
w- " n und °ingeh °b-n wurde .., welche Ta .U ? 7ad ! rch ' L ^ b7 . i. ' / «1r7

auf « run7 de« s1o ^ leistun ? sgJ ^ ber Wohnungen
eracht .^ ' «weiten  AuSnahmsfall als gegeben
7n ? m i Mlckü » ant w . ,. » w UnbmUtzbark . it der Mahnungen Hinwi -S
siul . ' v ° u,ust - n » di« vom Wohnungsamt « vo,geschlagenen
ÄÄ * vollkommen angemessen erklärte . Aber such dieser NuSnahmSsall lieot
^ - - » »m ^ .' ^ abrm ' keiu^ » 7 M >-t,inS offenbar übermäßig war , istr« ganzen Bersayren kems Rede gewesen , daL Mietamt bat dies selbü » ickii

^ E auf dm Standpunkt gestellt, daß di - Berglltung in
-rw « l^ °» j.7 dermalen als zu hoch, als übermäßig
V . raüt 'n«? ll' S' Sn ». t . Bestimmung -in -, . angemessenen'
de,S » 7 « « Wendung der SuSnahm - bestimmung
iS ade^ ' d» . Ä » .' !° lch- °» °l ° g- Anwendung
und ^»°n di . O? » !>rm ^ «" gem -in « Norm ausgestellt wird
^ d°" dleser Norm nur bestimmte Ausnahmsfälle festgesetzt werden ^ n

q° ä?bm ^ " ° di . °° llo .°m -?n/m ^ ^ da , wo kein AuSnahmsfall
feist « a , n.' ° nruwmden und e, ist für ein « Analogie
dm T -meind - hatte sohin nur di- Wahl , entweder
bäNnM . « »ie ^ » e > Vergütung zu leisten oder bei den g-gebmm Ver¬
hältnissen auf die Anforderung zu verzichten.
„ich . ^ ^ iet ° °ntes , womit eine dm bisherigen Mi -tzins

wurde , »-ruhte auf einer irrtümlichenNN ."L',.>" ."L "«-' «» ->
«.

Wenn eins Einlagerung im Rahmen des Geschäftsbetriebes des
Wohnungsinhabers erfolgt , so ist eins Anforderung nicht nach

8 < Z . 3 sondern nur nach Z 4 s zulässig.
Entscheidung des BerwaltungSgerichthofes vom 26 . Mär»

1920 , Z . 1830:

in Wl? n" ^ di- Beschwerde de» Wilhelm W.
m ^ « ntsch-idung des « i. tamt . « V der Stadt Wien vom

b ' 14/111 , betreffend di« Anforderung von

auf, ! h7b,» ^ug -focht -n - Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens

wurde *»» ' f ^ d » anzefochtenm Entscheidung
w« sd - »er vom Beschwerdeführer als Mieter der Wohnung Tü , Nr . 5 im

i ' I ' U den SnforderungSbescheid de- Wohnungs-
kommissärs erhobene Einspruch , unter Berufung aus 8 4, Punkt 8 , lit . a,

mederösterreichischen Landesregierung vom 80 . Juni
^ ^ 0 , mit der Begründung abgewiesm , daß dt« Wohnung feit

mindesten « vier Wachen lediglich zu « Austewahrung von Gegenständen diene.
Demgegenüber hat der Beschwerdeführer in seine« Einspruchs unter Hinweis
W ! bnün7 "ala * » ü ^ bstgroßhändler geltend gemacht , e, bmötige di-

m »» ' Einlagerung von für die Vpprovisianierung Wiens
bestmimte « Waren . Die Feststellung der Stichhältigkeit dieser Behauptung ist
deswegen von Bedeutung , weil gemäß 8 4 » der zitierten Kundmachung da»
wi» n «ul bisher zu Geschäft,zweckm benützt « Wohnungen nur

wL . « ! üm . Afft wL . n̂ k̂ n/n" Unterbringung de. Geschäft , ander-
Ebmintstrativakten sind Srhebuimm darüder , ob Be-

' fraglich . Wohnung bisher für seine Geschäft »,weck« benützt
i » wurde laut « ufnahmeschrift vom
18 . August 1SI » lediglich erhoben , daß dl« mit einem Gaffmladm verbundene
Wohnung se,t etwa zwei Jahren als Magazin dient und dort . Kisten einge¬
lagert sind Ungeklärt blieb die Frage , ob und inwiefern « diese Einlagerung

im Rahmen des Geschäftsbetriebes des Beschwerdeführers erfolgt ist. das heißt,
ob und mwieferne ein Zusammenhang der Einlagerung mit dem Geschäfts¬
betriebe des Beschwerdeführers als Obstgroßhändler besteht, in welchem Falle
die Anforderung nur bei Vorliegm der oberwähntm Voraussetzung des S 4 u
der Kundmachung hätte erfolgen können.

Die angefochtcne Entscheidung mußte daher wegen Ergänzungsbedürftig,
keit des von der belangten Behörde zugrundegelegten Tatbestandes nach Z 6
des Gesetzes über die Errichtung des Verwaltungsgerichthofes aufgehobenwerden.

Zulässigkeit der Anforderung für eine nicht benützte
und znr Gänze in Untermiete gegebene Wohnung.

Entscheidung deS Verwaltungsgertchtshofes vom 4. Juni
1920 , Z . 2216:

Der Verwaltnngsgerichtshof hat über die Beschwerde des Jofef S . in
Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 15 . Bezirk vom 2 . März
1920 , M .-B .-B . 15 , 9/20 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die Be¬
schwerde als unbegründet abgewi « s » n.

Sntscheidungsgründe:  Der Beschwerdeführer hatte in seinem
Haus « 15 ., M . -Straßs 12, die den Gegenstand des zur Entscheidung stehenden
Rechtsstreites bildend - Wohnung an Rudolf B . vermietet , welcher dieselbe seit
88 . März 1919 an den Ingenieur Karl Oberstleutnant , zur Gänze in
Untermiete gegeben hatte . Der Beschwerdeführer hat Rudolf B . die fragliche
Wohnung am 4 . Dezember IS19 mit 1. Februar 1920 gerichtlich gekündigt,
welch, Kündigung im Zeitpunkts der Anforderung dieser Wohnung (21 . Jänner
1920 ) unbeßrittenermaßen m Rechtskraft erwachsen war . Diese Wohnung wurde
von dem Wohnungskommissär für den 15 . Bezirk am 81 . Jänner 1920 unter
Hinweis auf di, Bestimmungen der Kundmachung der n .-ö. Landesregierung
vom 80 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , angefordert , „ weil die Wohnung sei!
88 . März 1919 nicht benützt erscheint und zur Gänze in Untermiete gegeben
wurde " , lieber den Hiegeien erhobenen Einspruch deS Beschwerdeführers , in
welchem derselbe darauf hinweist , daß er di» Wohnung bereits am 4 . Dezember
1919 gerichtlich pro 1 . Februar 1920 gekündigt und am 5. Dezember 1919
an die im selben Haufe ihr Gasthaus führende Wirtin Johanna P . vermietet
habe , erfloß nach durchgeführter SinspruchSverhandlung die angcfochtene Ent¬
scheidung des Mietamtes für den 15 . Bezirk , mit welcher dem Einsprüche keine
Falz , gegeben wurde , und zwar aus den Gründen der angefochtenen Ent-
scheidung und ferne « auch deswegen , weil durch die vom Hauseigentümer
angeführte Vermietung der Wohnung an Johanna P ., welch« ihre bisherige
Wohnung nicht gekündigt hatte , ein « Doppelwohnung besteht.

In der gegen dies« Entscheidung Hiergerichts überreichten Beschwerde wird
einerseits darauf verwiesen , daß undestrittenermaßen im Zeitpunkte der Wohnungs-
aufardermig dis Kündigung der Wohnung bereits in Rechtskraft erwachsen
gewesen sei ; hieaeit sei auch die Untermiete nicht mehr rechtsbcständig gewesen,
weshalb der Anforderungsorund des ß 4, Z . 6 » der Kundmachung der n .-ö.
Landesregierung vo» SO. Juni ISIS , S.-G .-Bl . Nr . ISO, im vorliegenden
Falls keineswegs zutrifst . Aber auch der weiter « Anforderungsgrund des tz 4,
Z . 3 l o fei im vorliegenden Fglle zu Unrecht geltend gemacht worden , weil
di, neue Mieterin Frau P . tatsächlich am 5. Dezember 1919 ab Februar 1920
di« Mahnung gemietet und ihre bisherige Wohnung nur deshalb nicht ge¬
kündigt Hab«, weil st» eben nicht in der Lag « gewesen sei, die von ihr gemietete
Wohnung im Hause des Beschwerdeführer « zu beziehen.

Der Gerichtshof ist bei seiner Entscheidung von folgenden Erwägungen
ausgegangen:

Den AnsarderungSgrund des H 4, Z . 6 a der Kundmachung der n .-ö.
Landesregierung vom SO. Juni 1919 konnte der Gerichtshof nicht als zutreffend
erkennen . Wi , der Gerichtshof schon in wiederholten Erkenntnissen zum Aus¬
druck gebracht und näher begründet hat , ist für dis Beurteilung der bei einer
Wahnungsanfarderung flch ergebenden Rechtsansprüche der Tatbestand maß¬
gebend , welcher im Zeitpunkte der Wshnongsanforderung vsrliegt . Im kon¬
kreten Fall « ist e» nun unbestritten , daß in diesem Zeitpunkte die gerichtliche
Kündigung der fraglichen Wohnung gegenüber dem Mieter Rudolf S . bereits
in Rechtskraft erwachsen war , derselbe somit keinerlei Berfügungsberechtigung
über diese Wohnung » ehr hatte und infolge »er Auflösung des bestandenen
Mietsverhältnifles auch das dem Mitbeteiligten gegenüber bestandene Unter-
mietsverhältniS nicht mehr zu Recht bestand . Demgemäß konnte der Anforde-
rssgsgrund des § 4, tz . 6, vorliegendenfalls nicht als gegeben eracht »! werden.

Das Mietamt hat jedoch auf Grund des schon im Zeitpunkte der An-
forderuug »orgele,men , weiteren und nicht in Streit stehenden Tatbestandes
der am 5. Dezember 1919 erfolgten weiteren Vermietung der Wohnung an
Frau P , welche noch eins ander « Wohnung besitzt, das Vorhandensein einer
Doppelwohnung und damit das Zutreffsn des Anforderungsgrundes des A 4,
g . 3 , als geßeben erachtet.

Asch di« Beschwerde »ermag da» Zutreffen dieses Tatbestandes nicht iu
Zweifel zu ziehen »nd sucht das Richtvarhandensein eins » Koppelwohnung
lediglich aus dem Umstand « ab, » leiten , daß Frau P . i« Zeitpunkt , des Ab¬
schlusses des neuen Mietvertrages die Absicht gehabt habe , ihre bisherige
Wohnung zu verlassen und de« Mietamt « zu« Verfügung zu stellen. Ganz
abgesehen davon , daß die Administrativakten keinerlei Anhaltspunkte für das
Zutreffen der behaupteten Absicht gewähren , so würde auch i« Falle der
Nichtigkeit der Behauptung d-S Beschwerdeführers hieraus keineswegs der
Schluß gezogen werden können , daß eine Doppelwohnung im Zeitpunkte der
Anforderung nicht »orhanden war . Denn maßgebend für das Vorhandensein
von Doppelwohnungen ist der Umstand , daß die rechtliche DispositionsfLhigkeit
bezüglich zweier Wohnungen einer und derselben Perfan zufleht . Dies - Voraus-
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setzung aber triff ! im vorliegenden Falle zu , indem nnbestrittenermaßen einer¬
seits die Wohnung Nr . 15 des Hauses Wien , 15 . , M .-Straße 13, bereits am
5 . Dezember 1918 von Frau P . gemietet und anderseits die von ihr bisher
gemietete und benützte Wohnung 15 ., C -Gasse 15, in diesem Zeitpunkts nicht
einmal gekündigt war.

Der der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegte Anforderungsgrund
des 8 4 , Z . 3 der Kundmachung der n .-v. Landesregierung vom 80 . Juni 1919,
war also im konkreten Falle gegeben und mußte daher die Beschwerde als
unbegründet abgewiesen werden.

»
Mieterschrrtzverordmrng.

1. Bei der Berechnung der auf dir Erhaltung und Ver¬
waltung des Hauses erwachsenden Auslagen macht es keinen
Unterschied, ob diese ständigen Auslagen bereits zu Beginn der
Wirksamkeit der Mieterschutzverordnung bestanden oder ob sich
die Notwendigkeit der regelmäßigen Bestreitung solcher Auslagen
erst nachträglich ergeben hat.

2 . Zu den jährlichen Erhaltungs - und Verwaltungsauslagen
gehört auch daS Entgelt für die bei der Erhaltung und Ver¬
waltung eines Hauses seitens des Hauseigentümers ausgewandte
Mühewaltung und Arbeitsleistung und der Ersatz der htefür
verbundenen Auslagen , ob nun diese Leistung durch den Haus¬
eigentümer oder durch ein von ihm bestelltes Organ besorgt wird.

(Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 31 . Mai
1920 . Z . 2041 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Michael D . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes 13
der Stadt Wien vom 17. Oktober 1919 , betreffend eine Miet¬
zinserhöhung , die Beschwerde als unbegründet abgewtesen.

Ent sch eidungSgründe:  lieber Antrag der Parteien eines Hanfes
im 12 . Bezirke , auf Entscheidung über die Zulässigkeit der Erhöhung des
Mietzinses hat das Mietamt 12 nach Durchführung der mündlichen Ver¬
handlung entschieden , daß die zum Äeptembertermin 1919 vorgenommene
Erhöhung des Mietzinses um zirka 15 Prozent der bei KriegSbeginn entrich¬
teten Mietzins - gemäß 88 2 und 10 der Min .-Verdg . vom 28 . Oktober 1918,
R .-G .-Bl . Nr . 381 , nur bis zu de» bcigesetzten Beträgen zulässig sei, da nur
eine Erhöhung der regelmäßigen jährlichen Auslagen zur Erhaltung und
Verwaltung des Hauses zuzüglich 60 Prozent für Steuerüberwälzung im
Ausmaß « von 12 Prozent des Bruttozinses von rund 11.000 L ermittelt
wurde . Dieser Entscheidung wird in einem «not » dsue " beigefügt : „ Bei der
Ermittlung der Erhöhung der BerwaltungSkosten wurden die Administrations¬
kosten mit einem PluS von 220 L (2 Prozent vom Bruttozinse per 11000 L)
angenommen ."

Die Beschwerde richtet sich ausschließlich gegen die Anrechnung von
Administrationskosten bei der Bemessung d«r Zulässigkeit der Erhöhung des
Mietzinses , weist darauf hin , daß ein Administrator von den Hauseigentümern
überhaupt nicht gehalten werde und daß nicht die gesamten Kosten für das
Administrationshonorar , sondern höchstens die Steigerung dieses Honorars
nach KriegSbeginn in Anrechnung gebracht werden dürfe.

Was zunächst die letzterwähnte Beschwerdeeinwendung anbelang !, so hat
der Gerichtshof an seiner in dem Erkenntnisse vom 18 . Dezember 1919,
Z . 5826 , ausgesprochenen und näher begründeten Rechtsanschauung sestgehalten,
daß cs bei der Berechnung der für die Erhaltung und Verwaltung des Haufts
notwendigen oder zweckmäßigerweise erwachsenden Auslagen keinen Unterschied
mache , ob dis vom Gesetze gemeinten ständigen Auslagen bereit « zu Beginn
der Wirksamkeit der ersten Mieterschutzvcrordnung bestanden oder ob sich di»
Notwendigkeit der regelmäßigen Bestreitung solcher Auslagen erst nachträglich
ergeben hat , weil der Zeitpunkt ihrer Entstehung auf ihren Charakter keinen
Einfluß auszuüben vermag . Hieraus ergibt sich, dag dis aus der Hsusadmini-
stration erwachsenden , unzweifelhaft zu den BerwaltnngsauSlagen zu
zählenden Kosten im Sinne des 8 3, Punkt I , der Mieterschuhverordnung
auch dann zu berücksichtigen wären , wenn di« Bestellung eines Hausverwalters
erst nach Kriegsbeginn erfolgte . Es wüsten daher Administrationskosten , wenn
sie überhaupt zur Verrechnung gelangen können , auch dann in Beträcht
gezogen werden , wenn sie erst » ach KriegSbeginn entstanden sind . Der Ber-
waltungsgerichtshof hatte daher auch keinen Anlaß , in dis Ucberprüfiing der
Frage einzuyehen , ob die von der Beschwerde bekämpft , prozentuelle Erhöhung
nur die Steigerung der AdmmistrationSkssten seit KriegSbeginn oder dis vollen
Administrationskosten betrifft . Was aber di« Höh « dieses Prozentsatzes anbc-
langt , so fällt deren Anrechnung in di« frei - Würdigung der zuständigen
Behörd » und es kommt dem Gerichtshof » nur zu, zu überprüfen , ob dis
Ermittlung in einem einwandfreien Verfahren erfolgt ist, in welcher Beziehung
übrigens die Beschwerde keine Einwendung enthält.

Es erübrigt sonach nur noch , auf den Beschwerdeeinwand einzugehen,
der sich dagegen richtet , daß im vorliegenden Falle Administrationskosten zur
Aufrechnung gebracht wurden , obgleich ein Hausadministrator nicht bestellt
wurde . Der Gerichtshof hat auch diesen Einwand nicht für gerechtfertigt
erachtet . Nach Z 2 , Punkt l , erscheint die Erhöhung des Mietzinses gerecht¬
fertigt durch regelmäßige jährliche Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung
b-s Hauses . Es bedarf wohl k-ines näheren Nachweises , daß zu die' en Aus-
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! lagen auch das Entgelt für die bei de« Erhaltung und Verwaltung eines
Hauses seitens des Hauseigentümers aufgewendete Mühewaltung und Arbeit » -
leistung , sowie d«r Ersatz dir hiemit virbundensn Auslage « zu rechnen ist,
mögen nun diese steistungen durch den Haus,ige « tümr , Persönlich »der durch
von ihm hiezu bestellt » »der zu entlohnende Organ , besorgt werde « (vergleiche
hirrgerichtlich -« Erkenntnis vom 10 . April 1920 , g . 1«40 ). « eine gesetzliche
Bestimmung dielet einen Anhaltspunkt dafür , dag eins Vergütung «der Auf¬
rechnung der mit dieser Arbeitsleistung verbundenen Kosten nur dann statt,n°
finden hat , wenn di , Leistung nicht durch den Hauseigentümer selbst, sondern
durch ein von ihm entlohntes Organ vollzogen wird . SS kann daher anch
di« Aufrechnung von Abministrationskvsten nicht davon abhängig gemacht
werden , daß di« Führung dir Verwaltung des Hauses durch ein von dem
Hauseigentümer hiezu bestelltes und bezahltes Organ erfolgt . Die von der
Beschwerde in dieser Beziehung geltend gemachte Anschauung erweist sich sonach
als rechtsirrtümlich.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

«.
Befreiung von der Wertzuwachrsteu - r.

Ordenshäusern und Stiften , welche zur Bestreitung deS Gottes¬
dienstes , der Seelsorge und des Religionsunterrichtes bestimmt
sind , kann wenigstens für denjenigen Teilbetrag der Abgabe , der
dem auf diese begünstigten Zwecke entfallenden Anteil de« Stifts¬
vermögens entspricht , im Sinne der Nbg .-Odg . vom 19 . August
1918 , L.-G .» und V .-Bl . 108 , die Abgabefreiheit nicht verweigert

werden.

Entscheidung des BerwaltungSgertchtshoses vom 3. April
1920 , Z . 1890:

Der BerwaltungSgerichtshof hat über di« Beschwerde des Stiftes Schotten
in Wien gegen die drei Entscheidungen der Kommission für Wertzuwachs-
adgabrn beim Magistrat der Stadt Wien vom 4 . August 1S !S zu Recht er¬
kannt : Die angefochtenen Entscheidungen werden als gesetzlich nicht begründet
aufgehoben.

Entfcheidunasgründe:  Dem beschwerbeführmden Benediktiner¬
stift , wurde aus Anlaß der Veräußerung von Liegenschaften in Wien die
Werizuwachsadgab « auferlegt . Dem Sinwande . daß dem « liste di , persönliche
Befreiung nach 8 3, Punkt 5 der Abg .-Ordg . vom 19 . August 1916
L.-G .-Bl . 108 , zusteh, , wurde mit dm angefochtenen Entscheidungen nicht
Folge gegeben ; zur Begründung wurde bemerkt , daß „ es sich bei 8 2 , Punkt S
der Abg .-Odg . um ein « Ausnahmsbestimmung handelt , AusnahmSbcstimmunaen
aber nach allgemeinen RechlSgrundsätzm streng , auszulegen sind . DaS Stift
Schotten >st ein « OrdenSgesellschast und OrdmSgcsellschaften sind im 8 2
Punkt 5 der Abg .-Odg . als persönlich von 1>er W -rtzuwachSabgab - befreit
nicht angeführt . Ein « Ord -nSa -sellschaft als solch, aber kann nicht alS ein
Gotteshaus , auch nicht als Pfründe oder Gemeinde einer Kirche oder Religisns-
gesellschaft, endlich auch nicht als ein zur Bestreitung des Gottesdienste « , der
Seelsorge oder des Religionsunterrichtes bestimmter Fonds oder als Anstalt
eine « solchen Fond « im Sinn - dieser G -sctzesstelle aufgefaßt werden . Dem
Stifte Schotten kann daher di« in der Abg .-Odg . aus ganz bestimmte Fälle
eingeschränkte Gebührenfrechett nicht zugebistigt werden . "

Der Berwaftungßgerichtshof erwog folgendes : Nach 8 3 , Punkt 5 der
Mg .Odg . find von der Abgabe befreit : „ Die Gotteshäuser , Pfründen und
Gemeinden der gesetzlich anerkannten Kirchen und ReligionSgeseüschaften sowie
die zur Bestreitung des Gottesdienstes , der Seelsorge und de« Religionsunter¬
richtes bestimmen Fonds und Anstalten derselben ."

Di « angefochtenen Entscheidungen gingen bei der Auslegung dieser
GesetzeSstell , davon aus , daß das Schlußwort „derselben " sich auf da » voraus-
gehmde Wort „ Fonds " bezieh «. Dies « Annahme ist mit dem Inhalt , »er
GesetzeSstell« nicht zu vereinigen ; vielmehr muß das Schlußwort „ derselben"
auf die im erste« Teile des Satzgefüges vorkommenden Wart , der gesetzlich
anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften " bezogen werden ; denn sonst
wäre -s nicht erklärlich , daß di « beiden Begriff « „ Fonds und Anstalten " ahne
Gebrauch des Artikels vor dem Wort , „ Anstalten " unmittelbar aneinander-
gereiht werden ; sonst wären die Fonds und Anstalten nicht durch ihr « Zu-
gehörigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder ReligionSgrsellschaft näher
bestimmt , was znr Folge hätte , daß auch Fonds und Anstalten , die nicht
solchen Kirchen oder Religionsgesellschaften gehören , als abgabefrei gelten
müßten.

Hienach unt -rliegt eS nach der Anschauung des Gerichtshofes keinem
Zweifel , daß die in den angefochtenen Entscheidungen angenommene ein-
schränkend « Auslegung des Wortes „Anstalten " als FondSanstalten dem Sinne
der G -setzeSstelle nicht entspricht und daß alle dm im K S, Punkt 5 , ange-
führten Zwecken dienenden Anstalten der gesetzlich anerkannten Kirchen und
Religionsgesellschaften (Artikel 15 des StaatSgrundgesetzcs über dis allgemeinen
Rechte der Staatsbürger ) ebenso wie dis bezüglichen Fonds - baabefrei bleiben
müssen

Müssen demnach all , zur Bestreitung des Gottesdienstes , der Seelsorge
und de« Religionsunterrichtes bestimmten Anstalten der gesetzlich anerkannten
Kirchen und Religionsgesellschafken als abgabefrei behandelt werden , so
fallen 'auch solche OrdenShäuser und Stifte , die den bezeichnten Zwecken be¬
stimmungsgemäß dienen , unter die Abgabefreiheii.
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Nur von der Nichtzutreffenden Auslegung der Schlußworte der Gesetzes¬
stelle ausgehend , unterließ es die belangte Kommission , aus die im Jnstanzm-
zuge vorgebrachten Angaben und Ausführungen einzugchen , wonach di » Wirk¬
samkeit deS Benediktincrstiftes Schotten sich nahezu ausschließlich auf den
Gottesdienst , die Seelsorge , den Unterricht bezieht und wonach di« Ber-
mögenschaften deS Stiftes eben zur Bestreitung der Auslagen für diese
Zwecke zu dienen haben . Nach den in keiner Weise als unrichtig festgcstellten
tatsächlichen Angaben der beschwerdesührenden Partei müßte mindestens zum
weitaus größten Teile di« Zweckbestimmung der Bermögenschaften des StisteS
für die Bestreitung des Gottesdienstes , der Seelsorge , des Religionsunterrichtes
als gegeben gelten . Sollte sich eine Teilung des Stistungsvermägens aus die
di« Abgabefreiheit nach der Abgabeordnung bewirkenden Zweck- und auf ander¬
weitige Zwecks als erforderlich Herausstellen , so hätte wenigstens für denjenigen
Teilbetrag der Abgabe , der dem auf begünstigte Zwecke entfallenden Anteile
des Stiftsvermögens entfällt , die Abgabefreiheit nicht verweigert werden
können.

Da . aber diese einzelnen Fragen eben infolge der rechtsirrtümlichen An-
schauung der erkennenden Kommisston über die Auslegung der bezrichneten
Gesetzesstelle nicht behandelt wurden , so mußte mit der Aufhebung der ange¬
fochtenen Entscheidung gemäß H 7 des Gesetzes vom 23 . Oktober 1875,
R .-G .-Vl . 86 er 1876 , vorgegangen werde » .

Krankenhaus Krems.

De « niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die Berpflegstaxen für das allgemein « öffentliche
Krankenhaus in Krems für di» Bauer eines Jahre », vom Tags der Ber-
lautbarung dieser Kundmachung angefanacn , für die I . verpfliasklaffe mit
60 L , für die 2. Berpfleasklasse mit 80 L , für die 8 . (allgemeine ) Berpflegs-
klaffe mit 16 L per Kopf und Lag festgesetzt.

Der niedervsterreichische LandeSrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬
österreichischen Landesregierung der Gtadtgemeinds Krems bis auf weiteres
die Bewilligung zur Einhebung von Sntbindungsgebühren  im
allgemeinen öffentlichen Kramkenhauss in Krems im Betrage von 150 L für
die 1. und 100 L für di» 3 . BerpslegSklaffe erteilt . In der 3 . (allgemeinen)
BerpslegSklaffe werden Entbindungsgebühren nicht eingehoben.

Krankenhaus Zwettl.

Der niederösterrcichische LandeSrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die BerpflegStaxcn für da» allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Zwettl für di» Bauer eines Jahres vom Tage der Ver¬
lautbarung dieser Kundmachung angefangen , für die 1. Berpflegsklasse mit
80 L , für die 3 . (allgemeine ) BerpslegSklaffe mit 15 L per Kopf und Tag
festgesetzt.

V. 8 .
Erhöhung der Berpflegsgebühren.

Riederösterreichische Landes - Heil - undPslegeanstalten.

Der niederösterreichische Landtag hat die Berpflegsgebühren in den nieder¬
österreichischen Landesanstalten für Geisteskranke und für schwachsinnige Kinder
ab 1. Juni 1920 bis aus weiteres in folgender Höhe festgesetzt, und zwar in

den LandeSheil - und Pflegeanstalten „ Am Sleinhof ' in Wien . ») Sana¬
torium : I . Klaffe mit eigener Pensionärwohnung je 250 L , 1 . Klaffe mit
eigenem Zimmer je 160 L , nebstdem für eine etwaige Begleitperson je 80 L,
2 . Klafle je 80 L , 2 a Klasse je 50 Ir , nebstdem sür eine etwaige Begleit - .
Person je 60 L . Für die etwaige Bcistrllung eines Extrapflegers (einer ExtreO.
Pflegerin ) in allen Fällen monatlich 810 L . b) Heil - und Pflegeanstalten:
3 . Klaff , je 40 L , 4 . Klaff - je SO L;

der Landesheil - und Pflegeanstalt Mauer -Oehling : 1. Klaffe 80 L,
2 . Klaff « 50 L , 3 . Klaffe 25 !< Für die etwaige Beistellung eines Extra¬
pfleger « (einer Extrapflegerin ) in allen Fällen monatlich 600 ;

der LandeSpflegcanstalt für Geisteskranke in Abbs : 2 . Klaffe 40 8,
8 . Klaffe 25 X;

der LandeSirrenanstalt in Klosterneuburg und in Gugzing : 8 . Klasse je 25 L;
den Landesanstalten für schwachsinnige Kinder in Gugging und Ober¬

hollabrunn : Allgemeine BerpflegSklaffs 18 L.
Sämtlich auf Pfleglinge und etwaige Begleitpersonen sich beziehenden

Gebührensätze für je einen Kopf und einen Tag.
Weiters hat der niederösterreichische Landtag noch den Beitrag der

niedervsterreichischm Armenbehörden für die Verpflegung Geisicsfiecher in den
Anstalten „ Am Steilchof - in Wien , in Mauer -Oehling , Mbs , Klosterneuburg
und Gugging am 1. Juni 1S20 mit 10 L für je einen Kops und Tag
festgesetzt.

NiedervsterreichischesLandes - Zentralkinderheim.

Der niederösterreichische Landtag hat die täglichen Berpflegsgebühren für
di« dem Verbände des nieberösterreichischen Landes -Zenlralkinderhcimes in Wien
Gersthof angehörenden Kinder vom 1. Mai 1920 an bis auf weiteres in
folgender Höhe festgesetzt : Für Heimkinder (anf Rechnung der Landesfonds
verpflegt ) : Im 1. Lebensjahre 12 L 50 ir, im 8. Lebensjahre 11 L , vom
3 . Lebensjahre an 10 L (auch für jene Kinder giltig , die nach erreichtem
Normalaltir auf Rechnung der niederöstereichischen Armcnbehörden in der
„verlängerten Obsorge ' des nieberösterreichifchen Landes -Zentralkinberheimes in
Wien -Gersthof verbleiben ) . Für Asyllinder (sür Rechnung der Armenbehörden
ausgenommen ) im 1. Lebensjahre 12 K 50 li , im 3 . Lebensjahre 11 L , vom
3 . Lebensjahre an 10 L per Kopf und Tag.

Krankenhaus Allentsteig.

Der niedervsterreichische LandeSrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
öste»reichischen Landesregierung die Berpflegstaxe für die allgemeine Berpflegs-
klaffe deS allgemeinen öffentlichen Krankenhauses der St . Ulrichstiflung in
Allenißeig für dis Dan « eines Jahres , mit 13 L per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Eggenburg.

Der niederösterreichische LandeSrat hat im Einvernehmen mit der nieder-
österreichischen Landesregierung die B -rpflegStaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Eggenburg sür die Dauer eines Jahres vom Tage der Ver¬
lautbarung dieser Kundmachung angefangen , für die 1. Verpslegsllaff « mit
24 L , für die 2 . (allgemeine ) BerpslegSklaffe mit 14 L per Kopf und Tag
festgesetzt.

Krankenhaus GarS.

Der niederösterreichische LandeSrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬
österreichischen Landesregierung die Berpflegstaxe für die allgemeine Ber-
pflegsklaffe des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Gars fstr die Dauer
nnes JahreS vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung angefangen,
mit 15 per Kopf und Tag festgesetzt.

Privatschuleu , Bauverhandlung und Kollaudierung.
Erlaß der n .°ö. Landesregierung vom 17 . Mai 1920:

lieber Ersuchen des n .-ö. Landesschulrates vom 14 . April 1920
sind in Zukunft im Hinblicke auf die Wichtigkeit , welche einem ein-
verständlichen Vorgehen der Bau - und Schulbehörden zukommt , die
jeweils zuständigen Schulbehörden von allen Bau - und Kollaudierungs-
Verhandlungen , welche ganz oder teilweise für Privatschulzwecke dienende
Baulichkeiten betreffen , rechtzeitig zu verständigen.

tt UarmMrchestiMMMMN.

Aeuderungen derGeschäftsordnung fürdenMagistrat.
Erlaß des Magistratsdirestors Dr . Karl Hartl  vom 31 . Mai

1920 , M . D . 3436/1920:

Der Herr Bürgermeister bat zufolge Entschließung vom 81 . Mai 1920
nachstehende Aeuderungen der Geschäftsordnung sür den Magistrat der Stadt
Wien genehmigt:

8 1 ha ! zu lauten : „ Die Geschästsbehandlung ist teils eine zentrale,
teils ems dezentralisierte.

Die zentrale  Geschästsbehandlung erfolgt:
I . Durch den Bürgermeister,
8 . durch den Magistratsdirektor , zum Teile im Emvernehmen mit den

einzelnen Amtsdirektoren,
8 . in den Magistratsabteilungen und sonstigen zentralen Aemtern,
4 . in einzelnen Anstalten (Spital der Stadt Wien , Humanitäts-

anstaltm u . s. w .) .
Die dezentralisierte Geschäftsbehandlung erfolgt durch die magistratischen

Bezirksämter , die BezirlsaufstchtSräte und durch die Bezirksjugendämter . "
8 S hat zu lauten : .

„Leitung des Magistrates.
Oberster Borstand des Magistrates im selbständigen und im übertragenen

Wirkungskreise und als politischer Behörde erster Instanz ist derBürgerm eiste r.
Als solcher übt er die im 8 73 b de» Gemeindestatutes angeführten Befugnisse
aus . Ihm ist dis Erteilung allgemeiner , alle oder mehrere GeschästSgruppen
des Magistrates betreffender Weisungen Vorbehalten ; sie werden entweder von
ihm selbst oder Uber seinen Auftrag vom Magistratsdirektor erlaffen . Im Falle
seiner Verhinderung wird er von dem im ß 73 o, Absatz 3 , deS Gsmeinde-
statutes bezeichneten Stadtrate (Vizebürgermeister ) oder vom Magistrats-
direktor vertreten.

Vorstände der einzelnen GeschästSgruppen des Magistrates im selbstän¬
digen Wirkungskreise sind die amts 'führcndcn Stadträte . Als solche sind sie
insbesondere berechtigt , die Amtstätigkeit der ihrer Gruppe zugeteilten Ange¬
stellten zu regeln und zu überwachen , alle bei dm Abteilungen ihrer Gruppe
anhängigen Dienststücke einzufeheu und , soweit sie in den selbständigen
Wirkungskreis fallen , bezüglich ihrer Erledigung Weisungen zu geben oder sie
sich selbst vorzubehalten . Alls derartigen Dicnststücke , die an den Bürgermeister,
dm zuständigen Gemeinderatsausschuß , den Stadtsenat oder dm Gemeinderat
gehen , sind mit einem bestimmten Anträge ihnen zur Prüfung und Unter-
fcrtiaung vorzulegen . Dasselbe gilt von den Dienststücken des selbständigen
Wirkungskreises , die von den magistratischen Bezirksämtern  an dm Bürger¬
meister , einen Gemeinderatsausschuß , den Sladtsenat oder den Gemeinderat
geleitet werden . Um ihnen fortlaufend Kenntnis von den wichtigeren bei den
Abteilungen ihrer Gruppe einlaufendcn Dienststücken zu verschaffen , ist ihnen
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läaliÄ von jeder Abteilung ein kurzer Ausweis dieser Dienßstücke vorzulegen.
Ueberdies find die AbteilunaSvorskände verpflichtet , ihnen von allen wichtigeren
Äorkommniffen ungesäumt Mitteilung zu machen.

Der MagistratSdirektor , welcher unmittelbar den, Bürgermeister unter¬
steht hat die Oberleitung und Oberaufsicht über alle Aemter und Anstalten
de, Magistrate, . Er ist berechtigt , alle bei ihnen anhängigen Dienststück , em-
rusehen und bezüglich ihrer Erledigung Anordnungen zu treffen . In Ange¬
legenheiten des selbständigen Wirkungskreises hat er hiebei mit dem zuständigen
mntSführenden Stadtrat « das Einvernehmen zu Pflegen . Wenn ,n solchen
Fällen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem MagistratSdirektor und dem
umtsführenden Stadlrate bestehen , entscheidet hierüber ebenso wie bei solchen
Meinungsverschiedenheiten amtSführender Stadträt - untereinander der Bürger¬
meister.

Dem MagistratSdirektor obliegen die im Z 10 des Gem -ind -statut -S be-
z.-ichn-t-n B -setzungSvorschlägi und di- in der tSeschäslSeintellung ihm vor-
behaltenen sonstigen Perlonalangelegenheiten . Er ist berechtigt , an den Sitzungen
des Stadlsenat . », der G -meinä -ratSausschüfs - und der Kommissionen mit de-
ratender Stimm « teilzunehmen und in den beiden erstgenannte » auch Anträge
zu stellen . All - an den Bürgermeister gerichteten Dienststück - sind vorher dem
MagistratSdirektor zu » Einsicht vorzuleg -n.

Zum unmittelbaren Bertreter d-S MasistratSdirektorS für den Fall seiner
Verhinderung wird vom Bürgermeister ein ^ b - r m a g l st r a t S r a t bestellt,
-kn Ermanglung einer solchen Bestellung und im Fall « der Verhinderung auch
dieses Stellvertreters fällt di - Vertretung dem rangältestes Obermaglstrats-
rat « zu.

Di , Leitung und Oberaufsicht über alle technischen Abteilungen hat der
Stadtbaudir , ktor.  Er ist den Sitzungen des GemeinderatsauSschuffeS
sür technische Angelegenheiten mit beratender Stimme und dem Rechte der
Antragstellung beizuzlehen.

Di « Leitung und Oberaufsicht Uber den gesamten ärztlichen Dienst der
Gemeinde bezüglich der Verhütung und Behandlung von Krankheiten und in
Angelegenheiten der Sozialhygiene hat der OberstadtPhhsikuS.  Er ist
den Sitzungen deS Gem -ind -ratSauSIchusseS für Sozialpolitik und GesundheitS.
wesen mit beratender Stimme und dem Rechts der Antragstellung beizuzlehen.

Für Beaufstchtigung der Geschäftsführung der Magistrats -Abteilungen,
Aemter und Anstalten bestimmt der Bürgermeister über Antrag des Magistrats¬
direktors Oberbeamte . Sie haben durch regelmäßige Visitation der ihnen zuge-
wiesenen Aemter di , Einhaltung der Dienstvorschriften zu überwachen , die
Gesetz- und Zweckmäßigkeit der Amtshandlungen und die sachgemäße Be-
urbeitung der Dienststück , zu prüfen und darauf,u achten , ob das zugete . lt-
Personal entsprechend verwendet wird , od und aus welchen Gründen
stände in der Geschäftsführung bestehen und ob die Amtsvorsteher ihren Ver¬
pflichtungen nachkomm -n . lieber ihr - Wahrnehmungen haben st. - wenn es
sih um Angelegenheiten des StadtbauamteS , des Gesundheitsamtes oder deS
Beterinäramt . S handelt , im Wege der Direktoren dieser Aemter , beziehungs-
!- -if« des OberstadtphvstkuS - periodisch au den MagistratSdirektor zu berichten
>ild bilannlziigebcii .' welch- Anordnungen zur Behebung der wahrgenommenen
Mängel st, selbst getroffen haben oder noch sür nätig halten . Die nötigen An¬
ordnungen trifft der Vkanistr - tsdirektor , solche rem fachlicher Natur der be¬
treffende Amtsbirektor (Overstadtphysikus ).

Das Recht der Visitation der Magistratsabteilungen , Aemter und An-
stalten steht auch dem amtSsührenden Stadtrats der Geschäftsgruppe sür
Personalaugelegercheiten und Berwaltungsresorw zu. "

8 6, Zusatz zum Absatz 2:
Attsgenommenhievon sind jene Ausfertigungen im selbständigen Wirklings-

kreise, deren Unterfertig .,ng sich der amtsführeade Stadtrat vorbehält , sowie
alle an dt - PrästdentschaftSkanzlri , an SlaatSämter (Zentralstellen ) oder an
diplomatische Vertretungen gerichteten Ausfertigungen , deren Untersertigung
dem Magistratsdirektor Vorbehalten ist."

Zusatz zum Absatz 8:
„Entscheidungen und Verfügungen der technischen MagistratSabt - ilungen,

deS Gesundheitsamtes und deS Beterinäramtes , die in den Geschäftsbereich
ocs Magistrates als politischer Behörde fallen , bedürfen der Genehmigung deS
Magistratsdirektors und sind von diesem zu unterfertigen.

Bezüglich des Beterinäramtes kann der MagistratSdirektor dis Ge¬
nehmigung und Untersertigung dem Vorstande der Magistratsabteilung für
Approvisionierung übertragen.

Zn den Geschäftsbereich des Magistrates als politischer Behörde fallende
Entscheidungen und Verfügungen der technischen Abteilungen , der Abteilungen
des Gesundheitsamtes und Beterinäramtes , bei den magistratischen Bezirks-
ämtern bedürfen der Genehmigung d- S Beztrksaintsleiters und sind von diesem

"" " " Erledwungen der technischen Ableitungen , der Abteilungen des Gesund¬
heitsamtes und des Beterinäramtes , bei den magistratischen Bezirksämtern in
Angelegenheit des selbständigen und übertragenen Wirkungskreises sind von den
Abteilungsvorständcn »Für den Bezirksamtsleiter " zu unterfertigen.

Di - übrigen veterinärpoliz - ilichen Erledigungen des selbständigen oder
übertragenen Wirkungskreises sind vom Beterinitramtsdirektor zu unter¬
zeichnen . "

§ 9, Absatz 1, hat zu lauten : „Für jede Magistratsabteilung , jedes magi¬
stratische Bezirksamt besteht in der Regel " n . s. w.

8 10 . Magisträtsabteiluug 48 . . ^ ,
8 14. Die Abkürzungen B .A.D . bis M .W.G.A. und St .B sind zu

streichen Kir .A . — Kontrvllamt kommt als neue Abkürzung hinzu.

Der Schluß lautet : „Zum Beispiel M .Abt . 82/8015/20 , M .B .A . VII

234I/20 .̂ B .A .̂ riI ^ 26/21 ^ Verkehre der städtischen Aemter
untereinander , sowie mit den übrige » Gemeindeorganen , ferner im Verkehr
u . s. w.

L 28 , Absatz 2, hat zu lauten : „ In sämtlichen , dem Stadtsenate oder
den G -meinderatsausschüffen vorzulegenden Reseraten " u . s. w.

Im Absatz 3 . . . , »welche durch Beschluß eines anderen Gememde-
organes erledigt " u . s. w.

Absatz 4 hat zu lauten : »Trifft di« Zuständigkeit de« Magistrates und
eines anderen Gemeindeorganes derart zusammen , daß ein Teil der Referenten-
anträae nach dem Gemeindestatuts oder anderen gesetzlichen Bestimmungen
vom Magistrate im eigenen Wirkungskreise zu erledigen , di , Beschlußfassung
über die anderen Anträge jedoch einem anderen Gemcindeorgane Vorbehalten
iü lo ist auch dieser Umstand im Referate ausdrücklich hervorzuheben und
genau zu bemerken , welch- Anträge dem Letzteren zur Entscheidung vorgelegt

84 Absatz 2 , hat zu lauten : „ Terminstücke . welch- der Beschluß¬
fassung emes Gemeinderaisausschuffc « . deS StadtsenateS oder de« Gemeinderates

^°^ Jm Absatz 3 »Akten an den Stabtsenat oder einen GemetnderatSans-
schuß" u . s. w.

Im Absatz 4 . . . „ oder dem Stadtsenat, " u . s. w.
Absatz S . . . »dem Stadtsenats oder einem GemeinderatSauSschnß zur

Bcschlußsiiffun ^ u . ^ w^ ^ . »Das OffertverhandlungSergebniS dem
zuständigen Gemeindeorgans 8 Monate " u . s. w.

Absatz 4 : „ Diesem sind auch jene Akten vorzulegen, " u . s. w.
Absatz 5 : »Ferner ist von jeder definitiven Vergebung " u . I. w.
Z 40 , Absatz 4 , hat zu lauten : »Wenn Uber einem im Gemeinderate,

im Stadtsenats oder einem Gemeinderatsausschufse " u . s. w.
. . . . an denen ein - Sitzung der betreffenden Körperschaft . . . "
Im 8 45 : „ - - - ober Ttadtsenat « . . . "
8 43 ha ! zu lauten : „Di - kollegiale GeschäftSbehandlung erfolgt entweder

in einem Senate oder in Komitees . "
8 49 entfällt.
8 50 hat zu lauten : „ Zusammensetzung des Senates.
Dem Senate obliegt di , Beschlußfassung über di« ihm zugewiesenen An¬

gelegenheiten des Magistrates im übertragenen Wirkungskreise und im
Wirkungskreise als politischer Behörde 1. Instanz.

Er besteht aus dem Magistratsdirektor oder seinem unmittelbaren Stell¬
vertreter als Vorsitzenden und sechs Mitgliedern und vier Ersatzmännern , di-
aom Bürgermeister über Vorschlag deS Magistratsdirektors , beziehungsweise
Baudirektors und Ob -rstrdtphyfikus bestimmt werden . Bon den Mitgliedern
sind vier dem Stande der rechtskundigen Räte , je eine « dem Stande der
technischen Beamten und der Stadtphhstci , von den Ersatzmännern zwei dem
Stande der rechtskundigen Räte und je einer dem Stande der technischen
Beamten und der Phhsict zu entnehmen . . . , „

Der Baudirektor und der OLerstadtphysikuS sind berechtigt , an Stelle
des ihrem Personal angehörigen Mitgliedes an de« Senatsfitzunge » teil-

zunehimn . ^ Verhinderung eines Ersatzmannes kann der Magistrals¬
direktor einen anderen Beamten den Senatsfitzungen beiziehen . " »

S 51 hat zu lauten : . Der Bürgermeister , die amtSsührenden Stadträte
und der MagistratSdirektor können für die Vorberatung besonderer Angelegen¬
heiten eigene Komitees einsetzen. "

KZ 52 , 58 und 55 entfallen . .
Die Ueberschrift des 8 54 hat zu lauten : . Beratung >m Senats . "
8 56 hat zu lauten ? »Sitzungstage und Teilnahme an den Senats-

Jn der Regel finden die Senatssitzungen am I und 3 Mittwoch
jedes Monates ohne besondere Einberufung statt . "

Im Absatz- 8 : »Die Mitglieder des Senates . . . "
8 57 entfällt . ^ „ . . ..
Im 8 58 : »Zu einem giltizcn Beschlüsse ist,m Senate die Anwesenheit

von . . . "
8 59 entfällt.
Im 8 SO : . . . . di « Sitzung des Senates . . .
8 62 entfällt.
Im 8 63 : »Die Mitglieder deS Senates " u . s. w.
Im 8 65 , Absatz 1 : „Den Mitgliedern des Senates " u . s. w.
Ab atz 4 : „ Keinem Mitgliede des Senates " u . s. w.
Im 8 66 , Absatz 1 : „Jedes Mitglied des Senates . . . die nicht

Mitglieder des Senates find . . . von ihnen im Senate . . . "
Absatz 2 : »In der Sitzung des Senates " u . s. w-
ß 67 , Absatz 8 entfällt.
Im 8 68 : »In den Senatsfitzungen wird " u . s. w.
Absatz 3 entfällt . ,
Ich bringe diese Aenderungsn hirinit zur Kenntnis , wobei ich ins¬

besondere aus die neuen Bestimmungen des Z 5 der Geschäftsordnung verweise,
mit denen der Wirkungskreis der amtSsührenden Stadträte gegenüber dem
MagistratSdirektor , sowie den beamteten Vorständen (Direktoren ) abgegrenzt

" ' ^ Weiters hebe ich noch hervor , daß durch die Aufhebung deS 8 26 des
Gemcindestatutes das Magistratsgremium und der I . Senat in Wegfall ge¬
kommen sind . Der bisherige 2 . Senat bleibt bis aus weiteres fortbestehm.
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1«.
Auflassung des städtischen Landwtrtschastsamtes und

der Stelle 7 des Bezirkswirtschaftsamtes.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
2 . Juni 1920 , M .D . 3488:

Mil dem Gememderatsbeschlusse vom 1. Juni 1920 , Pr . 8 . 10002
wurde der Vertrag . wischen der Gemeinde Wien und der Land - und forst^
wirlschaftllchen Geiriebsßefellfchafi m , b. H. genehmigt . Nach Punkt XXI dieses
Vertrages übernimmt die Gesellschaft als kommerzielle Durchfiihrungsstelle der
landwirtschaftlichen Angelegenheiten der Gemeinde Wien unter anderem auch
die Beschaffung und Verteilung von Futter und Streu
für den gesamten Pferdcstand der Gemeinde Wien . In Hinkunft ist daher der
Futter , und Streubedarf nicht mehr bei der Stelle 7 des Bezirkswirtschafts,
amtcs , sondern bei der . Land - und forstwirtschaftlichen Betriebsaesellschaft
m . b. H ., kommerzielle DurchfUhrungSstelle der landwirtschaftlichen Angeleaen-
Helten der Gemeinde Wien " . 8 ., Vordere Zollamtsstraße II , anzusprechen

Die Stelle 7 des Bezirkswirtschaftsamtes und das städtische Landwirt,
schaftsamt werden aufaelaffen . Die Abwicklung der noch anhängigen Anael «»m-
hciten des Landwirtschaftsamtes wird aä porsonam dem Herrn Direktor
Dr . Josef Steht  i k und dem Herrn Magistratsoberkommiffär Dr . Kasimir
N eis in g er , die btS ans weiteres in den Räumen des bisherigen städtischen
LandwirtschastsamtkS verbleiben , übertragen . Die noch schwebenden Geschäfte
der Stelle 7 des Bezirkswirtschaftsamtes wird Herr Dr . S ch l e sj n a - r
Direktorstellvertreter des Brauhauses der Stadt Wien , abwickel« '

LI

Strafgewalt der politischen Behörden über Militär-
Personen.

Erlaß der niederbsterreichischen Landesregierung vom 18 . Mai
1920 , Z . VII c 3166/1 (M .D . 3303 ) :

-» l . .. »Das Staatsamt für Heerwesen hat mit dem Erlasse vom 8. Mai 1980
Abteilung 17 , Z . 183 , folgendes eröffnet:

^ 44 , Absatz 3 des Wehrgesetzes vom 18 . März 1920 , St .-G .-
die aktiven Angehörigen des neuen Heeres der

militärischen Disziplinarstrafgewalt nur wegen Verletzungen der in ilitä rischen
Pflichten , die nicht den Gerichten zur Untersuchung und Aburteilung zugewiesen
m unterstehen daher weaen der Übertretungen verwaltungsrechtlicher
Vorschriften dieser Disz,PI,narstrafgewal , nicht . Vielmehr kommt die Ahndung
solcher strafbare Handlungen gegenüber diesen Personen , gleichwie gegenüber
den anderen Staatsbürgern den politischen und Polizeibehörden zu

« ^ s°n °n , die in aktiver Dienstleistung bei der bewaffneten
Republik stehe» , ohne dem Heer anzugehören (zum Beispiel:

Angehörige der Bolkkwehr , dann die bei militärischen Kommanden , Behörden
und Anstalten eingeteilten Offiziere und Unteroffiziere der ehemaligen Wehrmacht)
unterliegen nunmehr wegen Uebertretnngen verwaltungSrechtlicher Vorschriften

der militärischen Disziplinarstrafgewalt , da das Wehrgesetz von 1912
da « m> 8 SO diese Unterstellung vorsah , mit dem Tag - der Kundmachung des
neuen WehrgesetzeS außer Wirksamkeit getreten ist.- ) Anhängige Strafsachen
dieser Art find an vie nunmehr zuständigen Zivilbchörden abzutreten ^

Das Staatsamt für Heerwesen hat b-ig -sügt , daß in die Durchführungs¬
bestimmungen znm neuen Wehrgesetz ein - erläuternde Bestimmung ausgenommen
werden wird , wonach , die Ahndung der U-bertretung -n verwalt » !,gsrechilicher

zukommt " ^ genübrr Heeresangehörigeu de« politischen u« b Polizeibehörden

kÄ.
Bestellung von Oberbeamten zur Beaufsichtigung
der Geschäftsführung in den Magistratsabteilungen,

Aemtern «nd Anstalten.
Erlaß des Magistratdlrcktors Dr . Karl Hartl  vom 14 . Juni

1920 . M .D . 3708 :

folgen ^ vAügt -d ^ " ' ^ Entschließung vom 10 . Juni 18

« . ^ 3ur Beaufsichtigung der Geschäftsführung der MagistratSabteilung

i ° lg7ndVObeLm . e'' b?st,m !!,,^ ' ^ ^ chäftsordnung des Magistrates wert

l . Magistratsoizedirektor Dr . August Mayr  für die Mag .-Abteilung
42 sanit 42/L , die Beziikswirtschaftsämter , die Mil

versorgungsflelle , die Mag .-Abteilung 44 und die Kanzleidirektion.

' ) Hiedurch ist auch das Nermaliendlatt Nr lS/ig >7 anfgebaden

! 2 Obermaglstratsrat Dr . Jakob D o n t für die Mag .-Abteilungen 7. 8,
9, 10 , 11, 18 , 14, 15 , Jnvalidenamt , für alle Gemeindebczirkskanzleien
lArmeninstitute . Ortsschulratskanzleien , Kanzleien der Bezirkssektionen
des Bezirksschulrates ).

8 . ObermagistratSrat Dr . Adolf Rucka für die Mag .-Abteilungen 89 , 40.
41 , 45 , 4«, 47 , 48 , 49 , 50 , 51 und 53.

ObermagistratSrat Dr . Otto Harsch  für die Mag -Abteilungen 53 . 54.
all , Bezirksämter (einschließlich aller Abteilungen ) .
Oberbaurat Ing . Leopold Trnka  für die Mag .-Abteilungen 16 , 17.
18, 19, 20 und 21 . ° ,

Oberbaurat Ing . Wilhelm Boil  für di- Mag .-Abteilungen 28 , 89
80 , 31 , 83 und 88.

7 . Oberbaurat Ing . Friedrich W i n t e r s b e r g e r für die Mag .-Abtei-
lungen 86 , 87 und 88 und die Bauamts -Abteilungen bei den magistra¬
tischen Bezirksämtern.

8 . Oberbaurat Ing . Eduard B ° d - nseher  für die Mag .-Abteilungen
84 und 85.

9 . Oberbaurat Ing . Max F i e b i g - r sür die Mag . Abteilungen 83 , 23,
84 , 85 , 86 und 87.

10 . Stadtphysikus Dr . Rudolf Jahn  für die Abteilungen des Gesundheits¬
amtes in den Bezirken 1 bis 10.

11 . Stadtphysikus Dr . Eduard Fri - dlfür  die Abteilungen des Gesundheits-
amteS in den Bezirken II bis inklusive 81.

13 . Stabtphysikus Dr . Anton PichIer  für di- städtischen Sanitälsstaüonen
und Notspitäler.

II . Das Aufstchtsrecht der genannten Oberbeamlen erstreckt sich auf alle
den betreffenden Magistratsabteilunzen unterstehenden Anstalten und Betriebe;
sofern « dt - Leilung einer Anstalt oder eines Betriebes einem technischen Be¬
amten , einem Saniläts - oder Betcrinäramtsbeamten zusteht , kommt das Aus¬
sichtsrecht ebenso dem Stadtbarlbirektor , dem Ober -Stadtphysikus und dem
Bcterinäramtsdirektor sowie ihren Stellvertretern zu.

III . Zur Ausübung des Aufsichtsrechtes bei der Hauptrasse , beim
Steneramte , Marktamle , Konskriptionsamte , bei der Kanzlei , dem Exekulions-
amte und dem Zentral - Steuerkataster ist außer dem Direktor des Zentralamles
auch noch der belreffende Bizedirektor berufen.

Ueber dis Vornahme der Visitationen wird eine Jnstruklion erlassen
werden.

Die Herren Oberbeamien werden schon jetzt eingeladen , mit dm Bistta-
tionen zu beginnen.

Verzeichnis der im Maatsgesetzblatte für den Maat
Deutschösterreich « nd im Landesgesetz , »nd Ber
ordnungsblatte für Oesterreich «nter der Enns im
Jahre L» 2V veröffentlichten Gesetze , Bollzngs-

anwetsungen und Verordnungen.
Staatsgesrhblntt.

LI 1 Bollz » gsanweisung , betreffend den Verkehr mit Zuckerrübe im
Betriebsiahre ISLO/SI.

11 ^ Vollzugsanweisung , betreffend di« Abänderung der Bestimmungen
o? w). ElSsatze des H 6 der Allerhöchsten Konzessionsurkunde vom
21 . Upnl I88s )ür die Lokomotivcisenbahn von Salzburg zur österreichisch-
bayerischen Reichsgrenze in der Richtung gegen Berchtesgaden.

. _ 11A Vollzugsanweisung über di« Feststellung der Entschädigung und
die lastenübcrnahme in den Fällen der Inanspruchnahme nach dein Gesetze
vom 80 . Mai 1919.

114 . Vollzugsanweisung , womit für Tirol » nd Vorarlberg neue Durch¬
führungsbestimmungen zum Gesetze, betreffend di« Errichtung von Jngenieur-
kammern , erlassen werden.

11A besetz , womit di« Staalsregierung zur Veräußerung von Gebäuden
ehemals österreichlsch-ungarischer Vertretungen und Anstalten ,m AuSlande
ermächtigt wird.

110 ' betreffend Ämdernngen des Verfahrens in bürgerlichen
RechtSangel -g-nheiten . (Zweite Gerichtsenllastungsnovelle .)

117 . Bogzugsaiiweismig, betreffend di, ' Aendenmg der Vollzugs-
anweisung des Staatsamtes für Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten
vom I . Juli 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 348.

l betreffend di« Gewährung eines Zuschusses zu den Unter¬
haltsbeiträgen und Zuwendungen.

119 . Vollzugsanweisung , betreffend die Uebertragung der Amtshand,
in UnterhalisbeltragS - und Zuwendungsangelegenheiien auf das

Staatsamt für sozial « Verwaltung.
w Gesetz, womit Maßnahmen zur Ausscheidung der überzähligen
Berufsnnllliirpersonen aus .dem aktiven Militärdienstverhälmis getroffen werden
(Mllttkrabbaugesch .) "

1L1 . Vollzugsanweisung zum Militärabbanaesetz.
1S2 Wehrgesetz . ^ ^
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123 . Vvllzugsanweisung . betreffend die Aushebung der Höchstpreise für
bestimmte Gattungen von Zuckerwaren.

124 . Vollzugsanweisung über die Sonn - und Feiertagsruhe in den
Kanzleien der Rechtsanwälte und Notare.

125 . Vollzugsanweisung , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen
für Zündhölzchen . . - «. . .

126 . BollzugSanweisung über die Beschränkung der Kündigung be¬
stimmter Dienstverhältmffe.

127 - Vvllzugsanweisung , betreffend die Zuweisung der Gerichtsbezirke
Lienz, Sillian und Windisch -Matrei zum Sprenge ! der Rechtsanwaltskammer
Innsbruck.

128 . Vollzugsanweisung , betreffend die Neubesetzung einiger Tele-
grammgebühreu.

128 . Vollzugsanweisung , betreffend die Abänderung einiger Bestim¬
mungen der Fernsprechgebührenordnung.

13 « . BollzugSanweisung . womit die Postgebühren abgeändert werden.
131 . Gesetz zur vorläufigen Regelung der Versorgungsgenüff « der

Witwen und Waisen der Zivilstaatsbeamten , Staatslehlpersonen , Unterbeamten
und Diener , dann der Personen des militärischen Berufsstaudes . (Hinter-
bliebenenversorgungsnovelle .)

132 . Gesetz über di , Regelung von Ruhe ( Bersorgllngs )g-nvffen der
Staatsangestellten und ihrer Hinterbliebenen sowie der katholischen Seelsorger,
ferner über Teuerungsmaßnahmen für Pensionisten . (Pensionistengesetz .)

133 . BollzugSanweisung , womit eine Vorschrift für di , Abhaltung
fakultativer Reifeprüfungen an Handelsakademien erlassen wird.

134 . Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz.
13L . BollzugSanweisung , betreffend Erleichterung der Bedingungen sür

die Einbeziehung von Angestellten in die Familienverstcherung.
13 « Gesetz über die Parteienvertretunz durch Frauen.
137 . Bollzugsanweisung , betreffend di« Dienstverhältnisse der Mit°

glieder des GicherheitSwach - und Polizeiagentmkorps . (Polizeidienstgesetz .)
138 . Bollzugsanweisung , betreffend die Wahrung der Rechte der

Bruderladenmitglieder während ihrer militärischen Dienstleistung.
1S6 . Bollzugsanweisung , betreffend die Einstellung der Unterhalts¬

beiträge an di« Angehörigen von aktiv dienenden Personen.
148 Bollzugsanweisung über AuSnahmsbestimmnngcn für die im

Pariser Unionsvertrag zum Schutze des gewerblichen Eigentums festgesetzten
Prioritätsfristen zugunsten der Angehörigen Schwedens.

141 . Bollzugsanweisung über Nusnahmsbestimmungen sür di« im
Pariser Unionsvertrag zum Schutze des gew,rblichen Eigentums festgesetzten
Prioritätsfristen zugunsten der Angehörigen Großbritanniens.

142 . Kundmachung wegen Auslassung der Punzierungsstätte in
Bregenz.

143 . Bollzugsanweisung über die Durchführung der zweiten Gerichts-
entlastungsnovelle.

144 . Bollzugsanweisung über de» Dienstschei » und die Lienstkarts der
Hausgehilfen.

141 Bollzugsanweisung über das Statut der Unfallverhütüngs
kommission im Staatsamte sür sozial « Verwaltung.

146 . Gesetz, betreffend Kreditoperationen.
147 . Gesetz, mit welchem Zuschläge zu dem Minimaleinkommen und

zu den Ruhegenüfsen der katholischen Seelsorger festgestellt werden.
148 . Gesetz, betreffend die Aufhebung des Hofd »krrtes vom 4. Oktober 1833.
148 Vollzugsanweisung , betreffend die Abänderung des Gebühren¬

tarife » der staatlichen Untersuchungsanfialten sür Lebensmittel.
1L « . Bollzugsanweisung Uber die Aufhebung der Bergeltungs-

verordnung auf dem Gebiet « deS gewerblichen Rechtsschutzes.
151 . Bollzugsanweisung , mit welcher der 8 5 der Vollzugsanweisung , be¬

treffend dt« Einführung von Transportbescheinigungen für Holz , abge¬
ändert wirb.

152 Gesetz über di« Neufestsetzung der staatlichen Äalzverschleißpreis«
und der bei der Einfuhr von Salz zu entrichtenden Lizenzgebühr.

153 . Gesetz übe , di , Arbeitslosenversicherung.
154 . Nachtrag zum Sesoldungsüdergangsgesetz.
155 . Bollzugsanweisung , womit einig « Bestimmungen der Bollzngs-

anweisun » zur vorläustgen Regelung der Entlohnung des Kanzleihilfspersonals
und der Aushilfsdiener bei den staatliche » Behörden , Nemtern und Anstalten
abgeändert und ergänzt werden.

1S6 I . Durchführungsverordnung zum ArbeitSlosevversicherungsgesetz.
157 . ll . Durchführungsverordnung zum ArbeitslosenversicherungSgesctz.

' 158 . >H . Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversicherung «^ ^ .
158 . IV . Durchführungsverordnung zum ArbeitSlosenversicherungsgesetz.
166 . V. Durchführungsverordnung zum ArbeitSlosenversicherungsgesitz.
161 . SachabrüstungS -InteignungSgesetz.
ISS . Gesetz, betreffend di« Fortführung der DonauregulierungSarbetlen.
163 . Gesetz znr Regelung der dienstlichen Stellung und der Bezüge

der LandcSschulinspekloren.
164 . Bollzugsanweisung , betreffend di« Ergänzung der Liste jener

Waren , d«ren Ausfuhr an die Beibringung einer Bewilligung gebunden ist.
165 . Bollzugsanweisung über die Unterstützung der arbeitslosen Arbeiter

und Angestellten.
166 . Vollzugsanweisung über den Mobiliarvert ' ilungSanSschnß
167 . Siebente Bollzugsanweisung zu « Gesetze, betreffend Uebrrlaffung

ausländischer Wertpapiere für de» Staat.

168 . Bollzugsanweisung wegen Vereinfachung des Vorganges bei staat¬
liche» Zahlungen.

168 . Bollzugsanweisung Uber den Vorgang bei staatlichen Zahlungen,
welch« im Mege de» Giroverkehres durch Bankinstitute vollzogen werden.

176 Zweit « Bollzugsanweisung , beircfsrnd die Festsetzung des bei Ent¬
richtung der in Goldkronen bemessenen Kousulargebühreu maßgebenden Um¬
rechnung - Verhältnisse » .

171 . Bollzugsanweisung vom 14 . April , mitwelcher die Bestimmungen
der Ziviltechnikerverordnung abgeändert und ergänzt werden.

172 . Bollzugsanweisung , betreffend die viert , Ausgabe der Arzneitape.
173 . Bollzugsanweisung , betreffend di» Regelung deS Verkehres mil

Fichten - und Eichenrinde und Loh,.
174 . Kundmachung , betreffend die Preis « für Fichten - und Eichenrinde

und Loh«.
175 . Bollzugsanweisung über die Ausdehnung des Süßßoffmouopols

auf gewiss« chemische » rzeugniff «.
176 . Hinterbliebenenversorgungsnovell «.
177 . Bollzugsanweisung zum Penfionistmgesetz.
178 . Bollzugsanweisung über dm Mobiliarverteilungsausschuß.
178 . Bollzugsanweisung , betreffend di» Regelung des Verbrauches und

der Verteilung von Petroleum.
186 Gesetz über di« Mitwirkung der Nationalversammlung an der

Regelung von » is-nbahntarifen , Post - , Telegraphen - und Telephongebühre»
und Preisen der Monvpslgegenstäuds sowi « von Bezügen der in staatlichen
Betrieben Beschäftigte » .

181 . Bollzugsanweisung , betreffend di» Abänderung der achten Aus¬
gabe der Arzneitape . ^

182 . Bollzugsanweisung , betreffend die Regelung des Verbrauches von

^ ' ' ^ ^ 83 ^ Bollzu 'g«anw «isung , mit der eine Prüfungsvorschrift sür den
Maschinenschreibunterricht erlassen wirb.

184 . Bollzugsanweisung , betreffend dm Schutz der Kunst - und Kultur¬
denkmale sowie der wiffenschaftliches Sammlungen bei der Inanspruchnahme
von Gebäuden für Volkspflegestätten.

185 . Fünft « Bollzugsanweisung zum Jnvaliden -Entschädigungsgesetze.
186 . Bollzugsanweisung , betreffend die sinngemäße Anwendung der

fünften Vollzngranweisung zum Invaliden -Entschädigungsgesetze.
187 . Bollzugsanweisung über di« Erhaltung des Arbeiterstandes in

gewerblichen Betrieben.
188 . Bollzugsanweisnng , womit einige Bestimmungen der Borschrift

über die Prüfung der Kandidaten deS Lehramtes an höheren Handelsschulen
abgeändert werden.

183 . Bollzugsanweisung , womit einig « Bestimmungen der Vorschrift
über die Prüfung der Kandidaten des Lehramtes au zweiklassigen Handels -
schulen abgeändert werden.

196 . Bollzugsanweisung , betreffend die Kegelung deS Verbrauches von

^ ^ « 1 .̂ Bollzugsanweisung über die Errichtung von StreAmzollämtern
192 . Bollzugsanweisung üb «r die Gewährung von Gebührenbefreiungen

sür das Verfahren zur SrgänzungSrcgulürung , Ablösung und Sicherung von
Holz -, Forstproduktcnbezugs - und Weiderechten in Salzburg.

1 » 3 . Gesetz, betreffend Gebühren von Totalisateur - und Buchmacher¬
wetten sowi » Maßnahmen zur Unterdrückung des WinkelwettwesenS.

194 . Vollzugsanweisung zur Durchführung der Gesetze über die Ge¬
bühren von Totalisateur - und « uchmacherwetten.

195 . Gesetz, betreffend di» Neuordnung der Agrarbehörden.
196 . Gesetz, betreffend L «u«rung »zulagen zu UnfaASrenten.
187 . Jnvalidm -EntfchädigungSgesetz.
4 88 . Gel,k . betreffend Auschüff , ru den Provisionen der Bergwerks-

bruberladen . «. . .
198 . Bollzugsanweisung über di» Erhebung der Kriegsgefangenen,

KriegSverschollensn , KriegSvermißten und Internierten.
268 . Bollzugsanweisung , betreffend di« Merlängsrung der Uristen für.

di« Herstellung und Nichtveränßsrung von Kleinwohnungshäusern.
261 . Bollzugsanweisung zum Ausseherdimstgesetz.
282 . Bok^ ugsanweisung , betreffend das Min »ralw »ff»rmonopol.
263 . Bollzugsanweisung über Au »nahmsb -stimw »,g -n für di, Prioritäts¬

frist »» zugunsten der » „ »«hörigen Norwegens.
284 . Bollzugsanweisung , Womit ein » Z -itungspsstordnung erlassen wird.
88S . Bollzugsanweisung zur Durchführung des Gesetzes , mit welchem

Zuschläge zu dem Mnimaleiukomaen und zu den Ruhegenüffe « der katholischen
Seelsorger fesigestell! werden.

266 . Gesetz über di« Erhöhung der in den M lü und 17 des Gesetzes
vom ». März ISIS festgesetzten Entschädigung und de, i« 8 3 d-S Gesetzes
vom SS. November IstlS festgesetzten Teuerungszulagen.

387 . Bollzugsanweisung , betreffend di« Regelung der Preise sür Gas
und elektrisch, Energie.

368 . Bollzugsanweisung , womit Ausnahmen von dem Verbote werterer
Ausnahmen in den Heimatverband österreichischer Gemeinden zugelasfen werde » .

268 . Bollzugsanweisung , betreffend den Hl . Nachtrag zur Tchaum-
weinsteuer -Vollzugranweisung.

316 . Bollzugsanweisung über dis Art der Entrichtung der mter-
nationalen Registrierungsgebühr für Marken.
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6 . Landesgesrh- und Verordnungsblatt.

Nr . 94 . Kundmachung der niederösterretchischen Landes¬
regierung vom 28 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Stiefern im Gerichtsbezirke Langenlots erteilte Bewilliguug
zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . OF . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 8. März , betreffend die Gemeinde Gain-
farn im Gerichtsbezirke Baden erteilte Bewilligung zur
Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 96 . Kundmachung der niederösterretchischen Landes¬
regierung vom 3. März , betreffend die der Gemeinde Waid¬
hofen an der Thaya im Gerichtsbezirke Waidhofen an der
Thaya erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bier-
verbrauchsauflage von 3 8 40 d für jeden in der
Katastralgemeinde Waidhofen an der Thaya zum Ber-
brauche gelangenden Hektoliter Bier bis 31. Dezembsr.

Nr . 9V . Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 27 . Februar , betreffend die der Gemeinde
Natfchbach erteilte Bewilligung zur Einhebuug einer Be-
erdtgungSgebühr von 61 L.

Nr . 98 . Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 4. März , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen
für den Kleinverkauf von Brot.

Nr . 99 . Kundmachung der niederösterreichtschen Landes¬
regierung vom S. März , betreffend dt« der Gemeinde
Hautzendorf im Gerichtsbeztrke Wolkerödorf erteilte Be¬
willigung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . 190 . Kundmachung der niederösterreichtschen Landes¬
regierung vom 3. März , betreffend die der Gemeinde
Lxchagges im Gerichtsbezirle Weitra erteilte Bewilligung
zur Etnhebung von 100 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1919 übersteigenden Umlagen.

Nr . LOK. Gesetz vom' 18 . Dezember 1919 , betreffend die Etn¬
hebung einer Umlage in der Gemeinde Wartmannstetten für
das Jahr 1919.

Nr . 102 . Gesetz vom 18 . Dezember 1919 , betreffend die Etn¬
hebung einer Umlage in der Gemeinde Leiben für das
Jahr 1919.

Nr . 10S . Vollzugsanweisung der niederösterreichischen Landes¬
regierung im Einvernehmen mit der niederösterreichischen
Finanzlandesdirektion vom 80 . Jänner , zur Vollziehung des
Gesetzes vom 18 . Dezember 1S19 , betreffend die Einführung
einer Abgabe vom gemeinen Bodeuwerte (Bodenwertabgabe)
im Gebiete der Stadt Wien.

Nr . 104 . Kundmachung des Oberlandesgertchtes in Wien vom
24 . Februar , betreffend die Verlautbarung der Liste der
Sachverständigen in Fällen der Enteignung zum Zwecke
der Herstellung und deS Betriebes von Eisenbahnen für
das Jahr 1920.

. 105 Knndmachung , betreffend di « der Gemeinde ' Srnftknbergeramt im
GerichtSbezirk « Gföhl erteilt « Bewilligung zur Ninhebnng von 100 Prozent der
direkten Steuern de, Jahres ISIS übersteigenden Umlagen.

19V . Kundmachung , betreffend die Einführung des WohmrngSnschweiseL
in der Gemeind « Feldlberg.

19V . Kundmachung , betreffend die Erhöhung deS Zuschlages zu den
Taxpreisen für alkoholische Heilmittel in den Apotheken in Wien.

198 . Gesetz, betreffend di« Einhebung einer MietzinSauslage in der
Gemeinde Maria -EnzerSdorf für da « Jahr ISIS.

19V . Gesetz, betreffend die Einhebuug von Umlage » sür das Jahr ISIS
in de» Gemeind » Sbenfurth.

119 . Gesetz, betreffend freiwillige Zuwendung «» ans kandeSmitteln.
111 . Kundmachung , betreffend di« Erhöhung der SerPflegStoxeu im

allgemeinen öffentlichen Kranlmhaus » in Lilienfeld.
IIS . Gesetz, betreffend di , Abänderung der AZ 88 , 83 und 41 , letzter

Absatz , des n .-ö. FartbildmigSschulgesetzeS vsm 80 . November 1907,
L.-G .-Bl . Nr . 171 , beziehungsweise vsm 24 . April ISO ) , L.-V .°vl . Nr . S7.

113 Kundmachung , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxeu im
allgemeinen öffentlichen Krankenhaus - in Horn.

114 . Gesetz, womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 30 . Ottober
ISIS , betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse des LehrstandeS abgl .
ändert werden.

118 bis 11V Kundmachungen , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegStaxen in Waidhofen an der AbbS , Waidhofen an der Thaya , Mistelbach,
St . Pölten und Neunkirchen.

129 . Kundmachung , betreffend die Einführung des WohmmgLnach-
weiseS in Waidhofen an der Ubbs.

121 . BoklzugSanweisung , betreffend Einschränkungen beim Verbrauche
von GaS , Elektrizität und Brennstoffen.

122 . Kundmachung , betreffend Bodenständigkeit der Herstellung von
Weinmost . Wein , Obstmost , Obstwein.

123 . Kundmachung , betreffend die Erhöhung der BerpflegStaxe im all¬
gemeinen öffentlichen Krankenhaus « in Korneuburg.

124 . Kundmachung , betreffend die Abänderung deS Umfanges des Wohn¬
gebietes der Stadt Wien.

125 . Gesetz, betreffend di , provisorische Regelung der Dienst - und
Ruhebezüg » der Äemeindeärzte und deren Hinterbliebenen.

126 . Gesetz, betreffend die Weltereiuhebung einer sechsprozentigen Mi t-
zinSauflage in Mödling.

18V Gesetz, mit welchem einzelne Bestimmungen des Gesetzes , be¬
treffend Einhebusg einer Landesabgabe von öffentlichen Vorführungen und
Tanzunterhaltungen , abgeändert werden

128 . Kundmachung , betreffend di« Festsetzung der BufmbinSbezirke der
uicderößerreichischen Landes -Heil - und Pflegranstalten für Geisteskranke.

189 . Verordnung , mit welcher eine Wahlordnung für die Wahl der
Verirrter des LehrstandeS in dm Fortbildungsschulräten erlaffen wird.

139 Verordnung , betreffend Höchstpreise für Bier.
131 . Verordnung , betreffend dt , Erhöhung des MaximaltarifeS siir

da« Rauchsanakehrergewerbe in Wien.
132 . Dienstanweisung zur Durchführung des LandesaesetzeS über die

Einhebung einer Gemriudeabgabe vom Wertzuwachs von Liegenschaften in
Wien.

133 bis 149 . Gesetze, betreffend die Einhebung einer BeerdigungL-
gebühr in den Gemeinden Himberg , Melk , Gloggnitz , Laa an der Thaya,
UbbS an der Lonan , Stockerau , Waidhofeu an der Thaya und Krems an
der Donou.

141 . Verordnung , betreffend bi« Festsetzung von UebernahmS - ui d
Höchstpreisen für Butter.

142 . Verordnung , betreffend di« Verlängerung des Termines zur
Räumung von Wohnungen für das Gebiet der Stadt Wien.

148 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Hiuterbrühl erteilte
Bewilligung zur Einhebnng einer BerschönerungStaxe.

144 Kundmachung , betreffend di» Benderung der Satzungen der
städtischen Leben» - und Stmtenverflcherungsanstalt in Wien.

146 Kundmachung , betreffend die der Gemeinde St . Peter in der
Au erteilt « Bewilligung zur Einhebung einer 16 prozentigen Armenumlage.

14V . Kundmachung , betreffend die der Gemeind « Hainburg im Gerichi -l-
bezirk« Hainburg erteilt « Bewilligung zur Weiteretnhebung einer Mietzinr-
aufloge von Prozent.

14V . Kundmachung , betreffend die Erhöhung der VerpflegStaxcn im
Allgemeinen öffentlichen Krankenhaus « in Wiener -Neustadt,

148 . Kundmachung , betreffend die Regelung des Verbrauches von
Petroleum in Ntederösternich.

149 , Verordnung , betreffend di« Vermahlung und Verschrotung der siir
den WirtschaftSbedars der Unternehmer landwirtschaftlicher Betrieb « belassenen
Getreidemenzen eigener Ernte,

159 . Gesetz, womit mehrere Bestimmungen des Gesetzes vom IS . Mai
1908 und vom 28 . Juli ISIS abgeiindert « erden.

151 . Gesetz, betreffend di« Einhebung einer Totenbeschaugebühr in der
Gemeind , Kloben.

152 . Gesetz, betreffend dis Erhöhung de« Tarifes sür Bautaxen in den
Gemeinden Kiederötierreich «.

158 b!» 185 . Gesetz, betreffend dis Einhebung einer Totenbescha :.«
gebühr in Nt . Valentin , Alirmnarkt an der Triesting und WolkerSdors.

120 bis 169 . Gesetz», betreffend die Bewilligung zur Einhebuug von
Getriinleauflagen i» den Gemeinden Weitra , Weidling , Vösendors , Traiskirch u
und Psaffstätten.

1S1 . Gesetz, betreffend di« Bewilligung zur Einhebung en-cr
Aeinauflage in Brunn am Gebirge.

!VS Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Ginhebung von Auslagen
aus Wein und Obstmost in Maigen.

198 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Wein-
auflagen in Miltenberg.

194 Verordnung , betreffend die Festsetzung eine« Höchstpreises sür
den Kleinverkanf »on Brot in Wien.

195 bis 1VV . Kundmachung , betreffend di« Erhöhung der Verpfleg ? -
taxen tu Blocker «» , Mödling und Waidhofen an »er Thaya.

198 und 1V9 . Kundmachung , betreffend Einhebung erhöhter Umlagen
in WolfSegg im Gerichtsbeztrke Sichrem » und in Oberkirchen im GerichtSbeznke
Grsßgerungd.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . - Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
Papi » «US der Pitt «« «« Papierfabrik . - Buchdruckerei E . Saioz vorm . I . B . WalliKhaufler.
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Gt ' Hltt' . Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normativdestimmungen des Gemeiuderates, Stadtrates„ud des Magistrates
in Angelegenheiten drr Oenieindenerwaltllng und politischen AmtMhrnng.

Inhalt.
I. Gesetze, Vollzugsanweisunge «, Berorduuugeu und Ent-

scheiduugeu:
1. Wohnungsanforderung . — Bestand der Kundmachung vom 30 . Juni

1919.
2 . Wohnungsansorderung . — Doppelwohnung.
3. Wohnungsanforderung . — Eigenbedarf.
4 . Wohnungsansorderung . — Zustellung des Bescheides
5 . Doppelwohnuug.
6 . Heimatrecht.

7. Gewerbeanmeldungen juristischer Personen.
8 . Drogisten -Konzefsion.
9 . Erhöhung der Verpflegsgebiihren.

4». Normutivbestimmungeu:
10 . Beschleunigt - Behandlung der Kontrahenten -Rechnungen,

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Dentschösterreich und im Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatt - für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1920 veröffentlichten Gesetze , Vollzug «,
anweis ungen und Verordnungen.

l. Gesetze, Vollzuggannieisimgen, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

Wohnungsansorderung.
L.

Die Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
30 . Juni 1919 , L.°G .-Bl . Nr . 160 , besteht zu Recht.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 8. April
1920 , Z . 1262 , Wohn .A. 3458.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde gegen
die Entscheidung des Mietamtes 2 der Stadt Wien vom
16 . Dezember 1919 , betreffend eine Wohnungsansorderung , die
Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründ e:  Die Beschwerde richtet sich gegen die
mit der angefochtenen Entscheidung bestätigte Anforderung einer Wohnung und
macht lediglich die Ungiltigkeit der Vollzugsanweisung des Staatsrates vom
13 . November 1918 und der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , aus dem Grunde der
Ungiltigkeit der Ermächtigungsanweisung geltend . Demgegenüber hat der Ber-
waltungsgerichlshos an der schon in seinem Erkenntnisse vom 8. Jänner 1920,
Z . 5815 er 1919 , ausgesprochenen und dort des näheren begründeten Rechts¬
anschauung festgehalten , daß die Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsrates vom 13 . November 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 22 , auf gesetzlicher
Delegation beruht und daher zu Recht besteht . Aus den gleichen Erwägungen
aber , aus denen der Gerichtshof damals des weiteren die Kundmachung der
steiermärkischen Landesregierung vom 24 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 70 , als
zu Recht bestehend erkannt bat , mußte er heute auch den aufrechten Bestand
der Kundmachung der niederöstereichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
L.-G .-Bl . Nr . 150 , anerkennen.

Die Beschwerde war daher abzuweisen.

Ä.

In dem Zeitpunkte , in welchem der Untervermieter das Unter-
bestandsverhättnis kündigt und die Untermiete sonach nicht mehr
zu Recht besteht, ist ein Anforderungsgrund gemäß 8 4 , Abs. 6 a,
nicht mehr gegeben ; im Gegensätze zu H 7, Abs. 5 der Mieter¬
schutzverordnung kennt die Anforderungskundmachung nur den
Bedarf für eigene Wohnzwecke und ist ein Verzicht zugunsten
von Verwandten des Hauseigentümers gemäß § 12 , Abs. 2,
nicht zulässig ; es liegt in dem Umstande , daß im Anforderungs¬
bescheide die Person , welcher die angeforderte Wohnung zuge¬
wiesen ' wird , nicht genannt wird , keine Ungesetzlichkeit, weil es
dem Ermessen der Behörde anheim gestellt ist, über die Zu¬

weisung in einem abgesonderten Verfahren zu entscheiden.

Entscheidung des Verwaltunqsgerichtshofes vom 21 . April
1920 , Z . 1611 , M .Abt . 15 , 4137.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Dr . Heinrich Tr . gegen die Entscheidung des MietamteS
Wien 16 (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 12 . De¬
zember 1919 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die Be¬
schwerde als unbegründet abgewiesen.

Enscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien hat
mit Beschluß vom 17 . Oktober 1919 , die in dem Hause Wien , 16 . R .-Gasse 1,
1. Stock , Tür 7 , befindliche , von Dr . Heinrich Tg . gemietete und an Frau
Gisela T . unterverwietete Wohnung samt Einrichtungsstücken auf Grund der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
L.- G .-Bl . Nr . 160 , angefordert , weil festgestellt erscheine, daß der Wohnung «,
inhabcr im Wohnungsgebiete von Wien eine zweite Wohnung habe . Dem von
Dr . Tr . dagegen erhobenen Einsprüche gab das Mietamt in Wien 16 mit
der Entscheidung vom 12 . Dezember 1919 , Z . 5919 , mit der Begründung
keine Folge , daß die angeforderte Wohnung an Frau Gisela T . unterver¬
mietet sei und der Einspruchswerber in Wien , 8 . L.-Gafse 70 , noch eine
Wohnung zur Verfügung habe , weshalb die Voraussetzung des Z 4 , Abs. 2
der Kundmachung der nicderösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
L.-G .-Bl . Nr . 160 , gegeben sei.

Die von Dr . Tr . gegen die Entscheidung eingebrachte Beschwerde be¬
mängelt zunächst das Verfahren , weil seinen bei der Einspruchsverhandlung
gestellten Anträgen , daß die auf die Kündigung dieser Wohnung bezüglichen
gerichtlichen Streitakten herbeigeschafft werden und daß zwecks Feststellung der
Gesundheitsverhältniffe in seiner Wohnung Wien , 8 . L.-Gasse 70 , ein Amts¬
arzt entkendet werde , nicht stattgegeben worden sei. Der Beschwerdeführer be¬
kämpft weiter die Entscheidung als gesetzwidrig , weil das Ergebnis des gericht¬
lichen Rechtsstreites nicht der Entscheidung zugrundegelegt wurde und die
belangte Behörde von der rechtsirrtümlichen Annahme ausgehe , daß im ge-
gegebenen Falle eine Doppelwohnung vorliege . Auch die unterlassene Benennung
derjenigen Person , für welche die geforderte Wohnung bestimmt sei, bilde eine
Gesetzwidrigkeit.

Der Berwaltungsgerichtshof mußte aus nachstehenden Erwägungen die
Einwendungen der Beschwerde als unbegründet erkennen : Di - angefochtcne
Entscheidung stütz, , wie bereits ausgesührt wurde , die Zulässigkeit der An¬
forderung der gegenständlichen Wohnung auf die Bestimmung deS Z 4, Pkt . 2
und 6, lit . s der erwähnten Kundmachung , wonach Doppelwohnungen , die in
der Anzeige nicht als für eigene Zwecke benötigt bezeichnet werden oder deren
Belastung nicht als notwendig erkannt wurde und Wohnungen , welche als
Ganzes untervermietet sind , von der Gemeinde angefordert werden können.
Bezüglich der letztbezeichneten Voraussetzung (Untervermietung ) stehe nach den
VerhandlungSschristen unbeschritten fest, daß Dr . Tr . die angeforderte Wohnung
seiner Untermieterin Gisela T . bereits von der Entscheidung rechtskräftig ge¬
kündigt , die Räumungsfrist aber im Vergleichswege bis zum Novembertermine
1919 erstreckt und daß er noch vor der am 12 . November 1919 durchgeführten
Verhandlung über seinen Einspruch gegen die Anforderung der Wohnung um
deren zwangsweise Räumung bei Gericht angesucht hatte . Daraus folgt , daß
zu der Zeit , als die angesochtene Entscheidung erfloß , der Vertrag über die
Untervermietung dieser Wohnung bereits durch Kündigung erloschen war und
auch keine stillschweigende Erneuerung erfahren hatte . Da die Wohnungs¬
ansorderung eine Verfügung rechtsbegründeter (konstitutiver ) Art ist, daher
auch für die Entscheidung des Mietamtes aus Grund des erhobenen Ein-
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spruches nur der Tatbestand maßgebend sein kann , wie er sich im Zeitpunkte
der Fällung dieser Entscheidung darstellt , so konnte die belangte Behörde im
vorliegenden Falle die Anforderung auf die Bestimmung des ß 4 , Pkt . 6 a
der erwähnten Kundmachung nicht stützen , weil , wie eben ausgeführt wurde,
eine Untervermietung in diesem Zeitpunkte nicht mehr zu Recht bestand , daher
dieser Anforderungsgrund bereits entfallen war.

Dagegen war die belangte Behörde im Rechte , wenn sie den Anfor¬
derungsgrund des Z 4 , Punkt 2 der Kundmachung zur Geltung brachte , denn
dem Beschwerdeführer stand damals neben feiner Wohnung in Wien 8.
L.- Gasse 70 unbestrittenerweise auch die angeforderte Wohnung zur Verfügung.
Die letztbezeichnete Wohnung konnte unter der Voraussetzung angefordert
werden , daß sie vom Beschwerdeführer nicht für eigene Wohnzwecke in Anspruch
genommen war . Diese Voraussetzung war aber nicht gegeben ; denn der
Beschwerdeführer hat diese Wohnung im Zuge des Verfahrens nicht für eigene
Wohnzwecke , das ist zur Unterbringung seiner Person oder derjenigen Ange-

. hörigen , zu deren Unterhalt er nach dem Gesetze verpflichtet ist, sondern für
die Familie seines Schwiegersohnes beansprucht . Der Wohnungsbedarf dieser
Familie konnte aber nicht zur Begründung des eigenen Bedarfes des
Beschwerdeführers herang,zogen werden , da hiefür der Wortlaut und ange¬
strebte Zweck der erwähnten Kundmachung im Gegensätze zu Z 7, Punkt d
der Ministerialverordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-BI . Nr . 381 , keinen
Anhaltspunkt bietet . Da somit die belangte Behörde nur des Beschwerde¬
führers Eigenbedarf (in dem dargestellten Sinne ) im Verhältnis zur Doppel¬
wohnung , nicht aber die Entlastung der anderen Wohnung durch Zuweisung
der Doppelwohnung an die Familie des Schwiegersohnes in Betracht ziehen
konnte , so erweisen sich die Einwendungen des Beschwerdeführers , welche einen
Verfahrensmangel in der unterlassenen Erhebung der Verhältnisse in der
Wohnung Wien , 8 . L.-Gasse 70 , erblicken , als unbegründet.

Bei dieser Sach - und Rechtslage war für die belangte Behörde auch
kein Anlaß gegeben , auf das Ergebnis des durchgeführtcn gerichtlichen Rechts-
streites Bedacht zu nehmen und erwies sich auch die in dieser Richtung erhobene
Einwendung als verfehlt . Ebensowenig konnte der Vcrwaltungsgerichtshof
eine Ungesetzlichkeit der angefochtenen Entscheidung darin erkennen , daß die
Person , an welche die angesortzerte Wohnung zugewiesen werden sollte , nicht
genannt war , weil die Bestimmungen über die Anforderung von Wohnungen
diesbezüglich keine zwingende Vorschrift enthalten , so daß es dem Ermessen
der zuständigen Behörden anheimgegeben ist, über die Zuweisung der ange-
forderlen Wohnungen in einem abgesonderten Verfahren zu entscheiden (zu
vergleichen das hiergerichlliche Erkenntnis vom 5. Februar 1920 , Z . 413 .).

Die Beschwerde mußte daher als unbegründet ahgewiesen werden.

S

Die Anforderung einer Wohnung als Doppelwohnung kann erst
dann durchgeführt werden , wenn die Gemeinde über den Eigen¬
bedarf nach Prüfung der von der Gegenpartei vorgebrachten

Gründe entschieden hat.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 9. Juni,
Z . 2354 , M .Abt . 15 , Z . 3639.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
L. L. in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes in
Wien 17 (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 29 . De¬
zember 1919 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die ange-
fochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat hie Sommerwohnung ins L. L. in dessen Haus 17 . H .-Straße 7 , auf
Grund der Kundmachung der n .-ö . Landesregierung vom 30 . Juni 1919
angefordert , weil festgestellt sei, daß die Wohnung unzulänglich benützt werde
und überdies eine Doppelwohnung sei, indem der Genannte auch im
6. Bezirke eine Wohnung innehabe . Dem dagegen erhobenen Einsprüche gab
das Mietamt in Wien 17 mit nachstehender Begründung keine Folge : Die
angesorderte Wohnung sei eine Sommerwohnung und wird vom Einspruchs-
Werber und seiner Familie in den Sommermonaten benützt . Es liegt also
der Fall einer unzulänglich benützten Wohnung im Sinne des Z 4 , Punkt 4
der erwähnten Kundmachung vor . Es wird nicht bestritten , daß der Em-
spruchswerber Eigentümer des betreffenden Hauses sei und die angeforderte
Wohnung jährlich durch mindestens drei Monate benütze , doch falle diese
Wohnung , da der Einspruchswerber im Gebiete der Gemeinde Wien noch eine
zweite Wohnung halte , unter den Begriff einer Doppelwohnung.

Diese Entscheidung wird als gesetzwidrig angefochten , weil die belangte
Behörde von der Annahme ausgehe , daß alle Doppelwohnungen ohneweiters
an,ef »rdert werden können , wogegen nach ß 4 , Punkt 2 der erwähnten Kund¬
machung nur die Anforderung jener Doppelwohnung zulässig sei, welche in
her Anzeige des Wohnungsinhabers nicht als für eigene Wohnungszwecke
benötigt bezeichnet oder deren Belaffung nicht als notwendig erkannt wurde.

Hierüber hat der Verwaltungsgerichtshof nachstehendes erwogen : Die
angefochtene Entscheidung geht bei der Begründung der Zulässigkeit der Anfor¬
derung Von der Bestimmung des § 4, Punkt 4 der genannten Kundmachung
aus Nach dieser Bestimmung können angefordert werden : Unzulänglich
benützte Wohnungen , das sind Wohnungen , die regelmäßig nur durch unver-
dältuismäßig kurze Zeit benützt werden (zum Beispiel Sommerwohnungen ).
Vom Hauseigentümer selbst benützte Sommerwohnungen sind von der Anfor¬

derung ausgenommen , wenn sie jährlich durch mindesten - drei Monate benützt
werden und nicht unter die Punkte 2 und 5 fallen.

Da es sich im gegebenen Falle uubestrittenermaßen um eine vom Haus¬
eigentümer selbst durch mindestens drei Monate jährlich benützte Sommer¬
wohnung handelt , so hätte die Anforderung nur auf den Bestand der Voraus¬
setzungen des Punkt 2 oder 5 der Kundmachung gestützt werden können.
Punkt 5 kommt nicht in Betracht , weil es sich nicht um die Anforderung
überzähliger Bestandteile einer Wohnung , sondern um die Anforderung einer
ganzen Wohnung handelt . Es bleibt also lediglich die Frage zu lösen , ob die
Voraussetzung deS Punktes 2 vorliege . Nach dieser Bestimmung können
Doppelwohnungen angefordert werden , die in der Anzeige nicht als für eigene
Wohnzwecke benötigt bezeichnet werden oder deren Belaffung nicht als not¬
wendig anerkannt wurde (ß 2). Gemäß § 2 der Kundmachung har aber,
wenn mehr als eine Wohnung für eigene Wohnzwecke benötigt bezeichnet
wird , über den Bedarf die Gemeinde nach Prüfung der in der Anzeige vor-
gebrachlen Gründe zu entscheiden.

Hieraus ergibt sich, daß Doppelwohnungen , die vom Inhaber für eigene
Wohnzwecke in Anspruch genommen werden , nur unter der Voraussetzung
angefordert werden können , daß der vom Inhaber geltend gemachte Eigen¬
bedarf von der Gemeinde nicht als gegeben anerkannt wurde . Die belangte
Behörde tat nun , von der irrigen Nechtsanschauung ausgehend , daß der
Bestand einer Doppelwohnung schon an sich die Anforderung rechtfertigt , es
unterlassen , in eine Erörterung der Frage des vom Beschwerdeführer in
seinem Einsprüche geltend gemachten Eigenbedarfes einzugehen und zwecks
Klarstellung dieser Frage die erforderlichen Feststellungen unter Wahrung des
Parteiengehöres zu veranlassen . Dies wäre unbedingt notwendig gewesen,
zumal die Unterlassung der Anzeige im Sinne des § 1 der Kundmachung
allenfalls eine Bestrafung (Z 20 ), nicht aber die Rechtsfolge nach sich zieht,
daß der Eigenbedarf gegenüber einer Anforderung überhaupt nicht mehr geltend
gemacht werden könnte.

Aus diesen Gründen mußte der Verwaltungsgerichtshof mit der Auf¬
hebung der angefochtenen Entscheidung gemäß Z 7 Vorgehen.

4.

Aus dem nicht von der Partei selbst unterfertigten Zustellscheine
können nur dann Rechtswirkungen gegen die Partei abgeleitet
werden , weny erhoben wird , daß der auf dem Zustellschein Ge¬
fertigte zur Entgegennahme solcher Zustellungen bevollmächtigt war.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 7. Mai 1920,
Z . 1894 , M .Abt . 15 , 4327:

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Max G . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes der
Stadt Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 18 . Sep¬
tember 1919 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die ange¬
fochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde der Einspruch , welchen der Beschwerdeführer gegen den die Wohnung
Tür Nr . 6 in seinem Hause 20 . H .-Gasse Nr . 10 , anfordernden Bescheid
des Wohnungskommiffärs erhoben hat , mit der Begründung abgewiesen , daß
die Zustellung des Auforderungsbescheidcs am 16 . August 1919 uachgewiesen,
der Einspruch jedoch erst am 20 . August 1919 zur Post gegeben worden sei.
Der dagegen gerichteten Beschwerde , die geltend macht , der Anforderung - -
Kescheid sei nicht dem Beschwerdeführer selbst, sondern dem Hausbesorger be-
händigt worden , der ihn später dann allerdings dem Beschwerdeführer über¬
geben habe , mußte der Verwaltungsgerichtshof Recht geben.

Denn in seinem Einsprüche hatte der Beschwerdeführer behauptet , die
Zustellung des Bescheides an ihn sei am 18 . August 1919 erfolgt . U-ber diese
Behauptung ist jedoch die belangte Behörde nach der Aktenlage deshalb hinweg¬
gegangen , weil der Zustellungsschein den offenbar vom Zustellungsorgan ber-
gesetzlen Stampiglienvermerk „zugestelll am 16 . August 1919 " trägt . Darüber
hinaus enthält der Zustcllungsschein nur noch in der Rubrik „ Empfangs¬
bestätigung " eine Namensferügnng , die aber nicht den Namen des Beschwerde¬
führers aufweist . Laut ß 6 der Kundmachung der n .-ö. Landesregierung vom
30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , ist der die Anforderung aussprechende
Beschluß der Gemeinde den Beteiligten , insbesondere auch dem Hauseigentümer
bekanntzugeben . Zur Sicherung des Beweises darüber , o > und wann diese
Bekanntgabe erfolgt ist, dient gewiß in erster Linie der Zustellungsschein , doch
kann der darin enthaltenen Beurkundung des Zustellungsdatums nur dann
rechtliche Bedeutung zukommen , wenn zu entnehmen ist, daß die Beurkundung
mit d'em Wissen und der Zustimmung desjenigen geschah, der auf die Bekannt¬
gabe , und zwar auf die individuelle Bekanntgabe Anspruch hatte . Ist somit
im vorliegenden Falle der Tag der Zustellung nicht durch die Unterschrift des
Beschwerdeführers als Hauseigentümer selbst, sondern durch das Zustellungs¬
organ und die Unterschrift einer anderen Person bestätigt , so hätten daraus
Rechtswirkungen gegen den Beschwerdeführer nur dann abgeleitet werden
können , wenn erhoben worden wäre , daß der auf dem Zustellungsscheine Ge¬
fertigte von dem Beschwerdeführer zur Entgegennahme solcher Zustellungen
bevollmächtigt war.

Da die belangte Behörde — trotz des oberwähnten ein späteres Zu«
stcllungsdatum behauptenden Vorbringens des Beschwerdeführer - im Tin-
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spräche — den 16 . August 1919 als Tag der Zustellung angenommen hat,
ohne vorher die Berechtigung des aus dem Zustellungsscheine Gefertigten zur
Entgegennahme der Verständigung namens des Beschwerdeführers zu prüfen,
und da sie hiezu durch die unzutreffende Rechtsanschauung bestimmt wurde,
als ob schon die aus dem Zustellungsscheine ersichtliche Angabe des Zustelluugs-
organes über den Zeitpunkt der Verständigung des Beschwerdeführers von dem
Anforderungsbeschluß Beweis machte , mußte die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben werden.

S

Dovpelwohnung . Wohnräume , die miteinander zu-
sammenhängen und von einem und demselben Mieter
gleichzeitig derart benützt werden , daß sie als ge¬
schlossene Einheit seinem Wohnnngsbednrfnisse zu
dienen haben , bilden nicht mehrere Wohnungen,

sondern nur eine einzige Wohnung.
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 12 . März

1920 , Z . 1039.
Der Verwaltungsgerichtshos hat über die Beschwerde des Richard Z-

gegen die Entscheidung des Mietamtes der Stadt Wien (Senat für Wohnungs'
anforderungen ) vom 13 . Oktober 1919 , Z . 1441/19 , betreffend eine Wohnungs¬
anforderung , die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet,
aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Unbestrittenermaßcn bewohnt Beschwerdeführer
in dem Hause . . . . die Wohnung Nr . 8, bestehend aus 2 Zimmern , 1 Kabinett,
1 Vorzimmer und 1 Küche, ferner die Wohnung Nr . 9 , bestehend aus
2 Zimmern , Badezimmer und Küche, die beide einen eigenen Eingang besitzen
und vor mehreren Jahren laut Auskunft der Hausbesorgerin ohne baubehörd¬
liche Genehmigung vereinigt wurden . Mit Bescheid vom 11 . September 1919,
Z . 1046 , wurde die Wohnung Nr . 9 im Grunde der Kundmachung der n .-ä.
Landesregierung vom 30 Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , angefordert , da
festgestellt erscheine, daß sie eine entbehrliche Doppelwohnung sei. In dem da¬
gegen erhobenen Einsprüche macht Beschwerdeführer geltend , daß es nur darauf
ankomme , ob die Wohnung Nr . 9 Bestandteil einer größeren Wohnung und
dieser eingeglicdert sei, daß dann nicht von einer Doppelwohnung , sondern im
ungünstigen Falle etwa vom Standpunkte der maßgebenden Bestimmung von
überzähligen Wohnräumen die Rede sein könnte , in welcher Hinsicht besondere
Feststellungen erforderlich seien . Hiezu wurde bemerkt , daß Einspruchswerber
ein schwer nervenkranker Mensch sei, der während der Nacht unter dem Zwange
einer ständigen Ruhelosigkeit in seinem Zimmer herumpromeniere , in diesem
Zustande mit einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer nicht auskommen
könne und daß überdies ein Zusammenwohnen mit seinem Adoptivsöhne in
einem zu engen Raume unter solchen Umständen für ihn unerträglich sein
müsse . An diese Wohnung sei er gewöhnt und jede Aenderung könnte bei
seinem Zustande katastrophale Folgen für ihn haben . Diese Angaben erscheinen
durch ein Zeugnis des Polizeioberbezirksarztes bestätigt.

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der Einspruch 'abgewiesen.
In ihr wurde ausgeführt , daß die beiden in Rede stehenden Wohnungen als
Doppelwohnungen zu betrachten seien, hinsichtlich deren dem Beschwerdeführer
gemäß Z I , Absatz 1 der oberwähnten Kundmachung die Anzeige obgelegen
hätte . Diese Anzeige sei ebenso unterblieben , w e die im 8 1, Absatz 4 dieser
Kundmachung vorgeschriebene Angabe , daß er mehr als eine Wohnung für
eigene Wohnzwecke benötige . Ebensowenig sei durch den Beschwerdeführer von
dem im K 1, Absatz 4 , eingeräumten Wahlrechte Gebrauch gemacht worden,
weshalb die Gemeinde Wien in die Lage komme, die Auswahl im Sinne der
Anforderung zu treffen . Die angefochtene Anforderung sei darum gerechtfertigt.
Aus den geltend gemachten Krankheitszustand des Beschwerdeführers konnte im
Sinne des 8 4, Absatz 2 , keine Rücksicht genommen werden , weil weder
berufliche , noch Familienverhältniffe den Einspruchswerber nötigen , in Wien
zu wohnen.

Der Gerichtshof hat sich bei der Entscheidung über die Beschwerde von
der Erwägung leiten lassen , daß nach der Aufnahme des Wohnungsamtes
der Stadt Wien , Beschwerdeführer in dem Hause H.-Platz Nr . 4 , ausschließlich
miteinander zusammenhängende Wohnräume , somit eine einzige Wohnung be¬
wohnt . An dieser Tatsache » vermochte auch der nicht einwandfrei , das ist nicht
durch Befragung der zuständigen Baubehörde , sondern nur auf Grund der
Aussagen der Hausmeisterin festgestellte Umstand nichts zu ändern , daß diese
Wohnung durch Vereinigung zweier , vom Standpunkte der Baubewilligung
selbständiger Wohnungen entstanden ist, da Wohnräume , die miteinander
zusammenhängen und von einem und demselben Mieter gleichzeitig derart
benützt werden , daß sie als geschloffene Einheit seinem Wohnungsbedürfniffs
zu dienen bestimmt sind , nicht mehrere Wohnungen , sondern nur eine einzige
Wohnung bilden . Für die Frage nach dem Vorliegen von Wohnräumen , die
sich zu einer einzigen Wohnung zusammenschließen oder für die Wohnungs¬
einheit ist aber nur die Tatsache eines derartigen Zusammenschlusses , nicht
aber der Umstand entscheidend , ob die Gestaltung einer Wohnung auf bau¬
behördlicher Bewilligung beruht . Aber auch der äußerliche Umstand , daß >eine
Wohnung topographisch zwei Wohnungsnummern aufweist , kann an der sonst
gegebenen inneren Wohnungseinheit nichts ändern , da diese Numerierung
nur stcuerrechtlich in Betracht kommt und auch in dieser Hinsicht nicht aus-

Nr . 62 , 4 . August 1920.

geschloffen ist, daß die räumliche Vereinigung zweier selbständig numerierter
Wohnungen zu einer einzigen erfolgt , ehe die Richtigstellung der Numerierung
in der Zinsfassion vorgenommen wird.

Die angefochtene Entscheidung mußte als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben werden.

I
Heimatrecht.

Die Frist des Z 4 der Heimatgesetznovelle ist nur für den Fall
des Aufgebens des tatsächlichen Aufenthaltes , nicht aber auch
für den Fall gesetzt, daß der Aufenthalt nachträglich aufgehört

hat , ein im Sinne des § 2 qualifizierter zu sein.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 28 . Februar

1920 , Z . 5931/19.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der

Gemeinde Wien gegen die Entscheidung des Staatsamtes für
Inneres und Unterricht vom 10 . April 1919 , betreffend das
Heimatrecht der A. K. aus Achau , nach der am 23 . Dezember
1919 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu
Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet abge¬
wiesen.

Entscheidungsgründe:  Aus den Akten ergibt sich und un¬
bestritten ist, daß A . K. vor dem 1. Juni 1903 sich durch zehn Jahre ununter,
brachen , freiwillig und ohne der öffentlichen Armenversorgung anhenngefallen
zu sein, in Wien aufgehalten , sowie daß sie diesen Aufenthalt auch nachher
nicht aufgegeben hat . Unbestritten aber und der angefochtenen Entscheidung
als Tatbestandsannahme zugrundegelegt ist weiters auch , daß sie seit dem
1. Juni 1903 im dauernden Genüsse einer Pfründe seitens der früheren
Heimatsgemeinde steht. Das von der Heimatsgemeinde Achau am 14 . März
1913 gestellte Ansuchen um Aufnahme der A . K. in den Verband der Auf¬
enthaltsgemeinde Wien , wurde von dieser als verspätet gestellt abgewiesen.
und diese Abweisung wurde über Rekurs der Gemeinde Achau von der n .-ö.
Statthalterei bestätigt . Dagegen hat über neuerlichen Rekurs der Heimats¬
gemeinde das Staatsamt für Inneres und Unterricht ausgesprochen , daß
A. K. das Heimatrecht in der Gemeinde Wien erworben habe , weil sie nach
den Erhebungen bereils vor dem 1. Juni 1903 , von welchem Zeitpunkte an
ihr eine ständige Armenunterstützung gewährt wurde , sich durch zehn Jahre
ununterbrochen und ohne der öffentlichen Armenversorgung anhenngefallen
zu sein , in der Gemeinde Wien aufgehalten , sohin gemäß 8 2 der Heimat-
gesetznovelle den Anspruch auf die Aufnahme in den Heimatverband von Wien
erworben habe . Soweit sich die Entscheidung der Landesregierung auf die
Rechtsanschauung stütze, daß der seitens der Gemeinde Achau erhobene Anspruch
auf Aufnahme der A . K. in -den Heimatverband von Wien wegen der ihr
vom 1. Juni 1903 an bewilligten dauernden Pfründe im Hinblicke auf die
Bestimmung des 8 4 der Novelle von der Geltendmachung ausgeschloffen ser,
wurde bemerkt , daß nach dem klaren Wortlaute der zitierten Bestimmungen,
denen der Charakter einer Ausnahme von den allgemeinen Grundsätzen des
Z 2 zukomme und die sohin strikte auszulegen seien , nur im Falle des Auf.
gebens des Aufenthaltes , beziehungsweise des unfreiwilligen Verlassens des
Gemeindegebictes eine Befristung in der Geltendmachung des Anspruches auf
die Aufnahme in den Heimalverband eintrete.

Der Verwaltungsgerichtshof hat gestützt, aus den nach Maßgabe der
Anordnung des 8 8 . Absatz 1, Punkt 2 seiner Dienstvorschrift vom 26 . Juli
1919 , St .-G . -Bl . Nr . 419 , eingeholten Beschluß der zuständigen Abteilungs¬
versammlung die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien aus nachstehenden Er¬
wägungen für unbegründet erkannt.

Die Heimatgesetznovelle vom 5 . Dezember 1896 , normiert im 8 2 dre
Voraussetzungen , unter denen man durch einen zehnjährigen Aufenthalt in der
Gemeinde den Anspruch auf ausdrückliche Aufnahme in ihren Heimatverband
erwirbt und enthält anschließend daran im 8 3 nähere Bestimmungen über
die Legitimation zur Geltendmachung dieses Anspruches , ohne jedoch diese
Geltendmachung an eine Frist zu knüpfen . Eine solche Befristung ist vielmehr /
ausschließlich nur im 8 4 , und zwar nur für den Fall vorgesehen , daß der /
Anspruchsberechligte , nachdem er den Anspruch auf die ausdrückliche Aufnahme /
im Sinne des 8 2 erworben hat , den Aufenthalt in der betreffenden Gemeinde
aufgegeben oder das Gemeindegebiet unfreiwillig verlassen hat . Für  diesen .
Fall , aber nur für ihn , sagt nämlich das ' Gesetz, daß der Anspruch vom Be - '
recht,gern selbst oder seinem Nachfolger im Heimatrechte nur binnen zwei
Jahren , von seiner bisherigen Heimatgemeinde aber binnen fünf Jahren nach
dem Aushören des Aufenthaltes in der Gemeinde geltend gemacht werden kann.
Sinn und Absicht dieser Anordnung des 8 4 , Absatz 1 der Novelle , sind klar:

.Die Loslösung des Auspruchsberechtigten von den bisherigen unmittelbaren
Beziehungen zu einer Gemeinde und der damit herbeigeführte endgiltige Ab¬
schluß des für die Erwerbung des heimatrechtlichen Anspruches maßgebenden
Tatbestandes in Verbindung mit der Möglichkeit , nunmehr wieder in einer
anderen Gemeinde den Anspruch im Sinne des § 2 der Novelle zu erwerben,
ließen dem Gesetzgeber schon an Und für sich die baldige Regelung der recht¬
lichen Beziehungen zu der früheren Aufenthaltsgemeinde als wünschenswert
erscheinen , um die mit einer längeren Dauer dieses schwebenden Rechts¬
zustandes möglicherweise verbundenen Verwicklungen und Schwierigkeiten
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hintanzuhalten . Dazu kommt noch die Erwägung , daß binnen einer nicht
allzu langen Frist nach dem Aushören des Aufenthaltes die Feststellung der
Voraussetzungen des tz 2 in der Regel noch ohne wesentliche Schwierigkeiten
möglich sein wird , wogegen naturgemäß nach Ablauf eines längeren Zeit¬
raumes die Erinnerung an die Person des Anspruchsberechtigten und an die
näheren maßgebenden Umstände seines Aufenthaltes dem Gedächtnisse seiner
Mitbewohner mehr oder minder entschwunden und auch die Beschaffung der
sonstigen für die Begründung seines Anspruches erforderlichen Beweismittel
oft mit den größten Schwierigkeiten verbunden sein wird.

Also nur  für den Fall , daß nach Erwerbung des Anspruches nach Z 2
der Aufenthalt tatsächlich , sei es durch freiwilliges , sei es durch unfreiwilliges
Verlassen der Aufenthaltsgemeindr , ausgehört hat , ist die Frist des § 4 für
die Geltendmachung des Anspruches gesetzt, nichOaber auch für den Fall , als
der Aufenthalt fortbauert und er nur nachträglich ausgehört hat , ein im Sinne
des ff 2 qualifizierter zu sein . Don eurer analogen Anwendung und Aus¬
dehnung der Anordnung auf diesen Fall kann aber im Sinne des Z 7 des
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches , der eine solche analoge Anwendung nur
für den Fall zuläßt , als sich der Rechtssall weder aus den Worten noch aus
dem natürlichen Sinne eines Gesetzes entscheiden läßt , als daher eine Lücke im
Gesetze vorliegt , darum keine Rede sein , weil hier von einer Lücke in den
Bestimmungen der ßZ 2 bis 4 der Novelle nicht gesprochen werden kann . Die
Befristung für die Geltendmachung des Anspruches ist vom Gesetze eben nur
für den Fall vorgesehen und gewollt , als der Aufenthalt in der Gemeinde
tatsächlich auftiört , und die Befristung hat darum nicht auch für den Fall
zu gelten , als bei fortdauerndem Aufenthalte dieser nach vollstreckter qualifi¬
zierter Dezennierung aufhört , ein Aufenthalt im Sinne des 8 2 zu sein.

Das Entscheidende für die Erwerbung des Anspruches auf die Aufnahme
in den Verband der Aufenthaltsgemeinde nach § 2 ist, daß die dort vor¬
gesehenen positiven und negativen Voraussetzungen (Freiwilligkeit und Ununter¬
brochenheit des Aufenthaltes , Volljährigkeit des Staatsbürgers und sein Nicht¬
auheimfallen an die Armenversorgung ) während der ganzen zehn Jahre , die
der Aufenthalt gewährt haben muß , ihm angehaftet haben . War dies der Fall,
so ist der Anspruch rite auch schon erworben und er kann , mangels einer
entgegenstehenden Anordnung des Gesetzes nicht nachträglich dadurch wieder
verloren gehen , daß erst späterhin ein Ereignis eintritt , das allerdings dann,
wenn es in die maßgebende Frist des § 2 gefallen wäre , die Erwerbung des
Anspruches verhindert hätte.

Au f Grund dieser Erwägungen und des der angefochtenen Entscheidung
zugrundegelegten Tatbestandes war die Beschwerde abzuweisen.

V.
Bei Gewerbeanmeldungen juristischer Personen
kommen die Boraussetziingen der 88 5 u. « Gew -

Odg . nicht in Betracht.
Entscheidung der n. -ö. Landesregierung vom 15 . April 1920:

Das magistratische Bezirksamt für den I . Bezirk hat mit Bescheid
vom 6 . Dezember 1919 , Z . 2096 , die Gewerbeanmeldung der Kommandit¬
gesellschaft . zum Gcmischtwarenhandel im großen und des
Handels mit Holz und Kohle in Wien nicht zur Kenntnis genommen
und die Ausstellung des Gewerbescheines im Sinne der ZZ 5 u . 6
der Gew .-Odg . mit der Begründung verweigert , daß der als Geschäfts¬
führer namhaft gemachte, persönlich haftende Gesellschafter I . S . zweimal
wegen fahrlässiger Krida und einmal wegen Uebertretung des Betruges,
bzw. Veruntreuung gerichtlich vorbestraft erscheint und dadurch Miß¬
brauch im Gewerbebetriebe zu befürchten wäre.

Die n -ö. Landesregierung gibt dem eingebrachten Rekurse Folge
und behebt vorstehende Entscheidung , weil die Voraussetzungen nach
ZK 5 u 6 der Gew .-Odg . nur hinsichtlich einer physischen, nicht aber
einer juristischen Person in Betracht kommen und zu prüfen sind,
da sie (die Gesellschaft ) und nicht etwa der einzelne Gesellschafter
Träger des Gewerberechtes ist, demnach die Berechtigung für die Aus¬
übung eines Gewerbes einer juristischen Person bei Zutreffen der
sonstigen solche betreffenden gesetzlichen Voraussetzungen (KZ 3, 14 c,
23 a ) unter Berufung auf ZZ 5 u. 6 Gew .-Odg . nicht vorenthalten
werden kann.

Entspricht der Stellvertreter (Geschäftsführer ) nicht den gesetzlichen
Erfordernissen , so steht es jedoch der Gewerbebehörde frei , ihm ihre
Genchmigm '-g (Z 55 Gew .-Odg .) zu versagen.

8 .
Drogistenkonzession.

Entscheidung der niederösterreichischen Landesregierung vom
13 . Februar 1920.

Tos magistratische Bezirksamt für dev 16 . Bezirk hat mit dem Bescheide
vem 4 . Juni 1SI9 , Z . 45821/18 , die von der offenen Handelsgesellschaft

— Nr . 82 , 4 . August 1820.

Felix Süßmann L Sohn am 3 . Oktober 1918 erstattete Anmeldung des Holz¬
handels im großen im Standorte Wien , 16 . Friedmanngasse 5, gemäß H 11
der Gewerbeordnung nicht zur Kenntnis genommen , weil beide Gesellschafter
als Angehörige des polnischen Staates weder die formelle Reziprozität , noch
die förmliche Zulassung besitzen

Die Landesregierung findet diesen Bescheid als gesetzwidrig aufznheben,
weil die offene Handelsgesellschaft (nicht die einzelnen Gesellschafter ) Trägerin
des Gewerberechtes und nach erfolgter Protokollierung als österreichisches
Rechtssubjekt anzusehen ist, aus sie somit die Bestimmungen deS Z 8 G . O.
nicht anwendbar seien.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 2 . Bezirk,
Z . 758/19.

Das magistratische Bezirksamt für den 2. Bezirk erteilt dem Robert
Wanitsek die Konzession zum Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen
Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insoferne dies nicht aus¬
schließlich den Apothekern Vorbehalten ist, und zum Verschleiße von künstlichen
Mineralwässern im Standorte 2 . Schmelzgaffe 1. Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 5090 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 2 . Bezirk,
Z . 455.

Auf Grund des Ansuchens vom 29 . April 1920 wurde dem Heinrich
Tomöik die Konzessionsurkunde für den Betrieb zum Verkaufe von Giften und
von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten mit
Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies nicht
ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße von künst¬
lichen Mineralwässern im Standorte 2. Schüttelstraße 67 ausgefertigt . Dieses
Gewerbe ist im Gewerberegister unter Z . 5138 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3 . Bezirk,
Z . 1953/1.

Das Bezirksamt erteilt dem Anton Pabeschitz die Konzession zum Betriebe
des Verkaufes von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten mit Einschluß der medikamentös inprägnierten Ver-
bandstoffen , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist,
im Standorte 3. Erdbergstraße 95 . Diese Konzession wurde im Gewerbe¬
register unter Z . 3458 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3. Bezirk,
Z . 631/120.

Das Bezirksamt erteilt dem Wilhelm Alexander Hofmann , Alleininhaber
der Einzelfirma Wilhelm A. Hofmann , die Konzession zum Betriebe des
Großhandels mit Giften und von zu arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vor¬
behalten ist, im Standorte 3 . Estegasse 6 . Diese Konzession wurde im Gewerbe-
register unter Z . 3471 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3 . Bezirk,
Z . 3348/1/1919.

DaS Bezirksamt erteilt dem Joses Rosanis , Alleininhaber der Firma
Rosanis L Winter , die Konzession zum Betriebe des Verkaufes der zur arznei¬
lichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate im großen , soweit der
Verkauf nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, gemäß H 15,
Punkt 14 der Gewerbeordnung , im Standorte 3 . Bezirk , Marxergaffe 8 . Dies
Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 3438 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 4 . Bezirk,
Z . 791/1/1919.

Das magistratische Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt dem Karl Nel-
böck die Konzession zum Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen Ver¬
wendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insoferne dies nicht ausschließ¬
lich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 4 . Johann Straußgaffe 21.
Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2010 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 6 . Bezirk,
Z . 1249/1.

Das magistratische Bezirksamt für den 6 . Bezirk erteilt dem Dr . Moritz
Matthias Manfred Damask die Konzession mit der Berechtigung zum Verkaufe
von Giften und der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und
Präparate im großen , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vor¬
behalten ist, für den Standort 6 . Gctreidemarkt 15 . Diese Konzession wurde in
das Gewerberegister unter Z . 2386 eingetragen

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 13 . Bezirk,
Z . 3278/111/1919.

Ueber die gepflogenen Erhebungen wird dem Tamillo Hanert die Kon¬
zession zum Betriebe des Großhandels mit Giften und zur arzneilichen Per-
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Wendung bestimmten Stoffe und Präparaten einschließlich pharmazeutischer
Zubereitungen und Spezialitäten sowie medikamentös imprägnierter Verband¬
stoffe insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, ferner
rum Verkaufe von künstlichen Mineralwässern im großen im Standorte
13 . Bezirk , Kremsergaffe 10 , mit dem Beisätze erteilt , daß er bei der Aus¬
übung dieser Konzession in jeder Beziehung die bestehenden Vorschriften über
Aufbewahrung , Verkauf und Versendung von Giften strengstens emzuhalten
hat . Diese Konzession wurde unter Nr . 2091 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 16 . Bezirk,
Z . 172/1.

Das Bezirksamt erteilt der Gesellschaft m . b. H . . Droga ", Gesellschaft
m . b. H ., Schönwald L Komp ., verantwortlicher Geschäftsführer Theodor
Richard Schönwald , die Konzession zum Großhandel mit Giften und mit zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß
der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies nicht ausschließ¬
lich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 16 . Neulerchenfelderstraße 84.
Diese Konzession wurde umer der Z . 3008 im G -w -rberegister eingetragen.

Erlaß des magistcatischen Bezirksamtes für den 17 . Bezirk,
Z . 939.

Der Magistrat erteilt der Oesterreichischen Heilmittelstelle gemeinwirt¬
schaftliche Anstalt die Konzession zur Darstellung von Giften und zur Zube-
reitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate sowie
zum Verkaufe von beiden , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern
Vorbehalten ist ; dann zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern gemäß
8 15, Punkt 14 G .-O ., im Standorte 3 . Rennweg 12 . Diese Konzession
wurde im Gewerbercgister unter Register -Z . 8441 eingetragen . Gleichzeitig
wird die Bestellung des Reg .R . Dr . Gustav Moßler zum verantwortlichen
Geschäftsführer (Stellvertreter ) des vorbezeichneten Unternehmens genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezj -ksamtes für den 3. Bezirk,
Z . 1883/1/1920.

Die Anzeige , daß Ludwig Stark sein zuletzt 3. Erdbergstraße 95 , be¬
triebenes Drogiftengewerbe am 27 . Juni 1919 zurückgelcgt hat , wird gewerbe-
behördlich zur Kenntnis genommen.

9 .

Erhöhung der Vcrpflegsgebtthren.
Wiener öffentliche Fondskrankenanstalten.

Die niedecösterreichische Landesregierung hat die Taxe für die Der-
pfleoung und Behandlung von Kranken in den zehn Wiener öffentlichen
Fondskrankenanstalten Allgemeines Krankenhaus , Krankenhaus Wieden,
Krankenanstalt Rudolfstiftung , Franz Josesspital , Elisabethspital . Stephanie-
spital , Wilhelminenspüal , St . Rochusspital , die Krankenanstalt Sophienspital-
stistuna und Orthopädisches Spital 5 . Gassergasse 44 46 , vom 1. Juli 1920
anqefangen für die 3. Berpflcgsklafse mit 40 X , für die 2 . V -rpflegsklaff - mit
80 X und für die 1. Verpflegsklasse mit 120 X per Kopf und Tag festgesetzt.

Die dem niederösterreichischen Landessonds für die in den Wiener öffent¬
lichen Fondsanstalteu nach der 3 . Verpflegsklasse verpflegten , in Wien und
Niederösterreich heimatberechtigter Kraulen , sowie allen in Niederösterreich
nach dem Gesetze vom 80 . März 1888 eingerichteten Krankenkassen für die auf
ihre Rechnung in den Wiener öffentlichen Fondskrankenanstalten nach der
letzten Verpflegsklasse verpflegten Kaffenangehörigen ohne Unterschied ihrer
Zuständigkeit für den Verpflegstag bisher (zuletzt mit Erlaß vom 10 . Jänner
1920 ) zugestaudene Vergütung von 6 X wird ab 1. Juli 1920 nicht mehr
gewährt.

Nieder österreichischeLandes - Siechenanstalten.

Der niederösterreichisch - LandeSrat hat die Verpflegsgebühren der
Landessichenanstalten in Allenlstcig . St . Andrä vor dem Hagentale und
Mistelbach sowie der Abteilung für suche Kinder in der Anstalt zu Allentsteig
mit Rücksicht aus den durch die allgemeine PreisverhLltnifse neuerlich bedeutend
erhöhten Betriebsaufwand vom 1. Juni 1920 au bis auf weiteres für jeden
in Armenfürsorge stehenden Pflegling mit täglich 16 X, für Selbstzahler nach
Maßgabe des talsächlichen Aufwandes und der Zahlungsfähigkeit des Be-
treffenden mit einer Tagesgcbühr von je 16 X aufwärts festgesetzt.

Rath ' sches Krankenhaus Baden.

Der niederösterreichisch - Landesrat hat die Berpflegstaxen für das Rath ' sche
allgem -ine öffentliche Krankenhaus in Baden auf di - Dauer eines Jahres für die
1 Verpflegsklasse mit 80 X, für ine 2 . Verpflegsklasse mit 50 X und für die
3 . Verpflegsklasse mit 25 X per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Klosterneuburg.

Der niederösterreichische Landesrat hat die Berpflegstaxen für das allge¬
meine öffentliche Krankenhaus in Klosterneuburg für die Dauer eines Jahre«
für die 1 V -rpfl -gsklasse mit 120 X , für die 2 . Verpflegsklasse mit 60 X und
für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit 35 X Per Kops und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Korneuburg.

Der niederösterreichische Landesrat hat die Verpflegst - ?- der allgemeinen
Berpflegsllasse sür das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Korneuburg
für die Dauer eines Jahres mit 30 X per Kopf und Täg festgesetzt.

Krankenhaus Krems.

Der niederösterreichische Landesrat hat die Berpflegstaxen für das
allgemeine öffentliche Krankenhaus in Krems für die Dauer eine - Jahres für
die I Verpflegsklasse mit 70 X , für die 2 . Verpflegsklasse mit 45 X und sür
die 3 . (allgemeine ) V -rpflegsll - ff- mit 22 X per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Lilienfeld.

Der niederöst -rr -ichisch- L- ndcsrat hat di - B -rpfl -gstaxcn für das
allgemeine öffentliche Krankenhaus in Lilienfeld ,Ur die Dauer eines Jahres
für di - 1. Verpflegsklasse mit 60 X , für die 2 . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit
30 X per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Melk.

Der nied -röst -rr - ichisch- Landesrat hat di - Verpflegtaxen für das allge¬
meine öffentliche Krankenhaus in Melk sür die Dauer eines Jahres sür die
I Verpflegsklasse mit 80 X , für die 2 . Verpflegsklasse mit 40 X und sür die
3 . Verpflegsklasse mit 20 X per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Neunkirchen.

Der ni -d-rösterr -ichisch- Landesrat hat di - Berpflegstaxen für das allge¬
meine öffentliche Krankenhaus in Neunkirchen auf die Dauer eines Jahres für
die 1. Verpflegsklasse mit 100 X . für die 2 . Verpfl -gsklass - mit 50 X und für
die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit 25 L per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus St . Pölten.

Der niederösterreichische Landesrat hat di - Berpflegstaxen für das allge¬
meine öffentliche Krankenhaus in St . Pölten auf di - Dauer « » e s J - hr -s für
die 1 Verpflegsklasse mit 120 X , für die 2 . Verpflegsklasse mit 60 X und für
die 3. Verpflegsklasse mit 22 X per Kops und Tag festgesetzt.

Kranke nhaus Waidhofen a . d. Thaya.

Der niederösterreichische Landesrat hat di - Berpflegstaxen für das allge-
mein - öffentliche Krankenhaus in Waidhofen a. d. Thaya für die Dauer eines
Jahres für die I . Verpflegsklasse mit 80 X , für die 2 . Verpflegsklasse mit
40 X und für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklasse mit 20 X per Kops und Tag
festgesetzt.

ll. Uormittivdestimmungen
i «.

Beschleunigte Behandlung der Kontrahenten-
Rechnnngen.

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . Karl Hartl  vom
15 . Juni 1920 , M . D . 3145/20:

Der Herr Bürgermeister hat zur Pr . Z . 9160/20 nachstehenden Erlaß an

mich jch und meine Vorgänger bereits zu wiederholten Malen darauf
gedrungen haben , daß die Rechnungen der Gewerbetreibenden , die für die Ge¬
meinde Wien Arbeiten und Lieferungen ausgeführt haben , stets mit aller nur
möglichen Beschleunigung behandelt und der raschesten Begleichung zugeführt
weiden , scheint in diese Angelegenheit noch immer keine Ordnung gekommen

^ So wurde erst kürzlich in der Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund in
der b-zeichn-t -n Richtung laute Klage geführt und mit Recht daraus ver-
wieien , daß die Gewilbetreibenden namentlich in der Jetztzeit bei den hohen
Preisen der Rohmaterialien und den gesteigerten Arbeitslöhnen durch den
schleppenden Gang der Behandlung der der Gemeinde vorgelegten Rechnungen
einen bedeutenden Schaden erleiden . . « ^ . . . .. .

Ich ersuche Sie daher , Herr Magistratsdlrektor , mit aller Energie dafür
vorzusorgen , daß die Auszahlung der Kontrahenten -Rechnungen ohne lede
unnütze Verzögerung erfolge .- .

Indem ich diesen Erlaß hi -mit zur Kenntnis der Aemt -r bringe , gebe
ich gleichzeitig meinem Bedauern Ausdruck , daß meinem Aufträge vom 14 . Juli
1919 , M . D . 5193/19 (Norm . Bl . Nr . 22/19 ), womit ich die rascheste Er¬
ledigung der Kontrahenten -Rechnungen aügeordnet habe , nicht allseits ent¬
sprochen wurde . . ,

Ich sehe mich daher veranlaßt , neuerlich i -dem einzelnen Angestellten,
der Kontrahenten Rechnungen zu behandeln hat , aufzutragen , diese Rechnungen
der schleunigsten Erledigung zuzusühren . Gegen Dawiderhandelnde wäre ich
gezwungen , nach den Bestimmungen der Dienstordnung strafweise vorzugehen.
Gleichzeitig weise ich die Herren Amtsleiter an , die rasche Behandlung der
Kontrahenten -Rechnungen persönlich zu überwachen und mir jeden Fall einer
ungerechtfertigten Verzögerung sofort anzuzeigen.
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Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für de » Staat
Dentschöfterreich und im Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatts für Oesterreich unter der Enns im
Jahre 1S2 « veröffentlichten Gesetze , Vollzngs-

anweisungen und Verordnungen.
Staatsgrsehblatt.

A °Augsanweisuug , betreffend Verwendung ungestempelter Noten.

^ ^ - ^ ^ ^ ° llzugSanweisung zur Durchführung des Pensionsgesetzes.

über die für die Zeit vom 31 . März bis
emschlicßüch 29 . Juni 1920 maßgebenden Umrechnungskurse für die in fremder
Wahrung gu,gebrachten Zinsen.

214 - Vollzugsanweisung , betreffend eine Ergänzung der Vollzugs-
miweisungen über Umrechnungskurse für in fremder Währung gutgebrachte

SIS . Vollzugsanweisung vom 11 . Mai 1920 über die Regelung des
Reiseverkehres im Jahre 1920.

S1 « . Vollzugsanweisung , betreffend die Erhöhung des Zollaufschlages.
217 Vollzugsanwe >sung , betreffend Abänderung der Zölle für ver.

schiedene Waren.

.218 Vollzugsanweisung Uber die Regelung der Altpensionen (provisionen)
der Fttianzwachangestellten und ihrer Hinterbliebenen , ferner über Teuerungs-
Maßnahmen für Flnanzwachpenfionisten (provisionisten ) .

219 Vollzugsanweisung über die Exekution auf die Bezüge der in den
Dienst der österreichischen Staatsbahnen übernommenen Staatseisenbahn¬
bediensteten und ihrer Hinterbliebenen.

229 . Vollzugsanweisung , betreffend die Regelung des Verbrauches von
Zertungsdruckpapier.

SSI . Vollzugsanweisung , betreffend die Aufhebung der Einschränkungen
nn Krafiwagenverkehre.

222 Vollzugsanweisung über die Errichtung eines Zollamtes in Lienz,
von Straszenzollämtern in St . Jakob im D -freggental , Nauders , Geies au,
Brenner Mayrhofen und Arbbach , dann von Zweigstellen des Zollamtes
Innsbruck m Steinach am Brenner und des Zollamtes Lienz in S,llian.

SSL Vollzugsanweisung , betreffend die Abänderung der achten Aus-
abe der Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöc.

h^ Md die Abänderung der vierten Aus-
gäbe der Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöc für begünstigte
Parteien (Krankenkassentaxe ). v , »
,, , - .225 . Vollzugsanweisung . betreffend die Zuständigkeit des Staatsamtes
für inneres und Unterricht in Angelegenheiten , welche die Erziehungs - und
Unterrichtsanstalten für blinde und taubstumme Kinder betreffen.

226 - Spielabgabengesetz.
227 . Gesetz, womit einige Bestimmungen des Besoldunqsüberqanas-

gesetzes abgeändert werden . ^
2S8 . Vollzugsanweisung , betreffend die Regelung der Bezuqsverhältnisse

der gegen Dienstvertrag bestellten Eichmeister.
229 ^ Vollzugsanweisung , betreffend die Verwaltung der ehemals hof-

ärarischen Theater.
239 . Finanzgesetz für das Verwaltungsjahr 1919/20.
231 . Gesetz über die Verwendbarkeit der von der Gemeinde Wien

auszugebenden Schatzscheine zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftunqs-
Pupillar - und ähnlichen Kapitalien . " '
. . ,232.  Vollzugsanweisung zur Durchführung des Pensionistengesetzes
hinsichtlich der staatlichen Salinenarbeiter , deren Witwen und Waisen.

233 . Vollzugsanweisung , betreffend die Taxen für die an den Mittel¬
schulen stattfindenden Prüfungen.

234 . Kundmachung , betreffend den Beitritt der Republik Oesterreich
zur Internationalen Arbeitsorganisation.

235 . Heeresgebührengesetz.
236 . Vollzugsanweisung über die Weitergewährung von Teuerungs¬

zulagen zu den nach dem Jnvalidenentschädigungsgcsetze gebührenden Renten.
237 . Gesetz über die Regelung des Dienstverhältnisses der Steuer-

exekutoren.
238 . Kundmachung , mit welcher die Kundmachung , betreffend die Er¬

zeugung und den Vertrieb von bestimmten Typen von Seife und Seifenptllver,
abgeändert wird.

239 . Vollzugsanweisung , womit auf Grund des Pensionistengesetzes die
Rechtsstellung der Zivilangestellten der ehemaligen k. u . k. Behörden und
Aemter , sowie die Ruhe (Bersorgungs )genüffe dieser Angestellten und ihrer
Hinterbliebenen geregelt werden.

249 . Vollzugsanweisung , mit der die Handelsministerialverordnung,
betreffend das Wartepersonal von Dampfbetrieben , teilweise abgeändert wird.

241 . Vollzugsanweisung , betreffend die Ergänzung der Liste jener
Waren , deren Ausfuhr an die Beibringung einer Bewilligung gebunden ist.

242 . Vollzugsanweisung , betreffend die Errichtung eines Einigungs¬
amtes für Streitigkeiten aus Lieferungsverträgen in Salzburg.

243 . Vollzugsanweisung über die nicht gewerbsmäßige Arbeits¬
vermittlung.

244 . Vollzugsanweisung , betreffend die Aufhebung der Abgabe von
Lciäum -icstz -Ia saiieMoum und „Aspirin ' gegen ärztliche Verschreibung.

245 . Vollzugsanweisung über die Geschäftsordnung der Einigungs-
ämtcr und des Obireinigungsamtes.

ordnu ^ /0 ' 1 Vollzugsanweisung zum Spielabgabengesetz , Spielabgabcn-

247 . Vollzugsanweisung , betreffend Erleichterungen bei der Einfuhr
von Waren im Postverkehre.

248 . Vollzugsanweisung , betreffend die Verwendbarkeit der von der
.Bereinigten Leder - uud Schuhfabriken g. w. A ." auszugebenden Teilschuld.
Verschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -, Pupillar-
und ähnlichen Kapitalien . " ' ^

249 . 1. Vollzugsanweisung zum Wehrgesetz.
259 . ZoUgesetz.
251 . Vollzugsanweisung zum Zollgesetz.
252 . 6. Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenverficherungsgesetz
253 . 7 . Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversicherung ««-^

„ 254 . Vollzugsanweisung , betreffend die Weitcrgewährunq des Zu¬
schusses zu Unterhaltsbeiträgen und Zuwendungen.

255 . Vollzugsanweisung über die Errichtung eines Einiqunqsamtes in
Salzburg . ' '

256 . Vollzugsanweisung , betreffend die Aufhebung der Knochen-
Verordnungen.

257 . Gesetz, betreffend die Stellung und Bezüge der Professoren in
den vom Staate erhaltenen H -bammenlehranstalten.

258 . Vollzugsanweisung , betreffend die Abänderung der achten Aus-
gäbe der Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöc.

259 . Vollzugsanweisung , betreffend die Abänderung der vierten Aus¬
gabe der Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöc für begünstigte Parteien
(Krankenkassentaxe ) .

289 . Vollzugsanweisung über eine Verlängerung der Geltungsdauer
der Bilanzverordnung.

261 . Vollzugsanweisung über eine Verlängerung der Geltungsdauer
der Stundungsvorschriftcn.

262 . Vollzugsanweisung , betreffend die Aufhebung überholter Ernährungs¬
vorschriften.

263 . Vollzugsanweisung , womit die Gemeinden bezeichnet werden in
denen die Bestimmungen des WiEerbesiedlungsgesetzes keine Anwendung finden.

264 . Vollzugsanweisung liber die Erhaltung des Ardeiterstandes in
gewerblichen Betrieben.

265 . Vollzugsanweisung , betreffend die Gewährung eines Tcuerungs-
zuschufses zu den nach der ersten Vollzugsanweisung zum Jnvalidenentschädi-
gungsgesetze gebührenden Vergütungen.

266 . Vollzugsanweisung über eine Verlängerung der Frist des 8 20
Urheberrechtsgesetz.

287 . Vollzugsanweisung über die Einführung eines neuen Verschleiß-
tarifes und die A -nderung der Verbrauchsabgabe und Lizenzgebühr für künst-
liche Süßstoffe.

268 . Gesetz über die Schaffung einer Staatskommission für Renn¬
angelegenheiten und einschlägige Zuchtsragen.

269 . Vollzugsanweisung über den Schutz von Dienstnehmern bei Ver-
Äußerung von Betriebsmitteln inS Ausland.

279 . Vollzugsanweisung , betreffend die vorläufige Regelung von Ruhe-
(Versorgungs )genüffen der Staatseisenbahnbediensteten und ihrer Hinter¬
bliebenen.

271 . Vollzugsanweisung , betreffend die vorläufige Regelung der Ver-
sorgungsgenüsse der Witwen und Warfen von Staalseisenbahnbediensteten.

272 . Vollzugsanweisung , betreffend die Einhebung von Zuschlägen zu
den Taxen für Baugewerbeprüfungen.

27 » . Vollzugsanweisung über die Bildung einer Staalskommisston für
Rennangelegenheiten und einschlägige Zuchtfragen.

274 . Vollzugsanweisung wegen Ausgabe von Banknoten der Oester-
reichisch-ungarischen Bank in veränderter Ausstattung.

275 . Gesetz über die Führung des Staatshaushaltes vom I . bis
31 . Juli 1920.

276 . Vollzugsanweisung , betreffend die Exekution aus Abfertigungen
und Uebergangsgebühren der ausscheidenden Berufsmilitärpersonen.

277 . Vollzugsanweisung , betreffend den Gebührentarif der staatlichen
Untersuchungsanstalten für Lebensmittel.

278 . Vollzugsanweisung , womit die Vollzugsanweisung , betreffend die
Anforderung von Wohnungen durch die Gemeinden , ergänzt wird . (Ersatzan¬
forderung .)

279 . Strafgesetznovelle vom Jahre 1920.
289 . Vollzugsanweisung , womit die Vollzugsanweisung , betreffend die

Regelung des Fleischverkehres in Wien sowie die Abänderung einiger Be¬
stimmungen der Marktordnung für den Wiener Zentralviehmarkt in St . Marx
ergänzt wird.

281 . Vollzugsanweisung über die Gebühren der Geschwornen , Schöffen
und Vertrauenspersonen.

282 . Vollzugsanweisung über das Recht der Versicherungsanstalten
zur Einhebung von außerordentlichen Berwaltungsgebühren.

283 . Gesetz, womit die Gesetzgebungsperiode der Konstituierenden
Nationalversammlung abgekürzt wird und einstweilige Bestimmungen für di-
Wahl der Staatsregierung getroffen werden.

284 . Vollzugsanweisung , betreffend die Versendung von Waren , deren
Ein -, Aus - oder Durchfuhr an die Beibringung einer Bewilligung ge¬
bunden ist.
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285 . Vollzugsanweisung zur Durchführung des Gesetzes über die
Aenderung des Dienstverhältnisses der Diener (Unterbeamten ) des Justizrefforts
als Vollstreckungsorgane.

286 . Strafgesetznovelle vom Jahre 1920.

287 . Gesetz, mit welchem die Regierung ermächtigt wird , ein Zahlungs¬
und Annahmeverbot zu erlaffen.

288 . Vollzugsanweisung , betreffend die Regelung des Verbrauches von
Zeitungsdruckpapier.

289 . Vollzugsanweisung , betreffend neue Preise sür gestempelte Eisen¬
bahnfrachtbriese.

290 . Vollzugsanweisung zur Durchführung der Bestimmungen des
Pensioniflengesetzes hinsichtlich der staatlichen und fondsherrschaftlichen Forst-
(Rechen )arbeiter , deren Witwen und Waisen.

291 . Vollzugsanweisung , betreffend die Regelung des Dienstverhält¬
nisses der Steuerexekutoren.

292 . Vollzugsanweisung , betreffend die Einreihung von Dienstorten in
höhere Bezugsklaffen.

295 . Vollzugsanweisung über die Errichtung von Arbeiterkammern.
294 . Vollzugsanweisung , betreffend die Anforderung von Liegenschaften

und Baulichkeiten aus dem Bereiche der Sachdemobilisierung.
295 Vollzugsanweisung über den Einfluß der Geldentwertung auf

die Ueberschuldung.
296 . Vollzugsanweisung über die Wahl der Betriebsräte.
297 . Vollzugsanweisung , mit welcher die Verordnung des Handels¬

ministers , betreffend die Regelung des Verkehres mit Altpapier , außer Kraft
gesetzt wird.

298 . Vollzugsanweisung (vierter Nachtrag zur Weinsteuervollzugs¬
anweisung ).

299 . Gesetz, betreffend die Aenderung einiger Vorschriften über Stempel-
und unmittelbare Gebühren sowie über den Spielkartenstempel.

300 . Vollzugsanweisung über die Gewährung von Gebühren¬
begünstigungen für das Verfahren , betreffend die Aufhebung und Plösung
der Jagdrechte auf fremdem Grunde und Boden im Lande Salzburg.

301 . Vollzugsanweisung , betreffend die Außerkraftsetzung der Ministerial-
verordnungen , betreffend den Schutz des Nußbaumes und betreffend die Neu¬
regelung des Verkehres mit Edeckastanienholz und die Festsetzung von
Höchstpreisen.

302 . Vollzugsanweisung , betreffend die Neuordnung der Agrarbehörden-
die Kosten des Agrarverfahren und das von Amiswegen einzuleitende Zu¬
sammenlegungsverfahren.

303 . Staatsvertrag von St . Germain.
304 . Vollzugsanweisung , betreffend das Inkrafttreten gewisser inter¬

nationaler Kolleklwverträge.
305 . Vollzugsanweisung , betreffend die Regelung der Erzeugung und

des Verkehres mit Zucker und Zuckerrübe sowie den Neben - und Abfall¬
produkten der Zuckererzeugung.

306 . Gesetz Uber die Anwenduyg einzelner den gewerblichen Rechts¬
schutz regelnder Bestimmungen des Staatsvertrages von St . Germain.

307 - Gesetz zur Durchführung des H 24 des Anhanges zu Artikel 248
und der Artikel 254 und 256 des Staatsvertrages von St . Germain.

308 . Gesetz, betreffend Aenderung der Lohnklaffeneinteilung in der
Krankenversicherung der Arbeiter.

309 . 5 . Novelle zum Unfallversicherungsgesetze.
310 . Gesetz, betreffend die Aenderung einiger Bestimmungen des

Gesetzes über die Regelung des Verkehres mit Getreide und Mahlprodukten.
311 . Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Staatsbedicnsteten.
312 . Kundmachung , betreffend die Bezeichnung der Mittlerstellen für

den Grundverkehr in Tirol . ,
313 . Gesetz Uber Steuerbegünstigungen aus Anlaß volkswirtschaftlich

wichtiger Institutionen.
314 . Vollzugsanweisung , betreffend die Aushebung der Verwendungs-

beschränkungen sür bestimmte Metalle und Legierungen.
315 . Vollzugsanweisung über die Regelung des Verkehres mit Getreide

und Mahlproduklen.
316 . Gesetz über die Wahlordnung für die Nationalversammlung.

317 . Gesetz über die Wahl und die Einberufung der Nationalver-
versammlung.

318 . Vollzugsanweisung , mit welcher die Vollzugsanweisung , betreffend
die Heimkehrerbekleidungsvorschrift abgeändert wird.

319 . Vollzugsanweisung über ein Zahlungs - und Annahmeverbot.
320 Vollzugsanweisung Uber den Eigentumsvorbehalt an ausländischen

Rohstoffen.

6 . Landesgesetz- und Verordnungsblatt.

170 bis 173 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von
Mietzinsauflagen in Waidhofen an der Thaya , Böhmzeil , Wiener -Neustadt
und Krems an der Donau.

174 . Gesetz über die Leistung eines Beitrages der gegen Brandschaden
Versicherten zu den Kosten der Feuerwehren.

175 bis 179 Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer
Mietzinsauflage in Siebenhirten , St . Pölten , Liesing , Kaltenlcutgeden und
Preßbaum

180 bis 201 . Gesetze, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer
Umlage in den Gemeinden Sulz -Gtangau , Zistersdorf , Reisenberg , Polischach,
Schönau im Gebirge , Geras , Unter -Piesting (auch Markt Piesting ), Kasten,
Poysdorf , Poigen , Hohenwarrh , Ober -Piesting , Kürnberg , Höllenstein an der
Ubbs , Grünau , Griesbach , Brand -Laaben , Mauerbach , Matzendorf , Stollhsf,
Preßbaum und Seibersdorf.

S02 bis 210 . Kundmachungen der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 17 . April , betreffend die den Gemeinden Hettmannsdorf,
Michelhausen , Neu -Aigen , Reichaueramt , Thomasberg , Türnitz , Köttlach,
Willendorf und Bogenneusiedl - Streifing erteilten Bewilligungen zur Einhebung
von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1919 übersteigenden Um¬
lagen.

211 . Kundmachung , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxen im
allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Amstettcn.

212 . Kundmachung , betreffend die Erhöhung der Verpstegstaxen und
Operationsgebühren im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Ober¬
hollabrunn.

213 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
24 . Apiil , betreffend Maßnahmen der Wohnungsfinjorge in Oesterreich unter
der Enns.

214 bis 234 - Gesetze, betreffend die Bewilligungen zur Einhebung
einer Umlage in den Gemeinden Lindabrunn , Breiteneich , Allcntsteig , Schagges,
Kilchberg an der Pielach , Fuchsenbügl , Wöllersdorf , Thaures bei Litschau,
Bogenneusiedl , Neulcngbach , Altendorf , Jarolden , Waidhofen an der Thaya,
Altenmarkt an der Triesting , Mollram , Arbesbach , Leiben , Hainseld , Petronell,
Maisbirbaum und Heiligenkreuz.

235 . Gesetz, betreffend die Ermächtigung der Gemeinde Wien zu einer
Kreditoperation.

236 Verordnung der Landesregierung , betreffend die Regelung des
Schweineverkehres in Niederösterreich.

237 . Verordnung , mit welcher Höchstpreise sür den Kleinverkruf von
Rind - und Kalbfleisch , sowie von Rinds - und Kalbsinnernen für Nieder¬
österreich , mit Ausnahme von Wien , festgesetzt werden.

238 . Verordnung , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für den
Kleinverkauf von Schweinefleisch in Niederösterreich mit Ausnahme von Wien.

239 . Verordnung , betreffend die Regelung des Rinderverkehres in
Niederösterreich.

240 . Kundmachung , betreffend die Verpflegsgebühren im niederöster-
reichischen Landeszentralkinderheime in Gersthof.

241 bis 245 . Gesetze, betreffend Einhebung von Mietzinsauflagen in
den Gemeinden Maria -Lanzendorf , Stein an der Donau , Weidling , Hamburg
an der Donau und Korneuburg.

246 . Gesetz, betreffend Trennung der Gemeinden Leiding und Jnzen-
dors von der Gemeinde Pitten.

247 bis 252 . Gesetze, betreffend Teilung der Gemeinden Hausleiten,
Herzogbirbaum , Altpölla , Prinzendors , Kirchberg an der Wild und Ttetteldorf
am Wagram.

253 bis 279 . Gesetze, betreffend Einhebung von Umlagen in Ge-
meinden Niederösterreichs.

280 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer 7pro-
zentigen Mietzinsauflage für das Jahr 1920 in der Gemeinde Erlaa bei Wien.

281 . Gesetz, mit welchem das Gesetz, betreffend di - Einhebung einer
Gemeindeabgabe von öffentlichen Vorführungen und Tanzunterhaliungen in
Wien , teilweise abgcändert wird . *

282 . Verordnung , betreffend die Aufbringung des für das Land
Niederösterretch erforderlichen Brennholzes.

283 . Kundmachung , betreffend die Verlegung des öffentlichen Landungs¬
platzes Hamburg.

284 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Gloggnitz erteilte
Bewilligung zur Weitereinhebung einer Berschönerungstaxe.

285 . Kundmachung , betreffend di - mehrerer Straßeiibezirken erteilte
Bewilligung zur Einhebung von höheren als 30prozentigen Straßenumlagen
sür da « Jahr 1919.

286 . Gesetz, betreffend die Herstellung einer Kanalisierungsanlage in
Baden . , ^ ^

287 . Gesetz, betreffend die Errichtung einer Wasserleitung , n Baden.
288 . Gesetz, betreffend die Einhebung von Gebühren durch die Markt-

gemeinde Bockfließ anläßlich der Errichtung einer Wasserleitung.
289 . Gesetz, betreffend die Erhöhung der Wafferleitungsgebühren in

Mistelbach.
290 . Gesetz, betreffend die Abgabe von Wasser aus der Ortswasser-

>eitung der Gemeinoe Payerbach , Niederösterreich.
291 - Gesetz, betreffend die Einhebung einer Landesabgabe von öffent¬

lichen Vorführungen und Tanzunterhaltungen im Lande Niederösterreich.
292 . Vollzugsanweisung , betreffend Bemessung , Sicherstellung , Ein¬

hebung und Kontrolle der Landes -Ergänzungslustbarkeitsabgabe.
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298 . Kundmachung , betreffend die neuen Verpflegsgebühren in den
niederösterreichischen Landesanstalten für Geisteskranke und für schwachsinnige
Kinder.

294 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Payerbach erteilte
Bewilligung zur Weitereinhebung einer Verschönerungstaxe.

295 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Svitz an der Donau
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Verschönerungstaxe.

296 bis 309 . Kundmachungen , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstaxen in den allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern in Krems , Egen¬
burg , Gars , Allentsteig und Zwettl.

301 . Kundmachung , mit welcher eine Berichtigung der Vollzugsan¬
weisung zum Bodenwertabgabegesetze vorgenommen wird.

302 Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlagen
in der Gemeinde Gopprechts.

303 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlagen
in der Gemeinde Weikertschlag.

304 und 305 . Gesetz, betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse
des Lehrstandes an den öffentlichen Volks - und Bürgerschulen.

306 . ' Lehrer -Altpensionistengesetz.
307 . Gesetz, betreffend Aenderungen des G e m e i n d e st at u ts und

der Gemeindewahlordnung  für die « tadt Wien.
308 . Verordnung , mit welcher neue Höchstpreise für den Verkauf von

Milch festgesetzt werden.
309 . Verordnung , betreffend Aufhebung der staatlichen Bewirtschaftung

für inländisches Schweinefett in Niederösterreich.
310 . Verordnung , betreffend die Aufhebung von Durchführungs¬

bestimmungen zur Vollzugsanweisung Uber Einschränkungen im Krastwagen-
verkehre.

311 . Verordnung , betreffend den Erwerbsteuerzuschlag für die nieder-
österreichische Handels - und Gewerbekammer.

312 bis 319 . Kundmachungen , betreffend die Einhebung von Um¬
lagen in Gemeinden Niederösterreichs.

320 . Gesetz, betreffend die Einhebung von Bautaxen , Kanaleinmündungs-
und Standgebühren in dem Gebiete der Stadt Wiener -Neustadt.

321 bis 336 . Gesetze, betreffend die Einhebung von Beerdigungs¬
gebühren und Totenbeschaugebühren in Gemeinden Niederösterreichs.

337 . Kundmachung , betreffend die in den Fällen der Enteignung zum
Zwecke der Ausführung der Wasserstraßen zu verwendenden Sachverständigen.

338 . Kundmachung , betreffend die Verpflegsgebühren in den Landes-
fiechenanstalten in Allentsteig , St . Andrä vor dem Hagental und Mistelbach.

339 . Kundmachung , betreffend die Einhebung von Entbindungsgcbühern
im Krankenhause in Krems.

340 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Weidling erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Verschönerungslaxe.

341 . Kundmach mg , betreffend die Landesfondszuschläge.
342 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Perchtoldsdorf erteilte

Bewilligung zur Weitereinhebung einer 8 prozentigen Mietziusauflage.
343 - Gesetz, betreffend die Regulierung des Moßbaches in der Orts

gemeinde Asperhosen.
344 . Gesetz, betreffend die Teilung der Ortsgemeinde Suttenbrunn.
345 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Gemeindcabgabe von

öffentlichen Ankündigungen  im Gebiete der L-tadt Wien.
346 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer G -meindeabgabe von

Pferden für Personenbeförderung  im Gebiete der Stadt Wien
lPferdeabgabe ).

347 . Gesetz, betreffend die Fuhrwerksstandplatzabgabeim
Gebiete der Stadl Wien.

348 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Gemetndeabgabe von
Vorführungen , Wettbewerben und Belustigungen  in der
Stadt Wien.

349 . Gesetz, betreffend die Einhebung erhöhter städtischer Zuschläge zur
Grund steuer,  zur allgemeinen Erwerbsteuer,  zur Erwerbsteuer von
den nach dem II . Hauptstücke des Personalstcuergesetzes zu behandelnden Unter¬
nehmungen und zur Rentensteuer  im Gebiete der Stadt Wien.

350 . Gesetz, betreffend die Einhebung erhöhter Gemeindeabgaben von
gebrannten geistigen Flüssigkeiten , Bier , Wein und
Schaumwein  in der Stadt Wien.

351 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe von
gewerbsmäßigerVermietung von Wohnräumen (Fremden¬
zimmerabgabe ) im Gebiete der Stadt Wien.

352 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Lauterbach erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über-
steigenden Umlagen.

353 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Viislau erteilte Be¬
willigung zur Weitereinhebung einer Auflage von 7 Heller von jeder Miet-
zinskrone.

354 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde St . Peter in der Au
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer 26 prozentigen Armenumlage.

355 . Kundmachung , womit Z 4 der Kundmachung , betreffend die An¬
forderung von Wohnungen abgeändert , beziehungsweise ergänzt wird.

356 . Kundmachung über die Aushebung des Zwanges zur Beschickung
der Wiener Gemüsesammelmärkte.

357 . Kundmachung , betreffend die Abänderung der Markt¬
gebühren  für den Pferdemarkt und den Kontumazschlächter -Pferdemarkt
der Gemeinde Wien.

358 . Gesetz, betreffend Ermächtigung der Gemeinde Wien zur Vor¬
nahme einer Kreditoperation.

359 bis 384 . Gesetze, betreffend Trennung und Teilung von Gemeinden
Niederösterreichs.

385 - Gesetz, betreffend Abänderung des A 7, al . b des Gesetzes vom
22 . Dezember Nr . 10, L.-G . n . V .-Bl . Nr . 256.

386 . Gesetz, betreffend die Einhebung von Wassergebühren durch die
Gemeinde Bruck an der Leitha.

387 bis 394 - Gesetze, betreffend die Teilung von Gemeinden Nieder¬
österreichs.

395 bis 478 . Gesetze, betreffend die Einhebung von Umlagen und
Auflagen in Gemeinden Niederösterreichs.

479 und 480 Kundmachung , betreffend Bodenständigkeit der Her¬
stellung von Wcinmost , Wein , Obstmost und Obstwein.

481 . Kundmachnng , betreffend die der Gemeinde Breitenstein erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Verschönerungstaxe.

482 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Perchtoldsdorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Verschönerungstare.

483 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung der Berpflegstaxen in
den zehn öffentlichen Wiener Fondskrankenanstaltcn.

484 . Kundmachung , betreffend die Anforderung von Wohnungen ifl
Gemeinden Niederösterreichs.

485 . Gesetz, mit welchem der Absatz 3 des K 7 des Strafgesetzes ab-
geändert wird.

4Ä ». Gesetz, betreffend die Regulierung des Pielachflusses in der
Ortsgemeinde Gerersdorf.

487 . Gesetz, betreffend die Abgabe von Wasser aus der Wasserleitung
der Stadtgemeinde Gmünd.

488 . Gesetz, betreffend die Verbauung des Haßbaches in der Gemeinde
Kirchau.

489 . Verordnung , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für den
Kleinverkauf von Kalbfleisch.

490 . Verordnung , betreffend die Regelung des Kälberverkehres.
491 bis 500 . Kundmachungen , betreffend Erhöhung der Berpflegstaxen

im Jubiläumsspitale der Stadt Wien und in den allgemeinen öffentlichen
Krankenhäusern in Baden , Lilienfeld , Waidhofen a . d. Thaya , St . Pölten,
Neunkirchen , Korneuburg , Melk , Krems und Klosterneuburg.

501 . Verordnung , betreffend die Bestimmung der Mäklergebühren.
502 . Gesetz, betreffend die Abtrennung der Katastralgemeinde Loimanns.
503 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Getränke¬

auflagen in der Gemeinde Mistelbach.
504 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Getränke-

auflagen in der Gemeinde Klosterneuburg.
- 505 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer Wein¬

auflage in der Gemeinde Stammersdorf.
506 . Gesetz , betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer Wein¬

auflage in der Gemeinde Atzgersdors.
507 . Verordnung , betreffend die Regelung des Reiseverkehres im

Jahre lS20.
508 . Verordnung , betreffend Neufestsetzung der Höchstpreise für Bier.
509 . Kundmachung , betreffend die Vereinigung der Gemeinden Dunkel¬

stem, Rohrbach am Steinfelde und St . Johann am Steinselde im politischen
Bezirke Neunkirchen.

510 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Hardegg erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Vcrschönerungstaxe.

511 . Kundmachung , betreffend die Verpflegsgebühr in der nieder¬
österreichischen Landesgebäranstalt.

512 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Kierling erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Verschönerungstaxe.

513 . Verordnung , betreffend den Ladenschluß im Handelsgewerbe und
in verwandten Geschäftsbetrieben sowie die Sonntagsruhe in Handelsgewerben
für das Gebiet der Gemeinde Wien.

514 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Getränke-
auflsgen sür das Jahr 1920 in Krems.

515 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Totenbeschaugebühr in
Sallingstadt.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener.
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VIII
Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,

sowie

Rormativbestimmungen des Gcmeilidcrates, Stadtseuates ,md des Magistrates
in Angelegenheiten drr Oemrindenerwllltnng und politischen Amtsführung.

Inhalt:
Gesetz», Bollzag - anweisunge ^ Berorduange » und« utschetduuge«:

1. « emeindeabgabe von bestimmten Erwerbsunternehmungen.
2.  Gemeindeabgabe von der Haltung von Hauspersonale.
3 . Abänderung de« Mietjinrabgabegesetzks.
4 . Abgabe von der Verabreichung von Speisen oder Getränken.
5 . Gemeindeabgabe für öffentliche Fürsoegezwecke.
8 . Erhöhte Zuschläge zur Grund -, Erwerb - und Rentensteuer.

7 . Gemeindeabgabe von gewerbsmäßiger Vermietung von Wohnräumen.
8 . und 9. Mieterschutzverordnung.

10 . Wohnungsanforderung.
11 . Drogistenkonzessionen.

Verzeichnis der im StaatSgefetzblatte für den Staat
D euts ch öfter reich und im Landergesetz - und Ber-
»rdnungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1920 «erhfsentlichten Besetze , Vollzug «-
anweisungen und Verordnungen.

Die nachstehend verlautbarten Gesetze sind vom Landtage beschlossen
wordkn , haben jedoch noch keine Wirksamkeit , da sie im Landesgesetz - und

Verordnungsblatt für Niederösterreich noch nicht publiziert sind.

Gesetze , VohugM, »Weisungen , Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

L.
Gemeindeabgabe von bestimmten Ermerbsunter-

nehmunge » (Konzessionsabgabe ) .
Landesgesetz vom 4 . August 1920.

Die Gemeinde Wien wird ermächtigt , von den Inhabern nach¬
stehender Erwerbsunternehmungen nach Maßgabe der Bestimmungen
dieses Gesetzes eine Abgabe rinzuheben.

8 1. Gegenstand der Abgabe. Der Abgabe unterliegt jeder, der
im Gebiete der Stadt Wien um des Erwerbes willen eine oder mehrere
der nachstehenden Unternehmungen betreibt : Buch -, Kupfer -, Stahl -,
Holz -, Steindruckereien , Buchhandlungen einschließlich der Antiquar¬
buchhandlungen , Kunsthandlungen , Musikalienhandlungen , Leihbiblio¬
theken, Lesekabinette, Stellwagenunternehmungen , Rauchfangkehrer¬
gewerbe, Abdeckergewerbe , Trödlergewerbe , Pfandleihergewerbe , Gast-
und Schankgewerbe , Dienst - und Stellenvermittlungen , Leichenbestattungs¬
unternehmungen , Verkauf von Giften und zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten , Vermittlung in anderen als
Handelsgeschäften , Unternehmungen zur Erzeugung und Leitung von
Elektrizität , Jnformationsbureaux zum Zwecke der Auskunstserteilung
über die Kreditverhältnisse , Reisebureauz , Telegraphenagenturen , Tele-
graphenbureaux und Telegraphenkorrespondenzbureaux , Privatdedektiv-
unternehmungen , Handel mit Zelluloidabfällen , Erzeugung von Zünd¬
waren , Verarbeitung von Erdöl und Vertrieb von Petroleum mittels
Tankwagen , Sodawassererzeugung , Anbietung persönlicher Dienste an
nicht öffentlichen Orten (sofern sie unter Verwendung von Hilfs¬
kräften betrieben wird ), Erwerbung von aus dem Frachtgeschäfte
stammenden Forderungen gegen Transportunternehmungen behufs
Geltendmachung für eigene Rechnung , Kinematographenunternehmungen
und Apotheken.

8 2. Höbe der Abgabe . <» Als Abgabe ist zu entrichten:
I . Eine Jahresabgabe , 2 . eine Abgabe gelegentlich von Besitzver¬
änderungen (Uebertragungsabgabe ).

Lä 1. Die Jahresabgabe beträgt : a) bei den in Erwerbsteuer¬
klassen eingereihten Unternehmungen der I . Erwerbsteuerklasse 8000 8,
II . Erwerbsteuerklasse 4000 8 , III . Erwerbsteucrklasse 2000 8.
IV . Erwerbsteuerklaffe 500 8 . Für abgabepflichtige Unternehmungen,

die in eine Erwerbsteuerklasse noch nicht eingereiht sind, ist bis zur
Einreihung als Anzahlung die Abgabe zu entrichten , die sich aus dem
Vergleiche mit anderen gleichartigen Unternehmungen ergibt ; d) bei
den nach 8 85 des Personalsteuergesetzes vom 25 . Oktober 1896,
R .-G .-Bl . Nr . 220 , begünstigten Erwerb - und Wirtschaftsgenossen¬
schaften 200 8 ; e) bei allen anderen , dem zweiten Hauptstückc des
Personalsteuergesetzes unterliegenden Unternehinungen 6000 8.

(2> Im Falle des Nichtbetriebes ist die Abgabe in jedem Falle
mit 500 8 zu bemessen. <s, Für das Jahr 1920 ist die Hälfte der
vorstehenden Sätze zu entrichten . <4, Ist nur ein Zweig eines Unter¬
nehmens , für das die Erwerbsteuer einheitlich bemessen ist, abgabe¬
pflichtig , so kann, wenn dies durch das Verhältnis des Ertrages des
abgabepflichtigen Zweiges der Unternehmung zum Ertrage des ganzen
Unternehmens begründet erscheint , die Abgabe in Bruchteilen der vor¬
stehenden Sätze bemessen werden , cs, Werden mehrere abgabepflichtige
Unternehmungen von derselben Person betrieben , so ist die Abgabe,
auch wenn für alle diese Unternehmungen die Erwerbsteuer einheitlich
bemessen ist, für jede Unternehmung im vollen Ausmaße zu entrichten.
Sind diese Unternehmungen in einer einheitlichen Betriebsstätte ver¬
einigt , so kann, wenn die Erwerbsteuer einheitlich bemessen ist, eine
Ermäßigung der Abgabe bis zum Betrage der einfachen Jahresabgabe
(a bis e) Platz greifen.

All 2 . Die Uebertragungsabgabe ist unabhängig von der Jahres¬
abgabe im Falle der Uebertragung eines abgabepflichtigen Unternehmens
zu entrichten und beträgt die vierfache Jahresabgabe.

(s> Bei Verpachtungen mit Ausschluß der Zwangsverpachtungen
ist die halbe Uebertragungsabgabe zu entrichten . <?, Der Uebergang
eines Unternehmens gemäß 8 56 , Absatz 4 , 5 und 6 der Gewerbe¬
ordnung begründet keine Verpflichtung zur Entrichtung der Ueber¬
tragungsabgabe , desgleichen Uebertragungen zwischen Ehegatten und
Verwandten ersten Grades.

8 3 . Aagadevflichtige . (0 Die Jahresabgabe ist von dem Inhaber
der Konzession , der Lizenz oder des Realgcwerbes zu entrichten . Im
Falle der Verpachtung haftet der jeweilige Pächter mit dem Gewerbe¬
inhaber zur ungeteilten Hand für die Entrichtung der vollen Jahres¬
abgabe ohne Unterschied, ob der Pachtbetrieb zu Beginn oder während
eines Abgabejahres angetreten worden ist. (2> Die Uebertragungsabgabe
(8 2, Punkt 2) ist von demjenigen zu entrichten , der das Unternehmen
überträgt ; jedoch haftet derjenige , der das Unternehmen übernimmt,
mit ihm zur ungeteilten Hand , (s, Die Abgabe für Verpachtungen
(8 2 aä 2 , Absatz 2) hat der Pächter zu entrichten.

8 4. Allsnadmrn. Ausgenommen von der Abgabe sind die Unter¬
nehmungen des Staates , des Landes Niederösterreich und der Gemeinde
Wien.

8 5. Entrichtung der Abgabe. <>) Die Jahresabgabe ist für
jedes Abgabe (Kalender )jahr im Laufe des Monates Jänner , erstmalig
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für das Jahr 1920 nn halben Ausmaße innerhalb eines Monates
nach Wirksamkeitsbeginn dieses Gesetzes , beider in der Vollzugsanweisung
,u bezeichnenden städtischen Kassa zur Einzahlung zu bringen.
(2) Zahlungsaufträge ergehen nur , wenn die Bemessungsbehörde die
geleistete Zahlung nicht als richtig erkennt . <») Wird ein abgabe¬
pflichtiges Unternehmen übertragen , wofür die Jahresabgabe für das
laufende oder für die vorherigen Abgabejahre noch nicht
entrichtet worden ist, so ist die laufende Jahresabgabe , beziehungs¬
weise der Abgaberückstand gelegentlich der Uebertragung des Unter¬
nehmens zu entrichten und deren Entrichtung auszuweisen . c«> Im
Falle des Ueberganges eines Unternehmens kann der neue Unter¬
nehmer unbeschadet seines Rechtes zum Rückgriffe auf seine Besitz¬
vorgänger zur Entrichtung der von dem(n) letzterem(n) noch nicht
abgestatteten Abgabe herangezogen werden . <s, Wird eine abgabe¬
pflichtige Unternehmung im Laufe eines Jahres auf Grund einer
neuen Berechtigung in Betrieb gesetzt, so ist, wenn dies während des
ersten Kalenderhalbjahres erfolgt , die ganze , sonst die halbe Jahres - ,
abgabe zu entrichten und deren Entrichtung vor Erhalt der Berechti-

gungsurkunde auszuweisen . ,«> Die Uebertragungsabgabe sowie die
Abgabe anläßlich von Verpachtungen ist mit der Erteilung der Be¬
rechtigung fällig ; ihre Zahlung ist vor Erhalt der Berechtigungs¬
urkunde auszuweisen.

8 6 . Anmeldepflicht . t>> Zum Zwecke der erstmaligen Bemessung
der Abgabe hat jeder Abgabepflichtige innerhalb eines Monates nach
Wirksamkeitsbeginn dieses Gesetzes seine abgabepflichtiges ») Unter¬
nehmungen ) der Bemessungsbehörde , als welche der Wiener Magistrat
fungiert , anzuzeigen . Zu dieser Anzeige ist, wenn ein Pachtbetrieb
vorliegt , auch der Pächter verpflichtet . <s, Die näheren Bestimmungen
hierüber sowie über die sonstigen zuni Zwecke der Bemessung der
Abgabe notwendigen Anmeldungen sind durch Vollzugsanweisung zu
erlassen , c») Bringt ein Abgabepflichtiger die ihm obliegenden Anzeigen
innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht ein^ so kann , abgesehen von
den Straffolgen , die Bemessung der Abgabe von Amtswegen auf
Grund der der Bemessungsbehörde vorliegenden Behelfe vorgenommen
werden . (4> Einer solchen Bemessung hat jedoch die an den Abgabe¬
pflichtigen unter ausdrücklichem Hinweise auf diese Rechtsfolge gerichtete
Aufforderung voranzugehen , binnen einer mindestens 14 tägigen Frist
die Anzeige einzubringen und die für die Bemessung der Abgabe
erforderlichen Behelfe vorzulegen.

8 7 . Aeuderunatn i , dem Ausmaße der Abgabe , m Ver¬
änderungen in der Bemeffungsgrundlage bewirken auch eine ent¬
sprechende Aenderung des Ausmaßes der Abgabe ; treten solche
Aenderungen während eines Abgabejahres ein, so wird eine Erhöhung
oder Verminderung der Abgabe erst vom Beginne des Kalender¬
viertels wirksam , welches auf den die Erhöhung oder Verminderung
begründenden Umstand folgt . (-) Eine Verminderung der Abgabe
tritt aber nur über Ansuchen des Abgabepflichtigen ein, der hiebei
die die- Verminderung der Abgabe begründenden Umstände nachzu-
wcisen hat . c») Die Herabsetzung der Jahresabgabe wegen Nicht¬
betriebes tritt nur ein, wenn dieser gleichzeitig mit der Einstellung
des Betriebes der Bemessungsbehörde angezeigt worden ist. Die
Wiederaufnahme des Betriebes ist ungesäumt der Bemessungsbehörde
anzuzeigen (4) Alle Veränderungen im Ausmaße der Abgabe werden
mittels Zahlungsauftrages vorgeschrieben . Bis zur Wirksamkeit des
neuen Zahlungsauftrages ist die Jahresabgabe auf Grund der bis¬
herigen Bemessung fortzubezahlen . »

8 8 . Erlöschen der Abgabkpfltcht . <I> Die Abgabepflicht erlischt
hinsichtlich der Jahresabgabe mit der gänzlichen Einstellung der Unter¬
nehmung bei gleichzeitiger unbedingter Zurücklegung der Berechtigung.
<-> Der Abgabepflichtige hat von diesen Vorgängen binnen vier
Wochen die Anzeige an die Bemessungsbehörde zu erstatten . Durch
ein solches Möschen bleibt jedoch die Verpflichtung zur Entrichtung
rückständiger Abgaben unberührt . Erfolgt die Einstellung und Zu¬
rücklegung aber während des ersten Kalenderhalbjahres , so ist die
Hälfte der letzten Jahresabgabe abzuschreiben , beziehungsweise rückzu¬
vergüten . cs) Die Löschung der Jahresabgabe ist von Amtswegen zu
verfügen , wenn die abgabepflichtige Unternehmung eingestellt und der
Abgabepflichtige verstorben ist.
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8 9. Verzinsung und Eintreibung . (!) Rückständige Abgabe¬
beträge sind vom Tage der Fälligkeit , beziehungsweise dem Beginne
der Zahlungsfrist in der jeweils für die staatlichen Erwerbsteuern
geltenden Höhe zu verzinsen , (y Für ungebührlich entrichtete Abgabe¬
beträge leistet die Gemeinde Vergütungszinsen im Ausmaße der obigen
Verzugszinsen nach den Grundsätzen der kaiserlichen Verordnung vom
16 . Juli 1904 , N -G .-Bl . Nr . 79 . (3) Wenn die Abgabe nicht
innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet wird , kann sie gemäß
der kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96
oder auf Grund eines vom Wiener Magistrate bestätigten Rückstands-
ausweises im gerichtlichen Wege bei dem Säumigen eingetrieben
werden.

8 10 . RrchtsniittrI . m Gegen die Bemessung der Abgabe,
gegen sonstige Verfügungen der Bemessungsbehörde mit Ausnahme
von Straferkenntnissen ist innerhalb der Frist von 30 Tagen die
Beschwerde an die im 8 20 des Landesgesetzes vom 18 . Dezember 1919,
L.-G .-Bl . Nr . 460 , vorgesehene Kommission zulässig . ,2) Die Beschwerde
hat keine aufschiebende Wirkung.

8 11 . Strafen . (i> Handlungen oder Unterlassungen , wodurch
die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wird , werden als
Übertretungen mit 20 8 bis zum Fünffachen des Betrages bestraft,
um den die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wurde.
<s) Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe hat eine ange¬
messene Arreststrafe einzutreten , die aber vier Wochen nicht übersteigen
darf . Die sonstigen Uebertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes
und der ans Grund dieses Gesetzes erlassenen Vollzugsanweisungen
werden mit Geldstrafen bis 2000 8) im Nichteinbringungsfalle mit
einer angemessenen Arreststrafe , jedoch im Höchstausmaße von 14 Tagen
geahndet . (»> Die Strafamtshandlung hat in allen Fällen in erster
Instanz der Wiener Magistrat vorzunehmen , und zwar nach Maßgabe
der für das Verfahren der Politischen Behörden in Uebertretungsfällen
bestehenden Vorschriften . <4> Die Strafbarkeit der Uebertretung erlischt
nach einem Jahre . iS) Die Geldstrafen fließen in den Wiener allge¬
meinen Versorgungsfonds.

8 12 . Verjährung . Auf die Verjährung des Bemessungs - und
Einforderungsrechtes sind die nach dem Gesetze vom 18 . März 1878,
R .-G .-Bl . Nr . 31 , für die direkten Steuern geltenden Vorschriften
anzuwenden.

813 . Dnrchfiihriiugsdeflimnlpnge ». Die näheren Bestimmungen
über die Anmeldung , die Art der Bemessung und Entrichtung der
Abgabe sowie die Kontrollvorschriften erläßt die niederösterreichische
Landesregierung über Antrag des Wiener Magistrates.

8 14. Wirffamlcitsdeginll. Dieses Gesetz tritt am Tage der
Kundmachung im Landesgesetz- und Verordnungsblatte für Nieder¬
österreich in Wirksamkeit.

S.

Gemeindeabgabe von der Haltung von Haus-
Personale ( Hauspersonalabgabe ) .

Landesgesetz vom 4 . August 19 ^ 0
Die Gemeinde Wien wird ermächtigt , von Personen , die in ihrem

Haushalte Personen zur Leistung von Diensten verwenden , eine Abgabe
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes einzuheben.

8 1. Abgadkpflicht. co Wer im Gebiete der Stadt Wien zur
Verrichtung von Dienstleistungen für sich oder die Mitglieder des
Hausstandes zwei oder mehrere Personen verwendet , die in seine
Hausgemeinschaft ausgenommen sind, hat an die Gemeinde Wien eine
Abgabe zu entrichten . >2, Zur Beurteilung der Abgabepflicht werden
alle in einem Haushalte derartig verwendeten Personen zusammen¬
gerechnet , ohne Rücksicht darauf , welches Mitglied des Hausstandes
der Dienstgeber ist. Abgabepflichtig ist stets der Haushaltungsvorstand,
als solcher gilt im Zweifel der Wohnnngsmieter . <3, Es ist für dir
Abgabepflicht ohne Belang , ob es sich hiebei um Verrichtung körper¬
licher oder geistiger Arbeiten handelt und ob die Entlohnung nur in
Naturalbezügen oder in Naturalbezügen Md Geld besteht. («> Durch
den Umstand , daß der Dienstgeber mit seinem Hausstande vorüber¬
gehend von Wien abwesend ist, bleibt die Abgabepslicht unberührt,
wenn aus den Umständen die Absicht erhellt , den Haushalt in Wien
nicht aufzugeben . <s) Die vorübergehende Verpflegung des Dienst»



Amtsblatt der Stadt Wien. — Nr . 68 , 25 . August 1920. 67

personales außerhalb des Haushaltes begründet keinen Anspruch auf
Befreiung oder Ermäßigung der Abgabe.

Z 2 . Höhe der Abgabe . c>> Die Höhe der Abgabe wird
nach der Anzahl der verwendeten Personen in der Weise berechnet,
daß eine im Hausstande verwendete Person abgabefrei ist;
die Abgabe für eine zweite verwendete Person wird mit 600 L
bemessen ; für jede weitere verwendete Person beträgt die Abgabe
um 600 X mehr als für die unmittelbar vorhergehende , so daß
für drei weibliche Personen 1800 X, für vier 3600 X u . s. f. zu
zahlen sind . <») Die Abgabe für männliches Hauspersonal beträgt das
Doppelte der obigen Ansätze, wobei das männliche Dienstpersonal in
der erwähnten Reihenfolge der Abgabestufen immer an letzter (oberster)
Stelle zu rechnen ist. (Z> Für die Zeit vom Wirksamkeitsbeginnc dieses
Gesetzes bis zum 31 . Dezember 1920 ist der vierte Teil der nach
diesem Gesetze entfallenden Abgabe zu entrichten . o > Eine Aenderung
i» der Zahl der verwendeten Personen wird für die Abgabepflicht und
die Höhe der Abgabe erst vom nächsten Kalenderviertel an wirksam.

8 3 . Ausnahmen . Ausgenommen von der Abgabepflicht sind
Personen , denen die Befreiung auf Grund von Staatsverträgen oder
sonst nach den Grundsätzen des Völkerrechtes zusteht.

8 4 . Anmeldepflicht , co Haushaltungsvorstände , die der Abgabe¬
pflicht im Sinne dieses Gesetzes unterliegen , haben die Zahl der von
ihnen verwendeten Personen innerhalb von 14 Tagen nach Wirksam¬
keitsbeginn der Bemessungsbehörde , als welche der Wiener Magistrat
fungiert , anzuzeigen . <2, Künftighin ist jede Aenderung im Stande der
verwendeten Personen innerhalb 14 Tagen anzuzeigen . Wird hiedurch
ein Anspruch , auf Ermäßigung der Abgabe oder Abgabefreiheit begründet,
so ist unter Nachweis des Anspruches darum anzusuchen.

8 5 . Entrichtung der Abgabe . Die Abgabe ist erstmalig für
das Jahr 1920 binnen einem Monate nach Wirksamkeitsbeginn dieses
Gesetzes, in der Folge alljährlich im Laufe des Monates Jänner bei
der in der Vollzugsanweisung zu bezeichnenden städtischen Kasse zur
Einzahlung zu bringen . Zahlungsaufträge ergehen nur , wenn die
Bemessungsbehörde die geleistete Zahlung nicht als richtig erkennt.

8 6. Auskunstspflicht . Das Meldungsamt der Polizeidircktion
in Wien ist über Ersuchen der Bemessungsbehörde verpflichtet , die zur
Veranlagung der Abgabe und zur Kontrolle erforderlichen Auskünfte
zu erteilen.

8 7. Verzinsung und Eintreibung , cr) Rückständige Abgabe¬
beträge sind vom Tage der Fälligkeit , beziehungsweise dem Beginne
der Zahlungsfrist in der jeweils für die staatlichen Erwerbsteuern
geltenden Höhe zu verzinsen . <2) Für ungebührlich entrichtete Abgabe¬
beträge leistet die Gemeinde Vergütungszinsen im Ausmaße der obigen
Verzugszinsen nach den Grundsätzen der kaiserlichen Verordnung vom
16 . Juli 1904 , R .-G .-Bl . Nr . 79 . (s) Wenn die Abgabe nicht inner¬
halb der vorgeschriebenen Frist entrichtet wird , kann sie gemäß der
kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96,
oder auf Grund eines vom Wiener Magistrate bestätigten Rückstands¬
ausweises im gerichtlichen Wege bei dem Säumigen eingetrieben werden.

8 8 . Rechtsmittel . <I> Gegen die Bemessung der Abgabe , gegen
sonstige Verfügungen der Bemessungsbehörde mit Ausnahme von Straf¬
erkenntnissen , ist innerhalb der Frist von 30 Tagen die Beschwerde
an die im 8 20 des Landesgesetzes vom 18 . Dezember 1919 , 8 .-G-
und V .-Bl . Nr . 460 , vorgesehene Kommission zulässig . (s> Die
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

8 9 . Strafen . 0 ) Handlungen oder Unterlassungen , wodurch die
Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wird , werden als
Uebertretungen mit 20 X bis zum Fünffachen des Betrages bestraft,
um den die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wurde.
«2) Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe hat eine angemessene
Arreststrafe einzutreten . Diese darf aber vier Wochen nicht übersteigen.
Die sonstigen Uebertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes und der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vollzugsanweisungen werden mit
Geldstrafen bis 2000 X, im Nichteinbringungsfalle mit einer ange¬
messenen Arreststrafe , jedoch im Höchstausmaße von 14 Tagen geahndet.
M Die Strafamtshandlung hat in allen Fällen in erster Instanz der
Wiener Magistrat vorzunehmen , und zwar nach Maßgabe der für
das Verfahren der politischen Behörden in Uebertretungsfällen
bestehenden Vorschriften . <»> Die Strafbarkeit der Uebcrtretung erlischt

nach einem Jahre , cs. Die Geldstrafen fließen in den Wiener allge¬
meinen Versorgungsfonds.

8 10 . Verjährung . Auf die Verjährung des Bemessungs - und
Einforderungsrechtes sind die nach dem Gesetze vom 18 . März 1878,
R .-G .-Bl . Nr . 31 , für die direkten Steuern geltenden Vorschriften
anzuwenden.

8 t >. Durchführungsbestimmungen . Die näheren Bestimmungen
über die Anmeldung , die Entrichtung der Abgabe , ihre Bemessung im
Falle der Aenderung im Stande der verwendeten Personen innerhalb
eines Abgabejahres , sowie über die Kontrolle erläßt die niederöster¬
reichische Landesregierung über Antrag des Wiener Magistrates.

8 >2 . Wirksamkcitsbrgiuu Dieses Gesetz tritt am Tage der
Kundmachung im Landesgesetz- und Verordnungsblatte für Nieder¬
österreich in Wirksamkeit.

S.
Abänderung des Mietzinsabgabegesetzes.

Landesgesetz vom 4 . August 1920.
Artikel I . Die 88 2, 5, 6, 8 und 10 des Gesetzes vom

18 . Dezember 1919 , L.- G .- u . V .- Bl . Nr . 10 aus 1920 , betreffend
die Einführung einer Abgabe von höheren Mietzinsen im Gebiete der
Stadt Wien , treten in ihrer gegenwärtigen Fassung außer Kraft und
haben zu lauten wie folgt:

8 2 . (y Zur Entrichtung der Abgabe sind die Mieter hinsichtlich
der einzelnen Mietobjekte , ferner die Hauseigentümer rücksichtlich der
von ihnen selbst benützten Räumlichkeiten verpflichtet .- ce) Als Miet¬
objekt gilt in der Regel das vom Hauseigentümer in Bestand gegebene
Objekt . l3> Wird aber ein ganzes Haus in Bestand gegeben und gibt
der Bestandnehmer einzelne Wohnungen oder Geschäftslokale in Unter¬
miete , so gelten als Mietobjekte im Sinne dieses Gesetzes die in
Untermiete gegebenen Räumlichkeiten . Die nicht in Untermiete gegebenen
Räumlichkeiten gelten als ein Mietobjekt . Der der Abgabebemessung
zugrundezulegende Mietzins für dieses Objekt wird durch Aufteilung
des Gesamtzinses des Hauptbestandnehmers nach dem Verhältnisse des
Mietwertes der Räumlichkeiten ermittelt . Rücksichtlich der in Unter¬
miete gegebenen Räumlichkeiten ist der Mieter hinsichtlich der aus
diesem Gesetze entspringenden Verpflichtungen und Haftungen dem
Hauseigentümer gleichzuhalten , (tz Die Ausnahmsbestimmung des vor-
hergehendeu Absatzes hat keine Anwendung zu finden , wenn diese
Untermieten im Betriebe eines Erwerbsunternehmens (zum Beispiel
Frcmdenbeherbergung , Sanatorium , Pension , Schülerinternat ) abge¬
schlossen werden . (S) Die näheren Bestimmungen hierüber sind durch
Vollzugsanweisung zu erlassen , k«) In anderen Fällen von Unter¬
mieten ist der abgabepflichtige Mieter berechtigt , die Abgabe oder
deren auf die untervermieteten Räumlichkeiten nach dem Mietwerte
verhältnismäßig entfallenden Teil sich vom Untermieter ersetzen zu
lassen.

8 5 . <?) Die Abgabe beträgt bei einem Jahresmietzinse (Miet¬
werte ) oder auf das Jahr umgerechneten Mietzinse (Mietwerte ) von

mehr als

900 X bis
1200 „ .,
1500 „ ,.
2000 „ „
2500 .. „
3000 „ ,
4000 „ ,
5000
6000 „
7000 .. ..
8000
9000 „ „

10 .000 „ ..
11 .000 „
12.000  „
13 .000 „
14 .600
15 .00 « .. ..
16 .000 „
17 .000 „ „

1200
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10 .000
11.000
12.001
13 .000
14 .000
15 .000
16 .000
17 .000
18 .000

X 5
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90

100
11 «
120
130
140
150
160
170
180

Prozent
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mehr als 18 .000 L bis 19 .000 L ISO Prozent
„ „ 19 .000 .. 20 .000 . 200 „

„ 20 .00V „ 21 .000 2t0 „
^ 21 .000 „ 22 .000 220 ..
.. 22 .000 „ 21 .000 230 ^
.. .. 23 .000 „ 24 .000 240

„ 24 .000 „ „ 25 .000 „ 250 „
„ 25 .000 „ „ 26 .000 „ 260 „
„ 26 .000 „ .. 27 .000 270 „
, „ 27 .000 „ „ 28 .000 „ 280 „

„ 2S .000 „ 29 .000 „ 290 „
„ „ 29 .000 „ 300 dieses Miet¬

zinses (Mietwertes ).
(«) Bei der Auswahl des Abgabesatzcs werden mehrere Mict-

objekte desselben Inhabers , die sich in dem gleichen Hause befinden
und in unmittelbarem räumlichen Zusammenhänge stehen, als ein
Mietobjekt gerechnet . Diese Bestimmung greift nicht Platz , wenn
Wohnung und Gcschäftslokal (Kanzlei , Ordinationszimmer ) räumlich
Zusammenhängen , m Wird hiefür ein einheitlicher Mietzins entrichtet,
so ist eine entsprechende Aufteilung vorzunehmen . Die diesbezüglichen
Bestimmungen sind in der Vollzugsanweisung zu treffen.

8 6. Art der Einhebmig und Abfuhr. ly Die Einhebung der
Abgabe obliegt dem Hauseigentümer (Hausverwalter ) gleichzeitig mit
der Einhebung des Mietzinses , (0  Der Hauseigentümer (Hausver¬
walter ) hat die eingehobene Abgabe zu denselben Terminen wie die
Hauszinssteuer an die städtische Stcueramtsabteilung abzuführen . Er
ist verpflichtet , dem Magistrate alle Nachweise über die zahlungs-
pflichtigen Mietparteiin sowie über die Bemessungsgrundlage der Ab¬
gabe und deren Veränderungen zu liefern . <») Die näheren Bestimmungen
hierüber werden in der zu erlassenden Bollzugsanweisung festgesetzt.
<4) Die erstmalige Entrichtung der Abgabe nach den im K5 enthaltenen
erhöhten Sätzen hat im November 1920 zum Hauszinssteuertermine
nach dem Stande vom 1. November 1920 zu erfolgen . Gleichzeitig
ist eine neue Mietzinsabgabeerklärung (H 8 dieses Gesetzes) nach dem
Stande der Zinse vom 1. November 1920 einzubringen.

8 8 . Bemessung der Abgabe . (0  Die Abgabe wird vom Wiener
Magistrate auf Grund der vom Hauseigentümer (Hausverwalter)
zu liefernden Mietzinsabgabeerklärung (H 6) bemessen. Diese Erklärung
hat der Hauseigentümer (Hausverwalter ) durch entsprechende Aus¬
füllung der hiefür amtlich aufgelegten Vordrucke in zwei Gleich¬
schriften abzugeben . Eine Gleichschrift erhält er nach Richtigstellung,
beziehungsweise Richtigbefund der entfallenden Abgabe und Einsetzung
der entfallenden Abgabebeträge von der Bemessungsbehörde zurück.
Diese hat er, sofernc die von der Behörde bckanntgegebene Abgabe
mit der Erklärung nicht übereinstimmt , sämtlichen Mietern binnen
längstens acht Tagen nach Zustellung zur Kenntnis zu bringen . <e,
Dir von der Behörde bckanntgegebenen Abgabebeträge sind solange
fortzuzahlen , als sich keine Acnderung in der Bemessungsgrundlage
ergibt (tz 6, Absatz 2) . <s> Ergeben sich Aenderungen in der Höhe des
Mietzinses (Mietwertes ), so hat der Hauseigentümer (Hausverwalter)
binnen acht Tagen nach Eintritt der Aenderung dem Magistrate eine
neue Mietzinsabgabeerklärung für das ganze Haus zu liefern . Bis
zum Einlangen der Vorschreibungen oder Aenderungen an ihn hat der
Hauseigentümer (Hausverwalter ) die Abgabe auf Grund seiner Angaben
(ß 6, Absatz 2 ) einzuheben und einzuzahlen , o ) Der Hauseigentümer (Haus¬
verwalter ) ist unbeschadet seiner Haftpflicht (8 7) gehalten , Zahlungs¬
verweigerungen einzelner Mieter unter Angabe des Namens der Mieter
und der Bezeichnung des Mietobjektes dem Magistrate gleichzeitig mit
der Abfuhr der übrigen für das Haus geleisteten Abgaben zur An¬
zeige zu bringen , (s, Im Falle solcher Zahlungsverweigerungen oder
bei Zahlungssäumnissen wird die Abgabe zwangsweise bei den Mietern
cingehoben.

8 10 . Strafe » . M Handlungen oder Unterlassungen , wodurch
die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgcsetzt wird , werden als
Uebcrtretungen mit 20 L bis zum Fünffachen des Betrages bestraft,
um den die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wurde.

2 ! Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe hat eine angemessene

Arreststrafc ciuzutreten , die aber vier Wochen nicht übersteigen darf.
Die sonstigen Ucbertrttnngen der Vorschriften dieses Gesetzes und der

auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Bollzugsanweisungen werden mit
Geldstrafen bis 2000 L , im Njchteinbringungsfalle mit einer ange¬
messenen Arreststrafe , jedoch im Höchstausmaße von 14 Tagen geahndet.
<s> Die Strafamtshandlung hat in allen Fällen in erster Instanz der
Wiener Magistrat vorzunehmen , und zwar nach Maßgabe der für das
Verfahren der politischen Behörden in Uebertretungsfällen bestehenden
Vorschriften . o > Die Strafbarkeit der Ucbertretungcn erlischt nach
einem Jahre . Die Geldstrafen fließen in den Wiener allgemeinen
Versorgungsfonds.

Artitel ll . Vollzugs Vorschriften . Die Vollzugsanweisung zu
diesem Gesetze wird über Antrag de» Wiener Magistrates von der
niederöstcrreichischen Landesregierung im Einvernehmen mit der nieder¬
österreichischen Finanzlandesdircktion erlassen.

Artikel III . Wirlsamkeitsdautt . 0 ) Dieses Gesetz tritt am
1. November 1920 in Wirksamkeit . Seine Wirksamkeit erlischt, wenn
die Bestimmungen über den Mieterschutz in Wien , betreffend die,
Beschränkung der Mietzinssteigerungen , aufgehoben werden , mit dem
Ende des Zinsquartales , in dem diese Aufhebung in Kraft tritt , sonst
mit 31 . Oktober 1923 . <2) Die Wirksamkeitsdauer des Gesetzes vom
18 . Dezember 1919 , L.-G .- u . B .-Bl . Nr . 10 aus 1920 , wird bis
zu dem im ersten Absätze angegebenen Zeitpunkte erstreckt.

4.
Abgabe von der Verabreichung von Speisen oder

Getränken.
Landesgesetz vom 4 . August 1920.

Die Gemeinde Wien wird ermächtigt , eine Abgabe von der Ver¬
abreichung genußfertiger Speisen oder Getränke nach Maßgabe der
Bestimmungen dieses Gesetzes einzuheben.

8 I . Adgabepflicht . 0 ) Wer im Gemeindegebiete von Wien
genußfertige Speisen oder Getränke im Betriebe eines ErwerbSuntcr-
nehmens verabreicht , das sich nach den Preisen , der Ausstattung des
Lokales oder dem gebotenen Komfort als Luxusbetrieb darstellt , hat
eine Abgabe an die Gemeinde Wien zu entrichten . Als solche Betriebe
gelten jedenfalls alle eigentlichen Nachtlokale , wie Bars , Kabaretts.
<2) Ueber die dauernde oder zeitweilige Abgabepflicht eines Betriebes
oder eines Teiles eines Betriebes entscheidet der Wiener Magistrat nach An¬
hörung der betreffenden Genossenschaft nach freiem Ermessen . <») Weitere
Merkmale solcher Betriebe können mittels VollzugSanwcisung festgesetzt
werden.

8 2 . Bemessung « trunvlage u «d Höhe der Abgabe . <o Be-
messungsgrundlage ist die Summe de» für die abgegebenen Speisen
oder Getränke erzielten Entgelte ». Die Abgabe beträgt 10 Prozent
dieses Entgelte ». (-) Bei abgabepflichtigen Unternehmungen , die für
die Vermietung von Wohnräumen und Verabreichung der Verpflegung
ein Gesamtentgclt verlangen , sind als Bemcssungsgrundlage zwei Drittel
des geforderten GesamtentgclteS anzusehen.

8 3 . Zahlung «- und Haftungspflicht . <I, Zur Zahlung der
Abgabe ist der Veräußerer der im 8 1 genannten Waren verpflichtet.
cs> Der Wiener Magistrat ist berechtigt , die Bewilligung zum Betriebs¬
beginn des Nachfolgers von der Einzahlung der auShaftenden Rück¬
stände abhängig zu machen.

8 4. Zeitpunkt de« Eintritte« der Adgabepflicht und deren
Erlöschen. <0 Die Abgabepflicht tritt 14 Tage nach Zustellung der
Entscheidung nach 8 1, Absatz 2, ein . Die Abgabe wird in dem
Zeitpunkte fällig , in dem die Leistung des Entgeltes durch Barzahlung
oder in anderer Art stattfindet . <2) Ueber begründetes Ansuchen des
Abgabepflichtigen entscheidet der Magistrat nach Anhörung der be¬
treffenden Genossenschaft nach freiem Ermessen über das Erlöschen
der Abgabepflicht.

8 5 . Rechnungslegung 1» Der Abgabepflichtige hat für jeden
Monat bis längstens 10 . des unmittelbar darauffolgenden Monates
dem Wiener Magistrate eine Abrechnung über alle der Abgabe unter¬
liegenden Entgelte vorzulegen und innerhalb der gleichen Frist die
hienach sich ergebende Mgabesumme bei der in der Vollzugsanweisung
zu bezeichnenden städtischen Kasse zur Einzahlung zu bringen , «e- Der
Magistrat ist jedoch berechtigt , nach freiem Ermessen für einzelne
Abgabepflichtige kürzere Abrechnungspcrioden und Zahlungsfristen an-
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guordnen , soweit es zur Sicherung der Abgabe erforderlich ist. k») Die
eingelangte Abrechnung wird vom Magistrate überprüft . Erhält der
lbgabepflichtige binnen drei Monaten nach Einreichung der Abrechnung

seinen Zahlungsauftrag , so gilt die Abrechnung als genehmigt . Erweist
dich auf Grund der amtlichen Ueberprüfung die Aufstellung als un¬
richtig oder unvollständig , so wird die Abgabe mittels Zahlungsauf-
rages unter Festsetzung einer Zahlungsfrist bemessen. (-» Hat der
Abgabepflichtige nach dem Ergebnisse der Ueberprüfung eine zu hohe
lbgabe bezahlt , so ist der zuviel entrichtete Betrag rückzuvergüten,

beziehungsweise bei Fortdauer der Zahlungspflicht unter gleichzeitiger
Verständigung des Abgabepflichtigen für die nächstfolgende Rechnungs-
seriode gutzuschreiben.

8 6 . Buchfiihriingspflicht . <» Jeder Abgabepflichtige ist ver¬
pflichtet, Bücher zu führen , aus denen die abgabepflichtigen Verab¬
reichungen von Speisen und Getränken sowie das hiefür vereinnahmte
Entgelt zuverlässig ersichtlich ist . <2, Die Gemeinde Wien ist berechtigt,

die Form dieser Bücher vorzuschreiben oder die Führung amtlich auf¬
gelegter gegen Ersatz der Gestehungskosten von ihr zu beziehender

iBücher zu verlangen . <»! Diese Bücher sowie sonstige auf den Betrieb
Iich beziehende Ausschreibungen und Belege sind unbeschadet weiter-
Igchender Bestimmungen anderer Gesetze wenigstens fünf Jahre lang
laufzubewahrcn . Diese Frist beginnt mit dem Ablaufe des Jahres , auf
Idas sich die letzte Eintragung bezieht.

8 7 - AuSkuuftspflicht . Der Abgabepflichtige , seine Angestellten
lund Lieferanten sind verpflichtet , dem Magistrate auf Verlangen alle
INuskünfte zu erteilen , die für die Bemessung der Abgabe von Belang
Isind sowie die in ihrem Besitze befindlichen, für die Bemessung und
IKontrolle der Abgabe in Betracht kommenden Behelfe , insbesondere
Idie im 8 6 vorgeschriebenen Bücher , vorzulegen.

8 8 . Kontrolle , m Die Gemeinde Wien ist berechtigt , die Ein¬
haltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der hiezu erlassenen
IlDurchführungsbestimmungen durch amtlich legitimierte Organe zu über-
Iwachen . l2) Der Abgabepflichtige sowie seine Angestellten sind gehalten,
Iden Zutritt zum Betriebe und die Einsichtnahme in die Geschäfts¬
laufzeichnungen jederzeit zu gestatten . s) Die mit der Bemessung und
IKontrolle der Abgabe betrauten Beamten sind verpflichtet , die in ihrer
lamtlichen Tätigkeit zu ihrer Kenntnis gelangenden Verhältnisse geheim
Izu halten.

8 9 . Amtsweglge Bemessung . (1> Wenn der Abgabepflichtige:
II . trotz Aufforderung mit der Vorlage der im 8 5 aufgetragenen
Abrechnung im Verzüge ist, 2 . die im 8 7 auferlegte Auskunftspflicht
sowie die im 8 8 vorgesehene Verpflichtung zur Duldung der Kontrolle
nicht erfüllt oder 3 . die im 8 6 vorgeschriebenen Bücher gar nicht
oder mangelhaft 'führt , wird die Abgabe , und zwar , wenn es der
Magistrat für notwendig hält , unter Zuziehung von Sachverständigen
unter Festsetzung einer Zahlungsfrist amtlich bemessen. Die all¬
fälligen Kosten der Sachverständigen hat der Abgabepflichtige zu tragen.
Sie werden gleichzeitig mit der Abgabe fällig , deren Bemessung sie
verursacht hat.

8 10 . Verzinsung und Eintreibung . <l) Rückständige Abgabe-
!betrüge sind vom Tage der Fälligkeit , beziehungsweise dem Beginne

der Zahlungsfrist in der jeweils für die staatlichen Erwerbsteuern
geltenden Höhe zu verzinsen . <y Für ungebührlich entrichtete Abgabe¬
beträge leistet die Gemeinde Vergütnngszinsen im Ausmaße der obigen
Verzugszinsen nach den Grundsätzen der kaiserlichen Verordnung vom
16 . Juli 1904 , R .-G .- Bl . Nr . 79 . ("> Die Abgabe sowie die Kosten

! für die Verwendung von Sachverständigen (8 9) können gemäß der
kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96,
oder auf Grund eines vom Wiener Magistrate bestätigten Nückstands-
ausweises im gerichtlichen Wege bei dem Säumigen eingetrieben
werden.

8 11 . Rcchlsmittel . (y Gegen die Entscheidung über die Abgabe¬
pflicht, die Bemessung der Abgabe sowie gegen sonstige Verfügungen
der Bemessungsbehörde mit Ausnahme von Straferkenntnissen ist
innerhalb der Frist von 30 Tagen die Beschwerde an die im 8 - 0
des Landesgesetzes vom 18 . Dezember 1919 , L.-G .- u. V .-Bl . Nr . 460,
vorgesehene Kommission zulässig . (L) Die Beschwerde hat keine auf¬
schiebende Wirkung.

8 12. Strafen . 4I> Handlungen oder Unterlassungendes Ab¬
gabepflichtigen oder seines verantwortlichen Stellvertreters , wodurch
die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wird , werden als
Uebertretungen mit 20 ll bis zum Fünffachen des Betrages bestraft,
um den die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wurde.
<2> Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe hat eine angemessene
Arreststrafe einzutreten . Diese darf aber drei Monate nicht übersteigen.
<»> Die sonstigen Uebertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes und
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vollzugsanweisungen werden
mit Geldstrafen bis 2000 L , im Nichteinbringungsfalle mit einer
angemessenen Arreststrafe , jedoch im Höchstausmaße von 14 Tagen
geahndet . M Die Strafamtshandlung hat in allen Fällen in erster
Instanz der Wiener Magistrat vorzunehmen , und zwar nach Maßgabe
der für das Verfahren der politischen Behörden in Ucbertretungs-
fällen bestehenden Vorschriften . >»> Die Strafbarkeit der Uebertretungen
erlischt nach einem Jahre . «) Die Geldstrafen fließen in den Wiener
allgemeinen Versorgungsfonds.

8 13. Verjährung . Auf die Verjährung des Bemessungs- und
Einforderungsrechtes sind die nach dem Gesetze vom 18 . März 1878,
R .-G .-Bl . Nr . 31 , für die direkten Steuern geltenden Vorschriften
anzuwenden.

8 >4 Durchführungsbestimmungen . Die näheren Bestimmungen
über die Merkmale der Betriebe für die Abgabepflicht , die Abrechnung
und Buchführungspflicht sowie die Kontrollvorschriften erläßt die
niederösterreichische Landesregierung über Antrag des Wiener
Magistrates.

8 15 . Wir !sam !kltsbtgi »n . Dieses Gesetz tritt am Tage der
Kundmachung im Landesgesetz - und Berordnungsblatte für Rieder¬
österreich in Wirksamkeit.

S

Gemeindeabgabe für öffentliche Fürforgezwerke
(Fürsorgeabgahe ) .

Landesgesetz vom 4 . August 1920.
Die Gemeinde Wien wird ermächtigt , zu Fürsorgezwecken eine

Abgabe nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes einzuheben,
8 1- Abgadkpflicht . Wer im Gemeindegebiete von Wien zur

Ausübung seiner auf Erwerb abzielcnden Tätigkeit fremde Arbeits¬
kraft verwendet , hat an die Gemeinde Wien eine Abgabe zu ent¬
richten.

8 2'. BefleillllNg Von der Abgabe sind befreit : Der Staat,
das Land Niederösterreich und die Gemeinde Wien.

8 3 . BeiNkssllNgSgcundlage M Bemessungsgrundlage ist die
geleistete LohnlGehalts )summe . (s> Als Lohnsumme gilt die Gesamtheit
aller in Geld oder Geldeswert bestehenden Bezüge der Arbeiter und
Angestellten eines Betriebes mit Einschluß des Mietwertes von
Naturalwohnungen und sonstiger Leistungen des Arbeit (Dienst ) gebers,
die dem Arbeit (Dienst )nehmer auf Grund des Arbeits (Dienst )vertrages
oder auf Grund besonderer Zuwendungen zukommen . <o> Die vom
Arbeit (Dienst )geber übernommenen gesetzlichen Leistungen der Arbeit-
(Dienst )nehmer für öffentlich -rechtliche Versicherungen werden in die
Lohnsumme nicht eingerechnet.

8 4 . Höhe der Angabe . Die Abgabe beträgt zwei Prozent
der Bemessungsgrundlage.

8 5. Entrichtung der Abgabe Rechnungslegung . <> Der
Abgabepflichtige hat bis 10 . jedes Monates für den unmittelbar vor¬
angehenden Monat dem Wiener Magistrate eine Abrechnung über
die in der Verrechnungsperiode geleistete Lohnsumme i8 vorzulegen
und die hienach sich ergebende Abgabensumme innerhalb der gleichen
Frist bei der in der Vollzugsanweisung zu bezeichnenden städtischen
Kasse zur Einzahlung zu bringen . <2> Die Entrichtung der Abgabe
darf nicht zum Anlasse von Lohn - oder Gehaltskürzungen genommen
werden . <s> Der Magistrat ist berechtigt , nach freiem Ermessen für-
einzelne Abgabepflichtige kürzere Abrechnungsperioden und Zahlungs¬
fristen anzuordnen , sowe 't es zur Sicherung der Abgabe erforderlich
ist. <4> Die eingelangte -Abrechnung wird vom Magistrate überprüft,
p ) Erhält der Abgabepflichtige binnen drei Monaten nach Einreichung
der Abrechnung keine Beanstandung , so gilt die Abrechnung als
genehmigt . Erweist sich auf Grund der amtlichen Ueberprüfung die
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Aufstellung als unrichtig oder unvollständig , so wird die Abgabe
mittels Zahlungsauftrages unter Festsetzung einer Zahlungsfrist
bemessen. (»> Hat der Abgabepflichtige nach dem Ergebnisse derUeber-
prüfung eine zu hohe Abgabe bezahlt , so ist der zuviel entrichtete
Betrag rückzuvergüten , beziehungsweise bei fortdauernder Zahlungs¬
pflicht unter gleichzeitiger Verständigung des Abgabepflichtigen für die
nächstfolgende Rechnungsperiode gutzuschreibeu.

8 6 . Allsklttlftspstlcht . l>> Der Abgabepflichtige sowie seine An¬
gestellten haben die Verpflichtung , dem Magistrate über Aufforderung
alle Auskünfte zu erteilen , die für die Bemessung der Abgabe von
Belang sind sowie die in ihrem Besitze befindlichen für die Bemessung
und Kontrolle der Abgabe in Betracht kommenden Behelfe vorzulegen.
(2) Alle öffentlich -rechtlichen Versicherungsanstalten sind verpflichtet,
dem Magistrate in die ihnen in ihrem gesetzlichen Wirkungskreise
zukommenden geschäftlichen Aufzeichnungen (Lohnlisten u . dgl .) Ein¬
sicht zu gewähren , soferne nicht eine gesetzlich festgesetzte Geheim¬
haltungspflicht entgegensteht.

8 7. Kontrolle , co Die Gemeinde Wien ist berechtigt, die Ein¬
haltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der hiezu erlassenen
Durchführungsbestimmungen durch amtlich legitimierte Organe zu
überwachen . iS) Der Abgabepflichtige sowie seine Angestellten sind gehalten,
den Zutritt zum Betriebe und die Einsichtnahme in die Geschäfts-
aufzeichnungen jederzeit zu gestatten . (s> Die mit der Bemessung und
Kontrolle der Abgabe betrauten Beamten sind verpflichtet , die in ihrer
amtlichen Tätigkeit zu ihrer Kenntnis gelangenden Verhältnisse geheim
zu halten.

8 8 . Am ^ westgk Bemessung . ( ' ) Wenn der Abgabepflichtige:
1. trotz Aufforderung mit der Vorlage der ihm im § 5 aufgetragenen
Abrechnung im Verzüge ist, oder 2 . die im 8 6 auferlegte Äus-
kunftspflicht oder die im 8 7 vorgesehene Verpflichtung zur Duldung
der Kontrolle nicht erfüllt , wird die Abgabe , und zwar , wenn
der Magistrat es für notwendig hält , unter Zuziehung von Sach¬
verständigen unter Festsetzung einer Zahlungsfrist amtlich bemessen.
(2) Die allfälligen Kosten der Sachverständigen hat der Abgabe¬
pflichtige zu trage ». Sie werden gleichzeitig mit der Abgabe fällig,
deren Bemessung sie verursacht hat.

8 9 . Verzins »« « und Eintreibung m Rückständige Abgabebeträge
sind vom Tage der Fälligkeit , beziehungsweise denuBeginne der Zahlungs¬
frist in der jeweils für die staatlichen Erwerbsteuern geltenden Höhe zu ver¬
zinsen . (2) Für ungebührlich entrichtete Abgabebeträge leistet die Gemeinde
Vergütungszinsen im Ausmaße der obigen Verzugszinsen nach den
Grundsätzen der kaiserlichen Verordnung vom 16 . Juli 1904 , R .-G .-Bl.
Nr . 79 . cs) Die Abgabe sowie die Kosten für die Verwendung von
Sachverständigen (A 8 ) können gemäß der kaiserlichen Verordnung
vom 20 . April >854 , R .-G .-Bl . Nr . 96 , oder auf Grund eines vom
Wiener Magistrate bestätigten Rückstandsausweises im gerichtlichen
Wege bei dem Säumigen eingetrieben werden.

8 10 . Rechtsmittel . Gegen die Bemessung der Abgabe , gegen
sonstige Verfügungen der Bemessungsbehörde mit Ausnahme von
Straferkenntnissen ist innerhalb der Frist von 30 Tagen die Beschwerde
an. die im 8 20 des Landesgesetzes vom 18 . Dezember 1919 , L.-G .-
und V .-Bl . Nr . 460 , vorgesehene Kommission zulässig . Die Beschwerde
hat keine aufschiebende Wirkung.

8 >1- Strafen . c>) Handlungen oder Unterlassungen des Abgabe¬
pflichtigen oder seines verantwortlichen Stellvertreters , wodurch die

^Abgabe verkürzt oder der Ve >kürzung ausgesetzt wird , werden als
Uebertretungen mit 20 K bis zum Fünffachen des Betrages bestraft,
um den die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wurde.
<s> Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe hat eine angemessene
Arreststrafe einzutreten . Diese darf drei Monate nicht übersteigen.
>») Die sonstigen Uebertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes und
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vollzugsanweisungen werden
mit Geldstrafen bis rOOO Li, im Nichteinbringungsfalle mit einer
angemessenen Arrcststrafc , jedoch im Höchstausmaße von >4 Tagen
geahndet . (4) Die Strafamtshandlung hat in allen Fällen in erster
Instanz der Wiener Magistrat vorzunehmen , und zwar nach Maßgabe
der für das Verfahren der Politischen Behörden in ^ Uebertretungsfällen
bestehenden Vorschriften . <-.) Die Strafbarkeit der Uebertretungen erlischt

nach einem Jahre , cs) Die Geldstrafen fließen in den Wiener allge¬
meinen Bersorgungsfonds.

8 >2 . Verjährung . Auf die Verjährung des Bemessungs - und
Einforderungsrechtes sind die nach dem Gesetze vom 18 . März 1878,
R .-G .-Bl . Nr . 31 , für die direkten Steuern geltenden Vorschriften
anzuwcnden.

8 13 Dlirchsühtllligsbeiimmungen Die näheren Bestimmungen
über die Abrechnung und die Auskunftspflicht sowie die Kontroll-
vorschriften erläßt die niederösterreichische Landesregierung über Antrag
des Wiener Magistrates.

8 14 . Wirksamke ts - eg ' iin . Dieses Gesetz tritt am Tage der
Kundmachung im Landesgesetz- und Verordnungsblatte für Nieder¬
österreich in Wirksamkeit.

a.
Erhöhte Zuschläge zur Grundsteuer , zur allgemeinen
Erwerbsteuer , zur Erwerbftener von den nach
dem > 8. Handtstücke des Personalftenergesetzes zu
behandelnden Unternehmungen und zur Rentensteuer.

Landesgesetz vom 4 August 1920.
8 >. Die Gemeinde Wien wird in teilweiser Abänderung des

Gesetzes vom 17 . Juni 19 >9, L.-G .-Bl . Nr . 164 , beziehungsweise
des Gesetzes vom 29 . April 1920 , L.-G .-Bl . 349 , ermächtigt , mit
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1920 die Zuschläge : I . zur Grundsteuer im
Ausmaße von 300 Prozent ; 2 . zur allgemeinen Erwerbsteuer von allen
vier Klassen im Ausmaße von 300 Prozent ; 3 . zur Erwerbsteuer von
den nach 8 85 des Personalsteuerqesetzes vom 25 . Oktober 1896,
R .-G .-Bl . Nr . 220 , begünstigten Erwerbs - und Wirtschaftsgenossen¬
schaften und Vorschußkassen im Ausmaße von 80 Prozent , von
den übrigen nach dem II . Hauptstücke des Personalsteuergesetzes zu
behandelnden Unternehmungen im Ausmaße von 200 Prozent und
4 . zur Reutensteuer im Ausmaße von 300 Prozent einzuheben . Die
Gemeinde Wien ist berechtigt , die auf Grund der obigen Erhöhung
der Zuschläge zur Reutensteuer vorgeschriebenen Beträge insoweit nach¬
zusehen, als die Erhöhung eine gesetzlich zulässige Steigerung der
Mietzinse rechtfertigen würde.

8 2 . Der Absatz 2 des 8 2 des Gesetzes vom 29 . April 1920,
L -G .-Bl . Nr . 349 , tritt mit Rückwirkung vom 1. Jänner 1920
außer Kraft.

8 3 . Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Kundmachung im Landes¬
gesetz- und Verordnungsblatte für Niederösterreich in Wirksamkeit.
Mit seinem Vollzüge ist der Staatssekretär für Inneres und Unterricht
im Einvernehmen mit den beteiligten Staatssekretären betraut.

V.

Abänderung des Gesetzes vom 2v . Avril »SSO,
betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe
von gewerbsmäßiger Vermietung von Wohnränmen

(Fremdenzimmerabgabe ) .
Landesgesetz vom 4 . August 1920.

Artikel 1 . Der zweite Satz des 8 2 des Gesetzes vom 29 . April
1920 , 8 .-G .- und V .-Bl . Nr . 351 , betreffend die Einhebung einer
Gemeindeabgabe von gewerbsmäßiger Vermietung von Wohnräumen
(Fremdenzimmerabgabe ) im Gebiete der Stadt Wien , wird als über¬
flüssig gestrichen.

Artikel 2 . Dieses Gesetz tritt amMonatsersten nach seiner Kund¬
machung im Landesgesetz - und Berordnungsblatte für Nicderösterreich
in Wirksamkeit.

Mieterschutzverordnnug.
8 .

Als Mietzins , den der letzte Mieter zu zahlen hatte , ist nur jener zu
verstehen , der nach den Bestimmungen über den Mieterschutz als

zulässig erkannt wurde.
Erkenntnis des VerwaltungsgerichtShofes vom 2i». März

1920 . Z . 1043 , Wohn A. Z . 3555.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Geza B . gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 3 . Bezirk
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in Wien vom 9. Oktober 1919 , betreffend eine Mietzinssteigerung,
über Verzicht der Parteien auf Durchführung ^einer öffentlichen
mündlichen Verhandlung die angefochtene Entscheidung als ge¬
setzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe : Der Beschwerdeführer , der die Wohnung
Nr . 5 in dem Hause 3 . C . -Gaffe IS ab August 1918 um den Jahreszin » von
2500 L gemietet hatte , stellte bei dem Mietamte in Wien 3 den Antrag , daß
die Steigerung des Mietzinses gegenüber dem vom früheren Vermieter ur¬
sprünglich entrichteten Mietzinse jährlicher ld .75 L «l< unzulässig erklärt
werde . Dieser Antrag wurde vom Mietamte mit der Entscheidung vom 9. Ok¬
tober 1919 mit der Begründung zurückgcwiesen , daß der frühere Mieter die
Steigerung des ursprünglich entrichteten Mietzinses jährlicher 1875 L auf
2500 L ab Februar 1918 angenommen und den letzlbezeichneten Mietzins hi«
zu der im August 1919 erfolgten Auflösung des Mietvertrages entrichtet,
mithin eine Erhöhung des Mietzinses im Sinne des Z 2 der Ministerial-
verordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl Nr . 381 , nicht staltgefunden
habe . Diese Entscheidung wird in der Beschwerde als gesetzwidrig und wegen
mangelhaften Verfahrens bekämpft , weil die bei dem früheren Mieter in un¬
gesetzlicher Weise durchgesührte Zinssteigerung dem späteren Mieter nicht zum
Nachteile gereichen könne und weil diese vor der belangten - ehörde zur
Geltung ««brachte Einwendung in der Begründung der angefochtenen Ent¬
scheidung keine Berücksichtigung gefunden habe.

Hierüber hat der Verwaltungsgerichlshof nachstehendes erwogen : Die
Mieterschutzverordnungen , von denen die erste am 28 . Jänner 1917 in Wirk¬
samkeit getreten ist, enthalten sämtliche da« Verbot einer nicht gerechlsertigen
Erhöhung des Mietzinses , indem sie eine Zinssteigerung nur unter bestimmten
Voraussetzungen und in einem näher bezeichne« « Maße als zulässig erkennen.
Um diesem Verbote volle Wirksamkeit zu sichern, werden alle damit im Wider¬
spruche stehenden Vereinbarungen als ungiltig erklärt und wird den betreffenden
Vorschriften mit Rücksicht aus das hiebei in Betracht kommende öffentliche
Interesse ein derart zwingender Charakter zuerkannt , daß einem voraus¬
gehenden Verzichte aus die Rückforderung des entgegen diesen Bestimmungen
Geleisteten die Wirksamkeit abgesprochen wird (ZK 2 bis 6 der Ministerial-
verordnungen vom 26 . Jänner 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 34 , vom 20 . Jänner
1918 , R .-G .-Bl . Nr . 21 , und vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 381 .)

Wenn daher die Mieterschutzverordnung vom 20 . Jänner 1918 , R .-G.
Bl . Nr . 21 , unter deren Wirksamkeit der Beschwerdeführer die Vereinbarung mit
dem Vermieter über die Höhe des für seine Wohnung zu entrichtenden Miet¬
zinses getroffen hatte , im Z 2 , Abs. 1, die Bestimmung enthält , daß die Er¬
höhung des Mietzinses samt Nebengebühren , den der Mieter bisher «der den
der letzte Mieter zu zahlen hatte , nur unter bestimmten Voraussetzungen und
in einem näher bezeichne« » Maße vereinbart werden darf , so kann die Be¬
rufung aus den Mietzins , den der letzte Mieter zu zahlen halte , nur die Be¬
deutung haben , daß darunter der Mietzins zu verstehen ist, den der letzte
Mieter nach den Bestimmungen Uber den Mieterschutz zulässigerweise zu
zahlen hatte , weil es als geschloffen gelten muß , daß da« Gesetz eine unter
Verletzung zwingender Vorschriften zustandegckommene , aus einer absolut
ungilt ' gen Vereinbarung beruhende Zinssteigerung als giltige Grundlage für
die Bestimmung der Zulässigkeit einer weiteren Zinssteigerung anerkenne . Die
gegenteilige Anschauung würde — ganz abgesehen von der Begünstigung de«
unzulässigen Einverständnisses zwischen dem Vermieter und dem jeweiligen
Mieter zum Schaden seines Nachfolgers — zu der ganz unhaltbaren Schluß¬
folgerung führen , daß trotz einer von dem Vermieter nach Beginn der Wirk¬
samkeit der Bestimmungen über de» Mieterschutz mit dem letzten M « ter ver¬
einbarten , das zulässige Maß erschöpfenden Zinssteigerung der Vermieter
einem späteren Mrcter gegenüber immer noch die in den Mieterschutzbestim-
mungen bezeichne« « Voraussetzungen zum Anlass « einer neuerlichen Zins¬
steigerung nehmen könnte , so daß die Mieterschutzbestimmungen in ihr Gegen¬
teil verkehrt würdest , ,ndem sie eine nochmalige Berücksichtigung derselben Um¬
stände zu decken hätten.

Im gegebenen Falle hatte der Vermieter mit dem früheren Mieter eine
Zinssteigerung vereinbart , die der Beschwerdeführer gegenüber dem Mietamte
als unzulässig , daS ist den Bestimmungen der Mieterschutzverordnung wider¬
sprechend, bezeichnet hatte . Die belangte Behörde konnte daher bei der Beschluß¬
fassung über den vom Beschwerdeführer gestellten Antrag nicht einfach von
der Tatsache ausgehen , daß der frühere Mieter den gleichen Mietzins ent¬
richtet hatte , um deshalb den Antrag als unzulässig zurückzuwcisen , sondern
sie hätte zu untersuchen , ob und in welcher Höhe die mit dem früheren Mieter
vereinbarte Zinssteigerung nach den Bestimmungen über den Mieterschutz zu¬
lässig war , um hienach beurteilen zu können , ob und in welchem Maße »er
der für die Wohnung derzeit zu entrichtende Mietzins eine nach den Bestim¬
mungen über den Mieterschutz unzulässige Zinzfteigerung enthalte.

Indem die belangte Behörde , von einer unrichtigen tziechtsanschauung
ausgehend , eS unterlassen hats in «ine Prüfung der bezeichne« » Vorfrage
einzugehen , war die angefochtene Entscheidung gemäß tz 7 des Verwaltungs-
gerichtshosgefetzes auszuheben.

».
Die Bestimmung des Mietzinses unterliegt , falls der Miet¬
gegenstand seit Kriegsbeginn nicht vermietet war , für die erste
Vermietung nach Beginn der Anwendbarkeit der Mieterschutz-
Verordnung keiner Beschränkung . Ein Parifikationszins ist hiebei

nicht einem Mietzinse im Sinne der Mieterschutzverordnung
gleichzuachten.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 24 . März
1920 , Z . 1242 . Wohn .A. Z . 3025.

Der Verwallungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Wiener Baugesellschaft gegen die Entscheidung des Mietamtes 6
vom 29 November 1919 , betreffend Herabsetzung eines Miet¬
zinses , nach der am 24 . Mörz 1920 durchgeführten öffentlichen
mündlichen Verhandlung die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Die Wiener Baugesellschaft hat im
Herbit 1918 käuflich von Marie W . das HauS 6 . Nelkengasse 3 erworben
und sich hiebei verpflichtet , der Verkäuferin die bisher im Hause von ihr
selbst benützte , zur Hauszinssteuer mit einem Mietwerre von jährlich 1100 L
einbekannte Wohnung im 1. Stocke , Tür Nr . 6 , um einen jährlichen Zins
von 4040 L mietweise zu überlassen . Im Mai 1919 kündigte Frau W . dieses
Mietverhältnis , worauf die Wohnung von der Wiener Baugesellschaft ab
Augusttermin 1919 um den. gleichen MietzinS per jährlich 4040 L an Josifine
K. vermietet wurde , die aber die Wohnung nur etwa sechs Wochen inne Halle,
worauf sie von der Hauscigentümerin ab 15 . September 1919 mietweise
abermals um den Jahreszins von 4040 L an den Oberbaurat Adolf K.
überlassen wurde , lieber den von letzterem gestellten Antrag auf Erlassung
der Entscheidung über die Zulässigkeit der Mielzinserhöhung hat das Melanit 6
der Stadt Wien entschieden , daß die Wiederherstellung des früheren Miet¬
zinses per 1100 L jährlich , der nach Beginn der Anwendbarkeit der Mieter-
schutzverordnung von der drittletzten Partei (der früheren Hauscigentümerin)
entrichtet wurde und bi« zum Verkaufe des Hauses gegolten habe und ohne
Ueberprüsung seitens des Mielamles freiwillig im Einverständnisse mit der
neuen Hausindabung auf 4040 L jährlich erhöht wurde , gemäß der ZZ 2
und 10 der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 881,
zulässig erscheine.

Der Gerichtshof hat über die gegen diese Entscheidung erhobene , ihre
Gesetzmäßigkeit unter Hinweis auf die Bestimmungen des Z 2, Absatz 1, und
Z 3 , Absatz 1, der Mieterschutzverordnung bestreitende Beschwerde der Haus-
eigenlünierin folgenden Erwägungen Raun , gegeben : Gemäß 8 10 der
Mieterschutzverordnung hat das Mietamt auf Antrag des Vermieters oder des
Mieters darüber zu entscheiden , ob eine Erhöhung des Mietzinses gemäß 88 2
bis 2 b und 4 zulässlg oder ob ein Mietzins oder sonstiges Entgelt nach
8 2b und 8 7 , Absatz 2, Z . 7, angemessen sei. Nach Z 2, Absatz 1 , der
Mieterschutzverordnung darf eine Erhöhung deS Mietzinse « samt Nebengebühren,
den der Mieter bisher oder den der letzte Mieter zu zahlen halte , unter den
im Absätze 4 bestimmten Voraussetzungen (maximale Höhe des Mietzinses bei
Inkrafttreten der Mieterschutzverordnung ) nur in dem Maße vereinbart werden,
alS die« durch die in den Punkten 1 bis S deS Z 2, Absatz I , näher bestimmten
Umstände näder begründet ist. Nach Z 3 der Mieterschutzverordnung unterliegt
die Bestimmung des Mietzinses , fall « der Mietgegenstand seit Kriegsbeginn
nicht vermietet war , für die erste Vermietung nach Beginn der Anwendbarleit
der Mieterschutzbestimmungen keiner Beschränkung . Als Zeitpunkt des Beginnes
der Anwendbarkeit der Mieterschutzbestimmungen für Wien ist im Hinblicke
anf die Bestimmungen der Verordnung des Besamtminifteriums vom
26 . Jänner 1917 und der Ministerialvcrordnung vom 31 . Jänner 1917 , der
1 . Februar 1917 als Tag der Kundmachung diesrr Verordnung anzusehen.

Für den gegenständlichen Fall kommt nun in Betracht , daß unbestrittener,
maßen die Wohnung seit Kriegsbeginn bis zum Verkaufe de« Hauses im
Herbste 1918 nicht vermietet war , sich daher als erste Vermietung im Sinne
des Z 3, Absatz 1, der Mieterschutzverordnung die Vermietung der Wohnung
an Frau W . anläßlich dieses Verkaufes an die Beschwerdeführerin darstellte.
Weiters kommt in Betracht , daß bei den dieser ersten Vermietung nach-
gesolgten weiteren Vermietung an Frau K. und sodann jener an Oderbaurat
K. eine Erhöhung »es zwischen der Beschwerdeführerin und Frau W . verein¬
barten Jahresmietzinses per 4040 L überhaupt nicht mehr Platz ge¬
griffen hat.

Hiernach entbehrt angesichts der klaren und unzweideutigen
Bestimmungen der 8 2, Absatz 1, und Z 3, Absatz 1, der Mieterschutz, « »
ordnung die angefochtene Entscheidung jeder gesetzlichen Begründung ; sie
steht vielmehr in direktem Widerspruche mit den angeführten Bestimmungen
der Mieterschutzverordnung , weshalb sie gemäß Z 7 des Verwaltungsgerichts-
hafsgesetzes auszuheben war , ohne daß es noch einer Widerlegung der ihr zu¬
grundeliegenden Anschauung bedurfte , daß der von Frau Marie W . zu der
Zeit , als sie noch die Wohnung als Hauscigentümerin selbst benützte , hiefür
zur Hauszinssteuerbemessung einbekannte ParifiikationSzinS einem „Mietzinse'
im Sinne der Mieterschutzverordnung gleichzuachten sei.

I«
Wohmmgsanforderrmg.

Infolge ständiger Weitervergebung gegen Entgelt.
Verwaltungsgerichtshof -Erkenntnis vom 12 . März 1920,

Z . 48 , Wohn .Amt Z . 3159.
Der Verwaltungsgerichlshof hat die Beschwerde der Flora P.

in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 19 . Be-
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zirk (Senat für Wohnungsanforderurgen ) vom 17 . November
1919 als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe : Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat die von der Beschwerdeführerin im Hause Wien , IS . O .Gaffe Nr . 24,
gemietete , aus einem Zimmer und einer Küche bestehende Wohnung , weil als
Ganzes untervermietet , auf Grund der Bestimmung des 8 4, Punkt 6 der
n .-ö . Landesregierung vom 30 . Juni ISIS , für in Wien heimatberechtigte «der
durch zwingende Gründe zu wohnen genötigte Personen angefordert.

In dem dagegen erhobenen Einsprüche machte die Beschwerdeführerin
geltend , daß sie infolge Kränklichkeit genötigt war , die frauliche Wohnung zu
verlassen und bei ihrer Tochter Wohnung zu nehmen . Während dieser Zeit
habe sie ihre Wohnun aus Gefälligkeit gegen jederzeit gen ' Widerruf bis zu
ihrer Genesung dem Volkswehrhauptmann Karl W . überlasten , weshalb eine
Unlervermietung ihrer Wohnung nicht vorliege . Bei der mündlichen Ber.
Handlung über den Einspruch wiederholte sie diese Angaben , welche ihre als
Zeugin beigebrachte Enkelin bestätigte , gab jedoch zu , die Wohnung in der Zeit
vom Juni bis zum Dezember 1918 , in welch letzterem Monate sie an Karl W.
vergeben wurde , nacheinander an verschiedene Untermieter überlasten zu haben.
Die als Zeugin vernommene Mutter des Karl W ., welche im Dezember 1818
die Unterbandlungen n it der Beschwerdesührerin geführt hatte , bestritt den
von der Beschwerdesührerin behaupteten Vorbehalt des jederzeitigen Wider¬
rufes . DäS Entgelt , welcher Karl W . für die von der Beschwerdesührerin
selbst um 42 L gemietete Wohnung bezahlte , betrug einschließlich der Benützung
der Möbel monatlich 120 L . Karl W . hatte die Wohnung vom Dezember
1918 bis zu der im August 1919 erfolgten Anforderung inne.

DaS Mietamt wies mit der nun Hiergerichts angefochtenen Entscheidung
den Einspruch mit der Begründung ab , daß der Tatbestand im Sinne des
§ 4 , Punkt 6 der zitierten Kundmatung erwiesen sei, da die Beschwerde¬
führerin ihre Wohnung laut eigenem Geständnis seit Juni 1918 ständig gegen
Entgelt weiter vergeben habe , wobei die erhobene Einwendung des Precariums
angesichts der Aussage der Zeugin Frau W . und beim Vorliegen aller gesetz-
lichen Erforderniste eines Bcstandvertrages im Sinne des 8 1090 des allge¬
meinen bürgerlichen Gesetzbuches nicht stichhältig erscheine.

Die Beschwerde macht die Mangelhasligkett des Verfahrens und unrichtige
rechtliche Beurteilung der Sache geltend , erstere in der Richtung , daß die von
der Beschwerdeführerin angebotenen Beweise durch Vernehmung einer Zeugin
und durch ^partciveruehmung nicht zugelassen worde -r seien, letztere im Sinne
der bereits im Einsprüche erhobenen Einwendungen.

Der Gerichtshof fand die Beschwerde nach beiden Richtungen als unbegründet.
Die zur Begründung d .r Einwendung des mangechastcu Verfahrens ausgestellte
Behauptung erweist sich angesichts der Tatsache , daß sowohl die von der Beschwerde-
führerin beantragte Zeugin wie auch die Beschwerdeführerin selbst als Partei bei der
mündlichen Sinspruchsvcrhandlung vorgenommeu worden sind , atS aktenwidrig.
Eine irrige rechtliche Beurteilung der Sache kann in der Subsumption de« von der
belangten Behörde in freier Würdigung der erhobenen Umstände unter Berufung
auf dre Angaben der Zeugin Frau W . angenommenen Tatbestandes unter die
Norm des 8 4, Punkt 8 der mehrerwähnlen Kundmachung und in der recht¬
lichen Beurteilung des zwischen der Beschwerdesührerin und Karl W . bestandenen
Rechtsverhältnisses als Untermiete ebenfalls nicht erblickt werden , weshalb die
Beschwerde nach beiden Richtungen als unbegründet abzuweisen war

Wendung bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß der medikamentös
imprägnierten Verbandstoffe , insoweit dies nicht ausschließlich den Apothekern
Vorbehalten ist, und von künstlichen Mineralwässern nach 8 15 - Punkt 14
G .-O . im Standorte Wien , 16 . Brunnengaffe 53 erteilt . Diese Konzessive
wurde im Gewerberegister unter Z . 3023 k eingetragen.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für de » Staat
Deutschösterreich nnd im Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatt « für Oesterreich unter der Enns im
Jahre ISS « veröffentlichten Gesetze , Vollzngs-

anweisungen und Verordnungen.
Staatsgesetzblatt.

301 . Zweite Strasprozeßnovelle vom Jahre 1920.
332 . Gesetz über die Uebernahme von Angestellten der Militärjustiz in

den Ziviljustizdienst
323 . Gesetz über die Unterstellung der aktiven Heeresange hörigen unte>

die allgemeinen Strafgesetze.
324 . Vollzugsanweisung , betreffend die PenfionSverfichcrung von

Angestellten.
325 . Gesetz über Aenderungen des Gesetze«, betreffend das Urheberrecht

an Werken der Literatur , Kunst und Photographie.
326 . Zahntechnikergesetz
327 . Krankenanstaltengesetz.
328 . BenoffenschaftSgesetznovelle 1920.
329 Vollzugsanweisung , betreffend die Auflösung des Kriegstvirtschafis-

verbandes der Kartoffelstärkeindustrie.
330 . Gesetz Uber die Führung des Staatshaushaltes vom 1. August

bis 31 . Dezember 1920.
331 . Vollzugsanweisung Uber die Gebührenbefreiung von Biehver-

sicherungsanstalten , die aus öffentlichen Mitteln Zuschüsse erhalten.
332 Gesetz, betreffend die Dienstverhältnisse der Postdienerschaft mit

Postdienerprüfung.
333 . Gesetz, betreffend Abänderung der den Erwerbs - undWirtschafts-

genoffenschaften zukommenden Begünstigungen in Ansehung der Stempel - und
und der unmittelbaren Gebühren.

334 . Spielplatzschutzgesetz.
335 . Spielplatzansorderungsgesetz.
336 . Gesetz über die Pupillarsicherheit der 4prozentigen Teilschuld.

Verschreibungen des vom Lande OberLsterreich aufzunehmenden Anlehens von
300 Millionen Kronen.

337 . Gesetz über die Pupillarsicherheit des von der Gemeinde Salz¬
burg «» »genommenen Anlehens.

338 . Gesetz über eine Verlängerung der Gerichtsferien.
338 . Vollzugsanweisung zur Durchführung der den Spielkarten-

stempel behandelnden Bestimmungen.

1L.
Drogistenkonzefsione » .

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 4 . Bezirk,
Z. 76/1.

DaS magistratische Bezirksamt für den 4 . B . zirk erteilt der offenen
Handelsgesellschaft S . u . I . Ormezowski die Konzession zum Verkaufe von
Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präpa-
raten mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne
dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße
von künstlichen Mineralwässern mr Standorte 4 . Karolinengaffe 17 . Diese
Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2042 eingetragen Zugleich
wird die Bestellung des Johann Ormezowski als Geschäftsführer genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes sür den 13 . Bezirk,
Z . 2404/1II.

Das Bezirksamt erteilt der Firma Georg Wograndl (Alleininhaber
Georg Wagrandl ) die Konzession zum Großhandel mit Giften und mit zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß
pharmazeutischer Zubereitungen und Spezialitäten , insoferne dies nicht aus¬
schließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 13 . Auhosstraße 92.
Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 20o5 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 16 . Bezirk,
Z . 700.

Das magistratische Bezirksamt für den 16 . Bezirk hat dem Franz Ludwig
Neudeck di - Konzession zum Verschleiß von Giften , von zur arzneilichen V -r.

8 . Landesgkseh- und Verordnungsblatt.
516 . Vollzugsanweisung , betreffend die näheren Bestimmungen über

die Bemessung , Sicherstellung und Einhebung sowie die Kontrollvorschrlften
der G -meindeabgabe von Vorführungen , Wettbewerben und Belustigungen in
der Stadt Wien.

517 . Kundmachung zur Durchführung des Wi -derbesiedlungsges etzeS.
51 » . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Thernberg im

GerichtSbezirke Neunkirchen erteilte Bewilligung zur Einhebung erhöhter
Umlagen

518 . Kundmachung , betreffend Bodenständigkeit der Herstellung von
Weinmoft , Wein , Obstmost und Obstwein im St . Pöltener Bezirke.

520 . Kundmachung , betreffend die Bezeichnung der landwirtschaftlichen
Berufsorganisationen , welche als Fachkörperschaften bei der Feststellung und
Verzeichnung der zur Wiederbefiedlung geeigneten Grundstücke mitzuwirken
haben.

521 Kundmachung , betreffend Aufhebung »er Höchstpreise für
Himbeersaft . ^ ,

522 . Kundmachung , betreffend die Ersatzansorderung von Wohnungen
durch die politische Bezirksbehörde in der Gemeinde Pöggstall.

523 bis 526 - Kundmachungen , betreffend Einhebung von Ber-
schönerungstaren in Gemeinden Niederösterreichs.

527 . Kundmachung , betreffend die Bildung einheitlicher Wohngebiete.
528 . Gesetz, betreffend Einhebung von Umlagen in Olgersdors.
528 . Gesetz, betreffend Auslage auf Schaumwein m Baden.
530 . Gesetz, betreffend Einhebung einer MietzinSauflage in HaderS-

dorf -Weidlingau . . ^
531 bis 538 . Gesetz-, betreffend die Einhebung einer Beerdigung »-

gebühr in Krems , Amstrtten , Markt Aspang , Korneuburg , Langenlebarn,
Pottenstein , Preßbaum und Neunkirchen . . - . . .
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i.
Mieterschtttzverordnnug

Bei der Beurteilung der Frage , ob der Mietzins im Vergleiche
zu den anderen Mietzinsen im Hause als erheblich ermäßigt
anzusehen ist, ist die gleiche Größe und Beschaffenheit der zum
Vergleiche herangezogenen Räumlichkeiten keine unbedingte

Voraussetzung.
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 5 Mai

1920 . Wohn .A . 3965.
Der Verwaltungsgcrichtshof hat über die Beschwerde des

Theodor N gegen die Entscheidung des Melanites 5 der Stadt
Wien vom 5. November 1919 , betreffend eine Mietzinserhöhung,
die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der Entscheidung des Mietamtes 5
der Stadt Wien vom 5 November 1919 wurde bezüglich der Zulässigkeit der
Erhöhung des Mietzinses im Hause 5 . N .-Straße 53 für ein ParterregeschäftS-
lokrl mit Soutcrrainlokal ausgesprochen , daß die vorgenommene Erhöhung
des Mietzinses sür die angeführten Räumlichkeiten von 1200 L auf 4800 L
jährlich gemäß Z 4, Absatz 3 , und Z 10 der Ministerialverordnung vom
25 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 381 , unzulässig ist, weil ein Vergleich mit
anderen Mietzinsen im Hause mangels vergleichbarer Mietobjekte nicht möglich
sei. Das im Hause vorhandene zweite Geschäftslokal ist deshalb nicht vergleich¬
bar , weil es nicht von gleicher Größe mit dem in Rede stehenden Gasthaus¬
lokale ist, keine Nebenräumlichkeiten wie dieses besitzt und das Gasthauslokal
sich in teilweise noch unfertigem Bauzustande befindet . Jnsoferne ein höherer
Zinl aus dem vorgelegten Vertrage gefordert wird , wäre zur Entscheidung
das ordentliche Gericht zuständig.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Hauseigentümers als Vermieter.
Sie führt aus , daß der Sinn des § 4, Absatz 3 , Mieterschutzverordnung
keineswegs der sei, daß nur Lokale gleicher Größe und Beschaffenheit zum
Vergleiche herangezogen werden könnten , da diese Gesetzesbestimmung in diesem
Falle überhaupt nicht anwendbar wäre . Dies gelte namentlich von Geschäfts¬
lokalitäten , die sich zumeist nur vereinzelt in Miethäusern befinden,
umsomehr aber im vorliegenden Falle , wo die fragliche Räumlichkeit
mit dem anstoßenden , an ein Kino vermieteten Lokale laut beiliegenden Miet¬
vertrages an den Gastwirt Ferdinand Z . als Einheit um einen von 8000 L
auf 14.000 L ansteigenden Mietzins vermietet worden war und von dem
ein Teil mit Zustimmung des Z . seither au ein Kinounternehmen für den
Mietzins von 7500 L vermietet worden ist. Es müsse bestritten werden , daß
ein Vergleich mit dem Kinolokale wegen M mgels an Nebenräumen unmöglich
sei, umsomehr , als Vermieter für das Gasthauslokal einen geringeren Zins
verlange als für das Kino . Ebensowenig stichhältig sei die Einwendung über
die übrigens unerwiesene Tatsache , daß sich die Gasthausräumltchkeit teilweise

II . Normatlvbkstimmunge « :
10 . Maßnahmen zugunsten der der Dienstordnung unterstehenden A» .

gestellten . .
11 . Gesetzentwurf , betreffend Aenderung des Tanfes für die Augenscheins-

12 . Vollzügsanweisung , betreffend die Herstellung von Dachboden.
Wohnungen.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte sür den Staat
D euts ch österreich und im Landesgcsctz - und B e r-
ordnungsblatte sür Oesterreich unter der Tnns im
Jahre  1920 veröffentlichten Gesetze , Vollzugs-
anweisungen und Verordnungen.

noch in  unfertigem Bauzustande befinde , zumal daselbst das Gastgewerbe tat¬
sächlich betrieben werde und durch einen unfertigen Zustand keineswegs eine
Vergleichung behindert wird.

Ueber die Beschwerde erhob der Verwaltungsgerichtshof Nachstehendes:
§ 4 der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oltober 1918 , R .-G -Bl . Nr . 381,
normiert eine Reihe von Fällen , in denen aus bestimmten Gründen ein unter
dem normalen Ausmaße stehender Mietzins auf dieses hinaufgesetzt , eventuell
nach Maßgabe der Mieterschutzverordnung , erhöht werden kann . Der dritte
Absatz sieht speziell für den Fall , wenn einem Mieter ein im Vergleiche zu
den anderen Mietzinsen im Hause erheblich ermäßigter Mietzins zugestanden
wurde , die Vereinbarung der Erhöhung auf einen jenem Mietzinse entsprechenden
Betrag vor , der einer eventuellen Berechnung nach Z 2 zugrunde zu legen ist.
Wenn sich auch di - Frage , ob ein Mietzins im Vergleiche zu den anderen
Mietzinsen des Hauses als ein erheblich ermäßigter sich darstclle und welcher
Betrag der jenen Mietzinsen entsprechende sei, als Frage der Tatbestand.
Würdigung nach W 6 und 3 , lil . des B -rwaltungsgerichtshofgesetzes der
hiergerichtlichen Überprüfung entzieht , so mußte der Gerichtshof dennoch die
angefochtene Entscheidung seiner meritorischen U -berprüfung unterziehen , da
dieselbe nicht in Würdigung der Gründe für die Annahme , daß der Mietzins
des Mieters Ferdinand Z . ein erheblich ermäßigter sei, erflosim ist, sondern
weil die Entscheidung die Erhöhung des Mietzinses als rechtlich unzulässig
erklärt , da ein Vergleich mit anderen Mietzinsen mangels eines vergleichbaren
Objektes nicht möglich sei. Zur Begründung dieser Anschauung führt nun das
Mi -tamt an , daß das im Hause befindliche Kino zum Vergleiche deshalb nicht
herangezogen werden kann , weil cs einerseits nicht von der gleichen Größe und
wegen Mangels an Nebenräumlichkeiten auch nicht von der gleichen Beschaffen¬
heit mit dem Gasthausraume des Z . sei, dieser überdies teilweise noch in
unfertigem Bauznstande sich befinde.

Diese Begründung für die Abweisung des Anträge « des Vermieters
vermochte aber der Gerichtshof nicht für zutreffend zu erachten . Der Sinn der
angeführten Bestimmung der Mieterschutzverordnung ist der , daß der Vermieter
berechtigt sein soll, eine Erhöhung eines unverhältnismäßig niedrigen Zinses
auf den normalen durchzuführen . Als Maßstab für die Beurteilung der Frage,
ob der Mietzins ein unverhältnismäßig niedriger ist, führt die Verordnung
den Vergleich zu anderen Mietzinsen im Hause an ; daß aber ein Vergleich
im vorliegenden Falle nicht möglich und somit die Erhöhung des Mietzinses
an sich ausgeschlossen war , vermochte der Berwaltungsgerichtshos nicht anzu¬
erkennen . Die Vergleichung des Mietzinses einer vermieteten Räumlichkeit in
einem Hause mit den übrigen Mietzinsen setzt naü Anschauung des Gerichts-
Hofes keineswegs die gleiche Größe und Beschaffenheit der zum Vergleiche
herangezogenen Räumlichkeiten voraus . Weder die Verordnung sieht eine der¬
artige Beschränkung der V -rgleichsmöglichk -it vor , noch auch ist sie fachlich
begründet , da sich doch in einem ganz oder teilweise vermieteten Hause ein
solcher Vergleich auch zwischen verschiedenen Zwecken dienenden Räumlichkeiten
trotz der Verschiedenheit der Lage, Größe , Verwendbarkeit , Nebenräumc und
sonstiger Beschaffenheit gewiß durchführen läßt . Außerdem würde , wie die
Beschwerde mit Recht hervorheht , bei Annahme des Standpunktes der Ent¬
scheidung auch die Bestimmung des ß 4 , Absatz 3 , in vielen Fälle » undurch¬
führbar sein , da sich ja Räumlichkeiten von völlig gleicher Größe und
Beschaffenheit , namentlich soweit Geschäftslokalitäten in Betracht kommen , in
einem und demselben Hause nicht immer «orfinden werden . Eine Auslegung
der fraglichen Bestimmung , welche dieselbe in vielen Fällen undurchführbar
machen würde , muß aber schon aus diesem Grunde abgelehnt werden.
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Da somit das Mietamt zu Unrecht annahm , daß die Anwendung des§ 4, Absatz3, der Mleterschutzverardnung wegen Unmöglichkeit eine« Wer.
gleiches nicht zusäfsig sei, mußte die angesochtene Entscheidung nach 8 7 des
Verwaltungsgerichtshofgesetzes als im Gesetze nicht begründet aufgehoben
werden.

».

Mietzinssteigeruug.
Bei einem Anträge des Hauseigentümers auf Erhöhung der

, Mietzinse hinsichtlich aller Wohnungen eines Hauses sind
sämtliche M >eler zur Mietamisverhandlung zu laden . (Ent¬
scheidung des Verwaltungsgerichtshoses vom 21 . Mai 1920,

Z . 1977 , M .Abt . 15 , 5005 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Franz
M . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes Landstraße Wien
vom l2 . Jänner i9 -0,  Z . 308/19 , betreffend eine Mietzinssteigerung,
die angesochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens auf¬
gehoben.

Entscheid » ngsgründe:  Wie sich au » den vom belangten Mel¬
anite vorgklcgten Akten in Verbindung mit der von diesem Amte eistatteten
Gegenschrift ergibt , wurde über Antrag des Mieter « Josef Sch . auf Entscheidung
über die Zulässigkett der Erhöhung des Mietzinses sür die von ihm bewohnte
Wohnung von 37 auf 39 X monatlich eine Verhandlung auf den 8 . Jänner
1920 anberaumt , zu der außer dem Antragsteller der Eigentümer diese« Hause«
Wendelin K. geladen wurde . Bei dieser Verhandlung wurde gleichzeitig auch
über ein am 17 . Dezember 1919 vom genannten Hauleigentümer gestelltes
Ansuchen um Erhöhung sämtlicher Mietzinse in seinem Hause , und zwar dahin
entschieden , daß die Erhöhung aller Mielzinse in einem Au «maße von 50 Pro¬
zent als zulässig erklärt wurde Die gegen diese Entscheidung von dem gleich¬
falls im Hause Nr . 74 E - Straße wahnhafien Franz M . hieLgerichts ein-
gebrachte Beschwerde , in der vor allem die Utterlassuug der Verständigung
und Ladung aller Miktparieien als Verfahrungsmungel gerügt wird , fand
der Verwaltungsgerichishof begründet , wobei Nachstehendes erwogen wurde:

Wenn ß 17, Absatz 1, der Mielerschutzverordnung anordnet , daß das
Mietamt , dessen Entscheidung über die Zulässigkeit einer Erhöhung de« Miet¬
zinses angerufen wird , die Parteien mit dem Beifügen zu laden hat , daß da»
Nichterscheinen die Verhandlung und Entscheidung nicht hindert , so wird dem
Amte zur Pflicht gemacht , allen Personen , deren Rechte als Vermieter »der
Mieter durch die erbetene Entscheiden g berührt werben können und die de«balb
in dem einzuleitenden Verfahren als Streitparteien erscheinen , durch Ver¬
ständigung von dem Termine der anzuberaumenden Verhandlung die
Möglichkeit zu bieten , bei ihr zu erscheinen und ihre Rechte zu wahren . Ob
außer dem Hauseigentümer alle Mietparteien oder nur einzelne zu laden find,
hängt von dem Umfange des Antrages ab , über den das Mietamtzu entscheiden
Est " gegebenen Falle , von dem Hauseigentümer beantragt , die
Erhöhung des Mietzinses hinsichtlich aller Wohnungen seine» Hause « als zu¬
lässig zu erklären , so sind , weil an dem Aulgange der Sache interessiert , alle
Mieter zu laden . Es begründete daher einen wesentlichen Berfahrensmangel,
wenn das Mietamt die Ladung des Beschwerdeführer « Franz M . zur mündlichen
Verhandlung unterließ und sich mit der Verständigung und Anwesenheit eine«
Mieters begnügte , der in seiner eigenen Sache vorgeladen und in keiner Weise
bevollmächtigt war , die Interessen auch des Beschwerdeführers zu vertreten,
der gegen die Mietzinserhöhung möglicherweise Einwendungen hälte Vorbringen
können , die von dem Erschienenen vielleicht schon deshalb nicht geltend gemacht
werden konnten , weil sie ihm gar nicht bekannt waren.

Die auf einem wesentlich mangelhaften Bersahren beruhende Entscheidung
war daher , ohne daß es notwendig gewesen wäre , in eine Erörterung der
Meritor,scheu Bcschwcrdeeinwendungen einzugehcn , gemäß 8 6 des Verwaltungs-
gtrichtshofgesetzes aufzuheben.

».
Wohnimgsansorderung.

Unter Verwendung einer Wohnung zu unerlaubten Zwecken kann
nur eine solche verstanden werden , die durch bestimmte positive
Rechtsnormen unter Verbot und Strafandrohung gestellt wurde.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 5. März
1920 , Z . 721 , Wohn . A . 3325.

Der Berwaltungsgerichtshof hat Uber die Beschwerde der Mathilde M.
gegen die Entscheidung des Mietamte « 6 der Stadt Wien vom 17 . November
1919 , wegen Anforderung einer Wohnung , nach der am 5 . März 1920 durch-
gcführten öffentlichen mündlichen Verhandlung die angesochtene Entscheidung
als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

EntscheidungSgründe:  Unterm 17 . August 1919 zeigte
das Bezirks -Polizeikommiffariat Mariahilf dem Wohnungtamte der Stadt
Wien an : In der Nacht vom 15 . zum 16 . August wurde in der von Mathilde
M . gemieteten Wohnung im 6. Bezirke , C .-Gaffe 2 eine aus 28 Personen be- >

stehende Gesellschaft bei einem Zechgelage betreten , während die Genannte selbst
im 8 . Bezirke , K.-Gassc 6 wohnt . Die Wohnung besteht au « drei Zimmern,
Bade -, Diener - und Vorzimmer und Küche.

Mit dem Bescheide vom 3 . September 1919 « klärte der Wohnung « -
kommiffär sür den 6 . Bezirk die bezeichnete Wohnung gemäß der Kundmachung
der nieberösterreichischen Lanbr «regierung vom 30 . Juni 1919 alt durch die
Gemeinde Wien angefordert , d« festgestcllt erscheint , daß die Wohnung «l»
Doppclwohnung erscheint , deren Belastung nicht «ls notwendig erkannt wirb,
indem letztere im 8 . Bezirke , K.-Gasse 6 ihren Wohnort hat.

In ihrem Einsprüche führte die Beschwerdeführerin au «, die Wohnung
im 8. Bezirke werde seit sechs Jahren von ihrer Schwester Ernestine B . be¬
wohnt . wa « jederzeit durch den Meldezettel festgestellt werden kann . Da dieselbe
seit längerer Zeit schwer krank ist, habe sie, Beschwerdeführerin , ihr durch
einige Wochen die Wirtschaft geführt , zu diesem Zwecke tagsüber bei ihr in der
Wohnung geweilt und eine Woche lang auch die Nächte bei ihr zugebracht,
ihre eigene Wohnung in der E .-Gasse benütze Beschwerdeführerin bereits seit
sieben Jahren . Dieselbe wird gegenwärtig auch von ihrer verheirateten Tochter
und deren Gatttn und einem Fräulein B . bewohnt . Diesem Einsprüche hat
da « Mietamt sür den 6 . Bezirk nach mündlich durchgesührter Verhandlung
nach Anhörung der Einsp uchswerberin und des Vertreters des Wohnungs¬
amtes mit der Entscheidung »om 17 . November 1919 keine Folge gegeben,
da au « den Akten hervorgehl , daß die Wohnung zu unerlaubten Zwecken be-
nützt werde.

Ueber die hiegegen von von Mathilde M . überreichte Beschwerde hat
der Gerichtshof Nachstehende « erwogen : Die angesochtene Entscheidung stützt
die Abweisung des Einspruches auf die Vorschrift de« 8 4 , Punkt 6 , lit . c
der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung »om 30 . Juni
1919 , welche die Anforderung solcher Wohnungen als statthaft erklärt , die
nach dem I . Juli 1919 zu unerlaudlen Zwecken (Spielhöhle u . dgl .s ver¬
wendet wurden . Und zwar besagt die angesochtene Entscheidung , daß die Be¬
nützung der fraglichen Wohnung zu unerlaudlen Zwecken aus der Aklenlage
hcrvorgeht . In den Akten findet sich aber diesfalls nur die bereits eingangs
angeführte Mitteilung de« Bezirks -Polizeikommissariale « Mariahilf vom
17 . August 1919 des Inhaltes , daß in der bklreff -nden Wohnung in der Nacht
vom 15 . auf den 16 . August eine aus -8 Personen bestehende Gesellschaft bei einem
Zechgelage betreten wurde . Die Vera » st«ltu » g eines Zechgelages und bic Teil¬
nahme an einem solchen vermag nun allenfalls dem elbischen Gefühle , der
sittlichen Anschauung oder dem religiösen Empfinden der Gesellschaft eines
zivilisierten Volkes zuwiderstreiten . Sie kann aber wohl nicht als unerlaubt,
das heißt als verboten in dem Sinne bezeichnet werden , baß mit der Ueber-
tretung dieses Verbotes ein durch die staotlichen positiven Rechtsnormen , aller¬
dings nur unter dem Zwange außerordentlicher Verhältnisse angcdrohter , so
tief reichender Eingriff in bie Privatrechlssphäre erblickt werden könnte . Unter
der Verwendung einer Wohnung zu unerlaubten Zwecken darf vielmehr , wie
dies schon aus der beispielsweise, : Anführung der Verwendung als Spielhöhle
in der angegebenen Gcsetz-sstelle hervorgrhl , nur eine solche verstanden werden,
die durch die staatlichen positiven Nechtsnarmen , also entweder durch das all¬
gemeine Strafgesetz oder durch Verwaltungsmaßnahmen , insbesondere durch
bie während der Kriegszeit zur Tichcrung einer gleichmäßigen Versorgung der
gesamten Bevölkerung mit unentbehrlichen Bcdarfsgegcgenständen erlassenen
Verfügungen unter Verbot und Strafandrohung gestellt wurde . Die Abhaltung
eines Zechgelages und die Teilnahme an einem solchen, bei dem es nach dem
allgemeinen Sprachgebrauche in erster Reihe auf den Genuß von Betränken,
namentlich von berauschenden Getränken abgesehen ist, fällt aber an sich nicht
unter jene Handlungen , die an sich durch die bestehende Gesetzgebung als straf¬
bar oder als verboten erklärt werben und e« kann daher bie Abhaltung eines
Zechgelages an sich nicht als unerloubte Handlnng im Sinne »er mehr-
erwähnten , die Anforderung der betreffenden Wohnung behandelnden Kund¬
machung aufgefaßt werden . Daß aber bei der betreffenden Zusammenkunft der
zugegebcnermoßen in der fraglichen Nacht in der Wohnung der Beschwerde-
führerin angelroffenen 28 Personen irgendwelche besondere Vorschriften über¬
treten worden wären , welche diese Veranstaltung zu einer unerlaubten gemacht
hätten , geht aus den Akten , auf die sich die Gründe der angeführten Ent¬
scheidung ausdrücklich berufen , nicht hervor.

Bei dieser Sachlage entfiel für den Verwaitungsgerichtshof die Not¬
wendigkeit , auf eine Prüfung der von der Beschwerdeführerin gerügten Ver-
fahrensmängel näher cinzugehen . Die angesochtene Entscherdung war vielmehr
in der vorangestellten Erwägung gemäß 8 7 des Gesetzes vom 22 . Oktober
1875 als im Gesetze nicht begründet , aufzuheben.

4

Freigabe de - Verkehres mit Süßwasserfischen.
Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung vom

19 . Juli 1920.

Z 1. Die Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogtume
Oesterreich unter der Enns vom 8 . Oktober . 1918 , Z . W/257,
L.-G . u . V .-Bl . Nr . 205 , betreffend die Regelung des Verkehres und
Festsetzung von Höchstpreisen für Süßwasserfische , wird hiemit auf¬
gehoben.

8 2 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung
in Kraft.
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S
Freigabe des Verkehres hinsichtlich einiger Wild»

gattungen.
Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung vom 4 . Ok¬

tober 1918.

AI . Die Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogtume
Oesterreich unter der Enns vom 4 . Oktober 1918 , betreffend die
Regelung des Verkehres hinsichtlich einiger Wildgattungen , wird hiemit
aufgehoben.

A 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung
in Kraft.

«.
Erteilung des Exequaturs.

DaS Staatsamt für Aeußeres hat mit Erlaß vom lö . September 1920
mitgeteilt , daß Herr Hugh Hutchison Castells zum königlich groß¬
britannischen Konsul in Wien ernannt wurde.

7.

Fahrverbot für Kraftwagen auf dem Waldgrabenweg
im ti ». Bezirke.

Auf Grund der AA 46 und 101 des Wiener Gemeindestatutes
vom 29 . April 1920 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 307 , wird das Befahren
des von der Kahlenbergerstraße im 19 . Bezirke unterhalb des Gast¬
hauses „Zur Eisernen Hand " abzweigenden , zum Leopoldsberge
führenden sogenannten „Waldgrabenweges " durch Kraftwagen ver¬
boten.

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 2000 L oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

8 .
Absperrung eines Teile - der Krugerftraße

im 1 . Bezirke.
Auf Grund der ZA 46 und 101 des Wiener Gemeindestatutcs

vom 29 . April 1920 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 307 , wird die Durch¬
fahrt durch die Krugerstraße iin 1. Bezirke zwischen Kärntner - und
Akademiestraße für Lastfuhrwerk jeder Art verboten.

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 2000 U oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
(M .Abt . 52 , 2878 .)

Erhöhung der Berpflegsgebühren.
Wiener Fondskrankenanstalten.

Auf Grund der Bestimmungen des Krankenanstaltengesetzes vom 18 . Juli
1920 werden im Einvernehmen mit dem Niederösterreich schen Landesrate und
der Stadtverwaltung von Wien die täglichen Berpflegsgebühren in den Wiener
öffentlichen Fondskrankenanstalten (Allgemeines Krankenhaus , Krankenhaus
Wieden , Krankenanstalt Rudolfstiftung , Kaiser Franz Josefspital , Kaiserin
Elisabelhspital , Kronprinzessin Stephaniespital , Wilhelminenspital , St . Rochus¬
spital , Krankenanstalt Erzhcrzogin -bophienspitalstistung ) mit Wirksamkeit vom
10 . August 1920 in folgender Weise festgesetzt : 1 . Gebührenklaffe 150 L,
2 . Gedührenklaffe 100 L , 3 . (allgemeine ) Gcbührenklaffe 50 L.

Niederöstcrreichische . Landeszwangrarbeit s - und
Besserungsanstalt.

Der niederösterreichische Landesrat hat die Berpflegskosten für die
Zöglinge der niederöfterreichischen Landeserziehungsanstalt Eggenburgund für
die Korrigenden und Zwönglinge der niederösterreichischen Landeszwangsarbeits-
und Besserungsanstalt Korneuburg ab 1. Juli 1920 von 4 per Kopf und

'Tag auf 8 ll per Kopf und Tag für Oesterreicher und auf 10 L per Kopf
und Tag für Ausländer , ferner für die weiblichen Zwänglinge »er Zwang-
arbeitsanstalt in Wiener -Neudorf ab I . März 1920 bis auf Widerruf von 3 L
50 ü aus 10 L per Kopf und Tag erhöht.

Jubiläumsspital der Stadt Wien.
Auf Grund der Bestimmungen deS Krankenanstaltengesetzes vom 15 . Juli

1920 wird die Verpflegsgebühr für die 3 . (allgemeine ) Gebührenklafse des
Jubiläumsspitaler der Stadt Wien im Einvernehmen mit dem niedeiöster-
reichlichen Landesrate und der Stadtverwaltung von Wien mit Wirksamkeit
vom 10 . August 1920 mit 50 L per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Amstetten.
Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-

österreichischen Landesregierung die Verpflegstoxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Amstetten für die Dauer diese- Jahres vom Tage der ver¬
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lautbarung dieser Kundmachung angefangen für die 1. Verpflegsklaffe mit
80 L , für die zweite Verpflegsklaffe mit 60 L , für die 8 . (allgemeine ) Ver¬
pflegsklaffe mit 30 L per Kopf und Tag festgesetzt.

R a t h' sches KrankenhausBaden.
Die niederösterreichische Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem

niederösterreichischen Landesrate die Berpflegsgebühren für das Rath ' sche allge¬
meine öffentliche Krankenhaus in Baden vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angefangen bis auf weiteres für die 2 . Gebührenklaffe mit
60 L , für die 3 . (allgemeine ) Gebührenklaffe mit 45 L per Kopf und Tag
festgesetzt.

Krankenhaus Klosterneuburg.
Die niederösterreichische Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem

niederösterreichischen Landerrate die Krankenverpflegsgebühren für das allgemeine
öffentliche Krankenhaus in Klosterneuburg vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angefangen bis auf weiteres für die 1. Gebührenklaffe mit
150 L , für die 2 . Gebührenklaffe mit 100 L , für die 3 . Gebührenklaffe mit
50 L per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Korneuburg.
Die niederösterreichische Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem

niederöfterreichischen Landesrate die Verpflegsgebühr für die allgemeine Gedühren¬
klaffe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Korneuburg vom Tage der
Verlautbarung dieser Kundmachung angefangen bis auf weiteres mit 50 L
per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Krems
Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-

österreichischen Landesregierung die Operationsgebühren für das allgemeine
öffentliche Krankenhaus in Krems wie folgt festgesetzt: In der 1. Verpflegsklaffe:
Für kleinere Operationen bis 500 L , für mittlere Operationen bis 1000 L,
für große Operationen bis 2000 L ; in der 2 . Verpflegsklaffe : Für kleinere
Operationen bis 200 L , für mittlere Operationen bis 400 L , für große
Operatianen bis 1000 L.

Krankenhaus Mistelbach.
Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-

österreichischen Landesregierung die Vcrpflcgstaxen für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Mistelbach für die Dauer eines Jahres , vom Tage der Ver¬
lautbarung dieser Kundmachung angefangen , für die I . Verpflegsklaffe mit
60 L , für die 2 . Verpflegsklaffe mit 35 L , für die 3. (allgemeine ) Verpflegs-
klaffc mit 25 L per Kopf und Tag festgesetzt.

Gleichzeitig wurden die Operationsgebühren erhöht und wie folgt fest¬
gesetzt : In der 1. Verpflegsklaffe : Für leichte Operationen bis 500 L , für
mittlere Operationen bis 1500 L , für schwere Operationen bis 4000 H ; in
der 2 . Verpflegsklaffe : Für leichte Operationen bis 300 L , für mittlere
Operationen bis 800 L , für schwere Operationen bis 2000 L.

Krankenhaus Mödling.
Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬

österreichischen Landesregierung die Verpflegstoxen für das allgemeine öffent-
liche « enrkskrankenhaus in Mödling am die Dauer eines Jahres vom Tage
der Verlautbarung dieser Kundmachung an für die I . Verpflegsklaffe mit 120 L,
für die 2 . Verpflegsklaffe mit 80 L und für die 3 . (allgemeine ) VerpflegSllaffe
mit 40 L per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Oberhollabrunn.
Die niederösterreichische Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem

niederösterreichischen Landesrate die Berpflegsgebühren für das allgemeine
öffentliche Krankenhaus in Oberholladrunn vom Tage der Verlautbarung
dieser Kundmachung angefangen für die 1 . Gebührenklasse mit 100 L , für die
2 . Gcbührenklaffe mit 80 L , für die 3 . Gcbührenklaffe mit 46 L Per Kopf
und Tag festgesetzt.

Krankenhaus St . Pölten.
Der niederösterreichische LandeSrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬

österreichischen Landesregierung die Berpflegstaxen für das allgemeine öffent¬
lich- Krankenhaus in St . Pölten auf die Dauer eines Jahres vom Tage der
Verlautbarung dieser Kundmachung an mit 80 L für die 2 . und mit 40 L
für die 3 . (allgemeine ) Verpflegsklaffe per Kops und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Waidhofen a . d. Ibbs.
Der niederösterreichische Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder¬

österreichischen Landesregierung die Beipflegskosten für das allgemeine öffent¬
liche Krankenhaus in Waidhofen a. d. Ubbs für die Dauer eines Jahres vom
Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung angefangen für die 1 Verpflegs-
klafle mit 90 L , für die 2 . Verpflegsklaffe mit 60 L , für die 3 . (allgemeine)
Verpflegsklaffe mit 40 L per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Zwettl.
Der niederösterreichisch - Landesrat hat im Einvernehmen mit der nieder-

österreichischen Landesregierung die Einführung von Operationsgebühren in
der 1. Verpflegsklaffe des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Zwettl
beschlossen und sie wie folgt festgesetzt : für leichtere Operationen bis 150 L,
für mittlere Operationen bis 300 L , für schwere Operationen bis 500 L.
In der 2. Verpflegsklaffe werden Operationsgebühren nicht eingehoben.
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u. Uiirmativdeflimmungen.
i«

Massnahmen zugunsten der der Dienstordnung unter¬
stehenden Angestellten.

Gemeinderatsbejchluß vom 17 . September i920.

1. Alle aktiven , nicht bloß nebenberuflich verwendeten Angestellten
der Gemeinde Wien einschließlich der dem Gesetze vom 4 . Juli 1919,
L.-G .-Bl . Nr . 193 , unterstehenden Lehrpersonen , deren Dienstverhältnis
nicht durch Kollektiv !.ertrag geregelt ist und soferne sie nicht Staats -,
Landes - oder Gemeindepensionsparteien sind , erhalten eine einmalige,
nicht wiederkehrende Zuwendung nach Maßgabe der folgenden Be¬
stimmungen , jedoch nur dann , wenn sie nicht bereits auf Grund des
Gemeinderatsbeschlusses vom 23 . Juli 1920 , P . Z . 13108 , eine ein¬
malige Zuwendung erhalten haben . Das Ausmaß der Zuwendung
beträgt , wenn der Angestellte die gleitende Zulage nur für sich bezieht,
800 X, sonst 1000 8 . Boraussetzung der Zuwendung ist, daß der
Angestellte bereits am >. Mai 1920 im Gemeindedienste gestanden
ist und daß er am 28 . Juli 1920 noch in diesem Dienste sich befindet.
Maßgebend für das Ausmaß der Zuwendung ist der Familienstand
am 28 . Juli 1920.

2 . Den im Punkt 1 bezeichnten aktiven Angestellten wird für
ihre Person eine Fahrpreisermäßigung auf der städtischen Straßenbahn
im Ausmaße von 50 Prozent des Preises der im Vorverkaufe zu
beziehenden Früh -, Tages - und Abendfahrscheine im Tarifgebiete I
mit Ausnahme der Sonderfahrpreisstrcckeu bewilligt , außerdem den
ständig im Tarifgebiete II wohnhaften auch für dieses Tarifgebiet . Der
Stadtsenat wird ermächtigt , den Wirksamkeitsbeginn und die Durch¬
führungsbestimmungen festzusetzen.

3 . a) Die Vorschrift über die Aufwandsgebühren der Angestellten
der Gemeinde Wien wird mit Wirksamkeit vom 1. März 1920 in
folgender Weise abgeäüdert:

8 2 . An Stelle des zweiten und dritten Absatzes treten folgende
Bestimmungen : Die Zeitgebühr beträgt : Für Angestellte der l . bis
3 . Bezugsklasse für die achte Arbeitsstunde 12 ll , für die neunte
Arbeitsstunde und jede folgende 18 X, für Angestellte der 4 . bis
6 . Bezugsklasse für die achte Arbeitsstunde 10 8 , für die neunte
Arbeitsstunde und jede folgende 15 8 , für Angestellte der 7. bis
8 . Bezugsklasse für die achte Arbeitsstunde 8 X, für die neunte
Arbeitsstunde und jede folgende 12 8 , für Angestellte der 9 . Bezugs¬
klasse für die 8 . Arbeitsstunde 6 X, für die neunte Arbeitsstunde und
jede folgende 9 X. Für die siebente Arbeitsstunde wird keine Gebühr
bezahlt . An dienstfreien Tagen wird für jede Arbeitsstunde die Gebühr
für die neunte Stunde vergütet . Der Journaldicnst darf an Werk¬
tagen und an sonst dienstfreien Tagen nur nach den Gebührensätzen für
die achte Arbeitsstunde verrechnet werden.

8 5 , Absatz 2, hat zu lauten : Die Zeitabschnittsgcbühr beträgt
bei Tag die einfache Gebühr für die achte Arbeitsstunde (8 2, Absatz 2
und 4 >, bei Nacht in der Zeit von 10 bis 1 Uhr und von 4 bis
7 Uhr die dreifache und in der Zeit von 1 bis 4 Uhr die vierfache
Gebühr für die neunte Stunde (8 2).

8 6 . Der vierte Absatz entfällt.
8 7 hat zu lauten : Außer dem Falle des 8 6, Absatz 3, kann

für eine Dienstleistung , die außerhalb der vorgeschriebenen Dienststunden
über drei Stunden dauert , und für eine Dienstleistung , die bei Tag
über sieben dauert , anstatt der Zeitabschnittsgcbühr die Zeitgebühr
verrechnet werden . In die Dauer der Dienstleistung darf die Wegzeit
nicht eingerechnet werden . Der Personalausschuß kann auch sonst über
einen vom Magistratsdirektor im Einvernehmen mit der Personal¬
vertretung zu stellenden Antrag für bestimmte Angestellte oder für be¬
stimmte Dienstleistungen die Verrechnung der Zeitgebühren anstatt
der Zeitabschnittsgebühren anordnen . Die Zeitgebühren betragen für
jede Stunde in der Nacht von 10 bis 1 Uhr und von 4 bis 7 Uhr
das Einundeinhalbfache und von I bis 4 Uhr das Doppelte der
Gebühren für die neunte Arbeitsstunde (8 2).

8 1 >. Im Absätze 1 ist statt „ von der Magistratsdirektion"
„vom Magistratsdirektor " und statt „ vom Stadtrate " „vom Personal-
ausschusse " zu setzen.
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8 12 hat zu lauten : Der Personalausschuß ist ferner berechtigt,
über einen vom Amtsdircktor einvcrnehmlich mit der Personalvertretung
im Wege der MagistratSabteilung 2 zu stellenden Antrag . . . auszu-
zahlcn ist . Den mit der Rechnungsabnahme bei Gemeindebauführungen
betrauten Rechnungsbeamten sind in jedem Falle solche Bauschbeträge
anzuweisen.

8 16 . Die Gebührensätze für die Tagesgebühren werden auf
48 X, jene für den Jnspektionsdienst in singspielhallenmäßigen Be¬
trieben und Zirkussen für Abendvorstellungen auf 60 X erhöht.

8 17 hat zu lauten : Die im 8 16 bestimmten Gebühren er¬
höhen sich um ein Drittel , wenn der Dienst über sieben Stunden
dauert und vermindern sich um ein Drittel , wenn . . .

8 20 . Der erste Satz hat zu lautrn : Die Taggelder betragen
die zwölffache Gebühr für die achte Arbeitsstunde (8 2, Absatz 2) .

8 31 . Der erste Absatz hat zu lauten : Gebühren dürfen nur . . .
und deren Vornahme vom Vorstande , vom Amtsdirektor , vom Magi¬
stratsdirektor , vom amtssührenden Stadtrate oder vom Bürgermeister . . .

Im 8 32 ist im letzten Absätze anstatt „der Personalstelle " zu setzen
„dem Amtsdirektor (Magistratsdirektor ) " .

8 33 hat zu lauten : Die Vorstände und die Amtsdirektoren sind
verpflichtet . . .

8 34 hat zu lauten : Der Magistratsdirektor hat . . . und über
Beschwerden gegen die vom Vorstände , vom Amtsdirektor (Magistrats¬
direktor ) oder von der Fachrechnungsabteilung erhobenen Anstände nach
Anhörung der Personalvertretung zu entscheiden. Gegen Entscheidungen
des Magistratsdirektors ist die Berufung an den Personalausschuß
binnen acht Tagen zulässig.

In den 88 13 , 35 und 36 ist statt „Stadtrat " „Personal¬
ausschuß " zu setzen.

Ju den 88 18 und 25 hat es statt „der Stadtrat " und
„von der Magistratsdirektion " zu heißen „der Personalausschuß " ,
beziehungsweise „vom Magistratsdirektor " .

Als 8 37 , ist neu aufzunehmen : Der in dieser Vorschrift dem
Magistratsdirektor eingeräumte Wirkungskreis steht hinsichtlich der
Angestellten des Kontrollamtes dem Direktor des Kontrollamtes zu.
b) Die auf Grund der Gebührenvorschriften vom 24 . April >920,
P . Z . 6845 , bemessenen Gebühren (Dienstes )zulagen werden im Durch¬
schnitte um 150 Prozent , die auf Grund der Gebührenvorschriften
vom 26 . April 1920 , P . Z . 2062 , bemessenen im Durchschnitte um
50 Prozent erhöht . Beide Erhöhungen wirken ab 1. März >920 . Die
Festsetzung der Zulagen im einzelnen Falle bestimmt der Gemeinderats¬
ausschuß für Personalangelegenheitcn und Verwaltungsreform , e) Die
auf Grund der Gemeinderatsbeschlüsse vrEu 2 -. Mai >920 , P . Z . 10158,
10590 und 105 >6, bemessenen Funktions (Personal )zulagen für die
Oberbeamten des Magistrates in der I ., 2 . und 3 . Bezugsklaffe
werden ab 1. März 920 um zwei Drittel erhöht . Ergibt sich hienach
eine Zulage , die nicht durch 100 teilbar ist, so ist sie auf den nächsten
durch I0O teilbaren Betrag aufzurunden . Die auf Grund des Gemeinde¬
ratsbeschlusses vom 2 >. Mai 1920 , P . Z . : 0158 , bemessenen Zulagen
sind mit dem halben Betrage , mindestens aber im doppelten Ausmaße
wie die entsprechenden Leiterzulagen (Punkt 4) in die Bemessungs¬
grundlage der Ruhe - und Versorgungsgenüsse einrechenbar ; hinsicht¬
lich der übrigen Funktionszulagen tritt im Verhältnisse der Anrechen¬
barkeit für die Bemessnkig der Ruhe - und Bersorgungsgenüsse keine
Aenderung ein . ä ) Punkt 2 des Gemeinderatsbeschlusses vom 23 . Juli
1920 , P . Z . >3108 , hat auf die Angestellten der Lagerhäuser der
Stadt Wien und der städtischen Versicherungsanstalt sinngemäße An¬
wendung finden.

4 . Die Ansätze der Leiterzulagen (Chargenzulagen ) im Punkte 4,
lit . s des Gemeinderatsbeschlnsses vom 24 . April 1919 , P . Z . 6481,
werden mit Wirksamkeit vom I . März 1920 in nachstehender Weise
erhöht : In der Gruppe I 4200 bis 6000 X, in der Gruppe II u
2400 bis 4200 X, in der Gruppe IIdl  2400 bis 3600 X, in
Gruppe IId 2 1800 bis 24-00 It , in der Gruppe III 1200 bis
>800 X , in den übrigen Gruppen (Chargenzulagen ) 600 bis 1200 X.
Dies gilt aber nicht für jene Angestellten , auf die der Gemeinderats¬
beschluß vom 23 . Juli I v20 , P . Z . >3l08 , Anweudung findet . Die
erhöhten Ansätze gelten auch hinsichtlich der Anrechenbarkeit für die
Bemessung der Ruh ?- und Versorgungsgenüsse (Gemeinderatsbeschluß
vom 24 , April 1919 , P . Z . 6481 , Punkt 4 , lit . I) .
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5 . Bis zur endgiltigen Regelung der Titelfrage wird den
lnqestellten das Recht zugebilligt , die Titel zu führen , welche der
8ezuqs (Rangs )klasse nach den früheren Vorschriften entbrechen,
edoch nur in jenen BezugsjRangsMasscn , die bis zur Neuregelung
>om 24 . April 19 iS im Wege der Zeitbeförderung erreichbar waren,
desgleichen sind die definitiven Leiter ständiger Abteilungen berechtigt,

^n betreffenden Rats -, Oberkontrollors -, Oberinspektors -, Direktions-
Mdjunktenstitel (Exekutiousamt und Wahlkataster ) zu führen . Das

Autreffen dieser Ermächtigung ist aber in jedem einzelnen Falle im
ieiterbestellnngsdekrete zum Ausdrucke zu bringen.

6 . a ) Die städtischen Angestellten im Ruhestände sowie die ver-
'orgungsberechtigten Hinterbliebenen nach solchen erhalten eine einmalige
nicht wiederkehrende Zuwendung nach Maßgabe folgender Bestimmungen:
Die Zuwendung beträgt für männliche Pensionilten , die die gleitende
Zulage nicht nur für ihre Person beziehen, 750 8 , für elternlose
Waisen ohne Rücksicht auf ihre Anzahl im Einzelfalle 400 X, für
alle anderen Pensionsparteien 600 8 . Für das Ausmaß der Zu¬
wendungen ist der Fämilienstand vom 28 . Juli 1920 maßgebend,
d ) Den im Bezüge dauernder Rnhegenüffe stehenden städtischen An¬
gestellten mit Ausnahme jener der Unternehmungen wird für ihre
Person die im Punkte 2 angeführte Fahrpreisermäßigung ans der Straßen¬
bahn zugebilligt . Der Stadtsenat wird ermächtigt , den Wirksamkeits-
beqinn und die Durchführungsbestimmungen festzusetzen. Die unter
Punkt 1 und 6 a angeführten einmaligen Zuwendungen sind mrt
tunlichster Beschleunigung zur Auszahlung zu bringen.

11 .

Gesetzentwurf , betreffend Aendernng des Tarifes für
die Angenscheinstaxen.

Gemeinderatsbeschluß vom 17. September 1920.
8 1. Die Posten und Ansätze des mit dem Gesetze vom

13 . Februar 1866 , L.-G .-Bl . Nr . 3, genehmigten Taxtarifes für im
Wirkungskreise der Gemeinde Wien gelegene Amtshandlungen erhalten
die nachstehende Fassung : . , c- i

1 . Für die Bekanntgabe der Banüme und Höhenlage (8 i
B .-O .) für jedes Längenmeter der Gassenfront : a) bei Parzellierungen
und Unterabteilungen 7 8 50 b, b) sonst 20 8.

2 . Für die bauamtliche Ueberprüfnng von Parzcllicrnngs - und
Unterabteilungsplänen für das Quadratmeter der abznteilenden Fläche

3 . Für die bauamtlichc Ueberprüfnng von Plankopien und für
die Zensuricrnng von Plänen für Grundtrennungen , bei welchen es
sich um keine Abteilung auf Baustellen handelt , für jedes Quadrat¬
meter des ganzen Grundkomplexes 20 b.

.4 . Für die Ausstellung der Baulinie und Höhenlage (8 4t,
B .-O .) soviel , wie für die Bekanntgabe der Baulinie und Höhenlage
(Post Id ), aber nicht mehr als 300 8 . . . .

5 . Für den anläßlich eines Ansuchens um die Bewilligung zu
einer Grundabteilung (Parzellierung oder Unterabteilung ) abgehaltenen
baubehördlichen Augenschein 75 8.

6. Für die Bauverhandlung (8 2l B .-O .) anläßlich der Ab¬
tragung von Gebäuden oder Gebäudeteilen je nach der Größe des
abzutragenden Objektes 75 , l50 oder 300 8.

7 . Für die Bauverhandlung anläßlich der Ausführung eines
Neu - Zu - oder Umbaues für das Quadratmeter der verbauten Stock¬
werksfläche je 50 d , mindestens aber ein Betrag von 100 8.

8 . Für die Bauverhandlung anläßlich der Erbaklung hölzerner
Werk -, Markt -, Schreiberhüttcn , Schaubuden , Schuppen u . dgl . für
das Quadratmeter der verbauten Fläche 50 b , mindestens aber ein
Betrag von 100 8 . «

9 . Für die Bauverhandlung anläßlich sonstiger baulicher Her¬
stellungen oder Umgestaltungen oder anläßlich einer Plananswechslung
je nach dem Umfange der geplanten Veränderungen 75 , 150 oder
300 8 . . , , .

10 . Zusatzgebühren zu den Posten 7 nnd 9 IN folgenden Fallen:
a) bei Errichtung eines Balkons oder Erkers auf Stockwerkshöhe für
eine Länge von 15 m oder weniger 50 X ; d ) bei der Anlage einer
Kellerlichteinfalls - oder Einwurfsöffnung , eines Kanaldeckels oder
-gitters im öffentlichen Straßengrunde für das Quadratmeter der

Ausladeflächc über die Baulinie 25 8 ; o) bei der Anlage eines
Wetterschutzdaches über öffentlichem Straßengrunde für das Quadrat¬
meter der ° Ansladefläche 25 8 , mindestens aber ein Betrag von

11 . Für den Augenschein über ein Gesuch um Einräumung eines
Materiallager - oder Arbeitsplatzes auf öffentlichem Straßengrunde
(8 35 B .-O .) 75 8.

12 . Für die Vornahme jeder Fundament - oder Rohbaubesich¬
tigung 25 8.

13 Für den Augenschein anläßlich der Vornahme von Be¬
lastungsproben (88 37 und 100 B .-O .) oder der Prüfung von als
feuersicher angegebenen Materialien , Gegenständen oder Einrichtungen
je nach Umfang und Dauer der Erprobung 150 bis 1000 8.

14 . Für den Augenschein wegen Erteilung der Benützungs-
bewilligung bei einem Neu -, Zu - oder Umbau , je nachdem es sich um
ein kleines , mittleres oder großes Gebäude handelt , 100 , 200 oder
400 8.

15 . Für die Wiederholung eines solchen Augenscheines 100 8.
16 . Für den Augenschein wegen Erteilung der Benützungs¬

bewilligung bei sonstigen baulichen Herstellungen oder Umgestaltungen
je nach dem Umfange (entsprechend der Taxe unter Post 9) 75 , 150
oder 300 8.

47 . Für den Augenschein , betreffend die Genehmigung , die
Aenderung oder die Ueberprüfung einer gewerblichen Betriebsanlage
je nach deren Umfange 150 , 300 oder 600 8 , bei besonders umfang¬
reichen Betriebsanlagen 1200 8 . . . . .

18. Für einen sonst über ein Ansuchen im WirkungSkreist des
Magistrates abgehaltenen behördlichen Augenschein , soweit nicht be¬
sondere gesetzlich festgesetzte Gebühren bestehen, nach Maßgabe vom
Gemeinderate zu erlassender näherer Bestimmungen 25 bis 400 8.

Z 2 . Der neue Tarif tritt 14 Tage nach seiner Veröffentlichung
im Landesgesetzblatte in Kraft . ,

Anmerkungen:  Wird das Ersuchen bei der Verhandlung
oder darnach zurückgezogen oder diese vertagt oder wird das Ansuchen
nach der Verhandlung abgewieseu , so ermäßigen sich die sonst nach
Post 6 bis 9 , il , 14 - 18 anzurechuenden Gebühren , soscrue sieden
Benag von 75 8 übersteigen würden , auf diesen Betrag , eine An¬
rechnung der Post 10 findet in solchen Fällen nicht statt . Wird aber
dem Ansuchen über Berufung in höherer Instanz stattgegeben , ist der
Unterschied nachzuzahleu . . ,

Zu Post 7 : Keller und Dachboden werden nur insoweit , als sie
selbständig benützbare Räume (Magazine , Ateliers , Wohnräume ) ent¬
halten , in die Berechnung einbczogen ; ein Sockelgeschoß (Souterrain)
ist in seiner ganzen Ausdehnung in Rechnung zu stellen.

Zn Post 14 : Uebersteigt die Summe der verbauten Stockwerks-
Mchen — über die Einrechnung der Keller - und Dachbodenfläche
vergleiche Anmerkung 2 — das Ausmaß von 720 m^ nicht , ist das
Gebäude als ein kleines, beträgt sie mehr als 1800 m ,̂ ist es als
ein großes anzusehen.

Zn den Posten 6, 11 und 12 : Für den Eingang dieser Ge¬
bühren haften Bauherr und Bauführer zur ungeteilten Hand.

LÄ.
Vollzugsanweisung , betreffend die Herstellung und

Benützung von Dachbodenwoynungen.
Gemeinderatsbeschluß vom 24 . September 1920 , P . Z . 13597.

Auf Grund des Artikels II des Gesetzes vom 17 . Juni 1920,
L -G - u V -Bl . Nr . 547 , betreffend die Abänderung der Bau-
ordnuna für Wien und Maßnahmen zur Behebung der
Wohnungsnot und Förderung der Bautätigkeit daselbst wird
folgende , mit dem Tage ihrer Kundmachung nn Amtsblatte der
Stadt Wien in Kraft tretende Nollzugsanwersung erlassen:

I . Die Herstellung und Benützung von Wohnungen in
Dachbodenräumen in Wien wird , soweit dies nicht schon nach
der Bauordnung für Wien statthaft wäre , unter folgenden Vor¬
aussetzungen und Bedingungen für zulässig erklärt:

1 Der Einbau solcher Wohnungen ist nur in Hausern
statthaft , ' deren Zustand in gesundheits -, bau - und seuer-
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polizeilicher Beziehung den bestehenden Vorschriften entspricht
und welche kein Verkehrshindernis bilden.

5^ ' D ' e Wohnungen müssen unmittelbar über dem letzten
Geschosse liegen . ^

3 . Besitzen bestehende Häuser bereits die nach dem Gesetze
Er nach den örtlichen Verbauungsbestimmungen zulässige höchste
Geschoßzahl , dürfen neue .Aufbauten nur dann angebracht
werden , wenn die Rücksichtnahme auf die Belichtung und Be¬
lüftung der unteren Geschosse desselben Hauses oder jener der
unmittelbar benachbarten Häuser diese Ausbauten als zulässig
erscheinen läßt . -> >>»

4.  Für den gemeinsamen Gebrauch der Hausparteien vor¬
handene oder bestimmte Anlagen (Waschküche u . dql . ) dürfen
m ihrer Benützbarkeit nicht wesentlich beeinträchtigt oder es muß

werden zweckmäßiger Ersatz geschaffen

lichte Höhe der Räume muß über der halben Fuß-
bodenflache wenigstens 2 -60 m betragen ; im übrigen ist die

ü!^ ° ^ ' " " 6shäuser und Kleinhäuser erlassene Vorschrift
(8 39 , Abs . 3 der B . -O .) nach dem Ermessen der Baubehörde
anzuwenden . ^

6 . Die Wohnungen sind gegen den verbleibenden Dach¬
bodenraum feuersicher abzuschl -eße » , mit einem feuersicheren Ab¬
gang zu versehen und gegen Kälte , Hitze u , d Nässe ausreichend
zu schützen . ^

7 . Werden in den Dächern bestehender Wohnhäuser Dach-
wohnräume eingebaut , so ist u) für deren Verbindung mit dem
unmittelbar darunterliegenden Stockwerke die Verwendung der
bestehenden Bodenstiege zulässig , b) die Verbindung der Dach¬
stuhlhölzer (zwecks Auswechslung der Bundträme ) mit der
darunter befindlichen Decke der Wohnräume im Sinne der für
den Klemwohnungs - und Kleinhausban zulässigen Erleichterungen
gestattet o) die Verwendung von unverkleideten hölzernen
Fensterrahmen und Fenstereinfassungen , welche zum Zwecke der
Belichtung der Dachbodenräume geschaffen werden gestattet

8 . Unter denselben Bedingungen und Voraussetzungen ist
auch die Benutzung schon vorhandener , bistier anderer Bestimmung
gewidmeter Räume zu Wohnzwecken statthaft.

9 . Im übrigen finden auf solche Wohnungen , für deren Anlage
und Benutzung fallweise die baubehördliche Genehmigung zu er-
^enstst . die Bestimmungen der Bauordnung fürWien Anwendung.
Die Wirksamkeit der Baubewilligung (§ 32 B .-O . für Wien)
erli,cht jedoch schon mit dem Ablaufe von sechs Monaten . Wird
der Bau zwar fristgerecht begonnen , aber später unterbrochen und
binnen einer von der Baubehörde zu bestimmenden angemessenen

werdenkann  die Baubewilligung zurückgenommen

. Durch diese Vollzugsanweisung bleiben die Bestimmungen
der Ministerialverordnung vom 28 . März 1918 , R .-G -Bl

m ? » r Vollzugsanweisungen vom 26 . Dezember 1918,
Tt .-G -Bl . 7/19 , und vom 22 . Dezember 1919 , St .-G -Bl
Nr . 611 , unberührt.

0 - ^ Giltigkeit dieser Vollzugsanweisung erlischt , falls
^ U'cht aufgehoben werden sollte , mit dem 31 . Dezember

Grund der Bestimmungen diefir Vollzugsanweisung
u " d zur Benützung zugelassene Räume behalten

jedoch die Eigenschaft der Bewohnbarkeit so lange , als sie dieser
Verordnung und der Bau - und Benützungsbewilltgunq ent¬
sprechen und es ist auch die Zulässigkeit späterer baulicher Ver¬
änderungen an solchen Wohnungen nach dieser Vollzuqs-
anwersung zu beurteilen . "

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Dcnt,chö,terrelch nnd im Landes .,esetz- und Ver-
ordttungsblatte für Oesterreich unter der Enns im
^ahre 1820 veröffentlichten Gesetze, Vollznas-

anweisungen und Verordnungen.
Staatsgcsetzblatt.

m Vollzugsanweisung, mit der das willkürliche Ueberdrucken der
Noten de: Oesterreichisch.ungarischen Bank verboten wird " E°-r» ua-n »er

441 Gesetz wegen Erhöhung einiger Verbrauchsabgaben,

brauchsabgaben ^ " ^ " ^ " "" ^ ^ Gesetze wegen Erhöhung einiger

443 Vollzugsanweisung über die Regelung des Verkehres mir Kartos
444 Vollzugsanweisung , betreffend K - rtoffelüb -rnahmspreise.
»45 . Vollzugsanweisung , mit welcher di - U-bernahuisPreise für eins

Getreidegatiungen festgesetzt werden . e
4 ^ 6 Vollzugsanweisung . betreffend die Erhöhung des Zollaufschla

den Kr eg D ° u)ugsa » welsung lioer die Hemmung des Fristenlaufes d

Achlstmidentag ^ ^ E ^ " ^ " ber Inkrafttreten des Gesetzes über

440 Erste Ausnahmeverordnung zum Achtstundentagsgesetz
^ Vollzugsanweisung zum Jnvalidenenlschäd 'igung «gesktz,

Bollzugsenweisung , womit der dermalen in Geltung stehl
Wortlaut des Gesetzes über die Wahlordnung verlautbart wird.

352 Vollzugsanweisung über die Durchführung der Wahlin  !
Na ti  0- NaIv er s ammlung.  ^

353 . Besetz über die Voraussetzungen der Uebernahme »sterreichis
Kriegsanleihe als Schuld der Republik Oesterreich . ^
, . . 35 -4 ' Vollzugsanweisung , betreffend Regelung des Verkehres mit R
fett von Rindern und Schafen.

355 . Vollzugsanweisung über den Verkehr mit Edelmetallen und E
metallwaren.

gcbühOöb ' vollzugsanweisung über die Erhöhung der Tabakersatz . Liz

4 » ? - Vollzugsanweisung , betreffend di- Durchführungsbestimmun
zum SochabrüfiungsenteignungSgesetze.
. . Besitz über Maßnahmen für di - Behandlung ehemals österrei
U " 3 ' vUstaalS (TtaatSbahn )angestellt -r aus Anlaß ihrer Uebernahme in
Dienst der Republik Oesterreich.

35S . Gesetz, betreffend die Einführung der elektrischen Zugförderi
auf den Staatsbahnen.

360 . Gesetz über die Verwendbarkeit der von der Gemeinde Graz a
zugebenden Tcilschuldverschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung r
Sliftungs -, Puplllar - und ähnlichen Kapitalien.

361 . Vollzugsanweisung , betreffend die Abänderung der achten A
gäbe der Arzneitape.

362 . Krankenkassentaxe.
863 . Gesetz über die Gewährung von Gebührenbefreiungen aus An

der Vereinheitlichung des Krankenkassenwesens.
364 . Gemeindeüberweisungsgesetz.
365 . Gesetz über die allgemeine Erwerbsteuer und Grundsteuer
366 . Staatszuschlagsgesetz vom Jahre 1920.
367 . Nachtrag zum Militärabbaugesetz.
368 . Heeresdlszjplinargesetz.

Milj ^ 60 ° ,Gesetz , betreffend den Gewerbeantritt durch berufswechselr

370 . Gesetz, betreffend die P -nsionsverfich -rung von Angestellten.
371 Gesetz über die große Vermögensabgabe.
372 Personalstcuernovelle vom Jahre 1920.
373 Gesetz über die bedingte Verurteilin g.
374 . Vollzugsanweisung über Umrechnungskurse für Zinsen.
375 . Vollzugsanweisung , betreffend Abänderung einiger Bestimmung

der Natzungen des Abrechnungsamtes.

Zünd ^ U-pen ^ ^ ^ " ''" ' ^ ' die Festsetzung von Höchstpreisen f
377 . Kundmachung , betreffend Abänderung der Vorschriften für !

Preisberechnung von Schuhwaren.
378 . II . Vollzugsanweisung zum Wehrgesetz.
370 . Anlage 3 zur Vollzugsanweisung zum Zollgesetz.
»80 . Vollzugsanweisung , betreffend die Einschränkung der Biererzeugu n
381 . 11. Vollzugsanweisung zum Journaiistengesetz.
382 . Vollzuasanweisung , mit welcher die Verordnung des Handel!
fs ^ Oktober 1917 , betreffend den Verkehr mit Asbest ur

Ksdestabfälleii , sowie di- Verordnung des Handelsministers vom 31 . Oktofi
1917 , betreffend die Errichtung eines « riegsverbandes der Asbestmdustri
außer Kraft gesetzt werden.

383 Vollzugsanweisung wegen Aenderung einiger Bestimmungen di
Vollzugsanweisung Uber die Effektenumsatzlleuer.

384 . Vollzugsanweisung , betreffend di- Erhöhung des B -rschlcißpreis -!
für handelsftatistische Anmeldeformulare.

385 . Vollzugsanweisung über vorläufige Maßnahmen zur Regelun
der vor und während des Krieges entstandenen Schulden von Oesterreichm
an französische Staatsangehörige.

386 . Vollzugsanweisung , womit im Verhältnis zu Frankreich di
Vollzugsanweisung vom 15 . Juli 1920 über ein Zahlung - , und Annahme
verbot teilweise abgeändert wird.

387 . Vollzugsanweisung über die Außervcrkehrssetzung der unaestempeltei
Banknoten zu 1 L und zu 2 L . " » , i-

388 . Vollzugsanweisung über die Auszahlung der Zinsen und Ge
Winne von vinkulierten Schuldverschreibungen der Losanleihe 1920 durch di
Postsparkaffe . ^

380 Vollzugsanweisung , betreffend die Uebertragung der Geschäfte det
Stempclzeichenausdruckes sowie der Spielkartenabstempelung an die Finanz
landeskaffe in Innsbruck.
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3 » v . vollzugranweisung über die Verliingerung der Frist zur Her-
aq von Kl ' inwohnungshäusern.
391 . Neun e Bollzugsanweisung über die Anmeldung und Kontrolle

ser Vermögenschaften und die Sicherung der Vermögensabgabe.
S9L Vollzugsanweisnng über die Erhaltung deS Arbeiterstandes in

rb ichen Betrieden.
393 . Bollzugsanweisung , betreffend die Erhöhung der Taxen für die

.jh „ „ g akademischer Grade und für die Staat «- und Lehramtsprüfungen
m Hochschulen.

3 » 4 . Vollzugsanweisung , betreffend die Amtszulagen der akademischen
ktionäre an den Hochschulen.

395 . Bollzugsanweisung zur Durchführung des Gesetzes über die
ciiabme von Ang stellien der MilitLrjustiz ,n den Zwiljustizdi -nst.

396 . 2 . Vollzugsanweisung zur Mililiirabdaugesetz.
397 . 398 . Bollzugsanweisung zum Heeresdisziplinargesetz.
399 . Bollzugsanweisung , betreffend die Anwendung der Vertragszölle

der Zollbegünstigungen bei der Einfuhr zur See.
409 . II . Vollzugsanweisung zum Gehaltskaffengesetz.
401 . III . Bollzugsanweisung zum Gehaltskaffengesetz.
402 Vollzugranweisung über die Teilung des Landesgerichtes in Wien

rei selbständige Gerichtshöfe.
403 . VIII . Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversicherungs-

404 . Bollzugsanweisung , betreffend die Verwendbarkeit der von der
sterr . Heilmittelstclle , Gemeinwirtschaftliche Anstalt " auszugebenden Teil-
dverschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung von Stislungs -, Pupillar-
ähnlichen Kapitalien

4S »5 Vollzugsanweisung , betreffend Forderungen in alter Kronen-
ruNg gegenüber Angehörigen der anderen Nachfolgestaaten.

406 Bollzugsanweisung über die Zusammensetzung der Kommissionen
Bildung der Geschwornen - und Schöffmlisten.

407 . Bollzugsanweisung , betreffend die der Verkehrsregelung unter-
:nden Arzneimittel.

408 . Vollzugsanweisung , betreffend die Auflassung der Bewirtschaftung
Bummisaugern.

409 . Vollzugsanweisung über die Befristung von Ansprüchen auf Ge-
cennachtröge , die sich aus einem Dienstverbältmsse in der bewaffneten Macht
ehemaligen österreichisch -ungarischen Monarchie ergeben.

410 . Vollzugsanweisung , betreffend die Ausscheidung des ehemaligen
stallgebäudeS in Wien au » dem ehemals hofärarischen Vermögen.

411 . Vollzugsanweisung , betreffend die Festsetzung von Preisen für
chtpeiroleum.

412 . Bollzugsanweisung zur Durchführung des Zahntechnikergesetzes.
413 Vollzugsanweisung über M »ßnahmen zum Zwecke der Feststellung

Auftretens de« Kartofftlkrebses in Oesterreich.
414 . Vollzugsanweisung , betreffend die industrielle Verarbeitung von

hlgetreide.
415 . Vollzugsanweisung , betreffend die Zulassung und die Lehrtätigkeit

Privaldozenten an den Hochschulen.
416 Bollzugsanweisung über Stempel - und Gebührenbefreiungen aus

laß des Umtausches der Noten zu 1 L und zu 2 L.
417 . Bollzugsanweisung , betreffend den Text des Urheberrechtes.
418 . Vollzugsanweisung zur Durchführung der Bestimmungen des

rsionistengesetzeS hinsichtlich der An, -hörigen der staatlichen niederen
laßen - und Wafferbaupersonales und ihrer Hinterbliebenen.

419 . Vollzugsanweisung über die Einhebung und Abschreibung der
ckten Steuern in den durch die Kämpfe mit den südslavischm Streitträften
> durch die südslavische Besetzung betroffenen Gebieten deS Landes Kärnten.

420 . Vollzugsanweisung , betreffend die Erzeugung und den Vertrieb
wmazeutischcr Spezialitäten.

421 . Bollzugsanweisung , betreffend di - Aenderung der bisherigen Titel
staatlichen l - nd ° und forstwirtschaftlichen Versuchsanstalten.

422 . Vollzugsanweisung über die Ausgabe neuer amtlicher Promeffen-
einblankette.

423 . Vollzugsanweisung über die Ausgabe ! von neuen amtlichen
:chselblanketten.

424 . Kundmachung , betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im
aatsgesetzblatte.

425 . Vollzugranweisung über vorläufige Maßnahmen zur Regelung
: vor und während des Krieges entstandenen Schulden von Oesterreichern

britische Staatsangehörige . .
426 . Bollzugsanweisung, womit im VcrhältnrS zu Großbritannien

l Vollzugsanweisung über das Zahlung ? - und Annahmeverbot teilweise ab¬
ändert wird . ^

427 . Vollzugranweisung über di - Anmeldung der in Frankreich und
Großbritannien und Irland und deren Ueberseegebieten befindlichen Aktiven

lerreichischer Staatsangehöriger.
428 . Vollzugsonweisung , betreffend die Uebertragung der Gerichts-

nkeit in Strafsachen für den Bezirk Landstraße an das Bezirksgericht
opoldstadt.

429 Vollzugsrnweisung , betreffend die Vereinigung der Bezirksgerichte
avoriten und Simmering.

430 . Vollzugsanweisung , betreffend vorübergehende Aendenmgcn des
isenbahnbetriebsreglements.

431 . Vollzugsanweisung zur Durchführung des Pensiomstengesctzes
.»sichtlich der im Bertragsverhältniffe als beeidete Steuerexekutorcn gestandenen
ersonen , deren Witwen und Waisen.

432 . Bollzugsanweisung , betreffend die Abänderung der achten Arznei¬
taxe zu der österreichischen Ph - rmakopöe.

433 . Vollzugsanweisung , betreffend da» Schulgeld und die sonstigen
von den Schülern an den staatlichen Mittelschulen , Gqmnasten aller Arten
und Realschulen zu entrichtenden Zahlungen.

434 . Bollzugsanweisung , betreffend die Zulassung von Lehrbüchern und
Lehrbehelfen au mittleren und niederen Unterrichlsanstalten sowie die Ein¬
setzung einer Kommiffion zu deren Begutachtung . . ,

435 . Zwischenstaatliche Vereinbarungen zum Schutze des Urheberrechte»
an Werken der Literatur und Kunst.

436 . Vollzugranweisung , betreff nd die Abänderung der vierten AuS-
gäbe der Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe für begünstigte

Parturin 7 ^lljugsiinweisung , betreffend die Gewährung eines Teuerung «.
Zuschusses zu den nach der 3 . Bollzugsanweisung zum Jnvalidenentschädigungs'
ge etze zu 8 8 gebührende Vergütungen.

43 » . Vcllzugsanwcisung zur Durchführung des Gesetze» über die be¬
dingte Verurteilung . . „ . ,

439 . Bollzugsanweisung zu dem Gesetze über die Errichtung von

^ ^ 44SIN Zehnte Vollzugsanweisung über die Anmeldung und Kontrolle
gewisser Ve mögenschaflen und die Sicherung der V -rinögcnsabgabe.

441 . Bollzugsanweisung , betreffend die Neufestsetzung der Grundlagen
für den « ütertaris der Staatsbahnm und der vom Staate betriebenen Privat-
bahnen , soweit bei diesen der Staatseisenbahnverwaltung das freie Tarifierungs-
recht zusteht.

6 . Lan- rsgcsrtz- und Verordnungsblatt.
540 . Verordnung , betreffend Freigabe des Verkehres hinsichtlich einiger

Wildqattungen . . , ^ .. .
541 - Verordnung , betreffend Freigabe des Verkehres mit Süß¬

wasserstichen . . ,
542 . Verordnung , betreffend Verabreichung von mit geschmolzenem

Fett oder Ocl zubereiteten Speisen . . ^ „
543 Kundmachung , betreffend Zuschläge zu den Taxen für Bau-

aewerbiprüfungcn . .
544 . Kundmachung , womit der Erlaß , betreffend die Wahlordnung für

die Kammer für Handel , Gewerbe und Industrie in Wien , verlautbart wird.
545 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung des Ternnncs zur

Räumung von Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten . .
546 . Verordnung , betreffend die Einführung von Transportbescheini-

gungen von Holz.
547 Gesetz, betreffend die Abänderung der Bauordnung

für Wien und Maßnahmen zur Behebung der Wohnungsnot und Förderung
»er Bautätigkeit . ^ ^

548 . Gesetz, betreffend die Einhebung der Totenbeschau - und Tvten-
b-schreibgebühr sowie der Gebühr für sanitätspolizeiliche Amtshandlungen
städtischer Aerzte bei Leichen und Leichenbegängnissen.

549 . Gesetz, betreffend die Enthebung von B e er d e g u n g s g e-
bühr - n auf den Friedhöfen der Gemeinde Wien.

550 . Besetz, betreffend di - Einhebung von Gebühren für Lelchenüber-
führungen in Wien und für die Beistellung von Särgen.

551 . Gesetz, betreffend die von der Städt Wiener -Neustadt emzuheben-
den Kanzleigebühren . ^ '

552 . Gesetz, betreffend die Einhebung « ner Gemeindeabgabe vom
Wertzuwachse von Liegenschaften im Gebiete der Stadt Wiener -Neustadt.

553 . Gesetz, betreffend die Einhebung von Gemeindeabgaben sur da»
Halten von Hunden . ^ ,

554 . Gesetz, betreffend di - Einhebung einer Auflage von Wohnun gs<
aufwand bei vorübergehendem Aufenthalt durch die Gemeinden Niederörrreichs
mit Ausnahme der Stadt Wien.

555 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlagen
in St . Pölten . ,,

556 . Verordnung , betreffend die Erweiterung der Geschäftsbefugmße
des Eichamtes in St . Pölten . . . . . . .

557 . Kundmachung , betreffend die mehreren Straßenbezrrken m Nteder-
Ssterreich erteilte Bewilligung zur Einhebung von höheren als 30prozentlgen
Straßenumlagen . , ^

558 . Kundmachung , betreffend die Ermächtigung der Bezirkshaupt-
Mannschaft in Neunkirchm zur Ausübung des Wohnungsanforderungsrechtes
in den Gemeinden Enzenreith , Kötlach und Grafenbach.

559 . Kundmachung , betreff nd Ermächtigung der BezirkShauptmann-
schuft in Melk zur Ausübung des WohnungsanforderungsrechteS in Ybbs an
der Donau . ,

560 . Kundmachung , betreffend die Anforderung von Wohnungen m

Tiefeiwacl ^ betreffend die Einbeziehung der Gemeinde Vösen-
dorf im politischen Bezirke Hietzing -Umgebung in das Wohngebiet der
Stadt Wien . ^ „

562 . Kundmachung , betreffend di - Erhöhung der Verpflegstaxen im
Krankenhause St . Pölten . .

563 . Gesetz , betreffend die Regulierung des Mtchclstettner - rab -nS in
Michelstetten . ^ »

564 . Gesetz, betreffend die Verbauung de» OrtSgrabenS in Petronell.
565 bis 594 . Gesetze, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von

Umlagen in Neudorf , Schagge », Flatz , Jmmendorf , Oberkreuzstetten , » t . Leon-
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bard am Forst , Marbach a. d. Kleinen Krems , MallerSbach , Markt , Peisching,
Raglitz , Gerasdorf , Goggitsch , Jllmanns , Karlstift . Klein -Wiesendorf , Krön-
berg , Lichtenegg . Reichenau , Neubau , Edlitz , Fels am Wagram , Reitzenschlag Seeb,
Slebenhirten , Obersteinabrunn , Sticklbcrg , Thallern , Großwolfgers.

585 . Gesetz, betreffend die Einhebung von Getrtinkeauflagen in Wiener-
Neustadt.

536 - Vollzugsanweisung , betreffend die Einhebung erhöhter Gemeinde¬
abgaben von gebrannten geistigen Flüssigkeiten , Bier , Wein und Schaumwein
m der Stadt Wien.

587 . Vollzugsanwrisung , betreffend die Einhebung einer Gemeinde¬
abgabe von gewerbsmäßiger Vermietung von Wohnräumm (Fremdenzimmer¬
abgabe ) im Gebiete der Stadt Wien.

588 . Kundmachung , betreffend die Einführrng von Operationsgebühren
im Krankenhause Zwettl.

583 bis 68 » Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von
Getränkeauflagen in den Gemeinden Mauer bei Wien , Grcsten , Biedermanns¬
dorf , Laa an der Thaya und Liesing.

084 . Gesetz, betreffend Fremdenzimmerabgabe im Gebiete der Stadt
Wiener -Neustadt.

685 . Gesetz, betreffend di - Bewilligung zur Einhebung von Getränke-
auflagen in der Gemeinde Kottingbrunn.

686 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhcbung von Getränke-
auflagen durch die Gemeinde PerchtoldSdorf.

607 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer Wein¬
auflage in der Gemeinde Trumau.

608 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer Miet¬
zinsauflage und von Getränkeauflagen in der Gemeinde Vöslau.

603 . Vollzuosanweisung , betreffend die Durchführung deS Gesetzes vom
II . März 1920 über die Leistung eines Beitrages der gegen Brandschaden
Versicherten zu den Kosten der Feuerwehren in Oesterreich unter der Enns.

618 . Verordnung , mit welcher provisorische einschränkende Be»
stimmungen für den Lastkraftwagenverkehr auf öffentlichen Straßen und
Wegen erlassen werden.

611 . Verordnung , betreffend der Verabreichung von Milch und Milch-
getränkemin Gast - und Schankgewerbebetrieben.

612 . Kundmachung , betreffend di - Regelung deS Verbrauches von
Petroleum.

61 » . Kundmachung , betreffend di - Festsetzung der Verpflegsgebühren
in den Wiener öffentlichen Fondskrankenanstalten.

614 bis 618 . Kundmachungen , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstoxen in Mstelbach , Amstetten , Waidhofen an der Ybbs , Krems in der
dritten (allgemeinen ) Gebührenklasse deS I u b i l ä u in s sp it a l e s der
Stadt Wien und in der niederöste >reichischcn LandeSgebäranstalt.

688 bis 638 Gesetze, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von
Umlagen in den Gemeinden Kleinzell , UlrichSkirchen , Türnitz , Thernberg
Zöbern , Eggern , Wopfing . Waidendorf , Waidmannsfeld , Warth , Bestenötting
Sticklbcrg , Dreistctten , Weißenbach , Speiseildorf , Wilhelmsdorf . Alt -Weitra
und Rohr im Gebirge.

633 . Gesetz, womit Z 4 des Gesetzes vom 6. Mai 1908 , betreffend die
Ueberbeschau des nach Wien cingeführt -ri Fleisches von Einhufern und die
dafür zu entrichtenden Gebühren , abgeändert wird.

648 . Gesetz, betreffend die Einhebuug von Gebühren für die Ausstellung
von Viehpäflen und für die Vornahme der Vieh - und Fleischbeschau durch
Gemeinden.

641 bis 647 . Gesetze, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von
Umlagen in den Gemeinden Pfaffenschlag , Rabenfiein , Merkenbrechts , Schratten-
bach , Höbenbach , Furth an der Tricsting und Obermeisling.

648 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer außerordentlichen Landes¬
armenumlage in Niederösterreich mit Ausnahme von Wien.

643 . Gesetz, betreffend die Regulierung des Perschlingbaches in den
Gemeinden Weißenkirchm , Würmla , Michelhausm und Atzenbrugg.

658 . Gesetz, betreffend die Verbauung des Wilfersdorfer Ortsgrabens
in der Gemeinde Chorherrn.

651 Gesetz, betreffend die Ergänzungsarbeiten bei der Verbauung des
Reifbaches in St . Anton an der Jeßnitz.

658 . Gesetz, betreffend die Räumung des Donaugrabens i» der Ge¬
meinde Obergänserndorf.

653 . Gesetz für die Feststellung einer Konkurrenz zur Herstellung und
Erhaltung der Regulierungsarbeiten an dem Zayabache.

654 bis 668 . Gesetze, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von
Umlagen in den Gemeinden Grimmenstein , Großriedenthal , Hafning , HauS-
leiten , Jllmau , Jnzersdorf an der Traisen und Kaumberg.

661 . Dienstanweisung zur Durchführung des Landesgesetzes , betreffend
die Einkührung einer Bodenwertabgabe  im Gebiete der Stadt Wien.

668 . Vollzugsanweisung , betreffend die näheren Bestimmungen über
die S t a » d p l a tz a b g a b e im Gebiete der Stadt Wien.

663 . Vollzugsanweisung , betreffend die Einhebung einer Gemeinde,
a b g ab e v o n Pfe r d cn für Personenbeförderung  im Gebiite
der Stadt Wien.

664 . Vollzugsanweisung , betreffend die Einhebung einer Gemeinde¬
abgabe von öffentlichen Ankündigungen  im Gebiete der
Stadt Wien.

665 . Kundmachung zur Durchführung des Wi -d-rbesiedl »ngsgesetz -s.

666 bis 668 . Kundmachungen , betreffend die Ersatzanforderung von
W °bn »ngen in den Gemeinden St . Valentin , Peisching und in sämtlichen Ge-
meinden des politischen Gezirkes Bruck an der Leitha.

663 . Gesetz, mit welchem die Giltigkeit der Bestimmung über die Be-
streuung der Hersjellungs - und Erhaltungslosten der Leitharequlierunq in der
Strecke von Trautmannsdorf abwärts verlängert wird.

678 . Gesetz, betreffend die Abgabe von Wasser ' aus dem Wasserwerke
der Gemeinde Brunn an , Gebirge.

671 . Gesetz, betreffend die Einführung einer Abgabe von höheren Miet¬
zinsen in den Gemeinden Niederösterreichs mit Ausschluß von Wien.

678 bis 678 . Gesetze, betreffend Einh -bung von Umlagen an G -
melnden Niederöstcrreichs.

673 . Gesetz, betreffend die Erhöhung der Wafsergebühren in der Ge¬
meinde Mauer bei Wien.

688 . Gesetz, betreffend die Erhöhung der Wafsergebühren in der Ge-
meinde Laa an der Thaya.

681 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Getränke¬
auflagen sür das zweite Halbjahr 1920 in der Gemeinde Siebenhirten
bei Wien.

683 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Getränke¬
auflagen in der Skadtgenieiiide Oberhollabrunn sür das Jahr 1920.

683 Gesetz , betreffend die Bewilligung zur Einhcbung einer Wein¬
auflage sür das Jahr 1920 in der Gemeinde Pottschach.

684 Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Getränke-
auflagen in der Gemeinde Stockerau für die Jahre 1920 und 1921.

685 . Kundmachung , betreffend die Ermächtigung der Bezirkshaupt-
Mannschaft in Oberhollabrunn zur Ausübung des Wohnungsanforderungs-
rechtes in sämtlichen Gemeinden des politischen Bezirkes Oberhollabrunn.

686 . Kundmachung , betreffend die Berichtigung von Druckfehlern in
den Verordnungen der Landesregierung vom 11 . Dezember 1919 , L.-G .-Bl.
Nr . 390 , und vom 8 Juli 1920 , L.-G . -Bl . Nr . 5 >8.

687 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung der Verpflegsgebühr im
allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Sk . Pölien.

688 bis 635 . Kundmachungen , betreffend die Festsetzung der Ver-
Pflegsgebühr in den allgemeinen öffentlichen Keankenhäusern in Korneuburg,
Wiener -Neustadt . Krems , Gars , Mödling , Klosterneuburg , Waidhofen an der
Thaya und Zwettl.

636 . Kundmachung , betreffend die Regelung des Verbrauches von
Petroleum in Wien und Niederösterreich.

637 . Kundmachung , betreffend die Auslassung der niederösterreichischen
Landesirrenanstalt Klosterneuburg und die Nemegelung der Verpflegsgebühren
in den niederösterreichischen Landesanstalten für Geisteskranke und sür schwach¬
sinnige Kinder ab 1 . September >920.

638 . Gesetz, womit der Z >2 des Gesetzes vom 18 . Dezember 1919,
L.-G -Bl . Rr . 10 ox 1920 , bet essend, die Einführung einer Abgabe von
höheren Mieizinsen  im Gebiete der Stadt Wien , abgeändert wird.

633 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Auflage vom Wohnungs-
aufwande bei vorübergehendem Aufenthalt durch die Gemeinden Nieder-
österreichs mit Ausnahme von Wien.

780 . Kundmachung , betreffend die Inkraftsetzung der Markt-
ordnung sür den Jung - und Stechvieh markt  auf dem Zentral-
viehmarkte in Wien -St . Marx.

701 . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung , betreffend
die Festsetzung der Verpflegsgebühren im allgemeinen öffentlichen Krankenhause
in Mödling.

708 . Kundmachung , betreffend die Ersatzanforderung von Wohnungen
durch die politische Bezirksbehörde in mehreren Gemeinden des politischen
Bezirkes Gänserndorf.

783 , Kundmachung , betreffend die Festsetzung der Berpflegstaxe im
allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Neunkirchen.

704 bis 786 . Kundmachungen , betreffend die Festsetzung der Ver-
pfl -gsgebühren in den allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern in Oberholla¬
brunn , Horn und Baden.

787 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer zehn-
prozentigen Mi -tzinsauflage für die Jahre 1920 , 1921 und 1922 in der
Gemeinde Deutsch -Wagram.

788 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe von
öffentlichen Ankündigungen im Gebiete der Stadt Wiener -Neustadt.

703 . Gesetz, mit welchem das Gesetz, betreffend die Einhebung von
Zuschlägen zu den staatlichen Gebühren von Totalisateur - und Buchmacher¬
wetten , teilweise abgeändert wird.

711 . Gesetz, betreffend den Schutz des Maulwurfes.
714 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhcbung von Umlagen

für das Jahr 1920 in der Gemeinde Ebenfurth.
713 bis 723 . Gesetze, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von

Umlagen sür das Jahr 1920 in den Gemeinden Ederding , EnzerSfeld , Lrnst-
brunn , Gänserndorf , Klein -Göpfritz , Kleinmotten , Raxendorf , Unterretzbach,
Riedenthal , Senftenbergeraint , Straßhof und Guntramsdorf.

784 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe von
bestimmten Erwerbsunternehmungen im Gebiete der Stadt Wien . (Kon-
z e s s i o n^S a b g a b e.)

735 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe von der
Haltung von Hauspersonal im Gebiete der Stadt Wien . (Hauspersonal-
abga  de .)

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener . - Buchdruckerei E . Kainz vorm . I . B . Wallishauffer'



1920. X
«mtttlatt d« Stadt » ien, - Nr . 89 . 6 November 193 Ü.

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normativbcstillillimigen der Gemcinderates, Stadtscuates und der Magistrates
in Angelegenheiten der Oemkindenerwaltung und politischen Amtsführung.

Inhalt:
I . tScsetze, VollzugSanwrisungcn , Berordunngen und Ent-

schetduonen:
1. Bundesverfafsungsgesetz.
2 . bis 5. WohnungSantorderungen.
6 Angemessenheit des Untermictzinses.
7. Wohnungszuweisung.
8. Riilchbezug.
9. Erteilung des Exequaturs.

10. Drogistenkouzession.
11. Absverrung der Drorygasse im 3. Bezirke.
12. Reinigen der Gehwege.

II . Normativbestimmunge « :
13. Maßnahmen zugunsten der der Dienstordnung unterstehenden An-

gestellten.
14. L-ilsiitze für Arbeitsvertritge.
15 . StaalsbürgerschaftserklLrung . „
16. Unterstellung der städtischen Humanitiitsanstalten unter die M .Abt. 9.
17. velriebseinricktung de» Südwestfriedhoses.

B e r z c i chn t s d e r im S t a » t » g e s e tzb l a tt e für den Staat
Deutsch » sterreich und im Landcsgesetz . und Ver-
»rdnungsblatte fitr Oesterreich unter der Lnn « im
Jahre  1920 v e r I f s e n t l i cht e n Gesetze , Vollzug «,
anweisungen und Verordnungen.

l. Gesetze, Vol^nggnnweisnngen, Ver¬
ordnungen und EiMltzkldungen.

Gesetz vom 1. Oktober 1S20 , womit die Republik
Oesterreich als Bundesstaat eingerichtet wird

(Bundesverfafsungsgesetz ) .*
Artikel 2 . Oesterreich ist ein Bundesstaat . Der Bundesstaat wird

gebildet aus den selbständigen Ländern : Burgenlaud , Kärnten , Nieder¬
österreich (Niedcrösterreich -Land und Wien ), Obcrösterreich , Salzburg,
Steiermark . Tirol , Vorarlberg.

Artikel 3 . Das Bundesgebiet umfaßt die Gebiete der Bundes¬
länder . Eine Aenderung des Bundesgebietes , die zugleich Aeuderung
eines Landesgebietes ist, ebenso die Aeuderung einer Laudesgrenzc
innerhalb des -Bundesgebietes kann — abgesehen von Friedensverträgen
— nur durch übereinstimmende - Berfassungsgesctze des Bundes und
jenes Landes erfolgen , dessen Gebiet eine Aenderung erfährt . Die für
Niederösterreich -Land und Wien geltenden Sonderbestimmungen enthält
das vierte Hauptstück.

Artikel 5 . Bundeshauptstadt und Sitz der obersten Organe ist
Wien.

Artikel 6 . Für jedes Land besteht eine Landesbürgerschaft . Voraus¬
setzung der Landesbürgerschaft ist das Heimatrecht in einer Gemeinde
des Landes . Die Bedingungen für Erwerb und Verlust der Landes¬
bürgerschaft sind in jedem Lande gleich. Mit der Landesbürgerschaft
wird die Bundesbürgerschaft erworben . Jeder Bundesbürger hat in
jedem Lande die gleichen Rechte und Pflichten wie die Bürger des
Landes selbst.

Artikel 25 . Der Sitz des Nationalrates ist die Bundeshaupt¬
stadt Wien . Für die Dauer außerordentlicher Verhältnisse kann der
Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung den Nationalrat in
einen anderen Ort des Bundesgebietes berufen.

Artikel 34 . Im Bundesrate sind die Länder im Verhältnisse zur
Bürgerzahl im Lande gemäß .den folgenden Bestimmungen vertreten.
Für die Vertretung und Stellung im Bundesrate gelten Wien und
Niederösterreich -Land (Artikel 108 und 114 ) als selbständige Länder.
Das Land mit der größten Bürgerzahl entsendet zwölf , jedes andere
Land so viele Mitglieder , als dem Verhältnis seiner Bürgerzahl zur
erstangeführten Bürgerzahl entspricht , wobei Reste über die Hälfte der
Verhältniszahl als voll gelten . Jedem Lande gebührt jedoch eine Ver¬

tretung von mindestens drei Mitgliedern . Für jedes Mitglied wird
ein Ersatzmann bestellt . Die Zahl der demnach von jedem Lande zu
entsendenden Mitglieder wird vom Bundespräsidendcn nach jeder all¬
gemeinen Volkszählung festgesetzt.

Artikel >08 . Der Landtag von Niederösterreich gliedert sich in
zwei Kurien , die eine (Kurie Land ) wird gebildet von den Abgeord¬
neten des Landes ausschließlich Wien . Die Wahl der anderen (Kurie
Stadt ) wird durch die Verfassung der Bundeshauptstadt geregelt . Die
Zahl der Abgeordneten ist auf die beiden Kurien im Verhältnisse der
Bürgerzahl zu verteilen.

Artikel 109 . Als Landtag von Niederösterreich treten beide Kurien
zur Gesetzgebung in allen Angelegenheiten der ehemals autonomen
Landesverwaltung zusammen , die von der gemeinsamen Landesverfassung
für gemeinsam erklärt werden . Zu diesen Angelegenheiten gehört ins¬
besondere die gemeinsame Landesverfassung selbst.

Artikel ! >0 . In den nicht gemeinsamen Angelegenheiten hat jeder
der beiden Landesteile die Stellung eines selbständigen Landes . In
diesen Angelegenheiten hat für Wien der Gemeinderat der Stadt
Wien , für Niederösterreich -Land die Kurie Land die Stellung des
Landtage - . Die Bestimmungen des Artikels 57 gelten sinngemäß auch
für die Mitglieder des Wiener GemeinderatcS.

Artikel >1. Zu den nicht gemeinsamen Angelegenheiten gehören
die Verfassung jedes der beiden Landestcile sowie die Wahl der
Mitglieder zum Bundesrate (Artikel 35 ). Ebenso steht die Gesetz¬
gebung hinsichtlich der bgaben , soweit sie in den Wirkungsbereich
der Länder fällt , dem Gemeinderate der Stadt Wien und dem Land¬
tage (Kurie Land ) zu. Die Aufbringung der Kosten für die gemein¬
samen Angelegenheiten regelt die gemeinsame Landesverfassung.

Artikel lir.  Für beide Landestcile gelten die allgemeinen Be¬
stimmungen dieses Hauptstückes . Für Wien hat dabei der vom Ge¬
meinderate gewählte Bürgermeister auch die Stellung eines Landes¬
hauptmannes , der vom Gemcinderate gewählte Stadtsenat auch die
Stellung einer Landesregierung und der Magistratsdirektor auch die
eines Landesamtsdirektors.

Artikel 113 . Die gemeinsamen Angelegenheiten werden durch
eine vom Landtage von Nicderösterreich aus seiner Mitte nach dem
Verhältniswahlrechte zu wählende Verwaltungskommission verwaltet.
Der Bürgermeister der Stadt Wien und der Landeshauptmann von
Niederösterreich -Land gehören der Verwaltungskommission an und
führen abwechselnd den Vorsitz.

Artikel 114 . Ein selbständiges Land Wien kann durch überein-
stimmende Gesetze des Wiener Gemeinderates und des Landtages von
Niederösterreich -Land gebildet werden.* Auszug der besonders für Wien wichtigen Bestimmungen.
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Artikel 115 . Die allgemeine staatliche Verwaltung in den Ländern
wird gemäß den nachfolgenden Bestimmungen nach dem Grundsätze
der Selbstverwaltung eingerichtet.

Artikel 1l6 . Verwaltungssprengel und Selbstverwaltungskörper,
in die sich die Länder gliedern , sind die Ortsgemeinden und die Ge¬
bietsgemeinden . Die Ortsgemeinden sind den Gebietsgemeinden und
diese den Ländern untergeordnet.

Artikel 1 >7 . Ortsgemeinden mit mehr als 20 .000 Einwohnern
sind auf ihren Antrag zu Gcbietsgemeinden zu erklären . Bei ihnen
fällt die Bezirksverwaltung mit der Gemeindeverwaltung zusammen.
Die bisherigen Städte mit eigenem Statute werden Gebietsgemeindcn.

Artikel 118 . Die Ortsgemeinden und Gebietsgemeinden sind auch
selbständige Wirtschaftskörper ; sie haben das Recht , Vermögen aller
Art zu besitzen und zu erwerben und innerhalb der Schranken der
Bundes - und Landesgesetze darüber zu verfügen , wirtschaftliche Unter¬
nehmungen zu betreiben , ihren Haushalt selbständig zu führen und
Abgaben einzuheben.

Artikel 119 . Die Organe der Ortsgemeinde sind die Orts¬
gemeindevertretung und das Ortsgcmeindeamt , die Organe der Ge¬
bietsgemeinde die Gebietsgemeindevertretung und das Gebietsgemeinde¬
amt . Die Wahlen in alle Vertretungen finden auf Grund des gleichen,
unmittelbaren , geheimen und persönlichen Verhältniswahlrechtes aller
Bundesbürger statt , die im Bereiche der zu wühlenden Vertretung
ihren ordentlichen Wohnsitz haben . Die Erlassung der Wahlordnungen
liegt der Landesgesetzgebung ob ; in diesen Wahlordnungen dürfen die
Bedingungen des aktiven und passiven Wahlrechtes nicht enger gezogen
sein als in der Wahlordnung zum Landtage . Die Wahlordnung kann
bestimmen , daß die Wähler ihr Wahlrecht in Wahlkreisen ausüben,
von denen jeder ein geschlossenes Gebiet umfassen muß . Eine Gliede¬
rung der Wählerschaft in andere Wahlkörper ist nicht zulässig . Für
die Wahlen in die Gebietsgemeindevcrtretungen ist der Gerichts¬
bezirk Wahlkreis . Die Zahl der Abgeordneten ist ans die Wahlkreise
im Verhältnis der Bürgerzahl zu verteilen . In die Gebietsgemeiyde-
vertretungen sind nur Personen wählbar , die im Bereiche der Gebiets¬
gemeinde ihren ordentlichen Wohnsitz haben und zum Landtage wähl¬
bar sind . Die Vertretungen können nach dem Grundsätze der Ver¬
hältniswahl aus ihrer Mitte für die einzelnen Zweige der Verwaltung
besondere Berwaltungsausschüsse bestellen, die, soweit bestimmte Berufs¬
oder Jnteressentengrnppcn in Betracht kommen, auch noch durch die
Heranziehung von Vertretern dieser Berufs - oder Jnteressentengruppen
erweitert werden können . Die Leiter der Gebietsgemeindeämter müssen
rechtskundige Vcrwaltungsbcamte sei».

Artikel 120 . Die Festsetzung der weiteren Grundsätze für die
Organisation der staatlichen Verwaltung in den Ländern nach den
Artikeln 115 bis 119 ist Sache der Bundesverfassungsgesetzgedung;
die Ausführung liegt den Landesgesetzgebungen ob. Welche Verwal¬
tungsgeschäfte sachlich und instanzenmäßig den Vertretungen und Ver-
waltnngsausschüssen sowie den Aemtern zukommen , bestimmen die
Bundcsgesetzgebung und die Landesgesetzgebungen innerhalb ihrer
verfassungsmäßigen Zuständigkeit . Hiebei ist jedoch den Ortsgemeinden
ein Wirkungsbereich in erster Instanz in folgenden Angelegenheiten
gewährleistet : 1 . Obsorge für die Sicherheit der Person und des
Eigentums (örtliche Sicherheitspolizei ) ; 2 . Hilfs - und Nettungswesen;
3 . (Lvrge für die Erhaltung der Straßen , Wege , Plätze und Brücken
der ^Gemeinde ; 4 . örtliche Straßenpolizci ; 5 . Flurschutz und Flur¬
polizei ; 6 . Markt - und Lebensmittelpolizei ; 7 . Gesundheitspolizei;
8 . Bau - und Feuerpolizei.

Wohnungsanforderungen.
2 .

Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
27 . Juli 1920:

Die Gemeinde Vösendorf im politischen Bezirke Hietzing -Umgebung
wird in das mit der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 12 . Juli 1920 , Z . VI , 818/2 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 527,
Verlautbarte Wohngebiet der Stadt Wien einbezoge ».

Nr . 89 , 6 . November 1920.
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Tatbestandsfragen sind von der Behörde in ordnungsmäßig
durchgeführten , die Parteienrcchte wahrenden Verfahren zu
beantworten . (Erkennlnis des Verwaltungsgerichtshofrs vom

10 . Juli 1920 )

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Margarete W . in Saaz gegen die Entscheidung des Mietamtes 4
vom 12 . Mürz 1920 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die
angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

E nts ch e I d u I, g s grü n d e : Die von der Beschwerdeführerin ge.
mietete Wohnung wurde vom Wohnungsamt - der Stadt Wien unterm
13 . Jitnner IS20 , gemäß Z 4. Punkt 6 a der Kundmachung der n .- ö. Landes-
regierung vom 30 . Ina , 1919 angefordert , da die Wohnung als Ganzes
weiter vermietet ist. Dem Einsprüche wurde vom Mietamte mit folgender Be¬
gründung keine Folge gegeben : „ Der vom Wohnuagskommissär bezogene
Ansordcrungsgrund wurde nicht widerlegt . Es steht fest, daß die angefordertc
Wohnung als Ganzes an Frau Ella M . untervermictet ist, da der Vorbehalt
eines Zimmers dieser Wohnung durch Fräulein W nicht nachgewiesen erscheint . "

In der hiegegcn erhobenen Beschwerde macht letztere geltend , sie habe bei
der Verhandlung vor dem Melanite den Beweis darüber angebeten , daß si-
sich für den Fall ihrer zeitweiligen Anwesenheit in Wien das Alleinwohnrechl
in einem Raume der sonst an Frau M . weiter vermieteten Wohnung vorb -
halten habe ; der Mietscnat lehnte den angebotenen Beweis ob , erklärte aber
gleichwohl in den Entscheidungsgründen , daß der behauptete Vorbehalt eines
Zimmers nicht bewiesen worden sei.

Der Berwaltungsgerichtshof fand die Einwendung der Beschwerde , di-
in diesem Vorgang einen Verfahrens,nangel erblickt, begründet . Denn , daß die
Beschwerdeführerin durch ihren Vertreter bei der Einspruchsverbandlung den
im Vorstehenden näher bezeichnet -n Vocbehal : in Ansehung der sonst unter-
vermieteten Wohnung machte , geht aus der Fassung der Begründung in der
angefochtenen Entscheidung hervor , andernteiis läßt aber diese Entscheidung
oder sonst ein Stück der dem Verwallungsgcnchlshof « vorgelegten Amts-
Ichriftcn nicht erkennen , auf welchem Wege , durch welche Beweismittel sich der
Mclsenal die lleberzeugung verschaffte , daß die ganze Wohnung der Beschwerde¬
führerin ohne Einschränkung auf bestimmte , vom Vorbehalte der eigenen
Benützung ausgenommen ? Teile , somit als Ganzes unkeroermietet war . Ob
aber eine Wohnung als Ganzes unterverinielkt ist, ist eine Tatbestandsfrage,
die von der Behörde nur in ordnungsmäßig durchgesührtein , die Parteienrechte
wahrenden Verfahren zu beantwoiten ist.

Da dieser Voraussehnng in salzendem Falle nicht Genüge getan erscheint,
so war die angefochtene Entscheidung gemäß 8 6 des Gesetzes vom 22 . Oktober
1875 , R .-G .-Bl . Nr . 34 er 1876 , wegen mangelhaften Verfahrens aufzuheben.
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1. Die Anforderung eines Geschäftsraumes mit "dazugehörigem
anschließenden Wohnraume ist nur dann zulässig , wenn beide
Räume in ihrem Zusammenhänge als Wohnranm in Betracht
kommen . 2 . Zur Entscheidung über die Kuratorkosten ist das
Mietamt nur im Falle des § 7 (Bestimmung der Vergütung
für eine angeiorderte Wohnung ) zuständig . ( Erkenntnis des Ver¬
waltungsgerichtshofes vom 10 . Juli 1920 , Z . 2755 , M .Abt . 15,

5697 .)

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Dr
Josef B . namens der Marie K . wider die Entscheidung des Mel¬
anites für den 19 . Bezirk in Wien , Senat für Wohnungsanfordernng,
die angefochtene Entscheidung in Betreff der Kuratelkosten als im
Gesetze nicht begründet aufgehoben , jedoch im übrigen wird die
Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

L nl s ch e i d u » g s g rün d c : Die Gemeinde Wien hat Mit Beschluß
vom 22 . November 1912 , Z . 103/19 , die von Ma ie K. in dem Haufe 19.
B .straße Nr . 79 a , Tür 3, gemi teten zwei Räumlichkeiten (Küche und
Geschäftsraum ) auf Grund d s tz 4 , Punkt 3,11t . s. der Kundmachung der
niedeiästerrcichischen Landesregierung vom 30 . ^ uni 1919 , Z . 160 L.-G .-Bl,
angefordert , we l sie seit mindestens vier Wochen zur Aufbewahrung von
Gegenständen dienen . Der zur Vertretung der abwesenden Wohnungsinhaberin
bestellte Sachwalter erhob dagegen Einspruch , indem er geltend machte , daß
diese Räumllchkei en — als GeschäftSzweckeu dienend — nur unter der Vor¬
aussetzung des ß 4 a der erwähnlen Kundmachung hätten angefordert werden
können . Das Mietamt in Wien 19 gab jedoch mit der Entscheidung vom
28 . Jänner 1920 dem Einspruch - ans nachstehenden Gründen keine Folge:
Laut Bauplanes sei der Gafsenladen nicht ausdrücklich als Geschäftsraum
genehmigt , sondern es fehle jede Verwendungsbezeichnung . Da aber auch eine
Küche an den Gassenladen anschließe, sei baubchördlich die Verwendung des
Ladens für Wohnznuck nicht ausgeschlossen . Unbestrit en sei, daß die Einspruchs-
w -rderin in dieser Küche mit einem Kinde gewohnt und geschlafen habe , wes.
halb dies: Wohnküche unter die Voraussetzung der genannten Regierungs,
kuudmachung falle . Der Gassenladen sei aber in innigem taulichen und
wirtschaftlichen Zusammenhänge mit dieser Küche und teile daher ihr Schicksal.
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Der Anforderungstitel nach 8 4 , Punkt 3 lit . s , und auch lit . l> der Kund¬
machung lr -fs- zu , da unbestritten fei. daß die Waknungsinhaberin nur wegen
Mangel an Ware , alfo aus Geschäsisrückstchten seit längerer Zeit m Ungarn
w -ile . Die Kosten ter Kuratelbestellung fallen der Einspruchsweiberin zur
käst , zumal sie durch konkludente Handlungen , wie Besuch bei dem Kurator,
sich mit seiner Bestellung einverstanden erklärt babe.

Gegen diese Entscheidung wird in der Beschwerde geltend gemacht , daß
der Gassenladen und mit ibm die anstoßende Küche als unbestritten Geschäfts-
zwecken dienend nur aus Grund des ß 4 u der Kundmachung hätte angefordert
werden können . Aber selbst wenn man diese Räumlichkeiten als Wodnung an.
leben wollte , fehle für eine Anforderung auf Grund des 8 4 . Punkt 3 lir b.
der Nachweis , baß die Abwesenheit der Wohnungsiuhaberin zu Erholungszwecken
bereits drei Monate überstiegen habe . Der Ausspruch in der Kostenlroge aber
sei gesetzwidrig , weil das Mietamt entgegen der Bestimmung des § >0 der
Zivilprozeßordnung den Sachwalter der Abwesenden hinsichtlich seines
Kostenanspinchks unmittelbar «an seine im Auslande weilende Kurandin
gewiesen habe , , ^

Der Verwaltungsgerichtshof gelangte aus folgenden Erwägungen zur
Abweisung der Beschwerde : . ^

Die Anwendung des § 4s der Kundmachung setzt voraus , dass die an-
gesordrrte Wohnung bisher , das ist im Zetpunkie der Anforderung , zu
Gcschältszwecken benützt wurde . Diese Voraussetzung wurde im vorliegenden
Falle von der belangten Behörde nicht als gegeben angesehen , weil die l etreff nden
Räumlichkeiten » ubestrittenerweise zur Zeit der Fassung des Anforderungs-
beschlusses durch die Gemeinde seit mindestens vier Wochen überhaupt Nicht
benützt waren , indem sie ledigl ich zur Aufbewahrung von Gegenständen dienten
die nach ihrer Zahl und Art nicht zu dem zwingenden Schluss - nötigten , daß
ibre Wiederverwendung zu GcschäftszNn cken in Ausucht genommen sei. Mit
Rücksicht auf diesen durch Augenschein fcstgesteüleu Tatbestand sowie in An
betracht des Umllandes , daß der Gassenrauin in den Bauplänen nicht als fiir
G schäftszwccke bestimmt bezeichnet ist und daß dieser mit eine , Küche in einem
unmittelbaren baulichen Zusammenhänge stebt , könnte die anfordernde Behörde
mit Recht davon ausgehen , daß beide Räume in ihrem Zusammenhänge
derzeit als Wohnung in Betracht zu kommen haben , dinier Zugrundelegung
dieser Annahme hat sie die Anforderung auf die Bestimmung de« 8 4 , Punkt 3
lit . a der Kundmachung gestutzt , wonach Wohnungen angkforden werden
können , die seit mindestens vier Wochen lediglich zur Aufbewahrung von
Gegenständen dienen . Da das Vorhandensein der fttztbezeickinetcn Voraussetzungen
unbestritten feststcht, indem die Räumlichkeiten bei der Besichtigung m ,keinem
solchen Zustande vorgefunden wurden , der sie als zur Bewohnung eingerichtet
häkle gelten lassen könne » , io erwies sich schon dieser Bnforderungsgrund als
zutreffend , und en siel di - Notwendigkeit . ,» eine Untersuchung der F,ag - ein.
zugehen , ob auch der weitere Anforderungsgrund lß 4- Ptmlt 3 , I>t . b)
gegeb n sei, ^ » e ,

Dagegen erwies sich der Ausspruch des Mietamt -s über die Kuratel-
kosten als im G setze nicht begründet , weil zur Entscheidung m emem derar-
liaen Ansprüche das Mutamt gemäß A 18, vorl tzler Absatz der erwähnten
Kundmachung nicht berufen war und die von dem Mielauite bezogene
Bestimmung des 8 7 dieser Kundmachung nur aus den hier nicht zutreffenden
Fall der Bestimmung der Vergütung für eine angeforderte Wohnung An¬
wendung zu finden hat, 8 .

Wenn die Mietamtsentscheidung keinerlei nähere Begründung
enthält und die Vorgänge bei der Verhandlung auch sonst nicht
niedergetegt sind , so begründet dieses einen MangA des
Verfahrens , (Erkenntnis des Berwaltungsgerichtshoses vom

1 . Juni 1920 , Z . 1750 , M .Abt . 15 , 5139 20 ) .
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Emil A , gegen die Entscheidung des Mietamtes 6 in Wien vom
13 . Dezember 1919 , Z . VI XVn O 82 , 79 , 8l . 34 III >9, betreffend
eine Wohnungsanforderung , die angefochtene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründ ? : Zufolge einer Mitteiluiig des Polizei,
kommiffariates Mariahilf an das wagist,atische Bezirksamt für den t>. Bezirk
hak in der Nacht vom ! 4 , a if den 15 , September 1919 eine Verwendung der
vom Beschwerdeführer Emil A. gemieteten und an die Beschwerdeführerin
Johanna W . zum T 'ile untervermieteten Wohnung 6 , G . Straße 111 Tür 3,
zu unerlaubten Zwecke» , und zwar durch Abhaltung , beziehungsweise UeMr-
lassung der Wohnräume zur Abhslluuq von Gelagen , durch unbefugten Ge-
wcrbedetrieb mittels Verabreichung von Getränken und speisen , Ueberlaffung
eines Wohnraumes als Abüeigequartier an Adolf St stattgefunden,

Mittels des Bescheides vom 29 , Oktober 1919 hat der Wohnungs-
Kommissär für den 6 . Bezirk die bezeichnet - Wohnung unter Berufung auf
^ 4 , Absatz 6o der Kundmachung der niederösterreichishen Landesregierung
vom 30 Juni 1919 , L.-G -Bl . Nr 160 , »„ gefordert , weil die Wohnung
nach dem I , Juli 1919 zu unerlaubten Zwrck n verwendet wurde . In dem
dagegen erhobenen Einsprüche führte Ennt A , aus , daß sei» Untermieter Josef
L an eine Gesellschaft von Angehörigen der Entente in seiner Wohnung Sekt
gegen Entgelt verabreichte , und zwar zur Nachtzeit , wahrend der Beschwerde,
sichrer schlief. Er bracht - ferner ein ärztliches Zeugnis bei , demzufolge er schwer
nervenkrank sei, sowie ein Zeugnis des Portiers , daß gegen ihn , so lange er
im Hause wohnte , nie ein Anstand obwaltete und daß er dem Untermieter L.
am Tage nach dem Zechgelage die Wohnung verwies.

Die belangt - Behörde wies diese» Einspruch sowie jenen der Beschwerde,
sichrerin Johanna W . ans den Gründen des Anfordeningsbescheides ab .

Die Beschwerde macht gegenüber dieser Entscheidung Mangelhaftigkeit
des V -rfahrcuS geltend , weil sie jeder Begründung entbehre und weil die
Protokollieiuiig der Vorgänge bei der gesetzlich vorgeschriebenen Kommlssions-
verhandlung unterblieben sei, wodurch es unmöglich gemacht werde , sich Noer
die Verantwortung des B -schwerdesichrers und ihre Grundhalugkert ern Urteil
zu bilden . .

Der Verwaltungsgerichtshof fand diese Einwendung begründet.
Weder der Ansorderuugsdescheid .roch die angefochtene Entscheidung be¬

zeichnen die Tatsache oder dl - Tatsachen , aus denen die Verwendung der an-
aeforderten Wohnung zu unerlaubten Zwecken geschloffen werden kann , ste
lassen nicht erkennen , welche von den tu , Berichte des Polizeikoiiinilssariatez
angeführten Tatsachen sie sich zu eigen gemacht haben , s° ude,n begrügen sich
„ul de», Hinweise auf die B -llin „ „ u, -g der Kundmachung der med -rüster-
rcichischen Landesregierung , derzufckge die Verwendung einer Wohnung zu
unerlaubten Zwecken di - Befugnis zur Anforderung begründet . Desgleichen
licat auch kein Protokoll über den Vorgang bei der öffentlichen mündlichen
Verhandlung vor . ans welchem fcstgestellt werden konnte , ob und welche Tat¬
sachen als den Tatbestand der uneilai .bte » Verwendung begründend , dem « e-
schweidefiihrer vorgehalten und welche» der Inhalt seiner Ve -a,itw °rt »» g war.

Da auf einer so unzulänglichen Grundlage die Ueberprinung der
materiellen Gesetzmäßigkeit der angefochteneii E ckjcheidung nicht möglich ist,
mußle sie gemäß 8 6 ° e» Beiwalinngsgerichtshofgesetzes aufgehoben werden.

6 .

Angemessenheit des Untermietzinses.
Die vom Muiamte za fällende Entscheidung , ob ein Mietzins
oder sonstlHeZ Entgelt nach 8 2b und 8 ^ M .Sch g.
angelness m ist . beziehungsweise darüber , obein vom Hauptmieter
geforderter Ilnternuetsins sich als unverhältnismäßig hohe Gegen¬

leistung darstellt , liegt im freien Ermessen des Mietamtes.
VerivallunqsgerichlShos -Enlscheidung vom 20 . Mai 1920,

F . 1917 , M Abt . 15 , 4739.
Der Verwalt » ,igsgerichtshof hat die Beschwerde desRudolsE .,

Hausbesitzer in Wien , gegen die Entscheidung des Mietamtes für
den 21 . Bezirk in Wie » vom 28 . Jänner 1920 , betreffend An¬
gemessenheit eines Afterbestandzinses zuräckgewiesen.

Gründe:  Der Be chiverdeführer hat die l „ seinem Hause Wien.
2l F Gaffe 42 q l ' geneil Säle » m einen Jahreszins von 3,00 II zuzüglich
eines jährlichen Mobilarzins -s von 500 L an Franziska S . verm .etet . D -° e
gab das Mietobjekt unter « eistelluug weiterer Einrlchtungvg -genstäiid - an die
Ortsarnvve XXI des Zeutralverbandes der Invaliden um den Jahreszins von
7000 ' X in Untermiete , worauf ihr der Beschwerdeführer die Muptuliele unter
Berufung aus die Bestimmung des 8 7 , Absatz 2, P . 7 der Mieterschutz.
Verordnung vom 26 Oktober 1918 kündigte . Im Laufe des über diese Kit » ,
diquug auhäng .g gewordenen Rechtsstreites wendete sich das Proz -ßg -r,cht
gemäß 8 18 der Mieterschntzverordnung an das belangte Mietamt um seine
Entscheidung über die Angemessenhei ' des Untermletzinses.

Mit der nun Hiergerichts angefochtene » Entscheidung erklärt - das M,et-
amt deusclbe " in . Hinblick auf die durch die Uat -rv -rinietung b-d.ngt - B - em.
trächtigung des eigenen Ä ichästsb -triebes der Untervermleterm , auf d,e von der
Untervermieterin erzielten Einnahmen an Saalmiete und endlich aus die hc von
der Untermieterin als Entgelt sür die Gestattung der Aufstellung eines Büfett»
bei Veranstaltungen in den Mietobielten zu triftenden B -trag - " "

Der Gerichtshof fand seine Zuständigkeit rur Tntscheidung über die vor
liegende Beschwerde nicht als gegeben . Die vom Miet - mte m
88 10 und 1-i der Mieterschntzverordnung zu fallende Enftcheidung darüber
ob ein Mietzins oder sonstiges Enlqclt nach 8 2 b und sM - tz 2 MM
der Miet -rschutzv-rordnung angemessen je, bez>ehung »!veiie dmüver °b " n
S nne der letzteren Bestimmung der vom Haupt .,,,eter g-f° rd -rt - U» rfN ns
sich als eine im Vergleiche zu dem van ihm zu e » richtenden Mietzinse un-
verbältuismäßig hohe Gegenleistung darstelle , ist dem freien Ermessen des
Mietamtes aiib - imgeq -ben , das hier nicht über vom Gesetze an bestimmte tat-
sächlich- Voraussetzungen geknüpfte Rechtsfolgen , sondern die unter A -
wägung aller hi- sür in Betracht kominenden Umstände und Verhältnisse zu
erschließende Angemessenheit oder Unangemessenheit einer Leistung abzu-

^ ^ Hiernach erweist sich die Beschwerde nach den 88 b , 51 - « und 21 des
Verwallungsgerichtshofgesetzes als unzulässig.

7 .
Wohnungszuweisung.

Die Beurteilung der Billigkeitsgrände gemäß tz 11 , Absatz 1,
fällt in das freie Ermessen.

(Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 14 . Sep¬
tember , Z . 3658 M .Abt . 15 , 6889 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der Afficurazioni Generali
in Triest gegen die Entscheidung des Mietamtes der Stadt Wien (Senat für
Wohnungszuweisungen ) vom 26 . August 1920 , betreffend eine Wohnung » .
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zuweisung , nach den ZZ 3 . iid . s und 21 deS Gesetzes vom 22 . Oktober 1875,
-R .-G -Bl . Nr . 86 er >876 , ohne weiteres Verfahren zurückgewiesen , weil die
Beschwerde gegen die unterlassene Berücksichtigung de« von der Beschwerde-
sührerm als H - useigentümerin geltend gemachten Wunsche » auf Zuweisung
der m ihrem Hause Wien 1. «„ geforderten Wohnung an eine bestimmte
Partei gerichtet ist, die Beurteilung der Billigkeit derartiger Wünsche aber
nach 8 II , Absatz 1 der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1913 , L. -G -Bl . Nr . 160 , mangels irgemwelcher
bindender Vorschriften m dieser Richtung sowie über dar hiebei einzuhaltendc
Verfahren dem freien Ermessen der Behörde anheimgegeben ist.

8 .
Milchbezug für Besitzer laudwirtschaftlicher Betriebe.

Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung vom
31 . August 1920 : "

8 1. Besitzer landwirtschaftlicher Betriebe , welche bei deren Be¬
wirtschaftung nicht selbst an Ort und Stelle tätig sind, Huben für sich
und alle mit ihnen im gemeinsamen Haushalte lebenden Personen den
Anspruch auf den Bezug von so viel Milch aus dem ihnen gehörigen
landwirtschaftlichen Betriebe , als die Nichtselbstversorger in jenem Be¬
zirke, in welchem der landwirtschaftliche Betrieb liegt , Anspruch haben.

8 2 . Besitzer landwirtschaftlicher Betriebe , welche außerhalb des
Bezirkes wohnen , in welchem der landwirtschaftliche Betrieb gelegen
ist, sind berechtigt , die laut K 1 ihnen zustehende Milchmenge aus
ihrem landwirtschaftlichen Betriebe , beziehungsweise Besitzer mehrerer
Betriebe ans einem derselben zu beziehen ; um die Bewilligung hiezu
haben sie unter Nachweis der Berechtigung bei der politischen Behörde
I . Instanz des ezirkcs. wo der landwinschaftliche Betrieb liegt , ein¬
zuschreiten . Besitzer, welche von dieser Begünstigung Gebrauch machen,
verlieren den bisherigen allfälligen Anspruch auf den Milchbezug auf
Grund der Rationier nngsvorschriften des Wohnortes und haben die
Milchkarte bei der Ausstellungsbehörde zurückznlegen.

8 3 . Uebertretungcn dieser Verordnung werden von der Politi¬
schen Behörde mit Geldstrafen bis zu 10 .000 L oder mit Arrest bis
zu sechs Monaten bestraft , sofern die Handlung nicht einer strengeten
Strafe unterliegt . Hinsichtlich des Verfalles der verbotswidrig ver¬
sendeten Milch und des Verlustes einer Gewerbeberechtigung finden
die ZK 43 , beziehungsweise 44 der eingangs zitierten Verordnung
analog Anwendung.

ß 4 . Liese Verordnung tritt mit 1. September 1v20 in Kraft.

».
Erteilung des Exequaturs.

Der Leiter des denNche» Roniulates in W ên Di . Franz Edler v Viv -not
wurde zum Konsul deS Deutschen Reiches i» dieser Stadl ernannt . Der Amts-
bezirk des Konsulates umt ht Nieder und Obirösterreich sowie Salzburg.

Heer Felix Charles Jean de Saint -Sauveur ist zum französi ' chen Konsul
in Wien ernannt worden . Der Amtsbezirk der Konsulates umsaßt ganz
Oesterrech.

Mit Erlaß des StaatSamtes für Aeußeres vom 4. September 1920,
Z . 52228/6 , wird initgeteOt , daß Herr Fernando de Mesquita Braga zum
brasilianischen Konsul in Wien ernannt wurde . Der Amtsbezirk des Konsulates
umsaßt ganz Oesterreich.

Der Präsident der Notionalverlainnilung hat dem österreichischen KtaatS-
angehöagen Rudolf Spielmann in W en die Annadme des id», verliebenen
Postens eines Honoiargeneralkoniuls der R publik Honduras in Wien be¬
willigt und dem bezüglichen Best llungsdiplom des Genannten daS Exequatur
erteilt . Der Amtsbezirk des Konsulates umfaßt ganz Oesterreich.

,0
Drogistenkonz,ssion.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 10 . Bezirk , Z 1006:
Das Bezirksamt ertci t dem Ing . Viktor Alder die Konzession zum Ver¬

schleiße von Gilten und von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten , insoferne diese nicht ausdrücklich den Apothekern Vorbehalten
sind , „ n Standmte 10 . Bezirk , Humbi ldigasse 42.

Gleiüz i „ g wird die Verpachtung dieser Konz ssion an Rudolf Alder,
wohnhaft 10 . Bezirk , Gudrunstraße 120 , gemäß 8 -55 der Gewerbeordnung
genehmigt.

Erlaß des mag Bezirksamtes für den 4 . Bezirk , Z . 80 / I:
Das mag . Bezirksamt für den 4 . Bezi ' k ert . ilt dem Wilhelm Martine!

die Konzession zun , Be >kaufe von Giften und von zur arzneilichen Beiwen ^unq
bestimmten Glossen und Prävarale » , mit E ' N'chtuß der medikamentös imp ' äg-
nierlen Verbandstoffe , insofern - di -S nicht ausschließlich den Apothekern vvrde-

kalten ist, sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Standorte
4 . Wiedner Hauptstraße 40 . Diese Konzess .on wurde im Gewerberegister unter
Z . 2047 eingetragen.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 1. Bezirk:
Mit dem Bescheide vom 10 . August I9l4 , M .B . A. I , 15030 , wurde

der Firma . Drogerie zum Samariter Wizinger L Komp ., Ges . in . b . H,
die Konzession zum Verkaufe von Gisten und der zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffe und P ' ävarate , insoferne dies nicht ausschließlich den
Apothekern vo,behalten ist, sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineral¬
wässern im Standorte I . Teinfaltstraße 4 erteilt.

Die Anzeige , daß laut Bescheides des Handelsgerichtes Wien der Firma-
Wortlaut geändert worden ist in . Drogerie zum Samariter " Camillo Barber
Ges . m . b. H ., wird gewerbehördlich zur Kenntnis genommen.

LI.

Absperrung der Drorygasse im » . Bezirke.
Auf Grund der KZ 46 und 10 t des Wiener Gcmeindestatutcs

vom 29 . April 1920 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 307 , wird das Befahren
der Drorygasse im 3 . Bezirke in dem Teile zwischen der Erdbergcr-
lände und der Dietrichgasse durch Fuhrwerke jeder Art verboten.
Diesen Teil der genannten Gasse dürfen bloß die Fuhrwerke der Firma
Skop L Winter und Siemens L Halste behufs Zufahrt zu ihren
Plätzen benützen.

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 2000 L oder Arreststrafe bis zu 14 Tagen geahndet.

(M .Abt . 52 , 3030 .)

IL.
Reinigen « nd Bespritzen der Gehwege vor Häusern
„nd Grundstücken und Säuberung der Gehwege und

Dächer bei Schneefällen nnd Eisbildung.
>. Auf Grund der ZK 46 und 101 des Gemeindestatutes für

Wien vom 29 . April 1920 , L.-G .- nnd V .-Bl . Nr . 307 , wird unter
Aufhebung der denselben Gegenstand betreffenden Magistratskund¬
machungen vom 3 . Jänner 19 . 8, M .Abt . t V, 19/18 , nnd vom
24 . Juni I9i8 , M .Abt >V, 1792/l 8, angeordnet:

Die Eigentümer oder Verwalter sämtlicher - Gebäude und Grund¬
stücke in den Bezirken l und 3 bis 9 sowie in den verbauten Teilen
der Bezirke 2 und 10 bis 21 sind verpflichtet , alljährlich in der
Zeit vom 1. November bis 31 . März die an diesen Gebäuden oder
Grundstücken vorbeiführenden , dem öffentlichen Verkehre dienenden
gepflasterten und ungepflasterten Gehwege in der ganzen Länge ihrer
Liegenschaft, nnd zwar im 1. Bezirke täglich zwischen 8 und 10 Uhr
abends , in den übrigen Bezirken täglich zwischen 8 Uhr
abends und 7 Uhr früh vom Staub oder Kot gründlich säubern zu
lassen . Wo keine abgegrenzten Gehsteige bestehen, ist >ängs der ein¬
zelnen Liegenschaften der Weg in einer Breite von mindestens 1s « m
zu reinigen.

Bei trockener Witterung sind die Gehwege erst zu bespritzen und
sodann zu kehren, damit Staubentwicklung vermieden werde . Bei
Frostwctter ist die Bespritzung zu unterlassen . Nach jedem Schneefalle
sind die Genannten verpflichtet , diese Gehwege , und zwar die ge¬
pflasterten in einer Breite von 2 m, die anderen bis zu einer Breite
von >' /« m, innerhalb der Zeit von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr
nachts vom Schnee gründlich säubern und sofort ausgiebig mit Sand
(ohne Steine ) oder Asche bestreuen zu lassen . Ebenso sind die Geh¬
wege bei Glatteisbildung zu bestreuen . Bei der Säuberung ist ins¬
besondere darauf zu achten, daß keine Schneehöcker übrigbleiben . Die
nach 10 Uhr nachts entstandenen Schneedecken oder Eiskrusten sind
bis 7 Uhr morgens vollständig zu beseitigen ; bei Gefriertemperatur
sind die Gehwege hierauf sogleich ordnungsmäßig zu bestreuen . Die
Rinnsale der Straßen dürfen auf keinen Fall durch Schnee oder
weggehackte Schnee - oder Eiskrusten verlegt und müssen insbesondere
auch die Wassereinlaufgitter freigehalten werden.

I !. Die zur Vermeidung des Absturzes größerer Schneemassen und
zur Hintanhaltung der Gefährdung des Straßenverkehres notwendige
Freimachung der Dächer vom Schnee , insbesondere der Dachsäume
von überhängenden Schne . mengen und Eisbildungen , darf nur nach
Ausstellung von Warnungszeichen und Abschrankung des etwa gefähr¬
deten Weges und tunlichst nur in Zeiten geringeren Verkehres durch-



Ährt werden . Hiebei ist jede Beschädigung von Leitungsdrähten und
Gütlichen Belenchtungseinrichtungen zu vermeiden

III . Auf öffentlichen Verkehrsflächen darf Schnee aus Häusern
d von Grundstücken nur mit Genehmigung der Gemeinde abgelagert

Uebertretungcn dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
2000 L oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet . Die

icherheitswache und die städtischen Straßenaufsichtsorgane sind
mftragt , durch Läuten an der Hausglocke oder auf eine andere
:t an die Befolgung dieser Kundmachung zu erinnern.
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H. Normalivlikstimmungen
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Maßnahmen zugunsten der Angestellten.
Gemeinderatsbeschluß vom 22 . Oktober 1920.

P . Z . 15482 . Die Bezüge der in das Gehaltsschema
noereihten oder nach ihm entlohnten Angestellten  der
eineinde Wien und ihrer Unternehmungen einschließlich der dem

Gesetze vom 3. Juli 1919 . L -G .-Bl . Nr . 193 , unterstehenden
ehrpersonen und der bei den Unternehmungen in das Schema
,r Oberbeamte eingereihten Angestellten , sowie die Bezüge der
Zensionsparteien werden nachstehend erhöht:

I . Abschnitt , Bezüge der aktiven Angestellten.
1 . Die GehaltSbezüge (Genicinderolsbeschlnß vom 24 . April I9l9>

. Z . 6481 , Beilage Oi werden um 100 Prozent erhöht.
2 Der rmlszuschlag wird unbeschadet der einschränkenden Bestimmungen

nsichtlich der 2 . Smfe der 1. Bezugsllasse mit D -eiviertel dieses erhöhten
ikhalles bemessen . Die aus Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 80 März,
920 P Z 7014 , M .D . 1912 , genehmigten Perionalzulaqen haben mfolge-
ksscn zu entsallen . Der Quartiergeldteil des Ortszuschlages bleibt in der
isderigcn Höh - als solcher bestehen , Mt aber Mit Wirksamkeit vom 1. No-
ember 1920 gleichzeitig mit dem Gehalte an und Wi>d wie dieser ausbezahlt.

3 Die Teuerungszulagen werden um 120 Prozent erhöht.
4 . Die Frauenznlage wird um 150 Prozent erhöht.
5 . Die Kinderzulage wird um 250 Prozent erhöht . Diese erhöhte Kmder-

ulage wird den Angest . ülen bis auf weiteres auch für jene Kinder gewährt,
iir welche sie nach dem Gemeinderatsbeschlusse vom LO. März 1920 , P Z . 6<)08,
lnspruch auf eine gleitende Zulage kalten . . „ . „ ^ . . . ,

6 Die Bestimmungen der Punkte 1, 5 und 6 des Gemeinderats-
eschlusses vom 30 . Mörz 1920 , P . Z . 6508 , über di - gleitenden Zulagen und
lushilfen werden aufgehoben . , >

7 . Die vorstehenden Blstimmunqen treten für d e am 1. Oktober m
ktiver Dienstleistung gestandenen städtischen Augestcllien einschließlich der dem

besetze vom 3 . Juli >919 . L.-G .-Bl . Nr . 193 , unterstehenden Lei» Peisoncn—
ür letztere unvorgreifbch der gesetzlichen Regelung — mit diesem Tage m

^ 8. Der Gemeinderatsausschuß für Personalangelegenh -iten und Ver-
valtungsresorm wird ermächtigt , sür die übrigen Angestellten mit Ausnahme
ener , deren Dienstverhältnit durch Kolleklivvertrog geregelt ist, innerhalb des
Kähmens der vorstehenden Maßnahmen über Antrag der Mogistratsabteilung 1
nlsprechende Erhöhungen ihrer Bezüge zu b-schließen.

II . AbsLni tt , Bezüge der Pensivnsparteien.
ä . Penstonserhöhung . Die normal » äßigen Ruhe und VersorgungS-

zenüsse werden um 75 , beziebunaswnse 3b Prozent erhöht , je nachdem sie
auf Grund der vor dem I . Jänner 1920 oder der in der Zeit vom 1. Jänner
bis 80 . September 1920 in Geltung gestandenen Bestimmungen bemessen sind
oder künftig bemessen werde » . Dies jedoch mit der Maßgabe , daß die Gesamt-
bezüge einer nach früheren Bestimmungen zu behandelnden Pensionspartei
nicht über das bei Anwendung der späteren Bestimmungen gebührende Aus-
maß erhöht werden.

6 . Teuerungszulagen 1. Die auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses
vom 30 . März 1920 , P . Z . 6508 , den Angestellten im Ruhestände gewährten
Teuerungszulagen werden uiik^ je 3000 H jährlich erhöht . Die nachdem
30 . September 1920 in den Ruhestand versetzten Angestellten erhalten zu ihren
dauernden norwalmäßigen Ruhcbezügen bis auf weiteres eine Teuerungs¬
zulage von 3600 L.

2 . Di - auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30 . März 1920,
P . Z . 6508 , den Witwen nach Angestellten gewährten Teuerungszulage»
werden um je 3000 L jährlich erhöht . Zu den dauernden normalmäßigen
Bezügen von Witwen nach Ang stellten , die nach dem 30 . September 1920 in
den Ruhestand versetzt wurden oder gestorben sind , wird bis auf weiteres eine
T -uerungsjulage von 8 00 L jährlich ausgezahlt.

3 . Die mit Gemcinderatsbescbluß ' vom 30 . März 1920 , P , Z 6508,
Punkt II 0 3 , den Vollwaisen bewilligt - Ergänzung der Teueiungszulage im
Ausmaß - von 1200 L für jede Vollwaise wird auf je 4200 L jährlich erhöht.

4 Die Kinderzulage (Punkt II 6 I und 2 des G -ineinderatsbeschlufs - s
vom 30 März 1920 , P . Z . 6508 , wird um 250 Prozent erhöht und das
Bezugsrecht ebenso wie bei den aktiven Angestellten (I - Abschnitt , Punkt 5)

" " ^ 5 . Allen Angestellten im Ruhestande wird die Fcauenzulage unter den
gleichen Bebingungen und im selben Ausmaße , wie sie den aktiven Angestellten

^ ^ 6 . Die Bestimmungen des Punktes II 6 4 des bezogenen Gemeinderats-
beschluffes über die gleitenden Zulagen und Aushilfen werden aufgehoben.

6 . Ausdehnungen früherer Begünstigungen . 1. Die Bestimmung des
8 53 der allgemeinen Dienstordnung , womit das Ausmaß der Witwenv -r.
sorqung erhöht wurde , bat auch auf di- Witwe » der vor dem 1 Mal 19 9
in den Ruhestand versetzten am 1. Oktober 1920 noch am Leben befindlichen
Angestellten Anwendung zu finden . ^ ^ ^

^2 Die Bestimmungen des 2 . Absatzes des Z 52 der allgemeinen D -enst-
ordnung , wonach unter gewissen Voraussetzungen auch dann ein Anspruch aus
Witwenversorgung besteht, wenn die Ehe erst während des Ehestandes d s
Angestellten geschlossen wurde , wird auf die Witwen der, vor dem 1. Ma
1919 in den Ruhestand versetzten Angestellten ausgedehnt . .

8. Di - Bestimmung des Gemeinderaisbeschlufses vom 20 . Dezember
1911 P . Z 18744 / mit welcher der für das Sterbeguartal mit 1200 4
festae'ietzte Höchstbetrag aufgehoben wurde , bat auch hinsichtlich der vor dem
I . Jänner >912 ,n den Ruhestand versetzen Angestellten Anwendung

^ 0 . Außerordentliche Zuwendungen Die ohne rechtliche Verpflichtung
gewährten Ruhe - und Versorgungsgenüsse (Gnadengaben ) werden um 75 Prozent,
mindestens aber um 1800 L jährlich erhöht . ^ ^ .

k . Wirksamkeit . Diese Bestimmungen (4 bis v ) treten am I . Oktober
1920 in Kraft.

14 .
I . Leitsätze für Arbeitsvertrage.

Gemcinderatsbeschlnß vom 9 . Oktober.

l . Arbeitsverträge werden mit jener gewerkschaftlichen Berufs¬
organisation von Arbeitnehmern abgeschlossen, welche von der Mehr¬
heit der in dem betreffenden Gemeindebetriebe beschäftigten Arbeit¬
nehmer namhaft gemacht wird . Es bleibt der selbständigen Entscheidung
der Arbeitnehmer überlassen , Vertreter einer gewerkschaftlichen Berufs¬
organisation für die sich eine Minderheit der Arbeitnehmer aus¬
gesprochen hat , den Vertragsverhandlungen beizuziehen.

2.  Soweit örtlich zwischen Unternehmern und Arbeitnehmer-
orqanisationen Arbeitsverträge bestehen, die für den Vertragsabschluß
in Betracht kommen, sollen sie — unter Anpassung an etwa vorhandene
besondere Verhältnisse — als Grundlage für die Verhandlungen
herangezogen werden . , . «. . . . -

3.  Die Arbeitsverträge haben die wesentlichen Bedingungen des
Arbeitsverhältnisses , insbesondere Arbeitszeit , Arbeitslohn , Zulagen,
Ueberstundenentlohnung , Urlaub u . s. w. zu regeln.

4 . Abgesondert von - den Arbeitsverträgen sind im Einvernehmen
mit den Betriebsräten , Personalansschüssen und den vertragschließenden
Organisationen die Dienst - und Arbeitsordnungen aufzustellen.

II . Allgemeine Bestimmungen über das Arbeits¬
verhältnis jener Arbeitnehmer , welche Arbeits¬

verträgen unterliegen.
4 . Bezeichnung und Einteilung der Arbeitnehmer

Die Arbeitnehmer werden in nichtständige , ständige und definitive
eingestellt . Nichtständige Arbeitnehmer sind solche, die nicht sür cmc
dauernde Beschäftigung oder für eine bestimmte Zeit ausgenommen
werden oder das^ 18 . Lebensjahr noch nicht vollstreckt haben . Ständige
Arbeitnehmer sind diejenigen , die als solche bei ihrer Aufnahme in
Aussicht genommen wurden und bereits ein ° Jahr vom Tage ihres
Eintrittes an ununterbrochen im Gemeindedienste stehen. Wenn cm
Arbeiter als ständig in Aussicht genommen ist, so wird ihm dies
schriftlich mitgeteilt.

v . Definitivum.

Ständige Arbeitnehmer werden nach fünfjähriger ununterbrochener
Verwendung im Gemeindedienste definitiv , wenn sie österreichische
Staatsbürger sind und soferne die in der Dienst - oder Arbeitsordnung
etwa ausgestellten besonderen Bedingungen erfüllt sind Eine vor
Vollendung des 18 . Lebensjahres vollstreckte Dienstzeit bleibt außer

Die vor Einrückung zu eiuer Militärdienstleistung vollstreckte
Dienstzeit wird in die zur Erlangung des Definitivums festgesetzte
Frist eingerechnet.
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6 . Auflösung des A r b e its v erh ä l tn i s s es.

s ) Nichtständige und ständige Arbeitnehmer.
Für nichtständige und ständige Arbeitnehmer gelten bezüglich der

Auflösung des Arbeitsvcrhältnisses , insbesouders hinsichtlich der
Kündigungsfrist und der vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses
die gesetzlichen Bestimmungen.

d ) Definitive Arbeitnehmer.

1. Definitive Arbeitnehmer können das Arbeitsverhältnis in
gleicher Weise anflösen wie die ständigen.

2 . Seitens der Betriebsleistung kann das Arbeitsverhältnis
definitiver Arbeitnehmer aufgelöst werden:

a) auf Grund eines Disziplinärerkenntnisses,
b) durch Entlassung ohne Disziplinarerkenntnis , die aber nur

zulässig ist, wenn der Arbeitnehmer wegen eines Verbrechens rechts¬
kräftig verurteilt worden ist oder wenn er, ohne durch Krankheit
verhindert oder ordnungsgemäß beurlaubt zu sein, länger als
72 Stunden oder nach Erhalt einer Aufforderung , den Dienst zu
leisten , länger als 24 Stunden vom Dienste wegbleibt und sein Weg¬
bleiben nicht innerhalb weiterer 24 Stunden durch stichhältige Gründe
rechtfertigt.

Als solcher stichhältiger Grund gilt auch ein auf Grund des
Koalitionsrechtes gefaßter Beschluß auf Arbeitseinstellung durch jene
Gewerkschaft , welche den Kollektivvertrag abgeschlossen hat oder die
Mehrheit der Bediensteten umfaßt . Streiktage werden nicht bezahlt.

e) Durch Kündigung , wenn der Arbeitnehmer über ein Jahr
krank oder sonst arbeitsunfähig ist.

Es steht dem Stadtsenate frei , einen auf Grund dieser Bestim¬
mung entlassenen Arbeiter über dessen Ansuchen zu reaktivieren . In
diesem Falle gelangt bei Bemessung der Leistungen und Ansprüche
die früher im Betrieb zurückgclegte Dienstzeit zur Anrechnung.

ä ) Durch Kündigung , wenn der Arbeitnehmer durch Auflösung
des Betriebes oder durch Veränderung in dem Betriebe oder durch
bleibende Verringerung der Geschäfte entbehrlich wird oder wenn die
berufene Behörde auf Grund der bestehenden Gesetze die Abziehung
von seinem Dienstposten verlangt.

«) Durch Kündigung , wenn eine solche Abzichung infolge nach¬
weisbaren Mangels der Verläßlichkeit im Dienste nötig wird.

3 . Ein gekündigter Arbeitnehmer erhält , wenn eine Weigerung
gemäß Punkt 5 nicht vorliegt , falls er bereits Anwartschaft auf einen
Ruhegenuß hat , die normalmäßigen Ruhebezüge , sonst die normal¬
mäßige Abfertigung.

4 . Die Kündigung nach Punkt 2 ck ist nur dann zulässig , wenn
der Arbeitnehmer ohne . Verminderung seiner Bezüge anderweitig im
Dienste der Gemeinde oder ihrer Unternehmungen und Betriebe ver¬
wendet werden kann und er einen angemessenen Dienst zugewiesen
erhält , diesen aber nicht antritt . lieber die Angemessenheit eines Ange¬
wiesenen Dienstes wird im Einvernehmen mit dem Betriebsrat (Haupt¬
ausschuß ) entschieden.

5 . Nimmt ein nach 2 <l gekündigter Arbeitnehmer eine ihm
zugewiesene anderweitige angemessene Verwendung nicht an , so verliert
er den Anspruch auf Ruhegenuß oder Abfertigung.

6 . Gegen eine ohne Disziplinarerkenntnis erfolgte Entlassung
steht dem Betriebsrat (Hauptausschuß ) die Beschwerde an den Stadt-
seuat zu, der endgiltig entscheidet.

v . Ruhe - and Versorgungsgenüsse.
1 . Die Arbeitnehmer haben nach einer zehnjährigen ununter¬

brochenen und anrechenbaren Dienstzeit Anspruch auf Ruhegenüsse,
ihre Hinterbliebenen auf Versorgungsgenüsse , wenn sie die festgesetzten
Einzahlungen an den Pensionsfonds geleistet haben und nach Ablauf
der erwähnten Zeit entweder ohne ihr Verschulden dauernd arbeits¬
unfähig oder auf Grund eines dahinlautenden Disziplinarerkcnntnisses
in den dauernden Ruhestand versetzt werden oder wenn das Arbeits-
Verhältnis durch Kündigung gemäß 6 , Punkte 2 ck und 4 aufgelöst
wird und die im Punkt 6 3 erwähnte Voraussetzung erfüllt ist.

2 . Die Grundlage für die Bemessung des Ruhegenusses bilden
jene Einkommensteile des letzten Jahres , die im Arbeitsvertrag vom
Gemeinderat ausdrücklich als für die Pension anrechenbar erklärt
wurden.

Nr. 89, 6. November 1920.

Hat innerhalb des letzten Jahres vor Versetzung in den Ruh
stand eine Herabsetzung der anrechenbaren Bezüge stattgefuudeu , sn
der Ruhegenuß auf Grundlage der zur Zeit der Versetzung in d
Ruhestand geltenden anrechenbaren Bezüge , auf ein Jahr umgerechm
zu bemessen.

Die Einteilung der Arbeitnehmer nach Kategorien und die Fes
setzung der für jede Gruppe für den Ruhegenuß anrechenbaren Bezin
hat im Arbeitsvcrtrage zu erfolgen . Diese Einteilung kann eincrsei
unter Bedachtnahme auf die Qualifikation der Arbeitnehmer (Aussehe
Professiomsten , qualifizierte Hilfsarbeiter , Hilfsarbeiter , Frauen u . s. w
anderseits nach der größeren oder geringeren Gefährdung und Ai
strengung des Dienstes erfolgen.

3 . Der Ruhegenuß beträgt nach Vollstreckung von zehn anrechei
baren Dienstjahren 40 Prozent der Bemessungsgrnndlage und stell
für jedes weitere Dienstjahr im allgemeinen um 2 4 Prozent ft
gewisse vom Gemeinderate nach Einvernehmen der Betriebsräte (Haup
ausschuß ) zu bestimmende Kategorien von Arbeitnehmern , die dur
ihre Dienstleistung einer besonderen Gefährung der Gesundheit aus
gesetzt sind, um 2 '66 Prozent oder 3 Prozent ! In den beiden letzte
Fällen jedoch nur für jene Zeit , die in der betreffenden Berwendun
verbracht wurde , wobei Bedingung ist, daß die Verwendung mindesten
ein halbes Jahr gedauert hat.

4 . Dienstjahre , die unmittelbar vor der Gemeindedienstzeit b
einer von der Gemeinde übernommenen Unternehmung zurückgelec
wurden , werden — falls nicht besondere Bestimmungen bestehen -
nur mit den halben Prozentsätzen , sonstige Privatdienstzeiten überhanp
nicht gerechnet.

5 . Den Arbeitnehmern , die in den Jahren 1914 bis 1918 ii
Gemeindedienste gestanden haben , wird für die Erlangung des Ansprüche
auf einen Ruhegenuß und für die Prozentermittlung für jedes de
Kalenderjahre 1914 bis 1918 in das mindestens ein halbes Dienst
jahr fällt , ein halbes Dienstjahr zugerechnct.

6 Der Nuhcgenuß darf in keinem Falle die Höhe der anrechcn
baren Ge âmtbezüge übersteigen.

7. Wenn das Arbeitsverhältnis eines definitiven Arbeitnehmer
vor Erreichung der Mindestquote des Ruhegenusses wegen einer ohn
sein Verschulden eingetretenen dauernden Arbeitsunfähigkeit oder durc
Kündigung nach 6 2 ä und 4 aufgelöst wird und eine Weigerun
nach 0 5 nicht vorliegt , erhält er für jedes anrechenbare und tat
sächlich vollstreckte Dieüstjahr 10 Prozent der für den Ruhegenu
anrechenbaren Jahresbezüge als Abfertigung.

8 . Die Witwe eines bei seinem Tode pensionsberechtigten ode
bereits pensionierten Arbeitnehmers hat Anspruch auf eine Witwen
Pension , wenn die Ehe vor oder während der aktiven Dicnstleistune
des Mannes geschlossen wurde ; der Anspruch entfällt aber , wenn de
Arbeitnehmer zur Zeit der Eheschließung .bereits das 60 . Lebensjah
überschritten hatte und mit seiner Frau nicht durch wenigstens eil
Jahr im Ehestände gelebt hat.

9 . Die Witwenpension beträgt 50 Prozent jener Pension , di
der Gatte bezog oder im Falle seiner Pensionierung zu beziehei
berechtigt gewesen wäre . Sie wird eingestellt , wenn sich die Witw
wieder verehelicht.

10 . Die Witwe eines definitiven Arbeitnehmers , die nur wegei
der Kürze der Dienstzeit ihres Gatten keinen Anspruch auf eine Witwen
Pension hat , erhält eine Abfertigung in derselben Höhe , wie sie ihren
Gatten nach Punkt 7 zugesallen wäre.

11 . Jedem unversorgten ehelichen Kinde eines Verstorbenei
pensionsbeiechtigten oder pensionierten Arbeitnehmers gebührt eil
Erziehungsbeitrag.

Dieser Beitrag wird mit 10 Prozent der Pension , die der Vater
bezog oder zu beziehen berechtigt gewesen wäre , bemessen,- gänzlich
verwaiste Kinder erhalten einen 50prozentigen Zuschuß . Die Erziehungs¬
beträge dauern bis zum vollendeten 20 . Lebensjahre oder bis zu einer
früher eintretenden Versorgung.

Uneheliche Kinder , die nach dem Gesetze in der Versorgung des
Verstorbenen standen , sind den ehelichen gleichzuhaltcn . In berück¬
sichtigungswürdigen Fällen kann . vom Stadtsenate auch den leiblichen
Kindern einer weiblichen Angestellten , wenn ihre Versorgung von der
Verstorbenen bestritten wurde , die Waisenversorgung bewilligt werden.
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12 Kinder eines definitiven Arbeitnehmers , denen nur wegen
r Kürze der Dienstzeit des Vaters Erziehungsbeiträge nicht gebühren,
halten , wenn nicht ihrer Mutter ein Anspruch auf eine Abfertigung
maß Punkt 10 zusteht , eine Waisenabfertignng , die für jedes Kind
n Fünftel der Witwenabfertignng betrügt , wobei aber die Summe
r den Kindern zukommenden Abfertigungen die Höhe der Witwen¬
ofertigung nicht übersteigen darf.

13 . Die Wiwenpension und die Erziehungsbeiträge dürfen
stammen nicht die Höhe der Pension des Arbeitnehmers , die
wziehungsbeiträge für alle Kinder einschließlich eines allfälligcn
uschusses nicht die Höhe der Witwenpension überschreiten.

14 . Wenn nach Znerkennung der Ruhe - und Vcrsorgungsgenüsse
e einrechenbaren Bezüge jener Arbcitnehmerkategorie , welcher der
!ensionsempfänger angehört hat , herabgesetzt werden , werden die
-reits znerkannten Ruhe - und Versorgungsgenüsse dementsprechend
en bemessen.

16 . Den Hinterbliebenen eines definitiven Arbeitnehmers gebührt,
nd zwar zunächst der Witwe , als Beitrag zur Bestreitung der Krank¬
eils - und Lcichenkosten ein Viertel der zur Pension anrechenbaren
mhresbezüge , beziehungsweise der festgesetzten Höchstbeträge , jedoch ohne
Berücksichtigung eines Mietzinsbeitrages oder einer Naturalwohnung,
eziehungsmeise ein Viertel der von diesen Bezügen bemessenen Pension,
ünesfalls aber mehr als 6000 lk.

l6 . Zur Deckung der Kosten der Ruhe - und Versorgungsgenüsse
>ird ein Fonds geschaffen, zu dem die Arbeitnehmer und die Gemeinde
a gleichem Maße Beitrüge leisten . Die Beträge der Arbeitnehmer
,erden vorläufig mit 7 Prozent der für den Ruhcgcnnß anrechenbaren
Bezüge festgesetzt.

L . N e b er g an g sb e sti m m nng e n.

Bis zum Inkrafttreten der Pensionsstatuten dienen im allgemeinen
ae Pensionsnormcn für die Bediensteten der Straßenbahn als Richtlinien
-nd ist insbesonders über die dort festgesetzten Maximalbeiträge der
mrechenbaren Bezüge nicht hinauszugehen.

Bei Schaffung der Pensiouscinrichtnngen sind für die noch im
Dienste stehenden Arbeitnehmer , die bis dorthin bereits zurückgelegtcn
Dienstjahre so einznrechncn , als ob sie während derselben die Ein¬
zahlungen in den Pensionsfonds geleistet Hütten.

15 .

Einfluß des Staatsvertrages von St . Germai « auf
die Staatsangehörigkeit durch Staatsbiirgerschafts-

erklärung
Nunderlaß der niederösterreichstchen Landesregierung vom

16. September 1920 , Z . Xi a —4000 (M .Abt . ü0/74v1 ) :
Da - Staatsamt für Inneres und Unterricht hat mit dem Erlaffe vom

5 . September 1920 , Z . 36964 , Abt . 6, Inneres , nachstehende « eröffnet:
„Seitens mehrerer Landcsstellen wurde hieramts die Anfrage gestellt,

welchen Einfluß dar Jnkrastlreten des Staalsveitrages von St . Germain en
Lape auf die durch Staatsbüraerschaftserkliirung nach Z 2 des Gesetzes vom
S. Dezember 1918 , St .-G . Bl . Nr . 91 , erworbene Staatsangehörigleit habe.

Hierüber wird folgendes eröffnet:
Der Artikel 64 des Staatsvertrages von St . Germai » vom 10 September

1919 (St .-G .-Bl . Nr . 503 vi 1920 ), der am 16 . Juli 1920 in Wirksamkeit
getreten ist, erklärt grundsätzlich alle jene Personen als österreichische Staats-
ungehörige , die zur Zeit des Inkrafttretens des Vertrages das Heimatrecht
auf dem österreichischen Staalsgebiete besitzen und nicht Angehörige eines
anderen Staates sind . Nach Artikel 70 dieses Slaatsvertiages erwerben ohne-
weiters und unter Ausschluß der österreichischen Staatsangehörigkeit alle
Personen , die das Heimatrecht in einem Gebiete besitzen, das früher zu den
Gebieten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gehörie , die
Staatsang . hörigkeit desjenigen Staates , der auf dem genannten Gebiete die
Souveränität ausübt.

Hiemit fallen alle in einer außerhalb der Republik Oesterreich gelegenen
Gemeinde des ehemaligen Staates Oesterreich zuständigen Per ' onen , welche
auf Grund des Z 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 1918 , St .-G -Bl . Nr . 91,
die österreichische Staatsbürgerschaft ohne eine hierländische Zuständigkeit er-
worben haben , von selbst wieder an jen -n Staat zurück, dem sie nach ihrer
Zuständigkeit vor der Abgabe der Erklärung angehörten . "

1«.
Unterstellung der städtischen Humanitätsanstalten
unter die Rtagistratsabteilung S . — Aendernng der

Geschäftseinteilung.
Erlaß des Magistralsdirektors Dr . Karl Hartl vom 22 . Okto¬

ber 1920 , M .D . 4293/1920:
Der Herr Bürgermeister hat auf Grund des Stadtsenatsbeschluffes vom

28 . September 1920 , Pr . Z . 14009/20 , die Unterstellung folgender Anstalten
der Gemeinde Wien unter die Magistratsabteilung 9 vom l . November 1920
an angeordnet:

Waisenhäuser,
städtisches Erziehungsheim für Kinder des Mittelstandes,
Kinderderbergen,
Kinderpflegeanstalt (Säuglingsabteilungl,
städtische Kinderheime Grinzing , Unter -Meidling und J -dlefee,
Erziehungsheim für Kinder in St . Andrä a . d. Traisen,
Kinderdeilanstalten in Bad Hall , Sulzbach -Jschl , San Pelagio,
Lungenheilstätte Steinklamm,
Asyl - und Werkhaus.
Der Magistratsabteilung 9 wird die Behandlung aller obige Anstalten

betreffenden Angelegenheiten mit den im folgenden Absätze festgesetzten Aus¬
nahmen übertragen.

Den bisher zuständigen Magistratsabteilungen 7 , 8 und 12 verbleiben
hinsichtlich obiger Anstalten lediglich die Aufnahme , Zuweisung und Entlastung
der Pfleglinge , der Magistcatsabteilung 7 noch die Emvnnguug der Ber-
pfleqskosten und die R -ctn ' chutzangelegenheiten , insbesondere die Vormund-
schastliche und genchtliche Vertretung der Kinder ; der Magistratsabteilung 8
noch die Einbringung der Verpflegskosten hinsichtlich der in der Kinderpflege-
anstalt und in den Kinderheimen Grinzing . Unter -Meidling und J -dlesee ver-
pflegten Kinder ; ebenso bleibt hinsichtlich der in die Grupp - V fallenden An-
gelegenheiten die bisherige Zuständigkeit der einzelnen technischen Abteilungen
und hinsichtlich der U-berwachung in gesundheitlicher Beziehung und der Be¬
aufsichtigung des ärztlichen Dienstes die der Magistratsabteilung 12 unberührt.

Wegen Uebergabe , beziehungsweise Uebernahme der Agenden haben sich
die Herren Vorstände der Magistcatsabteilungen 7 , 8 und 12 sofort mit dem
Herrn Vorstande der Magistiatsabteilung 9 in Verbindung zu setzen. ,

Wegen Beistellung der Amtslokalitäten für die Magistratsabteilung 9
hat diese nötigenfalls mit der Magistratsabteilung 46 das Einvernehmen

^ ^ Durch obige Verfügung wird die G -schäftseinteilung abgeändert

^Beiden Agenden der M a g i st r a t s a b t e i l u n g 7 hat der dritte Absatz
zu lauten : ^ „

„Kindergärten , Kindererholungsheime , Tageserholungsstätten , Jugend¬
heim Ob ' t'hollerbrunn mit Ausnahme der ärztlichen Ueberwachung ."

Als vierter Absatz ist neu einzuschalten : . . . ..
Erziehungsheim für Kinder des Mittelstandes , Erziehungsheim für

Kinder in St . Andlä a . d. Traisen , Kinderherbergen , Kinderheilanstawn;
Aufnahme und Entlastung der Kinder , Eindebung der Verpflegskosten , Rechts-
schutzangclegenheiten , insbesondere vormundschaftliche und gerichtliche Ver-

trclung .̂ i ^ Magistratsabteilung  8 halber Absatz „Stiftungen
für Waisenhäuser , Persolvierung " und der Absatz „ Geschloffene Armenkinder-
pflege " zu entfallen.

Der Absatz Aspl - und W -rlhaus hat zu lauten:
. Asyl - und Werkhaus ; Zuweisung von Pfleglingen .»
An Stelle des drittletzten Absatzes haben nachfolgende zwei Absätze zu

treten : . ..
„Kindeiübernahmsstelle (Expositur der Magistratsabteilung 8).
Waisenhäuser , Kinderpslegeanstalt ( SLuglingsabteilung ), städtische

Kinderheime Grinzing , Unter -Meidling und Jedlefee ; Zuweisung der Kinder,
Verfügung über Entlastung und andeiweitige Unterbringung , Einbringung der
Berpsteaskosten ."

Be, »erMagistratsabteilung  12 HA der Absitz „Lungenheilstätte
Steinklamm " zu lauten : „Lungenheilstätte Steinklamm der Gemeinde Wien ; Auf¬
nahme und Entlastung ." „

Bei der M a g i st r at s a b t e i l u n g 9 ist am Schluffe anzusügen:
„Waisenhäuser , städtisches Erziehungsheim für Kinder des Mittelstandes.

Kinderherbergen , Kinderpflegeavstalt «Säuglingsabt -ilung ), städtisch- Kinder¬
heime Grinzing , Unler -Meidling und Jedlesce , Erziehungsheim für Kinder in
St . Andrä a . d. Traisen , Kinderheilanstalien in Bad Hall , Sulzbach -Jschl,
San Pelagio , Lungenheilstätte Steinklamm und Asyl - und Werkyaus ; alle
Angelegenheiten , mit Ausnahme der in die Magistratsabteilungen 7 , 8, 12
und der in die Gruppe V fallenden Geschäfte ."

Hievon ergeht hiemit die Verständigung.

17 .

Betriebseinrichtung des Südwestfriedhofes.
Der Wiener Gemeinderat hat am 17 . September 1920 , P . Z . 14373

folgendes beschlossen:
Als Sprengel für den neu zu errichtenden Südwestfriedhof wird das

Gebiet der Gemeindebezirke 12 , 13 , 14 , 1b und 16 bestimmt . Grundsätzlich
sind daher alle aus diesen Bezirken stammenden Leichen dem Südwestfriedhsse
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zugewiesen . Die Beerdigung auf diesem Friedhöfe findet nach den für den Zentral-
fnebhof geltenden Gebühren statt . Die . Bewohner der früheren Zuweisung «-
sprenget der Friedhöfe Meidling , Bauingarten und Ottakring sind auch weiter¬
hin bis auf Wikerruf berechtigt , Leichen rhrer Angehörigen in gemeinsamen
Gräbern auf diesen Friedhöfen beerdigen zu lasten . Die Zuweisung der Leichen
aus den Bezirken 12 bis 16 zum Zenlratsriedhofe hört mit dem Tage der Er¬
öffnung deS SüdwestsricdhofeS auf.

Ferner hat der Gemeinderatsausschuß der Gruppe IV in seiner Sitzung
vom 7. Sevtember 1920 zu AuSsch. Z . IV 439 folgender beschlosten:

Die Dienstergcschäfte für dar Beerdig », gswescu für den Südwestfriedhof
werden dem städtischen Totenbeschr -ibamte zur Besorgung zugewiesen . Die Be-
erdigungsgeschäfle für die übrigen in den Bezirken 12 bis 16 gelegenen Fried¬
höfe bleiben wie bisher im Wirkungskreise der zuständigen Konskriptionsamts-
abteilungcn . Die Sprengeleinteitung für die Leichenkammcrn ist mit Rücksicht
auf die Errichtung einer neuen Leichciikammer im Südwestfriedhofe sinngemäß
zu ändern . Die Berwaltnng der SüdwestsnedhoseS ist in eigener Regie der
Gemeinde zu führen und die Gräberausschmückung vom Zenlralfriedhofe als
Filialbetrieb zu übernehmen . Der Magistrat wird beauftragt , das Geeignete zur
Durchführung dieser grundlegenden Bestimmungen für den Betrieb des Süd-
westfriedhofes zu veranlassen.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte für den Staat
Deutschösterreich und im Landesgesetz - « nd Ver-
ordnnngsblatte für Oesterreich unter der Enns im
Jahre 1» 2 « veröffentlichten Gesetze , Vollzugs-

anweisnngen nnd Verordnungen.
-4.. Stlintsgrsrhblatt.

44S . Uebereinkommen zwischen der österreichischen und der ischecho-
slowakischen Republik über lue rechtliche Behandlung von Produktions - und
Transportunternehmungen.

4143 . HeereSgebührengesctz.
444 . Vollzugsanweisung Uber den Wortlaut des Gerichtsgebührentarises.
445 . Vollzugsanweisung , betreffend die Einhebung von Zuschlägen zu

den Taxen , welche von Bewerbern um Zulassung zur Prüfung für die Erlangung
der Ziviltechnikerdefugnir zu euliichlen sind.

446 . Vollzugsanweisung Uber die Erhaltung der Arbeiterstander in
gewerblichen Betrieben.

447 . Dritte Bollzugraittveisuug zum Wehrgesitz.
448 . und 44V . Kundmachung , betreffend die Berichtigung eines

Druckfehlers im Staaisgesetzblaite.
450 . Gesetz vom 1. Oklvber 1920 , womit die Republik Oesterreich alr

Bundesstaat eingerichtet wird (B » n d e r v e r f a s s u n g s g c s e tz).
451 Verfastungrgesetz vom I . Oktober 1920 , betreffend den U-berqang

zur bundesstaatlichen Verfassung.
452 . Kundmachung , betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im

StaatSgesetzblattc.
453 . Vollzugsanweisung über die von den Kandidaten der theoretische»

Prüfung aus der Staatrrechnungswissenschaft zu entrichtenden Piüfungstsxen.
454 . Vollzugsanweisung , womit die Postordnung abgeändert wird.
455 . Vollzugsanweisung über die Weilergewöhrung von Teuerungs¬

zulagen zu den auf Grund des Jnvalidenenlschädigungrgesetzes gebührenden
Renten.

456 . Vollzugranwcisling über LusnahmSbestimmungen auf den Gebiete
des gewerblichen Rechtsschutzes.

457 . Eiste Vollzugsanweisung zur zweiten P -nflonsverstcherungSnovelle.
458 . Gesetz, betreffend die Durchführung der Grenzrezelung aus Grund

des StairSvertrages von St . Germain.
459 . Jnvalidenbeschästigungsgesetz.
460 . Vollzugrann eisung über die Hemmung des Fristenlaufes durch

den Krieg.
461 . Vollzugsanweisung . betreffend die U-berprüfung der in öffentlichen

Apotheken vorgenommenen Taxierung ärztlicher Arzneiinittelverschreibungen.
462 . Dulle Vcrfassiltigsgerichlshofnovelle.

6 . Llmdesgcseh - und Verordnungsblatt.
726 . Gesetz, womit die Höhe der Abgabesätze und einige andere

Bestimmungen des Gesetzes vom 18 . Dezember 1919 . L.-G - u . V .-Bl . Nr . 10
auS 1920 (M i c t z i n S a b g a b e ge s c tz), abgeändert werden.

727 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Abgabe von der
V er abreichung von Speisen oder Getränken.

728 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe für öffent¬
liche Fürsorgezwecke im Gebiete der Stadt Wien (Fürsorgeabgabe ).

72S . G .setz, betreffend die Einhebung erhöhter Zuschläge
zur Grundsteuer , zur allgemeinen Erwerbsteuer , zur Erwerbsteuer von den
»ach dem zweiten Hauptstücke des Personalsteuergesetzes zu behandelnden Unter-
nehmungen und zur Rentensteuer im Gebiete der Stadt Wien.

730 . Gesetz, womit das Gesetz vom 29 . April 1920 , L.- G .- u . V .-Bl.
Nr . 351 , betreffend die Einhebuug einer Gemeindeabgabe von gewerbsmäßiger
Vermietung von Wohnräume » (F r e m d e n zi m in e r a b g a b e) im Gebiete
der Stadt Wien , abgeändert wird.

731 . Verordnung , betreffend den Milchbezug nicht mittätiger Besitzer
landwirtschaftlicher Betriebe.

732 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung der Verpflegsgebühi
im allgemeinen öffentlichen Krankenhause der St . Ulrichs -Stiftun,
Allentsteig.

733 . Kundmachung , betreffend Neufestsetzung der Höchstpreise für Bi
734 . Gesetz, betreffend die Abgabe von Wasser aus dem Wafferwe

der Stadtgemeinde Dbbs.
735 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlag

für das Jahr 1920 in der Gemeinde Offarn.
736 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlaq

für das Jahr 1920 in der Gemeinde Ehrnsdorf.
737 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Totenbeschauqebühr in d

Gemeinde Rotten.

738 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Totenbcschaugebühr in d
Gemeinde Siebenlinden.

73S . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Beerdigungsqebühr in d
Gemeinde Weilra.

740 - Gesetz, betriffrnd die Einhebung einer Totenbeschaugebühr in d
Gemeinde Tauscndblum.

741 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Beerdigungsgebühr in d
Gemeinde Gumpoldskiichen.

742 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Beerdigungsgebühr in d
Gemeinde Straning,

743 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Gainfarn erteil
Bewilligung zur Einhebung einer erhöhten Musik - und Verschönerung «!»
für das Jahr 1920.

744 . Kundmachung , betreffend die Ersatzanforderung von Wohnung«
durch die politische Bezirksbehöcdc in den Gemeinden Puchberg und Siedii
des politischen Bezirkes Neunkirchen.

745 . Gesetz über die Abänderung des Gesetzes, betreffend die Einhebun
einer Abgabe von der Ausübung der Jagdbarkeit >ür Armenzwecke.

746 . Gcsitz , betreffend die Einführung einer Bodenwertabgabe tt
Gebiete der Stadt St . Pölten.

747 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe voi
Wertzuwachs von Liegenschaften im Gebiete der Gemeinde St . Pölien.

748 . Gesetz, betreffend die Einführung einer Abgabe von höheren Mie
zinsen im Gebiete der Gemeinde Dt Pölten.

749 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer Mietzins
auflage für die Jahre 192 t und 1921 ,n der Gemeinde Reichenau.

750 . Gesetz vom 29 . Juli 1920 , betreffend die Bewilligung zur Eit
Hebung einer Mietzins - und einer Wcinauflige für das Jahr 1920 in de
Gemeinde Mana -Enzersdorf.

751 . Gesetz, betreffend die Verbauung des Neudauergrabens in de
Gemeinde Kritzentörf.

752 . Gesetz, betreffend die Regulierung des Triestingflusset in de
Gemeinden Potlenstcin und Berndorf.

753 . Verordnung , betreffen » die Vermahlung und Verschrotung de
für den Wirtschaftsbcdarf der Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe belassene
Getreideweugen eigener Einte,

754 . Kundmachung , betreffend die Anforderung von Wohnungen i
sämtlichen ^ Gemeinden des politischen Bezirkes Waidhofen an der Thaya.

755 . Gesetz, womit mehrere Bestimmungen der Gesetze vom 19 . Mo
1908 , L.-G .-Bl . Nr . 90 , und des Gesetzes vom 11 . Februar 1920 , L.- G .-Bl
Nr . 150 , abgeändert werden.

756 . Gesetz, betreffend die Erhöhung derJagdkarteNtaxei
in der Stadt Wien.

757 . Gesetz, betreffend die Erhöhung der Jagdkartentaxen für das Lan!
Niederönerreich.

758 . Verordnung , betreffend Betriebsvorschriften für das Platz
fuhrwerk  in Wie ».

759 . Vollzugsanweisung , betreffend die Vereinigung der Be
zirksgcrichle  Favoriten und Simmering.

760 . Vollzugsanweisung , betreffend die U ê e r t r a g u n g der K e
richtsbarkett  in Strafjachen für - den Bezirk Landstraße an das Bezirks¬
gericht Leopoldstadt.

761 . Kundmachung , betreffend die mehreren Straßenbezirken in Nieder¬
österreich erteilte Bewilligung zur Einhebung von höheren als 200prozcntiger
Slraßenumlagen für das Jahr 1920.

762 . Kundmachung , betreffend die Verpflegsgebühren in den nieder-
österreichischen Landessiechenanstalten in « llentstcig , St . Andrä vor dem Hagen-
tal und Mistclbach ab I . Oktober 1920.

763 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Greifenstcin erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Verschönerungstaxe.

764 - Kundmachung , betreffend die Enthebung des Dampfkessclprüfungs-
kommisjärs für die politischen Bezirke Baden , Mödling , Neunkirchen , Wiener-
Neustadt und Stadtgebiet von Wiener -Neustadt und die Bestellung eines neuen
Dampfk -sselprüfungslommisjärs sowie von zwei Stellvertretern für die vorge¬
nannten politischen Bezirke.

765 . Kundmachung , mit welcher eine Berichtigung des ß 29 des Ge¬
setzes, betreffend die Emhebung einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von
Liegenschaften im Gebiete der Stadt Wiener -Neustadt , vorgenommen wird.

766 . Kundmachung , betreffend die Bestellung von zwei Stellvertretern
des DampfkesselprüfungSkommiffärs für die politischen Bezirke Amstetten,
Lilienfeld , Melk , Scheibbs , St . Pölten und den Stadtbezirk Waidhofen an
der Abbs.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener . — Buchdruckerei E . Kainz vorm . I . B . WalliShaufser.
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1S20 . H.

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normlltivbestimmungcn des Gcmeinderates, Stadtsenatcs„»ddes Magistrates
in AiWleWheitrn der Oemeindellerwaltung und politischen Amtsführung.

Inhalt:
I . Gesetze , VollzugSanweisungcn , Verordnungen » nd Ent-

fchetdnngeu:
I . und 2 . Mieterschutz.
3 . bis 5 . Mietzinssteigerung.
6 . bs 9 . Wohnungsanforderung.
10 . Erhöhung der Berpflegsgedühren.

II . Normativbcstiinmungeu:
11. Dienstzeitanrechnung.
12. GchaltSschema.

Berzeichnis der im S t a a t s g e s e tz b l a t t e für den Staat
Deutschösterreich und im Landesgcsetz - und Ver¬
ordnungsblatt - für Oesterreich unter der Enns im
Jahre  1920 veröffentlichten Besetze , Vollzugs-
anweisungen und Verordnungen.

I. Gesetze, VollMMimieisungen, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

Mieterschutz.
L.

Bei Untermieten sind die Rechtsverhältnisse zwischen Hauseigen¬
tümer , Haupt - und Untermieter einwandfrei festzustellen.

Entscheidung des Verwaltnngsgerichtshofes vom 3 . März
1920 , Z . 898 , Wohn .Amt Z . 2787.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Gisela T .. verehelichten R . in Wien gegen die Entscheidung des
Mietamtes II der Stadt Wien vom 1. November 1919 , betreffend
eine Wohnungsanforderung , die angefochlene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe : N-ber Anzeige , daß die vom Wohnnngs-
inhaber F . gemietete Wohnung im 2 . Bezirke , A .-Straße IO, I . Stock , Tür 17,
bestehend aus einem Zimmer und einer Küche sechs Wochen unbenützt und zum
Teile leer stehe, wurde seitens des Wohnnngskommissiirs festgestellt , daß der
Wohnungsinhaber F . am 17 . September 1919 » ach Galizien zurückgefahren
sei und der Schwester seiner Frau Gisela T . — der heutigen Beschwerde,
führerin — als Untermieten » die Wohnung belasten habe . Dieselbe stehe in
ärztlicher Behandlung und könne daher ' vorläufig nicht wegfahren ; sie habe
keine Aufenthaltsbewilligung . Die Wobnung wurde sohin mit der Entscheidung
des Wohnungsamtes , beziehungsweise des Wohnungskommistärs für den
2 . Bezirk vom 27 . Oktober 1919 auf Grund des 8 4 , Absatz 1, Punkt 6 a,
der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919
angefordert.

In dem von der Beschwerdeführerin am 6 . November 1919 erhobenen
Einspruch - hebt dieselbe hervor , daß sie „in der bezeichnet -» Wohnung Uber
zwei Jahre gemeinschaftlich mit ihrer Schwester F . wohnte " , welche jedoch
abreisen muß >e, während sie krankheitshalber zurückblieb , w ' shalb sie die Bitte
stelle, daß ihr die Wohnung belasten werde . Nach durchgeführter Einspruchs¬
verhandlung hat das Mietamt , Senat für Wohnungsanforderungen , mit der
heute hicrgerichts angefochtenen Entscheidung vom 21 . November 1919 , dem
Einsprüche keine Folge gegeben , w 'it die Anforderung aus dem Titel de? Z 4,
erster Absatz , Z . 6 a der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 30 . Juni 1919 erfolgte und die Wohnung ganz untervermietet sei. Mit
Rücksicht auf den Krankseilsbeitszustand der derzeitigen Wohnungsinhaberin —
Frau Gisela R — wurde der Niiuinungstermin auf den 15. Jänner 1920
festgesetzt.

In der schriftlichen Beschwerde wird zunächst die Kompetenz des Mut-
amtes deshalb bestritten , weil nicht durch ein Gesetz der Nationalversammlung,
sondern durch eine Verordnung eine Institution geschaffen wurde , welche in
den Kreis verfassungsmäßiger Rechte der Staatsbürger eingnife . Im übrigen
stellt die Beschwerde fest, daß die Wohnung nicht seitens der Frau Frieda F .,
beziehungsweise seitens d-S Mieters in Untermiete gegeben worden , sondern
vom Hauseigentümer selbst vermietet worden sei ; auch sei es nicht richtig , daß
die Beschwerdesübrerin Ausländerin sei, da sie durch Verehelichung mit Jonas
Michael R . deutschösterreichische Staatsangehörige geworden sei.

Der Gerichtshof hat über die Beschwerde folgendes erwogen : Was
zunächst die Einwendung der Beschwerde anbelangt , daß die gesetzliche Grundlage
für die angefochtene Entscheidung deshalb nicht gegeben sei, weil die Verordnung,

auf welche sich dieselbe stützt, nicht auf einem Gesetze der Nationalversammlung
beruhe , so wurde dieser Beschwerdepunkt vom Beschwerdevertreter bei der öffent¬
lichen mündlichen Verhandlung ausdrücklich zurückgezogen und entfiel daher
die Stellungnahme des Gerichtshofes.

In der Sache selbst ist der Gerichtshof von folgenden Erwägungen aus-
gegangen : Die angefochtene Entscheidung fußt aus Z 4 , Punkt 6 a der Kund-
inachung vom 30 Juni 1919 , wonach Wohnungen , welche als Ganzes unter-
vermietet sind , angefordert werden können , und geht von dem Tatbestände aus,
daß eine solch- Untervermietung tatsächlich stattgefunden hat . Die Behörde stützt
sich dabet , wie der Gerichtshof aus den Akten entnommen hat , auf die Annahme,
daß schon aus dem Umstande , daß di - Beschwerdeführerin laut der in den
Alten erliegenden Auskunft des Z -ntralmeldungsamtes mit blauem Zettel
gemeldet war , gefolgert werden müsse , daß sie nur als Untermieten » in der
Wohnung sich aufgehalten haben könne . Bereits in dem Einsprüche hat die
Beschwerdeführerin darauf hingewicsen , daß sie die Wohnung gemeinsam mit
ihrer Schwester gemietet habe und daß sie nach der Abreise ihrer Schwester,
beziehungsweise ihre - Schwagers mit Rücksicht auf ihren Krankheitszustand
allein zurückgeblieben sei. In der Beschwerde wird behauptet , daß die Beschwerde¬
führerin di - Wohnung vom Hiuseigentümer direkt gemietet habe und der
Mietzins von ihr auch unmittelbar an den Hauseigentümer entrichtet werde.
Der Umstand allein , daß die Beschwerdeführerin mittels blauen Meldezettels
gemeldet wurde , gestattet nun keineswegs den Schluß auf das Vorliegen einer
Untermiete , da nach den M -ldevorschriften jedes zu einem Haushalte gehörende
Mitglied mittels dieses Meldezettels zu melden ist. Es ist daher nicht zulässig,
von der Anschauung auszugehen , daß in der Zeit vom 3 . Juli 1917 bis zum
Verlassen der Wohnung durch den bisherigen Mieter F . ein Untermiet-
verhältnis der Beschwerdeführerin gegenüber dem bisherigen Wohnungsmieter
b standen habe.

Ucber den Umstand , daß die Wohnung von dem letzteren Zeitpunkt
angefangen seitens der Beschwerdeführerin vom Hauseigentümer direkt in
Miete genommen und auch der Mielzins unmittelbar von ihr an den Haus¬
eigentümer entrichtet wurde , bieten die Akten weder in der einen noch in der
anderen Richtung einen Anhaltspunkt . Es liegt diesbezüglich nur die unter
Berufung auf das Zeugnis des Hauseigentümers ausgestellte Behauptung der
Beschwerdeführerin vor , wornach sie die Wohnung unmittelbar vom Haus-
eigentUmer anläßlich der Abreise ihrer Schwester in Miete genommen habe.
U-berdieS hat der Gerichtshof aus den vom Vertreter des belangte » Miet-
amtes bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung zur Verlesung gebrachten
Schriftsatz - entnommen , daß auch der Hauseigentümer bei der Einspruchs-
Verhandlung dar Bestehen einer Hauptmiet - durch die Beschwerdeführerin
bestätigt hat . Wenn die Behörde demzegenüber trotzdem von der Annahme
auSgehen wollte , daß -in Untermietoerhältnis stattgesunden habe , so hätte
fie, um zu der Abweisung des Einspruches zu gelangen , die bezüglichen Ver¬
hältnisse durch weitere zuverlässige Erhebungen zweifellos f- stst-llen müssen.

Hierüber , sowie für die Motive , welche die Behörde im direkten Wider-
spruch mit den aus keinem Protokolle und keiner Notiz ersichtlichen aber bei
der öfsentkichen mündlichen Verhandlung mitz -teilten Feststellungen der Ein-
spruchSverhandlung zur Aufrechterhaliung der Wohnungsansorderung ver-
anlaßten , geben die Alten keinerlei Aufschluß ; der der hiergerichtlich -n Kognition
unterbreitet - Tatbestand erweist sich daher - IS in wesentlich ' » Punlten er-
gänzungsbedürflig.

Dies — insbesondere das Unterbleiben jeder zuverlässigen Feststellung
bezüglich deS von der Beschwerdeführerin behaupteten Zutreffens eines direkten
Mietverhältnisses — läßt die angefochtene Entscheidung mit so wesentlichen , die
Rechte der Partei beeinflussenden Mängeln des Verfahrens behaftet erscheinen,
daß dieselbe nach 8 6 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 aufgehoben werden
mußte.
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Der Umstand , daß die entgeltliche Ueberlassung des Mietobjektes
an mehrere Personen in besonderen Verträgen erfolgt , steht der
rechtlichen Natur eines Mietvertrages ebensowenig entgegen , wie
der Umstand , daß noch Nebenleistungen ausbedungen sind , die
für sich betrachtet aus den verschiedenartigsten Obligationen

rechtlichen Verhältnissen entspringen.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 25 . Sep¬

tember 1920 , Z . 2958 , M .Abt . 15 , Z . 7773.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Matthias S . und Genossen in Wien gegen die Entscheidung
des Mietamtes 10 der Stadt Wien vom 8 . März 1920 , Z . 55,
betreffend Mieterschutz , die angefochtene Entscheidung als gesetz¬
lich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe : Mit dcr angefochtenen Entscheidung
bat sich das Mutamt 10 der Stadl Wien über den Antrag der heutigen Be¬
schwerdeführer auf Entscheidung über die Zulässigkeit einer Erhöhung des Mut-
zinses im Hause 10 . E .-Gasse 5 (Garage ) nach durchgesührtcr öffentlicher
Streitverhandlung als zur Entscheidung in dieser Sache für unzuständig er¬
klärt , weil kein Mietvertrag , sondern ein dem Mieterschutz ? nicht unterliegender
Mischvertrag , der aber der Hauptsache nach einem Nerwahrungsvertrage nahe-
komme , vorliege . Des näheren wurde diese Ablehnung der Entscheidung noch
folgendermaßen begründet:

Punkt 4 der zwischen der Firma R . und den einschreitenden Autotaxi,
bcsitzern geschlossenen Verträge stell- als Vertragsrechte der Toxibefitzer das
der Einstellung der Wagen in die gedeckten und nach außen abgeschlossenen
Räume der Garage , die Reinigung dcr Automobile , endlich die Haftung des
Garagebesitzers für jede durch Verschulden eines Angestellten zugefügte Be-
schädigung eines Wagens , wenn er durch den heimkehrenden Chauffeur dem
diensthabenden Garagemcister persönlich übergeben und von diesem der klaglose
Zustand des Wagens bestätigt wurde , fest. — Punkt 6 verpflichte die Firma
R ., eine Kontrolle der Aus - (und Einfahrtszeiten der eingestellten Wagen ein-
zuführen , wosür ein besonderes Entgelt nicht angesprochen werde dürfe . —
— Wenn nun auch dieser Vertrag als . Mietvertrag " bezeichnet und im
Punkte I von einem „ Garagemictlntrage " gesprochen werde , ,o liege nach An¬
sicht des Mietamtes doch zweifellos » ach dem in den Punkten 4 und 6 nieder-
gelegten Bertragsinhalte der Hauptsache und dem Wesen nach ein Verwahrungs¬
vertrag vor , auf den die Bestimmungen des Mietcrschutzgesetzes keine Anwen¬
dung finden . — Gerade die Bestellung eines vertragsmäßig sestgelegten Pfand-
rechtes deute daraus hin , daß den Kontrahenten bei Abschluß des Vertrages
nicht ein Mietvertrag varschwebte , weil ja in diesem Falle die PfaudrechiS-
bestellung überflüssig gewesen wäre . Wenn der Vertreter der Autotaxibesitzcr
auf eine beim Bezirksgerichte Favoriten anhängige Kündigung des V rtraqes
Hinweise , so sei dem entgegenzuhalten , daß in der Kündigung wohl mit Absicht
das Wort „ Garageb , nützung eingesetzt wurde und es nach Ansicht des Miet-
amtes ohne weiteres möglich sei, auch andere als Bestandveriräge zu kündigen.
Es habe sich daher das Mietamt auf Grund des Berhandlungsergebnisses im
vorliegenden Falle als unzuständig erklären müssen.

U -ber die Beschwerde des Matthias S . und Genossen hat der Ver-
waltungsgcrichtshof nachstehendes erwogen:

Die Beschwerde bemängelt zunächst das Verfahren , indem sie rügt , daß
der Streitakt des Bezirksgerichtes Favoriten nicht eingeholt worden sei, aus
dem sich e geben hätte , daß nicht nur zur Zeit der Eingehung des Vertrages,
sondern auch jetzt die Gegenseite (das ist die initbelangte Firma N .) sich voll
dessen bewußt gewesen sei, daß sie mit den Beschwerdeführern einen Miet-
vertrag abgeschlossen habe . Hiezu war folgendes aus den Akten zu konstatieren-
Be , der Verhandlung vom 28 . Februar 1920 wies der Vertreter der Auto-
taxibesitzcr darauf hin , daß die genannte Firma wider einen der Auwbesitzer
beim Bezirksgerichte Favoriten eine Kündigung eingebracht und damit selbst
den Bestand eines Mietvertrages zugegeben habe . Bei der fortgesetzten Ver-
Handlung vom 8. März legte der Vertreter dcr Firma die gerichtliche Auf¬
kündigung vom I . März 1920 vor und bemerkte hiezu , daß sich die Kündigung
ausdrücklich nicht auf ein Gcschäftslokal , sondern auf die . Garagebcnützung"
beziehe . Abgesehen also davon , daß die gerichtliche Aufkündigung dem Miet¬
amte ohnehin vorlag und abgesehen weiters davon , daß die heutigen Be¬
schwerdeführer eine Requisition des ganzen Streitaktes nicht verlangten , ist zu
erwägen , daß das Mietamt seine Zuständigkeit zur Entscheidung jedenfalls
von amt . wegen zu wahren und auf Grund seiner eigenen Rechtsanschauung
zu prüfen hat , keincssalls aber hiebei an eine Rechtsanschauung gebunden ist,
die von einer Partei in irgend einem Verfahren geäußert worden ist.

In der Sache selbst konnte jedoch der Gerichtshof der Anschauung des
Mietamtes nicht beitreten.

Die Vereinbarung , welche von beiden Seiten in den abgeschlossenen Ver¬
trägen alS Mietvertrag bezeichnet wird , stellt sich nach der Rechtsanschauung
des Verwaltungsgerichtshofes auch in Wirklichkeit als Mietverlrag 1090
und 1091 des a . b. G .-B .) dar , indem gegen einen bestimmten Preis die zeit¬
liche Benützung einer »nverbrauchbaren Sache , hier eines ganz bestimmten
Lokales , übirlassen wurde.

Der Umstand daß die entgeltliche Ueberlassung der Benützung an mehrere
Personen in besonderin Verbögen e.folgte , sieht der rechtlichen Natur eiurs
Mmvenrages ebensowenig entgegen , wie der Umstand , daß den Autotaxi-
besitzcrn für die Einstellung ihres Wagens nicht ein ganz bestimmter Platz in
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der Garage zugewiesen ist, was nur zum Ausdrucke bringt , daß eben die Be¬
nützung des ganzen Lokales jedem der Wagenbesitzer neben dem anderen ein¬
geräumt worden ist. Die von der Firma eingegangene Verpflichtung , die nötige
Reinigung der Wagen vorzunehmen , auf Verlangen die Ein - und Ausfahrt
der Wagen zu überwachen , endlich für jede durch Verschuld » eines Ange¬
stellten der Firma einem Wagen zugefUgt - Beschädigung zu haften , beinhaltet
Nebenleistungen , die zum Hauplvertrage hinzukommen , wie denn auch sonst
häufig zu Mieten Nebenleistungen hinzutrete », die, für sich betrachtet , aus den
verschiedenartigsten obligationenrechtlichen Verhältnissen entspringen können.
Daß aber auch solche Nebenleistungen es nicht ausschiießen , daß das in erster
Linie cingegangene Bertragsverhältnis unter den Mieterschutz gestellt wird
beweist Z 2 b , Absatz 3 der Mieterschutzverordnung vom 28 . Oktober 1918^
R .- G .-Bl Nr . 381 , welcher . von anderen Leistungen " spricht , für welche ein
angemessenes Entgelt vereinbart werden darf . Die besondere Einräumung des
Pfandrechtes für den Garagebesitzer an den eingestellten Wagen , obschon nach
8 1101 des a . b. G .-B . ein gesetzliches Pfandrecht des Vermieters an den
eingebrachten Fahrnissen besteht, findet chre ungezwungene Erklärung in der
vorgesehenen Lieferung von Automobilsbedarss - und Zugehörartikeln von Seite des
Garagebesitzers und in den aus dieser Lieferung entstandenen Forderungen.

Liegt somit nach Anschauung des Ge ichtshofes ein Miet Ver¬
hältnis  vor , so untc >liegl dieses, falls die Voraussetzungen der Ministerial-
Verordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl Nr . 381 , so die des 8 2
Absatz 4 . zutreffen , dem Mieterschutz -, denn der Gegenstand der Miet - ist aber
eine Geschäftsräumlichkeit  im Sinne des H I der Verordnung . Daß
hier eine Geschäftsräumlichkeit vorliegt , ergibt sich daraus , daß die Autotaxi¬
besitzer, welche Gewerbetreibende sind , eines Lokales zur Unterbringung Ihrer
Kraftwagen , der Mittel ihres Geschäftsbetriebes , während jener Zeit bedürfen,
in welcher Fahrten nicht stattfinden.

Da also das Mietamt , von einer unrichtigen Anschauung ausgehend , sich
als unzuständig in der Sache selbst erklärt hat , so mußte die angefochtene Ent-
scheidung als gesetzlich unbegründet aufgehoben werden.

Mietzinssteigermi g.»
Bei Berechnung der Steigerungsprozente ist auf erst künftighin
zu bestreitende Kosten für Ausbesserungen kein Bedacht zu
nehmen . — Die Feststellung und allfällige Aufteilung nach-
gewiesener Auslagen , welche die Grundlage der Mietzinserhöhung
zu bilden hat , fallen in das freie Ermessen der Gemeinde.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 17 . Juni
1920 , Z . 2439 , M .Abt . 15 , 4977 .'

Der Vcrwaltungsgerichtshof hat über Beschwerde d .s Eduard K.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtcs für den 15 . Bezirk
in Wien vom 31 . Jänner 1920 , Z . 780 , 785/19 und 4/20 , betreffend
die Zulässigkeit einer Mietzinssteigerung , die Beschwerde als unbegründet
abgewiesen.

Entscheidungsgrunde:  Als Miteigentümer des Hauses Nr . I
D .-Gasse und als Bevollmächtigter der übrigen Miteigentümer erhöhte der
Beschwerdeführer zum Fedruartermme des Jahres 1920 die in dem bezeichneten
Hause bis dahin gelt nden Mietzinse um 40 Prozent.

Von den Wohnungsparteien Franz T ., Alois Z ., Johanna W . zur Ent¬
scheidung Uber die Zulässigkeit dieser Mietzinserhöhung angerufen , erkannte
das belangte Mielamt für den 15 . Bezirk mit der nunmehr angefochtenen
Entscheidung dahin , daß die Erhöhung der Mietzinse nur bis znm Ausmaße
von 15 Prozent zulässig sei, weil nach den vor dem Senate gemachten Partei¬
angaben , nach den vorgelegten Schriftstücken unter Berücksichtigung der Steuer-
quole , unter teilweise ! Verteilung der Kosten auf mehrere Jahre und unter
schätzungsweiser Feststellung der Erhöhung der einzelnen Erhaltungsanlage»
nur eine 15 prozenlige Erhöhung der Mietzinse der Steigerung der Erhallungs-
anlagen entspricht . Hiezu wurde bemerkt , daß auf die vorgelegten Kostenvor-
anschläge keine Rücksicht genommen wurde , da nach Ansicht des Melanite-
nur Auslagen für tatsächlich ausgefllhrte Reparaturen einen Anspruch aus
Erhöhung des Mietzinses begründen können , nicht aber bloß für projektierte
Arbeiten , da dieselben nicht zur Ausführung zu kommen brauchen und außerdem
die Preise für die ausgeführten Arbeiten mit den projektierten Preisen wesentlich
differieren können . Die behauptete Erhöhung der Verwaltungsauslagen sei
mangels Belegen nicht berücksichtigt worden.

In der gegen den abweislichen Teil der angefochtenen Entscheidung
gerichteten Beschwerde wird die Verteilung der tatsächlichen Haushaltungs¬
ausgaben für 1919 auf mehrere Jahre «IS gesetzlich nicht begründet bekämpft
und ein Mangel des Verfahrens insbesondere auch darin erblickt , daß auf die
vom Beschwerdeführer vorgelegten Kostenvoranschläge keine Rücksicht genommen
wurde und ein Antrag , das Haus durch Sachverständige besichtigen zu lassen,
unberücksichtigt geblieben sei.

Der Brrwaltungsgerichtshof fand die Beschwerde unbegründet , wobei
nachstehendes erwogen wurde:

Nach Z 2, Abs. I , Z . 1 der Ministerialverordnung vom 26 . Oktober
1918 , R .-G -Bl . Nr . 381 , darf die Erhöhung des Mietzinses samt Neben,
gebühren , den der Mieter bisher oder den der letzte Mieter zu zahlen halte,
unter den im Absätze 4 bezeichneten — vorliegenoen Falles zutreffenden —
Voraussetzungen nur in dem Maße vereinbart werden , als dies durch die
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nach Kriegsbeginn eingetreten - Erhöhung der r -g-lmäßigen jährlichen Aus-
laaen für die Erhaltung und Verwaltung des Hauses einschließlich der Wasser-
aebübren . der Kanalisierungsgebühren oder dergleichen sowie für die Bereitstellung
von Licht und Heizung begründet wird . In Vergleich zu ziehen sind demnach
die regelmäßigen jährlichen Auslagen , die vor Kriegsbeginn für dl - bezeichneien
Zwecke bestritten wurden , mit den gleichgearteten Ausgaben , die für die gleichen
»wecke in dem der beabsichtigten Erhöhung der Mietzinse vorangegangenen
e>ahre tatsächlich gemacht wurden Daß hiebei ans erst künftighin zu bestreitende
Kosten für Ausbesserungen kein Bedacht zu nehmen ist, läßt sich schon daraus
erschließen , daß die Beiordnung nicht schlechthin von notwendigen Aus.
Wendungen , sondern von Auslagen spricht , worunter nach dem gewöhnlichen
Sprachgebrauch - nur solche Beträge verstanden werden können , die entweder
tatsächlich verausgabt wurden oder zu deren Bezahlung der Hauseigentümer
nach Leistung der Arbeiten ber -ilS rechtlich verpflichtet erscheint . Aus diesem
«runde kann darin , daß das Mietamt di - ihm vorgelegten Kostenvoranschlage
und den zum Nachweise der am Hause erforderlich gewordenen Ausbesserungen
gestellten Antrag auf Vornahme eines Augenscheines unter Zuziehung von
Sachverständigen unberücksichiigt gelassen hat , ein Mangel d-S Verfahrens
nicht erblickt werden , weil für erforderlich gewordene Ausbesserungen in einem
späteren Zeitpunkte zu bestreitende Auslagen für die vorliegende in Frage
stehende Erhöhung der Mietzins - nicht in Betracht kommen konnten.

Die übrigen Einwendungen der Beschwerde gelten „ n wesentlichen dem
Vorgänge , den das Mietamt cinschlug , um sich über di - Steigerung der regel-
mäßigen jährlichen Erhalt ngsauslagen und die sich hiernach richtende Zu-
lässiqkeit der Erhöhung der Mietzinse ein Urteil zu bilden . Es ist, wenn die
Tendenz des Z 2 der Mirterschutzverordnung im Auge bebalten wird , einer-
seits dem Hauseigentümer unter den dort umschriebenen Voraussetzungen —
im Wege einer Erhöhung der mit Bedacht auf die Erhaltungs - und Ver»
waltungsaurlagkn . wie sie vor dem Kriege zu bestreiten waren , bestimmten
Mietzinse — die U-berwälzung der seit Kriegsbeginn in diesen Auslagen ein-
getretenen Steigerungen ckuf die Mieter z» ermöglichen , anderseits aber der
Mieter vor jeder nicht gerechtfertigten Eihöhung des Mietzinses zu schützen,
von vornherein klar , daß für die Frage der Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung
nicht unb 'tingt alle jene ErhaltungsauSlagen in Betracht gezogen werden
können die in einem der beabsichtigten Erhöhung der Mietzinse voraugegangencn
Zeitraum - eines Jahres tatsächlich bestritten wurden . Eine solche Auslegung
der Mieterschutzv -rordnung würde es dem Vermieter ermöglichen , auch s- lche
Auslagen , die nicht regelmäßig und jährlich , sondern von Zeit zu Zeit zu
leisten sind oder i» einem bestimmten Zeiträume nur deshalb in einem erhöhten
Ausmaße erforderlich wurden , weil die regelmäßige Vornahme d r bezüg¬
lichen Erhaltungsarbeiten aus irgendwelchen Gründen ui terblieben war , zur
Grundlage einer dauernden Erhöhung der Mietzinse und einer hiedurch be.
dingten Wertsteigerung seines Hauses zu machen . Darüber , wie das Mietamt
vorzugehen hat , um das Ausmaß der in Vergleich zu ziehenden regelmäßigen
jährlichen Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung des Hauses vor und
nach Kriegsbegmn festziislellen , enthält di - Mieterschutzverdnung keinerlei Vor¬
schriften und eS muß daher angenommen werden , daß die Feststellung und
allsällige Aufteilung nachgewiesener Auslagen , welche die Grundlage der Miet-
zinserhöhung zu bilden haben , auch im Bereiche des 8 2 der Mielerschutzver-
ordnunq in das — auf Grund sachlicher Würdigung der maßgebenden Ver¬
hältnisse zu übende — freie Ermessen der zuständigen Behörde fallen und vom
VcrwaltungSgerichishofe nur in der Richtung überprüft werden können , ob
diese Ermittlung der » ach KriegSbeginn eingetrelenen Erhöhungen in einem
formell einwandfreien , insbesondere dem Grundsätze des Parteiengehürs
Reebnung tragenden Verfahren erfolgt ist. In dieser Beziehung ergeben sich
aber weder aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers noch aus dem Akte
selbst, der dartut , daß das Mietamt bei der vor ihm durchgeführtcn Verhand¬
lung ' aus Grund der ihm vorgelegten Behelfe eingehende Berechnungen ange-
firlll hat , irgend welche Bedenken.

Die Beschwerde war demnach als unbegründet abzuweisen.

4.

Es liegt ein Mangel des Verfahrens vor , wenn eine Mietamts¬
entscheidung nicht begründet ist,

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 18. Mai
1920 , Z . 2012 , M .Abl . 10. 4811/20.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde de»
Gerhard Ernst K. in' Wien gegen die Entscheidung des Miet¬
amtes für den 4 Bezirk in Wien vom 18 . Dezember 1919,
Z . IV , Rg . 175/19 , betreffend Mietzinssteigerung , die ange-
sochtcne Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens auf¬
gehoben.

EntIcheidungsgrü » de:  Mit Eingabe vom 30 . Juli 1819 haben
die im Hause des Beschwerdeführers wohnhaften Mietparteien gegenüber einer
ihnen vom Beschwerdeführer zum Novembertermine ^ 19 angckündlgten
bOprozentigen Erhöhung der Mietzinse die Entscheidung des Melanites über
die zulässig - Höhe der vorzunehmenden Steigerung angerufen.

° lieber Auftrag des Mietamtes legte der Beschwerdeführer die Rechnungen
über die ihm au » der Reparierung seines Hauses erwachsenen Auslagen >m
Gesamtbetrag - von 92 .061 L 13 ü vor und stellte in der bezüglichen Eingabe
den Antrag auf Festsetzung des Ausmaßes der nach dem Gesetze zulässigen
Zinssteigerung . Der vom Mielamte im Einverständnisse mit dem Beschwerde¬

führer mit der Überprüfung der vorgelegten Rechnungen betraute Sachver-
ständig - errechnete aus denselben eine pro Jahr auf den Mietzins anrechenbare

' '»1,1̂ » "Entscheidung vom 22 . November 1919 , Z . 79 , erkannte das Miet-
amt dahin , daß die vom Beschwerdeführer auf den von ihm richtiggestellten
Termin — 1. Februar 1920 — vorgenommene Erhöhung der Mietzinse um
50 Prozent geinäß 88 2 unb 10 der Mieterschutzverordnung vom 2v . Oktober
1918 R .-G .-Bl . Rr . 381 , zulässig sei und begründete diesen Ausspruch damit,
daß der zifs-rmäßig - Nach »eis der allgemeinen jährlichen Erhaltungs - und
B -rwaltungSauslagen eine solche Steigerung als gerechtfertigt erscheinen lasse.

Nach Erlassung dieser unangefochten gebliebenen Entscheldui ^ stellte der
Beschwerdeführer mit der am 26 . November 1919 überreichten Eingabe das
Begehren , es wolle eine weitere Erhöhung der Mietzinse um mindestens
50 Prozent sohin die Erhöhung der ursprünglichen Jahreszmse um 100 Prozent
bewilligt werden . Zur Begründung dieses Antrages brachte er folgendes vor :

Das zur früheren Verhandlung erngeholte und bezüglich seiner Richtig
k-it von den Parteien nicht bestrittene Sachaerüändigengutachten habe die für
ein Jahr zulässige Erhöhung der Mietzinse mit 8600 L beziffert , wonach sich
unter Siuzur chnuug des 60pr °zentige „ Steuerzuschlages -M Betrag von
13760 L erA . der gegenüber den ' bisherige » Mietzinsen per zusammen
13 500 L eine inehr als lOOprozentige Steigerung als zulässig erscheinen laste.
Trotzdem habe das Mietamt in seiner früheren Entscheidung im Hinblicke auf dm
voilicgenden Parteienantrag nur eine 50prozenl,ge Steigerung als zulässig

" ^ Er habe sich im Mai 1919 von seinem Baumeister über die beabsichtigte
Adaptierung seines Hauses einen Kostenvoranschlag S-bm lassen der eme
runde Summe von 28 .000 L aufwies . Die M ' -tP °rt ->-n hätten sich unter d r
Bedingung daß er auch das Gas und das elektrische Licht m das Haus (m,t
einem ^Kostmerfoidernisse von rund 22 .000  L , ei,. leiten werde , mit einer
Steigerung der Mietzinse um 50 Prozent einverstanden erklärt , hienach aber
trotz dieser Zusage die Zulässigkeit einer solchen Steigerung bestritten . Er habe
nun noch weitere Reparalurarbeiten vornehmen lassen , l° daß sich d" gesamten
Ad - vlierungskost -n auf 92 .061 L 23 ü beliefen . M,t Rücksicht au , d,e ab-
l-dnmde Haltung der Melp - rt - ien gegenüber einer auchnur b0pr °zent >gen
Steigerung habe er schon bei der ersten Verhandlung über den von den
Parteien unter dem 80 . Juli 1919 gestellten Antrag sein Begehren auf eine
50prozenlige Zinssteigerung zurückgezogen und bei der
erklärt , daß er di- Feststellung der Zinssteigerung m l -n -m Ausmaß beantrage.
das auf Grund des Sachv -rständig -ngutachtens gerechtfertigt ersche ne

Er halte sich nun seinerseits für berechtigt , mit Rücksicht »»1 bie ihm
erwachsenen Gesamtauslagen sowie die neu geltend gemachten erhöhten Aus-
laaen für die Nauchsangkehrerarbeiten und die Erhöhung der Kosten ^ r GaS-
beleuchiung ^ e wntere Erhöhung um mindestens 50 Prozent , sonach gegen-
über den urspiünglichr » Zinsen um 100 Prozcnt zu bf -m ragen.

Mit der angefochtenen Entscheidung vom 18 . Dezember 1919 , Z . t/ö,
erkannte das Mietamt : 1. eine weitere Erhöhung des Bruttozinses um weitere
50 Prozent (sohin die Erhöhung des ursprünglichen Bruttozinses nach dem
Stande vom I November 1919 um M Prozent ) wird für unzulässig erklärt.
2 . Mit Rücksicht darauf , daß der Hauseigentümer sein Begehren um eine
LOprozeniiqc Zinssteigerung zurückgezogen hat (Eingabe clo
1919s wird entschieden , daß die Steigerung des ursprünglichen Brut °zlN, s
eventuell ab 1. Mai 1920 nur bis zu einem Betrage von 43 Prozent des
ursprünglichen Mietzinses im Sinne der 88 2 und 10 der Mieterschutzver-

ordnung zuläW,stunde ^ E, „ scheidung wurde - in - Begründung über-
Haupt nicht gegeben ; der zweite wurde damit begründet , daß von den ge-
samten Auslagen per 92 .061 L 23 ü an lausenden regelmäßigen lährlichen
Erhaltungsauslagen ein Betrag von 3700 L und hiezu em 60prozentiger
Steuerziffchlag von 2256 L , zusammen 5957 L angerechnet wurde , welcher
Beträgt gegenüber dem Gesamtbruttozinse per 13 800 L die als zulässig er-
klärte Steigerung von 43 Prozent ergebe . Dieses Erkenntnis wird von der
vorliegenden Beschwerde wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens , Akten - und

«Lch .Ä ' 1 ' " «. . . » . « -ich» -.«- D . °
Mietamt ist bei Fällung seiner unangefochten gebliebenen Entscheidung vom
22 November 1919 Z 79 , die sich aus deren unzweideutigem Wortlaute

ergibt , lediglich davon ausgegangen , daß eine von den ^ " tern als unzuläss^
belämpfte Steigerung ihrer Mietzinse zum 1. Februar 19 . 0 per 50 Prozent
vorlieqe . und bat sonach darauf , daß der Beschwerdeführer ,n e-ner vor d
Verhandlung vom 22 . November 1919 überreichten Eingabe seinerseits die
die Festsetzung deS Ausmaßes der nach dem Gesetze zulässigen Zinsstelgerung
beantragt ? nicht Bedacht genommen . Hiernach blieb . s dem Belchwerdeführer
unverwehit , unter Hinweis auf die Höhe der ihm erwachsenen Adaptierungs-
auslagen und das Ergebnis deS in früheren Verfahren ausgenommen -» Sach-
befunden sowie unter Hervorhebung weiterer Mehrauslagen für Rauchfang-
k-hrcrarb 'eiteii und die erhöhten Kosten der Gasbeleuchtung um die Er lär „ „ g
der Zulässigkeit einer weiteren 50prozent,gen Steigerung der ursprünglichen
Mietzinse zum Maitermin - 1920 cinzuschreiten.

Die von der Beschwerde erhobene Einwendung des mangelhaften Ver-
fahren « sand der Gerichtshof deshalb begründet weil die belangte Behärd - es
unterlassen hat , diesen Anspruch irgendwie zu begründen , obschon derselbe im
Widerspruche mit dem Ergebnisse des im frühere » Verfahren ° ufge,i ° ,nmen -n
Sachbesundes steht und der Beschwerdeführer überdies in seiner Eingabe jch-r
welche die Entscheidung erfloß , zur Begründung des von ihm erhobenen An-
spruches neue Umstände angeführt hat.
^ Dieser Mangel einer Begründung für den die pro l . Ma > 1920 be-
gehrte ZinSerhöhung als unzulässig erkennenden Teil der angefochtenen Ent-
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scheidung machte cS dem Beschwerdeführer unmöglich , diese wirksam zu be-
der belangten Behörde erstatteten Gegenschrift auf

daS Recht des Mietamtes , nach freiem Ermessen zu entscheiden erschein
gegenüber diesem wesentlichen Mangel deshalb alS unzutreffend weil d m

B -wctSmaleriales die Höhe der eine beantragte ZinSerhöhunq rechlfertiaenden
Auslagen d-S V -rm .- .erS f -stzustell-n . es aber , wenn -S in Aurübün7di °ses

^ v° n den Antrögen der Partei und dem Ergebnisse der auf.
abweichenden Resultat - gelangt , nicht der Verpflichtung

enthebt , seinen Ausspruch zu begründen und damit dem Betroffenen die Mög-
Iichkcil einer wirksamen Verteidigung seiner Ansprüche zu wahren . ^

Es mußte daher mit der Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
wegen mangelhaften Verfahrens vorgegangm werden . ^ ^

S

Der Mieter hat nur einen Anspruch auf richtige Berechnung
des StelgerungsprozenteS , nicht aber auf Einbeziehung aller
übrigen Mieter des HauseS in die Steigerung . Die Mieterschutz.

Verordnung nennt kein Maximalsteigerungsprozent.

Z . 2? 6? " M Abt^ 15/48^ " " ^ ^ r ' chtshofes vom4 . Juni 1920,

Ter Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Hans W.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes vom 22 . Oktober 1919

u b^ firrid eine Mietzinsstcigerung , die Beschwerde als un¬
begründet abgclmescn.

Auf Antrag der mitbeteiligten Marie S
die unn M .etamt m,t dem angefochtenen Erkenntniffe ,n Hinblick - auf
d^ von der Genannten erbrachten Beweise über die Kosten der Erhaltung und
Verwaltung rhreS Hauses Nr . 65 Sch . Straße die jährlichen Auslagen für
diesen Ztveck mit 5900 L berechnet und diesen Betrag zuzüglich des 61vro-
zenligen « tkuerzuschlager auf den GesamtzinS von I8 .56 <? L aufgeteilt . Auf
Mr " d?. Aufteilung ist die Erhöhung des Zinses vom 1 . Februar >919
für die Wohnungen , wie sie in einem der Entscheidung beigefügten Verzeichnisse
o« u »b d" Ä ' augcsührteu Betrögen für die einzelnen Wobnunqen
gemäß der Minister,alverordnung vom 26 . Oltober 1918 , R -G .-Bl Nr 381
für zulässig erklärt worden . '

b° t der von dieser Steigerung betroffene Beschwerdesührer die
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof eingcbracht . I » dieser macht er

^ 1" umgclegte » Auslagen ein höherer Betrag für die
Renovierung des HauseS ausgenommen worden . Das Gesetz lasse aber nur cine

normalen ErhaltungSkosten zu , nicht aber von Auslagen für
eine gänzliche Renovierung , die sich als Wertvcrmehrunq darstelle
. . « ^ snm nicht alle Mietparteien von der zuständigen Steiaeruna

mit Hilfe von Sachverständigen vorgenommen werden müssen . Der Beisiver
aus dem Are,ft der Vermieter sei, weil er Hausbesitzer sei, „ och Nicht Sach

d' e Richtigkeit der Aufteilung der R -novi -rungSkosten auf
acht Jahre wie sie in dem angefochtenen Erkenntnisse erfolgt sei hätte mit

^ch »' - ^ nd -gen fest, -stell, werden müssen ." Di - regelmäßige Dau
der Haltbarkeit einer Renovierung betrage 15 Jahre "

b0 »r °zentige Erhöhung d-S Mietzinses , wie sie in der angefochtenen
Entscheidung ausgesprochen wird , wieder,pricht der Mi - erschutzverordnung.

Der Gerichtshof hat folgendes erwogen - "
D °" s 16 der Mieterschutzverordnung vorgesehenen

Verhandlung vor dem belangten Mi -tamt - hat de? Steigerung «.
gebildet , zu dessen Begründung dieser

bei der Renovie . ung seiner HauseS nur die unbedingt
^ diHaltung  notwendigen Arbeiten Hab- vornehmen lassen, und worin

RenovierungSkosten auf acht Jahre beantragt hatte Der
Vertreter der belangten Behörde hat in der öffentlichen mündlichen Verhandlung
Mi . d ^ " "? " /E ' ^ ^ Beschwerdeführer die Richtig eit der Behauptung des
A ' bstt " g -n über d,e Beschränkung der Renovierung auf die no . wendi e
münt ?rd. n Angemessenheit s-in -S Auftelungsantrages in d?r

" Verhandlung , die doch die Vorbringung und Erörterung der Ein¬
ritte d" s> ^ d-S Vermieters zum Gegenstände
Niwt ' o„ r !s,̂ D " ' ' Uk knlg -gengksktzte Behauptung
ru ? ° dn,inM ?a. i^ , N ° 1 ° ^ B -schw- idesührcr diese Einwendung

1 Australiung gebracht habe . Damit erledigt sich auch der
^ teder Renovierung eine Melioration . Ist diese

de? un . m Standpunkte des Sprachgebrauches aus nicht richtig
der unttr R -nov, - rung eines Gebäudes die Erneuerung seiner Radkasten
Beüandteile versteht , so hat im vorliegenden Falle der Mitbettitigle die bestimmte
r w? ntt "d ." " gestellt , daß er sich nur auf die notwendigen ErhaltungSkosten

weil die Steigerung in vollem Einklänge mit 8 2, Z . 3
^ Verordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .- G -Bl . 381 « ach dem

Verhältnisse der JahreSquotc der Auslagen zuzüglich deS 6IpronzcntigenSteuer-

zuschlagks zu dem Gesamtbrutwzinft berechnet wurde und weil die Mieter nach
-I .'- ^ 1.' Ml - t -rschutzverordnung nur einen Anspruch auf

SteigerungSprozente «, nicht aber auf Einbeziehung
aller übrigen Mieter eines HauseS in die Steigerung haben.

Blschwerdepuukt wegen Unzulässigkeit einer 50pro-
zentigen MietzlnSerhöhung anbelangt , so bildet die schranke der Mietzins-
stclgerung lediglich da » Ergebnis der nach dem zitierten 8 2 . Z . 3 Alinea 2

Berechnung , nicht aber irgend ein im vorhinein autg -stelltes,'
der Ntieterschutzocrordnung unbekanntes MaximalsteigerungSprozent.

Die Beschwerde mußte darum als unbegründet abgewicsen werden.

Wohnungsanforderung
«.

Voraussetzungen für die Anforderung einer Wohnung müssen
im Zeitpunkte der Anforderung gegeben sein.

Entscheidung des Verwaltuugsgerichtshofes vom 20 . Mai
1920 , Z . 2031 , M .Abt . 15, 4892.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Julius G . gegen die Entscheidung des Mietamtes 6 (Senat für
Wohnungsanforderungen ) vom 26 . November 1919 , betreffend
eine Wohnungsanforderung , die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungs gründe:  Das Wohnungsamt der Stadtgcmeinde
Wien hat mit Beschluß vom 20 . November 1919 die im Hause Wien , 6 . K .-
S ' raße 3, befindliche , an Julius G . vermietete Wohnung auf Grund
des tz 4, Absatz 3 , der Kundmachung der » iederöstcrreichischen Landesregierung
vom 30 . Juni 1919 , angefordcrk , weil fcstgestellt erscheine , daß die Wohnung
i >lt mehr als drei Monaten von dem Wohnungsinhaber nicht benützt werde.
Dem dagegen von dem Vertreter der Mieters erhobene Einspruch , worin geltend
gemacht wurde , daß Julius G . etwa drei Monate vorher nur eine Geschäfts-
rc,se nach Budapest unternommen habe und infolge der dort eingetrctenen
politischen Wirren an der Rückreise nach Wien verhindert lei, gab das Mietamt
in Wien 6 mit der Entscheidung vom 26 . November 1919 aus dem G .unde
der erstinstanzlichen Entscheidung keine Folge . Diese Enschcidung wird in ' der
Beschwerde als gesetzwidrig und wegen mangelhaften Verfahrens bekämpft,
w .U sich die angefochtene Entscheidung mit Unrecht auf die Bestimmung des
tz 4, Ansatz 3 , der obbezeichneten Kundmachung stütze, weil ferner de belangte

Berufs , und FamilieuverhättNiffe des Beschwerdeführers nicht
belückstchtigt und die bei der Einspruchsveihandlung gestellten Beweisanträge,
welche die näheren U „ stände der Abwesenheit des Mieters dartun sollten,
adgelehnt habe . '

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
, Z 4 , Absatz I , Post 3 , iit . d , der oberwähnten Kundmachung
lännen Wohnungen angesordcrt werden , die zwar zum Bewohnen eingerichtet
M>d. aber tatsächlich nicht benützt werden . Da der Beschluß , womit eine
Wohnung ang -ford -rt wird , rechtSbegründend -r (konstitutiver ) Art ist, so ist
für die Frage der Zulässigleit der Anforderung der Tatbestand maßgebend,
wie er sich ,m Zeitpunkte der Fällung der an,efochtenen Entscheidung darstellt.
Zw gegebenen Falle hat der Beschwerdeführer im Nachhangc zu seinem Ein-
spruche der belangten Behörde angczeigt , daß seine Frau am 29 . Oktober 1919,
er selbst aber am 15. November 1919 in die Wohnung zurückgekehrt ist, was
als unbestritten bezeichnet wurde . Da sonach nicht nur zur Zeit der Fällung
der angefochtenen Entscheidung , sondern sogar schon bei der Fassung des An-
forderungSbeschlusses die gegenständliche Wohnung von dem Beschwerdeführer
tatsächlich benützt wurde , so war di - Voraussetzung des Z 4 , Absatz 1, Post 3
Iit . b , der erwähnten Kundmachung für di - Zulässigkeit der Anforderung nicht
gegeben , weshalb die angefochtene Entscheidung gemäß tz 7 des Verwaltungs-
gerlchtshofgesetzes als im Gesetz- nicht begründet aufgehoben werden mußte.

7 .

Erlässe der Wohnungskommissäre , betreffend die Räumung
von Wohnungen , die auf Grund der Magistratskundmachung
vom 15 . Juli 1920 , Z . 15 , 4666/111 , als angefordert zu gelten
haben , sind keine selbständigen Verfügungen , sondern lediglich
Erinnerungen zum Vollzüge der durch die Kundmachung ver¬
fügten Wohnungsanforderung und können daher nicht durch eine

Verwaltungsgerichlshofbeschwerde angefochten werden.
Verwaltungsgerichtshofentscheidung vom 1. Oktober 1920,

Z . 4049 ex 1920.
Der Verwaltungsgerichtshof hat die am 28 . September 1920 eingelangte

Beschwerde des D . T . in Wien , gegen den Erlaß des städtischen Wohnungs-
kommissärS für den 9 . Wiener Gemeindebezirk vom 22 . September 1920 , be-
trefsend Räumung einer als bereits »„ gefordert angesehenen Wohnung , nach
^ i Ec? ' ^ ^ ^ Gesetzes vom 22 . Oktober 1815 , R .. G .-BI . Nr . 36

weiteres Verfahren zurückgewiesen , weil der angefochtene Erlaß
sich nicht alS neue selbständige Verfügung , sondern lediglich als Erinnerung
zum Vollzüge einer Wohnungsanforderung darstellt , die als bereits mit der
auf Grund des Z 4 ä der durch Kundmachung vom 10 . Juni 1920 , L.-G .°
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und V .-Bl - Nr . 855 , ergänzten Kundmachung der niederösterrcichischen Landes¬
regierung vom 80 . Juni 1319 , L -G .-Bl . Nr . 160 , vom Wiener Magistrate
am 15 . Juli 1920 erlassenen allgemeinen Anordnungen verfügt , und seither
in Rechtskrast getreten , angesehen wird , und auch als Vollzugsmaßregel erst
im administrativen Jnstanzenzuge insoweit bekämpft weiden mutte , als es
überhaupt zulässig ist ; soferne aber die Beschwerde gegen die WohnungS-
anforderung selbst gerichtet ist, ist sie deshalb unzulässig , weil die Angelegenheit
nicht auf dem im Z 18 der Kundmachung vom 30 . Juni 1913 bezeichne« !,
Wege des Einspruches ausgctragen worden ist.

8 .
Die Unterlassung der Anzeige des Besitzes einer Doppelwohnung
hat nicht zur Folge , daß der Besitzer non der Geltendmachung

des Eigenbedürfnisses für immer ausgeschlossen ist.

Entscheidung des Berwaltungsgerichtshoses vom 6. Juli
1920 , Z . 2831 , M .Abt . 15 , 5514.

Der Verwaltungsgcrichtshof hat über die Beschwerde des
Salomon P . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes 18
der Stadt Wien vom 22 . November 1919 , Z . 59/19 , betreffend
eine Wohnungsansorderung , die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgrün de:  In der Aufnahmeschrift des Wohuungs'
aintes Wien für den 18. Bezirk , Z . 992/19 , wurde festgestell», daß in dem Hauff
18 . G .-Straße Nr . 18, Wien , sich zwei Wohnungen befinden , die beide vom
Beschwerdeführer gemietet sind . Die eine habe der Beschwerdeführer inne,
während die andere unvermietet sei. Beschwerdeführer wolle beide Wohnungen
vereinigen und habe darum der Untermiiterin gekündigt.

Mittels Bescheides vom 30 . Oktober 1919 , Z . 393 , forderte das Wohnungs¬
amt Wien für den 18 . Bezirk die Wohnung Nr . 4 , die ganz in Untermiete
gegeben sei — während der Wohnungsinbaber im selben Hause eine zweite
Wohnung Nr . 5 besitze — auf Grund der Verordnung der niederösterrcichischen
Landesregierung vom 80 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , an . Laut der Auf-
nahmeschrift vom 11 . November 1919 hat Antonie F ., die bisherige Unter-
mielerin die Zuweisung dieser angeforderlen Wohnung als einer sür die Aus¬
übung ihres Berufes notwendigen , sür sich begehrt.

In dem gegen die Anforderung erhobenen Einsprüche führt Beschwerde¬
führer aus , er habe , weil er in dem bezügliche » Hause ein Geschäftslokal und
zu weit von diesem im 20 . Bezirke seine Wohnung besitze, diese nur gegen die
Wohnung Nr . 4 und 5 in dem bezüglichen Hause , die Giovanni V . gehörte , getauscht.
Dabei habe er die Absicht gehabt , die aUS zwei Zimmern und zwei Küchen
getauscht , bestehende Wohnung sür sich und seine aus Frau und zwei Kinder»
bestehende Familie zu benützen . Deshalb habe auch B ., der die Wohnung als
eine einheitliche inne hatte , die Verpflichtung übernommen , seine Untermieter « !
zu kündigen . Diese Kündigung wurde auch mit Urteil deS Bezirksgerichtes
Währing vom 17 . Oktober 1919 , 0 II 1014/14/5 , als zu Recht erfolgt,
anerkannt . Dieser Einspruch wurde mit der angesochlenin Entscheidung ab¬
gewiesen.

In den Gründe » wird ausgesprochen , daß die Anforderung gemäß ß 4,
Abs. 2 und 6 a, Pkt . 1 der oberwähntcn Verordnung erfolgte , weil der
Wohnungsinhaber im selben Hause noch eine zweite Wohnung besitze, während
die von ihm gemietete Wohnung derzeit als Ganzes an Anronce P . unter¬
vermietet sei. Die vom Stiegenhause zugänglichen , aus je einer Küche und
einem Zimmer bestehenden Wohnungen seien nach dem vorliegenden Bauplane
als zwei getrennte Wohnungen zu betrachten . Daran vermöge der Umstand
nichts zu ändern , daß sie einige Zeit durch Durchbruch der WohnungSmauer
in eine einzige umgewandelt waren und sich immer in Händen eines und des¬
selben Mieters befanden . Dagegen ist die Beschwerde gerichtet.

Der Gerichtshof nahm an , daß im vorliegenden Falle eine Doppel-
Wohnung vorliege . Es handelt sich um zwei kleine Wohnungen , deren jede
einen selbständigen Eingang hat und deren Verbindungsmauer keine Türe
aufweist . Nichtsdestoweniger ist der Gerichtshof zur Aufhebung der angefichtenen
Entscheidung gelangt , wobei er von der in seinem Erkenntnisse vom 9. Juni
1920 , Z . 2354 , ausgesprochenen und näher begründeten Rechtsanschauung
auSgegongen ist.

Demnach hat die Unterlassung der Anzeige deS Besitzes von Doppel¬
wohnungen gemäß Z 1 der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 keinesfalls die Wirkung , daß der Besitzer von
der Geltendmachung des Eigenbedürfnisses im Sinne deS 8 4, Z . 2 der Kund¬
machung für immer ausgeschlossen wäre . Die Wirkung der Unterlassung der
rechtzeitigen Anzeige besteht in der Straffälligkeit im Sinne des 8 20 der
Kundmachung . WaS aber die Frage des crigenbedürsniffes anbelangt , welches
der Beschwerdeführer in seinem Einsprüche dargelegt hat , so durfte das belangte
Melanit über diese Frage nicht srüber entscheiden, ehe nicht die Gemeinde
Uber diese Frage im Sinne des 8 4 , Z . 2 sich ausgesprochen hat.

Da die belangte Behörde zu ihrem Erkenntnisse nur auf Grund der
irrtümlichen Rechtsanschauung gelangt ist, daß die Unterlassung der recht¬
zeitigen Anzeige deS Besitzes einer Doppelwohnung präklusive Wirkung hat,
so mußte die angefochtene Entscheidung als gcsctzlich nicht begründet aufgehoben
werden.

S.
Zwei verschiedene Wohnungen ' von Ehegatten , zwischen denen
solche Mihhelligkciten bestehen , daß sie nicht gemeinsam wohnen
können , obwohl sie das gerichtliche Scheidungsverfahren nicht
einleilen lassen , sind nicht als Doppelwohnungen zu qualifizieren,
wenn die eine Wohnung auf den Mann , die andere auf die

Frau gesondert gemeldet ist.
Erkenntnis des Berwaltungsgerichtshoses vom 18 . Sep¬

tember 1920 , Z . 3880 . '
Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

August N . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für
den 15 . Bezirk in Wien vom 6 . April 1920 , Z . 1676 , betreffend
eine Wohnungsansorderung , die angefochtene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde dem Einsprüche des Beschwerdeführers gegen die Wohnungsansorderung,
welche aus dem Grunde erfolgte , weil die Wohnung seit Monaten nicht be¬
nützt wird und als Doppclwohnung erscheine, keine Folge gegeben.

Ueber die Hiergerichts eingebrachtete Beschwerde hat der Gerichtshof
hier folgendes erwogen:

Die angefochtene Entscheidung beruht zunächst aus der Annahme , daß
eine Doppelwohnung vorlicge . In der von der belangten Behörde erstatteten
Gegenschrift wird auSgesührt , daß das Ehepaar R . zur Zeit der Anforderung
zwei Wohnungen besaß , daß aber die eine Wohnung im 7 . Bezirke , W .-Siraße
Nr . 27 aus dem Namen der Ehegattin des August R . angemeldet ist. Bei
diesem Sachverhalte vermochte der Gerichtshof sich nicht ohneweitcrS der An¬
schauung der belangten Behörde auzuschließen , daß eine Doppelwohnung vor¬
liege . Bezüglich der Wohnung im 7. Bezirke , W -Straße 27 , erscheint als
WohnungSrnhaberin und Verfügungsberechtigte die Gattin des Beschwerde-
sührers , während bezüglich der Woimung in der J .-Slraße der Beschwerde¬
führer Inhaber und Verfügungsberechtigter ist. Allerdings handelt er sich im
vorliegenden Falle um Ehegatten . Allein der Meinung der belangten Behörde,
daß die Anmeldung der Wohnungen auf verschiedene Namen irrelevant sei, da
die Ehegatten , solange sie nicht geschieden sind , als eine Person zu betrachten
seien, konnte nicht beigetreten werden . Nach der Behauptung des Beschwerde¬
führers bestehen zwischen ihm und seiner Ehegattin solche Mißhelligkeiten , daß
er mit seiner Gattin nicht gemeinsam wohnen könne , wenn sich die Ehegatten
bisher auch nicht entschlossen haben , das gerichtliche Scheidungsverfahren ein¬
leilen zu lassen . Der Gerichtshof war der Anschauung , daß es im vorliegenden
Falle auf das tatsächliche Verhältnis ankomme und daß , wen » Umstände
zutagekommen , welche es begreiflich erscheinen lasten , daß die Ehegatten nicht
zusammen wohnen können , cS nicht augrhe , die auf den Name » jedes der
einzelnen Ehegatten gesondert augeu eldetcn Wohnungen als eine Doppel¬
wohnung der Ehegattin zu qualifizieren . Die Behauptung in der Gegenschrift,
der Umstand , daß Beschwerdeführer mit seiner Gattin in einem solchen Un¬
frieden lebe , daß für ihm eine getrennte Wohnung notwendig sei, konnte
als durch keine Zeugen erwiesen , nicht berücksichtigt werden , ist nicht stichhältig,
da ein solches behauptetes mißliches Verhältnis zwischen Ehegatten nicht nur
durch die Gattin des Beschwerdeführer , sondern auch durch Hausgenossen
zweifellos erweisbar war.

Da in dieser Richtung Erhebungen nicht gepflogen worden sind , erschien
das Verfahren ergänzungSbedücftig und daruin mangelhaft.

Auch im zweiten Abweisungsgrunde , nämlich , daß die Wohnung seit
Monaten nicht benützt werde , liegen keinerlei Feststellungen vor , welche diese
Annahme rechtfertigen könnten . Der Beschwerdeführer selbst erwähnte in seinem
Einsprüche , daß er wohl in der Zeit von Weihnachten 1919 bi- Mitte Februar
1920 den' Versuch gemacht habe , mit seiner Gattin wieder zusammenzuleben,
daß dieser Versuch jedoch mißlungen sei und er von Mitte Februar 1320 an
wieder seine eigene Wohnung bezogen habe.

Im Zeitpunkte des LokalaugeusHcines — 20 . Februar 1920 — be¬
ziehungsweise der Fällung der angefochtenen Entscheidung — 27 . Februar
1920 — wohnte also der Beschwerdeführer nach seiner Angabe nicht mehr mit
seiner Gattin zusammen , sondern in seiner eigcuen Wohnung in der I .-Straße.
De » Umstand , daß von diesem Zeitpunkte an die Wohnung kurze Zeit tat¬
sächlich nicht bewohnt war , rechtfertigt der Beschwerdeführer mit dem Hinweis
darauf , daß er sich auf Geschäftsreisen , unter anderem auf der Leipziger
Messe befunden habe . Die Relation auf dem Zustellungsbogen vom 26 . März
1920 , wonach die Wohnung gesperrt gesunden und angeführt wurde , daß
Adressat nicht zu Hause schlafe, höchstens alle 8 bis 14 Tage nachhause komme,
fällt offenbar in die Zeit der oben erwähnten Geschäftsreisen und ist an und
sür sich viel zu uubestnnmt , als daß sie ausreichte , um das Vorliegrn einer
unzulänglich benützten Wohnung anmhmen z» könne » .

Der Tatbestand erschien daher auch diesbezüglich einer Ergänzung be¬
dürftig , so daß die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens
aufgehoben werde mußte.

10
Erhöhung der Vervflegsgebiihren.

N .-ö. L a n d e s a n st a l r e n für Geisteskranke und für schwach¬
sinnige Kinder.

Der n .-ö. Landtag hat mit dem Sitzungsbcschlusse vom 5 . August 1920
die Auflassung der Landcsirrcnanstalt Klosterneuburg genehmigt und die Ver-
pflegsgebühren in den übrigen Landesanstalten sür Geisteskranke und in den
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Landesanstalten für schwachsinnige Kinder ab I . September 1920 bis aus
weiteres in folgender Höhe festgesetzt, und zwar:

ei . Landesheil - und Pflegeanstalten am Steinhof in Wien:
K) Sanatorium : 1. Klaffe mit eigener Pensionörwohnuug täglich je

600 X , 1. Klaffe mit eigenem Zimmer täglich je 200 X, nebstdem für eine
etwaige Begleitperson täglich je 100 X, 2 . Klaffe täglich je 100 X , 2 . a, Klaffe
täglich je 70 X, nebstdem für eine eiwaigc Begleitperson 70 X . Für die clwaiqe
Bcistelluug eines Extrapflegers in allen Fällen mindestens monatlich 1500 X;

j 50 X Pflegeanstalten : 3. Klasse täglich je 60 X, 4. Klaffe täglich

L . Landes -Hcil - und Pflegeanstalt Mauer -Oehliug : 1. Klaffe täglich je
100 X , 2 . Klaffe täglich je 70 X , 3 . Küsse täglich je 50 X . Für dir etwaige
Bestellung eines Extrapflegers i» allen Fällen mindestens monatlich 1200 X.

6 . LandeSpflegeanstalt für Geisteskranke in NbbS : 2 . Klasse täglich je
KO X , 3 . Klasse täglich je 50 X.

0 . Landesirrenanstalt in Gugging : 3 . Klasse täglich je 50 X.
X LandeSaustallen für schwachsinnige Kinder in Gugging und Ober¬

hollabrunn : Allgemeine Klaffe täglich je 90 ll.
Zu bis I ) Betrog der Arinenbchörden sür die Verpflegung Geistes¬

siecher in allen Anstallen (Am Steinhof , Mauer -Oehling , Ubbs und Gugging)
in der Höhe der Hälfte der vollen G -bühien demnach täglich je 25 X

WeilerS hat der n .-ö. Landtag in der Sitzung am 5. August 1920 s inen
Beschluß vom 6. Februar 1896 und die Bestimmungen der mit dem letzteren
Beschlüsse , beziehungsweise dem Landtagsbeschluffe vom 19 November 1910
g' nehitlcn Statuten der n .-ö. Landr - anstalten für schwachsinnige Kinder in
Guggin und Oberhvllabrunn , Womit seinerzeit der ganze VerpflegStostcnaufwand
für die Unterbring mittelloser schwachsinniger Kuidcr aus Niederösteireich in
Anstolten freiwillig unter Verzicht auf den Regreß an die Armenbehärden aus
den n .-ö. Landerfonds übernommen worden ist, dahin abgeändcrt , daß ab
1 . September 1920 von den Verpflegskosten für ZahlungSunsähige in dtleder-
österreich heimatbcrechtigte schwachsinnige Kinde », die in den beiden eben
genannten Anstalten oder auf LandeSplätzen in Privatinstituteu unlergebracht
sind , höchstens die Hälstc auf den n .-ö. LandeSsondS übernommen wird , während
die Deckung der restlichen Kosten für zahlun Sfähige n -ö. Pfleglinge ander¬
weitig , beziehungsweise durch entsprechende Beilragsleistungen der zuständigen
Armenbehördcn zu erfolgen hat.

Die Höhe der diesbezüglichen Beiträge wurde mit Londtagsbeschkuß vom
5 . August 1920 für die Anstalten in Gugging und Oberhollabrunn auf Grund
der neuen Gebührensätze ab 1 . September 1920 mit mindestens 15 X per
Kopf und Tag festgesetzt.

Wiener öffentliche Fondskrankenanstalten.
Die n .-ö. Landesregierung bat im E nvernehmen mit dem n .-ö. Landesrate

und der Stadtverwaltung von Wien gemäß Z 41 des Keankenanstaltengesctzes
vom 15 . Juli 1920 , St .- G .-Bl . Nr . 327 , die täglichen VerpflegSgebühren in
den Wiener öffentjichen Fondskrank -nanstaltcn (Allgenieines Krankenhaus,
Krankenhaus Wieden , Krankenanstalt Rudollstiftnng , Kaiser Franz Josesspltal,
Kaiserin Elisabethspital , Kronprinzeisin Stephaniespiial , Wildelminenspital,
St . Nochusspital , Krankenanstalt E zherzogin Sophieuspiialstistung ) vom Tage
der Vcilautbarung dieser Kundmachung an in folgender Weise festgesetzt:

kl ŝ 50^ x " ^ ^ ^40 Gebührenklaffe 150 X , 3 (allgemeine ) Gebühren-

LandeSsiechenanstalten in St . Andrä , Allentstcig und
M i st e I b a ch.

Die VerpflegSgebühren der n .-ö. Landessiechenanstalten in Allentsteig,
St . Andrä vor dem Hagentale und Mistelbach , sowie der Abteilung für sieche
Kinder in der Anstalt zu Allenlsteig werden mit Rücksicht auf den durch die
allgemeinen Preisverhältuifse bedingten , neuerlich erhöhten Betricbsaufwand
vom I . Oktober 1920 au bis auf weiteres sür jeden in Armenfürsorge stehenden
Pflegling mit täglich 30 X , sür Selbstzahlcr nach Maßgabe des tatsächlichen
Aufwandes und der Zahlungssähigkeit des Betreffenden nut einer Lagergebühr
von je 30 14 auswä >ls festgisetzt.

Heilan  stillt All and.
Die VerpflegSgebühren in der Heilanstalt Alland werden mit Giltigkeit

vom 1. September 1920 wie folgt sestgetzt : I . Klaffe (Männer und Frauen)
täglich 150 X , 2 . Klaffe (Frauen ) täglich 100 X , 3 Klaffe (Männer und
Frauen ) täglich 55 X.

Hievon wird die Landesregierung mit dem Benierken verständigt , daß
die 2 . Berpflegskloffe für Männer aufgehoben ist und daß ferner selbstzahlende
Patienten nur auf eine Mindestdauer von drei Monaten bei Erlag der vollen
VerpflegSgebühren der betreffenden Klasse im vorheinein ausgenommen werden.

Die Aufenthaltsdauer für Zivilpatienten in der Heilanstalt Alland wird
grundsätzlich auf drei Monate f-stgesetzt. Verlängerungen können nur iu
besonders berückfichtigungswericn Fällen Uber Vorschlag der Anstallsdirektion
vom Volksgcsundheilsamie bewilligt werden . Selbstzadlende Patienten haben
vor ihrer Aufnahme die Verpflegsgebühr der betreffenden Klaffe für mindestens
einen Monat zu erlegen und auch weiterhin jeweils sür eine» Monat voraus
zu bezahlen.

Krankenhaus Allenlsteig.
Die n .-ö. Landesregierung hat im Einvtrnehmrn mit dem n .-ö. Landesrate

die Verpflegsgebühr für die allgemeine Verpflegsklaffc im allgemeinen öffentlichen
Krankenhause der St . Ulrichstiftung in Allenlsteig eus Grund des Kranke,
anstaltengefetzeS vom 15 . Juli 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 317 , vom Tage der Ver¬
lautbarung dieser Kundmachung angesangen mit 27 X per Kopf und Tag
festgesetzt.
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Krankenhaus Gars.
Die n .-ö. Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landesrate

die Verpfl gsge ühr sür die allgemeine Gebührenklaffe des allgemeinen öffentlichen
Krunkcnhauses in Gars auf Giuud des ß 41 des Krankenanstaltengesetzes vom
15 . Juli 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 327 , vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angefangen bis auf weiteres mit 33 X per Kopf und Ta»
festgesetzt.

Krankenhaus Horn.
Die n .-ö. Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n . ö Laudcs-

rate die Verpflegsgebührcn sür das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Horn auf Grund des Krauk -nanstallengesitzes vom 15. Juli 1920 , St .-G .-Bl.
Skr. 327 , vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung angesangen in
der I . Gebührenklaffe mit 60 X , in der 2 . Gebührenklaffe mit 25 X per Kopf
und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Krems.
Die n .-ö. Landesregierung hat im Einveruehmen mit dem n .-ö. Landcs-

rale die Verpflegsgebühren für das allg -meine öffentliche Krankenhaus in
KremS auf Grund der Bestimmungen des Ärankenanilallengcsctzes vom 15 . Juli
1920 , St .-G .-Bl . Nr . 327 , vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung
angefangen bis auf weiteres sür die I . Gebührenklasse mit 100 X , für die
2 . Gebührenklaffe mit 60 X , für die 3 . (allgemeine ) Gebührenklaffe mit 30 X
per Kopf und Tag festgesetzt.

Die u .-ö. Landesregierung hat gemäß § 41 des Kcankenanstaltcngesctzes
vom 15 . Juli >920 , St .- G .- Bl . Nr . 327 , im Einvernehmen mit dem n .-ö.
LandeSrate und nach Anhörung der Aerzt -kammer sür Niederöstcrreich die
Enlbiudungsgebühren für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Krems
für die 1 . Gebührenklaffe mit 200 X , für die 2 Gebührenklaffe mit 140 X
per Kopf und Tag vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an fest¬
gesetzt. In der 3 . (allgemeinen ) Gebührenklaffe werden Enlbindungsgebühren
nicht eingehoben.

Krankenhaus Mistelbach.
Die n .-ö. Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes¬

rate die Verpflegsgehühren für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Mistelbach auf Grund deS Kcankenanstaltengesetzer vom 15 . Juli >920,
St .- G -Bl . Nr . 327 , vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung ange-
fangen mit 70 X in der 1. Gebührenklaffe , mit 50 X in der 2 . Gcbühren-
klasse und mit 35 X in der 3 . Gebührenklaffe per Kopf und Tag festgesetzt.

Bezirkskrankenhaus Mödling.
Die n .-ö. Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes¬

rate die Verpflegsgebühren für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Mödling im Sinne der Bestimmungen des Krankcnanslalteugesctzcs vom
15 . Juli 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 327 , vom Tage der Verlautbaiung dieser
Kundmachung angesangen bis auf weiteres in die 1. Gebührenklaffe mit 150 X.
iu die 2. Gebührenklaffe mit 100 X , in die 3 . Gebührenklaffe mit 50 X per
Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Neunkirchen.
Die n .-ö . Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n -ö. Landes-

rate di- Verpflegsgebühren für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Neunkirchen auf Grund des Krankenanstaltengesetzes vom 15 . Juli 1920,
St .-G .-Bl . Nr . 327 , vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung ange¬
fangen in der 1. Gebührenklaffe mit 160 X, in der 2 . Gebührenklaffe mit
80 X , in der 3 . Gebührenklaffe mit 50 X per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Scheibbs.
Die n .-ö. Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes¬

rate die Verpflegsgebühren für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Scheibbs auf Grund der Bestimmungen des Krankenanstaltengesetz -s vom
15 . Juli 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 327 , vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angesangen bis auf weiteres für die 1 . Gebührenklaffe auf
120 X , 2 . Gebührenklaffe auf 80 X , 3 . Gebührenklaffe auf 40 X per Kopf
und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Waidhofen a. d. Thaya.
Die n -ö.  Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes¬

rate die Verpflegsgebühren sür das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Waidhofen a. d. Thaya aus Grund der Bestimmungen d-s Krankl,lanstalten-
gesetzes vom 15 Juli 1920 , St .- G .-Bl . Nr . 327 , vom Tage der Verlaut¬
barung dieser Kundmachung augefangeu bis auf wkiieres sür die 1. Gebühren¬
klaffe auf 120 X , 2 . Gebührenklaffe auf 80 X , 3 . Gebührenklaffe auf 40 X
per Kopf und Tag festg setzt.

Kranken ha ns Wiener - Neustadt.
Die n .-ö. Landesregirrung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes¬

rate die Verpflegsgebühren für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Wiener -Neustadt aus Grund der Bestimmungen des Krankenanstaltengesetzes
vom 15 . Juli 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 327 . vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angefangen bis auf weiteres für die I . Gebührenklaffe mit
200 X , 2 . Gctührenllaffe mit 100 X , 3 . (allgemeine ) Gebührenilasse mit 50 X
per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenhaus Zw ettl.
Die n .-ö. Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes-

xate die Verpflegsgebühren für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
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Zwettl auf Grund der Bestimmungen des Krankenanstaltengesetzes vom 15 . Juli
1920 , St .-G -Bl . Nr . 327 , vom Tage der Berlautbarung dieser Kundmachung
angefangen bis aus weiteres für die 1. Gebührenklasse mit 80 X , 2 . ( allge¬
meine , Gkbsthrenllasie mit 37 X per Kopf und Tag festgesetzt.

Krankenh aus Eggenburg.
Die n -ö . Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes¬

rate die Verpflegsgibühren für as allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Eggenburg auf Grund der Bestimmungen des Krankenanstaltengesetzes vom
15 . Juli 1820 , St .-G -Bl . Nr . 327 , vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angefangen bis auf weiteres für die I . Gebührenllasse mit
50 X , für die 2 (allgemeine ) Gebührenklasse mit 30 X per Kopf und Tag
festgesetzt.

Krankenhaus Stockerau.
Die n -ö. Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes¬

rate gemäß Z 41 des Krankenanstaltengesetzes vom i5 , Juli 1920 , St .-G .- Bl.
Nr . 327 , die Verpfleg ?gebühren für das allgemeine öffentliche Krankenbaus in
Stockeran vom Lage der Verlautbarung dieser Kundmachung an für die
I . Verpflegsklaffe mit 150 X , für die 2 . Verpflegsklaffe mit 100 X , für die
3 . (allgemeine ) Verpflegsklaffe mit 45 X per Kopf und Tag festgesetzt.

Rath ' sches Krankenhaus in Baden.
Die n .-ö. Landesregierung hat im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes¬

rate gemäß H 41 des Krankenanstaltengesetzes vom 15 . Juli 1920 , St .- G -Bl.
Nr . 827 , die Verpflegsgebührcn für das Nath ' sche allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Baden vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an
für die 1. Gebührenklasse mit 120 X , für die 2 . Gebührenklassc mit 80 X
per Kopf und Tag festgesetzt.

Die Operationsgebühren in diesem Krankenhause werden im Einver¬
nehmen mit dem n .-ö. Landesrate und nach Einholung des Gutachtens der
Aerztekammer für Niederösterreich mit Ausnahme von Wien festgesetzt, wie
folgt : In der 1. Gebührenklaffe : für kleine Operationen dis 500 X , für
mittlere Operationen von 500 bis 1000 X , für große Operationen von
1000 bis 3000 X ; in der 2. Gebührenllasse : sür kleine Operationen bis 200 X,
für mittlere Operationen von 200 bis 500 X , sür große Operationen von
500 lis 1200 X festgesetzt.

ll. Uormillttüieflimmuligeil
LI

Dienstzeitanrechnnng fiir ehemalige kriegsprovisorisch
Angestellte.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl vom 23 . Oktober
1920 , MD . 6255:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 9. Oktober 1920 zur
Pr . Z . 15447 beschlossen:

Der Gemeinderatsbeschluß vom 30 . Jänner 1920 , Pr . Z 12194/19 , wird
durch folgende Absätze ergänzt:

„Nach erlangtem Definitivum wird den oben bezeichneten Angestellten
(Bediensteten ), soserne sie seinerzeit bei der Gemeinde , beziehungsweise ihren
Unternehmungen tatsächlich Dienst geleistet haben , auch die nachgewiesenermaßen
im Militärdienste zugebrachte Zeit (ohne Kriegsmehrdienstzeit ) sür die Vor¬
rückung in die höheren Bezüge einschließlich des Wohnungsgeldes und für die
Bemessung des Ruhegenusses ungerechnet . Die höheren Bezüge sind von den
dem Definitivum nächstfolgenden Monatsersten , jedoch frühestens vom 1 . No¬
vember 1920 an anzuweisen.

Bei den städtischen Straßenbahnen sind die hiedurch jeweils vom
Unternehmen zu zahlenden Prämien zur Pensionsversicherung auf einmal an
die Pensionskaffe für die Bediensteten und Arbeiter der städtischen Straßenbahnen
zu entrichten.

Die von den Bediensteten zu teilenden Nachzahlungen an Prämien zur
Pensionsversicherung haben ratenweise zu erfolge », wobei dem Verwallungs-
ausschufse der Pensionskasse der Bediensteten und Arbeiter der städtische»
Straßenbahnen die Entscheidung Uber die Höhe der zu zahlenden Raten
zusteht ."

Behufs Durchführung wird unter Hinweis auf das Normalienblalt
Nr . 3 er 1920 verfügt:

Obiger Beschluß ist allen in Betracht kommenden Angestellten , das ist
den ehemaligen Kriegsaushelfern , die wegen ihrer militärischen Einberufung
entlassen werden mußten und nach ihrer Rückkehr auS dem Felde wieder in
den städtisch n Dienst getreten sind , bekanntzugeben.

Die genannten Angestellten haben in ihren künftigen nach Zurücklegung
der vorgcschriebenen provisorischen Dienstzeit zu überreichende » Ansuchen um
Zuerkennung des Definitivums , falls sie aber das Definitivum schon erlangt
baden , sogleich unter Anschluß entsprechender Belege um die Anrechnung der
im Militärdienste zugebrachten Zeit anzusuchen.

Die Bestimmung des für die Vorrückung in höhere Bezugsklaffen und
-Stufen maßgebenden Tages , allenfalls die Anweisung der nach den bestehenden
Vonückungsbestimmungen gebührenden höheren Bezüge — nach Maßgabe des
obigen Gemeinderatsbcschlufses — hat in beiden Fämn unmittelbar durch die
hiezu berufenen Dienststellen zu erfolgen.

12 .
Gehaltsschema.

Verzeichnis der im Staatsgesetzblatte fiir den Staat
Dentichösterreich « nd im Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatts für Oesterreich unter der Enns im
Jahre IS2 « veröffentlichten Gesetze , Vollzngs-

anweisnngen nnd Verordnungen.
/r . SttMlsgrschblütt.

463 . Dritter Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz.
464 . Gesetz Uber die Regelung von Ruhegenüffen.
465 . Gesetz über die Beuragsleistung des Staates zu dem Aufwande

der autonomen Körperschaften sür die Bezüge der aktiven » nd pensionierten
Lehrpersonen.

466 Vollzugsanwcisung zur Durchführung des Gesetzes über Maß¬
nahmen für die Behandlung ehemals österreichischer Zivilstaats (Staatsbahn )-
angestellter aus Anlaß ihrer Uebernahme in den Dienst der Republik
Oesterreich.

467 . Gesetz, womit einige Bestimmungen des Jnvalidenentschädigungs-
gesetzcs abaeändert und ergänzt werden.

468 - Gesetz, betreffend die Rechtsanwalts » und Notarsgehilfen.
466 . Gesetz, betreffend die Abänderung des Arbeiterkammergesetzes.
476 . Gesetz, betreffend Abänderung des Zahntechnikergesetzes.
471 . Vollzugsanweisung , betreffend die Erzeugung von Edelbranntwein.
472 . Gesetz über Kreditoperationen.
473 . Gesetz zur Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über die

Arbeitslosenversicherung.

* Der Gemeinderatsbeschluß war im Verordnungsblatt X abgedrvckt.
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474 . Gesetz womit einige Bestimmungen des Gesetzes über die Errichtung
von Einigungsämtern für Streitigkeiten aus bestimmten Licferungsverträgen
abgeändert und ergänzt werden.

47 .1 . und 476 . EntpraginatisierungSgesetz.
477 . 1Iufallhint,rblicbcnennovelle.
478 . Uebereinkommen zwischen der österreichischen und der groß-

britannischen Regierung , betreffend die Regelung der VorkriegSschuldcn.
479 . liebe,einkommen zwischen der Republik Oesterreich und der tschecho¬

slowakischen Republik , betreffend die Durchführung einzelner Bestimmungen des
Staats Vertrages von St . Germain.

489 . Vollzugsanweisung , betreffend die Verlängerung der Fristen für
die Anmeldung der in Frankreich und in Großbritannien und Irland und
deren Uebcrseegebietcn befindlichen Aktiven österreichischer Staatsangehöriger.

481 . Vollzugsanweisung über vorläufige Maßnahmen zur Regelung
der vor und während des Krieges entstandenen Schulden von Oesterreichern
an Staatsangehörige Indiens und Neuseelands.

482 . VollzugSanweisung , womit im Verhältnisse zu Indien und Neusee¬
land die VollzugSanweisung über das Zahluugs - und Aunahmcvcrbot teilweise
abgeändert wird.

483 . VollzugSanweisung , betreffend die Weitergewährung des Zuschusses
zu UnterhaltSbeiträgen und Zuwendungen.

484 . VollzugSanweisung . betreffend die Erhöhung deS ZollausschlageS.
483 . VollzugSanweisung , betreffend Errichtung eines Beirates für

Handelsstatistik.
486 . Kundmachung , betreffend das Inkrafttreten des Bundesverfaffungs-

gesetzes und des VerfassungSgesetzcs , betreffend den Uebergang zur bundes¬
staatlichen Verfassung.

487 . Gesetz, betreffend die Regelung der Handes - und Verkehrs-
beziehungen mit auswärtigen Staaten.

488 . VollzugSanweisung , betreffend Abänderung der Liste jener Waren,
deren Ausfuhr an die Beibringung einer Bewilligung gebunden ist.

489 . Kundmachung über das Inkrafttreten des Staatsvertrages von
Saint -Germain -en -Laye im Verhältnisse zu Belgien.

490 . VollzugSanweisung , betreffend gewerberechtliche Begünstigungen
auf Grund der Abgangszeugnisse einer Fachschule für Modistenarbeit in Wien.

491 . Kundmachung , belriffcnd die Abänderung des Verzeichnisses der
gewerblichen IlnterrichtSanstalten , deren Zeugnisse für den Antritt de§ Franen-
und Kinderkl -idcrmachergewerbeS Begünstigungen gewähren.

492 . VollzugSanweisung über die Regelung des Verkehres mit Abfall¬
produkten aus staatlich bewirtschaftetem Getreide.

493 . VollzugSanweisung , betreffend die Ueberprüfung der in öffentlichen
Apotheken , AnstaltSrpotheken oder ärztlichen Hausapotheken verabfolgten Arznei¬
mittel aus ihre Zusammensetzung und Beschaffenheit.

494 . Elfte Vollzugsanweisung über die Anmeldung und Kontrolle
gewisser Vermögenschaften und die Sicherung der Vermögensabgabe.

495 . Vollzugsanweisung , mit welcher die Verordnung des Finanz¬
ministeriums , betreffend die Durchführung des Artikels IV des Gesetzes vom
19. Februar 1907, enthaltend Aenderungen von Bestimmungen über die
Regelung der Bezüge und Dienstverhältnisse von Stoatsangestelllen , teilweise
abgeändert wird.

496 . Vollzugsanweisung , betreffend den Vollzug von Zahlungen für
Rechnung des Staatsamtes für Heerwesen durch die Postsparkasse.

497 . IX . Durchführungsverordnung zum ArbeitSlosenversicherungs-
gesetze.

498 . X . Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenverstchernngsgesetze.
499 . VollzugSanweisung Uber die für die Zeit vom 30 . September bis

einschließlich 30 . Dezember 1920 maßgebenden Umrechnungskurse für die in
fremddr Währung gutgebrachten Zins n von Geldern , welche durch gewerbs¬
mäßig von Bankiergeschäfle betreibende Unternehmungen gegen Verzinsungs-
Verpflichtung entgegengenommen wurden.

500 . VollzugSanweisung , betreffend die Wiederbesetzung der zugunsten
bevorzugter Personen vertragSm ' ßig gekündigte Tabakverschleißgeschäfte.

501 . Vollzugsauwcisuirg zum PensiouSgcsetze , lV . Hauptstück.
502 . Vollzugsanweisung , betreff nd die Regelung des Verbrauches von

ZeituuaSdruckpapier.
503 . Kundmachung , betreffend die Berichtigung von Druckfehlern im

Slaatsgetetzblatte.
504 . VollzugSanweisung , betreffend die Aenderung der achten Ausgabe

der Arzneitoxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed . VIII.
505 . VollzugSanweisung . betreffend die Abänderung der vierte » Ausgabe

der Arzneilaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed . VIII für begünstigte
Parteien (Krankenkaffentaxe ).

506 . VollzugSanweisung , betreffend die Aufhebung der Verordnung
vom 22 . August 1916 , R .-G .-Bl . Nr . 272.

507 . Vollzugsanweisung , betreffend die Guthaben alter Kronenrech¬
nung " von Allausländern.

k . Landcsgcsrh - und Vcrordiiuiigsblntt.
767 . Kundmachung , betreffend die Einhebung von Zuschlägen zu den

Taxen , weiche von Bewerbern um Zulassung zur Prüfung sür die Erlangung
tnr Ziviltechnikerbefugnis zu entrichien find.

768 Gesetze, betreffend die Einhebung einer außerordentlichen Lar deS-
armenuinlage in Niederösterreich mit Ausnahme von Wien,

769 . Gesetz, belnffend die Beschaffung der Mittel zur Tu chführung
deS Krankcnansta tcnzcsetzes.

770 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlagen
in der Gemeinde Pottschach.

771 . Verordnung , betreffend die Abänderung der Verordnung hin¬
sichtlich der Bestimmungen über die Sonntagsruhe im Photogrophengewerbe.

772 Kundmachung , mit welcher das von der Gemeinde GererSdorf
mit dem nicderösterrcichischen LandeSrat - und der Staatsverwaltung abge-
schloffene Uebereinkommen , betreffend die Regulierung des PielachslusseS in den
Katastralgemeinden Loipersdorf und Böllerndorf , verlautbart wird.
. 773 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung der Berpfiegsgebühren
im allgemeinen öffentlichen Krankenhausc in Scheibbs.

774 Kundiirachung , betreffend die Ersatzanforderung von Wohnungen
durch die politische Bezirksbehörde in der Gemeinde EnnSdors des politischen
Bezirkes Amstetten . ^

775 . Kundmachung , betreffend die Einhcbung einer Bierauflage in der
Gemeinde WalperSbach.

776 . Kundmachung , betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer
Bier - und Lranntweinauflage in der Stadtgemeinde Klosterneuburg.

777 . Verordnung , betreffend den Ladenschluß im HandelSgewerbe und
in verwandten Geschäftsbetrieben sowie die Sonntagsruhe in Handelsgewerben
für Niederösterreich mit Ausnahme des Gebietes der Stadt Wien.

778 . Gesetz, womit die M 50 und 51 des Gesetzes vom 25 . Dezember
IS04 , betreffend die Errichtung und die Erhaltung und den Besuch der
öffentlichen Volksschulen abgeändert werden.

779 . Dienstanweisung zur Durchführung des Landesgesetzes vom
17. Juni 1920.

780 . VollzugSanweisung zum Gesetze, betreffend die Einhebung einer
Gemeindeabgabe für öffentliche Fürsorgezweck - im Gebiete der Stadt Wien
(Fürsorgeabgabe ).

781 . Vollzugsanweisung zur Vollziehung der Gesetzes, betreffend die
Einhebung einer A b g a b e von der Verabreichung von Speisen und
Getränken.

782 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Abgabe vom Wertzuwachse
von Liegenschaften durch die Gemeinden Niederösterreichs mit Ausnahme von
Wien und Wiener -Neustadt.

783 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebuug einer Wein¬
auflage in der Gemeinde Höflein.

784 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Gctränke-
auflagen in Pottcnstein.

785 . Gesetz, betreffend die Bewilligung zur Einhcbung von Getränke¬
auflagen in Amstetten.

786 . Verordnung , betreffend die Festsetzung eines ProdnktionSzuschlageS
zum Kartoffelgrundpreis.

787 . VollzugSanweisung , betreffend die Einhebung einer Gemeinde¬
abgabe von bestimmten ErwerbSunternehmungen im Grbie 'te der Stadt Wien.
(K o n z e s s i o n S a b g a b e).

788 . Vollzugsanweisung , betreffend die Einbebung einer Gemeinde¬
abgabe für die Haltung von HauSpersonal im Gebiete der Stadt Wien
(HauSpersonalabgabel.

789 . Die VollzugSanweisung zum M i e t z i n S a b g a b e g e s e tz e.
790 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Wollersdorf erteilte

Bewilligung zur Einhcbung einer Verschönerungstaxe.
791 . Kundmachung , betreffend die Erhöhung der Eutbinduugsgebühren

im Krankenhause in Krems.
792 . Kundmachung , betreffend die Einhebung von Bierauflagen in

mehreren Gemeinden Niederösterreichs.
793 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung der VerpflegSgcbühren

im Kraukerrhause in Mistelbach.
794 . Verordnung , mit welcher die Verordnung vom 5. Mai 1920,

betreffend Höchstpreise für den Verkauf von Milch in Wien teilweise abge-
ändcrt wird.

795 Verordnung , betreffend die S o n n t a g s r u h e im Verschleiße
von Fleisch , »nd tierischen Fcltwarcn für das Gebiet der Stadt Wien.

796 . Kundmachung , betreffend die Ersatzanfarderung von Wohnungen
durch die politische Bezirksbehörde in den Gemeinden Würflach und Helt-
niannSdors.

797 . Kundmachung , betreffend Ersatzauforderung von Wohnungen durch
die politische Bezi ksbehörde in den Gemeinden Lunz, Göstling , Neustist , Scheibbs
und Purgllall.

798 . Kundmachung , betreffend die Ersatzanforderung von Wohnungen
durch die politische Bezirksbehörde in sämtlichen Gemeinden deS politischen
Bezirkes Floridsdorf -Umgebung.

799 . Kundmachung , betreffend di- Erhöhung der VerpflegS - und der
Operationsgebühren im Rath ' schen allgemeinen öffentlichen Krankenhause in
Baden.

800 . Kundmachung , betreffend die Erhöhung der Zuschlages zu den
Taxpreisen für alkoholische Heilmittel in den Apotheken in der Stadt Wien.

801 . Kundmachung , betreffend die Erhöhung der VerpflegSgcbühren im
Krankeirhause in Stockerau.

802 . Kundmachung , betreffend die Erhöhung der BerpflegSgebühren im
Krankenhause in Eggenburg.

803 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung dir VerpflegSgcbühren
in den Wiener öffentlichen FondSkrankenanstalten.

804 . Kundmachung , betreffend die der Gemeinde Wopfing erteilte Be¬
willigung zur Einhebrrng einer VerschönerungStaxe.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . - Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener . - Buchdruckcrei E . Kainz vorm . I . « . Wallishausser.
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Gesetze, Verordnungen>,»>, Entscheidungen,
XII.

sowie

Normativbcstimmungeil des Gcmciudcratcs, Stadlscimtes„„s der Magistrates
in Angelegenheiten der Oemeindeverwaltnng und pniltischen AnitMrung.

Anhalt:

I . Gesetze , Bollzugöanweisungcn , >verordu « ugea «« » » st-
schetdnugcu:
1. Mieizinssteigerung
2 . dir 16 . Wohnungsanforderung.

17 . Drogistenkonzessionen.
18 . Erhöhung der Verpflegsgebühren.

II.  Norm «tivbestimmunge » :
19 . Legilimaliinsvorschreibungen.
20 . Übertragung des Sicdlungswesens in den Wirkungskreis der M .Abt . 18.

21 . Bereinigung der Stellen 2, 8 und 4 des BezirkswirtschaftsamteS in eine
gemeinsame Stelle.

22 . Angliederung der M .Abt . 12 und 13 an die Gruppe III.
23 . Errichiung der M .Abt . 55 und 56 . Uebernahme der Geschäfte einer

politischen Landesbchördc.
24 . Unterstellung der Äeschästseinteilung der Sanitätsstatiotten unter die

M .Abt . 30.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatt - für die Repu¬
blik Oesterreich und lin Landesgesetzblatte für Wien
im Jahre I920 verösfentlichten Geietze , Vollzugs-
anweisungen , Verordnungen und Kundmachungen

l. Gesetze, Vochugsnnweijungen, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

».

Mietzinssteigerung.
Die ' Festsetzung und allfällige Aufteilung nachgewiesener Aus¬
lagen , welche die Grundlage der Zinserhöhung zu bilden
haben , fallen in das auf Grund fachlicher Würdigung der maß¬
gebenden Verhältnisse zu übende freie Ermessen der zuständigen
Behörden und können vom Lerwaltungsgerichtshofe nur in der
Richtung überprüft werden , ob die Festsetzung der nach Kriegs¬
beginn eingetretenen Erhöhungen in einem formell einwandfreien,
dem Grundsätze des Parteigchörs Rechnung tragenden Verfahren

erfolgt ist.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 23 . Oktober

1920 , Z . 4393 , M .Abt . 15 , 8802.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Alois Oe . in Wien gegen die Entscheidung des Mielanues 13
vom 6. Mai 1920 , Z . Rg . 178 , betreffend die Zulässigkeit einer
Mietzinshöhe , die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

EntschcidungSgründ «: Am 9. Februar 1920 teilte der Be¬
schwerdeführer den in seinem Hause wohnhaft gewesenen , mittlerweile ver>
storbenen Hugo PH . brieflich mit , daß er sich infolge «er stets steigenden Laken
nenöligt sehe, den Mietzins der von ihm innegehabten Wohnung Tür Nr . 3
vom 1 . Mai 1920 angcfaugen von 10» L auf 130 L monatlich zu erhöhen.

Von Hugo PH . zur Entscheidung über die Zulässigkeit dieser ungesähr
20 Prozent betragenden MieizinSerhöhung angerufen , erkannte das Mietamt
für den 13 . Bezirk bei der auf den 6. Mai 1920 anbcraumten mündlichen
Verhandlung , daß »ie Erhöhung de« Mielzinse » für die Wohnung Tür Nr . 3
gemäß ZZ 2 und 10 der Ministerialverordnung vom 20 . Jänner 1918 , R .-B -.
Bl . Nr . 21 , nur bis zum Betrage von 17 Prozent zulässig sei, weil der Haus¬
eigentümer jährlich anrechenbare Mchrauslagen von 2362 L nachgewiesen habe,
der Sleuerzuschlag 779 L betrage und die Summe von 3141 L bei einem
Bruttozinse von 18 .226 L zu einer I7prozentigen Steigerung berechtige.

In der gegen den abwcislichen Teil dieser Entscheidung hiergerichts ein-
gebrachlen Beschwerde wird deren Aufhebung zunächst aus dem Grunde begehrt,
weil Hugo PH . laut Totenschein schon am 1. April 1920 gestorben und der
Antrag auf Entscheidung über die Zulässigkeit der Mietzinserhöhung demnach
von einer unberechtigten Person gestellt worden sei. Ferners wird die Herab¬
setzung der Erhöhung des ZiyseS von 20 Prozent auf 17 Prozent auch als
sachlich nicht begründet erklärt und unter Bemängelung einzelner vom Miel¬
amte in Rechnung gestellter Posten darzutun versucht , daß die Summe der
anrechenbaren Auslagen 6359 L betragen habe . Es sei daher entweder die
augefochtene Entscheidung als auf Antrag eines Nichtbesugten erflofsen »ufzu-
geben oder doch mindestens die Erhöhung des Mietzinses um 34 Prozent als
gerechtfertigt und zulässig zu erklären.

Ueber diese Beschwerde wurde nachstehender erwogen:
Wie der Vcrwalmngsgerichtshof den Administrativakten entnommen hat

wurde das Verfahren Uber einen den Aken angeschlossenen , an Hugo PH.
gerichteten « rief des Beschwerdeführers vom 9 . Februar 1920 eingeleilet und
die Vorladung zu der am 6. Mai staltgefundenen mündlichen Verhandlung
der Olga PH . zugcstellt . In der Gegenschrift wird amtlich festgestellt , daß der
bezeichnet ? « rief laut Eingangsbuches von Hugo PH., »er am 9 . Februar
1920 noch lebte , persönlich überreicht wurde , und bemerkt , da » in die Ver¬
handlung einzugehen gewesen sei, da die Rechte der Verlassenschaft in Frage
kamen . Laß de, der mündlichen Verhandlung , zu welcher der Beschwerdeführer
geladen war , gegen diesen Vorgang eine Einwendung erhoben worden wäre,
ist den Akten n >cht zu entnehmen und auch in der Beschwerde selbst wir » die»
nicht behauptet und auch nicht geltend gemacht , daß dem Beschwerdeführer der
Tod seines Mieters Hugo PH . erst nach der mündlichen Verhandlung bekannt
geworden wäre . Angesichts dessen kann »ie erst in der Beschwerde erhobene
Einwendung , der der Entscheidung des Mietamles zugrundeliegende Antrag
sei nach Ableben des Hugo PH . von einem Unberechtigten gestellt worden , so
daß schon aus diesem Grunde die augefochtene Entscheidung aufgehoben werden
müsse, als nicht im Zuge des Administcativverfahrens vorgebracht , vom Pcr-
waltungsgerichtshofc nicht weiter beachtet werben sß 5, Absatz 2, des Ver-
wallungsgerichlshofgesetzes ).

Insoweit die Beschwerde aber in der Sache selbst zu einer von den An-
nahmen der angefochtenen Entscheidung abweichenden Berechnung der Auslagen
dadurch gelangt , daß sie einerseits die Auslagen für die elektrische Beleuchtung
an Hand der im Jahre 19 l9 verbrauchten Hek' owattstunden nicht nach den
jeweil gen frühere » Snompreisen , sondern unter Zugrundelegung des erst im
Jalire 1920 in Krast getretenen Preises »on 66 ü berechnet und auch für die
Glühlampen den dermaligen Preis zugrunde legt , anderseits aber die Kosten
der in Rechnung gestellten Herstellungsarbeitcn zum Teile anders als bei der
mündlichen Verhandlung beziffert und aus eine geringere Anzahl von Jahren
verteilt wissen will , erscheint sie rckzuläffig , da, wie der V -rwaltungsgerichtshof
ui seinem Erkenntnisse v m t7 . Juni 1920 , Z . 2439 , auf dessen Entscheidung «,
gründe gemäß Z 42 , Absatz 2 der Dienstvorschrift für den Vermallungs-
gerichlshof verwiesen wird , ausgesprochen und näher begründet hat , die Fest-
fetzung und allfällige Austeilung nachgcwiesener Auslagen , welche die Grund¬
lage der Zinserhdhung zu bilden haben , in das — auf Grund sachlicher
Würdigung der maßgebenden vcrhälfniffe zu übende — freie Ermessen der
zuständigen Behörden fallen und vom Verwallungsgerichtshofc nur in der
Richtung überprüft werden können , ob die Festsetzung der nach Kricgsbeginn
-ingelretenen Erhöhungen in einem formell einwandfreien , dem Grundsätze
des Parreiengehörs Rechnung tragenden Verfahren erfolgt ist. In dieser
Richtung wurden aber irgend welche Bedenken von der Beschwerde nicht
geltend gemacht und haben sich solche auch für den V -rwaltungsgcrichlshof aus
den Akten nicht ergeben.

Die Beschwerde war demnach teils als unbegründet , teils als unzulässig
abzuweisen.

Wohnnngsanforderung
2 .

Die Abhaltung eines Zechgelages und die Teilnahme daran,
wenn es nur auf den Genuß von Getränken abgesehen ist , fällt
nicht unter jene Handlungen , die an sich durch die Gesetzgebung
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als strafbar oder verboten erklärt werden . Sie rechtfertigt daher
an sich nicht eine Anforderung gemäß § 4 , Punkt 6, der I,t . c.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 19 . Oktober 1920,
Z . 2960 , M .Abt . 15 , 8450.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
I . R . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes der
Stadt Wien (Senat für Wohnungsansorderungen ) vom
27 . Februar 1920 , Z . 2002 , die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

EntscheidungSgründe : Die unbestrittene Anforderung der
Wohnung der heutigen Beschwerdeführerin wurde vom WohnungSamte unter
Hinweis auf Z 4 , Absatz I , Punkt 6 , lit . o der Kundmachung der nieder-
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.- G .-Bl . Nr . 160 , aus¬
gesprochen und mit der angefochtenen Entscheidung deS Melanites bestätigt —
lediglich aus dem Grunde , weil die Wodnung zur Veranstaltung von Zech¬
gelagen , somit zu unerlaubten Zwecken verwendet worden sei. Auch nach der
vom belangten Mietamtc erstatieien Gegenschrift war der von ihm als erwiesen
angenommene Tatbestand nur der , daß in jener Wohnung in der Nacht vom
14 . zum 15 . Oktober 1919 ein Zechgelage stattgefunden hade . Run hat aber
der Verwaltungsgerichtshof schon in seinem Eikenntnisse vom 5. März 1920,
Z . 791 , ausgesprochen und begründet , daß die Veranstaltung eines Zechgelages
in einer Wohnung an sich den Tatbestand der Verwendung der Wohnung zu
einem unerlaubten Zwecke im Sinne der bezogenen Norm nicht begründen
kann und an dieser Rechtsanschauung hat der Gerichtshof auch heute festge¬
halten . Die Abhaltung eines Zechgelages und die Teilnahme an ihm , bei dem
cs nach dem allgemeinen Sprachgebrauchs in erster Linie auf den Genuß von
Getränken , namentlich von berauschenden Getränken abgesehen ist, fällt hienach
nicht unter jene Handlungen , die an sich durch die Gesetzgebung als strafbar
oder als verboten erklärt werden . Daß aber bei der Zusammenkunft der zuge¬
gebenermaßen in der fraglichen Nacht in der Wohnung der Beschwerdeführerin
angetroffcncn Personen irgend welche besondere Vorschriften übertreten worden
wären , die diese Zusammenkunft zu einer unerlaubten gemacht hätten — eine
einschlägige Annahme wurde der angefochtenen Entscheidung nicht zugrunde-
gelegt und darf daher im Sinne der Anordnung des § 8 des Gesetzes vom
22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 86 or 1876 , auch dem Erkenntnisse des
VcrwaltungsgerichthofeS nicht zugrundegelegt werden.

».

Die Schwierigkeit der baulichen Umgestaltung vermag die Gesetz¬
mäßigkeit der Wohnungsanforderung nicht in Frage zu stellen.
Ob aber die Kosten der baulichen Umgestaltung zweckmäßig er¬

scheinen lassen , unterliegt dem freien Ermessen.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 12. Oktober

1920 , Z . 4062.
Der Verwaltungsg 'erichtshof hat über die Beschwerde der

Nosa K. in P . und Marie F . in W . gegen die Entscheidung
des Mietamtes in Purkersdorf vom 27 . Juni 1920 , Z . 30 , be¬
treffend eine Wohnungsanforderung , die Beschwerde als unbe¬
gründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Mit dem Bescheide deS Wohnungsamtes
der Gemeinde PurkerSdorf vom 21 . Juni,1920 , Z . 48 WA ., wurde die von
Rosa K. bewohnte , in ihrem Hause Pf .-Gaffe 7 befindliche Wohnung , be¬
stehend aus 4 Zimmern , I Küche und I Vorzimmer als unzulänglich benützt
(und auch als Doppelwohnung ) angefordert . Dem dagegen erhobenen Ein¬
sprüche , in dem Rosa K. ausführte , daß die ihre Wohnung bildenden Räum¬
lichkeiten ihrer baulichen Anlage nach nicht teilbar seien , gab das Mietamt
Purkersdorf mit der Entscheidung vom 27 . Juni 1920 , Z . 80 , keine Folge
und beauftragte die Rosa K. als bisherige Mieterin , diese Wohnung der
Gemeinde mit 15 . September zur Verfügung zu stellen.

Gegen diese Entscheidung brachte sowohl Rosa K. als auch Marie F .,
Notarswitwe , wohnhaft in Wien , Hiergerichts die Beschwerde ein, in der de-
hauptet wird , daß die Wohnung , von welcher die Küche samt Speise , sowie
zwei Zimmer der Rosa K. belassen werden sollen , ohne unaerhällniSmäßigc
Kosten nicht teilbar sei und daß die angefochtene Entscheidung die ganze von
Rosa K . benützte Wohnung anforderte , während doch nur unzureichend benützte
Bestandteile angefordert werden dürfen.

Der Gerichtshof fand die Beschwerde ' in nachstehenden Erwägungen un¬
begründet :

Was zunächst den an zweiter Stelle erwähnten Beschwcrdepunkt aube-
langt , so erscheint derselbe insofern - unstichhällig , als in der Beschwerde selbst
zugegeben wird , daß die Küche mit der darin eingebauten Speise sowie zwei
Zimmer der dcrzeinge» Bewohnerin belassen werde» sollen, daß also nicht die
ganze Wohnung angefordert wurde , sondern nur die übrigen Wohnräume,
wie ja auch der erstinstanzliche Bescheid deS Wohnungsamtes Purkersdorf aus¬
drücklich die Anforderung auf die Tatsache der Ueberzähligkeit von Wobnräumen
stützte, wie es im H 4, Absatz 1, Punkt 5 der Kundmachung der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , alS
zulässig bezeichnet wird . Daß aber die von Rosa K. allein bewohnte Wohnung,
die in der Anforderung angeführte Anzahl von Wohnräumen besitze, wurde

weder im Laufe des Administrativverfahrens bestritten , noch in der Beschwerde
in Abrede gestellt , ebensowenig , alS behauptet wurde , daß die Zahl der Be¬
wohner dieser Wohnung eine so große sei, daß sich die angesprochenen Räum¬
lichkeiten nicht als überzählig im Sinne der bezogenen Vorschrift daistellen.
Vielmehr wurde nur immer darauf hingewicsen , daß eine Teilung der Wohnung
durch deren bauliche Umgestaltung nur mit unverhältnismäßig großen
Schwierigkeiten und Kosten durchführbar wäre . Zur Vornahme solcher baulicher
Veränderungen ist aber die anfordernde Gemeinde durch Z 10 der zugrunde-
gelegtcn Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung ermächtigt.

Die Schwierigkeit der baulichen Umgestaltung vermag daher die Gesetz¬
mäßigkeit der WohnungSanforderung nicht in Frage zu stellen . Ob aber
die bauliche Umgestaltung und die Höhe der hiedurch verursachten Kosten die
Anforderung der betreffenden Wohnungsteile als zweckmäßig erscheinen läßt,
ist, wie der Verwaltungsgerichtshof bereits im Erkenntnisse vom 5. Februar
1920 , Z . 463 , näher begründete , von der ansprechenden Gemeinde nach freiem
Ermessen zu beantworten und entzieht sich daher der Beurteilung durch den
Gerichtshof.

4

Für die Anforderung einer Wohnung wegen Nichtbenützung
(§ 4 , Z . 3 b) genügt die objektive Tatsache , daß die Wohnung
nicht benützt sei, es kommt nicht darauf an , ob die tatsächliche
Nichtbenützung eine vom Inhaber gewollte oder durch unab¬

wendbare Verhältnisse aufgediängte sei.
Verwaltungsgerichtshofentscheidung vom 16 . September

1920 , Z . 3767 , M .Abt . 15 , 7775.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

St . B . in Wien als Kurator der G . T . in Wien gegen die Ent¬
scheidung des Mielamtes 9 der Stadt Wien vom 27 . Jänner
1920 , Z . 37 IX/1 , betreffend Wohnungsanforderung , dieBeschwerde
als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt Wien hat mit Be¬
scheid vom 17 . Dezember 1919 die an die Beschwerdeführerin vermietete , aus
zwei Zimmern , Vorzimmer , Küche und Nebenräumen bestehende Wohnung im
Hause Wien , 9 . K.-Gaffe 10, Tür 17 , gemäß Z 4, I . Absatz , Z . 3 und 4 der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
L.-G .-Bl . Nr . 160 , angefordert , weil festgestcllt sei, daß diese Wohnung unbe-
nützt , beziehungsweise unzulänglich benützt sei. .

In dem dagegen erhobenen Einsprüche macht der gerichtlich bestellte
Kurator der Beschwerdeführerin geltend:

Beschwerdeführerin habe die angefordertc Wohnung seit fast 17 Jahren
inne , sic habe diese Wohnung gemietet , um ihrer in demselben Hause wohnenden
Schwester nahe zu sein , woraus zu schließen sei. daß ihr der Wille fehlte , die
Wohnung nicht zu benützen , daß im Gegenteile ihr Wille ganz besonders dar¬
auf gerichtet war , gerade in dieser Wohnnng zu wohnen.

Ende Oktober 1918 habe sich Beschwerdeführerin für einen nur vorüber-
gehenden Aufenthalt nach Siebenbürgen zu ihrem Sohne begeben . Zunächst
sei nun das Besitztum ihres Sohnes während ihres Aufenthaltes von der
rumänischen Bevölkeiung vollständig ausgeplündert worden . Beschwerdeführerin
sei genötigt gewesen, aller Habe entblößt , bei Verwandten in Klausenburg
Aufenthalt zu nehmen . Ihre Absicht sei aber wegen ihrer durch die Aufregung
eisäültertcn Gesundheit gewesen , sobald als möglich in ihre . Wohnung nach
Wien zurückzukehren . Aber schon am 24 . Dezember 1918 sei der Einmarsch
der rumänischen Armee in Klausenburg erfolgt . Seit jener Zeit sei der Reise-
und Postvcrkehr von und nach Siebenbürgen vollkommen unmöglich . Seil
Jänner 1919 seien lediglich vier Briefe von der Beschwerdeführerin eingc-
langt , in denen sie stets den Wunsch ausspreche , wieder in ihre Wohnung
zurückkehren zu können ; bei Freigabe deS Verkehres wolle sie die erste Ge¬
legenheit benützen , um in ihre Wohnung zurück,ukehren . Beschwerdeführerin sei
somit gegen ihren Willen in Klausenburg festgehalten . Es liegt somit ein Fall
höherer Gewalt vor.

Dieser Einspruch wurde mit der angefochtenen Entscheidung verwarfen,
weil der vom WohnungSkommissär bezogene Ansordernngsgrund nicht wider¬
legt werden konnte.

In der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde werden dieselben Einwen¬
dungen erhoben n» e im Einsprüche und eS als Mangel des Verfahrens gerügt,
daß über die zur Erklärung der Abwesenheit der Beschwerdeführerin von ihrer
Wohnung gemachten Angaben der Einspruches keine Erhebungen gepflogen
worden seien.

Der VerwaltungSgerichtshof ist bei seiner Entscheidung davon ausgegangen,
daß die Tatsache , daß Beschwerdeführerin am Tage der Anforderung fast ein-
undeinviertei Jahre außerhalb der angeforderten Wohnung in Siebenbürgen
gew -ilt habe , aus der eigenen Darstellung des Kurators der Beschwerdeführerin
hervorgcht . Damit ist aber der Tatbestand des Z 4 , Absatz 1, Z . 3 b der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung , demgemäß eine zwar
zum Bewohnen eingerichtete , aber tatsächlich nicht benützte Wohnung , von dem
Falle einer dreimonatlichen Abwesenheit des Inhabers zu Kur - und Erholungs¬
zwecken abgesehen , der Anforderung unterliegt , gegeben.

Nach der klaren Fassung dieser Bestimmung genügt aber , wie der
Gerichtshof bereits in seinem Erkenntnisse vom 31 . Dezember 1919 , Z . 6623,
ausgeführt hat , für die Anforderung die objektive Tatsache , daß eine Wohnung
nicht benützt wird und es kommt nach dieser Bestimmung , von dem dort an¬
geführten , hier nicht zutreffenden AuSnahmefalle abgesehen , gar nicht darauf



SSAmtsblatt der Stadt Wien. — Nr . 6, 19. Jänner 1921.

an ob dis tatsächliche Nichlbenützung der Wohnung eine vom Inhaber ge-
wollte oder ihm durch widrige , durch ihn nicht abzuwendende Verhältnisse
aufgcdrängte sei.

Mit der Würdigung der in der öffentlichen mündlichen Verhandlung
durch die Beschwerdeverlrcter erhobenen Einwendung , daß in der Belastung
einer Dienstperson in der angeforderten Wohnung em Alt ihrer Benützung
gelegen sei, konnte sich der Gerichtshof , da diese Tatsache im Verwaltungs-
versahren nicht geltend gemacht wurde , gemäß Z 5 des Verwaltungsgerichtshof-
gesctzes nicht befassen.

Die Beschwerde mußte darum als unbegründet abgewiesen werden.

5

Aufhebung einer Mietamtsentscheidung wegen mangelhaften Ver¬
fahrens . weil die Akten über relevante , von der Partei aus¬
drücklich behauptete Umstände keinen Aufschluß bieten . (M .Abt . 15,

Z . 7991/20 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Gustav F . in Wien gegen die Entscheidung des Mielamtes 1
der Stadt Wien vom 10 . Juni 1920 , Z . 110 , betreffend eine
Wohnungsanforderung , die angefochtene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Beim Wiener Wohnungsamt - langte
am 30 . April 1920 eine Anzeige ei» , daß Gustav F . seine Wohnung in
Wien , I . N .-Ring 22 , nicht benütze ; er wohne seit zwei Jahren in Mödling.
Es findet sich in den Akten eine undatierte Aufnahmeschrif «, in der es heißt:
„Gustav F ., Rentier , seit zwei Jahren nicht hier , hat m Mödling , B .-Gasse 6
und 8 eine Villa . Soll außcrdcm in Mödling ei» Haus besitzen. Mitbesitzer der
großen Drogerie in der B .- Straße (geleitet von seinem Bruder ) . Alleinstehend
(Haushälterin , deren Schwester als Stubenmädchen und eine Köchin). Ueber
60 Jahre alt ; Wohnungsgröße : 4 Zimmer , Kabinette , Küche, 2 Vorzimmer,
Dienstbotenzimmer (ein ganzes Stockwerk ). Zins 8500 L . Brot - und Lebens-
miltelkarten von Wien abgeholt . Herr F . kommt nur an Donner - tagen nach
Wien , um nackzusehcn . Seit zwei Jahren hat er seinen dauernden ordentlichen
Wohnsitz in Mödling . Es sind zwar zwei Untermieter gemeldet . Allein die-
selben sind nicht hier.

1 . Kapellmeister Karl P . wurde hier nie gesehen. Er ist unbekannt.
2 . Der Mililärbeamte Adolf G . ist seit zwei Monaten nicht mehr hier.

Er dürfte in Purkersdorf wohnen . Für die Untermieter wurden keine Lebens-
mittelkartc » bezogen . Mit dem Bescheide des WohnungskommissärS für den
1 . Bezirk vom 27 . Mai 1920 , Z . L44 , wurde d,e Wohnung angesordert , da
festgestellt erscheine , daß sie ganz unzulänglich benützt sei. Hetr F , der seinen
ordentlichen Wohnsitz in Mödling habe , benütze die Wiener Wohnung lediglich
als Absteigequartier (H 4 , Absatz 1, Punkt 4 der Kundmachung der nieder-
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , Nr . 160 Landesgesetzblatl ).
Gustav F . führte in seinem Einsprüche unter anderem aus , seine Mödlinger
Wohnung sei lediglich eine beschränkte Sommerwohnung " in seinem eigenen
Hause B . -Gasse 6, die er mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand „ durch
einige Monate im Jahre benütze " ; diese Umstände würde er bei der münd-
licken Verhandlung durch Vorlage der diesbezüglichen Dokumente beweisen.
Der Auforderungsgrund des Z 4 , Absatz 1 , Punkt 4 , liege daher nicht vor.
Ueber die mündliche Einspruchsverhandlung und ihren Verlauf finden sich in
den Akten keinerlei Aufzeichnungen vor Mit der heute angefochtenen Ent-
sch-idung wurde dem Einsprüche keine Folge gegeben ; die Ansorderung sei
darauf gestützt, daß die angefordcrte Wohnung unzulänglich benützt werde ; auf
Grund des Ergebnisse - der durchgeführlen Verhandlung fei der Senat zur
Ueberzeugung gekommen , daß der Anforderung - grund des ß 4 , Absatz 1,
Punkt 4 der »erzitterten Kundmachung gegeben sei. Nach Anschaunng de-
Henates lagen auch keine solchen Umstände vor , die im Sinne des Absatzes 2
d-S Z 4 eine Abstandnahme von der Anforderung gerechtfertigt hätten.

In seiner Beschwerde führt Gustav F . neuerdings unter anderem aus,
daß er allerdings auch eine Wohnung in Mödling habe , daß diese jedoch nur
eine beschränkte Sommerwohnung im rigenen Hause sei, die er mit Rücksicht
auf seinen Gesundheitszustand nur durch einige Monate im Jahre benütze . Daß
über die gleichen tatsächlichen Anführungen , die im Einsprüche mit dem Beisätze
gebracht worden waren , daß der Einspruchswerber für ihre Richtigkeit bei der
mündlichen Verhandlung den Beweis erbringen werde , irgend welche Fest¬
stellungen uNter Wahrung des Parteiengehörer vorgencmmen worden wären,
läßt sich aus den Akten , wie dies aus dem Obgesaglen sich ergibt , nicht
konstatieren . Insbesondere findet sich nichts über eine Erhebung darüber , wie
lange der Einspruchswerber jährlich aus den behaupteten Rücksichten aus seinen
Gesundheitszustand aus der angeforderten Wohnung abwesend ist. Da sonach
die Akten über relevante , von der Partei ausdrücklich behauptete Umstände
keinen Ausschluß bieten können , mußte die angefochtene Entscheidung wegen
inangelhaslen Verfahrens aufgehoben werden.

«.
Erst nach Erfließen der angefochtenen Mietamtsentscheidung vor¬
gebrachte Behauptungen können vom Verwaltungsgerichtshofe

gemäß § 5 des Gesetzes über seine Errichtung nicht berücksichtigt
werden.

Verwaltungsgerichtshoserkenutnis vom 30 . September 1920,
Z . 2560 , M .Abt . 1b, 7990 20.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Antonie G . in Wien gegen die Entscheidung des Melanites 9,
Z . IX , 4-4, betreffend eine Wohnungsanforderung , die Beschwerde
als unbegründet abgewiesen.

Entscheidung ? gründe:  Mit Bescheid vom 1. Jänner 1920,
Z . 541/19 , wurde die an die heutige Beschw -rdeführerin vermietete Wohnung
in Wien , 9 . S .-Basfe 24 , Tür 5 , bestehend aus 2 Zunmern , Kabinett
und Küche unter B rusung des Z 2 , Absatz 1, Punkt 6 der Kundmachung
der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , Z . 160,
L.-G .-Bl ., mit der Begründung angefordert , daß diese Wohnung in Aftermiete
gegeben sei. Dagegen wurde von Th . H. namens feiner Schwester , der
Wohnungsinhaberin , der Einspruch überreicht , in dem ausgeführt wurde , daß
diese nach Wien zuständig , Witwe nach einem Militäroffiziale und im Genüsse
einer monatlichen Pension von 74 L 60 ü , schwer leidend und derzeit nicht
in der Lage sei, hieher zu kommen . Die Wohnung sei anfangs Mai aus dem
einzigen Grunde vermietet worden , weil im Monate April ein Einbruch ver¬
übt wurde , wodurch die Wohnunqsinhaberin um den größten Teil ihrer Hab¬
seligkeiten kam. Sobald sie wieder gesund sei, werde seine Schwester die
Wohnung wieder beziehen . Dem Einsprüche lag ein Zeugnis eine « Arztes in
L., wonach A. G . derzeit reiseunfähig sei, und Weilers ein Schreiben der
Wohnungsinhaberin selbst, gerichtet an die Wohnungskommission , bei, worin
sie die gleichen Angaben macht , wie sie im Einsprüche ihres Bruders enthalten
waren . Das belangte Mictamt gab mit Entscheidung vom 30 . Jänner IS20
dem Einsprüche mit der Begründung keine Folge , daß der vom Wohnungs-
kommissär bezogene Anforderungsgrund nicht habe widerlegt werden können.

Ueber die Beschwerde A. G . hat der Verwaltungsgerichtshof nachstehendes
erwogen:

Es ist richtig , daß im Sinne der bezogenen Norm eine Wohnung ari¬
dem Grunde der Untervermietung nur dann angefordert werden kann , wenn
sie „ als Ganzes " untervermietct worden ist, und daß daher die Anforderung
der aus zwei Zimmern und einem Kabinette bestehenden Wohnung , deren In¬
haberin früher die Beschwerdeführerin war , wenn wirklich nur zwei Zimmer
in Untermiete gegeben waren , das Kabinett aber von der Wohnungsinhaderin
für eigene Zwecke zurückbehalte » werden und aus der Untermiete ausgenommen
war , durch die Bestimmung des Z 4 , Absatz I , Punkt 6 , lit . n der bezogenen
Kundmachung nicht gerechtfertigt wäre . Allein ans dem oben wiedergegebenen
Tatbestände ergibt sich, daß eine derartige Einwendung , wie sie nun von der
Beschwerde erhoben wird , im Zuge des der angefochtenen Entscheidung zu¬
grundeliegenden Verfahrens nicht vorgebracht worden ist. Im Anforderungs-
bescheide war ausdrücklich darauf hingcwiesen worden , daß . diese Wohnung " ,
das heißtfalso wohl die Wohnung als Ganzes und nicht etwa ein Teil derselben
in Untermiete gegeben sei und dieser Annahme wurde im Einsprüche mit
keinem Worte widersprochen . Bei Fällung der angefochtenen Entscheidung hatte
also das . belangte Mi -tamt keinen Anlaß , von einer anderen Tatbestands¬
annahme auszugehe » , als jene es war , auf Grund deren der Anforderungs¬
bescheid ergangen war , und an diese Tatbestand - annahme war auch der Ver-
waltungSgerichtshos zufolge der Anordnung des H 6 des Gesetzes über seine
Errichtung bei der Schöpfung seines Erkenntnisse - gebunden . Die erst nach
Erfließen der angefochtenen Entscheidung in mehreren Eingaben dem Mietamte
vorqebrachten einschlägigen Behauptungen konnten daher heute nicht mehr be¬
rücksichtigt werden und es kann auch keine Rede davon sein , daß das Ver¬
fahren darum an einem Mangel leide , weil Erhebungen darüber , daß die
Beschwerdeführerin die Wohnung nur zum Teile untervermietet habe , nicht
gepflogen wurden . Lin Anlaß zu solchen Erhebungen war nach dem Bor¬
gesagten eben nicht gegeben.

7 .
Mehrere im selben Hause befindliche Wohnungen einer Partei,
die zusammen das durch die Anforderungskundmachung als
zulässig erkannte Ausmaß der Räume , die zur Befriedigung des
Wohnungsbedürfnisscs dienen sollen , nicht überschreiten, können
nicht als Doppelwohnungen bezeichnet werden . Auch können
Wohnungsbestandteile nicht aus dem Titel der Unbenütztheit
angefordert werden , da sich 8 4 , Punkt 3 nur auf Wohnungen,

nicht auf einzelne Wohnungsbestandteile bezieht.
Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 16 . September 1920,

Z . 3783 , M .Abt . 15 , 7770.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der,

Sch . T in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes der Stadt
Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 17 . Februar
1920 , Z . Il/1214 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die
angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheidungsqründe:  Mit der angefochtenen , im Jnstanzenznge
- ergangenen Entscheidung wurde die von der Beschwerdeführerin im Hause Wien,
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^R .-GaffelO , g- ,nietete , aus zwei Zimmern , Küche und Vorzimmer bestehende
Wohnung Tiir 5 , von der l -doch fcstgestelltcrmaße » der Beschwerd - füh -erin
abgesehen von der Küche und dem Vorzimmer , nur mehr ein Zimmer zur
Verfügung steht , angefordert , trotzdem die Beschwerdeführerin behauptet halte
daß sie dieses Zimmer , in Verbindung mit der von ihr in demselben Hause
vom Hauseigeniümer kingeeaumten , aus einem Zimmer samt Küche bestehe,iden
Wohnung Tür 3 zur Unterbringung ihres mindestens drei Personen zählenden
Hausstandes benötige.

Die angefochtene Entscheidung stützt sich sowohl auf die von den Dopp .l-
Wohnungen a >S auch auf die von den unbenütztrn Wohnungen handelnde
Bestimmung des Punkles 2, beziehungsweise des Punktes 3 in 8 4 der
Kundmachung der niederbsterreichlschen Landesregierung vom SO Juni 1919
L.-G .-Bl . Nr . 160 . Allein mit Unrecht . Denn in dem Verfahren wurde fest-
gestellt , daß der Beschwerdeführerin von der Wohnung Tür 5 nur mehr ein
Zimmer verblieben ist und dieses in Verbindung mit der gleichfalls nur ein
Zimmer umfassenden Wohnung Tür 3 zur Befriedigung des WohnungS-
bcdurfnisskS der Befchwerdeführeiin und ihres Hausstandes in Anspruch
genommen wird . Die von der Beschwerdeführerin und ihrem Hausstände
beanspruchte Zahl von zwei Wohnritumen geht aber über das im Punkt 5 des
Z 4 der zitierten Kundmachung als zulässig anerkannte Ausmaß der Räume die
zur Befriedigung des WohnungsbedüifnisseS dienen sollen , nicht hinaus ' Es
liegt also keine Doppelwohnung , sondern eine e nheilliche Wohnung vor . Ist
dies aber der Fall , dann kommt eine Anforderung des einen zur Wohnung
Tuc 5 gehörigen Zimmers aus dem Titel der Undenütztheit überhaupt nicht
mehr m Betracht , weil aus diesem Titel gemäß 8 4 , Punkt 3 der Kundmachnng
nur . Wohnungen ", nicht einzelne Wohnungsb -standreile angefordert werdentonnen.

8 .

Bei einer zur Gänze untervermieteten Wohnung ist die Behörde
nicht verhalten , über die Gründe , welche diese Unterster,nietung

veranlaßt haben , Erhebungen zu pflegen.
Erkenntnis des Vecwaltungsgerichtshoses vom 30 . September

1920 , Z . 2542 , M .Abt . 15, 79s9.
Der Berwaltungsgerichtshos hat über die Beschwerde der

I . I . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes der Stadt
Wien für den 2 . Bezirk vom 19. Februar 1920 , Z . U/1205,
betreffend eine Wohnungsanforderung , die Beschwerde als
unbegründet abgewiesen.

LntscheidungSgründk : Mit dem Bescheide vom 23 . Dezember 1919,
Z . 1002 , hat dos Wohnungsamt der Stadt Wie » die im Haufe 2 . F .-Gaffe l'
Tür 15, befindliche , aus zwei Zimmern und Küche bestehende Wohnung der
Beschwerdeführerin gemäß ß 4 , Absatz 1. Z . 6 a der Kundmachung der nieder-
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl N, . 160 , ange¬
fordert , da festgestellt erscheint , daß die Wohnung seit fünf Jahren zur Gänze
in Untermiete gegeben wird . '

In dem hiegegen gerichteten Einsprüche sagt I . I . : „ Wohl ist richtig,
daß ich seit längerer Zeit die mir gehörige Wohnung in Wien , 2 . F . Gaffe l,
Tür 15 , in Untermiete gegeben habe . Ich war jedoch hiezu bemüßigt , da mein
Gatte eingerückt war und mit Rücksicht darauf außerstande war , für meinen
Unterhalt zu sorgen ." Während der Vermietung ihrer eigenen Wohnung wohnte
die Beschwerdeführerin mit ihrem Kinde und » ach dessen Heimlehr auch mit
dem Gatten bei ihrer Mutter , die sie jedoch nicht weiter bei sich wohnen lassen
könne , weshalb sich Beschwerdeführerin werde bemüßigt sehen, ihre Wohnung
in der F .- Gasse wieder zu beziehen.

Das Mietamt der Stadt Wien hat dem Einsprüche mit Entscheidung vom
19 . Februar 1920 , Z . Il -1205 , keine Folge g' gcdcn , weil die Tatsache , daß
die Wohnung seit fünf Jahren tatsächlich in Untermiete gegeben ist, nicht
widerlegt wurde.

Der Verwaltungsgerichtshof fand die dagegen erhobene Beschwerde der
I . I . in nachstehender Erwägung unbegründet:

Zufolge Z 6s . im 8 4 , Absatz I der Kundmachung der nicderöst -r-
reichischcn Landesregieiung vom 30 . Juni 1919 , L.- G .- Bl . Nr . 160 , können
von der Gemeinde jene' Wohnungen angcfordert werden , welche als Ganzes
untervermietet sind . Dieser Bestimmung liegt der Gedanke zugrunde , daß der
Hauptmieter einer Wohnung , der diese an einen anderen Meter als Unlrr-
oder Aflermieter überläßt , diese Wohnung tatsächlich nicht benötigt . Diese
Bestimmung knüpft über die Zulchsigkeit der Anforderung einer solchen
Wohnung an die nackte Tatsache , daß dieselbe als Ganzes untervermielet ist, ohne
näher zu unteisuchen , auS welchen Beweggründen die Untervcrmielung erfolgte.
Es genügt somit für tue Zulässigkeit der Anforderung die Tatsache , -daß die
betreffende Wohnung im Zeitpunkte der behördlichen Entscheidung über die
Anforderung als Ganzes unlcrvcrmietct ist, ohne Rücksicht darauf , ob der
Hauptmicter etwa in einem der Entscheidung nachfolgenden Zeitpunkte das
Astcrbestandverhältuis zu lösen beabsichtigt.

Daß die in Streit stehende Wohnung seit längerer Zeit nntervermietet ist,
wird von der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugegeben , es ist also d-r gesetzlichen
Voraussetzung für die Anforderung bei diesem Sachverhalte vollauf eubprochen , die
Anforderung somit gesetzlich begründet , ohne daß das Wohnungs « oder Mieiamt
verhalten gewesen wäre , über oie Gründe , welche die Beschwerdesstarerin zur
Aftermietung , sowie zu der geplanten Wiederbezirhung dieser Wohnung ver-
anlaßten , Erhebungen zu Pflegen . Die Unterlassung dieser Elhebungen vermochte
auch nicht den von der Beschwerde gerügten BerfahrcnSmangel zu begründen.

r>.
Wenn eine Wohnung als Ganzes untervermieiet ist und Sachen

es Vermieters in derselben — sei es auch in einem versperrten
Raume - anfbewahrt werden , so ist die Anforderung gemäß
d - u gerechtfertigt und kommen dem Untermieter bezüglich
dieser Sachen die Rechte und Pflichten eines Verwahrers zu
-a , 77 ^ altungsgerichtshoferkenntnis vom 8. Oktober 1920
Z . 4147 , M .Abt . 15 , 7992.
-> r Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
^osef R . m Wien wider die Entscheidung des Melanites 6
ln Wien vom 27 . Dezember 1919 , Z . 345/19 , betreffend eine
Wohnungsanforderung , die Beschwerde als unbegründet ab-
gewiesen.

dal Wohnungsamt der Stadt Wien
hat Mit Beschluß vom 22 . November 1919 , B .K. 345/19 , di - von Josef R
I ve^ Kawn ^ ^ ^ TUr 36 . gemietete , aus einem Zimmer,
me , ^ ^ Zubehör bestehend - Wohnung angefordert
" Gänze nm -rvermi - t- , ,st (8 4, Punkt 6 a der Kundmachung der
medelösterreichlschen Landesregierung vom 30 . Juni lSl9 , L.- G .-Bl . Nr . 1601
A "? dE Wohnungsinhaber sowie von den Untermietern Samuel und
» » Einsprüche gab das Metamt m Wien 6 mit der
Veiüandluul UU9 Z . 345 . nach durchgeführter mündlicher
Verhandlung aus dem Grunde der erstinstanzlichen Entscheidung keine Folge.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde wegen Gesetzwidrigkeit und
d̂ Wavü ° " ^ V ' rf <ch" rlr bekämpft , weil der WohnungSinhaber nicht

un -.erverm .etet, sondern nur einen Teil davon den

I -weff- nL ATn L " ^ ^ ^ über - „ gebotenen
Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber Nachstehendes erwogen:

„ „ „ k ^ , g A 4, Punkt 6 a der erwähnten Kundmachung können Wohnungen
angefordert werden , welche als Ganzes unteroer,n,et °t sind . Im gegebenen
Falle wurde be, der von der Gemeinde Wien durchgeführlen Wohnungsauf-

b Wl9 festgestellt, daß d- r Wohnungsinhaber samt
Me w >» ede a nach Galizien verreist war und daß er
u i ^ st- h-nd - Wohnung samt Einrichtungsstücken an Samuel und

°unt °rvern „ el-t  halte . Diese Feststellungen in der Aufnah,ne -chrif - sind
von Rosa K gefert 'gt . In dem von Samuel und Rosa K gegen die An-
forderung erhobenen Einspruch - machten diese geltend , daß sie b i e W o h n n n g
von Josef R gemilt -t haben und daß dieser seine Sachen in einem abgesperrien
Kabinett „bei ihnen'  zurückaelaffen habe . Diesen Tatbestand hat das Mietaml

zugrundegelegt , daß die Wohnung zur Gänze untervermietet
»5 -? Ochw-rdesü,rer glaubt nun , einen wesentlichen Mangel des Ver¬

fahrens dann erblicken zu können , daß das Met -nm die von seinem Vertreter
beantragte Vertagung der Emspruchsoerhandlung zwecks Einvernahme der
Eheleute K. über , hr rechtliches Verhältnis zum Wohnungsinhaber abgelehnk

^ Kerfahrensmangel vermochte jedoch d-r Verwallunqs-
gertcht »hof ,n der unterlassenen Aufnahme dieses Beweises nicht zu erkennen
weil über oie Umstände , welche nach den Ausführungen der Beschwerde durch
die Einvernahme der Eheleute K. hätten klargestellt werden sollen , das von
Rosa K. unterfertigte WohnuugSaufnahmeblatt und die Ausführung - ,i der
E -elcute K m ihrem Einspruch hinreichenden Aufschluß boten . Hi -nach konnte
aber das M .etamt atS feststehend annehmen , daß di - Eheleute tatsächlich die

Wohnung von ^ osef R . in Unteimiete genommen hatten , wobei ihnen
hmsichllich d-r in ein -m versperrten Kabinett verwahrten Sachen ihres Ver¬
mieters die rechtliche Stellung von Verwahrern zukam , wie sie dies in ihrem
Einsprüche selbst nut den W - clen zum Ausdcucke bringen , daß der Wohnungs-
Inhaber seine Sachen bei ihncn  ziirückgelass -ii habe.

Gegenüber d-r Einwendung des Beschwerdeführers , daß ihm eine
Ladung zur Einspruchsv -rhandlung nicht zug -stellt wurde , ist darauf hinzu-
weifen , dag sem Vectreler unbestritteilerwelse an dieser Verhandlung teil-
genommen hat , demnach eine Verletzung seiner Rechte in dieser Richtung nicht
staiigefunden hat . ,

Die belangte Behörde hat daher mit Recht die auf die Bestimmung des
8 4 , Punkt 6 u d-r Kundmachung gestutzt- Anforderung der Wohnung auf-
recht-rhalten , weshalb die Beschwerde als unbegründet abzu veffeu war

I«
Die Wvhnungsanforderung ist eine rechtsbegründete Versüßung
und ist daher jener Tatbestand maßgebend , wie er sich im Zeit¬
punkte der letztinstanzlichen Entscheidung (Mietamtsenlscheidung)

darstellt.
Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 22 . September 1920

Z . 3866 , M .Abt . 15 , 8131.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Marie Sch . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes 19
in Wien vom 22 . Jänner 1920 , Z . 78/19 , betreffend eine
Wohnungsanforderung , die angefochtene Entscheidung als gesetz¬
lich nicht begründet aufgehoben.
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Entscheidungsgründe : Das Wohnungsamt der Stadt Wim
forderte mit Beschluß vom 18 . November 1920 die von Marie Sch . in dem
Hause , Wien , 19 . B -Gasse 4 , Tür Nr . 10, gemietete Wohnung mit der Be¬
gründung an , daß sie zwar zum Bewohnen eingerichtet , aber tatsächlich nicht
benützt werde (Z 4 , Punkt 3 b der Kundmachung der nicderösterreichischen
Landesregierung vom 30 Juni 1919 , L.- G .-Bl . Nr . 160 ). Da die Wohnungs¬
inhaberin unbekannten AuscnlhalleS war , bestellte das Bezirksgericht Döbling
auf Antrag des Wohnungsamtes zur Wahrung ihrer Rechte einen Sach¬
walter in »er Person des Rechtsanwaltes Dr . A. F . Letzterer verständigte die
Wohnungsinhaberin telegraphisch von der Anforderung . Diese Verständigung
kam ihr , wie sie in der Beschwerde selbst angibt , am 7. Dezember 1919 zu.
Am 9 . Dezember 1919 erschien sie persönlich bei dem Wohnungsamtc , worauf
die Bestellung des Sachwalters widerrufen wurde , und am I I . Dezember 1919
überreichte sie persönlich den Einspruch gegen die Wohnungsanfordcrung . Auf
Grund des Ergebnisses der am 22 . Jänner 1920 durchgesührten Einspruchs-
Verhandlung erfloß die Entscheidung des Melanites vom 22 . Jänner 1920,
Z . 78/18 , womit dem Einsprüche keine Folge gegeben wurde.

In der Begründung wird ausgeführt , daß der Einspruch verspätet über¬
reicht worden sei und daß , abgesehen davon , die Anforderung auch in materieller
Hinsicht gerechtfertigt sei, weil die Einspruchswerberin selbst zugebe , daß sie die
Wohnung als Ganzes in der Zeit vom 1. November 1917 bis 3 . November
19 !9 an ihrem Bruder aftervermietet habe und diese Wohn ng vom 3. No¬
vember 1919 » och 33 Tage unbenützt gestanden sei. Die Anforderung sei daher
gemäß Z 4, Punkt 3 b und Punkt 6 der erwähnten Kundmachung der nieder-
österreichischen Landesregierung begründet.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde zunächst wegen aklenwidriger
Annahme des Tatbestandes angefochten , weil der Anforderungsbescheid weder
an den Sachwalter , noch an die Wohnungsinhaberin zugestellt worden sei, die
belangte Behörde daher mit Unrecht den Lauf der Einspruchsfrist vom 7 . De.
zember 1919 an berechne . In materieller Hinsicht wendet die Beschwerde
Gesetzwidrigkeit ein , weil am Auforderungslage die Wohnung erst 13 Tage
unbenützt , demnach die dreimonatige Frist des 8 4, Punkt 3 b der Kund¬
machung noch nicht verstrichen war und weil Pas Mictamt einen neuen , von
dem Wohnungsamt - nicht angeführten Anforderungsgrund (Untervermietung)
zur Geltung gebracht habe , der übrigens auch in den tatsächlichen Verhältnissen
keine Stütze finde.

Der VerwaltuiigSgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Die Abweisung des Einspruches stützt sich zwar in erster Linie auf die

Verspätung dieses Rechtsmittels , allein die belangte Behörde hat sich mit der
Redewendung „ abgesehen davon " auch in die materielle Ueberprüfung der
geltend gemachten Einwendungen eingelassen und hat dadurch zum Ausdrucke
gebracht , daß sie die notwendige Schlußfolgerung aus der Verspätung des Ein¬
spruches nicht ziehen wollte , wonach sie jedes Eingehen in die Sache selbst
hätte ablchuen müssen.

Sie hat also von den Rechtsfolgen der Verspätung abgcseh '.n und die
Beurteilung der Sache in materieller Hinsicht als für die Entscheidung in
erster Linie maßgebend erachtet . Geht man nun von dieser dem Wortlaute und
Inhalt der angefochtenen Entscheidung entsprechenden Auslegung aus , dann
ist es für den Verwaltungsgenchtshof entbehrlich , in eine Ueberprüfung der
Frage einzugehen , ob der Einbruch tatsächlich verspätet eingebracht wurde oder
nicht . Es kommt vielmehr nur eine Ueberprüfung der maieriellen Abweisungs-
gründe in Betracht . In dieser Hinsicht aber war zunächst die Berufung auf
8 4 , Punkt 3 b der Kundmachung der niederölterreichischen Landesregierung
als verfehlt zu erkennen , weil bei einer Wohnungsaiiforderung mit Rücksicht
auf ihren Charakter als rechtsbegründete Verfügung jener Tatbestand maß-
gebend ist, wie er sich im Zeitpunkte der Fällung der letztinstanzlichen Ent-

^ vergleichen das hiergerichttiche Erkenntnis vom 20 . März
U!20 , Z . 2031 ) . im gegebenen Falle aber im Zeitpunkte der Entscheidung des
Mietamtcs (22 . Jänner 1920 ) die angefordeite Wohnung unbestrittenerweise
bereits wieder von der Wohnungsinhaberin benützt wurde , daher die Voraus-
a» ^ ^ 3 ^ der Kundtnachung nicht erfüllt war , wonach jene
Wohnungen angefrrdert werden können , die zwar zum Bewohnen eingerichtet
sind , aber tatsächlich nicht benützt werden.

Aus dem gleichen Grunde konnte die angefochtene Entscheidung auch
Nicht auf die Bestimmung des 8 4, Punkt 6 der Kundmachung gestützt werden,
welche die Anforderung von Wohnungen zuläßt , die als Ganzes » nterver-
nil -tet sind, denn diese Voraussetzung war nicht einmal >nr Zeit der Fassung
des Anforderungsbeschlusses des Wohnungsamtes (18 . November 1919 ) mehr

Untervermietung unbesttltteiicrweise bereits am 3. November
1919 ihr Ende gefunden halte.
- dei dieser Sach - und Rechtslage mußte mit der Aufhebuug der ange¬
fochtenen Entscheidung gemäß A 7 vorgegangc » werden.

11 .

Die Giltigkeit der Verordnung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , wird dadurch nicht
berührt , wenn die Regierung nach Z 3 des Gesetzes vom 24 . Juli
1917 , R .-G .-Bl . Nr . 307 , die Vorlage dieser Verordnung an
den Reichsrat , beziehungsweise an die Nationalversammlung
unterläßt . Diese Unterlassung bewirkt nicht automatisch die
Wirkungslosigkeit der Verordnung , vielmehr sind alle Behörden
solange an solche Verordnungen gebunden , als sie nicht durch
Veröffentlichung im Staatsgesetzblatte von der Regierung aus¬
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drücklich außer Kraft gesetzt worden sind . Es spielt auch keine
Nolle , daß die Anforderungsverordnung erst nach Beendigung
des Krieges erlassen wurde , denn das obenerwähnte Gesetz
ermächtigt die Regierung , während der Dauer der durch den
Krieg hervorgerufeuen außerordentlichen Verhältnisse (also auch
in der Nachkriegszeit ) die nötigen Verfügungen zur Förderung

und Wiederaufrichtung des wirtschaftlichen Lebens zu treffen.
Verwaltungsgerichtshrferkenntnis vom 25 . September 1920,

Z . 3904 , M .Abt . 15 , 7734.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

G . H . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes 17 der
Stadt Wien vom 17 . Februar 1920 , Z . Ng . 261/19 , betreffend
eine Wohnungsanforderung , die angefochtene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Vom Wohnungskommissär für den
17. Bezirk wurde dem Beschwerdeführer die gegenüber im Hause Nr . 54 der
A .-Gasse , 17. Bezirk , in Wien befindliche Wohnung angefordert , da festgestellt
erscheine, daß die Wohnung leerstehe (Z 4 , Punkt I der Kundmachung der
nicderösterreichischen Landesregierung von , 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 ).

Im Einsprüche gegen diese Wohnungsanforderung wurde von G . H.
geltend gemacht , daß er die Billa i i der A .- Gasse in den Frühlings - und
Sommermonaten mit seiner Familie benütze — im letzten Jahre durch mehr
als vier Monate — und daß die Wohnung auch nicht leerstehe , weil das eine
beheizhare Zimmer der Villa von seinem Sohne während des ganzen Jahres
fortdauernd bewohnt werde . Das Mietan t 17 der Stadt Wien (Senat für
Wohnungsanfordcrungen ) hat dem Einsprüche leine Folge gegeben , weil es
sich im vorliegenden Falle , wie sestgestellt worden sei, um eine Doppelwohnung
handle . Es sei somit der Tatbestand des 8 4 , Punkt 2 der zitierten Kund¬
machung gegeben.

In der Beschwerde wird vor allem die Giltigkeit der Verordnung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1912 , der ihr zur Basis
dienenden Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Verwaltung vom
9. April 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 223 , beziehungsweise der Vollzugsanweisung
des deutschösterreichischen StaatsrateS vom 13 . November 1918 , St .-G .- Bl.
Nr . 22 , angefochten , und zwar aus dem Grunde , weil der deutfchösterreichische
Staatsrat , beziehungsweise das Staatsamt für soziale Verwaltung nicht die
Befugnis gehabt hätten , derartige VollzugSanweisungen zu erlassen , wodurch
der Kurdmachung der nicderösterreichischen Landesregie . ung die rechtliche
Grundlage entzogen sei.

Dieser Beschwerdepunkt wurde bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung
vom Vertreter der Beschwerde zurückgezogen . Dagegen wurde unter Hinweis
auf das Gesetz vom 24 . Juli 1917 , R .-G .-Bl . Nr . : 07 , mit welchem die
Regierung ermächtigt wurde , aus Anlaß der durch den Kriegszustand verur-
sachten außerordentlichen Verhältnisse die notwendigen Verfügungen auf wirt¬
schaftlichem Gebiete zu treffen , geltend gemacht , daß die Negierung es unter¬
lassen habe , die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Bollzugsanwcijungen über
die Wohnungsanforderung gemäß der für sie im 8 3 des zitierten Gesetzes
normierten Pflicht dem Reichsrate , beziehungsweise der Naüonalversammlung
vorzulegen , wodurch diese VollzugSanweisungen , b-ziehuugstmise die daraus
basierende Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung ihre Wirk¬
samkeit verloren hatten , ferner wurde eingewendrt , daß die bezüglichen Bollzugs-
anweisungen und die Kundmachung der niederöfterreichische » Landesregierung
auch schon deshalb auf das Gesetz vom 24 . Juli 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 307,
nicht gestützt werden lötinen , weil sie erst nach dem Ende des Krieges erlassen
worden seien.

Zuder ersten Einwendung ist zu bemerken , daß die Regierung allerdings
nach ß 3 des Gesetzes zur Vorlage ihrer Verordnungen , beziehungsweise Vollzugs-
aniveisungen an den Reichsrat , beziehungsweise an die Nationalversammlung
verpflichtet war ; ob sie aber d eser Pflicht Genüqe geleistet hat oder nicht , ist
für die Fortdauer der rechtsverbindlichen Kraft der Vollzugsanweisungen ohne
Bedeutung.

Im 8 5 des zitierten Gesetzes wird weiter bestimmt , daß die Regierung
verpflichtet ist, solche Verordnungen über Verlangen des ReichsrateL (jetzt
Nationalversammlung ) außer Wirksamkeit zu setzen, und daß die gleiche Ver¬
pflichtung die Regierung hinsichtlich solcher Verordnungen trifft , welche dem
Reichsrate (der Nationalversammlung ) nicht termingerecht gemäß 8 3 vorgelegt
worden sind . Die Verordnungen treten also keinesfalls von selbst außer Kraft,
die Parteien , die Gerichte und die Verwaltungsbehörden sind daher an solche
Verordnungen solange gebunden , als diese Normen nicht durch einen im
Reichsgesetzblatte , beziehungsweise jetzt Staalsgesetzblatte zur allgemeinen
Kenntnis gebrachten Akt der Negierung außer Wirksamkeit gesetzt worden sind.
Dies ist bis nun nicht geschehen. Ebenso ist die durch bas Gesetz vom 24 . Juli
1917 der Regierung erteiile Ermächtigung durch die Beendigung des Krieges
nicht abgelaufen , denn das Gesetz ermächtigt die Regierung , während der
Dauer der durch den Krieg hervorgerufeuen außerordentlichen Verhältnisse
durch Verordnung die notwendigen Verfügungen zur Förderung und Wieber¬
aufrichtung des wirtschaftlichen Lebens , zur Abwehr wirtschaftlicher Schädigungen
und zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und anderen
Bedarfsgegenständen zu treten . Wie der VerwaltuiigSgerichtshof in seinem
Erkenntnisse vom 8 . Jänner 1P20 , Z . 5813/19 , auf welches hiemit nach Zulaß
des 8 42 der Dienstvorschrift für den österreichischen Verwaltungsgerichtshof
hingewiesen wird , näher ausgcsührt hat , hat im Gefolge des Krieges und der
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außerordentlichen V -rhaltniff - auch eine allgemein - , stet«
anwachsendc Wohnungsnot um sich gegriffen , die geeignet war und noch
geeignet ist, auf die wirtschaftliche Existenz ganzer Bevölkerungsschichten einzu-

Erkcnntniffe vom 18 . März 1820 , Z . 1125 , auf welches
- , ^ verwaltungsgerichtshof ausgefiihrt , daß im

3 'M >917 der ganze Komplex der sogenannten
UeberganzSwirtschafl der Regelung durch V -rordnungsgewalt der Regicrunq
unt -rworf -n werden sollte . Ls ist also di- Annahme haltlos , daß die der

/ " Eilte Ermächtigung zur Erlassung von Bollzugsanweisungen aus
dem Gebiete der Wohnungssiirsorge als mit der Beendigung des Krieges ab-
gclaufen zu betrachten sei. "

Al * zwei Einwendungen erwiesen sich daher als unbegründet.
Beschwerde macht weiter geltend , daß Sommerwohnungen , wenn

sie vom Hauseigentümer benützt werden , überhaupt nicht unter den Begriff der
Doppelwohnungen fallen . Dlese Einwendung ist haltlos , denn Z 4 , Absatz l,
k ^ 9erten Kundmachung spricht davon , daß vom Hauseigentümer
selbst benützte Sommerwohnungen von der Anforderung ausgeschlossen sind,
wenn sie jährlich durch mindestens drei Monate benützt werden und nicht unter
Punkt 2 oder 5 fallen . Punkt 2 handelt von Doppclwohnungen und unter¬
es l>e der Anforderung , wenn sie der WobnungSinhaber in der Anzeige
(tz I ) Nicht als für eigene Wohnzwecke benötigt bezeichnet hat oder deren Be-
lassung nicht als notwendig anerkannt worden ist (A 2). Es ist also klar , daß
Soimnerwohnungen auch des Hauseigentümers im Sinne der Kundmachung
als Doppelwohnungcn anzusehen sind und daß die Anforderung der Sommer¬
wohnung auch ihm gegenüber unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen
rann . Darüber aber , ob die 'sine oder die andere dieser Voraussetzungen vor-

° ° Anforderung aus dem Gesichtspunkte der Doppelwohnunq
ausrecht erhalten werden konnte , hatte sich das Mietamt unter Wahrung des
Parteleng eh örs auszusprechen und dies umsomehr , als ja der heutige Be-
schwerdkführrr in seinem Einsprüche betont hatte , daß er die Sommerwohnung
Mi letzten Jahre durch vier Monate benützt habe und daß ein Zimmer dieser

bewohn " rde "  ̂Personen seiner Familie durch das ganze Jahr

Da die Entscheidung nicht erkenne » läßt , welche Sachlage das Mietamt
n und dazu geeignet erachtet hat , um die Anforderung nach 8 4,

Absatz I , Punkt 2 der öfter zitierten Kuudlliachung gerechtfertigt erscheinen zu
^n ' lch°>du » g ^ g g peS Gesetzes über den Verwaltungs-

g-richtshof aufgehoben werden . "

L2.

Eine Wohnungsanforderung gemäß § 4 , Abs. 1, Punkt 10 der
Anforderungskundmachung stellt sich nicht als eine der in den
HZ 26 und 225 des Strafgesetzes erwähnten , unmittelbar und
von selbst eintretenden Folgen einer strafgerichtlichen Verurteilung,
sondern als eine administrative Maßregel dar , die allerdings
eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer strafbaren Handlung
zur Voraussetzung hat , und die getroffen werden kann, aber

nicht getroffen werden muß.
Verwaltungsgerichtshoserkenninis vom 8. Oktober 1920,

Z . 4011 , M .Abt . 15, 8160.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Nathan G . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes
Wien 2 vom 16 . März 1920 , Z . 994 , betr ffend eine Wohnungs¬
anforderung , die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Vom WohnungSkommiffär für den
2. Bezirk in Wien wurde gemäß tz 4, Absatz 1, Punkt 10 der Kundmachung
der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1918 , L.-G -Bl
Nr . 160 die »°n dem nach Zaleszczyki zuständigen Beschwerdeführer Nathan G^
Ml Hause Nr . 33 , V .- Gafse innegkhabte Wohnung — bestehend aus zwei
Zimmern und 1 Küche — angefordert , weil der Wohnungsinhaber mit Urteil
des Landesgcrichtet in Strafsachen Wien vom 8. April 1919 wegen Vergehens
der Preistreiberei zu einer Arreststrafe in der Dauer von drei Wochen und zu
einer Geldstrafe von 300 L verurteilt worden war.

3 » dem gegen diese Anforderung eingebrachten Einsprüche machte der
Beschwerdeführer geltend , das Erkenntnis sei ebenso wie di - Verordnung der
niederösterreichischen Landesregierung , auf welch - es sich stütze, gesetzlich nicht
begründet und im Widerspruch mit der Bestimmung des ß 225 des Straf¬
gesetzes ; es richte sich überdies nicht nur gegen ihn , sondern auch gegen sein-
unschuldigen Haus - und Familiengenoffen , deren Gesundheit der Vollzug des
Erkenntnisses schweren Schaden zufügen könne.

Das Mietamt wies diesen Einspruch unter Hinweis darauf ab , daß der
Beschwerdeführer Ausländer sei und die oben angeführte Bestrafung erlitten habe.

In der hiegegen hiergerichtS eingebrach en Beschwerde wird geltend
gemacht , daß die angefochtene Entscheidung , deren Aufhebung beantragt wird,
mit den B stimmuugen des Strafgesetzes (H 225 ) und der Staat - Vertrages
von Sainl -Geriiiaill im Widerspruch stehe un » sich auf «ine im Verordnungs-
Wege ergangene Verfügung der niederösterreichischen Landesregierung stütze, die
ungesetzlich sei, weil sie den Rahmen des wirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes
vom 24 . Juli 1917 , R -G.  Bl . Nr . 307 , überschreite.

Der Verwaltungrgerichtshos fand die Beschwerde unbegründet , wobei
Nachstehendes erwogen wurde:

Was zunächst den letzterwähnten Einwand gegen die Nechtsgiltigkeil der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 80 . Juni 1919,
L.-G -Bl . Nr . 160 , von welcher übrigens der Beschwerdeführer anfangs seiner
Beschwerde selbst zugibt , daß sie im allgemeinen formell zu Recht besteht und
auf Grund derselben Wohnungen zu Recht angefordert werden lönnen , da sie

'sich auf das Ermächtigungsgesetz vom 24 . Juli 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 807,
stützt, anlangt , so bat der Verwaltungsgerichtshof in diesem Belange au der in
seinem Erkenntnisse vom 8 . Jänner 1920 , Z . 5813/19 , ausgesprochenen und
daher näher begründeten Rechtsanschauung festgehalten , derzufolge die inner-
halb des Rahmens des wirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes erlassene Voll¬
zugsanweisung des deutschöstecreichischen Slaatsrates vom 13 . November 1918,
St .-G .-Bl . Nr . 22 , auf gesetzlicher Delegation beruht und daher zu Recht be¬
steht. Letzteres gilt aber auch von der Kundmachung der niederösterreichischen
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L - G .-Bl . Nr . 160 , mit welcher auf
Grund der durch die Vollzugsanweisung des Staatsamtes für sozial - Ver-
waltung vom 9 . April 1919 , S ' . -G .-Bl . Nr . 223 , den Landesregierungen
erteilten Ermächtigung angeordnet wurde , da mit der Wirksamkeit vom 15 . Juli
1919 die Bestimmungen der Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsrates vom 13 . November 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 22 , in geänderter
Fassung zu gelten haben . Auf die allgemein gehaltene Bestreitung der Rechts¬
giltigkeit der Kundmachung vom 30 . Juni 1919 vermochte der Verwaltungs-
gerichtshof daher umsoweniger cinzugehen , als in dieser Beziehung ein den
Anforderungen des Z 18 des Berwaltungsgerichtshofgesetzes entsprechender
deutlicher Beschwerdepunkt nicht formuliert und in keiner Weise angegeben
wurde , in welchen Punkten diese Kundmachung den Rahmen des wirtschaft¬
lichen Ermächtigungsgesetzes vom 24 . Juli 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 807 , über¬
schreite. Daß dies hinsichtlich der hier in Frage stehenden Bestimmungen des
8 4 , Absatz 1 , Z . 10 der Kundmachung der niederösterreicheschen Landes¬
regierung nicht der Fall ist, ergibt übrigens schon die Erwägung , daß die Re¬
gierung in dem bezogen -n Gesetze ermächtigt wurde , die notwendigen Ver¬
fügungen , unter anderem auch zur Abwehr wirtschaftlicher Schädigungen und
zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und anderen Bedarfs¬
gegenständen zu treffen , und daß die bezogene Bestimmung des Z 4 beiden
Zwecken dient , indem sie ermöglicht , eine von einem Ausländer , der sich der
Preistreiberei schuldig hat , innegehabte Wohnung einem ihrer bedürfenden In¬
länder zuzuweisen.

Insoweit die Beschwerde sich aus den Friedensvertrag von St - Germain
beruft , mußte die Beschwerde als unbegründet erkannt werden , weil dieser
Friedensvcrtrog zur Zeit der Durchführung dcS Administrationsverfahrens im
StaatSgesetzblatte noch nicht kundg,macht worden war . Daß die angefochtene
Entscheidung aber auch nicht gegen die Bestimmung de« Z 225 des Straf¬
gesetzes verstoßt , hat der Verwaltungsgerichtshof ' in dem einen analogen Fall
behandelnden Erkenntnisse vom II . Mai 1920 , Z . 1928/20 , auf dessen Be-
gründung gemäß Z 42 der Dienstvorschrift für den Verwaltungsgerichtshof Bezug
genommen wird , unter Heivorhebung des Umstandes dargetan , daß es sich
vorliegend nicht um eine der in den Z 26 und 225 des Strafgesetzes er-
wähnten , unmittelbar und von selbst eintretenden Folgen einer strafgerichtlichen
Verurteilung , sondern um eine administrative Maßregel handelt , tue allerdings
eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer strafbaren Handlung zur Voraus¬
setzung hat und di - getroffen werden k' NN, aber nicht getroffen werden muß.

Da aus diesem Grunde auch die Bestimmung des Z 225 des Straf¬
gesetzes der Gütigkeit und Anwendbarkeit der im vorliegenden Falle zur An¬
wendung gebrachten Vorschrift des Z 4 , Absatz I , Punkt 10 der obbezogenen
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung nicht entgegensteht,
war die Beschwerde als unbegründet obzuweisen.

L».
B .' i Wohnungen , welche als Ganzes untervermietet sind , ist das
Rechtsverhältnis zur Zeit der Anforderung maßgebend ; aus
welchen Gründen die Unlervcrmietung stattgefunden , ist belanglos.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 10 . Juli
1920 , Z . 2558 , M .Abt . 15 , 5495.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Henriette P . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes
für den 19. Bezirk in Wien (Senat für Wohnungsanforderungen)
vom 2. März 1920 , Neg .-Z . 187, Z . 69 , betreffend eine
Wohnungsanforderung , die Beschwerde als unbegründet abge¬
wiesen.

Entscheidungsgründe:  Die Wohnung der Beschwerdeführerin
wurde von der Gemeinde Wien angefordert und diese Anforderung wurde vom
Mietamte bestürzt , weil durch die Erhebungen und auch durch die Aussagen
der Partei sichergestellt sei, daß die Wohnung als Ganzes zur Zeit der An¬
forderung , aber auch in früheren Jahren vermietet gewesen sei. Ueber die Be¬
schwerde der Frau Henriette P . hat der Verwaltungsgerichtshof erwogen:

Die Beschwerde macht geltend , daß die Wohnungsinhaberin die Wohnung
selbst benütze , da nur ein Teil in Aftermiete gegeben sei, ein Beweis darüber,
daß sie die Wohnung nur vorübergehend und nur teilweise weitervermietet
habe , sei nicht durchgeführt worden ; sie habe die Wohnung auch nicht aus
Erwerbszwecken vermietet . Demgegenüber ist zu konstatieren , daß nach der
Bestimmung des Z 4 , Absatz 1, Punkt 6, lit . s der Kundmachung der nieder-
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1920 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , die
Gemeinde unter anderen auch Wohnungen anfordern kan » , welche als Ganzes
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untervcrmietct sind . Hi -nach kommt es vor allem zweifellos nur darauf au,
daß die Wohnung zur Zeit ihrer Anforderung als Ganze « untervcrmietet war
und nicht darauf , ob das Astermietverhältnis in früherer Zeit etwa ein anderes
war . Die Anforderung war hier am 20 . Jänner 1920 ausgesprochen worden
und die Partei hat bei der Einspruchsverbandlung am 2 . März 1920 selbst
ausgeführt , daß sie die Wohnung vom November 1919 an als Ganzes an
Dr St . vermietet habe . Es gehl also im Sinne der 88 5 und 6 des Gesetzes
vom 22 . Oltob -r 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 er 1876 . nicht an , daß die Be-
schwerde nun ausführt , die Wohnung sei nur teilweise venuietet gewesen und
die Wohnungsinhaderin habe einen Raum dieser Wohnung ständig selbst be¬
wohnt . Aus welchen Gründen aber die Wohnung in Aftermiete gegeben worden
ist, ist für den im Z 4, Absatz 1, Punkt 6 , lit . a geforderten Tatbestand
gänzlich irrelevant , so daß schon darum Erhebungen in dieser Richtung süglich
unterbleiben konnten . ,

Aus diesen Erwägungen war die Beschwerde als unbegründet abzu-
wcisen.

14 .

Einlagerung von Waren im Betriebe eines Geschäftes oder
Gewerbes , die bestimmungsgemäß einem beständigen Wechsel aus¬
setzt sind , rechtfertigt eine Anforderung nach 8 4 , Punkt 3 , lit a
der Anforderungsverordnung nicht, da dieser Paragraph nur auf
solche Wohnungen Anwendung findet , in denen seit mindestens
vier Wochen zeitweise benützte Gegenstände unter¬

gebracht sind.
Verwaltungsgerichtshofbeschwerde vom 18 . September 1920,

Z . 3809 ex 1920/V .-G .-H.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der

Z . W . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
4 . Bezirk der Stadt Wien vom 9. April 1920 , Z . 98/A , be¬
treffend eine Wohnungsanforderung , nach der am 18 . Septem¬
ber 1920 durchgesührten öffentlichen mündlichen Verhandlung
die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der Entscheidung des Magistrates
Wien vom 20 . Februar 1920 , Z . 1Ü3I , wurden in , Hause der Beschwerde-
führerin drei Wohnungen ; Tür Nr . 9 , bestehend aus 2 Zimmern , 1 Küche
samt Nebenräumen , Nr . 10, bestehend aus ebensoviel Räumen , und Nr . II,
bestehend aus 2 Zimmern , 1 Küche samt Nebenräumcn , im Grunde der Kund¬
machung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-
Bl . Nr . 160 , augcfordeit , da festgest. llt erscheint , daß die Wohnungen seit
mindestens vier Wochen lediglich zur Aufbewahrung von Gegenflänten dienen
(8 4 , Punkt 3 s der zitierten Kundmachung ) . Die bezeichneten Räume wurden
als Glasmagazine bentttzi , nur ein Zimmer in der Wohnung Nr . 11 diente
auch als Kanzlei . Nach dem Berichte des Bauamtes wurden die angesorderten
Räume seinerzeit von der Baubehörde als Wohnräume genehmigt und ebenso
in der letzte» Zinsfassion , wie die Erhebungen bei der Stlueradministration
ergaben , als Wohnräume angemeldet.

Gegen die Anforderung wurde Einspruch erhoben.
Das Mi -tamt für den 4 . Bezirk der Stadt Wien hat dem Einsprüche

teilweise Folge gegeben , insofern - als die Entscheidung , betreffend die An-
sorderung der Wohnung Nr . 11 , aufgehoben , jedoch bezüglich der Wohnungen
Nr . 9 und 10 aufrechterhalten wurde . In den Entscheidungsgründen wird
gesagt , daß die Anforderung zwar auch bezüglich der Wohnung Nr . II gerecht¬
fertigt ist, da erwiesen sei, daß diese Wohnung schon seit mehr als vier Wochen
als Glasmagazi » verwendet wird , also zur Aufbewahrung von Gegenständen
dient ; jedoch wurde im Sinne des 8 4 , Absatz 2 der bezogenen Kundmachung
in Berücksichtigung gezogen , daß ein Teil der angesorderten Räume für den
Geschäftsbetrieb der Einspruchswerberin unentbehrlich ist und daher die Wohnung
Nr . 11 freigegeben . An dem R -chtsgrnnde der Anforderung vermag der 11m-
stand nichts zu ändern , daß die Verwendung der angeforderten Räume (Nr . 9
und 10) als Glasmagazin schon seit dem Jahre 1908 besteht , da als Wohnungen
baubehördlich konsenlicrte Lokalitäten durch eine , wenn auch Jahre hindurch
währende Benützung zu anderen Zwecken den Charakter von Wohnungen nicht

^lieber die hiergerichls eingebrachte Beschwerde , welche sich auf die Be¬
stimmungen des 8 4 , Punkt 7 der erwähnten Kundmachung der niederöster-
reichischen Landesregierung beruft und ausführt , daß leerstehende Wohnungen
nicht günstiger beurteilt werden dürfen als solche, welche den Einlagerungs¬
zwecken schon vor dem I . August 1914 gewidmet waren und daß Beschwerde,
führer bis zum Jahre 1918 in der Verfügung darüber , welchen Zwecken der
Hauseigentümer die einzelnen Bestandteile seines Hauses widmen wollte , in
keiner Weise beschränkt war . daß eine solche Beschränkung erst durch die Wer-
ordnung vom 28 . März 1918 , N .-G .-Bl . Nr . 114 , eingetreten sei. die aber
nicht auf eine Verfügung des Hauseigentümers angcwendet werden könne , die
bereits zehn Jahre früher im gesetzlichen Rahmen erfolgt ist, hat der Gerichts¬
hof erwogen , daß nach dem Zusammenhänge deS 8 4 , Punkt 3 der Kund¬
machung der niedcrösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G -
u . V .-Bl . Nr . 160 , init den übrigen Fällen , in denen nach den Bestimmungen
dieses Paragraphen die Gemeinde Wohnungen oder Wohnräume für Wohn¬
zwecke oufordern kann , anzunehmen ist, daß unter Wohnräumen , die lediglich
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zur Aufbewahrung von Gegenständen dienen , offenbar nur solch- Bestandteile
einer Wohnung verstanden werden sollte » , die mindestens vier Wochen hin ch
dadurch unmittelbar dem Wohnzwecke entzogen waren , daß dann etwa zeit¬
weise nicht benötigte Gegenstände aus der Wohnung uiiterg -bracht worden
sind . Dagegen konnte der Gerichtshof schon nach d-m Wortsinn - die Anwend¬
barkeit dieser Bestimmung nicht auf Wohnungen oder einzelne Raume zugeben,
wenn sie im Rahmen des Betriebes eines Geschäftes oder Gewerbes stur Ein¬
lagerung von Waren dienen , die bestimmungsgemäß einem ständigen W -ailel
ausqesetzt sind : derartige Räume können nach Anschauung des Gerichtshofes
nicht als lediglich zur Aufbewahrung von Gegenständen dienend >m -sinne der
zitierten Bestimmungen angesehen werden , weil sie eben mittelbar dem Ge¬
schäftsbetriebe dienen . Da unbestrittenermaßen die angeforderten Wohnräume
der Beschwerdeführerin als Magazin - für ihr Geschäft zu dienen bestimmt
sind, entziehen sie sich gemäß 8 4 . Punkt 3 der Kundmachung der JnansPruch-
nähme durch die Gemeinde . Ein - Anforderung wäre nach Lage des Falles
nur nach 8 4 a der Kundmachung möglich gewesen , wenn zur Unterbringung
der in den bisherigen als Magazine verwendeten Räumen ausbewahrten
Waren anderweitige Räume beschafft worden wären . Davon war I-doch gar
ke.ne Rede . Es mußt - sonach die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben werden.

15

Der Einspruch gegen eine Wohnnngsanforderung ist auch dann
ordnungsgemäß eingebracht , wenn er nicht beim Wohnuvgs-
kommissär, sondern beim zuständigen magistratischen Bezirksamt-

überreicht wird.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 25 . Juni

1920 , Z . 2186 , M .Abt . 15 , 4483.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

S . St . in Wien gegen die Entscheidung des M .etamtes 5 der
Stadt Wien (Senat für Wohnungsauforderungen ) vom 16 . Lanner
1920 , Z . 9/20 . betreffend eine Wohnungsanforderuug , die Be¬
schwerde als unbegründet abgewiesen.

En t s ch e i d un g » a r ün d e : Mit dem Bischeide des Wohnungsamtes
der Stadt Wien vom 12. Dezember 1919 , Z , 2487 , war d-- >« dem dem
heutigen Beschwerdeführer gehörigen Haufe Wien b ' K -Gaff-  19 befindl ch ,
von I . Sch ./ dem Administrator des Hauses , zu Adinlmstratlonszwecken be
nützte Wobnung Nr . 4 unter Berufung auf b' - Kundmachung der nl -der-
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1S19 , L.-G -Bl . Nr - 160,
gefordert worden , weil festgestellt sei, daß die Wohnung nur unzulängl ch
benützt werde . Die d-m Bescheide beigesügte Rechtsmittelbelehrung lautete

' ^ " ^ Gegen diese Entscheidung kann binnen drei Tagen der Einspruch an das .
Mietamt erhoben werden , welcher bei der Gemeinde Wien (Wohnungskommiffär
für den 5 . Bezirk ) cinzubringen ist. Nachdem dieser Bescheid dem heutig n
Beschwerdeführer am 15 . Dezember 1919 zugestellt worden war , wurde von
ihm am selben Tage ein Einspruch zur Post gegebm , dkr ina der U-berschrist
„An das magistratische Bezirksamt für den 7 . Bezirk als Mietamt ür den
5 . Bezirk " überschnellen war und sich in einem Umschläge befand , der eben
falls die Anschrift trug : „ An bas magistratische Bezirksamt für den 7 . Bezirk
als Mietamt für den 5 . Bezirk ." , .

Dem Einsprüche wurde mit der heut , angefochtenen Entscheidung keine
Folge gegeben . I » der Begründung heißt eS wörtlich : "Zust -Mag des An-
forderungsbescheides : 15 . Dezember 1919 . Einspruchsfrist - Drei Tage , da» ist
16. bis 18 . Dezember einschließlich Einbringstelle : Wohnungsamt Wien
(Wohnungskommiffär für den 5 . Bezirk . 5 . Schönbrunnerstraße 54 ) . Tratz
der richtigen und vollständigen Rechtsmittelbelehrung wurde der Einspruch
vom rechtskundigen Vertreter des S . St . an das Magistrat , che Bezirksamt
für de» 7. Bezirk (S . St . wohnt 7. B .-Gaffe 72 ). als M .e.amt für dm 5 . r --z" ,
gerichtet und unler dieser Anschrift am 15 . Dezember 1919 zur Post SA -bm.

Beim Wohnungsamt Wien (Wohnungskommiffär für den 5 . Bezirk)
langte der Einspruch am 29 . D -zemd -r 1919 nn , somit 11 Tag - nach Ablauf
der Einspruchsfrist . Der Einspruch ist nicht »ur örtlich und zeitlich , sondern
insbesondere deshalb verfehlt , weil er an die unrichtige Instanz gerecht t
wurde : denn das Mielamt (Senat für Wohnungsanford -rung -n ist die
B -rufungsinstanz , während der Einspruch beim Wohnungsamte Win
(Wohnungskommiffär für den 5 . Bezirk ) als der ersten Instanz einzu-

brmgen ^ war .̂ per S . St . hat der VerwaltungSgerichtshof nach-
stehendes erwogen:

Die Vollzugsanweisung
13 . November 19l8 . betreffend
Gemeinde , Nr . 22 des St .-

des deutschösterreichischen StaatsrateS - vom
die Anforderung von Wohnungen durch die

. . Bl ., ordnet im ersten Absätze de» 8 . P ° n-
daß gegen die Änsorderungsentscheidungen binnen drei Tagen ein Einspruch
erhoben werden kann , „ der bei der Gemeinde " einzubrinzen ist. T >e Vollzugs¬
anweisung des Staalsamtes für soziale V -rwaltung von, 9 . Apnl 191 » ,
womit die früher berufen - Vollzugsanweisung des Staatsrates abgeändert
wurde , Nr . 223 des St .- G .-Bl ., enthält im Artikel 1 die Ermächtigungen der
Landesregierungen , einzelne Bestimmungen der V °llzugsanweisung vom
Jahre 1918 für Gemeinden , in denen es die örtlichen Verhältnisse erheischen,
durch Kundmachung nach Bedarf abzuändcrn und zu ergänz « , . Zu >esen
hienach abänderbaren Bestimmungen gehört jedoch jene des schon berufenen
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^ 7 *' .̂ ".2 0 ^ Er das RcchtSniittelvirfahren nicht. Und demgemäß batmL...û"LL7L,L7L7B
LMLALL '-LWÄBLZ
.. darum handeln , ob die Partei bk- U berrcickuna
» dO« 7 7 ' ^ ^ normative » Bestimmung selbst entsprochenHa, Denn

ist dies der Fall , so muß das Rechtsmittel der Norm eutsv̂ .end „nt,

A. 7 ^ 7 - " ' ° ° °uch »ttllnch» cin7r be onL
U berr i7nn ?/a ,t , Enlscheidvng be,gefügten Rech,smittelb lehr»,ig iiber die

Wie» kennen die Einrichtung des sogenannten WohnungSkomniissärs Der
L °? eden7alls'77a7 7 " b" der Gemeind? einz77inÄ L w7d
Sttlle 7 a7t 1 » di7 ". ii7 ' 7 °. " " "" " " Rechtsmittel an eine
gefetzlich' ermZch.L und Lfen ist ' °" ' ' °^ ° Wien

bestritt̂ w-7 -7 kbnnen̂ " ^ " ' ^ 7 ' magistratischen BezirkSiimter nichtvkslrmen weroen können. Denn nach den Absätzen k und o 07 »,/s
Statutes für Wien (NiederösterreichischesLandesaesetz Nr 45 vom ^19 De.

MM -WWZM
P - rteieneinaaben 7i7a7t >i7m ' °" ^ Sk»strhende Bestimmungen bestehen,

w7dm "önmn ^ Wenn "also '" W^ tsich?:, "BezittSmn't'e ü7er̂ be'!!
7chnd 7,m 77,77 . 7 " wider -inen WohnungSanfo , d-rungS.
erscheint der Vorschrift dcr^ ? 'l8 ° ' d^ RoN̂ '"/ °"" 7E" ' S°bracht wurde, so
reichischen StaatSrL v?7 ^ 9. Novemb» "cu.Ichöster-

st-7 ^chen' 7enn ' ül7er N?cht7^ ',7,7t v°'' ' 3 ».,, 1919 7,ch " dan? e,7

AL7L " ? s, " -" " -* '." !chS :r r ::

Na » L ' ! v -tnde des WohnungskommisiärS gelangt ist.
der vom Besch>verd7llh777berrnchtc ^ Ein !v »" prüfen, ob

sorgen ; aus dem dritten Absatz/ diese? ^ st"" dig""'7''"'""' «L .L!
»rSLlNSLr

Wien von ihrem Anforderung «, also die Gemeinde
gegen ihre Entscheid ma 77 . ^ Gebrauch gemacht hat, so ist der Einspruch
das hiezu auch örtlich zuüändia' in 777 ^ °" ^ " Bezirksamt- cinzubringen,
sainkeitSaeKiei/ n» >7 ^" " "" d'9 ist, als de, zenein Bczirksamie, in dessen Wirk-
d?.n ALe Oner zw7L ?!" ! befinde?. ES -„.spricht 7i 'e's aL
Rechlsm,te,verfabren/7 .a« ^ " " " " " d raschen Abwicklung des
Sl/lle übe chw ?b! 7 , 7ch" 77 '; ? 7 baß das Rechtsmittel stets b-i jener
lungrakten fckon b.stchdet °dk? si? bal '7,7 ^ d-r Verhand.
eindolen und dab î- ^ ^tld unschwer von seinem Draane
langwierige Aklenreauiliilün̂ entsprechend instruiert ohne weitere, durch

sich d,7 ^ ge°f7rd? n7Wobn ?? a" !.' "s 7 ' d- das Haus , in dem
ist? der Einsvrn » na» 7 "" »? befindet, im S. Wiener Gemeindebezirke gelegen
siir hcn 5 Bezirk wiiklambeim  magistratischen Bezirksamt-
Wirklichkeit . 7 ^ n konnte. Daß der Einspruch in

W.2 «L -LÄ
habe und d? ß es ??dia,i» 7 ^ » " BezirlSanit fllr den 5. Bezirk adressiert
anqelastet werdelr k»7n7 / inen ZustellungSverstoß, d-r der Partei nicht

gelastet werden könne („Zustellung irrtümlich --), an daS andere Bezirksamt

gelaugt sei. Diese Darstellung widerspricht aber der Aktenlage. Denn wie schon
H?r U / 77 ^° der Einspruch dcS Beschwerdeführers mcht
77 7 7 Uebeischrifl au das magistratische Bezirksamt für den 7. Bezirk
chttchi» ' a,7v "7 ^ Anschrift auf dein Briefumschläge aus-
drück,ich an daS „magistialische BeziikSamt fllr de» 7. Bezirk" ^ ^
Be-irts7 .n777 7 ' ^ >nspr„ch „ ich, beim örtlich zuständigen
B z rkSamte cingcbracht woidcu ist und dämm wap die Besch verde abzuweisen.

L « .

Eine Wohnung kein,, nur dann wegen unzulänglicher Bennhuna
angcfordcrt werdcn , wem, festgestellt Wurde, daß die vollständige
Wohnnng regelmäßig nur durch eine verhältnismäßig kurze stell
benutzt wird . Dadurch , daß rin Teil der Wohnung im abqe-
laufenen Winter nicht benützt wurde , weil er nur mit Gas
geheizt werden kann, sind die Voraussetzungen für eine Anfor-

derung nicht gegeben.
Verwaltlingsgerichtskoferkenntnis vom 18 . September 1920

Z . 3766/20 . M Abt . 15, Z 738'0/20 . '
^ Der VerwalkungSgerichtShof hat über die Beschwerde des
^ulms Sch . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes
Wien 9. vo n 13 . Jänner 1920 , Z . 11/1X , bet . essend eine
Wohnnngsanforderuiig . die angefochtene Enlscheidnng als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben . v > s 1

Entscheidungsgründe:  Laut der Aufnahmsschrift des Woh¬
nungsamtes der Stadt Wien, S. Bezirk, hat Beschwerdeführerin Wien B .Gasse

77s .!','7 1 Kabinett, I Vorzimmer, I KUche, 1 Diener-zrminer bestehende Wohnung.
a « Mit Bescheid vom 15. Dezember 1919 hat der Wohnungskommisiär fllr den
9. Bezirk in Wien diese Wohnung auf Grund des Z 4, Punkt S, 4 und 6 der
Kundmachung der medei österreichischenLandesregierungvom SO. Juni 1919 , L.-G -
Bl . Nr . IbO, angefordert, weil festgestellt erscheine, daß diese Wohnung „ „ benützt,
beziehungsweise unzulänglich benützt und gleichzeitig in Untermiele vergeben ist.

m, ? oem dagegen erhobenen Einsprüche behauptete Bbschwerdesührer, daß
"" . Ebnung , abgesehen von einem durch eine Astermicteiin benützten Zimnnr
und Kabinett, von ihm, seiner Gattin und Tochter benützt werde. Auch von
einer unzulänglichen Benützung könne keine Rede sein, wenn berücksichtigt
weide daß drei Zimmer der Wobuung nur mit Gas beheizt, also zur jetzigen
Jahreszeit nicht benützt werden können, und daß einmal zwei und einmal drei
Zimmer nur einen gemeinsamen Ausgang haben.

Mit der angefochtenen Entscheisiing wurde der Einspruch verworfen
und ausgesprochen, daß sich die Anforderung gemäß 'S 4 (l ), Absatz 4 auf
drei Zimmer und ein Kabinett beuche.
. . Beschwerde bemängelt der Beschwerdeführer, daß eine Besichtigung
-/I ^ rtt ^ ömstand bildenden Räumlichkeiten'unterblieben sei. Außerdem

aus , er habe miltels einer -Planslizze den Nachweis
erbracht, daß mit Rücksicht auf die Einteilung der Wohnung und den Mangel
an Heizvorrichtungen in drei Zimmern , mit Rücksicht darauf , daß drei Küchen-
fenster gänzlich ui versichert seien, wegen Gefährdung der Person und des
Eigentums eine abgesonderte Benützung der überzähligen Wohmäume nicht
möglich sei und die V- inahiiie eines nachträglichen Augenscheines beantragt.
Nichtsdestoweniger sei gegen den Beschwerdeführer entschiedenworden, ohne
daß der Umstand, daß die fragliche Wohnnng unzulänglich benützt werde <L4,
Punkt 4), und ohne daß der weitere Umstand festgestellt worden wäre, ob dicse
Wohnräume erforderlichenfalls nach wesentlicher Umgestaltung abgesondert
benützbar seien (K 4, Punkt 5). Es sei auch nicht festgestellt worden, daß die
Wohnung des Beschwerdeführers regelmäßig nur durch verhältnismäßig kurze
Zelt benützt werde. Auch sei von dem Bcrtreter des B .schwerdesührers in der
Einspruchsverhandlung der Beweis erbracht worden, daß Be chwerdeführer die
Wohnung , abgesehen von einer mchrwöchentliche» Unterbrechung im Sommer
fett 30 Jahren bewohne, und daß auch während seiner Abwesenheit von Wien
die Wohnung von seiner Tochter benützt werde. Beschwerdeführer führt endlich
aus , daß in der Einspruchsverhandlung darauf verwiesen worden sei, daß die
Räume 4 , k , 6 der Planskizze nur mit Gas zu beheizen, nur für Repräsen-
ta-ivnszwecke verwendbar seien, daß nur die Räume P , O, 8 für Wohnzwecke
verwendbar seien, und daß, wenn ihm diese genommen werden würden, er in
Wirklichkeitobdachlos werden müßte. Das Wohnungsamt habe die Abtretung
der Räume 4 , ö und 6 abgelebnt, weil sie für se ne Zwecke nicht verwendbar
seien. Es gehe nicht an, daß Beschwerdeführer auf diese nicht verwendbaren
Räume verwiesen werde, da nach dem Schlußsätze des Z 4 der angeführten
Kundmachung auf die Familienverhältnisse des Wohnungeinhabers billige Rück¬
sicht zu nehmen sei.

Die Entscheidung des Gerichtshofes stützt sich auf folgende Erwägungen:
Die angefochtene Entscheidung macht den AnforderungSgrund des ß 4,

Punkt 4, der Kundmachung der n -ö. Landesregierung vom 80. Juni 1919'
geltend. Die in diesem Punkte ausgestellte Voraussetzung der Anforderung ist
aber nur dann erfüllt, wenn festgestellt wird, daß eine vollständige Wohnung
regelmäßig  nur durch unverbällniSmößig lw ze Zeit benützt wird. Eine
Feststellung dieses Inhaltes ist im vorliegenden Falle nicht erfolgt. Das
Einzige, was aber nur auf Grund der Angabe des Beschwerdeführers festgestellt
werden kann, ist, daß drei Zimmer der den Streitgegenstand bildenden
Wohnung im abgelaufemn Winter,  weil sie nur mit Gas geheizt werden
konnten, nicht benützt worden seien. Damit ist aber der Tatbestand des S 4
Punkt 4, nicht gegeben.
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Die angefochtene Enlscheidung mußte darum als ungesetzlich nicht be¬
gründet aufgehoben werden.

17.

Drogistenkonzessioncn.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 1. Bezirk,

Z 24t:
Auf Grund der gepflogenen Erhebungen wird dem Adolf Josef Bender

die Konzession gemäß § 15 , Punkt 14 Gewerbeordnung mit der Berechtigung
zum Beckaufe der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Swffe und Prä¬
parate einschließlich der medikamentäs imprägnierten Verbandstoffe , insoserne
dies nicht ausschließlich de» Apothekern Vorbehalten ist , im Standorte 1.
Kurrcntgafse 4 erteilt . Diese Konzession wurde in das Gewerberegister unter
Reg .-Z . 4817 eingetragen.

Erlaß d >Z magistratischen Bezirksamtes für den 5 . Bezirk,
Z . 1061:

Das magistratische Bezirksamt für den 5. Beziik erteilt dem Hermann
Mrlbcek die angesuchte Konzession zu », Verkaufe tun Grfie » , von zur arzne lnch-n
Verwendung bestimmten Stoffen und Piäparate » , soferne dies mcht den
Apoih kern Vorbehalte » ist, » nd von künstlichen Mineralwässern rrn Standorte
Wien , 5 . Arbritergasse 52 . Dies . Konzession wurde im hi« ärmlichen Gewerbc-
registcr unter Z . 3100 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 9 . Bezirk,
Z . 774:

Das Bezirksamt erteilt dem Viktor Kolodey die Konzession zum Verkaufe
von Giften und von zur arzneilichen V rwendung bestimmten Steffen und
Präparaten mit Emschiuß der , medikamentös imprägnierten Verbandstoffe,
soferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum
Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Standorte 9 . Hahngasse 14.
Diese Konzession wurde im Äeirerberegister unter Reg .-Z . 3273 eingetragen.

Erlaß des magistralischen Bezirksamtes für den 16 . Bezirk,
Z . 525:

Das Bezirksamt erteilt gemäß A 15, Punkt 14 der Gewerbeordnung dem
Josef L-rrdl die Konzession zum Großhandel mit Giften und mit zur arznei¬
lichen Verwendung bestimmt n Stoffen und Präparaten mit Einschluß der
medikamentös impräoinerlen Verbandstoffe , insoserne dies nicht ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten ist, in , Standorte 16 . Geundsteingasse 43 . Diese
Konzession wurde unter der Neg .-Z . 3038 im Gewerberegrster eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 17 . Bezirk,
Z . 1729:

Das magistratische Bezirksamt sür den 17 . Bezirk erteilt dein Magister
der Pharmazie Isaak Blume,rfeld die Konzession zum Verkaufe von Giften,
sowie zur Zubereitung und zum Verkaufe der zur arzneilich,, , Verwendung
bestimmten Stoffe und Präparate , insoserne dies nicht ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten .ist, schließlich zum Verschleiße von künstlichen
Mineralwässern im Standorte Wien , 17 . Hernoiser Hauptstraße 79 . Diese Kon¬
zession wurde im Gewerberegister unter Z . 3070 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 21 . Bezirk,
Z . 4213:

Auf Grund des Ansuchens vom 15. April 1910 wurde dem Robert
Schmz , Ges . in . b . H , die Konzessionsurkunde sür de» Betrieb der Konzession
nach H 1s G . O . zum Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß der medikamentös im¬
prägnierten Verbandstoffe , insoserne dies nicht oitSschließlich den Apothekern
Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße von künst. ichen Mineralwässern im
Standorte 2l . Piagerstraße 59 ausgefenigt Dieses Gewerbe ist im Gcwerbe-
rcgister unter Z . 816 eingetragen.

>8 .

Erhöhung der Berpslegsgebiihren.
Krankenhaus  H a i n b u r g.

Die Landesregierung sür Niedcrösterreich -Land bat die Berpflegsgebllhren
für die allgemeine Verpflegst affe des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses
in Hamburg vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung an mit 40 I(
per ^KvPs und Tag festgesetzt. (M .Abt . 13 , 5688 .)

Krankenhaus Lilienfeld.
Die Landcsreaicru rg fit , Niederösterreich -Land bat die Veipflezsgebührett

für das allgememe öffentliche Kranke ihaus in Lilienfeld vorn Tage der Ver¬
lautbarung dieser Kundmachung an per Kopf und Tag auf 100 L für die
I . G büdrenkiaffe und 50 l< sür die 2 . (allgemeine ) Gebührenklasse festgesetzt.
Gleichzeitig wurde die Ernführriiig r orr Operativ >sg bührcn für die i . Gebrrhren-
klasse genehmigt und deren Höhe r» nachstehender W,i >e sestges tzr : kür kleinere
Operationen 300 H , für mittlere Opperalionen 800 Ir, für große Operationen
2000 II (M Abt . 13, 5681)
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Legitimationsvorschreibnngen . — Durchführung im
eigenen Wirkungskreise durch den Geburtsbuch-

fiihrer.
Mit dem Erlasse des bestandenen k. k Ministeriums des Innern vom

12 . September 1868 , Z . 3649 , M . I ., wurden die Führer der G -burtsbücher
ermächtigt , in zweifellosen Fällen  die durch die nachgefolgte Ver-
ebklichurig der Eitern eingetretene Legilimaiion unehelicher Kinder im eigenen
Wirkungskreise durch Eintragung des Namens des Kindesvaters und Anmerkung
der erfolgten Eheschließung der Eltern ' in den Gcburtsbüchern ersichtlich zu
mache » .

Es kommt jedoch häufi r vor , daß der Ehemann der Krndesmutter , welcher
nicht selbst Vater des betreffenden Kindes ist, statt demselben im Sinne des
8 8 der lasiert . Verordnung vom 12 . Oktober 1914 , R -G .-Bl . Nr . 276 , seinen
Namen zu geben , sich in der vorgefchiiebenen Weise vor dem Malrike 'nführer
als Vater d,s Kindes bekennt und die Legilimationsvorschreibuira durch,
führen läßt.

Um nu » solche »nrichlige Legil malionsvorschreibungen zu verhindern,
findet die n .-ö. Landesregierung als Mat ik. irauisicht - behölde anzuordnen , daß
in Hinkunft der Geburtsbuchsührer vor Durchführung der Legrlimations-
vorschrcidung im ciacuen Wirkungskreise sich an das j wellige Vormundschafts-
gericht mit der Anfrage zu wenden hat . ob der sich vor ibm als Vater
b. kennende Ehemann der Mutter auch im VormundschaftSakle als Kindksvater
bezeichnet ist.

Nur in dem Falle , als das Vormuudschafisgeiicht die Richtigkeit der
Angaben bestätigt , darf der Gebnrisbuch ?Uhr -r die <egitimatronsvorschrcibung
im e-genen Wirkungskreise vornehmen.

Anderenfalls hat er die Part ien mit ihrrm Ansuchen an die politische
Bchörde zu weisen , rventuell könnte er mit denselben nach entsprechender
Nechtsbelehrung ein Namensgebrrngsprotokoll aufriehmen und dieses sohin an
drc pol tische Behörde weiterleiten.

so.
Uebertraguug des Siedlnngswesens in de » Wirkungs¬
bereich der M .Abt . 18 ; Aendernng der Geschäfts-

einteilnng des Magistrates.
Erlaß des Magrstratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

20 . November 1920 , M .D . 6726/20:
Der Herr Bürgermeister bat auf Grund des Stadtsenatsbcschluffes vom

16 . November 1920 , Pr . Z . 16549 , angeordnet , daß das Siedlungswesen aus
chem Wirkungsbereiche der M .Abt . 15 in den der M .Abt . 18 übertragen wird,
ferner daß die M .Abt . >5 von nun an bloß „ Wohnungsamt " zu heißen und
der Titel der M .Abt . 18 von nun an zu lauten hat : „ Stadtregulierung und
Garikiiwesen . Bauberatung . Siedlungswesen ".

Durch obige Versitzung wird die Gcschäftseinteilung abgeändert
wie folgt:

Der Sachtrtel der M .Abt . 15 lautet in Hinkunft an Stelle : „ Wohnungs-
und Siedtnngsawt " bloß . Wohnungsamt " . Aus der Aufzählung der Agenden
der M .Abt . 15 ist das Siedlungswesen auszuscheiden . Im Sachlitel der
M .Abt . 18, sowie in der Auszählung der Agenden ist am Schluffe anzufügen
das Wort : „ Siedlungswesen " .

SI.
Vereinigung der Stellen S , S und 4 des Bezirks-

wirtschaftsamtcs in eine gemeinsame Stelle.
Erlaß des Magistratsdirekiors Dr . Karl Hartl  vom

24 . November 1920 , M D . 6930/20:
Zufolge Verfügung des Herrn Bürgermeisters vom 23 . November 1920

werden die Stellen 2 , 3 »nd 4 des Bezwlswirrschaflsamtcs in eine gemeinsame
Stelle zrrsammengelegt.

Die neue Stelle übernimmt die bisherigen Agenden der genannten drei
Stellen und erhält die Bezeichnung „Bezirkswirlschaflsamt , Stelle 2 (Mehl-
und Brolversorgung , Bewirtschaftung von Lebensmut « ») " .

Mit deren Leitung wird Magiftratsrat Dr . Karl Hubmayer betraut.
Wegen Uebergabe der Geschäfte haben sich die bisherigen Leiter tur

Stellen 3 und 4 deS BezirkswirtschastSa rrtes sofort  mit Magistratsrat
Dr . Hubmayer in das Emvernehmen zu setze» .

SS.
Abänderung der Grnvpeneinteilnng ; Angliederung

der Magistratsabteilungeu 12 „nd Ilt an die
Gruppe III.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
28 . November 1920 , M .D . 6725/20:

Der Gemeiuderat hat in seiner Sitzung vom 19 . November 1920 zur
Pr . Z . ! 6550 folgenden Beschluß gefaßt:
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„Die Verwaltungsgruppeneinteilung wird dahin gelindert , daß der
Ausschuß II > auch das Gesundheitswesen zugewiescn erhält . Infolgedessen
haben zu heißen der Ausschuß III : „ Ausschuß für Wohlfahrtseinrichtungen,
Jugendfürsorge und Gesundheitswesen " , der Ausschuß IV : „ Ausschuß für
Sozialpolitik und Wohnungswesen . "

Aus Grund dieses Beschlußes hat der Herr Bürgermeister mit Ge¬
nehmigung des Stadtsenates die Gcschäftscinteüung des Magistrates dahin
abgeiindcrt , daß die Magistratsabteilungen 12 und 13 aus der Gruppe IV
ausgeschieden und der Gruppe III angegliedert werden.

Die Geschäftseinteilung des Magistrates ist demnach in diesem Sinne
richtigzustellen.

Im Hinblicke auf obige Aenderungen wird mit der Behandlung der
Akten für den Ausschuß IV (vergleiche Punkt 7 des Erlasses vom 31 . Mai
1820 , M .D . 3389 ) an Stelle der Magistratsabteilung 13 die Magistrats¬
abteilung 15 betraut . Die Behandlung der Dienststücke für den Ausschuß III
bleibt bei der Magistratsabteilung 8.

2 »
Aenderurrg der Geschäftscinteilung des Magistrates
anläftlich Uebernahme der Geschäfte einer politischen
Landesbehörde . — Errichtung der Magistrats-

abteiluugen 55 nnd 56

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
27 . November 1920 , M . D . 6807,20:

Der Herr Bürgermeister hat auf Grund des Stadtsenatsbeschlusses vom
19 . November 1920 , P . Z . 17046/20 , folgende Verfügungen getroffen :

Die anläßlich des Inkrafttretens der Bundesverfassung zu übernehmenden
Agenden einer Landcsbehörde werden nach Möglichkeit den bestehenden
magistratischen Amlsstellen nach Maßgabe ihres bisherigen Wirkungsbereiches
zur Besorgung zugelcilt.

Zur Behandlung der für den Magistrat neuen Materie des staatlichen
PolizeiwesenS wird eine neue Mazistratsabteilung 55 für Polizeiwesen mit
dem unten näher bezeichnet« ! Geschäftskreise errichtet.

Folgende gleichfalls neue Agenden werden der Magistratsabteilung 49,
beziehungsweise 50 zugewiescn:

Der MagistratSadtrilung 49 das Vereins - und Versammlungswesen , der
Mazistratsabteilung 50 die Entscheidung Uber die Namensänderungen und
Namensgebungen.

Zur Besorgung der Gewerbeangclegenheiten wird eine Magistrats¬
abteilung 56 als zweit : Gewerbeableilung errichtet und werden dieser nach
Maßgabe des unten angeführten Geschäftsumfanges auch Agenden der bisherigen
Magistratsabteilung 53 zugeteilt . Weiters werden aus dem Geschäftsbereiche
der bisherigen Mazistratsabteilung 53 die Angelegenheiten des Beirates der
Gcwerbebehördc I . Instanz , der behördlichen Gesellenprüfungskommissionen und
der Meisterprüfungen durch gewerbliche Lehranstalten abgeschieden und der
Magistratsabteilung 54 zugewiesen.

Den magistratischen Bezirksämtern werden die Entscheidungen über die
aus Grund der ZZ 2 bis 5 der Heimatgesetznovelle erhobenen Ansprüche auf
Aufnahme in den Heimat »« band der Gemeinde Wien , sowie sämtliche bisher
von der MagistratSavteilung 53 durchgeführlen gewerbepolizeilichen Strafämts-
handlungen übertragen.

Die Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist demgemäß
in folgender Weise abzuändern oder zu ergänzen:

Unter der Uederschrifl : „ Allgemeine Grundsätze " ist ein weiterer Absatz VII
anzureihen , der lautet:

„VII . Die Magistratsabteilungen behandeln grundsätzlich nach Maßgabe
des ihnen zugewiesenen Sachgebietes auch ohne spezielle ausdrückliche Zuweisung
die einschlägigen vom Bürgermeister alS Landeshauptmann oder dem Magistrate
alS politischer Landesbehörve zu erledigenden Geschäftssälle fauch Strafsachen ),
insoweit nicht im Besonderen aus dieser Geschäftseinteilung eine andere GcschäftS-
zuteilung ersichtlich ist. Die magistratischen Bezirksämter amtshandeln im
Wirkungsbereiche der politischen Landesbehörde nur in de» ihnen ausdrücklich
zugewiesenen Fällen . "

Im Abschnitte L : „ Geschäfte des Bürgermeisters " ist unter Punkt 3 im
ersten Absätze nach dem Worte „ Präfidialsachen " in Klammern beizufügen „ Ein¬
berufung der Baudeputation , Uebermittlung der Akten an diese. "

Im Abschnitte 8 unter : „ Geschäfte des Magistratsdirektors " ist im
Punkte 5 der Satz „ Behandlung der Gesuche um Zulassung von Konzepts-
Praktikanten zur praktischen Prüfung für die politische Geschäftsführung " zu
streichen.

Als neue Absätze sind anzufügen
Als Punkt 6:
„Vorbehandlung der von den Magistratsabteilungen und den magistratischen

Bezirksämtern erledigten Geschästsstücke , soserne bezüglich dieser drr Bürger¬
meister als Landeshauptmann infolge Anwendung eines Rechts - oder Gnaden¬
mittels zur Entscheidung berufen ist, der Akten der magistratischen Bezirksämter
jedoch nur dann , wenn zur Vorbehandlung kein« sachlich zuständige Magistrals¬
abteilung besteht "

Als Punkt 7
„Veranlassung der Abhaltung der praktischen Prüfung für die politische

Geschäftsführung und Behandlung der Gesuche um Zulassung zu dieser . "

und Börsensensale.
Als Punkt 8:
„Personalangelegenheiten der Gewerbeinspektoren

Antragstelluvg wegen staatlicher Auszeichnungen . "

In der Gruppe II.
Bei der Magistratsabteilung  4 ist nach dem Worte

„S a m m l n n g e n " cinzusctzcn : „einschließlich der für Kultuszwecke ", nach
dem Absätze „Sparkassen"  sind als neue Absätze einzurcihen:

Lotterie und Tombola  für wohltätig : und gemeinnützige Zwecke
mit Ausnahme der Armenlotteric (M .Abt . 8) .

Börse nangelegcnheiten  mit Ausnahme . der Personalsachen der
Börsensensale (Mag Dion .).

Bei der Magistratsabteilung  6 ist vor dem letzten Absatz:
„Steueraml  u . s. w . " einzusetzen : „Staatliche Kassa -, Zoll -,
Gefälls -, Tax -, Stempel - und Steuersache  n . "

In der Gruppe 111.
Bei der Mazistratsabteilung  8 ist vor dem Absätze

„W a i s e n f o n d s " einzusetzen : „ H a n d b e t e , l u n g s st i f t u n g e n " und
am Schluffe der Aufzählung der Geschäfte als neuer Absatz anzufügen:
„Entscheidungen  in Armen -VerpflegSkostenangelegenheiten im staatlichen
Wirkungsbereiche , Korrespondenzen mit dem Auslände wegen Uebernahme von:
Ausländern in die eigene Versorgung des Heimatstaates und wegen Rück¬
ersatzes der Unterstützungen ."

Bei der Magistratsabteilung  10 ist unter Punkt 3 der Aus¬
nahmen nach dem Worte „ Großarmenhaus - Sliftungsplätze " einzusügen:
„sowie der Handbeteilungsstistungen " und an Stelle des letzten Absatzes i
„Karl Diehl ' schc  Stiftungsschule u . s. w ." zu setzen : „5 . Karl Dichl ' sche
Sliftungsschule (M . Abt . 48 , beziehungsweise hinsichtlich Personalangelcgen-
heilen M .Abt . 1 bziv . 2 ). " Weiters ist als letzter Absatz anzusügen : „ Alle
stiftungsbehördlichen  Geschäfte des Magistrates als politischer Landes-
behörde einschließlich der Aufsicht über private Wohllätigkeits - und Humaniläts-
anstalten . "

Bei derMagistratsabteilungllist  nach dem Worte „ Notstands-
aktionen " einzufügen .' „ auch bei Elementarschäden ."

Bei der M a g ist ra t s a b t e i lu n g 12 ist als letzter Absatz einzu-
fügen : „ Behandlung aller rein fachlichen , vom Wiener Magistrate als politischer
LandeSdehörde zu besorgenden Sanitätsangelegenheiten (Geschäftsagenden des
Landes !anitätsreserenlen ), wie : Angelegenheiten der Physikatsprüfung der
Aerzte und Tierärzte , der Lebcnsmittelexperleu - und Hebammenprüfungen,
Leitung der aus Staatsmitteln erhaltenen Abenpambulakorien für Geschlechts¬
kranke , der Anstalt für Krätzeschnellkuren im 12. .Bezirke und der Rasierstube
für Bartkcauke im 9. Bezirke . "

B e i d e r M a g ist r a t s a b t e i l u n g 13 ist im ersten Absätze nach den
Worten „ fallenden Geschäfte " anzuführ -m : „und der bezüglichen Kultur¬
angelegenheiten (M .Abt . 49 )" . Ferner sind nach dem Schlagworte „Aerzte-
kammer"  die Worte „insbesondere auch " einzusügen.

Im letzten Absätze V e r p f l e g s k o st e n ist am Schluss - anzufügen:
„insbesondere Festsetzung der Höhe der Verpflegskosten . "

Als neuer und letzter Absatz ist anzusügen : „Sanitätspolizei,
Rechtsangelegenheiten " .

In der Gruppe IV:
Bei derMagistratsabteilung14  ist an Stelle des Sachtitels

„Arbeiterfürsorgeamt " der Titel „ Soziale Fürsorge " anzusühren . Ferner ist
als dritter Absatz einzuschalten : „ Angelegenheiten des Handlungs¬
geh  i l f e n g e s e tz e s . "

Weilers sind nach dem Absätze : „Fürsorge für das Haus¬
personale"  einzuschalten die beiden Worte : „Heimarbeiteran-
g e l e g e n h e i t e n , A r b e i t er  s chu tz." Im Abschnitte „Kranken « er-
sicherung der Arbeiter"  ist nach diesen Worten einzufügen : „ mit
Ausnahme der Entscheidungen » ach Z 66 des Krankenversicherungsgesetzes
(magistratische Bezirksämter ), insbesondere " .

Im Absätze „Arbeiter - Un falversicherung"  ist nach dem
Worte „ Ilnfallversichernng " das Wort . insbesondere " einzuschalten.

Im Absätze „Pensionsversicherung der Angestellten"
ist nach dem Worte „ Angestellten " das Wort „ insbesondere " einzusügen.

BeiderMagistratsabteilung15  sind am Schluffe der Geschäfts-
aufzählung als neue Agenden , anzusühren : „A r b e i t er w o h n un g en ."

„Aints Handlungen  nach den Vorschriften über Volkspflege-

In der Gruppe Vi
Bei der Magistratsabteilung  89.
Im I . Absätze ist unter „Eisenbahnen"  der in Klammern stehenden

Aufzählung nach dem Worte „ Kleinbahnen " das Wort „ Schleppkähnen " einzu-
fügen ; nach der Klammer sind die Worte „ alle Verwallungsrechtsangelegcn-
heiten " einzuschalten.

Am Schluffe des 1. Absatzes ist noch das Wort „ Expropriationen " bei¬
zufügen.

Im Absätze „Schisfahrts - und Strompolizei"  ist in
Klammern beizufügen das Wort „ Schiffmühlen " .

Als nächster Absatz ist einzusetzen : „Flußregulierun  g " .
Vor dem Absätze, beginnend mit dem Worte,Rechtsangclegen>

heiten"  sind als neue Absätze einzusetzen:
„Post -, Telegraph - und Telephonangelegenheiten

soweit diese dem Wiener Magistrate als politischer Landcsbehörde zur Be¬
handlung zukommen . "

„Durchführung der Enteignungen nach dem Gesetze vom 4. Februar 1919,
St .-G .-Bl . Nr . 82 , betreffend die Enteignung zu Wohnzwecken ."
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Bei der Magistratsabteilung 40.
Im Absätze „ B a u b e w il l i g u n g" ist nach der Zahl XX einzufiigen:

„und hinsichtlich aller Staalsbauten " .
Im letzten Absätze „ Baudeputetivn " ist an Stelle des jetzigen Beisatzes

„Vertretung . . . . . Dienststüölen " beizufügen : „ Allenvorlage an die . . . " .
Bei der Magistratsabteilung  41 ist als letzter und neuer

Absatz beizufügen:
,,F o r st t e ch n l s ch e A n g e l e g e n h e l k e u . welche dem Wiener

Magistrate als politischer Landesbehörde zur Besorgung zufallen ."

In der Gruppe VI.
Bei der Magistratsabteilung  42.
Der 2 . Absatz hat nunmehr zu lauten : „Lebens - und Futter¬

mitt  e l w e s e n " .
Im Absätze „Maß - und Gewichts wesen"  ist nach dem Worte

„Angelegenheiten " einzufügen : „ öffentliche Maß - und Wägeanllaltm " .
Im Absätze „ L a n d e s ku 1 t u r a n g e l e g e n he i t e n " ist nach diesem

Worte einzufügen : „ Land - und Forstwirtschaft , Viehzucht , Obst -, Weinbau,
Viehsalzverteilung , insbesondere . . . ." .

Vor dem Absätze „ F i s ch e r e i r e ch t " sind als neue Absätze einzu.
schalten:

„Jagd -, Fischerei -, Vogclschntzangelegenheittn,
Bergbau.

Meliorationsfondsangelegenhciten  ausschließlich der
der M .Abt . 41 zufallenden ."

Nach dem Absätze „Fisch ercir  echt " sind als neue Absätze einzu-
schalten:

,,Lagerhäuse r ."
,,K e l l e r e i i n s p e k t orat  e."
„Genehmigung der Marktordnungen und Marlttarife

(Z 70 G .-O ) sowie der Schlachthansgebührcn (Z 35 G -O .)"
„M i l ch v e r s o r g u n g s a n g e l e g e n h e it e n : D e jeweils dem

Wiener Magistrate als politischer Landesbehörde obliegenden Agenden ."
Bei B .WA . Stelle  1 ist nach dem Worte „ L-bensmillelbezugs-

karte " anzusügen : „ und zwar auch Angelegenheiten , die in dieser Beziehung
von der Landesbehörde zu besorgen sind ; Vorlage der Ansuchen von Körper¬
schaften , Anstalten u . l. w . um Brotzubußc a» das Bundrsministerii -m für
Volksernähiung , Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der magi¬
stratischen Bezirksämter in Handhabung der Lcl-cnsmillelkarlenvorschristen ."

Bei B .W .A. Stellest  ist anzuführcn : „ Regelung des Verkehres
mitGetreide - und Mahlprodukten in Wien » ach Maßgabe der jeweils gellenden
Gesetze und Vollzugsanweisungen , und zwar auch im Wirkungsbereiche der
politischen Behörde . "

Bei B .W .A. Stelle  5 ist nach dem Worte „ Kerzen " beizufügen:
„Benzinverteilung , Sparmaßnahmen beim Verbrauche von Gas , Elektrizität
und Brennstoffen , und zwar auch im Wirkungsbereiche der politischen
Behörde ."

Bei der M a g i st r a t s a b t e i l u n g 43 ist als letzter und neuer Absatz
beizusetzen:

„Behandlung aller rein fachlichen vom Wiener Magistrate als politischer
Landesbehöide zu besorgenden Veterinäraugelegenheiten (Geschäfte des Landes¬
veterinärreferenten )."

Bei der Magistratsabteilung  45 ist als letzter und neuer Ab¬
satz beizusetzen : „Verwaltung der Realitäten des Studien-
und Stipendienfonds ."

In Gruppe V!I.
Bei der Magistratsabteilung  47 sind zum Schlüsse als neue

Absätze einzufügen:
„Fideikommiss  e. "
„Verhandlungen , betreffend Eigenschaft eines Grundes

als ö f f e n t l i ch e s G u I. "
Bei derMagistratsabtcilung48  lautet der erste Absatznunmchr:
„Schul - und Unterrichtsangelegenheiten  mit Aus¬

nahme der in die Gruppen V und VI und in die Kompetenz des Bezirks¬
und Landesschulrates fallenden Geschäfte einschließlich Privatunterricht , (auch
Theaterschulcns . "

Als neuer Absatz ist zum Schluffe anzufügen:
„Karl Diehl ' sche  S t i f t u n g s s ch u l e:  Alle Angelegenheiten mit

Ausnahme der Personalargelegenheiten (M Abt . I . beziehungsweise 2) . "
BeiderMagistr -itsabteilung  49 ist im Sachtitel nach dem Worie

, Wahlen " einzutügcn : „ K » l t u s a n g e l e g e n h e i t c n . "
Im 1. Absätze „Wahlangclegenheiten"  sind die Worte:

„Handels - und Gewerbekanimcr " und „ Gemeindeverinitllungsämter " zu
streichen und ist zum Schluffe anznfügen:

„Arbciterkaminer , Kammer für Handel , Gewerbe und Industrie " .
Als zweiter Absatz ist einzufügen:
„Gemeindevermiltlungsämler " .
Nach dem Absätze „ K u l t u s a n g e l e g e n h e i t e n " sind als

neue Absätze anzusügen:
„Vereins «, Versammlungsangelegenbciten

(auch bezüglich der dem Patente vom Jahre 1852 unterliegenden Vereine ) ."
„Aktiengesellschaften , Er Werks- undWirtschasls-

g e » o s s e n s ch a f t e n , soweit es sich nicht um gewerbliche Angelegenheiten
handelt ."

„Lehenssache  n ."
Im Absätze „Fremdenverkehr"  ist beizufügen : „ Gewerbe - und

Industrieausstellungen ."

Im Absätze „Patent- und  M u st e r s ch u tz" ist nach dem Worte:
„Patent -" einzufügen : „ Marken -, " .

Als letzter Absatz ist einzufügen : „Allgemeine Korrespondenz-
angelegcnheiie n " .

Bei dcrMagistratsabteilung  50 ist der Sachtitel abzuändern
in : „Staats bürgerschafts -, Heimatrechts «, Perso¬
nen st andes - und Wehrang elegenheite  n ."

An Stelle der ersten sechs Absätze bat es zu lauten:
„Angelegenheiten , betreffend den Erwerb und Verlust der Bundes¬

bürgerschaft,  in Beziehung auf Personen , die in Wien heimatberechtigt,
aber außerhalb Wiens wohnhaft sind.

Prüfung und Vorlage aller Ansuchen um frei¬
willige Aufnahme in den Wiener Hcimatverband,
beziehungsweise um freiwillige Zusicherung dieser Aufnahme , der Ansuchen um
Herabsetzung der Hcimaisrechtstaxen oder um Bewilligung der Einzahlung
dieser Taxen in Raten ; Entscheidung über die im Grunde des Z 6 der Heimats-
gesetznovelle eingebrachten Beschwerden gegen die nach diesem Gesetze getroffenen
Entscheidungen der magistratischen Bezirksämter ; Ergreifung der Beschwerde
an den Verwaltungsgerichtshos gegen Entscheidungen des Bundesministeriums
in Hcimatrcchtssachen.

Austragung  streitiger Heimatrechtsangelegenheiten ."
Im Absätze „Ehesachen"  ist nach dem Worte „ Angelegenheiten " beizn-

sügen : „und Erteilung von Dispensen mit Ausnahme der Naedsicht von Ehe-
ausgeboten bei kirchlichen Trauungen von der Beibringung des Tauf (Gcburls ) -
scheines bei naher Todesgefahr und von der Warlefrist gemäß Z 120 a. d.
G . B ., Beglaubigung der von den magistratischen Bezirksämtern ausgestellten
Ehefähigkeitszeugnisse . "

Vor dem Absätze „ G c m e i n d e m a t r i k" ist der Absatz:
„Entscheidung über Namensgebungen und Namens-

änd eru  n gsen " einzufügen.
Bei der Mag istratsabtcilung  52 ist im Absätze „Feuer¬

polizei"  nach dem Worte „ Feuerpolizei ' einzufügen das Wort : „ ins¬
besondere " .

Im Absätze „ Theater - , Singspielhallen - und Kinobetriebe " ist anzusügen:
„ (ausgenommen die zur M . Abt . 55 gehörenden Agenden )" .

Als letzte und neue Absätze sind anzuführen:
„Produktionslizenzen , Singspi  e lh allen - Ko » Zessionen ."
„S >r a ß e n p o l i z e i , insbesondere Behandlung der Strafakten der

Bezirksämter , wenn infolge Anwendung eines Rechts - oder Gnadenmittels der
Bürgermeister als Landeshauptmann zu entsche:den berufen ist. "

Hinsichtlich der Magistratsabteilung 53 hat die Geschäftseinteilung nun¬
mehr zu lauten:

Magistratsabteilung 53.
Gewerbeangelegenheiten

(mit Ausnahme der zur M . Abt . 56 gehörenden
Agenden .)

Gewerbeangelegenheitkn von allgemeiner oder von
grundsätzlicher Bedeutung.

Gewerbliche Angelegenheiten (mit Ausnahme der Straf-
amtshandlungen ) zhinsichtlich:

s ) der Aktiengesellschaften , Erwerbs - und Wirtschastsgenoflenschaften,
Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapiiole von mehr als
einer Million Kronen , ferner der sonstigen zur öffentlichen Rechnungslegung
verpflichteten Unternehmungen;

b) dsr Realgcwerbe mit Ausnahme der Nealapotheken (M .Abt . 18 ) .
Umwandlung von Realgew erbebe rechtigu» gen  in

persönliche Gewerbeberechtigungen und Erweiterung und Abänderung von
Realgewerbeberechtigungrn durch persönliche Gewerbeberechtigungen.

OeffentlicpeAgcntien.  ^
Feststellung der F a b r i k s m ä ß i g k e i t oder derHandels-

eigcnschaft  eines Gew rbes.
Zulassung von Ausländern  zum Gewerbebetriebe.
Behebung der Ausschließung  vom Gewerbebetriebe.
Dispens  von der Beibringung des Befähigungsnachweises

für handwerksmäßige und konzessionierte Gewerbe.
U m fang  von Gcwerbereichten.
Entscheidung über die Gewährung von Ausnahmen von Sonn - und

Feiertagsruhe -, Ladenschluß - undBLckereiarbeitergcsetze,
insoweit dies der Landesbehörde Vorbehalten ist.

Bewilligung von Ausverkäufen  über drei Monate.
Angelegenheiten der K o ll e k t i v v e rtr ä g e.
Hausier wesen undWandergewerbe;  allgemeine und grund¬

sätzliche Angelegenheiten , Führung der Generalevidenz über Abstrafungen und
Ausschließungen vom Hausierhaniul.

Gewerbe « usschließungsgründe (ZH 5 und 6 G .-O .) Aus-
kunftscrteilung an auswärtige Behörden.

Bestätigung von Lehr - und ArbeitSzeugnissen,  wenn
der Bewerber nicht in Wien wohnt.

Legitimationen  nach Z 60 G .-O . Generalevidenz über die Aus-
stclluua solcher.

Vorlage der Berichte über Streiks und Aussperrungen,  die
sich über mehrere Bezirke ausdehnen.

* -
*
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Der Auszählung der Geschäfte der Magistratsabteilung 54  sind
folgende neue Absätze anzufügen:
>. Gewerbebehörde I . Instanz;  Anberaumung
der Sitzungen , Vertretung der Gewerbebedörde bei dieser Besorgung der Funktion
einer Sammelstelle der Beiralsgeschäftsstücke.

Angelegenheiten der behördlichen Gesellen-
Prüfungskommissionen  und Angelegenheiten , betreffend Abhal¬
tung von Meisterprüfungen  durch gewerblich- Lehranstalten.* *

zusügen Geschäftsaufzählung der Magistratsabeilung 54 ist neu ein-
Ma g istra ts ab tcil u n g 55.

Polizeiwescn.
Allgemeine Angelegenheiten;
Automobil - und Nadfahrangelegenheiten (Strafsachen)
Ehrenkränkungen;

. .„ .8 ^ 1» den Polizei (Abschaffungen , Abschiebungen , Aufenthalts-
bewilligungen , Rekursfällc ) ;

Gerichtliche Angelegenheiten (Geschwornenlisten mit Aus¬
nahme der Angelegenheiten , di - sich auf di - Bildung dieser beziehen (M .Abt . 4N
staatsanwaltschaftliche Funktionäre ) ; "

Kinolizenzen (Rekurse ), Kinooperateurprüsung , Film¬
zensur;

Kriegswucheramtsentscheidungen (Rekurse gegen solche) :
Lebensrettungstaglien;
Paß - und Meldewesen;
Polizeistra fen (Rekurse gegen alle . . .) ;
Preßpoliz - i;
Pulverdepots und P u l v e r v e r s ch l e i ß
Sittlichkeitspolizei;
Theaterzensur;
Waffenp atent;
Zwangsarbeits - und Besserungsanstalten (Abgabe

in solche). ^ '
Devisen Verordnung (Strafrekurse ) .

. . *
Magistratsabteilung 56.

Berus ungSfälle in Gewerbesachen , Platzfuhr-
werk , Platz dien er , Pfandleiher , Rauchfangkehrer
undLeichenbestättcr.

Berufungen gegen Entscheidungen oder Erkenntnisse der magi-
stratischen Bezirksämter in  Gewerbe - und Hausier straffällen
sowie in sonstigen Gewerbeangelegenheiten ; Vorlage der Allen an den
Bürgermeister.

Allgemeine , grundsätzlicheund individuell gewerb¬
liche Angelegenheiten (mit Ausnahme der Slrasamtshandlunaen

hinsichtlich:
») der Unternehmungen periodischer Personentansporte , Fiaker , Ein-

spänner , öffentlicher Automobillohnwagen , Schiffer;
b) der Platzdiener , der Unternehmungen zum Anbieten persönlicher

Dienste an nicht öffentlichen Orten , der Pfandleiher , der Rauchfangkehrer und
Leichenbestatter

o) der Erwerbung und Geltendmachung von aus dem Frachtgeschäfte
entstehenden Forderungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung . '

* H- *

Im Abschnitte ! ) »Magistratische Bezirksämter  unter
Kapitel IV , Titel „Versicherungsangelegenbeiten"  ist im
Punkt l , 1 . Absatz , nach den Worten „individuellen Angelegenheiten ' einzusiigen-

„einschließlich der Entscheidungen gemäß Z66 des „ Kiankenversicherunas-
gesetzes im Wirkungsbereiche der politischen Landcsbehörde . "

Im Kapitel X! unter dem Titel „ B e v ö l k e r un g s w e s e n " ist in
Punkt 4 nach dem Worte „ Personen " anzufügen : „und Entscheidungen über
die auf Grund der ZZ 2 bis 5 der Heimalgesetznovelle erhobenen Ansprüche
auf Aufnahme in den Heimatverband der Gemeinde Wien . "

Im Kapitel XIII unter dem Titel „ Gewerbeangelegenheiten " hat der
Beginn des Punktes l folgendermaßen zu lauten:

.Alle individuellen Gewerbeangelegenheiten , und zwar im Wirkungskreise
der politischen Landesbehörde hinsichtlich dis Prcßgcwerbcs , der Leihbibliotheken
und Lesekabinette , des Bau - , Maurer -, Steinmetz , Zimmer - und Brunnen-
meistergcwerbes , der elektrotechnischen Konzessionen , der Jnformationsbureaux,
der Reisebureaux , der Telegraphenagenluren , der Privatdetektive , des
Zvndwarenerzeugungsgewerbes , der Erdölleitung , des Petroleumtankwagen-
betriebsgewerbes , der Privatgeschäfisvermilllungen;

ausgenommen  sind jedoch :"

24 .
Aenderung der Geschäftscinteilung des Magistrates;
Unterstellung der Sanitätsstationeu unter d ie

Magistratsabteilung » 0.
Erlaß des Mag .Diors . Dr . Karl Hartl  vom 30 . November

1920 , M .D . 5180.

av BiI °P " ineister hat ans Grund des Stadtsenatsbeschlusses vom
27 . November 1920 , Pr . Z . 16764 , folgende Anordnung getroffen:

Die Geschaftseinteilung des Magistrate - wird wie folgt abgeändert:
I . Die Organisation und Leitung des gesamten Betriebes der Sanitäts-

ftationen , sowie die Verwaltung und Erhaltung der diesem Betriebe dienlichen
Baulichkeiten , ferner die Vorsorge für die Betriebsmittel werden der Maqistrats-
abteilung 30 (Ref rat : Mag Kraftwagenbetrieb ) übertragen.
. . , ^ r Magistratsabteilung 12 (Gesundheitsamt ) verbleibt auch weiterhin
die sanitälspolizeiliche Ueberwachung des Betriebes der Sanitätsstationen und
die ärztliche Behandlung (Ueberwachung ) der wegen Ansteckungsverdachtes in
einer Sanllätsstation abgesonderten Personen , die Leitung der Desinfektionen,
die Dlenstaufsicht über das Desinfektionspersonale und die Schulung der
Sanitätsgehilfen für den Kranken - und Leichentransport,

abzuäichern ^ "^ "^ ^ Geschäftseinteilung ist demgemäß in folgender Weise
Bei der Magistratsabteilung 12 hat der Absatz : „städtische Sani-

t a ts  st a t r o n e n " folgendermaßen zu lauten:
S a n i t ä t s st a t i o n e n , sanitätspolizeiliche Ueber-

wachung des Betriebes , DesinfektionSwesen , ausgenommen Vorsorge für die
Betriebsmittel (Magistratsabteilung 30 ), Dienstaufsicht über das Desinfektions-
Personal -, ärztliche Schulung des Personales für den Kranken - und Leichen¬transport . "

In der Geschästsaufzählung der Magistratsabteilung 30 ist am Schluffe
anzufügen : „ Organisation und Leitung des gesamten Betriebes der Saniläts-
stationcn Verwaltung und Erhaltung der diesem Betriebe dienlichen Baulich,
keiten, ferner Vorsorge für die Betriebsmittel ; ausgenommen ist das Des-

und die Dienstaussicht über das Desinfektionspersonale
(Magistratsabteilung 12)."

Es wird hiebei hervorgehoben , daß die Pflicht der sanitätspolizeilichen
Ueberwachung des Sanitätsstaiionsbetriebes für die Magistratsabteilung 12
auch tue Befugnis beinhaltet , in sanitärer Beziehung unbedingt zu befolgende
Anordnungen zu treffen.

-Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die Repu¬
blik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für Wien
n» Jahre IS2V veröffentlichten Gesetze , Vollznqs-
anweisungen , Verordnungen und Kundmachungen.

7V Buildtsgesetzliliüt.

den Uebergang zur bundesstaatlichen
I . Bundesverfassungsgesetz.
2  B -rfassungsgesetz, betreffend

Verfassung.
3 . Kundmachung , betreffend das Inkrafttreten des Bundesverfaffungs-

gesetzes und des Versassungsgesetzcs , betreffend den Uebergang zur bundesstaat¬
lichen Verfassung . - o i

4 . Verordnung über die Errichtung von Arbeiterkammern.
5 . Vollzugsanweisung , betreffend die Regelung des Verkehres mit Milch
6 . Vollzugsanweisung über die Durchführung des Gesetzes , betreffend

die Rechtsanwalts - und Nolarsgchilfen.
7 . Zweite Ausnahmeverordnungzum Achlstundentagsgesetze.
8 . Verordnung , betreffend die Einbekennung des dem Gebührenäquiva¬

lente unterliegenden Vermögens , dann die Bemessung und Entrichtung dieser
Abgabe für das achte Dezennium.

S . Kundmachung , betreffend die Berichtigung von Druckfehlern im
Staatsgesetzblatie . "

10 . Bundesgesetz über die Geschäftsordnungdes Nationalrates.
II . Verordnung über die Ausgabe neuer allgemeiner Stempelmarken.
I 2 . Verordnung über die Einführung neuer Stempelwertzrichen für den

amtlichen Aufdruck.
13 . Verordnung, betreffend die Feststellung der Eichgebühren.
14 . Verordnung , betreffend die Feststellung der Gebühren für die e,ch-

amtliche ^Bchandlung von Elektrizitätszählern und ' Wasserverbrauchsincffern.
15 . Zwölfte Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser

^ '^ ögeusschaftcn und di- Sicherung der Vermögensabgabe (Einschränkung

16 . Erste Durchführungsverordnung zum Gesetze über die einmalige
große Vermögensabgabe , betreffend die Aufstellung von Bermögensverzeichniffen
die Einbekennung oder Anmeldung gewisser Forderungen und die Mitwirkung
der AbhandlungSgrrichtc.

L. Lmidrsgesehlilatt für Wim
1 . Gesetz vom 10 . November 1920 , womit die Verfassung der Bundes-

Hauptstadt Wien erlaffen wird.
2 . Gesetz vom 10 . November 1920 über das Landesgesetzblatt für Wie » .

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . - Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener . - Buchdrucker « E . Kainz vorm . I . « . WalliShausser.
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